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BMF: Referentenentwurf eines Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes („Pillar 

Two“)  

Am 10.07.2023 hat das BMF den seit Wochen erwarteten Referentenentwurf (RefE) – Stand: 

07.07.2023 – zum Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz (MinBestRL-UmsG) veröffent-

licht. Mit dem RefE geht das BMF einen weiteren Schritt in Richtung der Umsetzung der globalen 

Mindeststeuer („Pillar Two“). Die Verbände haben nun bis zum 21.07.2023 Zeit zur Stellungnahme. 

Der RefE enthält nicht nur den Entwurf eines Mindeststeuergesetzes (MinStG-E), sondern auch für 

die Konzernpraxis wichtige Vorschläge zur Begrenzung der Hinzurechnungsbesteuerung und zur 

Abschaffung der Lizenzschranke.  

Zunächst bringt der RefE umfangreiche sprachliche Änderungen und Definitionen mit sich, wie 

beispielsweise die Anpassung der Definition für die Ausgangsgröße zur Ermittlung des Mindest-

steuergewinns oder -verlusts nach § 15 Abs. 1 Satz 1 MinStG-E. Insbesondere enthält der (gegen-

über dem Diskussionsentwurf von 89 auf 95 Paragraphen und 286 Seiten angewachsene RefE) 

aber folgende wichtige Neuerungen:  

› Ausgleichansprüche innerhalb der Mindeststeuergruppe (§ 3 Abs. 6 MinStG-E): Die Geschäfts-

einheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge dem Gruppenträger zugerechnet werden, sind der 

die Mindeststeuer zahlenden Geschäftseinheit gegenüber zum Ausgleich der auf sie entfallen-

den und von der zahlenden Geschäftseinheit gezahlten Anteile an der Mindeststeuer verpflich-

tet. Der Gruppenträger ist den Geschäftseinheiten zum Ausgleich der auf sie jeweils entfallen-

den Steuererstattung verpflichtet. Ausgleichsansprüche erhöhen oder mindern das Einkommen 

nach dem Einkommensteuergesetz oder Körperschaftsteuergesetz nicht.  

› Vereinfachungen bei der Einkommensermittlung: Mit den in den §§ 35 und 36 MinStG-E einge-

führten Wahlrechten ermöglicht der Gesetzgeber den betroffenen Geschäftseinheiten den Min-

deststeuergewinn vereinfacht zu berechnen. In diesem Rahmen kann auf Antrag auf die Kür-

zung sowohl von Portfoliodividenden (§ 35 MinStG-E) als auch von sog. qualifizierten Gewinnen 

oder Verlusten aus Eigenkapitalbeteiligungen (§ 36 MinStG-E) verzichtet werden. Beide Wahl-

rechte gelten einheitlich für fünf Jahre und sind einheitlich auszuüben. 

› Sonstiges: Weitere Neuerrungen ergeben sich im Rahmen der Übergangsregelungen bei ge-

mischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen, der Vortragsmöglichkeit und Anrechnung des 

Steuererhöhungsbetrags gem. § 43 MinStGE sowie bei der Bezifferung der Geldbuße nicht ord-

nungsgemäßer Übermittlung des Mindeststeuerberichts auf bis zu € 30.000 (§ 92 MinStG-E). 

Der Referentenentwurf enthält nun auch wichtige Begleitmaßnahmen, die sich auf andere Steuer-

gesetze beziehen: 

› Absenkung der Niedrigsteuergrenze in § 8 Abs. 5 AStG: Die Niedrigsteuergrenze im Rahmen 

der Hinzurechnungsbesteuerung soll von derzeit 25 % auf 15 % abgesenkt werden. Dadurch 

soll eine erhebliche Vereinfachung und Entbürokratisierung erreicht werden. Außerdem soll ein 

Gleichlauf zwischen Hinzurechnungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung 

(15 %) mit Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten erreicht werden.  

› Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht von Hinzurechnungsbeträgen: Die Hinzurechnungsbe-

steuerung soll eine Verlagerung von inländischen Einkünften ins niedrig besteuerte Ausland 

verhindern. Die hinzuzurechnenden niedrig besteuerten passiven Einkünfte von ausländischen 

Tochtergesellschaften unterliegen nicht nur der ESt/KSt, sondern infolge einer ab VZ 2017 

greifenden gesetzlichen Fiktion auch der GewSt. § 7 Satz 1 und 7 ff. GewStG war die Reaktion 

des Gesetzgebers auf ein unliebsames BFH-Urteil vom 11.03.2015 (I R 10/14). Dort hatte der 
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BFH geurteilt, dass es sich beim Hinzurechnungsbetrag um einen Teil des Gewerbeertrags ei-

nes inländischen Unternehmens handele, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte 

entfalle und der daher nach § 9 Nr. 3 Satz 1 GewStG zu kürzen sei. Mit der Einführung der glo-

balen Mindestbesteuerung soll die Gewerbesteuerpflicht des Hinzurechnungsbetrages nun 

wieder abgeschafft werden, was nur sachgerecht ist.  

› Abschaffung der Lizenzschranke § 4j EStG: Die deutsche Lizenzschranke in § 4j EStG war eine 

isolierte Maßnahme des deutschen Gesetzgebers, um das BEPS-Projekt der OECD mit Wirkung 

ab VZ 2018 in deutsches Gesetz umzusetzen. Lizenzaufwendungen sind danach ungeachtet ei-

nes bestehenden DBA nur dann als Betriebsausgabe abziehbar, wenn die Einnahmen des nahe-

stehenden Lizenzgläubigers nicht niedrig besteuert (25 %) sind. Auch hier überlappt sich der 

Anwendungsbereich der künftigen Mindeststeuer mit der bestehenden Lizenzschranke und die 

Abschaffung des § 4j EStG ist nur konsistent in der Sache und zur Begrenzung völlig überbor-

dender Bürokratie geboten.  

Die Zeitplanung des BMF sieht vor, dass der Entwurf am 16.08.2023 durch das Bundeskabinett be-

schlossen und damit in den Bundestag eingebracht werden soll. 

 

BMF: Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innova-

tion sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) 

Aus dem Bundesfinanzministerium ist ein bereits als Referentenentwurf bezeichneter Entwurf für 

ein Wachstumschancengesetz durchgesickert. Es handelt sich dabei aber um einen Entwurf, der 

sich noch in der sog. Frühkoordinierung zwischen den Ministerien und dem Bundeskanzleramt be-

findet. Erst im Anschluss an diese Frühkoordinierung wird der Entwurf offiziell als Referentenent-

wurf bezeichnet und veröffentlicht. Erst ein solcher offizieller Referentenentwurf geht dann in die 

sog. Ressortabstimmung und wird zur Stellungnahme auch an die Bundesländer und die Ver-

bände geschickt. Durch Kabinettsbeschluss wird ein ggf. nochmals geänderter Referentenent-

wurf dann zum Regierungsentwurf, mit dem das eigentliche Gesetzgebungsverfahren eingeleitet 

wird. Der durchgesickerte Entwurf ist daher nur ein interner und innerhalb der Bundesregierung 

unabgestimmter Entwurf, der lediglich die Auffassung des von der FDP geführten Bundesfinanzmi-

nisteriums wiedergibt. Ob das von der SPD geführte Bundeskanzleramt und das von den Grünen 

geführte Bundeswirtschaftsministerium dem Entwurf insgesamt zustimmen wird, ist insbesondere 

im Hinblick auf die Einführung der Investitionsprämie, die Verbesserung der Verlustverrechnung 

und die Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung noch unsicher. 

Inhaltlich sollen Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumschancen der Wirtschaft u.a. durch fol-

gende Maßnahmen gestärkt werden: 

› Einführung einer gewinnunabhängigen steuerlichen Investitionsprämie in Ergänzung zu den 

bestehenden Projektförderungen für begünstigte Klimaschutz-Investitionen i.S.v. Energieeffi-

zienz-Investitionen in Höhe von 15 % der begünstigten Aufwendungen (Gesetz zur steuerli-

chen Förderung von Investitionen in den Klimaschutz). Gefördert werden Investitionen in neue 

abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie in bestehende bewegli-

che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die zu nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten führen. Voraussetzung ist, dass diese in einem Energiesparkonzept oder Ener-

giemanagementsystem enthalten sind. Die Bemessungsgrundlage ist auf 200 Mio. € begrenzt. 

Die Investitionsprämie beträgt daher im Förderzeitraum insgesamt höchstens 30 Mio. €. Die In-

vestition ist begünstigt, wenn sie der Anspruchsberechtigte nach dem Tag der Verkündung 

des Gesetzes und vor dem 01.01.2028 begonnen und abgeschlossen hat oder nach dem 
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31.12.2027 abschließt, soweit vor dem 01.01.2028 Teilherstellungskosten entstanden oder An-

zahlungen auf Anschaffungskosten geleistet werden. Solche Teilherstellungskosten oder Anzah-

lungen sind noch förderfähig. Ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der Investitionsprämie sind 

die Absetzungen für Abnutzung nach § 7 EStG von den insoweit um die Investitionsprämie ge-

minderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen. Ein weiterer Ausbau der In-

vestitionsprämie soll geprüft werden.  

› Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung, insbesondere durch Ausweitung der förder-

fähigen Aufwendungen auf für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erforderliche und uner-

lässliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Erhöhung des förderfähigen Anteils der 

Kosten von Auftragsforschung auf 70 %. Die maximal förderfähige Bemessungsgrundlage von 

bisher 4 Mio. € wird verdreifacht auf 12 Mio. € ab dem 01.01.2024 (§ 3 FZulG-E). Vorgesehen ist 

auch die Möglichkeit der Berücksichtigung der Forschungszulage im Rahmen des Vorauszah-

lungsverfahrens ab dem 01.01.2024 (§ 10 FZulG-E). 

› Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs, d.h. zum einen durch die Erweiterung des Ver-

lustrücktrags bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer auf drei Jahre sowie die dauerhafte 

Beibehaltung des Höchstbetrags von 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € bei Zusammenveranlagung ab 

dem VZ 2024 (§ 10d EStG-E) und zum anderen – unter Einbezug auch der gewerbesteuerlichen 

Regelung – durch eine befristete Aussetzung der sog. Mindestgewinnbesteuerung von 2024 bis 

2027 und ab 2028 eine Anhebung des Sockelbetrags beim Verlustvortrag auf 10 Mio. € bzw. 20 

Mio. € bei Zusammenveranlagung (§ 10d EStG-E und § 10a GewStG-E).  

› Verbesserungen bei den Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter und den Ab-

schreibungsmöglichkeiten zu den Sammelposten durch Anhebung der Betragsgrenzen für ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter von 800 € auf 1.000 € und für Sammelposten von 1.000 € auf 

5.000 € sowie Senkung der Auflösungsdauer der Sammelposten auf drei Jahre für Wirtschafts-

güter, die nach dem 31.12.2023 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen einge-

legt werden (§ 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG-E). 

› Anhebung der Sonderabschreibung nach § 7g EStG-E für Betriebe, die die Gewinngrenze von 

200.000 € im Jahr vor der Investition nicht überschreiten, von derzeit 20 % der Investitionskos-

ten auf 50 % der Investitionskosten für nach dem 31.12.2023 angeschaffte oder hergestellte 

bewegliche Wirtschaftsgüter. 

› Maßnahmen zur Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG-E) ab dem 

VZ 2025. Insbesondere wird die Thesaurierungsbegünstigung durch eine Reihe von Maßnah-

men auch für diejenigen Unternehmer eröffnet, deren Einkünfte nicht dem Spitzensteuersatz 

unterliegen: Der begünstigungsfähige Gewinn wird um die gezahlte Gewerbesteuer und die 

Beträge, die zur Zahlung der Einkommensteuer nach § 34a Abs. 1 EStG-E entnommen werden, 

erhöht. Damit soll künftig ein höheres Thesaurierungsvolumen zur Verfügung stehen. Die Ver-

wendungsreihenfolge wird verbessert, so dass steuerfreie und tarifbesteuerte Gewinne, die im 

Unternehmen belassen wurden, vorrangig entnommen werden können. Dies soll für solche 

steuerfreien und tarifbesteuerten Gewinne gelten, die nach dem 31.12.2023 im Unternehmen 

belassen wurden. Darüber hinaus soll Gestaltungsmodellen entgegengetreten werden, die der 

Zielsetzung der Thesaurierungsbegünstigung des § 34a EStG entgegenlaufen. Ab dem VZ 2025 

soll die Berücksichtigung der Thesaurierungsbegünstigung bereits im Vorauszahlungsverfahren 

möglich sein (§ 37 Abs. 3 EStG-E). 

› Steigerung der Attraktivität der Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG-E). U.a. soll 

der Anwendungsbereich auf alle Personengesellschaften ausgeweitet werden, damit künftig 
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auch insbesondere GbRs optieren können. Zudem soll die zeitliche Regelung zur Antragstellung 

angepasst werden, sodass auch in Neugründungsfällen eine Optionsausübung möglich wird. 

Auch soll die steuerneutrale Ausübung der Option nicht allein dadurch ausgeschlossen werden, 

dass Sonderbetriebsvermögen in Form einer funktional wesentlichen Beteiligung an einer Kom-

plementärin einer optierenden Kommanditgesellschaft (i.d.R. eine zu Null Prozent beteiligte 

GmbH) nicht in die optierende Gesellschaft eingebracht wird. Auch in Bezug auf die Ausschüt-

tungsfiktion soll eine Anpassung dahingehend erfolgen, dass thesaurierte Gewinne grundsätz-

lich so lange nicht als ausgeschüttet gelten, bis sie entnommen werden. Eine besondere zeitli-

che Anwendungsregelung ist in Bezug auf die Änderungen nicht vorgesehen, so dass sie nach 

dem bisherigen § 34 Abs. 1 KStG sogar rückwirkend ab dem VZ 2022 gelten könnten. 

Unter dem Aspekt der Vereinfachung des Steuersystems sollen u.a. folgende Maßnahmen getrof-

fen werden: 

› Anhebung der Grenzen für die Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger (§ 141 AO-E) 

sowie der Aufbewahrungspflicht bei Überschusseinkünften (§ 147a AO-E). 

› Einführung einer Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 

1.000 € ab dem 01.01.2024 (§ 3 Nr. 73 EStG-E). 

› Anhebung der Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte von aktuell 600 € auf 1.000 € (§ 

23 Abs. 3 Satz 5 EStG-E). 

› Erhöhung der Freigrenze für den Quellensteuereinbehalt bei Vergütungen für Rechteüberlas-

sungen von 5.000 € auf 10.000 € (§ 50c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG-E). 

› Verzicht auf die Besteuerung der Soforthilfe Dezember (Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz – 

EWSG) angesichts der Vollzugsaufwände der Finanzverwaltung und der zu erwartenden Steu-

ermehreinnahmen durch ersatzlose Streichung der §§ 123 bis 126 EStG. 

› Anhebung der Abzugsgrenze für Geschenke von 35 € auf 50 € für Wirtschaftsjahre, die nach 

dem 31.12.2023 beginnen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG-E). 

› Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen von 28 € auf 30 € und von 14 

€ auf 15 € ab dem 01.01.2024 (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG-E). 

› Anhebung des Freibetrags für Zuwendungen an Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebsveran-

staltungen ab dem 01.01.2024 von 110 € auf 150 € (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3 EStG-E). 

› Vereinfachung der Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit tarifermäßigt zu be-

steuerndem Arbeitslohn durch Abschaffung der sog. Fünftelregelung im Lohnsteuer-Abzugs-

verfahren ab dem 01.01.2024 (Aufhebung von § 39b Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG). Im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung bleibt die Fünftelregelung weiterhin anwendbar. 

› Streichung der 100 €-Grenze als Voraussetzung für die Pauschalierung der Beiträge für eine 

Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 % (§ 40b Abs. 3 EStG-E). 

› Ausweitung der beschränkten Steuerpflicht von nach Deutschland einpendelnden Arbeitneh-

mern, die ihre Tätigkeit nicht im Inland, sondern an einem anderen Ort im ausländischen Ansäs-

sigkeitsstaat oder einem Drittstaat – typischerweise im Homeoffice oder im Wege des mobilen 

Arbeitens (Ferienwohnung, Dienstreise) – ausüben, um ggf. abkommensrechtliche Bagatellre-

gelungen nutzbar und eine Aufteilung zwischen Ansässigkeitsstaat und Tätigkeitsstaat (hier: 

Deutschland) entbehrlich zu machen (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a Satz 2 EStG-E). Die Regelung 
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soll erstmals auf Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit anzuwenden sein, die nach dem 

31.12.2023 zufließen. 

› Anhebung der Grenze für die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung (Möglichkeit der Berechnung 

der Steuer nach vereinnahmten statt vereinbarten Entgelten) nach § 20 Satz 1 Nr. 1 UStG-E ab 

dem 01.01.2024 von 600.000 € auf 800.000 €. 

› Befreiung der Kleinunternehmer von umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten (§ 19 Abs. 1 

Satz 4 UStG-E). 

› Erhöhung des Schwellenwerts zur Befreiung von der Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmel-

dungen und zur Entrichtung von Vorauszahlungen von 1.000 € auf 2.000 € ab dem 01.01.2024 

(§ 18 UStG-E).  

› Vereinfachung des Meldeverfahrens für Kassen (§ 146a Abs. 4 AO-E). 

› Erhöhung der Nichtaufgriffsgrenze in § 20 Abs. 7 ErbStG-E von 600 € auf 5.000 €. 

› Digitalisierung des Spendenverfahrens und Einführung eines Spendenregisters. 

Unter dem Gesichtspunkt der Modernisierung des Steuerrechts sind u.a. folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

› Anpassung der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung durch Streckung des An-

stiegs des Besteuerungsanteils je Kohorte, der Abschmelzung des Versorgungsfreibetrags und 

des Altersentlastungsbetrags ab dem 01.01.2023 (§ 22 Nr. 1 Satz 3, § 19 Abs. 2 Satz 3, § 24a 

Satz 5 EStG-E). 

› Anpassung der AO und anderer Steuergesetze an das MoPeG; besonders zu erwähnen ist hier 

die Änderung von § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO-E zur Klarstellung, dass bei der Besteuerung nach dem 

Einkommen das Gesamthandsprinzip ungeachtet der neuen Zivilrechtslage (ab 01.01.2024) 

weiterhin zu beachten ist. 

› Erweiterung der Vereinfachungsregelung zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-

gers (§ 13b Abs. 5 Satz 8 UStG-E). 

Auch die Förderung von Steuerfairness greift der Entwurf auf und sieht diesbezüglich u.a. fol-

gende Maßnahmen vor:  

› Einführung einer Mitteilungspflicht bezogen auf innerstaatliche Steuergestaltungen (insbe-

sondere §§ 138l bis 138n AO-E). Die Regelungen lehnen sich eng an die bisherige Mitteilungs-

pflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen an. Die den Intermediären neu auferlegten 

Mitwirkungspflichten sollen aber durch die Begrenzung der relevanten Gestaltungen und die 

Beschränkung des Kreises potenziell betroffener Nutzer durch § 138l Abs. 5 AO-E (Umsatz-

schwelle und Einkünfte bzw. Einkommensschwelle) in deutlich weniger Fällen als bei grenz-

überschreitenden Steuergestaltungen zur Anwendung kommen. 

› Verhinderung von Steuergestaltungen bei Immobilienfonds durch die Berücksichtigung von 

steuerlicher Vorbelastung. Die sog. Immobilien-Teilfreistellung bei Publikumsfonds, eine Steu-

erbefreiung für Erträge aus Immobilienfonds (60 % bei Inlands-/ 80 % bei Auslandsimmobilien-

fonds), soll künftig nur noch zur Anwendung kommen, wenn die betreffenden Einkünfte des In-

vestmentfonds einer steuerlichen Vorbelastung unterlegen haben (§ 20 Abs. 3 i.V.m. § 2 

Abs. 9a InvStG-E). Zudem soll auch die vergleichbare Steuerbefreiung für über Spezial-Invest-
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mentfonds bezogene Erträge, die nach einem Doppelbesteuerungsabkommen von der deut-

schen Besteuerung auszunehmen wären (§ 43 Abs. 1 InvStG), von einer steuerlichen Vorbelas-

tung auf Ebene des Investmentfonds abhängig gemacht werden (subject-to-tax). Hintergrund 

der Gesetzesanpassungen sind – ausweislich der Begründung des Entwurfs – Investitionen in 

finnische Immobilien, die dort keiner steuerlichen Belastung unterlegen haben. 

› Verhinderung von weiteren (vermeintlichen) Steuergestaltungen bei Investmentfonds. Auf 

Ebene von Investmentfonds sollen Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen an Immobilienge-

sellschaften in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die überwiegend in deutsche Immobi-

lien investiert sind (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc EStG), künftig der Steuer-

pflicht unterliegen. Dabei ist auf Ebene der Investmentfonds keine Steuerbefreiung nach § 8b 

KStG anwendbar. Da jedoch sowohl die laufenden Mieteinnahmen als auch eine spätere Veräu-

ßerung der Immobilie bereits auf Ebene der Immobiliengesellschaft der Besteuerung unterlie-

gen, würde somit eine wirtschaftliche Doppelbesteuerung erfolgen. Die weitere Entwicklung 

des Gesetzesvorhabens bleibt abzuwarten. 

› Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen 

Rechnungen ab dem 01.01.2025 (§ 14 UStG-E). Diese Verpflichtung soll allerdings nur in Bezug 

auf im Inland steuerpflichtige, aber auch bestimmte steuerbefreite Umsätze gelten, bei denen 

Leistender und Leistungsempfänger im Inland ansässig sind. Bis zum 31.12.2025 soll der leis-

tende Unternehmer aus Vereinfachungsgründen zunächst noch auf andere Rechnungsformen 

als die elektronische Rechnung ausweichen können. In den Jahren 2026 und 2027 ausgeführte 

Umsätze sollen bis zum 31.12.2027 – anstelle der elektronischen Rechnungsstellung – auch wei-

terhin durch die Nutzung des EDI-Verfahrens abgerechnet werden können (§ 27 Abs. 39 UStG-

E). 

› Umfassende Reform und Anpassung der Zinsschranke (§ 4h EStG-E) an die Vorgaben der 

ATAD-Richtlinie ab dem 01.01.2024. U.a. sollen sowohl die Konzernklausel (§ 4h Abs. 2 Satz 1 

Buchst. b EStG) als auch die Escape-Klausel für Eigenkapital (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c EStG) 

gestrichen werden. Darüber hinaus soll die derzeit geltende Freigrenze i.H.v. 3 Mio. € künftig 

einen Freibetrag bilden. 

› Einführung einer Zinshöhenschranke (4l EStG-E) ab dem 01.01.2024. Zinsaufwendungen zwi-

schen nahestehenden Personen i.S.d. § 1 Abs. 2 AStG sollen danach nicht abziehbar sein, so-

weit der vereinbarte Zinssatz den gesetzlich definierten Höchstzinssatz übersteigt. Flankiert 

wird diese Abzugsbeschränkung von einer speziellen Gegenbeweismöglichkeit sowie einer 

Substanzausnahme. Laut Begründung des Entwurfs sollen damit Gestaltungen unter Zwischen-

schaltung substanzloser Gesellschaften vermieden werden. 

Darüber hinaus sind noch folgende weitere Maßnahmen zu erwähnen: 

› Anpassung der sog. Nachspaltungsveräußerungssperre (§ 15 Abs. 2 Satz 2 ff. UmwStG-E). Für 

künftige Spaltungen sollen die Möglichkeiten zu steuerneutralen Spaltungen in Reaktion auf das 

BFH-Urteil vom 11.08.2021 (I R 39/18) wieder auf ihren ursprünglich vom Gesetzgeber inten-

dierten Anwendungsbereich zurückgeführt werden. Dabei soll erstmals der Begriff der „außen-

stehenden Person“ i.S.d. § 15 Abs. 2 UmwStG sowie das Merkmal „Vorbereitung einer Veräuße-

rung“ definiert werden.  

› Erhöhung der Unschädlichkeitsgrenze in Bezug auf die sog. erweiterte Kürzung des Gewer-

beertrags von Grundstücksunternehmen für bestimmte Einnahmen aus Stromlieferungen (aus 
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dem Betrieb aus Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Betrieb von Ladesta-

tionen für E-Fahrzeuge oder E-Fahrräder (§ 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. b GewStG-E) von 10 % auf 

20 %. Die Erhöhung soll bereits ab dem Erhebungszeitraum 2023 Anwendung finden. 

› Verbesserung der Investitionsmöglichkeiten von Investmentfonds durch den Betrieb von An-

lagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Danach sollen Spezial-Investmentfonds künftig 

bis zu 20 % ihrer Einnahmen aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerba-

ren Energien oder aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge erzielen dürfen, 

ohne damit gegen die steuerlichen Anlagebestimmungen des § 26 InvStG zu verstoßen. 

› Schaffung einer eindeutigen gesetzlichen Grundlage zur Teilnahme an internationalen Risiko-

bewertungsverfahren (§ 89b AO-E). Damit soll sowohl klar zum Ausdruck gebracht werden, 

dass solche internationalen Risikobewertungsverfahren mit deutscher Beteiligung möglich sind, 

als auch im Sinne von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit ein Rahmen für Voraussetzungen, 

Abläufe und die rechtliche Einordnung der Ergebnisse gesetzt werden. Die Regelung lehnt sich 

an die bestehenden Verfahren ICAP und ETACA an, bleibt aber offen für andere Verfahren. 

› Umsetzung der Vorgaben der EU-Amtshilferichtlinie zu Joint Audits (§ 12 EU-Amtshilfegesetz-

E „Gleichzeitige Prüfung“ und § 12a EU-Amtshilfegesetz-E „Gemeinsame Prüfung“). 

Bisher sind die Verbände nicht offiziell zur Kommentierung des vorliegenden Entwurfs aufgerufen 

worden. Dem Vernehmen nach wird aber mit einer Frist zur Stellungnahme bis zum 21.07.2023 

geplant. Unabhängig davon, dass die Verbände offiziell noch gar keinen Referentenentwurf be-

kommen haben, erscheint dies auch angesichts des großen Umfangs des Entwurfs sowie der Fülle 

und Komplexität der Regelungen völlig unangemessen. Hintergrund des Zeitdrucks ist dem Ver-

nehmen nach, dass der 16.08.2023 als Termin für den Beschluss im Bundeskabinett vorgesehen 

ist. 

 

BFH: Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden Holding 

Im Anschluss an das Vorlageverfahren zum EuGH (vgl. TAX WEEKLY # 31/2022) hat der BFH nun-

mehr sein Folgeurteil (XI R 24/22 (XI R 22/18)) zur Frage nach dem Vorsteuerabzug einer ge-

schäftsleitenden Holding gefällt, sofern diese von ihr bezogene Leistungen als unentgeltliche Ge-

sellschafterbeiträge weitergibt. 

Die Klägerin war als Kommanditistin an zwei Kommanditgesellschaften beteiligt. Diese erbrachten 

überwiegend umsatzsteuerfreie, vorsteuerschädliche Umsätze mit Grundstücken. Die Klägerin 

verpflichtete sich in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin zur Erbringung unentgeltlicher Dienst-

leistungen an diese Kommanditgesellschaften, wie z.B. Architektenleistungen, statischer Berech-

nungen, Generalunternehmer-Dienstleistungen und externer Vertriebsdienstleistungen. Die Leis-

tungen erbrachte die Klägerin teilweise unter Zuhilfenahme von Eingangsleistungen anderer Un-

ternehmen. Daneben bestand eine gesonderte Vereinbarung, wonach die Klägerin auch entgeltli-

che Buchführungs- und Geschäftsführungsleistungen an die Kommanditgesellschaften erbringen 

sollte. Nachdem das Finanzamt den vollen Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen versagte, 

gewährte das Finanzgericht diesen mit der Begründung, die unentgeltlichen Gesellschafterbei-

träge würden keine steuerbare Tätigkeit darstellen. Die unternehmerische Tätigkeit der Klägerin, 

welche sich aus deren entgeltlichen Leistungen ergibt, umfasse auch die unentgeltlichen Gesell-

schafterbeiträge. 
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Wie bereits zuvor der EuGH, hält auch der BFH einen Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen 

im Zusammenhang mit den Gesellschafterbeiträgen für ausgeschlossen. Die Versagung des Vor-

steuerabzugs begründet der BFH damit, dass die Eingangsleistungen nicht in einem direkten und 

unmittelbaren Zusammenhang mit von der Holding erbrachten steuerpflichtigen Dienstleistun-

gen, den entgeltlichen Buchführungs-und Geschäftsführungsleistungen, sondern mit den als Ge-

sellschafterbeitrag geschuldeten unentgeltlichen Dienstleistungen stehen. Die bezogenen Ein-

gangsleistungen stehen somit in keinem direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den ei-

genen Umsätzen der Holding, sondern vielmehr mit den Umsätzen der Tochtergesellschaften. Sie 

fanden auch keinen Niederschlag in den konkreten Preisen für die an die Kommanditgesellschaf-

ten erbrachten entgeltlichen Geschäftsführungs- und Buchführungsleistungen und gehörten auch 

nicht anteilig zu den allgemeinen Kostenelementen der Klägerin für deren unternehmerische Tä-

tigkeit. 

Im Einklang mit dem EuGH zeigt auch der BFH die Grenzen des Vorsteuerabzugs bei unternehme-

risch tätigen Holdinggesellschaften auf: Selbst, wenn diese im Hinblick auf die von ihren gehalte-

nen Beteiligungen grundsätzlich unternehmerisch tätig sind, berechtige dies dennoch nicht zum 

Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen, die allein für Tätigkeiten aufgrund der Stellung als Ge-

sellschafter bezogen werden und deren Abgeltung durch eine bloße Beteiligung am allgemeinen 

Gewinn erfolgt. Die Verlagerung der Eingangsleistungen auf die Holding und die anschließende 

Einlage der eingekauften Leistungen in die Tochtergesellschaften begründen keinen Vorsteuerab-

zug der Holdinggesellschaft aus diesen Leistungen. In der Praxis dürfte das Urteil daher insbeson-

dere für solche Unternehmen relevant sein, die aufgrund ihrer Ausgangsleistungen nicht oder nur 

beschränkt zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, z.B. im Finanzdienstleistungs-, Immobilien- oder 

Krankenhausbereich. 
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Alle am 13.07.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 9/22 11.05.2023 

Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten ge-

mäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG - Verfassungsmäßigkeit der 

Haushaltszugehörigkeit als Abzugsvoraussetzung 

I R 7/20 03.05.2023 Heilung eines "fehlerhaften" Gewinnabführungsvertrages 

VI R 24/20 20.04.2023 
Steuerermäßigung gemäß § 35a EStG für haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Handwerkerleistungen bei Mietern 

IV R 37/18 23.02.2023 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendun-

gen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten 

XI R 24/22 (XI R 

22/18) 
15.02.2023 

Zum Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden Holding 

(Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil Finanzamt R 

vom 08.09.2022 - C-98/21 

 

 

Alle am 13.07.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII B 13/22 30.06.2023 
Zur Rechtmäßigkeit des Erlasses einer Prüfungsanordnung 

gegenüber einem Berufsgeheimnisträger 

VIII B 19/22 30.06.2023 

Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung bei Streit um 

das Vorliegen eines Befreiungsgrunds nach § 5b Abs. 2 

Satz 1 und 2 EStG 

 

Alle bis zum 14.07.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

Entwurf 13.07.2023 
Entwurf eines BMF-Schreibens zum Betriebsausgabenabzugs-

verbot bei Besteuerungsinkongruenzen (§ 4k EStG) 

III C 3 - S 

7172/21/10003 

:001 

12.07.2023 
Umsatzsteuerbefreiung der eng mit der Sozialfürsorge und 

der sozialen Sicherheit verbundenen Leistungen 

IV C 1 - S 

2252/19/10003 

:013 

11.07.2023 
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; Ergänzung des BMF-Schrei-

bens vom 19. Mai 2022 (BStBl I S. 742) 

III C 3 - S 

7141/21/10002 

:001 

11.07.2023 Umsatzsteuer; Validierte EMCS 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350119/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350120/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-07-13-entwurf-bmf-schreiben-betriebsausgabenabzugsverbot-bei-besteuerungsinkongruenzen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-07-12-umsatzsteuerbefreiung-fuer-eng-mit-der-sozialfuersorge-und-der-sozialen-sicherheit-verbundene-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-07-12-umsatzsteuerbefreiung-fuer-eng-mit-der-sozialfuersorge-und-der-sozialen-sicherheit-verbundene-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-07-12-umsatzsteuerbefreiung-fuer-eng-mit-der-sozialfuersorge-und-der-sozialen-sicherheit-verbundene-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2023-07-11-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2023-07-11-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2023-07-11-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-07-11-validierte-emcs.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-07-11-validierte-emcs.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-07-11-validierte-emcs.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewähr-
leistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unter-
nehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die 
Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen 
(Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG) 


A. Problem und Ziel 


Ziel des Gesetzentwurfs ist die Umsetzung zentraler Elemente der internationalen Verein-
barungen zur Säule 2 der sog. Zwei-Säulen-Lösung und die Umsetzung von damit im Zu-
sammenhang stehenden weiteren Begleitmaßnahmen. Die in der internationalen Vereinba-
rung enthaltenen Nachversteuerungsregelungen sollen eine globale effektive Mindestbe-
steuerung sicherstellen, schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiven Steuergestaltun-
gen entgegenwirken und damit zur Förderung der Steuergerechtigkeit und Wettbewerbs-
gleichheit beitragen.  


B. Lösung 


Mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur 
Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgrup-
pen und große inländische Gruppen in der Union, ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1, berich-
tigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9 (Mindestbesteuerungsrichtlinie – MinBestRL) wird eine 
globale effektive Mindestbesteuerung eingeführt. Damit im Zusammenhang steht die An-
passung einzelner Regelungen insbesondere im Einkommensteuerrecht und Außensteuer-
recht. 


C. Alternativen 


Aus der verabschiedeten MinBestRL ergibt sich eine rechtliche Umsetzungsverpflichtung 
für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Nichtumsetzung würde somit gegen Unionsrecht 
verstoßen. Alternativen bestehen nicht. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung folgender Vollzugsaufwand: 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 
              


0815 
Tit. 422 01 0 124 320 413 435 
Tit. 511 01 0 32 87 116 122 
Tit. 812 01 0 16 43 58 61 
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  Tit. 532 01 10 3.500 3.500 3.500 3.500 
Summe   10 3.672 3.950 4.087 4.118 


0816 


Tit. 422 01   302 604 604 604 
Tit. 511 01 
Non -IT 2/3 81 162 162 162 


Tit. 812 01 1/3 41 81 81 81 
Tit. 511 01   200 400 200 200 
Tit. 532 01   1.320 880 880 880 


  Tit. 812 02   850 950     
Summe   0 2.794 3.077 1.927 1.927 


0811 Tit. 634 03   122 262 287 293 
Summe Epl. 08 / 
HH-Jahr   10 6.588 7.289 6.301 6.338 
anteiliger Um-
stellungsauf-
wand 


  10 5.870 2.865     


anteiliger laufen-
der Aufwand     718 4.424 6.301 6.338 


Gesamtsumme 
Epl. 08 26.526 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)1) 


Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung2)  


Kassenjahr 


2024 2025 2026 2027 2028 


Insgesamt -115 . - 50 + 910 + 535 + 285 


Bund + 79 . - 7 + 487 + 380 + 279 


Länder + 74 . - 6 + 487 + 378 + 274 


Gemeinden - 268 . - 37 - 64 - 223 - 268 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.  


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): 0 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): 0 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden): 0 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro): 0 


                                                
1) Es werden nur die direkten Wirkungen des Gesetzentwurfs ausgewiesen. Indirekte, nicht konkret be-


zifferbare Auswirkungen durch Verhaltensanpassungen und Verlagerungseffekte sind nicht enthalten. 
2) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergibt sich voraussichtlich eine Änderung des jährlichen Erfüllungsauf-
wands in Höhe von rund 40 623 000 Euro durch das Mindeststeuergesetz. Darüber hinaus 
wird einmaliger Aufwand von rund 322 625 000 Euro erwartet. Der einmalige Aufwand ist 
vollständig der Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe zuzuordnen. 
Aus den übrigen Begleitmaßnahmen verringert sich der Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft. 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus dem Mindeststeuergesetz unterliegt nicht der 
„One in, one out“-Regelung, da hiermit ausschließlich die Richtlinie (EU) 2022/2523 des 
Rates vom 15. Dezember 2022 sowie internationale Verträge 1:1 umgesetzt werden.  


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 40.623 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 24.185 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 322.625 


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 2.625 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Der jährliche Erfüllungsaufwand von 24 211 000 Euro stellt Bürokratiekosten aus Informa-
tionspflichten dar.  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 70,368 


 davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):  


 davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 70,368 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 1.132,9 


 davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):  


 davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 1.132,9 


Bund: 
I. BZSt (Kapitel 0815) 


 2023 2024 2025 2026 2027 


Stellenbe-
stand in 
diesem 
Aufga-
bengebiet 
zum 
31.12. des 
lfd. HH-
Jahres 


Personal-
bedarf 


[dauerhaf-
tes Perso-


nal] 


 


 


0,5 x A 14 


2,25 x A 12 


 


 


0,5 x A 14 


2,25 x A 12 


1 x A 11 


1 x A 8 


 


 


0,5 x A 14 


2,75 x A 12 


1 x A 11 


1 x A 8 


 


 


0,5 x A 14 


2,75 x A 12 


1 x A 11 


1 x A 8 


 


--- 


Personal-
kosten*  161.045,79 € 412.568,77 € 531.186,72 € 559.327,48 €  
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(inkl. Ver-
sorgungs-
anteil 


0811 634 
03) 


Sachkos-
ten*   47.733,26 € 130.181,63 € 173.575,50 € 182.254,28 €  


Personal-
bedarf 


[befriste-
tes Perso-
nal] 


    


 


 


Personal-
kosten* 


(inkl. Ver-
sorgungs-
anteil 


0811 634 
01) 


    


 


 


Sachkos-
ten*       


Aufträge 
und IT-
Dienstleis-
tungen 


[Titel 532 
01] 


10.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 €  


* gem. BMF-Rundschreiben vom 29. Juli 2022 (II A 3 - H 1012-10/21/10003 :001; Dok 
2022/0565768) 


II. ITZBund (Kapitel 0816) 


 2024 2025 2026 2027 


Stellenbe-
stand in die-
sem Aufga-
bengebiet 
zum 31.12. 
des lfd. HH-
Jahres 


Personal- 
und Stellen-
bedarf 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


 


Personalkos-
ten* 


(inkl. Versor-
gungsanteil 


0811 634 03) 


386.749,86 € 773.499,73 € 773.499,73 € 773.499,73 €  


Sachkosten*  121.502,85 € 243.005,70 € 243.005,70 € 243.005,70 €  


Aufträge und 
IT-Dienstleis-
tungen 


[Titel 532 01] 


1.320.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 €  


Wartung und 
Pflege 200.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €  
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[Titel 511 01- 
IT] 


Hard- und 
Software 


[Titel 812 02] 
850.000,00 € 950.000,00 €    


* gem. BMF-Rundschreiben vom 29. Juli 2022 (II A 3 - H 1012-10/21/10003 :001; Dok 
2022/0565768) 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewähr-
leistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unter-


nehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die 
Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen 


(Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MinBestRL-
UmsG)3) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung 
für Unternehmensgruppen 


(Mindeststeuergesetz – MinStG) 


Inhaltsübersicht 


T e i l  1  
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


A b s c h n i t t  1  


A n w e n d u n g s b e r e i c h  


§ 1 Steuerpflicht 


§ 2 Umfang der Besteuerung 


§ 3 Mindeststeuergruppe 


§ 4 Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Bestandteile 


§ 5 Ausgeschlossene Einheiten 


§ 6 Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten 


                                                
3) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 
15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinatio-
nale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union (ABl. L 328 vom 
22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9). 
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A b s c h n i t t  2  


B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  


§ 7 Begriffsbestimmungen 


T e i l  2  
E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


P r i m ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 8 Umfang der Besteuerung der Muttergesellschaft 


§ 9 Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag 


§ 10 Minderung des Primärergänzungssteuerbetrags 


A b s c h n i t t  2  


S e k u n d ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 11 Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


§ 12 Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge 


§ 13 Besonderheiten bei transparenten Einheiten 


§ 14 Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärergänzungssteuerregelung 


T e i l  3  
E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t s t e u e r  -  G e w i n n s  o d e r  M i n d e s t s t e u e r  


-  V e r l u s t s  


A b s c h n i t t  1  


G r u n d l a g e n  d e r  M i n d e s t s t e u e r - G e w i n n e r m i t t l u n g  


§ 15 Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust 


§ 16 Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen 


A b s c h n i t t  2  


E r m i t t l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  A n p a s s u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeine Bestimmungen 


§ 17 Hinzurechnungen und Kürzungen 


§ 18 Gesamtsteueraufwand 


§ 19 Dividendenkürzungsbetrag 


§ 20 Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen 


§ 21 Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen 
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§ 22 Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste 


§ 23 Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahrs sowie Änderungen der Bilanzierungs-
vorschriften und Bewertungsmethoden 


§ 24 Korrekturposten Pensionsaufwand 


§ 25 Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen 


§ 26 Anerkannte steuerliche Zulagen 


Unterabschnitt 2 


Sektorspezifische Ermittlungsvorgaben 


§ 27 Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr 


§ 28 Behandlung von Vergütungen auf besondere Instrumente bei Banken und Versicherungen 


§ 29 Behandlung bestimmter Versicherungserträge 


§ 30 Ausschluss von Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen 


A b s c h n i t t  3  


W a h l r e c h t e  b e i  d e r  E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t s t e u e r - G e w i n n s  o d e r  


M i n d e s t s t e u e r - V e r l u s t s  


§ 31 Aktienbasierte Vergütungen 


§ 32 Anwendung der Realisationsmethode 


§ 33 Verteilung von Gewinnen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 


§ 34 Anwendung von Konsolidierungsgrundsätzen 


§ 35 Steuerpflicht von Portfoliodividenden 


§ 36 Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen 


§ 37 Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder qualifizierter Währungsverluste bei Nettoinvestitio-
nen in einen Geschäftsbetrieb 


§ 38 Qualifizierte Sanierungserträge 


A b s c h n i t t  4  


A u f t e i l u n g  v o n  G e w i n n e n  u n d  V e r l u s t e n  b e i  B e t r i e b s s t ä t t e n  u n d  


t r a n s p a r e n t e n  E i n h e i t e n  


§ 39 Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Betriebsstätte und Stammhaus 


§ 40 Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten 


T e i l  4  
E r m i t t l u n g  d e r  a n g e p a s s t e n  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


§ 41 Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit 
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§ 42 Erfasste Steuern 


§ 43 Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei fehlendem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn 


A b s c h n i t t  2  


A n p a s s u n g e n  d e r  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


§ 44 Hinzurechnungen 


§ 45 Kürzungen 


§ 46 Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten 


§ 47 Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 


§ 48 Mindeststeuer-Verlustwahlrecht 


§ 49 Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern 


T e i l  5  
E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r e r h ö -


h u n g s b e t r a g s  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r e r h ö -


h u n g s b e t r a g s  


Unterabschnitt 1 


Grundsätze und Besonderheiten 


§ 50 Effektiver Steuersatz der Unternehmensgruppe für ein Steuerhoheitsgebiet 


§ 51 Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags 


§ 52 Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten 


§ 53 Wesentlichkeitsgrenze 


Unterabschnitt 2 


Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag 


§ 54 Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag 


A b s c h n i t t  2  


S u b s t a n z b a s i e r t e r  F r e i b e t r a g  


§ 55 Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags 


§ 56 Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige Lohnkosten 


§ 57 Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte 


§ 58 Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen 


§ 59 Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem Übergangszeitraum 
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T e i l  6  
U n t e r n e h m e n s u m s t r u k t u r i e r u n g e n  u n d  B e t e i l i g u n g s s t r u k t u -


r e n  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e r  U m s a t z g r e n z e  i n  S o n d e r f ä l l e n  


§ 60 Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammenschluss oder Teilung 


A b s c h n i t t  2  


V e r ä n d e r u n g e n  d e r  U n t e r n e h m e n s g r u p p e  


§ 61 Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten 


§ 62 Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als Übertragung oder Erwerb von Vermögenswerten und Schulden gelten 


§ 63 Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden 


A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r e  B e t e i l i g u n g s s t r u k t u r e n  


§ 64 Joint Venture 


§ 65 Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften 


T e i l  7  
B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n ,  A u s -


s c h ü t t u n g s r e g i m e n  u n d  I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  t r a n s p a r e n t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n  


§ 66 Oberste Muttergesellschaft als transparente Einheit 


§ 67 Oberste Muttergesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt 


A b s c h n i t t  2  


A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e  


§ 68 Zulässige Ausschüttungssysteme 


A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  


§ 69 Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten 


§ 70 Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten 


§ 71 Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten 
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T e i l  8  
A d m i n i s t r a t i o n  


A b s c h n i t t  1  


M i n d e s t s t e u e r - B e r i c h t  


§ 72 Abgabeverpflichtung 


§ 73 Inhalt des Mindeststeuer-Berichts 


A b s c h n i t t  2  


W a h l r e c h t e  


§ 74 Wahlrechte 


A b s c h n i t t  3  


S a f e - H a r b o u r - R e g e l u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeines 


§ 75 Überprüfung der Anspruchsberechtigung 


Unterabschnitt 2 


Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungsteuer 


§ 76 Anerkannte nationale Ergänzungssteuer 


Unterabschnitt 3 


Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinheiten 


§ 77 Wahlrecht für eine vereinfachte Berechnung bei unwesentlichen Geschäftseinheiten 


T e i l  9  
Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n  


A b s c h n i t t  1  


E r s t m a l i g e  S t e u e r p f l i c h t  


§ 78 Steuerattribute des Übergangsjahrs 


A b s c h n i t t  2  


U n t e r g e o r d n e t e  i n t e r n a t i o n a l e  T ä t i g k e i t  


§ 79 Übergangsregelung bei untergeordneter internationaler Tätigkeit 


A b s c h n i t t  3  


Z e i t l i c h  b e f r i s t e t e r  S a f e - H a r b o u r  


§ 80 Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler Unternehmensgruppen (CbCR-Safe-Harbour) 
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§ 81 Besonderheiten bei bestimmten Einheiten 


§ 82 Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebieten 


§ 83 Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour 


§ 84 Übergangsregelungen bei gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen 


T e i l  1 0  
N a t i o n a l e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e s  


§ 85 Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


A b s c h n i t t  2  


B e s o n d e r h e i t e n  


§ 86 Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten 


§ 87 Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern 


§ 88 Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer 


T e i l  1 1  
B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  u n d  s o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  


§ 89 Entstehung der Mindeststeuer und Besteuerungszeitraum 


§ 90 Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht 


§ 91 Zuständigkeit 


A b s c h n i t t  2  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  E r m ä c h t i g u n g e n  u n d  A n w e n d u n g s v o r -


s c h r i f t e n  


§ 92 Bußgeldvorschriften 


§ 93 Ermächtigungen 


§ 94 Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen 


§ 95 Anwendungsvorschriften 
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T e i l  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


A b s c h n i t t  1  


A n w e n d u n g s b e r e i c h  


§ 1 


Steuerpflicht 


(1) Im Inland belegene Geschäftseinheiten, die zu einer Unternehmensgruppe gehö-
ren, welche in den Konzernabschlüssen der obersten Muttergesellschaft in mindestens 
zwei von vier dem Geschäftsjahr unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahren jährliche 
Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder mehr ausweist (Umsatzgrenze), unterliegen un-
geachtet der Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der 
Mindeststeuer. § 60 ist zu beachten. 


(2) Der Mindeststeuer unterliegen auch Joint Venture, Joint Venture-Tochtergesell-
schaften sowie jede Betriebsstätte eines Joint Venture oder einer Joint Venture-Tochterge-
sellschaft, die die Voraussetzung des § 85 Absatz 2 erfüllen. 


(3) Umfasst ein Geschäftsjahr einen Zeitraum von weniger oder mehr als zwölf Mona-
ten, ist der Schwellenwert im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 für das betreffende Geschäfts-
jahr anteilig zu erhöhen oder zu kürzen. 


(4) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf eine ausgeschlossene Einheit im 
Sinne des § 5 keine Anwendung; für die Anwendung der Absätze 1 und 3 sind die Umsatz-
erlöse dieser Einheiten zu berücksichtigen. 


§ 2 


Umfang der Besteuerung 


Die Mindeststeuer setzt sich aus dem Primärergänzungssteuerbetrag nach den 
§§ 8 bis 10, dem Sekundärergänzungssteuerbetrag nach den §§ 11 bis 14 sowie dem na-
tionalen Ergänzungssteuerbetrag nach den §§ 85 bis 88 zusammen. 


§ 3 


Mindeststeuergruppe 


(1) Die nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe bil-
den eine Mindeststeuergruppe. Die Primärergänzungssteuerbeträge, Sekundärergän-
zungssteuerbeträge und nationalen Ergänzungssteuerbeträge dieser Geschäftseinheiten 
werden dem Gruppenträger zugerechnet. Der Gruppenträger schuldet die Mindeststeuer. 


(2) Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Absatz 2 gelten für Zwecke dieses Paragraphen 
als Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe, der die oberste Muttergesellschaft im 
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Sinne des § 64 Absatz 4 angehört. Gilt ein Steuerpflichtiger nach Satz 1 als Geschäftsein-
heit zweier Unternehmensgruppen ist dessen nationaler Ergänzungssteuerbetrag hälftig 
aufzuteilen.  


(3) Gruppenträger ist die oberste Muttergesellschaft, wenn sie im Inland belegen ist. 
Liegt kein Fall des Satzes 1 vor, ist die im Inland belegene Muttergesellschaft Gruppenträ-
ger, wenn sie gemeinsame Muttergesellschaft aller im Inland belegenen Geschäftseinhei-
ten ist. In allen anderen Fällen hat die oberste Muttergesellschaft eine der nach § 1 steuer-
pflichtigen Geschäftseinheiten als Gruppenträger bis auf Widerruf zu bestimmen. Erfolgt 
keine Bestimmung des Gruppenträgers nach Satz 3, ist Gruppenträger die im Inland bele-
gene wirtschaftlich bedeutendste Geschäftseinheit. Für die Anwendung der vorstehenden 
Sätze sind die Verhältnisse bei Ablauf des Besteuerungszeitraums für den gesamten Be-
steuerungszeitraum maßgeblich. Bei einem Wechsel des Gruppenträgers ändert sich die 
Steuerschuldnerschaft nach Absatz 1 Satz 3 für bereits abgelaufene Besteuerungszeit-
räume nicht. Scheidet die nach Satz 3 bestimmte Geschäftseinheit aus der Mindeststeuer-
gruppe aus, gilt die Bestimmung für das laufende Kalenderjahr mit sofortiger Wirkung als 
widerrufen. 


(4) Der Gruppenträger hat dem Bundeszentralamt für Steuern und dem für ihn nach 
§ 91 zuständigen Finanzamt spätestens zwei Monate nach Ablauf des Besteuerungszeit-
raums, für das die Steuerpflicht nach diesem Gesetz besteht, seine Stellung als Gruppen-
träger nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle 
elektronisch mitzuteilen. Änderungen der Stellung als Gruppenträger einschließlich eines 
Widerrufs nach Absatz 3 Satz 3 sind durch den bisherigen Gruppenträger unverzüglich mit-
zuteilen; für den neuen Gruppenträger gilt Satz 1 entsprechend. Der Gruppenträger hat die 
übrigen Geschäftseinheiten, die nach Absatz 5 haften, über seine Stellung zu informieren. 


(5) Die Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 
dem Gruppenträger zugerechnet werden, haften gesamtschuldnerisch für die Mindest-
steuer des Gruppenträgers. 


(6) Die Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 
dem Gruppenträger zugerechnet werden, sind der zahlenden Geschäftseinheit gegenüber 
zum Ausgleich der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf sie entfallenden und von der zah-
lenden Geschäftseinheit gezahlten Anteile an der Mindeststeuer verpflichtet. Der Gruppen-
träger ist den Geschäftseinheiten zum Ausgleich der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf 
sie jeweils entfallenden Steuererstattung verpflichtet. Ausgleichsansprüche nach Satz 1 
und 2 erhöhen oder mindern das Einkommen nach dem Einkommensteuergesetz oder Kör-
perschaftsteuergesetz nicht. 


§ 4 


Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Bestandteile 


(1) Eine Unternehmensgruppe umfasst alle Einheiten, die durch Eigentum oder Be-
herrschung miteinander verbunden sind, sodass die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, 
Aufwendungen und Cashflows dieser Einheiten 


1. im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu konsolidieren sind oder 


2. nur aus Größen- oder Wesentlichkeitsgründen oder weil die Einheit zum Verkauf steht 
nicht im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu berücksichtigen sind. 


Ein Stammhaus und seine Betriebsstätten, die nicht bereits Bestandteil einer Unterneh-
mensgruppe sind, bilden eine Unternehmensgruppe.   
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(2) Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe sind jede ihrer Einheiten sowie de-
ren Betriebsstätten. Eine Betriebsstätte  ist für Zwecke dieses Gesetzes so zu behandeln, 
als wäre sie gegenüber dem Stammhaus nach Absatz 7 und etwaigen anderen Betriebs-
stätten dieses Stammhauses eine eigenständige und unabhängige Geschäftseinheit. Eine 
ausgeschlossene Einheit im Sinne des § 5 ist keine Geschäftseinheit. 


(3) Oberste Muttergesellschaft ist 


1. die Einheit einer Unternehmensgruppe, die unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbe-
teiligung an einer anderen Einheit hält, ohne dass an ihr von einer anderen Einheit 
unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung gehalten wird oder 


2. das Stammhaus bei einer Unternehmensgruppe im Sinne des Absatz 1 Satz 2. 


(4) Zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist eine Geschäftseinheit, die unmittelbar 
oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben 
Unternehmensgruppe hält und die keine oberste Muttergesellschaft, in Teileigentum ste-
hende Muttergesellschaft, Betriebsstätte oder Investmenteinheit ist.  


(5) In Teileigentum stehende Muttergesellschaft ist eine Geschäftseinheit,  


1. die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäfts-
einheit derselben Unternehmensgruppe hält,  


2. bei der mehr als 20 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen, die Anspruch auf ihren Ge-
winn geben, unmittelbar oder mittelbar von Personen gehalten werden, die keine Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe sind, und 


3. die keine oberste Muttergesellschaft, Betriebsstätte oder Investmenteinheit ist. 


(6) Einheit ist 


1. jeder Rechtsträger, ausgenommen natürliche Personen, oder 


2. jede Einrichtung, die ein separates Rechnungslegungswerk erstellt oder zu erstellen 
hat. 


(7) Stammhaus in Bezug auf eine Betriebsstätte ist die Einheit, deren Jahresüber-
schuss oder Jahresfehlbetrag den der Betriebsstätte umfasst.  


(8) Für Zwecke dieses Gesetzes gilt als Betriebsstätte  


1. eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer 
fingierten Geschäftseinrichtung, die nach dem Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung zwischen den betreffenden Steuerhoheitsgebieten als Betriebsstätte 
anzusehen ist, sofern die dieser Betriebsstätte zuzuordnenden Einkünfte nach dem 
Steuerrecht dieses Steuerhoheitsgebiets und unter Berücksichtigung der Grundsätze 
dieses Abkommens besteuert werden; 


2. in Ermangelung eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder so-
weit dieses im Einzelfall keine Anwendung findet, eine in einem Steuerhoheitsgebiet 
belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fingierten Geschäftseinrichtung, 
die nach dem Steuerrecht dieses Steuerhoheitsgebiets auf einer Nettobasis besteuert 
wird, die der Besteuerung von in diesem Steuerhoheitsgebiet ansässigen Steuerpflich-
tigen entspricht; 
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3. in Ermangelung eines Körperschaftsteuersystems in einem Steuerhoheitsgebiet eine 
in diesem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fin-
gierten Geschäftseinrichtung, die gemäß dem OECD-Musterabkommen als Betriebs-
stätte behandelt würde, sofern dieses Steuerhoheitsgebiet ein Besteuerungsrecht ent-
sprechend den Grundsätzen des Artikels 7 des OECD-Musterabkommens in der je-
weils aktuellen Fassung für der Betriebsstätte zuzuordnenden Einkünfte hätte; oder 


4. eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer 
fingierten Geschäftseinrichtung, die nicht von Nummern 1 bis 3 erfasst ist und die die-
ser Geschäftseinrichtung zurechenbaren Einkünfte nicht von einer in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Einheit besteuert werden. 


§ 5 


Ausgeschlossene Einheiten 


(1) Ausgeschlossene Einheiten sind 


1. staatliche Einheiten; 


2. internationale Organisationen; 


3. Organisationen ohne Gewinnorientierung; 


4. Pensionsfonds; 


5. Investmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind; und 


6. Immobilien-Investmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind. 


(2) Ausgeschlossene Einheiten sind auch die Einheiten, bei denen der Wert aller An-
teile an dieser Einheit zu mindestens 


1. 95 Prozent unmittelbar oder mittelbar von einer oder mehreren ausgeschlossenen Ein-
heiten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen einer Pensionsfonds-Dienstleistungs-
einheit, gehalten wird und die  


a) ausschließlich oder fast ausschließlich zu Gunsten einer ausgeschlossenen Ein-
heit Vermögenswerte verwalten oder Finanzmittel anlegen; oder 


b) ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von ausgeschlossenen Einheiten ausge-
übten Tätigkeiten ausführen; oder  


2. 85 Prozent unmittelbar oder mittelbar von einer oder mehreren ausgeschlossenen Ein-
heiten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen einer Pensionsfonds-Dienstleistungs-
einheit, gehalten wird und die fast ausschließlich ausgenommene Gewinne oder Ver-
luste im Sinne des § 17 Nummer 2 in Verbindung mit § 19 oder § 17 Nummer 3 in Ver-
bindung mit § 20 erzielen. 


(3) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann vom Ausschluss einzel-
ner oder sämtlicher Einheiten nach Absatz 2 abgesehen werden. An die Ausübung des 
Wahlrechts ist die Geschäftseinheit für das laufende und die vier folgenden Geschäftsjahre 
gebunden. 
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§ 6 


Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten 


(1) Belegenheitsstaat einer nicht-transparenten Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sie aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsorts oder ähnlicher Kri-
terien einer mit § 1 des Körperschaftsteuergesetzes vergleichbaren Steuerpflicht unterliegt. 
Anderenfalls ist dies das Steuerhoheitsgebiet, nach dessen Recht sie gegründet wurde.  


(2) Belegenheitsstaat einer transparenten Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet nach 
dessen Recht sie gegründet wurde, wenn sie die oberste Muttergesellschaft der Unterneh-
mensgruppe oder verpflichtet ist, eine Primärergänzungssteuerregelung nach §§ 8 bis 10 
oder eine ausländische anerkannte Primärergänzungssteuerregelung anzuwenden. An-
dernfalls wird sie als staatenlose Einheit behandelt.  


(3) Der Belegenheitsstaat einer Betriebsstätte wird wie folgt ermittelt:  


1. Eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 1 ist in dem Steuerhoheitsge-
biet belegen, in dem sie als dortige Betriebsstätte behandelt wird und unter Beachtung 
des anwendbaren Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit den ihr 
zuzuordnenden Einkünften der Besteuerung unterliegt;  


2. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 2 ist in dem Steuerhoheitsge-
biet belegen, in dem sie aufgrund ihrer geschäftlichen Präsenz auf Nettobasis steuer-
pflichtig ist;  


3. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 3 ist in dem Steuerhoheitsge-
biet belegen, in dem sie sich befindet; und  


4. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 4 gilt als staatenlose Betriebs-
stätte. 


(4) Ist eine Geschäftseinheit aufgrund von Absatz 1 in mehr als einem Steuerhoheits-
gebiet belegen, so wird ihr Status für die Zwecke dieses Gesetzes wie folgt bestimmt: 


1. Wenn sie in zwei Steuerhoheitsgebieten belegen ist, zwischen denen ein anwendbares 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in Kraft ist, 


a) gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie für die Zwecke des 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als ansässig betrachtet wird;  


b) findet Nummer 2 Anwendung, wenn das Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung vorsieht, dass sich die zuständigen Behörden darauf verständigen, 
wo die Geschäftseinheit als ansässig zu betrachten ist, und keine entsprechende 
Vereinbarung vorliegt; 


c) findet Nummer 2 Anwendung, wenn das Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung keine Steuererleichterung oder -befreiung vorsieht, weil die Ge-
schäftseinheit in beiden Vertragsparteien steuerlich ansässig ist. 


2. Ist kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anwendbar, so wird der 
Belegenheitsstaat der Geschäftseinheit wie folgt bestimmt:  


a) Die Geschäftseinheit gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie den 
höheren Betrag an erfassten Steuern für das Geschäftsjahr entrichtet hat, wobei 
die gemäß einer Hinzurechnungsbesteuerung entrichteten Steuern unberücksich-
tigt bleiben; 
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b) ist der entrichtete Betrag der erfassten Steuern in beiden Steuerhoheitsgebieten 
gleich hoch oder beläuft er sich auf null, so gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, in dem der gemäß den §§ 55 bis 59 berechnete substanzbasierte Frei-
betrag auf Ebene der Geschäftseinheit höher ist; 


c) ist der substanzbasierte Freibetrag in beiden Steuerhoheitsgebieten gleich hoch 
oder beläuft er sich auf null, gilt die Geschäftseinheit als staatenlos, es sei denn, 
es handelt sich um die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe; in 
diesem Fall gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie gegründet 
wurde.  


(5) Ist eine Muttergesellschaft nach Anwendung von Absatz 4 in einem Steuerhoheits-
gebiet belegen, in dem sie keiner anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterliegt, 
gilt sie weiterhin im anderen Steuerhoheitsgebiet belegen, wenn sie dort einer anerkannten 
Primärergänzungssteuerregelung unterliegt und das Besteuerungsrecht nach dieser Rege-
lung nicht durch ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung beschränkt ist.  


(6) Ändert sich die Belegenheit einer Einheit im Verlauf des Geschäftsjahrs, so ist sie 
in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie zu Beginn des Geschäftsjahrs belegen war. 


A b s c h n i t t  2  


B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  


§ 7 


Begriffsbestimmungen 


(1) Für Zwecke dieses Gesetzes gelten, soweit nicht an anderer Stelle in diesem Ge-
setz erfolgt, die in den nachstehenden Absätzen definierten Begriffsbestimmungen. 


(2) Anerkannte nationale Ergänzungssteuer ist eine Steuer, die im nationalen Recht 
eines Steuerhoheitsgebiets vorgesehen ist und 


1. bei der der bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn der in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten (inländischer bereinigter Gesamt-Mindeststeuer-Ge-
winn) auf eine Weise ermittelt wird, die den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 
des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteu-
erung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der 
Union, ABl. L 328 vom 22. Dezember 2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16. Januar 
2023, S. 9 (Richtlinie (EU) 2022/2523) entspricht; 


2. die dazu dient, die Steuerschuld im Hinblick auf den inländischen bereinigten Gesamt-
Mindeststeuer-Gewinn für das Steuerhoheitsgebiet und die Geschäftseinheiten in ei-
nem Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben; und  


3. die auf eine Weise umgesetzt und verwaltet wird, die mit den Vorschriften der Richtlinie 
(EU) 2022/2523 im Einklang steht, und das betreffende Steuerhoheitsgebiet keine mit 
diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden Vorteile gewährt. 


Der inländische bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn kann auf der Grundlage eines 
vom zugelassenen Standardsetzer anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines 
zugelassenen Rechnungslegungsstandards, der zur Vermeidung wesentlicher 
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Wettbewerbsverzerrungen angepasst wurde, anstatt des im Konzernabschluss verwende-
ten Rechnungslegungsstandards berechnet werden.  


(3) Anerkannte Primärergänzungssteuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, das 
im innerstaatlichen Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt und 


1. den in der Richtlinie (EU) 2022/2523 festgelegten Bestimmungen gleichwertig ist, wo-
nach die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe den ihr zuzurechnenden Anteil 
an der Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten dieser Unter-
nehmensgruppe berechnet und entrichtet und; 


2. in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2523 
in Einklang steht.  


(4) Anerkannte Rechnungslegungsstandards sind  


1. die vom International Accounting Standards Board verabschiedeten International Fi-
nancial Reporting Standards gemäß International Accounting Standard 1 Ziffer 7 (in-
ternationale Rechnungslegungsstandards), 


2. die nach den Artikeln 2, 3 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 62) geändert worden ist, 
übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards und 


3. die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze von Australien, Brasilien, 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den anderen Vertragsstaaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, von Hongkong (Volksrepublik China), Japan, Kanada, Me-
xiko, Neuseeland, der Republik Indien, der Republik Korea, Russland, der Schweiz, 
Singapur, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Volksrepublik China. 


(5) Anerkannte Sekundärergänzungssteuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, 
das im innerstaatlichen Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt und 


1. den in der Richtlinie (EU) 2022/2523 festgelegten Bestimmungen, wonach ein Steuer-
hoheitsgebiet seinen zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer einer Unterneh-
mensgruppe, welcher nicht nach der Primärergänzungssteuerregelung erhoben wurde, 
für die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe erhebt und; 


2. in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie (EU) 
2022/2523 in Einklang steht. 


(6) Beizulegender Zeitwert ist der Preis, der in einem gewöhnlichen Geschäftsvorfall 
zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswer-
tes erzielt oder für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. 


(7) Berichtspflichtige Geschäftseinheit ist die Geschäftseinheit, die den Bericht 
nach § 72 einreicht.  


(8) Eigenkapitalbeteiligung ist eine Kapitalbeteiligung, die mit Rechten an den Ge-
winnen, dem Kapital oder den Rücklagen eines Unternehmens, einschließlich der Gewinne, 
des Kapitals oder der Rücklagen der Betriebsstätte eines Stammhauses verbunden ist. Als 
Eigenkapitalbeteiligung gelten auch Anteile an einer Investmenteinheit. 
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(9) Equity-Methode ist eine Bilanzierungsmethode, bei der die Anteile zunächst mit 
den Anschaffungskosten angesetzt und in der Folge entsprechend dem Anteil des Anteils-
eigners am sich ändernden Reinvermögen des Beteiligungsunternehmens berichtigt wer-
den. 


(10) Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn ist der positive Unterschiedsbetrag zwischen 
den Mindeststeuer-Gewinnen und Mindeststeuer-Verlusten aller in einem Steuerhoheitsge-
biet belegenen Geschäftseinheiten.  


(11) Geschäftsjahr ist der Rechnungslegungszeitraum, für den die oberste Mutterge-
sellschaft einen Konzernabschluss aufstellt. Im Falle des Absatzes 20 Nummer 4 ist Ge-
schäftsjahr das Kalenderjahr. 


(12) Gruppenzugehöriger Gesellschafter einer Geschäftseinheit ist eine Geschäfts-
einheit, die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Ge-
schäftseinheit derselben Unternehmensgruppe hält.  


(13) Hinzurechnungsbesteuerung bedeutet einen Katalog von Steuervorschriften, die 
keine Primärergänzungssteuerregelungen (§§ 8 bis 10) sind, denenzufolge ein unmittelba-
rer oder mittelbarer Gesellschafter einer ausländischen Geschäftseinheit für seinen Anteil 
an einem Teil oder der Gesamtheit der von dieser erzielten Erträge einer laufenden Besteu-
erung unterliegt, unabhängig davon, ob diese Erträge im laufenden Geschäftsjahr an den 
Gesellschafter ausgeschüttet werden.  


(14) Immobilien-Investmentvehikel ist eine in Streubesitz befindliche Einheit, die über-
wiegend unbewegliches Vermögen hält und deren Erträge einer Ein-Ebenen-Besteuerung 
unterliegen, entweder bei ihr selbst oder, mit höchstens einem Jahr Aufschub, bei ihren 
Anteilsinhabern. 


(15) Inland ist das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie den ihr zu-
stehenden Anteil an der ausschließlichen Wirtschaftszone und am Festlandsockel. 


(16) Internationale Organisation ist eine zwischenstaatliche Organisation, einschließ-
lich einer supranationalen Organisation, oder eine in deren Alleineigentum stehende Be-
hörde oder Einrichtung, die 


1. hauptsächlich aus Staaten besteht, 


2. ein Sitzabkommen oder ein im Wesentlichen ähnliches Abkommen, das Vorrechte und 
Immunitäten gewährt, mit dem Hoheitsgebiet, in dem sie niedergelassen ist, abge-
schlossen hat, und 


3. deren Erträge aufgrund eines Gesetzes oder ihrer Satzung Privatpersonen nicht zu-
gutekommen. 


(17) Investmenteinheit ist 


1. ein Investmentvehikel, ein Immobilien-Investmentvehikel oder eine Versicherungsin-
vestmenteinheit; 


2. eine Einheit, die zu mindestens 95 Prozent unmittelbar von einer in Nummer 1 genann-
ten Einheit oder über eine Kette solcher Einheiten gehalten wird und die ausschließlich 
oder fast ausschließlich Vermögenswerte hält oder Gelder zugunsten dieser Invest-
menteinheiten investiert; oder 


3. eine Einheit, bei der mindestens 85 Prozent des Wertes dieser Einheit im Eigentum 
einer in Nummer 1 genannten Einheit stehen, wenn die Erträge dieser Einheit im 







 - 21 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Wesentlichen bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindesteuer-Ver-
lusts gemäß § 17 Nummer 2 in Verbindung mit § 19 oder § 17 Nummer 3 in Verbin-
dung mit § 20 ausgenommen werden. 


(18) Investmentvehikel ist eine Einheit, 


1. die dazu bestimmt ist, Vermögenswerte (finanzieller und nicht finanzieller Art) von einer 
Mehrzahl von Anlegern (von denen einige nicht miteinander verbunden sind) zu bün-
deln; 


2. die gemäß einer festgelegten Anlagepolitik investiert; 


3. die es den Anlegern ermöglicht, die Transaktions-, Forschungs- und Analysekosten zu 
senken oder das Risiko kollektiv zu streuen; 


4. deren Zweck in erster Linie die Erzielung von Anlageerträgen oder -gewinnen oder der 
Schutz gegen ein bestimmtes oder allgemeines Ereignis oder Ergebnis ist; 


5. deren Anleger einen Anspruch auf Erträge aus den Vermögenswerten des Investment-
vehikels oder auf Erträge aus diesen Vermögenswerten auf der Grundlage der von 
diesen Anlegern geleisteten Beiträge haben; 


6. die einer aufsichtsrechtlichen Regelung (einschließlich ausreichender Vorschriften zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und zum Anlegerschutz) in dem Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sie errichtet ist oder verwaltet wird, unterliegt; und 


7. die von professionellen Verwaltern im Auftrag der Anleger verwaltet wird. 


(19) Kontrollbeteiligung ist eine Beteiligung an einer Einheit, die dazu führt, dass der 
Halter dieser Beteiligung verpflichtet ist, oder bei Aufstellung eines Konzernabschlusses 
verpflichtet wäre, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und 
Cashflows der Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu konsolidie-
ren. Bei einem Stammhaus wird unterstellt, dass es als gruppenzugehöriger Gesellschafter 
die Kontrollbeteiligungen an seinen Betriebsstätten hält. 


(20) Konzernabschluss ist 


1. der von einer Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufge-
stellte Abschluss, in dem die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendun-
gen und Cashflows dieser Einheit und aller Einheiten, an denen diese eine Kontrollbe-
teiligung hält, so dargestellt werden, als gehörten sie zu einer einzigen wirtschaftlichen 
Einheit;  


2. der von einer Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufge-
stellte Abschluss, wenn diese Einheit unter die Definition einer Unternehmensgruppe 
gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 fällt;  


3. der tatsächlich aufgestellte Konzernabschluss, wenn die oberste Muttergesellschaft ei-
nen in Nummer 1 oder 2 beschriebenen Konzernabschluss aufgestellt hat, der nicht 
nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellt wurde, sofern dieser 
zur Vermeidung erheblicher Vergleichbarkeitseinschränkungen angepasst wurde; und  


4. wenn die oberste Muttergesellschaft keinen in den vorstehenden Nummern beschrie-
benen Abschluss aufstellt, der Abschluss, der aufgestellt hätte werden müssen, wenn 
die oberste Muttergesellschaft hierzu verpflichtet gewesen wäre. 
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(21) Mindeststeuer-Leitlinien meinen die Leitlinien, die zur Auslegung und Administ-
rierung der gemeinsamen Maßnahmen für die effektive Mindestbesteuerung durch das In-
clusive Framework on BEPS veröffentlicht wurden. 


(22) Niedrig besteuerte Geschäftseinheit ist eine Geschäftseinheit, die in einem Nied-
rigsteuerhoheitsgebiet belegen oder staatenlos ist, in einem Geschäftsjahr einen Mindest-
steuer-Gewinn verzeichnet und in diesem Geschäftsjahr einem nach dem fünften Teil die-
ses Gesetzes ermittelten effektiven Steuersatz unterliegt, der unter dem Mindeststeuersatz 
liegt. 


(23) Niedrigsteuerhoheitsgebiet ist in Bezug auf eine multinationale Unternehmens-
gruppe und ein Geschäftsjahr ein Steuerhoheitsgebiet, in dem die multinationale Unterneh-
mensgruppe einen Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn verzeichnet und im betreffenden Ge-
schäftsjahr einem nach dem fünften Teil dieses Gesetzes ermittelten effektiven Steuersatz 
unterliegt, der unter dem Mindeststeuersatz liegt. 


(24) Organisation ohne Gewinnorientierung ist jede Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteu-
ergesetzes. Eine Organisation ohne Gewinnorientierung ist auch eine Einheit, 


1. die im Belegenheitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftli-
che, künstlerische, kulturelle, sportliche, erzieherische oder andere ähnliche Zwecke 
oder als Berufsverband, Wirtschaftsverband, Handelskammer, Arbeitnehmerverband, 
Landwirtschaftsverband oder Gartenbauverband, Bürgervereinigung oder als Organi-
sation, die ausschließlich der Förderung der sozialen Wohlfahrt dient, errichtet und be-
trieben wird; 


2. deren Einkünfte aus den vorgenannten Tätigkeiten im Belegenheitsstaat vollständig 
oder nahezu vollständig steuerbefreit sind; 


3. die keine Anteilseigner oder Mitglieder hat, die ein eigenes Interesse an den Einkünften 
oder am Vermögen dieser Einheit haben;  


4. deren Einkünfte oder Vermögenswerte nicht an Privatpersonen oder nicht steuerbe-
günstigte Einheiten ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer 
dies erfolgt in Übereinstimmung mit einer steuerbegünstigten Tätigkeit dieser Einheit 
oder als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Dienstleistungen, Nut-
zungsüberlassungen oder für erworbene Vermögenswerte; und 


5. deren Vermögenswerte bei Beendigung, Liquidation oder Auflösung an eine Organisa-
tion ohne Gewinnorientierung oder staatliche Einheit ihres Belegenheitsstaats ausge-
kehrt werden. 


Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine Einheit, soweit diese eine Handels- oder Geschäftstätig-
keit ausübt, welche nicht unmittelbar den Zweck, für den sie errichtet wurde, verfolgt. 


(25) Passive Erträge sind die folgenden im Mindeststeuer-Gewinn berücksichtigten 
Erträge 


1. Dividenden oder dividendenähnliche Erträge; 


2. Zinsen oder zinsähnliche Erträge; 


3. Mieten;  


4. Lizenzgebühren; 







 - 23 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


5. Annuitäten; oder 


6. Nettogewinne aus Vermögen, das zu unter den Nummern 1 bis 5 genannten Erträgen 
führt, 


aber nur insoweit ein gruppenzugehöriger Gesellschafter mit diesen Erträgen der Hinzu-
rechnungsbesteuerung oder aufgrund einer Eigenkapitalbeteiligung an einer hybriden Ein-
heit der Besteuerung unterliegt. 


(26) Pensionsfonds ist jede öffentlich-rechtliche Versicherungs- und Versorgungsein-
richtung im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 8 des Körperschaftsteuergesetzes. Ein Pensi-
onsfonds ist auch eine 


1. Einrichtung, die errichtet und betrieben wird, um ausschließlich oder fast ausschließlich 
Altersversorgungsleistungen und Zusatz- oder Nebenleistungen für Einzelpersonen zu 
verwalten oder zu erbringen, die als solche einer staatlichen Regulierung unterliegen 
oder deren Leistungen durch nationale Vorschriften gesichert oder anderweitig ge-
schützt sind und finanziert werden durch einen Pool von Vermögenswerten, der über 
eine Treuhandeinrichtung oder einen Treuhänder gehalten wird, um die Erfüllung der 
entsprechenden Pensionsverpflichtungen im Falle der Insolvenz der Unternehmens-
gruppe zu gewährleisten; und 


2. Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit. 


(27) Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit ist eine Einheit, die ausschließlich oder 
fast ausschließlich errichtet und betrieben wird, um 


1. Finanzmittel zugunsten einer Einrichtung im Sinne des Absatzes 26 Nummer 1 anzu-
legen; oder 


2. Hilfs- und Nebentätigkeiten zu den regulierten Tätigkeiten einer Einrichtung im Sinne 
des Absatzes 26 Nummer 1 auszuüben, vorausgesetzt, sie gehört derselben Unter-
nehmensgruppe an. 


(28) Richtlinie (EU) 2022/2523 ist die Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. 
Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale 
Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union (ABl. L 328 vom 
22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9) in der jeweils geltenden Fas-
sung.  


(29) Sonstiges Ergebnis umfasst Ertrags- und Aufwandsposten, die gemäß dem für 
die Aufstellung des Konzernabschlusses verwendeten zugelassenen Rechnungslegungs-
standard nicht erfolgswirksam erfasst werden dürfen oder müssen.  


(30) Staatliche Einheit ist jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes. Eine staat-
liche Einheit ist auch eine Einheit, 


1. die Teil der öffentlichen Hand ist oder sich in deren alleinigem Eigentum befindet, 


2. deren Hauptzweck die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben oder die Verwaltung des Ver-
mögens der öffentlichen Hand, einschließlich der damit verbundenen Investitionstätig-
keiten, ist und die keine gewerbliche Tätigkeit ausübt; 


3. die gegenüber der öffentlichen Hand berichtspflichtig ist und jährliche Informationsbe-
richte vorlegt; und 
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4. deren Vermögen bei Auflösung und deren Erträge ausschließlich der öffentlichen Hand 
zustehen und nicht einzelnen Privatpersonen zugutekommen. 


(31) Steuerhoheitsgebiet ist ein Gebiet, das fiskalisch autonom ist, unabhängig da-
von, ob es völkerrechtlich als Staat anerkannt ist. 


(32) Eine Einheit gilt als transparente Einheit, soweit sie in Bezug auf ihre Erträge, 
Aufwendungen, Gewinne oder Verluste im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung steuerlich 
transparent ist, es sei denn, sie ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet steuerlich belegen 
und unterliegt dort in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne einer erfassten Steuer. 


1. Eine transparente Einheit gilt in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder 
Verluste als steuertransparente Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesell-
schafters steuerlich transparent ist.  


2. Eine transparente Einheit gilt in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder 
Verluste als umgekehrt hybride Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesell-
schafters nicht steuerlich transparent ist. 


Eine Einheit wird nach dem Recht eines Steuerhoheitsgebiets als steuerlich transparent 
behandelt, wenn dieses Steuerhoheitsgebiet die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder 
Verluste dieser Einheit so behandelt, als seien sie dem unmittelbaren Gesellschafter der 
Einheit proportional zu dessen Beteiligung an dieser Einheit entstanden.  


Eine Kapitalbeteiligung an einer Einheit oder einer Betriebsstätte, bei der es sich um eine 
gruppenzugehörige Geschäftseinheit handelt, wird so behandelt, als würde sie über eine 
steuertransparente Struktur gehalten, wenn diese Beteiligung mittelbar über eine Kette 
von steuertransparenten Geschäftseinheiten gehalten wird. 


Eine Geschäftseinheit, die nicht aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Grün-
dungsorts oder ähnlicher Kriterien steuerlich belegen ist und keiner erfassten Steuer oder 
keiner anerkannten nationalen Ergänzungssteuer unterliegt, wird in Bezug auf ihre Erträge, 
Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als transparente Geschäftseinheit und als steuer-
transparente Geschäftseinheit behandelt, soweit 


3. ihre Gesellschafter in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, das die Einheit als steu-
erlich transparent behandelt;  


4. sie keine Geschäftseinrichtung im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung hat; und 


5. die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nicht einer Betriebsstätte zuzu-
rechnen sind. 


Eine Einheit, die für ertragsteuerliche Zwecke im Belegenheitsstaat als selbstständige steu-
erpflichtige Person behandelt wird, gilt in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne 
oder Verluste als hybride Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters 
steuerlich transparent ist. 


(33) Unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuer ist jeder Steuerbetrag, bei 
dem es sich nicht um eine zulässige Anrechnungssteuer handelt, der von einer Geschäfts-
einheit noch zu entrichten ist oder bereits entrichtet wurde und der  


1. dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von einer solchen Geschäftseinheit ausgeschüt-
teten Dividende in Bezug auf diese Dividende erstattet werden kann oder vom wirt-
schaftlichen Eigentümer auf eine andere Steuerschuld als die Steuerschuld in Bezug 
auf diese Dividende angerechnet werden kann; oder  
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2. dem ausschüttenden Unternehmen bei Ausschüttung einer Dividende erstattet werden 
kann. 


(34) Versicherungsinvestmenteinheit ist eine Einheit, die unter die Definition eines 
Investmentvehikel oder eines Immobilien-Investmentvehikels fallen würde, mit dem Unter-
schied, dass sie im Zusammenhang mit Schulden im Rahmen eines Versicherungs- oder 
Rentenversicherungsvertrags errichtet wurde und vollständig im Besitz einer Einheit steht, 
die den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Belegenheitsstaats als Versicherungsun-
ternehmen unterliegt. 


(35) Eine erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkung ergibt sich in Bezug auf die 
Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens nach einem Katalog allgemein 
anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, wenn die Anwendung des betreffenden Grund-
satzes oder Verfahrens in einem Geschäftsjahr zu einer Gesamtabweichung von mehr als 
75 Millionen Euro gegenüber dem Betrag führt, der sich bei Anwendung des entsprechen-
den Grundsatzes oder Verfahrens der Internationalen Rechnungslegungsstandards erge-
ben hätte. Führt die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens zu einer 
erheblichen Vergleichbarkeitseinschränkung, so muss die buchmäßige Behandlung eines 
Postens oder Geschäftsvorfalls nach diesem Grundsatz oder Verfahren so angepasst wer-
den, dass sie im Einklang mit den Mindeststeuer-Leitlinien der Behandlung entspricht, die 
nach Internationalen Rechnungslegungsstandards für diesen Posten oder Geschäftsvorfall 
vorgesehen ist. 


(36) Zulässige Anrechnungssteuer ist eine von einer Geschäftseinheit zu entrich-
tende oder entrichtete erfasste Steuer, die dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von die-
ser Geschäftseinheit ausgeschütteten Dividende oder, im Fall einer von einer Betriebsstätte 
zu entrichtenden oder entrichteten erfassten Steuer, einer vom Stammhaus ausgeschütte-
ten Dividende, erstattet wird oder von diesem als Gutschrift angerechnet werden kann, so-
fern die Erstattung beziehungsweise Gutschrift 


1. von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet, das die erfass-
ten Steuern erhoben hat, gemäß einer Regelung zur Anrechnung ausländischer Steu-
ern gewährt wird; 


2. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der einem nominalen 
Steuersatz unterliegt, welcher dem nach dem innerstaatlichen Recht des Steuerho-
heitsgebiets, das die erfassten Steuern bei der Geschäftseinheit erhoben hat, im Rah-
men der laufenden Besteuerung auf diese Dividende erhobenen Mindeststeuersatz 
entspricht oder diesen übersteigt; 


3. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der eine natürliche Per-
son ist und in dem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, das die erfassten Steuern bei der 
Geschäftseinheit erhoben hat, und der im Hinblick auf die Dividende als ordentlichem 
Einkommen der Besteuerung unterliegt; oder 


4. einer staatlichen Einheit, einer internationalen Organisation, einer gebietsansässigen 
Organisation ohne Gewinnorientierung, einem gebietsansässigen Pensionsfonds, ei-
ner gebietsansässigen Investmenteinheit, die nicht der Unternehmensgruppe ange-
hört, oder einer gebietsansässigen Lebensversicherungseinheit gewährt wird, sofern 
die Dividende im Zusammenhang mit Pensionsfonds-Tätigkeiten bezogen wird und in 
ähnlicher Weise besteuert wird wie eine von einem Pensionsfonds bezogene Divi-
dende. 


Im Sinne der Nummer 4 gelten eine Organisation ohne Gewinnorientierung oder ein Pensi-
onsfonds als in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie in diesem Steuerho-
heitsgebiet gegründet wurden und dort verwaltet werden, und gilt eine Investmenteinheit 
als in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie in dem Steuerhoheitsgebiet 
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gegründet wurde und dort den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt. Eine Lebens-
versicherungseinheit gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, in dem sie bele-
gen ist. 


(37) Zulässiges Ausschüttungssteuersystem ist ein Körperschaftsteuersystem, das 


1. eine Ertragsteuer beim Unternehmen vorsieht, die im Allgemeinen nur dann zu entrich-
ten ist, wenn das Unternehmen Gewinne an die Gesellschafter ausschüttet, eine (fik-
tive) Gewinnausschüttung unterstellt wird oder wenn im Unternehmen bestimmte nicht 
geschäftsbezogene Aufwendungen anfallen, 


2. eine Steuer mindestens in Höhe des Mindeststeuersatzes vorsieht und 


3. am oder vor dem 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist. 


(38) Zugelassener Rechnungslegungsstandard ist ein Katalog allgemein anerkannter 
Rechnungslegungsgrundsätze, die von einem zugelassenen Standardsetzer im Belegen-
heitsstaat der Einheit genehmigt wurden. 


(39) Zugelassener Standardsetzer ist die Stelle, die in einem Steuerhoheitsgebiet 
rechtlich befugt ist, Rechnungslegungsstandards für die Zwecke der Finanzberichterstat-
tung vorzuschreiben, festzulegen oder zu akzeptieren. 


T e i l  2  


E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


P r i m ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 8 


Umfang der Besteuerung der Muttergesellschaft 


(1) Für eine nach § 1 steuerpflichtige oberste Muttergesellschaft, die selbst niedrig 
besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahrs unmittelbar oder 
mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält, 
entsteht ein Ergänzungssteuerbetrag in Höhe des ihr zuzurechnenden Anteils am Steuer-
erhöhungsbetrag dieser niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr (Pri-
märergänzungssteuerbetrag).  


(2) Für jede nach § 1 steuerpflichtige zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die 
selbst niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahrs unmit-
telbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit hält, entsteht ein Ergänzungssteuerbetrag in Höhe ihres Primärergänzungssteuer-
betrags. Satz 1 gilt nicht, wenn 


1. die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einer anerkannten Primärer-
gänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, oder 
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2. eine andere zwischengeschaltete Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einer 
anerkannten Primärergänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, wel-
che unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung an der zwischengeschalteten 
Muttergesellschaft im Sinne des Satzes 1 hält. 


(3) Für jede nach § 1 steuerpflichtige in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, die 
selbst niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahrs unmit-
telbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit hält, entsteht ein Ergänzungssteuerbetrag in Höhe ihres Primärergänzungssteuer-
betrags. Satz 1 gilt nicht für Muttergesellschaften, an denen eine andere in Teileigentum 
stehende Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe, die einer anerkannten Primärer-
gänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, unmittelbar oder mittelbar alle 
Eigenkapitalanteile hält. 


§ 9 


Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag 


(1) Der einer Muttergesellschaft zuzurechnende Anteil am Steuererhöhungsbetrag ei-
ner niedrig besteuerten Geschäftseinheit entspricht dem nach dem fünften Teil dieses Ge-
setzes für diese Geschäftseinheit berechneten Steuererhöhungsbetrag multipliziert mit der 
Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft für diese Geschäftseinheit für das betreffende 
Geschäftsjahr. 


(2) Die Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft wird wie folgt ermittelt: 


(Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit −  Minderungsbetrag)
Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit  


In den Fällen, in denen die Muttergesellschaft die Primärergänzungssteuerregelung gegen 
sich selbst anwendet, beträgt die Einbeziehungsquote 100 Prozent. 


(3) Der Minderungsbetrag ist der Betrag des Mindeststeuer-Gewinns, der nach den 
Grundsätzen des im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft verwendeten an-
erkannten Rechnungslegungsstandards anderen Beteiligten zuzurechnen wäre, wenn der 
Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der niedrig besteu-
erten Geschäftseinheit ihrem Mindeststeuer-Gewinn entspräche und 


1. die Muttergesellschaft einen Konzernabschluss nach diesem Rechnungslegungsstan-
dard erstellt hätte (hypothetischer Konzernabschluss); 


2. die Muttergesellschaft über eine Kontrollbeteiligung an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit verfügen würde, sodass diese nach den allgemeinen Konsolidierungs-
grundsätzen in den hypothetischen Konzernabschluss der Muttergesellschaft einbezo-
gen würde; 


3. der gesamte Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit durch 
Geschäftsvorfälle mit Personen veranlasst wäre, die nicht der Unternehmensgruppe 
angehören; und 


4. alle nicht unmittelbar oder mittelbar von der Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapi-
talbeteiligungen an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit von Personen gehalten 
werden, die nicht der Unternehmensgruppe angehören. 
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Bei transparenten Einheiten umfasst der Mindeststeuer-Gewinn keine Erträge, die nach 
§ 40 Absatz 1 einem Gesellschafter zuzurechnen sind, der nicht der Unternehmensgruppe 
angehört. 


§ 10 


Minderung des Primärergänzungssteuerbetrags 


Bei einer im Inland belegenen Muttergesellschaft, die mittelbar eine Eigenkapitalbetei-
ligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit über eine zwischengeschaltete Mut-
tergesellschaft oder eine in Teileigentum befindliche Muttergesellschaft hält, die nicht von 
der Mindeststeuer aufgrund § 8 Absatz 2 Satz 2, § 8 Absatz 3 Satz 2 oder einer entspre-
chenden Regelung eines anderen Steuerhoheitsgebiets ausgenommen ist (nachgeordnete 
Muttergesellschaft), mindert sich der Primärergänzungssteuerbetrag nach § 8 um die von 
einer nachgeordneten Muttergesellschaft aufgrund einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung erhobene Steuer. Der Ermäßigungsbetrag nach Satz 1 entspricht höchs-
tens dem Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit nach § 9. 


A b s c h n i t t  2  


S e k u n d ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 11 


Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit, ausgenommen eine Invest-
menteinheit, entsteht in Höhe des ihr für das Geschäftsjahr nach Satz 3 zuzurechnenden 
Teils des Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungs-
beträge gemäß § 12 ein Ergänzungssteuerbetrag (Sekundärergänzungssteuerbetrag). Vor-
behaltlich des Absatzes 2 und § 80 Absatz 1 entspricht der Gesamtbetrag der Steuererhö-
hungsbeträge im Sinne des Satzes 1 der Summe der für alle niedrig besteuerten Geschäfts-
einheiten der Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr berechneten Steuererhöhungs-
beträge. Der der steuerpflichtigen Geschäftseinheit zuzurechnende Teil ist wie folgt zu er-
mitteln: 


50% ×


Anzahl der Beschäftigten 
der Geschäftseinheit im Inland
Anzahl der Beschäftigten aller
Geschäftseinheiten im Inland


+ 50% ×


Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
der Geschäftseinheit im Inland


Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
aller Geschäftseinheiten im Inland


 


Der für eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit berechnete Steuererhöhungsbetrag ist um 
den der obersten Muttergesellschaft sowie einer nachgeordneten Muttergesellschaft zuzu-
rechnenden Anteil am Steuererhöhungsbetrag im Sinne des § 9 dieser niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit zu reduzieren, der aufgrund einer anerkannten Primärergänzungssteuer-
regelung erhoben wird. § 12 gilt entsprechend. 


(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn alle die Eigenkapitalbeteiligung der obersten 
Muttergesellschaft an dieser niedrig besteuerten Geschäftseinheit vermittelnden Eigenka-
pitalbeteiligungen durch eine oder mehrere Muttergesellschaften gehalten werden, die für 
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das betreffende Geschäftsjahr in Bezug auf diese niedrig besteuerte Geschäftseinheit einer 
anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterliegen.  


§ 12 


Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge 


(1) Der auf die Bundesrepublik Deutschland entfallende Anteil am Gesamtbetrag der 
Steuererhöhungsbeträge entspricht vorbehaltlich des § 14 dem Gesamtbetrag der Steuer-
erhöhungsbeträge im Sinne des § 11 multipliziert mit der Inlandsquote. Die Inlandsquote ist 
für jedes Geschäftsjahr für die Unternehmensgruppe wie folgt zu ermitteln: 


50% ×


Anzahl der Beschäftigten 
im Inland


Anzahl der Beschäftigten in allen
Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter
Sekundärergänzungssteuerregelung


+ 50% ×


Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
im Inland


Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter


Sekundärergänzungssteuerregelung


 


Wobei für jedes Geschäftsjahr die Größe 


1. „Anzahl der Beschäftigten im Inland“ die Gesamtzahl der Beschäftigten aller im Inland 
belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist; 


2. „Anzahl der Beschäftigten in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärer-
gänzungssteuerregelung“ die Gesamtzahl der Beschäftigten aller Geschäftseinheiten 
der Unternehmensgruppe ist, die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem 
für das Geschäftsjahr eine anerkannte Sekundärergänzungssteuerregelung anzuwen-
den ist; 


3. „Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte im Inland“ die Summe der Nettobuch-
werte der materiellen Vermögenswerte aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten 
der Unternehmensgruppe ist; und 


4. „Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in allen Steuerhoheitsgebieten mit an-
erkannter Sekundärergänzungssteuerregelung“ die Summe der Nettobuchwerte der 
materiellen Vermögenswerte aller Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist, 
die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem für das Geschäftsjahr eine an-
erkannte Sekundärergänzungssteuerregelung anzuwenden ist. 


(2) Die Anzahl der Beschäftigten im Sinne des Absatzes 1 entspricht der Gesamtzahl 
aller Arbeitnehmer auf der Basis von Vollzeitäquivalenten aller Geschäftseinheiten, die in 
dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Betriebsstätte sind die Arbeitnehmer zuzuordnen, deren Lohnaufwand in der 
handelsrechtlichen Betriebsstättenbuchführung dieser Betriebsstätte im Sinne des § 39 Ab-
satz 1 und 2 enthalten sind. Als Arbeitnehmer im Sinne der Sätze 1 und 2 gelten auch un-
abhängige Auftragnehmer, die an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftsein-
heit mitwirken. Für die Zwecke des Absatzes 2 bleiben Arbeitnehmer und unabhängige Auf-
tragnehmer von Investmenteinheiten unberücksichtigt.  


(3) Materielle Vermögenswerte im Sinne des Absatzes 1 umfassen die materiellen 
Vermögenswerte des Anlage- und Umlaufvermögens, jedoch keine Barmittel oder Barmit-
teläquivalente, immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte, aller Geschäftseinheiten, 
die in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem 
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Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstätte sind die materiellen Vermögenswerte zuzu-
ordnen, die in der separaten Ergebnisrechnung dieser Betriebsstätte im Sinne des § 39 Ab-
satz 1 und 2 enthalten sind. Für die Zwecke des Absatzes 3 bleiben materielle Vermögens-
werte von Investmenteinheiten unberücksichtigt. 


(4) Nettobuchwert im Sinne des Absatzes 1 ist das arithmetische Mittel, aus den für 
einen materiellen Vermögenswert zu Beginn und Ende des Geschäftsjahrs im Jahresab-
schluss ausgewiesenen Werten. 


§ 13 


Besonderheiten bei transparenten Einheiten 


(1) Für die Zuordnung der Beschäftigten im Sinne des § 12 Absatz 2 und der materi-
ellen Vermögenswerte im Sinne des § 12 Absatz 3 zu den Betriebsstätten einer transpa-
renten Einheit sind die Grundsätze von § 40 Absatz 1 und 2 für Zwecke des § 12 nicht an-
zuwenden. 


(2) Die Beschäftigten und materiellen Vermögenswerte einer transparenten Einheit, 
die keiner Betriebsstätte zugeordnet werden können, sind anderen Geschäftseinheiten der 
Unternehmensgruppe zuzuordnen, die in dem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem 
die transparente Einheit gegründet worden ist. Sofern auch keine Zuordnung zu Geschäfts-
einheiten nach Satz 1 erfolgen kann, bleiben die Beschäftigten und materiellen Vermögens-
werte bei der Ermittlung der Inlandsquote im Sinne des § 12 Absatz 1 Satz 2 unberücksich-
tigt. 


§ 14 


Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärergänzungs-
steuerregelung 


Bei der Ermittlung der Inlandsquote nach § 12 Absatz 1 Satz 2 der Unternehmens-
gruppe für das betreffende Geschäftsjahr bleibt ein Steuerhoheitsgebiet mit anerkannter 
Sekundärergänzungssteuerregelung unberücksichtigt, bis die auf dieses Steuerhoheitsge-
biet für die betreffende Unternehmensgruppe für ein vorhergehendes Geschäftsjahr entfal-
lende Sekundärergänzungssteuer im gesamten Umfang festgesetzt worden ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn infolgedessen sämtliche Steuerhoheitsgebiete mit anerkannter Sekundärergän-
zungssteuerregelung unberücksichtigt blieben. 
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T e i l  3  


E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t s t e u e r  -  G e w i n n s  o d e r  M i n -
d e s t s t e u e r  -  V e r l u s t s  


A b s c h n i t t  1  


G r u n d l a g e n  d e r  M i n d e s t s t e u e r - G e w i n n e r m i t t l u n g  


§ 15 


Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust 


(1) Der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust ist der für Konsolidierungs-
zwecke aus den Rechnungslegungsdaten der jeweiligen Geschäftseinheit abgeleitete und 
an konzerneinheitliche Ansatz- und Bewertungsregeln angeglichene Jahresüberschuss o-
der Jahresfehlbetrag vor Konsolidierungsanpassungen und Zwischenergebniseliminierun-
gen (Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag), korrigiert um 
die in § 17 bezeichneten Beträge.  


(2) Ist es im Einzelfall unverhältnismäßig, den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Geschäftseinheit auf der Grundlage des für die Er-
stellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft maßgeblichen Rech-
nungslegungsstandards zu ermitteln, kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftsein-
heit der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Ge-
schäftseinheit für das Geschäftsjahr nach anderen anerkannten Rechnungslegungsstan-
dards oder einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard ermittelt werden, vorausge-
setzt, dass 


1. der Jahresabschluss der Geschäftseinheit auf Grundlage dieses Rechnungslegungs-
standards erstellt wurde; 


2. die im Jahresabschluss enthaltenen Informationen ordnungsgemäß sind; und 


3. permanente Differenzen, sofern sie aggregiert mehr als 1 Million Euro betragen und 
aus den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften bestimmter Ertrags- 
oder Aufwandspositionen oder Transaktionen des Rechnungslegungsstandstandards 
der Geschäftseinheit resultieren, so angepasst werden, dass sie den Bilanzierungs- 
und Bewertungsvorschriften der obersten Muttergesellschaft entsprechen. 


§ 16 


Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen 


(1) Geschäftsvorfälle zwischen in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegenen 
Geschäftseinheiten, die in den Jahresabschlüssen der jeweiligen Geschäftseinheiten nicht 
in derselben Höhe erfasst sind oder nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, sind 
dahingehend anzupassen, dass sie betragsmäßig korrespondieren und dem Fremdver-
gleichsgrundsatz entsprechen. 
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(2) Ein Verlust aus der Veräußerung, Übertragung oder Überführung von Vermögens-
werten zwischen in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, der im 
Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigt ist 
und nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, ist dahingehend anzupassen, dass 
dieser dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 


A b s c h n i t t  2  


E r m i t t l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  A n p a s s u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeine Bestimmungen 


§ 17 


Hinzurechnungen und Kürzungen 


Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag wird um 
folgende Beträge angepasst: 


1. vermehrt um den positiven Saldo oder vermindert um den negativen Saldo des Ge-
samtsteueraufwands (§ 18); 


2. vermindert um den Dividendenkürzungsbetrag (§ 19); 


3. vermindert um Gewinne oder vermehrt um Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen 
(§ 20); 


4. vermehrt um Gewinne oder vermindert um Verluste aus der Anwendung der Neube-
wertungsmethode auf Sachanlagen (§ 21); 


5. vermehrt um asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder vermindert um Fremdwäh-
rungsverluste nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 und 4 sowie vermindert um asymmetri-
sche Fremdwährungsgewinne oder vermehrt um Fremdwährungsverluste nach 
§ 22 Absatz 1 Nummer 2 und 3; 


6. vermehrt um Aufwendungen für Bestechungs- und Schmiergelder und andere illegale 
Zahlungen; 


7. vermehrt um Bußgelder und Sanktionen der Geschäftseinheit, die jeweils mindestens 
50 000 Euro betragen und die von einem Gericht oder einer Behörde festgesetzt wur-
den; die Hinzurechnung unterbleibt, soweit mit der Geldbuße der wirtschaftliche Vorteil, 
der durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde, abgeschöpft worden ist und zugleich 
die Steuern vom Einkommen und Ertrag, die auf den wirtschaftlichen Vorteil entfallen, 
bei der Bemessung des Vorteils nicht abgezogen worden sind; 


8. vermehrt oder vermindert um Korrekturbeträge aus Bilanzierungs- und Bewertungsfeh-
lern eines vorangegangenen Geschäftsjahrs sowie Änderungen der Bilanzierungsvor-
schriften und Bewertungsmethoden (§ 23); 


9. vermehrt oder vermindert um den Korrekturposten Pensionsaufwand (§ 24); 
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10. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund von allgemeinen Ermitt-
lungsgrundsätzen (§§ 25 und 26); 


11. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund von sektorspezifischen Er-
mittlungsgrundsätzen (§§ 27 bis 30); 


12. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund der Ausübung von Wahl-
rechten nach dem dritten Abschnitt (§§ 31 bis 38); 


13. vermehrt oder vermindert um Beträge, die nach § 39 und § 40 zuzuordnen sind; 


14. vermehrt um Gewinne oder vermindert um Verluste aus der Übertragung von Vermö-
genswerten oder Schulden (§ 63); Nummer 3 bleibt davon unberührt; und 


15. sonstige Anpassungen nach dem sechsten und siebten Teil (§§ 61, 62, 64, 66 bis 71). 


§ 18 


Gesamtsteueraufwand 


Gesamtsteueraufwand ist der positive oder negative Saldo aus 


1. erfassten Steuern im Sinne des § 42, einschließlich erfasster latenter Steuern; 


2. Steuern, die sich aus der Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungssteu-
erregelung, einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung und einer anerkann-
ten Sekundärergänzungssteuerregelung ergeben sowie 


3. unzulässigen erstattungsfähigen Anrechnungssteuern. 


§ 19 


Dividendenkürzungsbetrag 


(1) Der Dividendenkürzungsbetrag setzt sich zusammen aus Dividenden oder ande-
ren Gewinnausschüttungen aus Eigenkapitalbeteiligungen, wenn  


1. von Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe zusammen eine Beteiligung von 
mindestens 10 Prozent am Gewinn, Kapital, Rücklagen oder Stimmrechten der aus-
schüttenden Einheit zum Zeitpunkt der Ausschüttung besteht (Schachtelbeteiligungen) 
oder  


2. die Eigenkapitalbeteiligungen zum Zeitpunkt der Ausschüttung für einen ununterbro-
chenen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten von der Geschäftseinheit gehalten 
werden, die die Dividenden oder die anderen Gewinnausschüttungen empfängt (Lang-
zeitbeteiligungen).  


(2) Absatz 1 gilt nicht für Dividenden oder andere Gewinnausschüttungen, wenn sie 
aus Anteilen an einer Investmenteinheit stammen, für die das Wahlrecht im Sinne des § 71 
ausgeübt worden ist. 
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§ 20 


Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen 


Ausgenommene Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen sind im Min-
deststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene 


1. Gewinne und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts und aus der 
Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1) sowie 


2. Gewinne und Verluste in Bezug auf Eigenkapitalbeteiligungen, die nach der Equity-
Methode bilanziert werden. 


§ 21 


Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sach-
anlagen 


Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachan-
lagen entsprechen den Nettogewinnen oder Nettoverlusten, einschließlich damit im Zusam-
menhang stehender erfasster Steuern, des Geschäftsjahrs, die nach den einschlägigen 
handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen geschäftsjährlich an den 
beizulegenden Zeitwert angepasst werden, sofern diese Anpassungen im sonstigen Ergeb-
nis abgebildet und die damit im Zusammenhang stehenden Gewinne und Verluste anschlie-
ßend nicht erfolgswirksam erfasst werden. 


§ 22 


Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste 


(1) Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste sind 
Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste aufgrund von abweichenden funkti-
onalen Währungen, 


1. die bei der steuerlichen Gewinnermittlung der Geschäftseinheit berücksichtigt worden 
sind und auf Schwankungen des Wechselkurses zwischen der für handelsrechtliche 
Zwecke und der für steuerrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung be-
ruhen; 


2. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags berücksichtigt worden sind und auf Schwankungen zwischen dem 
Wechselkurs der für steuerrechtliche Zwecke und der für handelsrechtliche Zwecke 
maßgeblichen funktionalen Währung beruhen; 


3. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags berücksichtigt worden sind und auf Schwankungen zwischen dem 
Wechselkurs der für handelsrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung 
und einer dritten Währung beruhen; oder 


4. die auf Schwankungen zwischen dem Wechselkurs der für steuerrechtliche Zwecke 
maßgeblichen funktionalen Währung und einer dritten Währung beruhen, ungeachtet 
dessen, ob die Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste aus der dritten 
Währung bei der steuerlichen Gewinnermittlung berücksichtigt worden sind.  
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(2) Für Zwecke des Absatzes 1 ist die 


1. für steuerrechtliche Zwecke funktionale Währung die Währung, die im Belegenheits-
staat der Geschäftseinheit bei der steuerlichen Gewinnermittlung und für die Ermittlung 
der erfassten Steuern maßgeblich ist; 


2. für handelsrechtliche Zwecke funktionale Währung die Währung, die bei der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags der 
Geschäftseinheit verwendet wird; 


3. dritte Währung eine Währung, die weder in Nummer 1 noch Nummer 2 genannt ist. 


§ 23 


Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahrs so-
wie Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden 


(1) Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahrs so-
wie Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden sind alle Ände-
rungen des Eigenkapitals in der Bilanz der Geschäftseinheit zu Beginn des Geschäftsjahrs, 
die zurückzuführen sind auf 


1. eine Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschus-
ses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags eines vorangegangenen Geschäftsjahrs, 
der sich auf die Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust aus-
gewiesenen Erträge oder Aufwendungen für dieses Geschäftsjahr ausgewirkt hatte; 


2. eine Änderung der Bilanzierungsvorschriften oder Bewertungsmethoden, die sich auf 
die Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust ausgewiesenen Er-
träge oder Aufwendungen für dieses Geschäftsjahr ausgewirkt hat. 


(2) § 17 Nummer 8 findet keine Anwendung, soweit die Korrektur des Fehlers nach 
Absatz 1 Nummer 1 zu einer Minderung der nach § 49 geschuldeten erfassten Steuern 
führt. 


§ 24 


Korrekturposten Pensionsaufwand 


Der Korrekturposten Pensionsaufwand ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Be-
trag der im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als Auf-
wand berücksichtigten Pensionsverpflichtungen und den für das Geschäftsjahr an einen 
Pensionsfonds geleisteten Beiträgen. Satz 1 gilt nur für Pensionsverpflichtungen, die auf 
einen Pensionsfonds ausgelagert sind. 


§ 25 


Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen 


(1) Aufwendungen aus gruppeninternen Finanzierungsvereinbarungen werden für 
Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einer Ge-
schäftseinheit nicht berücksichtigt. Dies gilt nur, wenn während der erwarteten Laufzeit die-
ser Vereinbarung nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon auszugehen ist, 
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dass die den Aufwendungen entsprechenden Erträge beim hochbesteuerten Gläubiger zu 
keiner entsprechenden Erhöhung des steuerlichen Gewinns führen. 


(2) Eine gruppeninterne Finanzierungsvereinbarung ist jede Vereinbarung zwischen 
zwei oder mehr Geschäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe im Rahmen derer ein 
hochbesteuerter Gläubiger einer Geschäftseinheit in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet un-
mittelbar oder mittelbar Kapital überlässt. Ein hochbesteuerter Gläubiger ist eine Geschäfts-
einheit, die in keinem Niedrigsteuerhoheitsgebiet belegen ist, oder das kein Niedrigsteuer-
hoheitsgebiet wäre, wenn alle Erträge oder Aufwendungen aus der gruppeninternen Finan-
zierungsvereinbarung bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes dieses Steuerhoheits-
gebiets außer Acht gelassen würden. 


§ 26 


Anerkannte steuerliche Zulagen 


(1) Anerkannte steuerliche Zulagen sind als Erträge zu behandeln; ein Ausweis im 
Gesamtsteueraufwand ist nicht zulässig. Anerkannte steuerliche Zulagen sind durch das 
Steuersystem gewährte Zulagen, soweit die jeweilige Zulage so ausgestaltet ist, dass sie 
innerhalb von vier Jahren ab Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der 
Zulage auf die Steuer angerechnet oder ausgezahlt wird und deren Gewährung nicht vom 
Bestehen einer Steuerschuld abhängt. 


(2) Absatz 1 gilt nicht für anrechenbare oder erstattungsfähige Steuern in Bezug auf 
zulässige Anrechnungssteuern oder unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern. 


Unterabschnitt 2 


Sektorspezifische Ermittlungsvorgaben 


§ 27 


Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr 


(1) Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr, einschließlich aner-
kannter Neben- und Hilfsgeschäfte, sind vom Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-
Verlust einer Geschäftseinheit auszunehmen. Satz 1 gilt nur, wenn die Geschäftseinheit 
nachweist, dass die strategische oder kaufmännische Geschäftsleitung sämtlicher betroffe-
ner Seeschiffe tatsächlich von dem Steuerhoheitsgebiet aus erfolgt, in dem die Geschäfts-
einheit belegen ist. 


(2) Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr im Sinne dieses Pa-
ragraphen sind die Gewinne oder Verluste, die eine Geschäftseinheit aus den folgenden 
Tätigkeiten erzielt: 


1. Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im internationalen See-
verkehr;  


2. Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im internationalen See-
verkehr im Rahmen eines Slot-Charter-Vertrags; 
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3. Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen 
Seeverkehr eingesetzten, vollständig ausgerüsteten und bemannten Seeschiffs auf 
Charter-Basis; 


4. Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen 
Seeverkehr eingesetzten Seeschiffs an eine andere Geschäftseinheit (Bareboat-Char-
ter); 


5. Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Be-
triebsstelle für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen See-
verkehr; und 


6. Verkauf eines Seeschiffs, welches mindestens ein Jahr für die Beförderung von Passa-
gieren oder Fracht im internationalen Seeverkehr genutzt und von der Geschäftseinheit 
gehalten wurde.  


Satz 1 gilt nicht für Gewinne oder Verluste, die aus der Beförderung auf Binnenwasserstra-
ßen in demselben Steuerhoheitsgebiet erzielt werden.  


(3) Gewinne oder Verluste aus anerkannten Neben- und Hilfsgeschäften aus dem in-
ternationalen Seeverkehr im Sinne dieses Paragraphen sind die Gewinne oder Verluste, 
die eine Geschäftseinheit aus den folgenden Tätigkeiten erzielt, wenn die Tätigkeiten haupt-
sächlich im Zusammenhang mit der Beförderung von Passagieren oder Fracht mit See-
schiffen im internationalen Seeverkehr stehen: 


1. Vermietung eines Seeschiffs an ein anderes Schifffahrtsunternehmen, das keine Ge-
schäftseinheit ist, für einen Zeitraum von nicht mehr als drei Jahren (Bareboat-Charter-
Basis); 


2. Verkauf von durch andere Schifffahrtsunternehmen ausgestellten Fahrkarten für den 
inländischen Teil einer internationalen Fahrt; 


3. Vermietung und kurzfristige Lagerung von Containern, einschließlich Kompensationen 
für die verspätete Rückgabe von Containern; 


4. Erbringung von Dienstleistungen für andere Schifffahrtsunternehmen durch Ingeni-
eure, Wartungspersonal, Ladearbeiter, Bewirtungs- und Kundendienstpersonal; und 


5. Kapitalerträge, die aus Investitionen stammen, die für die Ausübung für die Tätigkeit 
des Betriebs von Seeschiffen im internationalen Seeverkehr erforderlich sind. 


Tätigkeiten im Sinne des Satzes 1 einer Geschäftseinheit setzen auch Tätigkeiten im Sinne 
des Absatzes 2 derselben Geschäftseinheit voraus.  


(4) Für die Ermittlung der Gewinne oder Verluste sind die Aufwendungen, die in un-
mittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit Tätigkeiten im Sinne der Absatz 2 oder 3 
stehen, direkt zuzuordnen. Aufwendungen, die in mittelbarem wirtschaftlichem Zusammen-
hang mit Tätigkeiten im Sinne der Absatz 2 oder 3 stehen, sind entsprechend des Verhält-
nisses der Umsatzerlöse der Geschäftseinheit aus diesen Tätigkeiten zu ihren Gesamtum-
satzerlösen zuzuordnen. 


(5) Die Gewinne oder Verluste im Sinne des Absatzes 3 sind abweichend von Ab-
satz 1 nicht auszunehmen, soweit sie insgesamt den Betrag von 50 Prozent der Gewinne 
oder Verluste im Sinne des Absatzes 2 dieser Geschäftseinheiten in demselben Steuerho-
heitsgebiet übersteigen. 
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§ 28 


Behandlung von Vergütungen auf besondere Instrumente bei Banken  
und Versicherungen 


Zahlungen auf AT1-Instrumente von Banken sind bei der Berechnung des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts erfolgswirksam zu behandeln. Ein AT1-Instru-
ment ist ein Instrument, das von einer Geschäftseinheit gemäß den bankenaufsichtsrecht-
lichen Anforderungen emittiert wird und das in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrie-
ben werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Ereignis eintritt, und das weitere Merk-
male aufweist, die die Verlustabsorption im Falle einer Finanzkrise erleichtern sollen. Satz 1 
ist auf RT1-Instrumente von Versicherungen entsprechend anzuwenden. RT1-Instrument 
ist ein Instrument, das von einer Geschäftseinheit gemäß den versicherungsaufsichtsrecht-
lichen Anforderungen emittiert wird und das in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrie-
ben werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Ereignis eintritt, und das andere Merk-
male aufweist, die die Verlustabsorption im Falle einer Finanzkrise erleichtern sollen. 


§ 29 


Behandlung bestimmter Versicherungserträge 


(1) Erträge einer Versicherungseinheit, die sie aus der Weiterbelastung von Steuern 
erzielt und die vertraglich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind, sind von der Berech-
nung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen. 


(2) Eine Versicherungseinheit hat bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns o-
der Mindeststeuer-Verlusts an Versicherungsnehmer gezahlte Leistungen als Ertrag anzu-
setzen, wenn die den Leistungen zugrundliegenden Erträge bei der Versicherungseinheit 
nicht im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berück-
sichtigt sind, soweit die entsprechende Zu- oder Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber 
den Versicherungsnehmern im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag der Versicherungseinheit erfasst wird. 


§ 30 


Ausschluss von Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen 


(1)  Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstel-
lungen für fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Erträgen stehen, die nach § 17 Nummer 2 in Ver-
bindung mit § 19 zu kürzen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit diese Erträge die Gebühren für die 
Anlagenverwaltung abdeckten.  


(2) Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstel-
lungen für fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Gewinnen stehen, die nach § 17 Nummer 3 in Ver-
bindung mit § 20 zu kürzen sind. 
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A b s c h n i t t  3  


W a h l r e c h t e  b e i  d e r  E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t s t e u e r - G e -
w i n n s  o d e r  M i n d e s t s t e u e r - V e r l u s t s  


§ 31 


Aktienbasierte Vergütungen 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können die von einer Ge-
schäftseinheit für ein Geschäftsjahr im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag ausgewiesenen Aufwendungen, die für aktienbasierte Vergütun-
gen geleistet wurden, durch die nach steuerlichen Vorschriften des Belegenheitsstaats die-
ser Geschäftseinheit als Betriebsausgaben zugelassenen aktienbasierten Vergütungen er-
setzt werden. Wird das Wahlrecht nach Satz 1 in Bezug auf aktienbasierte Vergütungen 
ausgeübt, für die bereits in vorangegangenen Geschäftsjahren Aufwendungen im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Geschäftseinheit be-
rücksichtigt worden sind, muss die Geschäftseinheit bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts für das Antragsjahr einen Korrekturbetrag berück-
sichtigen. Dieser Betrag entspricht der positiven Differenz zwischen dem Gesamtbetrag al-
ler Aufwendungen für diese aktienbasierten Vergütungen, die bei der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts dieser Geschäftseinheit der vorangegan-
genen Geschäftsjahre abgezogen worden sind, und dem Gesamtbetrag aller Aufwendun-
gen für aktienbasierte Vergütungen, die berücksichtigt worden wären, wenn das Wahlrecht 
bereits für diese Geschäftsjahre ausgeübt worden wäre. 


(2) Wurden Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1 im Zusammenhang mit einer Ak-
tienoption abgezogen und wird diese Option im Ausübungszeitraum nicht ausgeübt, sind 
die abgezogenen Beträge dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag des Geschäftsjahrs hinzuzurechnen, in dem die Aktienoption letztmalig aus-
geübt werden konnte. 


(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist einheitlich für alle in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten auszuüben. In dem Geschäftsjahr, in 
dem das Wahlrecht widerrufen wird, muss die Geschäftseinheit bei der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts die positive Differenz zwischen den nach 
Absatz 1 zum Abzug zugelassenen Betriebsausgaben und allen seit der erstmaligen Aus-
übung dieses Wahlrechts bis zu dem Jahr des Widerrufs entstandenen und nicht geleiste-
ten Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen berücksichtigen. 


§ 32 


Anwendung der Realisationsmethode 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können Vermögenswerte und 
Schulden, die im Konzernabschluss zum beizulegenden Zeitwert erfasst oder bei denen 
Anpassungen aufgrund von Wertminderungstests vorgenommen worden sind, bei der Er-
mittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts abweichend hiervon mit 
dem maßgeblichen Buchwert nach Absatz 2 angesetzt werden (Realisationsmethode). Auf-
wendungen und Erträge aus der Anwendung des beizulegenden Zeitwerts oder des Wert-
minderungstests im Sinne des Satzes 1 sind bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen. 
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(2) Maßgeblicher Buchwert ist der Buchwert, mit dem der Vermögenswert oder die 
Schuld zu Beginn des Geschäftsjahrs, für das das Wahlrecht im Sinne des Absatzes 1 aus-
geübt wird, im Jahresabschluss angesetzt worden ist. Bei Vermögenswerten und Schulden, 
die zu einem späteren Zeitpunkt erworben, hergestellt oder angefallen sind, sind die An-
schaffungskosten, Herstellungskosten oder der Vereinnahmungsbetrag maßgebend. 


(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle Vermögenswerte 
und Schulden aller Geschäftseinheiten, die in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen 
sind, einheitlich auszuüben. Der Antrag kann einheitlich auf materielle Vermögenswerte der 
Geschäftseinheiten oder einheitlich auf Investmenteinheiten beschränkt werden. 


(4) Wird der Antrag widerrufen, ist ein Unterschiedsbetrag zwischen dem beizulegen-
den Zeitwert, mit dem der Vermögenswert oder die Schuld zu Beginn des Geschäftsjahrs, 
für das der Widerruf erfolgt, im Jahresabschluss angesetzt worden ist, und dem maßgebli-
chen Buchwert im Sinne des Absatzes 2 in die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts einzubeziehen. 


§ 33 


Verteilung von Gewinnen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können in demselben Steuer-
hoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten jährlich durch Anpassung der Mindeststeuer-
Gewinne und Mindeststeuer-Verluste des Geschäftsjahrs und der vier vorangegangenen 
Geschäftsjahre (Fünfjahreszeitraum) eine Verteilung nach Absatz 2 in Bezug auf den Net-
togewinn aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen des Geschäftsjahrs vorneh-
men und den effektiven Steuersatz nach § 54 Absatz 1 neu berechnen. Der Nettogewinn 
entspricht dem positiven Saldo der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von in dem-
selben Steuerhoheitsgebiet belegenen unbeweglichem Vermögen aller dort belegenen Ge-
schäftseinheiten für das Geschäftsjahr. Sätze 1 und 2 gilt nicht für Veräußerungsvorgänge 
zwischen Geschäftseinheiten, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehören.  


(2) Der Nettogewinn im Sinne des Absatzes 1 ist, beginnend mit dem ersten Ge-
schäftsjahr des Fünfjahreszeitraums, in dem ein Nettoverlust entstanden ist (Verlustjahr), 
bis zur Höhe des Nettoverlusts zu verrechnen. Der Nettoverlust entspricht dem negativen 
Saldo der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von in demselben Steuerhoheitsge-
biet belegenen unbeweglichem Vermögen aller dort belegenen Geschäftseinheiten für das 
Geschäftsjahr. 


(3) Verbleibt nach Anwendung des Absatzes 2 ein Restbetrag, ist dieser gleichmäßig 
über den Fünfjahreszeitraum zu verteilen (Jahresbetrag) und den einzelnen Geschäftsein-
heiten nach der folgenden Formel zuzuweisen:  


Jahresbetrag ×
Nettogewinn der einzelnen Geschäftseinheit für das Antragsjahr


Nettogewinn aller Geschäftseinheiten für das Antragsjahr  


(4) War eine Geschäftseinheit, die bei der Ermittlung des Verhältnisses nach Absatz 3 
mit einbezogen wurde, in einem vorangegangenen Geschäftsjahr nicht in diesem Steuer-
hoheitsgebiet belegen, wird der auf diese Geschäftseinheit entfallende Teil gleichmäßig auf 
andere in demselben Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten verteilt. 


(5) Erfasste Steuern in Bezug auf Nettogewinne oder Nettoverluste des Antragsjahrs 
sind bei der Berechnung der angepassten erfassten Steuern auszunehmen. 
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§ 34 


Anwendung von Konsolidierungsgrundsätzen 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können Erträge, Aufwendun-
gen, Gewinne oder Verluste aus Geschäftsvorfällen zwischen Geschäftseinheiten, die in 
demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind und einem gemeinsamen Gruppenbesteue-
rungssystem unterliegen, nach den Konsolidierungsgrundsätzen der obersten Muttergesell-
schaft zusammengefasst werden.  


(2) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle in einem Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten innerhalb des Gruppenbesteuerungssystems 
einheitlich auszuüben. Bei Widerruf des Wahlrechts sind Anpassungen zur Verhinderung 
von Doppelerfassung oder Nichterfassung vorzunehmen. Das vorzeitige Ausscheiden ein-
zelner Geschäftseinheiten aus dem Gruppenbesteuerungssystem innerhalb der fünf Jahre 
durch Kündigung mit wichtigem Grund ist unschädlich. 


§ 35 


Steuerpflicht von Portfoliodividenden 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ist § 19 Absatz 1 Nummer 2 für 
die Ermittlung des Dividendenkürzungsbetrags einer Geschäftseinheit nicht anzuwenden. 


(2) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle Beteiligungen einer 
Geschäftseinheit einheitlich auszuüben. 


§ 36 


Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit bleibt § 20 für qualifizierte Ge-
winne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen einer Geschäftseinheit unangewendet. 


(2) Qualifizierte Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen, sind solche 
Gewinne oder Verluste aus Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1), die  


1. ohne Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 1 gemäß § 20 ausgenommen wären und 


2. im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit, die die Eigenkapitalbeteiligung hält, steu-
erpflichtig und nicht von der Besteuerung ausgenommen sind. Gewinne und Verluste 
aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts sind auch dann zu berücksichtigen, 
wenn nur die Veräußerung der Eigenkapitalbesteuerung der Besteuerung unterliegt 
und nur latente Steuern hinsichtlich der Änderung des beizulegenden Zeitwerts zu er-
fassen sind. 


(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle von Geschäftsein-
heiten eines Steuerhoheitsgebiets gehaltenen Schachtelbeteiligungen (§ 19 Ab-
satz 1 Nummer 1) einheitlich auszuüben. Der Widerruf des Wahlrechts ist bezogen auf Ei-
genkapitalbeteiligungen nicht möglich, bei denen es infolge der Ausübung des Wahlrechts 
zu einer Verlustberücksichtigung gekommen ist. Für diese Eigenkapitalbeteiligungen gilt 
Absatz 1 ungeachtet des Widerrufs fort. 
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§ 37 


Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder qualifizierter  
Währungsverluste bei Nettoinvestitionen in einen Geschäftsbetrieb 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahres-
überschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene qualifizierte Währungsge-
winne oder qualifizierte Währungsverluste einer Geschäftseinheit als ausgenommene Ge-
winne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen im Sinne des § 20 zu behandeln. 


(2) Qualifizierte Währungsgewinne oder qualifizierte Währungsverluste sind Gewinne 
oder Verluste aus Währungsumrechnungsdifferenzen, soweit sie 


1. die Absicherung von Währungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Num-
mer 1) betreffen, die von der Geschäftseinheit oder einer anderen Geschäftseinheit 
gehalten werden; 


2. im Konzernabschluss im sonstigen Ergebnis erfasst sind; und 


3. ein Sicherungsinstrument betreffen, das nach einem zugelassenen Rechnungsle-
gungsstandard, der bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwandt wird, als ef-
fektive Nettoinvestition in einen Geschäftsbetrieb zu beurteilen ist. 


Soweit die wirtschaftlichen und bilanziellen Folgen des Sicherungsinstruments nicht von 
der das Sicherungsinstrument emittierenden Geschäftseinheit, sondern von der Geschäfts-
einheit getragen werden, die die betreffende Schachtelbeteiligung (§ 19 Absatz 1 Num-
mer 1) hält, ist Absatz 1 bei dieser und nicht beim Emittenten anzuwenden. 


(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für die Absicherung von 
Währungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1) einer Geschäftsein-
heit einheitlich auszuüben. 


§ 38 


Qualifizierte Sanierungserträge 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahres-
überschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene qualifizierte Sanierungser-
träge einer Geschäftseinheit von der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Min-
deststeuer-Verlusts auszunehmen. 


(2) Sanierungserträge im Sinne des Absatz 1 sind Erträge aus einem Schuldenerlass, 
wenn 


1. zum Erlasszeitpunkt über das Vermögen der Geschäftseinheit ein an die eingetretene 
Zahlungsunfähigkeit anknüpfendes Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das der Kon-
trolle eines Gerichts oder eines anderen unabhängigen Justizorgans unterliegt oder 
nachdem ein vom Schuldner unabhängiger Insolvenzverwalter bestellt wurde; 


2. die Geschäftseinheit unter alleiniger Berücksichtigung von Verbindlichkeiten gegen-
über nicht mit der Geschäftseinheit im Sinne des Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Muster-
abkommens verbundenen Gläubigern (Drittgläubiger) ohne den Erlass dieser Verbind-
lichkeiten innerhalb von zwölf Monaten zahlungsunfähig wird und hierzu eine begrün-
dete Prognose eines unabhängigen Experten vorliegt; oder 
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3. kein Fall der Nummern 1 oder 2 vorliegt und die Verbindlichkeiten der Geschäftseinheit 
den Zeitwert ihrer Vermögenswerte unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Schuldenerlas-
ses übersteigen (Überschuldungsbetrag). 


(3) Qualifizierte Sanierungserträge im Sinne des Absatz 1 sind im Fall des 


1. Absatz 2 Nummer 1 sämtliche Sanierungserträge; 


2. Absatz 2 Nummer 2 sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang mit Drittgläubi-
gern sowie Sanierungserträge im Zusammenhang mit im Sinne des Artikel 5 Absatz 8 
des OECD-Musterabkommens verbundenen Gläubigern, soweit deren Sanierungsbei-
träge als Teil einer einheitlichen Sanierungsbemühung mit den Drittgläubigern angese-
hen werden kann;  


3. Absatz 2 Nummer 3 sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang mit Drittgläubi-
gern höchstens jedoch der kleinere der beiden folgenden Beträge der 


a) Überschuldungsbetrag oder 


b) Gesamtbetrag, der nach den steuerrechtlichen Bestimmungen des Belegenheits-
staats der Geschäftseinheit sanierungsbedingt untergehenden nationalen Steuer-
attributen. 


A b s c h n i t t  4  


A u f t e i l u n g  v o n  G e w i n n e n  u n d  V e r l u s t e n  b e i  B e t r i e b s -
s t ä t t e n  u n d  t r a n s p a r e n t e n  E i n h e i t e n  


§ 39 


Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Betriebsstätte und Stammhaus 


(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer 
Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 1 bis 3 ist der Betrag, der im Jahresab-
schluss ausgewiesen worden wäre, wenn die Betriebsstätte als ein eigenständiges und un-
abhängiges Unternehmen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen, die bei der Erstellung 
des Konzernabschlusses der Muttergesellschaft verwendet worden sind, bilanziert hätte. 


(2) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nach 
Absatz 1 ist für das Geschäftsjahr so anzupassen, dass 


1. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 1 und 2 nur die Erträge und Auf-
wendungen berücksichtigt werden, die der Betriebsstätte nach den Bestimmungen ei-
nes Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder nach dem nationalen 
Recht des Belegenheitsstaats zuordnen sind;  


2. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 3 nur die Erträge und Aufwendun-
gen berücksichtig werden, die dieser Betriebsstätte entsprechend Artikel 7 des OECD-
Musterabkommen in der jeweils aktuellen Fassung zugeordnet würden. 


(3) Bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 4 gilt als Mindeststeuer-Jah-
resüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr der Teil der Ein-
künfte, der im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses nicht der Besteuerung unterliegt und 
Tätigkeiten außerhalb dieses Steuerhoheitsgebiets zuzuordnen ist. Aufwendungen sind 
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dem Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte nur zuzuordnen, soweit sie nicht bereits im 
Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses steuerlich berücksichtigt worden und diesem Steu-
erhoheitsgebiet keine Tätigkeiten zuzuordnen sind. 


(4) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der 
Betriebsstätte nach den Absätzen 1 bis 3 darf bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts des Stammhauses nicht berücksichtigt werden. Abwei-
chend von Satz 1 ist der Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte dem Mindeststeuer-
Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust des Stammhauses zuzurechnen, wenn dieser bei der 
Ermittlung des Gewinns des Stammhauses berücksichtigt wird und soweit dieser nicht mit 
steuerlichen Einkünften verrechnet wird, die im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses und 
der Betriebsstätte der Besteuerung unterliegen. Mindeststeuer-Gewinne der Betriebsstätte 
in nachfolgenden Geschäftsjahren sind bis zur Höhe des nach Satz 2 zugerechneten Min-
deststeuer-Verlusts dem Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust des Stamm-
hauses zuzurechnen. 


§ 40 


Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten 


(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer 
transparenten Einheit ist um den Teil zu reduzieren, der den Gesellschaftern zuzuordnen 
ist, die nicht Teil der Unternehmensgruppe sind, und die ihren Eigenkapitalanteil an der 
transparenten Einheit unmittelbar oder über eine steuertransparente Struktur mittelbar hal-
ten. Dies gilt nicht für eine transparente Einheit, die selbst oberste Muttergesellschaft ist 
oder für transparente Einheiten, soweit diese unmittelbar oder über eine steuertransparente 
Struktur durch eine transparente oberste Muttergesellschaft gehalten werden. 


(2) Der nach Anwendung von Absatz 1 verbleibende Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist 


1. einer Betriebsstätte entsprechend den Grundsätzen des § 39 zuzuordnen, soweit hier-
durch die Geschäftstätigkeit der transparenten Einheiten ausgeübt wird;  


2. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die keine oberste Muttergesellschaft ist, den 
gruppenzugehörigen Gesellschaftern entsprechend ihrer jeweiligen Eigenkapitalbetei-
ligung zuzuordnen, soweit nach Anwendung der Nummer 1 ein Betrag verbleibt; 


3. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die eine oberste Muttergesellschaft ist, oder 
im Fall einer umgekehrt hybriden Einheit, dieser selbst zuzuordnen, soweit nach An-
wendung der Nummer 1 ein Betrag verbleibt. 
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T e i l  4  


E r m i t t l u n g  d e r  a n g e p a s s t e n  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


§ 41 


Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit 


(1) Der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit entspricht 
den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag für das Ge-
schäftsjahr angefallenen laufenden Steuern, soweit es sich um erfasste Steuern handelt, 
angepasst um 


1. die Hinzurechnungen im Sinne des § 44 und die Kürzungen im Sinne des § 45 der 
erfassten Steuern für das Geschäftsjahr; 


2. den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern im Sinne des § 47; 


3. Erhöhungen oder Minderungen der im Eigenkapital oder im sonstigen Ergebnis berück-
sichtigten erfassten Steuern in Bezug auf Bestandteile, die in die Berechnung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlusts einfließen und nach dem Steuerrecht 
des Belegenheitsstaats der Geschäftseinheit der Besteuerung unterliegen;  


4. Steuern im Sinne des § 33 Absatz 5; und 


5. Anpassungen nach dem siebten Teil (§§ 66 bis 71). 


(2) Bei der Ermittlung des Betrags nach Absatz 1 darf kein Betrag erfasster Steuern 
mehrfach berücksichtigt werden. 


§ 42 


Erfasste Steuern 


(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 sind erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes 


1. Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Geschäftseinheit, die im Jahresabschluss der 
Geschäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne oder ihren Anteil an den Er-
trägen oder Gewinnen einer anderen Geschäftseinheit, an der die Geschäftseinheit 
eine Eigenkapitalbeteiligung hält, ausgewiesen sind; 


2. Steuern auf Gewinnausschüttungen, auf als Gewinnausschüttungen geltende Zahlun-
gen oder auf betriebsfremde Aufwendungen der Geschäftseinheit, die im Rahmen ei-
nes zulässigen Ausschüttungssteuersystems erhoben werden;  


3. Steuern, die anstelle einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer erhoben werden; 
und 
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4. Steuern, die in Bezug auf das Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden, ein-
schließlich der Steuern, die sowohl auf der Grundlage vom Einkommen oder Ertrag als 
auch auf dem Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden. 


(2) Nicht erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes sind 


1. Steuern der Geschäftseinheit, die im Rahmen einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung, einer anerkannten Sekundärergänzungssteuerregelung oder einer an-
erkannten nationalen Ergänzungssteuerregelung erhoben werden; 


2. unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern; und 


3. Steuern einer Versicherungseinheit, die den nach § 29 Absatz 1 auszunehmenden Er-
trägen entsprechen. 


§ 43 


Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei fehlendem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn 


(1) Ergibt sich für ein Geschäftsjahr für ein Steuerhoheitsgebiet kein Gesamt-Mindest-
steuer-Gewinn und beläuft sich der Betrag der angepassten erfassten Steuern für dieses 
Steuerhoheitsgebiet auf weniger als null und auf weniger als die erwarteten angepassten 
erfassten Steuern, werden die Geschäftseinheiten in diesem Steuerhoheitsgebiet so be-
handelt, als hätten sie einen zusätzlichen Steuerhöhungsbetrag nach § 54 in Höhe der Dif-
ferenz zwischen den angepassten erfassten Steuern und den erwarteten angepassten er-
fassten Steuern. 


(2) Die erwarteten angepassten erfassten Steuern betragen: 


Gesamt-Mindeststeuer-Verlust × Mindeststeuersatz 


(3) Auf Antrag der erklärungspflichtigen Geschäftseinheit kann der zusätzliche Steu-
ererhöhungsbetrag nach Absatz 1 in zukünftige Geschäftsjahre vorgetragen werden. Erge-
ben sich in einem nachfolgenden Geschäftsjahr ein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn und ein 
positiver Betrag angepasster erfasster Steuern, ist der vorgetragene zusätzliche Steuerer-
höhungsbetrag in diesem Geschäftsjahr maximal bis zur Höhe der angepassten erfassten 
Steuern anzurechnen. Übersteigt der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag den Betrag der 
angepassten erfassten Steuern, ist die Differenz entsprechend Satz 2 im nächstmöglichen 
Geschäftsjahr zu verrechnen.  


(4) Absatz 2ist verpflichtend anzuwenden, wenn sich in dem Geschäftsjahr ein Ge-
samt-Mindeststeuer-Gewinn ergibt und sich der Betrag der angepassten erfassten Steuern 
für dieses Steuerhoheitsgebiet auf weniger als null beläuft. Für Zwecke dieses Absatzes 
entspricht der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag dem Betrag der angepassten erfassten 
Steuern für dieses Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr. 


(5) Die Absätze 2 und 3  sind nicht anzuwenden, wenn die Entstehung des zusätzli-
chen Steuererhöhungsbetrags aufgrund der Anwendung von § 49 Absatz 3 entsteht. 
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A b s c h n i t t  2  


A n p a s s u n g e n  d e r  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


§ 44 


Hinzurechnungen 


Den bei einer Geschäftseinheit im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steuern werden folgende Beträge 
hinzugerechnet 


1. erfasste Steuern, die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags als Aufwendungen im Ergebnis vor Steuern berück-
sichtigt worden sind; 


2. Beträge, die als Folge der Inanspruchnahme des Mindeststeuer-Verlustwahlrechts 
nach § 48 Absatz 2 als aufgelöst gelten; 


3. erfasste Steuern, die im Geschäftsjahr für ungewisse Steuerrückstellungen entrichtet 
worden sind, sofern die betreffenden Beträge in einem vorangegangenen Geschäfts-
jahr gemäß § 45 Nummer 4 gekürzt worden sind; und 


4. anerkannte steuerliche Zulagen, die die angefallenen laufenden Steuern, soweit es 
sich um erfasste Steuern handelt, gemindert haben.  


§ 45 


Kürzungen 


Die bei einer Geschäftseinheit im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steuern werden um folgende Be-
träge gekürzt: 


1. angefallene laufende Steuern in Zusammenhang mit Erträgen oder Gewinnen, die 
nach den Vorschriften des dritten Teils dieses Gesetzes bei der Ermittlung des Minde-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen sind oder ausgenommen 
werden; 


2. nicht anerkannte steuerliche Zulagen, soweit sie nicht die angefallenen laufenden Steu-
ern, soweit es sich um erfasste Steuern handelt, gemindert haben; 


3. erstattete oder gutgeschriebene erfasste Steuern, ausgenommen für anerkannte steu-
erliche Zulagen, die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrag nicht als Minderung des Steueraufwands behandelt worden sind; 


4. Steueraufwand für ungewisse Steuerrückstellungen; und 


5. Steueraufwand, der voraussichtlich nicht binnen drei Jahren nach Ablauf des Ge-
schäftsjahrs entrichtet wird. 
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§ 46 


Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten 


(1) Die erfassten Steuern einer Geschäftseinheit im Zusammenhang mit Betriebsstät-
ten, steuertransparenten Einheiten, hybriden Einheiten sowie Steuern aufgrund einer Hin-
zurechnungsbesteuerungsregelung und Steuern auf Ausschüttungen werden wie folgt zu-
gerechnet: 


1. der im Jahresabschluss einer Geschäftseinheit enthaltene Betrag der erfassten Steu-
ern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte 
wird dieser zugerechnet; 


2. der im Jahresabschluss einer steuertransparenten Gesellschaft enthaltene Betrag der 
erfassten Steuern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust, der nach 
§ 40 Absatz 2 Nummer 2 einem gruppenzugehörigen Gesellschafter zugerechnet wird, 
wird diesem zugerechnet;  


3. der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte 
Betrag an erfassten Steuern aufgrund einer Hinzurechnungsbesteuerung ist der Ge-
schäftseinheit, deren Einkommen beim gruppenzugehörigen Gesellschafter einer Hin-
zurechnungsbesteuerung unterliegt, entsprechend dem Anteil am hinzugerechneten 
Einkommen zuzurechnen; 


4. der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte 
Betrag der erfassten Steuern auf den Gewinn einer hybriden Einheit wird dieser zuge-
rechnet; und 


5. der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen unmittelbaren Gesellschafters ei-
ner Geschäftseinheit enthaltene Betrag erfasster Steuern auf die von dieser Geschäfts-
einheit im Geschäftsjahr vorgenommenen Ausschüttungen ist der ausschüttenden Ge-
schäftseinheit zuzurechnen. 


(2) Die nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 zuzurechnenden erfassten Steuern bezogen 
auf passive Einkünfte sind auf den niedrigeren der beiden folgenden Beträge zu begrenzen: 


1. den Betrag der erfassten Steuern in Bezug auf diese passiven Einkünfte; oder 


2. den Betrag der passiven Einkünfte der Geschäftseinheit, die aufgrund einer Hinzurech-
nungsbesteuerungsregelung oder einer Steuertransparenzregelung einzubeziehen 
sind, multipliziert mit dem Ergänzungssteuersatz für das Steuerhoheitsgebiet der Ge-
schäftseinheit, der ohne Berücksichtigung der vom gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ter der Geschäftseinheit zu entrichtenden erfassten Steuern bestimmt wird. 


Die nach Satz 1 verbleibenden erfassten Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschafters 
für passive Einkünfte sind von der Zurechnung nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 auszuneh-
men.  


(3) Im Fall des § 39 Absatz 4 Satz 1 sind die erfassten Steuern, die im Belegenheits-
staat auf den Gewinn der Betriebsstätte anfallen, als erfasste Steuern des Stammhauses 
zu behandeln. Die nach Satz 1 zuzurechnenden erfassten Steuern dürfen den Betrag des 
Gewinns der Betriebsstätte, multipliziert mit dem höchsten inländischen Steuersatz für re-
guläre Einkünfte im Belegenheitsstaat des Stammhauses, nicht übersteigen. 
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§ 47 


Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 


(1) Der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern für eine Geschäftseinheit für 
ein Geschäftsjahr entspricht den in ihrem Jahresabschluss abgegrenzten latenten Steuern, 
wenn der anwendbare Steuersatz niedriger ist als der Mindeststeuersatz, und in allen an-
deren Fällen der unter Zugrundelegung des Mindeststeuersatzes neu berechneten latenten 
Steuern, die sich auf die erfassten Steuern für dieses Geschäftsjahr beziehen; die in den 
Absätze 2 und 3 aufgeführten Anpassungen sowie die folgenden Ausschlüsse sind zu be-
rücksichtigen: 


1. latente Steuern in Bezug auf Posten, die nach den Vorschriften des dritten Teils dieses 
Gesetzes bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
auszunehmen sind oder ausgenommen werden; 


2. latenter Steueraufwand in Bezug auf unzulässige Abgrenzungen im Sinne des Absat-
zes 6 und nicht geltend gemachte Abgrenzungen im Sinne des Absatzes 7 für das lau-
fende Geschäftsjahr; 


3. Auswirkungen von Ansatz- und Bewertungsanpassungen auf einen latenten Steueran-
spruch; 


4. neu bemessene latente Steuern aufgrund einer Änderung des geltenden inländischen 
Steuersatzes; und 


5. latente Steuern im Zusammenhang mit der Entstehung und Nutzung von Steueran-
rechnungsbeträgen, es sei denn, das Steuerrecht des Belegenheitsstaats schreibt vor, 
dass 


a) vor der Anrechnung ausländischer Steuern eine teilweise oder vollständige Ver-
rechnung des den ausländischen Steuern zugrundeliegenden ausländischen Ein-
kommens mit einem im Inland entstandenen steuerlichen Verlust vorzunehmen ist 
und 


b) die vorgetragenen Steueranrechnungsbeträge in nachfolgenden Geschäftsjahren 
mit einer Steuerschuld in Bezug auf steuerliche Gewinne verrechnet werden kön-
nen und insoweit Eingang in den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Ver-
lust der Geschäftseinheit finden. 


(2) Der nach Anwendung des Absatzes 1 verbleibende Gesamtbetrag der angepass-
ten latenten Steuern ist wie folgt anzupassen: 


1. Erhöhung um den während des Geschäftsjahrs tatsächlich angefallenen Betrag unzu-
lässiger Abgrenzungen oder nicht geltend gemachter Abgrenzungen für ein früheres 
Geschäftsjahr. Die Erhöhung darf jedoch nur erfolgen, soweit dem tatsächlich angefal-
lenen Betrag im laufenden Geschäftsjahr eine Minderung des Gesamtbetrags im Sinne 
des Absatzes 1 infolge der Auflösung latenter Steuern gegenübersteht;  


2. Erhöhung um eine nach Absatz 4 nachversteuerte latente Steuerschuld, die im laufen-
den Geschäftsjahr gezahlt wurde. Die Erhöhung darf jedoch höchstens nur um den 
Betrag erfolgen, soweit der Zahlung im laufenden Geschäftsjahr eine Minderung des 
Gesamtbetrags im Sinne des Absatzes 1 infolge der Auflösung dieser Abgrenzungen 
gegenübersteht; und 


3. Minderung um den Betrag, um den sich der Gesamtbetrag im Sinne des Absatzes 1 
verringert hätte, wenn für einen steuerlichen Verlustvortrag im laufenden Jahr ein 
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latenter Steueranspruch abgegrenzt worden wäre, jedoch hierfür die Voraussetzungen 
für den Ansatz nicht erfüllt waren. 


(3) Ein latenter Steueranspruch, der gemäß Absatz 1 zu einem unter dem Mindest-
steuersatz liegenden Steuersatz zu erfassen ist, kann abweichend von den Ab-
sätze 1 und 2 anhand des Mindeststeuersatzes neu berechnet werden, sofern die steuer-
pflichtige Geschäftseinheit nachweisen kann, dass der latente Steueranspruch auf einen 
Mindeststeuer-Verlust dieses Geschäftsjahrs zurückzuführen ist. Der Gesamtbetrag der an-
gepassten latenten Steuern wird um den Betrag verringert, um den sich ein latenter Steu-
eranspruch aufgrund einer Neuberechnung gemäß Satz 1 erhöht. 


(4) Eine latente Steuerschuld, die nach Absatz 1 berücksichtigt worden ist, die nicht 
nach Absatz 5 von der Nachversteuerung ausgenommen und die nicht bis zum Ende des 
fünften der Berücksichtigung folgenden Geschäftsjahrs wieder aufgelöst worden ist, ist ge-
mäß den folgenden Bestimmungen nachzuversteuern (Nachversteuerungsbetrag). Der 
Nachversteuerungsbetrag des laufenden Geschäftsjahrs ist als Minderung der erfassten 
Steuern des fünften vorangegangenen Geschäftsjahrs zu behandeln und der effektive Steu-
ersatz sowie der Steuererhöhungsbetrag dieses Geschäftsjahrs sind gemäß § 54 zu ermit-
teln. Der Nachversteuerungsbetrag des laufenden Geschäftsjahrs entspricht der Differenz 
zwischen dem Betrag, mit dem die latente Steuerschuld in den Gesamtbetrag im Sinne des 
Absatzes 1 im fünften vorangegangenen Geschäftsjahr einbezogen worden ist, und dem 
Betrag, der nicht bis zum letzten Tag des laufenden Geschäftsjahrs wieder aufgelöst wor-
den ist. 


(5) Von der Nachversteuerung nach Absatz 4 sind latente Steuerschulden in Bezug 
auf folgende Posten ausgenommen: 


1. Abschreibungen auf materielle Vermögenswerte; 


2. Kosten einer staatlichen Lizenz oder ähnlichen Regelung für die Nutzung von unbe-
weglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen Investitionen 
in materielle Vermögenswerte verbunden sind; 


3. Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen; 


4. Stilllegungs- und Sanierungsaufwendungen; 


5. Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Nettogewinne, sofern nicht die Realisationsme-
thode nach § 32 anzuwenden ist; 


6. Nettowechselkursgewinne; 


7. Versicherungsrückstellungen und abgegrenzte Versicherungsvertragsabschlusskos-
ten; 


8. Gewinne aus dem Verkauf von im selben Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit 
belegenem Sachvermögen, die in Sachvermögen im selben Steuerhoheitsgebiet rein-
vestiert werden; und 


9. zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen in 
Bezug auf die in Nummern 1 bis 8 genannten Posten ergeben. 


(6) Unzulässige Abgrenzung bedeutet:  


1. jede Veränderung des latenten Steueraufwands, die mit einer Ungewissheit bezüglich 
der steuerlichen Behandlung zusammenhängt, sowie 
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2. jede Veränderung des latenten Steueraufwands, die mit Ausschüttungen einer Ge-
schäftseinheit zusammenhängt. 


(7) Nicht geltend gemachte Abgrenzung bedeutet jede Erhöhung einer latenten Steu-
erschuld bei einer Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr, die voraussichtlich nicht innerhalb 
des in Absatz 4 genannten Zeitraums wieder aufgelöst wird und die auf Antrag der berichts-
pflichtigen Geschäftseinheit nicht in den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 
für das betreffende Geschäftsjahr einbezogen wird. 


§ 48 


Mindeststeuer-Verlustwahlrecht 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann mit Abgabe der ersten 
Mindeststeuer-Erklärung für ein Steuerhoheitsgebiet von der Anwendung des § 47 abge-
sehen werden. Im Falle des Satzes 1 wird für jedes Geschäftsjahr, in dem für ein Steuer-
hoheitsgebiet ein Mindeststeuer-Verlust vorliegt, ein latenter Steueranspruch in folgender 
Höhe angesetzt: 


Latenter Steueranspruch = Gesamt-Mindeststeuer-Verlust × Mindeststeuersatz 


(2) Der latente Steueranspruch ist in nachfolgende Geschäftsjahre vorzutragen und in 
jedem dieser nachfolgenden Geschäftsjahre, in denen sich ein Gesamt-Mindeststeuer-Ge-
winn nach dem fünften Teil dieses Gesetzes ergibt, um folgenden Betrag aufzulösen; 
höchstens jedoch in Höhe des Betrags des latenten Steueranspruchs nach Absatz 1:  


Auflösungsbetrag = Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn × Mindeststeuersatz 


(3) In dem Geschäftsjahr, in dem das Wahlrecht nach Absatz 1 widerrufen wird, ist der 
latente Steueranspruch aufzulösen. Die erstmalige Anwendung des § 47 in nachfolgenden 
Geschäftsjahren gilt als Widerruf nach Satz 1.  


(4) Absatz 1 gilt nicht für ein Steuerhoheitsgebiet mit einem zulässigen Ausschüt-
tungssteuersystem. Für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft eine transparente 
Einheit ist, gelten Satz 1 und Absätze 1 bis 3 für den Mindeststeuer-Verlust der transparen-
ten Einheit, der sich nach Anwendung des § 66 Absatz 2 ergibt, entsprechend. Sofern die 
Voraussetzungen nach den §§ 79 bis 83 erfüllt sind und die Unternehmensgruppe den 
CbCR-Safe-Harbour tatsächlich anwendet, verschiebt sich die Anwendung des Mindest-
steuer-Verlustwahlrechts entsprechend.  


§ 49 


Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern 


(1) Eine im Jahresabschluss der Geschäftseinheit ausgewiesene Erhöhung der Steu-
erschuld vorangegangener Geschäftsjahre wird als Änderung der erfassten Steuern in dem 
Geschäftsjahr behandelt, in dem die Änderung vorgenommen wird.  


(2) Eine im Jahresabschluss der Geschäftseinheit ausgewiesene Minderung der Steu-
erschuld für ein vorangegangenes Geschäftsjahr für das Steuerhoheitsgebiet, führt zu einer 
Neuberechnung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für dieses 
Geschäftsjahr gemäß § 54 Absatz 1. Bei der Neuberechnung nach § 54 Absatz 1 wird von 
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den angepassten erfassten Steuern, die für ein vorangegangenes Geschäftsjahr ermittelt 
wurden, die Minderung der erfassten Steuern nach Satz 1 abgezogen. Der Mindeststeuer-
Gewinn für das Geschäftsjahr und dazwischenliegende Geschäftsjahre ist entsprechend 
anzupassen, soweit nach der Anwendung von Satz 2 entsprechende Folgeanpassungen 
notwendig sind.  


(3) Absatz 2 gilt auch, wenn ein inländischer steuerlicher Verlust in ein früheres Ge-
schäftsjahr zurückgetragen wird. Der inländische steuerliche Verlust im Fall eines Rück-
trags ist so zu behandeln, als würde ein Verlustvortrag vorliegen, soweit es sich nicht um 
eine unwesentliche Erstattung nach Absatz 4 handelt. Der fiktive latente Steueranspruch 
ist für das Jahr anzusetzen, in dem der inländische steuerliche Verlust anfällt und ist be-
tragsmäßig auf das Produkt aus inländischem steuerlichem Verlust und Mindeststeuersatz 
begrenzt. Entsprechend verringern sich durch die Feststellung dieses latenten Steueran-
spruchs die angepassten erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr, in dem der Verlust ent-
steht. Der latente Steueranspruch gilt in dem Geschäftsjahr als aufgelöst, in das der inlän-
dische Verlust zurückgetragen wurde. Dadurch erhöhen sich die angepassten erfassten 
Steuern in diesem Jahr. 


(4) Abweichend von Absatz 2 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit 
für das Geschäftsjahr eine Minderung der erfassten Steuern als Anpassung der erfassten 
Steuern in dem Geschäftsjahr, in dem die Anpassung vorgenommen wird, behandelt wer-
den, soweit die Minderung der erfassten Steuern insgesamt weniger als 1 Million Euro be-
trägt.  


(5) Der latente Steueraufwand aufgrund einer Absenkung des anwendbaren inländi-
schen Steuersatzes ist als Anpassung der von der Geschäftseinheit gemäß der § 41 und 
§§ 43 bis 45 angesetzten Steuerschuld aus erfassten Steuern in einem vorangegangenen 
Geschäftsjahr zu behandeln, wenn die Absenkung zu einer Unterschreitung des Mindest-
steuersatzes führt. Der latente Steueraufwand aufgrund einer Erhöhung des anwendbaren 
inländischen Steuersatzes ist, wenn er gezahlt wurde, entsprechend der Absätze 1 bis 3 
als eine vorgenommene Anpassung der von der Geschäftseinheit gemäß § 41 und 
§§ 43 bis 45 angesetzten Verbindlichkeit aus erfassten Steuern in einem vorangegangenen 
Geschäftsjahr zu behandeln, sofern der Steuersatz, der bei der Bildung der latenten Steu-
erschuld zu Grunde gelegt worden ist, unter dem Mindeststeuersatz liegt. Diese Anpassung 
ist bis zur Höhe des Betrags möglich, um den der mit dem Mindeststeuersatz neuberech-
nete latente Steueraufwand angestiegen ist. 


(6) Ist ein 1 Million Euro übersteigender Betrag des laufenden Steueraufwands einer 
Geschäftseinheit, der in den angepassten erfassten Steuern für ein Geschäftsjahr berück-
sichtigt wurde, binnen drei Jahren nach Ablauf dieses Geschäftsjahrs noch nicht entrichtet 
worden, werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für das Ge-
schäftsjahr, in dem der noch nicht entrichtete Betrag als erfasste Steuer geltend gemacht 
wurde, gemäß § 54 Absatz 1 neu berechnet, indem die noch nicht entrichteten Beträge aus 
den angepassten erfassten Steuern herausgerechnet werden. 
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T e i l  5  


E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  
S t e u e r e r h ö h u n g s b e t r a g s  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u -
e r e r h ö h u n g s b e t r a g s  


Unterabschnitt 1 


Grundsätze und Besonderheiten 


§ 50 


Effektiver Steuersatz der Unternehmensgruppe für ein Steuerhoheitsgebiet 


(1) Für die Unternehmensgruppe ist der effektive Steuersatz für ein Steuerhoheitsge-
biet für das Geschäftsjahr wie folgt zu ermitteln: 


Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern 
Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn 


 


Der Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern ist die Summe aller Beträge der an-
gepassten erfassten Steuern aller in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftsein-
heiten.  


(2) Für die Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach Absatz 1 ist eine staatenlose 
Geschäftseinheit so zu behandeln, als wäre sie in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, in 
dem sie die einzige Geschäftseinheit ist.  


(3) Die Beträge der angepassten erfassten Steuern und Mindeststeuer-Gewinne oder 
Mindeststeuer-Verluste von Investmenteinheiten sind bei der Ermittlung des effektiven 
Steuersatzes nach Absatz 1 auszunehmen. 


§ 51 


Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags 


(1) Für ein Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr ist der Steuererhöhungsbetrag 
wie folgt zu ermitteln: 


Ergänzungssteuersatz ×  bereinigter Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn
+ zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag nach §§ 43, 54 Absatz 1
−  anerkannte nationale Ergänzungssteuer §§ 85 bis 88 
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(2) Der Ergänzungssteuersatz entspricht der positiven Differenz aus Mindeststeuer-
satz und dem effektiven Steuersatz nach § 50 Absatz 1. Der Mindeststeuersatz beträgt 15 
Prozent. Der bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn entspricht der positiven Differenz 
aus dem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für das Geschäftsjahr und dem substanzbasierten 
Freibetrag nach § 55. 


(3) Vorbehaltlich § 53 Absatz 2 wird der Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 1 den in 
dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, für die im Geschäftsjahr ein Min-
deststeuer-Gewinn nach dem dritten Teil dieses Gesetzes ermittelt wurde, wie folgt zuge-
ordnet: 


Steuererhöhungsbetrag ×
Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit


Summe aller Mindeststeuer-Gewinne
aller in dem Steuerhoheitsgebiet
belegenen Geschäftseinheiten 


 


Für den Fall, dass sich für das Geschäftsjahr kein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn ergibt 
und der Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 1 auf eine Neuberechnung nach § 54 Ab-
satz 1 zurückzuführen ist, wird der Steuererhöhungsbetrag den Geschäftseinheiten ent-
sprechend des Satzes 1 für die Geschäftsjahre zugeordnet, für die Neuberechnungen nach 
§ 54 Absatz 1 vorgenommen wurden. 


§ 52 


Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten 


(1) Die Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach § 50 und des Steuererhöhungs-
betrags nach § 51 ist bei in Minderheitseigentum stehenden Gruppen so vorzunehmen als 
ob es sich bei dieser Gruppe um eine separate Unternehmensgruppe handeln würde. Die 
angepassten erfassten Steuern und die Mindeststeuer-Gewinne oder Mindeststeuer-Ver-
luste der in Minderheitseigentum stehenden Gruppen sind bei der Ermittlung des effektiven 
Steuersatzes und des Gesamt-Mindeststeuer-Gewinns nicht zu berücksichtigen.  


(2) Die Ermittlung des effektiven Steuersatzes einer in Minderheitseigentum stehen-
den Geschäftseinheit, die nicht Teil einer in Minderheitseigentum stehenden Gruppe ist, hat 
entsprechend Absatz 1 zu erfolgen. 


(3) Eine in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit ist jede Geschäftseinheit, 
an der die oberste Muttergesellschaft unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteili-
gung in Höhe von 30 Prozent oder weniger hält. Eine in Minderheitseigentum stehende 
Muttergesellschaft ist jede in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit, die mittelbar 
oder unmittelbar eine Kontrollbeteiligung an anderen in Minderheitseigentum stehenden 
Geschäftseinheiten hält, wenn nicht eine andere in Minderheitseigentum stehende Ge-
schäftseinheit eine mittelbare oder unmittelbare Kontrollbeteiligung an der erstgenannten 
Geschäftseinheit hält. Eine in Minderheitseigentum stehende Gruppe ist eine in Minder-
heitseigentum stehende Muttergesellschaft mit allen im Minderheitseigentum stehenden 
Geschäftseinheiten, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Kontrollbeteiligung hält. 
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§ 53 


Wesentlichkeitsgrenze 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann der Steuererhöhungsbe-
trag jährlich abweichend von § 51 für in demselben Steuerhoheitsgebiet belegene Ge-
schäftseinheiten mit null angesetzt werden, wenn  


1. der durchschnittliche Gesamt-Mindeststeuer-Umsatz des Geschäftsjahrs und der zwei 
vorangegangenen Geschäftsjahre aller in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten weniger als 10 Millionen Euro beträgt und 


2. der durchschnittliche Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn oder Gesamt-Mindeststeuer-Ver-
lust für das Geschäftsjahr und der zwei vorangegangenen Geschäftsjahre weniger als 
1 Million Euro beträgt. 


Für den Fall, dass in einem der zwei dem Geschäftsjahr vorangegangenen Geschäftsjahre 
keine Geschäftseinheiten in dem Steuerhoheitsgebiet belegen waren, ist das jeweilige Ge-
schäftsjahr bei der Durchschnittsbildung nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen.  


(2) Absatz 1 gilt nicht für staatenlose Geschäftseinheiten oder Investmenteinheiten. 


(3) Bei dem durchschnittlichen Gesamt-Mindeststeuer-Umsatz beziehungsweise dem 
durchschnittlichen Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn oder Gesamt-Mindeststeuer-Verlust 
handelt es sich um den Durchschnitt des in diesem Steuerhoheitsgebiet verzeichneten Min-
deststeuer-Umsatz beziehungsweise des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts für das laufende und die zwei vorangegangenen Geschäftsjahre. Der Gesamt-Min-
deststeuer-Umsatz eines Steuerhoheitsgebiets für ein Geschäftsjahr entspricht der Summe 
der Mindeststeuer-Umsätze aller in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinhei-
ten für dieses Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der gemäß dem dritten Teil berechne-
ten Anpassungen. 


Unterabschnitt 2 


Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag 


§ 54 


Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag 


(1) Führen § 33 Absatz 1, § 47 Absatz 4, § 49 Absatz 1, 2, 4 und 6 sowie § 68 zu ei-
ner Änderung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für ein voran-
gegangenes Geschäftsjahr, 


1. werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für das frühere Ge-
schäftsjahr gemäß den Regelungen der §§ 50, 51 und 55 bis 59 nach Berücksichti-
gung der Anpassungen der angepassten erfassten Steuern und des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts neuberechnet; und  


2. wird jede sich aus einer solchen Neuberechnung ergebende Erhöhung für Zwecke des 
§ 51 Absatz 1 Satz 1 als zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag des betreffenden voran-
gegangenen Geschäftsjahrs behandelt.  
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(2) Wenn nach Absatz 1 ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das Steuerho-
heitsgebiet für das laufende Geschäftsjahr entstanden ist und sich im laufenden Geschäfts-
jahr kein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn ergibt, entspricht für Zwecke der Anwendung von 
§ 9 Absatz 2 der Mindeststeuer-Gewinn jeder in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheit dem nach § 51 Absatz 3 für diese Geschäftseinheit ermittelten Steuererhö-
hungsbetrag geteilt durch den Mindeststeuersatz nach § 51 Absatz 2 Satz 2. 


(3) Wenn aufgrund von § 43 ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das laufende 
Geschäftsjahr entstanden ist, entspricht der Mindeststeuer-Gewinn jeder in dem Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheit für Zwecke der Anwendung von § 9 Absatz 2 dem 
Ergebnis des dieser Geschäftseinheit danach zuzurechnenden Ergänzungssteuerbetrags 
geteilt durch den Mindeststeuersatz. Der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag, der den ein-
zelnen Geschäftseinheiten zuzurechnen ist, ist nur unter den Geschäftseinheiten aufzutei-
len, für die sich ein angepasster erfasster Steuerbetrag ergibt, der weniger als null und 
weniger als der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der betreffenden Ge-
schäftseinheit multipliziert mit dem Mindeststeuersatz beträgt. Die Aufteilung erfolgt anteilig 
auf der Grundlage des folgenden Betrags für jede dieser Geschäftseinheiten: 


(Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust × Mindeststeuersatz)
− angepasste erfasste Steuern 


(4) Wird einer Geschäftseinheit ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das Ge-
schäftsjahr gemäß den Absätzen 1 bis 3 und § 51 Absatz 3 Satz 1 zugerechnet, wird diese 
Geschäftseinheit für die Zwecke des zweiten Teils als niedrig besteuerte Geschäftseinheit 
behandelt. 


A b s c h n i t t  2  


S u b s t a n z b a s i e r t e r  F r e i b e t r a g  


§ 55 


Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags 


(1) Der substanzbasierte Freibetrag für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen 
Geschäftseinheiten, ausgenommen von Investmenteinheiten, beträgt: 


5 % × berücksichtigungsfähige Lohnkosten für berücksichtigungsfähige Beschäftigte 
+ 5 % ×  berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte 


(2) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann für jedes Geschäftsjahr 
auf den Ansatz und die Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags nach Absatz 1 ver-
zichtet werden.  


§ 56 


Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige Lohnkosten 


(1) Berücksichtigungsfähige Beschäftigte sind Beschäftigte, einschließlich Teilzeitbe-
schäftigten, einer Geschäftseinheit sowie unabhängige Auftragnehmer, die zur regulären 
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Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit beitragen und gegenüber der Unternehmens-
gruppe in Bezug auf diese Tätigkeit weisungsgebunden sind. 


(2) Berücksichtigungsfähige Lohnkosten sind alle Vergütungen für Beschäftigte nach 
Absatz 1 (Löhne, Gehälter und andere Bezüge), einbehaltene Lohnsteuern und Sozialver-
sicherungsbeiträge des Arbeitgebers. Andere Bezüge im Sinne des Satzes 1 umfassen sol-
che, die eine unmittelbare und ausschließliche persönliche Vorteilszuwendung an Beschäf-
tigte nach Absatz 1 darstellen; darunter fallen Krankenversicherungsbeiträge sowie Ren-
ten- und Pensionsbeiträge des Arbeitgebers. Dabei sind folgende Lohnkosten nicht zu be-
rücksichtigen: 


1. Lohnkosten, die als Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Teil des Buchwerts be-
rücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte aktiviert worden sind; und 


2. Lohnkosten, die den auszunehmenden Gewinnen oder Verlusten nach § 27 zuzuord-
nen sind. 


§ 57 


Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte 


(1) Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte entsprechen dem Buchwert 
folgender im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit belegenen materiellen Vermögens-
werte: 


1. Sachanlagevermögen; 


2. natürliche Ressourcen; 


3. das Recht des Leasingnehmers zur Nutzung eines im Steuerhoheitsgebiet der Ge-
schäftseinheit belegenen materiellen Vermögenswertes; und 


4. eine staatliche Lizenz oder eine ähnliche staatliche Vereinbarung zur Nutzung unbe-
weglichen Vermögens oder natürlicher Ressourcen, die mit erheblichen Investitionen 
in materielle Vermögenswerte einhergehen. 


(2) Bei der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
nach Absatz 1 sind nicht zu berücksichtigen: 


1. Buchwerte der zur Veräußerung sowie zu Leasing- oder Investitionszwecken gehalte-
nen Vermögenswerte, einschließlich Grund und Boden und Gebäuden sowie  


2. Buchwerte materieller Vermögenswerte, die bei der Erzielung von Gewinnen oder Ver-
lusten nach § 27 eingesetzt werden; Buchwerte materieller Vermögenswerte, die 
§ 27 Absatz 3 zugeordnet sind, werden berücksichtigt, soweit die mit ihnen erzielten 
Gewinne oder Verluste über die nach § 27 Absatz 5 festgelegte Obergrenze hinausge-
hen. 


(3) Für die Ermittlung der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
nach den Absätzen 1 und 2 ist auf die durchschnittlichen Buchwerte der berücksichtigungs-
fähigen materiellen Vermögenswerte am Beginn und Ende des Geschäftsjahrs abzustellen, 
wie sie im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft ausgewiesen sind. 
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§ 58 


Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen 


(1) Die §§ 56 und 57 sind auf Betriebsstätten entsprechend anzuwenden. Die für 
Satz 1 maßgeblichen Werte richten sich nach der handelsrechtlichen Betriebsstättenbuch-
führung gemäß § 39. Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfä-
higen materiellen Vermögenswerte einer Betriebsstätte nach Satz 1 sind im gleichen Ver-
hältnis auszunehmen, zu dem die Beträge nach § 39 Absatz 1 und § 66 Absatz 3 ganz oder 
teilweise bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags auszunehmen sind. Die bei der Betriebstätte berücksichtigten Werte sind 
beim Stammhaus nicht erneut zu berücksichtigen. 


(2) Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiel-
len Vermögenswerte, die keiner Betriebsstätte nach Absatz 1 zuzuordnen sind, sind bei 
transparenten Einheiten wie folgt zuzuordnen: 


1. im Fall einer transparenten Einheit, die keine oberste Muttergesellschaft ist, den grup-
penzugehörigen Gesellschaftern entsprechend ihrer jeweiligen Eigenkapitalbeteili-
gung, vorausgesetzt die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte sind im gleichen Steuerhoheitsgebiet bele-
gen wie die jeweiligen gruppenzugehörigen Gesellschafter; 


2. im Fall einer transparenten Einheit, die oberste Muttergesellschaft ist, dieser Einheit, 
soweit die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und berücksichtigungsfähigen ma-
teriellen Vermögenswerten im gleichen Steuerhoheitsgebiet belegen sind wie die 
oberste Muttergesellschaft, vermindert um den Anteil, zu dem Beträge nach § 66 bei 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrags auszunehmen sind. 


Alle berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Ver-
mögenswerte, die nicht nach Satz 1 zugeordnet werden können, sind bei der Ermittlung 
des substanzbasierten Freibetrags nicht zu berücksichtigen. 


§ 59 


Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem Übergangszeitraum 


(1) Für die Zwecke der Anwendung der §§ 55 und 56 wird der Wert von 5 Prozent für 
jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden Kalenderjahre beginnt, jeweils durch den 
in der nachstehenden Tabelle angegebenen Wert ersetzt: 


Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 50 


2023 10 % 


2024 9,8 % 


2025 9,6 % 


2026 9,4 % 


2027 9,2 % 


2028 9,0 % 


2029 8,2 % 


2030 7,4 % 


2031 6,6 % 







 - 59 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


2032 5,8 % 


(2) Für die Zwecke der Anwendung der §§ 55 und 57 wird der Wert von 5 Prozent für 
jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden Kalenderjahre beginnt, jeweils durch den 
in der nachstehenden Tabelle angegebenen Wert ersetzt: 


Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 50 


2023 8,0 % 


2024 7,8 % 


2025 7,6 % 


2026 7,4 % 


2027 7,2 % 


2028 7,0 % 


2029 6,6 % 


2030 6,2 % 


2031 5,8 % 


2032 5,4 % 


T e i l  6  


U n t e r n e h m e n s u m s t r u k t u r i e r u n g e n  u n d  B e t e i l i -
g u n g s s t r u k t u r e n  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e r  U m s a t z g r e n z e  i n  S o n d e r f ä l l e n  


§ 60 


Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammenschluss oder Teilung  


(1) Haben sich zwei oder mehr Unternehmensgruppen zu einer Unternehmensgruppe 
zusammengeschlossen, gilt für Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss der Schwellen-
wert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 als erreicht, wenn die Summe der in den Konzernabschlüs-
sen der zusammengeschlossenen Parteien für das jeweilige Geschäftsjahr ausgewiesenen 
Umsatzerlöse 750 Millionen Euro oder mehr beträgt. 


(2) Schließt sich eine Einheit, die keiner Unternehmensgruppe angehört, mit einer an-
deren Einheit oder einer Unternehmensgruppe zusammen und hat eine oder haben beide 
der zusammengeschlossenen Parteien für Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss kei-
nen Konzernabschluss erstellt, gilt für solche Geschäftsjahre der Schwellenwert nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 als erreicht, wenn die Summe der in den Konzern- und Einzelabschlüs-
sen der Parteien für das jeweilige Geschäftsjahr ausgewiesenen Umsatzerlöse 750 Millio-
nen Euro oder mehr beträgt. 


(3) Teilt sich eine Unternehmensgruppe, die die Umsatzgrenze erfüllt, in zwei oder 
mehr Unternehmensgruppen (Teilunternehmensgruppen), gilt für eine Teilunternehmens-
gruppe die Umsatzgrenze für die ersten vier Geschäftsjahre, die nach der Teilung enden, 
als erfüllt, wenn sie im ersten Geschäftsjahr, das nach der Teilung endet, den 
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Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 erreicht. Für das zweite bis vierte Geschäftsjahr, 
das nach der Teilung endet, gilt für eine Teilunternehmensgruppe die Umsatzgrenze als 
erfüllt, wenn sie den Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 in mindestens zwei jener Ge-
schäftsjahre erreicht.  


(4) § 1 Absatz 3 gilt für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 entsprechend. 


(5) Zusammenschluss im Sinne der Absätze 1 und 2 ist jede Vereinbarung, bei der 


1. alle oder im Wesentlichen alle Einheiten mehrerer eigenständiger Unternehmensgrup-
pen unter gemeinsame Kontrolle gebracht werden, sodass sie eine Unternehmens-
gruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden; oder 


2. eine Einheit, die nicht Teil einer Unternehmensgruppe ist, zusammen mit einer anderen 
Einheit oder einer Unternehmensgruppe unter gemeinsame Kontrolle gebracht wird, 
sodass sie eine neue Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden. 


(6) Teilung im Sinne des Absatzes 3 ist jede Vereinbarung, nach der Einheiten einer 
Unternehmensgruppe in mindestens zwei Unternehmensgruppen geteilt werden, sodass 
sie nicht mehr von derselben obersten Muttergesellschaft in den Konzernabschluss einbe-
zogen werden. 


A b s c h n i t t  2  


V e r ä n d e r u n g e n  d e r  U n t e r n e h m e n s g r u p p e  


§ 61 


Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten 


(1) Die beitretende oder austretende Geschäftseinheit gilt im Geschäftsjahr des Bei-
tritts oder Austritts als zu der Unternehmensgruppe zugehörig, welche im Geschäftsjahr 
des Beitritts oder Austritts einen Teil der Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendun-
gen und Cashflows der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit im Konzernab-
schluss der obersten Muttergesellschaft erfasst. 


(2) In den Fällen des Absatzes 1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen:  


1. Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag und die 
angepassten erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit 
werden im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts bei der jeweiligen Unternehmens-
gruppe nur insoweit berücksichtigt, als diese im Konzernabschluss der obersten Mut-
tergesellschaft berücksichtigt wurden.  


2. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts und in jedem nachfolgenden Geschäftsjahr 
werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und die angepassten 
erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit auf der Grund-
lage der historischen Buchwerte ihrer Vermögenswerte und Schulden bestimmt.  


3. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts werden bei der Berechnung der berück-
sichtigungsfähigen Lohnkosten (§ 56) der beitretenden oder austretenden Geschäfts-
einheit nur die im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft ausgewiesenen 
Lohnkosten berücksichtigt.  
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4. Bei der Berechnung der Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte (§ 57) der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit erfolgt für das 
Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts eine zeitanteilige Anpassung entsprechend 
des Zeitraums, in dem die Geschäftseinheit der jeweiligen Unternehmensgruppe an-
gehörte.  


5. Mit Ausnahme des latenten Steueranspruchs aufgrund des Mindeststeuer-Verlustwahl-
rechts (§ 48) werden die aktiven und passiven latenten Steuern der beitretenden oder 
austretenden Geschäftseinheit, die zwischen Unternehmensgruppen übertragen wer-
den, von der erwerbenden Unternehmensgruppe in der gleichen Weise und im gleichen 
Umfang berücksichtigt, als ob die erwerbende Unternehmensgruppe diese Geschäfts-
einheit bereits zum Zeitpunkt des Entstehens dieser aktiven und passiven latenten 
Steuern beherrschte. 


6. Passive latente Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit, die zu-
vor in den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern einbezogen wurden, sind 
von der veräußernden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 47 Absatz 4 als ausge-
glichen und von der erwerbenden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 47 Absatz 4 
als im Geschäftsjahr des Erwerbs entstanden zu behandeln; abweichend von § 47 Ab-
satz 4 Satz 2 ist in diesen Fällen der Nachversteuerungsbetrag als Minderung der er-
fassten Steuern des laufenden Geschäftsjahrs zu behandeln.  


7. Ist die beitretende oder austretende Geschäftseinheit eine Muttergesellschaft und im 
Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts mindestens zu zwei Unternehmensgruppen 
zugehörig, so wendet sie die Bestimmungen der Primärergänzungssteuerregelung ge-
sondert auf die ihr zuzurechnenden Anteile an dem Steuererhöhungsbetrag für die 
niedrig besteuerten Geschäftseinheiten an, die für jede dieser Unternehmensgruppen 
identifiziert wurden. 


(3) Für Zwecke der Absätze 1 und 2 ist  


1. eine beitretende Geschäftseinheit eine Geschäftseinheit, die infolge einer Übertragung 
der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an dieser Geschäftseinheit in einem Ge-
schäftsjahr einer Unternehmensgruppe angehört. Dies gilt sinngemäß, wenn die Ge-
schäftseinheit selbst zur obersten Muttergesellschaft einer neuen Unternehmens-
gruppe wird. 


2. eine austretende Geschäftseinheit eine Geschäftseinheit, die infolge einer Übertragung 
der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an dieser Geschäftseinheit nicht mehr 
einer Unternehmensgruppe angehört. 


§ 62 


Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als Übertragung oder Erwerb von Ver-
mögenswerten und Schulden gelten  


Die Veräußerung oder der Erwerb einer Kontrollbeteiligung an einer beitretenden oder 
austretenden Geschäftseinheit gilt als Übertragung oder Erwerb von Vermögenswerten und 
Schulden, wenn das Steuerhoheitsgebiet, in dem die beitretende oder austretende Ge-
schäftseinheit belegen ist, oder im Fall einer steuertransparenten Einheit das Steuerho-
heitsgebiet, in dem sich die Vermögenswerte befinden, den Erwerb oder die Veräußerung 
dieser Kontrollbeteiligung in gleicher oder ähnlicher Weise behandelt wie den Erwerb oder 
die Veräußerung von Vermögenswerten und Schulden und den Veräußerer auf der Grund-
lage der Differenz zwischen den steuerlichen Buchwerten und dem Kaufpreis für die 







 - 62 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Kontrollbeteiligung oder dem beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und Schulden 
mit einer erfassten Steuer belegt. 


§ 63 


Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden 


(1) Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte oder Schulden überträgt (übertra-
gende Geschäftseinheit), bezieht die Gewinne oder Verluste der Übertragung in die Be-
rechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ein. Eine Geschäfts-
einheit, die Vermögenswerte und Schulden erwirbt (übernehmende Geschäftseinheit), 
übernimmt bei der Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
die Buchwerte der erworbenen Vermögenswerte und Schulden, die auf der Grundlage der 
von der obersten Muttergesellschaft im Konzernabschluss angewandten Rechnungsle-
gungsstandards ermittelt wurden. § 20 bleibt unberührt.  


(2) Abweichend von Absatz 1 gilt bei der Übertragung oder dem Erwerb von Vermö-
genswerten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation, dass  


1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit das Ergebnis aus der Übertragung der Vermögenswerte 
und Schulden außer Ansatz bleibt; und 


2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
nehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte und Schulden der 
übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zugrunde gelegt wer-
den (Buchwertfortführung). 


(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt bei Übertragung von Vermögenswer-
ten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation, die zu nicht begünstig-
ten Gewinnen oder Verlusten bei der übertragenden Geschäftseinheit führt, dass 


1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit ein nicht begünstigter Gewinn oder Verlust aus der Über-
tragung der Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt wird; und 


2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
nehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte und Schulden der 
übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zugrunde gelegt wer-
den, wobei die Buchwerte nach den lokalen Steuervorschriften für die übernehmende 
Geschäftseinheit angepasst werden, um die nicht begünstigten Gewinne oder Verluste 
entsprechend abzubilden.  


(4) Setzt eine Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe in ihrem Belegenheits-
staat aufgrund der steuerrechtlichen Bestimmungen Vermögenswerte und Schulden zum 
beizulegenden Zeitwert an, ist auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit 


1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der Ge-
schäftseinheit ein Gewinn- oder Verlustbetrag für jeden ihrer Vermögenswerte und jede 
ihrer Schulden einzubeziehen, der 


a) der Differenz zwischen dem für Rechnungslegungszwecke ermittelten Buchwert 
des Vermögenswerts oder der Schuld unmittelbar vor dem Datum des auslösen-
den Ereignisses für die Steueranpassung (auslösendes Ereignis) und dem beizu-
legenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der Schuld unmittelbar nach dem 
auslösenden Ereignis entspricht, und 
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b) um die nicht begünstigten Gewinne oder Verluste gemindert oder erhöht wird, die 
in Zusammenhang mit dem auslösenden Ereignis entstehen,  


2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts für die 
nach dem auslösenden Ereignis endenden Geschäftsjahre den für Rechnungslegungs-
zwecke ermittelten beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der Schuld un-
mittelbar nach dem auslösenden Ereignis zu verwenden, 


3. im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Geschäftseinheit der Ge-
samtsaldo der nach Nummer 1 ermittelten Beträge zu berücksichtigen, und zwar ent-
weder 


a) indem im Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses der Gesamtsaldo in voller 
Höhe angesetzt wird, oder 


b) indem im Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses und in den vier darauffol-
genden Geschäftsjahren jeweils ein Fünftel des Gesamtsaldos angesetzt wird; 
scheidet die Geschäftseinheit in diesem Zeitraum aus der Unternehmensgruppe 
aus, ist der verbleibende Betrag in voller Höhe im Geschäftsjahr des Ausscheidens 
anzusetzen.  


(5) Für Zwecke der Absätze 2, 3 und 6 ist eine Mindeststeuer-Reorganisation eine 
Umwandlung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes oder eine Übertragung von Ver-
mögenswerten oder Schulden (zum Beispiel Liquidation) oder ein ähnlicher Geschäftsvor-
fall, bei der  


1. die Gegenleistung für die Übertragung der Vermögenswerte ganz oder zu einem er-
heblichen Teil aus der Ausgabe von Kapitalanteilen durch die erwerbende Geschäfts-
einheit oder einer ihr nahestehenden Person im Sinne des Artikels 5 Absatz 8 des 
OECD-Musterabkommens in der jeweils geltenden Fassung besteht oder im Falle einer 
Liquidation aus Kapitalanteilen der liquidierten Geschäftseinheit oder, wenn keine Ge-
genleistung vorliegt, die Ausgabe eines Kapitalanteils keine wirtschaftliche Bedeutung 
hätte; und 


2. der gesamte oder ein Teil des Gewinns oder Verlusts der übertragenden Geschäfts-
einheit aus diesen Vermögenswerten nicht besteuert worden ist; und 


3. die steuerrechtlichen Bestimmungen des Belegenheitsstaats der übernehmenden Ge-
schäftseinheit verlangen, dass die übernehmende Geschäftseinheit die steuerpflichti-
gen Einkünfte nach der Übertragung oder dem Erwerb auf Grundlage der steuerlichen 
Buchwerte der Vermögenswerte der übertragenden Geschäftseinheit berechnet, ange-
passt um etwaige nicht begünstigte Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit der 
Übertragung oder dem Erwerb. 


(6) Für Zwecke der Absätze 3 bis 5 ist ein nicht begünstigter Gewinn oder Verlust ein 
besteuerter Gewinn oder Verlust der übertragenden Geschäftseinheit, der aus einer Min-
deststeuer-Reorganisation resultiert. Ist der in der Rechnungslegung ausgewiesene Ge-
winn oder Verlust aus der Umstrukturierung geringer als der Gewinn oder Verlust nach 
Satz 1, ist dieser Betrag als nicht begünstigter Gewinn oder Verlust zu berücksichtigen. 
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A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r e  B e t e i l i g u n g s s t r u k t u r e n  


§ 64 


Joint Venture 


(1) Die Berechnung des Steuererhöhungsbetrags des Joint Ventures und seiner Toch-
tergesellschaften erfolgt entsprechend des dritten bis siebten Teils sowie der §§ 80 bis 83, 
als handle es sich bei den Tochtergesellschaften um Geschäftseinheiten einer selbststän-
digen Unternehmensgruppe und bei dem Joint Venture um deren oberste Muttergesell-
schaft. 


(2) Eine Muttergesellschaft, die unmittelbar oder mittelbar an einem Joint Venture oder 
einer seiner Tochtergesellschaften beteiligt ist, wendet die Primärergänzungssteuerrege-
lung entsprechend der §§ 8 bis 10 auf den ihr zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhö-
hungsbetrag eines Mitglieds der Joint-Venture-Gruppe an. 


(3) Der Steuererhöhungsbetrag der Joint Venture-Gruppe wird um den jeder Mutter-
gesellschaft zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag für jedes Mitglied der 
Joint Venture-Gruppe gekürzt, der nach Absatz 2 einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung unterliegt. Ein verbleibender Betrag ist für Zwecke der Sekundärergän-
zungssteuerregelung dem Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge gemäß § 11 Ab-
satz 1 Satz 2 hinzuzurechnen. Der Steuererhöhungsbetrag der Joint Venture-Gruppe ist 
der Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag, der der obersten Muttergesellschaft in Bezug 
auf alle Mitglieder der Joint Venture-Gruppe zuzurechnen ist.  


(4) Ein Joint Venture im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist vorbehaltlich von Absatz 5 eine 
Einheit, deren Finanzergebnisse nach der Equity-Methode im Konzernabschluss der obers-
ten Muttergesellschaft erfasst werden und diese oberste Muttergesellschaft unmittelbar o-
der mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung von mindestens 50 Prozent an der Einheit hält.  


(5) Ein Joint Venture umfasst nicht 


1. eine oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die selbst die Umsatz-
grenze erfüllt, und ihre Tochtergesellschaften, die Bestandteil dieser Unternehmens-
gruppe sind; 


2. eine ausgeschlossene Einheit; 


3. eine Einheit, an der die Unternehmensgruppe eine unmittelbare Eigenkapitalbeteili-
gung über eine ausgeschlossene Einheit hält und 


a) die ausschließlich oder fast ausschließlich zu Gunsten der Anleger Vermögens-
werte verwaltet oder Finanzmittel anlegt; oder 


b) die ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von der ausgeschlossenen Einheit aus-
geübten Tätigkeiten ausführt; oder 


c) die fast ausschließlich ausgenommenen Gewinne oder Verluste im Sinne des 
§ 17 Nummer 2 in Verbindung mit § 19 oder § 17 Nummer 3 in Verbindung mit 
§ 20 erzielt; 
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4. eine Einheit, die im Besitz einer Unternehmensgruppe steht, die sich ausschließlich 
aus ausgeschlossenen Einheiten zusammensetzt; oder 


5. eine Joint Venture-Tochtergesellschaft.  


(6) Eine Joint Venture-Gruppe im Sinne der Absätze 2 und 3 umfasst ein Joint Ven-
ture und seine Tochtergesellschaften.  


(7) Eine Joint Venture-Tochtergesellschaft ist eine Einheit, deren Vermögenswerte, 
Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows nach einem anerkannten Rechnungsle-
gungsstandard von einem Joint Venture in den Konzernabschluss einbezogen werden oder 
bei Anwendung eines anerkannten Rechnungslegungsstandards in den Konzernabschluss 
einbezogen werden würden. Jede Betriebsstätte eines Joint Ventures oder einer Joint Ven-
ture-Tochtergesellschaft wird wie eine gesonderte Joint Venture-Tochtergesellschaft be-
handelt. 


§ 65 


Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften 


(1) Geschäftseinheiten und ausgeschlossene Einheiten von zwei oder mehr Unter-
nehmensgruppen, die zu einer Unternehmensgruppe mit mehreren Muttergesellschaften 
gehören, gelten als Mitglieder einer einzigen Unternehmensgruppe (Mehrmütter-Unterneh-
mensgruppe). Eine Einheit nach Satz 1, mit Ausnahme von ausgeschlossenen Einheiten, 
ist eine Geschäftseinheit, wenn sie von der Mehrmütter-Unternehmensgruppe in den Kon-
zernabschluss einbezogen oder wenn an ihr eine Kontrollbeteiligung von Einheiten der 
Mehrmütter-Unternehmensgruppe gehalten wird.  


(2) Der Konzernabschluss einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe ist der Konzernab-
schluss gemäß Absatz 8 Nummer 2 oder Absatz 9 Nummer 5, der nach einem anerkann-
ten Rechnungslegungsstandard erstellt wurde, welcher als der Rechnungslegungsstandard 
der obersten Muttergesellschaft gilt.  


(3) Die obersten Muttergesellschaften der einzelnen Unternehmensgruppen, die zu-
sammen die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bilden, gelten als oberste Muttergesell-
schaften der Mehrmütter-Unternehmensgruppe.  


(4) Die Muttergesellschaften einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe, einschließlich 
der obersten Muttergesellschaften, wenden die Primärergänzungssteuerregelung entspre-
chend der §§ 8 bis 10 in Bezug auf den ihnen zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhö-
hungsbetrag der niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe jeweils 
getrennt an.  


(5) Geschäftseinheiten einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe wenden die Sekundä-
rergänzungssteuerregelung entsprechend der §§ 11, 12 und 14 an und berücksichtigen da-
bei den Steuererhöhungsbetrag für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit der Mehrmüt-
ter-Unternehmensgruppe. 


(6) Unbeschadet von § 72 Absatz 1 Satz 1 haben die obersten Muttergesellschaften 
der Mehrmütter-Unternehmensgruppe den Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr 
dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Der Mindeststeuer-Bericht hat Angaben 
zu jeder einzelnen Unternehmensgruppe der Mehrmütter-Unternehmensgruppe zu enthal-
ten. § 72 Absatz 2 gilt für die Verpflichtung nach Satz 1 entsprechend. 


(7) Für Zwecke der Absätze 1 bis 6 umfasst eine Mehrmütter-Unternehmensgruppe 
mindestens zwei Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesellschaften eine 
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Vereinbarung getroffen haben, durch die eine Verbundstruktur oder eine Konstruktion mit 
zweifacher Börsennotierung entsteht.  


(8) Eine Verbundstruktur ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr obersten 
Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, aufgrund der 


1. mindestens 50 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen an den obersten Muttergesell-
schaften der selbstständigen Unternehmensgruppen aufgrund der Rechtsform, von 
Übertragungsbeschränkungen oder anderen Bedingungen miteinander verbunden 
sind und nicht unabhängig voneinander übertragen oder gehandelt werden können. Im 
Fall einer Börsennotierung der verbundenen Eigenkapitalbeteiligungen werden diese 
zu einem einzigen Preis notiert; und 


2. eine der obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellt, in dem die 
Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows aller Geschäfts-
einheiten der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftlichen 
Einheit dargestellt werden und dieser nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer 
externen Prüfung unterzogen werden muss. 


(9) Eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung ist eine Vereinbarung zwischen 
zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, in de-
ren Rahmen 


1. die obersten Muttergesellschaften vereinbaren, ihre Geschäftstätigkeit nur vertraglich 
zusammenzulegen; 


2. die obersten Muttergesellschaften gemäß der vertraglichen Vereinbarung Ausschüt-
tungen in Bezug auf Dividenden und im Liquidationsfall nach einem im Voraus festge-
legten Anteilsverhältnis an ihre Gesellschafter vornehmen; 


3. ihre Tätigkeiten gemäß der vertraglichen Vereinbarung als die einer einzigen wirt-
schaftlichen Einheit verwaltet werden, sie aber ihre eigene Rechtspersönlichkeit behal-
ten;  


4. die Beteiligungen an den obersten Muttergesellschaften, die die Vereinbarung einge-
gangen sind, unabhängig voneinander auf verschiedenen Kapitalmärkten notiert, ge-
handelt oder übertragen werden; und 


5. die obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellen, in dem die Ver-
mögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows aller Einheiten der 
Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftlichen Einheit dar-
gestellt werden und dieser nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer externen 
Prüfung unterzogen werden muss. 
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T e i l  7  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f -
t e n ,  A u s s c h ü t t u n g s r e g i m e n  u n d  I n v e s t m e n t e i n h e i -


t e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  t r a n s p a r e n t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f -
t e n  


§ 66 


Oberste Muttergesellschaft als transparente Einheit 


(1) Der für das Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Gewinn einer transparenten 
Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist, wird um den betrags-
mäßigen Anteil am Mindeststeuer-Gewinn gekürzt, der auf die Gesellschafter der Eigenka-
pitalbeteiligung entfällt, vorausgesetzt 


1. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist für einen Veranlagungs-
zeitraum, der spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende des Geschäfts-
jahrs der Unternehmensgruppe endet, steuerpflichtig und 


a) unterliegt im Hinblick auf den vollen ihm zugewiesenen betragsmäßigen Anteil ei-
nem nominalen Steuersatz, der mindestens dem Mindeststeuersatz entspricht; o-
der  


b) nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon ausgegangen werden kann, 
dass die Summe aus den angepassten erfassten Steuern der obersten Mutterge-
sellschaft und den Steuern des Gesellschafters der Eigenkapitalbeteiligung in Be-
zug auf seinen betragsmäßigen Anteil am Mindeststeuer-Gewinn (Gewinnanteil) 
mindestens dem Betrag entspricht, der sich ergibt, wenn man den Gewinnanteil 
mit dem Mindeststeuersatz multipliziert; oder 


2. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist eine natürliche Person und 
hält Eigenkapitalbeteiligungen, die zusammengenommen einen Anspruch auf höchs-
tens fünf Prozent der Gewinne und Vermögenswerte der obersten Muttergesellschaft 
vermitteln; oder 


3. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist eine staatliche Einheit, 
eine internationale Organisation, eine Organisation ohne Gewinnorientierung oder ein 
Pensionsfonds, ist im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft belegen 
und hält Eigenkapitalbeteiligungen, die zusammengenommen einen Anspruch auf 
höchstens 5 Prozent der Gewinne und Vermögenswerte der obersten Muttergesell-
schaft vermitteln. 


Eine transparente Einheit, die ihren Mindeststeuer-Gewinn kürzt, hat den Betrag ihrer er-
fassten Steuern im gleichen Verhältnis zu kürzen. 


(2) Der in einem Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Verlust einer transparenten 
Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist, wird um den 
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betragsmäßigen Anteil am Mindeststeuer-Verlust gekürzt, der auf die jeweilige Eigenkapi-
talbeteiligung entfällt, soweit die Gesellschafter dieser Eigenkapitalbeteiligungen den jewei-
ligen Verlust bei der steuerlichen Gewinnermittlung nutzen können. 


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für eine Betriebsstätte, 


1. über die eine transparente Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe ist, ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise ausübt; oder  


2. über die die Geschäftstätigkeit einer steuertransparenten Einheit ganz oder teilweise 
ausgeübt wird, sofern die Beteiligung der obersten Muttergesellschaft an dieser Einheit 
unmittelbar oder über eine steuertransparente Struktur gehalten wird. 


§ 67 


Oberste Muttergesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt 


(1) Der für das Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Gewinn einer obersten Mutter-
gesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt, wird um den Betrag abzugsfä-
higer Dividenden, der innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Geschäftsjahrs ausge-
schüttet wird, höchstens jedoch in Höhe des Mindeststeuer-Gewinns, gekürzt, wenn 


1. die Dividende für einen Veranlagungszeitraum, der innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Ende des Geschäftsjahrs der Unternehmensgruppe endet, der Besteuerung beim 
Dividendenempfänger unterliegt; und  


a) der Dividendenempfänger im Hinblick auf diese Dividende einem nominalen Steu-
ersatz unterliegt, der mindestens dem Mindeststeuersatz entspricht; oder 


b) nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon ausgegangen werden kann, 
dass die Summe aus den angepassten erfassten Steuern der obersten Mutterge-
sellschaft und den Steuern, die der Empfänger in Bezug auf die Dividendenerträge 
gezahlt hat, mindestens dem Betrag entspricht, der sich ergibt, wenn man die Di-
videndenerträge mit dem Mindeststeuersatz multipliziert. 


Genossenschaftsdividenden einer Versorgungsgenossenschaft gelten dabei als der 
Besteuerung unterliegend, soweit sie Aufwendungen oder Kosten senken, die bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung des Dividendenempfängers abzugsfähig sind; 


2. der Dividendenempfänger eine natürliche Person ist und es sich bei der Dividende um 
eine Genossenschaftsdividende einer Versorgungsgenossenschaft handelt; 


3. der Dividendenempfänger eine natürliche Person ist, die im Steuerhoheitsgebiet der 
obersten Muttergesellschaft ansässig ist und Eigenkapitalbeteiligungen hält, die zu-
sammengenommen einen Anspruch auf höchstens fünf Prozent der Gewinne und Ver-
mögenswerte der obersten Muttergesellschaft vermitteln; oder 


4. der Dividendenempfänger eine staatliche Einheit, eine internationale Organisation, 
eine Organisation ohne Gewinnorientierung oder ein Pensionsfonds ist, bei dem es 
sich nicht um eine Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit handelt, und im Steuerho-
heitsgebiet der obersten Muttergesellschaft belegen ist. 


Eine oberste Muttergesellschaft, die ihren Mindeststeuer-Gewinn nach Satz 1 kürzt, hat den 
Betrag ihrer erfassten Steuern im gleichen Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht für Steuern, 
für die der Dividendenabzug gewährt wurde. 
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(2) Hält die oberste Muttergesellschaft eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen 
Geschäftseinheit, unmittelbar oder über eine Kette solcher Geschäftseinheiten, die einem 
Dividendenabzugsregime unterliegt, so gilt Absatz 1 entsprechend für jede andere im Steu-
erhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft belegene Geschäftseinheit, die einem Di-
videndenabzugsregime unterliegen, soweit deren Mindeststeuer-Gewinn von der obersten 
Muttergesellschaft an Empfänger weiter ausgeschüttet wird, die die Anforderungen von Ab-
satz 1 erfüllen. 


(3) Genossenschaft ist eine Einheit, die Waren oder Dienstleistungen im Namen ihrer 
Mitglieder zusammen vermarktet oder erwirbt und im Belegenheitsstaat einer Steuerrege-
lung unterliegt, die steuerliche Neutralität in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen der 
Mitglieder, die über die Genossenschaft veräußert oder erworben werden, gewährleisten 
soll. 


(4) Ein Dividendenabzugsregime ist eine Steuerregelung, die zu einer Besteuerung 
einzig auf Ebene der Gesellschafter einer Einheit führt, indem die an die Gesellschafter 
ausgeschütteten Gewinne von den Erträgen der Einheit abgezogen werden. Genossen-
schaftsdividenden werden in diesem Sinne als Ausschüttungen an die Mitglieder der Ge-
nossenschaft behandelt. Ein Dividendenabzugsregime schließt auch auf Genossenschaf-
ten anwendbare Regelungen ein, die Genossenschaften von der Besteuerung befreien. 


(5) Abzugsfähige Dividende bedeutet in Bezug auf eine Geschäftseinheit, die einem 
Dividendenabzugsregime unterliegt, 


1. eine Ausschüttung von Gewinnen an den Gesellschafter einer Eigenkapitalbeteiligung, 
die von den steuerpflichtigen Erträgen der Geschäftseinheit gemäß den Rechtsvor-
schriften des Belegenheitsstaats abzugsfähig ist; oder 


2. eine an ein Mitglied einer Genossenschaft ausgeschüttete Genossenschaftsdividende. 


A b s c h n i t t  2  


A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e  


§ 68 


Zulässige Ausschüttungssysteme 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann in Bezug auf eine Ge-
schäftseinheit, die einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, ein jährliches 
Wahlrecht in Anspruch genommen werden, um die nach Absatz 2 ermittelte fiktive Aus-
schüttungssteuer zu den angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit für das Ge-
schäftsjahr hinzuzurechnen. Wenn dieses Wahlrecht in Anspruch genommen wird, ist es 
auf alle in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten anzuwenden.  


(2) Die fiktive Ausschüttungssteuer entspricht dem niedrigeren der folgenden Beträge: 


1. dem Betrag an angepassten erfassten Steuern, der notwendig ist, um den gemäß 
§ 50 Absatz 1 Satz 2 berechneten effektiven Steuersatz für das Steuerhoheitsgebiet 
für das Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben; oder 


2. dem Betrag an Steuern, der fällig gewesen wäre, wenn die in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten ihren gesamten Gewinn, der einem 
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berücksichtigungsfähigen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, in diesem Ge-
schäftsjahr ausgeschüttet hätten. 


(3) Für jedes Geschäftsjahr, auf das das Wahlrecht nach Absatz 1 Anwendung findet, 
wird ein jährliches Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen gebildet. Ein Nach-
versteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen wird um die fiktive Ausschüttungssteuer, die 
nach Absatz 2 für das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr, für das es gebildet wurde, 
erhöht. Am Ende jedes Geschäftsjahrs werden die offenen Salden der für frühere Ge-
schäftsjahre gebildeten Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen in chronolo-
gischer Reihenfolge jeweils bis zu ihrem vollen Betrag um die folgenden Posten gemindert, 
ohne jedoch unter null sinken zu können: 


1. um die Steuern, die von den Geschäftseinheiten während des Geschäftsjahrs in Bezug 
auf tatsächliche oder fiktive Ausschüttungen entrichtet wurden;  


2. dann um den Betrag eines etwaigen Gesamt-Mindeststeuer-Verlusts des Steuerho-
heitsgebiets multipliziert mit dem Mindeststeuersatz; und 


3. dann um jeden etwaigen im laufenden Geschäftsjahr gemäß Absatz 4 geltend gemach-
ten Nachversteuerungskontoverlustvortrag. 


(4) Ein Nachversteuerungskontoverlustvortrag wird für das Steuerhoheitsgebiet gebil-
det, wenn der in Absatz 3 Nummer 2 beschriebene Betrag den offenen Saldo der Nachver-
steuerungskonten für fiktive Ausschüttungen übersteigt. Der Nachversteuerungskontover-
lustvortrag entspricht der Höhe dieses übersteigenden Betrags und wird in den folgenden 
Geschäftsjahren als Minderung der Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen 
dieser Geschäftsjahre berücksichtigt. Wird ein solcher Betrag in einem folgenden Ge-
schäftsjahr berücksichtigt, so muss der Nachversteuerungskontoverlustvortrag um diesen 
Betrag gemindert werden. 


(5) Hat ein Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen am letzten Tag des 
vierten Geschäftsjahrs nach dem Geschäftsjahr, für das dieses Konto gebildet wurde, noch 
einen offenen Saldo, müssen der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für 
das Geschäftsjahr, für das das Konto gebildet wurde, nach § 54 neu berechnet werden, 
indem der Saldo des Nachversteuerungskontos für fiktive Ausschüttungen als Minderung 
der zuvor für dieses Jahr bestimmten angepassten erfassten Steuern behandelt wird. 


(6) Steuern, die während des Geschäftsjahrs im Zusammenhang mit tatsächlichen o-
der fiktiven Ausschüttungen entrichtet werden, werden bei den angepassten erfassten 
Steuern nicht berücksichtigt, soweit sie ein Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüt-
tungen nach Absatz 3 mindern. 


(7) In dem Geschäftsjahr, in dem eine Geschäftseinheit die Unternehmensgruppe ver-
lässt oder im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte überträgt,  


1. werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für jedes vorangegan-
gene Jahr, für das ein Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen einen offe-
nen Saldo aufweist, gemäß den Prinzipien von § 54 neu berechnet, indem der Saldo 
des Nachversteuerungskontos für fiktive Ausschüttungen als Minderung der zuvor für 
dieses Jahr ermittelten angepassten erfassten Steuern behandelt wird; und 


2. wird jeder zusätzliche Steuererhöhungsbetrag, der sich aus einer solchen Neuberech-
nung ergibt, mit der Nachversteuerungsquote im Veräußerungsfall multipliziert, um den 
zusätzlichen Steuererhöhungsbetrag im laufenden Jahr für die Zwecke von § 51 zu 
ermitteln. 
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(8) Die Nachversteuerungsquote im Veräußerungsfall wird für jede Geschäftseinheit, 
die die Unternehmensgruppe verlässt, anhand der folgenden Formel ermittelt: 


Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit 
Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets  


wobei 


1. der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit die Summe der gemäß dem dritten 
Teil ermittelten Mindeststeuer-Gewinne der Geschäftseinheit, die die Unternehmens-
gruppe verlässt, für jedes der Geschäftsjahre ist, auf die sich die Nachversteuerungs-
konten für fiktive Ausschüttungen für das Steuerhoheitsgebiet beziehen; und 


2. der Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets die Summe der nach § 50 ermittelten Ge-
samt-Mindeststeuer-Gewinne des Steuerhoheitsgebiets für jedes der Geschäftsjahre 
ist, auf die sich die Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen für das Steu-
erhoheitsgebiet beziehen. 


A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  


§ 69 


Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten 


(1) Abweichend von § 50 und vorbehaltlich der § 70 oder § 71 wird der effektive Steu-
ersatz einer Investmenteinheit, die keine steuertransparente Einheit ist, getrennt vom effek-
tiven Steuersatz der Unternehmensgruppe in diesem Steuerhoheitsgebiet berechnet. Der 
effektive Steuersatz jeder derartigen Investmenteinheit wird wie folgt berechnet: 


angepasste erfasste Steuern der Investmenteinheit 
der Unternehmensgruppe zuzurechnende Anteil


des nach dem dritten Teil bestimmten
Mindeststeuer-Gewinns dieser Investmenteinheit


 


Die angepassten erfassten Steuern einer Investmenteinheit entsprechen der Summe der 
nach §§ 41 bis 45 für die Investmenteinheit ermittelten angepassten erfassten Steuern, die 
auf den der Unternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit entfallen, und der erfassten Steuern, die der Investmenteinheit nach § 46 
zuzurechnen sind. Die angepassten erfassten Steuern der Investmenteinheit umfassen 
keine Steuern, die auf Gewinne entfallen, die nicht zu dem der Unternehmensgruppe zuzu-
rechnenden Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit gehören. Der der Un-
ternehmensgruppe zuzurechnende Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit 
entspricht dem der obersten Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil am Mindeststeuer-
Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Investmenteinheit, der nach § 9 Absatz 2 ermittelt 
wird, wobei nur Beteiligungen berücksichtigt werden, für die kein Wahlrecht nach § 70 oder 
§ 71 in Anspruch genommen wurde. Sind in einem Steuerhoheitsgebiet mehr als eine In-
vestmenteinheit belegen, so werden die angepassten erfassten Steuern, die für jede in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegene Investmenteinheit ermittelt werden, und die der Unterneh-
mensgruppe zuzurechnenden Anteile am Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-
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Verlust, die für jede dieser Investmenteinheiten ermittelt werden, zusammengenommen, 
um den effektiven Steuersatz aller in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Investment-
einheiten zu berechnen. 


(2) Der Ergänzungssteuerbetrag einer Investmenteinheit, bei der es sich um eine Ge-
schäftseinheit handelt, entspricht dem Ergänzungssteuersatz der Investmenteinheit multi-
pliziert mit dem Betrag, um den der der Unternehmensgruppe zuzurechnende Anteil am 
Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit den substanzbasierten Freibetrag 
(§§ 55 bis 59) der Investmenteinheit übersteigt. Der Ergänzungssteuersatz einer Invest-
menteinheit ist die Differenz in Prozentpunkten, um die der Mindeststeuersatz gegebenen-
falls den effektiven Steuersatz der Investmenteinheit übersteigt. Ist in diesem Steuerho-
heitsgebiet mehr als eine Investmenteinheit belegen, so werden die der Unternehmens-
gruppe zuzurechnenden Anteile am Mindeststeuer-Gewinn der in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Investmenteinheiten, die für jede dieser Investmenteinheiten ermittelt werden, 
und den für jede dieser Investmenteinheiten ermittelten substanzbasierten Freibetrag je-
weils zusammengenommen, um den effektiven Steuersatz für alle in dem Steuerhoheits-
gebiet belegenen Investmenteinheiten zu berechnen. 


(3) Der substanzbasierte Freibetrag für eine Investmenteinheit wird nach den 
§§ 55 bis 59 ungeachtet der Ausnahme in § 55 Absatz 1 ermittelt, wobei nur berücksichti-
gungsfähige Lohnkosten der berücksichtigungsfähigen Beschäftigten (§ 56) und berück-
sichtigungsfähige materielle Vermögenswerte (§ 57) der Investmenteinheiten erfasst wer-
den, die proportional zu dem der Unternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Mindest-
steuer-Gewinn der Investmenteinheit im Verhältnis zum gesamten Mindeststeuer-Gewinn 
der Investmenteinheit gekürzt wurden. 


§ 70 


Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann eine Geschäftseinheit, 
die eine Investmenteinheit ist, als steuertransparente Gesellschaft behandelt werden, wenn  


1. der gruppenzugehörige Gesellschafter in seinem Belegenheitsstaat zum Marktwert o-
der nach einer ähnlichen Regelung, die auf den jährlichen Änderungen des beizule-
genden Zeitwerts seiner Eigenkapitalbeteiligung an dieser Geschäftseinheit beruht, be-
steuert wird und der für den gruppenzugehörigen Gesellschafter in Bezug auf solche 
Erträge geltende Steuersatz dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen übersteigt; 
oder 


2. es sich bei der Geschäftseinheit um eine regulierte Versicherungseinheit auf Gegen-
seitigkeit handelt.  


(2) Eine Geschäftseinheit, die eine Eigenkapitalbeteiligung an einer Investmenteinheit 
mittelbar über eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Investmentein-
heit  hält, gilt bezüglich ihrer mittelbaren Eigenkapitalbeteiligung an der erstgenannten Ein-
heit als zum Marktwert oder nach einer ähnlichen Regelung im Sinne des Absatz 1 Satz 1 
besteuert, wenn sie bezüglich ihrer unmittelbaren Eigenkapitalbeteiligung an der letztge-
nannten Einheit zum Marktwert oder nach einer ähnlichen Regelung besteuert wird. Eine 
regulierte Versicherungseinheit auf Gegenseitigkeit ist eine Einheit, die einer mit den Vor-
gaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes vergleichbaren Versicherungsaufsicht unter-
liegt und die Versicherungsgeschäfte ausschließlich mit ihren Gesellschaftern betreibt.Das 
nach Absatz 1 vorgesehene Wahlrecht ist ein Fünfjahreswahlrecht. Wird die Inanspruch-
nahme dieses Wahlrechts widerrufen, so werden die Gewinne oder Verluste aus der Ver-
äußerung eines von der Investmenteinheit gehaltenen Vermögenswerts oder einer von der 
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Investmenteinheit gehaltenen Schuld auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts der 
Vermögenswerte oder der Schuld zum ersten Tag des Jahrs des Widerrufs bestimmt.  


§ 71 


Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann ein gruppenzugehöriger 
Gesellschafter, bei dem es sich nicht um eine Investmenteinheit handelt, die Methode für 
steuerpflichtige Ausschüttungen auf seine Eigenkapitalbeteiligung an einer Geschäftsein-
heit anwenden, bei der es sich um eine Investmenteinheit handelt, wenn nach vernünftigem 
kaufmännischem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass der gruppenzugehö-
rige Gesellschafter für Ausschüttungen der Investmenteinheit einem Steuersatz unterliegt, 
der dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen übersteigt. 


(2) Nach der Methode für steuerpflichtige Ausschüttungen  


1. werden Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen des Mindeststeuer-Gewinns der 
Investmenteinheit in den Mindeststeuer-Gewinn des gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ters einbezogen, der die Ausschüttung erhalten hat, außer wenn es sich bei diesem 
um eine Investmenteinheit handelt; 


2. wird der im Inland anrechenbare Steueraufschlag in den Mindeststeuer-Gewinn und 
die angepassten erfassten Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschafters einbezo-
gen, der die Ausschüttung erhalten hat, außer wenn es sich bei diesem um eine In-
vestmenteinheit handelt;  


3. wird der proportionale Anteil des gruppenzugehörigen Gesellschafters am nicht ausge-
schütteten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das untersuchte 
Geschäftsjahr als Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das Geschäftsjahr 
behandelt und wird das Ergebnis der Multiplikation des Mindeststeuersatzes mit die-
sem Mindeststeuer-Gewinn für die Zwecke des zweiten Teils als Ergänzungssteuerbe-
trag einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit in diesem Geschäftsjahr behandelt; 
und 


4. werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Investmenteinheit 
für das Geschäftsjahr und die gegebenenfalls auf diesen Gewinn entfallenden ange-
passten erfassten Steuern bei allen Berechnungen des effektiven Steuersatzes gemäß 
dem fünften Teil und des § 69 Absatz 1 und 2 ausgenommen, sofern Nummer 2 nichts 
anderes vorsieht. 


(3) Ein nicht ausgeschütteter Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für das untersuchte Ge-
schäftsjahr ist nicht um Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen zu kürzen, wenn diese 
Ausschüttungen oder fiktiven Ausschüttungen den nicht ausgeschütteten Gesamt-Mindest-
steuer-Gewinns eines früheren untersuchten Geschäftsjahrs gemindert haben. Für die 
Zwecke der Berechnung des nicht ausgeschütteten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinns wird 
ein Mindeststeuer-Verlust insoweit gekürzt, wie er den nicht ausgeschütteten Gesamt-Min-
deststeuer-Gewinn am Ende eines vorangegangenen Geschäftsjahrs gemindert hat. Wenn 
ein Mindeststeuer-Verlust für ein Geschäftsjahr bis zum Ende des letzten untersuchten Zeit-
raums, der dieses Geschäftsjahr umfasst, nicht auf null gekürzt wurde, erfolgt für den Rest-
betrag ein Investmentverlustvortrag, der in den folgenden Geschäftsjahren auf dieselbe 
Weise verrechnet wird wie ein Mindeststeuer-Verlust.  


(4) Der nicht ausgeschüttete Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für ein Geschäftsjahr ist 
der Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das untersuchte Geschäftsjahr, sofern 
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ein solcher vorliegt, der um folgende Beträge gekürzt wird, ohne jedoch unter null sinken 
zu können: 


1. erfasste Steuern der Investmenteinheit; 


2. Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen im untersuchten Zeitraum, ausgenommen 
an Geschäftseinheiten, bei denen es sich um Investmenteinheiten handelt; 


3. im untersuchten Zeitraum entstehende Mindeststeuer-Verluste; und  


4. Investmentverlustvorträge.  


(5) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 


1. ist das untersuchte Jahr das dritte Jahr vor dem Geschäftsjahr; 


2. ist der untersuchte Zeitraum der Zeitraum, der mit dem ersten Tag des untersuchten 
Jahrs beginnt und mit dem letzten Tag des Geschäftsjahrs endet, in dem die Eigenka-
pitalbeteiligung von einer der Unternehmensgruppe angehörenden Einheit gehalten 
wurde; 


3. kommt es zu einer fiktiven Ausschüttung, wenn eine unmittelbare oder mittelbare Ei-
genkapitalbeteiligung an der Investmenteinheit an eine nicht der Unternehmensgruppe 
angehörenden Einheit übertragen wird; die Höhe dieser fiktiven Ausschüttung ent-
spricht dem proportionalen Anteil des nicht ausgeschütteten Gesamt-Mindeststeuer-
Gewinns, der im Zeitpunkt der Übertragung auf diese Eigenkapitalbeteiligung entfällt 
und der ohne Berücksichtigung der fiktiven Ausschüttung ermittelt wird; und 


4. ist der im Inland anrechenbare Steueraufschlag der Betrag der von der Investmentein-
heit zu entrichtenden erfassten Steuern, der auf die Steuerverbindlichkeiten des grup-
penzugehörigen Gesellschafters, die im Zusammenhang mit einer Ausschüttung der 
Investmenteinheit entstehen, angerechnet werden kann. 


(6) Das in Absatz 1 vorgesehene Wahlrecht ist ein Fünfjahreswahlrecht. Wird die In-
anspruchnahme des Wahlrechts widerrufen, so wird der proportionale Anteil des gruppen-
zugehörigen Gesellschafters am nicht ausgeschütteten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit für das untersuchte Jahr am Ende des Geschäftsjahrs vor dem Jahr des 
Widerrufs als Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das Jahr des Widerrufs be-
handelt und das Ergebnis der Multiplikation des Mindeststeuersatzes mit diesem Mindest-
steuer-Gewinn wird im Jahr des Widerrufs als Ergänzungssteuerbetrag einer niedrig be-
steuerten Geschäftseinheit für die Zwecke des zweiten Teils behandelt. 







 - 75 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


T e i l  8  


A d m i n i s t r a t i o n  


A b s c h n i t t  1  


M i n d e s t s t e u e r - B e r i c h t  


§ 72 


Abgabeverpflichtung 


(1) Jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit hat den Mindeststeuer-Bericht für 
das Geschäftsjahr dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Bei mehreren nach 
§ 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe, kann eine dieser Ge-
schäftseinheiten im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten den Mindeststeuer-Bericht 
übermitteln. Konnte eine nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit davon ausgehen, dass 
eine Geschäftseinheit im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten den Mindeststeuer-Be-
richt fristgerecht übermittelt, und stellt sich heraus, dass kein Mindeststeuer-Bericht abge-
geben worden ist, so hat diese ihre Pflichten nach Satz 1 innerhalb eines Monats nach dem 
sie Kenntnis von der Nichtübermittlung erlangt hat, zu erfüllen. 


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 entfällt, wenn 


1. der Mindeststeuer-Bericht entweder von der obersten Muttergesellschaft oder einer 
von ihr zur Übermittlung beauftragten Geschäftseinheit in ihrem jeweiligen Belegen-
heitsstaat abgegeben wurde; und 


2. eine wirksame völkerrechtliche Vereinbarung besteht, die für das Geschäftsjahr einen 
automatischen Austausch von Mindeststeuer-Berichten durch den jeweiligen Belegen-
heitsstaat mit der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland vorsieht und 
der Austausch tatsächlich durchgeführt wird. 


Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  


(3) Die Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts an das Bundeszentralamt für Steu-
ern hat spätestens 15 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs zu erfolgen. Abweichend 
von Satz 1 hat die Übermittlung spätestens 18 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs zu 
erfolgen, für das erstmals für die Unternehmensgruppe ein Mindeststeuer-Bericht zu erstel-
len ist. Die Übermittlung hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle elektronisch zu erfolgen. Das Bundesministerium der Finanzen gibt 
den amtlich vorgeschriebenen Datensatz im Bundessteuerblatt bekannt.  


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt alle ihm zugegangenen Mindest-
steuer-Berichte an das jeweils zuständige Finanzamt. Enthält ein Mindeststeuer-Bericht An-
gaben im Sinne des § 73 für ein Steuerhoheitsgebiet, übermittelt das Bundeszentralamt für 
Steuern der zuständigen Behörde dieses Steuerhoheitsgebietes den ihm nach Absatz 1 
übermittelten Mindeststeuer-Bericht, wenn die Bundesrepublik Deutschland und dieses 
Steuerhoheitsgebiet aufgrund einer innerstaatlichen anwendbaren völkerrechtlichen Ver-
einbarung zum gegenseitigen automatischen Austausch von Informationen zu Mindest-
steuer-Berichten zwischen ihren zuständigen Behörden verpflichtet sind (Vertragsstaat). 
Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt die Mindeststeuer-Berichte entgegen, die ihm 
von den in Satz 2 genannten Vertragsstaaten übermittelt worden sind. Das 
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Bundeszentralamt für Steuern kann die Mindeststeuer-Berichte im Rahmen der ihm gesetz-
lich übertragenen Aufgaben auswerten. Das Bundeszentralamt für Steuern speichert die 
Mindeststeuer-Berichte und löscht sie mit Ablauf des 15. Jahrs, das dem Jahr der Übermitt-
lung folgt. 


§ 73 


Inhalt des Mindeststeuer-Berichts 


In dem Mindeststeuer-Bericht sind anzugeben 


1. eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Auflistung aller Geschäftseinheiten, de-
ren Steuernummern sowie deren Qualifikation im Sinne dieser Regelungen;  


2. eine Übersicht über die Konzernstruktur der Unternehmensgruppe, insbesondere der 
Kontrollbeteiligungen an Geschäftseinheiten, die von anderen Geschäftseinheiten ge-
halten werden; 


3. die notwendigen Angaben zur Berechnung 


a) des effektiven Steuersatzes für jedes Steuerhoheitsgebiet und der Steuererhö-
hungsbeträge für jede Geschäftseinheit (fünfter Teil); 


b) der Steuererhöhungsbeträge eines Mitglieds einer Joint-Venture-Gruppe; 


c) der Primärergänzungssteuerbeträge für jedes Steuerhoheitsgebiet sowie der nach 
der Sekundärergänzungssteuerregelung den einzelnen Steuerhoheitsgebieten zu-
zurechnenden Anteile am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge (zweiter 
Teil); 


4. eine Auflistung der ausgeübten Wahlrechte nach § 74. 


A b s c h n i t t  2  


W a h l r e c h t e  


§ 74 


Wahlrechte 


(1) Die in § 33 Absatz 1, § 47 Absatz 7, § 49 Absatz 4, § 53 Absatz 1, § 55 Absatz 2 
und § 68 Absatz 1, genannten Wahlrechte gelten jeweils für ein Geschäftsjahr. Das Wahl-
recht wird automatisch erneuert, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahl-
recht nicht mit Wirkung zum Ende des Geschäftsjahrs widerruft. 


(2) Die in § 5 Absatz 3, § 31 Absatz 1, § 32 Absatz 1, § 34 Absatz 1, § 35 Absatz 1, 
§ 36 Absatz 1, § 37 Absatz 1,  § 70 Absatz 1 und § 71 Absatz 1 genannten Wahlrechte gel-
ten jeweils für fünf Geschäftsjahre, beginnend in dem Geschäftsjahr, in dem das Wahlrecht 
in Anspruch genommen wurde. Das Wahlrecht wird automatisch erneuert, sofern die be-
richtspflichtige Geschäftseinheit das Wahlrecht nicht mit Wirkung zum Ende des Fünfjah-
reszeitraums widerruft. Ein Widerruf eines Wahlrechts gilt für fünf Geschäftsjahre, begin-
nend mit dem Ende des Geschäftsjahrs, in dem der Widerruf erfolgt. 
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(3) Die Inanspruchnahme der in den Absätzen 1 und 2 genannten Wahlrechten ist 
gegenüber der zuständigen Behörde des Steuerhoheitsgebiets zu erklären, in dem die be-
richtspflichtige Geschäftseinheit belegen ist. 


A b s c h n i t t  3  


S a f e - H a r b o u r - R e g e l u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeines 


§ 75 


Überprüfung der Anspruchsberechtigung 


(1) Die Safe-Harbour-Regelungen, die gemäß den §§ 76, 77 und 80 bis 83 für ein 
Steuerhoheitsgebiet (Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet) in Anspruch genommen werden 
können, gelten nicht in den Fällen, in denen 


1. eine Mindeststeuer nach § 2 entstehen könnte, wenn der für das Safe-Harbour-Steu-
erhoheitsgebiet berechnete effektive Steuersatz unter dem Mindeststeuersatz liegt;  


2. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten innerhalb von 36 Monaten nach Übermittlung 
des Mindeststeuer-Berichts durch die zuständige Finanzbehörde unter Angabe von be-
sonderen Gründen zum Nachweis der Anspruchsberechtigung aufgefordert werden; 
und 


3. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten die Anspruchsberechtigung nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach der Aufforderung nachweisen. 


(2) Werden der zuständigen Behörde die Gründe, welche die Anspruchsberechtigung 
der betreffenden Safe-Harbour-Regelung wesentlich beeinträchtigt haben können, erst 
nach Eingang des Mindeststeuer-Bericht bei der zuständigen Behörde bekannt, beginnt die 
Frist nach Absatz 1 Nummer 2 erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen. 


Unterabschnitt 2 


Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungsteuer 


§ 76 


Anerkannte nationale Ergänzungssteuer 


Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit wird der Steuererhöhungsbetrag im 
Sinne des § 51 Absatz 1 für ein Steuerhoheitsgebiet auf null reduziert, wenn für das betref-
fende Geschäftsjahr eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer (§ 7 Absatz 2) in Über-
einstimmung mit einem anerkannten Rechnungslegungsstandard der obersten 
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Muttergesellschaft oder auf Grundlage der Internationalen Rechnungslegungsstandards er-
hoben wird. 


Unterabschnitt 3 


Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinheiten 


§ 77 


Wahlrecht für eine vereinfachte Berechnung bei unwesentlichen Geschäftseinhei-
ten 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann für Zwecke des § 50 eine 
vereinfachte Berechnung des Mindeststeuer-Umsatzes, des Mindeststeuer-Gewinns und 
der angepassten erfassten Steuern bei allen unwesentlichen Geschäftseinheiten erfolgen. 
Unwesentliche Geschäftseinheiten sind alle Geschäftseinheiten einer Unternehmens-
gruppe, die aufgrund von Wesentlichkeitserwägungen für das Geschäftsjahr nicht in einen 
durch einen externen Prüfer testierten Konzernabschluss einbezogen worden sind. 


(2) Für Zwecke der vereinfachten Berechnung für eine unwesentliche Geschäftsein-
heit entsprechen 


1. der Mindeststeuer-Umsatz und der Mindeststeuer-Gewinn einer unwesentlichen Ge-
schäftseinheit dem im länderbezogenen Bericht ausgewiesenen Umsatz der Ge-
schäftseinheit, gekürzt um Gewinnausschüttungen anderer Geschäftseinheiten der 
Unternehmensgruppe und der im sonstigen Ergebnis erfassten Umsätze und Erträge 
(vereinfachter Mindeststeuer-Umsatz); und 


2. die angepassten erfassten Steuern einer unwesentlichen Geschäftseinheit den im län-
derbezogenen Bericht ausgewiesenen für dieses Geschäftsjahr gezahlten und zurück-
gestellten Ertragsteuern. Darunter fallen keine Erträge oder Aufwendungen aus der 
Bildung oder Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern, Aufwendungen aus der 
Bildung von ungewissen Steuerrückstellungen sowie sonstige periodenfremde Steuer-
aufwands- oder Steuerertragspositionen (vereinfachte, angepasste erfasste Steuern).  


(3) Absatz 1 ist nicht auf unwesentliche Geschäftseinheiten mit Umsätzen über 50 Mil-
lionen Euro anwendbar, wenn die Daten aus dem länderbezogenen Bericht nicht aus einem 
Einzelabschuss stammen, der auf Basis eines anerkannten Rechnungslegungsstandard 
(§ 7 Absatz 4) oder eines zugelassenen Rechnungslegungsstandards (§ 7 Absatz 38) er-
stellt worden ist. 
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T e i l  9  


Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n   


A b s c h n i t t  1  


E r s t m a l i g e  S t e u e r p f l i c h t  


§ 78 


Steuerattribute des Übergangsjahrs 


(1) Bei der Bestimmung des effektiven Steuersatzes eines Steuerhoheitsgebiets in ei-
nem Übergangsjahr und den darauffolgenden Jahren berücksichtigt die Unternehmens-
gruppe alle zu Beginn des Übergangsjahrs in den Abschlüssen aller Geschäftseinheiten in 
dem Steuerhoheitsgebiet für das Übergangsjahr erfassten oder ausgewiesenen aktiven 
und passiven latenten Steuern. Solche aktiven und passiven latenten Steuern müssen zum 
Mindeststeuersatz oder zu dem im Steuerhoheitsgebiet geltenden Steuersatz berücksich-
tigt werden, je nachdem welcher der beiden Sätze niedriger ist. Aktive latente Steuern, die 
zu einem unter dem Mindeststeuersatz liegenden Satz erfasst wurden, können zum Min-
deststeuersatz berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass 
der betreffende latente Steueranspruch einem Mindeststeuer-Verlust zuzuschreiben ist. Ak-
tive latente Steuern, die zu einem über dem Mindeststeuersatz liegenden Satz erfasst wur-
den und die Nutzung von Steueranrechnungsbeträgen betreffen, sind nur in Höhe des Ver-
hältnisses vom Mindeststeuersatz zu dem im Steuerhoheitsgebiet geltenden Steuersatz zu 
berücksichtigen. Bei einer späteren Steuersatzänderung ist der nach Satz 4 berücksichti-
gungsfähige Betrag bezogen auf den noch ausstehenden Betrag entsprechend anzupas-
sen. Für die Zwecke der Anwendung dieses Absatzes werden die Auswirkungen von An-
satz- und Bewertungsanpassungen auf einen latenten Steueranspruch nicht berücksichtigt. 


(2) Aktive latente Steuern, die sich aus Posten ergeben, welche von der Berechnung 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach dem dritten Teil ausgenom-
men sind, sind von der Berechnung nach Absatz 1 ausgenommen, wenn diese latenten 
Steueransprüche durch einen Geschäftsvorfall entstehen, der nach dem 30. November 
2021 stattfindet. 


(3) Bei Übertragungen von Vermögenswerten zwischen Geschäftseinheiten, die nach 
dem 30. November 2021 und vor Beginn eines Übergangsjahrs stattfinden, beruht der An-
satz der erworbenen Vermögenswerte (mit Ausnahme von Vorräten) auf dem von der ver-
äußernden Geschäftseinheit ausgewiesenen Buchwert der übertragenen Vermögenswerte 
im Zeitpunkt der Veräußerung. Die aktiven und passiven latenten Steuern sind auf dieser 
Grundlage und unter Außerachtlassung der aktiven und passiven latenten Steuern, die aus 
der Übertragung resultieren, zu ermitteln. Abweichend von Satz 2 kann auf Antrag der be-
richtspflichtigen Geschäftseinheit von der erwerbenden Geschäftseinheit ein latenter Steu-
eranspruch auf Grundlage der von der veräußernden Geschäftseinheit auf den Veräuße-
rungsgewinn gezahlten erfassten Steuern ermittelt werden; dieser darf die positive Diffe-
renz zwischen dem steuerlichen Buchwert des Vermögenswerts bei der erwerbenden Ge-
schäftseinheit und dem nach Satz 1 anzusetzenden Wert multipliziert mit dem Mindeststeu-
ersatz nicht übersteigen (Kappungsbetrag). Für die Ermittlung der auf den Veräußerungs-
gewinn gezahlten erfassten Steuern im Sinne des Satzes 3 ist § 46 entsprechend anzu-
wenden und sind aktive latente Steuern der veräußernden Geschäftseinheit zu berücksich-
tigen, die bei entsprechender Anwendung des Absatz 1 hätten berücksichtigt werden kön-
nen, wäre der Veräußerungsgewinn bei ihr nicht in die steuerliche Bemessungsgrundlage 
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einbezogen worden. Der nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Steueranspruch wirkt sich im 
Jahr der Bildung nicht auf die angepassten erfassten Steuern der erwerbenden Geschäfts-
einheit aus und ist entsprechend der Wertentwicklung des Buchwerts fortzuschreiben. Ab-
weichend von Sätzen 1 und 2 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit die 
erwerbende Geschäftseinheit ihren Buchwert beibehalten, wenn sie bei Anwendung der 
Sätze 3 bis 5 einen latenten Steueranspruch in Höhe des Kappungsbetrags beanspruchen 
könnte. Für Zwecke dieses Absatzes gelten als Übertragung von Vermögenswerten zwi-
schen Geschäftseinheiten auch Geschäftsvorfälle, die ungeachtet ihrer Form und ungeach-
tet des Umstands, ob sie zwischen verschiedenen Geschäftseinheiten oder innerhalb der 
Geschäftseinheit stattfinden, als mit einer Übertragung von Vermögenswerten vergleichbar 
angesehen werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich der Buchwert eines Vermö-
genswerts aufgrund des Geschäftsvorfalls erhöht (zum Beispiel Finanzierungsleasing). Da-
bei ist allein die Erhöhung des steuerlichen Buchwerts ausreichend (zum Beispiel Sitzver-
legung). 


(4) Übergangsjahr im Sinne dieser Vorschrift bedeutet für ein Steuerhoheitsgebiet das 
erste Geschäftsjahr, in dem die Unternehmensgruppe in Bezug zu diesem Steuerhoheits-
gebiet in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes oder einer ausländischen Vorschrift, 
die den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, fällt. Sofern die Vorausset-
zungen nach den §§ 79, 80 bis 83 erfüllt sind und die Unternehmensgruppe den CbCR-
Safe-Harbour tatsächlich anwendet, verschiebt sich das Übergangsjahr entsprechend. 


A b s c h n i t t  2  


U n t e r g e o r d n e t e  i n t e r n a t i o n a l e  T ä t i g k e i t  


§ 79 


Übergangsregelung bei untergeordneter internationaler Tätigkeit 


(1) Unternehmensgruppen werden in den ersten fünf Jahren bei untergeordneter in-
ternationaler Tätigkeit von der Mindeststeuer (§ 2) befreit.  


(2) Eine untergeordnete internationale Tätigkeit einer Unternehmensgruppe liegt für 
ein Geschäftsjahr vor, wenn 


1. sie über Geschäftseinheiten in höchstens sechs Steuerhoheitsgebieten verfügt; und 


2. der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte aller Geschäftseinheiten, die in allen 
Steuerhoheitsgebieten außer dem Referenzsteuerhoheitsgebiet belegen sind, 50 Milli-
onen Euro nicht übersteigt. 


(3) Das Referenzsteuerhoheitsgebiet einer Unternehmensgruppe ist das Steuerho-
heitsgebiet, in dem die Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr, in dem sie erstmals in 
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, den höchsten Gesamtwert an materiellen 
Vermögenswerten ausweist. Der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in einem 
Steuerhoheitsgebiet ist die Summe des Nettobuchwerts aller materiellen Vermögenswerte 
aller in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe. 


(4) Der in Absatz 1 genannte Zeitraum von fünf Jahren beginnt für die Primärergän-
zungssteuerregelung (§§ 8 bis 10) am 31. Dezember 2023, für die Sekundärergänzungs-
steuerregelung (§§ 11 bis 14) am 31. Dezember 2024. In den Fällen, in denen die Unter-
nehmensgruppe erst nach den vorgenannten Zeitpunkten in den Anwendungsbereich 
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dieses Gesetzes oder einer ausländischen Vorschrift, die den Vorschriften der Richtlinie 
(EU) 2022/2523 entspricht, fällt, beginnt der Zeitraum von fünf Jahren mit diesem Zeitpunkt. 


A b s c h n i t t  3  


Z e i t l i c h  b e f r i s t e t e r  S a f e - H a r b o u r  


§ 80 


Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler Unternehmensgruppen 
(CbCR-Safe-Harbour) 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit, wird der Steuererhöhungsbe-
trag (§ 51), einschließlich des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags (§ 54), bei Geschäfts-
jahren, die am oder vor dem 31. Dezember 2026 beginnen, aber vor dem 1. Juli 2028 enden 
(Übergangszeit), für ein Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr mit null angesetzt, wenn 
die Unternehmensgruppe 


1. in diesem Steuerhoheitsgebiet weniger als 10 Millionen Euro Umsatzerlöse und weni-
ger als 1 Million Euro Gewinn oder Verlust vor Steuern in ihrem qualifizierten länderbe-
zogenen Bericht ausweist; bei der Ermittlung der Umsatzerlöse sind auch die Einhei-
ten, die zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), zu berücksichtigen; oder 


2. einem vereinfacht berechneten effektiven Steuersatz (§ 83 Nummer 6) für dieses Steu-
erhoheitsgebiet unterliegt, wenn dieser mindestens dem Übergangssteuersatz ent-
spricht; oder 


3. einen Gewinn oder Verlust vor Steuern im qualifizierten länderbezogenen Bericht aus-
weist, der gleich oder geringer als der substanzbasierte Freibetrag (§§ 55 bis 59) ist. 
Dabei sind nur solche Geschäftseinheiten zu berücksichtigen, die nach den Regelun-
gen des länderbezogenen Berichts in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen sind. Ein-
heiten, die zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), oder ausgeschlossene Ein-
heiten (§ 5) sind nicht zu berücksichtigen.  


(2) Für den Fall, dass eine Geschäftseinheit für Zwecke des länderbezogenen Be-
richts und dieses Gesetzes in zwei unterschiedlichen Steuerhoheitsgebieten belegen ist, 
findet für diese Absatz 1 keine Anwendung.  


(3) Stellt die Unternehmensgruppe für ein Geschäftsjahr keinen Antrag nach Absatz 1 
oder erfüllt sie für ein Geschäftsjahr nicht die Voraussetzungen nach Absatz 1, ist sie für 
alle folgenden Geschäftsjahre von der Anwendung des Absatzes 1 ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht, wenn in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet im vorherigen Geschäftsjahr keine 
Geschäftseinheit der Unternehmensgruppe belegen war. Wird im Nachgang festgestellt, 
dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt waren, entfällt die Anwendung des 
Absatzes 1 für dieses sowie die folgenden Geschäftsjahre rückwirkend. 


§ 81 


Besonderheiten bei bestimmten Einheiten 


(1) Bei Inanspruchnahme des § 80 sind Joint Ventures und Joint Venture-Tochterge-
sellschaften (§ 64) so zu behandeln, als würde es sich um Geschäftseinheiten einer 
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separaten Unternehmensgruppe handeln. Der Gewinn oder Verlust vor Steuern, die Um-
satzerlöse sowie die vereinfachten erfassten Steuern sind die, die im qualifizierten Kon-
zernabschluss ausgewiesen sind. 


(2) § 80 gilt nicht für den Belegenheitsstaat der obersten Muttergesellschaft, wenn es 
sich bei dieser um eine transparente Einheit (§ 7 Absatz 32) handelt. Dies gilt nicht, wenn 
alle an der obersten Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen von qualifi-
zierten Gesellschaftern gehalten werden.  


(3) Wenn es sich bei der obersten Muttergesellschaft um eine transparente Einheit 
(§ 7 Absatz 32) handelt oder diese einem Dividendenabzugsregime (§ 67) unterliegt, wer-
den der Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehörigen Steuern, die den Eigen-
kapitalbeteiligungen der qualifizierten Gesellschaftern zuzurechnen sind, entsprechend der 
§§ 66 und 67 gekürzt.  


(4) § 80 gilt nur für Investmenteinheiten, die keines der Wahlrechte gemäß den 
§§ 70 und 71 in Anspruch genommen haben, und deren gruppenzugehörige Gesellschafter 
in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Im Falle des Satzes 1 erfolgt abweichend 
von § 69 keine von der Unternehmensgruppe getrennte Berechnung. Der Belegenheits-
staat bestimmt sich nach den Regelungen des länderbezogenen Berichts. Sollte eine In-
vestmenteinheit eines der Wahlrechte nach den §§ 70 und 71 in Anspruch genommen ha-
ben, findet der CbCR-Safe-Harbour auf sie keine Anwendung. Der Belegenheitsstaat der 
Investmenteinheit sowie des gruppenzugehörigen Gesellschafters können ungeachtet des-
sen für alle übrigen Geschäftseinheiten dennoch den CbCR-Safe-Harbour in Anspruch neh-
men. Die Umsatzerlöse und der Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehörigen 
Steuern der Investmenteinheit sind dann in den Steuerhoheitsgebieten der gruppenzuge-
hörigen Gesellschafter entsprechend der Eigenkapitalbeteiligungen auszuweisen. Für die 
Zwecke dieses Absatzes ist auch eine Versicherungsinvestmenteinheit eine Investmentein-
heit. 


§ 82 


Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steu-
erhoheitsgebieten 


Die folgenden Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete 
sind von der Anwendung des CbCR-Safe-Harbours ausgeschlossen: 


1. staatenlose Geschäftseinheiten; 


2. Mehrmütter-Unternehmensgruppen, bei denen kein gemeinsamer qualifizierter länder-
bezogener Bericht abgegeben wird; 


3. Steuerhoheitsgebiete, in denen Geschäftseinheiten belegen sind, die einen Antrag 
nach § 68 gestellt haben (zulässiges Ausschüttungssystem). 


§ 83 


Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour 


Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Anwendung der §§ 80, 81 und 82 die 
folgenden Definitionen: 
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1. Ein länderbezogener Bericht (§ 138a der Abgabenordnung) ist qualifiziert, wenn dieser 
mit einem qualifizierten Konzernabschluss erstellt wurde. Ein qualifizierter Konzernab-
schluss ist einer der folgenden Abschlüsse: 


a) die Handelsbilanz II; oder 


b) die Jahresabschlüsse der Geschäftseinheiten, sofern diese entweder nach einem 
anerkannten Rechnungslegungsstandard (§ 7 Absatz 4) oder einem zugelasse-
nen Rechnungslegungsstandard (§ 7 Absatz 38) erstellt werden, sofern die in die-
sen Abschlüssen enthaltenen Informationen auf der Grundlage dieses Rechnungs-
legungsstandards fortgeführt werden und verlässlich sind; oder 


c) im Falle einer Geschäftseinheit, die allein aus Gründen der Größe oder der We-
sentlichkeit nicht in den Konzernabschluss der Unternehmensgruppe einbezogen 
wird (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), der Jahresabschluss, der für die Erstellung des län-
derbezogenen Berichts der Unternehmensgruppe verwendet wird.  


2. Die Umsatzerlöse entsprechen der Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen Er-
trägen, wie sie im qualifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen sind. 


3. Die vereinfacht erfassten Steuern entsprechen dem im qualifizierten Konzernabschluss 
der Unternehmensgruppe ausgewiesenen Ertragsteueraufwand, nach Bereinigung al-
ler nicht erfasster Steuern und ungewisser Steuerrückstellungen. 


4. Der Gewinn oder Verlust vor Steuern ist das Jahresergebnis vor Steuern, wie es im 
qualifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen ist, erhöht um einen nicht reali-
sierten Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. 


5. Ein nicht realisierter Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist 
die Summe aller Verluste, verringert um etwaige Gewinne, die auf einer Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligungen im Sinne des § 19 Ab-
satz 1 Nummer 1 beruhen. Dies gilt nur, wenn dieser 50 Millionen Euro insgesamt für 
ein Steuerhoheitsgebiet übersteigt.  


6. Der vereinfacht berechnete effektive Steuersatz für ein Steuerhoheitsgebiet wird wie 
folgt berechnet: 


Vereinfachte erfasste Steuern
Gewinn oder Verlust vor Steuern 


7. Der Übergangssteuersatz beträgt für die Geschäftsjahre, die in 2023 und 2024 begin-
nen 15 Prozent, für in 2025 beginnende 16 Prozent und für in 2026 beginnende 17 
Prozent.  


8. Qualifizierte Gesellschafter einer obersten Muttergesellschaft, die eine transparente 
Einheit ist, sind solche, die in § 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannt sind. Qualifizierte 
Gesellschafter einer obersten Muttergesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime 
unterliegen, sind solche, die in § 67 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannt sind. 


§ 84 


Übergangsregelungen bei gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen 


(1) Bei gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen ist für Geschäftsjahre, die 
am oder vor dem 31. Dezember 2025 beginnen, nicht mehr aber für Geschäftsjahre, die 
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nach dem 30. Juni 2027 enden, die Zurechnung des im Jahresabschluss eines gruppenzu-
gehörigen Gesellschafters berücksichtigten Betrags an erfassten Steuern zu den jeweiligen 
Geschäftseinheiten, deren Einkommen beim gruppenzugehörigen Gesellschafter einer sol-
chen Hinzurechnungsbesteuerung unterliegt, abweichend von § 46 Absatz 1 Num-
mer 3 und Absatz 2 nach folgender Formel vorzunehmen: 


Zurechnungsschlüssel 
Summe alle Zurechnungsschlüssel × zuzurechnende Steuern  


Ein gemischtes Hinzurechnungsbesteuerungsregime ist eine Form der Hinzurechnungsbe-
steuerung im Sinne des § 7 Absatz 13, bei der Gewinne, Verluste sowie anrechenbare 
Steuern aller ausländischen Einheiten für Zwecke der Berechnung des Hinzurechnungsbe-
trags des unmittelbar oder mittelbar beteiligten Gesellschafters dieser ausländischen Ein-
heiten aggregiert betrachtet werden und der Hinzurechnungsbetrag einem anwendbaren 
Steuersatz unterhalb von 15 Prozent unterliegt. Der anwendbare Steuersatz entspricht dem 
Steuersatz, bei dem unter Anrechnung ausländischer Steuern keine Steuer auf den Hinzu-
rechnungsbetrag mehr verbleibt. 


(2) Der Zurechnungsschlüssel nach Absatz 1 ermittelt sich wie folgt: 


Zuzurechnendes Einkommen der ausländischen Geschäftseinheit 
x (anwendbarer Steuersatz− effektiver Steuersatz)  


Dabei entspricht das zuzurechnende Einkommen der Einheit dem betragsmäßigen Anteil 
des beteiligten Gesellschafters an dem Einkommen der ausländischen Einheit. Der effek-
tive Steuersatz entspricht dem nach § 50 Absatz 1 ermittelten effektiven Steuersatz ohne 
Berücksichtigung von Steuern auf Hinzurechnungsbeträge. Entspricht der effektive Steuer-
satz mindestens dem anwendbaren Steuersatz, beträgt der Zurechnungsschlüssel nach 
Absatz 1 null. Steuern aufgrund einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer sind bei 
der Berechnung des effektiven Steuersatzes zu berücksichtigen, soweit diese im Rahmen 
des gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes nach der gleichen Maßgabe wie alle 
andere erfassten Steuern anrechenbar sind. 


(3) Findet das gemischte Hinzurechnungsbesteuerungsregime auch auf Einheiten An-
wendung, die keine Geschäftseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind, ist für die Anwen-
dung des Absatzes 1 insoweit ebenfalls eine Zurechnung zu diesen Einheiten vorzuneh-
men. 
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T e i l  1 0  


N a t i o n a l e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e s  


§ 85 


Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit entsteht unbeschadet der 
§§ 8 und 11 in Höhe des für die Bundesrepublik Deutschland ermittelten und ihr nach 
§ 51 Absatz 3 oder § 54 zugeordneten Steuererhöhungsbetrags für das Geschäftsjahr ein 
Ergänzungssteuerbetrag (nationaler Ergänzungssteuerbetrag). Die Mindeststeuer nach 
Satz 1 ist eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer im Sinne dieses Gesetzes. 


(2) Absatz 1 gilt entsprechend für im Inland belegene Joint Venture, Joint Venture-
Tochtergesellschaften und Betriebsstätten eines Joint Venture oder einer Joint Venture-
Tochtergesellschaft. Für Zwecke des Satzes 1 erfolgt keine Begrenzung des Steuererhö-
hungsbetrags auf den der Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil am Steuererhöhungs-
betrag des Joint Ventures oder eines Mitglieds der Joint Venture-Gruppe entsprechend 
§ 64 Absatz 2. 


(3) Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Besteuerung nach 
den Absätzen 1 und 2 der dritte bis neunte Teil dieses Gesetzes entsprechend. 


A b s c h n i t t  2  


B e s o n d e r h e i t e n  


§ 86 


Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten 


Für Zwecke der nationalen Ergänzungssteuerregelung sind staatenlose Geschäftsein-
heiten, Joint Venture und Joint Venture-Tochtergesellschaften dem Steuerhoheitsgebiet zu-
zuordnen in dem sie gegründet worden sind. Staatenlose Betriebsstätten einer Geschäfts-
einheit oder eines Joint Venture oder einer Joint Venture-Tochtergesellschaft (§ 6 Ab-
satz 3 Nummer 4) sind dem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem die entsprechenden 
Tätigkeiten ausgeübt werden. Auf diese Geschäftseinheiten ist § 50 Absatz 2 entsprechend 
anzuwenden. 
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§ 87 


Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern 


§ 46 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass erfasste ausländische Steu-
ern keinen nach § 1 Steuerpflichtigen zugerechnet werden dürfen, die der nationalen Er-
gänzungssteuerregelung unterliegt. 


§ 88 


Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer 


§ 51 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die nationale Ergänzungssteuerregelung 
für Zwecke der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags unberücksichtigt bleibt. 


T e i l  1 1  


B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  u n d  s o n s t i g e   
B e s t i m m u n g e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  


§ 89 


Entstehung der Mindeststeuer und Besteuerungszeitraum 


Die Mindeststeuer (§ 2) für ein Geschäftsjahr entsteht mit Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem das Geschäftsjahr endet. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. 


§ 90 


Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht 


(1) Die nach § 1 Steuerpflichtigen haben für das Kalenderjahr eine Steuererklärung 
abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Die Steuererklä-
rung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln. Die Steuer ist einen Monat nach Abgabe der Steuererklärung fällig 
und bis dahin zu entrichten. Wird die Mindeststeuer abweichend von der Steueranmeldung 
höher festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag einen Monat nach Bekanntgabe des Steuer-
bescheids fällig und bis dahin zu entrichten. Wird die Mindeststeuer auf Grund unterbliebe-
ner Abgabe einer Steueranmeldung festgesetzt, ist die Mindeststeuer einen Monat nach 
der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. Im Fall des § 3 
hat der Gruppenträger die Steuererklärung nach Satz 1 abzugeben; im Übrigen gelten die 
Sätze 1 bis 5 entsprechend.  
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(2) Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung endet nicht vor Ablauf der Frist nach 
§ 72 Absatz 3. Enden mehrere Geschäftsjahre in einem Kalenderjahr, ist das letzte dieser 
Geschäftsjahre maßgebend. 


§ 91 


Zuständigkeit 


Für die Besteuerung nach diesem Gesetz ist das Finanzamt zuständig, das für die Be-
steuerung nach dem Einkommen zuständig ist. Im Falle des § 3 ist das für die Besteuerung 
des Einkommens des Gruppenträgers zuständige Finanzamt zuständig. Ist der Steuer-
pflichtige eine transparente Einheit, ist das Finanzamt zuständig, das für die gesonderte 
und einheitliche Feststellung der Einkünfte dieser Einheit zuständig ist. 


A b s c h n i t t  2  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  E r m ä c h t i g u n g e n  u n d  A n w e n -
d u n g s v o r s c h r i f t e n  


§ 92 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  


1. entgegen § 72 Absatz 1 bis 3 den Mindeststeuer-Bericht nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise übermittelt; oder 


2. entgegen § 72 Absatz 1 in Verbindung mit § 73 den Mindeststeuer-Bericht nicht richtig 
oder nicht vollständig übermittelt. 


(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu 30.000 
Euro geahndet werden. 


(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern. 


(4) Für das Bußgeldverfahren gelten die §§ 389, 390 und 410 Absatz 1 Nummer 2 bis 
12 der Abgabenordnung entsprechend. 


(5) Für die Übergangszeit (§ 80 Absatz 1) findet Absatz 1 keine Anwendung, wenn 
nachgewiesen wird, dass angemessene Maßnahmen ergriffen wurden, die eine nicht recht-
zeitige oder nicht in vorgeschriebener Weise (Absatz 1 Nummer 1) oder eine nicht richtige 
oder nicht vollständige (Absatz 1 Nummer 2) Übermittlung rechtfertigen.    


§ 93 


Ermächtigungen 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Geset-
zes in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in 
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neuer Paragraphenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Kommission entspre-
chend Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2022/2523 zu unterrichten. 


§ 94 


Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen 


Die Besteuerung nach diesem Gesetz oder nach einer ausländischen Vorschrift, die 
den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, kann nichtdurch die Anwendung 
eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung eingeschränkt werden. 


§ 95 


Anwendungsvorschriften 


(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist, erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 2023 beginnen. 


(2) § 11 ist erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Dezember 
2024 beginnen. Satz 1 gilt nicht für Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesell-
schaften in Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegen sind, die die Option nach Arti-
kel 50 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2022/2523 ausgeübt haben. 


Artikel 2 


Änderung der Abgabenordnung 


In § 152 Absatz 3 Nummer 4 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, werden die Wör-
ter „sowie bei jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuerschutzsteueranmel-
dungen“ durch die Wörter „ , bei jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuer-
schutzsteueranmeldungen sowie bei Erklärungen nach § 90 des Mindeststeuergesetzes“ 
ersetzt. 


Artikel 3 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 Absatz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Nummer 5h wird wie folgt gefasst: 
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„5h. 


a) die Entgegennahme der Mindeststeuer-Berichte nach § 72 des Mindeststeuerge-
setzes und ihre Weiterleitung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde, 


b) die Entgegennahme der Meldungen nach § 3 Absatz 4 des Mindeststeuergeset-
zes sowie 


c) die Durchführung von Bußgeldverfahren nach § 92 des Mindeststeuergesetzes;“ 


2. Nach Nummer 5h wird folgende Nummer eingefügt: 


„5i. die Auswertung der Informationen nach den Nummern 5c bis 5h im Rahmen der dem 
Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben; Auswertungen der 
Informationen nach den Nummern 5c bis 5h durch die jeweils zuständige Landesfi-
nanzbehörde bleiben hiervon unberührt;“ 


Artikel 4 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 4j wird aufgehoben. 


2. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die §§ 4k, 6 Absatz 1 Nummer 1a und § 6e gelten entsprechend.“ 


3. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 8b wird wie folgt gefasst: 


„(8b) § 4j ist letztmals für Aufwendungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 
2024 entstehen.“ 


b) Dem Absatz 16b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


Artikel 5 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird das Wort „Vordruck“ durch die Wörter „Datensatz durch Datenfern-
übertragung“ ersetzt. 


b) In Satz 2 werden die Wörter„ ;sie ist vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu unter-
schreiben“ gestrichen.  


c) Folgender Satz wird angefügt: 


„Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Mitteilung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom Steuerpflichtigen eigenhändig 
zu unterschreiben.“ 


2. In § 8 Absatz 5 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „25 Prozent“ durch die Angabe 
„15 Prozent“ ersetzt. 


3. In § 10 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „ , § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes und § 9 Nummer 7 des Gewerbesteuergesetzes“ durch die Wörter „und § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


4. § 11 Absatz 5 wird aufgehoben. 


5. § 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „Vordruck“ durch die Wörter „Daten-
satz durch Datenfernübertragung“ ersetzt. 


b) Satz 6 wird wie folgt gefasst:  


„Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall sind die Erklärung sowie die 
Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom Steuer-
pflichtigen eigenhändig zu unterschreiben.“ 


6. Dem § 21 werden die folgenden Absätze 6 bis 9 angefügt: 


„(6) § 8 Absatz 5 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2024 anzuwenden. 


(7) § 10 Absatz 2 Satz 4 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2024 anzuwenden. 


(8) § 11 Absatz 5 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist letztmals für den Veranlagungs- und Erhebungszeitraum 2023 
anzuwenden. 


(9) § 6 Absatz 5 und § 18 Absatz 3 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden.“ 
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Artikel 6 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 7 Satz 7 bis 9 wird aufgehoben. 


2. § 9 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Sätze 2, 4 und 5 werden aufgehoben. 


bb) Im bisherigen Satz 3 werden die Wörter „auch auf den übrigen Gewinnanteil 
anzuwenden.“ durch die Wörter „nicht anzuwenden;“ ersetzt. 


b) In Nummer 3 Satz 1 werden die Wörter„ ; dies gilt nicht für Einkünfte im Sinne des 
§ 7 Satz 7 und 8“ gestrichen. 


3. § 36 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „Erhebungszeitraum 2021“ durch die Angabe „Erhe-
bungszeitraum 2024“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7 Satz 7 bis 9 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist letztmals für den Erhebungszeit-
raum 2023 anzuwenden.“ 


Artikel 7 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


Die Bewältigung der steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung von Geschäftsmodellen steht seit einigen Jahren im Mittelpunkt der internationalen 
Steuerpolitik. Wertschöpfung stützt sich nicht mehr allein auf Produktion und Vertrieb, son-
dern auf eine Kombination von Produktion, Algorithmus, Nutzerdaten und Vertrieb. Bereits 
Aktionspunkt 1 des BEPS-Projekts („Base Erosion and Profit Shifting“) von OECD und den 
G20-Staaten befasste sich mit der Frage, wie die Regelungen zur internationalen Besteue-
rung auf die Auswirkungen der Digitalisierung reagieren sollen. Dazu wurden in den Jahren 
2014, 2015 und 2018 international abgestimmte Berichte veröffentlicht, in denen die steu-
erlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Geschäftsmo-
dellen beschrieben und mögliche Lösungsansätze diskutiert wurden. Insbesondere wurde 
herausgearbeitet, dass die Digitalisierung sämtliche Wirtschaftsbranchen erfasst und es 
keine „digitale Wirtschaft“ gibt, die von anderen Geschäftsmodellen abgegrenzt werden 
könnte. Eine umfassende, international konsentierte Antwort auf diese Fragestellungen 
wurde aber noch nicht formuliert. 


Zu Beginn des Jahres 2019 wurden die internationalen Diskussionen mit der Gründung des 
sog. Zwei-Säulen-Projekts neu ausgerichtet. Unter Säule 1 sollen neue Regelungen für die 
(partielle) Umverteilung von Besteuerungsrechten multinationaler Unternehmensgruppen 
erarbeitet werden; bei Säule 2 geht es um die Ausarbeitung von Regelungen für eine glo-
bale effektive Mindestbesteuerung. Auf den Punkt gebracht soll Säule 1 die Frage nach 
dem „wo“ der Besteuerung beantworten, während Säule 2 die Frage nach dem „wie hoch“ 
der Besteuerung betrifft. 


Säule 1 stellt insbesondere eine Reaktion auf den Umstand dar, dass die zunehmende 
Digitalisierung es Unternehmen ermöglicht, in anderen Staaten wirtschaftlich tätig zu wer-
den, ohne dort physisch präsent zu sein. Ohne physischen Anknüpfungspunkt werden die 
daraus resultierenden Gewinne aber nicht dort besteuert, wo sie erwirtschaftet wurden. 
Dem soll durch die Schaffung neuer steuerlicher Anknüpfungspunkte und neuer Regelun-
gen für die zwischenstaatliche Gewinnverteilung begegnet werden. 


Säule 2 reagiert auf schädlichen Steuerwettbewerb und aggressive Steuergestaltungen. 
Dies dient – ebenso wie Säule 1 – der Bewältigung der steuerlichen Herausforderungen 
der Digitalisierung. Denn infolge der Digitalisierung wächst die wirtschaftliche Bedeutung 
von immateriellen Werten, die leicht verlagert und deswegen für Steuerplanungszwecke 
gezielt eingesetzt werden können. Die Sicherstellung einer effektiven Mindestbesteuerung 
wirkt diesen Risiken für das Steueraufkommen entgegen. Zwar enthielten bereits die Ab-
schlussberichte zum BEPS-Projekt vom Herbst 2015 Empfehlungen für steuerliche Ab-
wehrregelungen gegen BEPS-Gestaltungen, die von Deutschland und anderen Staaten 
umgesetzt wurden. Es zeigte sich aber, dass diese Vorschriften, die jeweils auf bestimmte 
Erscheinungsformen von BEPS-Problemen zugeschnitten sind, nicht ausreichen, um die 
BEPS-Ursachen nachhaltig und umfassend anzugehen. Deswegen wurden – auf Basis ei-
nes gemeinsamen Vorschlags von Deutschland und Frankreich – Regelungen für eine ef-
fektive Mindestbesteuerung erarbeitet. Diese soll eine allgemeine Mindestgrenze etablie-
ren, die unabhängig davon eingreift, welche Steuervergünstigungen von einzelnen Staaten 
gewährt und welche Steuerplanungen von einzelnen Unternehmen implementiert wurden. 
Wird diese Grenze unterschritten, greifen die bei Säule 2 entwickelten Nachversteuerungs-
instrumente, welche die „Besteuerungslücke“ schließen. 


Die Erarbeitung von Vorschlägen zu beiden Säulen erfolgte im Inclusive Framework on 
BEPS, einem bei der OECD angesiedelten Gremium, dem mittlerweile 143 Staaten und 
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Jurisdiktionen angehören. Am 1. Juli 2021 gelang dem Inclusive Framework on BEPS eine 
Grundsatzeinigung auf zentrale Parameter zu beiden Säulen. In der nachfolgenden Eini-
gung vom 8. Oktober 2021 wurden die wichtigsten noch offenen Fragen geklärt. Diesem 
Konsens haben sich bislang weltweit 138 Staaten und Gebiete angeschlossen. 


Die nähere Ausgestaltung dieser Beschlüsse erfolgte durch verschiedene Arbeitsgruppen 
des Inclusive Framework on BEPS. Mit der Veröffentlichung der sog. GloBE-Musterrege-
lungen („Global Anti-Base Erosion“ – Musterregelungen) am 20. Dezember 2021 erfolgte 
eine Konkretisierung der Beschlüsse zur Säule 2 (Inclusive Framework on BEPS: Tax Chal-
lenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model 
Rules Pillar Two). Ergänzend hierzu wurde am 14. März 2022 ein Kommentar zu diesen 
Musterregelungen vorgelegt. Zudem wurde für die Ausarbeitung weiterer Anwendungsbe-
stimmungen das sog. GloBE Implementation Framework gegründet, das weitere techni-
sche Einzelfragen klären und Regelungen zur Administration der GloBE-Instrumente erar-
beiten soll. Als Ergebnis dieser Arbeiten wurden am 15. Dezember 2022 Regelungen für 
sog. Safe Harbours sowie am 2. Februar 2023 erste Verwaltungsleitlinien zur Administration 
veröffentlicht (Administrative Guidance on the Global Anti- Base Erosion Model Rules (Pillar 
Two); weitere Ergebnisse werden nach Fortschritt der Diskussionen auf internationaler 
Ebene folgen. 


Parallel zu diesen internationalen Arbeiten wurde auch auf EU-Ebene intensiv über die Ein-
führung einer effektiven Mindestbesteuerung diskutiert. Die Europäische Kommission kün-
digte am 18. Mai 2021 an, einen Richtlinienentwurf zur Umsetzung der GloBE-Musterrege-
lungen zu erarbeiten. Dieser wurde am 22. Dezember 2021 vorgelegt. Nach intensiven Be-
ratungen in den zuständigen Ratsgremien wurde die Richtlinie einstimmig angenommen 
und im Amtsblatt der EU veröffentlicht (Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. De-
zember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Un-
ternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union, ABl. L 328 vom 
22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9; Mindestbesteuerungsrichtlinie 
– MinBestRL). Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die MinBestRL bis zum 31. Dezem-
ber 2023 in nationales Recht umzusetzen.  


Mit Umsetzung der MinBestRL sind damit im Zusammenhang stehende Begleitmaßnahmen 
umzusetzen. So besteht mit Einführung einer globalen effektiven Mindestbesteuerung nicht 
mehr die zwingende Notwendigkeit einer Lizenzschranke und bei der Hinzurechnungsbe-
steuerung ist durch die entsprechende Absenkung der Niedrigsteuergrenze und Abschaf-
fung der Gewerbesteuerpflicht für Hinzurechnungsbeträge ein Gleichlauf zwischen Hinzu-
rechnungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit Blick auf die Be-
steuerung ausländischer Tätigkeiten herzustellen. Die Begleitmaßnahmen sind außerdem 
eine wichtige Maßnahme zum Abbau von Steuerbürokratie.    


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der MinBestRL und der damit im Zu-
sammenhang stehenden Begleitmaßnahmen. Der Gesetzesentwurf berücksichtigt neben 
den GloBE Musterregelungen auch den dazugehörenden Kommentar sowie die weiteren 
internationalen Arbeiten im Rahmen des GloBE Implementation Framework, insbesondere 
die Regelungen für sog. „Safe Harbours“.  


Mit der nationalen Umsetzung der MinBestRL implementiert Deutschland zentrale Ele-
mente der internationalen Vereinbarungen zur Säule 2 als Teil der sog. Zwei-Säulen-Lö-
sung. Die darin enthaltenen Nachversteuerungsregelungen stellen eine effektive Mindest-
besteuerung sicher, wirken schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiven Steuergestal-
tungen entgegen und tragen damit zur Förderung der Steuergerechtigkeit und Wettbe-
werbsgleichheit bei. 
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Aus steuerpolitischer und steuerrechtlicher Perspektive ist hervorzuheben, dass diese 
Nachversteuerungsvorschriften einem Regelungstypus folgen, der sich von den bisherigen 
Anti-Missbrauchsregelungen unterscheidet. Der Steuerentstehungstatbestand der Min-
deststeuer knüpft vorrangig daran an, dass ein international vereinbartes Besteuerungsni-
veau nicht erreicht wird. Weitere Voraussetzungen bestehen im Grundsatz nicht, insbeson-
dere spielt es keine Rolle, aus welchen Motiven die Verbindung zu der niedrig besteuernden 
Jurisdiktion besteht. Dementsprechend wird den Steuerpflichtigen keine Möglichkeit einge-
räumt, die Rechtsfolgen der Nachversteuerungsregelungen durch die Darlegung von (au-
ßersteuerlichen) Gründen abzuwenden. Auch das etwaige Vorhandensein von Substanz 
ist – abgesehen von dem formelhaften substanzbasierten Freibetrag – im Rahmen der Min-
deststeuer unerheblich. Die Staatengemeinschaft hat sich in den internationalen Verhand-
lungen zur Säule 2 bewusst für diesen Normtypus des steuerlichen Abwehrrechts entschie-
den, da ihm im Vergleich zu den bisherigen Anti-Missbrauchsregelungen eine höhere Ef-
fektivität bei der Abwehr schädlichen Steuerwettbewerbs und aggressiver Steuergestaltun-
gen beigemessen wurde. 


Mit der Umsetzung der MinBestRL ist außerdem bei der Hinzurechnungsbesteuerung ein 
Gleichlauf mit Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten herzustellen und die 
nicht mehr gleichermaßen notwendige Lizenzschranke abzuschaffen. Dies ist außerdem 
zum Abbau von Steuerbürokratie notwendig.  


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


1. Mindeststeuergesetz 


Der Gesetzentwurf setzt zum einen mit Einführung eines Mindeststeuergesetzes (MinStG) 
die MinBestRL um. Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung sind demnach ver-
pflichtet, niedrig besteuerte Gewinne nachzuversteuern: 


– Steuerpflicht und Umfang der Besteuerung 


Von der Mindeststeuer sind große Unternehmensgruppen betroffen, welche die Um-
satzgrenze in § 1 MinStG (750 Millionen Euro Umsatzerlöse in mindestens zwei der 
vier vorangegangen Geschäftsjahre) erreichen. Erfasst werden sowohl international als 
auch national tätige Unternehmensgruppen. Für die Unternehmensgruppen mit unter-
geordneter internationaler Tätigkeit ist allerdings eine 5-jährige Steuerbefreiung vorge-
sehen (§ 79 MinStG). 


Die Steuerpflicht der im Inland belegenen Geschäftseinheiten ist unabhängig von der 
jeweiligen Rechtsform und tritt zur Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerpflicht 
hinzu. Die Mindeststeuer setzt sich aus dem Primärergänzungssteuerbetrag, dem Se-
kundärergänzungssteuerbetrag sowie dem nationalen Ergänzungssteuerbetrag zu-
sammen. Der Primärergänzungssteuerbetrag und der Sekundärergänzungssteuerbe-
trag entsprechen dem einer steuerpflichtigen Geschäftseinheit zuzurechnenden Anteil 
am Steuererhöhungsbetrag einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit. Der nationale 
Ergänzungssteuerbetrag entspricht dieser dem für die Bundesrepublik Deutschland er-
mittelten der Geschäftseinheit zugeordneten Steuererhöhungsbetrag. Insofern unter-
liegen die großen Unternehmensgruppen mit ihren inländischen und ausländischen 
Gewinnen gleichermaßen der Mindestbesteuerung. 


– Berechnungsgrundlagen  


Die Berechnung der Mindeststeuer nach diesem Entwurf entspricht dem international 
Vereinbarten (länderbezogene Berechnung des Steuererhöhungsbetrags unter Zu-
grundelegung eines Mindeststeuersatzes von 15 Prozent) und erfolgt auf Basis der 
handelsrechtlichen Rechnungslegung (in der Regel Rechnungslegungsstandard der 
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obersten Muttergesellschaft) und bestimmter erforderlicher Anpassungen. Die Berech-
nungsgrundlagen sind im dritten bis fünften Teil enthalten. Die Teile sechs und sieben 
ergänzen diese Berechnungsgrundlagen um Sonderfälle (unter anderem Reorganisa-
tionen, bestimmte Steuerregime).  


Auch für den nationalen Ergänzungssteuerbetrag wird vollumfänglich auf diese Berech-
nungsgrundlagen abgestellt. Die nationale Ergänzungssteuer nach diesem Gesetz 
stellt auch eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer im Sinne des Artikel 11 Ab-
satz 2 MinBestRL dar. 


– Besteuerungsverfahren 


Zentraler Akteur im nationalen Besteuerungsverfahren ist die Mindeststeuergruppe. 
Hierdurch wird das Besteuerungsverfahren beim Finanzamt des Gruppenträgers ge-
bündelt. Für die Mindeststeuer ist eine Steuererklärung beim zuständigen Finanzamt 
abzugeben und die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Die Einführung 
der Mindeststeuergruppe führt zu einer Zentralisierung des nationalen Besteuerungs-
verfahrens. Sofern im Inland belegen, erfolgt dies auf Ebene der obersten Mutterge-
sellschaft, so dass neben dem Mindeststeuer-Bericht nur eine Steuererklärung bei ei-
nem Finanzamt abzugeben ist. Diese national vorgenommene Ergänzung sorgt für 
eine Vereinfachung des Verfahrens für Steuerpflichtige und Finanzverwaltung. 


Darüber hinaus ist ein Mindeststeuer-Bericht beim Bundeszentralamt für Steuern ein-
zureichen. Dieses ist für den Austausch dieser Berichte mit den betroffenen Finanzäm-
tern (i. d. R. Finanzamt des Gruppenträgers) und den Finanzverwaltungen anderer 
Staaten zuständig. 


Sofern nicht gesondert geregelt, gelten für das Besteuerungsverfahren die Vorschriften 
der Abgabenordnung (zum Beispiel Festsetzungsverjährung und Bestandskraft). Dies 
betrifft vorwiegend die Festsetzung der Mindeststeuer und die Änderung dieser Steu-
erfestsetzung. Sofern Steuerbescheide zu anderen Steuerarten ergehen, die die Be-
rechnung der Mindeststeuer beeinflussen, ergibt sich die Verfahrensweise aus § 49 
MinStG. 


– Vereinfachungen 


Der Entwurf enthält auch die international abgestimmten Vereinfachungen. Insbeson-
dere sind hier der CbCR-Safe-Harbour (§§ 80 bis 83 MinStG) sowie Vereinfachungen 
für unwesentliche Geschäftseinheiten (§ 77 MinStG) zu nennen. Darüber hinaus ist 
eine Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungssteuer enthalten 
(§ 76), welche sich nicht nur auf EU-Mitgliedstaaten beschränkt, sondern auch für Dritt-
staaten gilt. 


– Steuerart 


Die Mindeststeuer ist eine eigenständige Steuer vom Einkommen und unabhängig von 
der Rechtsform. Als solche tritt sie neben die Einkommen- und Körperschaftsteuer.  


Finanzverfassungsrechtlich unterfällt die Mindeststeuer dem Typus der Körperschafts-
teuer. Sie knüpft an die Einkommenserzielung an und greift gezielt auf den unterneh-
merischen Gewinn zu. Die Besteuerung erfolgt unabhängig von der Besteuerung des 
Anteilseigners beziehungsweise Mitunternehmers. Dieses sogenannte Trennungsprin-
zip gehört zu den typusprägenden Merkmalen einer Körperschaftsteuer und gewähr-
leistet insbesondere die Abgrenzung zum Typus der Einkommensteuer. Dass auch 
Personengesellschaften Steuersubjekt der Mindeststeuer sein können, steht der Ein-
ordnung als Körperschaftsteuer nicht entgegen. Die aufgrund des vergleichsweise en-
gen persönlichen Anwendungsbereichs bloß punktuelle Erweiterung der 







 - 96 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Steuersubjekte lässt den grundsätzlichen Dualismus von Einkommen- und Körper-
schaftsteuer unberührt und ist Ausfluss des entwicklungsoffenen Charakters der in Ar-
tikel 105 und 106 des Grundgesetzes aufgeführten Steuertypen. 


2. Begleitmaßnahmen  


Daneben enthält der Gesetzentwurf mit der Einführung des MinStG in Verbindung stehende 
Begleitmaßnahmen: 


– Abschaffung der Lizenzschranke 


Unerwünschte Gestaltungen zur Gewinnverlagerung werden mittlerweile durch eine 
Vielzahl an international abgestimmten Maßnahmen – wie die globale Mindestbesteu-
erung – verhindert. Mit der Abschaffung der Lizenzschranke geht zudem eine Verrin-
gerung des Compliance-Aufwands für Unternehmen einher. 


– Absenkung der Niedrigsteuergrenze  


Die Niedrigsteuergrenze im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung wird von derzeit 
25 Prozent auf 15 Prozent abgesenkt. Hiermit wird beim Steuersatz ein Gleichlauf zwi-
schen Hinzurechnungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit 
Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten erreicht. Dieser Gleichlauf wurde 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum ATAD-Umsetzungsgesetz 2021 be-
reits angekündigt und wird die Wirtschaft entlasten und einen wichtigen Beitrag zum 
Abbau von Steuerbürokratie leisten. 


– Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht von Hinzurechnungsbeträgen 


Mit der Einführung der globalen effektiven Mindestbesteuerung wird die Gewerbesteu-
erpflicht des Hinzurechnungsbetrages abgeschafft. Hiermit wird ein Gleichlauf zwi-
schen Hinzurechnungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit 
Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten erreicht. 


– Schaffung der Voraussetzungen für eine elektronische Datenübermittlung der Mittei-
lungen und Erklärungen zur Anwendung des Außensteuergesetzes 


Die Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 AStG bei Stundungen oder Jahresratenzahlungen 
im Zusammenhang mit der Wegzugsbesteuerung sowie Erklärungen zur gesonderten 
– und einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 1 bis 3 AStG zur Durchführung der 
Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 bis 13 AStG) sowie nach § 18 Absatz 4 AStG der 
Einkünfte einer ausländischen Familienstiftung im Sinne des § 15 AStG können zu-
künftig elektronisch übermittelt werden.  


III. Alternativen 


Aus der verabschiedeten MinBestRL ergibt sich eine rechtliche Umsetzungsverpflichtung 
für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Nichtumsetzung würde somit gegen Unionsrecht 
verstoßen. Alternativen bestehen nicht. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Einführung des Mindeststeuergesetzes 
(Artikel 1) und für die Änderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 4) und für die Än-
derung des Außensteuergesetzes (Artikel 5) ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 
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erste Alternative des Grundgesetzes, da das sich ergebende Steueraufkommen dem Bund 
ganz oder teilweise zusteht. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Schaffung neuer Bußgeldvorschriften 
(§ 92 MinStG) folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 (Strafrecht) des Grundgesetzes. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung der Abgabenordnung (Arti-
kel 2) ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Finanzverwaltungsgeset-
zes (Artikel 3) ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 4 des Grundgesetzes. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes 
(Artikel 6) ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative in Verbindung mit 
Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, 
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder 
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bun-
desgesetzliche Regelung erforderlich macht. Artikel 6 des Gesetzes zielt auf die Änderun-
gen von Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist 
zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforder-
lich, da die in der jeweiligen Gemeinde belegenen Betriebstätten des Steuerpflichtigen ge-
werbesteuerpflichtig sind und der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt 
wird.  


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Der Gesetzentwurf 
dient gerade auch der Umsetzung von EU-Recht in deutsches Recht. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf ist hinsichtlich der Umsetzung der MinBestRL keine 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung verbunden. Die Begleitmaßnahmen dienen dage-
gen insbesondere auch dem Abbau von Steuerbürokratie. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es die im Rah-
men der Zwei-Säulen-Lösung auf internationaler Ebene getroffenen Vereinbarungen zur 
Bekämpfung schädlichen Steuerwettbewerbs und aggressiver Steuergestaltungen umsetzt 
und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Er betrifft das Prinzip 
Nummer 4 einer nachhaltigen Entwicklung (Nachhaltiges Wirtschaften stärken) und unter-
stützt die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Ge-
nerationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Gute Investiti-
onsbedingungen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) sowie 8.4 (Wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern). Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung folgender Vollzugsaufwand: 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 


              


0815 


Tit. 422 01 0 124 320 413 435 


Tit. 511 01 0 32 87 116 122 


Tit. 812 01 0 16 43 58 61 


  Tit. 532 01 10 3.500 3.500 3.500 3.500 


Summe   10 3.672 3.950 4.087 4.118 


0816 


Tit. 422 01   302 604 604 604 


Tit. 511 01 Non -
IT 2/3 81 162 162 162 


Tit. 812 01 1/3 41 81 81 81 


Tit. 511 01   200 400 200 200 


Tit. 532 01   1.320 880 880 880 


  Tit. 812 02   850 950     


Summe   0 2.794 3.077 1.927 1.927 


0811 Tit. 634 03   122 262 287 293 


Summe Epl. 08 / 
HH-Jahr   10 6.588 7.289 6.301 6.338 


anteiliger Umstel-
lungsaufwand   10 5.870 2.865     


anteiliger laufender 
Aufwand     718 4.424 6.301 6.338 


Gesamtsumme Epl. 
08 26.526 


Planstellen und Stellen 


HH-Jahr 
2024 2025 2026 2027 


Kapitel Laufbahngruppe 


          


0815 


höherer Dienst 0,5 x A 14 0,5 x A 14 0,5 x A 14 0,5 x A 14 


gehobener Dienst 2,25 x A 12 2,25 x A 12 
1 x A 11 


2,75 x A 12 
1 x A 11 


2,75 x A 12 
1 x A 11 


mittlerer Dienst   1 x A 8 1 x A 8 1 x A 8 


einfacher Dienst         


0816 höherer Dienst         
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gehobener Dienst 
1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 
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2024 2025 2026 2027 2028


1 Mindeststeuergesetz - MinStG² Insg. + 200 . . + 1.000 + 800 + 600
MinSt + 200 . . + 1.000 + 800 + 600


Bund + 100 . . + 500 + 400 + 300
MinSt + 100 . . + 500 + 400 + 300


Länder + 100 . . + 500 + 400 + 300
MinSt + 100 . . + 500 + 400 + 300


Gem. . . . . . .


2 § 8 Absatz 5 AStG³ Insg. - 150 . - 15 - 30 - 120 - 150
GewSt - 135 . - 15 - 25 - 110 - 135
ESt - 15 . . - 5 - 10 - 15
KSt . . . . . .
SolZ . . . . . .


Bund - 11 . - 1 - 3 - 8 - 11
GewSt - 5 . - 1 - 1 - 4 - 5
ESt - 6 . . - 2 - 4 - 6
KSt . . . . . .
SolZ . . . . . .


Länder - 14 . . - 3 - 10 - 14
GewSt - 7 . . - 1 - 6 - 7
ESt - 7 . . - 2 - 4 - 7
KSt . . . . . .


Gem. - 125 . - 14 - 24 - 102 - 125
GewSt - 123 . - 14 - 23 - 100 - 123
ESt - 2 . . - 1 - 2 - 2


3 § 7 Sätze 7 bis 9 GewStG 3 Insg. - 115 . - 15 - 20 - 95 - 115
GewSt - 135 . - 15 - 25 - 110 - 135
ESt + 20 . . + 5 + 15 + 20


Bund + 4 . - 1 + 1 + 2 + 4
GewSt - 5 . - 1 - 1 - 4 - 5
ESt + 9 . . + 2 + 6 + 9


Länder + 1 . . + 1 + 1 + 1
GewSt - 7 . . - 1 - 6 - 7
ESt + 8 . . + 2 + 7 + 8


Gem. - 120 . - 14 - 22 - 98 - 120
GewSt - 123 . - 14 - 23 - 100 - 123
ESt + 3 . . + 1 + 2 + 3


lfd.
Nr. Maßnahme


Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung 
einer globalen Mindestbesteuerung für 
multinationale Unternehmensgruppen und 
große inländische Gruppen in der Union


Absenkung der Niedrigsteuergrenze bei der 
Hinzurechnungsbesteuerung von 25% auf 15%


Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht in 
Fällen der Hinzurechnungsbesteuerung
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2024 2025 2026 2027 2028


4 § 4j EStG3 Insg. - 50 . - 20 - 40 - 50 - 50
GewSt - 25 . - 10 - 20 - 25 - 25
ESt . . . . . .
KSt - 25 . - 10 - 20 - 25 - 25
SolZ . . . . . .


Bund - 14 . - 5 - 11 - 14 - 14
GewSt - 1 . . - 1 - 1 - 1
ESt . . . . . .
KSt - 13 . - 5 - 10 - 13 - 13
SolZ . . . . . .


Länder - 13 . - 6 - 11 - 13 - 13
GewSt - 1 . - 1 - 1 - 1 - 1
ESt . . . . . .
KSt - 12 . - 5 - 10 - 12 - 12


Gem. - 23 . - 9 - 18 - 23 - 23
GewSt - 23 . - 9 - 18 - 23 - 23
ESt . . . . . .


5 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 115 . - 50 + 910 + 535 + 285
GewSt - 295 . - 40 - 70 - 245 - 295
ESt + 5 . . . + 5 + 5
KSt - 25 . - 10 - 20 - 25 - 25
MinSt + 200 . . + 1.000 + 800 + 600
SolZ . . . . . .


Bund + 79 . - 7 + 487 + 380 + 279
GewSt - 11 . - 2 - 3 - 9 - 11
ESt + 3 . . . + 2 + 3
KSt - 13 . - 5 - 10 - 13 - 13
MinSt + 100 . . + 500 + 400 + 300
SolZ . . . . . .


Länder + 74 . - 6 + 487 + 378 + 274
GewSt - 15 . - 1 - 3 - 13 - 15
ESt + 1 . . . + 3 + 1
KSt - 12 . - 5 - 10 - 12 - 12
MinSt + 100 . . + 500 + 400 + 300


Gem. - 268 . - 37 - 64 - 223 - 268
GewSt - 269 . - 37 - 64 - 223 - 269
ESt + 1 . . . . + 1


Anmerkungen:
1)


2)


3)


lfd.
Nr. Maßnahme


Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten
Zusätzlich dürften indirekte, nicht konkret bezifferbare Steuermehreinnahmen bei GewSt, KSt, ESt und SolZ durch 
Verhaltensanpassungen und Rückverlagerung von Steuersubstrat ins Inland entstehen. 
Zusätzlich dürften indirekte, nicht konkret bezifferbare Steuermindereinnahmen bei GewSt, KSt, ESt und SolZ durch 
Verhaltensanpassungen und Verlagerung von Steuersubstrat ins Ausland entstehen. 


Abschaffung der Lizenzschranke
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 


lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der 
Vorgabe Wahlrecht Fallzahl Zeitaufwand pro 


Fall in Minuten 
Sachkosten pro 


Fall (in Euro) 
Jährlicher Zeitaufwand 


(in Minuten) 
Jährlicher Sachauf-
wand (in Tsd. Euro) 


4.1.1 § 6 Absatz 
5 AStG 


Elektronische Mit-
teilung der ver-
wirklichten Tatbe-
stände nach § 6 
AStG 


 


Ca. 100    
Geringfügiger nicht 


quantifizierbarer Minder-
aufwand 


4.1.2 § 8 Absatz 
5 AStG 


Absenkung der 
Niedrigsteuer-
grenze auf 15 % 


Nein Nicht be-
kannt    Nicht quantifizierbarer 


Minderaufwand 


4.1.3 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektronische Ab-
gabe der Feststel-
lungserklärungen 
und der Anzeigen 
nach § 18 Absatz 
3 AStG 


 


Ca. 
1.000    


Geringfügiger nicht 
quantifizierbarer Minder-


aufwand 


Summe (in Tsd. Euro)   
 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 


lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der 
Vorgabe Wahlrecht Fallzahl Zeitaufwand pro 


Fall in Minuten 
Sachkosten pro 


Fall (in Euro) 
Jährlicher Zeitaufwand 


(in Minuten) 
Jährlicher Sachauf-
wand (in Tsd. Euro) 


4.1.4 § 6 Absatz 
5 AStG 


Elektronische Mit-
teilung der ver-
wirklichten Tatbe-
stände nach § 6 
AStG 


Nein 


Ca. 100    
Geringfügiger nicht 


quantifizierbarer Minder-
aufwand 


4.1.5 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektronische Ab-
gabe der Feststel-
lungserklärungen 
und der Anzeigen 


Nein 
Ca. 


1.000    
Geringfügiger nicht 


quantifizierbarer Minder-
aufwand 
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der 
Vorgabe Wahlrecht Fallzahl Zeitaufwand pro 


Fall in Minuten 
Sachkosten pro 


Fall (in Euro) 
Jährlicher Zeitaufwand 


(in Minuten) 
Jährlicher Sachauf-
wand (in Tsd. Euro) 


nach § 18 Absatz 
3 AStG 


Summe (in Tsd. Euro)   


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 


lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung der 
Vorgabe 


Wirt-
schafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nentage 


/ -mo-
nate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


jährliche 
Sachkos-


ten (in Tsd. 
Euro) 


jährlicher 
Erfül-


lungsauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


4.2.1 § 3 
Abs. 4 
S. 2 
MinStG 


Mitteilungen von 
Änderungen des 
Gruppenträgers 


Gesamt-
wirtschaft 45  Hoch 58,40 600  26  26 


4.2.2 § 11 
Abs. 1 
MinStG 


Anwendung der 
Sekundärergän-
zungssteuerrege-
lung 


Gesamt-
wirtschaft 4.000  Hoch 58,40 600  2.336  2.336 


4.2.3 § 72 
Abs. 1 
S. 1 
MinStG 


Erstellung und Ab-
gabe des Mindest-
steuer-Berichts an 
das BZSt 


Gesamt-
wirtschaft 450  Hoch 58,40 49.200  21.550  21.550 


4.2.4 § 72 
Abs. 1 
S. 1 
MinStG 


Zulieferung von In-
formationen durch 
deutsche Ge-
schäftseinheiten 
an Unternehmen, 
die zur Erstellung 
des Mindest-
steuer-Berichts 
dort genutzt wer-
den 


Gesamt-
wirtschaft 


13.500  Hoch 58,40 300  3.942  3.942 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung der 
Vorgabe 


Wirt-
schafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nentage 


/ -mo-
nate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


jährliche 
Sachkos-


ten (in Tsd. 
Euro) 


jährlicher 
Erfül-


lungsauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


4.2.5 § 85 
Abs. 1 
MinStG 


Anwendung der 
nationalen Ergän-
zungssteuer 


Gesamt-
wirtschaft 34.830  Hoch 58,40 300  10.170  10.170 


4.2.6 § 90 
Abs. 1 
MinStG 


Abgabe der Min-
deststeuererklä-
rung 


Gesamt-
wirtschaft 4.450  Hoch 58,40 600  2.599  2.599 


4.2.7 § 8 Ab-
satz 5 
AStG 


Absenkung der 
Niedrigsteuer-
grenze auf 15 % 


Gesamt-
wirtschaft Nicht be-


kannt        


Nicht 
quantifi-
zierbarer 


Minderauf-
wand 


4.2.8 § 18 
Absatz 
3 AStG 


Elektronische Ab-
gabe der Feststel-
lungserklärungen 
und der Anzeigen 
nach § 18 Absatz 
3 AStG 


Gesamt-
wirtschaft 


Ca. 1.500        


Geringfü-
giger nicht 
quantifi-
zierbarer 


Minderauf-
wand 


Summe (in Tsd. Euro)   40.623 


davon aus Informationspflichten   24.185 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 


lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fall-
gruppe Wirt-


schafts-
zweig 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 


Qualifi-
kati-


onsni-
veau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 


Fall in 
Minuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Einmali-
ger Per-


sonalauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. 


Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.2.9 § 3 
Abs. 4 
S. 1 
MinStG 


Erstmalige Mel-
dung Gruppen-
träger an BZSt 
und Finanzamt 


Einmalige 
Informati-
onspflicht 


Gesamt-
wirt-


schaft 4.450  Hoch 58,40 600  2.599  2.599 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fall-
gruppe Wirt-


schafts-
zweig 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 


Qualifi-
kati-


onsni-
veau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 


Fall in 
Minuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Einmali-
ger Per-


sonalauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. 


Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.2.10 § 3 
Abs. 4 
S. 1 
MinStG 


Mitteilungen 
von Neumel-
dungen von 
neu in Anwen-
dungsbereich 
fallenden Un-
ternehmens-
gruppen 


Einmalige 
Informati-
onspflicht Gesamt-


wirt-
schaft 


45  Hoch 58,40 600  26  26 


4.2.11 Min-
dest-
steuer-
gesetz 


Umstellung der 
IT-Systeme + 
sonstige Kos-
ten der Unter-
nehmensgrup-
pen 


Einfüh-
rung oder 


Anpas-
sung digi-
taler Pro-
zessab-


läufe 


Gesamt-
wirt-


schaft 
450       320.000 320.000 


4.2.12 § 18 
Absatz 
3 AStG 


Elektronische 
Abgabe der 
Feststellungs-
erklärungen 
und der Anzei-
gen nach § 18 
Absatz 3 AStG 


Einfüh-
rung oder 


Anpas-
sung digi-
taler Pro-
zessab-


läufe 


Gesamt-
wirt-


schaft Ca. 
1.500        


Geringfü-
giger 
nicht 


quantifi-
zierbarer 
Minder-
aufwand 


 Summe (in Tsd. Euro)   322.625 


 davon aus Informationspflichten   2.625 


Zu den laufenden Nummern 4.2.1, 4.2.9 und 4.2.10 


Inländische Geschäftseinheiten bilden nach § 3 Absatz 1 MinStG eine Mindeststeuergruppe. Der Gruppenträger dieser Gruppe ergibt sich aus 
§ 3 Absatz 3 MinStG. Dieser hat seine Stellung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern, seinem Finanzamt und den übrigen Mitgliedern 
der Mindeststeuergruppe mitzuteilen (§ 3 Absatz 4 MinStG). Die zehn Stunden ergeben sich aus der Ermittlung aller inländischen Geschäfts-
einheiten durch den Gruppenträger sowie die Information an das Bundeszentralamt für Steuern, Finanzamt und die betroffenen Geschäftsein-
heiten. Betroffen sind von dieser Regelung ca. 4.450 inländisch tätige Unternehmensgruppen.  
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Es können sich jährlich Änderungen bei der Stellung des Gruppenträgers ergeben sowie neue Unternehmensgruppen in den Anwendungsbe-
reich des MinStG fallen. Als Schätzung wird von 1 Prozent der Unternehmensgruppen (45) ausgegangen, die eine Änderung des Gruppenträ-
gers vornehmen sowie 1 Prozent, die neu in den Anwendungsbereich fallen (45). Der Zeitaufwand entspricht dem unter 4.2.9 (zehn Stunden) 
dargestellten, da es sich um denselben Vorgang handelt. 
Zu der laufenden Nummer 4.2.2: 


Geschäftseinheiten müssen überprüfen, ob sie ggf. die Sekundärergänzungssteuerregelung (§§ 11 bis 14 MinStG) anwenden müssen. Ver-
lässliche Daten, wie viele Geschäftseinheiten diese Regelung eventuell anwenden müssen, gibt es nicht. Dies hängt insbesondere davon ab, 
welche Steuerhoheitsgebiete die Regelungen zu Säule 2 umsetzen. Außerdem kommt hinzu, ob Steuerhoheitsgebiete eine nationale Ergän-
zungssteuer einführen und für diese Fälle dann eine Vereinfachungsregelung gefunden wird, sodass die inländischen Geschäftseinheiten 
keine Nachversteuerung mehr vornehmen müssen. Anhand der Daten zur länderbezogenen Berichterstattung (§ 138a der Abgabenordnung) 
für 2021 wird davon ausgegangen, dass ca. 4.000 Geschäftseinheiten (ca. 3.650 + 10 Prozent Sicherheitsaufschlag, inkl. USA und China) die 
Sekundärergänzungssteuerregelung potentiell anwenden müssen. Da es sich um eine etwas aufwendigere Ermittlung handelt, welche Ge-
schäftseinheiten potentiell nachversteuert werden müssen durch die inländische Geschäftseinheit (Überprüfung, wo diese Geschäftseinheit 
ansässig ist, gibt es dort Regelungen zur Säule 2, ist diese Geschäftseinheit niedrig besteuert), wird von einem Zeitaufwand von zehn Stunden 
ausgegangen. 
Zu der laufenden Nummer 4.2.3: 


Die inländischen obersten Muttergesellschaften müssen den Mindeststeuer-Bericht jährlich erstellen und beim Bundeszentralamt für Steuern 
einreichen. Als Zeitaufwand wird sich an dem Zeitaufwand für die länderbezogene Berichterstattung (§ 138a der Abgabenordnung) orientiert 
und der Zeitaufwand vervierfacht. Der zeitliche Aufwand ist höher, da auch umfangreiche Überleitungsrechnungen vorgenommen werden 
müssen. Hierin enthalten ist bereits der Aufwand für inländische Geschäftseinheiten inländischer Unternehmensgruppen. 
Zu der laufenden Nummer 4.2.4: 


Inländische Geschäftseinheiten müssen anderen ausländischen Unternehmen Informationen zuliefern, damit diese den Mindeststeuer-Bericht 
ordnungsgemäß erstellen und abgeben können. Der Zeitaufwand in Höhe von fünf Stunden ergibt sich aus den Überleitungsrechnungen, die 
die jeweilige Geschäftseinheit noch vor der Übermittlung durchführen müssen. Die 13.500 Geschäftseinheiten ergeben sich aus einer Aus-
wertung der länderbezogenen Berichte (§ 138a der Abgabenordnung) für das Berichtsjahr 2021. 
Zu der laufenden Nummer 4.2.5: 


Durch die Einführung einer nationalen Ergänzungssteuerregelung sind im Schnitt 130 inländische Unternehmensgruppen zur Berechnung 
dieser verpflichtet. Dabei wurde sich an der Studie im Rahmen der Kurzexpertise fe 3/19 durch das ifo Institut orientiert. Die Berechnung erfolgt 
analog zur Berechnung der Primärergänzungssteuer. Hierin enthalten ist der Aufwand der inländischen Geschäftseinheiten, der der mittei-
lungspflichtigen Geschäftseinheit zuliefern sowie der Konsolidierungsaufwand dieser. Als Zeitaufwand für die Konsolidierung wird von fünf 
Stunden ausgegangen, da die zugelieferten Werte noch konsolidiert werden müssen und ggf. Nachfragen an die zuliefernden 
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Geschäftseinheiten gestellt werden müssen. Der Zeitaufwand in Höhe von fünf Stunden für die zuliefernden Geschäftseinheiten ergibt sich 
aus den Überleitungsrechnungen, die die jeweilige Geschäftseinheit noch vor der Übermittlung durchführen müssen (siehe 4.2.4). Insgesamt 
sind in Deutschland rund 34.700 Geschäftseinheiten von sowohl inländischen als auch ausländischen Unternehmensgruppen ansässig (vgl. 
Daten zur länderbezogenen Berichterstattung (§ 138a der Abgabenordnung) aus 2021). 
Zu der laufenden Nummer 4.2.6: 


Jeder Gruppenträger hat beim Finanzamt eine Mindeststeuererklärung abzugeben. Die Informationen sollen sich überwiegend aus dem Min-
deststeuer-Bericht zusammensetzen und daher nicht zu einem zusätzlichen Mehraufwand führen. Hier wird von einem zeitlichen Aufwand in 
Höhe von zehn Stunden ausgegangen. 
Zu der laufenden Nummer 4.2.11: 


Als Anhaltspunkt wird sich an dem Beitrag von Prof. Dr. Christoph Spengel (Der Betrieb; Beilage 01 zu Heft Nr. 01-02 09.01.2023) orientiert. 
Dafür wurde eine Befragung von betroffenen Unternehmen durchgeführt aus der sich ein durchschnittlicher jährlicher Aufwand von 400 
000 Euro sowie 1 600 000 Euro pro Unternehmensgruppe ergibt. Der durch die Unternehmensgruppen geschätzte Aufwand variiert stark über 
unterschiedliche Unternehmensgrößenklassen. Darüber hinaus wurde eine Beraterfirma zu ihrer Einschätzung befragt. Diese bestätigte die 
Vermutung, dass der Aufwand stark mit der Unternehmensgruppengröße variiert. Als Annahme wird davon ausgegangen, dass die größten 
50 Unternehmensgruppen eine eigenständige IT-Lösung erarbeiten und dafür Kosten in Höhe von 1 600 000 Euro anfallen. Für die mittleren 
200 Unternehmensgruppe wird davon ausgegangen, dass diese Aufwendungen für eine Mischung aus einer eigenständigen IT-Lösung und 
dem Zukauf von IT-Lösungen in Höhe von 800 000 Euro haben werden. Für die übrigen 200 kleineren Unternehmensgruppen wird davon 
ausgegangen, dass diese die IT-Lösung komplett einkaufen werden und dafür Kosten in Höhe von 400 000 Euro haben werden. 


4.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 


Bund: 
III. BZSt (Kapitel 0815) 


 2023 2024 2025 2026 2027 
Stellenbestand in 
diesem Aufgaben-
gebiet zum 31.12. 


des lfd. HH-Jahres 


Personalbedarf 


[dauerhaftes Perso-
nal] 


 


 


0,5 x A 14 


2,25 x A 12 


 


 


0,5 x A 14 


2,25 x A 12 


1 x A 11 


1 x A 8 


 


0,5 x A 14 


2,75 x A 12 


1 x A 11 


1 x A 8 


 


0,5 x A 14 


2,75 x A 12 


1 x A 11 


1 x A 8 


--- 
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Personalkosten* 


(inkl. Versorgungsan-
teil 


0811 634 03) 


 161.045,79 € 412.568,77 € 531.186,72 € 


559.327,48 € 


 


Sachkosten*   47.733,26 € 130.181,63 € 173.575,50 € 182.254,28 €  


Personalbedarf 


[befristetes Personal] 
    


 
 


Personalkosten* 


(inkl. Versorgungsan-
teil 


0811 634 01) 


    


 


 


Sachkosten*       


Aufträge und IT-
Dienstleistungen 


[Titel 532 01] 
10.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 €  


* gem. BMF-Rundschreiben vom 29. Juli 2022 (II A 3 - H 1012-10/21/10003 :001; Dok 2022/0565768) 
IV. ITZBund (Kapitel 0816) 


 2024 2025 2026 2027 
Stellenbestand in die-
sem Aufgabengebiet 
zum 31.12. des lfd. 


HH-Jahres 


Personal- und Stellenbe-
darf 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


1 x A 13g 


3 x A 12 


3 x A 11 


 


Personalkosten* 


(inkl. Versorgungsanteil 


0811 634 03) 


386.749,86 € 773.499,73 € 773.499,73 € 773.499,73 €  
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Sachkosten*  121.502,85 € 243.005,70 € 243.005,70 € 243.005,70 €  


Aufträge und IT-Dienst-
leistungen 


[Titel 532 01] 
1.320.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 €  


Wartung und Pflege 


[Titel 511 01- IT] 
200.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €  


Hard- und Software 


[Titel 812 02] 
850.000,00 € 950.000,00 €    


* gem. BMF-Rundschreiben vom 29. Juli 2022 (II A 3 - H 1012-10/21/10003 :001; Dok 2022/0565768) 


Die Aufbereitung und Weiterleitung der beim BZSt eingehenden Informationen aus dem verpflichtenden automatischen Informationsaustausch 
der Mindeststeuer-Berichte muss durch das BZSt im Rahmen eines Fachverfahrens durchgeführt werden. Aus den Anforderungen ergibt sich 
das Erfordernis der Einrichtung eines IT-Verfahrens. Nach erfolgreicher Produktivsetzung werden die Pflege und Weiterentwicklung des IT-
Verfahrens in dem vorgenannten Aufgabenbereich erfolgen. Unabhängig von der Anzahl der ausgetauschten Datensätze und meldenden 
Unternehmen müssen die Konzeption, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens sowie die erforderlichen Anforderungs- und Ge-
schäftsprozessanalysen durchgeführt werden. Um die Übersendung der empfangenen Daten an die Länder zu gewährleisten, wird das Ver-
fahren Säule 2 voraussichtlich an die derzeit in der Entwicklung befindliche Plattformkomponente PlatTIne angebunden und muss dauerhaft 
betreut werden. Hierfür ist es erforderlich, dass die technische Entwicklung des Verfahrens von Beginn an die spätere Weiterleitung der Daten 
mitberücksichtigt und die erforderlichen technischen Strukturen geschaffen werden. 


Die Einrichtung eines neuen IT-Verfahrens ist erforderlich. Der Wirkbetrieb startet ab 2025, da das Gesetz erstmals Anwendung findet auf die 
Geschäftsjahre nach dem 31. Dezember 2023. Die Entwicklungsphase (Umstellungsaufwand) mit Beratung, Konzeption und Umsetzung um-
fasst die Jahre 2023 bis 2024, ggf. bis Mitte 2025. Da voraussichtlich erst Ende 2023 mit der Beratung gestartet wird, liegt der Hauptanteil in 
den Folgejahren. Ab Mitte 2025 geht das Verfahren voraussichtlich in die Pflege und Wartung (laufender Aufwand) über. In der Schätzung 
sind ebenfalls Aufwände für externe Unterstützung enthalten. Der für die Wartung, Pflege (Weiterentwicklung) und den Betrieb notwendige 
Personalbedarf wurde in Anlehnung an die Planstellenforderung für das Fachverfahren CbCR (Country-by-Country Reporting) erhoben. Im 
neuen Verfahren ist geplant, bestehende Komponenten und Funktionalitäten zu nutzen und weiterzuentwickeln. 


Länder: 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohn-
satz pro 
Stunde 


(in 
Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Minu-


ten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.3.1 § 90 Ab-
satz 1 
MinStG 


Bearbeitung 
der Steuerer-
klärung 


Länder 


4.450  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 25    73,8 


4.3.2 § 6 Ab-
satz 5 
AStG 


Elektronische 
Mitteilung der 
verwirklichten 
Tatbestände 
nach § 6 
AStG 


Länder 


Ca. 
100  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 -2    -0,132 


4.3.3 § 8 Ab-
satz 5 
AStG 


Absenkung 
der Niedrig-
steuergrenze 
auf 15 % 


Länder 
Nicht 
be-


kannt 
 


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 224    


Nicht 
quantifi-
zierbarer 
Minder-
aufwand 


4.3.4 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektronische 
Abgabe der 
Feststel-
lungserklä-
rungen und 
der Anzeigen 
nach § 18 Ab-
satz 3 AStG 


Länder 


Ca. 
2.500  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 -2    -3,3 


Summe (in Tsd. Euro)   70,368 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohn-
satz pro 
Stunde 


(in 
Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Minu-


ten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.3.5 § 3 Ab-
satz 3 
MinStG 


Mitteilung des 
Gruppenträ-
gers 


Länder 


4.450  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82  45    132,9 


4.3.6 § 3 Ab-
satz 3 
MinStG; 
§ 72 Ab-
satz 4 
MinStG; 
§ 90 
MinStG 


Empfang und 
Bearbeitung 
der Mitteilung 
des Gruppen-
trägers, des 
Mindestbe-
steuer-Be-
richts sowie 
der Steueran-
meldung 


Länder 


4.450        1.000 


4.3.7 § 6 Ab-
satz 5 
AStG 


Elektronische 
Mitteilung der 
verwirklichten 
Tatbestände 
nach § 6 
AStG 


Länder 


Ca. 
100        


Nicht 
quantifi-
zierbarer 
Mehrauf-


wand 


4.3.8 § 8 Ab-
satz 5 
AStG 


Absenkung 
der Niedrig-
steuergrenze 
auf 15 % in 
den automati-
sierten Ver-
fahren der 
Länder 


Länder 


Nicht 
be-


kannt 


Die rein 
zahlentech-
nische Um-


stellung 
kann im 
Rahmen 
der jährli-
chen An-
passung 
der Pro-


gramme er-
folgen 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohn-
satz pro 
Stunde 


(in 
Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Minu-


ten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.3.9 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektronische 
Abgabe der 
Feststel-
lungserklä-
rungen und 
der Anzeigen 
nach § 18 Ab-
satz 3 AStG 


Länder 


Ca. 
2.500        


Nicht 
quantifi-
zierbarer 
Mehrauf-


wand 


4.3.10 § 7 Satz 7 
bis 9 Ge-
wStG 


Aufhebung 
der GewSt 
auf Hinzu-
rechnungsbe-
steuerung 


Länder 


Nicht 
be-


kannt 


Die rein 
zahlentech-
nische Um-


stellung 
kann im 
Rahmen 
der jährli-
chen An-
passung 
der Pro-


gramme er-
folgen 


       


Summe (in Tsd. Euro)   1.132,9 


Zu den laufenden Nummern 4.3.1 und 4.3.5: 


In den Finanzämtern ist mit einmaligem und laufendem personellem Mehraufwand zu rechnen. Für die Bearbeitung der elektronischen Da-
tensätze zur Mitteilung als Gruppenträger nach § 3 Absatz 3 MinStG und zur Vorbereitung und Durchführung einer Neuaufnahme werden ca. 
45 Minuten je Fall benötigt, die voraussichtlich zu 40 Prozent vom mittleren Dienst und zu 60 Prozent vom gehobenen Dienst ausgeführt 
werden, so dass Kosten in Höhe von 39,82 Euro je Stunde beziehungsweise 0,66 Euro je Minute zu berücksichtigen sind. Daraus ergibt sich 
ein einmaliger Erfüllungsmehraufwand von ca. 130 000 Euro.  


Für die Bearbeitung der jährlichen Steuererklärung werden (vergleichbar mit der Bearbeitung einer USt-Jahreserklärung) 25 Minuten prognos-
tiziert, die ebenfalls zu 40 Prozent vom mittleren Dienst und zu 60 Prozent vom gehobenen Dienst ausgeführt wird. Daraus ergibt sich ein 
wiederkehrender laufender Erfüllungsaufwand von jährlich ca. 73 000 Euro. 
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Zu der laufenden Nummer 4.3.6: 


Es handelt sich hierbei um Angaben zum IT-Aufwand.  


Dabei wird davon ausgegangenen, dass die Sachverhaltsermittlung und Auswertung der zur Prüfung vorgesehen Berichte und Steueranmel-
dungen in der Regel von den Betriebsprüfungsstellen vorgenommen werden wird. Die Betriebsprüfungsstellen steuern ihre Aufgaben durch 
Schwerpunktsetzungen, sodass in diesem Bereich keine Mehr- oder Minderaufwände ausgewiesen werden. 


Zu den laufenden Nummern 4.3.7 und 4.3.9: 


Es handelt sich hierbei um Angaben zum IT-Aufwand.  


Zu der laufenden Nummer 4.3.8: 


Für jeden einzelnen entfallenden Fall mindert sich der personelle Erfüllungsaufwand um 147,50 Euro. Eine weitere Quantifizierung ist mangels 
Fallzahlen nicht möglich. 
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt.  


Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, da es sich um die 1:1 Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2022/2523 handelt.  
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Gesetz zur Sicherstellung einer globalen Mindestbesteuerung für 
Unternehmensgruppen) 


Zu Teil 1 (Allgemeine Vorschriften) 


Der erste Teil enthält allgemeine Vorschriften für die Anwendung des Gesetzes.  


Der erste Abschnitt legt dabei den Anwendungsbereich fest und enthält insbesondere Vor-
schriften zur Steuerpflicht (§ 1), zum Umfang der Besteuerung (§ 2) sowie zum Umfang und 
zu den Bestandteilen einer Unternehmensgruppe (§ 4).  


Steuerpflichtig sind danach vor allem Geschäftseinheiten, die im Inland belegen sind und 
zu einer Unternehmensgruppe gehören, die in ihren Konzernabschlüssen in mindestens 
zwei der letzten vier Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder mehr ausge-
wiesen hat. Keine Anwendung findet das Gesetz dagegen auf sogenannte ausgeschlos-
sene Einheiten im Sinne des § 5 (zum Beispiel staatliche Einheiten oder NGO). 


Des Weiteren regelt der erste Abschnitt in bestimmten Fällen die Bildung einer Mindest-
steuergruppe (§ 3). Diese bildet den zentralen Anknüpfungspunkt für das im elften Teil nor-
mierte Besteuerungsverfahren.  


Der zweite Abschnitt enthält wichtige Begriffsbestimmungen (§ 7). 


Zu Abschnitt 1 (Anwendungsbereich) 


Zu § 1 (Steuerpflicht) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt den persönlichen Anwendungsbereich der Mindeststeuer. Steuerpflich-
tig sind nach Satz 1 alle im Inland belegenen Geschäftseinheiten, die zu einer Unterneh-
mensgruppe gehören, die die Umsatzgrenze erreicht. Die Umsatzgrenze ist nach der in 
Absatz 1 Satz 1 enthaltenen Klammerdefinition erreicht, wenn die Unternehmensgruppe in 
den Konzernabschlüssen der obersten Muttergesellschaft in mindestens zwei von vier dem 
Geschäftsjahr unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahren einen jährlichen Umsatzerlös 
von 750 Millionen Euro (Schwellenwert) oder mehr ausweist.  


Die persönliche Steuerpflicht der im Inland belegenen Geschäftseinheiten beginnt, sobald 
die Unternehmensgruppe die Umsatzgrenze erreicht. Da es insoweit genügt, dass der 
Schwellenwert innerhalb des Betrachtungszeitraums (das heißt innerhalb der letzten vier 
dem Geschäftsjahr unmittelbar vorgehenden Geschäftsjahren) mindestens zweimal er-
reicht wurde, kann die persönliche Steuerpflicht schon vor Ablauf des Betrachtungszeit-
raums bestehen. Von Bedeutung ist dies vor allem bei neuen Unternehmensgruppen. Weist 
deren oberste Muttergesellschaft in ihren ersten beiden Konzernabschlüssen Umsatzerlöse 
von jeweils 750 Millionen Euro oder mehr aus, sind die zu dieser Unternehmensgruppe 
gehörenden und im Inland belegenen Geschäftseinheiten ab dem folgenden Geschäftsjahr 
persönlich steuerpflichtig. 


Der umsatzbezogene Schwellenwert ist dabei derselbe, der auch schon bei der länderbe-
zogenen Berichterstattung nach § 138a der Abgabenordnung verwendet wird.  


Dass der Schwellenwert in mindestens zwei der letzten vier vorangegangenen Geschäfts-
jahren erfüllt sein muss, soll verhindern, dass Unternehmensgruppen, deren jährliche Um-
satzerlöse sich nahe an diesem Wert bewegen, in einem Jahr in den Anwendungsbereich 
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fallen und im nächsten Jahr nicht mehr. Dies soll die Planungssicherheit für die Unterneh-
mensgruppen erhöhen. 


Außerdem wird klargestellt, dass die Anwendung der Mindeststeuer unbeschadet von Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung erfolgt.  


Satz 2 stellt klar, dass sich die persönliche Steuerpflicht auch daraus ergeben kann, dass 
– im Fall eines Zusammenschlusses – nach § 60 Absatz 1 und 2 das Erreichen des 
Schwellenwertes oder – im Fall einer Teilung – nach § 60 Absatz 3 das Erreichen der Um-
satzgrenze fingiert wird.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 erweitert die Steuerpflicht nach Absatz 1 auf Joint Venture, Joint Venture-Toch-
tergesellschaften sowie Betriebsstätten eines Joint Venture oder einer Joint Venture-Toch-
tergesellschaft, die die Voraussetzung des § 85 Absatz 2 erfüllen. Aufgrund des Umstands, 
dass die oberste Muttergesellschaft am Joint Venture zu mindestens 50 Prozent beteiligt 
sein muss, können diese – ungeachtet des Umstands der separaten Berechnung des Steu-
ererhöhungsbetrags (§ 64 Absatz 1) – zwei Unternehmensgruppen angehören. 


Zu Absatz 3 


Sollte ein Geschäftsjahr einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfassen, ist der 
Schwellenwert nach Absatz 1 Satz 1 für das betreffende Geschäftsjahr anteilig zu erhöhen. 
Die anteilige Erhöhung beträgt dabei 1/12 je vollem Monat, um den das Geschäftsjahr den 
Zeitraum von zwölf Monaten übersteigt. Ist das Geschäftsjahr kürzer als zwölf Monate, ist 
der Schwellenwert anteilig zu kürzen. Die anteilige Kürzung beträgt 1/12 je angefangenem 
Monat, um den das Geschäftsjahr den Zeitraum von zwölf Monaten unterschreitet.  


Zu Absatz 4 


Ausgeschlossene Einheiten nach § 5 unterliegen nicht der Mindeststeuer. Ihre Umsatzer-
löse sind jedoch bei der Prüfung der Umsatzgrenze zu berücksichtigen. 


Zu § 2 (Umfang der Besteuerung) 


Die Vorschrift regelt den Umfang der Mindeststeuer. Die Mindeststeuer ist eine eigenstän-
dige Steuer vom Einkommen und tritt als solch neben die Einkommen- und Körperschafts-
teuer. Die Mindeststeuer setzt sich zusammen aus den Ergänzungssteuerbeträgen des 
Steuerpflichtigen. Diese umfassen die sich aus der Primärergänzungssteuerregelung 
(PES) nach §§ 8 bis 10 ergebenden Primärergänzungssteuerbeträge, die sich aus der Se-
kundärergänzungssteuerregelung (SES) nach §§ 11 bis 14 ergebenden Sekundärergän-
zungssteuerbeträge sowie den sich aus der nationalen Ergänzungssteuerregelung (NES) 
nach §§ 85 bis 88 ergebenden nationalen Ergänzungssteuerbeträgen.  


Zu § 3 (Mindeststeuergruppe) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt die Bildung einer Mindeststeuergruppe. Eine solche entsteht nach 
Satz 1 kraft Gesetzes, wenn innerhalb einer Unternehmensgruppe mehr als eine nach § 1 
steuerpflichtige Geschäftseinheit vorhanden ist. Der Mindeststeuergruppe gehören dabei 
sämtliche nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheiten dieser Unternehmensgruppe an, 
das heißt auch jene Geschäftseinheiten, auf die nach der PES, SES und NES keine Ergän-
zungssteuerbeträge und damit keine Mindeststeuern entfallen. Die Mindeststeuergruppe 
besteht aus dem Gruppenträger und den weiteren Mitgliedern.  
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Die Mindeststeuergruppe bewirkt eine Konzentration der Steuerschuld beim Gruppenträ-
ger. Hierzu rechnet Satz 2 dem Gruppenträger sämtliche auf die Mitglieder der Mindest-
steuergruppe nach der PES, SES und NES entfallenden Ergänzungssteuerbeträge zu. 
Steuerschuldner der Mindeststeuer ist daher nach Satz 3 in diesen Fällen nur der Gruppen-
träger, nicht aber die weiteren Mitglieder. Nur der Gruppenträger ist zur Abgabe einer Steu-
ererklärung beziehungsweise Steueranmeldung verpflichtet (vgl. § 90 Absatz 1 Satz 6). Er 
ist Inhaltsadressat der Steuerfestsetzung. Die Mindeststeuergruppe führt zu einer deutli-
chen Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens und dient sowohl der Entlastung der 
Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung. 


Zu Absatz 2 


Steuerpflichtig sind nach § 1 Absatz 2 auch Joint Venture, Joint Venture-Tochtergesell-
schaften sowie Betriebsstätten eines Joint Venture oder einer Joint Venture-Tochtergesell-
schaft, die die Voraussetzungen des § 85 Absatz 2 erfüllen. Sie gehören allerdings nicht 
zur Unternehmensgruppe und sind daher auch keine Geschäftseinheiten. Diesem Umstand 
trägt Satz 1 Rechnung, indem er fingiert, dass Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Absatz 2 
für Zwecke dieses Paragraphen als Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe, der die 
oberste Muttergesellschaft im Sinne des § 64 Absatz 4 angehört, gelten. Folge dieser Fik-
tion ist insbesondere, dass auch Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Absatz 2 zur Mindest-
steuergruppe gehören können. Auf diese Weise bewirkt Satz 1, dass die mit der Mindest-
steuergruppe verbundene Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens auch hinsichtlich 
der Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 erreicht wird.  


Satz 1 kann jedoch dazu führen, dass ein Steuerpflichtiger im Sinne des § 1 Absatz 2 
gleichzeitig als Geschäftseinheit zweier Unternehmensgruppen gilt. Dies ist der Fall, wenn 
zwei oberste Muttergesellschaften unmittelbar oder mittelbar jeweils eine Eigenkapitalbe-
teiligung von 50 Prozent an der Einheit halten. Konsequenz ist dabei, dass ein- und der-
selbe Steuerpflichtige gleichzeitig zu zwei Mindeststeuergruppen gehört. Satz 2 schreibt für 
diesen Fall vor, dass der nationale Ergänzungssteuerbetrag des Steuerpflichtigen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 hälftig aufzuteilen und damit den beiden Gruppenträgern jeweils hälftig 
zuzurechnen ist. Hierdurch verhindert Satz 2 eine doppelte Zurechnung dieses nationalen 
Ergänzungssteuerbetrages. 


Zu Absatz 3 


Die Vorschrift regelt, welche nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit der Gruppenträger 
und damit Steuerschuldner der Mindeststeuer ist. Dabei gilt im Ausgangspunkt ein top-
down-Ansatz: Ist die oberste Muttergesellschaft im Inland belegen, ist diese nach Satz 1 
stets Gruppenträger. Ist die oberste Muttergesellschaft nicht im Inland belegen, ist nach 
Satz 2 die im Inland belegene Muttergesellschaft Gruppenträger, wenn sie die gemeinsame 
Muttergesellschaft aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe 
ist. Eine von Satz 1 und 2 abweichende Bestimmung einer anderen Geschäftseinheit als 
Gruppenträger ist nicht möglich. Die Gruppenträgereigenschaft ist obligatorisch.  


Ergibt sich der Gruppenträger nicht bereits aus Satz 1 oder Satz 2, obliegt es nach Satz 3 
der obersten Muttergesellschaft den Gruppenträger der Mindeststeuergruppe zu bestim-
men. Die Mitteilung durch den Gruppenträger an das Bundeszentralamt für Steuern und 
das zuständige Finanzamt hat nach Absatz 4 zwei Monate nach Ablauf des ersten Besteu-
erungszeitraums zu erfolgen, in dem die Bestimmung erfolgt ist. Die Bestimmung wirkt, bis 
sie von der obersten Muttergesellschaft widerrufen wird. Zum Gruppenträger kann dabei 
nur eine nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit (einschließlich der nach Absatz 2 fin-
gierten Geschäftseinheiten) der Unternehmensgruppe bestimmt werden. Eine nicht im In-
land belegene Geschäftseinheit der Unternehmensgruppe – einschließlich der obersten 
Muttergesellschaft selbst – kann somit nicht Gruppenträger sein. Weitere Vorgaben für die 
Person des Gruppenträgers enthält Satz 3 nicht; insoweit besteht ein freies Bestimmungs-
recht der obersten Muttergesellschaft. 
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Das folgende Beispiel veranschaulicht den Anwendungsbereich des Satzes 3:  


Beispiel 


Die in Steuerhoheitsgebiet A belegene A Co ist die oberste Muttergesellschaft einer 
Unternehmensgruppe und hält 100 Prozent der Anteile an der im Steuerhoheitsge-
biet B belegenen B Co. Die B Co hält sämtliche Anteile an der im Inland belegenen C 
GmbH und der ebenfalls im Inland belegenen D AG. Die D AG hält 100 Prozent der 
Anteile an der E GmbH und der F GmbH, die beide im Inland belegen sind.  


Lösung 


Der Gruppenträger ergibt sich nicht bereits aus Satz 1, da die oberste Muttergesell-
schaft nicht im Inland belegen ist. Auch Satz 2 ist nicht einschlägig. Zwar ist die B Co 
gemeinsame Muttergesellschaft aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten, jedoch 
ist sie selbst nicht im Inland belegen. Der Gruppenträger ist daher nach Satz 3 von der 
A Co als oberste Muttergesellschaft aus dem Kreis der nach § 1 steuerpflichtigen Ge-
schäftseinheiten zu bestimmen. Da der A Co im Rahmen des Satz 3 ein freies Bestim-
mungsrecht zusteht, kann die E GmbH oder die F GmbH zum Gruppenträger bestimmt 
werden.  


Satz 4 stellt eine Auffangregelung dar und gewährleistet, dass jede Mindeststeuergruppe 
über einen Gruppenträger verfügt. Ergibt sich der Gruppenträger weder aus Satz 1 noch 
aus Satz 2 und wird dieser auch nicht nach Satz 3 durch die oberste Muttergesellschaft 
bestimmt, ist Gruppenträger die im Inland belegene wirtschaftlich bedeutendste Geschäfts-
einheit. Maßgebliche Kriterien sind danach insbesondere der steuerliche Wert, der Schwer-
punkt der unternehmerischen Tätigkeit, der Ort der Inlandsleitung und die Umsatzhöhe. Es 
besteht eine Mitwirkungspflicht der Beteiligten (§ 90 der Abgabenordung). Zur Bestimmung 
der wirtschaftlich bedeutendsten Geschäftseinheit können die Finanzbehörden im Rahmen 
ihrer Amtsermittlungspflicht nach § 88 der Abgabenordnung insbesondere auf das beim 
Bundeszentralamt für Steuern geführte Bundeseinheitliche Konzernverzeichnis (BUKON), 
den länderbezogenen Bericht nach § 138a der Abgabenordnung sowie auf den nach § 72 
einzureichenden Mindeststeuer-Bericht zurückgreifen. 


Entscheidend für die Festlegung des Gruppenträges für den gesamten Besteuerungszeit-
raum (Kalenderjahr) nach den Sätzen 1 bis 4 sind die Verhältnisse bei Ablauf des Besteu-
erungszeitraums. Bei einer Änderung der Verhältnisse, zum Beispiel bei einem Widerruf 
oder einem Ausscheiden des Gruppenträgers aus der Mindeststeuergruppe, ist der Grup-
penträger nach Maßgabe des Absatzes 4 Sätze 1 bis 5 neu zu bestimmen. Auch bei einer 
Neufestlegung sind wiederum die Verhältnisse bei Ablauf des Besteuerungszeitraums 
maßgeblich. Der alte Gruppenträger bleibt Steuerschuldner für bereits abgelaufene Besteu-
erungszeiträume.  


Zu Absatz 4 


Die Vorschrift begründet eine Mitteilungspflicht des Gruppenträgers. 


Nach Satz 1 hat der Gruppenträger seine Stellung als Gruppenträger bis spätestens zwei 
Monate nach Ablauf des Besteuerungszeitraums, für das die Steuerpflicht nach dem Min-
deststeuergesetz besteht, mitzuteilen. Erstmals ist die Mitteilung für den Besteuerungszeit-
raum 2024 bis zum 28. Februar 2026 zu übermitteln. Die Mitteilung hat sowohl gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern als auch dem nach § 91 für den Gruppenträger zustän-
digen Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle elektronisch zu erfolgen. Diese Pflicht gilt unabhängig vom Grund der Grup-
penträgerstellung, insbesondere also auch im Falle des Absatz 3 Satz 4. 
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Ändert sich der Gruppenträger der Mindeststeuergruppe, hat der alte Gruppenträger dies 
unverzüglich den in Absatz 4 Satz 1 genannten Behörden mitzuteilen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn sich die oberste Muttergesellschaft, die oberste Muttergesellschaft im Inland 
oder die wirtschaftlich bedeutsamste Einheit ändert oder ein Widerruf nach Absatz 3 Satz 3 
erfolgt. Der neue Gruppenträger hat seine Stellung bis spätestens zwei Monate nach Ablauf 
des Besteuerungszeitraums, für das die Steuerpflicht besteht, nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzuteilen (Absatz 4 
Satz 1).   


Nach Satz 3 hat der Gruppenträger die übrigen Geschäftseinheiten, die nach Absatz 5 haf-
ten, über seine Stellung als Gruppenträger zu informieren. 


Zu Absatz 5 


Die Vorschrift regelt die Haftung der weiteren Mitglieder der Mindeststeuergruppe. Haf-
tungsschuldner sind dabei nur jene Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge 
nach Absatz 1 Satz 2 dem Gruppenträger zugerechnet werden. Diese haften zusammen 
mit dem Steuerschuldner (Gruppenträger) gesamtschuldnerisch für die Mindeststeuer. Auf 
diese Weise wird verhindert, dass eine unzureichende Finanzausstattung des Gruppenträ-
gers die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet. Zugleich stellt die gesamtschuld-
nerische Haftung sicher, dass die mit der Mindeststeuergruppe bezweckte Verfahrensver-
einfachung auch im Haftungsfalle gewahrt bleibt. Geschäftseinheiten, auf die keine dem 
Gruppenträger zugerechneten Ergänzungssteuerbeträge entfallen, sind auch keine Haf-
tungsschuldner. Im Rahmen der Haftungsinanspruchnahme besteht ein Ermessen, das un-
ter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze (§ 5 der Abgabenordnung) auszuüben 
ist. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 stellt klar, dass Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Ab-
satz 1 Satz 2 dem Gruppenträger zugerechnet werden, der zahlenden Geschäftseinheit ge-
genüber zivilrechtlich zum Ausgleich der auf sie entfallenden und von der zahlenden Ge-
schäftseinheit tatsächlich gezahlten Anteile an der Mindeststeuer verpflichtet sind. Umge-
kehrt gilt dies auch für Steuererstattungen an den Gruppenträger, die von diesem gegen-
über den Geschäftseinheiten auszugleichen sind. Die Ausgleichsansprüche erhöhen oder 
mindern das Einkommen nach dem Einkommensteuergesetz oder Körperschaftsteuerge-
setz nicht. Sie wirken sich aufgrund von § 7 des Gewerbesteuergesetzes auch nicht bei der 
Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags aus. Die Konkretisierung auf „entstanden“ 
bei den Ausgleichsansprüchen soll dazu führen, dass diese Ausgleichsansprüche zunächst 
ergebnisneutral einzubuchen sind, aber bei Insolvenz des Ausgleichsschuldners außer-
planmäßig abgeschrieben werden können.  


Zu § 4 (Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Bestandteile) 


Diese Vorschrift regelt den Umfang der Unternehmensgruppe sowie ihre Bestandteile. Sie 
enthält die Voraussetzungen, die ein Zusammenschluss von Einheiten erfüllen muss, um 
als Unternehmensgruppe zu gelten. Außerdem werden die Bestandteile der Unterneh-
mensgruppe in den einzelnen Absätzen definiert. 


Zu Absatz 1 


Dieser Absatz regelt die Voraussetzungen für eine Unternehmensgruppe. Dabei wird nicht 
zwischen rein national oder multinational tätigen Unternehmensgruppen unterschieden.  


Nach Satz 1 umfasst die Unternehmensgruppe alle Einheiten, die durch Eigentum oder Be-
herrschung miteinander verbunden sind, so dass die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, 
Aufwendungen und Cashflows dieser Einheiten in den Konzernabschluss der obersten 
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Muttergesellschaft einzubeziehen sind (Voll- oder Quotenkonsolidierung). Ebenfalls dazu 
gehören solche Einheiten, die nur aus Wesentlichkeitsgründen oder weil die Einheit zum 
Verkauf steht, nicht im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu berücksichti-
gen sind.  


Satz 2 bestimmt, dass eine Unternehmensgruppe auch aus einer einzelnen Einheit beste-
hen kann (zum Beispiel Stammhaus mit seinen Betriebsstätten). Damit werden auch Fälle 
erfasst, in denen eine Einheit zum Beispiel keine Tochtergesellschaften besitzt. Es wird also 
keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen der Geschäftstätigkeit gemacht. 
Voraussetzung ist, dass diese Einheiten nicht bereits Bestandteil einer Unternehmens-
gruppe nach Satz 1 sind.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält die Definition für die Geschäftseinheit. 


Satz 1 bestimmt, dass eine Geschäftseinheit jede Einheit ist, die einer Unternehmens-
gruppe angehört, sowie jede ihrer Betriebsstätten.  


Satz 2 bestimmt, dass Betriebsstätten im Sinne des Satzes 1 so behandelt werden, als wä-
ren sie gegenüber dem Stammhaus und etwaigen anderen Betriebsstätten dieses Stamm-
hauses eigenständige und unabhängige Geschäftseinheiten. Eine Einheit kann somit ein 
Stammhaus und seine Betriebsstätte sein, wobei Stammhaus und Betriebsstätte zwei un-
terschiedliche Geschäftseinheiten für Zwecke dieses Gesetzes darstellen. Dadurch wird 
keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen der Geschäftstätigkeit gemacht. 
Dies ist insbesondere für die staatenbezogene Zuordnung von Bedeutung. 


Ausgeschlossene Einheiten (und deren Betriebsstätten) sind keine Geschäftseinheiten. Sie 
werden aber bei der Berechnung der Umsatzgrenze nach § 1 miteinbezogen. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 definiert, welche Einheit die oberste Muttergesellschaft ist. Es ist dabei nicht von 
Bedeutung, ob die Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten in demselben Steuerhoheits-
gebiet belegen sind wie die oberste Muttergesellschaft. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 definiert, dass eine Einheit einer Unternehmensgruppe, die unmittelbar oder mit-
telbar eine Kontrollbeteiligung an einer anderen Einheit hält und an der von keiner anderen 
Einheit unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung gehalten wird, eine oberste Mut-
tergesellschaft ist. Dies ist der Fall, wenn eine Einheit verpflichtet ist, die Vermögenswerte, 
Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows einer anderen Einheit nach einem aner-
kannten Rechnungslegungsstandard in den Konzernabschluss einzubeziehen, oder wenn 
sie dazu verpflichtet gewesen wäre, wenn die erstgenannte Einheit einen Konzernab-
schluss nach einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard erstellt hätte, bei dem es 
sich entweder um einen anerkannten Rechnungslegungsstandard oder einen anderen 
Rechnungslegungsstandard handelt, der angepasst wurde, um wesentliche Wettbewerbs-
verzerrungen zu verhindern. Eine Einheit scheidet als oberste Muttergesellschaft einer Un-
ternehmensgruppe aus, wenn die Kontrollbeteiligungen an dieser Einheit von einer anderen 
Einheit gehalten werden. Das bedeutet, dass eine Einheit nicht als oberste Muttergesell-
schaft einer Unternehmensgruppe gilt, wenn es eine andere Einheit gibt, die der erstge-
nannten Einheit übergeordnet ist und verpflichtet ist oder verpflichtet gewesen wäre, die 
erstgenannte Einheit in ihren Konzernabschluss einzubeziehen. 
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt die Fälle, in denen das Stammhaus einer Unternehmensgruppe die 
oberste Muttergesellschaft ist. Besteht die Unternehmensgruppe nur aus einem Stamm-
haus und seinen Betriebsstätten, ist das Stammhaus die oberste Muttergesellschaft.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, was unter einer zwischengeschalteten Muttergesellschaft zu verstehen 
ist. Eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist keine oberste Muttergesellschaft, keine 
in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, keine Betriebsstätte und keine Investmentein-
heit. Sie hält aber unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an mindestens 
einer anderen Geschäftseinheit derselben Unternehmensgruppe. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, was unter einer in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft zu ver-
stehen ist. Eine in Teileigentum stehende Muttergesellschaft ist keine oberste Muttergesell-
schaft, keine Betriebsstätte und keine Investmenteinheit. Sie hält unmittelbar oder mittelbar 
eine Eigenkapitalbeteiligung an mindestens einer anderen Geschäftseinheit derselben Un-
ternehmensgruppe und an ihr werden mehr als 20 Prozent der Kapitalbeteiligungen, die 
Anspruch auf ihren Gewinn geben, unmittelbar oder mittelbar von Personen gehalten, die 
keine Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe sind. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 bestimmt, was unter einer Einheit zu verstehen ist.  


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 ist eine Einheit jeder Rechtsträger. Natürliche Personen fallen nicht darun-
ter.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass jede Einrichtung, die ein separates Rechnungslegungswerk er-
stellt oder zu erstellen hat, ebenfalls eine Einheit ist. Das können zum Beispiel Personen-
gesellschaften oder Stiftungen sein. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 definiert, was ein Stammhaus ist. Dabei ist das Stammhaus in Bezug auf eine 
Betriebsstätte die Einheit, deren Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag den Jahresüber-
schuss oder Jahresfehlbetrag der Betriebsstätte umfasst.  


Zu Absatz 8 


In Absatz 8 wird definiert, was eine Betriebsstätte im Sinne dieses Gesetzes ist. Betriebs-
stätten-Definitionen in anderen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Wird in den einzelnen 
Absätzen von einer fingierten Geschäftseinrichtung gesprochen, umfasst diese den abhän-
gigen Vertreter im Sinne des Abkommensrechts und den ständigen Vertreter im Sinne des 
§ 13 der Abgabenordnung. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bezieht sich auf den Fall, dass ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zwischen den betreffenden Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist. Entscheidungen 
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nationaler Gerichte und Feststellungen der zuständigen Behörde (zum Beispiel § 5 Ab-
satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes) zum Vorliegen einer Betriebsstätte nach 
Doppelbesteuerungsabkommen werden in diesem Zusammenhang berücksichtigt. Außer-
dem ist Voraussetzung, dass der Quellenstaat die der Betriebsstätte zuzuordnenden Ein-
künfte entsprechend Artikel 7 OECD-Musterabkommen besteuern darf. Eine den Grunds-
ätzen des Artikels 7 OECD-Musterabkommen entsprechende Besteuerung liegt auch bei 
einer der Altfassung dieses Artikels oder der mit Artikel 7 OECD-Musterabkommen ver-
gleichbaren Regelung im UN-Musterabkommen entsprechenden Besteuerung vor. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bezieht sich auf den Fall, dass kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zwischen den betreffenden Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist. Der Quellenstaat 
muss das einer dortigen "inländischen Betriebsstätte" zuzuordnenden Einkünften auf einer 
ähnlichen Nettobasis (das heißt Erträge beziehungsweise Einnahmen abzüglich Aufwen-
dungen beziehungsweise Ausgaben) besteuern wie bei den anderen Steuerinländern. Es 
ist nicht erforderlich, dass die "inländische Betriebsstätte" genauso besteuert wird wie ein 
Steuerinländer, solange sie auf ähnliche Weise besteuert wird. So steht es einer Besteue-
rung in ähnlicher Weise nicht entgegen, wenn die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen der 
„inländischen Betriebsstätte“ weiteren Beschränkungen unterliegt, die für gebietsansässige 
Steuerpflichtige nicht gelten. Darüber hinaus müssen die steuerpflichtigen Einkünfte der 
"inländischen Betriebsstätte" zuzurechnen sein, was bedeutet, dass die Tätigkeiten im 
Quellenstaat durch die Betriebsstätte ausgeübt werden müssen. Eine Quellenbesteuerung 
auf Bruttobasis erfüllt die Voraussetzungen einer ähnlichen Besteuerung nicht. 


Zu Nummer 3 


Nummer 3 bezieht sich auf den Fall, dass in einem Steuerhoheitsgebiet kein Körperschaft-
steuersystem existiert. Eine Betriebsstätte im Sinne von Nummer 3 liegt vor, wenn in dem 
betreffenden Steuerhoheitsgebiet eine Betriebsstätte oder eine fingierte Geschäftseinrich-
tung besteht, die nach dem OECD-Musterabkommen als Betriebsstätte behandelt würde, 
sofern der betreffende Staat das Recht hätte, die ihr zuzuordnenden Einkünfte nach Arti-
kel 7 des OECD-Musterabkommens zu besteuern. Diese Nummer verlangt eine hypotheti-
sche Beurteilung der Frage, ob in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem kein Körperschaftsteu-
ersystem etabliert ist, eine abkommensrechtliche Betriebsstätte bestanden hätte, wenn zwi-
schen Ansässigkeits- und Quellenstaat ein Doppelbesteuerungsabkommen in Kraft gewe-
sen wäre, das der jeweils geltenden Fassung des OECD-Musterabkommens entspricht.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 bezieht sich auf den Fall, dass eine Geschäftseinrichtung nicht von den Num-
mern 1 bis 3 erfasst ist und die dieser Geschäftseinrichtung zuzuordnenden Einkünfte nicht 
von der in einem anderen Steuerhoheitsgebiet belegenen Einheit versteuert werden. Durch 
den Ausschluss von Betriebsstätten, die bereits in den Nummern 1 bis 3 beschrieben sind, 
werden Überschneidungen zwischen diesen Betriebsstätten vermieden. Nummer 4 bezieht 
sich auf eine Betriebsstätte (oder eine fingierte Geschäftseinrichtung), durch die Tätigkeiten 
außerhalb des Steuerhoheitsgebiets, in dem die Einheit belegen ist, durchgeführt werden, 
wenn die diesen Tätigkeiten zuzuordnenden Einkünfte im Staat, in dem die Einheit belegen 
ist, von der Steuer befreit sind. Mit dieser Formulierung soll sichergestellt werden, dass 
diese Nummer nur dann Anwendung findet, wenn die Steuerbefreiung auf die Tatsache 
zurückzuführen ist, dass die Tätigkeiten von einer Betriebsstätte außerhalb des Steuerho-
heitsgebiets, in dem die Einheit belegen ist, durchgeführt werden.  


Zu § 5 (Ausgeschlossene Einheiten) 


Diese Vorschrift regelt, welche Einheiten nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
fallen. Das bedeutet unter anderem, dass die Ergänzungssteuerregelungen auf sie keine 
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Anwendung finden (das heißt sie können nicht Schuldner einer Mindeststeuer sein). Daher 
muss eine ausgeschlossene Einheit, welche die oberste Muttergesellschaft der Unterneh-
mensgruppe ist, die PES nicht anwenden, sondern die in der Beteiligungskette nachfol-
gende Einheit, sofern sie selbst nicht auch eine ausgeschlossene Einheit ist. Ausgeschlos-
sene Einheiten haben auch keine administrativen Verpflichtungen im Rahmen dieses Ge-
setzes (zum Beispiel Abgabe des Mindeststeuer-Berichts oder einer Steuererklärung be-
ziehungsweise Steueranmeldung). 


Zu Absatz 1 


Explizit zu den ausgeschlossenen Einheiten gehören staatliche Einheiten, internationale 
Organisationen, Organisationen ohne Gewinnorientierung und Pensionsfonds. Diese Ein-
heiten werden im Allgemeinen nicht von der obersten Muttergesellschaft in den Konzern-
abschluss einbezogen und sind daher auch nicht Bestandteil der Unternehmensgruppe. 
Jede dieser Einheiten wird in § 7 genauer definiert. Außerdem gehören Investmentvehikel 
und Immobilien-Investmentvehikel, die jeweils oberste Muttergesellschaften sind, zu den 
ausgeschlossenen Einheiten. Investmentvehikel oder Immobilien-Investmentvehikel, die 
nicht die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe sind, können eine Ge-
schäftseinheit einer Unternehmensgruppe sein, sofern die Konsolidierungsanforderungen 
des § 4 dieses Gesetzes ansonsten erfüllt sind. Solche Investmentvehikel und Immobilien-
Investmentvehikel werden als Investmenteinheiten betrachtet und unterliegen den beson-
deren Regelungen für die Berechnung des effektiven Steuersatzes nach den §§ 69 bis 71. 


Zu Absatz 2 


Zu den ausgeschlossenen Einheiten gehören auch Einheiten,  


− bei denen der Wert aller Anteile an dieser Einheit zu mindestens 95 Prozent unmittelbar 
oder mittelbar von einer oder mehrerer ausgeschlossener Einheiten im Sinne des Ab-
satzes 1, ausgenommen eine Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit, gehalten wird (Be-
teiligungstest) und  


− die ausschließlich oder fast ausschließlich zu Gunsten der vorgenannten Einheiten Ver-
mögenswerte verwalten oder Finanzmittel anlegen oder ausschließlich Nebentätigkeiten 
zu den von vorgenannten Einheiten ausgeübten Tätigkeiten ausführen (Tätigkeitstest).  


Außerdem sind auch Einheiten ausgeschlossen,  


− bei denen der Wert aller Anteile an dieser Einheit zu mindestens 85 Prozent unmittelbar 
oder mittelbar von einer oder mehrerer ausgeschlossener Einheiten im Sinne des Ab-
satzes 1, ausgenommen eine Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit, gehalten wird (Be-
teiligungstest) und  


− die fast ausschließlich ausgenommenen Gewinne oder Verluste im Sinne von § 17 Num-
mer 2 in Verbindung mit § 19 oder § 17 Nummer 3 in Verbindung mit § 20 erzielen (Tä-
tigkeitstest). 


Hintergrund dieses Ausschlusses ist, dass ausgeschlossene Einheiten im Sinne des Ab-
satzes 1 aus aufsichtsrechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen gezwungen sein können, 
von ihnen kontrollierte selbstständige Einheiten damit zu betrauen, für sie Vermögenswerte 
zu halten oder bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Wirtschaftliche oder aufsichtsrechtli-
che Erfordernisse können den in Absatz 1 Nummer 5 genannten Investmentvehikel bei-
spielsweise daran hindern, direkt in einen bestimmten Vermögenswert zu investieren und 
ihn zwingen, diese Investition über ein selbstständiges Vehikel zu tätigen, um seine Haftung 
zu begrenzen. 
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Zu Absatz 3 


Die berichtspflichtige Geschäftseinheit kann ausgeschlossene Einheiten nach Absatz 2 auf 
Antrag vom Ausschluss ausnehmen. An die Ausübung des Wahlrechts ist die Geschäfts-
einheit für das laufende und die vier folgenden Geschäftsjahre gebunden. 


Zu § 6 (Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten) 


Diese Vorschrift regelt die Belegenheit von Einheiten sowie Betriebsstätten im Sinne dieses 
Gesetzes. Sie ist essentiell für die Zurechnung des Einkommens und der Aufwendungen 
sowie der dazugehörigen erfassten Steuern zu einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet, um 
den korrekten Steuererhöhungsbetrag festzustellen. Dabei sind zwei Regelungen zu unter-
scheiden: Zum einen wird der Belegenheitsstaat der Geschäftseinheiten bestimmt, zum an-
deren ist eine sog. Tie-Breaker-Regelung vorgesehen, falls eine Geschäftseinheit in zwei 
Steuerhoheitsgebieten als belegen angesehen wird. Grundsätzlich richtet sich die Belegen-
heit der Geschäftseinheiten nach dem jeweiligen nationalen Recht. Andere Bestimmungen 
zur Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten in anderen Vorschriften bleiben unbe-
rührt.  


Geschäftseinheiten, die in keinem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, werden als staaten-
lose Einheiten behandelt und unterliegen einer gesonderten Berechnung für die Ermittlung 
des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags (§ 50 Absatz 2). Lediglich für 
Zwecke der nationalen Ergänzungssteuerregelung erfolgt auch eine Lokalisierung staaten-
loser Geschäftseinheiten (vgl. § 86). 


Zu Absatz 1 


Diese Vorschrift enthält die grundsätzliche Regelung für die Ermittlung der Belegenheit von 
Einheiten, die nicht transparent sind (zu transparenten Einheiten siehe Absatz 2). Auch für 
Betriebsstätten gibt es eine gesonderte Vorschrift (vgl. dazu Absatz 3). Eine Einheit ist dort 
belegen, wo sie aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsorts oder ähnli-
cher Kriterien in einem Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig ist. Dies richtet sich nach den 
nationalen Vorschriften. Einige Steuerhoheitsgebiete erlauben nach ihrem nationalen Recht 
einem Rechtsträger, der nach einer anderen Rechtsordnung gegründet worden ist, ein 
Wahlrecht dahingehend auszuüben, dass sie in diesem Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig 
sind. Trifft keines der Kriterien nach Satz 1 zu, ist die Einheit in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, nach dessen Recht sie gegründet wurde. 


Zu Absatz 2 


Diese Vorschrift enthält die grundsätzliche Regelung für die Ermittlung der Belegenheit von 
transparenten Einheiten. Sie gilt nicht für eine Betriebsstätte, über die eine transparente 
Einheit ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise ausübt. Wenn es sich bei der transpa-
renten Einheit um die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe handelt oder 
wenn sie verpflichtet ist, eine PES nach den §§ 8 bis 10 oder damit vergleichbare auslän-
dische Vorschriften anzuwenden, so gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, nach 
dessen Recht sie gegründet wurde. In allen anderen Fällen ist die transparente Einheit als 
staatenlos anzusehen. Der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag einer transparenten 
Einheit kann jedoch kein "staatenloses Einkommen" sein, wenn er gemäß § 40 einer ande-
ren Geschäftseinheit zugeordnet wurde. 


Zu Absatz 3 


Diese Vorschrift enthält die grundsätzliche Regelung für die Ermittlung der Belegenheit von 
Betriebsstätten (zur Betriebsstätten-Definition vgl. § 4 Absatz 8). 
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Zu Absatz 4 


Die Vorschrift trifft Regelungen, falls Geschäftseinheiten nach Absatz 1 in mehr als einem 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Sie gilt nicht für die Belegenheit von Betriebsstätten nach 
Absatz 3. Dabei wird unterschieden, ob ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung in Kraft ist oder nicht. Die Bestimmung eines Belegenheitsstaats ist für die korrekte 
Zuordnung des Einkommens und der Aufwendungen sowie der dazugehörigen Steuern un-
erlässlich. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 befasst sich mit dem Fall, dass ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zwischen den betroffenen Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist.  


Zu Buchstabe a 


Die Belegenheit richtet sich nach dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
in der jeweils geltenden Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Sieht das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vor, dass sich die zuständi-
gen Behörden darauf verständigen, wo die Geschäftseinheit als ansässig zu betrachten ist, 
greift diese Vereinbarung. Sollte keine entsprechende Vereinbarung vorliegen, findet Num-
mer 2 Anwendung. 


Zu Buchstabe c 


Sollte das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung keine Steuererleichterung 
oder Steuerbefreiung vorsehen, weil die Geschäftseinheit in beiden Vertragsparteien steu-
erlich ansässig ist, findet Nummer 2 Anwendung. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 ist anzuwenden, wenn kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zwischen den betroffenen Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist oder in den Fällen von Num-
mer 1 Buchstaben b und c.  


Zu Buchstabe a 


Die Geschäftseinheit gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie den höheren 
Betrag an erfassten Steuern für das Geschäftsjahr entrichtet hat, wobei die gemäß einer 
Hinzurechnungsbesteuerung entrichteten Steuern unberücksichtigt bleiben. Auch Steuern, 
die in anderen Steuerhoheitsgebieten entrichtet wurden, sowie Quellensteuern bleiben un-
berücksichtigt.  


Zu Buchstabe b 


Sollte Buchstabe a zu keinem Ergebnis führen, gilt die Geschäftseinheit als in dem Steuer-
hoheitsgebiet belegen, in welchem der gemäß den §§ 55 bis 59 berechnete substanzba-
sierte Freibetrag auf Ebene der Geschäftseinheit höher ist.  


Zu Buchstabe c 


Sollte Buchstabe b zu keinem Ergebnis führen, gilt die Geschäftseinheit als staatenlos. Dies 
ist nicht der Fall, wenn es sich um die oberste Muttergesellschaft einer 
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Unternehmensgruppe handelt. In diesem Fall gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet bele-
gen, in dem sie gegründet wurde.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält besondere Bestimmungen zu Absatz 4. Wenn eine Muttergesellschaft auf-
grund der Zuordnungsregeln in Absatz 4 in einem Steuerhoheitsgebiet als belegen gilt, in 
dem sie keiner anerkannten PES-Regelung unterliegt, gilt sie weiterhin im anderen Steuer-
hoheitsgebiet belegen, wenn sie dort einer anerkannten PES-Regelung unterliegt und das 
Besteuerungsrecht nicht durch ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung be-
schränkt ist. Sofern die Bundesrepublik Deutschland das andere Steuerhoheitsgebiet ist, 
ist § 1 Absatz 1 zu beachten; das heißt eine Besteuerung erfolgt ungeachtet der Bestim-
mungen eines Doppelbesteuerungsabkommens. 


Zu Absatz 6 


Falls sich der Belegenheitsstaat einer Einheit im Verlauf des Geschäftsjahrs ändert, gilt sie 
als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie zu Beginn des Geschäftsjahrs belegen 
war. 


Beispiel 


A Co der B Unternehmensgruppe hat ihren Unternehmenssitz am 1. Januar 01 in Ham-
burg. Mit Wirkung zum 15. April 01 wird der Unternehmenssitz nach Paris verlegt. Da 
die A Co zu Beginn des Geschäftsjahrs ihren Unternehmenssitz in Hamburg hatte, ist 
sie für das Geschäftsjahr 01 als in Deutschland belegen zu behandeln. Ab dem Ge-
schäftsjahr 02 ist die A Co dann in Frankreich belegen. 


Zu Abschnitt 2 (Begriffsbestimmungen) 


Zu § 7 (Begriffsbestimmungen) 


§ 7 enthält die Begriffsbestimmungen für die Anwendung des Mindeststeuergesetzes. Die 
Begrifflichkeiten weichen bewusst von der für die Körperschaftbesteuerung verwendeten 
steuerlichen Terminologie ab, da es sich um einen eigenständigen Regelungskreis handelt. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, dass die in den folgenden Absätzen enthaltenen Begriffsbestimmungen 
für die Anwendung des Mindeststeuergesetzes gelten. Die Auflistung ist dabei nicht ab-
schließend, sondern auf zentrale, an verschiedenen Stellen verwendete Begriffe be-
schränkt. Begriffsbestimmungen, die lediglich für die Anwendung eines einzelnen Paragra-
phen benötigt werden, erfolgen vorrangig im Rahmen der jeweiligen Regelung. Darüber 
hinaus enthält insbesondere auch § 4 wichtige Begriffsbestimmungen. 


Zu Absatz 2 


Satz 1 definiert den Begriff der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer. Eine im natio-
nalen Recht eines Steuerhoheitsgebiets vorgesehene Steuer ist danach eine anerkannte 
nationale Ergänzungssteuer, wenn sie – kumulativ – drei Voraussetzungen erfüllt. Erstens 
muss der bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn der in dem betreffenden Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten (inländischer bereinigter Gesamt-Mindest-
steuer-Gewinn) auf eine Weise ermittelt werden, die den Vorschriften der Richtlinie 
(EU) 2022/2523 entspricht. Zweitens muss die Steuer dazu dienen, die Steuerschuld für 
das Steuerhoheitsgebiet und die Geschäftseinheiten so anzuheben, dass sie – bezogen 
auf den inländischen bereinigten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn – dem Mindeststeuersatz 
entspricht. Drittens muss die Steuer in einer Weise umgesetzt und verwaltet werden, die 
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mit den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 im Einklang steht und das betreffende 
Steuerhoheitsgebiet darf keine mit der Erhebung dieser Steuer in Zusammenhang stehen-
den Vorteile gewähren. Hierzu gehören beispielsweise Steuergutschriften, Steuervergüns-
tigungen und Beihilfen. Ob diese im Zusammenhang mit der Erhebung der nationalen Er-
gänzungssteuer stehen, ist anhand einer wertenden Gesamtbetrachtung zu beurteilen. Zu 
berücksichtigen ist insoweit insbesondere, ob der Vorteil an die Erhebung einer solchen 
Steuer anknüpft und ob er erst nach Beginn der Arbeiten am Zwei-Säulen-Projekt eingeführt 
wurde. Ein in Zusammenhang mit der Erhebung der nationalen Ergänzungssteuer stehen-
der Vorteil liegt beispielsweise vor, wenn ein Steuerhoheitsgebiet den hiernach erhobenen 
Betrag vollständig oder teilweise auf andere Steuern anrechnet.  


Ohne Bedeutung ist insoweit, ob die Steuer als eigenständige Steuer oder als zusätzlicher 
Steuerbetrag im Rahmen einer bestehenden Steuer ausgestaltet ist. 


Satz 2 bestimmt, dass für Zwecke einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer der in-
ländische bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn auch auf Grundlage eines vom zuge-
lassenen Standardsetzer anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines zugelasse-
nen Rechnungslegungsstandards, der zur Vermeidung erheblicher Vergleichbarkeitsein-
schränkungen angepasst wurde, anstelle des im Konzernabschluss verwendeten Rech-
nungslegungsstandards berechnet werden kann. 


Zu Absatz 3 


Die Definition der anerkannten Primärergänzungssteuerregelung ist für Anwendung dieses 
Gesetzes von hoher Relevanz. Sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Steuerverwaltun-
gen müssen prüfen, ob andere Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe in einem an-
deren Steuerhoheitsgebiet einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterlie-
gen. So muss beispielsweise eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft die Primärer-
gänzungssteuerregelung in Bezug auf ihre Eigenkapitalbeteiligungen an niedrig besteuer-
ten Geschäftseinheiten nicht anwenden, wenn die oberste Muttergesellschaft derselben 
Unternehmensgruppe bereits in ihrem Belegenheitsstaat einer anerkannten Primärergän-
zungssteuerregelung unterliegt.  


Die Definition der anerkannten Primärergänzungssteuerregelung bezieht sich auf ein Re-
gelwerk, das den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, das in das 
innerstaatliche Recht eines Steuerhoheitsgebiets aufgenommen wurde und das so umge-
setzt und verwaltet wird, dass sie mit den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 
vorgesehenen Ergebnissen übereinstimmen.  


Die Definition erfordert keinen Vergleich zwischen dem innerstaatlichen Recht verschiede-
ner Steuerhoheitsgebiete, sondern vergleicht die in einem Steuerhoheitsgebiet erlassenen 
Vorschriften mit den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2523. Dabei 
sind auch die GloBE Musterregelungen sowie der dazugehörige Kommentar, wie sie vom 
OECD/G20 Inclusive Framework zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinnver-
lagerung entwickelt wurden einzubeziehen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Primärergänzungssteuerregelung eines Steuerhoheitsgebiets nach demselben Regelwerk 
bewertet wird, das von der Europäischen Union als Richtlinie erlassen sowie von den Mit-
gliedern des OECD/G20 Inclusive Framework entwickelt wurde. 


Auf Ebene der OECD sollen Prozesse entwickelt und Leitlinien bereitgestellt werden, um 
die koordinierte Umsetzung der GloBE Musterregelungen zu erleichtern. Dazu gehört auch 
die Einführung eines Verfahrens, das die Steuerverwaltungen bei der Feststellung unter-
stützt, ob ein Steuerhoheitsgebiet eine anerkannte Primärergänzungssteuerregelung ein-
geführt hat. Zur Erleichterung von Transparenz, Kohärenz und Koordinierung sollen die Er-
gebnisse dieser Feststellungen freigegeben und öffentlich zugänglich gemacht. 
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Zu Absatz 4 


Absatz 4 definiert den Begriff des anerkannten Rechnungslegungsstandards. Hierunter 
sind sowohl Internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS) als auch die allgemein an-
erkannten Rechnungslegungsgrundsätze Australiens, Brasiliens, der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, Hongkongs 
(Volksrepublik China), Japans, Kanadas, Mexikos, Neuseelands, der Republik Indien, der 
Republik Korea, Russlands, der Schweiz, Singapurs, des Vereinigten Königreichs, der Ver-
einigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China zu verstehen.  


Zu Absatz 5 


Die Definition der anerkannten Sekundärergänzungssteuerregelung bezieht sich auf ein 
Regelwerk, das den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, das in das 
innerstaatliche Recht eines Steuerhoheitsgebiets aufgenommen wurde und das so umge-
setzt und verwaltet wird, dass sie mit den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 
vorgesehenen Ergebnissen übereinstimmen.  


Die Definition erfordert keinen Vergleich zwischen dem innerstaatlichen Recht verschiede-
ner Steuerhoheitsgebiete, sondern vergleicht die in einem Steuerhoheitsgebiet erlassenen 
Vorschriften mit den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2523. Dabei 
sind auch die GloBE Musterregelungen sowie der dazugehörige Kommentar, wie sie vom 
OECD/G20 Inclusive Framework zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinnver-
lagerung entwickelt wurden einzubeziehen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Sekundärergänzungssteuerregelung eines Steuerhoheitsgebiets nach demselben Regel-
werk bewertet wird, das von der Europäischen Union als Richtlinie erlassen sowie von den 
Mitgliedern des OECD/G20 Inclusive Framework entwickelt wurde. 


Auf Ebene der OECD sollen Prozesse entwickelt und Leitlinien bereitgestellt werden, um 
die koordinierte Umsetzung der GloBE Musterregelungen zu erleichtern. Dazu gehört auch 
die Einführung eines Verfahrens, das die Steuerverwaltungen bei der Feststellung unter-
stützt, ob ein Steuerhoheitsgebiet eine anerkannte Primärergänzungssteuerregelung ein-
geführt hat. Zur Erleichterung von Transparenz, Kohärenz und Koordinierung sollen die Er-
gebnisse dieser Feststellungen freigegeben und öffentlich zugänglich gemacht.  


Zu Absatz 6 


Absatz 6 legt die Bedeutung des Begriffs „beizulegender Zeitwert“ fest. Hierunter ist der 
Preis zu verstehen, den man in einer gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern 
am Bewertungsstichtag beim Verkauf des Vermögenswertes erhalten würde oder bei der 
Übertragung einer Schuld zu zahlen hätte.  


Zu Absatz 7 


Absatz 7 definiert den Begriff der berichtspflichtigen Geschäftseinheit. Hierunter ist die Ge-
schäftseinheit, die den Mindeststeuer-Bericht nach § 72 einreicht, zu verstehen. Berichts-
pflichtige Geschäftseinheit kann mithin auch eine in einem anderen Steuerhoheitsgebiet 
belegene und daher nicht nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit der Unternehmens-
gruppe sein. 


Zu Absatz 8 


Absatz 8 enthält eine Definition des Begriffs „Eigenkapitalbeteiligung“. Dieser umfasst jede 
Kapitalbeteiligung, die mit Rechten an den Gewinnen, dem Kapital oder den Rücklagen 
eines Unternehmens verbunden ist. Ebenfalls erfasst werden Kapitalbeteiligungen, die An-
sprüche auf den Gewinn, das Kapital oder die Rücklagen der Betriebsstätte eines Stamm-
hauses begründen. Ausreichend ist dabei bereits, dass die Kapitalbeteiligung einen 
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Anspruch auf eine der genannten Größen begründet. Eine Eigenkapitalbeteiligung liegt da-
her auch dann vor, wenn die Kapitalbeteiligung ausschließlich mit Rechten am Kapital ver-
bunden ist. Ein Gleichlauf der Ansprüche ist nicht erforderlich. Daher stellt auch eine Kapi-
talbeteiligung, die einen Anspruch auf 20 Prozent der Gewinne, aber nur 10 Prozent des 
Kapitals begründet, eine Eigenkapitalbeteiligung dar. Dass die Kapitalbeteiligung Stimm-
rechte vermittelt, ist weder notwendig noch hinreichend. Ebenfalls nicht ausreichend sind 
Ansprüche auf den Gewinn, das Kapital oder die Rücklagen, die nicht mit einer Kapitalbe-
teiligung verbunden sind (beispielsweise Gewinnbeteiligungen für Mitarbeiter). Eine Kapi-
talbeteiligung in diesem Sinne liegt nur vor, wenn die Beteiligung nach den für den Kon-
zernabschluss verwendeten Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital behandelt wird. 


 Zu Absatz 9 


In Übereinstimmung mit dem internationalen Rechnungslegungsstandard, versteht man un-
ter der Equity-Methode eine Bilanzierungsmethode, bei der die Anteile zunächst mit den 
Anschaffungskosten angesetzt und in der Folge entsprechend dem Anteil des Anteilseig-
ners am sich ändernden Reinvermögen des Beteiligungsunternehmens berichtigt werden. 
Dies entspricht IAS 28. Ähnliche Definitionen aus anderen anerkannten Rechnungsle-
gungsstandards sind ebenfalls aberkannt. Gewinne und Verluste des erworbenen Unter-
nehmens erhöhen beziehungsweise vermindern den Equity-Wert der Beteiligung entspre-
chend der Beteiligungsquote. Gewinnausschüttungen vermindern ihn. Den Equity-Wert ver-
ändern auch die aus der Abschreibung beziehungsweise Aufdeckung der mit dem Kauf-
preis für die Beteiligung bezahlten anteiligen stillen Reserven und Lasten sowie des Ge-
schäfts- oder Firmenwerts des assoziierten Unternehmens beziehungsweise eines passivi-
schen Unterschiedsbetrags. 


Zu Absatz 10 


Absatz 10 legt die Bedeutung des Begriffs „Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn“ fest. Dieser 
entspricht der positiven Differenz zwischen den Mindeststeuer-Gewinnen und Mindest-
steuer-Verlusten aller in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten einer 
Unternehmensgruppe. 


Zu Absatz 11 


Satz 1 definiert den Begriff des Geschäftsjahrs. Geschäftsjahr ist der Rechnungslegungs-
zeitraum, für den die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einen Konzern-
abschluss aufstellt. Das Geschäftsjahr ist damit für die gesamte Unternehmensgruppe ein-
heitlich und kann vom Kalenderjahr abweichen. Ein Geschäftsjahr umfasst im Regelfall ei-
nen Zeitraum von zwölf Monaten, jedoch sind auch kürzere oder längere Zeiträume mög-
lich. 


Satz 2 enthält eine Auffangregelung für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft keinen 
Konzernabschluss aufstellt. In diesem Fall entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr. 


Zu Absatz 12 


Absatz 12 definiert den Begriff des gruppenzugehörigen Gesellschafters einer Geschäfts-
einheit. Hierunter ist eine Geschäftseinheit zu verstehen, die unmittelbar oder mittelbar eine 
Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben Unternehmens-
gruppe hält. 


Zu Absatz 13 


Absatz 13 legt die Bedeutung des Begriffs Hinzurechnungsbesteuerung fest. Hierunter fal-
len Steuervorschriften, die keine Primärergänzungssteuerregelungen sind und anordnen, 
dass ein unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter einer ausländischen 
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Geschäftseinheit für seinen Anteil an einem Teil oder der Gesamtheit der von dieser aus-
ländischen Geschäftseinheit erzielten Erträge einer laufenden Besteuerung unterliegt und 
zwar unabhängig davon, ob diese Erträge im laufenden Geschäftsjahr an den Gesellschaf-
ter ausgeschüttet werden. Diese Definition trägt den teilweise unterschiedlichen Ausgestal-
tungen entsprechender Regelungen in den verschiedenen Steuerhoheitsgebieten Rech-
nung. Ohne Bedeutung ist insoweit, ob ein Steuerhoheitsgebiet im Rahmen der Hinzurech-
nungsbesteuerung seinen allgemeinen oder einen hiervon abweichenden Steuertarif an-
wendet. Der Einordnung als Hinzurechnungsbesteuerung steht nicht entgegen, dass ihre 
Anwendung – über die in der Definition enthaltenen Kriterien hinaus – an weitere Voraus-
setzungen wie etwa das Überschreiten bestimmter Beteiligungsschwellen gebunden ist.  


Von einer Hinzurechnungsbesteuerung abzugrenzen sind Primärergänzungssteuerrege-
lungen. Letztere unterscheiden sich hinsichtlich der Regelungstechnik deutlich vom Typus 
der Hinzurechnungsbesteuerung. 


Zu Absatz 14 


Absatz 14 legt die Bedeutung des Begriffs Immobilien-Investmentvehikel fest. Dabei han-
delt es sich um eine Einheit, die kumulativ drei Voraussetzungen erfüllt: 


Erstens muss es sich um eine Einheit handeln, die überwiegend unbewegliches Vermögen 
hält. Dies setzt nicht zwingend voraus, dass sich das unbewegliche Vermögen im Eigentum 
der Einheit befindet. Eine Einheit hält auch dann unbewegliches Vermögen, wenn sie Inha-
berin eines Wertpapiers ist, dessen Wert an unbewegliches Vermögen gekoppelt ist.  


Zweitens muss es sich um eine Einheit handeln, deren Anteile im Streubesitz gehalten wer-
den. Dies ist der Fall, wenn die Anteile von einer Vielzahl nicht miteinander verbundener 
Personen gehalten werden, wobei hinsichtlich der Verbundenheit die gleichen Kriterien wie 
im Rahmen des Absatz 18 Nummer 1 anzuwenden sind. Unschädlich ist insoweit, wenn die 
Anteile nur von einer kleineren Anzahl anderer Investmenteinheiten gehalten werden, vo-
rausgesetzt, die Anteile an diesen anderen Investmenteinheiten werden im Streubesitz be-
ziehungsweise von einer Vielzahl nicht miteinander verbundener Personen gehalten. Glei-
ches gilt im Falle von Pensionsfonds mit einer Vielzahl von Begünstigten.  


Drittens ist erforderlich, dass die Erträge der Einheit einer Ein-Ebenen-Besteuerung unter-
liegen. Die Besteuerung kann dabei entweder auf Ebene der Einheit selbst oder – mit einem 
Aufschub von höchstens einem Jahr – bei ihren Anteilseignern erfolgen. Möglich ist auch, 
dass ein Teil der Erträge auf Ebene der Einheit und der restliche Teil auf Ebene der Anteils-
eigner besteuert wird. Unschädlich ist insoweit, wenn einzelne Anteilseigner (beispiels-
weise ausländische Pensionsfonds) persönlich steuerbefreit sind, da auch in diesem Fall 
das Besteuerungssystem auf eine einmalige Besteuerung der Erträge gerichtet ist. 


Nicht erforderlich ist, dass ein Immobilien-Investmentvehikel einer besonderen aufsichts-
rechtlichen Kontrolle unterliegt oder durch professionelle Verwalter verwaltet wird. 


Zu Absatz 15 


Absatz 15 bestimmt, welche Gebiete zum Inland gehören. Neben dem Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland umfasst das Inland demnach auch den der Bundesrepublik 
Deutschland zustehenden Anteil an der ausschließlichen Wirtschaftszone und am Fest-
landsockel.  


Zu Absatz 16 


Absatz 16 definiert den Begriff der internationalen Organisation. Hierbei handelt es sich um 
eine zwischenstaatliche oder supranationale Organisation, die – kumulativ – drei Anforde-
rungen erfüllt. Erstens muss die Organisation hauptsächlich aus Staaten bestehen. 
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Zweitens muss die Organisation mit dem Hoheitsgebiet, in dem sie niedergelassen ist, ein 
Sitzabkommen oder ein im Wesentlichen ähnliches Abkommen abgeschlossen haben. 
Letzteres umfasst insbesondere Abkommen, die sich auf Büros oder Niederlassungen der 
Organisation (beispielsweise eine Unterabteilung oder ein lokales Büro) in dem jeweiligen 
Hoheitsgebiet beziehen. Entscheidend ist insoweit, dass ein solches Abkommen der Orga-
nisation Vorrechte und Immunitäten gewährt. Drittens muss aufgrund eines Gesetzes oder 
der Satzung der Organisation gewährleistet sein, dass ihre Erträge nicht Privatpersonen 
zugutekommen. Die Definition erfasst neben der Organisation selbst auch eine in deren 
Alleineigentum stehende Behörde oder Einrichtung. 


Zu Absatz 17 


Absatz 17 definiert den Begriff der Investmenteinheit. Hierbei handelt es sich um einen 
Sammelbegriff. Dieser umfasst zum einen Investmentvehikel, Immobilien-Investmentvehi-
kel und Versicherungsinvestmenteinheit. Ebenfalls erfasst werden Einheiten, die zu min-
destens 95 Prozent unmittelbar von einem Investmentvehikel, Immobilien-Investmentvehi-
kel oder Versicherungsinvestmenteinheit gehalten werden und die ausschließlich oder fast 
ausschließlich tätig sind, um Vermögenswerte zu halten oder Gelder zugunsten dieser In-
vestmenteinheiten zu investieren. Dem Begriff der Investmenteinheit unterfallen zudem Ein-
heiten, bei denen mindestens 85 Prozent des Wertes dieser Einheiten im Eigentum eines 
Investmentvehikel, eines Immobilien-Investmentvehikels oder einer Versicherungsinvest-
menteinheit stehen und deren Erträge im Wesentlichen bei der Berechnung des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts gemäß § 17 Nummer 2 in Verbindung mit 
§ 19 oder gemäß § 17 Nummer 3 in Verbindung mit § 20 zu kürzen sind.  


Zu Absatz 18 


Absatz 18 legt den Bedeutungsgehalt des Begriffs Investmentvehikel fest. Ein Investment-
vehikel ist danach eine Einheit, die – kumulativ – sieben Voraussetzungen erfüllt.  


Erstens muss die Einheit dazu bestimmt sein, Vermögenswerte einer Anzahl von Anlegern 
– von denen einige nicht miteinander verbunden sind – zu bündeln. Da es insoweit maß-
geblich auf die Zielsetzung ankommt, ist nicht ausgeschlossen, dass ein Investmentvehikel 
vorübergehend (etwa in der Anfangsphase) nur über einen einzelnen Investor verfügt. Ein-
Anleger-Fonds im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches erfüllen 
ebenfalls die Voraussetzungen (siehe auch BaFin-Schreiben vom 14. Juni 2013 – Q 31-Wp 
2137-2013/0006 – zuletzt geändert am 9. März 2015 – insbesondere Nummer 4). Zwei 
Investoren sind miteinander verbunden, wenn beide unmittelbar oder mittelbar durch eine 
Beteiligung von mehr als 50 Prozent der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der 
Anteile der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft miteinander verbun-
den sind. Unbeachtlich ist, ob das Unternehmen herrschend oder beherrscht ist oder ob 
beide beherrscht sind. Natürliche Personen sind miteinander verbunden, wenn sie dersel-
ben Familie angehören, namentlich Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Geschwis-
ter und in gerade Linie verwandte Personen.  


Zweitens muss die Einheit gemäß einer festgelegten Anlagepolitik investieren. Diese Anla-
gepolitik kann insbesondere Vorgaben zu den zulässigen Anlageklassen, zur Anlagestra-
tegie, zur geographischen Allokation, zu Mindesthaltedauern oder zu anderen Beschrän-
kungen aus Gründen der Risikodiversifikation enthalten. Erforderlich ist dabei nicht bloß die 
Festlegung einer Anlagepolitik, sondern auch deren tatsächliche Verwirklichung. Ob eine 
festgelegte Anlagepolitik existiert, ist anhand einer wertenden Gesamtbetrachtung zu beur-
teilen. Ein Indiz hierfür ist beispielsweise, dass die Anlagepolitik festgelegt wird bevor die 
Investoren an ihre Investitionszusagen gebunden sind. Gleiches gilt, wenn die Anlagepolitik 
den Anlagebedingungen oder in einer Satzung festgelegt ist oder hierin auf sie Bezug ge-
nommen wird. Für eine festgelegte Anlagepolitik spricht zudem, wenn die Investoren ge-
genüber der Einheit einen – rechtlich durchsetzbaren – Anspruch auf Befolgung der Anla-
gepolitik haben.  
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Drittens muss die Einheit es den Anlegern ermöglichen, die Transaktions-, Forschung- und 
Analysekosten zu senken oder das Risiko kollektiv zu streuen.  


Viertens muss der Zweck der Einheit in erster Linie darin bestehen, Anlageerträge oder -
gewinne zu erzielen oder gegen ein bestimmtes oder allgemeines Ereignis oder Ergebnis 
zu schützen. Anlageerträge sind insoweit abzugrenzen von operativen Erträgen. Anlageer-
träge oder -gewinne sind insbesondere Dividenden, Zinsen, Mieten, Ausschüttungen ande-
rer Investmentvehikel und Veräußerungsgewinne, nicht aber Lizenzzahlungen. Dass der 
Primärzweck auch der Schutz gegen ein bestimmtes oder allgemeines Ereignis oder Er-
gebnis sein kann, trägt der Nutzung von Investmentvehikel durch Versicherungen zur De-
ckung versicherter Ereignisse oder Ergebnisse Rechnung.  


Fünftens muss den Anlegern entsprechend ihrer geleisteten Beiträge ein Anspruch auf die 
Erträge aus den Vermögenswerten des Fonds oder auf Erträge aus der Veräußerung dieser 
Vermögenswerte zustehen.  


Sechstens muss die Einheit in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie errichtet ist oder ver-
waltet wird, einer aufsichtsrechtlichen Regelung (einschließlich ausreichender Vorschriften 
zur Bekämpfung der Geldwäsche und zum Anlegerschutz) unterliegen.  


Siebtens muss die Einheit von professionellen Verwaltern im Auftrag der Anleger verwaltet 
werden. Indizien hierfür sind beispielsweise, dass die Verwalter unabhängig von den Anle-
gern entscheiden und nicht bei diesen angestellt sind, dass die Verwalter aufsichtsrechtli-
che Vorgaben hinsichtlich ihrer Qualifikationen erfüllen müssen oder dass die Vergütung 
der Verwalter teilweise erfolgsbasiert erfolgt.  


Zu Absatz 19 


Absatz 19 legt die Bedeutung des Begriffs Kontrollbeteiligung fest. Eine solche liegt vor, 
wenn die Beteiligung an einer Einheit dazu führt, dass der Halter dieser Beteiligung ver-
pflichtet ist, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Cash-
flows der Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu konsolidieren. 
Gleiches gilt, wenn der Halter der Beteiligung – hätte er einen Konzernabschluss erstellt – 
verpflichtet gewesen wäre, die genannten Positionen zu konsolidieren.  


Ein Stammhaus verfügt als gruppenzugehöriger Gesellschafter gegenüber seinen Betriebs-
stätten stets über eine Kontrollbeteiligung in diesem Sinne.  


Zu Absatz 20 


Absatz 20 definiert den Begriff des Konzernabschlusses. 


Zu Nummer 1 


Der Begriff bezeichnet nach Nummer 1 zum einen den von einer Einheit nach einem aner-
kannten Rechnungslegungsstandard erstellten Abschluss, in dem die Vermögenswerte, 
Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Cashflows dieser Einheit und aller Einhei-
ten, an denen diese eine Kontrollbeteiligung hält, so dargestellt werden, als gehörten sie zu 
einer einzigen wirtschaftlichen Einheit.  


Zu Nummer 2 


Ein Konzernabschluss in diesem Sinne ist nach Nummer 2 auch der Abschluss, den eine 
unter die Definition einer Unternehmensgruppe gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 fallende Einheit 
nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt. § 4 Absatz 1 Satz 2 be-
stimmt, dass auch ein Stammhaus und seine Betriebsstätten eine Unternehmensgruppe 
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sind, sofern diese Unternehmensgruppe nicht bereits Bestandteil einer Unternehmens-
gruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 ist. 


Zu Nummer 3 


Hat die oberste Muttergesellschaft einen in Nummer 1 oder Nummer 2 beschriebenen Kon-
zernabschluss tatsächlich erstellt, ist dieser nach Nummer 3 auch dann als Konzernab-
schluss im Sinne des Mindeststeuergesetzes anzusehen, wenn er zwar nicht nach einem 
anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt, aber zur Vermeidung erheblicher Ver-
gleichsbarkeitseinschränkungen angepasst wurde. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 enthält eine Auffangregelung für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft 
keinen Abschluss im Sinne der Nummern 1 bis 3 erstellt. In diesem Fall meint Konzernab-
schluss den Abschluss, der erstellt worden wäre, wenn die oberste Muttergesellschaft ver-
pflichtet gewesen wäre, einen solchen Abschluss nach einem zugelassenen Rechnungsle-
gungsstandard zu erstellen. Bei letzterem kann es sich sowohl um einen anerkannten 
Rechnungslegungsstandard als auch um einen anderen Rechnungslegungsstandard, der 
zur Vermeidung erheblicher Vergleichbarkeitseinschränkungen angepasst wurde, handeln. 


Zu Absatz 21 


Die Mindeststeuer-Leitlinien sind alle Leitlinien, die zur Auslegung und Administrierung der 
gemeinsamen Maßnahmen für die effektive Mindestbesteuerung durch das Inclusive 
Framework on BEPS erlassen worden sind. Dabei sind insbesondere die am 2. Februar 
2023 veröffentlichte Administrative Guidance (Tax Challenges Arising from the Digitalisa-
tion of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti Base Erosion Model 
Rules (Pillar Two)) zu beachten. 


Zu Absatz 22 


Absatz 22 definiert den Begriff der niedrig besteuerten Geschäftseinheit. Hierunter fallen 
zum einen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe, die in einem Niedrigsteuerho-
heitsgebiet belegen sind. Ebenfalls erfasst werden staatenlose Geschäftseinheiten, die in 
einem Geschäftsjahr einen Mindeststeuer-Gewinn erzielt haben und in diesem Geschäfts-
jahr einem nach §§ 50 bis 59 ermittelten effektiven Steuersatz unterliegen, der den Min-
deststeuersatz unterschreitet. Letzterer ist durch § 51 Absatz 2 Satz 2 auf 15 Prozent fest-
gelegt.  


Zu Absatz 23 


Absatz 23 erläutert den Begriff des Niedrigsteuerhoheitsgebiets. Ob ein Steuerhoheitsge-
biet ein Niedrigsteuerhoheitsgebiet ist, kann nicht allgemein, sondern stets nur in Bezug auf 
eine bestimmte multinationale Unternehmensgruppe und ein Geschäftsjahr beurteilt wer-
den. Es ist daher möglich, dass ein Steuerhoheitsgebiet in Bezug auf eine bestimmte mul-
tinationale Unternehmensgruppe als Niedrigsteuerhoheitsgebiet anzusehen ist, nicht je-
doch in Bezug auf eine andere multinationale Unternehmensgruppe. Ein Steuerhoheitsge-
biet ist in Bezug auf eine multinationale Unternehmensgruppe und ein Geschäftsjahr ein 
Niedrigsteuerhoheitsgebiet, wenn die multinationale Unternehmensgruppe in diesem Steu-
erhoheitsgebiet in einem Geschäftsjahr einen Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn verzeichnet 
und der nach dem fünften Teil des MinStG ermittelte effektive Steuersatz den Mindeststeu-
ersatz, das heißt 15 Prozent (§ 51 Absatz 2 Satz 2) unterschreitet. 


Zu Absatz 24 


Absatz 24 enthält eine Definition des Begriffs „Organisation ohne Gewinnorientierung“.  
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Satz 1 knüpft insoweit an das bestehende Recht an. Körperschaften, Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes von der Körperschaftsteuer befreit sind, sind danach grundsätzlich als Organisation 
ohne Gewinnorientierung anzusehen.  


Satz 2 erweitert den Begriff der Organisation ohne Gewinnorientierung. Eine Einheit ist da-
nach auch dann eine -Organisation ohne Gewinnorientierung, wenn sie kumulativ fünf Vo-
raussetzungen erfüllt: 


Erstens muss die Einheit in ihrem Belegenheitsstaat ausschließlich für religiöse, gemein-
nützige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle, sportliche, erzieherische oder ähnliche 
Zwecke (beispielsweise die Förderung und der Schutz der Menschenrechte) errichtet sein. 
Ebenfalls erfasst werden Berufsverbände, Wirtschaftsverbände, Handelskammern, Arbeit-
nehmerverbände, Landwirtschafts- beziehungsweise Gartenbauverbände, Bürgervereini-
gungen oder Organisationen, die ausschließlich der Förderung der sozialen Wohlfahrt die-
nen.  


Zweitens müssen die Einkünfte der Einheit aus diesen Tätigkeiten im Belegenheitsstaat 
vollständig oder nahezu vollständig steuerbefreit sein.  


Drittens dürfen etwaige Anteilseigner oder Mitglieder kein eigenes Interesse an den Ein-
künften oder am Vermögen der Einheit haben.  


Viertens dürfen die Einkünfte oder Vermögenswerte der Einheit grundsätzlich nicht an Pri-
vatpersonen oder nicht-steuerbegünstigte Einheiten ausgeschüttet beziehungsweise zu de-
ren Gunsten verwendet werden. Von diesem Grundsatz existieren jedoch drei Ausnahmen. 
Unschädlich ist eine solche Ausschüttung oder Verwendung, wenn sie in Übereinstimmung 
mit der steuerbegünstigten Tätigkeit dieser Einheit stehen. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn die Alumni-Stiftung einer Universität einem Studenten ein Stipendium gewährt. Eben-
falls unschädlich sind Zahlungen der Einheit, die eine angemessene Vergütung für er-
brachte Dienstleistungen oder Nutzungsüberlassungen darstellen (beispielsweise Mietzah-
lungen für Büroräume). Gleiches gilt, wenn die Einheit Vermögenswerte (beispielsweise 
Immobilien) zu einem marktüblichen Preis erwirbt.  


Fünftens müssen die Vermögenswerte der Einheit bei Beendigung, Liquidation oder Auflö-
sung an eine andere Organisation ohne Gewinnorientierung oder eine staatliche Einheit 
des Belegenheitsstaats ausgekehrt werden. Erforderlich ist mithin eine dauerhafte Vermö-
gensbindung. Diese kann sich sowohl aus der Satzung der Einheit als auch aus gesetzli-
chen Vorgaben des Belegenheitsstaates ergeben. 


Satz 3 sieht eine Rückausnahme vor: Eine Einheit, soweit diese eine Handels- oder Ge-
schäftstätigkeit ausübt, die nicht unmittelbar mit dem Zweck, für den die Einheit errichtet 
wurde, in Zusammenhang steht, ist ungeachtet der Körperschaftsteuerbefreiung nach § 5 
Absatz 1 Nummer 9 des Körperschafsteuergesetzes insoweit keine Organisation ohne Ge-
winnorientierung. Insoweit bedarf es einer wertenden Gesamtbetrachtung. Ein unmittelba-
rer Zusammenhang mit dem Zweck der Einheit besteht beispielsweise, wenn eine solche 
Einheit Produkte mit ihrem Namen oder Logo vertreibt, um hierdurch Einnahmen zur Erfül-
lung ihrer steuerbegünstigten Zwecke zu erzielen. Umgekehrt fehlt es bei einer Einheit, die 
ausschließlich Waren vertreibt, an einem solch unmittelbaren Zusammenhang auch dann, 
wenn sie ihre Gewinne für steuerbegünstigte Zwecke spendet. 


Zu Absatz 25 


Absatz 25 enthält eine abschließende Aufzählung passiver Erträge. Hierzu gehören die im 
Mindeststeuer-Gewinn berücksichtigten Erträge aus Dividenden oder dividendenähnlichen 
Erträgen, Zinsen oder zinsähnlichen Erträgen, Mieten, Lizenzgebühren, Annuitäten sowie 
die Nettogewinne aus Vermögen, das zu solchen Erträgen führt. Unbeachtlich ist insoweit, 
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ob diesen Erträgen eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit zugrunde liegt. Indem auf eine 
solche Ausnahme verzichtet und stattdessen bloß an den leicht festzustellenden Charakter 
der Erträge angeknüpft wird, werden Rechtsunsicherheiten, insbesondere bei der Berech-
nung des effektiven Steuersatzes, vermieden.  


Zu Absatz 26 


Absatz 26 definiert den Begriff des Pensionsfonds.  


Satz 1 knüpft insoweit an das bestehende Recht an. Öffentlich-rechtliche Versicherungs- 
und Versorgungseinrichtungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer des Körperschaftsteu-
ergesetzes sind danach grundsätzlich als Pensionsfonds anzusehen.  


Hierunter fallen zum einen Einrichtungen, die kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllen. 
Erstens muss es sich um Einrichtungen handeln, die ausschließlich oder fast ausschließlich 
dazu errichtet und betrieben werden, Altersversorgungsleistungen und Zusatz- oder Ne-
benleistungen für Einzelpersonen zu verwalten oder zu erbringen. Unbeachtlich ist insoweit, 
wie viele Einzelpersonen leistungsberechtigt sind; denkbar sind daher auch Pensionsfonds, 
die nur für eine einzige Person errichtet und betrieben werden. Die Formulierung „fast aus-
schließlich“ bedeutet, dass ein Pensionsfonds in sehr geringem Umfang auch Tätigkeiten 
ausüben darf, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung und Erbringung von Altersversor-
gungsleistungen und Zusatz- oder Nebenleistung verbunden sind (beispielsweise Werbe-
maßnahmen für den Pensionsfonds). Zu den Zusatz- oder Nebenleistungen gehören bei-
spielsweise Sterbegelder, Hinterbliebenenrenten, Lohnersatzleistungen im Falle von Lang-
zeiterkrankungen oder Arbeitslosigkeit sowie vergünstigte Darlehen für den Erwerb eines 
Eigenheims. Um Zusatz- oder Nebenleistungen handelt es sich dabei allerdings nur, wenn 
diese Leistungen zusätzlich zu den Altersversorgungsleistungen erbracht werden. Einrich-
tungen, die ausschließlich oder überwiegend andere Leistungen als Altersversorgungsleis-
tungen erbringen, sind keine Pensionsfonds. Zweitens müssen die Einrichtungen einer 
staatlichen Regulierung unterliegen oder ihre Leistungen durch nationale Vorschriften ge-
sichert beziehungsweise anderweitig geschützt sein. In letzterem Fall ist es erforderlich, 
dass der Pensionsfonds durch einen über eine Treuhandeinrichtung oder einen Treuhänder 
gehaltenen Pool von Vermögenswerten finanziert wird, sodass die Erfüllung der Pensions-
verpflichtungen auch im Falle der Insolvenz der Unternehmensgruppe gewährleistet ist. 
Ohne Bedeutung ist insoweit, ob es sich um einen staatlichen oder einen privaten Pensi-
onsfonds handelt.  


Ebenfalls erfasst werden Pensionsfonds-Dienstleistungseinheiten. 


Zu Absatz 27 


Absatz 27 enthält eine Definition des Begriffs Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit. Dieser 
umfasst zwei Arten von Einheiten.  


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 ist eine Einheit eine Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit, wenn sie aus-
schließlich oder fast ausschließlich dazu errichtet und betrieben wird, Finanzmittel zuguns-
ten einer Einrichtung im Sinne des Absatz 26 Nummer 1 anzulegen. Die Formulierung „fast 
ausschließlich“ verdeutlicht, dass eine Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit nur in sehr ge-
ringem Umfang Tätigkeiten ausüben darf, die nicht unmittelbar mit der Anlage von Finanz-
mittel zugunsten einer Einrichtung im Sinne des Absatz 26 Nummer 1 verbunden ist. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 erweitert den Begriff der Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit. Erfasst werden 
danach auch Einheiten, die derselben Unternehmensgruppe angehören und ausschließlich 
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oder fast ausschließlich Hilfs- und Nebentätigkeiten zu den regulierten Tätigkeiten einer 
Einrichtung im Sinne des Absatz 26 Nummer 1 ausüben. Solche Hilfs- oder Nebentätigkei-
ten sind beispielsweise das Erbringen von Beratungs- oder Researchleistungen für das 
Fondsmanagement. Nicht erforderlich ist dabei, dass die Einheit die Hilfs- und Nebentätig-
keiten unmittelbar gegenüber der Einrichtung im Sinne des Absatz 26 Nummer 1 erbringt. 
Ausreichend ist vielmehr, dass die von der Einheit erbrachten Leistungen als Hilfs- und 
Nebentätigkeiten für eine Einrichtung im Sinne des Absatz 26 Nummer 1 anzusehen sind. 
Voraussetzungen ist jedoch stets, dass die Einheit und die Einrichtung im Sinne des Ab-
satz 26 Nummer 1 derselben Unternehmensgruppe angehören. 


Zu Absatz 28 


Absatz 28 definiert den Begriff Richtlinie (EU) 2022/2523. Hierunter ist die Richtlinie (EU) 
2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindest-
besteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in 
der Union (ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9) in 
der jeweils geltenden Fassung zu verstehen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten 
dynamischen Verweis. 


Zu Absatz 29 


Absatz 29 legt die Bedeutung des Begriffs „sonstiges Ergebnis“ fest. Dieses umfasst nach 
Satz 1 Ertrags- und Aufwandsposten, die gemäß dem für die Erstellung des Konzernab-
schlusses verwendeten zugelassenen Rechnungslegungsstandard nicht in der Gewinn- o-
der Verlustrechnung berücksichtigt werden dürfen oder müssen. Das sonstige Ergebnis 
wird im Allgemeinen in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Veränderung des Eigenkapi-
tals erfasst.  


Zu Absatz 30 


Absatz 30 definiert den Begriff der staatlichen Einheit.  


Satz 1 knüpft insoweit an das bestehende Recht an. Staatliche Einheiten sind danach zum 
einen die in § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes enumerativ genann-
ten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen. 


Satz 2 enthält demgegenüber eine abstrakte Umschreibung der staatlichen Einheit, die ins-
besondere auch Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts, namentlich den Bund, die 
Länder und die Gemeinden, erfasst. Danach ist eine Einheit als staatliche Einheit einzustu-
fen, wenn sie kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfordert, dass die Einheit Teil der öffentlichen Hand ist oder sich in deren allei-
nigem Eigentum befindet. Eine Einheit ist Teil der öffentlichen Hand, wenn sie nach öffent-
lichem Recht errichtet ist. Bei Einheiten des privaten Rechts ist es erforderlich, dass sie 
sich – unmittelbar oder mittelbar – vollständig im Eigentum der öffentlichen Hand befinden.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 begrenzt die zulässigen Tätigkeiten einer staatlichen Einheit und bestimmt, dass 
ihr Hauptzweck darin bestehen muss, hoheitliche Aufgaben zu erfüllen oder das Vermö-
gens der öffentlichen Hand zu verwalten (einschließlich der damit verbundenen Investiti-
onstätigkeiten). Zudem darf die Einheit keine gewerbliche Tätigkeit ausüben. Der Begriff 
hoheitliche Aufgaben ist weit zu verstehen und umfasst beispielsweise das öffentliche Ge-
sundheitswesen, das Schulwesen, die Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur, Verteidigung 
sowie Polizei und Justiz. Zu den Einheiten, deren Hauptzweck die Verwaltung des 
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Vermögens der öffentlichen Hand ist, gehören insbesondere Staatsfonds und ähnliche Ein-
richtungen (beispielsweise staatliche Holdinggesellschaften). Nicht zulässig ist dagegen die 
Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit. Kennzeichnend hierfür ist insbesondere eine Ge-
winnerzielungsabsicht sowie die Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. 
Keine gewerbliche Tätigkeit liegt daher vor, wenn eine Einheit ihre Waren oder Dienstleis-
tungen ausschließlich gegenüber der öffentlichen Hand zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben 
erbringt. Demgegenüber ist eine Geschäftsbank auch dann keine staatliche Einheit, wenn 
sie sich vollständig im Eigentum der öffentlichen Hand befindet.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 setzt voraus, dass die Einheit gegenüber der öffentlichen Hand berichtspflichtig 
ist und ihr jährliche Informationsberichte vorlegt. Dem steht es gleich, wenn eine Berichts-
pflicht gegenüber einer anderen staatlichen Einheit besteht und dieser die jährlichen Infor-
mationsberichte vorgelegt werden. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 schreibt vor, dass die Erträge der Einheit und – im Falle der Auflösung – ihr 
Vermögen nicht einzelnen Privatpersonen zugutekommen, sondern ausschließlich der öf-
fentlichen Hand zustehen darf. Der öffentlichen Hand stehen dabei andere staatliche Ein-
heiten gleich. Ob die Erträge einzelnen Privatpersonen zugutekommen, ist anhand einer 
wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. So kann etwa 
die Ausgabe von Anteilen an private Anteilseigner unschädlich sein, wenn diese lediglich 
eine feste Dividende in Höhe eines marktüblichen Zinses erhalten und nicht am Liquida-
tionserlös beteiligt sind. 


Zu Absatz 31 


Absatz 31 legt fest, dass unter einem Steuerhoheitsgebiet jedes Gebiet, das über fiskali-
sche Autonomie verfügt, zu verstehen ist. Die Einordnung eines Gebiets als Steuerhoheits-
gebiet ist demnach unabhängig von der völkerrechtlichen Anerkennung als Staat. Dies ent-
spricht der Bedeutung des Begriffs im Rahmen des § 138a der Abgabenordnung.  


Zu Absatz 32 


Absatz 32 definiert die Begriffe der transparenten Einheit, der steuertransparenten Einheit, 
der umgekehrt hybriden Einheit, der steuertransparenten Struktur und der hybriden Einheit. 


Nach Satz 1 gilt eine Einheit grundsätzlich als transparente Einheit, soweit sie in Bezug auf 
ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste im Steuerhoheitsgebiet ihrer Grün-
dung steuerlich transparent ist, es sei denn, sie ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet 
steuerlich belegen und unterliegt dort in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne einer erfass-
ten Steuer. Ausgangspunkt der Prüfung ist daher stets die steuerliche Behandlung der Ein-
heit im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung. Nur soweit diese dort steuerlich transparent 
ist, kann es sich um eine transparente Einheit handeln. Ist die Einheit steuerlich in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung belegen, ist für 
die Einstufung als transparente Einheit zusätzlich die steuerliche Behandlung in diesem 
anderen Steuerhoheitsgebiet von Bedeutung. Soweit die Einheit in dem anderen Steuerho-
heitsgebiet in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne einer erfassten Steuer unterliegt, han-
delt es sich nicht um eine transparente Einheit. Maßgeblich ist insoweit allein, ob die Einheit 
in diesem anderen Steuerhoheitsgebiet einer erfassten Steuer unterliegt, nicht hingegen, 
ob in einem bestimmten Geschäftsjahr tatsächlich eine entsprechende Steuer zu zahlen ist 
oder ob (etwa aufgrund einer Verlustsituation) keine Steuerschuld entsteht. Die Verwen-
dung des Begriffs „soweit“ trägt Konstellationen Rechnung, in denen die Einheit nicht voll-
ständig, sondern nur in Bezug auf bestimmte Erträge oder Aufwendungen oder bestimmte 
Teile ihrer Gewinne oder Verluste steuerlich transparent ist. Dies ist beispielsweise der Fall, 
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wenn ein Steuerhoheitsgebiet einen Trust nur insoweit als steuerlich transparent behandelt, 
als die Gewinne einem Begünstigten zugerechnet werden und der Gewinn im Übrigen einer 
Besteuerung auf Ebene des Trusts unterliegt.  


Transparente Einheiten können in zwei Kategorien unterteilt werden: steuertransparente 
Einheiten und umgekehrt hybride Einheiten. Maßgeblich ist insoweit die steuerliche Be-
handlung im Belegenheitsstaat des Gesellschafters. Nach Satz 1 Nummer 1 gilt eine trans-
parente Einheit in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als steu-
ertransparente Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters steuerlich 
transparent ist. Soweit eine transparente Einheit in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, 
Gewinne oder Verluste im Belegenheitsstaat des Gesellschafters nicht steuerlich transpa-
rent ist, gilt sie nach Satz 1 Nummer 2 als umgekehrt hybride Einheit. Die steuerliche Be-
handlung kann je nach Belegenheitsstaat der Gesellschafter divergieren. Sind die Gesell-
schafter in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegen, kann ein- und dieselbe Einheit 
daher in einem Belegenheitsstaat eine steuertransparente Einheit und in einem anderen 
Belegenheitsstaat eine umgekehrt hybride Einheit sein. Diesem Umstand trägt die Verwen-
dung des Begriffs „soweit“ Rechnung.  


Satz 3 legt fest, wann eine Einheit steuerlich transparent behandelt wird. Danach wird eine 
Einheit nach dem Recht eines Steuerhoheitsgebiets als steuerlich transparent behandelt, 
wenn dieses Steuerhoheitsgebiet die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste die-
ser Einheit so behandelt, als seien sie dem unmittelbaren Gesellschafter der Einheit pro-
portional zu dessen Beteiligung an dieser Einheit entstanden. Maßgeblich ist insoweit die 
Behandlung auf nationaler Ebene des Steuerhoheitsgebiets. Unterliegt eine Einheit bloß 
auf lokaler oder regionaler Ebene einer erfassten Steuer, schließt dies eine Behandlung als 
steuerlich transparent nicht aus.  


Satz 4 beschreibt den Begriff der steuertransparenten Struktur. Danach wird eine Kapital-
beteiligung an einer Einheit oder Betriebsstätte, bei der es sich um eine gruppenzugehörige 
Geschäftseinheit handelt, so behandelt, als würde sie über eine steuertransparente Struktur 
gehalten, wenn diese Beteiligung mittelbar über eine Kette von steuertransparenten Ge-
schäftseinheiten gehalten wird. Eine steuertransparente Struktur ist mithin eine Kette von 
steuertransparenten Einheiten, durch die ein Gesellschafter eine Einheit oder Betriebsstätte 
hält.  


Satz 5 enthält eine Regelung für Geschäftseinheiten, die nicht aufgrund des Orts ihrer Ge-
schäftsleitung, ihres Gründungsortes oder ähnlicher Kriterien in einem Steuerhoheitsgebiet 
steuerlich belegen sind und keiner erfassten Steuer oder keiner anerkannten nationalen 
Ergänzungssteuer unterliegen. Eine solche Geschäftseinheit wird in Bezug auf ihre Erträge, 
Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als transparente Geschäftseinheit und als steuer-
transparente Geschäftseinheit behandelt, soweit sie kumulativ drei Voraussetzungen erfüllt. 
Erstens müssen ihre Gesellschafter in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sein, das die 
Einheit als steuerlich transparent behandelt. Zweitens darf die Einheit im Steuerhoheitsge-
biet ihrer Gründung über keine Geschäftseinrichtung verfügen. Drittens dürfen die Erträge, 
Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nicht einer Betriebsstätte zuzurechnen sein. Be-
deutung kommt dieser Regelung insbesondere dann zu, wenn im Steuerhoheitsgebiet, in 
dem die Geschäftseinheit gegründet worden ist, keine Einkommen- oder Körperschafts-
teuer existiert. In diesem Fall sind die Voraussetzungen des Satz 1 nämlich schon deshalb 
nicht erfüllt, weil die Geschäftseinheit im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung nicht steuer-
lich transparent ist, da ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste mangels Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer nicht so behandelt werden, als seien sie dem unmittel-
baren Gesellschafter der Geschäftseinheit proportional zu dessen Beteiligung an dieser 
Geschäftseinheit entstanden. Die Verwendung des Begriffs „soweit“ trägt insbesondere 
dem Umstand Rechnung, dass die Gesellschafter in unterschiedlichen Steuerhoheitsgebie-
ten belegen sein können und die Behandlung in den verschiedenen Belegenheitsstaaten 
divergieren kann. Ein- und dieselbe Geschäftseinheit kann daher im Belegenheitsstaat 
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eines Gesellschafters eine steuertransparente Geschäftseinheit und im Belegenheitsstaat 
eines anderen Gesellschafters steuerlich nicht-transparent sein.  


Satz 6 definiert den Begriff der hybriden Einheit. Danach gilt eine Einheit, die in ihrem Be-
legenheitsstaat für ertragsteuerliche Zwecke als selbstständige steuerpflichtige Person be-
handelt wird, in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als hybride 
Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters steuerlich transparent. Auch 
insoweit ist zu beachten, dass ein- und dieselbe Einheit im Belegenheitsstaat eines Gesell-
schafters steuerlich transparent und im Belegenheitsstaat eines anderen Gesellschafters 
steuerlich nicht-transparent behandelt werden kann. 


Zu Absatz 33 


Absatz 33 enthält eine Definition des Begriffs „unzulässige erstattungsfähige Anrechnungs-
steuer“. Hierbei handelt es sich um einen von der Geschäftseinheit bereits entrichteten oder 
noch zu entrichtenden Steuerbetrag, der keine zulässige Anrechnungssteuer ist und der – 
Variante 1 – dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von einer solchen Geschäftseinheit 
ausgeschütteten Dividende erstattet oder von diesem auf eine andere Steuerschuld als die 
Steuerschuld in Bezug auf diese Dividende angerechnet werden kann oder – Variante 2 – 
dem ausschüttenden Unternehmen bei Ausschüttung einer Dividende erstattet werden 
kann.  


Kennzeichnend für unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern ist demnach, dass 
die Steuer zwar zunächst von der Geschäftseinheit zu entrichten ist, jedoch anschließend 
entweder der Geschäftseinheit selbst oder dem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende 
erstattet wird beziehungsweise auf eine andere als die aus dem Dividendenbezug resultie-
rende Steuerschuld angerechnet werden kann. Anders als zulässige Anrechnungssteuern 
zielen unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern nicht bloß auf die Vermeidung 
einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung von Dividenden. Vielmehr bewirken sie letztlich, 
dass die Gewinne der Geschäftseinheit weder bei ihr selbst noch auf Ebene des Gesell-
schafters einer Besteuerung unterliegen. Dies rechtfertigt es, unzulässige erstattungsfähige 
Anrechnungssteuern bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes für ein Steuerho-
heitsgebiet nicht zu berücksichtigen.  


Quellensteuern, die vom ausschüttenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des 
Dividendenempfängers abgeführt werden, sind keine unzulässigen erstattungsfähigen An-
rechnungssteuern. Dies gilt selbst dann, wenn diese Quellensteuern dem Dividendenemp-
fänger später teilweise oder vollständig erstattet werden. Bei einer solchen Quellensteuer 
handelt es sich um eine Besteuerung des Gesellschafters, die – anders als eine unzuläs-
sige erstattungsfähige Anrechnungssteuer – den Nettobetrag der vom Gesellschafter be-
zogenen Dividende mindert. Wird diese später erstattet, handelt es sich daher um die Er-
stattung einer Steuer, die ursprünglich vom Gesellschafter selbst gezahlt wurde. 


Zu Absatz 34 


Absatz 34 definiert den Begriff der Versicherungsinvestmenteinheit. Dies ist eine Einheit, 
die unter die Definition eines Investmentvehikel oder eines Immobilien-Investmentvehikels 
fallen würde, mit dem Unterschied, dass sie im Zusammenhang mit Schulden im Rahmen 
eines Versicherungs- oder Rentenversicherungsvertrages errichtet wurde und vollständig 
im Besitz einer Einheit steht, die den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Belegenheits-
staats als Versicherungsunternehmen unterliegt.    


Zu Absatz 35 


Satz 1 legt die Bedeutung des Begriffs erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkung fest. 
Eine solche ergibt sich in Bezug auf die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder 
Verfahrens nach einem Katalog allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, 
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wenn die Anwendung des betreffenden Grundsatzes oder Verfahrens in einem Geschäfts-
jahr zu einer Gesamtabweichung von mehr als 75 Millionen Euro gegenüber dem Betrag 
führt, der sich bei Anwendung des entsprechenden Grundsatzes oder Verfahrens der Inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards ergeben hätte. Abzustellen ist insoweit auf die ge-
samte Unternehmensgruppe. 


Das Vorliegen einer erheblichen Vergleichbarkeitseinschränkung ist nur zu prüfen, wenn 
ein anderer als ein anerkannter Rechnungslegungsstandard zur Anwendung gelangt.  


Satz 2 regelt die Rechtsfolge einer erheblichen Vergleichbarkeitseinschränkung. Führt die 
Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens zu einer erheblichen Ver-
gleichbarkeitseinschränkung, muss die buchmäßige Behandlung eines Postens oder Ge-
schäftsvorfall nach diesem Grundsatz oder Verfahren so angepasst werden, dass sie im 
Einklang mit den Mindeststeuer-Leitlinien der Behandlung entspricht, die nach Internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards für diesen Posten oder Geschäftsvorfall vorgesehen 
ist. Durch die Regelung soll verhindert werden, dass eine Unternehmensgruppe Vorteile 
aus der Anwendung besonderer Grundsätze oder Verfahren zieht, die zwar in dem ange-
wendeten zugelassenen Rechnungslegungsstandard, nicht aber in einem allgemein aner-
kannten Rechnungslegungsstandard vorgesehen sind. Zu beachten ist, dass Satz 2 eine 
vollständige Anpassung verlangt; eine Anpassung nur in Höhe der 75 Millionen Euro über-
schreitenden Abweichung genügt nicht.  


Zu Absatz 36 


Satz 1 definiert den Begriff der zulässigen Anrechnungssteuer. Hierunter ist die von einer 
Geschäftseinheit zu entrichtende oder entrichtete erfasste Steuer, die dem wirtschaftlichen 
Eigentümer einer von dieser Geschäftseinheit ausgeschütteten Dividende erstattet wird o-
der von diesem als Gutschrift angerechnet werden kann, zu verstehen, sofern eine der in 
Nummer 1 bis Nummer 4 beschriebenen Konstellationen vorliegt. Ist die erfasste Steuer 
von einer Betriebsstätte entrichtet oder zu entrichten, ist insoweit auf die Dividendenaus-
schüttung durch das Stammhaus abzustellen.  


Die in Nummer 1 bis 4 beschriebenen Konstellationen sollen sicherstellen, dass die Erstat-
tung beziehungsweise Gutschrift tatsächlich ein Instrument zur Vermeidung einer wirt-
schaftlichen Doppelbelastung von Dividenden ist und grenzen die zulässige Anrechnungs-
steuer von einer unzulässigen erstattungsfähigen Anrechnungssteuer ab. Letztere ermög-
licht eine Erstattung der von der Geschäftseinheit entrichteten oder zu entrichtenden 
Steuer, ohne zugleich eine Besteuerung des Anteilsinhabers vorzusehen. Maßgeblich ist 
insoweit die abstrakte Rechtslage.  


Die Sätze 2 und 3 knüpfen an Nummer 4 an und konkretisieren für Zwecke der Nummer 4 
den Begriff der Gebietsansässigkeit. Nach Satz 2 gelten eine Organisation ohne Gewinno-
rientierung oder ein Pensionsfonds als in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, 
wenn sie in diesem Steuerhoheitsgebiet gegründet wurden und dort verwaltet werden. Eine 
Investmenteinheit ist in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie dort gegrün-
det wurde und dessen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt. Eine Lebensversiche-
rung gilt nach Satz 3 als in dem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, in dem sie belegen 
ist. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfordert, dass die Erstattung beziehungsweise Gutschrift von einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet, das die erfassten Steuern erhoben hat, 
gemäß einer Regelung zur Anrechnung ausländischer Steuern gewährt wird.  
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 setzt voraus, dass die Erstattung beziehungsweise Gutschrift einem wirtschaft-
lichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der für die erhaltene Dividende nach dem 
innerstaatlichen Recht des Steuerhoheitsgebiets, das die erfassten Steuern bei der Ge-
schäftseinheit erhoben hat, im Rahmen der laufenden Besteuerung einem nominalen Steu-
ersatz mindestens in Höhe des Mindeststeuersatz unterliegt. Sieht das betreffende Steuer-
hoheitsgebiet einen gestuften oder progressiven Steuersatz vor, ist insoweit auf den nied-
rigsten Steuersatz, der auf den wirtschaftlichen Eigentümer anwendbar ist, abzustellen.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 erfasst die Konstellation, dass der wirtschaftliche Eigentümer der Dividende, 
dem die Erstattung beziehungsweise Gutschrift gewährt wird, eine in dem Steuerhoheits-
gebiet, das die erfassten Steuern bei Geschäftseinheit erhoben hat, steuerlich ansässige 
natürliche Person ist und die Dividende als ordentliches Einkommen zu versteuern hat. Hie-
ran fehlt es insbesondere im Falle einer präferenziellen Besteuerung der Dividende, na-
mentlich einem Präferenzsteuersatz für Dividenden oder sonstige passive Einkünfte.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 knüpft an die Person des wirtschaftlichen Eigentümers an. Wird die Erstattung 
beziehungsweise Gutschrift einer staatlichen Einheit, einer internationalen Organisation, 
einer gebietsansässigen Organisation ohne Gewinnorientierung, einem gebietsansässigen 
Pensionsfonds oder einer nicht der Unternehmensgruppe angehörenden gebietsansässi-
gen Investmenteinheit gewährt, setzt die Einstufung als zulässige Anrechnungssteuer keine 
Besteuerung der Dividende voraus. Gleiches gilt im Falle einer gebietsansässigen Lebens-
versicherungseinheit, sofern die Dividende im Zusammenhang mit Pensionsfonds-Tätigkei-
ten bezogen wird und in vergleichbarer Weise wie eine vom einem Pensionsfonds bezo-
gene Dividende besteuert wird.  


Zu Absatz 37 


Absatz 37 definiert den Begriff des zulässigen Ausschüttungssteuersystems. Ein Ausschüt-
tungssteuersystem ist ein Körperschaftsteuersystem, das eine Ertragsteuer beim Unterneh-
men vorsieht, die im Allgemeinen nur dann zu entrichten ist, wenn das Unternehmen Ge-
winne an die Gesellschafter ausschüttet. Ein solches Ausschüttungssteuersystem kann zu-
dem vorsehen, dass eine Ertragsteuer auch zu entrichten ist, wenn eine (fiktive) Gewinn-
ausschüttung unterstellt wird oder wenn im Unternehmen bestimmte nicht geschäftsbezo-
gene Aufwendungen anfallen. Dies betrifft vor allem verdeckte Gewinnausschüttungen und 
soll verhindern, dass den Gesellschaftern Gewinne unter Umgehung des Ausschüttungs-
steuersystems zufließen.  


Um ein zulässiges Ausschüttungssteuersystem handelt es sich dabei nur, wenn kumulativ 
zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen muss das Ausschüttungssteuersystem eine 
Steuer mindestens in Höhe des Mindeststeuersatzes vorsehen. Dies schließt einen gestuf-
ten oder progressiven Steuersatz nicht aus, sofern der niedrigste anwendbare Steuersatz 
mindestens dem Mindeststeuersatz entspricht. Insoweit sind auch etwaige Erhöhungen der 
Bemessungsgrundlage zu berücksichtigten. Die Voraussetzungen der Nummer 2 sind da-
her beispielsweise auch dann erfüllt, wenn das Anrechnungssteuersystem zwar bloß einen 
Steuersatz in Höhe von 14 Prozent vorsieht, diesen jedoch auf einen um den Faktor 1/0.86 
erhöhten Ausschüttungsbetrag anwendet [14 Prozent x (100/0.86) = 16,28 Prozent].  


Nummer 3 erfordert zudem, dass das Ausschüttungssteuersystem ununterbrochen seit o-
der vor dem 1. Juli 2021 in Kraft gewesen ist. Hierdurch wird verhindert, dass neue zuläs-
sige Ausschüttungssteuersysteme eingeführt werden können. Unschädlich sind insoweit 







 - 142 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


jedoch punktuelle Anpassungen, die die grundsätzliche Gestaltung eines bereits am oder 
vor dem 1. Juli 2021 bestehenden Ausschüttungssteuersystems unberührt lassen. 


Zu Absatz 38 


Absatz 38 legt die Bedeutung des Begriffs „zugelassener Rechnungslegungsstandard“ fest. 
Hierunter ist ein Katalog allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, die von ei-
nem zugelassenen Standardsetzer im Belegenheitsstaat der Einheit genehmigt wurden, zu 
verstehen. Dabei kann es sich sowohl um einen anerkannten Rechnungslegungsstandard 
als auch um einen sonstigen Rechnungslegungsstand handeln. 


Zu Absatz 39 


Absatz 39 definiert den zugelassenen Standardsetzer. Dies ist jene Stelle, die in einem 
Steuerhoheitsgebiet rechtlich befugt ist, Rechnungslegungsstandards für Zwecke der Fi-
nanzberichterstattung vorzuschreiben, festzulegen oder zu akzeptieren.  


Zu Teil 2 (Ergänzungssteuer) 


Der zweite Teil des Gesetzes enthält Vorschriften über die Besteuerung einer inländischen 
Muttergesellschaft nach der PES sowie einzelner inländischer Geschäftseinheiten nach der 
SES. 


Der PES unterliegen die Muttergesellschaften einer Unternehmensgruppe. Unter den Be-
griff der Muttergesellschaften sind neben der obersten Muttergesellschaft nach § 4 Ab-
satz 3 auch die zwischengeschaltete und die in Teileigentum stehende Muttergesellschaft 
nach § 4 Absatz 4 und 5 zu fassen. Für die Anwendung der PES ist entscheidend, welche 
Geschäftseinheit in der Beteiligungshierarchie am höchsten steht („Top-Down-Ansatz“). Die 
SES ist subsidiär zu der PES anzuwenden und dient als Auffangtatbestand für Sachver-
haltskonstellationen, in denen die Niedrigbesteuerung nicht bereits durch die Anwendung 
der PES ausgeglichen wird. Dahingegen ist die NES vorrangig gegenüber der PES anzu-
wenden. 


Zu Abschnitt 1 (Primärergänzungssteuer) 


Zu § 8 (Umfang der Besteuerung der Muttergesellschaft) 


Zu Absatz 1 


Als zentrale Vorschrift zur Anwendung der PES bestimmt § 8 Absatz 1 den Primärergän-
zungssteuerbetrag, der bei der im Inland belegenen obersten Muttergesellschaft der Unter-
nehmensgruppe entsteht. Die Anwendungsvoraussetzungen sind erfüllt, wenn eine im In-
land belegene oberste Muttergesellschaft entweder selbst niedrig besteuert ist oder zu ir-
gendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres (unmittelbar oder mittelbar) eine Eigen-
kapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält. Der Begriff der obers-
ten Muttergesellschaft ist in § 4 Absatz 3 definiert. Der Begriff der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit ist in § 7 Absatz 22 definiert. Ob eine oberste Muttergesellschaft im Inland 
belegen ist, bestimmt sich nach den §§ 6 und 7 Absatz 15. 


Die Höhe der Eigenkapitalbeteiligung ist maßgeblich für die Ermittlung des der obersten 
Muttergesellschaft zurechenbaren Anteils am Steuererhöhungsbetrag nach § 9. Die 
oberste Muttergesellschaft schuldet eine Ergänzungssteuer ausschließlich in Höhe des ihr 
zurechenbaren Anteils an der niedrigbesteuerten Geschäftseinheit.  


Die PES kommt zur Anwendung, wenn die oberste Muttergesellschaft zu irgendeinem Zeit-
punkt während des Geschäftsjahrs eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuer-
ten Geschäftseinheit hält. Das bedeutet, dass die oberste Muttergesellschaft auch 







 - 143 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


verpflichtet ist, die PES in Bezug auf eine niedrigbesteuerte Geschäftseinheit anzuwenden, 
die während des Geschäftsjahres veräußert oder erworben wurde. Die Haltedauer der Ei-
genkapitalbeteiligungen während des Steuerjahres ist für Zwecke des § 8 nicht relevant. 
Sie findet allerdings im Rahmen der Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steu-
ererhöhungsbetrags nach dem fünften Teil des Gesetzes Berücksichtigung.  


Zu Absatz 2 


Satz 1 


§ 8 Absatz 2 Satz 1 regelt den Primärergänzungssteuerbetrag, der bei der zwischenge-
schalteten Muttergesellschaft entsteht. Diese kommt nur dann zur Anwendung, wenn nicht 
bereits durch die Anwendung des § 8 Absatz 1 die Niedrigbesteuerung durch die oberste 
Muttergesellschaft oder einer anderen übergeordneten Muttergesellschaft ausgeglichen 
worden ist. Der Begriff der zwischengeschalteten Muttergesellschaft ist in § 4 Absatz 4 de-
finiert. Die zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist insbesondere von der obersten Mut-
tergesellschaft, der in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft sowie der Investmentein-
heit abzugrenzen.  


Genau wie § 8 Absatz 1 zielt die Regelung nur auf tiefergestaffelte Geschäftseinheiten, de-
ren Eigenkapitalbeteiligungen unmittelbar oder mittelbar von der zwischengeschalteten 
Muttergesellschaft gehalten werden. Dem „Top-Down-Ansatz“ folgend, schuldet eine zwi-
schengeschaltete Muttergesellschaft keine Ergänzungssteuer in Bezug auf die oberste 
Muttergesellschaft oder andere übergeordnete Geschäftseinheiten, die in einem Steuerho-
heitsgebiet belegen sind, welches keine anerkannte PES umgesetzt hat. Ist die übergeord-
nete Einheit eine ausgeschlossene Einheit im Sinne des § 5, so gilt die nächste nachgeord-
nete Geschäftseinheit als zwischengeschaltete Muttergesellschaft. Zudem können Be-
triebsstätten trotz ihrer Eigenschaft als Geschäftseinheiten keine Muttergesellschaft gemäß 
§ 4 Absatz 3 bis 5 sein. Eigenkapitalbeteiligungen an einer niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit, die einer Betriebsstätte zuzuordnen sind, werden stattdessen so behandelt als wä-
ren sie dem Stammhaus zuzuordnen. 


Nach Absatz 2 ist erforderlich, dass eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftsein-
heit zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres hält. Der zurechenbare Anteil 
der zwischengeschalteten Muttergesellschaft an dem Steuererhöhungsbetrag ist nicht 
durch den zurechenbaren Anteil der obersten Muttergesellschaft begrenzt.  


Beispiel 


Eine oberste Muttergesellschaft, die in einem Land ohne anerkannte PES belegen ist, 
hält 90 Prozent der Anteile an einer zwischengeschalteten Muttergesellschaft. Die zwi-
schengeschaltete Muttergesellschaft ihrerseits hält 100 Prozent der Anteile an einer 
niedrig besteuerten Geschäftseinheit. Der zurechenbare Anteil dieser beiden Mutter-
gesellschaften an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit basiert auf dem Eigenkapi-
tal, mit dem sie unmittelbar oder mittelbar an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
beteiligt sind. Daher beträgt der zurechenbare Anteil der zwischengeschalteten Mutter-
gesellschaft an dem Steuererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
100 Prozent, während der zurechenbare Anteil der obersten Muttergesellschaft an die-
ser niedrig besteuerten Geschäftseinheit 90 Prozent beträgt. 


Die Höhe der von der zwischengeschalteten Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapi-
talbeteiligung an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit ist für die Anwendbarkeit der 
PES nicht relevant. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, dass zwischengeschal-
tete Muttergesellschaften eine beherrschende Beteiligung an einer niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit halten, um in den Anwendungsbereich der PES zu kommen. Dies gilt 
allerdings nur, solange die niedrig besteuerte Geschäftseinheit Mitglied derselben 
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Unternehmensgruppe ist, also von derselben obersten Muttergesellschaft kontrolliert 
wird. Somit kann eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft beispielsweise eine 
zehnprozentige Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
halten und trotzdem zur Anwendung der PES verpflichtet sein. Der Betrag der Ergän-
zungssteuer, den die zwischengeschaltete Muttergesellschaft zu zahlen hat, ist jedoch 
auf die ihr zurechenbare Eigenkapitalbeteiligung begrenzt. 


Satz 2 


§ 8 Absatz 2 Satz 2 dient der Umsetzung des „Top-Down-Ansatzes“. Entsprechend regelt 
Satz 2 Nummer 1, dass § 8 Absatz 2 Satz 1 nur dann anwendbar ist, wenn nicht bereits die 
oberste Muttergesellschaft derselben Unternehmensgruppe einer anerkannten PES unter-
liegt. Eine anerkannte PES schließt sowohl die inländische PES als auch eine anerkannte 
ausländische PES mit ein. Durch den „Top-Down-Ansatz“ wird somit eine Doppelbesteue-
rung vermieden, indem die Anwendung der PES in diesen Fällen auf die oberste Mutterge-
sellschaft beschränkt ist. § 8 Absatz 2 Satz 2 ist nicht einschlägig, wenn die oberste Mut-
tergesellschaft eine ausgeschlossene Einheit im Sinne des § 5 ist oder der Belegenheits-
staat der obersten Muttergesellschaft eine anerkannte PES eingeführt hat, diese aber noch 
nicht in Kraft getreten ist. Denn es kommt darauf an, dass tatsächlich eine Steuerschuld auf 
Ebene der obersten Muttergesellschaft entsteht. 


Satz 2 Nummer 2 vollzieht den „Top-Down-Ansatz“ für Fälle, in denen zwei oder mehr zwi-
schengeschaltete Muttergesellschaften in der Beteiligungshierarchie einer anerkannten 
PES nach Absatz 2 Satz 1 unterfallen. Hier regelt Satz 2 Nummer 2, dass die PES nur bei 
der zwischengeschalteten Muttergesellschaft anzuwenden ist, welche in der Beteiligungs-
hierarchie am höchsten angesiedelt ist und gleichzeitig über eine unmittelbare oder mittel-
bare Kontrollbeteiligung an der oder den tiefergestaffelten zwischengeschalteten Mutterge-
sellschaften verfügt. Hält die übergeordnete, zwischengeschaltete Muttergesellschaft keine 
Kontrollbeteiligung an der tiefergestaffelten zwischengeschalteten Muttergesellschaft, ist 
Satz 2 Nummer 2 nicht anzuwenden und die PES findet auf beiden Ebenen Anwendung. 
Dementsprechend kann die PES bei mehr als einer zwischengeschalteten Muttergesell-
schaft in derselben Unternehmensgruppe angewendet werden.  


Beispiel 1 


Die A Co ist die im Inland belegene oberste Muttergesellschaft der ABC Gruppe (Ab-
wandlung: A Co ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet ohne anerkannte PES bele-
gen). Die A Co hält unmittelbar sämtliche Anteile an den in Steuerhoheitsgebiet B be-
legenen B1 Co und B2 Co. Diese halten wiederum jeweils 50 Prozent der Anteile an 
der in Steuerhoheitsgebiet C belegenen C Co. Bei der Eigenkapitalbeteiligung an der 
C Co handelt es sich um gewöhnliche Stammaktien, die ein gleiches Recht auf Ge-
winnausschüttungen und Kapital beinhalten. A Co, B1 Co, B2 Co und C Co sind die 
einzigen Geschäftseinheiten der ABC Gruppe. A Co, B1 Co und B2 Co haben jeweils 
einen effektiven Steuersatz, der über dem Mindeststeuersatz liegt. Bei der C Co han-
delt es sich um eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit.  


A Co ist die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe und ist verpflichtet, 
die PES nach § 8 Absatz 1 anzuwenden. Für den Grundfall ist es irrelevant, ob Steu-
erhoheitsgebiet B eine anerkannte PES eingeführt hat, da die Nachversteuerung be-
reits durch eine anerkannte PES auf Ebene der A Co sichergestellt ist. Eine anerkannte 
PES in Steuerhoheitsgebiet B ist damit nicht anzuwenden. 


Ist die A Co in Abwandlung zum Grundfall in einem Steuerhoheitsgebiet ohne aner-
kannte PES belegen, geht die Verpflichtung zur Anwendung der PES auf die nächsten 
tiefergestaffelten Geschäftseinheiten in der Beteiligungshierarchie, die in einem Steu-
erhoheitsgebiet  mit einer anerkannten PES (hier B1 Co und B2 Co in Steuerhoheits-
gebiet  B) belegen sind, über. Wären B1 Co und B2 Co im Inland belegen, wäre § 8 
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Absatz 2 Satz 1 einschlägig. Dann würde der Gruppenträger, entweder B1 Co oder 
B2 Co, den Steuererhöhungsbetrag der C Co in voller Höhe schulden. 


Beispiel 2 


Die Voraussetzungen sind grundsätzlich dieselben wie in der Abwandlung von Bei-
spiel 1. Dieses Mal hält die A Co unmittelbar 80 Prozent der Anteile an der B2 Co; die 
restlichen 20 Prozent werden von der B1 Co gehalten. Die B1 Co hält zudem 10 Pro-
zent der Anteile an der C Co, während die B2 Co 90 Prozent der Anteile an der C Co 
hält. 


Somit hält die B1 Co als eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft Anteile an einer 
anderen zwischengeschalteten Muttergesellschaft (der B2 Co). Da die B1 Co jedoch 
keine Kontrollbeteiligung an der B2 Co hält (sie hält lediglich 20 Prozent; im Beispiel 
soll eine Konsolidierungspflicht bei einer Beteiligung von 20 Prozent nach dem aner-
kannten Rechnungslegungsstandard nicht vorliegen), fällt die B2 Co nicht aus dem An-
wendungsbereich der PES nach § 8 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2. Daher findet die PES 
auf beide zwischengeschalteten Muttergesellschaften Anwendung. Der Anteil an dem 
Steuererhöhungsbetrag der C Co beträgt für die B2 Co 90 Prozent, während der Anteil 
für die B1 Co 28 Prozent beträgt. Dies ergibt sich aus der unmittelbaren Beteiligung in 
Höhe von 10 Prozent sowie der mittelbaren Beteiligung über die B2 Co in Höhe von 
18 Prozent. Um eine Besteuerung in Höhe von 118 Prozent des Steuererhöhungsbe-
trags zu vermeiden, wird der der B1 Co über die mittelbare Beteiligung an der B2 Co 
zugerechnete Anteil reduziert. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Anwendung der PES in sog. Split-Ownership Konstellationen. Derartige 
Konstellationen liegen nach § 4 Absatz 5 vor, wenn eine Geschäftseinheit eine unmittelbare 
oder mittelbare Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben Un-
ternehmensgruppe hält, mithin eine Muttergesellschaft ist. Zudem ist erforderlich, dass 
mehr als 20 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen dieser Muttergesellschaft von Personen, 
die kein Teil der Unternehmensgruppe sind, gehalten werden. Hierfür werden nur Eigenka-
pitalbeteiligungen, die einen Anspruch auf den Gewinn gewähren, erfasst. Diese zur Unter-
nehmensgruppe gehörende Muttergesellschaft wird als in Teileigentum stehende Mutter-
gesellschaft bezeichnet. Für sie entsteht ebenfalls ein Ergänzungssteuerbetrag, wenn sie 
während des Geschäftsjahres unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an 
einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält. Satz 1 gilt unabhängig davon, ob eine 
oberste Muttergesellschaft oder eine (übergeordnete) zwischengeschaltete Muttergesell-
schaft jeweils ebenfalls zur Anwendung einer anerkannten PES verpflichtet ist. Im Rege-
lungsgefüge der PES entsteht somit zunächst systemimmanent eine (partielle) Doppelbe-
steuerungssituation, die allerdings durch die (anteilige) Berücksichtigung des für die in Tei-
leigentum stehende Muttergesellschaft ermittelten Ergänzungssteuerbetrags auf Ebene der 
obersten Muttergesellschaft aufgelöst wird (§ 10). 


Die Regelungen zu den Split-Ownership Konstellationen dienen der Effektivität der PES, 
indem sichergestellt wird, dass die (gezielte) Beteiligung gruppenexterner Dritter nicht den 
Regelungszweck vereiteln kann, die Steuererhöhungsbeträge aller kontrollierten niedrigbe-
steuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppen entsprechend der Eigenkapital-
beteiligung einer Muttergesellschaft zu erfassen.  


Satz 2 überträgt die Vorrangregelung in § 8 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 auf Sachverhalte, 
in denen sich zwei oder mehr in Teileigentum stehende Muttergesellschaften in derselben 
Beteiligungskette befinden und verpflichtet sind, die PES in Bezug auf dieselbe niedrig be-
steuerte Geschäftseinheit anzuwenden. Diese Vorschrift verhindert im Sinne des „Top-
Down Ansatzes“ die Anwendung der PES in Bezug auf eine in Teileigentum stehende Mut-
tergesellschaft, wenn diese vollständig (unmittelbar oder mittelbar) von einer anderen im 
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Teileigentum stehenden Muttergesellschaft gehalten wird. Dies gilt jedoch nur, wenn die 
beherrschende im Teileigentum stehende Muttergesellschaft ebenfalls zur Anwendung der 
PES verpflichtet ist. 


Satz 2 gilt zudem nur, wenn sämtliche Anteile einer in Teileigentum stehenden Mutterge-
sellschaft unmittelbar oder mittelbar von einer anderen in Teileigentum stehenden Mutter-
gesellschaft gehalten werden. Dies unterscheidet Absatz 3 Satz 2 von der Vorrangregel für 
zwischengeschaltete Muttergesellschaften in Absatz 2 Satz 2 Nummer 2, die eine unmittel-
bar oder mittelbar bestehende Kontrollbeteiligung durch eine übergeordnete zwischenge-
schaltete Muttergesellschaft erfordert. Diese Unterscheidung ist beabsichtigt und zielt auf 
Strukturen mit Minderheitsbeteiligungen auf jeder Ebene der Beteiligungshierarchie von in 
Teileigentum stehenden Muttergesellschaften. Um Verzerrungen zu vermeiden und sicher-
zustellen, dass der angemessene Ergänzungssteuerbetrag der berücksichtigt wird, muss 
eine im Teileigentum stehende Muttergesellschaft grundsätzlich die PES anwenden. Dies 
gilt nicht, wenn sie vollständig (unmittelbar oder mittelbar) von einer anderen in Teileigen-
tum stehenden Muttergesellschaft, die für das Steuerjahr eine anerkannte PES anwenden 
muss, gehalten wird. 


Beispiel 1 


Die A Co, belegen in Steuerhoheitsgebiet A, ist oberste Muttergesellschaft der 
ABCD Gruppe. Sie hält die Kontrollbeteiligung an drei Geschäftseinheiten: B Co, C Co 
und D Co, die in den Steuerhoheitsgebieten B, C und D belegen sind. A Co hält 60 Pro-
zent der Anteile an der B Co, während die übrigen 40 Prozent von Dritten gehalten 
werden. B Co hält sämtliche Anteile an der C Co, die ihrerseits sämtliche Anteile an 
der D Co hält. Bei den Beteiligungen handelt es sich jeweils um gewöhnliche Stamm-
aktien, die ein gleiches Recht auf Gewinnausschüttungen und Kapital beinhalten. Die 
D Co ist in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet, das keine Mindestbesteuerung einge-
führt hat, belegen. 


Bei der B Co handelt es sich um eine im Teileigentum stehende Muttergesellschaft, 
weil sie eine Beteiligung an der C Co hält und ihre eigenen Anteile zu mehr als 20 Pro-
zent (40 Prozent) unmittelbar von Dritten gehalten werden. Gleiches gilt für die C Co, 
weil sie eine Beteiligung an der D Co hält und ihre Anteile zudem zu 40 Prozent mittel-
bar (auf Ebene der B Co) von Dritten gehalten werden. Zwar werden 40 Prozent der 
Anteile an der D Co mittelbar (auf Ebene der B Co) durch Dritte gehalten, jedoch hält 
die D Co selbst keine Anteile an einer Geschäftseinheit. Damit stellt die D Co keine in 
Teileigentum stehende Muttergesellschaft dar. 


Nach Absatz 3 muss jede in Teileigentum stehende Muttergesellschaft eine PES für 
die ihr zurechenbaren Anteile am Steuererhöhungsbetrag einer niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit entrichten. Dies gilt somit grundsätzlich für die B Co und die C Co. 
Da die C Co jedoch vollständig von der B Co gehalten wird, ist auf sie die PES nach 
Absatz 3 Satz 2 nicht anwendbar. Demnach findet die PES auf B Co, die 100 Prozent 
des Steuererhöhungsbetrags der D Co schuldet, Anwendung. 


Die Zwischenschaltung einer in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft entlässt die 
oberste Muttergesellschaft nicht aus dem Anwendungsbereich der PES. Gleichwohl 
wird ihr nach § 8 geschuldeter Ergänzungssteuerbetrag gemäß § 10 auf null reduziert. 


Beispiel 2 


Die Voraussetzungen sind grundsätzlich dieselben wie in Beispiel 1. Dieses Mal wer-
den 10 Prozent der Anteile an der C Co von Dritten gehalten, während die verbleiben-
den 90 Prozent weiterhin von der B Co gehalten werden. 
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B Co und C Co sind weiterhin in Teileigentum stehende Muttergesellschaften, weil 
mehr als 20 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen, die Anspruch auf ihren Gewinn ge-
ben, unmittelbar oder mittelbar von Personen gehalten werden, die keine Geschäfts-
einheiten der ABCD Gruppe sind. Bei der B Co werden 40 Prozent unmittelbar durch 
Dritte gehalten. Die C Co ist eine in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, weil 
10 Prozent ihrer Anteile unmittelbar und 36 Prozent (40 Prozent multipliziert mit 90 Pro-
zent) mittelbar (auf Ebene der B Co) von Dritten gehalten werden. Da die C Co jedoch 
nicht vollständig von der B Co gehalten wird, ist sie nicht vom Anwendungsbereich der 
PES nach Absatz 3 Satz 2 ausgenommen. Aus diesem Grunde werden der C Co 
100 Prozent der Anteile am Steuererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit (D Co) zugerechnet. Eine Doppelbesteuerung auf Ebene der B Co und 
A Co wird durch § 10 vermieden. 


Zu § 9 (Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag) 


Geschäftseinheiten, die der PES nach § 8 unterliegen, wird ein Primärergänzungssteuer-
betrag in Höhe des ihnen zuzurechnenden Anteils am Steuererhöhungsbetrag der niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit zugerechnet. § 9 beinhaltet die Vorschriften zur Ermittlung 
dieses zuzurechnenden Anteils. 


Zu Absatz 1 


Der einer Muttergesellschaft zuzurechnende Anteil am Steuererhöhungsbetrag einer nied-
rig besteuerten Geschäftseinheit ergibt sich aus der Multiplikation des Steuererhöhungsbe-
trags der niedrig besteuerten Geschäftseinheit mit der geschäftsjährlich zu ermittelnden 
Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft nach Absatz 2. Dieser Steuererhöhungsbetrag 
ermittelt sich nach den Vorschriften des fünften Teils dieses Gesetzes.  


Zu Absatz 2 


In Absatz 2 wird die Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft für die Zwecke der Anwen-
dung der PES definiert. Die Einbeziehungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis von dem 
Anteil des Mutterunternehmens an dem Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit. Die Einbeziehungsquote ist auf vier Stellen nach dem Komma zu runden. 
Die Vorschriften zur Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns sind im dritten Teil dieses Ge-
setzes enthalten.  


Bei einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft beträgt die Einbeziehungsquote immer 
100 Prozent, sodass keine weiteren Berechnungen erforderlich sind. Gleiches gilt nach 
Satz 2 für Muttergesellschaften, die die PES gegen sich selbst anwenden. Wird eine Mut-
tergesellschaft also selbst niedrig besteuert, gilt sie für die Zwecke dieses Gesetzes als zu 
100 Prozent an sich selbst beteiligt; dies gilt ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Be-
teiligungsverhältnisse ihrer Anteilseigner.  


In Absatz 2 Satz 1 wird dieses Ergebnis dadurch erreicht, dass der Betrag des Mindest-
steuer-Gewinns, der auf die von anderen Anteilseignern gehaltenen Anteile entfällt (Minde-
rungsbetrag nach Absatz 3), vom gesamten Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit abgezogen wird. Diese Differenz wird sodann zu dem Mindeststeuer-Ge-
winn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit ins Verhältnis gesetzt. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Ermittlung des Minderungsbetrags. Dieser entspricht dem Teil des Min-
deststeuer-Gewinns, der anderen Beteiligten unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 
zuzurechnen wäre. Ausgangspunkt für die Ermittlung des Minderungsbetrags ist die Be-
rechnung des Mindeststeuer-Gewinns für eine Geschäftseinheit im dritten Teil dieses Ge-
setzes. Dieser ergibt sich grundsätzlich aus dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
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dem Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag, modifiziert durch Hinzurechnungen und Kürzungen 
nach § 17. Dabei wird zunächst das Ergebnis vor Zwischenergebniseliminierung der Ge-
schäftseinheit zugrunde gelegt. Folglich werden Transaktionen zwischen Geschäftseinhei-
ten der Unternehmensgruppe grundsätzlich berücksichtigt. Allerdings kann beispielsweise 
das Konsolidierungswahlrecht in § 34 zur Anwendung der Konsolidierungsgrundsätze zwi-
schen den in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten führen (in dem Fall 
wäre der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit null). Unter anderem deswegen wird 
es regelmäßig zu Abweichungen zwischen dem Mindeststeuer-Gewinn einer Geschäftsein-
heit und deren Mindeststeuer-Jahresüberschuss beziehungsweise Mindeststeuer-Fehlbe-
trag) kommen. Da die Muttergesellschaft für die Anwendung der PES allerdings auf den 
Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit abstellt (und nicht auf den Mindeststeuer-Jah-
resüberschuss), wird für Zwecke der Ermittlung des Minderungsbetrags fingiert, dass der 
Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag dem Mindest-
steuer-Gewinn entspricht. 


Des Weiteren werden bei Aufstellung des Konzernabschlusses alle Vermögenswerte und 
Schulden sowie Aufwendungen und Erträge der beherrschten Tochterunternehmen konso-
lidiert, als würde die oberste Muttergesellschaft 100 Prozent aller Anteile an den konsoli-
dierungspflichtigen Tochtergesellschaften halten, auch wenn teilweise nicht beherrschte 
Anteilseigner (Minderheitsgesellschafter) am Kapital der Tochtergesellschaft beteiligt sind. 
Die nicht beherrschten Anteile (Minderheitsgesellschafteranteile) sind dann in der Regel 
separat im Eigenkapital auszuweisen. Entsprechend ist der konsolidierte Gewinn oder Ver-
lust um den Betrag, der auf Minderheitsgesellschafter entfällt, zu reduzieren.  


Die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns basiert auf den Grundsätzen, die die oberste 
Muttergesellschaft in ihrem konsolidierten Jahresabschluss anwendet oder anwenden 
würde, um den Anteil des Einkommens am Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag zu bestimmen, der Minderheitsgesellschaftern einer niedrig be-
steuerten Geschäftseinheit zuzurechnen ist oder wäre. Wenn die PES von einer zwischen-
geschalteten Muttergesellschaft oder einer im Teileigentum stehenden Muttergesellschaft 
angewendet wird, ist ferner erforderlich, dass diese Muttergesellschaft jeweils die gleichen 
Grundsätze anwendet, die die oberste Muttergesellschaft in Bezug auf Minderheitsgesell-
schafter einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit anwendet. Zu diesem Zweck fingiert 
§ 9 Absatz 3 einen fiktiven Konzernabschluss derjenigen Muttergesellschaften, die nicht 
verpflichtet sind, einen Konzernabschluss auszustellen. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 betrifft den Fall, dass die Muttergesellschaft nicht die oberste Muttergesellschaft 
ist. Hat die oberste Muttergesellschaft tatsächlich einen Konzernabschluss erstellt, gilt die-
ser für Zwecke dieses Absatzes als hypothetischer Konzernabschluss der nämlichen Mut-
tergesellschaft. Mit dieser Annahme wird die Anwendung eines einheitlichen Rechnungsle-
gungsstandards sichergestellt und gewährleistet, dass der Mindeststeuer-Gewinn und da-
mit auch der Ergänzungssteuerbetrag ordnungsgemäß den Muttergesellschaften, die die 
PES anwenden, zugerechnet werden. Gleichzeitig kommt es nicht zu einer Verlagerung 
(oder Doppelung) der Steuerschuld; vielmehr findet eine ordnungsgemäße Aufteilung der 
Anwendung der PES durch eine Muttergesellschaft und durch eine im Teileigentum ste-
hende Muttergesellschaft in Bezug auf dieselbe niedrig besteuerte Geschäftseinheit statt. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt, dass eine Kontrollbeteiligung der Muttergesellschaft an der niedrig be-
steuerten Geschäftseinheit angenommen wird, sodass diese nach Grundsätzen der Voll-
konsolidierung die Vermögenswerte und Schulden sowie die Aufwendungen und Erträge 
der niedrig besteuerten Geschäftseinheit im hypothetischen Konzernabschluss einzubezie-
hen hätte. Dies betrifft den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft die niedrig besteuerte 
Geschäftseinheit zwar kontrolliert, allerdings die Muttergesellschaft, welche zur Anwendung 
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der PES verpflichtet ist, lediglich eine Minderheitsbeteiligung an der niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit halten würde. Isoliert betrachtet wäre diese Einheit auch nicht zur Aufstel-
lung eines (fiktiven) Konzernabschlusses verpflichtet.  


Zu Nummer 3 


Die dritte Annahme unterstellt, dass der gesamte Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteu-
erten Geschäftseinheit auf Geschäftsvorfälle mit gruppenexternen Dritten zurückzuführen 
ist. Dadurch soll klarstellend geregelt werden, dass Geschäftsvorfälle zwischen Gruppen-
mitgliedern nicht zu berücksichtigen sind. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Teil des Ge-
winns oder der gesamte Gewinn tatsächlich durch Geschäftsvorfälle innerhalb der Unter-
nehmensgruppe erzielt worden ist.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 liegt die Annahme zugrunde, dass alle nicht unmittelbar oder mittelbar von der 
Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit von gruppenexternen Dritten gehalten werden. Bei dieser Annahme werden 
andere Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe, die eine Beteiligung an der niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit besitzen, genauso behandelt wie gruppenexterne Dritte. So-
mit werden Aufwendungen und Erträge, die tatsächlich anderen Geschäftseinheiten zuzu-
rechnen sind, als Aufwendungen und Erträge gruppenexterner Dritter behandelt. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass nur die Einkünfte, die den unmittelbaren oder mittelbaren 
Eigenkapitalbeteiligungen der Muttergesellschaft zuzurechnen sind, bei der Ermittlung des 
Steuererhöhungsbetrags der Muttergesellschaft einbezogen werden. 


Das folgende Beispiel veranschaulicht die Berechnung der Einbeziehungsquote sowie des 
zurechenbaren Anteils der Muttergesellschaft am zusätzlichen Steuerbetrag.  


Beispiel 1 


A Co ist die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Sitz in Steuer-
hoheitsgebiet A. Sie besitzt 70 Prozent der Anteile an B Co, einer im Teileigentum ste-
henden Muttergesellschaft mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet B. Die restlichen 30 Prozent 
der Anteile an B Co gehören Personen, die kein Teil der Unternehmensgruppe sind. 
B Co besitzt 20 Prozent der Anteile an C Co, einer niedrig besteuerten Geschäftsein-
heit mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet C. A Co besitzt unmittelbar 70 Prozent der Anteile 
an C Co. Eine Person, die kein Teil der Unternehmensgruppe ist, besitzt die verblei-
benden 10 Prozent. A Co besitzt 100 Prozent der Anteile an D Co in Steuerhoheitsge-
biet D. Dabei handelt es sich um Stammaktien, die ein gleiches Recht auf Gewinnaus-
schüttungen und Kapital beinhalten. 


Der für Steuerhoheitsgebiet C berechnete und C Co für das Geschäftsjahr zugewie-
sene Steuererhöhungsbetrag beträgt 1.000 Euro. Der für das Steuerhoheitsgebiet D 
berechnete und der D Co für das Geschäftsjahr zugewiesene Steuererhöhungsbetrag 
beträgt 500 Euro. Der im Konzernabschluss von A Co ausgewiesene Jahresüber-
schuss in Bezug auf C Co und D Co beträgt 18.000 Euro beziehungsweise 0 Euro. Der 
Mindeststeuer-Gewinn von C Co beträgt 20.000 Euro, und der Mindeststeuer-Gewinn 
von D Co beträgt 35.000 Euro. Die Differenz zwischen dem Mindeststeuer-Gewinn von 
C Co und dem im Konzernabschluss ausgewiesenen Ergebnis ist auf Aufwendungen 
in Höhe von 2.000 Euro zurückzuführen, die bei der Berechnung des Mindeststeuer-
Gewinns nicht berücksichtigt werden. Die Differenz zwischen dem Mindeststeuer-Ge-
winn von D Co und dem im Konzernabschluss ausgewiesenen Ergebnis ist darauf zu-
rückzuführen, dass alle Transaktionen mit Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe außerhalb des Steuerhoheitsgebiet D durchgeführt wurden. 


Geschäftseinheit Jahresüberschuss Mindeststeuer-Gewinn Differenz 
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C Co 18.000 20.000 2.000 


D Co 0 35.000 35.000 


Der auf B Co entfallende Anteil am Ergänzungssteuerbetrag von C Co wird wie folgt 
berechnet: 


Wenn B Co tatsächlich einen Konzernabschluss gemäß dem Rechnungslegungsstan-
dard der obersten Muttergesellschaft erstellen würde, würde sie die Aufwendungen und 
Erträge von C Co nicht konsolidieren. Denn die B Co besitzt nur eine Beteiligung in 
Höhe von 20 Prozent an der C Co. B Co geht jedoch davon aus, dass sie eine Kon-
trollbeteiligung gemäß § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 an C Co besitzt, sodass sie ver-
pflichtet wäre, ihre Erträge, Aufwendungen, Vermögenswerte und Schulden für die 
Zwecke des hypothetischen Konzernabschlusses zu konsolidieren. 


Der erste Schritt bei der Bestimmung der Einbeziehungsquote von B Co besteht in der 
Berechnung des Betrags des Mindeststeuer-Gewinns, der den von "anderen Beteilig-
ten" gehaltenen Beteiligungen gemäß § 9 Absatz 3 zuzurechnen ist, also des Minde-
rungsbetrags. Hierzu gehören auch die von A Co gehaltenen Eigenkapitalbeteiligun-
gen. Gemäß Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden die von A Co gehaltenen Eigenkapi-
talbeteiligungen für die Zwecke der Anwendung des Rechnungslegungsstandards der 
obersten Muttergesellschaft für die Zurechnung von Erträgen an konzernfremde Unter-
nehmen, die keine beherrschende Beteiligung an den niedrig besteuerten Geschäfts-
einheiten haben, als von konzernfremden Unternehmen gehaltene Eigenkapitalbeteili-
gungen behandelt. In diesem Fall werden 16.000 Euro des Mindeststeuer-Gewinns 
den von anderen Beteiligten gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen zugerechnet 
(2.000 Euro in Bezug auf die 10 Prozent, die von einer Person gehalten werden, die 
kein Unternehmen der Gruppe ist, und 14.000 Euro in Bezug auf die 70 Prozent, die 
von A Co gehalten werden).  


Im zweiten ist die Einbeziehungsquote von B Co für C Co gemäß § 9 Absatz 2 zu be-
rechnen. Die Einbeziehungsquote von B Co beträgt 20 Prozent (= [20.000 Euro Min-
deststeuer-Gewinn – 16.000 Euro Eigenkapitalbeteiligung anderer Eigentümer] / 
20.000 Mindeststeuer-Gewinn.  


Der letzte Schritt ist die Berechnung des auf B Co entfallenden Anteils am Steuererhö-
hungsbetrag von C Co gemäß § 9 Absatz 1. Der auf B Co entfallende Anteil am Steu-
ererhöhungsbetrag beträgt 200 Euro (= 1.000 Euro Steuererhöhungsbetrag x 20 Pro-
zent Einbeziehungsquote). 


Der auf A Co entfallende Anteil am Ergänzungssteuerbetrag von C Co wird wie folgt 
berechnet:  


In einem ersten Schritt wird der Betrag des Mindeststeuer-Gewinns berechnet, der den 
von „anderen Beteiligten“ gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen gemäß § 9 Absatz 3 
zuzurechnen ist. In diesem Fall wird 3.200 Euro des Mindeststeuer-Gewinns den von 
anderen Beteiligten gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen zugerechnet. Diese ergeben 
sich zum einen aus 2.000 Euro (in Bezug auf die zehnprozentigen Eigenkapitalbeteili-
gungen, die unmittelbar von konzernfremden Unternehmen gehalten werden). Zum an-
deren sind 1.200 Euro in Bezug auf die sechsprozentigen Eigenkapitalbeteiligungen, 
die mittelbar von anderen konzernfremden Unternehmen über B Co gehalten werden, 
einzubeziehen. Dieser Betrag unterscheidet sich von dem den konzernfremden Perso-
nen zugewiesenen Betrag, wie er in den Jahresabschlüssen ausgewiesen ist, da in § 9 
der Mindeststeuer-Gewinn und der Jahresüberschuss maßgeblich sind. 


Im zweiten Schritt ist die Einbeziehungsquote von A Co für C Co gemäß § 8 Absatz 2 
zu berechnen. Die Einbeziehungsquote von A Co beträgt 84 Prozent. Dies ergibt sich 
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aus folgender Berechnung: (20.000 Euro Mindeststeuer-Gewinn – 3.200 Euro Anteile 
anderer Eigentümer) / 20.000 Euro Mindeststeuer-Gewinn. 


Der letzte Schritt ist die Berechnung des auf A Co entfallenden Anteils an der Ergän-
zungssteuer von C Co gemäß den §§ 8 und 9. Die A Co berechnet zunächst einen vor-
läufigen Anteil am Steuererhöhungsbetrag gemäß § 9 Absatz 1 von 840 Euro 
(= 1.000 Euro Steuererhöhungsbetrag x 84 Prozent Einbeziehungsquote). Dann redu-
ziert A Co ihren zurechenbaren Anteil um einen Betrag, der dem Anteil entspricht, der 
nach der für B Co geltenden PES zu belasten ist, das heißt 14 Prozent (= B Co 20 Pro-
zent x 70 Prozent). Somit beträgt der zurechenbare Anteil von A Co am Steuererhö-
hungsbetrag 700 Euro (= 840 Euro vorläufiger zurechenbarer Anteil – 140 Euro Ermä-
ßigung). 


Schließlich wird der auf A Co entfallende Anteil am Ergänzungssteuerbetrag von D Co 
wie folgt berechnet:  


In einem ersten Schritt wird der Betrag des Mindeststeuer-Gewinns berechnet, der den 
von "anderen Beteiligten" gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen gemäß § 9 Absatz 3 
zuzurechnen ist. In diesem Fall ist dieser Betrag gleich null, da D Co zu 100 Prozent 
von A Co gehalten wird. 


Im zweiten Schritt ist die Einbeziehungsquote von A Co in Bezug auf D Co zu berech-
nen. Die Einbeziehungsquote von A Co beträgt 100 Prozent. Der Quotient ergibt sich 
aus der folgenden Berechnung: (35.000 Euro Mindeststeuer-Gewinn – 0 Euro Anteile 
anderer Beteiligter) / 35.000 Euro Mindeststeuer-Gewinn. Der Umstand, dass das Ein-
kommen von D Co im Rahmen der Konsolidierung eliminiert wurde, ändert nichts am 
Ergebnis der hypothetischen Aufteilung. Denn § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 verlangt 
eine Aufteilung auf der Grundlage des Mindeststeuer-Gewinns und nicht des im Kon-
zernabschluss von A Co ausgewiesenen Einkommens der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit. 


Der letzte Schritt besteht in der Berechnung des auf A Co entfallenden Anteils am Steu-
ererhöhungsbetrag von D Co gemäß § 9 Absatz 1. Der auf A Co entfallende Anteil am 
Steuererhöhungsbetrag beträgt 500 Euro (= 500 Euro Steuererhöhungsbetrag x 
100 Prozent Einbeziehungsquote). 


Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die den jeweiligen Muttergesellschaften zu-
zurechnenden Anteile am Steuererhöhungsbetrag von jeder niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit. 


 A Co B Co Extern Insgesamt 


Anteil am Steuererhöhungsbetrag 
der C Co 840 200 100 1.140 


Ergänzungssteuerermäßigung (140) - - (140) 


Anteil am Steuererhöhungsbetrag 
der D Co 500 - - 500 


Steuererhöhungsbetrag  
insgesamt 1.200 200 100 1.500 


Satz 2 stellt klar, dass bei transparent besteuerten Einheiten bestimmte Erträge nicht in den 
Mindeststeuer-Gewinn einbezogen werden. Hierzu gehören Erträge, die nach § 40 Ab-
satz 1 einem Anteilseigner, der nicht der Unternehmensgruppe angehört, zuzurechnen 
sind. Damit wird sichergestellt, dass Erträge, die der Muttergesellschaft nicht zuzurechnen 
sind, nicht in den Steuererhöhungsbetrag einbezogen werden. 


Beispiel 2 
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Dieses Beispiel veranschaulicht die Ermittlung der Einbeziehungsquote und des zure-
chenbaren Anteils an dem Steuererhöhungsbetrag in einem Sachverhalt, in dem ein 
Teil der Erträge der niedrig besteuerten Geschäftseinheit gemäß § 40 Absatz 1 kon-
zernfremden Anteilseignern zuzurechnen ist. 


A Co ist eine Muttergesellschaft mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet A. Sie hält 60 Prozent 
der Anteile an einer umgekehrt hybriden Einheit mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet B. 
Diese Einheit wird nach dem Recht des Steuerhoheitsgebiet B als steuerlich transpa-
rent behandelt, während sie nach dem Steuerrecht von Steuerhoheitsgebiet A selbst 
steuerpflichtig ist. Die übrigen 40 Prozent an der umgekehrt hybriden Einheit werden 
von konzernfremden Dritten gehalten. 


§ 9 Absatz 3 Satz 2 wirkt noch vor der Anwendung des § 40 Absatz 2. Das bedeutet, 
dass der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der umgekehrt hybriden 
Einheit im vorliegenden Fall um 40 Prozent reduziert wird. Dies ist der Betrag, der kon-
zernfremden Anteilseignern zuzurechnen ist. Die verbleibenden 60 Prozent des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts werden gemäß § 9 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 der Muttergesellschaft zugewiesen. Für die Bestimmung des auf die Mut-
tergesellschaft entfallenden Anteils am Steuererhöhungsbetrag sieht § 9 Absatz 3 
Satz 2 vor, dass die Einkünfte der umgekehrt hybriden Einheit keine Einkünfte enthal-
ten, die gemäß § 40 Absatz 1 den konzernfremden Einheiten zugerechnet werden. 
Dementsprechend beträgt die Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft für die Zwe-
cke der Bestimmung des ihr zustehenden Anteils am Steuererhöhungsbetrag der der 
umgekehrt hybriden Einheit nach der Anpassung gemäß § 40 Absatz 1 100 Prozent. 
Mit anderen Worten: Da die Mindeststeuer-Erträge, die den konzernfremden Anteils-
eignern zuzurechnen sind, gemäß § 40 Absatz 1 von den Mindeststeuer-Erträgen der 
umgekehrt hybriden Einheit abgezogen wurden, sind alle verbleibenden Mindest-
steuer-Erträge dem Eigentumsanteil der Muttergesellschaft zuzurechnen. 


Zu § 10 (Minderung des Primärergänzungssteuerbetrags) 


§ 10 verringert den einer Muttergesellschaft zugewiesenen Primärergänzungssteuerbetrag, 
soweit bei einer anderen Muttergesellschaft in derselben Beteiligungskette eine PES auf 
denselben Mindeststeuer-Gewinn zugreift und die Möglichkeit einer mehrfachen Anwen-
dung der PES nicht durch die Subsidiaritätsregelungen in § 8 Absatz 2 Satz 2 oder § 8 Ab-
satz 3 Satz 2 ausgeschlossen wird. 


§ 10 reduziert damit den einer Muttergesellschaft zurechenbaren Anteil am Ergänzungs-
steuerbetrag um den Betrag, der einer in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft oder 
einer zwischengeschalteten Muttergesellschaft zugerechnet wird, welche sich auf einer 
niedrigeren Stufe in der Beteiligungskette befindet. Diese Kürzung erfolgt zum Zeitpunkt 
der Aufteilung des Betrags des Ergänzungssteuerbetrags auf die Muttergesellschaften und 
nicht erst, nachdem der gesamte Betrag oder ein Teil des Ergänzungssteuerbetrags tat-
sächlich entrichtet wurde. 


Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine übergeordnete zwischengeschaltete Mut-
tergesellschaft eine nicht beherrschende Beteiligung an einer nachgeordneten zwischen-
geschalteten Muttergesellschaft hält, die ihrerseits alle Anteile an einer niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit hält. In diesem Fall müssen beide Muttergesellschaften die PES anwen-
den. Eine ähnliche Situation kann sich ergeben, wenn eine im Teileigentum stehende Mut-
tergesellschaft nicht alle Anteile an einer nachgeordneten im Teileigentum stehenden Mut-
tergesellschaft hält. In diesem Fall müssen beide im Teileigentum stehenden Muttergesell-
schaften in derselben Kette der Anteilseigner die PES anwenden. § 10 verhindert in diesen 
Fällen eine Doppelbesteuerung. 


Nach Satz 1 wird der Ergänzungssteuerbetrag, die im Rahmen der PES von der überge-
ordneten Muttergesellschaft zu zahlen wäre, um den Betrag reduziert, der im Rahmen einer 
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anerkannten PES, die von der nachgeordneten Muttergesellschaft angewandt wird, erho-
ben wird. 


Nach Satz 2 ist die Ermäßigung des Ergänzungssteuerbetrags auf den Betrag des zure-
chenbaren Anteils der obersten Muttergesellschaft am Ergänzungssteuerbetrag der niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit beschränkt. Demnach ist die Ermäßigung vor allem auf die 
mittelbar über die nachgeordnete zwischengeschaltete Muttergesellschaft oder die in Tei-
leigentum stehende Muttergesellschaft gehaltenen Anteile an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit beschränkt; dies gilt zumindest, soweit die nachgeordneten Muttergesell-
schaften ebenfalls einer anerkannten PES unterfallen. 


Beispiel 


Dieses Beispiel veranschaulicht die Anwendung der PES-Ermäßigung in § 8 in einem 
Sachverhalt, in dem eine oberste Muttergesellschaft und eine in Teileigentum stehende 
Muttergesellschaft eine anerkannte PES in Bezug auf dieselbe niedrig besteuerte Ge-
schäftseinheit anwenden.  


A Co ist die oberste Muttergesellschaft der ABC Gruppe. A Co ist in Steuerhoheitsge-
biet A belegen und hält unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung an den Toch-
tergesellschaften B Co und C Co, die in den Steuerhoheitsgebieten B beziehungsweise 
C belegen sind. C Co ist eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit. A Co, B Co und 
C Co sind die einzigen Geschäftseinheiten der ABC Gruppe. A Co hält 60 Prozent der 
Anteile an B Co, während die restlichen 40 Prozent von Dritten gehalten werden. B Co 
hält 100 Prozent der Anteile an C Co. Bei den Anteilen von B Co und C Co handelt es 
sich um Stammaktien, die ein gleiches Recht auf Gewinnausschüttungen und Kapital 
beinhalten. 


Der Steuererhöhungsbetrag von C Co beträgt 10 Millionen Euro. B Co ist eine in Tei-
leigentum stehende Muttergesellschaft, da 40 Prozent ihrer Anteile von Dritten gehal-
ten werden. B Co ist infolgedessen verpflichtet, die PES gemäß § 8 Absatz 3 Satz 1 
anzuwenden, da sie als in Teileigentum stehende Muttergesellschaft eine Beteiligung 
an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält. A Co ist ebenfalls verpflichtet, die 
PES gemäß § 8 Absatz 1 anzuwenden, da sie die oberste Muttergesellschaft ist. Um 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, wird in § 10 Absatz 1 der Ergänzungssteuer-
betrag ermäßigt, die A Co zugewiesen wurde. Dies geschieht, weil sie die Beteiligung 
an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit über eine in Teileigentum stehende Mut-
tergesellschaft (B Co) hält. Die Ermäßigung der Ergänzungssteuer ist auf den Anteil 
am Steuererhöhungsbetrag begrenzt, der der obersten Muttergesellschaft (A Co) zu-
gewiesen wird und der bei der untersten zwischengeschalteten Muttergesellschaft oder 
der in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft (B Co) erhoben wird. 


Im Ergebnis ist B Co verpflichtet, die PES anzuwenden; der zurechenbare Anteil an 
dem Steuererhöhungsbetrag beträgt 10 Millionen Euro. A Co ist ebenfalls verpflichtet, 
die PES anzuwenden, wobei der zurechenbare Anteil am Steuererhöhungsbetrag 
(6 Millionen Euro) durch die von B Co erhobene Ergänzungssteuer auf null reduziert 
wird. 


Einheit 


Unmittel-
bare Eigen-
kapitalbe-
teiligung 
an C Co 


Mittelbare 
Eigenkapi-
talbeteili-
gung an C 


Co 


Einbezie-
hungsquote 


Zuzurech-
nender An-


teil am Steu-
ererhö-


hungsbetrag 


Ergän-
zungssteu-
erermäßi-


gung 


Endgültige 
Ergän-


zungssteu-
erschuld 


B Co 100 % - 1 10 Mio. EUR - 10 Mio. EUR 


A Co - 60 % 0,6 6 Mio. EUR 6 Mio. EUR 0 EUR 
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Zu Abschnitt 2 (Sekundärergänzungssteuer) 


Zu § 11 (Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit) 


Zu Absatz 1 


Die SES bildet den sekundären Reaktionsmechanismus im System der Nachversteue-
rungsregelungen und steht in einem engen Verhältnis zur PES. Nur das Zusammenspiel 
beider Nachversteuerungsmechanismen kann die Etablierung eines globalen Mindestbe-
steuerungsniveaus garantieren. Die SES greift als Auffangmechanismus („backstop“) dort, 
wo die PES aufgrund ihrer Konzeption Umgehungsoptionen eröffnet (zum Beispiel bei einer 
sog. „corporate inversion“). Die Notwendigkeit eines effektiven Auffangmechanismus ist ei-
nerseits auf den sog. „common approach“, zurückzuführen, demzufolge die Regelungen 
zur PES nicht verpflichtend in allen Staaten umgesetzt werden müssen. Andererseits sehen 
die GloBE Musterregelungen eine Beschränkung der global vereinbarten PES auf grenz-
überschreitende Sachverhalte vor, sodass sie niedrigbesteuerte inländische Geschäftsein-
heiten nicht erfassen. Die MinBestRL geht in beiden Punkten über die Vorgaben der GloBE 
Musterregelungen hinaus, indem sie die verpflichtende Anwendung der Regelungen im eu-
ropäischen Rechtsraum vorschreibt und eine Erstreckung der PES auf das Inland vorsieht. 
Dadurch ist der Anwendungsbereich der SES im unionsrechtlichen Kontext weiter einge-
schränkt.  


Bei der Ausgestaltung der Regelungstechnik der SES bleibt den Mitgliedstaaten – entspre-
chend Artikel 2.4.1. der GloBE Musterregelungen – nach Artikel 12 Absatz 1 MinBestRL ein 
Wahlrecht, ob sie die SES analog zur PES als eine Hinzurechnungsregelung oder als Be-
triebsausgabenabzugsverbot ausgestalten. Ein Betriebsausgabenabzugsverbot begründet 
aus verfahrensrechtlicher Sicht sowohl unternehmens- als auch verwaltungsseitig umfang-
reiche administrative Herausforderungen. Einerseits wäre eine starke Verzahnung mit den 
körperschaft- und gewerbesteuerlichen Besteuerungsverfahren notwendig. Andererseits 
wäre ein eigenständiger Vortragsmechanismus zu etablieren, der eine geschäftsjahres-
übergreifende Nachverfolgung von (anteiligen) Steuererhöhungsbeträgen erforderlich ma-
chen und den Steuervollzug dadurch zeitlich strecken würde. Im Ergebnis würden Effekti-
vität und Administrierbarkeit nicht in einen angemessenen Ausgleich gebracht. 


Vor diesem Hintergrund sieht § 11 Absatz 1 Satz 1 die Ermittlung eines eigenen Ergän-
zungssteuerbetrags vor, nach dem für jede im Inland belegene Geschäftseinheit einer Un-
ternehmensgruppe ein Steuererhöhungsbetrag in Höhe des ihr zuzurechnenden Teils des 
Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge im 
Sinne des Satzes 2 in Verbindung mit § 12 im Rahmen der Mindeststeuer zu berücksichti-
gen ist. 


Investmenteinheiten sind vom Anwendungsbereich der SES ausgenommen. Investment-
einheiten, bei denen es sich um die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe 
handelt, sind bereits nach § 5 Absatz 1 Nummer 5 nicht vom Anwendungsbereich des Ge-
setzes erfasst. 


Satz 2 bestimmt den Anteil am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge im Sinne des 
Satzes 1. 


Satz 3 bestimmt den der jeweiligen steuerpflichtigen Geschäftseinheit zuzurechnenden Teil 
des Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge.  


Die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten sollten regelmäßig von Geschäftseinheiten 
kontrolliert werden, die einer anerkannten PES unterliegen, sodass die SES keine Anwen-
dung findet. Es sind allerdings auch Sachverhalte denkbar, in denen eine zwischengeschal-
tete Muttergesellschaft zwar eine Beteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
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hält und die PES in Bezug auf ihren Anteil am Gewinn dieser niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit Anwendung findet, die Anwendung der PES im Steuerhoheitsgebiet der zwischen-
geschalteten Muttergesellschaft aber nicht bewirkt, dass der gesamte Steuererhöhungsbe-
trag, der den Beteiligungen der obersten Muttergesellschaft zuzurechnen ist, gemäß einer 
anerkannten PES zu entrichten ist. Diese Situation könnte beispielsweise eintreten, wenn 
die (in einem Steuerhoheitsgebiet ohne anerkannte PES belegene) oberste Muttergesell-
schaft eine größere Beteiligung an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält als die 
zwischengeschaltete Muttergesellschaft. Anstatt nach Absatz 2 die Entrichtungspflicht für 
den gesamten Betrag der Ergänzungssteuer aufzuheben, wird in diesem Fall der gemäß 
der anerkannten PES im Steuerhoheitsgebiet der zwischengeschalteten Muttergesellschaft 
erhobene Ergänzungssteuerbetrag vom Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge der 
niedrig besteuerten Geschäftseinheit abgezogen. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass 
die PES ihren Vorrang vor der SES behält, verhindert aber gleichzeitig, dass Anteile des 
Steuererhöhungsbetrags einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit unversteuert bleiben. 
Die Beteiligungen an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit können auch von verschie-
denen Muttergesellschaften gehalten werden, die zusammen eine geringere Beteiligung an 
der niedrig besteuerten Geschäftseinheit halten als die oberste Muttergesellschaft. In sol-
chen Fällen wird die Summe der Steuererhöhungsbeträge, die den einzelnen Muttergesell-
schaften zugerechnet werden, gemäß Satz 4 vom Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge abgezogen. 


Da Satz 4 den Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge um den zuzurechnenden Steu-
ererhöhungsbetrag reduziert, der der PES unterliegt, verbleiben niedrig besteuerte Ge-
winne, die im wirtschaftlichen Eigentum von Minderheitsgesellschaftern stehen, im Anwen-
dungsbereich der Steuer. Anders als der Freistellungsmechanismus von Absatz 2atz 1 er-
möglicht es Satz 4 der Unternehmensgruppe nicht, den Gesamtbetrag der zu zahlenden 
Ergänzungssteuer auf den zuzurechnenden Anteil der Ergänzungssteuer zu begrenzen, 
der der obersten Muttergesellschaft zugerechnet worden wäre, wenn die oberste Mutterge-
sellschaft in Bezug auf die niedrig besteuerte Geschäftseinheit einer anerkannten PES un-
terlegen hätte. Die Vorschrift erfordert auch nicht, dass bestimmt wird, ob eine in Teileigen-
tum stehende Muttergesellschaft aufgrund der Beteiligungsstruktur der Unternehmens-
gruppe oder des zuzurechnenden Anteils an dem Steuererhöhungsbetrag, der dieser in 
Teileigentum stehenden Muttergesellschaft zugerechnet worden wäre, gemäß der PES 
steuerpflichtig gewesen wäre. Stattdessen sieht Satz 4 vor, dass die gemäß einer PES zu 
entrichtende Steuer von den Steuererhöhungsbeträgen abgezogen wird, die für den ge-
samten Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit berechnet werden. 
Dies gilt unabhängig von dem der obersten Muttergesellschaft in Bezug auf die niedrig be-
steuerte Geschäftseinheit zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer. Die Anwen-
dung der SES auf den Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge einer niedrig besteuer-
ten Geschäftseinheit (das heißt nicht begrenzt auf die Beteiligung der obersten Mutterge-
sellschaft an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit) vereinfacht ihre Handhabung. 


Nach Satz 5 gilt § 12 entsprechend. Damit gelten die Definitionen des § 12 auch für die 
Formel nach § 11 Absatz 1 Satz 3 entsprechend. 


Zu Absatz 2 


Satz 1 bezieht sich auf den Steuererhöhungsbetrag einer niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit, die bereits einer anerkannten PES unterliegt. Die inländische oder anerkannte aus-
ländische PES ist vorrangig vor der SES anzuwenden. Dies gilt jedoch nur, wenn sämtliche 
Eigenkapitalbeteiligungen der obersten Muttergesellschaft an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit durch eine Muttergesellschaft beziehungsweise mehrere Muttergesellschaf-
ten gehalten werden. Zudem müssen die Muttergesellschaften einer inländischen oder an-
erkannten ausländischen PES in Bezug auf die Steuererhöhungsbeträge ebendieser nied-
rig besteuerten Geschäftseinheit unterliegen. Falls die oberste Muttergesellschaft keiner 
PES unterliegt, kann auch eine tiefergestaffelte Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe (zum Beispiel eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft) verpflichtet sein, eine 
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PES anzuwenden. Ob sich der Betrag der Ergänzungssteuer im Einklang mit dieser Vor-
schrift verringert, ist auf Ebene der einzelnen Geschäftseinheiten zu bestimmen. Das be-
deutet, dass diese Bestimmung für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit einzeln vorzu-
nehmen ist. 


Zudem ist von Satz 1 der Fall erfasst, dass mehrere Muttergesellschaften verpflichtet sind, 
eine anerkannte PES in Bezug auf mehrere niedrig besteuerte Geschäftseinheiten anzu-
wenden. Es ist auch möglich, dass die Beteiligungen an einer niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit von mehreren Muttergesellschaften gehalten werden, die im selben Steuer-
hoheitsgebiet belegen und verpflichtet sind, eine anerkannte PES anzuwenden. In einem 
solchen Fall werden bei der Anwendung der SES die von jeder Muttergesellschaft gehalte-
nen Beteiligungen berücksichtigt. Wenn alle Beteiligungen der obersten Muttergesellschaft 
an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit über verschiedene Muttergesellschaften ge-
halten werden, die verpflichtet sind, eine anerkannte PES anzuwenden, verbleibt für die 
SES kein Anwendungsbereich. 


Dass die oberste Muttergesellschaft verpflichtet ist, eine anerkannte PES anzuwenden, be-
deutet nicht, dass die SES in Bezug auf im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesell-
schaft belegene Geschäftseinheiten nicht anwendbar ist. Wenn die oberste Muttergesell-
schaft verpflichtet ist, für das Geschäftsjahr eine anerkannte PES anzuwenden, ist sie nach 
den Rechtsvorschriften des Steuerhoheitsgebiets ihrer Belegenheit möglicherweise nur 
verpflichtet, die PES in Bezug auf in anderen Steuerhoheitsgebieten belegene Betriebsstät-
ten und Tochtergesellschaften anzuwenden. In diesem Fall wird keine SES in Bezug auf 
ausländische (das heißt außerhalb des Steuerhoheitsgebiets der obersten Muttergesell-
schaft belegene) niedrig besteuerte Geschäftseinheiten ausgelöst. Es ist jedoch möglich, 
dass die SES in Bezug auf inländische (das heißt im Steuerhoheitsgebiet der obersten Mut-
tergesellschaft belegene) niedrig besteuerte Geschäftseinheiten zu entrichten ist, wenn der 
effektive Steuersatz des Steuerhoheitsgebiets der obersten Muttergesellschaft unter dem 
Mindeststeuersatz liegt. Diese Ergänzungssteuer kann sich aufgrund einer anerkannten 
nationalen Mindestergänzungssteuer nach § 85, die im Steuerhoheitsgebiet der obersten 
Muttergesellschaft zu entrichten ist, gemäß Absatz 1 Satz 4 verringern. Falls die oberste 
Muttergesellschaft wie im EU-Kontext verpflichtet ist, die PES auch auf inländische niedrig 
besteuerte Geschäftseinheiten zu erstrecken, ist die SES auch gemäß Absatz 1 Satz 4 zu 
verringern. Wenn sich die im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft anfal-
lende Ergänzungssteuer nicht auf null verringert, wird sie im SES-Steuererhöhungsbetrag 
berücksichtigt und auf alle SES-Steuerhoheitsgebiete entsprechend § 12 aufgeteilt. 


 


Zu § 12 (Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der 
Steuererhöhungsbeträge) 


Zu Absatz 1 


§ 12 enthält Regeln zur Bestimmung des auf die Bundesrepublik Deutschland anfallenden 
Gesamtbetrags der Steuererhöhungsbeträge. Anders als bei der PES spielen bei der SES 
Beteiligungsverhältnisse zwischen den Gruppengesellschaften bei der Zu- beziehungs-
weise Aufteilung des Steuererhöhungsbetrags keine Rolle. Es werden zunächst alle noch 
zu hebenden länderbezogenen Steuererhöhungsbeträge zusammengefasst und entspre-
chend eines substanzbasierten Aufteilungsschlüssels (sog. Inlandsquote) aufgeteilt. 


Satz 2 enthält die Formel für die Berechnung der Inlandsquote. Daraus ergibt sich letztlich 
der Betrag, der der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungs-
beträge zusteht. 


Die Inlandsquote wird anhand von Faktoren bestimmt, die den relativen Substanzanteil der 
multinationalen Unternehmensgruppe widerspiegeln, der auf das Inland entfällt. Solche 
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Substanzfaktoren ermöglichen einen einfachen und transparenten Aufteilungsschlüssel, 
der die internationale Koordinierung zwischen den Steuerverwaltungen erleichtert. Dadurch 
können insbesondere diejenigen Steuerhoheitsgebiete die Ergänzungssteuer vereinnah-
men, auf die relativ gesehen die meiste Substanz der multinationalen Unternehmensgruppe 
entfällt. Dadurch soll auch sichergestellt werden, dass die Ergänzungssteuer Steuerho-
heitsgebieten zugerechnet wird, in denen die Unternehmensgruppe über genügend finan-
zielle Kapazität verfügt, um die Sekundärergänzungssteuer zu bezahlen. 


Um keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu schaffen, basieren die Faktoren der In-
landsquote auf Informationen, die bereits im Rahmen der länderbezogenen Berichte der 
multinationalen Unternehmensgruppe anzugeben sind. Konkret schreibt Satz 2 vor, dass 
die Substanz im Inland unter Heranziehung eines Quotienten ermittelt wird, der auf der Zahl 
der Beschäftigten und dem Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte der Geschäfts-
einheiten beruht. Die Zahl der Beschäftigten und der Gesamtwert der materiellen Vermö-
genswerte haben sich als die am besten geeigneten Faktoren für eine einheitliche Messung 
der Substanz in den Steuerhoheitsgebieten erwiesen. Sie bieten sowohl für die multinatio-
nalen Unternehmensgruppen als auch für die Steuerverwaltungen objektive Messgrößen.  


Die Inlandsquote basiert jeweils zur Hälfte auf der Zahl der Beschäftigten und dem Gesamt-
wert der materiellen Vermögenswerte. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
die Substanz in den Steuerhoheitsgebieten sowohl auf Basis der Beschäftigtenzahl als 
auch anhand des Gesamtwertes der materiellen Vermögenswerte für Zwecke dieser Rege-
lung definiert wird. Denn die Substanz kann je nach Branche und Geschäftsmodell der mul-
tinationalen Unternehmensgruppe verschieden ausgeprägt sein. Durch eine fünfzigprozen-
tige Gewichtung beider Faktoren wird vermieden, dass die Formel einen der Faktoren stär-
ker gewichtet als den anderen. 


Die in Satz 3 enthaltenen Definitionen entsprechen den Definitionen im Abschlussbericht 
zu BEPS-Aktionspunkt 13 zur länderbezogenen Berichterstattung. Durch die Verwendung 
von Definitionen, die sich mit denen der länderbezogenen Berichte decken, wird der mit der 
Berechnung der Inlandsquote verbundene potenzielle Administrationsaufwand möglichst 
gering gehalten. Satz 3 verweist nicht auf die in der länderbezogenen Berichterstattung der 
multinationalen Unternehmensgruppe enthaltenen Informationen, sondern enthält eigene 
Definitionen, um zu verhindern, dass keine Grundlage für die Berechnung der Inlandsquote 
vorhanden ist, wenn die multinationale Unternehmensgruppe keinen länderbezogenen Be-
richt eingereicht hat. Um das Verfahren zu vereinfachen, könnte eine multinationale Unter-
nehmensgruppe zur Erstellung ihrer länderbezogenen Berichte jedoch Informationen aus 
den Abschlüssen der im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten so-
wie deren Beschäftigtenzahl und materielle Vermögenswerte gemäß den Definitionen in 
Satz 3 heranziehen. Einem auf diese Weise erstellten länderbezogenen Bericht könnten 
dann die maßgeblichen Beträge zur Berechnung der Inlandsquote entnommen werden, 
wenn dieser verlässlich ist. 


Zu Absatz 2 


Die in Absatz 2 definierte Anzahl der Beschäftigten dient der Bestimmung der wirtschaftli-
chen Substanz im Inland für Zwecke der SES. 


Die Definition der Anzahl der Beschäftigten entspricht derjenigen, die im Abschlussbericht 
zu BEPS-Aktionspunkt 13 für die Zwecke des länderbezogenen Berichts verwendet wird. 
Die Anzahl der Beschäftigten wird als die Gesamtzahl der Arbeitnehmer auf der Basis von 
Vollzeitäquivalenten berechnet. Sie kann zum Jahresende, auf der Grundlage des durch-
schnittlichen Beschäftigungsniveaus für das Jahr oder auf einer anderen Grundlage, die in 
allen Steuerhoheitsgebieten und von Jahr zu Jahr einheitlich angewandt wird, gemeldet 
werden. Voraussetzung ist, dass diese Grundlage es ermöglicht, die Gesamtzahl der Mit-
arbeiter auf der Basis von Vollzeitäquivalenten für das betreffende Steuerjahr zu bewerten. 
Durch die Verwendung von Vollzeitäquivalenten wird der Tatsache Rechnung getragen, 
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dass die Arbeitnehmer bei mehreren Geschäftseinheiten beschäftigt sein können oder zwi-
schen einem Stammhaus und seiner Betriebsstätte aufgeteilt werden können. Sie berück-
sichtigt auch mögliche signifikante Änderungen im Umfang der Beschäftigten durch staatli-
ches Handeln, zum Beispiel der Übertragung einer Gebietskörperschaft. Darüber hinaus ist 
eine angemessene Rundung oder Annäherung der Anzahl der Beschäftigten zulässig, vo-
rausgesetzt, dass eine solche Rundung oder Annäherung die relative Verteilung der Be-
schäftigten auf die verschiedenen Steuerhoheitsgebiete nicht wesentlich verzerrt. Es sollten 
von Jahr zu Jahr und über alle Unternehmen hinweg einheitliche Ansätze angewandt wer-
den.  


Die Arbeitnehmerzahl im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist – im Einklang mit Artikel 48c 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2013/34 (sog. Bilanzrichtlinie) – in 
Vollzeitäquivalenten anzugeben, das heißt eine Angabe nach Köpfen ist nicht zulässig. Die 
Regelung ist insoweit bestimmter als die Angabepflichten in § 285 Nummer 7 des Handels-
gesetzbuches und § 314 Absatz 1 Nummer 4 des Handelsgesetzbuches. Zu ermitteln ist 
die Arbeitnehmerzahl auf Basis des Durchschnitts für das betreffende Geschäftsjahr. Die 
Bildung eines Durchschnitts entspricht auch den bilanzrechtlichen Angabepflichten in § 285 
Nummer 7 des Handelsgesetzbuches und § 314 Absatz 1 Nummer 4 des Handelsgesetz-
buches, die Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b der Bi-
lanzrichtlinie umsetzen. Eine bestimmte Methode zur Ermittlung der durchschnittlichen Zahl 
der Arbeitnehmer wird nicht vorgegeben. 


Die Anzahl der Beschäftigten bezieht sich auf alle Arbeitnehmer, einschließlich unabhängi-
ger Auftragnehmer, die an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit mit-
wirken. Im Gegensatz zum Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 13, der vorsieht, dass 
diese unabhängigen Auftragnehmer für die Zwecke des länderbezogenen Berichts als Ar-
beitnehmer gemeldet werden können, werden diese unabhängigen Auftragnehmer für die 
Zwecke der SES immer bei der Anzahl der Mitarbeiter berücksichtigt, wenn sie an der ge-
wöhnlichen Betriebstätigkeit der Geschäftseinheit mitwirken. Denn unabhängige Auftrag-
nehmer, die an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit mitwirken, tragen 
genauso viel zur Substanz bei wie Angestellte. Sie sind daher bei der Ermittlung der In-
landsquote eines Landes gleichwertig zu berücksichtigen. Ein unabhängiger Auftragneh-
mer, der von einer Geschäftseinheit beauftragt wird, um einen Beschäftigten während einer 
krankheitsbedingten Abwesenheit zu ersetzen, nimmt beispielsweise gleichwertig an der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dieser Geschäftseinheit teil. Die antragstellende Ge-
schäftseinheit trägt die Beweislast dafür, in welchem Umfang unabhängige Auftragnehmer 
an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Geschäftseinheit beteiligt sind. Die Zahl der 
Beschäftigten wird für alle Geschäftseinheiten in einem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet be-
rechnet und umfasst auch die Beschäftigten, die den Betriebsstätten zugeordnet werden. 
Die Zahl der Beschäftigten, die in dem Land, in dem die Betriebsstätte belegen ist, zu mel-
den ist, ist die Zahl der Beschäftigten, deren Lohnaufwand in der handelsrechtlichen Be-
triebsstättenbuchführung dieser Betriebsstätte im Sinne des § 39 Absatz 1 und 2 enthalten 
ist. 


Die Beschäftigten werden den Steuerhoheitsgebieten zugewiesen, in denen die Geschäfts-
einheiten oder Betriebsstätten belegen sind. Nicht relevant ist der Ort, an dem die Beschäf-
tigten ihre Tätigkeit ausüben. Zudem ist die Art der Tätigkeiten, die diese Beschäftigten 
ausüben, nicht für die Bestimmung der Anzahl der Beschäftigten relevant. Insbesondere 
wird ein Beschäftigter, der bei einer Geschäftseinheit beschäftigt ist, die Dienstleistungen 
für eine andere Geschäftseinheit erbringt, als Beschäftigter der ersteren Geschäftseinheit 
gezählt. 


Nach Satz 4 bleiben Arbeitnehmer von Investmenteinheiten unberücksichtigt. Diese Aus-
nahme gilt nur für Investmenteinheiten, die nicht die oberste Muttergesellschaft sind. Denn 
Investmentvehikel und Immobilien-Investmentvehikel, die jeweils die oberste Muttergesell-
schaft bilden, sind bereits nach § 5 vom Anwendungsbereich ausgeschlossen. Folglich wer-
den ihre Beschäftigten für die Zwecke der Berechnung der Inlandsquote eines 
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Steuerhoheitsgebiets nicht berücksichtigt. Satz 4 bezieht sich demgegenüber auf Invest-
menteinheiten im Sinne des § 7 Absatz 17.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt, in mit Absatz 2 vergleichbarer Weise, was materielle Vermögenswerte im 
Sinne des Absatzes 1 sind und inwiefern sie einer Betriebsstätte zuzuordnen sind. Für die 
Zwecke der Bestimmung des Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte entspricht 
der Begriff "materielle Vermögenswerte" demjenigen, der im Abschlussbericht zu BEPS-
Aktionspunkt 13 für die Zwecke des länderbezogenen Berichts verwendet wird.  


Nach Satz 3 bleiben materielle Vermögenswerte von Investmenteinheiten unberücksichtigt. 
Diese Ausnahme gilt nur für Investmenteinheiten, die nicht die oberste Muttergesellschaft 
sind. Denn Investmentvehikel und Immobilien-Investmentvehikel, die jeweils die oberste 
Muttergesellschaft bilden, sind nach § 5 vom Anwendungsbereich ausgeschlossene Ein-
heiten. Folglich werden ihre materiellen Vermögenswerte für die Zwecke der Berechnung 
der Inlandsquote eines Steuerhoheitsgebiets nicht berücksichtigt. Satz 3 bezieht sich dem-
gegenüber auf Investmenteinheiten im Sinne des § 7 Absatz 17. Die materiellen Vermö-
genswerte von Investmenteinheiten werden in der Aufteilungsformel nicht berücksichtigt, 
weil diese Einheiten vom Anwendungsbereich der SES ausgenommen sind. Die Zurech-
nung eines Teils des SES-Ergänzungssteuerbetrags zu einem Steuerhoheitsgebiet, in dem 
sich nur Investmenteinheiten befinden, würde die Effektivität der SES mindern. 


Zu Absatz 4 


Der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte wird jährlich für alle Geschäftseinhei-
ten für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet berechnet. Zu diesem Zweck sieht Absatz 4 vor, 
dass der Nettobuchwert als Durchschnittswert der materiellen Vermögenwerte der Ge-
schäftseinheiten in einem Steuerhoheitsgebiet zu Beginn und zum Ende des Jahres be-
rechnet wird. Durch die Verwendung eines Durchschnittswerts (arithmetisches Mittel) wer-
den mögliche signifikante Änderungen in der Höhe der Vermögenswerte während des Ge-
schäftsjahrs, zum Beispiel aufgrund der Übertragung einer Geschäftseinheit, berücksich-
tigt. 


Wenn beispielsweise eine multinationale Unternehmensgruppe nur eine einzige Geschäfts-
einheit in einem Steuerhoheitsgebiet hat und diese Geschäftseinheit zu Beginn des Ge-
schäftsjahres einen materiellen Gegenstand (materieller Vermögenswert) mit einem Netto-
buchwert von 100 hält und die Geschäftseinheit diesen Gegenstand im Laufe des Jahres 
veräußert, beträgt der Nettobuchwert aller materiellen Vermögenswerte der Geschäftsein-
heit am Ende des Geschäftsjahres null. Der Nettobuchwert der materiellen Vermögens-
werte der Geschäftseinheit für dieses Steuerhoheitsgebiet ist daher 50 [(100 + 0) / 2)]. 


Zu § 13 (Besonderheiten bei transparenten Einheiten) 


Zu Absatz 1 


§ 13 regelt Besonderheiten für die Zuordnung von Beschäftigten und materiellen Vermö-
genswerten bei transparenten Einheiten. Da bei hinreichender Substanz einer transparen-
ten Einheit regelmäßig auch eine Betriebsstätte in dem Steuerhoheitsgebiet begründet sein 
wird, werden die materiellen Vermögenswerte und die Beschäftigten zunächst dieser Be-
triebsstätte zugeordnet, das heißt die materiellen Vermögenswerte und Beschäftigten wer-
den für Zwecke der Berechnung der Inlandsquote des Belegenheitsstaats der Betriebs-
stätte berücksichtigt. Eine entsprechende Zuordnung im Sinne von § 40 findet nicht statt. 
Dies bedeutet insbesondere, dass keine Reduktion der Vermögenswerte und Beschäftigten 
hinsichtlich des Anteils nicht zur Gruppe gehörender Gesellschafter erfolgt. 
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Zu Absatz 2 


Können die Beschäftigten und materiellen Vermögenswerte nicht nach Absatz 1 bereits ei-
ner Betriebsstätte zugeordnet werden, schreibt Absatz 2 eine Zuordnung zu anderen Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe vor, die in dem Steuerhoheitsgebiet belegen 
sind, in dem die transparente Einheit gegründet worden ist. Dies regelt den Fall, dass die 
Substanz nicht ausreicht, um in diesem Steuerhoheitsgebiet eine Betriebsstätte zu begrün-
den. Das gilt unabhängig davon, ob diese Geschäftseinheiten an der transparenten Einheit 
beteiligt sind oder nicht. Die Zuordnung der Beschäftigten und der materiellen Vermögens-
werte von transparenten Einheiten unterscheidet sich somit von der in § 40 vorgesehenen 
Zuordnung des Gewinns oder Verlusts einer transparenten Einheit. 


Satz 2 ist anwendbar, wenn in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem die transparente Gesell-
schaft gegründet wurde, keine anderen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe be-
legen sind. Dann gilt die Vermutung, dass die physische Präsenz in diesem Steuerhoheits-
gebiet so gering ist, dass von einer Zuweisung eines Steuererhöhungsbetrags abgesehen 
wird. Mit anderen Worten: Die Beschäftigten und materiellen Vermögenswerte werden bei 
der Berechnung der Inlandsquote nicht berücksichtigt. 


Zu § 14 (Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter 
Sekundärergänzungssteuer) 


§ 14 sieht vor, dass ein Steuerhoheitsgebiet mit anerkannter SES (SES-Steuerhoheitsge-
biet) von der Ermittlung der Inlandsquote nach § 12 Absatz 1 Satz 2 ausgenommen wird. 
Dies gilt, wenn der diesem Steuerhoheitsgebiet in einem früheren Geschäftsjahr zugerech-
nete SES-Ergänzungssteuerbetrag bei den in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten noch nicht zu einer entsprechenden zusätzlichen Steuerzahlung in Höhe 
des Steuererhöhungsbetrags geführt hat. Maßgeblich ist, dass die SES im gesamten Um-
fang festgesetzt worden ist. Satz 1 stellt sicher, dass einem solchen Steuerhoheitsgebiet 
keine Ergänzungssteuer mehr zugerechnet wird, bis es den erforderlichen Steuerbetrag 
festsetzt. Damit wird insbesondere die Sachverhaltskonstellation in den Blick genommen, 
in der ein Steuerhoheitsgebiet eine anerkannte SES mittels Betriebsausgabenabzugsver-
bot umgesetzt hat und zur „Hebung“ des Steuererhöhungsbetrags aus vorangegangenen 
Geschäftsjahren nicht ausreichend Betriebsausgaben vorhanden waren, deren Versagung 
zu einer zusätzlichen Steuerzahlung in Höhe des Steuererhöhungsbetrags führt. In dieser 
Situation entstehen Vorträge des noch nicht gehobenen Teils, die eine erneute Zuweisung 
eines Steuererhöhungsbetrags für das laufende Geschäftsjahr ausschließen. Ohne diese 
Regelungen könnte es in diesen Steuerhoheitsgebieten zu einem ungewünschten Besteu-
erungsaufschub bei diesen Steuererhöhungsbeträgen kommen, die aufgrund fehlender Be-
triebsausgaben nicht zeitnah oder nie gehoben werden können. 


So könnte es beispielsweise nur begrenzt möglich sein, eine solche Anpassung vorzuneh-
men, wenn die multinationale Unternehmensgruppe im SES-Steuerhoheitsgebiet Verluste 
erzielt.  


Satz 2 sieht vor, dass Satz 1 nicht gilt, wenn sämtliche Steuerhoheitsgebiete infolge des 
Satzes 1 unberücksichtigt bleiben. Diese Ausnahme gilt somit in Fällen, in denen alle Steu-
erhoheitsgebiete keine Ergänzungssteuer festsetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass der 
SES-Ergänzungssteuerbetrag in solchen Fällen trotzdem den Steuerhoheitsgebieten zuge-
rechnet wird. Wie Satz 1 unterliegt auch Satz 2 für jedes Geschäftsjahr, in dem die SES 
gilt, einer erneuten Prüfung auf Ebene der multinationalen Unternehmensgruppe. 


Zu Teil 3 (Ermittlung des Mindeststeuer - Gewinns oder Mindeststeuer - Verlusts) 


Der dritte Teil beinhaltet die Vorschriften für die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts (Mindeststeuer-Gewinnermittlung) einer jeden Geschäftseinheit. 
Der sechste und siebte Teil ergänzt den dritten Teil und enthält Sonderregelungen, die auch 
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die Mindeststeuer-Gewinnermittlung betreffen. Ausgangspunkt ist das aus den Rechnungs-
legungsdaten der Geschäftseinheit abgeleitete und an konzerneinheitliche Ansatz- und Be-
wertungsregeln angeglichene Jahresergebnis vor Konsolidierungsmaßnahmen (§ 15). Die-
ser Betrag wird um übliche Abweichungen zwischen dem im Jahresabschluss ausgewiese-
nen Ergebnis und dem steuerpflichtigen Gewinn angepasst, um steuerpolitischen Zielen 
Rechnung zu tragen (zum Beispiel Kürzung um in der Regel steuerbefreite Dividendenein-
nahmen oder Hinzurechnung rechtswidriger Zahlungen, Anpassungen an den Fremdver-
gleich; vgl. § 17). 


In diesem Teil sind zudem die Vorschriften für die Verteilung des Gewinns zwischen einem 
Stammhaus und einer Betriebsstätte (§ 39) sowie für die Verteilung des über eine transpa-
rente Gesellschaft erzielten Gewinns auf andere Geschäftseinheiten (§ 40) dargelegt. 


Der dritte Teil dient dazu, den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag zum Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust fortzuentwickeln, der 
im fünften Teil zugrunde gelegt wird, um den effektiven Steuersatz und den bereinigten 
Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für ein Steuerhoheitsgebiet zu ermitteln. Auf dieser Basis 
werden dann die jeweiligen Ergänzungssteuerbeträge und die sich daraus insgesamt erge-
bende Mindeststeuer ermittelt. 


Zu Abschnitt 1 (Grundlagen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung) 


Zu § 15 (Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 enthält die Definition des Mindeststeuer-Gewinns und des Mindesteuer-Verlusts 
der einzelnen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe. Der Mindeststeuer-Gewinn o-
der der Mindesteuer-Verlust ergibt sich aus dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag und korrigiert um die in § 17 bezeichneten Beträge. Als 
Ausgangspunkt zur Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
dient somit eine Anknüpfung an das handelsrechtliche Ergebnis der Geschäftseinheit.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 befasst sich mit Situationen, in denen die Geschäftseinheit ihren Jahresabschluss 
auf der Grundlage eines anderen Rechnungslegungsstandards erstellt als jenem, der zur 
Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendet wird, und 
es nach vernünftigem Ermessen nicht möglich ist, ihren Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nach dem von der obersten Muttergesellschaft für 
den Konzernabschluss verwendeten Rechnungslegungsstandard verlässlich zu berech-
nen. Für diese Fälle muss grundsätzlich kein neuer Abschluss aufgestellt werden, wenn der 
damit verbundene Aufwand im Einzelfall unverhältnismäßig ist und des Weiteren drei wei-
tere Voraussetzungen (im Folgenden Nummern 1 bis 3) kumulativ erfüllt sind. 


Die Ausnahmeregelung in Absatz 2 ist nur für wenige Ausnahmen gedacht. Eine Unterneh-
mensgruppe verfügt üblicherweise über Mechanismen, um einen von einer Tochtergesell-
schaft auf deren Ebene erstellten Abschluss im Rahmen der Erstellung des Konzernab-
schlusses an den Rechnungslegungsstandard der Muttergesellschaft anzupassen. In sol-
chen Situationen ist es nach vernünftigem Ermessen möglich, den Mindeststeuer-Jahres-
überschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag  der Geschäftseinheit auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsstandards zu berechnen, der zur Erstellung des Konzernabschlus-
ses der obersten Muttergesellschaft verwendet wird. 


Ein Anwendungsfall des Absatzes 2 könnte sein, wenn die Unternehmensgruppe vor kurzer 
Zeit eine Gruppe von Geschäftseinheiten übernommen hat, die in der Vergangenheit einen 
anderen Rechnungslegungsstandard als die übernehmende Unternehmensgruppe 
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verwendet haben, und wenn es dieser Unternehmensgruppe nach vernünftigem Ermessen 
nicht möglich ist, die Rechnungslegungssysteme der übernommenen Geschäftseinheiten 
von deren bisherigem Rechnungslegungsstandard in den Rechnungslegungsstandard der 
obersten Muttergesellschaft zeitnah zu überführen. 


Zu Nummer 1 


Zunächst muss der Abschluss auf Basis eines anerkannten Rechnungslegungsstandards 
oder eines zugelassenen Rechnungslegungsstandards, der zur Vermeidung wesentlicher 
Wettbewerbsverzerrungen angepasst wurde, aufgestellt worden sein. Wenn eine Ge-
schäftseinheit ihre Abschlüsse nicht nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard 
oder einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard erstellt, muss sie ihren Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ungeachtet etwaiger prak-
tischer Schwierigkeiten nach dem Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesell-
schaft neu berechnen.  


Zu Nummer 2 


Als zweite Voraussetzung ist es erforderlich, dass die im Jahresabschluss enthaltenen In-
formationen ordnungsgemäß sind. Das bedeutet, dass das interne Kontrollsystem der Ge-
schäftseinheit durch einen Wirtschaftsprüfer überprüft worden ist und nach Maßgabe der 
im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft vorgesehenen Prüfungsstandards 
als ordnungsgemäß und verlässlich eingestuft worden ist. Wenn die Geschäftseinheit diese 
Anforderung in einem Geschäftsjahr nicht erfüllt, muss sie die tatsächlichen Erträge und 
Aufwendungen für dieses Jahr ermitteln und Mechanismen entwickeln und einsetzen, die 
gewährleisten, dass die im Abschluss enthaltenen Informationen verlässlich sind. 


Zu Nummer 3 


Als letzte Voraussetzung sind Anpassungen vorzunehmen, wenn der abweichende Rech-
nungslegungsstandard insgesamt zu permanenten Differenzen im Verhältnis zum Rech-
nungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft in Höhe von mehr als 1 Million Euro 
führt. Dies kann beispielsweise gegeben sein, wenn ein Finanzinstrument nach dem Rech-
nungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft als Schuldtitel behandelt wird, nach 
dem anderen Standard aber als Eigenkapital. In diesem Zusammenhang werden die mit 
diesem Instrument bezogenen Zahlungen nach dem Rechnungslegungsstandard der 
obersten Muttergesellschaft im Jahresüberschuss berücksichtigt, nach dem anderen Stan-
dard jedoch nicht. Dies führt zu einer permanenten Abweichung des Jahresüberschusses 
oder Jahresfehlbetrags des Inhabers des Instruments. Bei permanenten Differenzen, die 
1 Million Euro übersteigen, ist es erforderlich, dass aufgrund der Anpassungen an den 
Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft keine Differenzen mehr ver-
bleiben. Für permanente Differenzen, die unterhalb dieser Schwelle liegen, sind nicht aus-
reichend. Für temporäre Differenzen, einschließlich abweichender Rechnungslegungszeit-
räume gemäß unterschiedlicher Rechnungslegungsstandards, gilt diese Wertgrenze nicht. 


Zu § 16 (Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen) 


§ 16 Absatz 1 schreibt vor, dass Geschäftsvorfälle zwischen in verschiedenen Steuerho-
heitsgebieten belegenen Geschäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe am Fremd-
vergleichsgrundsatz zu messen sind und dass die betreffenden Geschäftsvorfälle von allen 
beteiligten Geschäftseinheiten zum gleichen Preis erfasst werden müssen. Absatz 2 erwei-
tert die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Inlandsfälle. Verluste aus der Ver-
äußerung, der Übertragung oder Überführung von Vermögenswerten zwischen in demsel-
ben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten dürfen nur zum Fremdvergleichs-
preis erfasst werden. 
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Zu Absatz 1 


Nach § 16 kann eine Anpassung erforderlich sein, um eine Doppelbesteuerung oder eine 
doppelte Nichtbesteuerung nach diesem Gesetz zu vermeiden. Dies ist der Fall, wenn das 
steuerpflichtige Einkommen einer oder mehrerer Geschäftseinheiten, die an demselben 
Geschäftsvorfall beteiligt sind, unter Verwendung eines anderen Verrechnungspreises als 
dem in der Rechnungslegung verwendeten ermittelt wird. Diese Unterschiede können in 
der eingereichten Steuererklärung oder später bei der Prüfung der Steuererklärung einer 
oder mehrerer Parteien des Geschäftsvorfalls auftreten. Wenn die Unternehmensgruppe 
zur Berechnung ihres steuerpflichtigen Einkommens den in ihrer Rechnungslegung berück-
sichtigten Verrechnungspreis verwendet hat und die zuständigen Steuerbehörden keine 
Verrechnungspreiskorrektur verlangen, ist dieser Preis auch für die Mindeststeuer-Ge-
winnermittlung maßgebend. In diesem Fall sind keine Anpassungen erforderlich. 


Sind sich alle zuständigen Steuerbehörden einig, dass ein Verrechnungspreis an densel-
ben Preis angepasst werden muss, um den Fremdvergleichsgrundsatz widerzuspiegeln, 
müssen alle am Geschäftsvorfall beteiligten Steuerpflichtigen ihre Mindeststeuer-Gewinne 
oder Mindeststeuer-Verluste dementsprechend anpassen. Ein solcher Fall liegt beispiels-
weise vor, wenn die zuständigen Behörden aller betroffenen Steuerhoheitsgebiete ein bi- 
oder multilaterales Advance Pricing Agreement (APA) vereinbart haben. Die Anpassungen 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts müssen für die Zwecke dieses 
Gesetzes einheitlich auf alle Beteiligten des Geschäftsvorfalls angewandt werden und zwar 
in Übereinstimmung mit dem im Rahmen des APA vereinbarten Fremdvergleichspreis. 
Wenn die zuständigen Steuerbehörden im Zusammenhang mit einer Prüfung der Steuerer-
klärungen der Beteiligten des Geschäftsvorfalls übereinkommen, dass ein Verrechnungs-
preis angepasst werden muss, muss jede betroffene Geschäftseinheit ihren Mindeststeuer-
Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust entsprechend anpassen. Die Korrektur des Verrech-
nungspreises in der Mindeststeuer-Gewinnermittlung jedes Beteiligten wird entsprechend 
§ 49 Absatz 1 bis 3 berücksichtigt. Das heißt eine Minderung des Verrechnungspreises für 
ein vorangegangenes Geschäftsjahr erfolgt für dieses Geschäftsjahr, während die Erhö-
hung des Verrechnungspreises für ein vorangegangenes Geschäftsjahr in dem Jahr erfolgt, 
in dem die Änderung vorgenommen wird (Zeitpunkt der geänderten Steuerfestsetzung). 


In einigen Fällen kann der Verrechnungspreis, der in der Rechnungslegung der an dem 
Geschäftsvorfall beteiligten Steuerpflichtigen verwendet wird, von dem Verrechnungspreis 
abweichen, der zur Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens eines Steuerpflichtigen 
verwendet wird, nicht jedoch von dem Verrechnungspreis, der zur Berechnung des steuer-
pflichtigen Einkommens eines anderen Steuerpflichtigen in einem anderen Steuerhoheits-
gebiet herangezogen wird. Hierzu kann es beispielsweise kommen, wenn ein unilaterales 
APA vereinbart wurde. Ebenso kann dieses Problem auftreten, wenn eine Geschäftseinheit 
eine Steuererklärung im Rahmen eines Selbstveranlagungssystems einreicht und die Steu-
erbilanz von der Handelsbilanz abweicht, um die inländischen Verrechnungspreisvorschrif-
ten zu erfüllen. Schließlich betrifft dies auch Fälle, in denen eine Steuerbehörde die Steu-
ererklärung nur einer Geschäftseinheit berichtigt. 


Wenn derartige Unterschiede auftreten, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der für 
die Zwecke der Besteuerung verwendete Verrechnungspreis dem Fremdvergleichsgrund-
satz entspricht. Der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust muss dann gemäß 
§ 16 entsprechend angepasst werden, um eine Doppelbesteuerung oder eine doppelte 
Nichtbesteuerung für Zwecke der Mindestbesteuerung zu vermeiden. Insbesondere führt 
eine einseitige Verrechnungspreisanpassung zu einer entsprechenden Anpassung des 
Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts aller Beteiligten des Geschäftsvor-
falls. Dies gilt jedoch nicht,  


– wenn die Verrechnungspreisanpassung das steuerpflichtige Einkommen der Unterneh-
mensgruppe in einem Steuerhoheitsgebiet, dessen nominaler Steuersatz unter dem 
Mindestsatz liegt, erhöht oder verringert, oder 
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– wenn das Steuerhoheitsgebiet in Bezug auf die Unternehmensgruppe in beiden der 
unilateralen Verrechnungspreisanpassung vorausgehenden Geschäftsjahre ein Nied-
rigsteuerhoheitsgebiet war. 


Aus dem Zweck der Vorschrift ergibt sich auch, dass Anpassungen nach § 16 nicht vorge-
nommen werden sollen, wenn diese zu einer Doppelbesteuerung oder doppelter Nichtbe-
steuerung führten beziehungsweise diese verstärkten. So sollten unilaterale Anpassungen 
beispielsweise dann nicht vorgenommen werden, wenn diese das steuerpflichtige Einkom-
men in einem Steuerhoheitsgebiet, das einen Nominalsteuersatz über 15 Prozent und einen 
effektiven Steuersatz unter 15 Prozent innerhalb der letzten zwei Jahre aufweist, reduzie-
ren. Denn wenn die Beteiligten des Geschäftsvorfalls in keinem Niedrigsteuerhoheitsgebiet 
belegen sind, würde die Anpassung nach § 16 zu einer doppelten Nichtbesteuerung nach 
diesem Gesetz führen. Schließlich würden unilaterale Anpassungen, die das steuerpflich-
tige Einkommen einer Geschäftseinheit in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet erhöhen, zu 
einer Doppelbesteuerung nach diesem Gesetz führen. 


§ 16 stellt keine über den Fremdvergleichsgrundsatz hinausgehenden Voraussetzungen an 
die erforderliche Anpassung. Die Vorschrift verlangt also insbesondere keine strenge zeit-
liche Verknüpfung. 


Zu Absatz 2 


Geschäftsvorfälle zwischen Geschäftseinheiten, die in demselben Steuerhoheitsgebiet be-
legen sind, bedürfen in der Regel keiner Anpassung. Denn die Verlagerung von einem 
Steuerpflichtigen zu einem anderen Steuerpflichtigen innerhalb desselben Steuerhoheits-
gebiets beeinflusst in der Regel nicht den Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn oder Gesamt-
Mindeststeuer-Verlust der Unternehmensgruppe in diesem Steuerhoheitsgebiet. 


Anders ist es hingegen, wenn die Veräußerung, Übertragung oder Überführung von Ver-
mögenswerten zu Verlusten führen und diese Verluste in die Berechnung des Mindest-
steuer-Gewinns oder des Mindeststeuer-Verlusts einfließen. In diesem Fall ist die Anwen-
dung des Fremdvergleichsgrundsatzes auch innerhalb desselben Steuerhoheitsgebiets ge-
boten. Mit dieser Regelung soll die innerstaatliche Generierung von Verlusten durch Preis-
gestaltungen verhindert werden. § 16 ist daher nicht anwendbar, wenn diese Preisgestal-
tung keinen Einfluss auf den Mindeststeuer-Gewinn hat, etwa weil der Verlust bei der Be-
rechnung nicht berücksichtigt werden kann. Wenn also die berichtspflichtige Geschäftsein-
heit von ihrem Wahlrecht nach § 34 Gebrauch gemacht hat, wird der durch unlautere Preis-
gestaltungen erzielte Verlust nach den Konsolidierungsgrundsätzen ausgeglichen und eli-
miniert. In diesem Fall findet der ansonsten nach § 16 anzupassende Verlust keinen Nie-
derschlag in der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts. 


Auch Geschäftsvorfälle zwischen in Minderheitsbesitz stehenden Geschäftseinheiten im 
Sinne des § 52 und anderen Geschäftseinheiten müssen nach dem Fremdvergleichsgrund-
satz bewertet werden. Denn in Minderheitsbesitz stehende Geschäftseinheiten werden bei 
der Berechnung des effektiven Steuersatzes der Unternehmensgruppe für ein Steuerho-
heitsgebiet nicht berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass dessen Gewinne und Verluste aus 
Geschäftsvorfällen nicht durch die auf das Steuerhoheitsgebiet bezogene Betrachtungs-
weise (jurisdictional blending) ausgeglichen werden. Zudem würde die Nichtberücksichti-
gung von Geschäftsvorfällen auf Grundlage des Fremdvergleichsgrundsatzes die Berech-
nungen des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrages für das Steuerho-
heitsgebiet und die in Minderheitsbesitz stehenden Geschäftseinheiten verzerren. Ebenso 
müssen auch Geschäftsvorfälle zwischen Investmenteinheiten und anderen Geschäftsein-
heiten, die in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind, nach dem Fremdvergleichs-
grundsatz erfasst werden. 







 - 165 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Zu Abschnitt 2 (Ermittlungsgrundsätze und Anpassungen) 


Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 


Zu § 17 (Hinzurechnungen und Kürzungen) 


§ 17 dient als Scharniernorm zwischen der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts in § 15 und den im Katalog aufgeführten Anpassungsbeträgen. Ein-
zig die Nummern 6 und 7 enthalten eine abschließende Regelung für unzulässige Aufwen-
dungen. Die Norm verweist auf die in diesem Gesetz definierten Beträge, die einer Hinzu-
rechnung oder Kürzung nach § 15 Absatz 1 unterliegen. Für die jeweiligen Beträge, die der 
Hinzurechnung oder Kürzung unterliegen, wird auf die Begründung der jeweiligen Normen 
verwiesen. 


Die Hinzurechnungen und Kürzungen sollen den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust so anpassen, dass er möglichst weitgehend die steuerliche Behandlung der 
aufgeführten Posten in den unterschiedlichen Steuerhoheitsgebieten reflektiert und die üb-
lich und charakteristisch für die Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Gewinns der meis-
ten Inclusive Framework Steuerhoheitsgebieten sind. Die Vorschriften basieren auf den im 
Rahmen der OECD/G20 vereinbarten Model Rules des Inclusive Frameworks. Sie dienen 
damit nicht nur der Angleichung an das deutsche Körperschaftsteuersystem, sondern stel-
len eine Annährung für alle beteiligten Steuerhoheitsgebiete gleichermaßen dar. Folglich 
wird es für jedes Steuerhoheitsgebiet zu Unterschieden in Bezug auf die herkömmliche 
Körperschaftsteuerermittlung kommen. Gleichzeitig sollte der Umfang der Korrekturen auf 
ein Minimum reduziert werden, sodass die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts für den Steuerpflichtigen sowie für die Finanzverwaltungen admi-
nistrierbar bleibt. 


§ 17 verweist einzig für die in Nummern 6 und 7 erfassten Aufwendungen auf keine andere 
Vorschrift.  


Bestechungsgelder, Schmiergelder und andere illegale Zahlungen können nach den Re-
geln der Rechnungslegung als Ausgaben angesetzt werden, sind aber in den meisten Län-
dern des Inclusive Framework steuerlich nicht berücksichtigungsfähig. Für die Zwecke von 
§ 17 Nummer 6 ist eine Zahlung illegal, wenn sie nach den für die Geschäftseinheit, die die 
Zahlung geleistet hat, geltenden Gesetzen oder nach den für die oberste Muttergesellschaft 
geltenden Gesetzen rechtswidrig ist. 


§ 17 Nummer 7 legt fest, dass Bußgelder und Sanktionen, die von einem Gericht oder einer 
Behörde festgesetzt wurden, ebenfalls nicht berücksichtigungsfähig sind, wenn sie eine 
Wesentlichkeitsschwelle von jeweils 50.000 Euro im Geschäftsjahr überschreiten. Die We-
sentlichkeitsschwelle in Nummer 7 in Höhe von 50.000 Euro gilt auch für Bußgelder und 
Sanktionen, die in regelmäßigen Abständen aus demselben Grunde verhängt werden (zum 
Beispiel Tagessätze), wenn sie in einem einzigen Geschäftsjahr zusammengefasst 50.000 
Euro erreichen oder überschreiten. Dieser Schwellenwert, soll die steuerliche Berücksich-
tigung geringer Bußgelder und Sanktionen ermöglichen, um die Komplexität bei der Verfol-
gung geringerer Bußgelder einzudämmen. Für Bestechungs- und Schmiergelder sowie an-
dere illegale Zahlungen nach Nummer 6 gibt es keinen solchen Schwellenwert; sie sind 
stets hinzuzurechnen. Eine Geldbuße oder Sanktion im Sinne dieser Norm liegt vor, wenn 
sie nach den für die Geschäftseinheit, die die Zahlung geleistet hat, geltenden Gesetzen 
oder nach den für die oberste Muttergesellschaft geltenden Gesetzen durch Geldbuße oder 
Sanktion geahndet werden könnte. Mit Geldbußen geht i. d. R. neben dem repressiven 
Charakter auch eine Gewinnabschöpfung einher. Die Hinzurechnung nach § 17 Nummer 7 
2. Halbsatz unterbleibt, soweit mit der Geldbuße der wirtschaftliche Vorteil, der durch den 
Gesetzesverstoß erlangt wurde, abgeschöpft worden ist und zugleich die Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag, die auf den wirtschaftlichen Vorteil entfallen, bei der Bemessung des 
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Vorteils nicht abgezogen worden sind (Fall der sog. Bruttoabschöpfung). Dadurch soll eine 
Doppelbelastung der jeweiligen Geschäftseinheit vermieden werden. 


Zu § 18 (Gesamtsteueraufwand) 


Der Gesamtsteueraufwand ergibt sich aus dem positiven oder negativen Saldo der nach 
§ 17 erfassten Steuern. Diese können zunächst die nach Nummer 1 erfassten Steuern im 
Sinne des § 42, einschließlich erfasster latenter Steuern sein. Daneben kann sich ein Steu-
eraufwand nach Nummer 2 aus Mindeststeuerregelungen ergeben. Diese lassen sich in 
eine anerkannte nationale Mindeststeuer, eine anerkannte PES oder eine anerkannte SES 
unterteilen. Schließlich können auch unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern 
nach Nummer 3 den Saldo des Gesamtsteueraufwandes beeinflussen. 


Zu Nummer 1 


Die nach Nummer 1 erfassten Steuern, die bei der Berechnung des Jahresüberschusses 
oder Jahresfehlbetrags in der Rechnungslegung der Geschäftseinheit abgezogen wurden, 
müssen bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts wieder 
hinzugerechnet oder in Ausnahmefällen (zum Beispiel bei einer Erstattung) abgezogen wer-
den.  


Anrechenbare Steuern sind grundsätzlich nicht vom steuerpflichtigen Einkommen abzugs-
fähig, sondern verringern den Steuerbetrag. Entsprechend stellen sie für Zwecke dieses 
Gesetzes auch eine Erhöhung des Nenners (= Erhöhung der erfassten Steuern) bei der 
Berechnung des effektiven Steuersatzes dar. Im Fall eines Steuerabzugs führt Nummer 1 
zu einer positiven Anpassung des Zählers (= Erhöhung im Rahmen der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts). Hierdurch wird nach diesem Gesetz ein 
Gleichlauf zwischen Steuerabzug und Steueranrechnung erreicht. 


Die Hinzurechnung erfasst auch Teile des steuerpflichtigen Gewinns oder Verlusts, der von 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen ist.  


Beispiel  


Eine Geschäftseinheit erwirtschaftete im Geschäftsjahr 1 einen Gewinn von 120 Euro 
und zahlt bei einem Steuersatz von 10 Prozent 12 Euro Steuern. Der Mindeststeuer-
Jahresüberschuss beträgt nach Abzug der Steuer somit 108 Euro. Nimmt man ferner 
an, dass für Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts 20 GE auszunehmen sind, wären auch die entsprechenden erfassten Steuern 
in Höhe von annahmegemäß 2 Euro (20 x 10 Prozent) auszunehmen. In diesem Fall 
beträgt der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit 100 Euro, während erfasste 
Steuern in Höhe von 10 Euro vorliegen, sodass der effektive Steuersatz 10 Prozent 
beträgt. Wenn nur diese Steuern in Höhe von 10 Euro dem Gewinn von 108 Euro hin-
zuzurechnen wären, würde der korrigierte Mindeststeuer-Gewinn nach Abzug der aus-
zunehmenden Gewinne 98 Euro betragen (108 + 10 - 20). Die 2 Euro, die den auszu-
nehmenden Gewinnen zuzurechnen sind, können grundsätzlich bei der Ermittlung des 
Mindeststeuer-Gewinns abgezogen werden. Damit würde der effektive Steuersatz 10,2 
Prozent betragen. Indem allerdings zunächst 12 Euro dem Mindeststeuer-Gewinn hin-
zugerechnet werden, beträgt der Gewinn richtigerweise 100 Euro (108 + 12 - 20) und 
der effektive Steuersatz liegt bei 10 Prozent. 


Durch den Einschub in Nummer 1 „einschließlich erfasster latenter Steuern“, wird klarge-
stellt, dass auch latente Steuern Eingang in die Berechnung des Gesamtsteueraufwands 
finden. So mindern beispielsweise latente Steuererträge aus der Abgrenzung aktiver laten-
ter Steuern auf steuerliche Verlustvorträge den Gesamtsteueraufwand.  
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Zu Nummer 2 


Die Berücksichtigung einer anerkannten nationalen NES fußt grundsätzlich auf den glei-
chen Erwägungen wie die Berücksichtigung der erfassten Steuern nach Nummer 1, da 
diese Steuer ebenfalls die Steuererhöhungsbeträge für ein Steuerhoheitsgebiet reduziert. 
Abhängig davon, ob es sich bei der nationalen NES um eine anerkannte oder eine nicht 
anerkannte Mindeststeuer handelt, ist die Steuerlast entweder als erfasste Steuer im Ge-
samtsteueraufwand zu berücksichtigen (nicht-anerkannte nationale NES) oder aber als „an-
rechenbare“ Steuer bei der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags nach § 51 Absatz 1 
mindernd zu berücksichtigen (anerkannte nationale Mindeststeuer). Letzteres würde dazu 
führen, dass der Steuererhöhungsbetrag aus der Ermittlung des Gesamtsteueraufwands 
der inländischen Geschäftseinheiten zu eliminieren wäre. In gleicher Weise sind auch Steu-
ern aus der Anwendung einer anerkannten SES und einer anerkannten PES auszunehmen.  


Zu Nummer 3 


Unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern sind keine nach Nummer 1 erfassten 
Steuern. Sie müssen jedoch wieder hinzugerechnet werden, da es sich bei diesen Steuern 
im Wesentlichen um Guthaben handelt, die eine Unternehmensgruppe zu einem beliebigen 
Zeitpunkt durch Ausschüttung einer Dividende zurückerstattet bekommen kann. Als sol-
ches sollten sie bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts nicht als Aufwand behandelt werden. Wenn unzulässige erstattungsfähige Anrech-
nungssteuern gezahlt wurden oder angefallen sind und als Aufwand einbezogen werden, 
müssen sie wieder hinzugerechnet werden. Werden dagegen unzulässige erstattungsfä-
hige Anrechnungssteuern der Unternehmensgruppe in einem Geschäftsjahr erstattet oder 
angerechnet, muss entweder ein entsprechender Ertragsposten zu erfassen oder der Steu-
eraufwands (je nach handelsrechtlicher Behandlung) zu korrigieren. 


Zu § 19 (Dividendenkürzungsbetrag) 


Der Dividendenkürzungsbetrag setzt sich zusammen aus Dividenden oder anderen Ge-
winnausschüttungen aus Eigenkapitalbeteiligungen. Dies allerdings nur dann, wenn der 
Empfänger dieser Gewinnausschüttungen eine Schachtelbeteiligung nach Nummer 1 oder 
eine Langzeitbeteiligung nach Nummer 2 hält. 


Derartige Gewinnausschüttungen werden in den Steuerhoheitsgebieten regelmäßig von 
der Besteuerung ausgenommen, sodass dem handelsrechtlich ermittelten Ertrag typischer-
weise keine steuerpflichtigen Einnahmen gegenüberstehen. Die Berücksichtigung dieser 
(steuerfreien) Erträge bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts, würde jedoch dazu führen, dass einbezogenen Erträgen keine erfassten Steuern 
gegenüberstünden und somit nicht sachgerecht das Risiko einer Nachversteuerung erhö-
hen würden. Einzig kurzzeitige Gewinnausschüttungen aufgrund von Streubesitzbeteiligun-
gen sind vom Anwendungsbereich dieser Vorschrift ausgenommen und werden damit nicht 
vom Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust abgezogen. Dies vollzieht die steu-
erliche Behandlung von Streubesitzbeteiligungen der meisten Inclusive Framework Steuer-
hoheitsgebieten nach.  


Dennoch kann der Begriff der Gewinnausschüttungen im Sinne dieses Gesetzes Unter-
schiede zum bestehenden nationalen Recht aufweisen, sodass mit Blick auf das deutsche 
Steuerrecht Unterschiede zur Behandlung von Steuerpflichtigen unter § 8b des Körper-
schaftsteuergesetzes auftreten können. 
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Zu Absatz 1 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 sind Gewinnausschüttungen erfasst, wenn die Geschäftseinheiten der Un-
ternehmensgruppe zusammen mindestens 10 Prozent am Gewinn, Kapital, Rücklagen o-
der Stimmrechten an der ausschüttenden Einheit zum Zeitpunkt der Ausschüttung halten. 
Diese werden im Gesetz als Schachtelbeteiligungen definiert. In die Betrachtung fließen 
kumuliert die Beteiligungen aller Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe ein, so-
dass es nicht nur darauf ankommt, ob eine einzelne Geschäftseinheit mehr oder weniger 
als 10 Prozent der Anteile hält (Gruppenbetrachtung). 


Hierbei handelt es sich einerseits um Eigenkapitalbeteiligungen. Andererseits werden 
Stimmrechte neben den Rechten auf eine Teilhabe an der Gewinnverteilung, Kapital oder 
Stimmrechten im Rahmen der Beteiligung berücksichtigt, weil sie ebenfalls eine Beteiligung 
des Anteilseigners an der Einheit widerspiegeln. 


Eine Eigenkapitalbeteiligung wird von der Geschäftseinheit gehalten, die wirtschaftlicher 
Eigentümer ist. Es kommt somit darauf an, welche Geschäftseinheit im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung im Wesentlichen den Nutzen aus einer Beteiligung ziehen kann und die 
Risiken zu tragen hat und dass auf diese Rechte und Pflichten im Prüfungszeitraum nicht 
verzichtet wurde oder anderen übertragen wurden.  


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 werden die Eigenkapitalbeteiligungen erfasst, die zum Zeitpunkt der Aus-
schüttung für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten von der 
Geschäftseinheit gehalten werden, die die Dividenden oder die anderen Gewinnausschüt-
tungen empfängt (Einzelbetrachtung). Diese werden im Gesetz als Langzeitbeteiligungen 
definiert. 


Für die Annahme einer Eigenkapitalbeteiligung im Sinne der Nummer 2 ist eine Beteili-
gungsquote wie im Rahmen der Nummer 1 nicht erforderlich. Vielmehr werden hiervon 
auch Ausschüttungen infolge von Eigenkapitalbeteiligungen erfasst, die gerade nicht in 
Höhe von 10 Prozent oder mehr bestehen. 


Maßgeblich ist, dass zum Zeitpunkt der Ausschüttung die Eigenkapitalbeteiligung mindes-
tens zwölf Monate lang ununterbrochen bestand. Die Höhe der Beteiligung kann im Verlauf 
eines Geschäftsjahres schwanken, sodass die zum Zeitpunkt der Ausschüttung erhaltene 
Dividende möglicherweise nicht unbedingt den Umfang der Rechte widerspiegelt, die wäh-
rend des Geschäftsjahres gehalten wurden. Vielmehr lässt die Höhe der Dividende nur ei-
nen typisierten Rückschluss auf die wirtschaftliche Beteiligung zum Zeitpunkt des Vertei-
lungsbeschlusses zu. Die Eigenkapitalbeteiligung wird vom Tag der Ausschüttung rückwir-
kend über einen einjährigen Zeitraum bewertet. Hiervon ist auch ein Wechsel der Anteils-
eigner erfasst. In diesem Zusammenhang beruht die Gewinnausschüttung stets auf den 
zuletzt erworbenen Anteilen innerhalb derselben Anteilsklassen, also auf Anteilen der Ein-
heit, die dieselben Rechte gewähren.  


Beispiel 


Eine Einheit gibt einerseits Aktien aus, die ein Recht auf Teilhabe am Gewinn und an 
einem Liquidationserlös nach Auflösung der Gesellschaft gewähren. Andererseits wer-
den Vorzugsaktien ausgegeben, die jährlich das Recht auf eine Dividende in Höhe von 
100 Euro und nach 10 Jahren in Höhe von 2000 Euro gewähren. Hier liegen zwei un-
terschiedliche Anteilsklassen vor. 
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Für die Ermittlung der Haltedauer einer Eigenkapitalbeteiligung, die die Geschäftsein-
heit hält, kommt es nur darauf an, wie lange die Geschäftseinheit selbst diese Eigen-
kapitalbeteiligung hält. So muss beispielsweise eine Geschäftseinheit, die Anteile an 
einem Investmentvehikel hält, der seinerseits die Beteiligungen hält, aus denen die 
Gewinnausschüttungen für die Geschäftseinheit letztendlich resultieren, nur die Halte-
dauer der Fondsanteile ermitteln; im Rahmen des § 19 ist dagegen irrelevant, wie lange 
das Investmentvehikel wiederum eine Eigenkapitalbeteiligung gehalten hat.  


Zu Absatz 2 


In den Dividendenkürzungsbetrag fließen keine Gewinnausschüttungen ein, die aus Antei-
len an einer Investmenteinheit stammen, für die das Wahlrecht im Sinne des § 71 ausgeübt 
worden ist.  


Zu § 20 (Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen) 


Nach § 20 werden Gewinne und Verluste, die aus den drei aufgeführten Tatbeständen ent-
stehen, vom Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag aus-
genommen. Nach Nummer 1 sind dies im Falle einer Schachtelbeteiligung einerseits Ge-
winne und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwertes und andererseits aus 
deren Veräußerung. Nach Nummer 2 werden auch Gewinne und Verluste aus Eigenkapi-
talbeteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, ausgenommen. In den 
Anwendungsbereich des § 20 fallen ausschließlich Gewinne und Verluste aus Eigenkapi-
talbeteiligungen. 


Zu Nummer 1 


Die erste ausgenommene Art von Gewinnen oder Verlusten beruht auf Änderungen des 
beizulegenden Zeitwertes im Rahmen einer Schachtelbeteiligung. Da diese Gewinne bei 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts außer Ansatz blei-
ben, sind Gewinne infolge von Änderungen des beizulegenden Zeitwertes zu kürzen, wäh-
rend entsprechende Verluste hinzugerechnet werden müssen. 


Zusätzlich sind auch alle Gewinne und Verluste aus bestimmten Veräußerungsgewinnen 
bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts herauszurech-
nen. Dies gilt für Veräußerungsgewinne von Schachtelbeteiligungen und umfasst damit Be-
teiligungen, bei denen die Unternehmensgruppe insgesamt zumindest 10 Prozent der Ei-
genkapitalanteile an der Einheit hält. Dies erfasst Anteile an Geschäftseinheiten, Joint Ven-
tures sowie Anteile an allen weiteren Einheiten, die über eine Schachtelbeteiligung gehalten 
werden. 


Die Berücksichtigung von Veräußerungsgewinnen in Nummer 1 ergänzt die Regelung zum 
Dividendenkürzungsbetrag nach § 19 Absatz 1 Nummer 1. Somit sind nicht nur laufende 
Gewinne, sondern auch damit in Zusammenhang stehende Veräußerungsgewinne zu be-
rücksichtigen. Der Grund für die Berücksichtigung von Veräußerungsgewinnen besteht da-
rin, dass auch andere Jurisdiktionen regelmäßig eine entsprechende Freistellung von der 
Steuerbemessungsgrundlage vorsehen. Somit soll die übliche steuerliche Behandlung von 
qualifizierten Veräußerungsgewinnen auch typisiert in § 20 Absatz 1 Nummer 1 Alternative 
2 berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu § 19 Absatz 1 wird die Regelung für Schachtel-
beteiligungen jedoch nicht um eine Regelung zu Langzeitbeteiligungen ergänzt. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 nimmt schließlich Gewinne und Verluste bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts aus, wenn die Gewinne und Verluste aus der Anwen-
dung der Equity-Methode resultieren. Diese wird nach den Rechnungslegungsstandards 
regelmäßig dann angewendet, wenn eine Unternehmensgruppe einen maßgeblichen, nicht 
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jedoch einen beherrschenden Anteil an einer Einheit hält. Typischerweise wird eine solche 
Beteiligung bei einer Beteiligungsquote zwischen 20 Prozent und 50 Prozent angenommen. 
Diese Einheiten sind zwar assoziierte Unternehmen oder Joint Ventures im handelsrechtli-
chen Sinne, aber grundsätzlich keine Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe im 
Sinne dieses Gesetzes, da sie nicht von der Unternehmensgruppe beherrscht werden. 
Diesbezüglich sind allerdings die Vorschriften über besondere Beteiligungsstrukturen zu 
beachten. 


Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist um die Ge-
winne infolge der Anwendung der Equity-Methode zu kürzen. Verluste infolge der Anwen-
dung der Equity-Methode sind dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag hinzuzurechnen.  


Zu § 21 (Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode 
auf Sachanlagen) 


Nach IFRS besteht grundsätzlich ein Wahlrecht, ob Sachanlagen nach dem cost model 
(Anschaffungskostenmodell) oder der revaluation method (Neubewertungsmethode) be-
wertet werden. Die durch die Bemessung anhand des beizulegenden Zeitwertes im Rah-
men der Neubewertungsmethode entstehenden Wertsteigerung werden regelmäßig im 
sonstigen Ergebnis (OCI - other comprehensive income) erfolgsneutral ausgewiesen. Aller-
dings werden durch die Neubewertungsmethode entstehende Wertminderungen typischer-
weise ertragswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht. Damit diese Unter-
scheidung im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts angemessen Berücksichtigung findet, werden nach § 21 auch die im OCI festgehalte-
nen Wertänderungen in die Ermittlung einbezogen. Dies betrifft sowohl Wertsteigerungen 
als auch Wertminderungen. 


In diesem Sinne umfasst § 21 Nettogewinne oder Nettoverluste innerhalb eines Geschäfts-
jahres, die infolge der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen entste-
hen. Der Begriff Nettogewinne oder Nettoverluste erfasst zudem alle damit in Zusammen-
hang stehenden Steuern. Die erfassten Steuern (einschließlich latenter Steuern) werden im 
Rahmen der Ermittlung der angepassten erfassten Steuern im vierten Teil des Gesetzes 
berücksichtigt. Durch die Einbeziehung der erfassten Steuern in § 21 soll sichergestellt wer-
den, dass diese erfassten Steuern nicht (im Ergebnis) abgezogen werden und in die Ermitt-
lung des effektiven Steuersatzes einfließen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Veräußerung 
des jeweiligen Sachwertes steuerbefreit erfolgen kann.  


Darüber hinaus müssen drei weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit es sich um Ge-
winne oder Verluste im Sinne der Norm handelt. Zum einen ist eine geschäftsjährliche, also 
periodische, Anpassung des Buchwertes einer Sachanalage an den beizulegenden Zeit-
wert erforderlich. Zum anderen müssen die Wertänderungen im OCI festgehalten werden. 
Schließlich dürfen die Gewinne oder Verluste nicht bereits im Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ausgewiesen werden, um in den Anwen-
dungsbereich der Vorschrift zu fallen. 


Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können gemäß § 32 Vermögenswerte 
und Schulden, die im Konzernabschluss zum beizulegenden Zeitwert erfasst oder bei de-
nen Anpassungen aufgrund von Wertminderungstests vorgenommen worden sind, bei der 
Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts abweichend hiervon 
mit dem Buchwert (Realisationsmethode) angesetzt werden. Die Ausübung dieses Wahl-
rechts führt für Zwecke des § 21 dazu, dass Wertänderungen im OCI bereits keinen Ein-
gang in die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts finden, 
sondern der entsprechende Betrag bis zur Veräußerung der Vermögenswerte „aufgescho-
ben“ wird.  
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Zu § 22 (Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste) 


Zu Absatz 1 


§ 22 sieht Anpassungen bei asymmetrischen Fremdwährungsgewinnen oder -verlusten 
vor. Diese Gewinne und Verluste resultieren grundsätzlich aus Differenzen zwischen den 
für handelsrechtliche und den für steuerliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währun-
gen (zum Beispiel handelsrechtlicher Jahresabschluss der Geschäftseinheit lautet auf Euro 
und die steuerliche Gewinnermittlung erfolgt nach US-Dollar). Für Fälle, in denen die funk-
tionalen Währungen übereinstimmen (zum Beispiel handelsrechtlicher Jahresabschluss 
und steuerliche Gewinnermittlung lauten auf Euro), sind für Zwecke dieses Gesetzes grund-
sätzlich keine Anpassungen vorgesehen, sodass sonstige im Jahresabschluss enthaltene 
Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste auch bei der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlust zu berücksichtigen sind (zum Beispiel Ge-
winne oder Verluste aus der Anpassung der Einzelabschlüsse an die Berichtswährung der 
berichtenden Einheit). 


§ 22 Absatz 1 unterscheidet dabei grundsätzlich vier unterschiedliche Sachverhaltskonstel-
lationen. Die Nummern 1 und 2 beschränken sich auf Anpassungen, die auf unmittelbaren 
Abweichungen zwischen den für handels- und den für steuerrechtliche Zwecke maßgeben-
den funktionalen Währungen beruhen. Nummer 3 und Nummer 4 erweitern den Blick auf 
dritte Währungen, die weder die für steuer- noch die für handelsrechtliche Zwecke maß-
gebliche Währungen darstellen. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 nimmt Konstellationen in den Blick, in denen Geschäftsvorfälle in der für han-
delsrechtliche Zwecke maßgeblichen Währung abgewickelt werden und sich für steuerliche 
Zwecke aufgrund einer abweichenden Währung ein Gewinn oder Verlust materialisiert. Um 
die steuerliche Behandlung für Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts nachzuvollziehen, führt Nummer 1 zu einer positiven Anpassung, 
wenn ein steuerpflichtiger Gewinn entsteht und zu einer negativen Anpassung, wenn ein 
steuerpflichtiger Verlust entsteht.  


Beispiel 


A Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationalen 
Unternehmensgruppe. Die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung von A Co 
lautet auf Euro, wohingegen die für handelsrechtliche Zwecke maßgebliche Währung 
auf US-Dollar lautet. Zu Beginn des Geschäftsjahrs hält A Co. eine nichtverzinsliche 
Anleihe mit einem Nennwert von 1.000 US-Dollar. Der Währungskurs beträgt zu die-
sem Zeitpunkt 1 Euro : 1 US-Dollar. Am Ende des Geschäftsjahrs hat der Euro gegen-
über dem Dollar auf 1 Euro : 1,25 US-Dollar zugelegt. Da die für steuerliche Zwecke 
maßgebliche Währung auf Euro lautet, wird bei der steuerlichen Gewinnermittlung ein 
Verlust in Höhe von 200 Euro (1.000 Euro / 1,25) einbezogen. Unterstellt man andere 
Einkünfte in Höhe von 500 Euro und einen Steuersatz in A von 20 Prozent, resultiert 
nach Abzug des Währungsverlusts ein steuerpflichtiger Gewinn in Höhe von 300 Euro 
und eine Steuerschuld von 60 Euro. Da für handelsrechtliche Zwecke hingegen kein 
Anpassungsbedarf besteht (Anleihe lautet auf US-Dollar), stehen den anderen Einkünf-
ten in Höhe von 625 US-Dollar (500 Euro x 1,25), keine Verluste gegenüber. Folglich 
würde die effektive Steuerbelastung ohne die Anpassung nach Nummer 1 bei 12 Pro-
zent (75 US-Dollar / 625 US-Dollar) liegen und eine Nachversteuerung evozieren. Um 
dieses nicht intendierte Ergebnis zu vermeiden, bezieht Nummer 1 den Fremdwäh-
rungsverlust bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns mit ein.  
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 stellt die spiegelbildliche Situation zu Nummer 1 dar und verlangt eine Anpas-
sung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts, wenn 
Transaktionen in der für steuerrechtliche Zwecke maßgeblichen Währung abgewickelt wer-
den, handelsrechtlich allerdings eine abweichende Währung zugrunde gelegt wird. Insoweit 
macht Nummer 2 eine negative Anpassung erforderlich, wenn ein steuerpflichtiger Gewinn 
entsteht und eine positive Anpassung, wenn ein steuerpflichtiger Verlust entsteht.  


Beispiel 


A Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationalen 
Unternehmensgruppe. Die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung von A Co 
lautet auf Euro, wohingegen die für handelsrechtliche Zwecke maßgebliche Währung 
auf US-Dollar lautet. Zu Beginn des Geschäftsjahrs schließt A Co. einen Kreditvertrag 
in Euro ab. Am Ende des Geschäftsjahrs zahlt A Co. 500 Euro Zinsen, die sich bei 
einem Währungskurs von 1 Euro : 1 US-Dollar in 500 US-Dollar Zinsaufwand im Rah-
men des Konzernabschluss niederschlagen. Im zweiten Geschäftsjahr fällt der Dollar 
im Vergleich zum Euro bei einem Wechselkurs von 1 Euro : 1,25 US-Dollar sodass die 
Zinszahlungen steuerrechtlich und handelsrechtlich in Höhe von 500 Euro beziehungs-
weise 500 US-Dollar den Konzerngewinn mindern. Durch die Währungskursschwan-
kungen ist allerdings gleichzeitig erforderlich, dass der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem zu zahlenden Betrag (625 US-Dollar) und dem Zinsaufwand als Währungsverlust 
in Höhe von 125 US-Dollar aufwandswirksam berücksichtigt wird. Da diesem Differenz-
betrag allerdings kein steuerlicher Gewinn gegenübersteht, sieht Nummer 2 eine ent-
sprechende Anpassung in gleicher Höhe vor. Soweit die für steuer- und handelsrecht-
liche Zwecke maßgeblichen Währungen abweichen, wird durch Nummer 2 für die be-
schriebenen Fälle die Wirkung der Wechselkursschwankung auf die effektive Steuer-
belastung neutralisiert.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 bezieht sich auf Drittwährungen, also Währungen, die weder die für handels- 
noch die für steuerrechtliche Zwecke maßgebliche Währung darstellen. Nummer 3 bezieht 
sich auf Währungsgewinne und -verluste, die sich aus dem Verhältnis von der für handels-
rechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung und einer Drittwährung ergeben. 
Ergibt sich ein Gewinn ist negative Anpassungen bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts vorzunehmen. Ergibt sich ein Verlust, ist eine posi-
tive Anpassung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
vorzunehmen. 


Beispiel 


A Co ist eine im Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationa-
len Unternehmensgruppe. Die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung von A Co 
lautet auf Euro, wohingegen die für handelsrechtliche Zwecke maßgebliche Währung 
auf US-Dollar lautet. Im ersten Geschäftsjahr verkauft A Co u. a. Waren an Kunden in 
Großbritannien. Die Wechselkurse betragen 1 Pfund : 1,1 Euro, 1 Pfund : 1,8 US-Dol-
lar und 1 US-Dollar : 0,61 Euro. Für die verkauften Waren auf Ziel in Höhe von 
100 Pfund, setzt A Co entsprechend eine Forderung für steuerliche (handelsrechtliche) 
Zwecke in Höhe von 110 Euro (180 US-Dollar) an. Im zweiten Jahr wird die Forderung 
in Höhe von 100 Pfund beglichen. Derweil haben sich die Wechselkurse wie folgt ent-
wickelt: 1 Pfund : 1,21 Euro, 1 Pfund : 1,98 US-Dollar und 1 US-Dollar : 0,61 Euro. So-
mit entsprechen 100 Pfund nunmehr 121 Euro beziehungsweise 198 US-Dollar. In Be-
zug auf die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung entsteht folglich ein Wäh-
rungsgewinn in Höhe von 11 Euro (= 121-110), der allerdings im Rahmen der steuerli-
chen Gewinnermittlung nicht berücksichtigungsfähig ist. Für handelsrechtliche Zwecke 
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ergibt sich gleichzeitig ein Währungsgewinn in Höhe von 18 US-Dollar (= 198 - 180), 
der ertragswirksam verbucht wird.  


Da der Währungsgewinn auf Schwankungen zwischen der für handelsrechtliche Zwe-
cke maßgeblichen funktionalen Währung (US-Dollar) und einer dritten Währung 
(Pfund) zurückzuführen ist, sind vorliegend weder Nummer 1 noch Nummer 2 einschlä-
gig. Im vorliegenden Fall führt die Anwendung von Nummer 3 dazu, dass der Wäh-
rungsgewinn für Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts keine Berücksichtigung findet. Dem entsprechend ist eine negative An-
passung des handelsrechtlichen Ergebnisses in Höhe von 18 US-Dollar vorzunehmen.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 gleicht Differenzen zwischen der für steuerliche Zwecke maßgeblichen funktio-
nalen Währung und einer dritten Währung aus. Dabei ist es unerheblich, ob der Fremdwäh-
rungsgewinn oder -verlust im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung berücksichti-
gungsfähig ist. Entsprechend ist eine positive (negative) Anpassung bei Fremdwährungs-
verlusten und eine negative Anpassung bei Fremdwährungsgewinnen  erforderlich. 


Beispiel 


Das Beispiel aus Nummer 3 wird fortgesetzt. Neben der Anpassung nach Nummer 3 
ist in dem Zusammenhang auch eine Anpassung nach Nummer 4 erforderlich, da 
ebenfalls ein Fremdwährungsgewinn aufgrund der Währungskursschwankung zwi-
schen Pfund und Euro entstanden ist. Dieser Gewinn muss – umgerechnet in die für 
handelsrechtliche Zwecke maßgebliche funktionale Währung (US-Dollar) – entspre-
chend positiv im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts Berücksichtigung finden. Da Nummer 4 explizit festschreibt, dass die 
steuerliche Behandlung für die Frage einer möglichen Korrektur unbeachtlich ist, spielt 
es im vorliegenden Beispiel keine Rolle, dass der Währungsgewinn nicht besteuert 
wird. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält die für Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 relevanten Definitionen 
der für steuer- und handelsrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung sowie 
der dritten Währung. Die für steuerrechtliche Zwecke maßgebliche funktionale Währung ist 
die Währung, die im Belegenheitsstaat der Geschäftseinheit im Rahmen der steuerlichen 
Gewinnermittlung sowie für die Ermittlung der erfassten Steuern maßgeblich ist. Die für 
handelsrechtliche Zwecke maßgebliche funktionale Währung ist die Währung, die bei der 
Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags 
der Geschäftseinheit verwendet wird. Die dritte Währung ist als Auffangtatbestand formu-
liert und umfasst alle Währungen, die weder die für handels- noch die für steuerrechtliche 
Zwecke maßgeblichen funktionalen Währungen darstellen. 


Zu § 23 (Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen 
Geschäftsjahrs sowie Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und 
Bewertungsmethoden) 


Zu Absatz 1 


Nach § 17 Nummer 8 sind Anpassungen aufgrund von Fehlern eines vorangegangenen 
Geschäftsjahrs bei der Bewertung oder Bilanzierung oder der Änderungen von Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätzen erforderlich. § 23 definiert, unter welchen Vorausset-
zungen derartige Fehler und Änderungen zu Hinzurechnungen oder Kürzungen führen. Die 
Änderungen beziehen sich dabei jeweils auf das Eigenkapital in der Bilanz der Geschäfts-
einheit zu Beginn des Geschäftsjahres. Diese Änderungen sind allerdings nur erforderlich, 
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sofern sie sich auch auf die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts ausgewirkt haben. Eine Anpassung ist nach § 23 beispielsweise dann nicht erfor-
derlich, wenn sich der Fehler oder die Änderung auf ein Geschäftsjahr bezieht, in dem die-
ses Gesetz noch nicht auf die betroffene Geschäftseinheit anwendbar war. Schließlich müs-
sen die Änderungen auf einen Fehler nach Nummer 1 oder eine Änderung nach Nummer 2 
zurückzuführen sein. 


Zu Nummer 1 


Wenn eine Unternehmensgruppe einen Fehler bei der Ermittlung des Jahresüberschusses 
oder Jahresfehlbetrags korrigiert, muss sie grundsätzlich das Eigenkapital in der Bilanz der 
Geschäftseinheit zu Beginn des Geschäftsjahres in dem der Fehler entdeckt worden ist 
(oder sobald die Korrektur praktisch erstmalig möglich ist) neu bestimmen. Sofern sich der 
Fehler auf gruppeninterne Geschäftsvorfälle bezieht, die zu einander ausgleichenden Feh-
lern in den betroffenen Einheiten geführt haben, hat sich dieser Fehler im Ergebnis nicht 
auf den Konzernabschluss ausgewirkt. Für die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts müssen die Änderungen dennoch berücksichtigt werden. Sie füh-
ren – je nach Art des korrigierten Fehlers – zu einer Hinzurechnung oder Kürzung im Rah-
men der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts.  


Zu Nummer 2 


Bei Änderungen der Bilanzierungsvorschriften einer Unternehmensgruppe kann es dazu 
kommen, dass das Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz dergestalt neu bestimmt werden 
muss, als wäre das Eigenkapital schon in den vorherigen Geschäftsjahren nach den neuen 
Vorschriften bilanziert worden. Andernfalls könnte es sein, dass das Eigenkapital in Folge-
jahren zu hoch oder niedrig bewertet wird. Im Falle einer Änderung der Bilanzierungsvor-
schriften, spiegeln der Anstieg oder die Minderung des Eigenkapitals jeweils Erträge, Ge-
winne, Aufwendungen oder Verluste wider, die nach den neuen Bilanzierungsvorschriften 
bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrags berücksichtigt werden (oder in vorherigen Geschäftsjahren berücksichtigt worden 
wären). Die nach §§ 15, 17 Nummer 8 und § 23 Absatz 1 Nummer 2 anzupassenden Be-
träge korrespondieren unmittelbar mit den Änderungen des Eigenkapitals in der Eröffnungs-
bilanz. Sofern eine Änderung zu einer Minderung des Eigenkapitals führt, ist der entspre-
chende Betrag nach diesem Gesetz im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts zu kürzen. Eine änderungsbedingte Erhöhung des Eigenkapi-
tals ist dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag in ent-
sprechender Höhe hinzuzurechnen.  


Zu Absatz 2 


Eine Korrektur des Fehlers ist nicht nach § 23, sondern nach § 49 vorzunehmen, wenn die 
Korrektur zu einer Minderung der nach § 49 geschuldeten erfassten Steuern führt. In Ab-
grenzung zu § 49 Absatz 3 erfasst § 23 zudem keine Korrekturen, die zu einer entspre-
chenden Minderung der erfassten Steuern für das vorangegangene Geschäftsjahr in Höhe 
von mindestens 1 Million Euro führen.  


Zu § 24 (Korrekturposten Pensionsaufwand) 


Pensionsverpflichtungen können als Aufwendungen bei der Mindeststeuer-Gewinnermitt-
lung in der Höhe berücksichtigt werden, in der im Geschäftsjahr Beiträge an einen Pensi-
onsfonds geleistet wurden. Die Bemessung der jährlichen Pensionsverpflichtungen anhand 
der tatsächlich geleisteten Beiträge hat zwei wesentliche Gründe. Erstens hängt die steu-
erliche Abzugsmöglichkeit von an einen Pensionsfonds ausgelagerte Pensionsverpflichtun-
gen in zeitlicher Hinsicht im internationalen Vergleich typischerweise vom Zeitpunkt der 
Zahlung der Beiträge ab. Daher ist es konsequent, den Zeitpunkt der Berücksichtigung der 
Pensionsverpflichtungen nach diesem Gesetz an die jeweilige innerstaatliche 
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Berücksichtigung der Beiträge anzupassen. Zweitens werden somit Komplikationen und 
potenzielle Wettbewerbsverzerrungen vermieden, die sich aus anerkannten Rechnungsle-
gungsstandards ergeben würden, bei denen sich die Auswirkungen der Pensionsbilanzie-
rung ausschließlich erfolgsneutral im OCI widerspiegeln. 


Die Anpassung nach § 24 erfolgt in Höhe der Differenz zwischen den für das Geschäftsjahr 
geleisteten Beiträgen an einen Pensionsfonds sowie der Höhe der Pensionsaufwendungen, 
die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als Aufwand 
berücksichtigt worden sind. 


Der für § 17 Nummer 9 maßgebliche Änderungsbetrag fällt positiv aus (Hinzurechnung), 
wenn die im Jahresergebnis berücksichtigten Pensionsverpflichtungen die geleisteten Bei-
träge übersteigen. Sofern die geleisteten Beiträge die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigten Pensionsverpflichtungen überstei-
gen, fällt der Änderungsbetrag negativ aus (Kürzung).  


Satz 2 stellt klar, dass § 24 nur auf Pensionsverpflichtungen Anwendung findet, die auf ei-
nen Pensionsfonds ausgelagert sind. In anderen Fällen (zum Beispiel Direktzusage, Direkt-
versicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse), werden die Aufwendungen immer 
vollumfänglich in dem Jahr berücksichtigt, in dem die Aufwendungen im Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigt worden sind.  


Zu § 25 (Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen) 


Zu Absatz 1 


§ 25 dient der Verhinderung von Gestaltungen mittels hybrider Finanzierungsgestaltungen. 
Absatz 1 etabliert daher ein Abzugsverbot für Aufwendungen aus gruppeninternen Finan-
zierungsvereinbarungen für Zwecke der Mindeststeuer-Gewinnermittlung.  


Das Abzugsverbot gilt nach Satz 2 nur, wenn während der erwarteten Laufzeit der Verein-
barung nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon auszugehen ist, dass die den 
Aufwendungen entsprechenden Erträge beim Empfänger zu keiner entsprechenden Erhö-
hung des steuerlichen Gewinns führen. Sollte im Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets des 
hochbesteuerten Gläubigers zum Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungsvereinba-
rung keine Regelung umgesetzt sein, die grundsätzlich eine korrespondierende Erfassung 
der Erträge ausschließt, ist nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon auszu-
gehen, dass es zur entsprechenden Erhöhung des steuerlichen Einkommens kommt. Ist 
die ertragsmäßige Erfassung allerdings an die Erfüllung bestimmter gesetzlicher Voraus-
setzungen geknüpft, ist zu prüfen, ob und inwieweit die Finanzierungsvereinbarung so aus-
gestaltet ist, dass die Erfüllung der Voraussetzung mit einer überwiegenden Wahrschein-
lichkeit eintritt. Von einer Erhöhung ist auch nicht auszugehen, wenn eine Befreiung oder 
(fiktive) Abzüge oder Steueranrechnung sowie andere Steuervorteile aufgrund der ertrags-
wirksamen Erfassung entstehen. Auch die Verrechnung mit einem Zinsvortrag stellt keine 
Erhöhung dar.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält die Begriffsdefinitionen. Demnach ist eine gruppeninterne Finanzierungs-
vereinbarung jede Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Geschäftseinheiten derselben 
Unternehmensgruppe im Rahmen derer ein hochbesteuerter Gläubiger einer Geschäftsein-
heit in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet unmittelbar oder mittelbar Kapital überlässt. Somit 
nimmt die Finanzierungsvereinbarung nicht nur unmittelbare, sondern auch mittelbare Ka-
pitalüberlassungen in den Blick. 


Ein hochbesteuerter Gläubiger ist definiert als eine Geschäftseinheit, die in keinem Nied-
rigsteuerhoheitsgebiet belegen ist. Als Hochsteuergebiet im Sinne dieser Vorschrift gilt 
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auch jedes Steuerhoheitsgebiet, dass kein Niedrigsteuerhoheitsgebiet wäre, wenn alle Er-
träge oder Aufwendungen aus der gruppeninternen Finanzierungsvereinbarung bei der Er-
mittlung des effektiven Steuersatzes dieses Steuerhoheitsgebiets außer Acht gelassen 
würden. Durch das Abstellen auf die Belegenheit der Geschäftseinheit wird verdeutlicht, 
dass auch Betriebsstätten hochbesteuerte Gläubiger sein können.  


Zu § 26 (Anerkannte steuerliche Zulagen) 


Zu Absatz 1 


§ 17 Nummer 10 in Verbindung mit § 26 regeln die erforderlichen Anpassungen bei steuer-
lichen Zulagen. Dabei gilt es steuerliche Investitionsförderungen, die durch das Steuersys-
tem gewährt werden, mit staatlichen Investitionsförderungen außerhalb des Steuersystems 
gleich zu stellen. Das Gesetz unterscheidet grundsätzlich zwei unterschiedliche Formen 
von durch das Steuersystem gewährten Zulagen. Als anerkannte steuerliche Zulagen wer-
den diejenigen Zulagen behandelt, die so ausgestaltet sind, dass sie innerhalb von vier 
Jahren ab Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der Zulage erstattet 
werden können, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Steuerschuld besteht. So ist bei-
spielsweise eine steuerliche Zulage, die zunächst – soweit vorhanden – auf eine beste-
hende Steuerschuld angerechnet wird und bei der nur der übersteigende Betrag vor Ablauf 
der Vierjahresfrist ausbezahlt wird, als anerkannte steuerliche Zulage anzusehen. Für diese 
Art der Zulage sieht das Gesetz eine Behandlung als Ertrag vor, sodass diese den Nenner 
bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes erhöht. Da einige Rechnungslegungsstan-
dards steuerliche Zulagen im Steuerergebnis erfassen, wären diese im Zuge der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ertragswirksame umzuwidmen, 
das heißt es wird eine Erhöhung der erfassten Steuern und eine korrespondierende Erfas-
sung als Ertrag vorgenommen.  


Sind die Voraussetzungen in § 26 Absatz 1 nicht erfüllt, sind die steuerlichen Zulagen 
grundsätzlich als Minderung der erfassten Steuern zu behandeln, sodass sie bei der Be-
rechnung der effektiven Steuerlast Eingang in den Zähler finden. Zentrales Ausgestaltungs-
merkmal dieser Zulagen ist die Beschränkung auf die vorhandene Steuerschuld ohne Aus-
sicht auf Erstattung des übersteigenden Teils. Dabei ist wichtig, dass eine innerhalb des 
Vier-Jahreszeitraum angerechnete steuerliche Zulage nicht deswegen als anerkannt gilt, 
weil die steuerliche Zulage vortragsfähig ist. Sie muss vielmehr so ausgestaltet sein, dass 
stets die Möglichkeit auf vollumfängliche Erstattung besteht. Kann nur ein Teil innerhalb der 
Vier-Jahresfrist erstattet werden, ist aufzuteilen, das heißt, dass der bis dahin erstattungs-
fähige Teil als Ertrag behandelt wird und der Rest als Minderung der erfassten Steuern zu 
berücksichtigen ist.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, dass Absatz 1 nicht für anrechenbare oder erstattungsfähige Steuern in 
Bezug auf zulässige Anrechnungssteuern oder unzulässige erstattungsfähige Anrech-
nungssteuern gilt, das heißt, dass diese Steuern in keinem Fall als Einnahme zu erfassen 
sind.  


Zu Unterabschnitt 2 (Sektorspezifische Ermittlungsvorgaben) 


Zu § 27 (Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr) 


Zu Absatz 1 


Nach § 27 sind Gewinne und Verluste, die eine Geschäftseinheit im internationalen See-
verkehr erzielt, von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
auszunehmen. Damit knüpft dieses Gesetz an die in vielen Ländern verbreitete Körper-
schaftsteuerbefreiung für Erträge aus dem internationalen Seeverkehr an. Hiervon sind 
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Erträge aus dem internationalen Seeverkehr im Sinne des Absatzes 2 sowie auch damit in 
Verbindung stehende Neben- und Hilfsgeschäfte im Sinne des Absatzes 3 erfasst. 


Beispiel 1 


Eine Geschäftseinheit hat einen Mindeststeuer-Jahresüberschuss von 200 Euro. 
60 Euro davon stammen aus der Ausübung einer Tätigkeit, die nicht unter § 27 fällt, 
100 Euro aus dem internationalen Seeverkehr und 40 Euro aus anerkannten Neben- 
und Hilfsgeschäften. Für die Berechnung der Gewinne oder Verluste sind keine ande-
ren Anpassungen erforderlich als der Ausschluss der Gewinne oder Verluste aus dem 
internationalen Seeverkehr. Der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit beträgt 
folglich 60 Euro. 


Beispiel 2 


Eine Geschäftseinheit hat Erträge in Höhe von 360 Euro aus der Ausübung einer Tä-
tigkeit, die nicht unter § 27 fällt, einen Verlust in Höhe von 100 Euro aus dem internati-
onalen Seeverkehr und einen Verlust in Höhe von 60 Euro aus anerkannten Neben- 
und Hilfsgeschäften. Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss beträgt 200 Euro, der Min-
deststeuer-Gewinn allerdings 360 Euro (= 200 - (-100 - 60) = 200 + 160). 


Satz 2 beziehungsweise Halbsatz 2 enthält eine Substanzanforderung, damit die Ge-
schäftseinheit ihre Gewinne oder Verluste von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts ausnehmen kann. Die strategische oder kaufmännische Ge-
schäftsleitung sämtlicher betroffener Seeschiffe muss tatsächlich in demselben Steuerho-
heitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit belegen ist, ausgeübt werden. Maßgeblich ist da-
bei wo die Geschäftsleitung tatsächlich ausgeübt wird. Hierfür sind alle relevanten Um-
stände in einer Gesamtschau zu bewerten. Zu den betroffenen Seeschiffen gehören nicht 
nur eigene Seeschiffe, sondern auch gecharterte oder anderweitig zur Verfügung stehende 
Seeschiffe. 


Die strategische Geschäftsleitung kann insbesondere Entscheidungen über signifikante In-
vestitionsentscheidungen, Vermögensverfügungen (bspw. Kauf und Verkauf von Seeschif-
fen), Vergabe von großen Aufträgen, Vereinbarungen zu Kooperationen, Pooling-Verein-
barungen sowie die Leitung ausländischer Niederlassungen umfassen. Maßgebliche Fak-
toren, um den Ort der strategischen Geschäftsleitung zu bestimmen, sind die Anwesenheit 
von Entscheidungsträgern (inklusive der Geschäftsleitung), der Sitzungsort von Gesell-
schaftergremien oder Vorstandsitzungen sowie der Wohnort von Geschäftsleitern und ent-
scheidenden Mitarbeitern. 


Die kaufmännische Geschäftsleitung kann insbesondere die Verantwortung von Routen-
planungen, Annahme und Verarbeitung von Buchungsanfragen für Passagiere oder Fracht, 
Versicherungs- und Finanzierungsangelegenheiten, Personalmanagement, Einkauf und 
Fortbildungen umfassen. Maßgebliche Faktoren, um den Ort der kaufmännischen Ge-
schäftsleitung zu bestimmen, ist die Anzahl an Mitarbeitern, die mit einer Tätigkeit in dem 
Steuerhoheitsgebiet beschäftigt sind, Art und Umfang der im Steuerhoheitsgebiet genutz-
ten Unterkünfte sowie der Wohnort der wichtigsten Führungskräfte, einschließlich der Un-
ternehmensleiter.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert, was Gewinne und Verluste aus dem internationalen Seeverkehr im Sinne 
der Norm sind. Die in den Nummern 1 bis 6 aufgeführten Fallgestaltungen orientieren sich 
an der zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Gesetzes geltenden Fassung des OECD-Mus-
terkommentars (OECD-MK) zu Artikel 8 OECD-Musterabkommen (OECD-MA). Zusam-
mengefasst handelt es sich hierbei um Gewinne oder Verluste, die mit der Beförderung von 
Passagieren oder Fracht im internationalen Seeverkehr im Zusammenhang stehen. 
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So sind nach Nummer 1 zunächst die unmittelbaren Gewinne oder Verluste aus der Beför-
derung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im internationalen Seeverkehr 
von der Bemessungsgrundlage nach § 15 auszunehmen. Dies gilt in Übereinstimmung mit 
Artikel 8 OECD-MK unabhängig davon, ob es sich um ein eigenes Seeschiff der Geschäfts-
einheit handelt, oder ob dieses lediglich angemietet oder der Geschäftseinheit anderweitig 
zur Verfügung gestellt wurde. Der internationale Seeverkehr erfasst jeden Transport mit 
einem Seeschiff, der nicht lediglich innerhalb desselben Hoheitsgebiets stattfindet. Dieses 
Hoheitsgebiet muss nicht notwendigerweise das Hoheitsgebiet sein, in dem die Geschäfts-
einheit selbst belegen ist. 


Nummer 2 erweitert die Regelung nach Nummer 1 auf Fälle, in denen die Beförderung teil-
weise oder vollständig im Rahmen eines Slot-Charter-Vertrags vollzogen wird. Nach Num-
mer 3 werden auch Gewinne oder Verluste von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen, die sich aus der Vermietung eines Seeschiffs 
ergeben. Das Seeschiff muss für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im interna-
tionalen Seeverkehr bestimmt sein und tatsächlich dafür eingesetzt werden und zudem voll-
ständig ausgerüstet und bemannt vermietet werden. Die nach Nummer 4 erfassten Ge-
winne oder Verluste entstehen im Falle von gruppeninternen Vermietungen, also Vermie-
tungen zwischen Geschäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe. Im Unterschied zu 
Nummer 3 handelt es sich hierbei um eine Vermietung nur des Schiffes, das heißt ohne 
Besatzung oder weitere Ausrüstung (sog. Bareboat-Charter). Nach Nummer 5 werden auch 
Gewinne und Verluste von der Bemessungsgrundlage ausgenommen, die eine Geschäfts-
einheit durch Beteiligungen an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer interna-
tionalen Betriebsstelle für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen 
Seeverkehr erwirtschaftet. Schließlich sind auch Gewinne oder Verluste, die bei einer Ge-
schäftseinheit aus dem Verkauf eines Seeschiffs anfallen, von § 27 erfasst. Dies gilt aber 
nur, wenn das Schiff mindestens ein Jahr lang für die Beförderung von Passagieren oder 
Fracht im internationalen Seeverkehr genutzt wurde und die Geschäftseinheit das Seeschiff 
überdies mindestens ein Jahr lang gehalten hat. Hierdurch wird eine nicht sachgemäße 
Befreiung von bloßen Handelsgeschäften mit Seeschiffen vermieden. 


Durch Satz 2 wird vermieden, dass Gewinne und Verluste einer Geschäftseinheit, die aus 
der Beförderung auf Binnenwasserstraßen in demselben Steuerhoheitsgebiet erzielt wer-
den, von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausge-
nommen werden. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 definiert, welche Tätigkeiten zu den anerkannten Neben- und Hilfsgeschäften im 
Sinne dieses Paragraphen gehören und damit nach Absatz 1 von der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen sind. Alle aufgeführten Tä-
tigkeiten müssen dabei einen Zusammenhang mit der Beförderung von Passagieren oder 
Fracht im internationalen Seeverkehr aufweisen. Aus der Eigenschaft als Neben- und Hilfs-
tätigkeit folgt, dass die jeweils zugehörige Haupttätigkeit eine Tätigkeit im Sinne des Absat-
zes 2 sein muss. Die Auflistung in Absatz 3 beschränkt sich auf die in Artikel 8 OECD-MK 
aufgeführten Tätigkeiten. 


Der grundsätzliche Ausschluss von Einkünften aus inländischen Transporten aus dem An-
wendungsbereich der qualifizierten Hilfs- und Nebentätigkeiten aus dem internationalen 
Seeverkehr mindert das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen zwischen Schifffahrtsunter-
nehmen. Diese könnten andernfalls zwischen Unternehmen entstehen, die derartige 
Dienstleistungen in ihren Betrieb im Rahmen des internationalen Seeverkehrs vertikal inte-
griert haben und unabhängigen Speditions- und Logistikdienstleistern (an Land). 
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Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfasst Gewinne oder Verluste aus einer Bareboat-Vercharterung, also aus der 
Vermietung eines Seeschiffs ohne Besatzung und vollständiger Ausrüstung. Im Gegensatz 
zu Absatz 2 Nummer 4 erfasst Absatz 3 Nummer 1 Vermietungseinkünfte, die der Ge-
schäftseinheit von einem Schifffahrtsunternehmen, das keine Geschäftseinheit ist, zuflie-
ßen. Der den Einkünften zugrundeliegende Mietvertrag darf für maximal drei Jahre ge-
schlossen werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur Einkünfte aus kurzfristigen Ver-
mietungsverhältnissen, die beispielsweise aus einem übermäßigen Bedarf des Schifffahrts-
unternehmens resultieren können, von der Ausnahme erfasst werden. Aus der zeitlichen 
Beschränkung lässt sich im Übrigen kein Rückschluss darauf ziehen, wann ein Bareboat-
Charter im Sinne des Artikel 8 OECD-MK vorliegt. Bareboat-Charter fällt dann nicht mehr 
unter die Nummer 1, wenn zwischen der Geschäftseinheit und dem Schifffahrtsunterneh-
men eine vertragliche Vereinbarung besteht, nach der das Schiff dem Schifffahrtsunterneh-
men mehr als drei Jahre zur Verfügung steht. Zur Bewertung dessen sind auch vorherige 
sowie nachfolgende Vermietungen desselben Schiffs zu betrachten. Sofern die vertragliche 
Vereinbarung für nicht mehr als drei Jahre vereinbart wurde, kann sich aus den Gesamt-
umständen dennoch eine länger als drei Jahre andauernde Vermietung ergeben. Wenn 
beispielsweise ein zwei Jahre lang geltender Mietvertrag für zwei weitere Jahre verlängert 
wird, würden alle Erträge ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verlängerung nicht nach 
§ 27 Absatz 3 Nummer 1 ausgenommen. Sofern sich aus den Gesamtumständen ergibt, 
dass auch die vor der Verlängerung angelegte Vermietung für einen drei Jahre überstei-
genden Zeitraum vorgesehen war, sind auch die dadurch entstandenen Erträge nicht von 
der Ausnahme nach § 27 Absatz 3 Nummer 1 erfasst.  


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 werden Einkünfte aus dem Verkauf von Fahrkarten erfasst. Voraussetzung 
ist, dass die Fahrkarte für den inländischen Teil einer internationalen Fahrt und durch ein 
anderes Schifffahrtsunternehmen ausgestellt wird. 


Zu Nummer 3 


Nummer 3 erfasst Erträge aus der Vermietung und kurzfristigen Lagerung von Containern. 
Hierunter fallen auch Kompensationen für die verspätete Rückgabe von Containern. Eine 
Lagerung dürfte dann noch als kurzfristig angesehen werden, wenn sie maximal fünf Tage 
andauert. Letztendlich hängt die Bewertung, ob es sich um eine kurzfristige Lagerung han-
delt, aber von einer wertenden Betrachtung der Gesamtumstände ab.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 erfasst Einkünfte aus der Erbringung von Dienstleistungen für andere Schiff-
fahrtsunternehmen. Hierzu gehören – in Übereinstimmung mit Artikel 8 OECD-MK – die 
Tätigkeiten von Ingenieuren, dem Wartungspersonal, Ladearbeitern sowie dem Bewir-
tungs- und Kundenpersonal.  


Zu Nummer 5 


Schließlich erfasst Nummer 5 Kapitalerträge, die aus einer Investition stammen, die für den 
Betrieb von Seeschiffen erforderlich ist. Die Erforderlichkeit einer Investition kann sich so-
wohl aus wirtschaftlichen als auch aus rechtlichen Gründen ergeben. Hierzu können bei-
spielsweise die durch eine Bareinlage erzielten Zinserträge gehören, wenn diese Barein-
lage für die Fortführung des Unternehmens erforderlich war. Hierzu können auch Erträge 
aus Anleihen gehören, wenn die Ausgabe dieser Anleihen vom Gesetzgeber für die Fort-
führung oder Aufnahme des Betriebs vorgeschrieben ist. In diesem Fall ist die Investition 
erforderlich, um den Betrieb legal auszuüben. Nummer 5 gilt jedoch nicht für Zinserträge, 
die im Rahmen der Abwicklung von Cashflow- oder anderen 
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Vermögensverwaltungstätigkeiten für andere Geschäftseinheiten erzielt werden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob diese Geschäftseinheiten innerhalb oder außerhalb des betreffen-
den Hoheitsgebiets ansässig sind (bspw. bei einer Zentralisierung der Vermögens- und An-
lagetätigkeit). Die Vorschrift ist auch nicht auf Zinserträge anwendbar, die durch die kurz-
fristige Anlage von Gewinnen aus dem Schiffsbetrieb erzielt werden, wenn die angelegten 
Mittel nicht für den Betrieb erforderlich sind.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 enthält Vorschriften hinsichtlich der Berücksichtigung und Zuordnung von Aufwen-
dungen, die in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit Tätigkeiten im 
Sinne der Absätze 2 oder 3 stehen. Stehen Aufwendungen in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit diesen Tätigkeiten, sind sie diesen direkt zuzuordnen. Besteht dieser Zusam-
menhang lediglich mittelbar, sind die Aufwendungen entsprechend dem Verhältnis der Um-
satzerlöse der Geschäftseinheit aus diesen Tätigkeiten zu ihren Gesamtumsatzerlösen zu-
zuordnen.  


Zu den unmittelbaren Aufwendungen können (nicht abschließend aufgelistet) die folgenden 
Posten gehören: Aufwendungen für den Betrieb des Schiffs (Mitarbeiterkosten [bspw. Be-
satzung und Verwaltung], Treibstoff, Wartung und Verbesserungen, Hafenkosten [bspw. 
Terminalgebühren, Be- und Entladung], Aufwendungen für die Nutzung des Schiffs (Ab-
schreibungen für das Schiff und zugehörige Ausrüstung und Infrastruktur, Charteraufwen-
dungen Vermietung von Containern und Warenumschlag). 


Mittelbare Aufwendungen sind der Geschäftseinheit entsprechend dem Verhältnis der Um-
satzerlöse der Geschäftseinheit aus den zugehörigen Tätigkeiten zu ihren Gesamtum-
satzerlösen zuzuordnen.  


Beispiel 


Eine Geschäftseinheit erzielt 80 Euro aus dem internationalen Seeverkehr nach Ab-
satz 2, 20 Euro aus Neben- und Hilfsgeschäften nach Absatz 3 und 20 Euro, die weder 
zu Absatz 2 noch zu Absatz 3 gehören. Zudem hat sie mittelbare Aufwendungen in 
Höhe von 30 Euro. Dann kann die Geschäftseinheit 20 Euro (= 30 x [80 / 120]) der 
mittelbaren Aufwendung den Tätigkeiten im internationalen Seeverkehr nach Absatz 2 
zuordnen, 5 Euro (= 30 x [20 / 120]) zu den Neben- und Hilfsgeschäften nach Absatz 3 
und weitere 5 Euro (= 30 x [20 / 120]) zu den Tätigkeiten, die weder zu Absatz 2 noch 
zu Absatz 3 gehören. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 beinhaltet eine Beschränkung der Ausnahme nach Absatz 3, soweit die zugehö-
rigen Gewinne oder Verluste mehr als 50 Prozent der Gewinne oder Verluste im Sinne des 
Absatzes 2 dieser Geschäftseinheit in demselben Steuerhoheitsgebiet übersteigen. Damit 
wird die Berücksichtigung von Neben- und Hilfsgeschäften nach Absatz 3 anteilig begrenzt. 
Der den 50 Prozentpunkte übersteigenden Betrag ist damit weiterhin für die Bemessung 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts zu berücksichtigen. Dies hat zur 
Folge, dass die Geschäftseinheit ihre Einkünfte nach Absatz 2 und Absatz 3 getrennt von-
einander ermitteln muss. Die Begrenzung ist dabei auf das jeweilige Steuerhoheitsgebiet 
bezogen, sodass alle dort belegenen Geschäftseinheiten gemeinsam zu betrachten sind.  


Beispiel 


Eine Geschäftseinheit hat einen Mindeststeuer-Jahresüberschuss von 200 Euro. 
40 Euro davon stammen aus der Ausübung einer Tätigkeit, die nicht unter § 27 fällt, 
100 Euro aus dem internationalen Seeverkehr und 60 Euro aus anerkannten Neben- 
und Hilfsgeschäften. Absatz 5 sieht vor, dass die anerkannten Neben- und 
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Hilfsgeschäften aus dem internationalen Seeverkehr von allen Geschäftseinheiten in 
einem Steuerhoheitsgebiet 50 Prozent der Gewinne oder Verluste aus dem internatio-
nalen Seeverkehr von allen Geschäftseinheiten in einem Steuerhoheitsgebiet nicht 
überschreiten dürfen. Der Gesamtbetrag der anerkannten Neben- und Hilfsgeschäften 
aus dem internationalen Seeverkehr ist daher auf 50 Euro beschränkt. Der Mindest-
steuer-Gewinn der Geschäftseinheit beträgt daher 50 Euro (= 200 - (100 + 50)). 


Zu § 28 (Behandlung von Vergütungen auf besondere Instrumente bei Banken  
und Versicherungen) 


§ 28 enthält eine Sondervorschrift für die Behandlung von Vergütungen auf Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals bei Banken (Additional Tier One Capital – AT1-Instrumente) 
sowie auf bestimmte nach der Solvency II-Richtlinie bei Versicherungen vorgeschriebe Ei-
genmittel (Restricted Tier 1 – RT 1-Instrumente). Nach § 28 Satz 2 ist ein AT1-Instrument 
ein Instrument, das von einer Geschäftseinheit gemäß den bankenaufsichtsrechtlichen An-
forderungen emittiert wird und das in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrieben wer-
den kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Ereignis eintritt. Zusätzlich muss es andere 
Merkmale aufweisen, die die Verlustabsorption im Falle einer Finanzkrise erleichtern sollen. 
Nach § 28 Satz 2 ist ein RT1-Instrument ein Instrument, das von einer Geschäftseinheit 
gemäß den versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen emittiert wird und das in Ei-
genkapital umgewandelt oder abgeschrieben werden kann, wenn ein im Voraus festgeleg-
tes Ereignis eintritt, und das die Verlustabsorption im Falle einer Finanzkrise erleichtern 
sollen. 


AT 1- und RT 1-Instrumente werden für Rechnungslegungszwecke grundsätzlich als Ei-
genkapital behandelt. Demgegenüber werden sie in einigen Steuerhoheitsgebieten für 
steuerliche Zwecke als Verbindlichkeit eingeordnet. In letzterem Fall sind die Zinszahlun-
gen beim Schuldner als Betriebsausgaben abziehbar und beim Gläubiger als Betriebsein-
nahmen steuerpflichtig. Um eine für dieses Gesetz einheitliche Behandlung sicherzustellen, 
schreibt § 28 vor, dass die erfassten Wertänderungen des Eigenkapitals stets als Aufwand 
und Ertrag erfolgswirksam im Rahmen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung zu berücksich-
tigen sind. 


Zu § 29 (Behandlung bestimmter Versicherungserträge) 


Zu Absatz 1 


§ 29 nimmt bestimmte Erträge eines Versicherungsunternehmens von der Mindeststeuer-
Gewinnermittlung aus. Bei bestimmten Versicherungsunternehmen müssen teilweise Er-
träge auf Ebene des Versicherungsunternehmens besteuert werden, obwohl diese vertrag-
lich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind. Um von dieser Steuer im Ergebnis entlastet 
zu werden, belastet das Versicherungsunternehmen sie durch eine Minderung der Versi-
cherungsrückstellung an den Versicherungsnehmer weiter, sodass aus der entsprechen-
den Auflösung ein Ertrag (der aus der Auflösung der Rückstellung entsteht) in gleicher Höhe 
entsteht.  


Bei diesen Sachverhaltskonstellation stehen sich für handelsrechtliche Zwecke somit Er-
träge und Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass es keinen Nettoeffekt auf 
das Ergebnis vor Steuern hat. Die für den Versicherungsnehmer gezahlte Steuer führt zu 
einem Ertrag aus der teilweisen Auflösung der Versicherungsrückstellung für den Versiche-
rungsnehmer. Durch die Weiterbelastung des vollen Betrags an den Versicherungsnehmer 
entstehen in gleicher Höhe Aufwendungen.  


In manchen Steuerhoheitsgebieten (wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich) findet 
eine davon abweichende handelsrechtliche Behandlung dergestalt statt, dass im Ergebnis 
vor Steuern lediglich der Nettoertrag erfasst wird und die für den Versicherungsnehmer 
gezahlte Steuer im Steueraufwand des Versicherungsunternehmens erfasst wird. Zwar 
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führt die unterschiedliche Behandlung aus handelsrechtlicher Sicht zum gleichen Ergebnis. 
Im Rahmen dieses Gesetzes ist damit allerdings ein Anstieg des effektiven Steuersatzes 
des Versicherungsunternehmens verbunden, da der Steueraufwand den Nenner erhöht 
und der Nettoertrag im Zähler verbleibt. Da die Steuer wirtschaftlich vom Versicherungs-
nehmer und gerade nicht vom Versicherungsunternehmen getragen wird, würde dieses Er-
gebnis ohne die Anpassung in § 29 zu einer unsachgemäßen Bevorteilung betroffener Ver-
sicherungsunternehmen führen. Denn die Art der Rechnungslegung würde infolge des 
künstlich gestiegenen effektiven Steuersatzes niedrig besteuerte Einkünfte des Versiche-
rungsunternehmens gewissermaßen vor einer Ergänzungssteuer nach diesem Gesetz 
schützen. 


Um dies zu verhindern, werden die weiterbelasteten Steuern für die Zwecke der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach Absatz 1 ausgenommen. 
§ 42 Absatz 2 Nummer 3 sieht die korrespondierende Freistellung der Steuern vor.  


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 findet die Ausnahme nach Absatz 1 nur dann Anwendung, sofern die Steuer 
handelsrechtlich nicht als Aufwand im Gewinn oder Verlust vor Steuern enthalten ist. Wenn 
die Steuer auf die Erträge des Versicherungsnehmers als Aufwand vor Steuern bilanziert 
wird, gleicht dies die Steuerbelastung aus, sodass keine Anpassung notwendig ist.  


Zu § 30 (Ausschluss von Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen) 


Die Vorschrift stellt sicher, dass Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen, 
die in Zusammenhang mit Erträgen stehen, die aus dem Mindeststeuer-Jahresergebnis 
gekürzt werden, nicht abziehbar sind. Absatz 1 betrifft bestimmte Dividenden (insbeson-
dere Schachteldividenden) und Absatz 2 Gewinne und Verluste aus Eigenkapitalbeteili-
gungen.  


Zu Absatz 1 


Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstellungen für 
fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit Erträgen stehen, die nach § 17 Nummer 2 in Verbindung 
mit § 19 zu kürzen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit diese Erträge die Gebühren für die Anla-
genverwaltung abdeckten. 


Zu Absatz 2 


Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstellungen für 
fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit Gewinnen stehen, die nach § 17 Nummer 3 in Verbin-
dung mit § 20 zu kürzen sind. 


Zu Abschnitt 3 (Wahlrechte bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts) 


Zu § 31 (Aktienbasierte Vergütungen) 


Zu Absatz 1 


§ 31 eröffnet der berichtspflichtigen Geschäftseinheit für Zwecke der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns die Möglichkeit, im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigte Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 
durch nach steuerrechtlichen Vorschriften des Belegenheitsstaats der Geschäftseinheit be-
rücksichtigte  Betriebsausgaben für zugelassene aktienbasierte Vergütungen zu ersetzen. 
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Einige Steuerhoheitsgebiete berechtigen Unternehmen dazu, die anhand des Marktwerts 
der Aktie bestimmte aktienbasierte Vergütung als Betriebsausgabe abzuziehen. So kann 
ein Unternehmen beispielsweise sowohl den Zeitwert einer Aktienoption im Zeitpunkt der 
Emission während der Ausübungsperiode abziehen, als auch die Differenz zwischen dem 
ursprünglich abgesetzten Betrag und dem Marktwert im Zeitpunkt der Ausübung der Option 
durch den Halter. 


Im Rahmen der Rechnungslegung werden aktienbasierte Vergütungen von Unternehmen 
regelmäßig mit dem Zeitwert im Zeitpunkt der Emission der Aktienoption angesetzt und 
dann über den Ausübungszeitraum ratierlich aufgelöst. Das Unternehmen kann seine 
Schätzung der Höhe des Aufwands für die aktienbasierte Vergütung und damit auch den 
Betrag des im Abschluss verbuchten Aufwands aufgrund sich verändernder Umstände 
während des Ausübungszeitraums korrigieren. Wenn der Marktwert der Aktien im Verlauf 
des Ausübungszeitraums steigt, wird das Unternehmen einen höheren Betrag steuerlich in 
Abzug bringen als den, der im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag als Aufwand verbucht wurde. Daraus ergibt sich eine dauerhafte Abweichung. 


Diese Abweichung zwischen dem Betrag, der in der Berechnung des Mindeststeuer-Jahre-
süberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags als Aufwand berücksichtigt ist, und 
jenem, der in der inländischen steuerlichen Bemessungsgrundlage als Aufwand berück-
sichtigt ist, würde regelmäßig den effektiven Steuersatz (teilweise unter den Mindeststeu-
ersatz) unterschreiten. Das Wahlrecht nach § 31 sorgt für eine Angleichung der Mindest-
steuer-Gewinnermittlung an die nationalen Steuervorschriften jener Steuerhoheitsgebiete, 
die einen Betriebsausgabenabzug auf der Grundlage des Werts der Aktien im Zeitpunkt der 
Ausübung der Option gestatten.  


Das Wahlrecht muss von der berichtspflichtigen Geschäftseinheit beantragt werden. Der 
Umfang des Wahlrechts ist begrenzt auf Aufwendungen für Vergütungen in Form von Ak-
tien, Aktienoptionen und Aktienoptionsscheinen (oder vergleichbaren Instrumenten), wenn 
der als Aufwand berücksichtigte Betrag für die Zwecke der Besteuerung im Inland anders 
berechnet wird als für Rechnungslegungszwecke. Das Wahlrecht gilt grundsätzlich für ak-
tienbasierte Vergütungen von Mitarbeitern und von anderen Personen. Wenn jedoch für die 
Steuerbemessungsgrundlage im Inland für Mitarbeiter und andere Personen jeweils andere 
Regeln gelten, ist das Wahlrecht im Einklang mit den betreffenden inländischen Steuervor-
schriften auf aktienbasierte Vergütungen von Mitarbeitern anders anzuwenden als auf ak-
tienbasierte Vergütungen von anderen Personen. 


Wird das Wahlrecht nicht in Anspruch genommen, berechnet die Geschäftseinheit ihren 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust unter Berücksichtigung des Betrags der 
aktienbasierten Vergütung, der in die Berechnung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags eingegangen ist. 


Wenn das Wahlrecht in einem Geschäftsjahr in Anspruch genommen wird, nachdem ein 
Teil der aktienbasierten Vergütung eines Geschäftsvorfalls bereits im Mindeststeuer-Jahre-
süberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Geschäftseinheit verbucht wurde, 
aber vor dem Datum der Ausübung, so muss die Geschäftseinheit einen Korrekturbetrag 
nachversteuern. Dies ist der Betrag der aktienbasierten Vergütung, der in früheren Ge-
schäftsjahren als Aufwand in der Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts berücksichtigt wurde, soweit er den Betrag des steuerlichen Abzugs über-
steigt, der in früheren Geschäftsjahren für die Vergütung gestattet worden wäre. Eine Ge-
schäftseinheit kann also nicht den für Rechnungslegungszwecke berücksichtigten Betrag 
in Abzug bringen und dann aufgrund des steuerlichen Abzugs den gleichen Betrag de facto 
nochmals in Abzug bringen. Wenn die Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 31 für ei-
nen Teil oder die gesamte aktienbasierte Vergütung, die von den im Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten gezahlt wurde, vor Ablauf des Ausübungszeitraums wider-
rufen wird, müssen diese Geschäftseinheiten die überhöhten Steuerabzüge berücksichti-
gen. Diese Berücksichtigung erfolgt im Wege der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns 







 - 184 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


oder Mindeststeuer-Verlusts, für den Zeitraum bis zu dem ersten Geschäftsjahr, das von 
dem Widerruf betroffen ist. Dies gilt allerdings nur in Bezug auf Aufwendungen für aktien-
basierte Vergütungen, für die die Option noch nicht ausgeübt wurde. Anders ausgedrückt 
wirkt sich der Widerruf des Wahlrechts nur auf Aufwendungen für aktienbasierte Vergütun-
gen aus, für die der endgültige Steuerabzug noch nicht feststeht; er hat keine Auswirkungen 
auf den Betrag, der als Betriebsausgabenabzug in Bezug auf bereits ausgeübte Optionen 
berücksichtigt wurde. 


Unabhängig davon, ob ein Wahlrecht nach § 31 ausgeübt wurde, unterliegt der gesamte 
Betrag des Aufwands für die aktienbasierte Vergütung der Bedingung, dass der betreffende 
Aufwandsposten verlässlich und stimmig zu der relevanten Geschäftseinheit zurückverfolgt 
werden kann. Dies ist die Geschäftseinheit, die die Vermögenswerte, die Möglichkeit zur 
Nutzung dieser Vermögenswerte, die Dienstleistungen usw., für die die aktienbasierte Ver-
gütung vorgesehen war, erhalten hat. Das Wahlrecht gilt nur für die Geschäftseinheit, der 
der Aufwand entstanden ist und die die Vermögenswerte (einschließlich der Möglichkeit zur 
Nutzung dieser Vermögenswerte) oder die Dienstleistungen, für die die aktienbasierte Ver-
gütung gezahlt wurde, tatsächlich erhalten hat. Bei den betreffenden Aktien muss es sich 
nicht um Aktien handeln, die von der Geschäftseinheit ausgegeben wurden, der der betref-
fende Aufwand entstanden ist. Der Aufwand für die aktienbasierte Vergütung kann jedoch 
von der Geschäftseinheit, die die als Vergütung vorgesehenen Aktien ausgegeben hat, 
nicht geltend gemacht werden. Dies gilt nur, wenn sie die Vermögenswerte, Dienstleistun-
gen usw., für die Aktien als Vergütung gezahlt werden, auch erhalten hat. Wenn eine Ge-
schäftseinheit ihrer Geschäftsleitung beispielsweise eine Vergütung in Form von Aktien der 
obersten Muttergesellschaft gewährt, ist der Wert der Aktien von der Geschäftseinheit und 
nicht von der obersten Muttergesellschaft in Abzug zu bringen. 


Nur eine Geschäftseinheit ist berechtigt, für aktienbasierte Vergütungen einen Betrag in 
Abzug zu bringen, der über den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag berücksichtigten Betrag hinausgeht. Dies kann sie zudem nur, wenn diese 
Geschäftseinheit für die Zwecke der inländischen Besteuerung einen Betriebsausgabenab-
zug für diese aktienbasierte Vergütung geltend machen kann. Wenn der im Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigte Aufwand von der 
Geschäftseinheit, deren Aktien als Vergütung dienen, auf die Geschäftseinheit verlagert 
wird, der der Aufwand entstanden ist, dann sollte der Betrag des Aufwands der Geschäfts-
einheit, die die Aktien ausgegeben hat, mit dem der Erstattungen der Geschäftseinheit, der 
der Aufwand entstanden ist, übereinstimmen; zudem sollte er auf dem Aufwand für aktien-
basierte Vergütungen basieren, der im Konzernabschluss berücksichtigt wurde. 


Zu Absatz 2 


Wenn das Wahlrecht in Bezug auf eine Option in Anspruch genommen wird, die nicht aus-
geübt wurde, muss die Geschäftseinheit den aufgrund der Inanspruchnahme des Wahl-
rechts zuvor in der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
als Aufwand berücksichtigten Betrag als zusätzlichen Ertrag für Mindeststeuerzwecke be-
rücksichtigen. Dadurch wird verhindert, dass die Geschäftseinheit einen Betriebsausgaben-
abzug für einen Posten geltend machen kann, der niemals bezahlt wird. 


Zu Absatz 3 


Es handelt es sich um ein Fünfjahreswahlrecht. Es ist auf den Aufwand für aktienbasierte 
Vergütungen aller in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten für das 
Jahr, in Bezug auf das das Wahlrecht in Anspruch genommen wurde, und alle folgenden 
Geschäftsjahre einheitlich anzuwenden. Dies gilt, solange die Inanspruchnahme des Wahl-
rechts nicht widerrufen wird. Dieses Wahlrecht wird auf Ebene der einzelnen Steuerhoheits-
gebiete in Anspruch genommen. Daher ist es möglich, dass es für manche Steuerhoheits-
gebiete in Anspruch genommen wird und für andere nicht. Auch der Widerruf der Inan-
spruchnahme des Wahlrechts erfolgt auf Ebene der einzelnen Steuerhoheitsgebiete.  
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Zu § 32 (Anwendung der Realisationsmethode) 


Die IFRS richten sich im Grundsatz an der Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert aus 
und schreiben eine Folgebewertung bestimmter Vermögenswerte auf Basis von Wertmin-
derungstests vor. Dadurch kann es zu stichtagsbezogenen Anpassungen kommen, die 
durch den Ausgleich von Marktschwankungen zu einer höheren Volatilität der Bilanzposten 
führen. Einige Rechnungslegungsstandards, wie zum Beispiel das deutsche Handelsge-
setzbuch richten die Bilanzierung von Vermögenswerten und Schulden am Realisations-
prinzip aus, das heißt, dass Gewinne aus der Wertsteigerung grundsätzlich nur berücksich-
tigt werden, wenn sie am Abschlussstichtag auch tatsächlich realisiert wurden (zum Beispiel 
durch eine Veräußerung). 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 sieht ein Wahlrecht vor, dass auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit 
allen Geschäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets erlaubt, von der im Konzernabschluss 
vorgesehenen Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert abzusehen und stattdessen das 
Realisationsprinzip der Bewertung materieller Vermögenswerte zugrunde zu legen. Ent-
sprechend sind Aufwendungen und Erträge, die aus der Anwendung des beizulegenden 
Zeitwerts oder aufgrund eines Wertminderungstests entstanden sind, bei der Ermittlung des 
Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert den Buchwert, der bei der Berechnung des auszunehmenden Betrags 
nach Absatz 1 als Referenzpunkt dient. Satz 1 definiert den maßgeblichen Buchwert als 
den Buchwert, mit dem Vermögenswerte und Schulden zu Beginn des Geschäftsjahrs, für 
das ein Antrag gestellt worden ist, im Jahresabschluss angesetzt worden sind. Bei Vermö-
genswerten und Schulden, die im Laufe des Geschäftsjahrs erworben, hergestellt oder an-
geschafft worden sind, sind abweichend die Anschaffungskosten, Herstellungskosten oder 
der Vereinnahmungsbetrag anzusetzen.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 gibt den zeitlichen Anwendungsbereich des Wahlrechts vor und präzisiert den 
persönlichen und sachlichen Umfang der Norm in Bezug auf Investmenteinheiten und ma-
terielle Vermögenswerte. Nach § 74 Absatz 2 ist das Wahlrecht der Gruppe den Fünfjah-
reswahlrechte zuzuordnen, das heißt das Wahlrecht gilt grundsätzlich für fünf Jahre und ist 
einheitlich für alle Vermögenswerte und Schulden aller in einem Steuerhoheitsgebiet bele-
genen Geschäftseinheiten auszuüben. Satz 2 eröffnet die Möglichkeit das Wahlrecht nur 
auf materielle Vermögenswerte zu beschränken. Da Investmenteinheiten bei der Berech-
nung des effektiven Steuersatzes als in einem eigenen Steuerhoheitsgebiet belegen gelten, 
kann der Antrag auf Investmenteinheiten beschränkt werden. Es ist also grundsätzlich mög-
lich, dass der Antrag für alle Geschäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets eine Beschrän-
kung auf materielle Vermögensgesellschaften vorsieht, bei allen Investmenteinheiten sich 
hingegen auf alle Vermögenswerte und Schulden bezieht. Bei mehreren Investmenteinhei-
ten in einem Steuerhoheitsgebiet ist das Wahlrecht allerdings ebenfalls einheitlich auszu-
üben.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt den Widerruf des Wahlrechts. Ein Widerruf ist grundsätzlich fünf Jahre nach 
Antragstellung möglich. Wenn ein solcher Widerruf nicht ausgeübt wird, verlängert sich das 
Wahlrecht automatisch um fünf weitere Jahre. Für den Fall des Widerrufs ist der Unter-
schiedsbetrags zwischen dem beizulegenden Zeitwert der das Wahlrecht umfassenden 
Vermögenswerte und Schulden und dem maßgeblichen Buchwert zu Beginn des Ge-
schäftsjahrs, für das der Widerruf erfolgt, in die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 







 - 186 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Mindeststeuer-Verlusts einzubeziehen. Auch beim Widerruf ist es möglich, diesen nur für 
Investmenteinheiten vorzusehen.  


Zu § 33 (Verteilung von Gewinnen aus der Veräußerung von unbeweglichem 
Vermögen) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 sieht ein Wahlrecht vor, dass es auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftsein-
heit allen Geschäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets erlaubt, durch Anpassung der 
Mindeststeuer-Gewinne und Mindeststeuer-Verluste des Geschäftsjahrs und der vier vo-
rangegangenen Geschäftsjahre (Fünfjahreszeitraum) eine Verteilung des Nettogewinns 
aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen des Geschäftsjahrs vorzunehmen. 
Durch das Wahlrecht wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Wertsteigerungen be-
stimmter Vermögensgegenstände in der Regel über eine längere Periode entstehen, so-
dass die Verteilung über den Fünfjahreszeitraum eine bessere Zuordnung der Veräuße-
rungsgewinne zu ihren Entstehungszeitpunkten bieten. Es handelt sich somit um ein Annä-
herungs- und Glättungswahlrecht. 


Der Nettogewinn, der zur Verteilung zur Verfügung steht, entspricht dem positiven Saldo 
der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von in demselben Steuerhoheitsgebiet be-
legenem unbeweglichen Vermögen aller dort belegenen Geschäftseinheiten für das Ge-
schäftsjahr. Durch die Definition des Nettogewinns wird klargestellt, dass das Wahlrecht 
nur ausgeübt werden kann, wenn ein Nettogewinn entsteht. Ein negativer Saldo ist entspre-
chend nicht möglich. Gleichzeitig kommt hier ebenfalls das jurisdictional blending zum Aus-
druck, da das Wahlrecht nur in Bezug auf das gesamte unbewegliche Vermögen aller in 
einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten ausgeübt werden kann.  


In zeitlicher Hinsicht ist das Wahlrecht der Gruppe den Einjahreswahlrechten nach § 74 Ab-
satz 1 zuzuordnen, das heißt die berichtspflichtige Einheit kann das Wahlrecht jährlich neu 
ausüben. Wird das Wahlrecht hingegen einmal ausgeübt, verlängert es sich automatisch 
um ein weiteres Jahr, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahlrecht nicht am 
Ende des Geschäftsjahrs explizit widerruft. 


Satz 3 begrenzt den Anwendungsbereich in sachlicher Hinsicht auf Veräußerungsvorgänge 
zwischen Geschäftseinheiten die nicht zur gleichen Unternehmensgruppe gehören und auf 
nicht gruppenzugehörige Personen. Transaktionen zwischen Geschäftseinheiten der glei-
chen Unternehmensgruppe sind explizit ausgeschlossen. 


Zudem fungiert Absatz 1 auch als Änderungsnorm für die Berechnung des effektiven Steu-
ersatzes für das Steuerhoheitsgebiet. Dieser ist ausgehend von der vorzunehmenden Auf-
teilung für die jeweiligen Geschäftsjahre neu zu berechnen. 


Zu Absatz 2 


§ 33 liegt grundsätzlich ein vierstufiger Verteilungsansatz zugrunde. Nachdem im ersten 
Schritt der Nettogewinn nach Absatz 1 berechnet worden ist, schreibt Absatz 2 vor diesen 
Nettogewinn zunächst den Geschäftsjahren des Fünfjahreszeitraums zuzuordnen, in dem 
ein Nettoverlust entstanden ist (Verlustjahr), das heißt dem negativen Saldo der Gewinne 
und Verluste aus der Veräußerung von in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenem un-
beweglichen Vermögen aller dort belegenen Geschäftseinheiten. Zunächst sind also die 
Nettoveräußerungsverluste auszugleichen. Der Nettogewinn wird dabei zunächst dem am 
weitesten in der Vergangenheit liegenden Verlustjahr im Vierjahreszeitraum zugeordnet. Es 
besteht kein Wahlrecht bzgl. der Reihenfolge der Verlustverrechnung.  
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Zu Absatz 3 


Anknüpfend an Absatz 2 sieht Absatz 3 im dritten Schritt vor, dass der Nettogewinn, der 
nach Anwendung des Absatzes 2 verbleibt gleichmäßig über den Fünfjahreszeitraum zu 
verteilen und in einem vierten Schritt den einzelnen Geschäftseinheiten nach folgender For-
mel zuzuweisen ist: 


Jahresbetrag ×
Nettogewinn der einzelnen Geschäftseinheit für das Antragsjahr


Nettogewinn aller Geschäftseinheiten für das Antragsjahr  


Dabei ist entscheidend, dass auch für das Jahr der Antragsstellung ein Teil des Nettoge-
winns verbleiben kann, wenn nicht genug Verlustpotential in den Jahren davor bestand. 


Beispiel 


Die A-AG ist eine Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe und in 
Land A ansässig. Sie hält unbewegliches Vermögen, welches im Land A belegen ist. 
Im Jahr 03 veräußert sie ein Grundstück und macht hierbei einen Verlust in Höhe von 
25 Euro. Im Jahr 5 veräußert sie ein weiteres Grundstück mit einem Buchwert von 
100 Euro für 300 Euro. Im gleichen Jahr nimmt sie das Wahlrecht nach § 33 in An-
spruch. 


Durch die Veräußerung im Jahr 05 hat die A-AG einen Nettoveräußerungsgewinn in 
Höhe von 200 Euro erzielt. Zuerst wird der Verlust im Jahr 03 in Höhe von 25 Euro 
(= 1. Verlustjahr) ausgeglichen. Die verbleibenden 175 Euro werden gleichmäßig auf 
den Fünfjahreszeitraum verteilt. 


Nettoveräußerungserlös Jahr 01 Jahr 02 Jahr 03 Jahr 04 Jahr 05  
(Antragstellung) 


200 € 35 € 35 € 60 € 35 € 35 € 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 enthält eine Sonderregelung für den Fall, dass sich die Zusammensetzung der 
Geschäftseinheiten, die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, über den Zeitablauf 
verändert. Wurde eine Geschäftseinheit, die bei der Ermittlung des Verhältnisses nach Ab-
satz 3 einbezogen, die in einem vorangegangenen Geschäftsjahr nicht in diesem Steuer-
hoheitsgebiet belegen war, wird der auf diese Geschäftseinheit entfallende Teil gleichmäßig 
auf andere in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten verteilt. So 
wird gewährleistet, dass sich der Verteilungsmechanismus nur auf Geschäftseinheiten be-
zieht, die während des gesamten Zeitraums als Teil der Unternehmensgruppe in demsel-
ben Steuerhoheitsgebiet belegen war. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält eine über Teil 4 hinausgehende Anpassung der angepassten erfassten 
Steuern. Die Steuern in Bezug auf Nettogewinne des Antragsjahrs sind auszunehmen. Eine 
analoge Verteilung der Steuern auf die vorangegangen vier Geschäftsjahre ist ausge-
schlossen.  
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Zu § 34 (Anwendung von Konsolidierungsgrundsätzen) 


Zu Absatz 1 


§ 34 gewährt der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ein Wahlrecht. Demnach kann sie 
beantragen, dass die Konsolidierungsgrundsätze der obersten Muttergesellschaft auf Ge-
schäftsvorfälle zwischen den Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe innerhalb ei-
nes Steuerhoheitsgebiets angewendet werden. Infolge der Ausübung des Wahlrechts wer-
den Erträge, Aufwendungen, Gewinne und Verluste aus Geschäftsvorfällen zwischen Ge-
schäftseinheiten im Rahmen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung angepasst werden müs-
sen, damit sie zusammengefasst werden können. Durch die Ausübung des Wahlrechts soll 
eine unbeabsichtigte Besteuerung von Erträgen, Aufwendungen, Gewinnen und Verlusten 
aus gruppeninternen Geschäftsvorfällen, die nach nationalem Steuerrecht unter Umstän-
den steuerfrei sind, vermieden werden. Die Ausübung des Wahlrechts hat keinen Einfluss 
auf die Bewertung von Geschäftsvorfällen mit Dritten. Genauso wenig wird hierdurch der 
Buchwert von Vermögenswerten, die um die in der Konsolidierung vorgenommenen An-
passungen der Anschaffungskosten angepasst werden, beeinflusst. 


Die Einbindung der Geschäftseinheit in ein Gruppenbesteuerungssystem erfasst alle Be-
steuerungskonzepte eines Steuerhoheitsgebiets, nach dem die Geschäftseinheiten Ge-
winne oder Verluste aufgrund einer gemeinsamen Eigentümerstruktur oder Kontrollbeteili-
gung aufteilen.  


Geschäftsvorfälle zwischen Geschäftseinheiten führen regelmäßig zu einem sofortigen Er-
trag beim Veräußerer und einer sofortigen Aufwendung beim Erwerber eines Wirtschafts-
guts, sodass sich hieraus im Ergebnis weder ein Gewinn noch ein Verlust bei der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Ertrags in Bezug auf das jeweilige Steuerhoheitsgebiet ergibt. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn Zinszahlungen einerseits als Aufwendungen des Darlehens-
nehmers und andererseits als Ertrag des Darlehensgebers erfasst werden und bei beiden 
Geschäftseinheiten gleichzeitig anfallen. Daneben kann es jedoch auch dazu kommen, 
dass Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste gruppenintern dergestalt verlagert 
werden, dass sie im Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen über Dritte in einem abwei-
chenden Geschäftsjahr berücksichtigt werden.  


Investmenteinheiten, in Minderheitsbesitz stehende Geschäftseinheiten und als Geschäfts-
einheiten behandelte Joint Ventures sind vom Anwendungsbereich der Norm ausgenom-
men. Das Wahlrecht steht zudem ausschließlich Geschäftseinheiten zu, die in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Geschäftsvorfälle zwischen Geschäftseinheiten, die in 
verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegen sind, werden für die Zwecke dieses Geset-
zes weiterhin so behandelt, als handele es sich um Geschäftsvorfälle mit Dritten. Anknüp-
fend an das vorherige Beispiel gilt damit folgendes: Wenn die produzierende Geschäftsein-
heit das Endprodukt an eine weiterveräußernde Geschäftseinheit, die in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet belegen ist, veräußert, müsste für diesen gruppeninternen Geschäfts-
vorfall ein am Fremdvergleichsgrundsatz orientierter Verrechnungspreis angesetzt werden. 


Aus diesem Grund erfordert die Ausübung des Wahlrechts, dass die Unternehmensgruppe 
auch bei gruppeninternen Geschäftsvorfällen zwischen grenzüberschreitenden Geschäfts-
vorfällen und solchen innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets unterscheidet.  


Zu Absatz 2 


Das Wahlrecht nach Absatz 1 ist ein Fünfjahreswahlrecht, auf das der § 74 Absatz 2 an-
wendbar ist. Daher beginnt auch die einheitliche Anwendung von Konsolidierungsgrundsät-
zen in dem Jahr, in dem das Wahlrecht nach Absatz 1 in Anspruch genommen wurde. 
Ebenso gelten die Regelungen zur automatischen Erneuerung des Wahlrechts und dem 
Widerruf nach § 74 Absatz 2 Satz 2 auch im Falle des § 34. Im Falle eines Widerrufs müs-
sen nach § 34 Absatz 2 Satz 2 Anpassungen zur Verhinderung von Doppelerfassungen 
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oder Nichterfassungen vorgenommen werden. Diese Anpassungen gelten ebenso für den 
Fall der Ausübung des Wahlrechts.  


Das vorzeitige Ausscheiden einzelner Geschäftseinheiten aus dem Gruppenbesteuerungs-
system innerhalb der fünf Jahre durch Kündigung mit wichtigem Grund ist unschädlich und 
steht der Einheitlichkeit der Wahlrechtsausübung nicht entgegen.   


Zu § 35 (Steuerpflicht von Portfoliodividenden) 


§ 35 setzt Punkt 3.5. der vom Inclusive Framework on BEPS am 2. Februar 2023 ange-
nommen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE Musterregelungen um. 


Zu § 36 (Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen) 


§ 36 setzt Punkt 2.9. (mit Ausnahme der qualifizierten Steuerkredite) der vom Inclusive 
Framework on BEPS am 2. Februar 2023 angenommen Verwaltungsleitlinien zur Administ-
ration der GloBE Musterregelungen um. 


Zu § 37 (Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder qualifi-
zierter Währungsverluste bei Nettoinvestitionen in einen Geschäftsbetrieb) 


§ 37 setzt Punkt 2.2. der vom Inclusive Framework on BEPS am 2. Februar 2023 ange-
nommen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE Musterregelungen um. 


Zu § 38 (Qualifizierte Sanierungserträge) 


§ 38 MinStG setzt Punkt 2.4. der vom Inclusive Framework on BEPS am 2. Februar 2023 
angenommen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE Musterregelungen um. 


Zu Absatz 1 


Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind qualifizierte Sanierungserträge im 
Rahmen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung auszunehmen. Damit im Zusammenhang 
stehende laufende oder latente Steuern sind dementsprechend zu kürzen (vgl. § 45 Num-
mer 1 beziehungsweise § 47 Absatz 1 Nummer 1). 


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Maßgebliches Kriterium ist die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
einer Geschäftseinheit nach dem nationalen Recht des betreffenden Staates. Ein Insol-
venzverfahren im Sinne dieser Norm liegt nur dann vor, wenn es zumindest auch an die 
Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens anknüpft. Die Anknüpfung allein an die Zahlungs-
unfähigkeit ist notwendig, weil unabhängig von der betreffenden Insolvenzrechtsordnung 
an ein international konsensfähiges Krisenmerkmal angeknüpft werden soll. Die anderen 
aus der Insolvenzordnung bekannten Eröffnungsgründe „drohenden Zahlungsunfähigkeit“ 
und „Überschuldung“ werden bei der Bestimmung der qualifizierten Sanierungserträge nur 
unter Berücksichtigung der zusätzlichen Voraussetzungen und Einschränkungen der ande-
ren Tatbestandsvarianten anerkannt. 


Der Kontrolle eines Gerichts oder unabhängigen Justizorgans unterliegt ein Insolvenzver-
fahren, wenn das Gericht eine Überwachung der weiteren Abläufe von Amts wegen vor-
nimmt oder zumindest vornehmen kann und nicht bloß auf Beschwerden von Verfahrens-
beteiligten tätig wird. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass das Gericht über die Eröffnung 
des Verfahrens entscheidet. Keine Kontrolltätigkeit im Sinne dieses Gesetzes ist die bloße 
Prüfung eines von den Gläubigern mit dem Schuldner ausgehandelten Plans zur 
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Beendigung der Unternehmenskrise. Das Tatbestandsmerkmal „unabhängige Justizor-
gane“ erfüllt nur eine Auffangfunktion, sollte in einem Staat nicht ein Gericht für das Insol-
venzverfahren zuständig sein (zum Beispiel Adjudicating Authority in Indien); es muss sich 
jedoch um eine staatliche Stelle handeln. Hat das Gericht in der betreffenden Insolvenz-
rechtsordnung keine Kontrolle, reicht es auch aus, wenn ein vom Schuldner unabhängiger 
Insolvenzverwalter mit der Kontrolle über die Geschäfte des Schuldners betraut wurde, be-
vor die ertragswirksamen Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. 


Zu Nummer 2 


Die drohende Zahlungsunfähigkeit innerhalb von zwölf Monaten beurteilt sich allein auf der 
Basis von Verbindlichkeiten, die gegenüber unverbundenen Personen bestehen. Ein unab-
hängiger Experte zur Beurteilung der drohenden Zahlungsunfähigkeit kann beispielsweise 
ein Wirtschaftsprüfer oder Insolvenzgutachter sein, deren berufliche Qualifikation Gewähr 
dafür bieten, dass sie die wirtschaftliche Lage hinreichend überblicken und darstellen kann.  


Zu Nummer 3 


Der Fall der Überschuldung außerhalb der in Nummer 1 und 2 genannten Situationen wird 
in Nummer 3 erfasst. 


Zu Absatz 3 


Zu Nummer 1 


Im Fall des § 38 Absatz 2 Nummer 1 sind sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang 
mit unverbundenen und verbunden Gläubigern als qualifiziert zu beurteilen. 


Zu Nummer 2 


Im Fall des § 38 Absatz 2 Nummer 2 sind sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang 
mit unverbundenen als qualifiziert zu beurteilen. Bei verbunden Gläubigern gilt dies nur im 
Zusammenhang mit einer einheitlichen Sanierungsbemühung. Eine einheitliche Sanie-
rungsbemühung zwischen verbunden und unverbundenen Gläubigern setzt nicht voraus, 
dass gemessen am Anteil der Verbindlichkeiten quotenmäßig verzichtet wird. Entscheidend 
ist allein eine gemeinsame Einigung, beispielsweise durch einen Sanierungsplan. Ein enger 
zeitlicher Zusammenhang zwischen den Erlassen kann ausreichend sein, wenn insbeson-
dere im Hinblick auf die Höhe der Erlasse ein abgestimmtes Vorgehen ersichtlich ist. 


Zu Nummer 3 


Im Fall des § 38 Absatz 2 Nummer 3 ist gilt nur der Ertrag aus Schuldenerlassen unverbun-
denen Gläubigern qualifiziert. Höchstens jedoch nur der kleinere Betrag der Buchstaben a 
(Überschuldungsbetrag) oder nationale Steuerattribute untergehen. Unter nationalen Steu-
erattributen im Sinne dieser Norm sind alle im nationalen Recht bestehenden Verlustver-
rechnungspositionen oder Steueranrechnungspositionen zu verstehen, die im Rahmen ei-
ner Steuerbefreiung des Sanierungsertrags untergehen. Für das deutsche Recht sind das 
beispielsweise die in § 3a Absatz 3 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes aufgeführten 
Verlustverrechnungspositionen. 
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Zu Abschnitt 4 (Aufteilung von Gewinnen und Verlusten bei Betriebsstätten und 
transparenten Einheiten) 


Zu § 39 (Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Betriebsstätte und 
Stammhaus) 


Die Betriebsstätte ist vielmehr ein steuerliches als ein der Rechnungslegung zugrundelie-
gendes Konzept. Im Steuerrecht werden Betriebsstätten auf Grundlage von bestimmten 
Aufteilungsvorschriften steuerliche Gewinn und Verluste zugeordnet, obwohl sie rein recht-
lich unselbständige Teile eines Unternehmens sind. Für Zwecke dieser Gewinnaufteilung 
wird unterstellt, dass Betriebsstätte und Stammhaus zwei voneinander losgelöste Einheiten 
sind. Handelsrechtlich werden die Gewinne und Verluste allerdings nicht separat, sondern 
im Jahresabschluss des Stammhauses abgebildet, losgelöst davon, ob die Betriebsstätte 
im In- oder im Ausland belegen ist. Da dieses Gesetz im Grundsatz an den handelsrechtli-
chen Jahresabschluss der Geschäftseinheit anknüpft, findet eine Gewinnabgrenzung zur 
Betriebsstätte zunächst nicht statt. Um für Zwecke dieses Gesetzes eine angemessene 
Gewinnabgrenzung zwischen Betriebsstätte und Stammhaus zu gewährleisten, gilt es die 
uni- und bilateralen Regelungen für die steuerliche Aufteilung von Erträgen und Aufwen-
dungen zu beachten. Damit soll – basierend auf den handelsrechtlichen Abschlüssen – eine 
adäquate Abgrenzung für Betriebsstätten, die ebenfalls Geschäftseinheiten im Sinne die-
ses Gesetzes sind, ermöglicht werden. Dabei kann auch auf bereits vorhandene Unterlagen 
zurückgegriffen werden. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 definiert den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbe-
trag einer Betriebsstätte gemäß der Definition des § 4 Absatz 8 Nummer 1 bis 3. Dadurch 
werden Sachverhaltskonstellationen in den Blick genommen, in denen eine Betriebsstätte 
gemäß einem einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen oder nach innerstaatlichem 
Recht vorliegt sowie Fälle, in denen eine Betriebsstätte vorliegen würde, wenn ein Steuer-
hoheitsgebiet, das keine Körperschaftsteuer erhebt, mit dem Steuerhoheitsgebiet des 
Stammhauses ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hätte. 


Für solche Situationen sieht Satz 1 vor, dass es sich beim Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Betriebsstätte um den in ihrem eigenen (fiktiven) 
Jahresabschluss ausgewiesenen handelt. Damit wird gewährleistet, dass Geschäftseinhei-
ten, bei denen es sich um Betriebsstätten handelt, für Zwecke der Berechnung des effekti-
ven Steuersatzes genauso behandelt werden, als wären sie eigenständige und unabhän-
gige Unternehmen. Dabei ist gleichsam erforderlich, dass der (fiktive) Jahresabschluss der 
Betriebsstätte nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder nach einem zu-
gelassenen Rechnungslegungsstandard, vorbehaltlich der erforderlichen Anpassungen zur 
Vermeidung wesentlicher Wettbewerbsverzerrungen, erstellt wird oder worden ist.  


Für Fälle, in denen die Betriebsstätte keinen eigenen Abschluss aufstellt, sieht Satz 2 ent-
sprechend vor, dass der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag dem Betrag entspricht, der in ihrem eigenen Abschluss ausgewiesen worden wäre, 
wenn ein solcher aufgestellt worden wäre. Daher müssen in solchen Fällen Unterlagen oder 
Berichte vorbereitet werden, anhand derer der Betrag berechnet werden kann, der im Ab-
schluss ausgewiesen worden wäre. Dabei ist grundsätzlich der Rechnungslegungsstan-
dard, der zur Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwen-
det wurde, zugrunde zu legen.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 sieht Anpassungen des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags der Betriebsstätte an uni- oder bilaterale Vorgaben vor. Dies trägt dem 
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Umstand Rechnung, dass es keine besonderen Rechnungslegungsvorschriften gibt, wel-
che eine Aufteilung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte vorsehen. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 sieht vor, dass es sich bei den zu berücksichtigenden Erträgen und Aufwendun-
gen um diejenigen handelt, die der Betriebsstätte gemäß eines einschlägigen Abkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder nach den Vorschriften des innerstaatlichen 
Rechts des Steuerhoheitsgebiets zuzurechnen sind. Dabei ist unbeachtlich, wie die Ge-
winne oder Verluste der Betriebsstätten für steuerliche Zwecke tatsächlich behandelt wer-
den. 


Beispiel  


A Co ist eine im Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationa-
len Unternehmensgruppe, die gemäß dem zwischen Steuerhoheitsgebiet A und Steu-
erhoheitsgebiet B geltenden Doppelbesteuerungsabkommen über eine Betriebsstätte 
in Staat B verfügt. Der Betriebsstätte sind Unternehmensgewinne in Höhe von 
100 Euro aus Lizenzgebühren zuzurechnen sind. Abzugsfähige Aufwendungen sind 
nicht entstanden. In Staat B sind 50 Prozent der Lizenzgebühren von der Steuer befreit. 
Der bei der Berechnung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags der Betriebsstätte berücksichtigte Betrag beläuft sich in diesem Fall 
auf 100 Euro, obwohl die Betriebsstätte nur auf einen Betrag von 50 Euro Steuern ent-
richten muss. 


Zu Nummer 2 


Für den Fall des Vorliegens einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 3 sieht Num-
mer 2 vor, dass zur Bestimmung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrags nur die Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen sind, die 
der Betriebsstätte nach Artikel 7 des OECD-Musterabkommens zuzuordnen sind. Mit die-
sem Satz wird dem unter Buchstabe c der Betriebsstättendefinition beschriebenen Fall 
Rechnung getragen, dass in einem Steuerhoheitsgebiet Tätigkeiten ausgeübt werden, die 
fiktiv zur Entstehung einer Betriebsstätte nach Artikel 5 des OECD-Musterabkommens füh-
ren.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 beschreibt die Zuordnung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrags zu einer Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 4. 
Dieser Betriebsstätte sind die Einkünfte zuzuordnen, die im Steuerhoheitsgebiet des 
Stammhauses nicht der Besteuerung unterliegen und Tätigkeiten außerhalb dieses Steu-
erhoheitsgebiets zuzuordnen sind. Um einen doppelten Abzug zu verhindern, bestimmt 
Satz 2 ferner, dass Aufwendungen nur dann der Betriebsstätte zuzurechnen sind, soweit 
diese nicht im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses berücksichtigt werden und eindeutig 
Tätigkeiten zuzuordnen sind, die außerhalb dieses Steuerhoheitsgebiets ausgeübt werden.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt die Zurechnung von Verlusten zu einer Betriebsstätte. Einige Steuerhoheits-
gebiete beziehen den Gewinn oder Verlust einer Betriebsstätte in die Berechnung des im 
Inland steuerpflichtigen Gewinns des Stammhauses ein (so zum Beispiel Staaten mit Welt-
einkommensprinzip und einem System zur Anrechnung ausländischer Steuern). Nach den 
GloBE Musterregelungen wird der effektive Steuersatz des Stammhauses jedoch ohne den 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Betriebsstätte berechnet. In Erman-
gelung einer Sonderregel kann in einem Geschäftsjahr für das Stammhaus ein zu niedriger 
effektiver Steuersatz ermittelt werden, wenn ein Betriebsstättenverlust für die Zwecke der 
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Besteuerung im Inland berücksichtigt wird, nicht jedoch für die Zwecke der Mindeststeuer-
Gewinnermittlung. 


Nach Absatz 4 kann diese steuerliche Behandlung unter bestimmten Bedingungen nach-
vollzogen werden, sodass keine Verwerfungen entstehen. So kann der Mindeststeuer-Ver-
lust einer Betriebsstätte bei der Mindeststeuer-Gewinnermittlung des Stammhauses be-
rücksichtigt werden, soweit der Verlust der Betriebsstätte auch bei der Berechnung des 
steuerlichen Gewinns oder Verlusts dieses Stammhauses Berücksichtigung findet. Dabei 
werden Art und Umfang der Berücksichtigung dieses Verlustes im Stammhausstaat nach-
vollzogen. Wenn zum Beispiel das Stammhaus bei der Berechnung seines im Inland steu-
erpflichtigen Gewinns nur 80 Prozent des Verlusts der Betriebsstätte berücksichtigen kann, 
dann ist bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts des 
Stammhauses der gleiche Prozentsatz zugrunde zu legen; die übrigen 20 Prozent sind als 
Verlust der Betriebsstätte zuzuordnen. Wenn ein Betriebsstättenverlust jedoch zu einem 
zeitlich befristeten Verlustvortrag für das Stammhaus führt, wird dieser als bei der Berech-
nung des im Inland steuerpflichtigen Verlusts des Stammhauses berücksichtigt, unabhän-
gig davon, ob dieser Verlustvortrag verfällt, bevor er vollständig genutzt wurde. 


Der letzte Teil des ersten Satzes sieht eine Einschränkung der Berücksichtigung beim 
Stammhaus vor. Eine Berücksichtigung beim Stammhaus erfolgt nicht, wenn der Betriebs-
stättenverlust mit anderen Einkünften verrechnet wird, die sowohl nach dem Recht des 
Steuerhoheitsgebiets des Stammhauses als auch nach dem Recht des Steuerhoheitsge-
biets der Betriebsstätte steuerpflichtig sind.  


Absatz 4 Satz 2 erfordert eine entsprechende Anpassung, um einen anschließend von der 
Betriebsstätte erzielten Mindeststeuer-Gewinn bis zur Höhe des vorher berücksichtigten 
Mindeststeuer-Verlusts beim Stammhaus. Diese Regel gilt für den gesamten Verlust, der 
bei der Berechnung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns oder Verlusts berücksichtigt 
worden ist. Somit wird der Gewinn der Betriebsstätte bis zur Höhe dieses Verlusts als Min-
deststeuer-Gewinn des Stammhauses behandelt, selbst wenn der Verlust Gegenstand ei-
nes Verlustvortrags des Stammhauses wurde, welcher verfallen ist, bevor er vollständig 
aufgebraucht wurde. Dadurch werden Schwierigkeiten bei der Rückverfolgung vermieden 
und es entfällt die Notwendigkeit komplexer Regeln für eine etwaige Nachverfolgung. 


Zu § 40 (Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten) 


§ 40 bestimmt, wie der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust einer transpa-
renten Einheit zu verteilen ist. Diese Regeln sind notwendig, weil solche Einheiten – unge-
achtet der Tatsache, dass sie vielfach steuerlich transparent behandelt werden – in eigenen 
Jahresabschlüssen den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag ausweisen. Da für die Mindeststeuer-Vorschriften Rechnungslegungsdaten heran-
zogen werden, soll § 40 gewährleisten, dass der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag grundsätzlich im Einklang mit den geltenden steuerlichen 
Vorschriften zwischen diesen Einheiten und ihren Gesellschaftern aufgeteilt wird.  


Eine transparente Einheit im Sinne dieses Gesetzes zeichnet sich dabei im Allgemeinen 
dadurch aus, dass sie im Gründungsstaat als steuertransparent behandelt wird. Dabei 
macht das Gesetz eine Unterscheidung zwischen steuertransparenten Einheiten, die aus 
Sicht des Belegenheitsstaats des Gesellschafters als steuertransparent angesehen werden 
(sog. steuertransparente Einheiten) und sog. umgekehrt hybriden Einheiten, die nur aus 
Sicht des Gründungsstaats als steuertransparent angesehen werden (§ 7 Absatz 32). 


Dabei nimmt § 40 jede Beteiligung an der transparenten Einheit vor dem Hintergrund der 
jeweils geltenden Steuervorschriften gesondert in den Blick. Damit wird anerkannt, dass ein 
und dieselbe transparente Einheit durch einige ihrer Gesellschafter als steuertransparente 
Gesellschaft und durch andere als umgekehrt hybride Einheit behandelt werden kann. An-
ders ausgedrückt: Die Einheit wird in Bezug auf gruppenzugehörige Beteiligte, die sie als 
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steuertransparent behandeln, als steuertransparent behandelt und in Bezug auf andere 
gruppenzugehörige Beteiligte als umgekehrte hybride Einheit. 


Zu Absatz 1 


§ 40 sieht bei der Zuordnung der Gewinne und Verluste bei transparenten Einheiten eine 
festgelegte Reihenfolge vor: Zunächst ist der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag der transparenten Einheit nach Absatz 1 um den Betrag zu 
kürzen, der den Gesellschaftern zuzurechnen ist, die nicht der Unternehmensgruppe ange-
hören. 


Beispiel 


Hold Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit, die die Mutter-
gesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe ist. Hold Co hält 60 Prozent 
der Anteile am Kapital von B LP, einer in Steuerhoheitsgebiet B errichteten steuertrans-
parenten Gesellschaft. Die übrigen 40 Prozent der Anteile an B LP befinden sich im 
Eigentum von Einheiten, die nicht der multinationalen Unternehmensgruppe angehö-
ren und die sich ebenfalls in Steuerhoheitsgebiet A befinden. B LP verfügt über eine 
Betriebsstätte in Steuerhoheitsgebiet B. B LP erzielt einen Jahresüberschuss i. H. v. 
200 Euro. Davon ist nur ein Betrag i. H. v. 100 Euro der Betriebsstätte zuzurechnen 
und in Staat B zu versteuern.  


Nach Absatz 1 wird der Jahresüberschuss von B LP um einen Betrag i. H. v. 80 Euro 
gekürzt, weil dies der Betrag ist, der den Minderheitsgesellschaftern zuzurechnen ist 
(200 x 40 Prozent). Der verbleibende Betrag (120 Euro) wird zwischen den gruppen-
zugehörigen Gesellschaftern nach Maßgabe des Absatzes 2 aufgeteilt.  


Wenn im Konzernabschluss der multinationalen Gruppe eine erfasste Steuer berück-
sichtigt ist, die an den Jahresüberschuss geknüpft ist, so ist der Betrag dieser erfassten 
Steuer im gleichen Verhältnis zu kürzen. Im Beispiel der vorstehenden Absätze wäre 
eine Kürzung des Betrags der erfassten Steuern entsprechend der Kürzung des Er-
trags um 40 Prozent erforderlich. 


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Wenn der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Be-
triebsstätte in den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
der transparenten Einheit einbezogen wurde, weil die Tätigkeit über die Betriebsstätte aus-
geübt wird, so ist nach der Anwendung von Absatz 1 in einem zweiten Schritt dieser Betrag 
vom Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag gemäß Ab-
satz 2 Nummer 1 bei der transparenten Gesellschaft in Abzug zu bringen und der Betriebs-
stätte zuzuordnen (Betriebsstättenprinzip). Dadurch wird sichergestellt, dass das Jahreser-
gebnis der Betriebsstätte nur bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes im Steuer-
hoheitsgebiet der Betriebsstätte berücksichtigt wird.  


Beispiel 


A Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Einheit und ist Gesellschafterin einer 
transparenten Gesellschaft (B LP), die nach dem Recht von Steuerhoheitsgebiet B ge-
gründet worden ist. Nach dem Steuerrecht von Steuerhoheitsgebiet B verfügt A Co 
über eine Betriebsstätte in Steuerhoheitsgebiet B, über die die Geschäftstätigkeit von 
B LP ausgeübt wird. Weil B LP in Steuerhoheitsgebiet B steuertransparent behandelt 
wird, geht Steuerhoheitsgebiet B für Steuerzwecke davon aus, dass A Co seine Aktivi-
täten „direkt“ über die Betriebsstätte ausübt. In diesem Fall ist B LP das Stammhaus 
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der in Steuerhoheitsgebiet B belegenen Betriebsstätte; folglich wird der Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag von B LP vom Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag des Stammhauses abgezo-
gen und der Betriebsstätte zugerechnet. 


Die Betriebsstätte könnte sich auch in einem weiteren Steuerhoheitsgebiet C befinden. 
Unterstellt zum Beispiel, dass B LP nicht über eine Betriebsstätte in Steuerhoheitsge-
biet B verfügt, sondern in Steuerhoheitsgebiet C, würde der Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag entsprechend dieser Betriebsstätte nach 
Absatz 2 Nummer 1 zuzurechnen sein. Die Formulierung „soweit hierdurch die Ge-
schäftstätigkeit der transparenten Einheiten ausgeübt wird“ gewährleistet, dass in Ab-
satz 2 Nummer 1 unabhängig davon angewendet wird, ob das andere Steuerhoheits-
gebiet die betreffende Einheit als transparente Gesellschaft ansieht und ob dieses 
Steuerhoheitsgebiet von dieser Einheit oder von ihren gruppenzugehörigen Beteiligten 
verlangt, dass sie die Steuern entrichten, die auf den der Betriebsstätte zuzurechnen-
den Gewinn zu zahlen sind. Wenn der gruppenzugehörige Gesellschafter der transpa-
renten Gesellschaft eine erfasste Steuer auf den der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinn zahlen muss, wird diese Steuer nach § 46 entsprechend zugeordnet.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt den dritten Zuordnungsschritt und findet subsidiär zu Absatz 1 und Ab-
satz 2 Nummer 1 Anwendung. Ein danach verbleibender Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist dem gruppenzugehörigen Gesellschafter entspre-
chend seiner Beteiligung zuzuordnen. Das bedeutet im Ergebnis, dass einer staatenlosen 
steuertransparenten Gesellschaft kein Anteil am Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag zugerechnet wird.  


Wenn es sich bei der transparenten Einheit um eine steuertransparente Einheit handelt, die 
nicht oberste Muttergesellschaft ist, wird der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag auf die gruppenzugehörigen Gesellschafter entsprechend der 
Höhe ihrer Eigenkapitelbeteiligung zugeteilt, um die steuerliche Behandlung sowohl im 
Steuerhoheitsgebiet der Einheit als auch im Steuerhoheitsgebiet der Gesellschafter korres-
pondierend abzubilden. 


Wenn es sich bei den Beteiligten ebenfalls um steuertransparente Einheiten handelt, wird 
Absatz 2 Nummer 1 erneut angewandt, um den verbleibenden Teil des Mindeststeuer-Jah-
resüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags dem nächsthöheren gruppenzuge-
hörigen Gesellschafter zuzuordnen (es sei denn, dieser ist die oberste Muttergesellschaft). 
Wenn alle Geschäftseinheiten in der Kette steuertransparente Einheiten sind (es sich also 
um eine steuertransparente Struktur handelt), wird folglich der gesamte Mindeststeuer-Jah-
resüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag letztlich der obersten Muttergesell-
schaft der (multinationalen) Gruppe zugerechnet.  


Die Formulierung „entsprechend der Höhe ihrer Eigenkapitalbeteiligung“ soll sicherstellen, 
dass der nach der Zurechnung zu einer Betriebsstätte verbleibende Teil des Mindeststeuer-
Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags unter den gruppenzugehörigen 
Gesellschaftern entsprechend ihrem Gewinnanteil aufgeteilt wird.  


Beispiel 1 


Als Beispiel sei angenommen, dass die Beteiligungen an einer volltransparenten Ge-
sellschaft folgendermaßen verteilt sind: 40 Prozent werden von einem in einem ande-
ren Hoheitsgeiet ansässigen gruppenzugehörigen Gesellschafter gehalten; die übrigen 
60 Prozent werden zu gleichen Teilen von zwei im Steuerhoheitsgebiet ansässigen 
gruppenzugehörigen Gesellschaftern gehalten. Die steuertransparente Gesellschaft 
verfügt über eine Betriebsstätte im Steuerhoheitsgebiet; nach den geltenden 
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steuerrechtlichen Bestimmungen entsteht durch diese feste Geschäftseinrichtung eine 
Betriebsstätte des im anderen Steuerhoheitsgebiet ansässigen Gesellschafters und so 
sind 40 Prozent des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrags der steuertransparenten Gesellschaft dieser Betriebsstätte zuzurechnen. 
Die verbleibenden 60 Prozent werden gemäß Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit 
§ 39 den gruppenzugehörigen Gesellschaftern zugerechnet (jeweils 30 Prozent).  


Da § 40 eine Gewinn- und Verlustaufteilungsregel ist, werden im Kontext transparenter Ge-
sellschaften alle an die Eigenkapitalbeteiligung geknüpften Ertrags- beziehungsweise Ge-
winnansprüche, einschließlich aller Vereinbarungen, Abreden und Verträge, die sich auf 
diesen Anteilen beziehen, berücksichtigt. 


Es sind allerdings auch Situationen denkbar, in denen es zu einer Diskrepanz zwischen 
dem Gewinnbetrag, der den gruppenzugehörigen Gesellschaftern nach den Steuertrans-
parenzregeln seines Steuerhoheitsgebiets zugerechnet werden, und dem Gewinnbetrag, 
auf den der gruppenzugehörige Gesellschafter aufgrund seiner Eigenkapitalbeteiligung An-
spruch hat, kommen kann. Absatz 2 Nummer 2 folgt einer eigenen Diktion und findet inso-
weit Anwendung, als die Einheit als transparente Gesellschaft behandelt wird.  


Beispiel 2 


A Co ist eine im Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit, die 60 Prozent des 
Kapitals von B Co hält, einer nach dem innerstaatlichen Recht von Steuerhoheitsgebiet 
B errichteten transparenten Gesellschaft. A Co und B Co sind Geschäftseinheiten der-
selben multinationalen Unternehmensgruppe; die übrigen 40 Prozent des Kapitals wer-
den von Beteiligten gehalten, die nicht der Gruppe angehören. A Co hat eine Verein-
barung mit den anderen Gesellschaftern geschlossen, der zufolge an die Eigenkapital-
anteile von A Co zusätzlich das Recht geknüpft ist, während der ersten fünf Jahre nach 
der Gründung von B Co 70 Prozent (anstatt 60 Prozent) des Gewinns von B Co zu 
erhalten. Steuerhoheitsgebiet A behandelt B Co als steuertransparent, erkennt die Wir-
kung der Vereinbarung zwischen A Co und den übrigen Anteilseignern jedoch nicht an; 
er behandelt die Vereinbarung nicht so, als würde sie A Co Anspruch auf zusätzliche 
10 Prozent des Gewinns von B Co gewähren. Dies bedeutet, dass während des oben 
erwähnten Fünfjahreszeitraums nach innerstaatlichem Recht von Steuerhoheitsgebiet 
A nur 60 Prozent der Gewinne von B Co so behandelt werden, als gingen sie an A Co.  


Nach § 40 hält A Co während der fünfjährigen Laufzeit der Vereinbarung eine Eigen-
kapitalbeteiligung in Höhe von 70 Prozent an B Co. Der Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss von B Co wird somit zunächst um nach Absatz 1 um 30 Prozent gekürzt, weil 
dies der Betrag ist, der auf Gesellschafter entfällt, die nicht der multinationalen Unter-
nehmensgruppe angehören. Die übrigen 70 Prozent des Jahresüberschusses werden 
nach Absatz 2 Nummer 2 A Co zugerechnet, weil Steuerhoheitsgebiet A davon aus-
geht, dass B Co steuertransparent ist, sodass der gesamte Gewinn von B Co seinen 
Gesellschaftern zugerechnet wird (zu denen A Co gehört). Die Tatsache, dass Steuer-
hoheitsgebiet A die Vereinbarung zwischen A Co und den anderen Gesellschaftern 
nicht so behandelt, als gewähre sie A Co einen Anspruch auf zusätzliche 10 Prozent 
des Gewinns von B Co, ist für die Gewinnzurechnung gemäß Absatz 2 Nummer 2 nicht 
relevant, solange Steuerhoheitsgebiet A B Co als steuertransparent behandelt.  


Zu Nummer 3 


Handelt es sich bei der transparenten Einheit um eine umgekehrte hybride Einheit oder um 
eine steuertransparente Einheit, welche die oberste Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe bildet, ist der nach Anwendung des Absatz 1 und des Absatzes 2 Nummer 1 und 2 
verbleibende Betrag der umgekehrten hybriden Einheit beziehungsweise der obersten Mut-
tergesellschaft zuzuordnen. In beiden Fällen wird der verbleibende Teil des Mindeststeuer-







 - 197 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags den Einheiten selbst und nicht 
ihren Gesellschaftern zugerechnet.  


Wenn die oberste Muttergesellschaft der multinationalen Unternehmensgruppe somit eine 
steuertransparente Einheit ist, wird der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag dieser Einheit und nicht ihren Gesellschaftern zugerechnet, da es 
sich bei den Gesellschaftern nicht um Geschäftseinheiten der multinationalen Unterneh-
mensgruppe handelt. § 66 enthält zusätzliche Regeln für den Fall, dass eine transparente 
Gesellschaft die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe ist. 


Das Gleiche gilt für umgekehrt hybriden Einheiten, da die Einheit nach dem Steuerrecht der 
Gesellschafter nicht als steuerlich transparent angesehen wird und ihr Gewinn oder Verlust 
somit für steuerliche Zwecke nicht unmittelbar ihren Gesellschaftern zugerechnet wird.  


Bei Nummer 3 ist gleichsam die Subsidiarität zu Absatz 1 sowie zu Absatz 2 Nummer 1 zu 
beachten. 


Zu Teil 4 (Ermittlung der angepassten erfassten Steuern) 


Die Mindeststeuer-Gewinnermittlung für eine Geschäftseinheit ergibt sich aus den Vor-
schriften des dritten Teils. Der vierte Teil beinhaltet demgegenüber Vorschriften, die ge-
meinsam mit dem Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust zur Ermittlung des ef-
fektiven Steuersatzes sowie der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags im fünften Teil 
herangezogen werden. Der Betrag der angepassten erfassten Steuern ergibt sich aus den 
erfassten Steuern nach § 42, die nach den in § 41 Absatz 1 katalogartig aufgeführten Be-
trägen angepasst werden. Diese Anpassungen ergeben sich aus den übrigen Vorschriften 
des vierten Teils sowie aus § 33 Absatz 5 und den §§ 66 und 67. 


Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Vorschriften) 


Zu § 41 (Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit) 


Zu Absatz 1 


Der Ausgangspunkt zur Ermittlung des Betrags der angepassten erfassten Steuern befindet 
sich in der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Denn der Betrag der angepassten erfass-
ten Steuern wird ausgehend von den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr angefallenen laufenden Steuern ermittelt. 
Dies gilt indes nur, soweit diese angefallenen laufenden Steuern auch erfasste Steuern im 
Sinne des § 42 sind. Damit werden beispielsweise Beträge für Vermögens- oder Ver-
brauchssteuern schon auf der Ebene des § 42 aus der Ermittlung des effektiven Steuersat-
zes ausgenommen; einer Anpassung nach den Nummern 1 bis 4 bedarf es daher nicht. 
Der Betrag der laufenden, erfassten Steuern ist anschließend um die in den Nummer 1 bis 
4 aufgeführten Beträge anzupassen. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 wird der Betrag der erfassten Steuern um die Hinzurechnungen in § 44 
sowie die Kürzungen in § 45 angepasst. 


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 müssen die erfassten Steuern zu dem um dem nach § 47 ermittelten Ge-
samtbetrag der angepassten latenten Steuern angepasst werden. 
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Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 sind Erhöhungen oder Minderungen der erfassten Steuern, die nicht im 
Aufwand für tatsächliche oder latente Steuern enthalten, aber im Eigenkapital oder OCI 
berücksichtigt sind als Anpassungen der erfassten Steuern zu berücksichtigen. Dies gilt, 
wenn die zu den Steuern zugehörigen Gewinn- oder Verlustbestandteile im Rahmen der 
Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts berücksichtigt werden. 
Diese Vorschrift stellt somit sicher, dass erfasste Steuern in Bezug zu diesen Bestandteilen 
nicht nur bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts son-
dern auch bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes berücksichtigt werden. Diese An-
passung soll jedoch nur erfolgen, wenn die Bestandteile nach dem Steuerrecht des Bele-
genheitsstaats der Geschäftseinheit der Besteuerung unterliegen. 


Zu Nummer 4 


Nach Nummer 4 muss der Betrag der erfassten Steuern ebenfalls um die Steuern im Sinne 
des § 33 Absatz 5 angepasst werden. Nach dieser Vorschrift sind erfasste Steuern in Be-
zug auf Nettogewinne oder Nettoverluste des Antragsjahrs bei der Berechnung der ange-
passten erfassten Steuern auszunehmen. 


Zu Nummer 5 


Nach Nummer 5 sind schließlich auch Anpassungen infolge der Sondervorschriften für 
Oberste Muttergesellschaften als transparente Einheiten sowie des übrigen siebten Teils 
nach §§ 66 bis 71 vorzunehmen. 


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 darf kein Betrag erfasster Steuern mehrfach berücksichtigt werden. Hier-
durch wird eine sachgerechte Ermittlung des effektiven Steuersatzes gewährleistet. 


Zu § 42 (Erfasste Steuern) 


Zu Absatz 1 


§ 42 bestimmt, welche Steuern zu den erfassten Steuern gehören, die im Rahmen des § 41 
berücksichtigt werden. Die Definition wurde dabei ausschließlich für die Zwecke dieses Ge-
setzes aufgestellt; insbesondere zu Artikel 2 OECD-MA besteht keine Verbindung. Steuern, 
die nicht nach § 42 erfasste Steuern sind (beispielsweise Verbrauchs- und Lohnsteuern), 
können dennoch im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts, das heißt als Minderung des Nenners in der Berechnung des effektiven 
Steuersatzes, berücksichtigungsfähig sein. 


Die Bestimmung, ob eine Steuer eine erfasste Steuer ist, erfolgt maßgeblich anhand der 
der Steuer zugrundliegenden Eigenschaften; die Bezeichnung einer Steuer oder die Erhe-
bungsweise ist dafür ebenso irrelevant wie die Frage, ob eine Steuer unmittelbar durch ein 
Körperschaftsteuergesetz oder ein eigenes Gesetz entsteht. 


Steuern sind in Einklang mit § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen, die nicht eine Ge-
genleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbe-
stand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen 
kann Nebenzweck sein. Sofern sie die weiteren Merkmale einer der Nummern 1 bis 4 erfüllt, 
handelt es sich um erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes. 


Auch wenn § 42 einen weiten Anwendungsbereich aufweist, gibt es eine Reihe von Steu-
ern, die nicht als erfasste Steuern im Sinne des Gesetzes gelten. Die nachfolgend 
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ausgeführten Steuern sind beispielsweise grundsätzlich keine erfassten Steuern im Sinne 
des Gesetzes. 


So sind Verbrauch- und Umsatzsteuern keine erfassten Steuern im Sinne des Gesetzes. 
Diese Steuern bemessen sich am Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren und nicht 
am Einkommen oder Ertrag oder Vermögensbestand des Steuerpflichtigen. 


Steuern für digitale Dienstleistungen sind in der Regel so ausgestaltet, dass sie anhand der 
Bruttoerträge bemessen werden und fallen ebenfalls grundsätzlich nicht in den Anwen-
dungsbereich der Norm. Denn sie werden zudem regelmäßig nicht anstelle einer Körper-
schaftsteuer, sondern zusätzlich erhoben, sodass sie auch den Vergleichbarkeitstest nach 
Nummer 3 nicht erfüllen. 


Stempelsteuern, Wertsteuern und andere Steuern, die für einzelne Geschäftsvorfälle anfal-
len, sind keine Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Geschäftseinheit und werden auch 
nicht anstelle einer Körperschaftsteuer erhoben. 


Lohnsteuern und andere beschäftigungsbasierte Steuern sowie Sozialabgaben sind eben-
falls keine erfassten Steuern im Sinne des Gesetzes. Diese Steuern und Abgaben werden 
nicht dem Arbeitgeber in Bezug zu dessen Einkommen oder Ertrag oder Eigenkapital auf-
erlegt. Vielmehr können diese Steuern und Abgaben regelmäßig als Betriebsausgaben 
steuermindernd berücksichtigt werden. 


Vermögensteuern, die an Eigentumsverhältnisse von bestimmten Gegenständen anknüp-
fen, sind schließlich ebenfalls keine erfassten Steuern im Sinne dieses Gesetzes. Vermö-
genssteuern werden häufig rein am Wert des Gegenstands bemessen, wobei Belastungen 
die darauf ruhen, regelmäßig nicht beachtet werden. Selbst wenn diese Belastungen be-
rücksichtigt werden, liegt dies häufig allein an einer Bewertungsmethode im Rahmen einer 
Vermögensteuer; es handelt sich dennoch nicht um eine Steuer, die überwiegend das vor-
herige Einkommen bemisst. Darüber hinaus werden Vermögenssteuern nicht anstelle einer 
Körperschaftsteuer erhoben. Vermögensteuern müssen daher von Steuern, die in Bezug 
auf das Eigenkapital einer Geschäftseinheit erhoben werden, unterschieden werden. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfasst grundsätzlich jegliche Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Ge-
schäftseinheit. Hiervon sind einschränkend nur solche Steuern erfasst, im Jahresabschluss 
der Geschäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne oder ihren Anteil an den Er-
trägen oder Gewinnen einer anderen Geschäftseinheit, an der die Geschäftseinheit eine 
Eigenkapitalbeteiligung hält, ausgewiesen sind. Obschon es keine international abge-
stimmte Definition einer Ertragsteuer gibt, sind hiervon regelmäßig Vermögenszuwächse in 
Geld oder Geldeswert, die ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Zeitraums erhält, erfasst. 
Ertragsteuern werden zudem in der Regel anhand des beim Steuerpflichtigen anfallenden 
Netto-Vermögenszuwachses gemessen, da Ausgaben für die Erzielung eines Vermögens-
zuwachses mindernd berücksichtigt werden können. Absatz 2 nimmt von diesem weiten 
Anwendungsbereich wiederum Ausnahmen vor, sodass bestimmte Steuern nicht zu den 
erfassten Steuern zählen. 


Zu den Steuern im Sinne der Nummer 1 gehören nicht nur Steuern, die im Zeitpunkt der 
Vereinnahmung des Ertrags anfallen, sondern auch zeitlich nachgelagerte Steuern im Zeit-
punkt der Ausschüttung dieses Ertrags. Überdies sind hiervon sowohl Erträge der Ge-
schäftseinheit selbst als auch Erträge, die sie aufgrund einer Beteiligung an einer anderen 
Geschäftseinheit erhält, erfasst. Somit können Steuern für die Beteiligung an einer trans-
parent besteuerten Einheit, Steuern als Teil einer Hinzurechnungsbesteuerung, sowie 
Steuern auf Ausschüttungen anderer Geschäftseinheiten erfasste Steuern im Sinne der 
Nummer 1 sein. Für Deutschland gehören zu den erfassten Steuern die Einkommensteuer, 
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die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer sowie der Solidaritätszuschlag. Auch Quellen-
steuern gehören zu den erfassten Steuern. 


Typisierungen und Pauschalisierungen ändern grundsätzlich nichts an der Qualifikation ei-
ner Steuer als erfasster Steuer. Eine Steuer muss nicht durch eine exakte Bemessung des 
Vermögenszuwachses ermittelt werden. Die Verpflichtung zur exakten Ermittlung des 
Netto-Ertrages ohne Zuhilfenahme von angemessenen Typisierungen und Pauschalisie-
rungen könnte die Ermittlung des effektiven Steuersatzes andernfalls durch Rechtsunsi-
cherheiten erschweren. Demgegenüber ist eine Bruttosteuer, also eine Steuer auf Vermö-
genszuwächse ohne jegliche erwerbsbezogenen Abzüge, keine Einkommen- oder Ertrags-
teuer im Sinne der Nummer 1. 


Steuern und Aufschläge, die nur für Einkommen aus bestimmten Aktivitäten auferlegt wer-
den, können ebenfalls in den Anwendungsbereich der erfassten Steuern nach Nummer 1 
fallen. Dabei ist es irrelevant, ob diese Steuern und Aufschläge zusätzlich zu einer anderen 
Einkommensteuer anfallen. Abgaben, die für die Gewinnung von natürlichen Ressourcen 
auferlegt werden, fallen jedoch nur unter die erfassten Steuern, wenn sie wie in Nummer 3 
anstelle einer Steuer erhoben werden. 


Steuern auf den Nettoertrag einer Geschäftseinheit, die für diese nach der Säule 1 zur Re-
form der internationalen Unternehmensbesteuerung von OECD/G20 anfallen, sind erfasste 
Steuern im Sinne der Nummer 1. Weil die Säule 1 in systematischer Hinsicht vor diesem 
Gesetz Anwendung findet, werden alle mit der Säule 1 verbundenen steuerlichen Anpas-
sungen bereits im Einkommen der Geschäftseinheit berücksichtigt. Die nähere Ausgestal-
tung des Verhältnisses von Säule 1 und Säule 2 wird durch weitere Administrative Guidance 
vorgegeben. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bezieht sich auf alle Steuern, die im Rahmen eines zulässigen Ausschüttungs-
steuersystems erhoben werden. 


Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 sind auch Steuern, die anstelle einer allgemein geltenden Körperschafts-
teuer erhoben werden, erfasste Steuern. Eine allgemein geltende Körperschaftsteuer kann 
eine Steuer sein, die allen ansässigen Unternehmen oder im Inland ansässigen Unterneh-
mensteilen multinationaler Unternehmensgruppen auferlegt wird. Hierzu kann auch eine 
Ertragsteuer, die sowohl Unternehmen (beispielsweise Personengesellschaften) als auch 
natürlichen Personen auferlegt wird, zählen. 


Das Merkmal „anstelle“ erfordert einen Vergleichbarkeitstest für alle Steuern, die nicht als 
Steuern vom Einkommen oder Ertrag im Sinne des Nummer 1 anzusehen sind. Der Test 
ist ausdrücklich für Quellensteuern auf Zinsen, Mieten und Lizenzgebühren und andere 
Steuern auf Kategorien von Bruttovergütungen wie beispielsweise Versicherungsprämien, 
sofern diese Steuern als Ersatz für eine allgemein geltende Ertragsteuer erhoben werden. 
Steuern, die anstelle einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer erhoben werden, sind 
auch Steuern, die infolge einer Subject to Tax Rule erhoben werden. 


Der Vergleichbarkeitstest erfasst – anders als Nummer 1 – auch Steuern, die nicht anhand 
des Nettoertrags bemessen werden. So kann beispielsweise auch die Anzahl produzierter 
Produkteinheiten oder die Größe der Geschäfts- oder Handelsfläche als Bemessungs-
grundlade herangezogen werden. Maßgeblich ist auch hierbei, dass die Steuer als Ersatz 
der allgemein geltenden Ertragsteuer dient. 


Auch lokal erhobene Steuern können grundsätzlich den Vergleichstest nach Nummer 3 er-
füllen. Sofern eine Steuer nach Nummer 3 aber auf eine allgemein geltende Ertragsteuer 
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angerechnet werden kann, erfüllt sie den Vergleichsbarkeitstest nur insoweit sie angerech-
net werden kann. Dies kann beispielsweise im Falle einer auf lokaler Ebene erhobenen 
Ertragsteuer, die gegen eine gesamtstaatlich geltende Ertragsteuer angerechnet werden 
kann, auftreten. Eine doppelte Berücksichtigung dieser erfassten Steuern im Rahmen der 
Ermittlung des effektiven Steuersatzes scheidet überdies infolge des § 41 Absatz 2 aus. 
Eine Steuer, die zusätzlich und gerade nicht anstelle einer allgemein geltenden Körper-
schaftsteuer erhoben wird, erfüllt hingegen nicht den Vergleichsbarkeitstest. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 erfasst Steuern, die in Bezug auf Eigenkapitalpositionen der Geschäftseinheit 
erhoben werden. Dies erfasst auch Steuern, die sowohl auf der Grundlage vom Einkommen 
oder Ertrag als auch vom Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden. In manchen 
Steuerhoheitsgebieten wird neben einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer zusätzlich 
eine Steuer auf das Eigenkapital erhoben. 


Das Eigenkapital einer Geschäftseinheit besteht aus Gewinnrücklagen (das heißt der the-
saurierte Anteil des Einkommens nach Steuern in der Gewinn- und Verlustrechnung) und 
den von an Anteilseigner geleisteten Einlagen. Steuern auf das Eigenkapital einer Ge-
schäftseinheit ist es inhärent, dass sie von der Ausgestaltung einer Körperschaftsteuer ab-
hängen. So dienen sie in manchen Steuerhoheitsgebieten dazu, die Besteuerung einer Ge-
schäftseinheit im Rahmen einer Gesamtbetrachtung auf einen angemessenen Betrag an-
zuheben. Derartige Steuern sind einigen in machen Steuerhoheitsgebieten ein integraler 
Bestandteil des Unternehmenssteuerrechts. 


Manche Steuerhoheitsgebiete legen einer Steuer eine aus verschiedenen Komponenten 
bestehende Bemessungsgrundlage zugrunde. Sofern alle diese Komponenten der Bemes-
sungsgrundlage als Einkommen oder Ertrag anzusehen sind, gilt die gesamte Steuer als 
eine Steuer vom Einkommen oder Ertrag und ist damit eine erfasste Steuer im Sinne dieses 
Gesetzes. Sofern allerdings nicht alle Komponenten als Einkommen oder Ertrag anzusehen 
sind, fallen diese Steuern nur unter den Begriff der erfassten Steuern, wenn sie überwie-
gend anhand des Einkommens oder Ertrags bemessen werden und eine Aufteilung der 
Steuer nur mit einem erheblichen administrativen Aufwand erfolgen kann. Ein Beispiel für 
eine solche Steuer ist die auch für Unternehmen anwendbare Zakat des Königreichs Saudi-
Arabien. Die Zakat kann sowohl anhand des Einkommens oder Ertrags als auch anhand 
des Eigenkapitals bemessen werden und ist dementsprechend eine erfasste Steuer im 
Sinne dieses Gesetzes. 


Zu Absatz 2 


Während der Anwendungsbereich der erfassten Steuern nach Absatz 1 weit gefasst ist, 
sind bestimmte Steuern hiervon nach Absatz 2 ausgenommen. Diese Steuern lassen sich 
in zwei Kategorien unterscheiden: Steuererhöhungsbeträge nach Nummer 1 und erstat-
tungsfähige Steuern nach den Nummern 2 und 3. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfasst drei verschiedene Steuererhöhungsbeträge, die im Rahmen einer Min-
deststeuer entstehen können. Der Betrag der erfassten Steuern ist ein essentieller Bestand-
teil zur Ermittlung des Steuererhöhungsbetrages nach einer Primär-, Sekundär- oder nati-
onalen Ergänzungssteuerregelung. Wenn diese Steuererhöhungsbeträge als erfasste 
Steuern in die Ermittlung einbezogen würden, würde dies zu einer zirkulären Ermittlung in 
dem Geschäftsjahr, indem der Steuererhöhungsbetrag anfällt, führen. Bei einer Einbezie-
hung der Steuererhöhungsbeträge in nachfolgenden Geschäftsjahren würde dies den Min-
deststeuersatz von 15 Prozent unterwandern. Denn die Steuererhöhungsbeträge würden 
als erfasste Steuern im Nenner der Ermittlung des effektiven Steuersatzes den Betrag des 
erforderlichen Steuererhöhungsbetrags in nachfolgenden Geschäftsjahren mindern, um 
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den Mindeststeuersatz von 15 Prozent zu erreichen. Dies gilt für die Primär- und Ergän-
zungssteuerregelung wie für eine nationale Ergänzungssteuerregelung gleichermaßen. 
Eine nationale Ergänzungssteuerregelung, die allerdings nicht als anerkannt qualifiziert 
wird, kann bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des Absatzes 1 als erfasste Steuer 
im Sinne dieses Gesetzes gelten. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 sieht eine Ausnahme vom Begriff der erfassten Steuern für unzulässige erstat-
tungsfähige Anrechnungssteuern vor. Denn der Zeitpunkt, zu dem diese Steuern erstattet 
werden, liegt in der Hand der Unternehmensgruppe. Sie sind daher eher mit einer Voraus-
zahlung vergleichbar, sodass eine Einbeziehung dieser Anrechnungssteuern in die Ermitt-
lung des effektiven Steuersatzes nicht sachgerecht wäre. So kann ein Steuerpflichtiger bei-
spielsweise eine Vorauszahlung leisten und somit die Steuerpflichten für nachfolgende Ge-
schäftsjahre im Voraus begleichen. Eine solche Vorauszahlung fließt nicht in den Betrag 
der erfassten Steuern des aktuellen Geschäftsjahrs ein. 


Zu Nummer 3 


Schließlich sind nach Nummer 3 auch Steuern eines Versicherungsunternehmens, die den 
nach § 29 Absatz 1 auszunehmenden Erträgen entsprechen, keine erfassten Steuern. Die 
Anpassung nach § 29 erfasst bestimmte Erträge eines Versicherungsunternehmens. Sie 
nimmt diese Erträge von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts in Situationen aus, in denen Versicherungsunternehmen einer Steuer auf Erträge 
unterliegen, wobei den Erträgen korrespondiere Aufwendungen gegenüberstehen. Diese 
Aufwendungen ergeben sich aus der Weiterbelastung an den Versicherungsnehmer. Dies 
gilt allerdings nur dann, wenn die Steuer aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung nicht 
vom Versicherungsunternehmen, sondern vom Versicherungsnehmer zu tragen sind. 


Zu § 43 (Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei fehlendem Gesamt-Mindeststeuer-
Gewinn) 


Zu Absatz 1 


§ 43 ist eine Sondervorschrift für Fälle, in denen für ein Geschäftsjahr für ein Steuerhoheits-
gebiet kein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn erzielt wird.zum Beispiel 


Dies kann der Fall sein, wenn das nationale Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets der Ge-
schäftseinheit einen Abzug vom Einkommen gewährt, der über den Betrag hinausgeht, der 
für Rechnungslegungszwecke zulässig wäre und wenn dieser Unterschied zwischen den 
Mindeststeuervorschriften und dem nationalen Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets im 
Laufe der Zeit nicht ausgeglichen wird. Beispiele, die zu dieser Art von übermäßigen Ver-
lusten führen können, sind fiktive Zinsabzüge oder eine Abschreibung, die die wirtschaftli-
chen Kosten übersteigt (das heißt ein Superabschreibung). Dauerhafte Differenzen, die zu 
solchen übermäßigen Verlusten führen, können auch entstehen, wenn ein Steuerhoheits-
gebiet einen Teil des Einkommens oder Gewinns, der in einem Geschäftsjahr, in dem die 
Geschäftseinheit immer noch einen wirtschaftlichen Gesamtverlust für das Jahr hat, im Ge-
samt-Mindeststeuer-Gewinn oder Gesamt-Mindeststeuer-Verlust enthalten ist, befreit. 
Dementsprechend ist der Verlust nach dem nationalen Steuerrecht größer als der für Min-
deststeuerzwecke anerkannte Verlustbetrag, was die Anwendung von § 43 auslöst. Die 
Generierung eines latenten Steueranspruchs bei Anwendung des Mindeststeuer-Verlust-
wahlrechts gemäß § 48 führt zu keiner zusätzlichen Steuer gemäß § 43, da § 48 die An-
wendung des § 47 verdrängt. 


Es würde den Sinn und Zweck der GloBE Musterregelungen untergraben, wenn man einer 
Geschäftseinheit erlauben würde, ihren nationalen steuerlichen Verlust als Ausgangspunkt 
für die Bestimmung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern nach § 47 zu 
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verwenden. Denn dies würde es der Geschäftseinheit faktisch ermöglichen, die Mindest-
steuervorschriften durch die (großzügigeren) nationalen Steuervorschriften zu ersetzen. 
Eine Option wäre gewesen, die Geschäftseinheit zu verpflichten, in diesen Fällen eine An-
passung der Höhe der latenten Steueransprüche vorzunehmen, um sie an die Ergebnisse 
der Mindeststeuervorschriften anzupassen. Dies hätte jedoch die Entwicklung einer alter-
nativen Methode zur Bilanzierung von latenten Steuern für diese speziellen Fälle sowie zur 
Bilanzierung von Mechanismen zur Nachverfolgung solcher Differenzen im Laufe der Zeit 
erforderlich gemacht. Dies hätte die Vorteile im Hinblick auf Compliance- und Administrati-
onsvorschriften infolge des bilanziellen Abstellens auf latente Steuern untergraben. Der in 
§ 43 verfolgte Ansatz besteht stattdessen darin, den aus der dauerhaften Differenz resul-
tierenden Überschuss im Jahr der Entstehung mit dem Mindestsatz zu besteuern, der Ge-
schäftseinheit jedoch die Möglichkeit zu geben, die nationalen Steuervorschriften zu befol-
gen. Die Geschäftseinheit soll den für nationalstaatliche Steuerzwecke ergebenden Über-
schuss an latenten Steueransprüchen verwenden können, um Erträge in einem künftigen 
Jahr zu schützen, ohne dass es zu nachteiligen Ergebnissen gemäß den Mindeststeuer-
vorschriften kommt. 


Ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag wird in einem Geschäftsjahr nur dann erhoben, 
soweit der nationalstaatlich berechnete steuerliche Verlust größer ist als der Verlust, der für 
Zwecke dieses Gesetzes verbucht wurde. Zudem muss der zusätzliche Steuerverlust aus 
einem Abzug für einen nicht-wirtschaftlichen Verlust oder einer ähnlichen dauerhaften Dif-
ferenz zwischen der nationalen Steuerbemessungsgrundlage und dem Mindeststeuer-Ge-
winn oder Mindeststeuer-Verlust resultieren. Ergibt sich beispielsweise ein Gesamt-Min-
deststeuer-Verlust von 100 Euro für ein Land, so beträgt der maximale Betrag des latenten 
Steueranspruchs, der in diesem Jahr für Mindeststeuer-Zwecke generiert wird, 15 Euro 
(Mindeststeuer-Verlust multipliziert mit dem Mindeststeuersatz). Dies entspricht dem Be-
trag der erwarteten angepassten erfassten Steuern. Ist der für nationalstaatliche Steuer-
zwecke zulässige Verlust höher als der Gesamt-Mindeststeuer-Verlust (zum Beispiel ein 
nationalstaatlicher Steuerverlust von 150 Euro) und ist diese Differenz das Ergebnis dauer-
hafter Unterschiede zwischen der nationalstaatlichen und der Mindeststeuer-Bemessungs-
grundlage, dann ist der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern gemäß § 42 höher 
als der Betrag der erwarteten angepassten erfassten Steuern. In diesem Fall würde ein 
zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag von 7,5 Euro (150 minus 100 ergibt 50; 50 multipliziert 
mit 15 Prozent) gemäß § 43 Anwendung finden, was zur Folge hat, dass diese Differenz 
mit dem Mindeststeuersatz besteuert würde. § 54 Absatz 3 enthält Regeln für die Aufteilung 
des nach § 43 anfallenden Steuererhöhungsbetrags auf die im Steuerhoheitsgebiet bele-
genen Geschäftseinheiten. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert woraus sich der Betrag der erwarteten angepassten erfassten Steuern 
ergibt. Hierfür wird der Gesamt-Mindeststeuer-Verlust mit dem Mindeststeuersatz multipli-
ziert.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit, auf Antrag der erklärungspflichtigen Geschäftseinheit den 
zusätzlichen Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 1 in zukünftige Geschäftsjahre vortragen 
zu können. In nachfolgenden Geschäftsjahren, in denen ein Gesamt-Mindeststeuer-Ge-
winn und ein positiver Betrag angepasster erfasster Steuern resultiert, ist dieser zusätzliche 
Steuererhöhungsbetrag dann auf die angepassten erfassten Steuern dieses Geschäfts-
jahrs anzurechnen. Der anrechenbare Betrag ist in diesem Geschäftsjahr der Höhe nach 
auf den Betrag der angepassten erfassten Steuern beschränkt. Verbleibt nach der Anrech-
nung noch ein positiver Betrag ist dieser in nachfolgende Geschäftsjahre weiter vorzutra-
gen.  
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Besteht in einem nachfolgenden Geschäftsjahr, das dem Geschäftsjahr folgt, indem das 
Wahlrecht ausgeübt worden ist, ein Gesamt-Mindeststeuergewinn ist eine Anrechnung ver-
pflichtend in dem ersten Jahr vorzunehmen, indem die Voraussetzungen des Satzes 1 er-
füllt sind.  


Absatz 3 soll damit sicherstellen, dass für ein Geschäftsjahr, in dem kein Gesamt-Mindest-
steuergewinn resultiert, auch keine Zahlungsverpflichtung für den Ergänzungssteuerbetrag 
besteht. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 sieht vor, dass das Wahlrecht in Absatz 1 verpflichtend anzuwenden ist, wenn 
zwar ein Gesamt-Mindeststeuergewinn resultiert, aber in demselben Geschäftsjahr der Be-
trag der angepassten erfassten Steuern für das Steuerhoheitsgebiet negativ ist. Dann ent-
spricht der Vortrag betragsmäßig diesen negativen angepassten erfassten Steuern. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Mindeststeuersatz in solchen Konstellationen 
in einem Geschäftsjahr 15 Prozent nicht übersteigt.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 schränkt die Möglichkeit des Vortrags des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrag 
für Fälle ein, in denen die Voraussetzungen des § 49 Absatz 3 erfüllt sind, das heißt, dass 
der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag aufgrund des dort festgeschriebenen Mechanis-
mus in Bezug auf einen steuerlichen Verlustrücktrag entstanden ist.  


Zu Abschnitt 2 (Anpassungen der erfassten Steuern) 


Zu § 44 (Hinzurechnungen) 


Nach § 44 ist der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit um 
weitere Beträge zu ergänzen, damit der Betrag der angepassten erfassten Steuern sach-
gemäß erfasst und einer Geschäftseinheit zugerechnet wird. Anpassungen können erfor-
derlich sein, weil der Begriff der Steuern vom Einkommen oder Ertrag für Rechnungsle-
gungszwecke unter Umständen enger gefasst ist als im Rahmen des § 42. Insgesamt sieht 
die Vorschrift hierfür verschiedene Anpassungsbeträge vor. 


Zu Nummer 1 


Der Anwendungsbereich der erfassten Steuern ist weiter als der Anwendungsbereich der 
Steuern, die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als 
Gewinn erfasst werden. Infolge des verschiedenen Verständnisses von Steuern vom Ein-
kommen oder Ertrag, werden einige erfasste Steuern im Sinne des § 42 im Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Geschäftseinheit nicht als 
Ertragsteueraufwand erfasst, sondern als Aufwand im Ergebnis vor Steuern vom Gewinn 
oder Verlust berücksichtigt. Dementsprechend wird dem handelsrechtlichen Ergebnis nach 
Nummer 1 der Betrag der erfassten Steuern hinzugerechnet, der handelsrechtlich als Auf-
wendung und nicht als Steuerverbindlichkeit verbucht wurde. Eine entsprechende Anpas-
sung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags er-
folgt im Rahmen der Anpassungen nach dem Gesamtsteueraufwand gemäß § 18. Steuern 
auf das Eigenkapital einer Geschäftseinheit sind beispielsweise erfasste Steuern im Sinne 
des § 42 Absatz 1 Nummer 4, die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag als Aufwendung vor Steuern erfasst werden und nicht als laufender Steu-
eraufwand. Im Sinne einer folgerichtigen Erfassung wird diese Steuer sowohl zum Mindest-
steuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust als auch zum laufenden Steueraufwand im Rah-
men der Ermittlung angepasster erfasster Steuern hinzugerechnet. 
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Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 werden latente Steueransprüche, die infolge des Wahlrechts nach § 48 für 
das Geschäftsjahr entstehen, dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag hinzugerechnet. Dieses Mindeststeuer-Verlustwahlrecht führt nach § 48 
zum Entstehen eines fiktiven latenten Steueranspruchs und schließt die Anwendbarkeit des 
§ 47 (Ermittlung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern) aus. Dieser Steu-
eranspruch muss für die Ermittlung des effektiven Steuersatzes für das Steuerhoheitsgebiet 
und Geschäftsjahr, in dem der Steueranspruch aufgelöst wird, auch dem Betrag angepass-
ter erfasster Steuern hinzugerechnet werden. Nach § 48 Absatz 2 wird der vorgetragene 
Steueranspruch aufgelöst, wenn in einem nachfolgenden Geschäftsjahr ein Mindeststeuer-
gewinn entsteht. 


Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 werden erfasste Steuern, die in einem Geschäftsjahr für ungewisse Steu-
errückstellungen entrichtet worden sind, dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag hinzugerechnet. Die Hinzurechnung erfolgt jedoch nur, sofern 
die betreffenden Beträge in einem vorangegangenen Geschäftsjahr gemäß § 45 Nummer 4 
gekürzt worden sind. Korrespondierend dazu, dass im Rahmen des § 45 Nummer 4 jegli-
che Buß- oder Strafgelder sowie Zinszahlungen für ungewisse Steuerrückstellungen nicht 
abgezogen werden, werden diese Posten auch nicht nach § 44 Nummer 3 hinzugerechnet. 
Wenn ein Steueraufwand für ungewisse Steuerrückstellungen entstanden ist, mehrt dieser 
Aufwand nicht den Betrag der angepassten erfassten Steuern, da ungewiss ist, ob und 
wann dieser Betrag gezahlt wird. Sobald dieser Betrag allerdings gezahlt wird, ist es ange-
messen, ihn in den Betrag der erfassten Steuern aufzunehmen. 


Zu Nummer 4 


Nach Nummer 4 werden anerkannte steuerliche Zulagen, die die angefallenen laufenden 
Steuern, soweit es sich um erfasste Steuern handelt, gemindert haben, dem Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag hinzugerechnet. Anerkannte steu-
erliche Zulagen sind nach § 26 Absatz 1 Satz 2 durch das Steuersystem gewährte Zulagen, 
soweit die jeweilige Zulage so ausgestaltet ist, dass sie innerhalb von vier Jahren ab Erfül-
lung der Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der Zulage auf die Steuer angerech-
net oder ausgezahlt wird und deren Gewährung vom Bestehen einer Steuerschuld abhängt. 


Nach § 26 Absatz 1 Satz 1 werden anerkannte steuerliche Zulagen bei der Berechnung des 
Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts als Ertrag behandelt. Dementspre-
chend wird bei der Gewährung einer solchen Zulage jeder Betrag, der in der Rechnungsle-
gung der Geschäftseinheit als Minderung des laufenden Steueraufwands verbucht wurde, 
in demselben Geschäftsjahr, in dem der laufende Steueraufwand verbucht wurde, rückgän-
gig gemacht. Hierdurch wird verhindert, dass der effektive Steuersatz für das Steuerho-
heitsgebiet durch eine solche Minderung der erfassten Steuern unterbewertet wird. Dieses 
Gesetz sieht eine entsprechende Anpassung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags vor, bei der der Betrag der anerkannten steuerlichen Zu-
lagen in dem Geschäftsjahr als Ertrag behandelt wird, in dem der Anspruch auf diese Zu-
lage entsteht. 


Zu § 45 (Kürzungen) 


Nach § 45 ist der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit um die 
in den Nummern 1 bis 5 aufgeführten Beträge zu kürzen, damit der Betrag der angepassten 
erfassten Steuern sachgemäß erfasst und einer Geschäftseinheit zugerechnet wird. 







 - 206 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 wird der Betrag der erfassten Steuern um den Betrag der Erträge oder 
Gewinne, die von der Berechnung der des Mindeststeuer-Gewinns oder -Verlusts nach dem 
dritten Teil ausgeschlossen sind, gekürzt. Daraus folgt, dass, soweit ein Ertrag oder Gewinn 
nicht in die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einbezogen 
wird, die mit diesem Ertrag oder Gewinn verbundenen Steuern bei der Berechnung des 
effektiven Steuersatzes für den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust in dem 
jeweiligen Steuerhoheitsgebiet nicht berücksichtigt werden dürfen. 


Sofern Nummer 1 Anwendung findet, muss der Betrag der zu kürzenden erfassten Steuern 
beziffert werden. Soweit der Ertragsposten nicht besteuert wird (das heißt eine Dividende, 
die nach inländischem Recht von der Besteuerung befreit ist), ist keine damit korrespondie-
rende Steuer auszuschließen. Wird der gesamte Betrag des Ertragspostens bei der Ermitt-
lung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen, müssen die 
nach Nummer 1 zu kürzenden Steuern auf derselben Grundlage ohne Berücksichtigung 
der damit verbundenen Aufwendungen ermittelt werden. Wird ein Einkommensposten teil-
weise bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausge-
schlossen, gilt Nummer 1 nur für den ausgeschlossenen Teil. 


Während nach Nummer 1 die angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit, der die 
Steuern auferlegt wurde, um einen bestimmten Betrag gekürzt wird, dürfen diese Steuern 
nicht vollständig aus der Mindeststeuerberechnung herausgenommen werden, wenn sie 
gemäß § 46 einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet wurden. Beispielsweise werden im 
Falle von erfassten Steuern, die sich aus Dividenden oder anderen Ausschüttungen einer 
anderen Geschäftseinheit ergeben, gemäß Nummer 1 die Steuern aus den angepassten 
erfassten Steuern der Geschäftseinheit, das die Ausschüttung erhalten hat und bei dem der 
Steueraufwand angefallen ist, herausgekürzt. Diese Steuern werden gemäß § 46 Ab-
satz 1 Nummer 5 der ausschüttenden Geschäftseinheit zugerechnet und in die angepass-
ten erfassten Steuern dieser Geschäftseinheit einbezogen. Obwohl die von anderen Ge-
schäftseinheiten erhaltenen Dividenden nicht im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust enthalten sind, stellen die Steuern auf diese Dividenden neue oder zusätzli-
che Steuern auf die Erträge der ausschüttenden Geschäftseinheiten dar, die im Mindest-
steuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust enthalten sind. Daher werden solche erfassten 
Steuern bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes der Geschäftseinheit, die die zu-
grunde liegenden Erträge ausgeschüttet hat, ordnungsgemäß berücksichtigt. Der Hauptun-
terschied zwischen erfassten Steuern auf konzerninterne Dividenden, das heißt von einer 
anderen Geschäftseinheit erhaltene Dividenden, und erfassten Steuern auf andere ausge-
schlossene Dividenden und Erträge nach der Equity-Methode besteht darin, dass die zu-
grundeliegenden Erträge, die die konzerninterne Dividende finanzieren, zum Zeitpunkt ihrer 
Erzielung bereits im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Unternehmens-
gruppe enthalten waren. Daher werden die auf solche ausgeschütteten Erträge gezahlten 
Steuern in die angepassten erfassten Steuern der ausschüttenden Geschäftseinheit und 
damit letztlich in den Zähler der Berechnung des effektiven Steuersatzes einbezogen. 


Zu Nummer 2 


Eine nicht anerkannte steuerliche Zulage kann für die Zwecke der Rechnungslegung als 
Einkommen der Geschäftseinheit behandelt werden. Für Zwecke dieses Gesetzes werden 
diese nicht anerkannten steuerlichen Zulagen jedoch nach § 26 von der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen und als Minderung des 
Steueraufwands der Geschäftseinheit behandelt. Dies wird durch Nummer 2 erreicht, in-
dem von den laufenden Steuern der Betrag der Gutschrift oder Erstattung in Bezug auf eine 
nicht anerkannte steuerliche Zulage abgezogen wird, soweit dieser Betrag nicht bereits als 
Minderung der laufenden Steuern ausgewiesen ist. Nummer 2 ergänzt somit § 26, indem 
sichergestellt wird, dass nicht anerkannte steuerliche Zulagen bei der Berechnung des 
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effektiven Steuersatzes als Minderung der laufenden Steuern und nicht als zusätzlicher Er-
tragsposten behandelt werden. 


Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 werden alle Beträge erfasster Steuern, die einer Geschäftseinheit erstattet 
oder gutgeschrieben werden, gekürzt, sofern die Gutschrift oder Erstattung nicht bereits als 
Anpassung des laufenden Steueraufwands im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag behandelt worden ist. Die Vorschrift gilt nicht für anerkannte 
steuerliche Zulagen. Nummer 3 stellt sicher, dass eine Geschäftseinheit, die eine Erstat-
tung oder Gutschrift von geltend gemachten erfassten Steuern erhält, diesen Betrag bei der 
Berechnung der angepassten erfassten Steuern für das Geschäftsjahr, in dem die Erstat-
tung oder Gutschrift anfällt oder erhalten wird, als Kürzung behandelt. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Geschäftseinheit diesen Betrag ihren Rechnungslegungsgrundsätzen folgend 
nicht als Anpassung des laufenden Steueraufwands behandelt hat. Der Anwendungsbe-
reich von Nummer 3 ist begrenzt, da § 49 nachträgliche Anpassungen der Verbindlichkeit 
für die erfassten Steuern für ein vorheriges Geschäftsjahr regelt. Nummer 3 findet Anwen-
dung, wenn eine solche Erstattung oder Gutschrift keine Anpassung der Geschäftseinheit 
für erfasste Steuern für ein vorangegangenes Steuerjahr im Sinne des § 49 darstellt. 


Nummer 3 wäre beispielsweise anwendbar, wenn ein Staat eine Gutschrift für zuvor ange-
fallene Steuern auf das Eigenkapital von Unternehmen gewährt, sofern die Steuer und die 
entsprechende Gutschrift im Jahr der Gutschrift im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als gewöhnlicher Aufwand oder Ertrag berücksichtigt wur-
den. Die Vorschrift gilt auch für Erstattungen und Gutschriften in Bezug auf erfasste Steu-
ern, wenn die Erstattung oder Gutschrift an eine andere Geschäftseinheit erfolgt als an die 
Geschäftseinheit, der der Steueraufwand ursprünglich entstanden ist. Nummer 3 kann auf 
Erstattungen und Gutschriften in Bezug auf erfasste Steuern Anwendung finden, die in ei-
nem laufenden oder früheren Geschäftsjahr gezahlt wurden oder angefallen sind (vorbe-
haltlich der vorrangigen Rechtsfolge des § 49). 


Zu Nummer 4 


Nach Nummer 4 wird der Betrag des Steueraufwands, der sich auf ungewisse Steuerrück-
stellungen bezieht, gekürzt. Die Berücksichtigung eines Steueraufwands im Zusammen-
hang mit ungewissen Steuerrückstellungen ist nicht zulässig, sofern die Unternehmens-
gruppe feststellt (und möglicherweise gegenüber der zuständigen Steuerbehörde explizit 
oder implizit behauptet), dass die Steuern nicht geschuldet werden, und ein hohes Maß an 
Ungewissheit darüber besteht, ob diese Beträge in einem zukünftigen Zeitraum gezahlt 
werden. Obwohl die genauen Kriterien nach den anerkannten Rechnungslegungsgrundsät-
zen unterschiedlich sein können, ergeben sich unsichere Steuerpositionen im Allgemeinen, 
wenn ein Unternehmen eine Steuererklärung abgibt, die bei einer Prüfung wahrscheinlich 
nicht aufrechterhalten werden kann. Nach den Rechnungslegungsgrundsätzen muss für 
solche Positionen eine Rückstellung gebildet werden. Wird die Erklärung positiv beschie-
den, wird die Rückstellung aufgelöst, das heißt der Aufwand wird rückgängig gemacht und 
ein entsprechender Ertrag wird in der Bilanz ausgewiesen. In Anbetracht des Charakters 
solcher Rückstellungen kann die Bewegung dieser Beträge nicht in die angepassten er-
fassten Steuern einbezogen werden, solange der Betrag nicht tatsächlich gezahlt wird.  


Zu Nummer 5 


Nummer 5 sieht vor, dass jeder Betrag des laufenden Steueraufwands, der voraussichtlich 
nicht innerhalb von drei Jahren nach dem letzten Tag des Geschäftsjahres gezahlt wird, als 
Kürzung der erfassten Steuern behandelt wird. Diese Regelung ergänzt § 49 Absatz 5, der 
die Nachholung wesentlicher Beträge vorschreibt, die zuvor als erfasste Steuern geltend 
gemacht und nicht innerhalb von drei Jahren nach dem letzten Tag des Geschäftsjahrs 
gezahlt wurden. Gemäß Nummer 5 darf die Steuer nicht in die Berechnung der 
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angepassten erfassten Steuern einbezogen werden, wenn der Steuerpflichtige nicht erwar-
tet, die Steuer innerhalb des Dreijahreszeitraums zu zahlen. Da die rechtzeitige Zahlung 
der erfassten Steuern in der Kontrolle der Unternehmensgruppe liegt, gibt es keinen Me-
chanismus, um Beträge, die nach Ablauf des Dreijahreszeitraums gezahlt werden, in die 
angepassten erfassten Steuern einzubeziehen. Dadurch wird auch ein Missbrauch verhin-
dert, bei dem eine Geschäftseinheit geltend machen könnte, dass es nicht beabsichtigt sei, 
die Steuer in einem Jahr zu zahlen, in dem die Geschäftseinheit deutlich über dem Min-
deststeuersatz liegt, und dann später die Steuerschuld in einem Jahr zahlt, in dem sie unter 
dem Mindeststeuersatz liegt. Nummer 5 gilt für Beträge des laufenden Steueraufwands; 
dementsprechend fallen nachträgliche Anpassungen, wie zum Beispiel eine zusätzliche 
Steuerschuld aufgrund einer späteren Prüfung, nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Vorschrift. Denn solche Beträge sind nicht im laufenden Steueraufwand enthalten. § 49 ent-
hält die Regeln für erfasste Steuern, die infolge einer späteren Anpassung gezahlt werden. 
Darüber hinaus gibt es eine Sonderregel in § 44 Nummer 3 zur Einbeziehung von Beträgen, 
die in Bezug auf ungewisse Steuerposten gezahlt wurden, die die Einbeziehung solcher 
Beträge unabhängig von der Anwendung dieses Absatzes ermöglicht. 


Zu § 46 (Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten) 


Zu Absatz 1 


Die Zurechnung erfasster Steuern im vierten Teil erfolgt grundsätzlich nach denselben Kri-
terien wie die Zurechnung von Erträgen im dritten Teil. Erfasste Steuern werden in der Re-
gel der Geschäftseinheit zugewiesen (auch bei staatenlosen Geschäftseinheiten), die die 
entsprechenden Erträge in die Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts einbezieht. Sie werden dann bei der Berechnung des effektiven Steuersat-
zes für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit belegen ist, berück-
sichtigt. 


In vielen Fällen werden die erfassten Steuern von der Geschäftseinheit in Bezug auf ihren 
eigenen Gewinn und an eine Steuerbehörde in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie bele-
gen ist, gezahlt. In diesen eindeutigen Fällen ist keine gesonderte Zurechnungsvorschrift 
erforderlich. In komplizierteren Fällen können der Geschäftseinheit jedoch erfasste Steuern 
in Bezug auf Einkünfte auferlegt werden, die in die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts einer anderen Geschäftseinheit einbezogen werden. Daneben 
ist es möglich, dass die erfassten Steuern von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem, 
in der die Geschäftseinheit ansässig ist, erhoben werden. Dies kann beispielsweise im Rah-
men der Hinzurechnungsbesteuerung oder bei Quellensteuern der Fall sein. In diesen Fäl-
len müssen die erfassten Steuern vorbehaltlich der Beschränkungen des Absatzes 2 der 
jeweiligen Geschäftseinheit zugerechnet werden, die die Einkünfte erzielt hat. Parallel dazu 
sind Regeln für die ordnungsgemäße Zurechnung erfasster Steuern im Zusammenhang mit 
Betriebsstätten und (teilweise) steuerlich transparenten Einheiten erforderlich. Schließlich 
sind Vorschriften für die ordnungsgemäße Zurechnung erfasster Steuern auf Ausschüttun-
gen erforderlich. Absatz 1 regelt die Aufteilung dieser erfassten Steuern. Die Zurechnung 
erfasster Steuern nach Absatz 1 beschränkt sich nicht auf die laufenden gezahlten oder 
aufgelaufenen Steuern, sondern gilt auch für latente Steuern gemäß § 47. 


Absatz 1 sieht somit besondere Zurechnungsregeln für bestimmte grenzüberschreitende 
Steuern vor. Diese Zuweisungsregeln sind notwendig, um den Betrag der erfassten Steuern 
mit dem Mindeststeuer-Gewinn in Einklang zu bringen, auf den sich die Steuern grundsätz-
lich beziehen. Zusammenfassend enthalten die Vorschriften in Absatz 1 Zurechnungsre-
geln für erfasste Steuern einer Geschäftseinheit im Zusammenhang mit Betriebsstätten, 
steuertransparente Einheiten, hybride Einheiten, Steuern aufgrund einer Hinzurechnungs-
besteuerungsregelung und Steuern auf Ausschüttungen. 
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Zu Nummer 1 


Nummer 1 regelt die Zurechnung erfasster Steuern einer Geschäftseinheit zu einer Be-
triebsstätte. Diese Vorschrift gilt für die bei einem Stammhaus oder einer anderen Ge-
schäftseinheit in Bezug auf den Gewinn einer Betriebsstätte anfallenden erfassten Steuern. 
Die erfassten Steuern werden aus den angepassten erfassten Steuern der Geschäftsein-
heit herausgerechnet, bei der sie angefallen sind, und in die angepassten erfassten Steuern 
der Betriebsstätte eingerechnet. 


Die im Stammhaus in Bezug auf den Betriebsstättengewinn anfallenden erfassten Steuern 
können in einem dreistufigen Verfahren berechnet werden. Der erste Schritt besteht darin, 
die Höhe des Betriebsstättengewinns zu ermitteln, der im inländischen steuerpflichtigen 
Gewinn des Stammhauses berücksichtigt ist. Die Höhe des berücksichtigten Betriebsstät-
tengewinns lässt sich möglicherweise ohne Weiteres der Steuererklärung des Stammhau-
ses oder den zur Erstellung dieser Erklärung verwendeten Unterlagen entnehmen. Der in 
der Erklärung des Stammhauses berücksichtigte Betrag kann höher oder niedriger sein als 
der der Betriebsstätte zugerechnete Mindeststeuer-Gewinn nach § 39, da er nach den für 
die Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses 
geltenden Vorschriften ermittelt wurde. Der im inländischen steuerpflichtigen Gewinn be-
rücksichtigte Betriebsstättengewinn ist jedoch die maßgebliche Zahl, um die Höhe der in 
Bezug auf den Mindeststeuer-Gewinn der Betriebsstätte entrichteten inländischen Steuern 
zu bestimmen.  


Im zweiten Schritt wird die Steuerschuld des Stammhauses ermittelt, die durch die Berück-
sichtigung des Betriebsstättengewinns entsteht. Wird der Betriebsstättengewinn getrennt 
vom sonstigen Gewinn des Stammhauses besteuert, kann der für den berücksichtigten Ge-
winn der Betriebsstätte geltende Steuersatz einfach mit dem Betrag dieses Gewinns multi-
pliziert werden. Wird der berücksichtigte Betriebsstättengewinn hingegen mit dem sonsti-
gen Gewinn des Stammhauses zusammengerechnet, muss die vor Anrechnung ausländi-
scher Steuern auf den gesamten Gewinn zu entrichtende Steuerschuld des Stammhauses 
ermittelt werden und auf den berücksichtigten Gewinn der Betriebsstätte und den sonstigen 
steuerpflichtigen Gewinn des Stammhauses aufgeteilt werden. In vielen Fällen wird eine 
anteilige Aufteilung angemessen sein. In Fällen, in denen der Betriebsstättengewinn mit 
dem sonstigen Gewinn vermischt ist und der gesamte steuerpflichtige Gewinn des Stamm-
hauses niedriger ist als der berücksichtigte Gewinn der Betriebsstätte, wird die gesamte 
Steuerschuld vor Anrechnung ausländischer Steuern dem berücksichtigten Gewinn der Be-
triebsstätte zugeordnet. Mit anderen Worten werden inländische Verluste sowie Verluste 
anderer Betriebsstätten, die nach einer Anrechnungsmethode in der Berechnung des steu-
erpflichtigen Gewinns des Stammhauses berücksichtigt sind, zunächst mit dem inländi-
schen Gewinn verrechnet und dann auf den berücksichtigten Betriebsstättengewinn ange-
wandt. 


Im dritten Schritt gilt es, den Betrag der gegebenenfalls anrechenbaren Steuern der Be-
triebsstätte zu ermitteln. In vielen Fällen wird sich der Gesamtbetrag der Steuern, die in 
Bezug auf den berücksichtigten Betriebsstättengewinn anrechenbar sind, leicht anhand der 
Steuererklärungen des Stammhauses ermitteln lassen. In manchen Fällen können sich die 
anrechenbaren Steuern der Betriebsstätte aber auf eine breitere ausländische Gewinnbasis 
beziehen, die auch andere im Ausland erwirtschaftete Erträge des Stammhauses umfasst. 
In diesen Fällen ist die Höhe der anrechenbaren ausländischen Steuern, die auf den Be-
triebsstättengewinn entfallen, auf der Grundlage der Vorschriften des Steuerhoheitsgebiets 
sowie gegebenenfalls anhand von vernünftigen Annahmen zu ermitteln. 


Der Betrag der auf den berücksichtigten Betriebsstättengewinn entrichteten erfassten Steu-
ern entspricht dem Betrag, um den die Steuerverbindlichkeiten aus dem berücksichtigten 
Gewinn der Betriebsstätte den Betrag der anrechenbaren Steuern der Betriebsstätte auf 
ihren Gewinn übersteigen.  
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Beispiel 


Als Beispiel sei angenommen, dass A Co seinen Gewinn und den Gewinn seiner 
Betriebsstätte zu einem Satz von 20 Prozent versteuern muss. Die Betriebsstätte 
wird in ihrem Steuerhoheitsgebiet mit 12 Prozent besteuert. Die Betriebsstätte er-
wirtschaftet einen Gewinn in Höhe von 100 Euro und hat in Jahr 1 Steuern in Höhe 
von 12 Euro zu entrichten. Unternehmen A berücksichtigt den Betriebsstättenge-
winn in Höhe von 100 Euro in vollem Umfang; seine Steuerschuld beträgt in seinem 
Steuerhoheitsgebiet vor Anrechnung ausländischer Steuern 20 Euro. Nach Anrech-
nung der im Ausland entrichteten Steuern verringern sich die Steuern auf den Be-
triebsstättengewinn dann allerdings auf 8 Euro. In diesem Beispiel werden die Steu-
ern in Höhe von 8 Euro von den angepassten erfassten Steuern von Unternehmen 
A ausgenommen und der Betriebsstätte zugerechnet, da es sich dabei um die tat-
sächliche Steuerschuld in Bezug auf den Betriebsstättengewinn handelt. 


In dem vorstehenden dreistufigen Verfahren wird der Betrag der Steuern ermittelt, der von 
den erfassten Steuern des Stammhauses auszunehmen ist. Ist dieser Betrag einmal ermit-
telt, müssen diese Steuern aber noch dem Steuerhoheitsgebiet der jeweiligen Betriebsstät-
ten zugerechnet werden, wenn beim Stammhaus Steuern auf den Gewinn von mehr als 
einer Betriebsstätte erhoben wurden. Im Allgemeinen muss das multinationale Unterneh-
men dazu für jeden berücksichtigten Betriebsstättengewinn die Steuerschuld vor Anrech-
nung ausländischer Steuern ermitteln und die für jeden berücksichtigten Gewinn anrechen-
baren ausländischen Steuern von der Steuerschuld vor Anrechnung abziehen. Bei der 
Durchführung dieser Berechnungen gelten die Vorschriften des Steuerhoheitsgebiets des 
Stammhauses, einschließlich der für die Anrechnung gezahlter Steuern geltenden Be-
schränkungen. So werden zum Beispiel die von der Betriebsstätte entrichteten Steuern in 
vielen Fällen nur bis zur Höhe der Steuerschuld anrechenbar sein, die durch die Berück-
sichtigung des Gewinns der betreffenden Betriebsstätte entsteht. Anders ausgedrückt ist 
eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrichteten Steuern nicht gestattet. 
In solchen Fällen lässt sich der Betrag der verbleibenden Steuern (das heißt der Steuern, 
die den Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern übersteigen) auf einen bestimm-
ten berücksichtigten Betriebsstättengewinn leicht ermitteln, indem die anrechenbaren Steu-
ern von der Steuerschuld auf den berücksichtigten Gewinn vor der Steueranrechnung ab-
gezogen werden. In anderen Fällen können Beschränkungen für den anrechenbaren Steu-
erbetrag gelten oder kann eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrich-
teten Steuern gestattet sein. Im Fall von Beschränkungen der Anrechenbarkeit muss die 
multinationale Unternehmensgruppe auf der Grundlage der Vorschriften des Steuerhoheits-
gebiets ermitteln, welcher Betrag an im Ausland entrichteten Steuern für jeden berücksich-
tigten Betriebsstättengewinn anrechenbar ist, und gegebenenfalls vernünftige Annahmen 
treffen.  


Der auf einen berücksichtigten Betriebsstättengewinn entrichtete Steuerbetrag lässt sich 
schwerer ermitteln, wenn eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrichte-
ten Steuern gestattet ist, da die von einer Betriebsstätte entrichteten Steuern dann die Steu-
erschuld verringern können, die im Hinblick auf berücksichtigte Gewinne anderer Betriebs-
stätten besteht. Eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrichteten Steu-
ern bedeutet, dass die in Bezug auf die berücksichtigten Gewinne einer niedrig besteuerten 
Betriebsstätte entrichteten Steuern möglicherweise nicht der Steuerschuld auf den berück-
sichtigten Gewinn vor der Anrechnung abzüglich der anrechenbaren Steuern dieser Be-
triebsstätte entsprechen. Ist eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrich-
teten Steuern gestattet, sind die im Hinblick auf einen berücksichtigten Gewinn entrichteten 
Steuern zu ermitteln, indem von der Steuerschuld auf den berücksichtigten Gewinn der 
Betriebsstätte vor Steueranrechnung zunächst der Betrag der anrechenbaren Steuern der 
betreffenden Betriebsstätte und dann der sachgerechte Betrag der von anderen Betriebs-
stätten entrichteten überschießenden anrechenbaren Steuern abgezogen wird. Der sach-
gerechte Betrag der überschießenden anrechenbaren Steuern sollte bestimmt werden, in-
dem der Gesamtbetrag der überschießenden anrechenbaren Steuern auf die 
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berücksichtigten Betriebsstättengewinne aufgeteilt wird, und zwar auf der Grundlage der 
auf den jeweiligen berücksichtigten Betriebsstättengewinn entfallenden relativen verblei-
benden Steuerschuld, wobei jeweils nur die anrechenbaren Steuern zu berücksichtigen 
sind, die von der jeweiligen Betriebsstätte entrichtet wurden (das heißt die Steuerschuld 
nach der Anrechnung der von der Betriebsstätte entrichteten Steuern, aber vor Aufteilung 
der überschießenden anrechenbaren Steuern). Durch die Aufteilung der überschießenden 
anrechenbaren Steuern auf der Grundlage der allein auf Basis der anrechenbaren Steuern 
der Betriebsstätte ermittelten relativen verbleibenden Steuerschuld wird gewährleistet, dass 
der Betrag der Betriebsstätten zugerechneten erfassten Steuern des Stammhauses nicht 
den Steuerbetrag übersteigt, der im Hinblick auf die entsprechenden berücksichtigten Be-
triebsstättengewinne tatsächlich anfällt. Latente Steuerschulden im Zusammenhang mit 
dem Betriebsstättengewinn werden auf dieselbe Weise aufgeteilt. Die Vorschriften in Bezug 
auf die Berücksichtigung latenter Steuerschulden sind in § 47 aufgeführt. 


Im Fall einer transparenten Gesellschaft werden die Steuern nach § 46 Absatz 1 Nummer 1 
im Einklang mit der Zurechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
gemäß § 40 Absatz 2 Nummer 1 der Betriebsstätte zugerechnet. Muss beispielsweise der 
gruppenzugehörige Beteiligte einer transparenten Gesellschaft (zum Beispiel ein Gesell-
schafter einer volltransparenten Gesellschaft, bei der es sich um eine Personengesellschaft 
handelt, die selbst auch eine Geschäftseinheit ist) aufgrund der durch die volltransparente 
Gesellschaft ausgeübten Geschäftstätigkeiten die Steuern auf den der Betriebsstätte zuzu-
rechnenden Gewinn entrichten, werden diese Steuern des Beteiligten gemäß § 46 Absatz 1 
Nummer 1 der Betriebsstätte zugerechnet. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt die Zurechnung der Steuern im Zusammenhang mit dem Gewinn einer 
steuertransparenten Gesellschaft, der einem gruppenzugehörigen Gesellschafter zuge-
rechnet wird. Im Allgemeinen unterliegen transparente Gesellschaften im Steuerhoheitsge-
biet ihrer Gründung nicht der Körperschaftsteuer. Allerdings könnten bestimmte erfasste 
Steuern auf subnationaler Ebene oder lokaler Ebene bei transparenten Gesellschaften er-
hoben werden, ohne dass diese Gesellschaften dadurch in diesem Steuerhoheitsgebiet als 
steuerlich ansässig betrachtet würden. In anderen Fällen könnten die von der transparenten 
Gesellschaft ausgeübten Tätigkeiten die Erhebung einer Quellensteuer auslösen, die von 
der transparenten Gesellschaft zu tragen wäre.  


Wenn eine transparente Gesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet auf ihren Nettogewinn 
steuerpflichtig ist, liegt dies in den meisten Fällen daran, dass ihre Aktivitäten und Tätigkei-
ten eine Betriebsstätte in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet begründen. In diesen Fäl-
len wird der Anteil des Gewinns der volltransparenten Gesellschaft, der sachgerecht der 
Betriebsstätte zuzurechnen ist, zunächst gemäß § 40 Absatz 2 Nummer 1 der Betriebs-
stätte zugerechnet. 


Erfasste Steuern, die keiner Betriebsstätte zuzurechnen sind, werden im Einklang mit ge-
mäß § 40 Absatz 2 Nummer 2 den gruppenzugehörigen Gesellschaftern der transparenten 
Gesellschaft zugeteilt. Dies bedeutet in der Regel, dass die auf den Gewinn einer transpa-
renten Gesellschaft erhobenen (und keiner Betriebsstätte zuzurechnenden) erfassten Steu-
ern auf alle gruppenzugehörigen Gesellschafter im Verhältnis zu ihrem Anteil am Gewinn 
der transparenten Gesellschaft aufgeteilt werden. Im Fall einer umgekehrt hybriden Gesell-
schaft bleiben Gewinn und Steuern bei dieser Gesellschaft, weshalb es keiner Umverteilung 
der erfassten Steuern nach dieser Nummer bedarf. 


Zu Nummer 3 


So wie Nummer 1 die Zurechnung zu Betriebsstätten regelt, regelt Nummer 3 die Zurech-
nung der im Rahmen einer Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen 
(Hinzurechnungsbesteuerung) erhobenen Steuern. Das gleiche allgemeine Verfahren, das 
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unter Nummer 1 für die Umverteilung der bei einem Stammhaus für eine Betriebsstätte er-
hobenen Steuern beschrieben ist, kann von einem gruppenzugehörigen Beteiligten einer 
Geschäftseinheit in Bezug auf Steuern angewandt werden, die im Rahmen einer Hinzu-
rechnungsbesteuerungsregelung anfallen, wobei der im Jahresabschluss eines unmittelba-
ren oder mittelbaren gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte Hinzurechnungs-
besteuerungsbetrag, der gegebenenfalls auf dessen Anteil am Gewinn des beherrschten 
ausländischen Unternehmens erhoben wird, vorbehaltlich der Einschränkung von Absatz 2 
diesem beherrschten Unternehmen zugerechnet werden. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 regelt die Zurechnung der Steuern gruppenzugehöriger Gesellschafter, die im 
Zusammenhang mit dem Gewinn hybrider Einheiten anfallen. Ist ein gruppenzugehöriger 
Gesellschafter einer hybriden Einheit in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, das im Rah-
men einer Steuertransparenzregelung Steuern auf den Anteil des Beteiligten am Gewinn 
der hybriden Einheit erhebt, sollten die im Abschluss des gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ters ausgewiesenen erfassten Steuern der hybriden Einheit zugeteilt werden. Nach dem 
gleichen allgemeinen Verfahren, das unter Nummer 1 für die Zurechnung der bei einem 
Stammhaus im Hinblick auf eine Betriebsstätte erhobenen Steuern beschrieben ist, lässt 
sich auch der Betrag der Steuern ermitteln, die von einem gruppenzugehörigen Gesell-
schafter einer hybriden Einheit zugerechnet werden; für etwaige Steuern, die ein gruppen-
zugehöriger Gesellschafter einer hybriden Einheit in Bezug auf passive Einkünfte zurech-
net, gilt allerdings die Einschränkung von Absatz 2. Unterliegt der gruppenzugehörige Ge-
sellschafter in Bezug auf Ausschüttungen der hybriden Einheit einer Quellenbesteuerung 
oder einer Besteuerung auf Nettobasis, werden die entsprechenden Steuern gemäß Num-
mer 5 ebenfalls der hybriden Einheit zugerechnet. 


Zu Nummer 5 


Nummer 5 regelt die Umverteilung von im Zusammenhang mit Ausschüttungen anfallenden 
Steuern zwischen verschiedenen Geschäftseinheiten. Dies umfasst Quellensteuern und 
Steuern auf Nettobasis, die von unmittelbaren gruppenzugehörigen Gesellschaftern auf 
Ausschüttungen von Geschäftseinheiten im Hinblick auf ihre Aktien zu entrichten sind und 
die der ausschüttenden Geschäftseinheit zugerechnet werden. Quellensteuern werden 
nach den Rechtsvorschriften erhoben, denen die ausschüttende Geschäftseinheit unterliegt 
und an der Quelle einbehalten; die gesetzliche Verpflichtung zur Entrichtung der Ertrags-
teuer liegt jedoch beim gruppenzugehörigen Gesellschafter. Diese Regel gilt für Steuern im 
Hinblick auf jede Art von Ausschüttung im Zusammenhang mit den Aktien der ausschütten-
den Geschäftseinheit. Daher gilt sie auch für Steuern im Zusammenhang mit einer Aus-
schüttung, die nicht der Definition einer Dividende entspricht, die im Steuerhoheitsgebiet 
des Empfängers für Steuerzwecke gilt, oder die nach dem Rechnungslegungsstandard der 
obersten Muttergesellschaft nicht als Ausschüttung einbehaltener Gewinne betrachtet wird. 


In vielen Fällen handelt es sich bei der ausschüttenden Geschäftseinheit um die Geschäfts-
einheit, die die Erträge ursprünglich erwirtschaftet hat. In anderen Fällen ist die ausschüt-
tende Geschäftseinheit ein unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter der Geschäftsein-
heit, die die Erträge ursprünglich erwirtschaftet hat. Idealerweise sollten die von Geschäfts-
einheiten im Zusammenhang mit Ausschüttungen zu entrichtenden erfassten Steuern dem 
Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit zugewiesen werden, die die Erträge ursprünglich 
erwirtschaftet hat. Allerdings wäre die Rückverfolgung der Ausschüttungen entlang der Be-
teiligungskette äußerst komplex und aufwendig, vor allem in Fällen, in denen eine Einheit 
eine Vielzahl von Geschäftseinheiten kontrolliert. Daher sieht Nummer 5 vor, dass solche 
Steuern dem Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit zugewiesen werden sollten, die die 
Dividende, welche die Steuerpflicht auslöst, unmittelbar ausgeschüttet hat. 
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Zu Absatz 2 


Absatz 2 beschränkt die Zurechnung der Steuern eines gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ters, die auf passive Einkünfte der Geschäftseinheit anfallen, die seine Tochtergesellschaft 
ist. Mit dieser Regel soll die Integrität der Vorschriften für die gebietsbezogene Zusammen-
rechnung in Bezug auf mobile Einkünfte gewahrt werden. Ohne Absatz 2 würden die Vor-
schriften in Absatz 1 Nummer 3 und 4, die die Zurechnung der von einem gruppenzugehö-
rigen Gesellschaftern im Rahmen einer Hinzurechnungsbesteuerungsregelung oder im 
Hinblick auf eine hybride Einheit entrichteten Steuern regeln, faktisch dazu führen, dass die 
auf diese mobilen Einkünfte im Hochsteuerhoheitsgebiet des gruppenzugehörigen Gesell-
schafters entrichteten Steuern mit anderen im Niedrigsteuerhoheitsgebiet erwirtschafteten 
Erträgen zusammengerechnet werden. Ohne Absatz 2 könnte eine Unternehmensgruppe 
mobile Einkünfte von Hochsteuerhoheitsgebieten in Niedrigsteuerhoheitsgebiete verlagern, 
um den Gesamtbetrag der in der Unternehmensgruppe bestehenden Steuerverbindlichkei-
ten (einschließlich ihrer Ergänzungssteuerpflicht) zu verringern.  


Nach Absatz 2 ist der Betrag der erfassten Steuern in Bezug auf passive Einkünfte, der 
nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 von einem gruppenzugehörigen Gesellschafter auf eine 
Tochtergesellschaft umverteilt wird, auf den niedrigeren der beiden folgenden Beträge be-
grenzt. Nämlich den tatsächlichen Betrag der erfassten Steuern auf diese passiven Ein-
künfte oder den Betrag der passiven Einkünfte der Tochtergesellschaft, der aufgrund der 
Hinzurechnungsbesteuerungsregelung oder der Steuertransparenzregelung einbezogen 
wird, multipliziert mit dem Ergänzungssteuersatz, der im Steuerhoheitsgebiet der Tochter-
gesellschaft gilt (und der ohne Berücksichtigung der Steuern ermittelt wird, die im Zusam-
menhang mit der Hinzurechnungsbesteuerungsregelung oder der Steuertransparenzrege-
lung an die Tochtergesellschaft weitergegeben werden). Nach Anwendung dieses Absat-
zes gegebenenfalls verbleibende erfasste Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ters der Tochtergesellschaft, die im Hinblick auf solche passiven Einkünfte anfallen, werden 
in den angepassten erfassten Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschafters berück-
sichtigt. Der konkrete Effekt dieser Regel besteht daher darin, den Gesamtbetrag der er-
fassten Steuern auf solche passiven Einkünfte auf den Mindestsatz zu begrenzen (ein-
schließlich der Steuern, die der Tochtergesellschaft aufgrund der Hinzurechnungsbesteue-
rungsregelung oder der Steuertransparenzregelung zugerechnet werden). 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 stellt in Fällen, in denen der Mindeststeuer-Gewinn einer Betriebsstätte gemäß 
§ 39 Absatz 4 Satz 1 als Mindeststeuer-Gewinn des Stammhauses behandelt wird, sicher, 
dass alle etwaigen mit diesem Gewinn verbundenen angepassten erfassten Steuern als 
angepasste erfasste Steuern des Stammhauses behandelt werden. Dies werden sie bis 
maximal zur Höhe dieses Gewinns multipliziert mit dem höchsten im betreffenden Steuer-
hoheitsgebiet für ordentliche Einkünfte geltenden Körperschaftsteuersatz. Der höchste Kör-
perschaftsteuersatz auf ordentliche Einkünfte bedeutet den vollen Grenzsteuersatz, den ein 
Steuerhoheitsgebiet im Allgemeinen auf Ertragskategorien anwendet, bei denen keinerlei 
Ausnahmen, Befreiungen, Gutschriften oder sonstige Steuervergünstigungen für be-
stimmte Zahlungskategorien in Anspruch genommen werden können. 


Eine solche Situation tritt ein, wenn ein Verlust einer Betriebsstätte gemäß § 39 Absatz 4 
Satz 1 als Verlust eines Stammhauses behandelt wurde. In den meisten Fällen werden im 
Steuerhoheitsgebiet der Belegenheit der Betriebsstätte keine Steuern erhoben, entweder, 
weil das Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte den Vortrag ihres Verlusts gestattet oder – 
was seltener der Fall ist – weil die Betriebsstätte in diesem Steuerhoheitsgebiet nicht der 
Besteuerung unterliegt. 


Wird ein Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte gemäß § 39 Absatz 4 Satz 1 als Auf-
wand eines Stammhauses behandelt, verringert ein im Zusammenhang mit einem steuerli-
chen Verlust im Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte festgestellter latenter 
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Steueranspruch nicht die angepassten erfassten Steuern im Steuerhoheitsgebiet der Be-
triebsstätte oder des Stammhauses. Wird der von der Betriebsstätte festgestellte latente 
Steueranspruch im Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte aufgelöst, erhöhen sich umge-
kehrt die angepassten erfassten Steuern im Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte oder 
des Stammhauses nicht. Im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses angesetzte oder ver-
wendete Steuerlatenzen im Zusammenhang mit einem durch die Betriebsstätte verzeich-
neten Verlust können genutzt werden und unterliegen weiterhin den anderen Vorschriften 
des vierten Teils. 


Zu § 47 (Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern) 


§ 47 regelt die Berechnung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern. Über 
§ 41 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 47 findet das Konzept der Abgrenzung laten-
ter Steuern Eingang in die Ermittlung des effektiven Mindeststeuersatzes. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass temporäre Differenzen zwischen der Handels- und Steuerbilanz 
Berücksichtigung finden und somit im Rahmen der Zielsetzung der GloBE Musterregelun-
gen nicht zu Verzerrungen führen, da diese Abweichungen lediglich auf eine abweichende 
zeitliche steuer- und handelsrechtliche Erfassung zurückzuführen sind. 


Beispiel 


A Co unterliegt in Steuerhoheitsgebiet A einem Steuersatz in Höhe von 15 Prozent. 
A Co schafft einen materiellen Vermögenswert an, der handelsrechtlich über fünf 
Jahre abzuschreiben ist. Das Steuerrecht von Steuerhoheitsgebiet A sieht allerdings 
die Möglichkeit vor, diesen Vermögenswert einer steuerlichen Sofortabschreibung 
zu unterwerfen. Unterstellt man ein steuerliches und handelsrechtliches Einkommen 
von 100 Euro vor Abschreibung, entstehen aufgrund der steuerlichen Sofortab-
schreibung temporäre Differenzen zwischen Handels- und Steuerrecht in Höhe von 
80 Euro für das betrachtete Geschäftsjahr. Da sich diese Differenz über den Zeitab-
lauf auflöst, grenzt A Co eine passive latente Steuer in Höhe von 12 Euro für dieses 
Geschäftsjahr ab. Die 12 Euro ergeben sich durch Multiplikation des nominalen 
Steuersatzes (hier 15 Prozent) und der temporären Differenz (80 Euro). 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 definiert den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern für eine Geschäfts-
einheit für ein Geschäftsjahr als die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag enthaltenen abgegrenzten latenten Steuern, korrigiert um be-
stimmte Anpassungen. Bei den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag enthaltenen abgegrenzten Steuern handelt es sich im Ausgangspunkt 
entsprechend um den Saldo aus latenten Steuererträgen und Steueraufwendungen einer 
Geschäftseinheit des Geschäftsjahrs. Je nachdem, ob die latenten Steuererträge oder die 
latenten Steueraufwendungen für das Geschäftsjahr höher ausfallen, kann der Gesamtbe-
trag der erfassten latenten Steuern sowohl positiv als auch negativ sein. 


Durch die Referenz zum Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag wird zudem klargestellt, dass der Jahresabschluss der Geschäftseinheit nach An-
passung an die konzerneinheitlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der obersten 
Muttergesellschaft auch bei der Berechnung der latenten Steuern maßgebend sind.  


Absatz 1 sieht auch bereits mehrere Anpassungen vor. Zunächst sind die latenten Steuern 
abweichend von dem im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet herrschenden nominalen Steuer-
satz mit dem Mindeststeuersatz in Höhe von 15 Prozent zu bewerten. Lediglich für Steuer-
hoheitsgebiete mit einem nominalen Steuersatz unterhalb des Mindeststeuersatzes ist vor-
behaltlich Absatz 3 keine Anpassung vorzunehmen. 
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Zu Nummer 1 


Neben der Angleichung an den Mindeststeuersatz sind nach Absatz 1 Nummer 1 solche 
latenten Steuern auszunehmen, die sich auf Gewinne und Verluste beziehen, die im Zuge 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach dem dritten 
Teil dieses Gesetzes auszunehmen sind (zum Beispiel Gewinne und Verluste aus interna-
tionalem Seeverkehr). Dadurch wird sichergestellt, dass der Zähler bei der Berechnung des 
effektiven Steuersatzes nicht unverändert bleibt, während im Nenner korrespondierende 
Gewinne bei der Berechnung des Gesamt-Mindeststeuer-Gewinns ausgenommen werden. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 stellt eine Vorschrift zur Begrenzung des Einbezugs (passiver) latenter Steuern 
im Rahmen der Ermittlung der erfassten latenten Steuern dar. Die Vorschrift sieht eine An-
passung für den latenten Steueraufwand in Bezug auf sogenannte unzulässige Abgrenzun-
gen nach Absatz 6 und nicht geltend gemachte Abgrenzungen nach Absatz 7 vor.  


Dabei ist eine unzulässige Abgrenzung nach Absatz 6 jede Veränderung des latenten Steu-
eraufwands aufgrund von ungewissen Steuerpositionen. Wegen der Ungewissheit, ob sich 
die damit verbundenen Steuereffekte in Zukunft tatsächlich materialisieren, sind sie bei der 
Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach diesem Gesetz grundsätzlich nicht zu berück-
sichtigen. Sind diese Positionen nach den einschlägigen Rechnungslegungsstandards ab-
zugrenzen und führen diese zu einem latenten Steueraufwand, ist nach Absatz 1 Nummer 2 
eine entsprechende Korrektur vorzunehmen.  


Daneben fallen auch Steuern auf Ausschüttungen (Quellensteuern oder (Körper-
schaft-)Steuern auf empfangene Dividenden) unter unzulässige Abgrenzungen nach Ab-
satz 6. Diese sind nach bestimmten Rechnungslegungsstandards bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt abgrenzbar, obwohl die Ausschüttung tatsächlich noch nicht erfolgt ist. Auch 
hier ist eine entsprechende Korrektur vorzunehmen.  


Nicht geltend gemachte Abgrenzungen fallen ebenfalls unter Nummer 2. Davon erfasst ist 
jede Erhöhung einer latenten passiven Steuer bei einer Geschäftseinheit für ein Geschäfts-
jahr, die voraussichtlich nicht innerhalb des in Absatz 4 genannten Zeitraums wieder auf-
gelöst wird und die auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit nicht in den Gesamt-
betrag der angepassten latenten Steuern für das betreffende Geschäftsjahr einbezogen 
werden. Nach Absatz 4 ist für bestimmte passive latente Steuern vorgeschrieben, dass 
diese rückwirkend aufzulösen sind, wenn sich die ihnen zugrundeliegenden temporären 
Differenzen nicht innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen haben. Absatz 7 gestattet im Rah-
men eines Wahlrechts der berichtspflichtigen Geschäftseinheit passive latente Steuerauf-
wendungen auszunehmen, wenn nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die der 
passiven latenten Steuer zugrundliegenden temporären Differenzen nicht innerhalb der 
nächsten fünf Jahre ausgleichen. Für Ausübung dieses Wahlrechts sieht Nummer 2 die 
entsprechende Korrektur vor.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 ist eine zentrale Vorschrift in Bezug auf die Abbildung steuerlicher Verlustvor-
träge im Rahmen der Mindestbesteuerung. Unter den meisten Rechnungslegungsstan-
dards sind für steuerliche Verlustvorträge aktive Steuern in Höhe des Produkts aus Verlust-
vortrag und dem vorherrschenden nominellen Steuersatz in dem Steuerhoheitsgebiet ab-
zugrenzen, da diese eine Steuerminderbelastung in Geschäftsjahren darstellen, in denen 
die steuerlichen Verlustvorträge genutzt werden können (das heißt dem steuerlichen Ver-
lust ein steuerlicher Gewinn gegenübersteht). Somit wird in der Bilanz der Geschäftseinheit 
zum Zeitpunkt der Entstehung des steuerlichen Verlustvortrags eine entsprechende aktive 
Steuerlatenz abgegrenzt.  
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Die meisten Rechnungslegungsstandards verlangen allerdings als Ansatzvoraussetzung, 
dass die Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags in zukünftigen Besteuerungszeiträumen 
überwiegend wahrscheinlich sein muss. Ist aufgrund von Prognosen unklar, ob in zukünfti-
gen Zeiträumen überhaupt steuerliche Gewinne erzielt werden können, ist eine Abgrenzung 
einer aktiven Steuerlatenz regelmäßig unzulässig. Allerdings kann es in späteren Ge-
schäftsjahren erstmals zum Ansatz aktiver latenter Steuern kommen, obwohl der Verlust-
vortrag bereits in früheren Besteuerungszeiträumen entstanden ist, es jedoch erstmals 
überwiegend wahrscheinlich ist, dass ein Verlustvortrag zeitnah mit zukünftigen Gewinnen 
verrechnet werden kann.  


Ist eine aktive Steuer aufgrund eines Verlustvortrags gebildet worden, ist diese im Ge-
schäftsjahr, in dem der Verlustvortrag genutzt wird, aufwandswirksam aufzulösen. Dies 
führt dann im Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag zu passivem latenten Steuerauf-
wand in entsprechender Höhe. 


Losgelöst von der handelsrechtlichen Behandlung steuerlicher Verlustvorträge sieht Num-
mer 3 vor, dass latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge für Zwecke dieses Gesetzes 
auch zu bilden sind, obwohl deren Nutzung innerhalb eines bestimmten zukünftigen Zeit-
raums nicht überwiegend wahrscheinlich ist. Mit anderen Worten, aktive latente Steuern 
sind diesbezüglich voraussetzungslos für Mindeststeuerzwecke zu bilden, obwohl sie sich 
im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nicht als aktiver 
latenter Steuerertrag im Geschäftsjahr niedergeschlagen haben. Dadurch werden die steu-
erlichen Verlustvorträge für Zwecke dieses Gesetzes importiert. Findet erst eine spätere 
handelsrechtliche Erfassung eines in vorangegangenen Besteuerungszeiträumen entstan-
denen Verlustvortrags statt, ist der korrespondierende aktive latente Steuerertrag für dieses 
Geschäftsjahr außer Acht zu lassen, um eine Doppelerfassung im Sinne dieses Gesetzes 
zu vermeiden. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 schreibt vor, dass eine Anpassung des passiven latenten Steueraufwands auf-
grund einer Änderung des geltenden inländischen Steuersatzes für Zwecke dieses Geset-
zes grundsätzlich nicht nachzuvollziehen ist, das heißt daraus resultierender zusätzlicher 
latenter Steueraufwand ist bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der angepassten erfass-
ten Steuern nicht zu berücksichtigen. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die Steuersatz-
senkung erstmalig in dem Zeitpunkt auswirkt, in dem die latenten Steuern aufgelöst werden. 
Für den Fall einer Reduzierung des nominellen Steuersatzes des Steuerhoheitsgebiets ist 
allerdings nach § 49 Absatz 5 eine gesonderte rückwirkende Korrektur für das Jahr der Ent-
stehung der temporären Differenz vorgesehen. 


Zu Nummer 5 


Nummer 5 sieht eine Anpassung bei der Ermittlung des Gesamtbetrags angepasster laten-
ter Steuern vor, wenn handelsbilanziell aktive latente Steuern aufgrund von Steueranrech-
nungsbeträgen gebildet worden sind. Entsprechend sind die aktiven latenten Steuererträge 
bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes nicht zu berücksichtigen. Dadurch soll im 
Grundsatz gewährleistet werden, dass Anrechnungssysteme, welche die Möglichkeit eines 
Anrechnungsvortrags vorsehen (zum Beispiel USA) keine andere Behandlung erfahren als 
Anrechnungssysteme ohne Anrechnungsvortrag (zum Beispiel Deutschland). Mit anderen 
Worten: Ein Anrechnungsvortrag ist für Zwecke dieses Gesetzes nicht vorgesehen. Es be-
steht allerdings eine Ausnahme in Bezug auf Steuersysteme, die eine teilweise oder voll-
ständige Verrechnung des den ausländischen Steuern zugrundeliegenden ausländischen 
Einkommen mit einem im Inland entstandenen steuerlichen Verlusts vorsehen. Dadurch ist 
in (steuerlichen) Verlustjahren keine Anrechnung ausländischer Steuern möglich, soweit 
das verrechenbare ausländische Einkommen den steuerlichen Verlust nicht übersteigt. Ent-
stehen in nachfolgenden Geschäftsjahren wieder (steuerliche) Gewinne können die vorge-
tragenen Anrechnungsbeträge steuerlich mit den auf die (steuerlichen) Gewinne zu 
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entrichtenden Steuern verrechnet werden. Soweit sich diese Gewinne auch in dem Min-
deststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust wiederspiegeln, dürfen die latenten Steuern 
im Zusammenhang mit der Entstehung und Nutzung von Steueranrechnungsbeträgen bei-
behalten werden. Allerdings unterliegen auch diese latenten Steuern den allgemeinen Re-
gelungen zur Behandlung von latenten Steuern. So hat insbesondere eine Anpassung an 
den Mindeststeuersatz zu erfolgen. Entsprechend den Vorgaben zu § 78 Absatz 1 Sätze 4 
und 5 ist die Anpassung an den Mindeststeuersatz bei aktiven latenten Steuern auf Steu-
eranrechnungsbeträge wie folgt vorzunehmen:  


Latenter Steueranspruch
Anwendbarer nationaler Steuersatz


× Mindeststeuersatz 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 ergänzt Absatz 1 um (Folge-)Anpassungen im Rahmen der Ermittlung des Ge-
samtbetrags der angepassten erfassten Steuern. Diese Folgeanpassungen sind nötig, da 
bestimmte Ansatzausschlüsse nach Absatz 1 bei tatsächlicher Materialisierung konsequen-
terweise in dem jeweiligen Geschäftsjahr zu erfassen sind. Somit sollen systemische Ver-
werfungen vermieden werden. 


Zu Nummer 1 


So ist beispielsweise latenter Steueraufwand in Bezug auf ungewisse Steuerpositionen zum 
Zeitpunkt der handelsrechtlichen Erfassung nach Absatz 1 Nummer 2 zu korrigieren. Ma-
terialisiert sich der Betrag unzulässiger Abgrenzungen oder nicht geltend gemachter in spä-
teren Geschäftsjahren nunmehr tatsächlich, ist dieser nach Absatz 2 Nummer 1 zu erfas-
sen. Bei ungewissen Steuerpositionen wird dabei beispielsweise sichergestellt, dass zum 
Zeitpunkt, zu dem Gewissheit über den zugrundeliegenden Sachverhalt besteht (und infol-
gedessen die latente Steuerposition ertragswirksam aufzulösen ist), erstmal der entspre-
chende Sachverhalt für Zwecke dieses Gesetzes abgebildet wird. Da die Bildung der laten-
ten Steuer nach Absatz 1 Nummer 2 keine Berücksichtigung gefunden hat, ist auch deren 
Auflösung in dem Geschäftsjahr nach Absatz 1 Nummer 2 auszunehmen. Satz 2 stellt klar, 
dass sich diese beiden Beträge (latenter Steueraufwand oder Steuerertrag aus der Auflö-
sung der latenten Steuer in Bezug auf ungewisse Steuerpositionen und der tatsächlich an-
gefallene Betrag) der Höhe nach entsprechen müssen. Entsprechendes gilt für Ausschüt-
tungen im Sinne des Absatzes 6 Nummer 2. 


Da die durch Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 7 entstandenen latenten Steuerauf-
wendungen nicht berücksichtigt werden, sind korrespondierend auch die aus der Auflösung 
resultierenden latenten Steuererträge auszunehmen. Da dem Wahlrecht allerdings die An-
nahme zugrunde liegt, dass die passive latente Steuer nicht besteht beziehungsweise aus-
genommen wurde, da sie sich nicht innerhalb der ersten fünf Jahre wieder auflöst, ist jeder 
Betrag (ausgenommener) latenter Steuererträge aus der Auflösung als Erhöhung des Ge-
samtbetrags der angepassten latenten Steuern für das entsprechende Geschäftsjahr zu 
erfassen. Diese Erhöhung stellt keinen latenten Steueraufwand dar. Die betragsmäßige 
Korrespondenz wird durch Satz 2 nochmal klarstellt. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 enthält eine Folgeanpassung, die sich aus der Anwendung des Absatzes 4 
ergibt. Nach Absatz 4 sind latente Steuerschulden, die nicht nach Absatz 5 explizit ausge-
nommen sind und nicht innerhalb von fünf Jahren nach erstmaliger Abgrenzung aufgelöst 
worden sind, nachzuversteuern. Lösen sich die passiven latenten Steuern nach Ablauf des 
Fünfjahreszeitraums auf, führt dies trotz der Anwendung des Absatzes 4 handelsrechtlich 
zu einem latenten Steuerertrag im Geschäftsjahr der Auflösung. In diesem Zeitpunkt ist in 
gleicher Höhe eine Erhöhung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern für 
Zwecke dieses Gesetzes zu erfassen, wohingegen der latente Steuerertrag auszunehmen 
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ist. Dadurch wird im Ergebnis der Steuerwand erst im Jahr der Auflösung der temporären 
Differenz berücksichtigt. 


Zu Nummer 3 


Als Ergänzung zu Absatz 1 Nummer 3 enthält Absatz 2 Nummer 3 eine Vorschrift zur fikti-
ven Abgrenzung einer aktiven latenten Steuer auf einen steuerlichen Verlustvortrag, die 
handelsbilanziell nicht gebildet worden ist, da die Ansatzvoraussetzungen nicht erfüllt sind 
(insbesondere da keine zukünftigen Profite prognostiziert worden sind). Somit wird für Zwe-
cke dieses Gesetzes ein latenter Steuerertrag im Rahmen der Ermittlung des Gesamtbe-
trags der angepassten latenten Steuern fingiert, der handelsbilanziell nicht abgebildet wor-
den ist. 


Zu Absatz 3 


Ein latenter Steueranspruch, der gemäß Absatz 1 zu einem unter dem Mindeststeuersatz 
liegenden Steuersatz zu erfassen ist, kann abweichend von Absatz 1 und 2 anhand des 
Mindeststeuersatzes neu berechnet werden, sofern die steuerpflichtige Geschäftseinheit 
nachweisen kann, dass der latente Steueranspruch auf einen Mindeststeuer-Verlust dieses 
Geschäftsjahrs zurückzuführen ist. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass 
ein Mindeststeuer-Verlust in einem Geschäftsjahr in gleicher Höhe als Ausgleich für einen 
Mindeststeuer-Gewinn zur Verfügung steht.  


Beispiel  


Würde es dieses Wahlrecht nicht geben, würde beispielsweise ein latenter Steuer-
anspruch von 5 Euro bei einem steuerlichen Verlust in Höhe von 100 Euro und ei-
nem nominalen Steuersatz in Höhe von 5 Prozent im Geschäftsjahr, im darauffol-
genden Geschäftsjahr bei einem Mindeststeuer-Gewinn in Höhe von 100 Euro einen 
Steuererhöhungsbetrag in Höhe von 10 Euro auslösen, da durch die Auflösung des 
latenten Steueranspruchs dem Gewinn lediglich 5 Euro latenter Steueraufwand ge-
genübersteht. Um zunächst eine systematisch gebotene Verlustverrechnung mit 
späteren Gewinnen zu gewährleisten, kann der latente Steueranspruch abweichend 
mit dem Mindeststeuersatz neu bewertet werden. Dies würde dann in dem Beispiel 
dazu führen, dass im nachfolgenden Geschäftsjahr kein Steuererhöhungsbetrag an-
fällt.  


Weitere Voraussetzung für die Anwendung des Wahlrechts ist allerdings, dass sich 
der steuerliche Verlust tatsächlich auch in einen Mindeststeuer-Verlust übersetzt. 
Nur insoweit ist eine Neuberechnung zum Mindeststeuersatz zulässig.  


Durch die Neuberechnung ist der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 
um den Betrag zu verringern, um den sich der latente Steueranspruch (fiktiv) erhöht. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 sieht eine weitere Begrenzung für passive latente Steuern nach Absatz 1 im Zuge 
der Ermittlung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern vor. Hiernach sind 
latente Steuerschulden, die nicht nach Absatz 5 explizit ausgenommen sind und nicht in-
nerhalb von fünf Jahren nach erstmaliger Abgrenzung aufgelöst worden sind, nachzuver-
steuern. Dafür ist ein Nachversteuerungsbetrag für das Geschäftsjahr zu ermitteln, der als 
Minderung der erfassten Steuern und zu einer rückwirkenden Neuberechnung des effekti-
ven Steuersatzes sowie der Ergänzungssteuer führt. Der Nachversteuerungsbetrag ent-
spricht der Differenz zwischen dem Betrag, mit dem die latente Steuerschuld in den Ge-
samtbetrag der angepassten latenten Steuern im fünften vorangegangen Geschäftsjahr 
einbezogen worden ist und dem Betrag, der nicht bis zum letzten Tag des laufenden Ge-
schäftsjahrs aufgelöst worden ist. Anders ausgedrückt: Die Höhe bestimmter latenter 
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Steuerpositionen wird nach fünf Geschäftsjahren daraufhin überprüft, ob sich diese schon 
vollumfänglich aufgelöst haben. Ist dies nicht der Fall, werden sie retrospektiv so behandelt, 
als wären sie zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Erfassung nur zu dem Betrag erfasst worden, 
der sich innerhalb des Fünfjahreszeitraum aufgelöst hat. Der Überhangsbetrag stellt eine 
Minderung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern für das laufende Ge-
schäftsjahr dar.  


Beispiel  


A Co bildet in Geschäftsjahr 01 eine passive latente Steuer in Höhe von 70 Euro, 
die über die nächsten sieben Jahre ratierlich aufgelöst wird. Da die latente Steuer-
schuld nicht unter Absatz 5 fällt, ist der Anwendungsbereich von Absatz 4 eröffnet 
und es ist eine Nachversteuerung am Ende des fünften Geschäftsjahrs vorzuneh-
men. Der Nachversteuerungsbetrag zum Ende des fünften Geschäftsjahrs beträgt 
20 Euro. Dieser mindert den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern in 
Geschäftsjahr 01 und führt entsprechend zu einer Neuberechnung des Steuererhö-
hungsbetrags für dieses Geschäftsjahr. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält eine enumerative Auflistung bestimmter passiver latenter Steuerschulden, 
auf die eine Nachversteuerung nach Absatz 4 keine Anwendung findet. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 sind grundsätzlich alle passiven latenten Steuern in Bezug auf materielle 
Vermögenswerte von der Nachversteuerung nach Absatz 4 ausgenommen. Somit führen 
insbesondere steuerliche Sofortabschreibungen oder beschleunigte steuerliche Abschrei-
bungen, deren handelsrechtlicher Abschreibungshorizont länger ist, nicht zur Anwendung 
des Absatzes 4.  


Der Begriff der materiellen Vermögenswerte umfasst grundsätzlich materielle Vermögens-
werte, die als Sachanlagevermögen oder Vorräte für handelsrechtliche Zwecke klassifiziert 
werden und die länger als eine Berichtsperiode nutzbar sind. Zudem fallen auch natürliche 
Ressourcen, die unter dem jeweiligen Rechnungslegungsstandard als materielle Vermö-
genswerte fallen unter Nummer 1. Schließlich sind auch geleaste materielle Vermögens-
werte umfasst. 


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 sind Kosten einer staatlichen Lizenz oder ähnlichen Regelung für die Nut-
zung von unbeweglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen In-
vestitionen in materielle Vermögenswerte verbunden sind und zur Abgrenzung passiver la-
tenter Steuern aufgrund einer abweichenden handels- und steuerlichen Abbildung führen, 
nicht unter Absatz 4 zu fassen. Als Beispiel sei eine Lizenz zur Nutzung eines Funkfre-
quenzspektrums genannt, dass für steuerliche Zwecke über 15 Jahre abzuschreiben ist, 
allerdings handelsrechtlich ein Abschreibungshorizont von 20 Jahren zugrunde zu legen 
ist. 


Zu Nummer 3 


Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die beispielsweise für steuerliche Zwecke 
unmittelbar und für handelsrechtliche Zwecke kapitalisiert und über sieben Jahre abzu-
schreiben sind, würden ebenfalls zu Abgrenzung von passiven latenten Steuern führen. Auf 
diese latenten Steuerschulden ist Absatz 4 ebenfalls nicht anzuwenden. 
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Zu Nummer 4 


Passive latente Steuern in Bezug auf Stilllegungs- und Sanierungsaufwendungen sind nicht 
im Rahmen der Nachversteuerung nach Absatz 4 zu erfassen. Darunter sind insbesondere 
Kosten für die Außerbetriebnahme von Vermögenswerten am Ende ihrer Nutzungsdauer 
sowie Kosten zur Renaturierung zu fassen (zum Beispiel Atomkraftwerke, Ölplattformen 
oder Minen). Durch eine Nachversteuerung in Bezug auf diese Kosten würde eine falsche 
Anreizwirkung gesetzt. 


Zu Nummer 5 


Nummer 5 bezieht sich auf nicht realisierte Nettogewinne, die zwar unter manchen Rech-
nungslegungsstandards Berücksichtigung finden, allerdings regelmäßig nicht im Rahmen 
der steuerlichen Gewinnermittlung einbezogen werden. Der Einschub „sofern nicht die Re-
alisationsmethode nach § 32 anzuwenden ist“ stellt zudem klar, dass Nummer 5 nur einen 
Anwendungsbereich besitzt, wenn Nettogewinne aufgrund der Bewertung zum beizulegen-
den Zeitwert resultieren. Übt die berichtspflichtige Geschäftseinheit allerdings das Wahl-
recht nach § 32 aus, läuft Nummer 5 regelmäßig leer, da die meisten Steuerrechtsordnun-
gen vorsehen, dass stille Reserven in der Regel erst beim tatsächlichen Veräußerungsvor-
gang gehoben werden. 


Zu Nummer 6 


Nach Nummer 6 werden passive latente Steuern aufgrund der handelsrechtlichen Erfas-
sung von Fremdwährungsgewinnen nicht der Nachversteuerung unterworfen, da diese Ge-
winne in den meisten Steuerhoheitsgebieten regelmäßig erst der Besteuerung unterliegen, 
wenn der zugrunde liegende Vermögenswert veräußert wird (zum Beispiel eine Forderung 
in einer fremden Währung). 


Zu Nummer 7 


Latenter Steueraufwand in Bezug auf Versicherungsrückstellungen und abgegrenzte Ver-
sicherungsvertragsabschlusskosten sind von der Nachversteuerung nach Absatz 4 ausge-
nommen, da die Versicherungswirtschaft bereits umfangreichen regulatorischen Rahmen-
bedingungen und Rechnungslegungsstandards unterliegt, welche die zeitliche Erfassung 
dieser Position dezidiert vorterminieren. Schwankungsrückstellungen sind ebenfalls er-
fasst. Es entstehen daher regelmäßig keine Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts der 
Auflösung latenter Steuerverbindlichkeiten.  


Zu Nummer 8 


Nummer 8 nimmt Gewinne aus dem Verkauf von im selben Steuerhoheitsgebiet wie die 
Geschäftseinheit belegenem Sachvermögen, die in Sachvermögen im selben Steuerho-
heitsgebiet reinvestiert werden, aus. In einigen Steuerhoheitsgebieten unterliegt der Ge-
winn aus der Veräußerung eines Vermögenswerts nicht der Besteuerung, wenn dieser Ge-
winn innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einen Vermögenswert investiert wird, der 
den veräußerten Vermögenswert ersetzt. Folglich erfolgt die Besteuerung erst, wenn der 
ersetzende Vermögenswert final veräußert wird. Um Volatilitäten aufgrund einer anderen 
handelsrechtlichen Behandlung zu vermeiden, sind passiven latente Steuern in dem Zu-
sammenhang von der Nachversteuerung nach Absatz 4 auszunehmen. 


Zu Nummer 9 


Nummer 9 stellt klar, dass zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen von Rechnungs-
legungsgrundsätzen in Bezug auf die in Nummern 1 bis 8 genannten Posten ergeben, 
ebenfalls von der Nachversteuerung auszunehmen sind. 
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Zu Absatz 6 


Es wird auf die Begründung zu Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 1 verwiesen. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 ist ein Wahlrecht, das von der berichtspflichtigen Geschäftseinheit jährlich in Be-
zug auf bestimmte passive latente Steuerpositionen ausgeübt werden kann („steuerattribut-
bezogenes Wahlrecht“). Es wird des Weiteren auf die Begründung zu Absatz 1 Nummer 2 
und Absatz 2 Nummer 1 verwiesen. 


Zu § 48 (Mindeststeuer-Verlustwahlrecht) 


Zu Absatz 1 


§ 48 eröffnet die Möglichkeit mit der Abgabe der ersten Mindeststeuer-Erklärung für ein 
Steuerhoheitsgebiet von dem Einbezug der latenten Steuern bei der Ermittlung des Ge-
samtbetrags der angepassten erfassten Steuern abzusehen, also im Ergebnis § 47 nicht 
zur Anwendung zu bringen. Stattdessen kann für jedes Geschäftsjahr, in dem für ein Steu-
erhoheitsgebiet ein Mindeststeuer-Verlust vorliegt, ein (fiktiver) latenter Steueranspruch in 
Höhe des Gesamt-Mindeststeuer-Verlusts multipliziert mit dem Mindeststeuersatz ange-
setzt werden. Dadurch wird systemimmanent eine Regelung geschaffen, um Gesamt-Min-
deststeuer-Verluste in nachfolgende Geschäftsjahre vorzutragen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, wie der nach Absatz 1 ermittelte latente Steueranspruch vorzutragen und 
in nachfolgenden Geschäftsjahren aufzulösen ist. Entstehen in nachfolgenden Geschäfts-
jahren Gesamt-Mindeststeuer-Gewinne ist der nach Absatz 1 gebildete latente Steueran-
spruch in Höhe des Gesamt-Mindesteuer-Gewinns zu reduzieren. Dies allerdings nur, so-
weit der Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn den Gesamt-Mindeststeuer-Verlust nicht über-
schreitet. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt, dass der latente Steueranspruch im Geschäftsjahr des Widerrufs des Wahl-
rechts auf null zu reduzieren ist. Dabei steht die erstmalige Anwendung des § 47 einem 
Widerruf gleich. Für den Fall der erstmaligen Anwendung von § 47 sind die latenten Steuern 
mit dem historischen Wert aus den vorangegangenen Geschäftsjahren zu berücksichtigen. 
Dadurch soll insbesondere die doppelte Berücksichtigung von Verlusten vermieden wer-
den. Die in § 74 enthaltenen allgemeinen Bestimmungen in Bezug auf Wahlrechte sind ent-
sprechend zu beachten. 


Zu Absatz 4 


Satz 1 schließt das Wahlrecht nach Absatz 1 in Bezug auf Steuerhoheitsgebiete mit einem 
zulässigen Ausschüttungssystem aus. Zudem ist in Satz 2 eine Sonderregelung für den Fall 
vorgesehen, dass die oberste Muttergesellschaft eine transparente Einheit mit einem Min-
deststeuer-Verlust ist. In diesem Fall sind der Satz 1 und die Absätze 1 bis 3 auf den Min-
desteuer-Verlust der transparenten Einheit entsprechend anzuwenden, der sich nach An-
wendung von § 66 Absatz 2 ergibt. Dadurch wird gewährleistet, dass der Verlust nicht dop-
pelt berücksichtigt werden kann. Die Sonderregelung nach Satz 2 gilt unabhängig davon, 
ob für das Steuerhoheitsgebiet das Wahlrecht nach Absatz 1 ausgeübt worden ist. Da das 
Wahlrecht nur mit der Abgabe der ersten Mindeststeuer-Erklärung beantragt werden kann, 
würde bei der Anwendung des CbCR-Safe Harbours nach §§ 80 bis 83 die Ausübung eines 
entsprechenden Wahlrechts nicht möglich sein. Daher sieht Satz 3 vor, dass die 
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Inanspruchnahme auch für das erste Geschäftsjahr möglich ist, nachdem der CbCR-Safe 
Harbour nicht mehr anwendbar ist. 


Zu § 49 (Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern) 


§ 49 ist die Vorschrift zur Abbildung von Anpassungen und Änderungen der erfassten Steu-
ern nach § 42. Die erfassten Steuern einer Unternehmensgruppe können sich aus unter-
schiedlichen Gründen (zum Beispiel aufgrund der Änderung der Höhe der steuerpflichtigen 
Einkünfte im Zuge der Überprüfung der Steuererklärung durch die Finanzverwaltung) nach 
Abgabe der Mindeststeuererklärung ändern. Eine Änderung der erfassten Steuern hat in 
der Konsequenz eine mögliche Änderung des Steuererhöhungsbetrags für ein Geschäfts-
jahr zur Folge. § 49 regelt wie diese Änderungen zu berücksichtigen sind. 


Zu Absatz 1 


Eine Erhöhung der Steuerschuld eines vorangegangenen Jahres ist als Erhöhung der er-
fassten Steuern für das laufende Geschäftsjahr zu erfassen. Der maßgebliche Zeitpunkt ist 
der Erlass des betreffenden Steuerbescheides beziehungsweise Verwaltungsaktes. Eine 
laufende Korrektur der nachträglichen Änderungen kann im Verhältnis zu einer retrospekti-
ven Änderung zu administrativen Vereinfachungen führen. Insbesondere kann es dadurch 
nicht zu Erstattungen bereits gezahlter Ergänzungssteuern aus vorangegangenen Jahren 
kommen. Dabei folgt die Regelung im Grundsatz der Systematik der Korrektur von Bilan-
zierungs- und Bewertungsfehlern eines vorangegangenen Geschäftsjahrs sowie Änderun-
gen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden nach § 23, die ebenfalls eine 
fortlaufende Korrektur vorsehen.  


Zu Absatz 2 


Im Fall einer nachträglichen Minderung ist grundsätzlich eine Neuberechnung des effekti-
ven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für das vorangegangene Geschäfts-
jahre vorzunehmen, da hierdurch ein höherer zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag in Bezug 
auf dieses Geschäftsjahr resultieren kann, der zu einer Erhöhung der Mindeststeuer führt. 
Satz 3 stellt klar, dass eine Anpassung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts für dieses Geschäftsjahr, soweit es sich um notwendige Folgeanpassungen han-
delt, durchzuführen ist. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält einen Mechanismus, der systemimmanent sicherstellt, dass Absatz 2 über 
eine Fiktion entsprechend für Fälle gilt, wenn ein inländischer steuerlicher Verlust in ein 
früheres Geschäftsjahr zurückgetragen wird. Grundsätzlich erfolgt dann im laufenden Ge-
schäftsjahr eine Steuererstattung für ein vorangegangenes Geschäftsjahr. Bei dieser Er-
stattung handelt es sich um eine Verringerung der erfassten Steuern für ein früheres Ge-
schäftsjahr, weshalb sie als Anpassung der Steuerschuld einer Geschäftseinheit aus er-
fassten Steuern für ein früheres Geschäftsjahr fällt.  


Die Erstattung von erfassten Steuern für das frühere Jahr muss mit einer entsprechenden 
Anpassung einhergehen, um einen Rücktrag des inländischen steuerlichen Verlusts vorzu-
nehmen. Mit anderen Worten ist der inländische steuerliche Verlust im Fall eines Rücktrags 
nach innerstaatlichem Recht so zu behandeln, dass er in gleicher Weise einen latenten 
Steueranspruch begründen würde, wie dies nach den Vorgaben dieses Gesetzes der Fall 
gewesen wäre, wenn er zu einem Verlustvortrag geführt hätte. Sofern es sich nicht um eine 
unwesentliche Erstattung nach Absatz 3 handelt, ist folglich ein fiktiver latenter Steueran-
spruch für das Jahr anzusetzen, in dem der inländische steuerliche Verlust anfällt. Der Be-
trag dieses latenten Steueranspruchs entspricht dem Betrag, der andernfalls im Abschluss 
verbucht worden wäre, wenn der latente Steueranspruch hätte vorgetragen werden können, 
und ist auf den Betrag des inländischen steuerlichen Verlusts multipliziert mit dem 
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Mindeststeuersatz begrenzt. Aufgrund von § 47 verringern sich durch die Feststellung die-
ses latenten Steueranspruchs die angepassten erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr, in 
dem der Verlust entsteht. Dieser latente Steueranspruch gilt gleichzeitig mit dem Rücktrag 
der Erstattung in dem Geschäftsjahr als aufgelöst, in das der inländische Verlust zurückge-
tragen wurde. Dadurch erhöhen sich die angepassten erfassten Steuern in diesem Jahr. 
Wenn die Auflösung des latenten Steueranspruchs und der Steuererstattung in der Summe 
in einer Erhöhung der erfassten Steuern für das frühere Geschäftsjahr resultiert, wird diese 
Erhöhung im laufenden Geschäftsjahr berücksichtigt. Zu beachten ist, dass die Vorschrift 
in § 43 im laufenden Geschäftsjahr auch gilt, wenn ein Verlustrücktrag berücksichtigt wird. 
Der Ansatz und die Auflösung eines fiktiven latenten Steueranspruchs ist der bevorzugte 
Mechanismus, um die sachgerechten und notwendigen Anpassungen umzusetzen, die bei 
der Feststellung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts vorzunehmen 
sind, da damit die Integrität des Konzepts der Berücksichtigung latenter Steuern insgesamt 
gewahrt bleibt. 


Beispiel 


ABC Co ist die einzige Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe 
in Steuerhoheitsgebiet A. Der dortige Steuersatz beträgt 20 Prozent und Verlust-
rückträge sind gestattet. In Geschäftsjahr 01 weist ABC Co einen Mindesteuer-Ge-
winn i. H. v. 100 Euro und einen inländischen steuerpflichtigen Gewinn in gleicher 
Höhe aus. Folglich belaufen sich die erfassten Steuern in Geschäftsjahr 01 auf 20 
Euro und der effektive Steuersatz für Mindeststeuerzwecke auf 20 Prozent. In Ge-
schäftsjahr 02 entsteht ABC Co ein Mindeststeuer- und ein inländischer steuerlicher 
Verlust i. H. v. 100 Euro, der unter dem Steuerrecht von Steuerhoheitsgebiet A in 
Geschäftsjahr 01 zurückgetragen werden kann. Im Hinblick auf die Steuerschuld in 
Geschäftsjahr 01 erfolgt in Geschäftsjahr 02 eine Erstattung i. H. v. 20 Euro. Gleich-
zeitig führt der steuerliche Verlust zu einem latenten Steueranspruch i. H. v. 15 Euro. 
Da die Entstehung eines latenten Steueranspruchs zu einer Verringerung der ange-
passten erfassten Steuern führt, sind die erfassten Steuern in Geschäftsjahr 02 ein 
negativer Betrag i. H. v. 15 Euro und es fällt keine Ergänzungssteuer nach § 40 an, 
da (15 Euro) auch der erwartete Betrag der angepassten erfassten Steuern ist. Die 
Erstattung i. H. v. 20 Euro wird gemäß Absatz 2 in das Geschäftsjahr 01 rückgetra-
gen, ebenso wie der latente Steueranspruch in Höhe von 15 Euro. In Anbetracht der 
Erstattung und der Nutzung des steuerlichen Verlusts belaufen sich die berichtigten 
angepassten erfassten Steuern für ABC Co für Jahr 1 auf 15 Euro. Für Geschäfts-
jahr 01 ergibt sich keine zusätzliche Ergänzungssteuer infolge des Verlustrücktrags, 
da der effektive Steuersatz 15 Prozent beträgt.  


Absatz 2 gilt nicht im Fall einer Berichtigung einer Steuerschuld einer nicht erfassten Steuer 
(zum Beispiel der Berichtigung eines Ergänzungssteuerbetrags infolge der Prüfung einer 
Mindeststeuererklärung). 


Zu Absatz 4 


Nach Absatz 4 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit auch bei Minderun-
gen eine Korrektur im laufenden Geschäftsjahr vorgenommen werden, soweit die Höhe des 
aggregierten Minderungsbetrags für das Geschäftsjahr kleiner als 1 Million Euro ist. Hier ist 
ebenfalls ein Gleichlauf mit § 23 vorgesehen, um Verzerrungen vorzubeugen, die sich an-
sonsten aus der Interaktion dieser Vorschriften ergeben könnten. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 ist im Regelungszusammenhang mit § 47 Absatz 1 Nummer 4 zu sehen und be-
zieht sich auf die Änderung des inländischen Steuersatzes und der damit verbundenen 
zeitlichen Zuordnung von latentem Steueraufwand. Satz 1 sieht vor, dass in Fällen, in de-
nen der geltende inländische Steuersatz auf einen Satz abgesenkt wird, der unter dem 
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Mindeststeuersatz liegt, diese Absenkung gemäß Absatz 1 berücksichtigt werden muss. 
Diese Vorschrift stellt sicher, dass in Fällen, in denen ein inländischer Steuersatz zu einem 
späteren Zeitpunkt abgesenkt wird, der zuvor unter den erfassten Steuern geltend ge-
machte latente Steueraufwand auf den korrekten Wert angepasst wird, welches der Steu-
erbetrag ist, der bei Auflösung der latenten Steuerschuld tatsächlich entsteht. 


Beispiel 1 


Eine Geschäftseinheit ist in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, das eine steuerli-
che Sofortabschreibung (handelsrechtlich über zwei Jahre) für bestimmte Vermö-
genswerte erlaubt (Steuersatz = 15 Prozent). Die Geschäftseinheit erwirbt einen 
solchen Vermögenswert für 200 Euro bei einem Gewinn von 200 Euro. Durch die 
steuerliche Sofortabschreibung entsteht für Geschäftsjahr 01 keine Steuerschuld. 
Aufgrund der temporären Differenz zur Handelsbilanz sind passive latente Steuern 
abzugrenzen, sodass einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 100 Euro la-
tenter Steueraufwand von 15 Euro gegenübersteht. In Geschäftsjahr 02 senkt das 
Steuerhoheitsgebiet seinen inländischen Steuersatz auf 10 Prozent. Wenn sich die 
der passiven latenten Steuerschuld zugrundeliegenden temporären Differenzen 
dann umkehren, entstehen anstatt der im Geschäftsjahr 01 antizipierten Steuern in 
Höhe von 10 Euro an (effektiver Steuersatz von 10 Prozent). Absatz 4 verlangt für 
diesen Fall die Neuberechnung der Mindeststeuer für Geschäftsjahr 01 mit dem 
Steuersatz von 10 Prozent, sodass in Geschäftsjahr 02 aufgrund der Neuberech-
nung eine Mindeststeuer in Höhe von 5 Euro fällig ist. 


Satz 2 und 3 regeln den Fall, dass ein latenter Steueraufwand zu einem unter dem Min-
deststeuersatz liegenden Satz berücksichtigt wurde und der geltende Steuersatz später an-
gehoben wird. In diesem Fall wird der Betrag des latenten Steueraufwands, der aus der 
Erhöhung resultiert, als Anpassung der latenten Steuern einer Geschäftseinheit für ein 
früheres Geschäftsjahr behandelt. 


Beispiel 2 


Eine Geschäftseinheit hat in Geschäftsjahr 01 einen Mindeststeuer-Gewinn in Höhe 
von 100 Euro erzielt und eine latente Steuerschuld in Höhe von 10 Euro verbucht 
(effektiver Steuersatz von 10 Prozent). In Geschäftsjahr 02 hebt das Steuerhoheits-
gebiet seinen Steuersatz auf 15 Prozent an. Für Rechnungslegungszwecke wird 
eine zusätzliche latente Steuerschuld in Höhe von Euro verbucht. Diese Erhöhung 
um 5 Euro bleibt gemäß § 47 in Geschäftsjahr 02 jedoch unberücksichtigt. In Ge-
schäftsjahr 03 werden die Steuern in Höhe von 15 Euro entrichtet und die latente 
Steuerschuld wird in voller Höhe aufgelöst. Die zusätzliche latente Steuerschuld in 
Höhe von Euro, die zuvor außer Acht gelassen wurde, wird nach Satz 2 in Ge-
schäftsjahr 03 berücksichtigt und als Anstieg der erfassten Steuern behandelt. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 schreibt einen Zahlungshorizont für die angepassten erfassten Steuern für ein 
Geschäftsjahr vor. Sind diese nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Geschäfts-
jahrs entrichtet worden, ist der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für die-
ses Geschäftsjahr ohne die Berücksichtigung der Steuern neu zu berechnen. Aus Verein-
fachungsgründen findet Absatz 6 nur Anwendung, wenn der laufende Steueraufwand 1 Mil-
lion Euro übersteigt. 


Beispiel 


Eine Geschäftseinheit hat in Geschäftsjahr 01 unter den erfassten Steuern einen 
laufenden Steueraufwand in Höhe von 10 Euro geltend macht. Die Geschäftseinheit 
reicht eine Steuererklärung im Inland ein, in der sie fällige Steuern in Höhe von 
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10 Euro ausweist, entrichtet diese Steuern aber nicht bis zum Ende des Geschäfts-
jahrs 04. Da diese Steuern nicht entrichtet wurden, muss die Ergänzungssteuer für 
das Geschäftsjahr 01 neu berechnet werden, ohne diese Steuern in Höhe von 
10 Euro in die Berechnung einzubeziehen. 


Zu Teil 5 (Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags) 


Zu Abschnitt 1 (Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des 
Steuererhöhungsbetrags) 


Zu Unterabschnitt 1 (Grundsätze und Besonderheiten) 


Zu § 50 (Effektiver Steuersatz der Unternehmensgruppe für ein 
Steuerhoheitsgebiet) 


Der fünfte Teil des Gesetzes regelt die Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des 
Steuererhöhungsbetrags. Als ersten Ermittlungsschritt ist in § 50 zunächst die Ermittlung 
des effektiven Steuersatzes der Unternehmensgruppe geregelt. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 definiert den effektiven Steuersatz für ein Steuerhoheitsgebiet für das Geschäfts-
jahr als Verhältnis des Gesamtbetrags der angepassten erfassten Steuern und dem Ge-
samt-Mindeststeuer-Gewinn. Durch das Abstellen auf den Gesamtbetrag beziehungsweise 
auf den Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn kommt zum Ausdruck, dass dieses Gesetz alle Ge-
schäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets in den Blick nimmt und nicht auf die isolierte 
Steuerbelastung jeder Einzeleinheit (sog. „jurisdictional blending“) abstellt. Alle in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten bilden somit im Grundsatz einen sog. 
„blending circle“. Entsprechend ist der Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern 
in Absatz 1 als die Summe aller Beträge der angepassten erfassten Steuern aller in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten definiert. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 sieht eine Ausnahme von Absatz 1 vor, in dem für staatenlose Geschäftseinheiten 
fingiert wird, dass diese in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem sie die einzige 
Geschäftseinheit bilden. Das bedeutet, dass der effektive Steuersatz für staatenlose Ge-
schäftseinheiten getrennt von allen anderen in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten zu ermitteln ist (sog. „seperate blending circle“). Sind in einem Steuerho-
heitsgebiet beispielsweise fünf Geschäftseinheiten belegen, von denen zwei als staaten-
lose Geschäftseinheiten zu qualifizieren sind, liegen für Zwecke des Absatzes 2 insgesamt 
drei unterschiedliche „blending circle“ vor. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 sieht eine weitere Ausnahme von dem in Absatz 1 aufgestellten Grundsatz vor, in 
dem die angepassten erfassten Steuern sowie die Mindeststeuer-Gewinne oder Mindest-
steuer-Verluste von Investmenteinheiten bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes 
nicht zu berücksichtigen sind. Da sowohl Investmenteinheiten als auch Versicherungsein-
heiten besonderen Regelungen nach Teil 7 dieses Gesetzes unterliegen, fallen auch letzt-
genannte Einheiten unter den Ausnahmetatbestand. So schreibt Teil 7 unter anderem vor, 
dass für diese Einheiten eine separate Berechnung erforderlich ist. Sind allerdings mehrere 
dieser Einheiten in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, sind diese zusammenzufassen und 
es ist lediglich eine separate Berechnung für alle anderen Geschäftseinheiten erforderlich. 
Nimmt man entsprechend an, dass in einem Steuerhoheitsgebiet fünf Geschäftseinheiten 
belegen sind, von denen zwei staatenlos und zwei Investmenteinheiten sind, liegen insge-
samt vier „blending circle“ vor. 
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Zu § 51 (Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags) 


Zu Absatz 1 


§ 51 schreibt die Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags für ein Steuerhoheitsgebiet vor. 
Dieser ergibt sich grundsätzlich aus dem Produkt von Ergänzungssteuersatz und bereinig-
tem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn. Der Ergänzungssteuersatz entspricht der positiven 
Differenz aus dem Mindeststeuersatz in Höhe von 15 Prozent und dem effektiven Steuer-
satz, der nach § 50 Absatz 1 zu ermitteln ist. Der bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn 
entspricht der positiven Differenz aus dem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für das Ge-
schäftsjahr und dem substanzbasierten Freibetrag. Zur Definition des substanzbasierten 
Freibetrags wird auf die Begründung zu § 55 verwiesen.  


Das Produkt aus Ergänzungssteuersatz und bereinigtem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn 
ist zudem um zusätzliche Steuererhöhungsbeträge zu erhöhen, die sich aus der Anwen-
dung von § 43 und § 54 Absatz 1 ergeben. Auf die entsprechende Begründung wird ver-
wiesen. Darüber hinaus ist von dieser Summe eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer 
abzuziehen. Dadurch verbleibt in Bezug auf ein Steuererhöhungsgebiet nur dann ein Steu-
ererhöhungsbetrag, wenn dieses Steuerhoheitsgebiet nicht bereits eine anerkannte natio-
nale Mindesteuer umgesetzt hat und somit die Nachversteuerung für in ihrem Steuerho-
heitsgebiet belegene Geschäftseinheiten selbst vornimmt. Wichtig ist, dass eine solche „An-
rechnung“ dieser Steuern voraussetzt, dass die nationale Ergänzungssteuer als „aner-
kannt“ gilt. Ansonsten ist die nationale Ergänzungssteuer als erfasste Steuer im Rahmen 
der Ermittlung des effektiven Steuersatzes zu berücksichtigten. Nach Abzug der anerkann-
ten nationalen Ergänzungssteuer kann der Steuererhöhungsbetrag in keinem Fall negativ 
werden. 


Zu Absatz 2 


Nach der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags für ein Steuerhoheitsgebiet wird der 
Steuererhöhungsbetrag nach einem bestimmten Aufteilungsschlüssel den in einem Steu-
erhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten im Verhältnis zu dem Mindeststeuer-Ge-
winn einer Geschäftseinheit und der Summe aller Mindeststeuer-Gewinne allein den im 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten zugeordnet. Entsprechend kann nur 
denjenigen Geschäftseinheiten ein Teil des Steuererhöhungsbetrags zugeordnet werden, 
für die für das Geschäftsjahr auch ein Mindeststeuer-Gewinn ermittelt worden ist. Eine sol-
che Zuteilung ist stellt sicher, dass entsprechend der Regelungssystematik der PES der 
Steuererhöhungsbetrag nur zu dem Anteil gehoben wird, zu dem die (oberste) Mutterge-
sellschaft an der niedrigbesteuerten Einheit beteiligt ist. Gleichzeitig wird gewährleistet, 
dass primär die Geschäftseinheiten belastet werden, die in dem Geschäftsjahr einen (Min-
deststeuer-)Gewinn erzielen. 


Zu Absatz 3 


Durch den Einschub „Vorbehaltlich § 53 Absatz 2“ wird klargestellt, dass Mindeststeuer-
Gewinne von Investment- und Versicherungsinvestmenteinheiten bei der Verteilung des 
Steuererhöhungsbetrags zwischen den anderen Geschäftseinheiten nicht zu berücksichti-
gen sind. Da staatenlose Geschäftseinheiten stets als die einzigen in einem Steuerhoheits-
gebiet belegen Geschäftseinheiten gelten, ist ein separater Vorbehalt an dieser Stelle ent-
behrlich. 


Der letzte Satz adressiert den Fall, dass sich insgesamt kein Gesamt-Mindeststeuer-Ge-
winn für das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr ergibt. Dann kann ein Steuererhö-
hungsbetrag nur entstehen, wenn für dieses Geschäftsjahr ein zusätzlicher Steuererhö-
hungsbetrag nach § 54 Absatz 1 ermittelt wurde. Dieser ist gleichermaßen zu verteilen, al-
lerdings nur in Bezug auf das Geschäftsjahr, für das die in § 54 Absatz 1 vorgesehene Be-
rechnung durchgeführt wurde. 
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Zu § 52 (Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten) 


§ 52 enthält Sonderregelungen zur ermittlungssystematischen Erfassung von in Minder-
heitseigentum stehenden Geschäftseinheiten. Ähnlich wie bei Investment- und Versiche-
rungsinvestmenteinheiten, ist für in einem Steuerhoheitsgebiet belegene im Minderheitsei-
gentum stehende Geschäftseinheiten aus systematischen Gründen ebenfalls eine separate 
Ermittlung im Rahmen eines eigenständigen „blending circles“ erforderlich. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 gibt vor, dass der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für in Min-
derheitseigentum stehende Gruppen, so vorzunehmen als ob es sich bei diesen Gruppen 
um separate Unternehmensgruppen handeln würde. Entsprechend sind die angepassten 
erfassten Steuern und die Mindeststeuer-Gewinne und Mindeststeuer-Verluste der Ge-
schäftseinheiten dieser „Untergruppe“ nicht bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes 
und des Gesamt-Mindeststeuergewinns der „Hauptgruppe“ zu berücksichtigen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt die entsprechende Anwendung der für in Minderheitseigentum stehenden 
Gruppen auf in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheiten, die keiner solchen 
Gruppe zugehörig sind. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält die Begriffsdefinitionen. 


Zu § 53 (Wesentlichkeitsgrenze) 


§ 53 sieht eine Wesentlichkeitsgrenze vor. Bei nur einer unwesentlichen Aktivität der Un-
ternehmensgruppe in der betreffenden Jurisdiktion, werden die Steuerhöhungsbeträge auf 
Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit mit 0 Euro angesetzt. Eine unwesentliche 
Aktivität liegt danach vor, wenn der durchschnittliche Gesamt-Mindeststeuer-Umsatz weni-
ger als 10 Millionen Euro und der durchschnittliche Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn oder 
Gesamt-Mindeststeuer-Verlust weniger als 1 Million Euro beträgt. 


Zu Unterabschnitt 2 (Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag) 


Zu § 54 (Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag) 


Zu Absatz 1 und 2 


Absatz 1 und 2 betrifft die Zuordnung eines zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags, wenn 
der effektive Steuersatz für ein vorangegangenes Geschäftsjahr neu zu berechnen ist. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 sieht eine Sonderregelung zur Zuordnung eines zusätzlichen Steuererhöhungs-
betrags bei fehlendem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn vor. 


Zu Absatz 4 


Für Zwecke der Ergänzungssteuer wird eine Geschäftseinheit, der ein zusätzlicher Steuer-
erhöhungsbetrag zugerechnet wird, als niedrig besteuert behan 
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 Zu Abschnitt 2 (Substanzbasierter Freibetrag) 


Zu § 55 (Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags) 


Zu Absatz 1 


§ 55 enthält die Vorschriften zur Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags. Dieser setzt 
sich einerseits aus den berücksichtigungsfähigen Lohnkosten für berücksichtigungsfähige 
Beschäftigte und andererseits aus den berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögens-
werten zusammen. Die beiden Komponenten des substanzbasierten Freibetrags sind in 
den nachfolgenden Paragrafen definiert. 


Zu Absatz 2 


Der substanzbasierte Freibetrag wird grundsätzlich für jedes Geschäftsjahr gebildet. Ab-
satz 2 gewährt der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ein Wahlrecht, auf die Ermittlung 
des substanzbasierten Freibetrags zu verzichten. Nach § 74 Absatz 1 gilt dieses Wahlrecht 
zwar für ein Geschäftsjahr, wird in nachfolgenden Geschäftsjahren aber automatisch er-
neuert, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahlrecht nicht am Ende des je-
weiligen Geschäftsjahrs widerruft. 


Die berichtspflichtige Geschäftseinheit übt das Wahlrecht für jedes Steuerhoheitsgebiet se-
parat aus, indem sie im Mindeststeuer-Bericht den Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn in Über-
einstimmung mit dem Wahlrecht berechnet (beispielsweise, indem der Freibetrag nicht vom 
Mindeststeuer-Gewinn in diesem Steuerhoheitsgebiet abgezogen wird). Eine ausdrückliche 
Erklärung, dass das Wahlrecht ausgeübt wird, ist nicht erforderlich. Ein Widerruf des Wahl-
rechts ist nicht mehr möglich, sobald der Mindeststeuer-Bericht (mit Berechnung des Min-
deststeuer-Gewinns im Sinne des Wahlrechts) abgegeben wurde. Eine Bindung für die er-
neute Ausübung des Wahlrechts in nachfolgenden Geschäftsjahren entsteht dadurch nicht. 


Zu § 56 (Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige 
Lohnkosten) 


Zu Absatz 1 


Aus § 56 ergibt sich, welche Lohnkosten im Rahmen der Ermittlung des substanzbasierten 
Freibetrags berücksichtigungsfähig sind. Hierfür ist erforderlich, dass die Lohnkosten für 
berücksichtigungsfähige Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 gezahlt werden und über-
dies die Lohnkosten die weiteren Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllen. 


Absatz 1 definiert den Begriff der berücksichtigungsfähigen Beschäftigten. Dies sind in 
Übereinstimmung mit dem länderbezogenen Bericht Beschäftigte einer Geschäftseinheit 
sowie unabhängige Auftragnehmer, die zur regulären Geschäftstätigkeit der Geschäftsein-
heit beitragen und gegenüber der Unternehmensgruppe in Bezug auf diese Tätigkeit wei-
sungsgebunden sind. Für die Zwecke dieser Definition bezieht sich der Begriff der unab-
hängigen Auftragnehmer ausschließlich auf natürliche Personen und kann auch natürliche 
Personen erfassen, die bei einem Personaldienstleister angestellt sind, ihre reguläre Tätig-
keit aber nach Weisung der Unternehmensgruppe vollbringen. Angestellte eines Auftrag-
nehmers, der Waren oder Dienstleistungen für die Geschäftseinheit erbringt, sind keine un-
abhängigen Auftragnehmer. 


Der Betrag der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten wird in Bezug auf das jeweilige Steu-
erhoheitsgebiet ermittelt. Er basiert auf den in Absatz 2 Satz 1 aufgeführten Lohnkosten für 
Beschäftigte, die die Tätigkeit in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit als 
Arbeitsgeber belegen ist, ausüben. Beschäftigte führen in den meisten Fällen ihre Tätigkeit 
in den Steuerhoheitsgebieten des Arbeitsgebers aus. Demgegenüber kann es auch 
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vorkommen, dass Beschäftigte ihre Tätigkeit in einem Steuerhoheitsgebiet ausüben, indem 
die arbeitgebende Geschäftseinheit nicht belegen ist. 


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 setzen sich die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten aus Vergütungen für 
berücksichtigungsfähige Beschäftigte, einbehaltene Lohnsteuern und Sozialversicherungs-
beiträge des Arbeitsgebers zusammen. Vergütungen für berücksichtigungsfähige Beschäf-
tigte sind Löhne, Gehälter und andere Bezüge nach Absatz 2 Satz 2. Damit erfassen die 
berücksichtigungsfähigen Lohnkosten grundsätzlich alle unmittelbaren und ausschließli-
chen Vorteilzuwendungen. Klarstellend sind in Satz 2 Halbsatz 2 Krankenversicherungs-
beiträge sowie Renten- und Pensionsbeiträge des Arbeitgebers aufgeführt. Lohnkosten er-
fassen auch Lohnsteuern (sowie andere Steuern für Leistungen an den Beschäftigten), so-
wie Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitsgebers. 


Der Betrag der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten basiert grundsätzlich auf dem Ge-
samtbetrag der aufgeführten Lohnkosten. Hiervon werden nach Absatz 2 Satz 3 jedoch be-
stimmte Lohnkosten abgezogen. Nach Nummer 1 sind dies Lohnkosten, die als Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten Teil des Buchwerts berücksichtigungsfähiger materieller 
Vermögenswerte aktiviert worden sind. Diese werden im Rahmen des § 57 berücksichtigt. 
Nach Nummer 2 werden Lohnkosten, die den auszunehmenden Gewinnen oder Verlusten 
nach § 27 zugeordnet wurden, auch aus den berücksichtigungsfähigen Lohnkosten ausge-
nommen. Lohnkosten, die den Betrag nach § 27 Absatz 5 für Gewinne oder Verluste aus 
dem internationalen Seeverkehr übersteigen, werden jedoch im Rahmen des § 56 berück-
sichtigt. Die Zuordnung der Lohnkosten zu den Gewinnen oder Verluste aus dem internati-
onalen Seeverkehr ist entsprechend der Grundsätze des § 27 Absatz 4 vorzunehmen. 


Zu § 57 (Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte) 


Zu Absatz 1 


Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte im Sinne des § 57 fließen nach 
§ 55 Absatz 1 in die Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags ein. Nach § 57 gibt es 
vier Arten von materiellen Vermögenswerten, die berücksichtigungsfähig sind. Die in den 
Nummer 1 bis 4 aufgeführten Vermögenswerte lassen jeweils für sich genommen einen 
Rückschluss auf eine hinreichende Substanz der wirtschaftlichen Aktivität in dem jeweiligen 
Steuerhoheitsgebiet zu. Zudem führt die Zugrundelegung eines weiten Verständnisses 
dazu, dass hierdurch zwischen den verschiedenen Branchen, die verschiedene Arten von 
materiellen Vermögenswerten unterschiedlich stark benutzen, keine Wettbewerbsverzer-
rung entsteht. 


Für die Berücksichtigungsfähigkeit der Vermögenswerte nach den Nummern 1 und 2 ist es 
maßgeblich, dass der jeweilige Vermögenswert in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die 
Geschäftseinheit belegen ist. In den Fällen der Nummer 3 und 4 müssen die Vermögens-
werte in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit, die das Recht zur Nut-
zung hält, belegen sein. In bestimmten Fällen kann die Prüfung der Belegenheit des Ver-
mögenswerts ergeben, dass es in keinem oder während des Geschäftsjahrs in mehreren 
Steuerhoheitsgebieten belegen ist (beispielsweise im Falle von Flugzeugen). 


Zu Nummer 1 


Das Sachanlagevermögen besteht aus Vermögenswerten, die zum Zwecke der Produktion 
oder des Betriebs (auch für Verwaltungstätigkeiten) von der Geschäftseinheit gehalten wer-
den und hierfür dauerhaft (insbesondere länger als ein Geschäftsjahr) in ebendieser ver-
bleiben. Hierzu gehören unter anderem Gebäude, Maschinen, Computer und andere Büro-
ausstattungen, Fuhrpark, Möbel- und Einrichtungsgegenstände sowie Grundbesitz. 
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Zu Nummer 2 


Die in Nummer 2 aufgeführten natürlichen Ressourcen erfassen Öl- und Gaslagerstätten, 
Nutzwaldflächen und Bodenschätze. Diese Vermögenswerte werden ähnlich wie abschrei-
bungsfähiges Sachanlagevermögen bilanziert. Das heißt, natürliche Ressourcen werden 
zunächst mit ihren Anschaffungskosten angesetzt, einschließlich der Kosten für den Er-
werb, die Erkundung und die Wiederherstellung. Nach dem erstmaligen Ansatz wird der 
Vermögenswert zu seinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich des kumulier-
ten Verbrauchs und der kumulierten Wertminderungen, das heißt nach dem Kostenmodell, 
bilanziert. Durch den Verbrauch werden die Kosten natürlicher Ressourcen den abgebau-
ten Bodenschätzen oder dem geschlagenen Holz zugewiesen und weisen eine Reihe von 
Ähnlichkeiten mit der Abschreibungsrechnung auf. Da die Nutzungsdauer einer natürlichen 
Ressource im Allgemeinen direkt mit der Menge der entnommenen Ressourcen zusam-
menhängt, erfolgt die Berechnung der Abschreibung häufig anhand der Produktionseinhei-
ten. Die Nutzungsdauer ist daher die geschätzte Menge der zu fördernden Ressourcen, 
beispielsweise Tonnen von Mineralien oder Öl in Barrel. 


Zu Nummer 3 


Ein Freibetrag auf der Grundlage des Eigentums an Sachanlagen würde zu einer Unter-
scheidung zwischen im Eigentum stehenden und geleasten Vermögenswerten führen. Um 
diese Verzerrung zu vermeiden, werden die berücksichtigungsfähigen Vermögenswerte 
auch anhand des Buchwerts einer geleasten Sachanlage, einschließlich Gebäuden und 
Grundstücken, in gleicher Weise wie Sachanlagen im Eigentum des konstituierenden Un-
ternehmens, ermittelt. 


Für die Zwecke des § 57 wird ein Nutzungsrecht an einer Sachanlage dem Eigentum an 
der Sachanlage gleichgestellt, ungeachtet der unterschiedlichen Behandlung des Vermö-
genswerts in der Rechnungslegung. Bei einer Leasingvereinbarung erfasst ein Leasingneh-
mer in seiner Bilanz einerseits ein Nutzungsrecht, das sein Recht auf die Nutzung des zu-
grundeliegenden Vermögenswerts darstellt, und andererseits eine Leasingverbindlichkeit, 
die seine Verpflichtung zur Zahlung von Leasingzahlungen repräsentiert. Ein Leasingneh-
mer bilanziert das Nutzungsrecht an einem Vermögenswert ähnlich wie ein Eigentümer von 
Sachanlagen. Insbesondere erfasst ein Leasingnehmer Nutzungsrechte zunächst auf der 
Grundlage des Zeitwerts der Leasingzahlungen und erfasst in der Folge Abschreibungen 
und Wertminderungsaufwendungen.  


Dem Leasinggeber eines Vermögenswertes ist es nicht gestattet, ein Freibetrag in Bezug 
auf den Buchwert dieses Vermögenswertes anzusetzen. Denn der Leasinggeber nutzt den 
zugrundeliegenden Vermögenswert nicht aktiv zur Erzielung von Einkünften. Es ist daher 
kein zuverlässiger Indikator für die substanziellen Aktivitäten des Leasinggebers. 


Zu Nummer 4 


Staatliche Lizenzen und ähnliche staatliche Vereinbarungen der Regierung, wie zum Bei-
spiel Pachtverträge oder Konzessionen, für die Nutzung unbeweglichen Vermögens oder 
natürlicher Ressourcen sind berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte, wenn die 
Nutzung mit erheblichen Investitionen in materielle Vermögenswerte verbunden ist. Diese 
Vereinbarungen gewähren ähnliche Rechte wie Nutzungsrechte an Sachanlagen. Soweit 
sie Rechte zur Nutzung unbeweglichen Vermögens oder natürlicher Ressourcen im staat-
lichen Eigentum sind, werden diese Vermögenswerte für die Zwecke des substanzbasier-
ten Freibetrags in die Definition der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
einbezogen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie in der Rechnungslegung oder nach dem im 
Konzernabschluss verwendeten Rechnungslegungsstandard als immaterielle Vermögens-
werte ausgewiesen oder behandelt werden. Kein berücksichtigungsfähiger materieller Ver-
mögenswert liegt hingegen vor, wenn eine Geschäftseinheit das Recht, Maut oder Gebüh-
ren in Verbindung mit dem Betrieb des Grundstücks zu erheben, das der staatlichen Lizenz 
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oder einer ähnlichen staatlichen Vereinbarung zugrunde liegt, als einen vom Recht zur Nut-
zung des Grundstücks getrennten Vermögenswert behandelt, zum Beispiel als gesonder-
ten Dienstleistungsvertrag. 


Staaten können einer Geschäftseinheit sowohl auf nationaler als auch subnationaler Ebene 
das Recht gewähren, unbewegliches Vermögen des Staates im Rahmen der Geschäftstä-
tigkeit der Geschäftseinheit zu nutzen oder natürliche Ressourcen, die sich im Eigentum 
des Staates befinden, auszubeuten. Eine solche Rechtevergabe erfolgt häufig im Zusam-
menhang mit Infrastrukturvorhaben. So kann ein Staat beispielsweise eine Geschäftsein-
heit damit beauftragen, Infrastrukturanlagen wie Straßen, Brücken, Krankenhäuser oder 
Flughäfen zu bauen, die nach ihrer Fertigstellung im Eigentum des Staates stehen und der 
Geschäftseinheit anschließend eine Konzession zur Nutzung dieser Infrastrukturanlagen 
erteilen. Das Grundstück, auf das sich die Konzession bezieht, befindet sich bereits im Ei-
gentum des Staates, oder wird nach dem (Aus-)Bau der Infrastruktur in dessen Eigentum 
übergehen. In vergleichbarer Weise kann ein Staat es einer Geschäftseinheit erlauben, na-
türliche Ressourcen, die sich im Eigentum der Regierung befinden, aus einer Lagerstätte, 
einem Wald oder einem Reservat zu gewinnen und zu verkaufen. Das Land, auf dem die 
Lagerstätte, der Wald oder das Reservat liegt, bleibt auch nach Ablauf der Rechte zur Nut-
zung der natürlichen Ressource im Eigentum des Staates. Wenn jedoch der Inhaber der 
Lizenz oder der Vereinbarung mit dem Staat das Recht nicht in seiner eigenen Geschäfts-
tätigkeit nutzt und keine wesentlichen Investitionen in Sachanlagen tätigt, um die gewährten 
Rechte zu nutzen, sondern die Rechte stattdessen an andere Personen oder Einheiten 
weiterveräußert, stellt die Lizenz oder Vereinbarung kein berücksichtigungsfähigen materi-
ellen Vermögenswert im Sinne des Nummer 4 dar. 


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Bei der Ermittlung berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte wird der Buchwert 
von Vermögenswerten (einschließlich unbeweglichen Vermögens), die zu Investitions-, 
Verkaufs- oder Leasingzwecken gehalten werden, nach Nummer 1 nicht berücksichtigt. 
Während der Berücksichtigungsfähigkeit von Vermögenswerten nach Absatz 1 grundsätz-
lich ein weiter Anwendungsbereich zugrunde liegt, sollte es einer Unternehmensgruppe 
nicht gestattet sein, lediglich durch den Kauf von als Investition gehaltenen Immobilien in 
einem Land hiervon zu profitieren. Dieses Risiko entsteht in besonderem Maße in Bezug 
zu Investitionen in Grund und Boden und Gebäuden. Um dieses Risiko zu mindern, sollten 
Grund und Boden und Gebäude, die zur Erzielung von Mieteinnahmen oder zur Wertstei-
gerung (oder beidem) gehalten werden, von der Berücksichtigungsfähigkeit ausgenommen 
sein. Dies gilt jedoch nicht für selbst genutzte Immobilien, die unmittelbar oder mittelbar der 
Produktion oder der Lieferung von Waren und Dienstleistungen dienen. 


Ebenso sollte es einer Unternehmensgruppe nicht gestattet sein, einen höheren Freibetrag 
über Vermögenswerte zu erzielen, deren Buchwerte hauptsächlich infolge einer Veräuße-
rung und nicht durch die fortgesetzte Nutzung im Unternehmen abgeschrieben werden. Da 
solche Vermögenswerte zur Veräußerung und nicht zur Nutzung gehalten werden, sind sie 
ein nicht sachgerechter Indikator wirtschaftlicher Substanz. Folglich sind die zur Veräuße-
rung gehaltenen Vermögenswerte von der Berücksichtigungsfähigkeit ausgeschlossen. Um 
als zur Veräußerung gehalten zu werden, muss der Vermögenswert in seinem gegenwärti-
gen Zustand für eine sofortige Veräußerung zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung 
stehen. Zudem muss die Veräußerung äußerst wahrscheinlich sein. 


Zu Nummer 2 


Die Ermittlung berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte erfasst nach Num-
mer 2 nicht den Buchwert materieller Vermögenswerte, die der Erzielung von Gewinnen 
oder Verlusten aus dem internationalen Seeverkehr, einschließlich anerkannter  Neben- 
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und Hilfsgeschäfte, einer Geschäftseinheit nach § 27 zuzurechnen sind. Dies gilt korres-
pondierend zur Kürzung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts jedoch nur, soweit sie unterhalb der Obergrenze nach § 27 Absatz 5 liegen. 


Zu Absatz 3 


Aus Absatz 3 ergibt sich die Regel zur Bestimmung des Buchwerts der berücksichtigungs-
fähigen materiellen Vermögenswerte. Demnach wird die Unternehmensgruppe verpflichtet, 
den Buchwert für die Zwecke des substanzbasierten Freibetrags in Übereinstimmung mit 
dem Buchwert des Vermögenswerts zu bestimmen, wie er für die Erstellung des Konzern-
abschlusses erfasst wurde (das heißt nach Berücksichtigung von Anpassungen bei der Er-
werbsbilanzierung und Eliminierungsanpassungen, die auf konzerninterne Verkäufe zu-
rückzuführen sind). Der Buchwert eines jeden Vermögenswerts für die Zwecke des sub-
stanzbasierten Freibetrags ist der Durchschnitt der Buchwerte zu Beginn und zum Ende 
des Geschäftsjahres. Wenn also ein Vermögenswert während des Geschäftsjahres erwor-
ben oder veräußert wird, ist sein Buchwert zu Beginn oder am Ende des Geschäftsjahrs 
gleich null. Da der Buchwert von null in die Berechnung des Durchschnitts einbezogen wird, 
basiert der substanzbasierte Freibetrag für im Laufe des Geschäftsjahrs erworbene oder 
veräußerte Vermögenswerte auf der Hälfte des Buchwerts des Vermögenswerts am Ende 
oder am Anfang des Jahres. Die Berücksichtigung von Berichtigungen bei der Anschaffung 
berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte und die Nichtberücksichtigung von 
Berichtigungen bei konzerninternen Veräußerungen hat zur Folge, dass der Freibetrag für 
materielle Vermögenswerte auf den Kosten für den Erwerb der Vermögenswerte von nicht 
verbundenen Personen beruht und die tatsächlichen Investitionen der Unternehmens-
gruppe in die betreffenden Vermögenswerte widerspiegelt. Infolge einer Nichtberücksichti-
gung von Berichtigungen der Anschaffungskosten würde die tatsächliche Investition zu 
niedrig angesetzt und die Einbeziehung konzerninterner Verkäufe könnte zu einer Über- 
oder Unterbewertung der tatsächlichen Investition führen. 


Für die Zwecke der Rechnungslegung werden Vermögenswerte, die zum Sachanlagever-
mögen gehören, in der Regel zunächst in der Bilanz mit ihren Anschaffungskosten ange-
setzt, einschließlich des Kaufpreises und aller Kosten, die direkt zurechenbar sind, um den 
Vermögenswert an den Ort und in den Zustand zu bringen, der erforderlich ist, damit er in 
der  beabsichtigten Weise genutzt werden kann. Nach dem erstmaligen Ansatz als Vermö-
genswert wird eine Sachanlage in der Bilanz zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten abzüglich kumulierter Abschreibungen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen 
ausgewiesen. Unter Abschreibung versteht man die systematische Verteilung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten eines Vermögenswertes abzüglich seines Restwerts über 
seine Nutzungsdauer. Ein Wertminderungsverlust ist der Betrag, um den der Buchwert ei-
nes Vermögenswerts seinen erzielbaren Betrag übersteigt. Natürliche Ressourcen werden 
ähnlich wie Sachanlagevermögen bilanziert, mit der Ausnahme, dass der Buchwert natürli-
cher Ressourcen durch eine Wertberichtigung für die Erschöpfung und nicht für die Ab-
schreibung reduziert wird. 


Für Grund und Boden wird keine Abschreibung vorgenommen. Wie Sachanlagevermögen 
wird Grund und Boden jedoch auf Wertminderungen getestet. Im Falle von Grund und Bo-
den könnte eine Wertminderung beispielsweise dann eintreten, wenn das Gebiet, in dem 
sich der Grund und Boden befindet, von einer Naturkatastrophe heimgesucht wird. Wenn 
der Wert des Grund und Bodens tatsächlich gemindert ist, wird ein Wertminderungsverlust 
ausgewiesen und der Buchwert des Grund und Bodens verringert. 


Wie in der Begründung zu § 21 beschrieben, erlauben bestimmte Rechnungslegungsstan-
dards die Abschreibung von Sachanlagen auf der Grundlage der Neubewertungsmethode. 
Im Rahmen der Neubewertungsmethode werden Vermögenswerte regelmäßig neu bewer-
tet und ihr Buchwert in der Bilanz entsprechend erhöht oder verringert. So können solche 
Vermögenswerte in der Finanzbuchhaltung zu einem Wert ausgewiesen werden, der über 
ihren Anschaffungskosten liegt. Ohne eine Korrekturmaßnahme würde sich die 
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Neubewertungsmethode auf den Umfang des subtanzbasierten Freibetrags auswirken, da 
der Buchwert der Vermögenswerte auf der Grundlage des neu bewerteten Betrags ermittelt 
wird. Dieses Ergebnis wäre nicht angemessen, da Neubewertungserhöhungen/-verringe-
rungen in keinem Zusammenhang zu einer wirtschaftlichen Substanz stehen. Um die Aus-
wirkung der Neubewertungsmethode für die Zwecke der Ausgliederung auszugleichen, 
werden daher alle Erhöhungen des Werts eines Vermögenswerts und alle nachfolgenden 
zusätzlichen Erhöhungen der Abschreibung, die sich aus Neubewertungserhöhungen er-
geben, außer Acht gelassen. Das Ergebnis dieser Regel ist, dass der Buchwert des Ver-
mögenswertes niemals den Wert übersteigt, den er ohne die Neubewertung gehabt hätte. 


Zu § 58 (Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen) 


§ 58 regelt die entsprechende Anwendung der §§ 56 und 57 bei Betriebsstätten und trans-
parenten Einheiten. Die Ermittlung der Werte erfolgt entsprechend der Grundsätze in den 
§§ 39, 40 und 66. 


Zu § 59 (Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem 
Übergangszeitraum) 


Für den Zeitraum 2023 bis 2032 sind die in den Tabellen ausgewiesenen Prozentwerte 
anzusetzen. Für im Kalenderjahr 2033 beginnende Geschäftsjahre gilt dann der im § 55 
ausgewiesene Prozentsatz von fünf Prozent. 


Zu Teil 6 (Unternehmensumstrukturierungen und Beteiligungsstrukturen) 


Der sechste Teil enthält Sonderregelungen für Unternehmensumstrukturierungen und be-
sondere Beteiligungsstrukturen. Diese ergänzen die Vorschriften des ersten bis fünften 
Teils. 


Der erste Abschnitt regelt dabei die Anwendung der in § 1 Absatz 1 normierten Umsatz-
grenze bei Zusammenschlüssen oder Teilungen (§ 60). Der zweite Abschnitt regelt Verän-
derungen der Unternehmensgruppe, namentlich den Austritt und Beitritt von Geschäftsein-
heiten (§ 61) sowie die Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden (§ 63). Der dritte 
Abschnitt enthält Vorschriften für besondere Beteiligungsstrukturen. Hierzu gehören Joint 
Ventures (§ 64) und Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften (§ 65). 


Zu Abschnitt 1 (Ermittlung der Umsatzgrenze in Sonderfällen) 


Zu § 60 (Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammenschluss oder Teilung ) 


§ 60 enthält besondere Bestimmungen zur Anwendung der Umsatzsatzgrenze im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Satz 1 im Falle eines Zusammenschlusses oder einer Teilung. Der Zu-
sammenschluss (Absatz 5) und die Teilung (Absatz 6) sind gesetzlich definiert. 


Dabei regelt § 60 die Anwendung der Umsatzgrenze in folgenden Konstellationen:  


1. Zwei oder mehr Unternehmensgruppen schließen sich zu einer Unternehmensgruppe 
zusammen (Zusammenschluss im Sinne des Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 
Nummer 1); 


2. Eine Einheit, die keiner Unternehmensgruppe angehört, wird mit einer anderen Einheit 
oder Unternehmensgruppe zusammengeschlossen (Zusammenschluss im Sinne des 
Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 5 Nummer 2);  


3. Eine Unternehmensgruppe teilt sich in zwei oder mehr Teilunternehmensgruppen (Tei-
lung im Sinne des Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 6).  
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In der ersten Konstellation existiert für die Unternehmensgruppe in den Geschäftsjahren 
vor dem Zusammenschluss kein gemeinsamer Konzernabschluss, da jede Unternehmens-
gruppe – vor dem Zusammenschluss – jeweils einen eigenen konsolidierten Konzernab-
schluss erstellt hat. In der zweiten Konstellation ist es möglich, dass die am Zusammen-
schluss beteiligten Parteien – vor dem Zusammenschluss – keine Konzernabschlüsse, son-
dern nur Einzelabschlüsse erstellt haben, da die Parteien möglicherweise nicht Teil einer 
Unternehmensgruppe waren. Die dritte Fallgruppe behandelt eine Unternehmensgruppe, 
die sich in mindestens zwei Unternehmensgruppen (Teilunternehmensgruppen) geteilt hat. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die Konstellation, dass sich mindestens zwei Unternehmensgruppen zu ei-
ner (neuen) Unternehmensgruppe zusammenschließen. Absatz 1 bestimmt dabei, dass der 
Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 für ein vor dem Zusammenschluss liegendes Ge-
schäftsjahr als erreicht gilt, wenn die Summe der in den einzelnen Konzernabschlüssen des 
betreffenden Geschäftsjahrs ausgewiesenen Umsatzerlöse mindestens 750 Millionen Euro 
beträgt.  


Beispiel  


Die Unternehmensgruppe A und die Unternehmensgruppe B weisen in ihren Kon-
zernabschlüssen vor dem Zusammenschluss für die Geschäftsjahre 01 bis 04 fol-
gende Umsatzerlöse aus: 


Geschäftsjahr Umsatz A Umsatz B 


01 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


02 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 


03 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 


04 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


Im Geschäftsjahr 5 fusionieren die Unternehmensgruppe A und die Unternehmens-
gruppe B zur Unternehmensgruppe AB. Es handelt sich um einen Zusammen-
schluss im Sinne des Absatz 5 Nummer 1. 


Lösung 


Nach der Grundregel des § 1 Absatz 1 Satz 1 ist für die Unternehmensgruppe AB 
im Geschäftsjahr 05 zu prüfen, ob der Schwellenwert von 750 Millionen Euro in min-
destens zwei der vier vorangegangenen Geschäftsjahre (Geschäftsjahre 01 bis 04) 
erreicht wurde. Da im Geschäftsjahr 05 ein Zusammenschluss im Sinne von Ab-
satz 5 stattfand, ist bei der Anwendung der Umsatzgrenze die Sonderregelung des 
Absatz 1 zu beachten. Danach ist für die Geschäftsjahre vor dem Zusammen-
schluss die Summe der Umsatzerlöse der (einzelnen) zusammengeschlossenen 
Unternehmensgruppen A und B maßgeblich. 


Geschäftsjahr Umsatz A Umsatz B Umsatz AB 


01 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 800 Mio. Euro 


02 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 600 Mio. Euro 


03 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 600 Mio. Euro 


04 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 800 Mio. Euro 


Im Geschäftsjahr 1 und im Geschäftsjahr 4 gilt der Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 als erreicht. Die im Inland belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe AB sind somit im Geschäftsjahr 05 steuerpflichtig. 







 - 235 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Wenn die Unternehmensgruppen vor dem Zusammenschluss Umsätze aus Geschäftsbe-
ziehungen untereinander erzielt haben, werden diese Umsätze nicht eliminiert. Maßgeblich 
ist sonach allein der Umsatz eines Geschäftsjahres, der im Konzernabschluss des obersten 
Mutterunternehmens der jeweiligen Unternehmensgruppe vor dem Zusammenschluss aus-
gewiesen ist. Konzerninterne Transaktionen, die nach dem Zusammenschluss stattfinden, 
werden im Rahmen der Konsolidierung neutralisiert. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt folgende Konstellationen eines Zusammenschlusses: 


1. Zwei Einheiten, die bisher nicht Teil einer Unternehmensgruppe waren und daher bis-
lang nur Einzelabschlüsse erstellt haben, schließen sich zu einer Unternehmensgruppe 
zusammen  


2. Eine Einheit, die bisher nicht Teil einer Unternehmensgruppe war und daher bislang 
nur Einzelabschlüsse erstellt hat, wird durch einen Zusammenschluss Teil einer Unter-
nehmensgruppe. Dies gilt auch, wenn im Rahmen der Vereinbarung zwei oder mehr 
Unternehmensgruppen sich mit einer Einheit zusammenschließen, eine Unterneh-
mensgruppe sich mit zwei oder mehr Einheiten zusammenschließt oder zwei oder 
mehr Unternehmensgruppen sich mit zwei oder mehr Einheiten zusammenschließen.  


Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Einheit, die vor dem Zusammenschluss 
noch nicht Teil einer Unternehmensgruppe war, bislang keinen Konzern-, sondern bloß ei-
nen Einzelabschluss erstellt hat. Aus diesem Grund bestimmt Absatz 2, dass der Schwel-
lenwert des § 1 Absatz 1 Satz 1 in den Geschäftsjahren vor dem Zusammenschluss als 
erreicht gilt, wenn die Summe der Umsatzerlöse der zusammengeschlossenen Parteien 
gemäß ihren Einzelabschlüssen oder Konzernabschlüssen im jeweiligen Geschäftsjahr 
mindestens 750 Millionen Euro beträgt. 


Beispiel 1  


Die Einheit 1 (A 1) und die Einheit 2 (B 2) gehören keiner Unternehmensgruppe an 
und weisen in ihren Einzelabschlüssen in den Geschäftsjahren 01 bis 04 folgende 
Umsatzerlöse aus: 


Geschäftsjahr Umsatz A 1 Umsatz B 2 


01 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


02 500 Mio. Euro 200 Mio. Euro 


03 600 Mio. Euro 100 Mio. Euro 


04 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


Im Geschäftsjahr 05 schließen sich die A 1 und die B 2 zusammen (Absatz 5 Num-
mer 2), wodurch die Unternehmensgruppe AB entsteht.  


Lösung 1 


Nach der Grundregel des § 1 Absatz 1 Satz 1 ist für die Unternehmensgruppe AB 
im Geschäftsjahr 05 zu prüfen, ob der Schwellenwert von 750 Millionen Euro in min-
destens zwei der vier vorangegangenen Geschäftsjahre (Geschäftsjahre 01 bis 04) 
erreicht wurde. Da ein Zusammenschluss gemäß Absatz 5 Nummer 2 vorliegt, ist 
bei der Anwendung der Umsatzgrenze die Sonderregelung des Absatz 2 zu beach-
ten Hiernach ist für die Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss die Summe der 
in den Einzelabschlüsse der Einheiten A 1 und B 2 für das jeweilige Geschäftsjahr 
ausgewiesenen Umsatzerlöse maßgeblich.  
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Geschäftsjahr Umsatz 


A 1 


Umsatz 


B 2 


Summe Umsatz 


Gruppe AB 


01 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 1 Mrd. Euro 


02 500 Mio. Euro 200 Mio. Euro 700 Mio. Euro 


03 600 Mio. Euro 100 Mio. Euro 700 Mio. Euro 


04 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 1 Mrd. Euro 


05 - - 1 Mrd. Euro 


Im Geschäftsjahr 01 und im Geschäftsjahr 04 gilt der Schwellenwert nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 als erreicht. Die im Inland belegenen Geschäftseinheiten der Unter-
nehmensgruppe AB sind somit im Geschäftsjahr 05 steuerpflichtig. 


Die vorangegangenen Geschäftsjahre der zusammengeschlossenen Einheit(en) o-
der Unternehmensgruppe(n) stimmen möglicherweise nicht überein. In diesen Fäl-
len sind für Zwecke des Absatz 2 die ausgewiesenen Umsatzerlöse jener Ge-
schäftsjahre, die mit oder innerhalb des von der Unternehmensgruppe nach dem 
Zusammenschluss verwendeten Geschäftsjahres enden, zu addieren. 


Beispiel 2 


Die Unternehmensgruppe A verwendet das Kalenderjahr als Geschäftsjahr. Am 
1. Januar 05 schließt sie sich mit der B Co, einer Einheit, die bislang keiner Unter-
nehmensgruppe angehörte, zusammen (Zusammenschluss im Sinne des Absatz 5 
Nummer 2). B Co hat bis zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses einen Einzelab-
schluss erstellt. Das Geschäftsjahr der B Co lief jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. 
September. Die Unternehmensgruppe verwendet nach dem Zusammenschluss 
weiterhin das Kalenderjahr als Geschäftsjahr.  


Lösung 2 


In diesem Fall werden für die Anwendung der Umsatzgrenze die Umsatzerlöse der 
B Co für die Geschäftsjahre, die am 30. September 04, 03, 02 und 01 enden, mit 
den Umsatzerlösen der Unternehmensgruppe für die vier vorangegangenen Ge-
schäftsjahre, die am 31. Dezember 04, 03, 02 und 01 enden, summiert. Die Um-
satzerlöse der B Co für den Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 04 und dem 31. 
Dezember 04 (die in den Jahresabschlüssen der B Co im folgenden Jahr enthalten 
wären, wenn sie nicht erworben worden wäre) werden sonach bei der Anwendung 
der Umsatzgrenze der Unternehmensgruppe für die Kalenderjahre 04 oder 05 nicht 
berücksichtigt. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 betrifft den Fall, dass sich eine Unternehmensgruppe, die die Umsatzgrenze er-
füllt, in zwei oder mehr Unternehmensgruppen teilt. Absatz 3 bestimmt, dass jede nach ei-
ner Teilung verbleibende Unternehmensgruppe eine Teilunternehmensgruppe bildet, für 
welche jeweils gesondert Absatz 3 Anwendung findet. Absatz 3 enthält Sonderregelungen 
für die ersten vier Geschäftsjahre, die nach der Teilung enden. Die Norm fingiert dabei die 
Erfüllung der Umsatzgrenze im Sinne des § 1 Absatz 1, sodass die im Inland belegenen 
Geschäftseinheiten dieser Teilunternehmensgruppe steuerpflichtig sind. Die Sätze 1 und 2 
bilden dabei zwei voneinander unabhängige Fiktionstatbestände. 


Satz 1 knüpft an das erste Geschäftsjahr, das nach der Teilung endet, an. Erzielt eine Tei-
lunternehmensgruppe in diesem Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder 
mehr, so wird fingiert, dass die Teilunternehmensgruppe in den ersten vier Geschäftsjah-
ren, die nach der Teilung enden, die Umsatzgrenze erreicht. Maßgeblich sind daher – 
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anders als im Grundfall nach § 1 Absatz 1 Satz 1 – nicht die in vorangegangenen Jahren 
ausgewiesenen Umsatzerlöse, sondern allein die Umsatzerlöse im ersten Geschäftsjahr, 
das nach der Teilung endet. Die Fiktion des Satzes 1 erstreckt sich dabei auf die ersten vier 
Geschäftsjahre, die nach der Teilung enden. Ob der Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 auch im zweiten nach der Teilung endenden Geschäftsjahr erreicht wird, ist in dem-
nach ohne Bedeutung.  


Satz 2 enthält einen eigenständigen, von Satz 1 unabhängigen Fiktionstatbestand, und 
knüpft an die Umsatzerlöse des zweiten, dritten und vierten Geschäftsjahres, das nach der 
Teilung endet, an. In diesen Geschäftsjahren gilt die Umsatzgrenze für die Teilunterneh-
mensgruppe als erfüllt, wenn sie den Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 in mindes-
tens zwei dieser Geschäftsjahre erreicht. Liegen die Voraussetzungen des Satz 2 vor, wird 
die Erfüllung der Umsatzgrenze in sämtlichen dieser Geschäftsjahre fingiert.  


Beispiel  


Die Unternehmensgruppe AB teilt sich am 30. Juni 01 in die Unternehmensgruppen 
A und B auf (Teilung im Sinne des Absatz 6). In den vier der Teilung unmittelbar 
vorangegangenen Geschäftsjahren wies die Unternehmensgruppe AB jeweils Um-
satzerlöse von 1 Milliarde Euro aus. Die Teilunternehmensgruppe A, deren Ge-
schäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, weist für das Geschäftsjahr 01 Umsatzer-
löse in Höhe von 800 Millionen Euro und für die Geschäftsjahre 02, 03 und 04 in 
Höhe von jeweils 300 Millionen Euro aus. Die Teilunternehmensgruppe B, deren 
Geschäftsjahr ebenfalls dem Kalenderjahr entspricht, weist für die Geschäftsjahre 
01 und 02 Umsatzerlöse in Höhe von jeweils 200 Millionen Euro und für die Ge-
schäftsjahre 03 und 04 in Höhe von jeweils 800 Millionen Euro aus. 


Lösung 


Da die Unternehmensgruppe AB im Zeitpunkt der Teilung die Voraussetzungen des 
§ 1 Absatz 1 erfüllte, gilt für die Teilunternehmensgruppen A und B in den vier Ge-
schäftsjahren, die nach der Teilung enden, die Sonderregelung des Absatz 3.  


Die Teilunternehmensgruppe A erreicht im Geschäftsjahr 01, dem ersten nach der 
Teilung endenden Geschäftsjahr, den Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1. 
Satz 1 fingiert daher, dass die Teilunternehmensgruppe A in den ersten vier Ge-
schäftsjahren, die nach der Teilung enden, die Umsatzgrenze erfüllt. Die im Inland 
belegenen und zur Teilunternehmensgruppe A gehörenden Geschäftseinheiten 
sind daher in den Geschäftsjahren 01 bis 04 nach § 1 steuerpflichtig. Da sich die 
Fiktion nach Satz 1 auf die ersten vier nach der Teilung endenden Geschäftsjahre 
erstreckt, ist es insoweit unbeachtlich, dass in den Geschäftsjahren 02 bis 04 der 
Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht mehr erreicht wird. Die Steuerpflicht 
entfällt mithin erst ab dem Geschäftsjahr 05.  


Hinsichtlich der Teilunternehmensgruppe B liegen die Voraussetzungen des Satz 1 
dagegen nicht vor, da sie im ersten Geschäftsjahr, das nach der Teilung endet, den 
Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erreicht. Allerdings erreicht sie den 
Schwellenwert in den Geschäftsjahren 03 und 04. Satz 2 fingiert daher die Erfüllung 
der Umsatzgrenze in den Geschäftsjahren 02 bis 04. Die zur Teilunternehmens-
gruppe B gehörenden, im Inland belegenen Geschäftseinheiten sind daher in den 
Geschäftsjahren 02 bis 04 nach § 1 steuerpflichtig. Für das Geschäftsjahr 05 ergibt 
sich die Steuerpflicht aus der Grundregel des § 1 Absatz 1 Satz 1. 
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Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, dass § 1 Absatz 3 für die Absätze 1 bis 3 entsprechend gilt. Umfasst 
ein Geschäftsjahr einen Zeitraum von mehr oder weniger als zwölf Monaten, ist der Schwel-
lenwert im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 anteilig zu erhöhen oder zu kürzen.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 definiert den Begriff des Zusammenschlusses. Die Definition des Begriffs Zusam-
menschluss gilt nur für die Zwecke der Absätze 1 und 2 und ist weiter gefasst als beispiels-
weise eine Verschmelzung in Sicht des § 2 des Umwandlungsgesetzes oder eine Fusion in 
Sicht der Fusionsrichtlinie (Richtlinie 2009/133/EG des Rates vom 19. Oktober 2009). Ein 
Zusammenschluss in diesem Sinne ist danach jegliche Vereinbarung, die dazu führt, dass 
alle oder im Wesentlichen alle Geschäftseinheiten mehrerer Unternehmensgruppen unter 
gemeinsame Kontrolle gebracht werden. Absatz 5 unterscheidet dabei zwischen einem Zu-
sammenschluss von zwei oder mehr bereits bestehenden Unternehmensgruppen (Num-
mer 1) und einem Zusammenschluss zwischen einer Geschäftseinheit, die nicht zu einer 
Unternehmensgruppe gehört, und einer Geschäftseinheit oder einer Unternehmensgruppe 
(Nummer 2).  


Nummer 1 und Nummer 2 verlangen dabei beide im Rahmen des Zusammenschlusses die 
Bildung einer (neuen) Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1. Hieran fehlt 
es beispielsweise, wenn zwei Unternehmensgruppen von einem Investmentvehikel, das 
nicht verpflichtet ist, sie voll zu konsolidieren, erworben werden. In diesem Fall bilden das 
Investmentvehikel und die beiden Unternehmensgruppen keine Unternehmensgruppe im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1, da die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Auf-
wendungen und Cashflows ihrer Einheiten in unterschiedlichen Konzernabschlüssen aus-
gewiesen werden. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bestimmt, dass ein Zusammenschluss eine Vereinbarung ist, aufgrund der alle 
oder im Wesentlichen alle Einheiten mehrerer, das heißt mindestens zweier bislang eigen-
ständiger Unternehmensgruppen unter gemeinsame Kontrolle gebracht werden, sodass sie 
nach dem Zusammenschluss eine Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 
bilden. Erforderlich ist demnach, dass der Zusammenschluss alle oder im Wesentlichen alle 
Einheiten der beteiligten Unternehmensgruppen erfasst. Dies ist vorrangig qualitativ zu be-
urteilen. Eine Vereinbarung, die nur die Einheiten eines einzelnen Geschäftsbereichs er-
fasst, stellt daher grundsätzlich kein Zusammenschluss im Sinne der Nummer 1 dar. Etwas 
anderes gilt nur, wenn dieser Geschäftsbereich nahezu die gesamte Geschäftstätigkeit der 
Unternehmensgruppe darstellt. Die Ausgestaltung und Form des Zusammenschlusses sind 
für die Nummer 1 nicht relevant, solange die Bedingung der gemeinsamen Kontrolle erfüllt 
ist.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass ein Zusammenschluss eine Vereinbarung ist, aufgrund der eine 
Einheit, die nicht Teil einer Unternehmensgruppe ist, zusammen mit einer anderen Einheit 
oder einer Unternehmensgruppe unter gemeinsame Kontrolle gebracht wird, sodass sie 
eine neue Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden. Nummer 2 er-
fasst zum einen die Konstellation, dass eine Einheit, die bislang keiner Unternehmens-
gruppe angehört, eine andere Einheit erwirbt, sodass erstmals eine Unternehmensgruppe 
im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 entsteht. Zum anderen erfasst Nummer 2 die Situation, 
dass eine Einheit, die bislang keiner Unternehmensgruppe angehört, eine Unternehmens-
gruppe erwirbt oder eine Unternehmensgruppe eine Einheit erwirbt, die bislang nicht Teil 
einer Unternehmensgruppe ist. 
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Zu Absatz 6 


Absatz 6 definiert den Begriff der Teilung. Eine Teilung ist danach jede Vereinbarung, bei 
der die Einheiten einer Unternehmensgruppe in mehrere Unternehmensgruppen geteilt 
werden. Nach einer Teilung werden Einheiten somit nicht mehr von derselben, sondern von 
zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften verschiedener Unternehmensgruppen kon-
solidiert.  


Eine Teilung nach Absatz 6 liegt nicht vor, wenn eine Unternehmensgruppe eine oder meh-
rere Einheiten der Unternehmensgruppe auf eine andere Unternehmensgruppe überträgt. 
In diesen Konstellationen werden die übertragene Einheit oder die übertragenen Einheiten 
der Unternehmensgruppe Teil einer bereits bestehenden Unternehmensgruppe. Es ent-
steht mithin keine neue Teilunternehmensgruppe, die einen eigenen Konzernabschluss er-
stellt. Eine solche Übertragung kann jedoch unter den Bestimmungen der §§ 61 bis 63 fal-
len. Grundsätzlich liegt auch keine Teilung im Sinne des Absatzes 6 vor, wenn eine Unter-
nehmensgruppe eine einzelne Einheit der Unternehmensgruppe veräußert, da diese ein-
zelne Einheit nach der Übertragung keine Unternehmensgruppe nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
darstellt. Verfügt die Einheit jedoch über eine Betriebsstätte, besteht eine Unternehmens-
gruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2. In dieser Situation kann es somit zu einer Teilung 
kommen. 


Zu Abschnitt 2 (Veränderungen der Unternehmensgruppe) 


Zu § 61 (Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten) 


§ 61 enthält besondere Bestimmungen für den Fall, dass eine Geschäftseinheit während 
eines Geschäftsjahres einer Unternehmensgruppe bei- oder aus einer solchen austritt. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die beitretende oder austretende Geschäftseinheit im Geschäfts-
jahr des Beitritts oder Austritts als zu der Unternehmensgruppe zugehörig gilt, welche im 
Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts einen Teil der Vermögenswerte, Schulden, Er-
träge, Aufwendungen und Cashflows der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit 
im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft erfasst. Da es nach Absatz 1 genügt, 
dass ein Teil der Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen oder Cashflows der 
beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit im Konzernabschluss der obersten Mut-
tergesellschaft erfasst wird, gilt eine solche Geschäftseinheit im Jahr des Beitritts oder Aus-
tritts regelmäßig gegenüber zwei Unternehmensgruppen als zugehörig.  


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 sieht vor, dass der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag und die angepassten erfassten Steuern der beitretenden beziehungsweise 
austretenden Geschäftseinheit im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts bei der jeweili-
gen Unternehmensgruppe nur insoweit berücksichtigt werden, als diese im Konzernab-
schluss der jeweiligen obersten Muttergesellschaft berücksichtigt wurden. Nummer 1 gilt 
somit sowohl für die übertragende als auch für die erwerbende Unternehmensgruppe.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 legt fest, dass der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und die 
angepassten erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit so-
wohl im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts als auch in jedem nachfolgenden Ge-
schäftsjahr auf der Grundlage der historischen Buchwerte ihrer Vermögenswerte und 
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Schulden bestimmt werden. Etwaige Anpassungen beziehungsweise Neubewertungen der 
Buchwerte für Rechnungslegungszwecke infolge einer Übertragung werden für die Bestim-
mung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts und der angepassten er-
fassten Steuern mithin nicht berücksichtigt. Die Regelung verhindert zudem eine unter-
schiedliche Behandlung in den Rechnungslegungsstandards unterschiedlicher Staaten.  


Zu Nummer 3 


Der substanzbasierte Freibetrag für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten wird gemäß § 55 berechnet, indem jeweils fünf Prozent der berücksichti-
gungsfähigen Lohnkosten (§ 56) und der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte (§ 57) addiert werden. Im Falle eines Austritts oder Beitritts einer Geschäftsein-
heit sind nach den Bestimmungen der Nummern 3 und 4 die berücksichtigungsfähigen 
Lohnkosten und die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte anzupassen. 
Ohne solche Regelungen könnte es im Rahmen der Ermittlung des substanzbasierten Frei-
betrags für die erwerbende und die veräußernde Unternehmensgruppe zu einer doppelten 
Berücksichtigung der Aufwendungen beziehungsweise Kosten kommen. Um dies zu ver-
hindert, sieht Nummer 3 vor, dass bei der Berechnung der berücksichtigungsfähigen Lohn-
kosten der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit nur diejenigen Lohnkosten be-
rücksichtigt werden, die auch in dem Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft 
enthalten sind. Damit wird sichergestellt, dass jede Unternehmensgruppe nur die berück-
sichtigungsfähigen Lohnkosten berücksichtigt, die während ihrer Eigentümerschaft entstan-
den sind und für die sie auch die wirtschaftliche Verantwortung trägt.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 regelt, dass die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte (§ 57) 
für das Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts entsprechend des Zeitraums, in dem die 
Geschäftseinheit der jeweiligen Unternehmensgruppe angehörte, angepasst werden. Maß-
geblich ist dabei der im jeweiligen Konzernabschluss erfasste Buchwert, sodass insbeson-
dere auch aufgedeckte stille Reserven berücksichtigt werden. Diese gegenüber Nummer 2 
unterschiedliche Vorgehensweise beruht darauf, dass der substanzbasierte Freibeitrag den 
wirtschaftlichen Kosten der von der Unternehmensgruppe getätigten Investitionen in den 
jeweiligen Sachanlagen beziehungsweise Vermögenswerten Rechnung trägt. 


Beispiel 


Die Unternehmensgruppe A besitzt 100 Prozent der Anteile an der A Co. Am 30. 
September des Geschäftsjahres 02 veräußert die Unternehmensgruppe A alle An-
teile an der A Co (beitretende oder austretende Gesellschaft) für 200 Euro an die 
Unternehmensgruppe B. A Co verfügte am Ende des Geschäftsjahres 01 nur über 
einen einzigen Vermögenswert, einen berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswert mit einem Buchwert von 100 Euro. Das Geschäftsjahr entspricht dem Ka-
lenderjahr. Der Buchwert von 100 Euro wird auch im Konzernabschluss der Unter-
nehmensgruppe A für das Geschäftsjahr 01 ausgewiesen. Zu Beginn des Ge-
schäftsjahres 02 beträgt der Buchwert des Vermögenswertes noch 100 Euro. Im 
Geschäftsjahr 02 schreibt A Co einen Betrag von 80 Euro auf diesen Vermögens-
wert ab. Die Abschreibung erfolgte in voller Höhe während des Zeitraums, in dem A 
Co zur Unternehmensgruppe A gehörte. Der Buchwert am Ende des Geschäftsjah-
res 02 beträgt 20 Euro.  


Lösung 


Für die Berechnung des substanzbasierten Freibetrags werden nach Nummer 4 die 
Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte von A Co im 
Verhältnis zu dem Zeitraum angepasst, in dem A Co Teil der Unternehmensgruppe 
A beziehungsweise der Unternehmensgruppe B ist.  
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Unternehmensgruppe A:  


Die Ermittlung des Buchwerts des berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerts erfolgt nach § 57 Absatz 3 anhand des Durchschnitts der im Konzernab-
schluss der obersten Muttergesellschaft ausgewiesenen Buchwerte zu Beginn und 
am Ende des Geschäftsjahres. Danach beträgt der Buchwert vorliegend 60 Euro 
(100+20 Euro)/2) und muss gemäß Nummer 4 proportional zur Dauer des betref-
fenden Geschäftsjahres, in dem A Co der Unternehmensgruppe A angehörte, an-
gepasst werden. A Co ist im Geschäftsjahr 02 neun Monate lang Teil der Unterneh-
mensgruppe A, sodass der Buchwert des berücksichtigungsfähigen materiellen Ver-
mögenswerts 45 Euro (60 Euro x (9/12)) beträgt. 


Unternehmensgruppe B: 


Für die Unternehmensgruppe B beträgt der Buchwert zu Beginn des Geschäftsjah-
res 02 0 Euro, da die A Co zu diesem Zeitpunkt nicht zur Unternehmensgruppe B 
gehörte. Auf der Grundlage des von der Unternehmensgruppe B angewandten 
Rechnungslegungsstandards wird der Buchwert des Vermögenswerts zum Zeit-
punkt der Übertragung mit 200 Euro angesetzt. Am Ende des Geschäftsjahres 02 
wird der Vermögenswert im Konzernabschluss der Unternehmensgruppe B mit 200 
Euro ausgewiesen. Der durchschnittliche Buchwert während des Geschäftsjahres 
02 beträgt daher 100 Euro (0+200 Euro)/2). Dieser durchschnittliche Buchwert muss 
ebenfalls zeitanteilig angepasst werden. A Co ist im Geschäftsjahr 02 drei Monate 
lang Teil der Unternehmensgruppe B, sodass der Buchwert des berücksichtigungs-
fähigen materiellen Vermögenswerts 25 Euro (100 Euro x (3/12)) beträgt.  


Zu Nummer 5 


Nummer 5 bestimmt, dass aktive und passive latente Steuern einer beitretenden oder aus-
tretenden Geschäftseinheit, die zwischen Unternehmensgruppen übertragen werden, bei 
der erwerbenden Unternehmensgruppe grundsätzlich in der gleichen Weise und in dem 
gleichen Umfang berücksichtigt werden, als ob die erwerbende Unternehmensgruppe diese 
Geschäftseinheit bereits zum Zeitpunkt der Entstehung der betreffenden latenten Steuern 
beherrscht hätte. Ob latente Steuern einer Geschäftseinheit auf die erwerbende Unterneh-
mensgruppe übertragen werden, beurteilt sich nach dem angewendeten Rechnungsle-
gungsstandard.  


Eine Ausnahme sieht Nummer 5 jedoch für latente Steueransprüche aufgrund des Mindest-
steuer-Verlustwahlrechts (§ 48) vor. Grundsätzlich entstehen latente Steueransprüche und 
-schulden in Bezug auf bestimmte Geschäftseinheiten und werden entsprechend bilanziert. 
Sie finden Berücksichtigung bei der Berechnung des Gesamtbetrags der angepassten la-
tenten Steuern (§ 47). Ein latenter Steueranspruch aufgrund eines Mindeststeuer-Verlusts 
entsteht dagegen im Zusammenhang mit einer Wahlmöglichkeit für Mindeststeuer-Verluste 
gemäß § 48 in Bezug auf ein bestimmtes Steuerhoheitsgebiet. Es handelt sich dabei um 
ein (Steuer-)Attribut, das aufgrund der Wahl gemäß der Mindeststeuer-Regeln entsteht, 
aber nicht in der Rechnungslegung der Geschäftseinheit oder der Unternehmensgruppe 
ausgewiesen wird. Latente Steueransprüche, die sich auf Mindeststeuer-Verluste bezie-
hen, sind daher Steuerattribute, die einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet, nicht aber ei-
ner bestimmten Geschäftseinheit zugeordnet sind. Sie können daher nicht auf eine andere 
Unternehmensgruppe übertragen werden. 


Latente Steuern können insbesondere durch den Erwerb einer Geschäftseinheit entstehen. 
In der Regel erfolgt dabei eine (Neu-)Bewertung der Vermögenswerte und Schulden der 
erworbenen Geschäftseinheit zum beizulegenden Zeitwert, wodurch aktive oder passive 
latente Steuern entstehen können. Grundsätzlich werden diese latenten Steuern nicht be-
rücksichtigt, da nach Nummer 2 die (Neu-)Bewertung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nicht berücksichtigt wird. Nummer 5 betrifft daher 
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regelmäßig nur latente Steueransprüche und -schulden einer erworbenen Geschäftsein-
heit, die bereits vor der Übertragung bestanden haben. Letzteres gilt auch für die Anwen-
dung der Nummer 6, wobei Nummer 6 nur passive latente Steuern betrifft. 


In bestimmten Fällen wird bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts jedoch eine (Neu-)Bewertung zum beizulegenden Zeitwert berücksichtigt. 
Dies ist beispielsweise bei der Anwendung des § 62 und des § 63 Absatz 1, 3 und 4 der 
Fall. In diesen Fällen müssen grundsätzlich die latenten Steuern, die sich aus der (Neu-
)Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ergeben, berücksichtigt werden. Die latenten 
Steuern gelten als im Geschäftsjahr der Übertragung entstanden.  


Zu Nummer 6 


Nummer 6 regelt, dass passive latente Steuern der beitretenden oder austretenden Ge-
schäftseinheit, die zuvor in den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern einbe-
zogen wurden, von der veräußernden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 47 Absatz 4 
als ausgeglichen und von der erwerbenden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 47 Ab-
satz 4 als im Geschäftsjahr des Erwerbs entstanden zu behandeln sind. Eine Ausnahme 
gilt jedoch im Falle einer späteren Verringerung der erfassten Steuern nach § 47 Absatz 4. 
Eine solch entfalte in dem Jahr Wirkung, in dem der Betrag nachbesteuert wird. Nummer 6 
bezieht sich nur auf latente Steuern, die in den Anwendungsbereich des § 47 Absatz 4 fal-
len und somit der Fünfjahresfrist unterliegen. Nummer 6 gilt dagegen nicht für latente Steu-
erschulden, die auf den in § 47 Absatz 5 genannten Positionen beruhen, da insoweit der 
Fünfjahreszeitraum nicht gilt. 


Mit der Nummer 6 werden insbesondere zwei Regelungsziele verfolgt. Der erste Zweck 
besteht darin, eine Regelung für die veräußernde Unternehmensgruppe einer Geschäfts-
einheit mit latenten Steuerschulden zu schaffen, wenn die latenten Steuerschulden nicht 
innerhalb des Fünfjahreszeitraums (§ 47 Absatz 4) aufgelöst worden sind. Hierzu entbindet 
Nummer 6 die veräußernde Unternehmensgruppe davon, latente Steuerschulden, die nicht 
innerhalb der Fünfjahresfrist ausgeglichen worden sind (durch Zahlung oder auf andere 
Weise), nachzubesteuern. Dies wird dadurch erreicht, dass die latenten Steuerschulden 
einer Geschäftseinheit, welche eine Unternehmensgruppe verlässt, als ausgeglichen gel-
ten; ohne dass diese tatsächlich aufgelöst wurden. 


Der zweite Zweck besteht darin, die Auswirkungen bei der erwerbenden Unternehmens-
gruppe zu regeln. Nummer 6 sieht dabei vor, dass die latenten Steuerschulden der Ge-
schäftseinheit bei der erwerbenden Gruppe als im Geschäftsjahr des Erwerbs entstanden 
gelten. Nummer 6 setzt somit die Fünfjahresfrist des § 47 Absatz 4 (neu) in Gang. Dadurch 
soll insbesondere der Verwaltungsaufwand für die erwerbende Unternehmensgruppe ver-
ringert werden. Ohne diese Regelung müsste die erwerbende Unternehmensgruppe den 
Zeitraum (mit-)berücksichtigen, der für die Unternehmensgruppe galt, und müsste insoweit 
auch über entsprechende Daten der veräußernden Unternehmensgruppe verfügen. 


Nummer 6 modifiziert zudem die Behandlung latenter Steuerschulden, die nicht innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Erwerb ausgeglichen werden. Dies ist notwendig, weil § 47 Ab-
satz 4 zur Anwendung des § 54 führt. Danach hat eine Neuberechnung des effektiven Steu-
ersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für das Geschäftsjahr, in dem die Steuerschuld 
erstmals entstanden ist, zu erfolgen. Die erwerbende Unternehmensgruppe hat jedoch 
keine Berechnung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für das 
betreffende Geschäftsjahr auf der Grundlage der latenten Steuerschuld der erworbenen 
Geschäftseinheit vorgenommen, sodass § 54 in diesem Fall nicht sachgerecht anwendbar 
ist. Halbsatz 2 sieht daher vor, dass in diesen Fällen – abweichend von § 47 Absatz 4 
Satz 2 – der Nachversteuerungsbetrag als Minderung der erfassten Steuern des laufenden 
Geschäftsjahres zu behandeln ist.  
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Zu Nummer 7 


Nummer 7 regelt den Fall, bei der die beitretende oder austretende Geschäftseinheit a) eine 
Muttergesellschaft und b) mindestens zu zwei Unternehmensgruppen zugehörig ist. Num-
mer 7 sieht dabei vor, dass die Geschäftseinheit die Bestimmungen der Primärergänzungs-
steuerregelung gesondert auf die ihr zuzurechnenden Anteile an dem Steuererhöhungsbe-
trag für die niedrigbesteuerten Geschäftseinheiten anzuwenden hat, die für jede dieser Un-
ternehmensgruppen identifiziert wurden. Die Zugehörigkeit zu mehreren Unternehmens-
gruppen kann sich dabei insbesondere aus Absatz 1 ergeben. 


Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Frage, ob die beitretende oder aus-
tretende Geschäftseinheit Muttergesellschaft einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
davon beeinflusst wird, zu welcher Unternehmensgruppe die Geschäftseinheit gehört. Ob 
eine Geschäftseinheit niedrig besteuert wird, ist auf Grundlage eines jurisdictional blendings 
zu beurteilen und ist daher auch vom Mindeststeuer-Gewinn beziehungsweise Mindest-
steuerverlust und den erfassten Steuern der anderen im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe abhängig.  


Auch die Frage, ob die beitretende oder austretende Geschäftseinheit zur Anwendung der 
Primärergänzungssteuerregelung verpflichtet ist, kann nicht losgelöst von der Unterneh-
mensgruppe, zu der sie gehört, beantwortet werden. Ist beispielsweise die beitretende oder 
austretende Geschäftseinheit eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft und unterliegt 
die oberste Muttergesellschaft der jeweiligen Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr 
einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung, entfällt auf die beitretende oder aus-
tretende Geschäftseinheit nach § 8 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 kein Primärergänzungs-
steuerbetrag. 


Nummer 7 bestimmt daher, dass für jede Unternehmensgruppe gesondert zu beurteilen ist, 
ob die beitretende oder austretende Geschäftseinheit die Primärergänzungssteuerregelung 
anzuwenden hat.  


Zu Absatz 3 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 definiert die beitretende Geschäftseinheit. Eine beitretende Geschäftseinheit im 
Sinne des § 61 ist eine Geschäftseinheit, die infolge einer Übertragung der unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligung an dieser Geschäftseinheit in einem Geschäftsjahr einer Un-
ternehmensgruppe angehört. Letzteres gilt nach der Nummer 1 Satz 2 auch, wenn die Ge-
schäftseinheit selbst zur obersten Muttergesellschaft einer neuen Unternehmensgruppe 
wird.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 definiert die austretende Geschäftseinheit. Eine austretende Geschäftseinheit 
ist eine Geschäftseinheit, die infolge einer Übertragung der unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligung an dieser Geschäftseinheit nicht mehr einer Unternehmensgruppe angehört.  


Zu § 62 (Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als Übertragung oder Erwerb 
von Vermögenswerten und Schulden gelten ) 


§ 62 enthält eine Regelung, die darauf abzielt, den Erwerb und die Veräußerung von Ver-
mögenswerten und Schulden für die Zwecke dieses Gesetzes grenzüberschreitend einheit-
lich zu behandeln, unabhängig davon, in welcher Form die Transaktion durchgeführt wird. 
Zu diesem Zweck bestimmt § 62, dass die Veräußerung oder der Erwerb einer Kontrollbe-
teiligung an einer (beitretenden oder austretenden) Geschäftseinheit als Übertragung von 
Vermögenswerten und Schulden gilt, wenn kumulativ zwei Voraussetzungen gegeben sind: 
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Erstens muss das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit belegen ist, die Trans-
aktion in gleicher oder ähnlicher Weise behandeln wie die Übertragung von Vermögens-
werten und Schulden. Zweitens muss dieses Steuerhoheitsgebiet den Veräußerer auf der 
Grundlage der Differenz zwischen den steuerlichen Buchwerten und dem Kaufpreis für die 
Kontrollbeteiligung oder dem beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und den Schul-
den mit einer erfassten Steuer belegen. Handelt es sich bei der Geschäftseinheit um eine 
steuertransparente Einheit, ist insoweit auf das Steuerhoheitsgebiet, in dem sich die Ver-
mögenswerte befinden, abzustellen.  


§ 62 erfasst den Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an transparenten und intrans-
parenten Geschäftseinheiten. Für die Beurteilung der Transparenz ist auf den Sitzstaat der 
Geschäftseinheit oder den Belegenheitsstaat der Betriebsstätte beziehungsweise der Ver-
mögenswerte abzustellen.  


Sind die Voraussetzungen des § 62 erfüllt, finden auf die Transaktion die Regelungen des 
§ 63 (Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden) Anwendung. 


Zu § 63 (Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden) 


§ 63 regelt die Auswirkungen der Übertragung von Vermögenswerten und Schulden für die 
übertragendende und für die übernehmende Geschäftseinheit. Diese Regelungen sind bei-
spielsweise für die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts, 
des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags von Bedeutung. Dabei sollen 
durch § 63 bestehende Unterschiede in der Rechnungslegung und etwaigen steuerrechtli-
chen Vorschriften (bspw. bei privilegierten Umstrukturierungen) abgemildert werden. Die 
Absätze 1 bis 3 setzen dabei nicht voraus, dass auch die andere an der Transaktion betei-
ligte Geschäftseinheit steuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 ist. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, wie die Übertragung von Vermögenswerten und Schulden bei der Be-
rechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts zu behandeln ist. Ab-
satz 1 stellt dabei die Grundregel für die Übertragung von Vermögenswerten und Schulden 
dar, wird jedoch im Falle einer Mindeststeuer-Reorganisation im Sinne des Absatzes 5 
durch die Sondervorschriften der Absätze 2 und 3 modifiziert.  


Absatz 1 steht im Einklang mit der Behandlung von Übertragungen für Rechnungslegungs-
zwecke in Bezug auf die übertragende und übernehmende Geschäftseinheit. Die Rech-
nungslegungsvorschriften sehen im Allgemeinen vor, dass auf der Seite des Verkäufers ein 
Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten und Schulden erfasst 
wird. Im Pendant dazu hat der Erwerber den Kaufpreis, der regelmäßig dem beizulegenden 
Zeitwert (Fair Value) der Vermögenswerte entspricht, für die erworbenen Vermögenswerte 
und Schulden anzusetzen. Diesem Grundgedanken folgend, wird nach der nach Absatz 1 
ein Gewinn oder Verlust, der sich aus dieser Übertragung von Vermögenswerten und 
Schulden ergibt, bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts berücksichtigt. Absatz 1 Satz 1 bezieht sich dabei auf die übertragende Geschäftsein-
heit; Absatz 1 Satz 2 hingegen auf die übernehmende Geschäftseinheit. 


Satz 1 bestimmt, dass die übertragende Geschäftseinheit die Gewinne oder Verlust der 
Übertragung in die Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
einzubeziehen hat. Die übertragende Geschäftseinheit ist dabei nach der in Satz 1 enthal-
tenen Klammerdefinition jene Geschäftseinheit, die Vermögenswerte oder Schulden über-
trägt. 


Satz 2 regelt, dass die übernehmende Geschäftseinheit bei der Berechnung ihres Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts die (angepassten) Buchwerte der erworbenen 
Vermögenswerte und Schulden, die auf der Grundlage der von der obersten 
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Muttergesellschaft im Konzernabschluss angewandten Rechnungslegungsstandards ermit-
telt wurden, übernimmt. Die übernehmende Geschäftseinheit ist nach der in Satz 2 enthal-
tenen Klammerdefinition jene Geschäftseinheit, die Vermögenswerte oder Schulden er-
wirbt. Die übernehmende Geschäftseinheit kann nach dem anzuwendenden Rechnungsle-
gungsstandard auch verpflichtet sein, Vermögenswerte und Schulden anzusetzen, die in 
der Rechnungslegung der übertragenden Geschäftseinheit nicht erfasst wurden, beispiels-
weise den Geschäfts- oder Firmenwert oder andere immaterielle Vermögenswerte. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält von Absatz 1 abweichende Sondervorschrift für die Übertragung oder den 
Erwerb von Vermögenswerten und Schulden im Rahmen eine Mindeststeuer-Reorganisa-
tion im Sinne des Absatzes 5. Die Vorschrift ermöglicht eine Buchwertfortführung der über-
tragenen Vermögenswerte. Absatz 2 gleicht damit die Mindeststeuer-Regeln an (lokale) be-
stehende steuerliche Vorschriften von steuerneutralen Umstrukturierungsvorgängen an. 
Nummer 1 bezieht sich dabei auf die übertragende Geschäftseinheit und Nummer 2 auf die 
übernehmende Geschäftseinheit. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 regelt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit das Ergebnis aus der Übertragung der 
Vermögenswerte und Schulden außer Ansatz bleibt.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übernehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte 
und Schulden der übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zu-
grunde gelegt werden (Buchwertfortführung). Die übernehmende Geschäftseinheit muss 
(Buchhaltungs-)Unterlagen führen, um die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts unter Bezugnahme auf die historischen Buchwerte der erworbenen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu belegen (§ 90 Absatz 2 der Abgabenordnung). 
Eine Besteuerung des Gewinns oder Verlusts aus der Übertragung von Vermögenswerten 
oder Verbindlichkeiten wird insoweit nicht dauerhaft aufgeschoben, sondern – wie bei steu-
erneutralen Umwandlungen im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes – maximal in die 
Zukunft verlagert.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält eine Sondervorschrift für den Fall, dass die Übertragung von Vermögens-
werten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation im Sinne des Absat-
zes 5 bei der übertragenden Geschäftseinheit zu nicht begünstigten Gewinnen oder Ver-
lusten im Sinne des Absatzes 6 führt. Nach den lokalen Vorschriften des Belegenheitsstaa-
tes der übertragenden Geschäftseinheit kann im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisa-
tion ein steuerpflichtiger Gewinn beispielsweise entstehen, wenn für die Umstrukturierung 
– neben der Ausgabe von Kapitalanteilen – sonstige Gegenleistungen vereinbart werden 
(vgl. § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Umwandlungssteuergesetzes, § 21 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 des Umwandlungssteuergesetzes). Maßgeblich sind insoweit die lokalen 
Steuervorschriften. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 regelt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit ein nicht begünstigter Gewinn oder 
Verlust aus der Übertragung der Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt wird.  
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übernehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte 
und Schulden der übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zu-
grunde gelegt werden. Die Buchwerte sind in Übereinstimmung der lokalen Steuervorschrif-
ten für die übernehmende Geschäftseinheit anzupassen, um die nicht begünstigten Ge-
winne oder Verluste entsprechend abzubilden. Ist die übernehmende Geschäftseinheit 
nach den lokalen Steuervorschriften beispielsweise verpflichtet, die durch den steuerlichen 
Gewinn bedingten Aufstockungsbeträge zunächst den abschreibungsfähigen Vermögens-
werten zuzuordnen (und dann den Vorräten etc.), muss die übernehmende Geschäftsein-
heit bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ebenso 
verfahren. Um eine kohärente (grenzüberschreitende) Behandlung sicherzustellen, erfolgt 
dabei eine Anpassung der Buchwerte nur bis zur Höhe des nicht begünstigten Gewinns 
oder Verlusts im Sinne des Absatzes 6.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 betrifft die Konstellation, dass eine Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe 
in ihrem Belegenheitsstaat aufgrund der steuerrechtlichen Vorschriften Vermögenswerte 
und Schulden zum beizulegenden Zeitwert ansetzt. Ohne Bedeutung ist dabei, ob die Ge-
schäftseinheit nach den steuerlichen Vorschriften ihres Belegenheitsstaates hierzu ver-
pflichtet ist oder ein dahingehendes Wahlrecht ausübt. In Betracht kommt dies insbeson-
dere, wenn eine Geschäftseinheit aufgrund einer grenzüberschreitenden Umstrukturierung 
beziehungsweise einer Verlegung ihres Sitzes oder Ort der Geschäftsleitung einer Weg-
zugs- beziehungsweise Entstrickungsbesteuerung unterworfen wird. Ob Absatz 4 zur An-
wendung kommt, bestimmt sich mithin nach den lokalen Steuervorschriften. Die von Ab-
satz 4 vorgesehenen Rechtsfolgen treten dabei nur auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit ein und sollen eine konsistente Behandlung solcher Konstellationen für Zwe-
cke der Mindeststeuer sicherstellen. 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Buchstabe a bestimmt, dass die Geschäftseinheit bei der Berechnung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einen Gewinn- oder Verlustbetrag für jeden ihrer Ver-
mögenswerte und jede ihrer Schulden einzubeziehen hat, der der Differenz zwischen dem 
für Rechnungslegungszwecke ermittelten Buchwert des Vermögenswerts oder der Schuld 
unmittelbar vor dem Datum des auslösenden Ereignisses für die Steueranpassung und dem 
beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der Schuld unmittelbar nach dem aus-
lösenden Ereignis entspricht.  


Zu Buchstabe b 


Buchstabe b regelt, dass der Betrag im Sinne des Buchstabe a um etwaige nicht begüns-
tigte Gewinne oder Verluste im Sinne des Absatzes 6 gemindert oder erhöht wird, die im 
Zusammenhang mit dem auslösenden Ereignis entstehen. Hierdurch werden Doppelbe-
rücksichtigungen von Gewinnen und Verlusten verhindert, die bereits aufgrund von Ab-
satz 3 in die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einbe-
zogen wurden.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass die Geschäftseinheit der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts für die nach dem auslösenden Ereignis endenden Ge-
schäftsjahre den für Rechnungslegungszwecke ermittelten beizulegenden Zeitwert des 
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Vermögenswerts oder der Schuld unmittelbar nach dem auslösenden Ereignis verwenden 
muss.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 eröffnet ein Wahlrecht, wonach die Geschäftseinheit den Gesamtsaldo der nach 
Nummer 1 ermittelten Beträge entweder in ihren Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust im Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses einzubeziehen hat (Buch-
stabe a) oder (zu jeweils ein Fünftel) auf das Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses 
und den vier darauffolgenden Geschäftsjahren verteilen kann (Buchstabe b). Scheidet die 
Geschäftseinheit in diesem Zeitraum aus der Unternehmensgruppe aus, ist der verblei-
bende Betrag in voller Höhe im Geschäftsjahr des Ausscheidens anzusetzen. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 definiert die Mindeststeuer-Reorganisation. Eine Mindeststeuer-Reorganisation 
kann eine Umwandlung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes, eine Übertragung 
von Vermögenswerten oder Schulden (zum Beispiel im Rahmen einer Liquidation) oder ein 
ähnlicher Geschäftsvorfall sein. Um den Vorgang als Mindeststeuer-Reorganisation für 
Zwecke des § 63 zu qualifizieren, sind kumulativ drei Voraussetzungen zu erfüllen (Num-
mer 1 bis 3). 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 verlangt, dass die Gegenleistung für die Übertragung der Vermögenswerte ganz 
oder zu einem erheblichen Teil aus der Ausgabe von Kapitalanteilen (zum Beispiel Aktien) 
durch die erwerbende Geschäftseinheit oder eine ihr nahestehende Person im Sinne von 
Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Musterabkommens in der jeweils geltenden Fassung besteht 
oder im Falle einer Liquidation aus Kapitalanteilen der liquidierten Geschäftseinheit, oder, 
wenn keine Gegenleistung vorliegt, die Ausgabe eines Kapitalanteils keine wirtschaftliche 
Bedeutung hätte. Die Vorschrift enthält dabei keine Vorgaben darüber, an wen die Kapital-
anteile ausgegeben werden müssen. Eine Mindeststeuer-Reorganisation kann demnach 
auch dann vorliegen, wenn die Kapitalanteile nicht an die übertragende Geschäftseinheit, 
sondern an deren unmittelbare oder mittelbare Anteilseigner ausgegeben werden.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 erfordert, dass der gesamte oder ein Teil des Gewinns oder Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit aus diesen Vermögenswerten nicht besteuert worden ist. Dies 
bestimmt sich nach den Steuergesetzen des Steuerhoheitsgebietes, in dem die übertra-
gende Geschäftseinheit belegen ist.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 verlangt, dass die übernehmende Geschäftseinheit die steuerpflichtigen Ein-
künfte nach der Übertragung oder dem Erwerb auf der Grundlage der steuerlichen Buch-
werte der Vermögenswerte der übertragenden Geschäftseinheit, berichtigt um die nicht be-
günstigten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit der Übertragung oder dem Er-
werb, berechnet. Es muss sich also um eine tatsächliche Buchwertfortführung handeln. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 definiert einen nicht begünstigten Gewinn oder Verlust. Der nicht begünstigte Ge-
winn oder Verlust ist der geringere der beiden folgenden Werte:  
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1. der Gewinn oder Verlust, der sich bei der übertragenden Geschäftseinheit im Rahmen 
einer Mindeststeuer-Reorganisation ergibt und welcher auch der Besteuerung in dem 
Steuerhoheitsgebiet unterliegt, in dem die übertragende Geschäftseinheit belegen ist;  


2. der Gewinn oder Verlust, der sich bei der übertragenden Geschäftseinheit im Rahmen 
einer Mindeststeuer-Reorganisation in der Rechnungslegung niederschlägt.  


Zu Abschnitt 3 (Besondere Beteiligungsstrukturen) 


Zu § 64 (Joint Venture) 


§ 64 enthält eine Sonderregelung für die Berechnung der Steuererhöhungsbeträge eines 
Joint Ventures und seiner Tochtergesellschaften. Für Rechnungslegungszwecke ist ein 
Joint Venture im Allgemeinen ein Unternehmen, das von zwei oder mehr Parteien gemein-
sam kontrolliert wird. Aufgrund dieser geteilten Kontrolle, erfolgt keine Vollkonsolidierung 
im Konzernabschluss einer obersten Muttergesellschaft. Stattdessen werden die Finanzer-
gebnisse eines Joint Ventures üblicherweise nach der sogenannten Equity-Methode in den 
Konzernabschlüssen der beteiligten obersten Muttergesellschaften ausgewiesen. Ohne die 
Sonderregelung des § 64 würde dies dazu führen, dass Joint Ventures bei der Mindest-
steuer unberücksichtigt blieben, da sie nach § 4 Absatz 1 nicht Bestandteil einer Unterneh-
mensgruppe sind. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die Berechnung des Steuererhöhungsbetrages des Joint Ventures 
und seiner Tochtergesellschaften entsprechend des dritten bis siebten Teils sowie der 
§§ 80 bis 83 in einer Weise erfolgt, als handle es sich bei den Tochtergesellschaften um 
Geschäftseinheiten einer selbstständigen Unternehmensgruppe und bei dem Joint Venture 
um deren oberste Muttergesellschaft. Zu beachten ist dabei, dass Absatz 1 lediglich die 
Berechnung des Steuererhöhungsbetrages für das Joint Venture und seine Tochtergesell-
schaften vorsieht, nicht aber dazu führt, dass das Joint Venture oder seine Tochtergesell-
schaften selbst die PES oder SES anzuwenden hätten.  


Zu Absatz 2 


Stattdessen schreibt Absatz 2 vor, dass eine Muttergesellschaft, die unmittelbar oder mit-
telbar an einem Joint Venture oder einer seiner Tochtergesellschaften beteiligt ist, die Pri-
märergänzungssteuerregelung anzuwenden hat. Zu diesem Zweck bildet ein Joint Venture 
zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Joint-Venture-Gruppe im Sinne des Ab-
satz 6. Nach Absatz 2 wendet die Muttergesellschaft die Primärergänzungssteuerregelung 
entsprechend der §§ 8 bis 10 auf den ihr zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungs-
betrag eines Mitglieds der Joint-Venture-Gruppe an. 


Beispiel 


Die im Inland belegene A Co ist oberste Muttergesellschaft einer Unternehmens-
gruppe. A Co hält 50 Prozent der Anteile an JV Co. JV Co ist ein Joint Venture 
zwischen A Co und Dritten. JV Co hält ihrerseits 80 Prozent der Anteile an der B 
Co. Die Finanzergebnisse von JV Co werden in den Konzernabschlüssen der A Co 
nach der Equity-Methode ausgewiesen. Die Aktiva und Passiva, Erträge, Aufwen-
dungen und Cashflows der B Co werden von JV Co auf der Grundlage eines aner-
kannten Rechnungslegungsstandards konsolidiert. 
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Schaubild 


Lösung 


In diesem Beispiel gilt JV Co als Joint Venture. A Co hält 50 Prozent der Anteile an 
JV Co und bilanziert die Ergebnisse dieses Unternehmens nach der Equity-Me-
thode. Außerdem ist JV Co weder ein oberstes Mutterunternehmen noch eine aus-
geschlossene Einheit oder über eine ausgeschlossene Einheit gehalten. Da JV Co 
die Aktiva und Passiva, Erträge, Aufwendungen und Cashflows der B Co auf der 
Grundlage eines anerkannten Rechnungslegungsstandards konsolidiert, ist die B 
Co Tochtergesellschaft eines Joint Venture, wobei JV Co und B Co gemeinsam eine 
Joint-Venture-Gruppe bilden. Die A Co hat die Primärergänzungssteuerregelung in 
Bezug auf den ihr zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag jedes 
Mitglieds dieser Joint-Venture-Gruppe anzuwenden. Der Steuererhöhungsbetrag in 
Bezug auf JV Co beträgt vorliegend 25 Euro (50 Prozent x ((1.000 Euro/ 3.000 Euro) 
x 150 Euro)) und 40 Euro in Bezug auf B Co (50 Prozent x 80 Prozent x 
((2.000 Euro/ 3.000 Euro) x 150 Euro)).  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Anwendung der Sekundärergänzungssteuerregelung auf den Steuerer-
höhungsbetrag einer Joint-Venture Gruppe.  


Hierzu bestimmt Satz 1 zunächst, dass der Steuererhöhungsbetrag der Joint-Venture-
Gruppe um den jeder Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungs-
betrag für jedes Mitglied der Joint-Venture-Gruppe gekürzt wird, der nach einer anerkann-
ten Primärergänzungssteuerregelung gemäß Absatz 2 zu entrichten ist. Satz 1 trägt damit 
dem Vorrang der Primärergänzungssteuerregelung Rechnung. 


Satz 2 regelt, dass ein verbleibender Betrag für Zwecke der Sekundärergänzungssteuerre-
gelung dem Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 hin-
zuzurechnen ist. 


 


 


 


 


Deutschland   50 %       50 % 


 


Ausland      Gewinn:   1.000 EUR 


       Effektiver Steuersatz:  10 % 


     80 % 


       Gewinn:   2.000 EUR 


Effektiver Steuersatz:  10 % 
                                           


                                          Joint-Venture-Gruppe 


A Co Dritte 


JV Co 


B Co 
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Satz 3 definiert den Begriff des Steuererhöhungsbetrags der Joint-Venture-Gruppe. Hier-
unter ist der Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag, der der obersten Muttergesellschaft in 
Bezug auf alle Mitglieder der Joint-Venture-Gruppe zuzurechnen ist, zu verstehen. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 definiert den Begriff Joint Venture. Ein Joint Venture ist danach – vorbehaltlich 
des Absatzes 5 – eine Einheit, deren Finanzergebnisse nach der Equity-Methode im Kon-
zernabschluss der obersten Muttergesellschaft erfasst werden und diese oberste Mutterge-
sellschaft unmittelbar oder indirekt eine Eigenkapitalbeteiligung von mindestens 50 Prozent 
an der Geschäftseinheit hält. Die in Absatz 4 enthaltene Definition eines Joint Venture un-
terscheidet sich von der üblichen Definition eines Joint Venture nach den Rechnungsle-
gungsvorschriften, für die es in der Regel (nur) entscheidend ist, ob eine gemeinsame Be-
herrschung vorliegt. Es ist daher möglich, dass eine Unternehmensgruppe in ihrem Kon-
zernabschluss eine Einheit als Joint Venture ausweist, obgleich diese Einheit kein Joint 
Venture im Sinne des Absatz 4 ist.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 legt fest, dass bestimmte, enumerativ aufgezählte Einheiten, kein Joint Venture 
im Sinne des Absatzes 4 sind. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bestimmt, dass die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die 
selbst die Umsatzgrenze erfüllt, und ihre Tochtergesellschaften, die Bestandteil dieser Un-
ternehmensgruppe sind, kein Joint Venture im Sinne des Absatzes 4 sind.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt, dass ein Joint Venture keine ausgeschlossenen Einheiten im Sinne des 
§ 5 umfasst.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 regelt, dass ein Joint Venture eine Einheit nicht umfasst, an der die Unterneh-
mensgruppe eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung über eine ausgeschlossene Einheit 
hält, und 


1. die ausschließlich oder fast ausschließlich zu Gunsten der Anleger Vermögenswerte 
verwaltet oder Finanzmittel anlegt oder 


2. die ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von der ausgeschlossenen Einheit ausge-
übten Tätigkeiten ausführt oder 


3. die fast ausschließlich ausgenommene Gewinne oder Verluste im Sinne von § 17 Num-
mer 2 in Verbindung mit § 19 oder § 17 Nummer 3 in Verbindung mit § 20 erzielt. 


Zu Nummer 4 


Nach der Nummer 4 umfasst ein Joint Venture auch nicht eine Einheit, die im Besitz einer 
Unternehmensgruppe steht, die sich ausschließlich aus ausgeschlossenen Einheiten zu-
sammensetzt.  
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Zu Nummer 5 


Nummer 5 bestimmt, dass ein Joint Venture eine Joint Venture-Tochtergesellschaft nicht 
umfasst.  


Zu Absatz 6 


Absatz 6 definiert eine Joint-Venture-Gruppe. Nach Absatz 6 umfasst eine Joint-Venture-
Gruppe ein Joint Venture und seine Tochtergesellschaften.  


Zu Absatz 7 


Satz 1 definiert eine Joint Venture-Tochtergesellschaft. Eine Joint Venture-Tochtergesell-
schaft ist eine Einheit, deren Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und 
Cashflows nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard von einem Joint Venture 
konsolidiert werden oder bei Anwendung eines anerkannten Rechnungslegungsstandards 
konsolidiert werden würden. 


Satz 2 bestimmt, dass jede Betriebsstätte eines Joint Ventures oder einer Joint Venture-
Tochtergesellschaft wie eine gesonderte Joint Venture-Tochtergesellschaft behandelt wird. 


Zu § 65 (Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften) 


§ 65 enthält eine Sonderregel für den Fall, dass zwei oder mehr Unternehmensgruppen 
Konzernabschlüsse erstellen, in denen die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwen-
dungen und Cashflows dieser Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen 
wirtschaftliche Einheit dargestellt werden. Die Regelung stellt sicher, dass die Mindest-
steuer-Vorschriften auf solche Strukturen in gleicher Weise Anwendung finden, wie auf eine 
Unternehmensgruppe mit einer einzigen obersten Muttergesellschaft. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 bestimmt, dass Geschäftseinheiten und ausgeschlossene Einheiten von zwei oder 
mehr Unternehmensgruppen, die zu einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe im Sinne des 
Absatz 7 gehören, als Mitglieder einer einzigen Unternehmensgruppe gelten. Die Regelung 
bewirkt, dass bei der Anwendung der Regelungen dieses Gesetzes die Geschäftseinheiten 
und ausgeschlossenen Einheiten der die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bildenden Un-
ternehmensgruppen so behandelt werden, als gehörten sie zu einer einzigen Unterneh-
mensgruppe. Dass dabei auch ausgeschlossene Einheiten einbezogen werden, ist insbe-
sondere für die Anwendung der Umsatzgrenze nach § 1 Absatz 1 von Bedeutung, da inso-
weit auch die Umsatzerlöse ausgeschlossener Einheiten zu berücksichtigen sind.  


Satz 2 regelt, dass eine Einheit nach Satz 1, mit Ausnahme von ausgeschlossenen Einhei-
ten im Sinne des § 5, eine Geschäftseinheit ist, wenn sie von der Mehrmütter-Unterneh-
mensgruppe in den Konzernabschluss einbezogen oder wenn an ihr eine Kontrollbeteili-
gung von Einheiten der Mehrmütter-Unternehmensgruppe gehalten wird. Der Zweck liegt 
darin, die Definition der Geschäftseinheit auch auf Einheiten auszuweiten, die die Definition 
grundsätzlich nicht erfüllen würden, wenn jede Unternehmensgruppe separat geprüft 
würde. Gleiches gilt für den Fall, dass Einheiten einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe 
eine Kontrollbeteiligung an einer Einheit halten. 


Beispiel 


Unternehmensgruppe A und Unternehmensgruppe B bilden zusammen die Mehr-
mütter-Unternehmensgruppe AB. Die obersten Muttergesellschaften der Unterneh-
mensgruppe A und der Unternehmensgruppe B halten jeweils 30 Prozent der An-
teile an A Co.  
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Lösung 


Die A Co ist eine Geschäftseinheit der Mehrmütter-Unternehmensgruppe AB, da 
Einheiten dieser Mehrmütter-Unternehmensgruppe eine Kontrollbeteiligung an ihr 
halten. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, dass der Konzernabschluss einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe der 
Konzernabschluss gemäß Absatz 8 Nummer 2 oder Absatz 9 Nummer 5 ist, der nach ei-
nem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt wurde, welcher als der Rechnungs-
legungsstandard der obersten Muttergesellschaft gilt.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt, dass die obersten Muttergesellschaften der einzelnen Unternehmens-
gruppen, die zusammen die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bilden, als oberste Mutter-
gesellschaften der Mehrmütter-Unternehmensgruppe gelten. Eine Mehrmütter-Unterneh-
mensgruppe verfügt mithin über mehrere oberste Muttergesellschaften.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt, dass die Muttergesellschaften einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe, 
einschließlich der obersten Muttergesellschaften, die Primärergänzungssteuerregelung 
entsprechend der §§ 8 bis 10 in Bezug auf den ihnen zuzurechnenden Anteil an dem Steu-
ererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe 
jeweils getrennt anwenden.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 regelt, dass Geschäftseinheiten einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe die Se-
kundärergänzungssteuerregelung entsprechend der §§ 11, 12 und 14 anwenden und dabei 
den Steuererhöhungsbetrag für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit der Mehrmütter-
Unternehmensgruppe berücksichtigen. Dies hat zur Folge, dass eine Geschäftseinheit ver-
pflichtet sein kann, die Sekundärergänzungssteuerregelung auch in Bezug auf eine Ge-
schäftseinheit, die zu einer anderen Unternehmensgruppe dieser Mehrmütter-Unterneh-
mensgruppe gehört, anzuwenden. 
Zu Absatz 6 


Absatz 6 erweitert und modifiziert die Verpflichtung zur Abgabe des Mindeststeuer-Be-
richts.  


Satz 1 erstreckt die Abgabeverpflichtung auch auf die obersten Muttergesellschaften der 
Mehrmütter-Unternehmensgruppe. Diese sind mithin auch dann zur Abgabe verpflichtet, 
wenn sie nicht im Inland belegen sind und daher nicht nach § 1 Absatz 1 steuerpflichtig 
sind. Hinsichtlich des Inhalts, der Form und der Frist gelten dabei – vorbehaltlich der Modi-
fikation nach Satz 2 – die allgemeinen Regeln der § 72 und § 73. Satz 1 gilt unbeschadet 
des § 72 Absatz 1 Satz 1, das heißt, die Regelung lässt die Abgabeverpflichtung der nach 
§ 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten unberührt.  


Satz 2 modifiziert den Inhalt des Mindeststeuer-Berichts im Falle einer Mehrmütter-Unter-
nehmensgruppe. Danach hat der Mindeststeuer-Bericht Angaben zu jeder einzelnen Un-
ternehmensgruppe der Mehrmütter-Unternehmensgruppe zu enthalten. Satz 2 gilt dabei 
nicht bloß für die nach Satz 1 abgabeverpflichteten obersten Muttergesellschaften, sondern 
auch für die nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten der Mehrmütter-
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Unternehmensgruppe, deren nach § 72 Absatz 1 Satz 1 bestehende Abgabeverpflichtung 
unberührt bleibt.  


Satz 3 erklärt die Vorschrift des § 72 Absatz 2 hinsichtlich der Abgabeverpflichtung nach 
Satz 1 für entsprechend anwendbar. Danach entfällt die Verpflichtung der obersten Mutter-
gesellschaften zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts, wenn eine der obersten Mutterge-
sellschaften oder eine von den obersten Muttergesellschaften zur Übermittlung beauftrag-
ten Geschäftseinheit den Mindeststeuer-Bericht in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat ab-
gibt, mit diesem Belegenheitsstaat eine anerkannte völkerrechtliche Vereinbarung existiert 
und der Austausch tatsächlich durchgeführt wird.  


Zu Absatz 7 


Absatz 7 definiert den Begriff der Mehrmütter-Unternehmensgruppe. Eine solche liegt vor, 
wenn die obersten Muttergesellschaften mindestens zweier Unternehmensgruppen eine 
Vereinbarung getroffen haben, durch die entweder eine Verbundstruktur (Absatz 8) oder 
eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung (Absatz 9) entsteht.  


Zu Absatz 8 


Absatz 8 definiert eine Verbundstruktur. Eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr 
obersten Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen ist danach eine Ver-
bundstruktur, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: 


Erstens müssen mindestens 50 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen an den obersten 
Muttergesellschaften der selbstständigen Unternehmensgruppen aufgrund der Rechtsform, 
von Übertragungsbeschränkungen oder anderen Bedingungen miteinander verbunden sein 
und dürfen nicht unabhängig voneinander übertragen oder gehandelt werden können. Im 
Fall einer Börsennotierung der verbundenen Eigenkapitalbeteiligungen werden diese zu ei-
nem einzigen Preis notiert. 


Zweitens muss eine der obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellt, in 
dem die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows aller Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftli-
chen Einheit dargestellt werden und der nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer 
externen Prüfung unterzogen werden muss. 


Zu Absatz 9 


Absatz 9 definiert eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung. Eine Konstruktion mit 
zweifacher Börsennotierung ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr obersten Mut-
tergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, in deren Rahmen 


1. die obersten Muttergesellschaften vereinbaren, ihre Geschäftstätigkeit nur vertraglich 
zusammenzulegen, 


2. die obersten Muttergesellschaften gemäß der vertraglichen Vereinbarung Ausschüt-
tungen in Bezug auf Dividenden und im Liquidationsfall nach einem im Voraus festge-
legten Anteilsverhältnis an ihre Gesellschafter vornehmen, 


3. ihre Tätigkeiten gemäß der vertraglichen Vereinbarung als die einer einzigen wirt-
schaftlichen Einheit verwaltet werden, sie aber ihre eigene Rechtspersönlichkeit behal-
ten,  


4. die Beteiligungen an den obersten Muttergesellschaften, die die Vereinbarung einge-
gangen sind, unabhängig voneinander auf verschiedenen Kapitalmärkten notiert, ge-
handelt oder übertragen werden, und 
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5. die obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellen, in dem die Ver-
mögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows aller Einheiten der 
Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftlichen Einheit dar-
gestellt werden und dieser nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer externen 
Prüfung unterzogen werden muss. 


Zu Teil 7 (Besonderheiten bei obersten Muttergesellschaften, 
Ausschüttungsregimen und Investmenteinheiten) 


Der siebte Teil beinhaltet spezielle Regelungen für Geschäftseinheiten, die besonderen 
Steuerregimen unterliegen und ergänzt diesbezüglich insbesondere die Vorschriften betref-
fend die Mindeststeuer-Gewinnermittlung und die Ermittlung der angepassten erfassten 
Steuern. Dies umfasst neben Sonderregelungen für oberste Muttergesellschaften, die steu-
erlich transparent sind oder einem Dividendenabzugsregime auch Geschäftseinheiten, die 
einem zulässigen Ausschüttungssystem unterworfen werden sowie Investmenteinheiten. 


Zu Abschnitt 1 (Besonderheiten bei transparenten Muttergesellschaften) 


Zu § 66 (Oberste Muttergesellschaft als transparente Einheit) 


§ 66 enthält Sonderregelungen für oberste Muttergesellschaften, die steuerlich transparent 
sind. Die Regelung gilt dabei unabhängig davon, ob die oberste Muttergesellschaft in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegen oder als staatenlos zu behandeln ist (vgl. § 6 Absatz 2). 


Die Vorschriften zur Zuordnung von Gewinnen und Verlusten (§ 40) sowie der erfassten 
Steuern (§ 46 Absatz 1 Nummer 1 und 2) sind bei transparenten Einheiten darauf ausge-
richtet, diese entweder dem gruppenzugehörigen Gesellschafter oder der Betriebsstätte 
zuzurechnen (zum Beispiel wird eine beim gruppenzugehörigen Gesellschafter im Jahres-
abschluss erfasste Steuer bezogen auf den Gewinn einer Betriebsstätte einer Personenge-
sellschaft, an der er beteiligt ist, dieser Betriebsstätte zugerechnet; § 46 Absatz 1 Num-
mer 2). Diese Grundsystematik passt allerdings nicht für die Situation, in der die oberste 
Muttergesellschaft selbst eine transparente Einheit ist, da die Gesellschafter dieser Mutter-
gesellschaft nicht Bestandteil der Unternehmensgruppe sind. In diesem Fall müssten ent-
weder die Steuern dieser Gesellschafter der Muttergesellschaft zugerechnet werden oder 
der Mindesteuer-Gewinn der Muttergesellschaft um die Teile gekürzt werden, die bei den 
Gesellschaftern einer Besteuerung über dem Mindeststeuersatz unterliegen. Die GloBE 
Musterregelungen und die darauf basierende MinBestRL sehen eine Kürzung des Mindest-
steuer-Gewinns vor, die in diesem Paragraphen geregelt wird. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 sieht drei jeweils eigenständige Regelungen zur Kürzung des Mindeststeuer-Ge-
winns um den betragsmäßigen Anteil vor, der auf die betreffenden Gesellschafter der je-
weiligen Eigenkapitalbeteiligung entfällt. Wie auch bei § 40 erfolgt hier eine beteiligungsbe-
zogene Betrachtungsweise. 


Zu Nummer 1 


Die Nummer 1 enthält die Grundregelung und Vorgaben in Bezug auf den Besteuerungs-
zeitraum und die Besteuerungshöhe.  


In zeitlicher Hinsicht muss der Gesellschafter mit den Einkünften der obersten Mutterge-
sellschaft in einem Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterliegen, der innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs der Unternehmensgruppe endet. Bezo-
gen auf einen nach § 1 des Einkommensteuergesetzes unbeschränkt steuerpflichtigen Mit-
unternehmer ist diese Voraussetzung regelmäßig erfüllt, da der Gewinn aus der obersten 
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Muttergesellschaft in dem Kalenderjahr bezogen wird, in dem das Wirtschaftsjahr endet 
(vgl. § 4a des Einkommensteuergesetzes). 


In Bezug auf die Besteuerungshöhe sind in Buchstaben a) und b) zwei Alternativen gere-
gelt: 


Die Alternative in Buchstaben a) ist erfüllt, wenn der betreffende Gesellschafter mit Blick 
auf den vollen ihm zugewiesenen betragsmäßigen Anteil einer Besteuerung zu einem no-
minalen Steuersatz von mindestens 15 Prozent unterliegt. Davon ist bei natürlichen im In-
land steuerpflichtigen Personen regelmäßig aufgrund der progressiven Ausgestaltung des 
Einkommensteuertarifs auszugehen, denn für die Berechnung wird ein zu versteuerndes 
Einkommen des betreffenden Gesellschafters von 100.000 Euro angenommen. Bei steuer-
freien Einkunftsteilen liegt eine solche volle Besteuerung regelmäßig nicht vor. Dies gilt zum 
Beispiel nicht, wenn es sich um nach einem DBA steuerfreie Betriebsstätten-Einkünfte han-
delt, da für diese Betriebsstätte Absatz 3 gesondert Anwendung findet. Handelsrechtlich ist 
ein Gewinn dieser Betriebsstätte zwar im Gewinn der obersten Muttergesellschaft enthal-
ten. Für Zwecke der Mindestbesteuerung wird diese Betriebsstätte jedoch als eigenstän-
dige Geschäftseinheit behandelt und der Mindeststeuer-Jahresüberschuss dementspre-
chend nach § 39 zugeordnet; insofern ist der Mindeststeuer-Gewinn der obersten Mutter-
personengesellschaft bereits um das Ergebnis der Betriebsstätte „gekürzt“. Eine Besteue-
rung zum vollen zugewiesenen Anteil liegt hingegen auch dann vor, wenn ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsquellen erfolgt. Insofern ist auf den nominalen Steuersatz 
vor Verlustberücksichtigung abzustellen. Einkünfte aus dem Sonderbetriebsvermögensbe-
reich der Mitunternehmerschaft sind von den gesamthänderischen Einkünften der Mitunter-
nehmerschaft ebenfalls als andere Einkunftsquelle zu behandeln. 


Die Alternative in Buchstabe b ist erfüllt, wenn nach vernünftigem kaufmännischem Ermes-
sen davon ausgegangen werden kann, dass die Summe der angepassten erfassten Steu-
ern der obersten Muttergesellschaft und die Steuern des Gesellschafters bezogen auf sei-
nen Gewinnanteil mindestens dem Betrag von 15 Prozent dieses Gewinnanteils entspricht. 
Eine exakte Berechnung der effektiven Steuerbelastung entsprechend diesem Gesetz ist 
nicht erforderlich. Die Voraussetzungen sind von der Unternehmensgruppe auf Basis der 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls nachzuweisen (zum Beispiel durch Vorlage des Ein-
kommensteuerbescheids). 


In die Betrachtung ist die Steuerbelastung des Gesellschafters auf seinen Gewinnanteil so-
wie die Steuerbelastung der obersten Mutterpersonengesellschaft hierauf (zum Beispiel mit 
Gewerbesteuer) sowie bei steuertransparenten Strukturen (mehrstöckige Personengesell-
schaftsstrukturen) auch die Steuerbelastung dieser nachgeschalteten Einheiten einzube-
ziehen. Für Zwecke der Nummer 1 ist Gesellschafter auch eine Person, der die Einkünfte 
gemäß § 15 des Einkommensteuergesetzes zugerechnet werden (zum Beispiel Unterbe-
teiligte oder Nießbraucher).  


Zu Nummer 2 


Für natürliche Personen, ungeachtet deren Ansässigkeit , die zusammengenommen höchs-
tens zu fünf Prozente an den Gewinnen und Vermögenswerten der obersten Mutterperso-
nengesellschaft beteiligt sind (Kleinbeteiligung), ist in Nummer 2 eine pauschale Kürzung 
vorgesehen. Insofern bedarf es keines Nachweises zur Höhe der Steuerbelastung auf 
Ebene des Gesellschafters. Dies erleichtert die Administrierung für die Beteiligten.  


Zu Nummer 3 


Für die in Nummer 3 aufgeführten Einheiten, die im Belegenheitsstaat der obersten Mutter-
personengesellschaft belegen sind, ist eine mit Nummer 2 vergleichbare pauschale Kür-
zung bei Kleinbeteiligung vorgesehen. 
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Satz 2 stellt klar, dass die erfassten Steuern verhältnisgemäß zu kürzen sind (vgl. 
§ 45 Nummer 1). 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält für den Verlustfall eine spiegelbildliche Regelung zu Absatz 1. Dies dient 
unter anderem auch der Verhinderung einer doppelten Verlustnutzung (beim Gesellafter 
und bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes der Unternehmensgruppe). Sofern die 
Gesellschafter die Verluste der transparenten Einheit nutzen können (auch zum Beispiel im 
Rahmen eines Verlustvortrags), ist der Mindeststeuer-Verlust entsprechend zu kürzen. Für 
einen danach verbleibendenden Verlust der obersten Muttergesellschaft (das heißt der 
nicht von den Gesellschaftern genutzt werden kann) kann das Mindeststeuer-Verlustwahl-
recht beansprucht werden (vgl. § 48 Absatz 4 Satz 2).  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 erweitert die Anwendung der Absätze 1 und 2 auf Betriebsstätten der obersten 
Mutterpersonengesellschaft, in der die Mutterpersonengesellschaft entweder unmittelbar 
oder mittelbar, über eine steuertransparente Struktur, ihre Geschäftstätigkeit ausübt. 


Zu § 67 (Oberste Muttergesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt) 


§ 67 enthält Sonderregelungen für oberste Muttergesellschaften, die einem Dividendenab-
zugsregime unterliegen. Transparente oberste Muttergesellschaften und oberste Mutterge-
sellschaften, die einem Dividendenabzugsregime unterliegen, sind insoweit vergleichbar, 
als dass die Besteuerung der von ihnen erwirtschaften Erträge im Kern auf Ebene des Ge-
sellschafters erfolgt (Ein-Ebenen-Besteuerung). Vor diesem Hintergrund ist § 67 eng an die 
Regelungssystematik des § 66 angelegt. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings 
bei der Behandlung von Verlusten. Insofern bleibt bei intransparenten Einheiten die Ab-
schirmwirkung erhalten, so dass in § 67 keine mit § 66 Absatz 2 vergleichbare Regelung 
vorgesehen ist. 


Zu Absatz 1 


Vergleichbar mit § 66 Absatz 1 sieht Absatz 1 eine Kürzung des Mindesteuer-Gewinns um 
den Betrag abzugsfähiger Dividenden vor, der innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende 
des Geschäftsjahrs ausgeschüttet wird, höchstens jedoch in Höhe des Mindeststeuer-Ge-
winns. Voraussetzung hierfür ist die Erfüllung einer der in Nummer 1 bis 4 vorgesehenen 
Voraussetzungen. Diese entsprechen im Wesentlichen der Systematik des § 66 Absatz 1. 


Hiervon abweichend ist in Nummer 2 eine Sonderregelung für Genossenschaftsdividenden 
einer Versorgungsgenossenschaft (zum Beispiel Einkaufsgenossenschaft) bei natürlichen 
Personen vorgesehen. In diesem Fall kommt es auf die Besteuerungshöhe nicht an. Bezo-
gen auf andere Dividendenempfänger werden diese nach Nummer 1 Satz 1 in bestimmten 
Fällen zwar als der Besteuerung unterliegend angesehen. Die Besteuerungshöhe ist jedoch 
entsprechend den Umständen des Einzelfalles zu bestimmen. 


Weitere Abweichungen sind der Ausschluss von Pensionsfonds-Dienstleistungseinheiten 
vom Kreis der Begünstigten und die fehlende Beschränkung auf Kleinbeteiligungen in Num-
mer 3. Hierdurch soll zum einen eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Dividenden-
abzugsregimen durch Pensionsfonds mittels Zwischenschaltung von Pensionsfonds-
Dienstleistungseinheiten verhindert werden. Zum anderen wird hier aufgrund der steuerli-
chen Abschirmwirkung bei intransparenten Einheiten die Gefahr der Umgehung von Tätig-
keitsbeschränkungen, die sich aufgrund der Bestimmungen in § 7 ergeben (zum Beispiel 
keine gewerbliche Tätigkeit), als gering angesehen. 
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Bei einer Kürzung des Mindeststeuer-Gewinns nach Satz 1 sind die erfassten Steuern pro-
portional zu kürzen. Dies betrifft allerdings nur diejenige Steuerart, für die der Dividenden-
abzug nicht steuermindernd wirkt.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 erweitert die Kürzung nach Absatz 1 auf andere im Steuerhoheitsgebiet der obers-
ten Muttergesellschaft belegene Geschäftseinheiten, sofern die oberste Muttergesellschaft 
an die nach Absatz 1 begünstigten Empfänger durchschüttet.  


Zu Absatz 3 bis Absatz 5 


Die Absätze 3 bis 5 enthalten die für die Anwendung notwendigen Begriffsdefinitionen. 


Zu Abschnitt 2 (Ausschüttungssysteme) 


Zu § 68 (Zulässige Ausschüttungssysteme) 


§ 68 gewährt dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, Geschäftseinheiten, die einem zuläs-
sigen Ausschüttungssteuersystem unterliegen, in die Struktur der Mindeststeuer-Regeln 
einzubinden. 


Ein zulässiges Ausschüttungssteuersystem ist ein Körperschaftsteuersystem, das die Vo-
raussetzungen nach § 7 Absatz 37 erfüllt. Hierfür muss das Körperschaftsteuersystem zum 
einen eine Ertragsteuer beim Unternehmen vorsehen, die im Allgemeinen nur dann zu ent-
richten ist, wenn das Unternehmen Gewinne an die Gesellschafter ausschüttet, eine (fiktive) 
Gewinnausschüttung unterstellt wird oder wenn im Unternehmen bestimmte nicht ge-
schäftsbezogene Aufwendungen anfallen. Zum anderen muss es eine Steuer mindestens 
in Höhe des Mindeststeuersatzes vorsehen und schließlich am oder vor dem 1. Juli 2021 
in Kraft gewesen sein. 


In einem zulässigen Ausschüttungssystem fallen das Geschäftsjahr, indem der Gewinn er-
wirtschaftet wurde und damit Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrag ausgewiesen wird und das Geschäftsjahr, in dem der Gewinn besteuert wird, 
auseinander. Darüber hinaus gestattet es § 45 nicht, dass eine latente Steuerschuld für 
Steuern, die erst bei einer Ausschüttung anfallen, in den Gesamtbetrag der angepassten 
latenten Steuern einbezogen wird. Aus diesem Grunde wäre es möglich, dass eine Unter-
nehmensgruppe in Geschäftsjahren ohne hinreichende Ausschüttungen nach diesem Ge-
setz steuerpflichtig wird. Denn der Betrag der angepassten erfassten Steuern wird gering 
ausfallen oder null betragen. Darüber hinaus lässt der effektive Steuersatz in Geschäftsjah-
ren mit vergleichsweiser hohen Ausschüttungsvolumen keinen Rückschluss auf den in dem 
jeweiligen Geschäftsjahr erwirtschafteten Gewinn. § 68 verringert diese zeitlichen Inkon-
gruenzen innerhalb eines Vierjahreszeitraums. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 gewährt der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ein jährliches Wahlrecht. Dessen 
Ausübung hat zur Folge, dass die nach Absatz 2 ermittelte fiktive Anrechnungssteuer zu 
den angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit (nach § 41) hinzugerechnet wer-
den. 


Innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets kann das Wahlrecht nach Satz 2 nur einheitlich aus-
geübt werden, sodass es innerhalb dessen auf alle dort belegenen Geschäftseinheiten an-
zuwenden ist. 
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Nach Satz 3 in Verbindung mit § 74 Absatz 1 gilt das Wahlrecht jeweils für ein Geschäfts-
jahr und wird automatisch erneuert, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahl-
recht nicht am Ende des Geschäftsjahres widerruft.  


Zu Absatz 2 


Aus Absatz 2 ergibt sich der Betrag, in dessen Höhe eine fiktive Anrechnungssteuer hinzu-
gerechnet werden kann. Hierzu stehen zwei mögliche Rechenwege zur Verfügung, von 
dem jeweils der gewählt werden muss, der den niedrigeren Betrag ergibt. 


Zum einen (Nummer 1) kann dies der Betrag an angepassten erfassten Steuern, der not-
wendig ist, um den gemäß § 50 Absatz 1 Satz 2 berechneten effektiven Steuersatz für das 
Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben, sein. 


Zum anderen (Nummer 2) kann sich der Betrag der fiktiven Anrechnungssteuer ergeben 
aus dem Betrag an Steuern, der fällig gewesen wäre, wenn die in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten ihren gesamten Gewinn, der einem berücksichtigungsfähi-
gen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, in diesem Geschäftsjahr ausgeschüttet hätten. 
Wenn also der Mindeststeuer-Gewinn in einem Geschäftsjahr die Erträge, die ausgeschüt-
tet werden und besteuert werden könnten übersteigen würde, wäre die fiktive Anrechnungs-
steuer auf den zuletzt genannten Betrag begrenzt. Mit anderen Worten: Der Betrag an Steu-
ern, der anfallen würde, wenn die Gewinne in dem Geschäftsjahr ausgeschüttet würden. 


Durch die Begrenzung in Nummer 2 wird sichergestellt, dass die fiktive Anrechnungssteuer 
nicht den Betrag an Steuern übersteigt, der anfallen würde, wenn alle Gewinne im Ge-
schäftsjahr der Erwirtschaftung ausgeschüttet würden. Hierdurch soll die Regelung zum 
Nachversteuerungskontoverlustvortrag nicht beeinträchtigt werden. Daher ermittelt sich der 
Betrag in Nummer 2 ohne Berücksichtigung eines offenen Saldos nicht ausgeschütteter 
Gewinne der Geschäftseinheiten im Steuerhoheitsgebiet zum Ende des vorangegangenen 
Geschäftsjahres. 


Zu Absatz 3 


Zu Satz 1 


Um Nachzuvollziehen in welcher Höhe eine fiktive Anrechnungssteuer innerhalb der vier-
jährlichen Periode ermittelt wurde, ist ein Nachversteuerungskonto zu bilden. Dieses Nach-
versteuerungskonto ist für jedes Geschäftsjahr, auf das das Wahlrecht nach Absatz 1 An-
wendung findet, zu bilden. Diese Nachversteuerungskonten müssen den Steuerbehörden, 
die eine PES, SES oder NES erheben, zur Ermittlung einer fiktiven Anrechnungssteuer zur 
Verfügung gestellt werden.  


Da sich das Wahlrecht nach Absatz 1 Satz 2 auf alle Geschäftseinheiten in einem Steuer-
hoheitsgebiet erstreckt (jurisdictional blending), ist ein Nachversteuerungskonto für alle Ge-
schäftseinheiten innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets zu führen. Dies stellt auch sicher, 
dass bei einer Konsolidierung oder Gruppenbesteuerung die ausgeglichenen Gewinne oder 
Verluste in dem Nachversteuerungskonto berücksichtigt werden. 


Zu Satz 2 


Das Nachversteuerungskonto wird jedes Geschäftsjahr in Höhe der nach Absatz 2 ermit-
telten fiktiven Anrechnungssteuer erhöht. Diese jährlichen Erhöhungen können nach den in 
den Nummer 1 – 3 aufgeführten Beträgen gemindert werden. 


Zu Satz 3 







 - 259 - Bearbeitungsstand: 07.07.2023  17:27 


 


Die Nachversteuerungskonten werden durch die in den Nummern 1 bis 3 aufgeführten Be-
trägen in chronologischer Reihenfolge gemindert. Die Minderung erfolgt am Ende jedes 
Geschäftsjahres betrifft die offenen Salden früherer Geschäftsjahre. Die chronologische 
Reihenfolge beginnt bei dem ältesten gebildeten Konto und kann nicht unter null sinken. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 sinkt der offene Saldo in der Höhe auf Ausschüttungen entrichteten Steu-
ern. Die betrifft sowohl tatsächlich vorgenommene Ausschüttungen als auch Steuern auf 
fiktive Ausschüttungen. Da der Betrag nach Nummer 1 anhand der Steuer auf Ausschüt-
tungen bemessen wird, haben Änderungen des Steuersatzes hierauf einen unmittelbaren 
Einfluss. Wenn beispielsweise der Steuersatz auf fiktive Ausschüttung gesenkt wird, ist ein 
höherer Ausschüttungsbetrag erforderlich, um durch Nummer 1 eine potentielle Nachver-
steigerung zu verhindern. Andersherum gilt dies auch, sodass ein angehobener Steuersatz 
dazu führt, dass ein geringerer Ausschüttungsbetrag erforderlich, um durch Nummer 1 eine 
potentielle Nachversteigerung zu verhindern.  


Zu Nummer 2 


Daneben verringert sich der Betrag des Nachversteuerungskontos um das Produkt aus der 
Verrechnung von Gesamt-Mindeststeuer-Verlust und Mindeststeuersatz. Im Sinne des ju-
risdictional blending werden hierfür alle Geschäftseinheiten innerhalb eines Steuerhoheits-
gebiets gemeinsam betrachtet. 


Weil das Nachversteuerungskonto nur für fiktive Ausschüttungen gebildet wird und nicht für 
alle Erträge, muss auch der Gesamt-Mindeststeuer-Verlust in einen äquivalenten negativen 
Ausschüttungssteuerbetrag übertragen werden. Aus diesem Grunde wird der Gesamt-Min-
deststeuer-Verlust mit dem Mindeststeuersatz multipliziert und nur dessen Produkt mit dem 
offenen Saldo des Nachversteuerungskontos verrechnet. Durch Nummer 2 wird ein Ver-
lustrücktrag in einem Ausschüttungssteuersystem ermöglicht. Ein Verlustrücktrag ist not-
wendig, weil diese Verluste ausschüttungsfähige Gewinne, also die Fähigkeit einer Ge-
schäftseinheit zu versteuernde Dividenden zu verteilen, ausgleichen.  


Zu Nummer 3 


Schließlich verringert sich der offene Saldo eines Nachversteuerungskontos um einen nach 
Absatz 4 gebildeten Nachversteuerungskontoverlustvortrag.  


Zu Absatz 4 


Sofern der Betrag nach Absatz 3 Nummer 2 den offenen Saldo aller Nachversteigerungs-
konten übersteigt in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet übersteigt, also ein Verlust übrig-
bleibt, ist hierfür ein Nachversteuerungskontoverlustvortrag zu bilden. Auch dieser Nach-
versteuerungskontoverlustvortrag gilt im Sinne des jurisdictional blending für alle Ge-
schäftseinheiten innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets. Dieser Nachversteuerungskonto-
verlustvortrag wird ist in den nachfolgenden Geschäftsjahren als Minderung der Nachver-
steuerungskonten heranzuziehen. Soweit ein Nachversteuerungskontoverlustvortrag be-
rücksichtigt werden kann, ist dieser gemindert. 


Wenn eine Geschäftseinheit eine Unternehmensgruppe verlässt oder im Wesentlichen alle 
Vermögenswerte aus der Unternehmensgruppe heraus oder aus dem Steuerhoheitsgebiet 
veräußert werden, muss der Nachversteuerungskontoverlustvortrag um den der Geschäfts-
einheit zurechenbaren Betrag gemindert werden.  
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Zu Absatz 5 


Nach Absatz 5 müssen der effektive Steuersatz sowie die Ergänzungssteuer neu berechnet 
werden. Dies ist der Fall, wenn das Nachversteuerungskonto noch einen offenen Saldo 
aufweist, also nicht auf null gesenkt worden ist. Der Zeitpunkt dieser Betrachtung fällt auf 
den letzten Tag des vierten Geschäftsjahres nach dem Geschäftsjahr, für das das Konto 
gebildet wurde. Damit wird das Wahlrecht zeitlich begrenzt; auch wenn es nach vier Jahren 
weiterhin erneut jährlich ausgeübt werden kann, erfolgt die Verrechnung der offenen Salden 
des Nachversteuerungskontos mit den Beträgen nach Absatz 3 ausschließlich innerhalb 
eines vier Jahre umfassenden Zeitraums. 


Die nach Absatz 5 erforderliche Neuberechnung erfolgt, indem die angepassten Steuern 
des jeweiligen Geschäftsjahres um den noch offenen Saldo des jeweiligen Geschäftsjahres 
reduziert werden. Im Ergebnis soll die Ergänzungssteuerschuld bei Ausübung des Wahl-
rechts ebenso so hoch sein, wie sie es bei einer unmittelbaren Besteuerung der Ausschüt-
tungen gewesen wäre.  


Zu Absatz 6 


Absatz 6 stellt sicher, dass Zahlungen für Steuern auf tatsächliche oder fiktive Ausschüt-
tungen nicht sowohl das Nachversteuerungskonto als auch den Betrag der angepassten 
erfassten Steuern mindern. Daher werden nur Steuern auf Ausschüttungen, die einen offe-
nen Saldo auf dem Nachversteuerungskonto übersteigen, als angepasste erfasste Steuern 
berücksichtigt. Steuern, die in einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem für nicht er-
werbsbezogene Aufwendungen gezahlt werden, sind daneben jedoch weiterhin erfasste 
Steuern im Sinne des vierten Teils.  


Zu Absatz 7 


Zu Nummer 1 


Wenn eine Geschäftseinheit eine Unternehmensgruppe verlässt oder im Wesentlichen alle 
Vermögenswerte aus der Unternehmensgruppe heraus oder aus dem Steuerhoheitsgebiet 
veräußert werden müssen der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer in Bezug auf 
das betroffene Steuerhoheitsgebiet für jedes vorangegangene Geschäftsjahr neu berech-
net werden. Absatz 7 hat keine allgemeine Steuerpflicht für die Veräußerung von Vermö-
genswerten zur Folge. Damit übereinstimmend ist Absatz 7 nicht von der Anwendbarkeit 
der Übertragung im Rahmen der Mindeststeuer-Reorganisation nach § 63 abhängig. 


Die Neuberechnung geschieht nach Nummer 1 im Sinne der Prinzipien des § 54, indem der 
Betrag der angepassten erfassten Steuern für das Geschäftsjahr um den Saldo des Nach-
versteuerungskontos gemindert wird.  


Zu Nummer 2 


Wenn die Neuberechnung nach Nummer 1 einen zusätzliche Ergänzungssteuerbetrag zur 
Folge hat, wird dieser Betrag mit der Nachversteuerungsquote nach Absatz 8 multipliziert. 
Das Produkt dieser Multiplikation wird dann in die zusätzliche Ergänzungssteuer im laufen-
den Jahr einbezogen. Wenn die die Unternehmensgruppe verlassende Geschäftseinheit in 
dem Geschäftsjahr einen Mindeststeuer-Verlust vorweist, beträgt die Nachversteuerungs-
quote für das Geschäftsjahr null, sodass keine Nachversteuerung für dieses Geschäftsjahr 
erforderlich ist. 


Nach Anwendung des Absatz 7 müssen das Nachversteuerungskonto, der Mindeststeuer-
Gewinn in dem Steuerhoheitsgebiet, die angepassten erfassten Steuern und der substanz-
basierte Freibetrag des jeweiligen Geschäftsjahres, für das ein Nachversteuerungskonto 
besteht, angepasst werden. Die Anpassung erfolgt in Form einer Minderung unter 
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Anwendung der Nachversteuerungsquote. Dies erfolgt, indem jeder dieser anpassungsbe-
dürftigen Werte mit der Nachversteuerungsquote multipliziert wird. Das Ergebnis dessen 
wird anschließend gemindert um oder multipliziert mit der Differenz zwischen 1,0 und der 
Nachversteuerungsquote (in der Form einer Dezimalzahl). Hierdurch wird sichergestellt, 
dass nachfolgende Anpassungen des Nachversteuerungskontos bei der Ermittlung des ef-
fektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer am Ende einer Vier-Jahres-Periode voll 
berücksichtigt werden.  


Zu Absatz 8 


Absatz 8 enthält die Vorschriften zur Ermittlung der Nachversteuerungsquote. Diese ergibt 
sich geschäftsjährlich aus dem Verhältnis des Mindeststeuer-Gewinns der Geschäftseinheit 
zum Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets. 


Der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit meint die Summe der gemäß des dritten 
Teils ermittelten Mindeststeuer-Gewinne der Geschäftseinheit, die die Unternehmens-
gruppe verlässt. Der Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets ist die Summe der nach § 50 
ermittelten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinne des Steuerhoheitsgebiets für jedes der Ge-
schäftsjahre. Beide Werte des Bruchs beziehen sich auf jedes der Geschäftsjahre, auf die 
sich die Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen für das Steuerhoheitsgebiet 
beziehen. Wenn die ausscheidende Geschäftseinheit einen Mindeststeuer-Verlust für ein 
Geschäftsjahr, für das ein Nachversteuerungskonto gebildet wurde, aufweist, werden we-
der der Mindeststeuer-Verlust noch das Nachversteuerungskonto für die Ermittlung der 
Nachversteuerungsquote berücksichtigt. 


Zu Abschnitt 3 (Besonderheiten bei Investmenteinheiten) 


Investmenteinheiten, die eine oberste Muttergesellschaft sind, sind vom Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes ausgenommen, da sie keine Geschäftseinheiten einer Unterneh-
mensgruppe sind. Der Gewinn einer Investmenteinheit wird jedoch im Abschluss der Un-
ternehmensgruppe konsolidiert und somit in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes in-
volviert. Die §§ 69 bis 71 enthalten deswegen Sondervorschriften für Investmenteinheiten 
(§ 7 Absatz 17). 


§ 69 enthält die Vorschriften zur Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investment-
einheiten. Die Norm findet Anwendung, sofern die Einheiten nicht von ihren Wahlrechten 
nach §§ 70 und 71 Gebrauch gemacht haben. Regelmäßig wird der Gewinn von Invest-
menteinheiten nicht oder nur kaum auf der Ebene der Einheiten versteuert, sodass sie steu-
erlich transparent sind. Nach § 69 werden der effektive Steuersatz und der Ergänzungs-
steuerbetrag unter isolierter Betrachtung der betroffenen Investmenteinheiten berechnet. 
Die Vorschrift stellt außerdem sicher, dass Minderheitsanleger nicht zur Abgabe eines Er-
gänzungssteuerbetrages verpflichtet werden. Daher werden der effektive Steuersatz und 
der Ergänzungssteuerbetrag nur berechnet, soweit sie der Unternehmensgruppe zurechen-
bar sind. 


§ 69 enthält ein Wahlrecht für Investmenteinheiten, nach dessen Ausübung diese als steu-
ertransparente Einheiten behandelt werden. Sofern Investmenteinheiten bereits steuer-
transparent im Sinne dieses Gesetzes sind, ist die Ausübung dieses Wahlrechts nicht er-
forderlich. Das Wahlrecht nach § 69 hat zur Folge, dass die betroffenen Einheiten steuerlich 
transparent sind und eine isolierte Ermittlung ihres effektiven Steuersatzes oder Ergän-
zungssteuerbetrages nicht nach § 69 erforderlich ist. 


Während sich das Wahlrecht nach § 70 auf die gesamte Investmenteinheit bezieht, gilt das 
Wahlrecht nach § 71 für den jeweiligen Anleger. Nach § 71 kann ein Anleger insbesondere 
(fiktive) Ausschüttungen einer Investmenteinheiten in die Ermittlung seines Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einbeziehen. 
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Zu § 69 (Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten) 


Zu Absatz 1 


§ 69 findet Anwendung für Investmenteinheiten (§ 7 Absatz 17), die keine steuertranspa-
rente Einheiten (§ 7 Absatz 32 Nummer 1) sind. Soweit eine Investmenteinheit teilweise 
steuertransparent oder teilweise umgekehrt hybrid ist, findet § 66 Absatz 1 nur insoweit An-
wendung, als sie nach dem Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets des Anlegers nicht als 
transparente Einheit zu beurteilen ist.  


Zu Absatz 2 


Aus Absatz 2 ergibt sich die Berechnungsmethode des effektiven Steuersatzes einer er-
fassten Investmenteinheit. Der effektive Steuersatz wird danach separat von anderen Ge-
schäftseinheiten in demselben Steuerhoheitsgebiet berechnet. Mit anderen Worten werden 
der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und der Betrag der erfassten Steu-
ern nicht mit anderen Geschäftseinheiten vermischt. Wenn die Unternehmensgruppe je-
doch Anteile an verschiedenen Investmenteinheiten, die in demselben Steuerhoheitsgebiet 
belegen sind, hält, wird deren effektiver Steuersatz gemeinsam berechnet. 


Der effektive Steuersatz ergibt sich nach Satz 2, indem der Betrag der angepassten erfass-
ten Steuern der Investmenteinheit durch den der Unternehmensgruppe zuzurechnenden 
Anteil des nach dem dritten Teil bestimmten Mindeststeuer-Gewinns dieser Investmentein-
heit geteilt wird. 


Der Betrag der angepassten erfassten Steuern der Investmenteinheit ergibt sich nach 
Satz 3 aus der Anwendung der §§ 41 bis 45. Zusätzlich sind die der Investmenteinheit nach 
§ 46 zuzurechnenden erfassten Steuern in diesen Betrag einzubeziehen. Die angepassten 
erfassten Steuern umfassen ausschließlich Steuern, die auf Gewinne entfallen, die zu dem 
der Unternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der Invest-
menteinheit gehören. Dieser Anteil wird in Satz 5 definiert. Danach ermittelt sich der Anteil 
unter Anwendung des § 8 Absatz 2, wobei nur Beteiligungen berücksichtigt werden, für die 
kein Wahlrecht nach § 70 oder 71 ausgeübt wurde. Somit ist ausgeschlossen, dass Steu-
ern sowohl nach § 69 als auch nach § 70 oder 71 (also doppelt) erfasst werden. Aus Satz 6 
ergibt sich die auf das Steuerhoheitsgebiet bezogene Betrachtungsweise, nach der alle in 
demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Investmenteinheit zusammengenommen wer-
den (jurisdictional blending). 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Berechnung des substanzbasierten Freibetrags. 


Zu § 70 (Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten) 


Anstelle des Besteuerungsregimes nach § 69 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
sellschaft für Investmenteinheiten und Versicherungsinvestmenteinheiten eine Behandlung 
als steuertransparente Einheit erfolgen, soweit der gruppenzugehörige Gesellschafter einer 
Besteuerung der Einkünfte aus der Beteiligung an diesen Geschäftseinheiten zum Markt-
wert oder ähnlichen Regelung, die auf der jährlichen Anpassung des Zeitwerts beruht, un-
terliegt. 


Zu § 71 (Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten) 


§ 71 sieht eine weitere alternative Besteuerungsmöglichkeit von Investmenteinheiten und 
Versicherungsinvestmenteinheiten im Sinne eines Ausschüttungsregimes vor. Sofern von 
der Investmenteinheiten und Versicherungsinvestmenteinheiten niedrig besteuerte erwirt-
schafteten Erträge innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren ausgeschüttet und vom 
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gruppenzugehörigen Gesellschafter mindestens zum Mindeststeuersatz besteuert werden, 
kann das Anfallen eines Steuererhöhungsbetrags verhindert werden. 


Zu Teil 8 (Administration) 


Der achte Teil beinhaltet Vorschriften zur Administration der Mindeststeuer. 


Grundlage ist dabei der sogenannte Mindeststeuer-Bericht. Der erste Abschnitt regelt, wer 
zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts verpflichtet ist (§ 72) und welche Angaben dieser 
zu enthalten hat (§ 73).  


Der zweite Abschnitt enthält allgemeine Bestimmungen für die Ausübung der in diesem 
Gesetz vorgesehenen Wahlrechte (§ 74).  


Der dritte Abschnitt sieht Erleichterungen für bestimmte Konstellationen vor. Solche „Safe-
Harbour-Regelungen“ gelten für Steuerhoheitsgebiete, die eine anerkannte nationale Er-
gänzungssteuer erheben (§ 76) sowie für unwesentliche Geschäftseinheiten (§ 77). 


Zu Abschnitt 1 (Mindeststeuer-Bericht) 


Zu § 72 (Abgabeverpflichtung) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt, wer zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts verpflichtet ist. Die Ver-
pflichtung zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts steht selbstständig neben der Steuerer-
klärungspflicht nach § 90. Es handelt sich bei dem Mindeststeuer-Bericht um eine Mitwir-
kungspflicht in Sinne des § 93 der Abgabenordnung, die durch die Vorgaben dieses Geset-
zes konkretisiert wird. Der Mindeststeuer-Bericht ist also weder Steuererklärung noch 
Grundlagenbescheid. 


Satz 1 bestimmt, dass grundsätzlich jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit ver-
pflichtet ist, den Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr dem Bundeszentralamt für 
Steuern zu übermitteln. Transparente Einheiten, die keine obersten Muttergesellschaften 
sind, sind nicht zur Übermittlung verpflichtet, da sie als staatenlos anzusehen und daher 
nicht im Inland belegen sind. Einheiten, die als Joint Venture im Konzernabschluss behan-
delt werden, sind ebenfalls nicht zur Übermittlung verpflichtet, da sie keine Geschäftsein-
heiten sind. Betriebsstätten hingegen sind zur Abgabe verpflichtet, da sie Geschäftseinhei-
ten sind. 


Verfügt eine Unternehmensgruppe, die die Umsatzgrenze erreicht, über mehrere Ge-
schäftseinheiten im Inland, ist jede dieser Geschäftseinheiten abgabeverpflichtet. Satz 2 
enthält insoweit jedoch eine bedeutende Erleichterung. Sind mehrere Geschäftseinheiten 
einer Unternehmensgruppe nach § 1 steuerpflichtig, kann eine dieser Geschäftseinheiten 
den Mindeststeuer-Bericht im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten übermitteln. Durch 
eine solche Übermittlung tritt auch gegenüber den übrigen nach § 1 steuerpflichtigen Ge-
schäftseinheiten dieser Unternehmensgruppe Erfüllung ein. 


Satz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Abgabeverpflichtung der übrigen Geschäfts-
einheiten nur und erst entfällt, wenn die beauftragte Geschäftseinheit im Sinne des Satzes 
2 den Mindeststeuer-Bericht tatsächlich übermittelt. Unterbleibt die Übermittlung, bleibt die 
Abgabeverpflichtung der übrigen nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten – für deren 
Erfüllung die Frist des Absatz 3 gilt – weiter bestehen. Satz 3 begegnet dieser Problematik, 
indem er für die übrigen Geschäftseinheiten, die auf die fristgerechte Übermittlung durch 
die beauftragte Geschäftseinheit vertrauen durften, eine besondere Übermittlungsfrist vor-
sieht. Kommt die beauftragte Geschäftseinheit der Übermittlungspflicht nicht fristgerecht, 
das heißt innerhalb der Frist des Absatzes 3, nach, haben die übrigen Geschäftseinheiten 
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ihre Abgabeverpflichtung innerhalb eines Monats nach Kenntnis von der Nichtübermittlung 
zu erfüllen. 


Zu Absatz 2 


Nach Satz 1 kann die Abgabeverpflichtung einer nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftsein-
heit auch entfallen, wenn eine nicht im Inland belegene und damit nicht nach § 1 steuer-
pflichtige Geschäftseinheit der Unternehmensgruppe den Mindeststeuer-Bericht abgibt. 
Dies setzt zum einen voraus, dass entweder die oberste Muttergesellschaft oder eine von 
ihr beauftragte Geschäftseinheit in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat den Mindeststeuer-
Bericht tatsächlich abgegeben hat (Satz 1 Nummer 1). Zum anderen muss nach Satz 1 
Nummer 2der Belegenheitsstaat aufgrund eine wirksamen völkerrechtlichen Vereinbarung 
verpflichtet sein, der Bundesrepublik Deutschland Mindeststeuer-Berichte für das betref-
fende Geschäftsjahr im Rahmen des automatischen Informationsaustausches zu übermit-
teln und dies auch tatsächlich tun.  Als völkerrechtliche Vereinbarung kommen zweiseitige 
Abkommen oder mehrseitige Übereinkommen in Betracht. Die völkerrechtliche Vereinba-
rung ist wirksam, wenn sie im zwischenstaatlichen Verhältnis Anwendung findet, was 
grundsätzlich auch die innerstaatliche Anwendung voraussetzt. Die Vereinbarung muss 
nicht einen gegenseitigen Informationsaustausch vorsehen; ausreichend ist es, wenn der 
Belegenheitsstaat nicht reziprok zur Übermittlung von Informationen an die zuständige Be-
hörde der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet ist. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bun-
desrepublik Deutschland noch keine Vereinbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Auch im Fall des Satzes 1 entfällt die in Absatz 1 Satz 1 enthaltene Abgabeverpflichtung 
einer nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheit erst, wenn der Mindeststeuer-Bericht – im 
Belegenheitsstaat der betreffenden Geschäftseinheit – tatsächlich abgegeben wurde. Vor 
diesem Hintergrund erklärt Satz 2 die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 für entsprechend 
anwendbar, da insoweit eine ähnliche Interessenslage besteht. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 konkretisiert die nach Absatz 1 Satz 1 bestehende Abgabeverpflichtung, indem er 
Form und Frist der Übermittlung festlegt.  


Satz 1 sieht dabei vor, dass der Mindeststeuer-Bericht im Regelfall spätestens 15 Monate 
nach Ablauf des Geschäftsjahrs an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln ist.  


Satz 2 normiert eine besondere Frist für den Fall, dass eine Geschäftseinheit erstmalig 
nach § 1 steuerpflichtig wird und daher nach Absatz 1 Satz 1 abgabeverpflichtet ist. Abwei-
chend von Satz 1 hat die Übermittlung in diesem Fall spätestens 18 Monate nach Ablauf 
des Geschäftsjahres zu erfolgen, für das erstmals ein Mindeststeuer-Bericht zu erstellen 
ist. Diese gegenüber dem Grundfall längere Frist trägt dem Umstand Rechnung, dass ins-
besondere die erstmalige Erstellung und Übermittlung eines Mindeststeuer-Berichts eine 
entsprechende Vorlaufzeit erfordert.  


Satz 3 schreibt vor, dass die Übermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über 
die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch erfolgen muss.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 enthält Vorgaben zur Verarbeitung des Mindeststeuer-Berichts durch das Bun-
deszentralamt für Steuern. 


Satz 1 sieht vor, dass das Bundeszentralamt für Steuern alle ihm zugegangenen Mindest-
steuer-Berichte an das jeweils zuständige Finanzamt übermittelt. Die Vorschrift trägt dem 
Umstand Rechnung, dass die Durchführung des Besteuerungsverfahrens nicht dem Bun-
deszentralamt für Steuern, sondern dem nach § 91 zuständigen Finanzamt obliegt. Indem 
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Satz 1 die Übermittlung auf dem Bundeszentralamt für Steuern zugegangenen Mindest-
steuer-Berichte erstreckt, erfasst die Vorschrift sowohl die Mindeststeuer-Berichte, die dem 
Bundeszentralamt für Steuern von einer nach Absatz 1 Satz 1 abgabeverpflichteten Ge-
schäftseinheit übermittelt wurden als auch jene Mindeststeuer-Berichte, die das Bundes-
zentralamt für Steuern in ihrer Funktion als zuständige Behörde auf dem Gebiet der steu-
erlichen Amtshilfe (vgl. § 5 Satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes) aufgrund 
einer wirksamen völkerrechtlichen Vereinbarung von einem anderen Belegenheitsstaat er-
halten hat. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesrepublik Deutschland noch keine völker-
rechtlichen Vereinbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Satz 2 regelt die Übermittlung an ausländische Stellen. Enthält ein dem Bundeszentralamt 
nach Absatz 1 übermittelter Mindeststeuer-Bericht Angaben im Sinne des § 73 für ein an-
deres Steuerhoheitsgebiet, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern diesen an die zu-
ständige Behörde des anderen Steuerhoheitsgebiets, sofern die Bundesrepublik Deutsch-
land und dieses Steuerhoheitsgebiet aufgrund einer innerstaatlichen anwendbaren völker-
rechtlichen Vereinbarung zum gegenseitigen automatischen Austausch von Informationen 
zu Mindeststeuer-Berichten zwischen ihren zuständigen Behörden verpflichtet sind. Zum 
jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesrepublik Deutschland noch keine völkerrechtlichen Ver-
einbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Satz 3 legt fest, dass das Bundeszentralamt für Steuern die ihm von den zuständigen Be-
hörden der in Satz 2 genannten Vertragsstaaten übermittelten Mindeststeuer-Berichte ent-
gegennimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesrepublik Deutschland noch keine völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Satz 4 enthält die Befugnis des Bundeszentralamts für Steuern, die Mindeststeuer-Berichte 
im Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben auszuwerten. 


Satz 5 sieht vor, dass das Bundeszentralamt für Steuern die ihm zugegangenen Mindest-
steuer-Berichte speichert. Die gespeicherten Mindeststeuer-Berichte sind mit Ablauf des 
15. Jahres, das dem Jahr der Übermittlung folgt, zu löschen.  


Zu § 73 (Inhalt des Mindeststeuer-Berichts) 


§ 73 bestimmt, welche Angaben der Mindeststeuer-Bericht enthalten muss.  


Nummer 1 schreibt vor, dass der Mindeststeuer-Bericht eine nach Steuerhoheitsgebieten 
gegliederte Auflistung aller Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe einschließlich de-
ren Steuernummern (soweit vorhanden) enthalten muss. Anzugeben ist zudem, wie diese 
Geschäftseinheiten nach diesem Gesetz zu qualifizieren sind (beispielsweise in Teileigen-
tum stehende Muttergesellschaft, Joint Venture, Joint Venture-Tochtergesellschaft, Invest-
menteinheit, transparente Einheit oder Betriebsstätte).  


Nummer 2 sieht vor, dass der Mindeststeuer-Bericht darüber hinaus eine Übersicht über 
die Konzernstruktur der Unternehmensgruppe enthalten muss. Aus dieser Übersicht muss 
sich insbesondere ergeben, welche Geschäftseinheiten Kontrollbeteiligungen an anderen 
Geschäftseinheiten halten. In dieser Übersicht sind zudem auch etwaige zur Unterneh-
mensgruppe gehörende ausgeschlossene Einheiten aufzuführen. Letztere sind keine Ge-
schäftseinheiten und daher in der Auflistung nach Nummer 1 nicht enthalten. Ändert sich 
die Konzernstruktur im Laufe des Geschäftsjahres, muss die Übersicht diese Änderungen 
entsprechend ausweisen.  


Nummer 3 Buchstabe a normiert, dass der Mindeststeuer-Bericht die notwendigen Anga-
ben zur Berechnung des effektiven Steuersatzes für jedes Steuerhoheitsgebiet und der Er-
gänzungssteuerbeträge für jede Geschäftseinheit enthalten muss. Welche Angaben inso-
weit notwendig sind, ergibt sich insbesondere aus den Vorschriften des fünften Teils. Der 
Bericht muss dabei auch die der Berechnung zugrundeliegenden Einzelangaben enthalten. 
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Für die Berechnung des effektiven Steuersatzes für ein Steuerhoheitsgebiet ist daher nicht 
bloß der jeweilige Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern sowie der Gesamt-
Mindeststeuer-Gewinn anzugeben, sondern auch der Mindeststeuer-Jahresüberschuss  
beziehungsweise Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag  der in dem jeweiligen Steuerhoheitsge-
biet belegenen Geschäftseinheiten, die Hinzurechnungen und Kürzungen im Sinne des 
§ 17 sowie die Beträge der angepassten erfassten Steuern der einzelnen Geschäftseinhei-
ten.  


Nummer 3 Buchstabe b bestimmt, dass der Mindeststeuer-Bericht zudem die notwendigen 
Angaben zur Berechnung der Ergänzungssteuerbeträge eines Mitglieds einer Joint-Ven-
ture-Gruppe im Sinne des § 64 Absatz 6 enthalten muss. Die Sonderregelung ist notwen-
dig, da ein Joint-Venture und seine Tochtergesellschaften keine Geschäftseinheiten sind 
und daher nicht bereits von Nummer 3 Buchstabe a erfasst werden.  


Nummer 3 Buchstabe c sieht vor, dass der Mindeststeuer-Bericht ebenfalls die zur Berech-
nung der Primärergänzungssteuerbeträge für jedes Steuerhoheitsgebiet sowie der nach 
der Sekundärergänzungssteuerregelung den einzelnen Steuerhoheitsgebieten zuzurech-
nenden Anteile am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge notwendigen Angaben ent-
halten muss. Welche Angaben insoweit notwendig sind, ergibt sich insbesondere aus dem 
zweiten Teil.  


Nummer 4 schreibt vor, dass im Mindeststeuer-Bericht zudem die ausgeübten Wahlrechte 
aufgelistet werden müssen.  


Zu Abschnitt 2 (Wahlrechte) 


Zu § 74 (Wahlrechte) 


§ 74 enthält allgemeine Vorschriften für die Ausübung der dort genannten Wahlrechte. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 bestimmt, dass die in den § 33 Absatz 1, § 47 Absatz 7, § 49 Absatz 4, § 53 Ab-
satz 1, § 55 Absatz 2 und § 68 Absatz 1 genannten Wahlrechte jeweils für ein Geschäfts-
jahr gelten. 


Satz 2 legt fest, dass sich die in Satz 1 genannten Wahlrechte automatisch für die Dauer 
eines weiteren Geschäftsjahrs erneuern, wenn die berichtspflichtige Geschäftseinheit das 
Wahlrecht nicht mit Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres widerruft. Ein einmal ausge-
übtes Wahlrecht gilt daher so lange, bis es aktiv widerrufen wird.  


Zu Absatz 2 


Satz 1 bestimmt, dass die in den § 5 Absatz 3, § 31 Absatz 1, § 32 Absatz 1, § 34 Ab-
satz 1, § 35 Absatz 1, § 36 Absatz 1, § 37 Absatz 1, § 70 Absatz 1 und § 71 Absatz 1 ge-
nannten Wahlrechte jeweils für fünf Geschäftsjahre gelten. Der Fünfjahreszeitraum beginnt 
dabei mit dem Geschäftsjahr, in dem das Wahlrecht ausgeübt wurde.  


Satz 2 sieht vor, dass sich die in Satz 1 genannten Wahlrechte automatisch für die Dauer 
von fünf Geschäftsjahren erneuern, wenn die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahl-
recht nicht mit Wirkung zum Ende des Fünfjahreszeitraums widerruft.  


Satz 3 legt fest, dass der Widerruf eines Wahlrechts ebenfalls für fünf Geschäftsjahre gilt. 
Widerruft die berichtspflichtige Geschäftseinheit eines der in Satz 1 genannten Wahlrechte, 
ist sie mithin für fünf Geschäftsjahre an der erneuten Ausübung gehindert. Die fünfjährige 
Bindung beginnt dabei mit dem Ende des Geschäftsjahres, in dem der Widerruf wirksam 
wird.  
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Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt das Verfahren zur Inanspruchnahme von Wahlrechten. Danach erfolgt die 
Ausübung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Wahlrechte durch Erklärung gegenüber 
der zuständigen Behörde desjenigen Steuerhoheitsgebiets, in dem die berichtspflichtige 
Geschäftseinheit belegen ist.  


Zu Abschnitt 3 (Safe-Harbour-Regelungen) 


Die in den §§ 76, 77 und 80 bis 83 enthaltenen Safe-Harbour-Regelungen sollen die An-
wendung der Vorschriften dieses Gesetzes vereinfachen und tragen dazu bei, sowohl auf 
Seiten der Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung unnötigen Aufwand zu vermei-
den. Die Safe-Harbour-Regelungen erfassen dabei Konstellationen, in denen davon aus-
gegangen werden kann, dass eine Besteuerung mindestens zum Mindeststeuersatz erfolgt. 
Die Steuerpflichtigen können dabei in jedem Geschäftsjahr neu entscheiden, ob sie die 
Safe-Harbour-Regelung in Anspruch nehmen. 


Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeines) 


Zu § 75 (Überprüfung der Anspruchsberechtigung) 


§ 75 enthält allgemeine Vorschriften zur Überprüfung der Anspruchsberechtigung. Diese 
gelten sowohl für die dauerhaften Safe-Harbour-Regelungen nach § 76 und § 77, als auch 
für den im neunten Teil geregelten zeitlich befristeten Safe-Harbour nach §§ 80 bis 83. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Inanspruchnahme einer der genann-
ten Safe-Harbour-Regelungen mangels Anspruchsberechtigung zu versagen ist. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 ist insoweit erforderlich, dass eine Mindeststeuer nach § 2 entstehen 
könnte, wenn der für das Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet berechnete effektive Steuer-
satz unter dem Mindeststeuersatz liegen würde. Nummer 1 verlangt mithin zu prüfen, ob – 
unterstellt der effektive Steuersatz der betreffenden Unternehmensgruppe in dem Safe-
Harbour-Steuerhoheitsgebiet läge tatsächlich unter dem Mindeststeuersatz (15 Prozent) – 
überhaupt eine Mindeststeuer nach diesem Gesetz entstehen könnte. Safe-Harbour-Steu-
erhoheitsgebiet ist dabei nach der im Einleitungssatz enthaltenen Klammerdefinition jenes 
Steuerhoheitsgebiet, für das die Safe-Harbour-Regelung beansprucht wird. Den Finanzbe-
hörden ist es mithin verwehrt, einem Steuerpflichtigen die Inanspruchnahme einer Safe-
Harbour-Regelung zu versagen, wenn von vornherein ausgeschlossen ist, dass eine Min-
deststeuer entstehen kann, Deutschland also von einer unberechtigten Inanspruchnahme 
der Safe-Harbour-Regelung ohnehin nicht betroffen wäre. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn die einzige nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe 
eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist und die oberste Muttergesellschaft für das 
betreffende Geschäftsjahr einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterliegt. 


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 ist zudem erforderlich, dass die zuständige Finanzbehörde die steuer-
pflichtigen Geschäftseinheiten innerhalb von 36 Monaten nach Übermittlung des Mindest-
steuer-Berichts unter Angaben von besonderen Gründen zum Nachweis der Anspruchsbe-
rechtigung auffordert. Erforderlich ist insoweit, dass die Finanzbehörde besondere Gege-
benheiten und Umstände darlegt, die wesentliche Auswirkungen auf die Anspruchsberech-
tigung haben können.  
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Zu Nummer 3 


Nummer 3 setzt schließlich voraus, dass die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten die An-
spruchsberechtigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Aufforderung nachwei-
sen. Liegen die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 vor, ergibt sich aus Nummer 3 
mithin eine subjektive Beweislast der steuerpflichtigen Geschäftseinheiten. Dabei genügt 
es, wenn eine der steuerpflichtigen Geschäftseinheiten den Nachweis im Auftrag der übri-
gen steuerpflichtigen Geschäftseinheiten erbringt.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält eine Anlaufhemmung für die Frist nach Absatz 1 Nummer 2. Werden der 
zuständigen Finanzbehörde die Gründe, die die Anspruchsberechtigung beeinträchtigen 
können, erst nach Eingang des Mindeststeuer-Berichts bei der zuständigen Finanzbehörde 
bekannt, beginnt die 36-Monats-Frist nach Absatz 1 Nummer 2 erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung.  


Zu Unterabschnitt 2 (Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler 
Ergänzungsteuer) 


Zu § 76 (Anerkannte nationale Ergänzungssteuer) 


§ 76 sieht vor, dass auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit der Steuererhö-
hungsbetrag im Sinne des § 51 Absatz 1 für ein Steuerhoheitsgebiet auf null reduziert wird, 
wenn für das betreffende Geschäftsjahr eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer im 
Sinne des § 7 Absatz 2 in Übereinstimmung mit dem anerkannten Rechnungslegungsstan-
dard der obersten Muttergesellschaft oder auf Grundlage der internationalen Rechnungsle-
gungsstandards erhoben wird. Hintergrund dieser Safe-Harbour-Regelung ist, dass bereits 
durch die Erhebung der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer sichergestellt ist, dass 
in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet die Steuerschuld im Hinblick auf den dortigen be-
reinigten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn nötigenfalls auf den Mindeststeuersatz angeho-
ben wird.  


Zu Unterabschnitt 3 (Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinheiten) 


Zu § 77 (Wahlrecht für eine vereinfachte Berechnung bei unwesentlichen 
Geschäftseinheiten) 


Zu Absatz 1 


Satz 1 enthält Erleichterungen für unwesentliche Geschäftseinheiten. Danach kann auf An-
trag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit für Zwecke des § 50 eine vereinfachte Berech-
nung des Mindeststeuer-Umsatzes, des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts und der angepassten erfassten Steuern bei allen unwesentlichen Geschäftseinheiten 
erfolgen. 


Satz 2 definiert den Begriff „unwesentliche Geschäftseinheiten“. Hierunter sind alle Ge-
schäftseinheiten einer Unternehmensgruppe, die aufgrund von Wesentlichkeitserwägun-
gen für das Geschäftsjahr nicht in einen durch einen externen Prüfer testierten Konzernab-
schluss einbezogen worden sind, zu verstehen. Ob eine Geschäftseinheit als unwesentlich 
angesehen werden kann, beruht sowohl auf quantitativen als auch qualitativen Erwägun-
gen. Entscheidend ist dabei, dass die Auswirkungen ihrer Einbeziehung in den Konzernab-
schluss so gering wären, dass sie etwaige Entscheidungen, die auf Grundlage des Kon-
zernabschlusses getroffen werden, vernünftigerweise nicht beeinflussen. Dies betrifft häu-
fig Geschäftseinheiten im Stadium der Abwicklung oder mit bloß geringfügigen Aktivitäten. 
Deren Einbeziehung in den Konzernabschluss wäre angesichts der geringen Auswirkungen 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden. 
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Allerdings können auch solche unwesentlichen Geschäftseinheiten dazu genutzt werden, 
eine Niedrigbesteuerung zu erreichen. Daher sind auch solche unwesentlichen Geschäfts-
einheiten bei der Anwendung dieses Gesetzes zu berücksichtigen (vgl. § 4 Absatz 1 Num-
mer 2). Um den damit verbundenen Aufwand für die Steuerpflichtigen zu verringern, erlaubt 
Satz 1 in diesen Fällen jedoch eine vereinfachte Berechnungsweise.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, wie die vereinfachte Berechnung erfolgt. Ausgangspunkt ist dabei der län-
derbezogene Bericht der Unternehmensgruppe. Die darin ausgewiesenen Werte bilden die 
Grundlage für die vereinfachte Berechnung. 


Nummer 1 bestimmt insoweit, dass der Mindeststeuer-Umsatz und der Mindeststeuer-Ge-
winn einer unwesentlichen Geschäftseinheit dem im länderbezogenen Bericht ausgewiese-
nen Umsatz dieser Geschäftseinheit, gekürzt um Gewinnausschüttungen anderer Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe und der im sonstigen Ergebnis erfassten Um-
sätze oder Erträge, entspricht.  


Nummer 2 Satz 1 sieht vor, dass die angepassten erfassten Steuern einer unwesentlichen 
Geschäftseinheit den im länderbezogenen Bericht ausgewiesenen für dieses Geschäftsjahr 
gezahlten und zurückgestellten Ertragsteuern entsprechen. Nach Satz 2 fallen hierunter je-
doch keine Erträge oder Aufwendungen aus der Bildung oder Auflösung aktiver und passi-
ver latenter Steuern, Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen für ungewisse 
Steuerverbindlichkeiten sowie sonstige periodenfremde Steueraufwands- oder Steuerer-
tragspositionen. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 schränkt den Anwendungsbereich des Wahlrechts ein. Danach findet das verein-
fachte Berechnungsverfahren auf unwesentliche Geschäftseinheiten mit jährlichen Umsät-
zen von über 50 Millionen Euro nur Anwendung, wenn die Daten aus dem länderbezogenen 
Bericht auf einem Einzelabschluss beruhen, der auf Basis eines anerkannten Rechnungs-
legungsstandard (§ 7 Absatz 4) oder eines zugelassenen Rechnungslegungsstandards 
(§ 7 Absatz 38) erstellt worden ist. 


Zu Teil 9 (Sondervorschriften für das Übergangsjahr, den Übergangszeitraum sowie 
die Anfangsphase) 


Dieser Teil enthält Vorschriften zur Nutzung von Steuerattributen im Zeitpunkt der erstma-
ligen Steuerpflicht einer Unternehmensgruppe in Bezug zu einem Steuerhoheitsgebiet 
(§ 78) sowie eine Steuerbefreiung für Unternehmensgruppen in der Anfangsphase ihrer in-
ternationalen Tätigkeit (§ 79) und einen bis zum 30. Juni 2028 zeitlich befristeten CbCR-
Safe-Harbour (§§ 80 bis 83). 


Zu Abschnitt 1 (Erstmalige Steuerpflicht) 


Zu § 78 (Steuerattribute des Übergangsjahrs) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt grundsätzlich fest, in welchem Umfang im Übergangsjahr in den Abschlüssen 
der Geschäftseinheiten ausgewiesene latente Steuern bei der Berechnung des effektiven 
Steuersatzes eines Steuerhoheitsgebiets im Übergangsjahr und den Folgejahren berück-
sichtigt werden können, sofern nicht vom Mindeststeuer-Verlustwahlrecht nach § 48 Ge-
brauch gemacht wird. Die zu Beginn des Übergangsjahrs in den Abschlüssen aller Ge-
schäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets ausgewiesenen latenten Steuern dürfen dabei 
höchstens mit den unter Zugrundelegung des Mindeststeuersatzes neu berechneten 
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latenten Steuern berücksichtigt werden, sofern nicht ohnehin der in der Finanzbuchhaltung 
anwendbare inländische Steuersatz (anwendbarer Steuersatz) niedriger ist. Sollte der an-
wendbare Steuersatz unter dem Mindeststeuersatz liegen, kann ein latenter Steueran-
spruch zum Mindeststeuersatz neu berechnet werden, wenn vom Steuerpflichtigen nach-
gewiesen worden ist, dass dieser Anspruch auf einen Mindesteuer-Verlust zurückzuführen 
ist. Für den „Ausweis“ des latenten Steueranspruchs bleiben Auswirkungen von Ansatz- 
und Bewertungsanpassungen unberücksichtigt, ausgenommen jedoch der Anspruch ist 
grundsätzlich steuerlich nicht mehr nutzbar (zum Beispiel aufgrund einer zeitlich begrenz-
ten Verlustvortragsmöglichkeit).  


Nach § 274 Absatz 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuches besteht ein Wahlrecht für den An-
satz eines Überhangs an aktiven latenten Steuern in der Handelsbilanz. Wird von dem An-
satzwahlrecht in der Weise Gebrauch gemacht, dass ein Überhang an aktiven latenten 
Steuern in der Handelsbilanz nicht ausgewiesen wird, kann dieser für Zwecke der Mindest-
besteuerung nicht in die Berechnung der effektiven Steuerlast einbezogen werden. Die Ab-
weichung von einer bisher angewandten Ansatzmethode ist gemäß § 246 Absatz 3 Satz 2 
des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 252 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches in 
begründeten Ausnahmefällen zulässig. Nach der im Schrifttum hierzu vertretenen Auffas-
sung kann eine Abweichung bei Änderung der rechtlichen Gegebenheiten oder zur Verfol-
gung steuerlicher Ziele sachlich gerechtfertigt sein (siehe etwa IDW RS HFA 38 Tz. 15). 
Damit die Änderung der bisher angewandten Bilanzierungspraxi für Zwecke der Mindest-
besteuerung berücksichtigt werden kann, muss die Änderung spätestens im Übergangsjahr 
erfolgen. Der im Übergangsjahr aus der Umstellung für frühere Jahre resultierende Steuer-
ertrag wird bei der Ermittlung der effektiven Steuerlast nicht berücksichtigt.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 schließt aktive latente Steuern von der Berücksichtigung nach Absatz 1 aus, so-
fern diese im Zusammenhang mit nach dem dritten Teil vom Mindeststeuer-Gewinn oder 
Mindeststeuer-Verlust ausgenommenen Bestandteilen stehen und auf einem Geschäfts-
vorfall beruhen, der nach dem 30. November 2021 stattfindet. Dies betrifft zum Beispiel 
aktive latente Steuern im Zusammenhang mit Verlustvorträgen, soweit diese auf ausge-
nommenen Eigenkapitalverlusten (§ 17 Nummer 3 in Verbindung mit § 20) oder auf rein 
steuerlichen Buchverlusten, denen keine Minderung des Mindeststeuer-Jahresüberschus-
ses oder Erhöhung des Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags gegenübersteht, beruhen.  


Zu Absatz 3 


Zur Verhinderung von „Step-up-Modellen“ enthält Absatz 3 Sondervorschriften für konzern-
interne Übertragungen von Vermögenswerten (außer Vorräten), die nach dem 30. Novem-
ber 2021 erfolgt sind. Bei diesen Übertragungen ist für Zwecke der Mindestbesteuerung 
von der übernehmenden Geschäftseinheit der Buchwert der veräußernden Geschäftsein-
heit anzusetzen und die latenten Steuern auf Basis dieses Werts zu ermitteln.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 definiert das Übergangsjahr. Nach dem Satz 1 ist Übergangsjahr das erste Ge-
schäftsjahr, in dem die Unternehmensgruppe in Bezug zu einem Steuerhoheitsgebiet erst-
mals in den Anwendungsbereich nach § 1 oder einer mit der Richtlinie 2022/2523 EU ver-
gleichbaren ausländischen Vorschrift fällt. Für die Bestimmung des Übergangsjahrs ist so-
mit auch auf die Vorschriften zur Mindestbesteuerung ausländischer Rechtsordnungen ab-
zustellen. Nach dem Satz 2 verschiebt sich das Übergangsjahr im Sinne des Satzes 1 für 
den Zeitraum der Inanspruchnahme des CbCR-Safe-Harbours (§§ 80 bis 83) für das jewei-
lige Steuerhoheitsgebiet. Diese Verschiebung des Übergangsjahrs berührt jedoch nicht die 
Steuerpflicht oder die sonstigen Verpflichtungen nach diesem Gesetz (zum Beispiel die 
Verpflichtung zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts oder die Steuererklärungspflicht).  
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Zu Abschnitt 2 (Untergeordnete internationale Tätigkeit) 


Zu § 79 (Übergangsregelung bei untergeordneter internationaler Tätigkeit) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt eine Befreiung von der Mindeststeuer für Unternehmensgruppen mit unter-
geordneter internationaler Tätigkeit für die ersten fünf Jahre, wenn sie nur eine untergeord-
nete internationale Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2 ausübt. Dies befreit sie jedoch nicht 
von der Abgabe des Mindeststeuer-Berichts nach § 72. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert den Begriff der untergeordneten internationalen Tätigkeit. Diese liegt vor, 
wenn die Unternehmensgruppe in nicht mehr als sechs Steuerhoheitsgebieten über Ge-
schäftseinheiten verfügt und der Gesamtwert aller materiellen Vermögenswerte aller nicht 
im Referenzsteuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten nicht mehr als 50 Millionen 
Euro beträgt. Bei der Ermittlung der Anzahl der Steuerhoheitsgebiete bleiben staatenlose 
Geschäftseinheiten, Joint Ventures, Joint Venture-Tochtergesellschaften und Investment-
einheiten unberücksichtigt. Entsprechendes gilt für die Ermittlung des Gesamtwerts der ma-
teriellen Vermögenswerte. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält die Definition für das Referenzsteuergebiet. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 legt den Beginn des Fünfjahreszeitraums fest. Diese beginnt für die Primärergän-
zungssteuerregelung am 31. Dezember 2023 und für die Sekundärergänzungssteuerrege-
lung am 31. Dezember 2024. Insofern kann es in einem Übergangszeitraum zu einer nur 
teilweisen Steuerbefreiung kommen. Für Unternehmensgruppen, die erst nach dem 31. De-
zember 2024 in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes oder einer mit der Richtlinie 
2022/2523/EU entsprechenden ausländischen Regelung fällt, beginnt der 5-Jahreszeit-
raum für beide Ergänzungssteuerregelungen einheitlich mit dem Beginn des Geschäfts-
jahrs, für das die Unternehmensgruppe erstmals Mindestbesteuerung unterliegt.  


Zu Abschnitt 3 (Zeitlich befristeter Safe-Harbour) 


Dieser Abschnitt enthält für eine Übergangszeit, die spätestens am 30. Juni 2028 endet, 
ein für Zwecke der Mindestbesteuerung spezifisches Verfahren zur Risikoanalyse bezogen 
auf ein Steuerhoheitsgebiet unter Verwendung qualifizierter länderbezogener Berichte 
(CbCR-Safe-Harbour). Bei Erfüllung einer der drei Tests des § 80 wird der Steuererhö-
hungsbetrag, einschließlich des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags, für ein Steuerho-
heitsgebiet mit 0 Euro angesetzt und auch das Übergangsjahr verschiebt sich entspre-
chend. Die übrigen Verpflichtungen nach diesem Gesetz (zum Beispiel die Verpflichtung 
zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts oder die Steuererklärungspflicht) bleiben hiervon 
jedoch unberührt. Der CbCR-Safe-Harbour soll den Einstieg in das System der Mindestbe-
steuerung in der Übergangszeit erleichtern. 


Zu § 80 (Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler 
Unternehmensgruppen (CbCR-Safe-Harbour)) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 enthält für eine Übergangszeit drei Tests (Nummer 1 – vereinfachter Wesentlich-
keitstest, Nummer 2 – vereinfachter Effektivsteuersatztest oder Nummer 3 – Substanztest) 
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auf Basis qualifizierter länderbezogener Berichte. Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit wird bei Erfüllung einer der drei Tests des Absatzes 1 der Steuererhöhungs-
betrag, einschließlich des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags, für ein Steuerhoheitsge-
biet mit 0 Euro angesetzt. Wird keiner der Tests erfüllt, sind die regulären Vorschriften an-
zuwenden. Dies gilt auch für bestimmte Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder 
Steuerhoheitsgebiete (zum Beispiel § 80 Absatz 2, § 81 Absatz 4 und § 82), für die diese 
Tests nicht angewendet werden können. 


Zu Nummer 1 


Die Nummer 1 enthält einen im Vergleich zu § 53 vereinfachten Wesentlichkeitstest bei ei-
ner Umsatzgrenze von weniger als 10 Millionen Euro oder einen Gewinn oder Verlust vor 
Steuern von weniger als 1 Million Euro im qualifizierten länderbezogenen Bericht bezogen 
auf ein Steuerhoheitsgebiet. Umsätze und Gewinne beziehungsweise Verluste von Einhei-
ten, die zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), sind für die Ermittlung der Grenzen 
einzubeziehen. Einheiten, die aus Größen- oder Wesentlichkeitsgründen nicht im Konzern-
abschluss enthalten sind (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), sind bereits im qualifizierten länderbe-
zogenen Bericht enthalten.  


Zu Nummer 2 


Die Nummer 2 regelt einen vereinfachten Effektivsteuersatztest für ein Steuerhoheitsgebiet 
mit einem Übergangssteuersatz (§ 83 Nummer 7: 15 Prozent bis 17 Prozent).  


Zu Nummer 3 


Die Nummer 3 bestimmt einen Substanztest. Ist der Gewinn vor Steuern im qualifizierten 
länderbezogenen Bericht gleich oder geringer als der substanzbasierte Freibetrag ist der 
Test erfüllt. Bei einem Verlust im qualifizierten länderbezogenen Bericht ist dies stets der 
Fall. Einheiten die zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Nummer 2) oder ausgeschlossene 
Einheiten (§ 5) sind für diesen Substanztest nicht zu berücksichtigen.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 sieht eine Beschränkung des CbCR-Safe-Harbour bezogen auf Geschäftseinhei-
ten vor, die für Zwecke des länderbezogenen Berichts und dem System der Mindestbesteu-
erung in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegen sind. Diese sind von der Anwen-
dung des CbCR-Safe-Harbour grundsätzlich ausgenommen.  


Zu Absatz 3 


Aufgrund der Auswirkungen des CbCR-Safe-Harbours auf die Bestimmung des Über-
gangsjahrs (§ 78 Absatz 4) enthält Absatz 2 einen allgemeinen Grundsatz für den Aus-
schluss vom CbCR-Safe-Harbour für das betreffende Geschäftsjahr und alle folgenden Ge-
schäftsjahre, wenn für das betreffende Geschäftsjahr vom Wahlrecht nach Absatz 1 kein 
Gebrauch gemacht wird oder dessen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Dieser Aus-
schlussgrundsatz wirkt auch rückwirkend für alle Geschäftsjahre, wenn sich im Nachgang 
herausstellt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt waren. In diesem Fall 
sind die regulären Vorschriften für die Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steu-
ererhöhungsbetrages anzuwenden.  


Zu § 81 (Besonderheiten bei bestimmten Einheiten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 weitet die Anwendung des CbCR-Safe-Harbour (§§ 80 bis 83) auf Joint-Ventures 
und Joint Venture-Tochtergesellschaften aus. Diese sind in den länderbezogenen 
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Berichten nicht enthalten und werden als eigenständige Unternehmensgruppe behandelt. 
Insofern sind für ein Steuerhoheitsgebiet zwei oder ggf. auch mehrere getrennte Berech-
nungen durchzuführen. Im Grundsatz wäre auch für in Minderheitenbesitz stehende Ge-
schäftseinheiten eine solche separate Berechnung durchzuführen. Aus Vereinfachungs-
gründen besteht für Zwecke des CbCR-Safe-Harbour jedoch eine Ausnahme von den 
Grundsätzen des § 52. Anders als Joint-Ventures und Joint Venture-Tochtergesellschaften 
sind diese auch Bestandteil der Gruppe für Zwecke der länderbezogenen Berichte.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 schließt die Anwendung des CbCR-Safe-Harbour für den Belegenheitsstaat der 
obersten Muttergesellschaft aus, wenn es sich bei ihr um eine transparente Einheit handelt 
und nicht alle Gesellschafter eine der Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
erfüllen. Hintergrund ist, dass die Einkünfte dieser Gesellschaften in den länderbezogenen 
Berichten häufig als staatenlose Einkünfte behandelt werden. Sofern diese Muttergesell-
schaft in einem anderen Staat über eine Betriebsstätte verfügt, erfolgt hingegen auch ein 
Ausweis der Einkünfte im Belegenheitsstaat der Betriebsstätte für Zwecke der länderbezo-
genen Berichte, so dass es für den Betriebsstättenstaat keine Notwendigkeit für einen sol-
chen Ausschlusses besteht. 


Zu Absatz 3 


Mit Absatz 3 werden die Kürzungen nach §§ 66 und 67 auch für Zwecke des CbCR-Safe-
Harbour umgesetzt. Bei transparenten Einheiten ist dies beim vereinfachten Effektivsteuer-
satztest nur von Relevanz, sofern die Einkünfte keine staatenlosen Einkünfte sind. Für den 
Substanztest ergeben sich die Besonderheiten bei transparenten Einheiten aus § 58. Für 
den vereinfachten Wesentlichkeitstest gibt es analog § 53 keine vergleichbaren Sonderre-
gelungen.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt Besonderheiten bei Investmenteinheiten. Diese weichen zum Teil von den 
allgemeinen Grundsätzen ab. Satz 1 bestimmt für Investmenteinheiten, für die keines der 
Wahlrechte nach §§ 70 und 71 ausgeübt worden ist, und deren gruppenzugehörigen Ge-
sellschafter in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind, dass abweichend von § 69 
keine getrennte Berechnung zu erfolgen hat. 


Sofern für die Investmenteinheit ein Wahlrecht nach §§ 70 und 71 ausgeübt worden ist, ist 
diese grundsätzlich von der Anwendung des CbCR-Safe-Harbours ausgeschlossen und die 
regulären Vorschriften anzuwenden. Das Recht zur Inanspruchnahme des CbCR-Safe-
Harbours für die übrigen Geschäftseinheiten bleibt hiervon unberührt. 


Zur Vermeidung von Doppelerfassungen sind die Umsatzerlöse, der Gewinn oder Verlust 
vor Steuern sowie die dazugehörigen Steuern nur im Steuerhoheitsgebiet des gruppenzu-
gehörigen Gesellschafters anteilig auszuweisen und die Anteile von nicht gruppenzugehö-
rigen Gesellschaftern zu kürzen. Die länderbezogenen Berichte sind für Zwecke der Min-
destbesteuerung dementsprechend anzupassen.  


Zu § 82 (Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen 
oder Steuerhoheitsgebieten) 


Aufgrund der Systematik der Mindestbesteuerung sind vom CbCR-Safe-Harbour die in § 82 
bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete ausge-
schlossen (zu weiteren siehe auch § 80 Absatz 2, § 81 Absatz 4). Dies hat unter anderem 
zur Folge, dass es innerhalb der Unternehmensgruppe allein mit Bezug zu in einem Steu-
erhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten verschiedene Übergangsjahre geben kann. 
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Zu § 83 (Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour) 


Mit § 83 werden die für die Anwendung des CbCR-Safe-Harbours spezifischen Begrifflich-
keiten festgelegt. 


Zu Nummer 1 


Entscheidendes Merkmal des CbCR-Safe-Harbours ist die Zugrundelegung eines qualifi-
zierten länderbezogenen Berichts. Dieser ist gegeben, wenn dieser auf einem qualifizierten 
Konzernabschluss beruht: Handelsbilanz II, Handelsbilanz I (sofern bestimmte Anforderun-
gen an den Rechnungslegungsstandard erfüllt sind) und für bestimmte Einheiten auch 
sonstige Rechnungslegungswerke, die für die Erstellung der länderbezogenen Berichte 
verwendet werden. 


Zu Nummer 2 


Die Umsatzerlöse entsprechen der Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen 
aus dem qualifizierten länderbezogenen Bericht. Anpassungen dieser Berichte sind ggf. bei 
bestimmten Investmenteinheiten erforderlich (§ 81 Absatz 4).  


Zu Nummer 3 


Die vereinfachten erfassten Steuern umfassen den im qualifizierten Abschluss enthaltenen 
Ertragsteueraufwand (inklusive latenter Steuern) und abzüglich des Aufwands für nicht er-
fasste Steuern und ungewisse Steuerposten. Anpassungen dieser Berichte sind ggf. bei 
bestimmten Investmenteinheiten erforderlich (§ 81 Absatz 4).  


Zu Nummer 4 


Der Gewinn oder Verlust vor Steuern entsprechen dem Ergebnis vor Steuern, wie es im 
qualifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen ist und ggf. um einen Nettoverlust auf 
der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, sofern dieser insgesamt den Betrag von 50 
Millionen Euro für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet übersteigt. Weitere Anpassungen die-
ser Berichte sind ggf. bei bestimmten Investmenteinheiten erforderlich (§ 81 Absatz 4).  


Zu Nummer 5 


Ein nicht realisierter Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist die 
Summe aller Verluste, verringert um etwaige Gewinne, die auf einer Änderung des beizu-
legenden Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligungen im Sinne des § 19 Absatz 1 Nummer 1 
beruhen. Dies gilt nur, wenn dieser 50 Millionen Euro insgesamt für ein Steuerhoheitsgebiet 
übersteigt. 


Zu Nummer 6 


Nummer 6 bestimmt die Berechnungsformel für den vereinfacht berechneten effektiven 
Steuersatz.  


Zu Nummer 7 


Der Übergangssteuersatz wird für das jeweils im Kalenderjahr beginnende Geschäftsjahr 
gemäß Nummer 7 bestimmt.  


Zu Nummer 8 


Die qualifizierten Inhaber ergeben sich jeweils aus § 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 
§ 67 Absatz 1 Nummer 1 bis 3.  
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Zu § 84 (Übergangsregelungen bei gemischten 
Hinzurechnungsbesteuerungsregimen) 


§ 84 regelt übergangsweise die Zurechnung von Steuern zu ausländischen Geschäftsein-
heiten, die auf Gesellschafterebene einem sog. gemischten Hinzurechnungsbesteuerungs-
regime unterliegen. Diese Regel dient der Vereinfachung, um bei diesen global angelegten 
Hinzurechnungsbesteuerungsregimen (sog. „blended Controlled Foreign Company-re-
gime“) ein sachgerechtes Herunterbrechen der Steuern auf Einzelgesellschaftsebene zu 
ermöglichen. Damit stellt § 84 einen Sonderfall des § 46 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
dar, welcher im Grundsatz die international übliche gesellschaftsbezogenen Betrachtung 
(sog. „entity-blending“) bei der Ausgestaltung von Hinzurechnungsbesteuerungsregimen 
nachvollzieht (zum Beispiel §§ 7 bis 14 des Außensteuergesetzes). Das prominenteste Bei-
spiel eines gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes ist die durch den 2017 im 
Rahmen des „Tax Cuts and Jobs Act“ eingeführte US-amerikanische Regelung zur Besteu-
erung des sog. GILTI („Global Intangible Low-taxed Income“). Bereits im Oktober-State-
ment hat sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, eine Regelung zu schaffen, welche 
eine Koexistenz des GILTI-Regimes (sog. „GILTI-coexistence“) im Rahmen der globalen 
effektiven Mindestbesteuerung gewährleistet. Die Staatengemeinschaft ist zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass das GILTI-Regime einer besonderen Form der Hinzurechnungsbe-
steuerung entspricht und daher – wie auch unter § 46 Absatz 1 – eine entsprechende Allo-
kation der GILTI-Steuern zu den ausländischen Geschäftseinheiten erfolgen muss, um sys-
temimmanent Doppelbesteuerungen zu vermeiden.  


Allerdings ist § 84 nicht auf die US-amerikanischen Regelungen beschränkt, sondern 
schließt auch vergleichbare Regime anderer Staaten mit ein, sofern sie die Voraussetzun-
gen eines gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes erfüllen.  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die Zurechnung von Steuern bei gemischten Hinzurechnungsbesteuerungs-
regimen. Gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregime sind definiert als eine Form der 
Hinzurechnungsbesteuerung, bei der Gewinne, Verluste sowie anrechenbare Steuern aller 
ausländischen Einheiten für Zwecke der Berechnung des Hinzurechnungsbetrags aggre-
giert betrachtet werden, das heißt, dass losgelöst von der Ansässigkeit der ausländischen 
Einheiten deren Gewinne und Verluste zusammengerechnet werden und der Summe der 
auf Ebene der ausländischen Einheiten entrichteten Steuern gegenübergestellt werden 
(„global blending“). Anders als unter den tradierten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen 
wird die Frage, ob eine Niedrigbesteuerung vorliegt, gesellschafts- und staatenübergreifend 
und nicht gesellschaftsbezogen beantwortet. § 46 Absatz 1 Nummer 3 gibt – im Grundsatz 
von einer gesellschaftsbezogenen Betrachtung ausgehend – eine genaue Zurechnung zu 
der jeweiligen ausländischen Gesellschaft vor, um sicherzustellen, dass Steuern auf Ebene 
des hinzurechnungsverpflichteten Gesellschafters in den Grenzen des § 46 Absatz 2 bei 
der Berechnung des effektiven Steuersatzes der ausländischen Gesellschaft berücksichtigt 
werden (sog. „CFC push-down“). § 84 vollzieht dies für gemischte Hinzurechnungsregime 
anhand eines Zurechnungsschlüssels nach. Da ein exaktes Herunterbrechen des gemisch-
ten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes auf Einzeleinheitsebene allerdings mit erhebli-
chen administrativen Herausforderungen verbunden ist, hat sich die Staatengemeinschaft 
darauf geeinigt, die Allokation der zuzurechnenden Steuern anhand einer vereinfachten 
Formel vorzunehmen. Hiernach bestimmt sich der Anteil der zuzurechnenden Steuern jeder 
Geschäftseinheit aus dem Produkt aus dem Verhältnis ihres Zurechnungsschlüssels und 
der Summe aller Zurechnungsschlüssel und der zuzurechnenden Steuern. Die Ermittlung 
des Zurechnungsschlüssels ist in Absatz 2 geregelt. 


Neben dem Erfordernis einer aggregierten Betrachtung muss zudem gewährleistet sein, 
dass der anwendbare Steuersatz im Rahmen des anwendbaren Hinzurechnungsbesteue-
rungsregimes unterhalb von 15 Prozent liegt. Dabei ist der anwendbare Steuersatz nach 
Satz 3 definiert als der Steuersatz, bei dem unter Anrechnung ausländischer Steuern keine 
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Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag mehr verbleibt. Aufgrund der Limitierung des An-
rechnungsumfangs liegt der anwendbare Steuersatz im Rahmen des GILTI-Regimes bei-
spielsweise bei 13,125 Prozent.  


Keine Anwendung findet der besondere Aufteilungsmechanismus für Hinzurechnungsbe-
steuerungsregime, die eine Verrechnung mit dem nationalen Gruppeneinkommen zulas-
sen. Unschädlich ist allerdings, wenn ein Hinzurechnungsbesteuerungsregime die Verrech-
nung von Verlusten auf Ebene des hinzurechnungsverpflichteten Gesellschafters mit dem 
Hinzurechnungsbetrag erlaubt. 


In zeitlicher Hinsicht stellt Absatz 1 klar, dass es sich bei der Regelung lediglich um eine 
Übergangsvorschrift handelt. Die Vereinfachungsregelung findet nur für Wirtschaftsjahre 
Anwendung, die am oder vor dem 31. Dezember 2025 beginnen, aber keine Wirtschafts-
jahre mehr umfassen, die nach 30. Juni 2027 enden.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt die Ermittlung des Zurechnungsschlüssels. Dabei ist das zuzurechnende 
Einkommen der ausländischen Einheit zu ermitteln und im Anschluss mit der Differenz aus 
dem anwendbaren Steuersatz und dem effektiven Steuersatz zu multiplizieren. Das zuzu-
rechnende Einkommen der ausländischen Einheit entspricht dem betragsmäßigen Anteil 
des beteiligten Gesellschafters an dem Einkommen der ausländischen Einheit, ermittelt 
nach den Vorgaben des gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes. Unter dem 
GILTI-Regime lässt sich diese Maßgröße beispielsweise aus der Körperschaftsteuererklä-
rung des Hinzurechnungsverpflichteten ableiten (sog. „tested income“). 


Der effektive Steuersatz entspricht dem nach § 50 Absatz 1 ermittelten effektiven Steuer-
satz. Um allerdings Iterationen zu vermeiden, wird der Effekt aus der Zurechnung der Steu-
ern auf Hinzurechnungsbeträge nicht berücksichtigt. Zudem beträgt der Zurechnungs-
schlüssel null, wenn der effektive Steuersatz mindestens dem anwendbaren Steuersatz o-
der 15 Prozent entspricht, da für diese Fälle kein Hinzurechnungsbetrag unter dem ge-
mischten Hinzurechnungsbesteuerungsregime entsteht oder in diesem Steuerhoheitsge-
biet bereits vor Zurechnung des Hinzurechnungsbetrags keine Gefahr einer Besteuerung 
unterhalb des Mindeststeuersatzes besteht. Daneben müssen bei der Berechnung des ef-
fektiven Steuersatzes auch die anerkannte nationale Ergänzungssteuern in dem jeweiligen 
Steuerhoheitsgebiet als erfasste Steuern zu berücksichtigen. Dadurch wird ebenfalls eine 
Zurechnung der Steuern auf den Hinzurechnungsbetrag für Steuerhoheitsgebiete mit einer 
anerkannten nationalen Ergänzungssteuer vermieden. Die anerkannte nationale Ergän-
zungssteuer ist allerdings nur zu berücksichtigen, soweit sie im Ansässigkeitsstaat des Ge-
sellschafters angerechnet werden kann. Besteht beispielsweise eine Begrenzung des An-
rechnungsumfangs (wie zum Beispiel bei GILTI) muss dies im gleichen Maße auch für an-
erkannte nationale Ergänzungssteuern anderer Steuerhoheitsgebiete gelten. 


Beispiel 


Die im Steuerhoheitsgebiet X belegene X Co ist oberste Muttergesellschaft einer 
Unternehmensgruppe. A Co hält 100 Prozent der Anteile an A Co, B Co und C Co.  
Steuerhoheitsgebiet X hat ein gemischtes Hinzurechnungsbesteuerungsregime mit 
einem anwendbaren Steuersatz in Höhe von 13,125 Prozent umgesetzt. Steuerho-
heitsgebiet A erhebt einen Steuersatz von 10 Prozent, Steuerhoheitsgebiet B einen 
Steuersatz von 20 Prozent und Steuerhoheitsgebiet C einen Steuersatz von 5 Pro-
zent. A Co, B Co und C Co erwirtschaften für das betrachtete Wirtschaftsjahr einen 
Gewinn von respektive 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro.  


Da die Gewinne von B Co effektiv zu 20 Prozent besteuert werden und der Steuer-
satz somit oberhalb des Mindeststeuersatzes liegt, findet nach Absatz 2 keine Zu-
rechnung von Steuern zu B Co statt. Der Zurechnungsschlüssel von A Co beträgt 
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3,125 (100 x (13.125 Prozent – 10 Prozent) und von C Co 2,031 (25 x (13.125 Pro-
zent – 5 Prozent) = 2,031), was 60,61 Prozent (3,125/5,156) beziehungsweise 
39,39 Prozent (2,031/5,156). Im Ergebnis entfallen somit von dem Hinzurechnungs-
betrag in Höhe von 20 Euro 12,12 Euro (60,61 Prozent × 20 Euro) auf A Co und 
7,88 Euro (39,39 Prozent × 20 Euro) auf C Co. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die mögliche Kollision abweichender Anwendungsbereiche zwischen einer 
gemischten Hinzurechnungsbesteuerung und diesem Gesetz. So kann es dazukommen, 
dass gemischte Hinzurechnungsbesteuerungsregime auch auf Einheiten Anwendung fin-
den, die keine Geschäftseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind. Um mögliche Verzerrung 
beziehungsweise eine übermäßige Zurechnung von Steuern bei Geschäftseinheiten vorzu-
beugen, sind bei der Anwendung des Absatzes auch Einheiten außerhalb des Anwen-
dungsbereichs dieses Gesetzes miteinzubeziehen. 


Zu Teil 10 (Nationale Ergänzungssteuer) 


Dieser Teil enthält Vorschriften zur nationalen Ergänzungssteuer. Hierdurch wird gewähr-
leistet, dass die Vorgaben zur globalen effektiven Mindestbesteuerung ergänzend zur 
Richtlinie (EU) 2022/2523 bezogen auf sämtliche in der Bundesrepublik Deutschland bele-
gene Geschäftseinheiten umgesetzt werden. Dabei sind die Regelungen, unter Berücksich-
tigung einzelner Spezifika, sehr eng an die international vereinbarten Regelungen angelegt. 
Hierdurch wird unter anderem gewährleistet, dass die deutsche Variante einer nationalen 
Mindeststeuer die Safe-Harbour-Regelungen betreffend die nationale Mindeststeuer erfüllt 
(zum Beispiel Artikel 11 RL (EU) 2022/2523). 


Zu Abschnitt 1 (Allgemeines) 


Zu § 85 (Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt den Besteuerungsumfang. Die nationale Ergänzungssteuer einer Ge-
schäftseinheit entspricht dem für die Bundesrepublik Deutschland ermittelten und auf die 
jeweilige Geschäftseinheit entfallenden Steuererhöhungsbetrags (nationaler Ergänzungs-
steuerbetrag). Die danach auf die Geschäftseinheit entfallende Mindeststeuer ist zugleich 
eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer im Sinne dieses Gesetzes.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 betrifft den Umfang der Besteuerung von Joint Ventures und die Mitglieder einer 
Joint-Venture-Gruppe. Die nationale Ergänzungssteuer umfasst deren Steuererhöhungs-
beträge insgesamt und ist nicht auf den der Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil am 
Steuererhöhungsbetrag des Joint Ventures oder der Mitglieder der Joint-Venture-Gruppe 
begrenzt.  


Zu Absatz 3 


Sofern in den §§ 85 ff. nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Besteuerung der dritte bis 
neunte Teil dieses Gesetzes entsprechend. Dies betrifft neben der Ermittlung der Steuer-
erhöhungsbeträge unter anderem auch die Anwendung der Übergangsregelung bei unter-
geordneter internationaler Tätigkeit (§ 79) des CbCR-Safe-Harbours (§§ 80 bis 83).  
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Zu Abschnitt 2 (Besonderheiten) 


Zu § 86 (Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten) 


Staatenlose Geschäftseinheiten werden für Zwecke der nationalen Ergänzungssteuerrege-
lung einem Steuerhoheitsgebiet nach den hier aufgeführten Kriterien (Gründungsstaat be-
ziehungsweise Tätigkeitsstaat), zugeordnet; das heißt, sie sind insofern nicht mehr staa-
tenlos. Sofern die Geschäftseinheiten dem Inland zugeordnet werden, unterliegen sie mit 
ihren Steuererhöhungsbeträgen der Mindeststeuer. Dessen ungeachtet erfolgt nach Satz 3 
die Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags auf einer 
Stand-alone-Berechnung (Entity-Blending), damit die funktionale Gleichwertigkeit mit den 
GloBE Musterregelungen gewahrt bleibt.  


Zu § 87 (Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern) 


Entsprechend Abschnitt 5 der am 2. Februar 2023 veröffentlichten Leitlinien des Inclusive 
Framework on BEPS zur anerkannten nationalen Mindeststeuer werden bei der nationalen 
Ergänzungssteuerregelung abweichend von § 46 keine ausländischen Steuern berücksich-
tigt. Das heißt, Steuern aufgrund einer ausländischen Hinzurechnungsbesteuerung oder 
Steuern eines ausländischen Stammhauses werden bei den nach § 1 Steuerpflichtigen 
nicht berücksichtigt. Als Reflex dessen wäre zum Beispiel eine dementsprechende Mindest-
steuer im Ausland im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung zu berücksichtigen. Dies 
gilt umgekehrt auch für Zwecke des § 8 Absatz 5 und § 12 des Außensteuergesetzes.  


Zu § 88 (Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer) 


Da die Mindeststeuer für Zwecke dieses Gesetzes auch eine anerkannte nationale Ergän-
zungssteuer ist, muss diese für Zwecke der Berechnung des Steuererhöhungsbetrags nach 
§ 51 unberücksichtigt bleiben. 


Zu Teil 11 (Besteuerungsverfahren und sonstige  
Bestimmungen) 


Der erste Abschnitt des elften Teils enthält Vorschriften für das Besteuerungsverfahren. 
Insbesondere regelt er den Zeitpunkt der Steuerentstehung (§ 89) und normiert die Steuer-
erklärungspflicht (§ 90). Die Steuererklärung ist dabei als Steueranmeldung ausgestaltet, 
das heißt, der Steuerpflichtige hat die Mindeststeuer selbst zu berechnen. Zudem wird fest-
gelegt, welches Finanzamt für die Besteuerung zuständig ist (§ 91).  


Der zweite Abschnitt beinhaltet unter anderem eine Bußgeldvorschrift für den Fall, dass der 
Mindeststeuer-Bericht nicht oder nicht fristgerecht übermittelt wird (§ 92) und enthält Er-
mächtigungen für das Bundesministerium der Finanzen (§ 93). Außerdem sind Ausführun-
gen zur Anwendungen von Doppelbesteuerungsabkommen enthalten (§ 94) und der zeitli-
che Anwendungsbereich des Mindeststeuergesetzes (§ 95) wird geregelt. Dessen Bestim-
mungen finden grundsätzlich auf alle Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 2023 
beginnen, Anwendung. Eine Ausnahme gilt insoweit für die Sekundärergänzungssteuerre-
gelung nach § 11. Diese ist grundsätzlich erst auf Geschäftsjahre, die nach dem 30. De-
zember 2024 beginnen, anwendbar. 


Zu Abschnitt 1 (Besteuerungsverfahren) 


Zu § 89 (Entstehung der Mindeststeuer und Besteuerungszeitraum) 


Die Vorschrift regelt das Entstehen der Mindeststeuer. Danach entsteht die Mindeststeuer 
für ein Geschäftsjahr mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das Geschäftsjahr endet. Auch 
bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr entsteht die Mindeststeuer damit 
erst mit Ablauf des 31.12. des Jahres, in dem das Geschäftsjahr endet. Diese 
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Vereinheitlichung des Entstehungszeitpunkts dient insbesondere der Vereinfachung der 
Fristenberechnung und -überwachung. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. 


Zu § 90 (Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung und zur Entrichtung der 
Mindeststeuer. 


Nach Satz 1 ist grundsätzlich jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit verpflichtet, 
für das Kalenderjahr eine Steuererklärung abzugeben und darin die Steuer selbst zu be-
rechnen (Steueranmeldung). Dies gilt auch, wenn sich für das jeweilige Kalenderjahr keine 
Mindeststeuer ergibt (sogenannte „Nullanmeldung“). Die Ausgestaltung als Steueranmel-
dung dient der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens. Einer Festsetzung der Min-
deststeuer bedarf es hiernach nur, wenn die Festsetzung zu einer abweichenden Steuer 
führt oder die Geschäftseinheit die Steueranmeldung nicht abgibt (vgl. § 167 Absatz 1 
Satz 1 der Abgabenordnung). Andernfalls steht die Steueranmeldung gemäß § 168 Satz 1 
der Abgabenordnung grundsätzlich einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprü-
fung gleich. Satz 2 bestimmt, dass die Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz elektronisch durch Datenfernübertragung zu übermitteln ist.  


Die Sätze 3 bis 5 bestimmen die Fälligkeit der Mindeststeuer. Satz 3 regelt dabei den 
Grundfall. Danach ist die Mindeststeuer einen Monat nach Abgabe der Steuererklärung fäl-
lig und bis dahin zu entrichten. Satz 4 enthält eine Ergänzung für den Fall, dass die Min-
deststeuer höher festgesetzt wird als in der Steueranmeldung berechnet. Der Unterschieds-
betrag zwischen der angemeldeten und der festgesetzten Mindeststeuer wird danach einen 
Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und ist bis dahin zu entrichten. Hin-
sichtlich des angemeldeten Betrages bleibt es dagegen bei der Fälligkeit nach Satz 3, so-
dass im Ergebnis eine gestufte Fälligkeit vorliegt. Satz 5 begründet eine Auffangregelung 
für den Fall, dass die nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit ihrer Pflicht zur Abgabe der 
Steueranmeldung nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. In diesem Fall ist die Mindest-
steuer einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrich-
ten. Auf die Änderungen in § 152 der Abgabenordnung (Artikel 2 dieses Gesetzes) wird 
hingewiesen. Danach gilt bei verspäteter Abgabe der Mindeststeuererklärung § 152 Ab-
satz 1 der Abgabenordnung AO. Eine obligatorische Festsetzung eines Verspätungszu-
schlags nach § 152 Absatz 2 der Abgabenordnung wird durch die Regelung in § 152 Absatz 
3 Nummer 4 der Abgabenordnung ausgeschlossen. 


Satz 6 enthält eine Sonderregelung für den Fall, dass innerhalb einer Unternehmensgruppe 
mehrere nach § 1 Steuerpflichtige vorhanden sind und daher nach § 3 Absatz 1 Satz 1 eine 
Mindeststeuergruppe besteht. In diesem Fall ist nach Halbsatz 1 nur der Gruppenträger zur 
Übermittlung der Steuererklärung verpflichtet; die nach Satz 1 grundsätzlich bestehende 
Erklärungspflicht der übrigen Gruppenmitglieder entfällt. Die Vorschrift ist Ausfluss der Kon-
zentrationswirkung des § 3 Absatz 1 Satz 3 und trägt dem Umstand Rechnung, dass nur 
der Gruppenträger Steuerschuldner ist. Die Vorschrift dient sowohl der Entlastung der Steu-
erpflichtigen als auch der Finanzverwaltung und gewährleistet, dass – für Zwecke der Min-
deststeuer – je Unternehmensgruppe nur eine Steuererklärung abgegeben werden muss. 
Für den Gruppenträger gelten dabei nach Halbsatz 2 die Sätze 1 bis 5 entsprechend.  


Zu Absatz 2 


Die Vorschrift enthält eine Ablaufhemmung für die Frist zur Abgabe der Steuererklärung. 
Grundsätzlich finden auf die Steuererklärung die allgemeinen Bestimmungen nach § 149 
der Abgabenordnung Anwendung. Satz 1 stellt dabei sicher, dass die Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung nicht vor Ablauf der Frist zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts für das 
im Kalenderjahr endende Geschäftsjahr nach § 72 Absatz 3 endet. Dies verhindert, dass 
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die den Steuerpflichtigen in § 72 Absatz 3 gewährte Frist zur Abgabe des Mindeststeuer-
Berichts – einschließlich der besonderen Frist bei erstmaliger Steuerpflicht nach § 72 Ab-
satz 3 Satz 2 – durch die Steuererklärungsfrist faktisch unterlaufen würde. Bedeutsam ist 
dies insbesondere bei einem Gleichlauf von Geschäfts- und Kalenderjahr. Satz 2 enthält 
eine Sonderregelung für den Fall, dass in einem Kalenderjahr mehrere Geschäftsjahre en-
den. Insoweit ist für die Ablaufhemmung das letzte der im Kalenderjahr endenden Ge-
schäftsjahre maßgeblich.  


Zu § 91 (Zuständigkeit) 


Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit für die Besteuerung nach dem Mindeststeuergesetz. 
Grundsätzlich ist nach Satz 1 das Finanzamt zuständig, das für die Besteuerung nach dem 
Einkommen zuständig ist. Die Vorschrift knüpft damit an die allgemeinen Regelungen über 
die örtliche Zuständigkeit, namentlich § 20 der Abgabenordnung an. Besteht nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 eine Mindeststeuergruppe, ist nach Satz 2 das für die Besteuerung des Ein-
kommens des Gruppenträgers zuständige Finanzamt zuständig. Satz 3 enthält eine Son-
derregelung für den Fall, dass der Steuerpflichtige eine transparente Einheit ist. In diesem 
Fall ist für die Besteuerung nach dem Mindeststeuergesetz das Finanzamt zuständig, das 
für die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte dieser Einheit zuständig ist.  


Zu Abschnitt 2 (Bußgeldvorschriften, Ermächtigungen und 
Anwendungsvorschriften) 


Zu § 92 (Bußgeldvorschriften) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift enthält Ordnungswidrigkeitstatbestände und dient der effektiven Durchset-
zung der Pflicht zur Erstellung und Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts. 


Zu Nummer 1 


Ordnungswidrig handelt nach Absatz 1 Nummer 1, wer vorsätzlich oder leichtfertig entge-
gen § 72 den Mindeststeuer-Bericht nicht, nicht in der vom Gesetz vorgegebenen Frist oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise übermittelt. Die Frist zur Übermittlung des Mindest-
steuer-Berichts folgt dabei grundsätzlich aus § 72 Absatz 3. Konnte eine nach § 1 steuer-
pflichtige Geschäftseinheit jedoch davon ausgehen, dass eine bestimmte inländische Ge-
schäftseinheit den Mindeststeuer-Bericht im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten frist-
gerecht übermittelt, ist die Sonderregelung des § 72 Absatz 1 Satz 3 zu beachten. Dies gilt 
nach § 72 Absatz 2 Satz 2 entsprechend, wenn die nach § 1 steuerpflichtige Geschäftsein-
heit von einer fristgerechten Übermittlung durch die oberste Muttergesellschaft oder eine 
von dieser beauftragten Geschäftseinheit ausgehen konnte. Der notwendige Inhalt des Min-
deststeuer-Berichts ergibt sich aus § 73. Die Durchführung des Bußgeldverfahrens wird 
dem Bundeszentralamt für Steuern übertragen.  


Zu Nummer 2 


Ordnungswidrig handelt nach Absatz 1 Nummer 2, wer vorsätzlich oder leichtfertig entge-
gen § 72 Absatz 1 in Verbindung mit § 73 den Mindeststeuer-Bericht nicht richtig oder nicht 
vollständig übermittelt.  


Zu Absatz 2 


Die Vorschrift legt die Höhe des Bußgelds fest. Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 kön-
nen mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
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Zu Absatz 3 


Zuständige Behörde für die Durchführung des Bußgeldverfahrens ist das Bundeszentralamt 
für Steuern.  


Zu Absatz 4 


Für das Bußgeldverfahren gelten die Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 389, 390 und 
410 Absatz 1 Nummer 2 bis 12 der Abgabenordnung) entsprechend.  


Zu Absatz 5 


Mit Absatz 5 werden die international vereinbarten vorübergehenden Erleichterungen bei 
Ordnungswidrigkeiten und Straftatbeständen umgesetzt. Angemessene Maßnahmen im 
Sinne dieser Vorschrift wurden beispielsweise dann ergriffen, wenn im Konzern entspre-
chende Compliance-Systeme etabliert wurden. Wenn die Voraussetzungen des Absatz 5 
vorliegen, findet Absatz 1 von Vorneherein keine Anwendung. Darüber hinaus liegt in die-
sem Fall ein Indiz dafür vor, dass mit Blick auf das allgemeine Besteuerungsverfahren und 
den Achten Teil der Abgabenordnung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gewahrt wurde 
und deshalb auch regelmäßig keine Leichtfertigkeit vorliegen kann. 


Zu § 93 (Ermächtigungen) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift begründet eine (erweiterte) Bekanntmachungsermächtigung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen. Dieses wird ermächtigt, den Wortlaut des Mindeststeuergesetz in 
der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Pa-
ragraphenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseiti-
gen. Die Vorschrift dient der Klarheit des Gesetzes; eine Befugnis zur Änderung des mate-
riellen Regelungsgehalts ist hiermit nicht verbunden. Unter Unstimmigkeiten des Wortlauts 
sind daher insbesondere redaktionelle Fehler und fehlerhafte Verweisungen zu verstehen.  


Zu Absatz 2 


Die Vorschrift ermächtigt das Bundesministerium der Finanzen, die Kommission über die 
Inanspruchnahme der Option zur Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungs-
steuer zu unterrichten. Die Bundesrepublik macht von dieser Option mit §§ 85 bis 88 Ge-
brauch.  


Zu § 94 (Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen) 


Die Vorschrift stellt klar, dass die Besteuerung nach dem Mindeststeuergesetz oder einer 
vergleichbaren, den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2022/2523 entsprechenden ausländi-
schen Regelung, keine Berechtigung zur Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung begründet und auch nicht durch ein solches Abkommen beschränkt 
oder verdrängt wird Dies betrifft insbesondere Personengesellschaften, die entsprechend 
der deutschen Abkommenspolitik grundsätzlich nicht abkommensberechtigt sind.  


Zu § 95 (Anwendungsvorschriften) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift bestimmt den zeitlichen Anwendungsbereich des Mindeststeuergesetz. Da-
nach ist das Mindeststeuergesetz grundsätzlich erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 
30. Dezember 2023 beginnen, anzuwenden. 
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Zu Absatz 2 


Satz 1 begründet eine Ausnahme vom grundsätzlichen zeitlichen Anwendungsbereich 
nach Absatz 1. Danach ist die SES nach § 11 erstmals auf Geschäftsjahre, die nach dem 
30. Dezember 2024 beginnen, anzuwenden. Drittstaaten und -gebiete erhalten hierdurch 
ausreichend Zeit, die Anwendung der SES durch Umsetzung einer den Vorgaben der Richt-
linie (EU) 2022/2523 entsprechenden PES abzuwenden. Die Ausnahme gilt daher nach 
Satz 2 nicht für Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesellschaften in Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union belegen sind, die die Option nach Artikel 50 Absatz 1 der Richt-
linie (EU) 2022/2523 ausgeübt haben. Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2022/2523 
ermöglicht es einem EU-Mitgliedstaat, ab dem 31. Dezember 2023 für sechs aufeinander-
folgende Geschäftsjahre von der Einführung einer PES und einer SES abzusehen, wenn in 
diesem Mitgliedstaat höchstens zwölf oberste Muttergesellschaften einer in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie (EU) 2022/2523 fallenden Unternehmensgruppe belegen sind. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Abgabenordnung) 


§ 152 Absatz 3 Nummer 4 


Mit der Änderung von § 152 Absatz 3 Nummer 4 wird die zwingende Festsetzung eines 
Verspätungszuschlages bei verspäteter Abgabe der Mindeststeuererklärung (§ 90 des Min-
deststeuergesetzes) ausgeschlossen. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass 
die Erklärungsfrist zur Abgabe der Mindeststeuererklärung, die sich nach dem Kalenderjahr 
bestimmt, maßgeblich vom Ende des Geschäftsjahres abhängig ist und durch den Ablauf 
der Frist für die Abgabe des Mindeststeuer-Berichts gehemmt wird. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 5 Absatz 1 Nummer 5h Buchstabe a) bis c)) 


Mit der Neufassung der Nummer 5h wird das Bundeszentralamt für Steuern mit Buchstabe 
a ermächtigt, die Mindeststeuer-Berichte, die nach § 72 des Mindeststeuergesetzes von 
den Unternehmen eingereicht werden, entgegenzunehmen und an die zuständige Länder-
finanzbehörde weiterzuleiten.  


Das Bundeszentralamt für Steuern soll auch Mindeststeuer-Berichte entgegennehmen, die 
ihm von zuständigen Behörden anderer Steuerhoheitsgebiete im Wege des automatischen 
Informationsaustausches auf Grundlage einer völkerrechtlichen Vereinbarung übermittelt 
werden (§ 72 Absatz 4 Satz 3 des Mindeststeuergesetzes). Das Bundeszentralamt für 
Steuern soll auf Grundlage entsprechender völkerrechtlicher Vereinbarungen auch Min-
deststeuer-Berichte an zuständige Behörden anderen Steuerhoheitsgebiete übermitteln 
(§ 72 Absatz 4 Satz 2 des Mindeststeuergesetzes). Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bundes-
republik Deutschland noch keine entsprechenden völkerrechtlichen Vereinbarungen ge-
schlossen. Sobald dies erfolgt, wird die Aufgabenzuweisung an das Bundeszentralamt für 
Steuern um Regelungen über den Austausch von Mindeststeuer-Berichten mit dem Aus-
land ergänzt werden müssen.  


Das Bundeszentralamt für Steuern wird mit Buchstabe b ermächtigt, die Meldungen der 
Unternehmensgruppen zum Gruppenträger nach § 3 Absatz 4 des Mindeststeuergesetzes 
entgegenzunehmen. Dies dient dazu, die aus dem Ausland eingehenden Mindeststeuer-
Berichte leichter zuzuordnen, um ihre zügige Weiterleitung an die zuständige Landesfinanz-
behörde sicherzustellen. Darüber hinaus wird das Bundeszentralamt für Steuern mit Buch-
stabe c ermächtigt, die Bußgeldverfahren nach § 92 des Mindeststeuergesetzes durchzu-
führen. Damit wird das Verfahren zentralisiert und die Landesfinanzbehörden entlastet. 
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Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 Nummer 5i) 


Die bisherige Nummer 5h wird zur Nummer 5i. Die Regelung wird inhaltlich um die Befugnis 
des Bundeszentralamt für Steuern ergänzt, die Mindeststeuer-Berichte und Meldungen 
(Nummer 5h Buchstabe a und b) auswerten zu dürfen. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 4j – aufgehoben –) 


§ 4j wurde mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) vor dem Hintergrund der Ver-
einbarungen im Abschlussbericht zu Aktionspunkt 5 („Wirksamere Bekämpfung schädlicher 
Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz“) des BEPS-Pro-
jekts von OECD und G20 mit dem Ziel eingeführt, Gestaltungen zur Verlagerung von Ge-
winnen in Niedrigsteuerländer mit schädlichen Präferenzregimen (zum Beispiel Patentbo-
xen) zu verhindern. 


Nach den internationalen Vereinbarungen zum BEPS-Aktionspunkt 5 waren bestehende 
Präferenzregime, die nicht mit dem Nexus-Ansatz in Einklang stehen, zwar bis spätestens 
30. Juni 2021 Nexus-konform anzupassen oder abzuschaffen. Der lange Übergangszeit-
raum und das damit verbundene Gestaltungspotenzial hat den Gesetzgeber in 2017 veran-
lasst, eine zusätzliche nationale Abwehrmaßnahme gegen Gestaltungen im Zusammen-
hang mit Rechteüberlassungen einzuführen. 


Aufwendungen für Rechteüberlassungen an nahestehende Personen sind deshalb derzeit 
nach § 4j nicht oder nur anteilig abziehbar, wenn die entsprechenden Einnahmen beim 
Empfänger aufgrund eines als schädlich einzustufenden Präferenzregimes, das keine sub-
stanzielle Geschäftstätigkeit des Empfängers voraussetzt, nicht oder nur niedrig besteuert 
werden. Bezüglich des Substanzerfordernisses knüpft die Regelung an die im Abschluss-
bericht zu BEPS-Aktionspunkt 5 aufgestellten Kriterien („Nexus-Ansatz“) an.  


Angesichts des Ablaufs der Übergangsfrist zur Anpassung nicht Nexus-konformer Präfe-
renzregelungen an BEPS-Aktionspunkt 5 am 30. Juni 2021, der Vielzahl an international 
abgestimmten Maßnahmen gegen Gewinnverlagerungen, die wie zum Beispiel die mit die-
sem Gesetz geplante globale Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgrup-
pen und große inländische Gruppen in der Union (Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 
15. Dezember 2022), die Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 ATAD) sowie das 
Steueroasenabwehrgesetz allesamt auch auf Gewinnverlagerungen mittels Lizenzzahlun-
gen Anwendung finden, erscheint eine Aufhebung der Lizenzschranke, die – anders als 
zum Beispiel die Zinsschranke – keinem international vereinbarten Standard entspricht und 
in ihrer Ausgestaltung nach Kenntnis der Bundesregierung international auch keine Nach-
ahmer gefunden hat, für Veranlagungszeiträume ab 2024 gerechtfertigt. 


Die Aufhebung der Regelung führt zu einer Verringerung des Bürokratieaufwands für Un-
ternehmen und stellt damit einen Beitrag zum Bürokratieabbau dar.  


Zu Nummer 2 (§ 9 Absatz 5 Satz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 4j. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 8b) 


§ 4j ist letztmals auf Aufwendungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2024 entstehen. 
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Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 16b Satz 5 – neu –) 


Die Folgeänderung in § 9 Absatz 5 Satz 2 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 
anzuwenden. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a (§ 6 Absatz 5 Satz 1) 


Die Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 bei Stundungen oder Jahresratenzahlungen im Zusam-
menhang mit der Wegzugsbesteuerung sind künftig dem zuständigen Finanzamt nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. 


Zu Buchstabe b(§ 6 Absatz 5 Satz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der Übermittlungspflicht nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung nach Satz 1. 


Zu Buchstabe c (§ 6 Absatz 5 Satz 4 – neu –) 


Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das zuständige Finanzamt auf Antrag gestatten, die 
Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 weiterhin nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck in Pa-
pierform einzureichen. Eine unbillige Härte kann insbesondere dann vorliegen, wenn den 
Mitteilungspflichtigen nicht zuzumuten ist, die technischen Voraussetzungen für eine elekt-
ronische Übermittlung zu schaffen. 


Zu Nummer 2 (§ 8 Absatz 5 Satz 1 und 3) 


Die Niedrigsteuergrenze im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung wird von derzeit 
25 Prozent auf 15 Prozent abgesenkt. Hiermit wird ein Gleichlauf zwischen Hinzurech-
nungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit Blick auf die Besteue-
rung ausländischer Tätigkeiten erreicht. 


Zu Nummer 3 (§ 10 Absatz 2 Satz 4) 


Es handelt es sich um eine zur Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht des Hinzurechnungs-
betrags erforderliche Streichung. 


Zu Nummer 4 (§ 11 Absatz 5 – aufgehoben –) 


Es handelt es sich um eine zur Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht des Hinzurechnungs-
betrags erforderliche Aufhebung. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a (§ 18 Absatz 3 Satz 1 und 2) 


Die Feststellungserklärungen sowie die Anzeigen nach § 18 sind künftig dem zuständigen 
Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu 
übermitteln. 


Zu Buchstabe b (§ 18 Absatz 3 Satz 6) 


Der bisherige Satz 6 kann als Folgeänderung zur Einführung der Übermittlungspflicht nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung nach den Sätzen 1 
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und 2 gestrichen werden. Nach dem neuen Satz 6 kann das zuständige Finanzamt zur Ver-
meidung unbilliger Härten auf Antrag gestatten, die Feststellungserklärungen sowie die An-
zeigen nach § 18 weiterhin nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck in Papierform einzu-
reichen. Eine unbillige Härte kann insbesondere dann vorliegen, wenn den Erklärungs-
pflichtigen nicht zuzumuten ist, die technischen Voraussetzungen für eine elektronische 
Übermittlung zu schaffen. 


Zu Nummer 6 (§ 21 Absatz 6 und 7 – neu –) 


§ 21 Absatz 6 – neu – 


Die Änderung des § 8 Absatz 5 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwen-
den. 


§ 21 Absatz 7 – neu – 


Die Änderung des § 10 Absatz 2 Satz 4 ist erstmals für den Veranlagungs- und Erhebungs-
zeitraum 2024 anzuwenden. 


§ 21 Absatz 8 – neu – 


§ 11 Absatz 5 ist letztmals für den Veranlagungs- und Erhebungszeitraum 2023 anzuwen-
den. 


§ 21 Absatz 9 – neu – 


Für die elektronische Übermittlung der Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 und der Feststel-
lungserklärungen nach § 18 ist die Fertigstellung der hierfür benötigten komplexen Daten-
verarbeitungsprogramme erforderlich. Der Beginn ist abhängig von der Schaffung der Vo-
raussetzungen für die Entgegennahme der elektronisch abzugebenden Erklärungen. Die 
Übermittlungspflicht nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung soll demzufolge erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 gelten. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Die Hinzurechnungsbesteuerung soll eine Verlagerung von inländischen Einkünften ins 
Ausland verhindern. Die dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte gelten 
als in einer inländischen Betriebsstätte angefallen. Die Gewerbesteuer knüpft für eine Be-
steuerung eines Gewerbebetriebs an das Vorliegen einer Betriebsstätte an. Bisher wurde 
daher der Hinzurechnungsbetrag der Gewerbesteuer (§ 7 Satz 1 und 7 ff.) unterworfen.  


Mit der Einführung der globalen effektiven Mindestbesteuerung wird die Gewerbesteuer-
pflicht des Hinzurechnungsbetrages abgeschafft. Hiermit wird ein Gleichlauf zwischen Hin-
zurechnungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit Blick auf die Be-
steuerung ausländischer Tätigkeiten erreicht.  


Zu Nummer 1 (§ 7 Satz 7 bis 9 – aufgehoben –) 


Bei den Anpassungen in Nummer 1 handelt es sich um zur Abschaffung der Gewerbesteu-
erpflicht des Hinzurechnungsbetrags erforderliche Aufhebungen. 


Die Folgeänderungen in § 36 Absatz 3 Satz 5 stellen sicher, dass § 7 Satz 7 bis 9 in der 
bisherigen Fassung letztmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden ist. 
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Zu Nummer 2 


Bei den Anpassungen in Nummer 2 handelt es sich um zur Abschaffung der Gewerbesteu-
erpflicht des Hinzurechnungsbetrags erforderliche Änderungen. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a (§ 36 Absatz 1) 


Durch die Änderung von § 36 Absatz 1 wird der allgemeine Anwendungszeitpunkt des Ge-
werbesteuergesetzes auf den Erhebungszeitraum 2024 fortgeschrieben. 


Die Änderungen in § 9 Nummer 2 und 3 sind nach der allgemeinen Anwendungsregelung 
des § 36 Absatz 1 erstmals für den Erhebungszeitraum 2024 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b (§ 36 Absatz 3 Satz 5 – neu –) 


Die Folgeänderungen in § 36 Absatz 3 Satz 5 – neu –stellen sicher, dass § 7 Satz 7 bis 9 
in der bisherigen Fassung letztmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden ist. 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Das Gesetz tritt am Tag nach Verkündung in Kraft. 
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		Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen

		Artikel 1

		Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen

		Teil 1

		Allgemeine Vorschriften

		Abschnitt 1

		Anwendungsbereich

		§ 1

		Steuerpflicht

		(1) Im Inland belegene Geschäftseinheiten, die zu einer Unternehmensgruppe gehören, welche in den Konzernabschlüssen der obersten Muttergesellschaft in mindestens zwei von vier dem Geschäftsjahr unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahren jährliche Ums...

		(2) Der Mindeststeuer unterliegen auch Joint Venture, Joint Venture-Tochtergesellschaften sowie jede Betriebsstätte eines Joint Venture oder einer Joint Venture-Tochtergesellschaft, die die Voraussetzung des § 85 Absatz 2 erfüllen.

		(3) Umfasst ein Geschäftsjahr einen Zeitraum von weniger oder mehr als zwölf Monaten, ist der Schwellenwert im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 für das betreffende Geschäftsjahr anteilig zu erhöhen oder zu kürzen.

		(4) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf eine ausgeschlossene Einheit im Sinne des § 5 keine Anwendung; für die Anwendung der Absätze 1 und 3 sind die Umsatzerlöse dieser Einheiten zu berücksichtigen.



		§ 2

		Umfang der Besteuerung

		Die Mindeststeuer setzt sich aus dem Primärergänzungssteuerbetrag nach den §§ 8 bis 10, dem Sekundärergänzungssteuerbetrag nach den §§ 11 bis 14 sowie dem nationalen Ergänzungssteuerbetrag nach den §§ 85 bis 88 zusammen.



		§ 3

		Mindeststeuergruppe

		(1) Die nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe bilden eine Mindeststeuergruppe. Die Primärergänzungssteuerbeträge, Sekundärergänzungssteuerbeträge und nationalen Ergänzungssteuerbeträge dieser Geschäftseinheiten werden ...

		(2) Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Absatz 2 gelten für Zwecke dieses Paragraphen als Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe, der die oberste Muttergesellschaft im Sinne des § 64 Absatz 4 angehört. Gilt ein Steuerpflichtiger nach Satz 1 als Gesch...

		(3) Gruppenträger ist die oberste Muttergesellschaft, wenn sie im Inland belegen ist. Liegt kein Fall des Satzes 1 vor, ist die im Inland belegene Muttergesellschaft Gruppenträger, wenn sie gemeinsame Muttergesellschaft aller im Inland belegenen Gesch...

		(4) Der Gruppenträger hat dem Bundeszentralamt für Steuern und dem für ihn nach § 91 zuständigen Finanzamt spätestens zwei Monate nach Ablauf des Besteuerungszeitraums, für das die Steuerpflicht nach diesem Gesetz besteht, seine Stellung als Gruppentr...

		(5) Die Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 dem Gruppenträger zugerechnet werden, haften gesamtschuldnerisch für die Mindeststeuer des Gruppenträgers.

		(6) Die Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 dem Gruppenträger zugerechnet werden, sind der zahlenden Geschäftseinheit gegenüber zum Ausgleich der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf sie entfallenden und von der zahlende...



		§ 4

		Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Bestandteile

		(1) Eine Unternehmensgruppe umfasst alle Einheiten, die durch Eigentum oder Beherrschung miteinander verbunden sind, sodass die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows dieser Einheiten

		1. im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu konsolidieren sind oder

		2. nur aus Größen- oder Wesentlichkeitsgründen oder weil die Einheit zum Verkauf steht nicht im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu berücksichtigen sind.



		(2) Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe sind jede ihrer Einheiten sowie deren Betriebsstätten. Eine Betriebsstätte  ist für Zwecke dieses Gesetzes so zu behandeln, als wäre sie gegenüber dem Stammhaus nach Absatz 7 und etwaigen anderen Betrieb...

		(3) Oberste Muttergesellschaft ist

		1. die Einheit einer Unternehmensgruppe, die unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung an einer anderen Einheit hält, ohne dass an ihr von einer anderen Einheit unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung gehalten wird oder

		2. das Stammhaus bei einer Unternehmensgruppe im Sinne des Absatz 1 Satz 2.



		(4) Zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist eine Geschäftseinheit, die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben Unternehmensgruppe hält und die keine oberste Muttergesellschaft, in Teileige...

		(5) In Teileigentum stehende Muttergesellschaft ist eine Geschäftseinheit,

		1. die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben Unternehmensgruppe hält,

		2. bei der mehr als 20 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen, die Anspruch auf ihren Gewinn geben, unmittelbar oder mittelbar von Personen gehalten werden, die keine Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe sind, und

		3. die keine oberste Muttergesellschaft, Betriebsstätte oder Investmenteinheit ist.



		(6) Einheit ist

		1. jeder Rechtsträger, ausgenommen natürliche Personen, oder

		2. jede Einrichtung, die ein separates Rechnungslegungswerk erstellt oder zu erstellen hat.



		(7) Stammhaus in Bezug auf eine Betriebsstätte ist die Einheit, deren Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag den der Betriebsstätte umfasst.

		(8) Für Zwecke dieses Gesetzes gilt als Betriebsstätte

		1. eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fingierten Geschäftseinrichtung, die nach dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen den betreffenden Steuerhoheitsgebieten als Betriebsstätte anz...

		2. in Ermangelung eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder soweit dieses im Einzelfall keine Anwendung findet, eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fingierten Geschäftseinrichtung, die ...

		3. in Ermangelung eines Körperschaftsteuersystems in einem Steuerhoheitsgebiet eine in diesem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fingierten Geschäftseinrichtung, die gemäß dem OECD-Musterabkommen als Betriebsstätte...

		4. eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fingierten Geschäftseinrichtung, die nicht von Nummern 1 bis 3 erfasst ist und die dieser Geschäftseinrichtung zurechenbaren Einkünfte nicht von einer in einem an...





		§ 5

		Ausgeschlossene Einheiten

		(1) Ausgeschlossene Einheiten sind

		1. staatliche Einheiten;

		2. internationale Organisationen;

		3. Organisationen ohne Gewinnorientierung;

		4. Pensionsfonds;

		5. Investmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind; und

		6. Immobilien-Investmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind.



		(2) Ausgeschlossene Einheiten sind auch die Einheiten, bei denen der Wert aller Anteile an dieser Einheit zu mindestens

		1. 95 Prozent unmittelbar oder mittelbar von einer oder mehreren ausgeschlossenen Einheiten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen einer Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit, gehalten wird und die

		2. 85 Prozent unmittelbar oder mittelbar von einer oder mehreren ausgeschlossenen Einheiten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen einer Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit, gehalten wird und die fast ausschließlich ausgenommene Gewinne oder Verluste i...



		(3) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann vom Ausschluss einzelner oder sämtlicher Einheiten nach Absatz 2 abgesehen werden. An die Ausübung des Wahlrechts ist die Geschäftseinheit für das laufende und die vier folgenden Geschäftsja...



		§ 6

		Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten

		(1) Belegenheitsstaat einer nicht-transparenten Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet, in dem sie aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsorts oder ähnlicher Kriterien einer mit § 1 des Körperschaftsteuergesetzes vergleichbaren Steuerpf...

		(2) Belegenheitsstaat einer transparenten Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet nach dessen Recht sie gegründet wurde, wenn sie die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe oder verpflichtet ist, eine Primärergänzungssteuerregelung nach §§ 8 bi...

		(3) Der Belegenheitsstaat einer Betriebsstätte wird wie folgt ermittelt:

		1. Eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 1 ist in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie als dortige Betriebsstätte behandelt wird und unter Beachtung des anwendbaren Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit den ihr zuzuo...

		2. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 2 ist in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie aufgrund ihrer geschäftlichen Präsenz auf Nettobasis steuerpflichtig ist;

		3. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 3 ist in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie sich befindet; und

		4. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 4 gilt als staatenlose Betriebsstätte.



		(4) Ist eine Geschäftseinheit aufgrund von Absatz 1 in mehr als einem Steuerhoheitsgebiet belegen, so wird ihr Status für die Zwecke dieses Gesetzes wie folgt bestimmt:

		1. Wenn sie in zwei Steuerhoheitsgebieten belegen ist, zwischen denen ein anwendbares Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in Kraft ist,

		2. Ist kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anwendbar, so wird der Belegenheitsstaat der Geschäftseinheit wie folgt bestimmt:



		(5) Ist eine Muttergesellschaft nach Anwendung von Absatz 4 in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie keiner anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterliegt, gilt sie weiterhin im anderen Steuerhoheitsgebiet belegen, wenn sie dort einer a...

		(6) Ändert sich die Belegenheit einer Einheit im Verlauf des Geschäftsjahrs, so ist sie in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie zu Beginn des Geschäftsjahrs belegen war.





		Abschnitt 2

		Begriffsbestimmungen

		§ 7

		Begriffsbestimmungen

		(1) Für Zwecke dieses Gesetzes gelten, soweit nicht an anderer Stelle in diesem Gesetz erfolgt, die in den nachstehenden Absätzen definierten Begriffsbestimmungen.

		(2) Anerkannte nationale Ergänzungssteuer ist eine Steuer, die im nationalen Recht eines Steuerhoheitsgebiets vorgesehen ist und

		1. bei der der bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn der in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten (inländischer bereinigter Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn) auf eine Weise ermittelt wird, die den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 ...

		2. die dazu dient, die Steuerschuld im Hinblick auf den inländischen bereinigten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für das Steuerhoheitsgebiet und die Geschäftseinheiten in einem Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben; und

		3. die auf eine Weise umgesetzt und verwaltet wird, die mit den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 im Einklang steht, und das betreffende Steuerhoheitsgebiet keine mit diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden Vorteile gewährt.



		(3) Anerkannte Primärergänzungssteuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, das im innerstaatlichen Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt und

		1. den in der Richtlinie (EU) 2022/2523 festgelegten Bestimmungen gleichwertig ist, wonach die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe den ihr zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten dieser Unte...

		2. in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2523 in Einklang steht.



		(4) Anerkannte Rechnungslegungsstandards sind

		1. die vom International Accounting Standards Board verabschiedeten International Financial Reporting Standards gemäß International Accounting Standard 1 Ziffer 7 (internationale Rechnungslegungsstandards),

		2. die nach den Artikeln 2, 3 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch di...

		3. die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze von Australien, Brasilien, den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, von Hongkong (Volksrepublik China), Japan, Kanada, Mexiko, Ne...



		(5) Anerkannte Sekundärergänzungssteuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, das im innerstaatlichen Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt und

		1. den in der Richtlinie (EU) 2022/2523 festgelegten Bestimmungen, wonach ein Steuerhoheitsgebiet seinen zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer einer Unternehmensgruppe, welcher nicht nach der Primärergänzungssteuerregelung erhoben wurde, für d...

		2. in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie (EU) 2022/2523 in Einklang steht.



		(6) Beizulegender Zeitwert ist der Preis, der in einem gewöhnlichen Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes erzielt oder für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde.

		(7) Berichtspflichtige Geschäftseinheit ist die Geschäftseinheit, die den Bericht nach § 72 einreicht.

		(8) Eigenkapitalbeteiligung ist eine Kapitalbeteiligung, die mit Rechten an den Gewinnen, dem Kapital oder den Rücklagen eines Unternehmens, einschließlich der Gewinne, des Kapitals oder der Rücklagen der Betriebsstätte eines Stammhauses verbunden ist...

		(9) Equity-Methode ist eine Bilanzierungsmethode, bei der die Anteile zunächst mit den Anschaffungskosten angesetzt und in der Folge entsprechend dem Anteil des Anteilseigners am sich ändernden Reinvermögen des Beteiligungsunternehmens berichtigt werden.

		(10) Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn ist der positive Unterschiedsbetrag zwischen den Mindeststeuer-Gewinnen und Mindeststeuer-Verlusten aller in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten.

		(11) Geschäftsjahr ist der Rechnungslegungszeitraum, für den die oberste Muttergesellschaft einen Konzernabschluss aufstellt. Im Falle des Absatzes 20 Nummer 4 ist Geschäftsjahr das Kalenderjahr.

		(12) Gruppenzugehöriger Gesellschafter einer Geschäftseinheit ist eine Geschäftseinheit, die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben Unternehmensgruppe hält.

		(13) Hinzurechnungsbesteuerung bedeutet einen Katalog von Steuervorschriften, die keine Primärergänzungssteuerregelungen (§§ 8 bis 10) sind, denenzufolge ein unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter einer ausländischen Geschäftseinheit für seinen...

		(14) Immobilien-Investmentvehikel ist eine in Streubesitz befindliche Einheit, die überwiegend unbewegliches Vermögen hält und deren Erträge einer Ein-Ebenen-Besteuerung unterliegen, entweder bei ihr selbst oder, mit höchstens einem Jahr Aufschub, bei...

		(15) Inland ist das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie den ihr zustehenden Anteil an der ausschließlichen Wirtschaftszone und am Festlandsockel.

		(16) Internationale Organisation ist eine zwischenstaatliche Organisation, einschließlich einer supranationalen Organisation, oder eine in deren Alleineigentum stehende Behörde oder Einrichtung, die

		1. hauptsächlich aus Staaten besteht,

		2. ein Sitzabkommen oder ein im Wesentlichen ähnliches Abkommen, das Vorrechte und Immunitäten gewährt, mit dem Hoheitsgebiet, in dem sie niedergelassen ist, abgeschlossen hat, und

		3. deren Erträge aufgrund eines Gesetzes oder ihrer Satzung Privatpersonen nicht zugutekommen.



		(17) Investmenteinheit ist

		1. ein Investmentvehikel, ein Immobilien-Investmentvehikel oder eine Versicherungsinvestmenteinheit;

		2. eine Einheit, die zu mindestens 95 Prozent unmittelbar von einer in Nummer 1 genannten Einheit oder über eine Kette solcher Einheiten gehalten wird und die ausschließlich oder fast ausschließlich Vermögenswerte hält oder Gelder zugunsten dieser Inv...

		3. eine Einheit, bei der mindestens 85 Prozent des Wertes dieser Einheit im Eigentum einer in Nummer 1 genannten Einheit stehen, wenn die Erträge dieser Einheit im Wesentlichen bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlusts gem...



		(18) Investmentvehikel ist eine Einheit,

		1. die dazu bestimmt ist, Vermögenswerte (finanzieller und nicht finanzieller Art) von einer Mehrzahl von Anlegern (von denen einige nicht miteinander verbunden sind) zu bündeln;

		2. die gemäß einer festgelegten Anlagepolitik investiert;

		3. die es den Anlegern ermöglicht, die Transaktions-, Forschungs- und Analysekosten zu senken oder das Risiko kollektiv zu streuen;

		4. deren Zweck in erster Linie die Erzielung von Anlageerträgen oder -gewinnen oder der Schutz gegen ein bestimmtes oder allgemeines Ereignis oder Ergebnis ist;

		5. deren Anleger einen Anspruch auf Erträge aus den Vermögenswerten des Investmentvehikels oder auf Erträge aus diesen Vermögenswerten auf der Grundlage der von diesen Anlegern geleisteten Beiträge haben;

		6. die einer aufsichtsrechtlichen Regelung (einschließlich ausreichender Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zum Anlegerschutz) in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie errichtet ist oder verwaltet wird, unterliegt; und

		7. die von professionellen Verwaltern im Auftrag der Anleger verwaltet wird.



		(19) Kontrollbeteiligung ist eine Beteiligung an einer Einheit, die dazu führt, dass der Halter dieser Beteiligung verpflichtet ist, oder bei Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet wäre, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwe...

		(20) Konzernabschluss ist

		1. der von einer Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellte Abschluss, in dem die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Cashflows dieser Einheit und aller Einheiten, an denen diese eine Kontrollbeteilig...

		2. der von einer Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellte Abschluss, wenn diese Einheit unter die Definition einer Unternehmensgruppe gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 fällt;

		3. der tatsächlich aufgestellte Konzernabschluss, wenn die oberste Muttergesellschaft einen in Nummer 1 oder 2 beschriebenen Konzernabschluss aufgestellt hat, der nicht nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellt wurde, sofern dieser z...

		4. wenn die oberste Muttergesellschaft keinen in den vorstehenden Nummern beschriebenen Abschluss aufstellt, der Abschluss, der aufgestellt hätte werden müssen, wenn die oberste Muttergesellschaft hierzu verpflichtet gewesen wäre.



		(21) Mindeststeuer-Leitlinien meinen die Leitlinien, die zur Auslegung und Administrierung der gemeinsamen Maßnahmen für die effektive Mindestbesteuerung durch das Inclusive Framework on BEPS veröffentlicht wurden.

		(22) Niedrig besteuerte Geschäftseinheit ist eine Geschäftseinheit, die in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet belegen oder staatenlos ist, in einem Geschäftsjahr einen Mindeststeuer-Gewinn verzeichnet und in diesem Geschäftsjahr einem nach dem fünften T...

		(23) Niedrigsteuerhoheitsgebiet ist in Bezug auf eine multinationale Unternehmensgruppe und ein Geschäftsjahr ein Steuerhoheitsgebiet, in dem die multinationale Unternehmensgruppe einen Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn verzeichnet und im betreffenden Gesch...

		(24) Organisation ohne Gewinnorientierung ist jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes. Eine Organisation ohne Gewinnorientierung ist auch eine Einheit,

		1. die im Belegenheitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle, sportliche, erzieherische oder andere ähnliche Zwecke oder als Berufsverband, Wirtschaftsverband, Handelskammer, Arbeitnehmerverband...

		2. deren Einkünfte aus den vorgenannten Tätigkeiten im Belegenheitsstaat vollständig oder nahezu vollständig steuerbefreit sind;

		3. die keine Anteilseigner oder Mitglieder hat, die ein eigenes Interesse an den Einkünften oder am Vermögen dieser Einheit haben;

		4. deren Einkünfte oder Vermögenswerte nicht an Privatpersonen oder nicht steuerbegünstigte Einheiten ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer dies erfolgt in Übereinstimmung mit einer steuerbegünstigten Tätigkeit dieser Einheit ode...

		5. deren Vermögenswerte bei Beendigung, Liquidation oder Auflösung an eine Organisation ohne Gewinnorientierung oder staatliche Einheit ihres Belegenheitsstaats ausgekehrt werden.



		(25) Passive Erträge sind die folgenden im Mindeststeuer-Gewinn berücksichtigten Erträge

		1. Dividenden oder dividendenähnliche Erträge;

		2. Zinsen oder zinsähnliche Erträge;

		3. Mieten;

		4. Lizenzgebühren;

		5. Annuitäten; oder

		6. Nettogewinne aus Vermögen, das zu unter den Nummern 1 bis 5 genannten Erträgen führt,



		(26) Pensionsfonds ist jede öffentlich-rechtliche Versicherungs- und Versorgungseinrichtung im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 8 des Körperschaftsteuergesetzes. Ein Pensionsfonds ist auch eine

		1. Einrichtung, die errichtet und betrieben wird, um ausschließlich oder fast ausschließlich Altersversorgungsleistungen und Zusatz- oder Nebenleistungen für Einzelpersonen zu verwalten oder zu erbringen, die als solche einer staatlichen Regulierung u...

		2. Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit.



		(27) Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit ist eine Einheit, die ausschließlich oder fast ausschließlich errichtet und betrieben wird, um

		1. Finanzmittel zugunsten einer Einrichtung im Sinne des Absatzes 26 Nummer 1 anzulegen; oder

		2. Hilfs- und Nebentätigkeiten zu den regulierten Tätigkeiten einer Einrichtung im Sinne des Absatzes 26 Nummer 1 auszuüben, vorausgesetzt, sie gehört derselben Unternehmensgruppe an.



		(28) Richtlinie (EU) 2022/2523 ist die Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union (ABl. L 328 vom 22....

		(29) Sonstiges Ergebnis umfasst Ertrags- und Aufwandsposten, die gemäß dem für die Aufstellung des Konzernabschlusses verwendeten zugelassenen Rechnungslegungsstandard nicht erfolgswirksam erfasst werden dürfen oder müssen.

		(30) Staatliche Einheit ist jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes. Eine staatliche Einheit ist auch eine Einheit,

		1. die Teil der öffentlichen Hand ist oder sich in deren alleinigem Eigentum befindet,

		2. deren Hauptzweck die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben oder die Verwaltung des Vermögens der öffentlichen Hand, einschließlich der damit verbundenen Investitionstätigkeiten, ist und die keine gewerbliche Tätigkeit ausübt;

		3. die gegenüber der öffentlichen Hand berichtspflichtig ist und jährliche Informationsberichte vorlegt; und

		4. deren Vermögen bei Auflösung und deren Erträge ausschließlich der öffentlichen Hand zustehen und nicht einzelnen Privatpersonen zugutekommen.



		(31) Steuerhoheitsgebiet ist ein Gebiet, das fiskalisch autonom ist, unabhängig davon, ob es völkerrechtlich als Staat anerkannt ist.

		(32) Eine Einheit gilt als transparente Einheit, soweit sie in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung steuerlich transparent ist, es sei denn, sie ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet steu...

		1. Eine transparente Einheit gilt in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als steuertransparente Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters steuerlich transparent ist.

		2. Eine transparente Einheit gilt in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als umgekehrt hybride Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters nicht steuerlich transparent ist.

		3. ihre Gesellschafter in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, das die Einheit als steuerlich transparent behandelt;

		4. sie keine Geschäftseinrichtung im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung hat; und

		5. die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nicht einer Betriebsstätte zuzurechnen sind.



		(33) Unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuer ist jeder Steuerbetrag, bei dem es sich nicht um eine zulässige Anrechnungssteuer handelt, der von einer Geschäftseinheit noch zu entrichten ist oder bereits entrichtet wurde und der

		1. dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von einer solchen Geschäftseinheit ausgeschütteten Dividende in Bezug auf diese Dividende erstattet werden kann oder vom wirtschaftlichen Eigentümer auf eine andere Steuerschuld als die Steuerschuld in Bezug au...

		2. dem ausschüttenden Unternehmen bei Ausschüttung einer Dividende erstattet werden kann.



		(34) Versicherungsinvestmenteinheit ist eine Einheit, die unter die Definition eines Investmentvehikel oder eines Immobilien-Investmentvehikels fallen würde, mit dem Unterschied, dass sie im Zusammenhang mit Schulden im Rahmen eines Versicherungs- ode...

		(35) Eine erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkung ergibt sich in Bezug auf die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens nach einem Katalog allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, wenn die Anwendung des betreffenden Grundsatze...

		(36) Zulässige Anrechnungssteuer ist eine von einer Geschäftseinheit zu entrichtende oder entrichtete erfasste Steuer, die dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von dieser Geschäftseinheit ausgeschütteten Dividende oder, im Fall einer von einer Betrie...

		1. von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet, das die erfassten Steuern erhoben hat, gemäß einer Regelung zur Anrechnung ausländischer Steuern gewährt wird;

		2. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der einem nominalen Steuersatz unterliegt, welcher dem nach dem innerstaatlichen Recht des Steuerhoheitsgebiets, das die erfassten Steuern bei der Geschäftseinheit erhoben hat, im Rahmen...

		3. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der eine natürliche Person ist und in dem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, das die erfassten Steuern bei der Geschäftseinheit erhoben hat, und der im Hinblick auf die Dividende als orde...

		4. einer staatlichen Einheit, einer internationalen Organisation, einer gebietsansässigen Organisation ohne Gewinnorientierung, einem gebietsansässigen Pensionsfonds, einer gebietsansässigen Investmenteinheit, die nicht der Unternehmensgruppe angehört...



		(37) Zulässiges Ausschüttungssteuersystem ist ein Körperschaftsteuersystem, das

		1. eine Ertragsteuer beim Unternehmen vorsieht, die im Allgemeinen nur dann zu entrichten ist, wenn das Unternehmen Gewinne an die Gesellschafter ausschüttet, eine (fiktive) Gewinnausschüttung unterstellt wird oder wenn im Unternehmen bestimmte nicht ...

		2. eine Steuer mindestens in Höhe des Mindeststeuersatzes vorsieht und

		3. am oder vor dem 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist.



		(38) Zugelassener Rechnungslegungsstandard ist ein Katalog allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, die von einem zugelassenen Standardsetzer im Belegenheitsstaat der Einheit genehmigt wurden.

		(39) Zugelassener Standardsetzer ist die Stelle, die in einem Steuerhoheitsgebiet rechtlich befugt ist, Rechnungslegungsstandards für die Zwecke der Finanzberichterstattung vorzuschreiben, festzulegen oder zu akzeptieren.





		Teil 2

		Ergänzungssteuer

		Abschnitt 1

		Primärergänzungssteuer

		§ 8

		Umfang der Besteuerung der Muttergesellschaft

		(1) Für eine nach § 1 steuerpflichtige oberste Muttergesellschaft, die selbst niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahrs unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftsei...

		(2) Für jede nach § 1 steuerpflichtige zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die selbst niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahrs unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten...

		1. die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, oder

		2. eine andere zwischengeschaltete Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, welche unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung an der zwischengeschalteten Mutt...



		(3) Für jede nach § 1 steuerpflichtige in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, die selbst niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahrs unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteu...



		§ 9

		Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag

		(1) Der einer Muttergesellschaft zuzurechnende Anteil am Steuererhöhungsbetrag einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit entspricht dem nach dem fünften Teil dieses Gesetzes für diese Geschäftseinheit berechneten Steuererhöhungsbetrag multipliziert m...

		(2) Die Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft wird wie folgt ermittelt:

		(3) Der Minderungsbetrag ist der Betrag des Mindeststeuer-Gewinns, der nach den Grundsätzen des im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft verwendeten anerkannten Rechnungslegungsstandards anderen Beteiligten zuzurechnen wäre, wenn der Mindes...

		1. die Muttergesellschaft einen Konzernabschluss nach diesem Rechnungslegungsstandard erstellt hätte (hypothetischer Konzernabschluss);

		2. die Muttergesellschaft über eine Kontrollbeteiligung an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit verfügen würde, sodass diese nach den allgemeinen Konsolidierungsgrundsätzen in den hypothetischen Konzernabschluss der Muttergesellschaft einbezogen w...

		3. der gesamte Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit durch Geschäftsvorfälle mit Personen veranlasst wäre, die nicht der Unternehmensgruppe angehören; und

		4. alle nicht unmittelbar oder mittelbar von der Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit von Personen gehalten werden, die nicht der Unternehmensgruppe angehören.





		§ 10

		Minderung des Primärergänzungssteuerbetrags

		Bei einer im Inland belegenen Muttergesellschaft, die mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit über eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft oder eine in Teileigentum befindliche Muttergesellschaft hält, ...





		Abschnitt 2

		Sekundärergänzungssteuer

		§ 11

		Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit

		(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit, ausgenommen eine Investmenteinheit, entsteht in Höhe des ihr für das Geschäftsjahr nach Satz 3 zuzurechnenden Teils des Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungs...

		(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn alle die Eigenkapitalbeteiligung der obersten Muttergesellschaft an dieser niedrig besteuerten Geschäftseinheit vermittelnden Eigenkapitalbeteiligungen durch eine oder mehrere Muttergesellschaften gehalten werde...



		§ 12

		Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge

		(1) Der auf die Bundesrepublik Deutschland entfallende Anteil am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge entspricht vorbehaltlich des § 14 dem Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge im Sinne des § 11 multipliziert mit der Inlandsquote. Die Inlandsquo...

		1. „Anzahl der Beschäftigten im Inland“ die Gesamtzahl der Beschäftigten aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist;

		2. „Anzahl der Beschäftigten in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärergänzungssteuerregelung“ die Gesamtzahl der Beschäftigten aller Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist, die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem f...

		3. „Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte im Inland“ die Summe der Nettobuchwerte der materiellen Vermögenswerte aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist; und

		4. „Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärergänzungssteuerregelung“ die Summe der Nettobuchwerte der materiellen Vermögenswerte aller Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist, die in eine...



		(2) Die Anzahl der Beschäftigten im Sinne des Absatzes 1 entspricht der Gesamtzahl aller Arbeitnehmer auf der Basis von Vollzeitäquivalenten aller Geschäftseinheiten, die in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem Steuerhohei...

		(3) Materielle Vermögenswerte im Sinne des Absatzes 1 umfassen die materiellen Vermögenswerte des Anlage- und Umlaufvermögens, jedoch keine Barmittel oder Barmitteläquivalente, immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte, aller Geschäftseinheiten, ...

		(4) Nettobuchwert im Sinne des Absatzes 1 ist das arithmetische Mittel, aus den für einen materiellen Vermögenswert zu Beginn und Ende des Geschäftsjahrs im Jahresabschluss ausgewiesenen Werten.



		§ 13

		Besonderheiten bei transparenten Einheiten

		(1) Für die Zuordnung der Beschäftigten im Sinne des § 12 Absatz 2 und der materiellen Vermögenswerte im Sinne des § 12 Absatz 3 zu den Betriebsstätten einer transparenten Einheit sind die Grundsätze von § 40 Absatz 1 und 2 für Zwecke des § 12 nicht a...

		(2) Die Beschäftigten und materiellen Vermögenswerte einer transparenten Einheit, die keiner Betriebsstätte zugeordnet werden können, sind anderen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe zuzuordnen, die in dem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in de...



		§ 14

		Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärergänzungssteuerregelung

		Bei der Ermittlung der Inlandsquote nach § 12 Absatz 1 Satz 2 der Unternehmensgruppe für das betreffende Geschäftsjahr bleibt ein Steuerhoheitsgebiet mit anerkannter Sekundärergänzungssteuerregelung unberücksichtigt, bis die auf dieses Steuerhoheitsge...





		Teil 3

		Ermittlung des Mindeststeuer - Gewinns oder Mindeststeuer - Verlusts

		Abschnitt 1

		Grundlagen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung

		§ 15

		Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust

		(1) Der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust ist der für Konsolidierungszwecke aus den Rechnungslegungsdaten der jeweiligen Geschäftseinheit abgeleitete und an konzerneinheitliche Ansatz- und Bewertungsregeln angeglichene Jahresüberschuss o...

		(2) Ist es im Einzelfall unverhältnismäßig, den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Geschäftseinheit auf der Grundlage des für die Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft maßgeblichen Rech...

		1. der Jahresabschluss der Geschäftseinheit auf Grundlage dieses Rechnungslegungsstandards erstellt wurde;

		2. die im Jahresabschluss enthaltenen Informationen ordnungsgemäß sind; und

		3. permanente Differenzen, sofern sie aggregiert mehr als 1 Million Euro betragen und aus den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften bestimmter Ertrags- oder Aufwandspositionen oder Transaktionen des Rechnungslegungsstandstandards der G...





		§ 16

		Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen

		(1) Geschäftsvorfälle zwischen in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegenen Geschäftseinheiten, die in den Jahresabschlüssen der jeweiligen Geschäftseinheiten nicht in derselben Höhe erfasst sind oder nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen...

		(2) Ein Verlust aus der Veräußerung, Übertragung oder Überführung von Vermögenswerten zwischen in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, der im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigt ist ...





		Abschnitt 2

		Ermittlungsgrundsätze und Anpassungen

		Unterabschnitt 1

		Allgemeine Bestimmungen

		§ 17

		Hinzurechnungen und Kürzungen

		Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag wird um folgende Beträge angepasst:

		1. vermehrt um den positiven Saldo oder vermindert um den negativen Saldo des Gesamtsteueraufwands (§ 18);

		2. vermindert um den Dividendenkürzungsbetrag (§ 19);

		3. vermindert um Gewinne oder vermehrt um Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen (§ 20);

		4. vermehrt um Gewinne oder vermindert um Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen (§ 21);

		5. vermehrt um asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder vermindert um Fremdwährungsverluste nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 und 4 sowie vermindert um asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder vermehrt um Fremdwährungsverluste nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 und 3;

		6. vermehrt um Aufwendungen für Bestechungs- und Schmiergelder und andere illegale Zahlungen;

		7. vermehrt um Bußgelder und Sanktionen der Geschäftseinheit, die jeweils mindestens 50 000 Euro betragen und die von einem Gericht oder einer Behörde festgesetzt wurden; die Hinzurechnung unterbleibt, soweit mit der Geldbuße der wirtschaftliche Vorte...

		8. vermehrt oder vermindert um Korrekturbeträge aus Bilanzierungs- und Bewertungsfehlern eines vorangegangenen Geschäftsjahrs sowie Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden (§ 23);

		9. vermehrt oder vermindert um den Korrekturposten Pensionsaufwand (§ 24);

		10. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund von allgemeinen Ermittlungsgrundsätzen (§§ 25 und 26);

		11. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund von sektorspezifischen Ermittlungsgrundsätzen (§§ 27 bis 30);

		12. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund der Ausübung von Wahlrechten nach dem dritten Abschnitt (§§ 31 bis 38);

		13. vermehrt oder vermindert um Beträge, die nach § 39 und § 40 zuzuordnen sind;

		14. vermehrt um Gewinne oder vermindert um Verluste aus der Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden (§ 63); Nummer 3 bleibt davon unberührt; und

		15. sonstige Anpassungen nach dem sechsten und siebten Teil (§§ 61, 62, 64, 66 bis 71).





		§ 18

		Gesamtsteueraufwand

		Gesamtsteueraufwand ist der positive oder negative Saldo aus

		1. erfassten Steuern im Sinne des § 42, einschließlich erfasster latenter Steuern;

		2. Steuern, die sich aus der Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuerregelung, einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung und einer anerkannten Sekundärergänzungssteuerregelung ergeben sowie

		3. unzulässigen erstattungsfähigen Anrechnungssteuern.





		§ 19

		Dividendenkürzungsbetrag

		(1) Der Dividendenkürzungsbetrag setzt sich zusammen aus Dividenden oder anderen Gewinnausschüttungen aus Eigenkapitalbeteiligungen, wenn

		1. von Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe zusammen eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent am Gewinn, Kapital, Rücklagen oder Stimmrechten der ausschüttenden Einheit zum Zeitpunkt der Ausschüttung besteht (Schachtelbeteiligungen) oder

		2. die Eigenkapitalbeteiligungen zum Zeitpunkt der Ausschüttung für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten von der Geschäftseinheit gehalten werden, die die Dividenden oder die anderen Gewinnausschüttungen empfängt (Langzeitbetei...



		(2) Absatz 1 gilt nicht für Dividenden oder andere Gewinnausschüttungen, wenn sie aus Anteilen an einer Investmenteinheit stammen, für die das Wahlrecht im Sinne des § 71 ausgeübt worden ist.



		§ 20

		Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen

		Ausgenommene Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen sind im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene

		1. Gewinne und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts und aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1) sowie

		2. Gewinne und Verluste in Bezug auf Eigenkapitalbeteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden.





		§ 21

		Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen

		Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen entsprechen den Nettogewinnen oder Nettoverlusten, einschließlich damit im Zusammenhang stehender erfasster Steuern, des Geschäftsjahrs, die nach den einschlägigen handel...



		§ 22

		Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste

		(1) Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste sind Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste aufgrund von abweichenden funktionalen Währungen,

		1. die bei der steuerlichen Gewinnermittlung der Geschäftseinheit berücksichtigt worden sind und auf Schwankungen des Wechselkurses zwischen der für handelsrechtliche Zwecke und der für steuerrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung beruhen;

		2. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags berücksichtigt worden sind und auf Schwankungen zwischen dem Wechselkurs der für steuerrechtliche Zwecke und der für handelsrechtliche Zwecke maßgeblic...

		3. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags berücksichtigt worden sind und auf Schwankungen zwischen dem Wechselkurs der für handelsrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung und einer d...

		4. die auf Schwankungen zwischen dem Wechselkurs der für steuerrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung und einer dritten Währung beruhen, ungeachtet dessen, ob die Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste aus der dritten Währung bei...



		(2) Für Zwecke des Absatzes 1 ist die

		1. für steuerrechtliche Zwecke funktionale Währung die Währung, die im Belegenheitsstaat der Geschäftseinheit bei der steuerlichen Gewinnermittlung und für die Ermittlung der erfassten Steuern maßgeblich ist;

		2. für handelsrechtliche Zwecke funktionale Währung die Währung, die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags der Geschäftseinheit verwendet wird;

		3. dritte Währung eine Währung, die weder in Nummer 1 noch Nummer 2 genannt ist.





		§ 23

		Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahrs sowie Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden

		(1) Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahrs sowie Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden sind alle Änderungen des Eigenkapitals in der Bilanz der Geschäftseinheit zu Beginn des Geschäftsjahrs, ...

		1. eine Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags eines vorangegangenen Geschäftsjahrs, der sich auf die Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust ausgewiesen...

		2. eine Änderung der Bilanzierungsvorschriften oder Bewertungsmethoden, die sich auf die Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust ausgewiesenen Erträge oder Aufwendungen für dieses Geschäftsjahr ausgewirkt hat.



		(2) § 17 Nummer 8 findet keine Anwendung, soweit die Korrektur des Fehlers nach Absatz 1 Nummer 1 zu einer Minderung der nach § 49 geschuldeten erfassten Steuern führt.



		§ 24

		Korrekturposten Pensionsaufwand

		Der Korrekturposten Pensionsaufwand ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betrag der im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als Aufwand berücksichtigten Pensionsverpflichtungen und den für das Geschäftsjahr an einen Pe...



		§ 25

		Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen

		(1) Aufwendungen aus gruppeninternen Finanzierungsvereinbarungen werden für Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einer Geschäftseinheit nicht berücksichtigt. Dies gilt nur, wenn während der erwarteten Laufzeit di...

		(2) Eine gruppeninterne Finanzierungsvereinbarung ist jede Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Geschäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe im Rahmen derer ein hochbesteuerter Gläubiger einer Geschäftseinheit in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet un...



		§ 26

		Anerkannte steuerliche Zulagen

		(1) Anerkannte steuerliche Zulagen sind als Erträge zu behandeln; ein Ausweis im Gesamtsteueraufwand ist nicht zulässig. Anerkannte steuerliche Zulagen sind durch das Steuersystem gewährte Zulagen, soweit die jeweilige Zulage so ausgestaltet ist, dass...

		(2) Absatz 1 gilt nicht für anrechenbare oder erstattungsfähige Steuern in Bezug auf zulässige Anrechnungssteuern oder unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern.





		Unterabschnitt 2

		Sektorspezifische Ermittlungsvorgaben

		§ 27

		Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr

		(1) Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr, einschließlich anerkannter Neben- und Hilfsgeschäfte, sind vom Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust einer Geschäftseinheit auszunehmen. Satz 1 gilt nur, wenn die Geschäftseinheit...

		(2) Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr im Sinne dieses Paragraphen sind die Gewinne oder Verluste, die eine Geschäftseinheit aus den folgenden Tätigkeiten erzielt:

		1. Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im internationalen Seeverkehr;

		2. Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im internationalen Seeverkehr im Rahmen eines Slot-Charter-Vertrags;

		3. Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen Seeverkehr eingesetzten, vollständig ausgerüsteten und bemannten Seeschiffs auf Charter-Basis;

		4. Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen Seeverkehr eingesetzten Seeschiffs an eine andere Geschäftseinheit (Bareboat-Charter);

		5. Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen Seeverkehr; und

		6. Verkauf eines Seeschiffs, welches mindestens ein Jahr für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen Seeverkehr genutzt und von der Geschäftseinheit gehalten wurde.



		(3) Gewinne oder Verluste aus anerkannten Neben- und Hilfsgeschäften aus dem internationalen Seeverkehr im Sinne dieses Paragraphen sind die Gewinne oder Verluste, die eine Geschäftseinheit aus den folgenden Tätigkeiten erzielt, wenn die Tätigkeiten h...

		1. Vermietung eines Seeschiffs an ein anderes Schifffahrtsunternehmen, das keine Geschäftseinheit ist, für einen Zeitraum von nicht mehr als drei Jahren (Bareboat-Charter-Basis);

		2. Verkauf von durch andere Schifffahrtsunternehmen ausgestellten Fahrkarten für den inländischen Teil einer internationalen Fahrt;

		3. Vermietung und kurzfristige Lagerung von Containern, einschließlich Kompensationen für die verspätete Rückgabe von Containern;

		4. Erbringung von Dienstleistungen für andere Schifffahrtsunternehmen durch Ingenieure, Wartungspersonal, Ladearbeiter, Bewirtungs- und Kundendienstpersonal; und

		5. Kapitalerträge, die aus Investitionen stammen, die für die Ausübung für die Tätigkeit des Betriebs von Seeschiffen im internationalen Seeverkehr erforderlich sind.



		(4) Für die Ermittlung der Gewinne oder Verluste sind die Aufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit Tätigkeiten im Sinne der Absatz 2 oder 3 stehen, direkt zuzuordnen. Aufwendungen, die in mittelbarem wirtschaftlichem Zusamm...

		(5) Die Gewinne oder Verluste im Sinne des Absatzes 3 sind abweichend von Absatz 1 nicht auszunehmen, soweit sie insgesamt den Betrag von 50 Prozent der Gewinne oder Verluste im Sinne des Absatzes 2 dieser Geschäftseinheiten in demselben Steuerhoheits...



		§ 28

		Behandlung von Vergütungen auf besondere Instrumente bei Banken  und Versicherungen

		Zahlungen auf AT1-Instrumente von Banken sind bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts erfolgswirksam zu behandeln. Ein AT1-Instrument ist ein Instrument, das von einer Geschäftseinheit gemäß den bankenaufsichtsrechtlic...



		§ 29

		Behandlung bestimmter Versicherungserträge

		(1) Erträge einer Versicherungseinheit, die sie aus der Weiterbelastung von Steuern erzielt und die vertraglich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind, sind von der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen.

		(2) Eine Versicherungseinheit hat bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts an Versicherungsnehmer gezahlte Leistungen als Ertrag anzusetzen, wenn die den Leistungen zugrundliegenden Erträge bei der Versicherungseinheit ...



		§ 30

		Ausschluss von Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen

		(1)  Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstellungen für fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Erträgen stehen, die nach § 17 Nummer 2 in Verbi...

		(2) Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstellungen für fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Gewinnen stehen, die nach § 17 Nummer 3 in Verbin...





		Abschnitt 3

		Wahlrechte bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts

		§ 31

		Aktienbasierte Vergütungen

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können die von einer Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ausgewiesenen Aufwendungen, die für aktienbasierte Vergütungen ge...

		(2) Wurden Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1 im Zusammenhang mit einer Aktienoption abgezogen und wird diese Option im Ausübungszeitraum nicht ausgeübt, sind die abgezogenen Beträge dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbe...

		(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist einheitlich für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten auszuüben. In dem Geschäftsjahr, in dem das Wahlrecht widerrufen wird, muss die Geschäftseinheit bei der Ermittl...



		§ 32

		Anwendung der Realisationsmethode

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können Vermögenswerte und Schulden, die im Konzernabschluss zum beizulegenden Zeitwert erfasst oder bei denen Anpassungen aufgrund von Wertminderungstests vorgenommen worden sind, bei der Ermittl...

		(2) Maßgeblicher Buchwert ist der Buchwert, mit dem der Vermögenswert oder die Schuld zu Beginn des Geschäftsjahrs, für das das Wahlrecht im Sinne des Absatzes 1 ausgeübt wird, im Jahresabschluss angesetzt worden ist. Bei Vermögenswerten und Schulden,...

		(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle Vermögenswerte und Schulden aller Geschäftseinheiten, die in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind, einheitlich auszuüben. Der Antrag kann einheitlich auf materielle Vermögenswe...

		(4) Wird der Antrag widerrufen, ist ein Unterschiedsbetrag zwischen dem beizulegenden Zeitwert, mit dem der Vermögenswert oder die Schuld zu Beginn des Geschäftsjahrs, für das der Widerruf erfolgt, im Jahresabschluss angesetzt worden ist, und dem maßg...



		§ 33

		Verteilung von Gewinnen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können in demselben Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten jährlich durch Anpassung der Mindeststeuer-Gewinne und Mindeststeuer-Verluste des Geschäftsjahrs und der vier vorangegangenen G...

		(2) Der Nettogewinn im Sinne des Absatzes 1 ist, beginnend mit dem ersten Geschäftsjahr des Fünfjahreszeitraums, in dem ein Nettoverlust entstanden ist (Verlustjahr), bis zur Höhe des Nettoverlusts zu verrechnen. Der Nettoverlust entspricht dem negati...

		(3) Verbleibt nach Anwendung des Absatzes 2 ein Restbetrag, ist dieser gleichmäßig über den Fünfjahreszeitraum zu verteilen (Jahresbetrag) und den einzelnen Geschäftseinheiten nach der folgenden Formel zuzuweisen:

		(4) War eine Geschäftseinheit, die bei der Ermittlung des Verhältnisses nach Absatz 3 mit einbezogen wurde, in einem vorangegangenen Geschäftsjahr nicht in diesem Steuerhoheitsgebiet belegen, wird der auf diese Geschäftseinheit entfallende Teil gleich...

		(5) Erfasste Steuern in Bezug auf Nettogewinne oder Nettoverluste des Antragsjahrs sind bei der Berechnung der angepassten erfassten Steuern auszunehmen.



		§ 34

		Anwendung von Konsolidierungsgrundsätzen

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste aus Geschäftsvorfällen zwischen Geschäftseinheiten, die in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind und einem gemeinsamen Gruppenbesteuerungs...

		(2) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten innerhalb des Gruppenbesteuerungssystems einheitlich auszuüben. Bei Widerruf des Wahlrechts sind Anpassungen zur Verhinderun...



		§ 35

		Steuerpflicht von Portfoliodividenden

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ist § 19 Absatz 1 Nummer 2 für die Ermittlung des Dividendenkürzungsbetrags einer Geschäftseinheit nicht anzuwenden.

		(2) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle Beteiligungen einer Geschäftseinheit einheitlich auszuüben.



		§ 36

		Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit bleibt § 20 für qualifizierte Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen einer Geschäftseinheit unangewendet.

		(2) Qualifizierte Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen, sind solche Gewinne oder Verluste aus Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1), die

		1. ohne Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 1 gemäß § 20 ausgenommen wären und

		2. im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit, die die Eigenkapitalbeteiligung hält, steuerpflichtig und nicht von der Besteuerung ausgenommen sind. Gewinne und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts sind auch dann zu berücksichtigen, ...



		(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für alle von Geschäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets gehaltenen Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1) einheitlich auszuüben. Der Widerruf des Wahlrechts ist bezogen auf Eigenk...



		§ 37

		Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder qualifizierter  Währungsverluste bei Nettoinvestitionen in einen Geschäftsbetrieb

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene qualifizierte Währungsgewinne oder qualifizierte Währungsverluste einer Geschäftseinheit als ausgenommene Gew...

		(2) Qualifizierte Währungsgewinne oder qualifizierte Währungsverluste sind Gewinne oder Verluste aus Währungsumrechnungsdifferenzen, soweit sie

		1. die Absicherung von Währungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1) betreffen, die von der Geschäftseinheit oder einer anderen Geschäftseinheit gehalten werden;

		2. im Konzernabschluss im sonstigen Ergebnis erfasst sind; und

		3. ein Sicherungsinstrument betreffen, das nach einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard, der bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwandt wird, als effektive Nettoinvestition in einen Geschäftsbetrieb zu beurteilen ist.



		(3) Das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt für fünf Jahre und ist für die Absicherung von Währungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1) einer Geschäftseinheit einheitlich auszuüben.



		§ 38

		Qualifizierte Sanierungserträge

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene qualifizierte Sanierungserträge einer Geschäftseinheit von der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mind...

		(2) Sanierungserträge im Sinne des Absatz 1 sind Erträge aus einem Schuldenerlass, wenn

		1. zum Erlasszeitpunkt über das Vermögen der Geschäftseinheit ein an die eingetretene Zahlungsunfähigkeit anknüpfendes Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das der Kontrolle eines Gerichts oder eines anderen unabhängigen Justizorgans unterliegt oder nac...

		2. die Geschäftseinheit unter alleiniger Berücksichtigung von Verbindlichkeiten gegenüber nicht mit der Geschäftseinheit im Sinne des Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Musterabkommens verbundenen Gläubigern (Drittgläubiger) ohne den Erlass dieser Verbindlic...

		3. kein Fall der Nummern 1 oder 2 vorliegt und die Verbindlichkeiten der Geschäftseinheit den Zeitwert ihrer Vermögenswerte unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Schuldenerlasses übersteigen (Überschuldungsbetrag).



		(3) Qualifizierte Sanierungserträge im Sinne des Absatz 1 sind im Fall des

		1. Absatz 2 Nummer 1 sämtliche Sanierungserträge;

		2. Absatz 2 Nummer 2 sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang mit Drittgläubigern sowie Sanierungserträge im Zusammenhang mit im Sinne des Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Musterabkommens verbundenen Gläubigern, soweit deren Sanierungsbeiträge als Teil ...

		3. Absatz 2 Nummer 3 sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang mit Drittgläubigern höchstens jedoch der kleinere der beiden folgenden Beträge der







		Abschnitt 4

		Aufteilung von Gewinnen und Verlusten bei Betriebsstätten und transparenten Einheiten

		§ 39

		Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Betriebsstätte und Stammhaus

		(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 1 bis 3 ist der Betrag, der im Jahresabschluss ausgewiesen worden wäre, wenn die Betriebsstätte als ein eigenständiges und...

		(2) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nach Absatz 1 ist für das Geschäftsjahr so anzupassen, dass

		1. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 1 und 2 nur die Erträge und Aufwendungen berücksichtigt werden, die der Betriebsstätte nach den Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder nach dem nationalen Recht des B...

		2. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 3 nur die Erträge und Aufwendungen berücksichtig werden, die dieser Betriebsstätte entsprechend Artikel 7 des OECD-Musterabkommen in der jeweils aktuellen Fassung zugeordnet würden.



		(3) Bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 4 gilt als Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr der Teil der Einkünfte, der im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses nicht der Besteuerung unterlie...

		(4) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Betriebsstätte nach den Absätzen 1 bis 3 darf bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts des Stammhauses nicht berücksichtigt werden. Abweiche...



		§ 40

		Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten

		(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer transparenten Einheit ist um den Teil zu reduzieren, der den Gesellschaftern zuzuordnen ist, die nicht Teil der Unternehmensgruppe sind, und die ihren Eigenkapitalanteil ...

		(2) Der nach Anwendung von Absatz 1 verbleibende Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist

		1. einer Betriebsstätte entsprechend den Grundsätzen des § 39 zuzuordnen, soweit hierdurch die Geschäftstätigkeit der transparenten Einheiten ausgeübt wird;

		2. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die keine oberste Muttergesellschaft ist, den gruppenzugehörigen Gesellschaftern entsprechend ihrer jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung zuzuordnen, soweit nach Anwendung der Nummer 1 ein Betrag verbleibt;

		3. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die eine oberste Muttergesellschaft ist, oder im Fall einer umgekehrt hybriden Einheit, dieser selbst zuzuordnen, soweit nach Anwendung der Nummer 1 ein Betrag verbleibt.







		Teil 4

		Ermittlung der angepassten erfassten Steuern

		Abschnitt 1

		Allgemeine Vorschriften

		§ 41

		Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit

		(1) Der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit entspricht den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr angefallenen laufenden Steuern, soweit es sich um erfasste Steuern hande...

		1. die Hinzurechnungen im Sinne des § 44 und die Kürzungen im Sinne des § 45 der erfassten Steuern für das Geschäftsjahr;

		2. den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern im Sinne des § 47;

		3. Erhöhungen oder Minderungen der im Eigenkapital oder im sonstigen Ergebnis berücksichtigten erfassten Steuern in Bezug auf Bestandteile, die in die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlusts einfließen und nach dem Steuerrecht d...

		4. Steuern im Sinne des § 33 Absatz 5; und

		5. Anpassungen nach dem siebten Teil (§§ 66 bis 71).



		(2) Bei der Ermittlung des Betrags nach Absatz 1 darf kein Betrag erfasster Steuern mehrfach berücksichtigt werden.



		§ 42

		Erfasste Steuern

		(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 sind erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes

		1. Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Geschäftseinheit, die im Jahresabschluss der Geschäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne oder ihren Anteil an den Erträgen oder Gewinnen einer anderen Geschäftseinheit, an der die Geschäftseinheit e...

		2. Steuern auf Gewinnausschüttungen, auf als Gewinnausschüttungen geltende Zahlungen oder auf betriebsfremde Aufwendungen der Geschäftseinheit, die im Rahmen eines zulässigen Ausschüttungssteuersystems erhoben werden;

		3. Steuern, die anstelle einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer erhoben werden; und

		4. Steuern, die in Bezug auf das Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden, einschließlich der Steuern, die sowohl auf der Grundlage vom Einkommen oder Ertrag als auch auf dem Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden.



		(2) Nicht erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes sind

		1. Steuern der Geschäftseinheit, die im Rahmen einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung, einer anerkannten Sekundärergänzungssteuerregelung oder einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuerregelung erhoben werden;

		2. unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern; und

		3. Steuern einer Versicherungseinheit, die den nach § 29 Absatz 1 auszunehmenden Erträgen entsprechen.





		§ 43

		Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei fehlendem Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn

		(1) Ergibt sich für ein Geschäftsjahr für ein Steuerhoheitsgebiet kein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn und beläuft sich der Betrag der angepassten erfassten Steuern für dieses Steuerhoheitsgebiet auf weniger als null und auf weniger als die erwarteten ang...

		(2) Die erwarteten angepassten erfassten Steuern betragen:

		(3) Auf Antrag der erklärungspflichtigen Geschäftseinheit kann der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 1 in zukünftige Geschäftsjahre vorgetragen werden. Ergeben sich in einem nachfolgenden Geschäftsjahr ein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn und e...

		(4) Absatz 2ist verpflichtend anzuwenden, wenn sich in dem Geschäftsjahr ein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn ergibt und sich der Betrag der angepassten erfassten Steuern für dieses Steuerhoheitsgebiet auf weniger als null beläuft. Für Zwecke dieses Absatz...

		(5) Die Absätze 2 und 3  sind nicht anzuwenden, wenn die Entstehung des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags aufgrund der Anwendung von § 49 Absatz 3 entsteht.





		Abschnitt 2

		Anpassungen der erfassten Steuern

		§ 44

		Hinzurechnungen

		Den bei einer Geschäftseinheit im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steuern werden folgende Beträge hinzugerechnet

		1. erfasste Steuern, die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags als Aufwendungen im Ergebnis vor Steuern berücksichtigt worden sind;

		2. Beträge, die als Folge der Inanspruchnahme des Mindeststeuer-Verlustwahlrechts nach § 48 Absatz 2 als aufgelöst gelten;

		3. erfasste Steuern, die im Geschäftsjahr für ungewisse Steuerrückstellungen entrichtet worden sind, sofern die betreffenden Beträge in einem vorangegangenen Geschäftsjahr gemäß § 45 Nummer 4 gekürzt worden sind; und

		4. anerkannte steuerliche Zulagen, die die angefallenen laufenden Steuern, soweit es sich um erfasste Steuern handelt, gemindert haben.





		§ 45

		Kürzungen

		Die bei einer Geschäftseinheit im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steuern werden um folgende Beträge gekürzt:

		1. angefallene laufende Steuern in Zusammenhang mit Erträgen oder Gewinnen, die nach den Vorschriften des dritten Teils dieses Gesetzes bei der Ermittlung des Mindesteuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen sind oder ausgenommen werden;

		2. nicht anerkannte steuerliche Zulagen, soweit sie nicht die angefallenen laufenden Steuern, soweit es sich um erfasste Steuern handelt, gemindert haben;

		3. erstattete oder gutgeschriebene erfasste Steuern, ausgenommen für anerkannte steuerliche Zulagen, die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nicht als Minderung des Steueraufwands behandelt worden sind;

		4. Steueraufwand für ungewisse Steuerrückstellungen; und

		5. Steueraufwand, der voraussichtlich nicht binnen drei Jahren nach Ablauf des Geschäftsjahrs entrichtet wird.





		§ 46

		Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten

		(1) Die erfassten Steuern einer Geschäftseinheit im Zusammenhang mit Betriebsstätten, steuertransparenten Einheiten, hybriden Einheiten sowie Steuern aufgrund einer Hinzurechnungsbesteuerungsregelung und Steuern auf Ausschüttungen werden wie folgt zug...

		1. der im Jahresabschluss einer Geschäftseinheit enthaltene Betrag der erfassten Steuern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte wird dieser zugerechnet;

		2. der im Jahresabschluss einer steuertransparenten Gesellschaft enthaltene Betrag der erfassten Steuern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust, der nach § 40 Absatz 2 Nummer 2 einem gruppenzugehörigen Gesellschafter zugerechnet wird,...

		3. der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte Betrag an erfassten Steuern aufgrund einer Hinzurechnungsbesteuerung ist der Geschäftseinheit, deren Einkommen beim gruppenzugehörigen Gesellschafter einer Hinzurechnun...

		4. der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte Betrag der erfassten Steuern auf den Gewinn einer hybriden Einheit wird dieser zugerechnet; und

		5. der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen unmittelbaren Gesellschafters einer Geschäftseinheit enthaltene Betrag erfasster Steuern auf die von dieser Geschäftseinheit im Geschäftsjahr vorgenommenen Ausschüttungen ist der ausschüttenden Geschä...



		(2) Die nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 zuzurechnenden erfassten Steuern bezogen auf passive Einkünfte sind auf den niedrigeren der beiden folgenden Beträge zu begrenzen:

		1. den Betrag der erfassten Steuern in Bezug auf diese passiven Einkünfte; oder

		2. den Betrag der passiven Einkünfte der Geschäftseinheit, die aufgrund einer Hinzurechnungsbesteuerungsregelung oder einer Steuertransparenzregelung einzubeziehen sind, multipliziert mit dem Ergänzungssteuersatz für das Steuerhoheitsgebiet der Geschä...



		(3) Im Fall des § 39 Absatz 4 Satz 1 sind die erfassten Steuern, die im Belegenheitsstaat auf den Gewinn der Betriebsstätte anfallen, als erfasste Steuern des Stammhauses zu behandeln. Die nach Satz 1 zuzurechnenden erfassten Steuern dürfen den Betrag...



		§ 47

		Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern

		(1) Der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern für eine Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr entspricht den in ihrem Jahresabschluss abgegrenzten latenten Steuern, wenn der anwendbare Steuersatz niedriger ist als der Mindeststeuersatz, und in...

		1. latente Steuern in Bezug auf Posten, die nach den Vorschriften des dritten Teils dieses Gesetzes bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen sind oder ausgenommen werden;

		2. latenter Steueraufwand in Bezug auf unzulässige Abgrenzungen im Sinne des Absatzes 6 und nicht geltend gemachte Abgrenzungen im Sinne des Absatzes 7 für das laufende Geschäftsjahr;

		3. Auswirkungen von Ansatz- und Bewertungsanpassungen auf einen latenten Steueranspruch;

		4. neu bemessene latente Steuern aufgrund einer Änderung des geltenden inländischen Steuersatzes; und

		5. latente Steuern im Zusammenhang mit der Entstehung und Nutzung von Steueranrechnungsbeträgen, es sei denn, das Steuerrecht des Belegenheitsstaats schreibt vor, dass



		(2) Der nach Anwendung des Absatzes 1 verbleibende Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern ist wie folgt anzupassen:

		1. Erhöhung um den während des Geschäftsjahrs tatsächlich angefallenen Betrag unzulässiger Abgrenzungen oder nicht geltend gemachter Abgrenzungen für ein früheres Geschäftsjahr. Die Erhöhung darf jedoch nur erfolgen, soweit dem tatsächlich angefallene...

		2. Erhöhung um eine nach Absatz 4 nachversteuerte latente Steuerschuld, die im laufenden Geschäftsjahr gezahlt wurde. Die Erhöhung darf jedoch höchstens nur um den Betrag erfolgen, soweit der Zahlung im laufenden Geschäftsjahr eine Minderung des Gesam...

		3. Minderung um den Betrag, um den sich der Gesamtbetrag im Sinne des Absatzes 1 verringert hätte, wenn für einen steuerlichen Verlustvortrag im laufenden Jahr ein latenter Steueranspruch abgegrenzt worden wäre, jedoch hierfür die Voraussetzungen für ...



		(3) Ein latenter Steueranspruch, der gemäß Absatz 1 zu einem unter dem Mindeststeuersatz liegenden Steuersatz zu erfassen ist, kann abweichend von den Absätze 1 und 2 anhand des Mindeststeuersatzes neu berechnet werden, sofern die steuerpflichtige Ges...

		(4) Eine latente Steuerschuld, die nach Absatz 1 berücksichtigt worden ist, die nicht nach Absatz 5 von der Nachversteuerung ausgenommen und die nicht bis zum Ende des fünften der Berücksichtigung folgenden Geschäftsjahrs wieder aufgelöst worden ist, ...

		(5) Von der Nachversteuerung nach Absatz 4 sind latente Steuerschulden in Bezug auf folgende Posten ausgenommen:

		1. Abschreibungen auf materielle Vermögenswerte;

		2. Kosten einer staatlichen Lizenz oder ähnlichen Regelung für die Nutzung von unbeweglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen Investitionen in materielle Vermögenswerte verbunden sind;

		3. Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen;

		4. Stilllegungs- und Sanierungsaufwendungen;

		5. Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Nettogewinne, sofern nicht die Realisationsmethode nach § 32 anzuwenden ist;

		6. Nettowechselkursgewinne;

		7. Versicherungsrückstellungen und abgegrenzte Versicherungsvertragsabschlusskosten;

		8. Gewinne aus dem Verkauf von im selben Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit belegenem Sachvermögen, die in Sachvermögen im selben Steuerhoheitsgebiet reinvestiert werden; und

		9. zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen in Bezug auf die in Nummern 1 bis 8 genannten Posten ergeben.



		(6) Unzulässige Abgrenzung bedeutet:

		1. jede Veränderung des latenten Steueraufwands, die mit einer Ungewissheit bezüglich der steuerlichen Behandlung zusammenhängt, sowie

		2. jede Veränderung des latenten Steueraufwands, die mit Ausschüttungen einer Geschäftseinheit zusammenhängt.



		(7) Nicht geltend gemachte Abgrenzung bedeutet jede Erhöhung einer latenten Steuerschuld bei einer Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr, die voraussichtlich nicht innerhalb des in Absatz 4 genannten Zeitraums wieder aufgelöst wird und die auf Antrag...



		§ 48

		Mindeststeuer-Verlustwahlrecht

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann mit Abgabe der ersten Mindeststeuer-Erklärung für ein Steuerhoheitsgebiet von der Anwendung des § 47 abgesehen werden. Im Falle des Satzes 1 wird für jedes Geschäftsjahr, in dem für ein Steu...

		(2) Der latente Steueranspruch ist in nachfolgende Geschäftsjahre vorzutragen und in jedem dieser nachfolgenden Geschäftsjahre, in denen sich ein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn nach dem fünften Teil dieses Gesetzes ergibt, um folgenden Betrag aufzulösen;...

		(3) In dem Geschäftsjahr, in dem das Wahlrecht nach Absatz 1 widerrufen wird, ist der latente Steueranspruch aufzulösen. Die erstmalige Anwendung des § 47 in nachfolgenden Geschäftsjahren gilt als Widerruf nach Satz 1.

		(4) Absatz 1 gilt nicht für ein Steuerhoheitsgebiet mit einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem. Für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft eine transparente Einheit ist, gelten Satz 1 und Absätze 1 bis 3 für den Mindeststeuer-Verlust der tr...



		§ 49

		Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern

		(1) Eine im Jahresabschluss der Geschäftseinheit ausgewiesene Erhöhung der Steuerschuld vorangegangener Geschäftsjahre wird als Änderung der erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr behandelt, in dem die Änderung vorgenommen wird.

		(2) Eine im Jahresabschluss der Geschäftseinheit ausgewiesene Minderung der Steuerschuld für ein vorangegangenes Geschäftsjahr für das Steuerhoheitsgebiet, führt zu einer Neuberechnung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für die...

		(3) Absatz 2 gilt auch, wenn ein inländischer steuerlicher Verlust in ein früheres Geschäftsjahr zurückgetragen wird. Der inländische steuerliche Verlust im Fall eines Rücktrags ist so zu behandeln, als würde ein Verlustvortrag vorliegen, soweit es si...

		(4) Abweichend von Absatz 2 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr eine Minderung der erfassten Steuern als Anpassung der erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr, in dem die Anpassung vorgenommen wird, behandelt ...

		(5) Der latente Steueraufwand aufgrund einer Absenkung des anwendbaren inländischen Steuersatzes ist als Anpassung der von der Geschäftseinheit gemäß der § 41 und §§ 43 bis 45 angesetzten Steuerschuld aus erfassten Steuern in einem vorangegangenen Ges...

		(6) Ist ein 1 Million Euro übersteigender Betrag des laufenden Steueraufwands einer Geschäftseinheit, der in den angepassten erfassten Steuern für ein Geschäftsjahr berücksichtigt wurde, binnen drei Jahren nach Ablauf dieses Geschäftsjahrs noch nicht ...





		Teil 5

		Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags

		Abschnitt 1

		Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags

		Unterabschnitt 1

		Grundsätze und Besonderheiten

		§ 50

		Effektiver Steuersatz der Unternehmensgruppe für ein Steuerhoheitsgebiet

		(1) Für die Unternehmensgruppe ist der effektive Steuersatz für ein Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr wie folgt zu ermitteln:

		(2) Für die Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach Absatz 1 ist eine staatenlose Geschäftseinheit so zu behandeln, als wäre sie in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie die einzige Geschäftseinheit ist.

		(3) Die Beträge der angepassten erfassten Steuern und Mindeststeuer-Gewinne oder Mindeststeuer-Verluste von Investmenteinheiten sind bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach Absatz 1 auszunehmen.



		§ 51

		Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags

		(1) Für ein Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr ist der Steuererhöhungsbetrag wie folgt zu ermitteln:

		(2) Der Ergänzungssteuersatz entspricht der positiven Differenz aus Mindeststeuersatz und dem effektiven Steuersatz nach § 50 Absatz 1. Der Mindeststeuersatz beträgt 15 Prozent. Der bereinigte Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn entspricht der positiven Diffe...

		(3) Vorbehaltlich § 53 Absatz 2 wird der Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 1 den in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, für die im Geschäftsjahr ein Mindeststeuer-Gewinn nach dem dritten Teil dieses Gesetzes ermittelt wurde, wie folg...



		§ 52

		Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten

		(1) Die Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach § 50 und des Steuererhöhungsbetrags nach § 51 ist bei in Minderheitseigentum stehenden Gruppen so vorzunehmen als ob es sich bei dieser Gruppe um eine separate Unternehmensgruppe handeln würde. Die a...

		(2) Die Ermittlung des effektiven Steuersatzes einer in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheit, die nicht Teil einer in Minderheitseigentum stehenden Gruppe ist, hat entsprechend Absatz 1 zu erfolgen.

		(3) Eine in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit ist jede Geschäftseinheit, an der die oberste Muttergesellschaft unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 30 Prozent oder weniger hält. Eine in Minderheitseigentum st...



		§ 53

		Wesentlichkeitsgrenze

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann der Steuererhöhungsbetrag jährlich abweichend von § 51 für in demselben Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten mit null angesetzt werden, wenn

		1. der durchschnittliche Gesamt-Mindeststeuer-Umsatz des Geschäftsjahrs und der zwei vorangegangenen Geschäftsjahre aller in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten weniger als 10 Millionen Euro beträgt und

		2. der durchschnittliche Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn oder Gesamt-Mindeststeuer-Verlust für das Geschäftsjahr und der zwei vorangegangenen Geschäftsjahre weniger als 1 Million Euro beträgt.



		(2) Absatz 1 gilt nicht für staatenlose Geschäftseinheiten oder Investmenteinheiten.

		(3) Bei dem durchschnittlichen Gesamt-Mindeststeuer-Umsatz beziehungsweise dem durchschnittlichen Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn oder Gesamt-Mindeststeuer-Verlust handelt es sich um den Durchschnitt des in diesem Steuerhoheitsgebiet verzeichneten Mindest...





		Unterabschnitt 2

		Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag

		§ 54

		Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag

		(1) Führen § 33 Absatz 1, § 47 Absatz 4, § 49 Absatz 1, 2, 4 und 6 sowie § 68 zu einer Änderung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für ein vorangegangenes Geschäftsjahr,

		1. werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für das frühere Geschäftsjahr gemäß den Regelungen der §§ 50, 51 und 55 bis 59 nach Berücksichtigung der Anpassungen der angepassten erfassten Steuern und des Mindeststeuer-Gewinns oder ...

		2. wird jede sich aus einer solchen Neuberechnung ergebende Erhöhung für Zwecke des § 51 Absatz 1 Satz 1 als zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag des betreffenden vorangegangenen Geschäftsjahrs behandelt.



		(2) Wenn nach Absatz 1 ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das Steuerhoheitsgebiet für das laufende Geschäftsjahr entstanden ist und sich im laufenden Geschäftsjahr kein Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn ergibt, entspricht für Zwecke der Anwendung vo...

		(3) Wenn aufgrund von § 43 ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das laufende Geschäftsjahr entstanden ist, entspricht der Mindeststeuer-Gewinn jeder in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheit für Zwecke der Anwendung von § 9 Absatz 2 ...

		(4) Wird einer Geschäftseinheit ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das Geschäftsjahr gemäß den Absätzen 1 bis 3 und § 51 Absatz 3 Satz 1 zugerechnet, wird diese Geschäftseinheit für die Zwecke des zweiten Teils als niedrig besteuerte Geschäfts...





		Abschnitt 2

		Substanzbasierter Freibetrag

		§ 55

		Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags

		(1) Der substanzbasierte Freibetrag für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, ausgenommen von Investmenteinheiten, beträgt:

		(2) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann für jedes Geschäftsjahr auf den Ansatz und die Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags nach Absatz 1 verzichtet werden.



		§ 56

		Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige Lohnkosten

		(1) Berücksichtigungsfähige Beschäftigte sind Beschäftigte, einschließlich Teilzeitbeschäftigten, einer Geschäftseinheit sowie unabhängige Auftragnehmer, die zur regulären Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit beitragen und gegenüber der Unternehmen...

		(2) Berücksichtigungsfähige Lohnkosten sind alle Vergütungen für Beschäftigte nach Absatz 1 (Löhne, Gehälter und andere Bezüge), einbehaltene Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers. Andere Bezüge im Sinne des Satzes 1 umfassen so...

		1. Lohnkosten, die als Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Teil des Buchwerts berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte aktiviert worden sind; und

		2. Lohnkosten, die den auszunehmenden Gewinnen oder Verlusten nach § 27 zuzuordnen sind.





		§ 57

		Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte

		(1) Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte entsprechen dem Buchwert folgender im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit belegenen materiellen Vermögenswerte:

		1. Sachanlagevermögen;

		2. natürliche Ressourcen;

		3. das Recht des Leasingnehmers zur Nutzung eines im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit belegenen materiellen Vermögenswertes; und

		4. eine staatliche Lizenz oder eine ähnliche staatliche Vereinbarung zur Nutzung unbeweglichen Vermögens oder natürlicher Ressourcen, die mit erheblichen Investitionen in materielle Vermögenswerte einhergehen.



		(2) Bei der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte nach Absatz 1 sind nicht zu berücksichtigen:

		1. Buchwerte der zur Veräußerung sowie zu Leasing- oder Investitionszwecken gehaltenen Vermögenswerte, einschließlich Grund und Boden und Gebäuden sowie

		2. Buchwerte materieller Vermögenswerte, die bei der Erzielung von Gewinnen oder Verlusten nach § 27 eingesetzt werden; Buchwerte materieller Vermögenswerte, die § 27 Absatz 3 zugeordnet sind, werden berücksichtigt, soweit die mit ihnen erzielten Gewi...



		(3) Für die Ermittlung der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte nach den Absätzen 1 und 2 ist auf die durchschnittlichen Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte am Beginn und Ende des Geschäftsjahrs abzustellen...



		§ 58

		Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen

		(1) Die §§ 56 und 57 sind auf Betriebsstätten entsprechend anzuwenden. Die für Satz 1 maßgeblichen Werte richten sich nach der handelsrechtlichen Betriebsstättenbuchführung gemäß § 39. Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähig...

		(2) Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte, die keiner Betriebsstätte nach Absatz 1 zuzuordnen sind, sind bei transparenten Einheiten wie folgt zuzuordnen:

		1. im Fall einer transparenten Einheit, die keine oberste Muttergesellschaft ist, den gruppenzugehörigen Gesellschaftern entsprechend ihrer jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung, vorausgesetzt die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und berücksichtigu...

		2. im Fall einer transparenten Einheit, die oberste Muttergesellschaft ist, dieser Einheit, soweit die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerten im gleichen Steuerhoheitsgebiet belegen sind wie die...





		§ 59

		Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem Übergangszeitraum

		(1) Für die Zwecke der Anwendung der §§ 55 und 56 wird der Wert von 5 Prozent für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden Kalenderjahre beginnt, jeweils durch den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Wert ersetzt:

		(2) Für die Zwecke der Anwendung der §§ 55 und 57 wird der Wert von 5 Prozent für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden Kalenderjahre beginnt, jeweils durch den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Wert ersetzt:





		Teil 6

		Unternehmensumstrukturierungen und Beteiligungsstrukturen

		Abschnitt 1

		Ermittlung der Umsatzgrenze in Sonderfällen

		§ 60

		Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammenschluss oder Teilung

		(1) Haben sich zwei oder mehr Unternehmensgruppen zu einer Unternehmensgruppe zusammengeschlossen, gilt für Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss der Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 als erreicht, wenn die Summe der in den Konzernabschlüssen de...

		(2) Schließt sich eine Einheit, die keiner Unternehmensgruppe angehört, mit einer anderen Einheit oder einer Unternehmensgruppe zusammen und hat eine oder haben beide der zusammengeschlossenen Parteien für Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss keinen...

		(3) Teilt sich eine Unternehmensgruppe, die die Umsatzgrenze erfüllt, in zwei oder mehr Unternehmensgruppen (Teilunternehmensgruppen), gilt für eine Teilunternehmensgruppe die Umsatzgrenze für die ersten vier Geschäftsjahre, die nach der Teilung enden...

		(4) § 1 Absatz 3 gilt für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 entsprechend.

		(5) Zusammenschluss im Sinne der Absätze 1 und 2 ist jede Vereinbarung, bei der

		1. alle oder im Wesentlichen alle Einheiten mehrerer eigenständiger Unternehmensgruppen unter gemeinsame Kontrolle gebracht werden, sodass sie eine Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden; oder

		2. eine Einheit, die nicht Teil einer Unternehmensgruppe ist, zusammen mit einer anderen Einheit oder einer Unternehmensgruppe unter gemeinsame Kontrolle gebracht wird, sodass sie eine neue Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden.



		(6) Teilung im Sinne des Absatzes 3 ist jede Vereinbarung, nach der Einheiten einer Unternehmensgruppe in mindestens zwei Unternehmensgruppen geteilt werden, sodass sie nicht mehr von derselben obersten Muttergesellschaft in den Konzernabschluss einbe...





		Abschnitt 2

		Veränderungen der Unternehmensgruppe

		§ 61

		Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten

		(1) Die beitretende oder austretende Geschäftseinheit gilt im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts als zu der Unternehmensgruppe zugehörig, welche im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts einen Teil der Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Au...

		(2) In den Fällen des Absatzes 1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

		1. Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag und die angepassten erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit werden im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts bei der jeweiligen Unternehmensgru...

		2. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts und in jedem nachfolgenden Geschäftsjahr werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und die angepassten erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit auf der Grun...

		3. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts werden bei der Berechnung der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten (§ 56) der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit nur die im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft ausgewiesenen Loh...

		4. Bei der Berechnung der Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte (§ 57) der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit erfolgt für das Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts eine zeitanteilige Anpassung entsprechend...

		5. Mit Ausnahme des latenten Steueranspruchs aufgrund des Mindeststeuer-Verlustwahlrechts (§ 48) werden die aktiven und passiven latenten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit, die zwischen Unternehmensgruppen übertragen werden, ...

		6. Passive latente Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit, die zuvor in den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern einbezogen wurden, sind von der veräußernden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 47 Absatz 4 als ausgeglic...

		7. Ist die beitretende oder austretende Geschäftseinheit eine Muttergesellschaft und im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts mindestens zu zwei Unternehmensgruppen zugehörig, so wendet sie die Bestimmungen der Primärergänzungssteuerregelung geso...



		(3) Für Zwecke der Absätze 1 und 2 ist

		1. eine beitretende Geschäftseinheit eine Geschäftseinheit, die infolge einer Übertragung der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an dieser Geschäftseinheit in einem Geschäftsjahr einer Unternehmensgruppe angehört. Dies gilt sinngemäß, wenn die...

		2. eine austretende Geschäftseinheit eine Geschäftseinheit, die infolge einer Übertragung der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an dieser Geschäftseinheit nicht mehr einer Unternehmensgruppe angehört.





		§ 62

		Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als Übertragung oder Erwerb von Vermögenswerten und Schulden gelten

		Die Veräußerung oder der Erwerb einer Kontrollbeteiligung an einer beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit gilt als Übertragung oder Erwerb von Vermögenswerten und Schulden, wenn das Steuerhoheitsgebiet, in dem die beitretende oder austretende...



		§ 63

		Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden

		(1) Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte oder Schulden überträgt (übertragende Geschäftseinheit), bezieht die Gewinne oder Verluste der Übertragung in die Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ein. Eine Geschäftseinhe...

		(2) Abweichend von Absatz 1 gilt bei der Übertragung oder dem Erwerb von Vermögenswerten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation, dass

		1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit das Ergebnis aus der Übertragung der Vermögenswerte und Schulden außer Ansatz bleibt; und

		2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der übernehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte und Schulden der übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zugrunde gelegt werden (Buchw...



		(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt bei Übertragung von Vermögenswerten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation, die zu nicht begünstigten Gewinnen oder Verlusten bei der übertragenden Geschäftseinheit führt, dass

		1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit ein nicht begünstigter Gewinn oder Verlust aus der Übertragung der Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt wird; und

		2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der übernehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte und Schulden der übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zugrunde gelegt werden, wobei...



		(4) Setzt eine Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe in ihrem Belegenheitsstaat aufgrund der steuerrechtlichen Bestimmungen Vermögenswerte und Schulden zum beizulegenden Zeitwert an, ist auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit

		1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der Geschäftseinheit ein Gewinn- oder Verlustbetrag für jeden ihrer Vermögenswerte und jede ihrer Schulden einzubeziehen, der

		2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts für die nach dem auslösenden Ereignis endenden Geschäftsjahre den für Rechnungslegungszwecke ermittelten beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der Schuld unmittelbar ...

		3. im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Geschäftseinheit der Gesamtsaldo der nach Nummer 1 ermittelten Beträge zu berücksichtigen, und zwar entweder



		(5) Für Zwecke der Absätze 2, 3 und 6 ist eine Mindeststeuer-Reorganisation eine Umwandlung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes oder eine Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden (zum Beispiel Liquidation) oder ein ähnlicher Geschäftsvorfall...

		1. die Gegenleistung für die Übertragung der Vermögenswerte ganz oder zu einem erheblichen Teil aus der Ausgabe von Kapitalanteilen durch die erwerbende Geschäftseinheit oder einer ihr nahestehenden Person im Sinne des Artikels 5 Absatz 8 des OECD-Mus...

		2. der gesamte oder ein Teil des Gewinns oder Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit aus diesen Vermögenswerten nicht besteuert worden ist; und

		3. die steuerrechtlichen Bestimmungen des Belegenheitsstaats der übernehmenden Geschäftseinheit verlangen, dass die übernehmende Geschäftseinheit die steuerpflichtigen Einkünfte nach der Übertragung oder dem Erwerb auf Grundlage der steuerlichen Buchw...



		(6) Für Zwecke der Absätze 3 bis 5 ist ein nicht begünstigter Gewinn oder Verlust ein besteuerter Gewinn oder Verlust der übertragenden Geschäftseinheit, der aus einer Mindeststeuer-Reorganisation resultiert. Ist der in der Rechnungslegung ausgewiesen...





		Abschnitt 3

		Besondere Beteiligungsstrukturen

		§ 64

		Joint Venture

		(1) Die Berechnung des Steuererhöhungsbetrags des Joint Ventures und seiner Tochtergesellschaften erfolgt entsprechend des dritten bis siebten Teils sowie der §§ 80 bis 83, als handle es sich bei den Tochtergesellschaften um Geschäftseinheiten einer s...

		(2) Eine Muttergesellschaft, die unmittelbar oder mittelbar an einem Joint Venture oder einer seiner Tochtergesellschaften beteiligt ist, wendet die Primärergänzungssteuerregelung entsprechend der §§ 8 bis 10 auf den ihr zuzurechnenden Anteil an dem S...

		(3) Der Steuererhöhungsbetrag der Joint Venture-Gruppe wird um den jeder Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag für jedes Mitglied der Joint Venture-Gruppe gekürzt, der nach Absatz 2 einer anerkannten Primärergänzungsste...

		(4) Ein Joint Venture im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist vorbehaltlich von Absatz 5 eine Einheit, deren Finanzergebnisse nach der Equity-Methode im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft erfasst werden und diese oberste Muttergesellschaft unmi...

		(5) Ein Joint Venture umfasst nicht

		1. eine oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die selbst die Umsatzgrenze erfüllt, und ihre Tochtergesellschaften, die Bestandteil dieser Unternehmensgruppe sind;

		2. eine ausgeschlossene Einheit;

		3. eine Einheit, an der die Unternehmensgruppe eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung über eine ausgeschlossene Einheit hält und

		4. eine Einheit, die im Besitz einer Unternehmensgruppe steht, die sich ausschließlich aus ausgeschlossenen Einheiten zusammensetzt; oder

		5. eine Joint Venture-Tochtergesellschaft.



		(6) Eine Joint Venture-Gruppe im Sinne der Absätze 2 und 3 umfasst ein Joint Venture und seine Tochtergesellschaften.

		(7) Eine Joint Venture-Tochtergesellschaft ist eine Einheit, deren Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard von einem Joint Venture in den Konzernabschluss einbezogen werden oder bei...



		§ 65

		Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften

		(1) Geschäftseinheiten und ausgeschlossene Einheiten von zwei oder mehr Unternehmensgruppen, die zu einer Unternehmensgruppe mit mehreren Muttergesellschaften gehören, gelten als Mitglieder einer einzigen Unternehmensgruppe (Mehrmütter-Unternehmensgru...

		(2) Der Konzernabschluss einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe ist der Konzernabschluss gemäß Absatz 8 Nummer 2 oder Absatz 9 Nummer 5, der nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt wurde, welcher als der Rechnungslegungsstandard der ober...

		(3) Die obersten Muttergesellschaften der einzelnen Unternehmensgruppen, die zusammen die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bilden, gelten als oberste Muttergesellschaften der Mehrmütter-Unternehmensgruppe.

		(4) Die Muttergesellschaften einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe, einschließlich der obersten Muttergesellschaften, wenden die Primärergänzungssteuerregelung entsprechend der §§ 8 bis 10 in Bezug auf den ihnen zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhu...

		(5) Geschäftseinheiten einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe wenden die Sekundärergänzungssteuerregelung entsprechend der §§ 11, 12 und 14 an und berücksichtigen dabei den Steuererhöhungsbetrag für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit der Mehrmütter...

		(6) Unbeschadet von § 72 Absatz 1 Satz 1 haben die obersten Muttergesellschaften der Mehrmütter-Unternehmensgruppe den Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Der Mindeststeuer-Bericht hat Angaben z...

		(7) Für Zwecke der Absätze 1 bis 6 umfasst eine Mehrmütter-Unternehmensgruppe mindestens zwei Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesellschaften eine Vereinbarung getroffen haben, durch die eine Verbundstruktur oder eine Konstruktion mit zweifach...

		(8) Eine Verbundstruktur ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, aufgrund der

		1. mindestens 50 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen an den obersten Muttergesellschaften der selbstständigen Unternehmensgruppen aufgrund der Rechtsform, von Übertragungsbeschränkungen oder anderen Bedingungen miteinander verbunden sind und nicht u...

		2. eine der obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellt, in dem die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows aller Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftlichen Einhe...



		(9) Eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, in deren Rahmen

		1. die obersten Muttergesellschaften vereinbaren, ihre Geschäftstätigkeit nur vertraglich zusammenzulegen;

		2. die obersten Muttergesellschaften gemäß der vertraglichen Vereinbarung Ausschüttungen in Bezug auf Dividenden und im Liquidationsfall nach einem im Voraus festgelegten Anteilsverhältnis an ihre Gesellschafter vornehmen;

		3. ihre Tätigkeiten gemäß der vertraglichen Vereinbarung als die einer einzigen wirtschaftlichen Einheit verwaltet werden, sie aber ihre eigene Rechtspersönlichkeit behalten;

		4. die Beteiligungen an den obersten Muttergesellschaften, die die Vereinbarung eingegangen sind, unabhängig voneinander auf verschiedenen Kapitalmärkten notiert, gehandelt oder übertragen werden; und

		5. die obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellen, in dem die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Cashflows aller Einheiten der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftlichen Einheit dargestell...







		Teil 7

		Besonderheiten bei obersten Muttergesellschaften, Ausschüttungsregimen und Investmenteinheiten

		Abschnitt 1

		Besonderheiten bei transparenten Muttergesellschaften

		§ 66

		Oberste Muttergesellschaft als transparente Einheit

		(1) Der für das Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Gewinn einer transparenten Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist, wird um den betragsmäßigen Anteil am Mindeststeuer-Gewinn gekürzt, der auf die Gesellschafter der Eig...

		1. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist für einen Veranlagungszeitraum, der spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs der Unternehmensgruppe endet, steuerpflichtig und

		2. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist eine natürliche Person und hält Eigenkapitalbeteiligungen, die zusammengenommen einen Anspruch auf höchstens fünf Prozent der Gewinne und Vermögenswerte der obersten Muttergesellschaft v...

		3. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist eine staatliche Einheit, eine internationale Organisation, eine Organisation ohne Gewinnorientierung oder ein Pensionsfonds, ist im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft be...



		(2) Der in einem Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Verlust einer transparenten Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist, wird um den betragsmäßigen Anteil am Mindeststeuer-Verlust gekürzt, der auf die jeweilige Eigenkapi...

		(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für eine Betriebsstätte,

		1. über die eine transparente Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist, ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise ausübt; oder

		2. über die die Geschäftstätigkeit einer steuertransparenten Einheit ganz oder teilweise ausgeübt wird, sofern die Beteiligung der obersten Muttergesellschaft an dieser Einheit unmittelbar oder über eine steuertransparente Struktur gehalten wird.





		§ 67

		Oberste Muttergesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt

		(1) Der für das Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Gewinn einer obersten Muttergesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt, wird um den Betrag abzugsfähiger Dividenden, der innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Geschäftsjahrs aus...

		1. die Dividende für einen Veranlagungszeitraum, der innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs der Unternehmensgruppe endet, der Besteuerung beim Dividendenempfänger unterliegt; und

		2. der Dividendenempfänger eine natürliche Person ist und es sich bei der Dividende um eine Genossenschaftsdividende einer Versorgungsgenossenschaft handelt;

		3. der Dividendenempfänger eine natürliche Person ist, die im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft ansässig ist und Eigenkapitalbeteiligungen hält, die zusammengenommen einen Anspruch auf höchstens fünf Prozent der Gewinne und Vermögens...

		4. der Dividendenempfänger eine staatliche Einheit, eine internationale Organisation, eine Organisation ohne Gewinnorientierung oder ein Pensionsfonds ist, bei dem es sich nicht um eine Pensionsfonds-Dienstleistungseinheit handelt, und im Steuerhoheit...



		Eine oberste Muttergesellschaft, die ihren Mindeststeuer-Gewinn nach Satz 1 kürzt, hat den Betrag ihrer erfassten Steuern im gleichen Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht für Steuern, für die der Dividendenabzug gewährt wurde.

		(2) Hält die oberste Muttergesellschaft eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit, unmittelbar oder über eine Kette solcher Geschäftseinheiten, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt, so gilt Absatz 1 entsprechend für jede an...

		(3) Genossenschaft ist eine Einheit, die Waren oder Dienstleistungen im Namen ihrer Mitglieder zusammen vermarktet oder erwirbt und im Belegenheitsstaat einer Steuerregelung unterliegt, die steuerliche Neutralität in Bezug auf Waren oder Dienstleistun...

		(4) Ein Dividendenabzugsregime ist eine Steuerregelung, die zu einer Besteuerung einzig auf Ebene der Gesellschafter einer Einheit führt, indem die an die Gesellschafter ausgeschütteten Gewinne von den Erträgen der Einheit abgezogen werden. Genossensc...

		(5) Abzugsfähige Dividende bedeutet in Bezug auf eine Geschäftseinheit, die einem Dividendenabzugsregime unterliegt,

		1. eine Ausschüttung von Gewinnen an den Gesellschafter einer Eigenkapitalbeteiligung, die von den steuerpflichtigen Erträgen der Geschäftseinheit gemäß den Rechtsvorschriften des Belegenheitsstaats abzugsfähig ist; oder

		2. eine an ein Mitglied einer Genossenschaft ausgeschüttete Genossenschaftsdividende.







		Abschnitt 2

		Ausschüttungssysteme

		§ 68

		Zulässige Ausschüttungssysteme

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann in Bezug auf eine Geschäftseinheit, die einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, ein jährliches Wahlrecht in Anspruch genommen werden, um die nach Absatz 2 ermittelte fiktive A...

		(2) Die fiktive Ausschüttungssteuer entspricht dem niedrigeren der folgenden Beträge:

		1. dem Betrag an angepassten erfassten Steuern, der notwendig ist, um den gemäß § 50 Absatz 1 Satz 2 berechneten effektiven Steuersatz für das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben; oder

		2. dem Betrag an Steuern, der fällig gewesen wäre, wenn die in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten ihren gesamten Gewinn, der einem berücksichtigungsfähigen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, in diesem Geschäftsjahr ausgeschüttet h...



		(3) Für jedes Geschäftsjahr, auf das das Wahlrecht nach Absatz 1 Anwendung findet, wird ein jährliches Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen gebildet. Ein Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen wird um die fiktive Ausschüttungss...

		1. um die Steuern, die von den Geschäftseinheiten während des Geschäftsjahrs in Bezug auf tatsächliche oder fiktive Ausschüttungen entrichtet wurden;

		2. dann um den Betrag eines etwaigen Gesamt-Mindeststeuer-Verlusts des Steuerhoheitsgebiets multipliziert mit dem Mindeststeuersatz; und

		3. dann um jeden etwaigen im laufenden Geschäftsjahr gemäß Absatz 4 geltend gemachten Nachversteuerungskontoverlustvortrag.



		(4) Ein Nachversteuerungskontoverlustvortrag wird für das Steuerhoheitsgebiet gebildet, wenn der in Absatz 3 Nummer 2 beschriebene Betrag den offenen Saldo der Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen übersteigt. Der Nachversteuerungskontove...

		(5) Hat ein Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen am letzten Tag des vierten Geschäftsjahrs nach dem Geschäftsjahr, für das dieses Konto gebildet wurde, noch einen offenen Saldo, müssen der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetra...

		(6) Steuern, die während des Geschäftsjahrs im Zusammenhang mit tatsächlichen oder fiktiven Ausschüttungen entrichtet werden, werden bei den angepassten erfassten Steuern nicht berücksichtigt, soweit sie ein Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüt...

		(7) In dem Geschäftsjahr, in dem eine Geschäftseinheit die Unternehmensgruppe verlässt oder im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte überträgt,

		1. werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für jedes vorangegangene Jahr, für das ein Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen einen offenen Saldo aufweist, gemäß den Prinzipien von § 54 neu berechnet, indem der Saldo de...

		2. wird jeder zusätzliche Steuererhöhungsbetrag, der sich aus einer solchen Neuberechnung ergibt, mit der Nachversteuerungsquote im Veräußerungsfall multipliziert, um den zusätzlichen Steuererhöhungsbetrag im laufenden Jahr für die Zwecke von § 51 zu ...



		(8) Die Nachversteuerungsquote im Veräußerungsfall wird für jede Geschäftseinheit, die die Unternehmensgruppe verlässt, anhand der folgenden Formel ermittelt:

		1. der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit die Summe der gemäß dem dritten Teil ermittelten Mindeststeuer-Gewinne der Geschäftseinheit, die die Unternehmensgruppe verlässt, für jedes der Geschäftsjahre ist, auf die sich die Nachversteuerungskont...

		2. der Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets die Summe der nach § 50 ermittelten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinne des Steuerhoheitsgebiets für jedes der Geschäftsjahre ist, auf die sich die Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen für das Steuer...







		Abschnitt 3

		Besonderheiten bei Investmenteinheiten

		§ 69

		Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten

		(1) Abweichend von § 50 und vorbehaltlich der § 70 oder § 71 wird der effektive Steuersatz einer Investmenteinheit, die keine steuertransparente Einheit ist, getrennt vom effektiven Steuersatz der Unternehmensgruppe in diesem Steuerhoheitsgebiet berec...

		(2) Der Ergänzungssteuerbetrag einer Investmenteinheit, bei der es sich um eine Geschäftseinheit handelt, entspricht dem Ergänzungssteuersatz der Investmenteinheit multipliziert mit dem Betrag, um den der der Unternehmensgruppe zuzurechnende Anteil am...

		(3) Der substanzbasierte Freibetrag für eine Investmenteinheit wird nach den §§ 55 bis 59 ungeachtet der Ausnahme in § 55 Absatz 1 ermittelt, wobei nur berücksichtigungsfähige Lohnkosten der berücksichtigungsfähigen Beschäftigten (§ 56) und berücksich...



		§ 70

		Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann eine Geschäftseinheit, die eine Investmenteinheit ist, als steuertransparente Gesellschaft behandelt werden, wenn

		1. der gruppenzugehörige Gesellschafter in seinem Belegenheitsstaat zum Marktwert oder nach einer ähnlichen Regelung, die auf den jährlichen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts seiner Eigenkapitalbeteiligung an dieser Geschäftseinheit beruht, beste...

		2. es sich bei der Geschäftseinheit um eine regulierte Versicherungseinheit auf Gegenseitigkeit handelt.



		(2) Eine Geschäftseinheit, die eine Eigenkapitalbeteiligung an einer Investmenteinheit mittelbar über eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Investmenteinheit  hält, gilt bezüglich ihrer mittelbaren Eigenkapitalbeteiligung an der e...



		§ 71

		Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann ein gruppenzugehöriger Gesellschafter, bei dem es sich nicht um eine Investmenteinheit handelt, die Methode für steuerpflichtige Ausschüttungen auf seine Eigenkapitalbeteiligung an einer Ges...

		(2) Nach der Methode für steuerpflichtige Ausschüttungen

		1. werden Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen des Mindeststeuer-Gewinns der Investmenteinheit in den Mindeststeuer-Gewinn des gruppenzugehörigen Gesellschafters einbezogen, der die Ausschüttung erhalten hat, außer wenn es sich bei diesem um eine...

		2. wird der im Inland anrechenbare Steueraufschlag in den Mindeststeuer-Gewinn und die angepassten erfassten Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschafters einbezogen, der die Ausschüttung erhalten hat, außer wenn es sich bei diesem um eine Investment...

		3. wird der proportionale Anteil des gruppenzugehörigen Gesellschafters am nicht ausgeschütteten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das untersuchte Geschäftsjahr als Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das Geschäftsjahr b...

		4. werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Investmenteinheit für das Geschäftsjahr und die gegebenenfalls auf diesen Gewinn entfallenden angepassten erfassten Steuern bei allen Berechnungen des effektiven Steuersatzes gemäß dem ...



		(3) Ein nicht ausgeschütteter Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für das untersuchte Geschäftsjahr ist nicht um Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen zu kürzen, wenn diese Ausschüttungen oder fiktiven Ausschüttungen den nicht ausgeschütteten Gesamt-Mind...

		(4) Der nicht ausgeschüttete Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn für ein Geschäftsjahr ist der Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das untersuchte Geschäftsjahr, sofern ein solcher vorliegt, der um folgende Beträge gekürzt wird, ohne jedoch unter n...

		1. erfasste Steuern der Investmenteinheit;

		2. Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen im untersuchten Zeitraum, ausgenommen an Geschäftseinheiten, bei denen es sich um Investmenteinheiten handelt;

		3. im untersuchten Zeitraum entstehende Mindeststeuer-Verluste; und

		4. Investmentverlustvorträge.



		(5) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4

		1. ist das untersuchte Jahr das dritte Jahr vor dem Geschäftsjahr;

		2. ist der untersuchte Zeitraum der Zeitraum, der mit dem ersten Tag des untersuchten Jahrs beginnt und mit dem letzten Tag des Geschäftsjahrs endet, in dem die Eigenkapitalbeteiligung von einer der Unternehmensgruppe angehörenden Einheit gehalten wurde;

		3. kommt es zu einer fiktiven Ausschüttung, wenn eine unmittelbare oder mittelbare Eigenkapitalbeteiligung an der Investmenteinheit an eine nicht der Unternehmensgruppe angehörenden Einheit übertragen wird; die Höhe dieser fiktiven Ausschüttung entspr...

		4. ist der im Inland anrechenbare Steueraufschlag der Betrag der von der Investmenteinheit zu entrichtenden erfassten Steuern, der auf die Steuerverbindlichkeiten des gruppenzugehörigen Gesellschafters, die im Zusammenhang mit einer Ausschüttung der I...



		(6) Das in Absatz 1 vorgesehene Wahlrecht ist ein Fünfjahreswahlrecht. Wird die Inanspruchnahme des Wahlrechts widerrufen, so wird der proportionale Anteil des gruppenzugehörigen Gesellschafters am nicht ausgeschütteten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinn der...





		Teil 8

		Administration

		Abschnitt 1

		Mindeststeuer-Bericht

		§ 72

		Abgabeverpflichtung

		(1) Jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit hat den Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Bei mehreren nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe, kann eine die...

		(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 entfällt, wenn

		1. der Mindeststeuer-Bericht entweder von der obersten Muttergesellschaft oder einer von ihr zur Übermittlung beauftragten Geschäftseinheit in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat abgegeben wurde; und

		2. eine wirksame völkerrechtliche Vereinbarung besteht, die für das Geschäftsjahr einen automatischen Austausch von Mindeststeuer-Berichten durch den jeweiligen Belegenheitsstaat mit der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland vorsieht und ...



		(3) Die Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts an das Bundeszentralamt für Steuern hat spätestens 15 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs zu erfolgen. Abweichend von Satz 1 hat die Übermittlung spätestens 18 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs zu ...

		(4) Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt alle ihm zugegangenen Mindeststeuer-Berichte an das jeweils zuständige Finanzamt. Enthält ein Mindeststeuer-Bericht Angaben im Sinne des § 73 für ein Steuerhoheitsgebiet, übermittelt das Bundeszentralam...



		§ 73

		Inhalt des Mindeststeuer-Berichts

		In dem Mindeststeuer-Bericht sind anzugeben

		1. eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Auflistung aller Geschäftseinheiten, deren Steuernummern sowie deren Qualifikation im Sinne dieser Regelungen;

		2. eine Übersicht über die Konzernstruktur der Unternehmensgruppe, insbesondere der Kontrollbeteiligungen an Geschäftseinheiten, die von anderen Geschäftseinheiten gehalten werden;

		3. die notwendigen Angaben zur Berechnung

		4. eine Auflistung der ausgeübten Wahlrechte nach § 74.







		Abschnitt 2

		Wahlrechte

		§ 74

		Wahlrechte

		(1) Die in § 33 Absatz 1, § 47 Absatz 7, § 49 Absatz 4, § 53 Absatz 1, § 55 Absatz 2 und § 68 Absatz 1, genannten Wahlrechte gelten jeweils für ein Geschäftsjahr. Das Wahlrecht wird automatisch erneuert, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit ...

		(2) Die in § 5 Absatz 3, § 31 Absatz 1, § 32 Absatz 1, § 34 Absatz 1, § 35 Absatz 1, § 36 Absatz 1, § 37 Absatz 1,  § 70 Absatz 1 und § 71 Absatz 1 genannten Wahlrechte gelten jeweils für fünf Geschäftsjahre, beginnend in dem Geschäftsjahr, in dem das...

		(3) Die Inanspruchnahme der in den Absätzen 1 und 2 genannten Wahlrechten ist gegenüber der zuständigen Behörde des Steuerhoheitsgebiets zu erklären, in dem die berichtspflichtige Geschäftseinheit belegen ist.





		Abschnitt 3

		Safe-Harbour-Regelungen

		Unterabschnitt 1

		Allgemeines

		§ 75

		Überprüfung der Anspruchsberechtigung

		(1) Die Safe-Harbour-Regelungen, die gemäß den §§ 76, 77 und 80 bis 83 für ein Steuerhoheitsgebiet (Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet) in Anspruch genommen werden können, gelten nicht in den Fällen, in denen

		1. eine Mindeststeuer nach § 2 entstehen könnte, wenn der für das Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet berechnete effektive Steuersatz unter dem Mindeststeuersatz liegt;

		2. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten innerhalb von 36 Monaten nach Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts durch die zuständige Finanzbehörde unter Angabe von besonderen Gründen zum Nachweis der Anspruchsberechtigung aufgefordert werden; und

		3. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten die Anspruchsberechtigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Aufforderung nachweisen.



		(2) Werden der zuständigen Behörde die Gründe, welche die Anspruchsberechtigung der betreffenden Safe-Harbour-Regelung wesentlich beeinträchtigt haben können, erst nach Eingang des Mindeststeuer-Bericht bei der zuständigen Behörde bekannt, beginnt die...





		Unterabschnitt 2

		Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungsteuer

		§ 76

		Anerkannte nationale Ergänzungssteuer

		Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit wird der Steuererhöhungsbetrag im Sinne des § 51 Absatz 1 für ein Steuerhoheitsgebiet auf null reduziert, wenn für das betreffende Geschäftsjahr eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer (§ 7 Absatz...





		Unterabschnitt 3

		Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinheiten

		§ 77

		Wahlrecht für eine vereinfachte Berechnung bei unwesentlichen Geschäftseinheiten

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann für Zwecke des § 50 eine vereinfachte Berechnung des Mindeststeuer-Umsatzes, des Mindeststeuer-Gewinns und der angepassten erfassten Steuern bei allen unwesentlichen Geschäftseinheiten erfol...

		(2) Für Zwecke der vereinfachten Berechnung für eine unwesentliche Geschäftseinheit entsprechen

		1. der Mindeststeuer-Umsatz und der Mindeststeuer-Gewinn einer unwesentlichen Geschäftseinheit dem im länderbezogenen Bericht ausgewiesenen Umsatz der Geschäftseinheit, gekürzt um Gewinnausschüttungen anderer Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ...

		2. die angepassten erfassten Steuern einer unwesentlichen Geschäftseinheit den im länderbezogenen Bericht ausgewiesenen für dieses Geschäftsjahr gezahlten und zurückgestellten Ertragsteuern. Darunter fallen keine Erträge oder Aufwendungen aus der Bild...



		(3) Absatz 1 ist nicht auf unwesentliche Geschäftseinheiten mit Umsätzen über 50 Millionen Euro anwendbar, wenn die Daten aus dem länderbezogenen Bericht nicht aus einem Einzelabschuss stammen, der auf Basis eines anerkannten Rechnungslegungsstandard ...





		Teil 9

		Übergangsregelungen

		Abschnitt 1

		Erstmalige Steuerpflicht

		§ 78

		Steuerattribute des Übergangsjahrs

		(1) Bei der Bestimmung des effektiven Steuersatzes eines Steuerhoheitsgebiets in einem Übergangsjahr und den darauffolgenden Jahren berücksichtigt die Unternehmensgruppe alle zu Beginn des Übergangsjahrs in den Abschlüssen aller Geschäftseinheiten in ...

		(2) Aktive latente Steuern, die sich aus Posten ergeben, welche von der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach dem dritten Teil ausgenommen sind, sind von der Berechnung nach Absatz 1 ausgenommen, wenn diese latenten Ste...

		(3) Bei Übertragungen von Vermögenswerten zwischen Geschäftseinheiten, die nach dem 30. November 2021 und vor Beginn eines Übergangsjahrs stattfinden, beruht der Ansatz der erworbenen Vermögenswerte (mit Ausnahme von Vorräten) auf dem von der veräußer...

		(4) Übergangsjahr im Sinne dieser Vorschrift bedeutet für ein Steuerhoheitsgebiet das erste Geschäftsjahr, in dem die Unternehmensgruppe in Bezug zu diesem Steuerhoheitsgebiet in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes oder einer ausländischen Vorschrif...





		Abschnitt 2

		Untergeordnete internationale Tätigkeit

		§ 79

		Übergangsregelung bei untergeordneter internationaler Tätigkeit

		(1) Unternehmensgruppen werden in den ersten fünf Jahren bei untergeordneter internationaler Tätigkeit von der Mindeststeuer (§ 2) befreit.

		(2) Eine untergeordnete internationale Tätigkeit einer Unternehmensgruppe liegt für ein Geschäftsjahr vor, wenn

		1. sie über Geschäftseinheiten in höchstens sechs Steuerhoheitsgebieten verfügt; und

		2. der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte aller Geschäftseinheiten, die in allen Steuerhoheitsgebieten außer dem Referenzsteuerhoheitsgebiet belegen sind, 50 Millionen Euro nicht übersteigt.



		(3) Das Referenzsteuerhoheitsgebiet einer Unternehmensgruppe ist das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr, in dem sie erstmals in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, den höchsten Gesamtwert an materiellen V...

		(4) Der in Absatz 1 genannte Zeitraum von fünf Jahren beginnt für die Primärergänzungssteuerregelung (§§ 8 bis 10) am 31. Dezember 2023, für die Sekundärergänzungssteuerregelung (§§ 11 bis 14) am 31. Dezember 2024. In den Fällen, in denen die Unterneh...





		Abschnitt 3

		Zeitlich befristeter Safe-Harbour

		§ 80

		Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler Unternehmensgruppen (CbCR-Safe-Harbour)

		(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit, wird der Steuererhöhungsbetrag (§ 51), einschließlich des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags (§ 54), bei Geschäftsjahren, die am oder vor dem 31. Dezember 2026 beginnen, aber vor dem 1. Juli 20...

		1. in diesem Steuerhoheitsgebiet weniger als 10 Millionen Euro Umsatzerlöse und weniger als 1 Million Euro Gewinn oder Verlust vor Steuern in ihrem qualifizierten länderbezogenen Bericht ausweist; bei der Ermittlung der Umsatzerlöse sind auch die Einh...

		2. einem vereinfacht berechneten effektiven Steuersatz (§ 83 Nummer 6) für dieses Steuerhoheitsgebiet unterliegt, wenn dieser mindestens dem Übergangssteuersatz entspricht; oder

		3. einen Gewinn oder Verlust vor Steuern im qualifizierten länderbezogenen Bericht ausweist, der gleich oder geringer als der substanzbasierte Freibetrag (§§ 55 bis 59) ist. Dabei sind nur solche Geschäftseinheiten zu berücksichtigen, die nach den Reg...



		(2) Für den Fall, dass eine Geschäftseinheit für Zwecke des länderbezogenen Berichts und dieses Gesetzes in zwei unterschiedlichen Steuerhoheitsgebieten belegen ist, findet für diese Absatz 1 keine Anwendung.

		(3) Stellt die Unternehmensgruppe für ein Geschäftsjahr keinen Antrag nach Absatz 1 oder erfüllt sie für ein Geschäftsjahr nicht die Voraussetzungen nach Absatz 1, ist sie für alle folgenden Geschäftsjahre von der Anwendung des Absatzes 1 ausgeschloss...



		§ 81

		Besonderheiten bei bestimmten Einheiten

		(1) Bei Inanspruchnahme des § 80 sind Joint Ventures und Joint Venture-Tochtergesellschaften (§ 64) so zu behandeln, als würde es sich um Geschäftseinheiten einer separaten Unternehmensgruppe handeln. Der Gewinn oder Verlust vor Steuern, die Umsatzerl...

		(2) § 80 gilt nicht für den Belegenheitsstaat der obersten Muttergesellschaft, wenn es sich bei dieser um eine transparente Einheit (§ 7 Absatz 32) handelt. Dies gilt nicht, wenn alle an der obersten Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteiligu...

		(3) Wenn es sich bei der obersten Muttergesellschaft um eine transparente Einheit (§ 7 Absatz 32) handelt oder diese einem Dividendenabzugsregime (§ 67) unterliegt, werden der Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehörigen Steuern, die den Ei...

		(4) § 80 gilt nur für Investmenteinheiten, die keines der Wahlrechte gemäß den §§ 70 und 71 in Anspruch genommen haben, und deren gruppenzugehörige Gesellschafter in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Im Falle des Satzes 1 erfolgt abweichend ...



		§ 82

		Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebieten

		Die folgenden Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete sind von der Anwendung des CbCR-Safe-Harbours ausgeschlossen:

		1. staatenlose Geschäftseinheiten;

		2. Mehrmütter-Unternehmensgruppen, bei denen kein gemeinsamer qualifizierter länderbezogener Bericht abgegeben wird;

		3. Steuerhoheitsgebiete, in denen Geschäftseinheiten belegen sind, die einen Antrag nach § 68 gestellt haben (zulässiges Ausschüttungssystem).





		§ 83

		Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour

		Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Anwendung der §§ 80, 81 und 82 die folgenden Definitionen:

		1. Ein länderbezogener Bericht (§ 138a der Abgabenordnung) ist qualifiziert, wenn dieser mit einem qualifizierten Konzernabschluss erstellt wurde. Ein qualifizierter Konzernabschluss ist einer der folgenden Abschlüsse:

		2. Die Umsatzerlöse entsprechen der Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen, wie sie im qualifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen sind.

		3. Die vereinfacht erfassten Steuern entsprechen dem im qualifizierten Konzernabschluss der Unternehmensgruppe ausgewiesenen Ertragsteueraufwand, nach Bereinigung aller nicht erfasster Steuern und ungewisser Steuerrückstellungen.

		4. Der Gewinn oder Verlust vor Steuern ist das Jahresergebnis vor Steuern, wie es im qualifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen ist, erhöht um einen nicht realisierten Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert.

		5. Ein nicht realisierter Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist die Summe aller Verluste, verringert um etwaige Gewinne, die auf einer Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligungen im Sinne des § 19 Absatz ...

		6. Der vereinfacht berechnete effektive Steuersatz für ein Steuerhoheitsgebiet wird wie folgt berechnet:

		7. Der Übergangssteuersatz beträgt für die Geschäftsjahre, die in 2023 und 2024 beginnen 15 Prozent, für in 2025 beginnende 16 Prozent und für in 2026 beginnende 17 Prozent.

		8. Qualifizierte Gesellschafter einer obersten Muttergesellschaft, die eine transparente Einheit ist, sind solche, die in § 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannt sind. Qualifizierte Gesellschafter einer obersten Muttergesellschaft, die einem Dividendenab...





		§ 84

		Übergangsregelungen bei gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen

		(1) Bei gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen ist für Geschäftsjahre, die am oder vor dem 31. Dezember 2025 beginnen, nicht mehr aber für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Juni 2027 enden, die Zurechnung des im Jahresabschluss eines gruppenzugeh...

		,Zurechnungsschlüssel -Summe alle Zurechnungsschlüssel.×zuzurechnende Steuern

		(2) Der Zurechnungsschlüssel nach Absatz 1 ermittelt sich wie folgt:

		(3) Findet das gemischte Hinzurechnungsbesteuerungsregime auch auf Einheiten Anwendung, die keine Geschäftseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind, ist für die Anwendung des Absatzes 1 insoweit ebenfalls eine Zurechnung zu diesen Einheiten vorzunehmen.





		Teil 10

		Nationale Ergänzungssteuer

		Abschnitt 1

		Allgemeines

		§ 85

		Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit

		(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit entsteht unbeschadet der §§ 8 und 11 in Höhe des für die Bundesrepublik Deutschland ermittelten und ihr nach § 51 Absatz 3 oder § 54 zugeordneten Steuererhöhungsbetrags für das Geschäftsjahr ein ...

		(2) Absatz 1 gilt entsprechend für im Inland belegene Joint Venture, Joint Venture-Tochtergesellschaften und Betriebsstätten eines Joint Venture oder einer Joint Venture-Tochtergesellschaft. Für Zwecke des Satzes 1 erfolgt keine Begrenzung des Steuere...

		(3) Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Besteuerung nach den Absätzen 1 und 2 der dritte bis neunte Teil dieses Gesetzes entsprechend.





		Abschnitt 2

		Besonderheiten

		§ 86

		Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten

		Für Zwecke der nationalen Ergänzungssteuerregelung sind staatenlose Geschäftseinheiten, Joint Venture und Joint Venture-Tochtergesellschaften dem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen in dem sie gegründet worden sind. Staatenlose Betriebsstätten einer Geschä...



		§ 87

		Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern

		§ 46 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass erfasste ausländische Steuern keinen nach § 1 Steuerpflichtigen zugerechnet werden dürfen, die der nationalen Ergänzungssteuerregelung unterliegt.



		§ 88

		Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer

		§ 51 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die nationale Ergänzungssteuerregelung für Zwecke der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags unberücksichtigt bleibt.





		Teil 11

		Besteuerungsverfahren und sonstige  Bestimmungen

		Abschnitt 1

		Besteuerungsverfahren

		§ 89

		Entstehung der Mindeststeuer und Besteuerungszeitraum

		Die Mindeststeuer (§ 2) für ein Geschäftsjahr entsteht mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das Geschäftsjahr endet. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr.



		§ 90

		Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht

		(1) Die nach § 1 Steuerpflichtigen haben für das Kalenderjahr eine Steuererklärung abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Die Steuererklärung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch durch Datenfernübertr...

		(2) Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung endet nicht vor Ablauf der Frist nach § 72 Absatz 3. Enden mehrere Geschäftsjahre in einem Kalenderjahr, ist das letzte dieser Geschäftsjahre maßgebend.



		§ 91

		Zuständigkeit

		Für die Besteuerung nach diesem Gesetz ist das Finanzamt zuständig, das für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständig ist. Im Falle des § 3 ist das für die Besteuerung des Einkommens des Gruppenträgers zuständige Finanzamt zuständig. Ist der Steuer...





		Abschnitt 2

		Bußgeldvorschriften, Ermächtigungen und Anwendungsvorschriften

		§ 92

		Bußgeldvorschriften

		(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

		1. entgegen § 72 Absatz 1 bis 3 den Mindeststeuer-Bericht nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise übermittelt; oder

		2. entgegen § 72 Absatz 1 in Verbindung mit § 73 den Mindeststeuer-Bericht nicht richtig oder nicht vollständig übermittelt.



		(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

		(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern.

		(4) Für das Bußgeldverfahren gelten die §§ 389, 390 und 410 Absatz 1 Nummer 2 bis 12 der Abgabenordnung entsprechend.

		(5) Für die Übergangszeit (§ 80 Absatz 1) findet Absatz 1 keine Anwendung, wenn nachgewiesen wird, dass angemessene Maßnahmen ergriffen wurden, die eine nicht rechtzeitige oder nicht in vorgeschriebener Weise (Absatz 1 Nummer 1) oder eine nicht richti...



		§ 93

		Ermächtigungen

		(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu b...

		(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Kommission entsprechend Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2022/2523 zu unterrichten.



		§ 94

		Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen

		Die Besteuerung nach diesem Gesetz oder nach einer ausländischen Vorschrift, die den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, kann nichtdurch die Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung eingeschränkt werden.



		§ 95

		Anwendungsvorschriften

		(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 2023 beginnen.

		(2) § 11 ist erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Dezember 2024 beginnen. Satz 1 gilt nicht für Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesellschaften in Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegen sind, die die Option nach Art...







		Artikel 2

		Änderung der Abgabenordnung

		In § 152 Absatz 3 Nummer 4 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, werden die Wörte...



		Artikel 3

		Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes

		§ 5 Absatz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Nummer 5h wird wie folgt gefasst:

		2. Nach Nummer 5h wird folgende Nummer eingefügt:





		Artikel 4

		Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 4j wird aufgehoben.

		2. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

		3. § 52 wird wie folgt geändert:

		„(8b) § 4j ist letztmals für Aufwendungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2024 entstehen.“







		Artikel 5

		Änderung des Außensteuergesetzes

		Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

		2. In § 8 Absatz 5 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „25 Prozent“ durch die Angabe „15 Prozent“ ersetzt.

		3. In § 10 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „ , § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes und § 9 Nummer 7 des Gewerbesteuergesetzes“ durch die Wörter „und § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes“ ersetzt.

		4. § 11 Absatz 5 wird aufgehoben.

		5. § 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

		6. Dem § 21 werden die folgenden Absätze 6 bis 9 angefügt:

		„(6) § 8 Absatz 5 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.

		(7) § 10 Absatz 2 Satz 4 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.

		(8) § 11 Absatz 5 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist letztmals für den Veranlagungs- und Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden.

		(9) § 6 Absatz 5 und § 18 Absatz 3 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden.“







		Artikel 6

		Änderung des Gewerbesteuergesetzes

		Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 7 Satz 7 bis 9 wird aufgehoben.

		2. § 9 ist wie folgt zu ändern:

		3. § 36 ist wie folgt zu ändern:





		Artikel 7

		Inkrafttreten

		Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investi-
tionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetz) 


A. Problem und Ziel 


Die ökonomischen Folgen der multiplen Krisen – die Corona-Pandemie und der russische 
Überfall auf die Ukraine – belasten die deutsche Wirtschaft, aber auch die öffentlichen 
Haushalte. Zugleich stellen die Dekarbonisierung und der demographische Wandel die 
deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Um diesen Herausforderungen begeg-
nen zu können, müssen auch aus steuerlicher Sicht die Rahmenbedingungen für mehr 
Wachstum, Investitionen und Innovationen verbessert werden. Gleichzeitig ist der finanzi-
elle Spielraum der öffentlichen Haushalte für steuerpolitische Impulse durch die vorange-
gangenen Krisen erheblich eingeengt.  


Um die Wachstumschancen für unsere Wirtschaft zu erhöhen, Investitionen und Innovation 
in neue Technologien zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland zu stärken, werden daher zielgerichtete Maßnahmen ergriffen, die die be-
grenzten Spielräume der öffentlichen Haushalte in den Blick nehmen und dadurch – auch 
vor dem Hintergrund der außerordentlich hohen Inflationsrate – keinen zusätzlichen Preis-
druck erzeugen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden wir die Liquiditätssituation der Unternehmen verbes-
sern und Impulse setzen, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren und mit unter-
nehmerischem Mut Innovationen wagen können. Dies ist wichtig, um die Transformation 
unserer Wirtschaft zu begleiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumschancen 
und den Standort Deutschland zu stärken. 


Daneben werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Steuersystem an zentralen Stel-
len zu vereinfachen und durch Anhebung von Schwellenwerten und Pauschalen vor allem 
kleine Betriebe von Bürokratie zu entlasten. Mit einer Vielzahl an kleineren Maß-nahmen 
erreichen wir eine Wirkung in der Breite. 


Es gehört zur Fairness gegenüber allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern sowie Wett-
bewerbern, dass unerwünschte Steuergestaltungen effektiv unterbunden werden. Mit die-
sem Gesetz ergreifen wir Maßnahmen, die dazu beitragen, unerwünschte Steuergestaltun-
gen aufzudecken und abzustellen und damit das Vertrauen in den Staat stärken.  


Darüber hinaus werden wir das Steuerrecht im Rahmen des im Koalitionsvertrag Verein-
barten weiter modernisieren.  


Hervorzuheben sind folgende Maßnahmen: 


– Einführung einer Investitionsprämie zur Beförderung der Transformation der Wirtschaft 
in Richtung insbesondere von mehr Klimaschutz. 
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– Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung. 


– Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs. 


– Mehr Liquidität bei kleinen und mittleren Unternehmen durch Verbesserungen bei den 
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter, den Abschreibungsmöglichkei-
ten zu den Sammelposten und zur Sonderabschreibung nach § 7g EStG.  


– Reform der Thesaurierungsbegünstigung und Steigerung der Attraktivität der Option 
zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG. 


– Anhebung der Grenze für die Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger 
(§ 141 AO) und der Grenze für die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung (Möglichkeit der 
Berechnung der Steuer nach vereinnahmten statt vereinbarten Entgelten) nach § 20 
Satz 1 Nummer 1 UStG. 


– Digitalisierung des Spendenverfahrens – Einführung eines Spendenregister. 


– Einführung einer Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.  


– Erhöhung des Schwellenwertes zur Befreiung von der Abgabe von vierteljährlichen 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen von 1 000 Euro auf 2 000 Euro. 


– Die Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen wird auf in-
nerstaatliche Steuergestaltungen ausgeweitet.  


– Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektro-
nischen Rechnungen zwischen inländischen Unternehmen. 


– Reform der Zinsschranke und Einführung einer Zinshöhenschranke. 


– Anpassung der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung. 


– Anpassung der AO und anderer Steuergesetze an das Personengesellschaftsrechts-
modernisierungsgesetz (MoPeG) vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436). 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


Insgesamt - 6 660 . - 1 595 - 4 965 - 6 305 - 6 300 - 6 255 


Bund - 2 440 . - 732 - 1 977 - 2 276 - 2 289 - 2 346 


Länder - 2 289 . - 696 - 1 880 - 2 137 - 2 163 - 2 219 


Gemeinden - 1 931 . - 167 - 1 108 - 1 892 - 1 848 - 1 690 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Regelungen führen beim Einzelplan 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 insgesamt 
zu einem Mehrbedarf von 23 318 T€ sowie von insgesamt 17 Planstellen/Stellen.  
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Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln in 2023 ist mit den vorhandenen Mitteln und 
Planstellen zu realisieren. Ab 2024 soll der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln finan-
ziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-
ben an: 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


0811 Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
klarstellende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen 


 


140 332 355 355 


 
Kapitalertragsteuer-Erstattungsan-
spruch ausländischer gemeinnütziger 
Organisationen 


46 92 92 92 92 


Summe  46 232 424 447 447 


0815 Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
klarstellende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen 


 8 651 4 609 2 376 2 376 


 
Kapitalertragsteuer-Erstattungsan-
spruch ausländischer gemeinnütziger 
Organisationen 


1 235 470 470 470 470 


Summe   1 235 9 121 5 079 2 846 2 846 


0816 Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
klarstellende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen 


 0 119 238 238 


Summe   0 119 238 238 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr 1 281 9 353 5 622 3 531 3 531 


Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt 
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung ersichtlich. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): -505 867,0 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): -1 860,5 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden): 0,0 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro): -12,0 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): -47 053,9 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): --47 794,9 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 714,0 
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davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 443,0 


davon Sonstiges (in Tsd. Euro): 0,0 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one out“-Regelung 
(Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein „Out“ in Höhe 
von rund 47 Mio. Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen für Rege-
lungsvorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 31 373,4 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 3 032,4 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 28 341,0 


davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 0,0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 12 442,0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 11 902,0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 540,0 


davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 0,0 


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird auf 
die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen. 


Durch die gesetzlichen Änderungen entsteht in den Ländern ein einmaliger automations-
technischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifi-
zierbar. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investi-
tionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 


(Wachstumschancengesetz)1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Gesetz zur steuerlichen Förderung von Investitionen in den Klimaschutz [TnV] 
(Klimaschutz-Investitionsprämiengesetz – Klimaschutz-InvPG) 


Artikel 2 Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023] 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV] 


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024] 


Artikel 5 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2028] 


Artikel 6 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung [TnV] 


Artikel 7 Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2025] 


Artikel 8 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes [TnV] 


Artikel 9 Änderung der Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 10 Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2024] 


Artikel 11 Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2025] 


Artikel 12 Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2027] 


Artikel 13 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV] 
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Artikel 19 Änderung der Finanzgerichtsordnung [1.1.2024] 


                                                
1) Artikel 42 dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Ände-


rung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zu-sammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1). 
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(Klimaschutz-Investitionsprämiengesetz – Klimaschutz-InvPG) 


§ 1 


Anspruchsberechtigte 


(1) Anspruchsberechtigt sind Steuerpflichtige im Sinne des Einkommensteuer- und 
des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie steuerpflichtige Einkünfte im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes erzielen, nicht von der Be-
steuerung befreit sind und die in diesem Gesetz aufgeführten Voraussetzungen erfüllen. 


(2) Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Einkommensteuergesetzes ist die Mitunternehmerschaft Anspruchsberechtigter. Nach § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes optierende Gesellschaften sind als Steuerpflichtige im 
Sinne des Körperschaftsteuergesetzes anspruchsberechtigt. 


§ 2 


Begünstigte Klimaschutz-Investitionen 


(1) Begünstigt sind die Anschaffung und Herstellung von neuen abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sowie Maßnahmen an bestehenden be-
weglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die zu nachträglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten führen (begünstigte Investitionen), wenn die Wirtschaftsgüter  


1. in einem Einsparkonzept enthalten sind, das die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 
erfüllt,  


2. dazu dienen, dass der Anspruchsberechtigte im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit 
die Energieeffizienz verbessert und damit 


a) geltende Unionsnormen übertrifft oder 


b) angenommene, aber noch nicht in Kraft getretenen Unionsnormen erfüllt, sofern 
die Investition spätestens 18 Monate vor Inkrafttreten der Norm durchgeführt und 
abgeschlossen wird, 


3. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder der Beendigung der Maßnahme und im 
darauffolgenden Wirtschaftsjahr in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs des 
Steuerpflichtigen ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden. 


Nicht begünstigt sind Investitionen im Sinne des Satzes 1 


1. für Kraft-Wärme-Kopplung,  


2. für Fernwärme und/oder Fernkälte, 


3. für Energieanlagen, die mit fossilen Brennstoffen, einschließlich Erdgas, betrieben wer-
den. 


(2) Das nach Absatz 1 Nummer 1 erforderliche Einsparkonzept muss mit Hilfe eines 
Energieberaters oder eines eigenen Energiemanagers (sofern der Anspruchsberechtigte 
über ein nach DIN EN ISO 50001 oder Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) zerti-
fiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem verfügt) erstellt worden sein und die we-
sentlichen Anforderungen an ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 im Sinne des § 8a des 
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Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) 
erfüllen. Zusätzlich zu den Anforderungen nach DIN EN 16247-1 sind die unter Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 erforderlichen Angaben aufzunehmen. 


(3) Unternehmensexterne Energieberater müssen im Programm „Bundesförderung 
der Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme: Modul 1“ (Energieau-
dit) gemäß der Richtlinie über die Förderung von Energieberatung für Nichtwohngebäude, 
Anlagen und Systemen zugelassen sein. Die Beratung muss für das beratene Unterneh-
men hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutral sowie technologieoffen erfolgen. 


(4) Die Investitionsprämie für die nach dem Absatz 1 begünstigten Investitionen kann 
nur in Anspruch genommen werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder 
die nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten je Wirtschaftsgut mindestens 
10 000 Euro betragen. 


§ 3 


Förderzeitraum 


(1) Die Investition im Sinne des § 2 Absatz 1 ist begünstigt, wenn sie der Anspruchs-
berechtigte nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des Gesetzes] und 
vor dem 1. Januar 2028 begonnen und abgeschlossen hat oder nach dem 31. Dezem-
ber 2027 abschließt, soweit vor dem 1. Januar 2028 Teilherstellungskosten entstanden o-
der Anzahlungen auf Anschaffungskosten geleistet werden.  


(2) Die Investition ist in dem Zeitpunkt begonnen, in dem das Wirtschaftsgut bestellt 
oder mit seiner Herstellung begonnen worden ist. Nachträgliche Herstellungsarbeiten oder 
Arbeiten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten führen, sind in dem Zeitpunkt begon-
nen, indem entweder die erste Bestellung für die Lieferung von Material ausgelöst wird o-
der, soweit keine Lieferung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begonnen wird. Investitionen sind 
in dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft oder hergestellt 
sind. 


§ 4 


Förderfähige Aufwendungen, Bemessungsgrundlage und Höhe der Investitionsprä-
mie 


(1) Zum förderfähigen Aufwand gehören die nachgewiesenen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten sowie die vor dem 1. Januar 2028 entstandenen Teilherstellungskosten 
und geleisteten Anzahlungen auf Anschaffungskosten einer nach § 2 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 begünstigten Investition. 


(2) Bemessungsgrundlage ist die Summe der förderfähigen Aufwendungen im Sinne 
des Absatzes 1. Die Bemessungsgrundlage beträgt im Förderzeitraum nach § 3 insgesamt 
maximal 200 000 000 Euro.  


(3) Die Investitionsprämie beträgt 15 Prozent der Bemessungsgrundlage nach Ab-
satz 2. Die Investitionsprämie beträgt daher im Förderzeitraum insgesamt höchstens 
30 000 000 Euro. 


(4) Werden für die im Einsparkonzept nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 enthalte-
nen Maßnahmen neben der Investitionsprämie weitere staatliche Beihilfen für den Umwelt-
schutz gewährt, darf die Summe dieser Beihilfen einschließlich der Investitionsprämie nach 
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diesem Gesetz den Betrag von 30 000 000 Euro pro Unternehmen und Investitionsvorha-
ben nicht übersteigen. 


§ 5 


Antrag auf Investitionsprämie 


(1) Die Investitionsprämie wird auf Antrag des Anspruchsberechtigten gewährt, soweit 
der Anspruch nach Absatz 2 entstanden ist und die Bemessungsgrundlage nach § 4 Ab-
satz 2 mindestens 50 000 Euro beträgt Der Anspruchsberechtigte kann im Förderzeitraum 
nach § 3 maximal zwei Anträge auf Investitionsprämie stellen.  


(2) Der Anspruch auf die Investitionsprämie entsteht im Zeitpunkt der Anschaffung o-
der Herstellung der nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen. Für vor dem 1. Januar 
2028 entstandene Teilherstellungskosten oder geleistete Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investition entsteht der Anspruch auf die In-
vestitionsprämie am 31. Dezember 2027. 


(3) Der Antrag auf Investitionsprämie ist ausschließlich elektronisch nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle bei dem für die Besteu-
erung des Anspruchsberechtigten nach dem Einkommen zuständigen Finanzamt zu stel-
len. Dies gilt auch, wenn die Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b 
der Abgabenordnung gesondert festgestellt werden. Ist eine Mitunternehmerschaft An-
spruchsberechtigter, so ist der Antrag bei dem Finanzamt zu stellen, das für die einheitliche 
und gesonderte Feststellung der Einkünfte zuständig ist. Der Antrag ist spätestens bis zum 
31. Dezember 2029 beim zuständigen Finanzamt zu stellen. 


(4) In dem Antrag nach Absatz 1 sind die nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen 
so genau zu bezeichnen, dass eine Überprüfung möglich ist. In dem Antrag nach Absatz 1 
sind zudem alle weiteren nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben aufzunehmen, die 
für eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich sind. Dazu gehören insbeson-
dere die Angaben, die für die Feststellung der Voraussetzungen nach § 4 Absatz 4, § 6 
Absatz 2 und § 7 erforderlich sind.  


(5) Dem Antrag nach Absatz 1 ist das nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 2 Absatz 2 und 3 erforderliche Einsparkonzept sowie eine schriftliche Bestäti-
gung des Energieberaters oder des eigenen Energiemanagers, mit dessen Hilfe das Ein-
sparkonzept erstellt wurde, beizufügen, dass die im Antrag aufgeführten Investitionen mit 
den im Einsparkonzept enthaltenen Maßnahmen übereinstimmen und die nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 2 Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 


§ 6 


Kumulierung mit anderen Förderungen oder staatlichen Beihilfen 


(1) Die Investitionsprämie kann vorbehaltlich des Absatzes 2 neben anderen Förde-
rungen oder staatlichen Beihilfen für begünstigte Investitionen im Sinne des § 2 Absatz 1 
gewährt werden 


(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten 
Investition dürfen nicht in die förderfähigen Aufwendungen im Sinne des § 4 Absatz 1 ein-
bezogen werden, wenn die nach § 2 Absatz 1 begünstigte Investition im Rahmen anderer 
Förderungen oder staatlicher Beihilfen gefördert wurde oder wird. 
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§ 7 


Anzuwendende Rechtsvorschriften der Europäischen Union 


(1) Auf dieses Gesetz findet die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, im Folgenden Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO), 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/917 der 
Kommission vom 4. Mai 2023 (ABl. L 119/159 vom 5.5.2023, S. 1), in der jeweils geltenden 
Fassung Anwendung. 


(2) Ein Anspruch nach diesem Gesetz besteht nicht für Unternehmen in Schwierigkei-
ten im Sinne des Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c und des Artikel 2 Nummer 18 AGVO und 
soweit die Anwendung der AGVO nach Artikel 1 Absatz 3 und Absatz 6 AGVO ausge-
schlossen ist.  


(3) Die Gewährung der Investitionsprämie ist nicht zulässig, solange derjenige, der die 
Investitionsprämie beantragt, zu einer Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines früheren 
Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt verpflichtet worden und dieser Rückzahlungsanfor-
derung nicht nachgekommen ist. 


§ 8 


Festsetzung und Auszahlung der Investitionsprämie 


Die Investitionsprämie ist in einem Investitionsprämienbescheid festzusetzen und in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Investitionsprämienbescheides aus den Ein-
nahmen an Einkommensteuer, bei Steuerpflichtigen im Sinne des Körperschaftsteuerge-
setzes aus den Einnahmen an Körperschaftsteuer auszuzahlen. 


§ 9 


Ertragsteuerliche Behandlung der Investitionsprämie 


Wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begüns-
tigten Investition in der Bemessungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 berücksichtigt, ist die Ab-
setzung für Abnutzung nach § 7 des Einkommensteuergesetzes dieser begünstigten Inves-
tition ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der Investitionsprämie von den insoweit um die 
Investitionsprämie geminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen. 


§ 10 


Anwendung der Abgabenordnung 


Die Vorschriften der Abgabenordnung sind mit Ausnahme des § 163 der Abgabenord-
nung entsprechend anzuwenden. In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die auf Grund 
dieses Gesetzes ergehenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden ist der Finanzrechts-
weg gegeben. 
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§ 11 


Verzinsung des Rückforderungsanspruchs 


Ist der Investitionsprämienbescheid nach § 8 aufgehoben oder zuungunsten des An-
spruchsberechtigten geändert worden, ist der Rückzahlungsanspruch nach Maßgabe des 
§ 238 Absatz 1 und des § 239 der Abgabenordnung vom Tag der Auszahlung der Investiti-
onsprämie an zu verzinsen. Der Zinslauf endet mit Ablauf des Tages, an dem der geänderte 
Investitionsprämienbescheid wirksam geworden ist. Maßgebend für die Zinsberechnung ist 
die Differenz zwischen der neu festgesetzten Investitionsprämie und der vorher festgesetz-
ten Investitionsprämie. Zinsschuldner ist der Anspruchsberechtigte. Die Festsetzungsfrist 
für die Zinsfestsetzung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Investitionsprä-
mienbescheid aufgehoben oder geändert worden ist. 


§ 12 


Verfolgung von Straftaten 


Für die Investitionsprämie gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378 und 379 
Absatz 1 und 4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend. Für das Straf-
verfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die eine 
solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend. 


§ 13 


Bekanntmachungserlaubnis 


Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu machen. 


§ 14 


Evaluierung 


Die Bundesregierung wird die Anwendung dieses Gesetzes spätestens im Jahr 2029 
auf wissenschaftlicher Grundlage und auf der Basis eines von der Europäischen Kommis-
sion genehmigten Evaluierungsplanes evaluieren. Die Bundesregierung unterrichtet den 
Deutschen Bundestag über die Ergebnisse der Evaluierung. 


§ 15 


Anwendungsregelung 


(1) Das Gesetz ist im Fall eines Beschlusses der Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a AGVO ununterbrochen bis zum Wegfall der Freistellungs-
voraussetzungen der AGVO oder eines Rechtsaktes, der an die Stelle der AGVO tritt, an-
wendbar.  


(2) Das Bundesministerium der Finanzen hat  
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1. den Beschluss der Europäischen Kommission gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a 
AGVO sowie  


2. den Tag des Wegfalls der Freistellungsvoraussetzungen  


im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 


Artikel 2 


Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023] 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden die Überschrift zu Abschnitt XVI und die Angaben zu 
den §§ 123 bis 126 gestrichen. 


2. Die Überschrift zu Abschnitt XVI wird gestrichen. 


3. Die §§ 123 bis 126 werden aufgehoben. 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ er-
setzt. 


b) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „1 000 Euro“ durch die Angabe „5 000 Euro“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „vier Wirtschaftsjahren“ durch die Wörter „zwei 
Wirtschaftsjahren“ und die Wörter „mit jeweils einem Fünftel“ durch die Wörter 
„mit jeweils einem Drittel“ ersetzt. 


2. In § 7g Absatz 5 wird die Angabe „20 Prozent“ durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt. 


3. In § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2“ durch die 
Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2 oder 4“ ersetzt. 


4. § 19 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 
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Jahr des Versor-
gungsbeginns 


Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag  


in Euro 
in % der 


Versorgungsbezüge Höchstbetrag in Euro 


bis 2005 40,0 3 000 900 


ab 2006 38,4 2 880 864 


2007 36,8 2 760 828 


2008 35,2 2 640 792 


2009 33,6 2 520 756 


2010 32,0 2 400 720 


2011 30,4 2 280 684 


2012 28,8 2 160 648 


2013 27,2 2 040 612 


2014 25,6 1 920 576 


2015 24,0 1 800 540 


2016 22,4 1 680 504 


2017 20,8 1 560 468 


2018 19,2 1 440 432 


2019 17,6 1 320 396 


2020 16,0 1 200 360 


2021 15,2 1 140 342 


2022 14,4 1 080 324 


2023 14,0 1 050 315 


2024 13,6 1 020 306 


2025 13,2 990 297 


2026 12,8 960 288 


2027 12,4 930 279 


2028 12,0 900 270 


2029 11,6 870 261 


2030 11,2 840 252 


2031 10,8 810 243 


2032 10,4 780 234 


2033 10,0 750 225 


2034 9,6 720 216 


2035 9,2 690 207 


2036 8,8 660 198 


2037 8,4 630 189 


2038 8,0 600 180 


2039 7,6 570 171 


2040 7,2 540 162 


2041 6,8 510 153 


2042 6,4 480 144 


2043 6,0 450 135 


2044 5,6 420 126 
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2045 5,2 390 117 


2046 4,8 360 108 


2047 4,4 330 99 


2048 4,0 300 90 


2049 3,6 270 81 


2050 3,2 240 72 


2051 2,8 210 63 


2052 2,4 180 54 


2053 2,0 150 45 


2054 1,6 120 36 


2055 1,2 90 27 


2056 0,8 60 18 


2057 0,4 30 9 


2058 0,0 0 0“. 


5. § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist nach dem Jahr des Rentenbeginns und 
dem in diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der nachstehenden Tabelle zu 
entnehmen: 


Jahr des  
Rentenbeginns 


Besteuerungsanteil 
in % 


Jahr des  
Rentenbeginns 


Besteuerungsanteil 
in % 


bis 2005 50,0 2032 87,0 


ab 2006 52,0 2033 87,5 


2007 54,0 2034 88,0 


2008 56,0 2035 88,5 


2009 58,0 2036 89,0 


2010 60,0 2037 89,5 


2011 62,0 2038 90,0 


2012 64,0 2039 90,5 


2013 66,0 2040 91,0 


2014 68,0 2041 91,5 


2015 70,0 2042 92,0 


2016 72,0 2043 92,5 


2017 74,0 2044 93,0 


2018 76,0 2045 93,5 


2019 78,0 2046 94,0 


2020 80,0 2047 94,5 


2021 81,0 2048 95,0 


2022 82,0 2049 95,5 


2023 82,5 2050 96,0 


2024 83,0 2051 96,5 


2025 83,5 2052 97,0 


2026 84,0 2053 97,5 
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2027 84,5 2054 98,0 


2028 85,0 2055 98,5 


2029 85,5 2056 99,0 


2030 86,0 2057 99,5 


2031 86,5 2058 100,0“. 


6. § 24a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Der maßgebende Prozentsatz und der Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags 
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


Das auf die Vollendung des 64. 
Lebensjahres folgende Kalen-


derjahr 


Altersentlastungsbetrag 


in % der Einkünfte Höchstbetrag in Euro 


2005 40,0 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 900 


2006 38,4 1 824 


2007 36,8 1 748 


2008 35,2 1 672 


2009 33,6 1 596 


2010 32,0 1 520 


2011 30,4 1 444 


2012 28,8 1 368 


2013 27,2 1 292 


2014 25,6 1 216 


2015 24,0 1 140 


2016 22,4 1 064 


2017 20,8 988 


2018 19,2 912 


2019 17,6 836 


2020 16,0 760 


2021 15,2 722 


2022 14,4 684 


2023 14,0 665 


2024 13,6 646 


2025 13,2 627 


2026 12,8 608 


2027 12,4 589 


2028 12,0 570 


2029 11,6 551 


2030 11,2 532 


2031 10,8 513 


2032 10,4 494 


2033 10,0 475 


2034 9,6 456 


2035 9,2 437 
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2036 8,8 418 


2037 8,4 399 


2038 8,0 380 


2039 7,6 361 


2040 7,2 342 


2041 6,8 323 


2042 6,4 304 


2043 6,0 285 


2044 5,6 266 


2045 5,2 247 


2046 4,8 228 


2047 4,4 209 


2048 4,0 190 


2049 3,6 171 


2050 3,2 152 


2051 2,8 133 


2052 2,4 114 


2053 2,0 95 


2054 1,6 76 


2055 1,2 57 


2056 0,8 38 


2057 0,4 19 


2058 0,0 0“. 


7. § 34a wird wie folgt gefasst: 


„§ 34a 


Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne 


(1) Sind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3) im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist die Einkommensteuer 
für diese Gewinne auf Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit einem Steu-
ersatz von 28,25 Prozent zu berechnen; dies gilt nicht, soweit für die Gewinne der Frei-
betrag nach § 16 Absatz 4 oder die Steuerermäßigung nach § 34 Absatz 3 in Anspruch 
genommen wird oder es sich um Gewinne im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 4 han-
delt. Der Antrag nach Satz 1 ist für jeden Betrieb oder Mitunternehmeranteil für jeden 
Veranlagungszeitraum gesondert bei dem für die Einkommensbesteuerung zuständi-
gen Finanzamt zu stellen. § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung ist entsprechend an-
zuwenden. Bei Mitunternehmeranteilen kann der Steuerpflichtige den Antrag nur stel-
len, wenn sein Anteil am nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelten Gewinn mehr 
als 10 Prozent beträgt oder 10 000 Euro übersteigt. Der Antrag kann bis zur Unanfecht-
barkeit des Einkommensteuerbescheids für den nächsten Veranlagungszeitraum vom 
Steuerpflichtigen ganz oder teilweise zurückgenommen werden; der Einkommensteu-
erbescheid ist entsprechend zu ändern. Die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, be-
vor die Festsetzungsfrist für den nächsten Veranlagungszeitraum abgelaufen ist. 
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(2) Der nicht entnommene Gewinn des Betriebs oder Mitunternehmeranteils ist 
der nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelte Gewinn vermindert um den positiven 
Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres vermehrt um die Gewerbe-
steuer des Wirtschaftsjahres. Entnahmen für die Zahlung der Einkommensteuer nach 
Absatz 1 Satz 1 und des darauf entfallenden Solidaritätszuschlages bleiben außer An-
satz. Entnahmen gelten vorrangig bis zur Höhe der Einkommensteuer im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 und des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags als zur Zahlung 
dieser Beträge verwendet. 


(3) Der Begünstigungsbetrag ist der im Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 
Satz 1 auf Antrag begünstigte Gewinn. Der Begünstigungsbetrag des Veranlagungs-
zeitraums, vermindert um die darauf entfallende Steuerbelastung nach Absatz 1 und 
den darauf entfallenden Solidaritätszuschlag, vermehrt um den nachversteuerungs-
pflichtigen Betrag des Vorjahres und den auf diesen Betrieb oder Mitunternehmeranteil 
nach Absatz 7 übertragenen nachversteuerungspflichtigen Betrag, vermindert um den 
Nachversteuerungsbetrag im Sinne des Absatzes 6 und den auf einen anderen Betrieb 
oder Mitunternehmeranteil nach Absatz 7 übertragenen nachversteuerungspflichtigen 
Betrag, ist der nachversteuerungspflichtige Betrag des Betriebs oder Mitunternehmer-
anteils zum Ende des Veranlagungszeitraums. Dieser ist für jeden Betrieb oder Mitun-
ternehmeranteil jährlich gesondert festzustellen. 


(4) Die positive Differenz zwischen dem nicht entnommenen Gewinn im Sinne 
des Absatzes 2 des Wirtschaftsjahres und dem Begünstigungsbetrag im Sinne des Ab-
satzes 3 Satz 1 ist der nachversteuerungsfreie Entnahmebetrag. Der nachversteue-
rungsfreie Entnahmebetrag des Veranlagungszeitraums, vermehrt um das nachver-
steuerungsfreie Entnahmevolumen des Vorjahres und vermindert um das im Veranla-
gungszeitraum ausgeschöpfte nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen im Sinne 
des Absatzes 5 ist das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen des Betriebs oder 
Mitunternehmeranteils zum Ende des Veranlagungszeitraums. Dieses ist für jeden Be-
trieb oder Mitunternehmeranteil jährlich gesondert festzustellen. Wurde kein Antrag des 
Steuerpflichtigen nach Absatz 1 Satz 1 gestellt und ist kein nachversteuerungspflichti-
ger Betrag des Betriebs oder Mitunternehmeranteils nach Absatz 3 festzustellen, ist 
das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen nur auf erstmaligen Antrag des Steu-
erpflichtigen festzustellen. 


(5) Soweit der positive Saldo aus Entnahmen und Einlagen im Wirtschaftsjahr den 
Gewinn nach § 4 Absatz 1 oder § 5 übersteigt, mindert sich in diesem Umfang das 
nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen (verbrauchtes nachversteuerungsfreies 
Entnahmevolumen). 


(6) Übersteigt der positive Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschafts-
jahres bei einem Betrieb oder Mitunternehmeranteil den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder 
§ 5 ermittelten Gewinn und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen im Sinne 
des Absatzes 4 zum Ende des vorangegangenen Veranlagungszeitraums (Nachver-
steuerungsbetrag), ist eine Nachversteuerung durchzuführen, soweit zum Ende des 
vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein nachversteuerungspflichtiger Betrag 
nach Absatz 3 festgestellt wurde. Die Einkommensteuer auf den Nachversteuerungs-
betrag beträgt 25 Prozent. Der Nachversteuerungsbetrag ist um die Beträge, die für die 
Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) anlässlich der Übertragung des Betriebs oder Mit-
unternehmeranteils entnommen wurden, zu vermindern. 


(7) Die Übertragung oder Überführung eines Wirtschaftsguts nach § 6 Absatz 5 
Satz 1 bis 3 führt unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 zur Nachversteuerung. 
Eine Nachversteuerung findet nicht statt, wenn der Steuerpflichtige beantragt, den 
nachversteuerungspflichtigen Betrag in Höhe des Buchwerts des übertragenen oder 
überführten Wirtschaftsguts, höchstens jedoch in Höhe des 
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Nachversteuerungsbetrags, den die Übertragung oder Überführung des Wirtschafts-
guts ausgelöst hätte, auf den anderen Betrieb oder Mitunternehmeranteil zu übertra-
gen. 


(8) Eine Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags nach Ab-
satz 6 ist durchzuführen  


1. in den Fällen der Betriebsveräußerung oder -aufgabe im Sinne der §§ 14, 16 Ab-
satz 1 und 3 sowie des § 18 Absatz 3, 


2. in den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils in eine 
Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft sowie in den Fällen des Formwech-
sels einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, 


3. in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunterneh-
meranteils nach § 6 Absatz 3, wenn die Übertragung an eine Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermögensmasse erfolgt. Ein Fall der unentgeltlichen Über-
tragung liegt auch vor, wenn der Mitunternehmer ausscheidet und sein Anteil dem 
übrigen Mitunternehmer oder den übrigen Mitunternehmern unentgeltlich zu-
wächst. Dies gilt entsprechend für eine unentgeltliche Übertragung auf eine Mitun-
ternehmerschaft, soweit der Betrieb oder der Mitunternehmeranteil einer Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse als Mitunternehmer zuzu-
rechnen ist, 


4. wenn der Gewinn nicht mehr nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelt wird, 


5. wenn der Steuerpflichtige dies beantragt. 


Eine anteilige Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags ist durch-
zuführen 


1. in den Fällen der entgeltlichen Veräußerung eines Teils eines Einzelunternehmens 
oder eines Teils eines Mitunternehmeranteils,  


2. in den Fällen der Einbringung eines Teilbetriebs oder eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, 


3. in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Teilbetriebs, eines Teils eines 
Einzelunternehmens oder Teils eines Mitunternehmeranteils nach § 6 Absatz 3, 
wenn die Übertragung an eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse erfolgt. Ein Fall der unentgeltlichen Übertragung im Sinne von Satz 1 
liegt auch vor, wenn der Teil der Mitunternehmeranteils dem übrigen Mitunterneh-
mer oder den übrigen Mitunternehmern unentgeltlich zuwächst. Dies gilt entspre-
chend für eine unentgeltliche Übertragung auf eine Mitunternehmerschaft, soweit 
der übertragene Teil des Betriebs oder des Teils eines Mitunternehmeranteils einer 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse als Mitunternehmer 
zuzurechnen ist. 


In den Fällen des Satzes 2 geht insoweit das nachversteuerungsfreie Entnahmevolu-
men nach Absatz 4 anteilig unter. Absatz 9 Satz 3 gilt sinngemäß. In den Fällen von 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 ist die nach Absatz 6 geschuldete Einkommensteuer 
auf Antrag des Steuerpflichtigen oder seines Rechtsnachfolgers in regelmäßigen Teil-
beträgen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren seit Eintritt der ersten Fälligkeit 
zinslos zu stunden, wenn ihre alsbaldige Einziehung mit erheblichen Härten für den 
Steuerpflichtigen verbunden wäre. 


(9) In den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunter-
nehmeranteils nach § 6 Absatz 3 hat der Rechtsnachfolger den 
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nachversteuerungspflichtigen Betrag und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolu-
men des Rechtsvorgängers fortzuführen; Absatz 8 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 Num-
mer 3 bleiben unberührt. Bei unentgeltlicher Aufnahme einer natürlichen Person in ein 
bestehendes Einzelunternehmen oder unentgeltlicher Übertragung eines Teils eines 
Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person hat der Rechtsnachfolger den nach-
versteuerungspflichtigen Betrag und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen 
anteilig fortzuführen. Maßgeblich ist der Anteil des übertragenen Betriebsvermögens 
an dem Betriebsvermögen des Rechtsvorgängers vor der Übertragung. In den Fällen 
der Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils zu Buchwerten nach § 24 
des Umwandlungssteuergesetzes gehen der für den eingebrachten Betrieb oder Mit-
unternehmeranteil festgestellte nachversteuerungspflichtige Betrag und das für den 
eingebrachten Betrieb oder Mitunternehmeranteil festgestellte nachversteuerungsfreie 
Entnahmevolumen auf den neuen Mitunternehmeranteil über. Bei Einbringung eines 
Teils eines Mitunternehmeranteils zu Buchwerten nach § 24 des Umwandlungssteuer-
gesetzes gehen der nachversteuerungspflichtige Betrag und das nachversteuerungs-
freie Entnahmevolumen anteilig auf den neuen Mitunternehmeranteil über; Satz 3 gilt 
entsprechend. 


(10) Negative Einkünfte dürfen nicht mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne 
von Absatz 1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie dürfen insoweit auch nicht nach § 10d 
abgezogen werden. 


(11) Zuständig für den Erlass der Feststellungsbescheide über den nachversteue-
rungspflichtigen Betrag und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen ist das für 
die Einkommensbesteuerung zuständige Finanzamt. Die Feststellungsbescheide kön-
nen nur insoweit angegriffen werden, als sich der nachversteuerungspflichtige Betrag 
oder das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen gegenüber dem nachversteue-
rungspflichtigen Betrag oder dem nachversteuerungsfreien Entnahmevolumen des 
Vorjahres verändert haben. Die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 können mit 
dem Einkommensteuerbescheid verbunden werden. 


(12) Sind Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstän-
diger Arbeit nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgaben-
ordnung gesondert festzustellen, können auch die Höhe der Entnahmen und Einlagen 
sowie weitere nach den Absätzen 1 bis 9 erforderliche Besteuerungsgrundlagen ge-
sondert festgestellt werden. Zuständig für die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 
ist das Finanzamt, das für die gesonderte Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung zuständig ist. Die gesonderten Feststellungen nach 
Satz 1 können mit der Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung verbunden werden. Die Feststellungsfrist für die gesonderte Feststellung 
nach Satz 1 endet nicht vor Ablauf der Feststellungsfrist für die Feststellung nach § 180 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung. 


(13) Der Bescheid über die gesonderte Feststellung des nachversteuerungspflich-
tigen Betrags und des nachversteuerungsfreien Entnahmevolumens ist zu erlassen, 
aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige einen Antrag nach Absatz 1 
stellt oder diesen ganz oder teilweise zurücknimmt und sich die Besteuerungsgrundla-
gen im Einkommensteuerbescheid ändern. Dies gilt entsprechend, wenn der Erlass, 
die Aufhebung oder Änderung des Einkommensteuerbescheids mangels steuerlicher 
Auswirkung unterbleiben. Die Feststellungsfrist endet nicht, bevor die Festsetzungsfrist 
für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, auf dessen Schluss der nachversteue-
rungspflichtige Betrag und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen des Be-
triebs oder Mitunternehmeranteils gesondert festzustellen sind. Der Einkommensteu-
erbescheid ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige ei-
nen Antrag nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz oder teilweise zurücknimmt und sich 
die gesonderte Feststellung des nachversteuerungspflichtigen Betrags ändert. Für die 
Festsetzungsfrist gilt Satz 3 sinngemäß.“ 
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8. § 37 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 5 wird aufgehoben. 


bb) In den neuen Sätzen 9 und 10 wird jeweils die Angabe „Satz 8“ durch die An-
gabe „Satz 7“ ersetzt. 


b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „Absatzes 3 Satz 2 bis 5“ durch die Wörter 
„Absatzes 3 Satz 2 bis 4“ ersetzt. 


9. § 50c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Angabe „5 000“ wird durch die Angabe „10 000“ ersetzt. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Bei Überschreiten der Freigrenze ist für die Vergütung, durch welche die 
Grenze von 10 000 Euro überschritten wird, die Steuer in Höhe der auf diese 
Vergütung entfallenden Steuer einzubehalten und abzuführen; vorher zuge-
flossen Vergütungen, die weder alleine noch unter Berücksichtigung weiterer 
bereits zugeflossener Vergütungen, zu einer Überschreitung der Grenze von 
10 000 Euro führen, bleiben von der Befreiung zur Einbehaltung und Abfüh-
rung der Steuer erfasst.“ 


b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§ 50a Absatz 5 Satz 6“ durch die Wörter 
„§ 50a Absatz 5 Satz 7“ ersetzt. 


10. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen 
eingelegt werden.“ 


bb) Der bisherige Satz 8 wird aufgehoben. 


cc) Nach Satz 10 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2a Satz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S …) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen 
eingelegt wurden.“ 


b) Dem Absatz 16 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7g Absatz 5 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) 
[einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
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erstmals für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2023 angeschafft oder hergestellt werden.“ 


c) Absatz 26a wird wie folgt gefasst: 


„(26a) § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 24a Satz 5 in der Fassung des Artikels 2 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind bei Steuerabzug vom Arbeits-
lohn erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden.“ 


d) Dem Absatz 34 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„§ 34a in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. In das nachversteuerungsfreie 
Entnahmevolumen gehen nur die Gewinne nach § 34a Absatz 4 ein, die in Wirt-
schaftsjahren erzielt werden, die nach dem 31. Dezember 2024 enden.“ 


e) Dem Absatz 35d wird folgender Satz angefügt: 


„§ 37 Absatz 3 und 5 in der in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S …) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden.“ 


f) Nach Absatz 47a Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Einkünfte anzuwenden, die dem be-
schränkt Steuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 4k folgende Angabe eingefügt: 


„§ 4l Zinshöhenschranke“. 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 72 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 73 wird angefügt: 


„73. die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 Ab-
satz 1, wenn die Summe dieser Einnahmen im Veranlagungszeitraum insge-
samt weniger als 1 000 Euro betragen hat. Die Einnahmen nach Satz 1 blei-
ben auf Antrag steuerpflichtig, wenn die mit ihnen in unmittelbaren wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehenden Ausgaben die Einnahmen übersteigen. 
Der Antrag nach Satz 2 ist durch Erklärung der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung in der Einkommensteuererklärung zu stellen.“ 
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3. § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12 wird wie folgt gefasst:


„12. ungeachtet der Beträge des § 10d Absatz 1 Satz 1 die negativen Einkünfte nach
§ 10d Absatz 1 Satz 1 des Folgejahrs und die negativen Einkünfte nach § 10d
Absatz 1 Satz 2 des zweiten und dritten Folgejahrs. Ein Verlustrücktrag nach
§ 10d Absatz 1 Satz 1 und 2 ist nur möglich, soweit die Beträge nach § 10d Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 durch den verbleibenden Sanierungsertrag im Sinne des Sat-
zes 4 nicht überschritten werden;“.


4. In § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 wird die Angabe „35 Euro“ durch die Angabe
„50 Euro“ ersetzt.


5. § 4h wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Soweit das verrechenbare EBITDA die um die Zinserträge geminderten Zinsauf-
wendungen des Betriebs (Nettozinsaufwendungen) übersteigt, ist es in die folgen-
den fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen (EBITDA-Vortrag); ein EBITDA-Vortrag ent-
steht nicht in Wirtschaftsjahren, in denen die Zinsaufwendungen die Zinserträge
nicht übersteigen oder Absatz 2 die Anwendung von Satz 1 ausschließt.“


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Absatz 1 Satz 1 ist nur anzuwenden, soweit die Nettozinsaufwendungen 
drei Millionen Euro übersteigen. Gleichartige Betriebe, die unter der einheitlichen 
Leitung einer Person oder Personengruppe stehen oder auf deren Leitung jeweils 
dieselbe Person oder Personengruppe unmittelbar oder mittelbar einen beherr-
schenden Einfluss ausüben kann, gelten für Zwecke des Satzes 1 als ein Betrieb; 
der Freibetrag nach Satz 1 ist auf diese Betriebe entsprechend dem Verhältnis der 
Nettozinsaufwendungen aufzuteilen. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, 
soweit Zinsaufwendungen aufgrund eines Zinsvortrags erhöht wurden.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Fremdkapital,“ die Wörter „wirtschaftlich
gleichwertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Beschaffung von Fremdkapital im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016,“ eingefügt. 


bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Art“ die Wörter „und wirtschaftlich gleich-
wertige Erträge im Zusammenhang mit Kapitalforderungen“ eingefügt. 


cc) Die Sätze 4 bis 6 werden aufgehoben.


d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:


„Bei Aufgabe oder Übertragung eines Teilbetriebs gehen ein nicht verbrauchter
Zins- oder EBITDA-Vortrag anteilig unter; § 15 Absatz 3 des Umwandlungssteuer-
gesetzes gilt entsprechend.“


e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:


„(6) Zinsaufwendungen oder Zinserträge aus Darlehen, die zur Finanzierung 
langfristiger öffentlicher Infrastrukturprojekte verwendet und auf Grund von allge-
meinen Förderbedingungen vergeben werden, stellen keine Zinsaufwendungen o-
der Zinserträge im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 und 3 dar, sofern es sich um mit-
telbar oder unmittelbar aus öffentlichen Haushalten gewährte Mittel der 
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Europäischen Union, von Bund, Ländern, Gemeinden oder Mittel anderer öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften oder einer nach § 5 Absatz 1 Nummer 2, 17 oder 
18 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten Einrichtung handelt. Satz 1 gilt 
nur, sofern sämtliche geschaffenen Vermögenswerte in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegen sind, der Projektbetreiber in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ansässig ist und die Einkünfte aus dem Infrastrukturprojekt in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union der Besteuerung unterliegen. Bei der 
Ermittlung des verrechenbaren EBITDA im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 bleiben 
Aufwendungen und Erträge, die auf das Infrastrukturprojekt im Sinne des Satzes 
1 entfallen, außer Ansatz.“ 


6. Nach § 4k wird folgender § 4l eingefügt: 


„§ 4l 


Zinshöhenschranke 


Zinsaufwendungen sind nicht abziehbar, soweit diese auf einem über dem Höchst-
satz liegenden Zinssatz beruhen. Höchstsatz ist der um zwei Prozentpunkte erhöhte 
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; weist der Steuerpflichtige 
nach, dass sowohl der Gläubiger als auch die oberste Muttergesellschaft [im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 des Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer 
globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große in-
ländische Gruppen in der Union vom …] das Kapital bei sonst gleichen Umständen nur 
zu einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz hätten erhalten können, gilt als 
Höchstsatz der Zinssatz, der von diesen im günstigsten Fall hätte erzielt werden kön-
nen. Satz 1 gilt vorbehaltlich des Satzes 4 nur für Zinsaufwendungen aufgrund einer 
Geschäftsbeziehung zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 
des Außensteuergesetzes. Satz 1 ist nicht anzuwenden, sofern der Gläubiger in dem 
Staat, in dem er seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung hat, einer wesentlichen wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachgeht; § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 des Außensteuergeset-
zes gelten sinngemäß. Satz 4 gilt nicht, wenn dieser Staat nicht verpflichtet ist, auf-
grund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend dem OECD-Standard für Transparenz und effektiven Infor-
mationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung 
mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe zu leisten.“ 


7. § 9 Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „28 Euro“ durch die Angabe „30 Euro“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe „14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ ersetzt. 


c) In Nummer 3 wird jeweils die Angabe „14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ er-
setzt. 


8. § 10a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Nummer 5 werden nach dem Wort „schriftlich“ die 
Wörter „oder elektronisch“ und nach dem Wort „jährlich“ die Wörter „unter Angabe 
der Identifikationsnummer“ eingefügt. 


b) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben. 


9. § 10d wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu einem Betrag von 10 Millionen Euro, 
bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, bis zu einem 
Betrag von 20 Millionen Euro vom Gesamtbetrag der Einkünfte eines vorangegan-
genen Veranlagungszeitraums vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnli-
chen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustrücktrag). 
Der Ausgleich nach Satz 1 hat mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittel-
bar vorangegangenen Veranlagungszeitraums und nur soweit in diesem Veranla-
gungszeitraum kein Ausgleich möglich ist, mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte 
des zweiten dem Veranlagungszeitraum vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums und nur soweit auch in diesem Veranlagungszeitraum kein Ausgleich mög-
lich ist, mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte des dritten dem Veranlagungszeit-
raum vorangegangenen Veranlagungszeitraum zu erfolgen. Beim Ausgleich nach 
den Sätzen 1 und 2 wird der Gesamtbetrag der Einkünfte der nach Satz 2 voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume um die Begünstigungsbeträge nach § 34a 
Absatz 3 Satz 1 gemindert. Ist für einen der nach Satz 2 vorangegangenen Veran-
lagungszeiträume bereits ein Steuerbescheid erlassen worden, so ist er insoweit 
zu ändern, als der Verlustrücktrag zu gewähren oder zu berichtigen ist. Das gilt 
auch dann, wenn der Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist; die Festset-
zungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungs-
zeitraum abgelaufen ist, in dem die negativen Einkünfte nicht ausgeglichen wer-
den. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung des Verlustrücktrags 
insgesamt abzusehen.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die nicht nach Absatz 1 abgezo-
gen worden sind, sind in den folgenden Veranlagungszeiträumen vorrangig vor 
Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträ-
gen abzuziehen (Verlustvortrag). Der Abzug ist nur insoweit zulässig, als die nicht 
ausgeglichenen negativen Einkünfte nicht nach Abzug 1 abgezogen worden sind 
und in den vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht nach Satz 1 abgezo-
gen werden konnten.“ 


10. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 wird die Angabe „110 Euro“ durch die An-
gabe „150 Euro“ ersetzt. 


11. In § 19a Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „sind für die zu besteuernden Arbeitslöhne 
§ 34 Absatz 1 und § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 entsprechend anzuwenden“ durch die 
Wörter „ist für die zu besteuernden Arbeitslöhne § 34 Absatz 1 entsprechend anzuwen-
den“ ersetzt. 


12. In § 23 Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „600 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
ersetzt. 


13. § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgehoben. 


14. In § 40b Absatz 3 werden die Wörter „und der Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung 
der gesamten Beiträge nach Abzug der Versicherungsteuer durch die Zahl der begüns-
tigten Arbeitnehmer ergibt, 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt“ gestrichen. 


15. § 42b Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 


16. In § 46 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „für einen sonstigen Bezug im Sinne 
des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 nach § 39b Absatz 3 Satz 9 oder“ gestrichen. 







 - 25 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


17. In § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a wird das Komma am Ende durch einen Punkt 
ersetzt und folgender Satz angefügt: 


„Die nichtselbstständige Arbeit gilt dabei als im Inland ausgeübt oder verwertet, soweit 
die Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen oder in einem oder mehreren 
anderen Staaten ausgeübt wird und ein mit dem Ansässigkeitsstaat abgeschlossenes 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder eine bilaterale Vereinbarung 
für diese im Ansässigkeitsstaat oder in einem oder mehreren anderen Staaten ausge-
übte Tätigkeit Deutschland ein Besteuerungsrecht zuweist,“. 


18. § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe b wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe c wird das Semikolon am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt 


c) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 


„d) wenn außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Num-
mer 2 und 4 bezogen worden sind und in diesem Zusammenhang die Veran-
lagung zur Einkommensteuer beantragt wird (§ 46 Absatz 2 Nummer 8);“. 


19. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 6 Satz 7 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das 
nach dem 31. Dezember 2023 beginnt.“ 


b) Absatz 18b wird wie folgt gefasst: 


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ist für die Veranlagungszeiträume 2020 
und 2021 anzuwenden. § 10d Absatz 1 in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2022 anzuwenden. § 10d Absatz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


c) Nach Absatz 45a Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a in der Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf nichtselbstständige Einkünfte an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


20. § 89 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; dies kann auch elektro-
nisch unter Angabe der erforderlichen Antragsdaten erfolgen, wenn sowohl 
der Anbieter als auch der Zulageberechtigte mit diesem Verfahren einverstan-
den sind.“ ersetzt. 
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bb) In Satz 5 werden nach dem Wort „unverzüglich“ die Wörter „schriftlich oder 
elektronisch“ eingefügt. 


b) Absatz 1a Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 


„Der Zulageberechtigte kann den Anbieter seines Vertrages unter Angabe der er-
forderlichen Antragsdaten schriftlich oder elektronisch bevollmächtigen, für ihn ab-
weichend von Absatz 1 die Zulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen. Erlangt 
der Anbieter von einer Änderung der Verhältnisse Kenntnis, gilt Absatz 1 Satz 5 
mit Ausnahme der Mitteilung geänderter beitragspflichtiger Einnahmen im Sinne 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.“ 


21. In § 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c werden nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 


Artikel 5 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2028] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 10d Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die nicht nach Absatz 1 abgezogen 
worden sind, sind in den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbe-
trag der Einkünfte von 10 Millionen Euro unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 Pro-
zent des 10 Millionen Euro übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte vorrangig vor 
Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen 
abzuziehen (Verlustvortrag). Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammenver-
anlagt werden, tritt an die Stelle des Betrags von 10 Millionen Euro ein Betrag von 
20 Millionen Euro. Der Abzug ist nur insoweit zulässig, als die nicht ausgeglichenen 
negativen Einkünfte nicht nach Absatz 1 abgezogen worden sind und in den vorange-
gangenen Veranlagungszeiträumen nicht nach den Sätzen 1 und 2 abgezogen werden 
konnten.“ 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 10d Absatz 2 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


Artikel 6 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
[TnV] 


In § 56 Satz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
„Verlustabzug“ die Wörter „oder ein nachversteuerungspflichtiger Betrag im Sinne von 
§ 34a Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes“ eingefügt. 
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Artikel 7 


Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nung [1.1.2025] 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 6 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Zuwendungen an nicht im Inland ansässige Zuwendungsempfänger nach § 10b 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 des Gesetzes dürfen nur abgezogen werden, 
wenn diese eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt haben. Sie dürfen eine Zu-
wendungsbestätigung nur ausstellen, wenn sie im Zuwendungsempfängerregister 
nach § 60b der Abgabenordnung aufgenommen sind.“ 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden vor dem abschließenden Punkt die Wörter „; für Zuwen-
dungsempfänger nach Absatz 1 Satz 2 ist das Bundeszentralamt für Steuern zu-
ständig“ eingefügt. 


2. Nach § 84 Absatz 2d wird folgender Absatz 2e eingefügt: 


„(2e) § 50 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Zuwendungen 
anzuwenden, die dem Zuwendungsempfänger nach dem 31 Dezember 2024 zuflie-
ßen.“ 


Artikel 8 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes [TnV] 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 werden nach dem Wort „vollzogen“ die Wörter „oder vorbereitet“ einge-
fügt. 


b) Die Sätze 3 und 4 werden durch folgende Sätze ersetzt: 


„Als außenstehende Personen gelten Personen, die nicht ununterbrochen fünf 
Jahre vor der Spaltung an der übertragenden Körperschaft beteiligt waren. In den 
Fällen der Vorbereitung einer Veräußerung kommt Satz 2 nur zur Anwendung, 
wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag eine 
Veräußerung mindestens eines Anteils an einer an der Spaltung beteiligten Kör-
perschaft an außenstehende Personen erfolgt; die Veräußerung des Anteils gilt als 
rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung. Werden innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertra-
gungsstichtag Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die mehr 
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als 20 Prozent des Wertes der Anteile an der übertragenden Körperschaft am steu-
erlichen Übertragungsstichtag ausmachen, an außenstehende Personen veräu-
ßert, ist unwiderlegbar zu vermuten, dass durch die Spaltung eine Veräußerung 
im Sinne des Satzes 2 vorbereitet wurde. Sind an der übertragenden Körperschaft 
außenstehende Personen beteiligt, gilt die Spaltung nur dann als Veräußerung an 
außenstehende Personen im Sinne des Satzes 2, wenn die Spaltung zu einer 
Wertverschiebung zugunsten dieser Personen führt.“ 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 19 wird angefügt: 


„(19) § 15 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintra-
gung in das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs maßgebende öffentliche Re-
gister nach dem … [einsetzen: Tag der Veröffentlichung des Referentenentwurfs] er-
folgt.“ 


Artikel 9 


Änderung der Abgabenordnung [TnV] 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 89a wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 89b Internationale Risikobewertungsverfahren“. 


b) Nach der Angabe zu § 117d wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 117e Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten“. 


c) Die Angaben zu den §§ 138j und 138k werden wie folgt gefasst: 


„§ 138j Auswertung der Mitteilungen über Steuergestaltungen 


§ 138k Angabe der Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


d) Nach der Angabe zu § 138k werden die folgenden Angaben eingefügt: 


„§ 138l Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


§ 138m Zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtete Personen 


§ 138n Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen“. 


2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt: 
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„§ 89b 


Internationale Risikobewertungsverfahren 


(1) Soweit in einem internationalen Risikobewertungsverfahren nach Absatz 2 
das Risiko eines Steuerausfalls unter Beibehaltung der erklärten oder im Rahmen des 
internationalen Risikobewertungsverfahrens angepassten Angaben in Bezug auf die 
bewerteten Sachverhalte als gering eingeschätzt wird, kann die Ermittlung der steuer-
lichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen im Rahmen einer Außenprüfung unterblei-
ben. 


(2) Ein internationales Risikobewertungsverfahren ist eine gemeinsame Einschät-
zung von steuerlichen Risiken von bereits verwirklichten Sachverhalten mit einem oder 
mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in einem auf Kooperation und Transparenz 
angelegten Verfahren. Die steuerlichen Risiken sind dabei nur unter Würdigung des 
Umfangs und der Plausibilität der vom Steuerpflichtigen vorgelegten Unterlagen und 
Informationen, der zu erwartenden steuerlichen Auswirkungen und des zu erwartenden 
zeitlichen und personellen Aufwands einer vertieften Sachverhaltsprüfung zu bewer-
ten. 


(3) Ein internationales Risikobewertungsverfahren kann auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen bei dem für seine Besteuerung nach dem 
Einkommen zuständigen Finanzamt oder auf Anregung eines anderen Staates oder 
Hoheitsgebietes geführt werden. Antragsbefugt ist ein Steuerpflichtiger, sofern es sich 
bei ihm um eine inländische Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 1 
Satz 1 oder um die beherrschende inländische Gesellschaft einer multinationalen Un-
ternehmensgruppe, für die nach § 90 Absatz 3 Satz 3 eine Stammdokumentation zu 
erstellen ist, handelt. Im Antrag hat der antragsbefugte Steuerpflichtige  


1. alle für die Prüfung, ob das jeweilige internationale Risikobewertungsverfahren in 
Betracht kommt, erforderlichen Unterlagen beizufügen, 


2. zuzusichern, alle Mitwirkungspflichten einschließlich der Pflichten des jeweiligen 
internationalen Risikobewertungsverfahrens zu erfüllen,  


3. die Einwilligung in die Offenbarung und den Austausch personen- und unterneh-
mensbezogener Daten im Rahmen des internationalen Risikobewertungsverfah-
rens entsprechend den jeweiligen internationalen und nationalen Verfahrens-
grundsätzen sowie die Einwilligung nach § 87a Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz 
für alle betroffenen Unternehmen der Unternehmensgruppe zu erteilen und 


4. zuzusichern, die für das Verfahren notwendige technische Infrastruktur für alle be-
teiligten Finanzbehörden zur Verfügung zu stellen. 


Bei durch einen anderen Staat oder ein anderes Hoheitsgebiet angeregten internatio-
nalen Risikobewertungsverfahren gilt Satz 3 Nummer 3 entsprechend für das auslän-
dische leitende Unternehmen. 


(4) Die Durchführung eines internationalen Risikobewertungsverfahrens ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund der bestehenden Erfahrungen, insbesondere bei Außen-
prüfungen, bei dem betroffenen Steuerpflichtigen und den seiner Unternehmensgruppe 
angehörigen Unternehmen oder aufgrund der im Zusammenhang mit dem Antrag ge-
machten Angaben und eingereichten Unterlagen nicht zu erwarten ist, dass das Ver-
fahren zeitnah, kooperativ, wirtschaftlich und mit einer Einschätzung der Risiken abge-
schlossen werden kann. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn 


1. der Steuerpflichtige oder ein der Unternehmensgruppe angehöriges Unternehmen 
von den Finanzbehörden als nicht kooperativ eingeschätzt wird, 
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2. das leitende Unternehmen im Sinne des Absatzes 7 Satz 3 sich nicht bereit erklärt, 
die zusätzlichen Pflichten des jeweiligen Verfahrens zu erfüllen und die für das 
Verfahren notwendige technische Infrastruktur für alle beteiligten Finanzbehörden 
zur Verfügung zu stellen, 


3. der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung nicht gewahrt wird, 


4. es unwahrscheinlich ist, eine übereinstimmende Risikoeinschätzung mit der zu-
ständigen Behörde des anderen Staates oder Hoheitsgebietes zu erzielen, oder 


5. sich nicht genügend Staaten oder Hoheitsgebiete an einem internationalen Risiko-
bewertungsverfahren beteiligen oder die wirtschaftliche Tätigkeit der inländischen 
Unternehmen in den Staaten, die sich beteiligen wollen, unbedeutend ist. 


An einem kooperativen Verhalten im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 fehlt es insbeson-
dere, wenn steuerliche Mitwirkungspflichten schuldhaft nicht, nicht hinreichend oder 
nicht fristgerecht erfüllt wurden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn innerhalb 
der letzten fünf Jahre 


1. Steuererklärungen, länderbezogene Berichte im Sinne des § 138a oder Stamm-
dokumentationen im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
abgegeben wurden, 


2. ein Mitwirkungsverzögerungsgeld nach § 200a Absatz 2 oder ein Zuschlag nach 
§ 162 Absatz 4 oder 4a festgesetzt worden ist oder  


3. der inländische Steuerpflichtige oder eine ihn nach § 34 vertretende oder nach 
§ 79 für ihn handelnde Person rechtskräftig wegen einer das Unternehmen betref-
fenden Steuerstraftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 


(5) Über das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 4, ob ein internationales Risiko-
bewertungsverfahrens erfolgen kann, und die Einleitung des Verfahrens ist der Antrag-
steller unverbindlich zu informieren, insbesondere über die teilnehmenden Staaten und 
Hoheitsgebiete und die zu bewertenden Sachverhalte. Das internationale Risikobewer-
tungsverfahren wird durch Übersendung des Risikobewertungsberichts im Sinne des 
Absatzes 6 beendet. Es wird auch beendet, wenn der inländische Steuerpflichtige vom 
Verfahren zurücktritt oder die Finanzbehörde das Verfahren vor dessen Abschluss be-
endet. Eine Beendigung ist möglich, wenn nicht mehr zu erwarten ist, dass eine Einig-
keit über das weitere Vorgehen im Verfahren erzielt wird oder die Mitwirkung der betei-
ligten Unternehmen eine angemessene Fortführung ermöglicht, insbesondere weil 


1. über den Umfang der vorzulegenden Unterlagen oder zu erteilenden Auskünfte 
keine Einigung erzielt wird oder 


2. die erforderlichen technischen und rechtlichen Voraussetzungen für ein elektroni-
sches Bereitstellen von und Zugreifen auf Unterlagen im Verfahren fehlen. 


Über die Beendigung werden der Antragsteller und die ausländische zuständige Be-
hörde informiert. 


(6) Die Bewertung nach Absatz 2, einschließlich ihres Ergebnisses, wird mit den 
an dem internationalen Risikobewertungsverfahren beteiligten Staaten oder Hoheits-
gebieten abgestimmt. Es soll ein Risikobewertungsbericht erstellt werden, der 


1. alle bewerteten Sachverhalte beschreibt, 


2. die beteiligten Unternehmen sowie die an dem internationalen Risikobewertungs-
verfahren beteiligten Staaten und Hoheitsgebiete bezeichnet, 
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3. die steuerlichen Risiken der bewerteten Sachverhalte einschätzt und  


4. darlegt, für welche Zeiträume die Bewertung vorgenommen wurde. 


Der Risikobewertungsbericht ist dem Antragsteller oder dem leitenden Unternehmen 
im Sinne des Absatzes 7 Satz 3 zu übersenden; auf die Anwendung des § 194 Ab-
satz 1a ist hinzuweisen. 


(7) Über den Eingang eines Antrags auf ein internationales Risikobewertungsver-
fahren ist das Bundeszentralamt für Steuern unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Geht 
beim Bundeszentralamt für Steuern eine Anregung eines anderen Staates oder Ho-
heitsgebietes auf ein internationales Risikobewertungsverfahren ein, informiert es das 
Finanzamt, das für die Besteuerung des Unternehmens nach dem Einkommen zustän-
dig ist, welches am Verfahren beteiligt sein soll. Handelt es sich um mehrere Unterneh-
men, ist das Unternehmen maßgeblich, das den gesamten inländischen Teil der Un-
ternehmensgruppe leitet. Fehlt es an einem solchen, sind vom Bundeszentralamt für 
Steuern alle betroffenen Finanzämter zu informieren und darauf hinzuwirken, dass eine 
Zuständigkeitsvereinbarung für die Durchführung des internationalen Risikobewer-
tungsverfahrens getroffen wird. Über die Durchführung eines internationalen Risikobe-
wertungsverfahrens entscheidet das Bundeszentralamt für Steuern im Einvernehmen 
mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde. Das Bundeszentralamt für Steu-
ern ist insbesondere dafür zuständig, das internationale Risikobewertungsverfahren zu 
koordinieren und die zwischenstaatliche Amtshilfe durchzuführen. Die Risikobewertung 
erfolgt durch die örtlich zuständige Finanzbehörde unter Mitwirkung des und im Einver-
nehmen mit dem Bundeszentralamt für Steuern.“ 


3. In § 102 Absatz 4 Satz 3 werden nach den Wörtern „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 4 bis 9“ die Wörter „und § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8“ eingefügt. 


4. § 117 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden die Wörter „dem inländischen Beteiligten ein 
mit dem Zweck der Rechts- und Amtshilfe nicht zu vereinbarender Schaden ent-
steht, falls“ gestrichen. 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(6) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt nicht, soweit seine Anwendung der Inan-
spruchnahme oder der Leistung der zwischenstaatlichen Amtshilfe entgegensteht; 
die Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses bleibt unberührt.“ 


5. Nach § 117d wird folgender § 117e eingefügt: 


„§ 117e 


Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten 


(1) Die Finanzbehörden können im Verhältnis zu Staaten und Hoheitsgebieten, 
die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind (Drittstaaten), in entsprechender 
Anwendung von § 2 Absatz 2 und 13, § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie 
§§ 10 bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes nach Maßgabe des Absatzes 2 besondere 
Formen der zwischenstaatlichen Amtshilfe in Anspruch nehmen und unter der Voraus-
setzung der Gegenseitigkeit leisten. § 117 bleibt unberührt, soweit diese Vorschrift 
nichts anderes bestimmt. 


(2) Abweichend von 
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1. § 10 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz des EU-Amtshilfegesetzes kann die Teil-
nahme an behördlichen Ermittlungen mittels elektronischer Kommunikation gestat-
tet werden; 


2. § 10 Absatz 1 Satz 3 und § 12 Absatz 5 Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes soll die 
Bestätigung oder die Ablehnung innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersu-
chens übermittelt werden; 


3. § 10 Absatz 2 Satz 1 und § 12 Absatz 2 Satz 2 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes 
bestimmt sich die Zulässigkeit des Austausches von Informationen nach den in-
nerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vereinbarungen oder, in Ermangelung 
solcher, nach § 117 Absatz 3;  


4. § 12a Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz des EU-Amtshilfegesetzes sollen die Fest-
stellungen in einem gemeinsamen Prüfbericht festgehalten werden 


5. § 12a Absatz 4 Satz 4 des EU-Amtshilfegesetzes können die beteiligten Behör-
den, sofern die Gegenseitigkeit verbürgt ist, mit der zuständigen Behörde des Dritt-
staates vereinbaren, die Beweisführung der entsprechenden Behörde des Dritt-
staates zu unterstützen. 


An die Stelle des zentralen Verbindungsbüros treten im Inland das Bundeszentralamt 
für Steuern und im Drittstaat die jeweils zuständige Behörde. § 12 Absatz 7 des EU-
Amtshilfegesetzes gilt nicht; zielen die behördlichen Ermittlungen im Inland auf ein Ver-
fahren nach den §§ 193 bis 207, kann auf die Anhörung des inländischen Beteiligten 
bis zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung verzichtet werden, sofern andernfalls der 
Erfolg der gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung gefährdet würde. 


(3) Hinsichtlich der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 
und 21 des Zollkodex der Union sowie den Verbrauch- und Verkehrssteuern kann das 
Zollkriminalamt als Zentralstelle gemäß § 3 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 Zollfahndungs-
dienstgesetz entsprechend den Absätzen 1 bis 2 zwischenstaatliche Amtshilfe für den 
Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung bewilligen und ersuchen, soweit das Bundes-
ministerium der Finanzen die Aufgabe nicht selbst wahrnimmt oder eine abweichende 
Zuweisung vorsieht.“ 


6. Nach § 138 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt: 


„(1c) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit den obers-
ten Finanzbehörden der Länder durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes 
Schreiben Ausnahmen von der Verpflichtung zur Anzeige einer Erwerbstätigkeit nach 
Absatz 1 und der Auskunftspflicht nach Absatz 1b gegenüber dem zuständigen Finanz-
amt bestimmen, soweit die anzuzeigende Tätigkeit keine oder nur geringfügige steuer-
liche Auswirkung hat.“ 


7. § 138a Absatz 8 wird aufgehoben. 


8. In § 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b werden die Wörter „wirtschaftlichen Eigen-
tümer“ durch die Wörter „wirtschaftlich Berechtigten“ ersetzt. 


9. § 138f wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern „so kann er“ die Wörter „mit deren 
Einwilligung“ eingefügt. 


b) In Absatz 6 Satz 3 werden vor dem abschließenden Punkt die Wörter „und dem 
Bundeszentralamt für Steuern auf Verlangen mitzuteilen“ eingefügt. 
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c) In Absatz 8 werden die Wörter „dass er die“ durch die Wörter „dass er oder der 
Nutzer die“ ersetzt. 


d) In Absatz 9 Satz 2 werden nach den Wörtern „durch einen anderen Intermediär“ 
die Wörter „oder durch den Nutzer“ eingefügt. 


10. § 138i wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird zu Absatz 1. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Soweit von nach § 138n mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen 
im Sinne des § 138l Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehör-
den oder Gemeinden verwaltet werden, teilt das Bundeszentralamt für Steuern den 
für die Nutzer zuständigen Finanzbehörden der Länder im automatisierten Verfah-
ren unter Angabe der DE-Registriernummer und der DE-Offenlegungsnummer mit, 
dass ihm Angaben über mitgeteilte innerstaatliche Steuergestaltungen vorliegen.“ 


11. § 138j wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 138j 


Auswertung der Mitteilungen über Steuergestaltungen“. 


b) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Angabe „und 138m 
und 138n“ eingefügt. 


c) In Absatz 2 werden nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Wörter „und 138m und 
138n“ eingefügt und wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen. 


d) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 138i“ durch die Angabe „§ 138i Absatz 1“ ersetzt. 


e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Soweit von nach den §§ 138m und 138n mitgeteilten innerstaatlichen 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von Finanzbehörden der Länder 
oder von Gemeinden verwaltet werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern 
den für die Nutzer zuständigen Finanzbehörden der Länder ergänzend zu den An-
gaben nach § 138i Absatz 2 auch die Angaben nach § 138n Absatz 2 sowie eigene 
Ermittlungsergebnisse und die Ergebnisse der Auswertung zum Abruf bereit.“ 


f) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen und wird 
nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Angabe „und § 138n“ eingefügt. 


g) In Absatz 5 wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen. 


12. § 138k wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 138k 


Angabe der Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


b) Der Wortlaut wird zu Absatz 1. 


c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l 
Absatz 2 verwirklicht, gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die vom 
Bundeszentralamt für Steuern zugeteilte DE-Registriernummer und DE-Offenle-
gungsnummer anzugeben ist.“ 


13. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l bis 138n eingefügt: 


„§ 138l 


Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


(1) Innerstaatliche Steuergestaltungen im Sinne des Absatzes 2 sind dem Bun-
deszentralamt für Steuern nach Maßgabe der §§ 138m und 138n mitzuteilen. 


(2) Eine innerstaatliche Steuergestaltung ist jede Gestaltung, 
1. die keine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 in 


Verbindung mit § 138e ist, 
2. die eine Steuer vom Einkommen oder Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erb-


schaft- oder Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat, 
3. die mindestens ein Kennzeichen im Sinne des Absatzes 3 aufweist und 
4. von der ein verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten 


und Umstände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer 
der Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne des § 138d 
Absatz 3 Satz 1 ist, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes entsteht. 


Besteht eine innerstaatliche Steuergestaltung aus einer Reihe von Gestaltungen, hat 
die Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte innerstaatliche Steuergestaltung zu umfas-
sen. Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden 
Schreiben für bestimmte Fallgruppen bestimmen, dass kein steuerlicher Vorteil im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 4 anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil unter Be-
rücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. 


(3) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 sind: 
1. die Vereinbarung  


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die dem Nutzer oder einem anderen an der Steu-
ergestaltung Beteiligten eine Offenlegung, auf welche Weise aufgrund der Ge-
staltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber anderen Intermediä-
ren oder den Finanzbehörden verbietet, oder 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestal-
tung festgesetzt wird; dies gilt, wenn die Vergütung von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt oder wenn die Vereinbarung die Abrede enthält, die 
Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung 
zu erwartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise nicht erzielt wird; 
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2. eine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss; 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass  
a) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-


nimmt, um ein verlustbringendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu 
erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen 
Verluste dafür zu nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern, einschließlich 
der zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste, 


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger be-
steuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden, 


c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, 
die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, oder Transaktionen, 
die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für zirkuläre Vermögensver-
schiebungen genutzt werden, 


d) derselbe steuererhebliche Sachverhalt mehreren Nutzern oder anderen Steu-
erpflichtigen oder einem Nutzer oder Steuerpflichtigen mehrfach zugeordnet 
werden soll,  


e) durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte zweckgerichtet steuerwirk-
same Verluste und ganz oder teilweise steuerfreie Einkünfte erzeugt werden 
oder  


f) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-
nimmt, um für sich oder einen Dritten einen steuerlichen Vorteil im Bereich des 
Steuerabzugs vom Kapitalertrag zu erzeugen. 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b gilt für einen steuerpflichtigen Gewerbeertrag entspre-
chend. § 138e Absatz 3 gilt entsprechend. 


(4) Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 2 ist 
jede natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Ver-
mögensmasse,  
1. der die innerstaatliche Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, 
2. die bereit ist, die innerstaatliche Steuergestaltung umzusetzen, oder 
3. die den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung ge-


macht hat. 
(5) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung im 


Sinne des Absatzes 2 besteht nur, wenn  
1. ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung in einem der in § 138n Absatz 1 


Satz 2 genannten Zeitpunkte 
a) in mindestens zwei der drei Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre, die dem Ka-


lenderjahr vorausgehen, in dem das Ereignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 
eingetreten ist,  
aa) umsatzsteuerbare Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 des Umsatzsteu-


ergesetzes in Höhe von mehr als 50 000 000 Euro pro Wirtschaftsjahr o-
der Kalenderjahr erzielt hat (Umsatzschwelle), oder 


bb) eine Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes einschließlich der nach § 32d des Einkommensteuerge-
setzes dem gesonderten Steuertarif unterliegenden Einkünfte aus Kapi-
talvermögen von mehr als 2 000 000 Euro im Kalenderjahr (Einkünfte-
schwelle) erzielt hat; im Falle der Zusammenveranlagung nach § 26b des 
Einkommensteuergesetzes ist für die Feststellung des Überschreitens der 
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Einkünfteschwelle auf jeden Ehegatten oder Lebenspartner abzustellen, 
oder 


cc) ein Einkommen nach § 8 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes er-
zielt und dieses erhöht um die nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes 
außer Ansatz bleibenden Bezüge und Gewinne und vermindert um die 
nach § 8b Absatz 3 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes nicht abzieh-
baren Betriebsausgaben mehr als 2 000 000 Euro im Wirtschaftsjahr 
(Einkommensschwelle) beträgt,  


b) zu einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes gehört,  
c) zusammen mit anderen inländischen Unternehmen von einer ausländischen 


natürlichen oder juristischen Person, einer Mehrheit von Personen, einer Stif-
tung oder einem anderen Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich geleitet 
wird oder mit einem ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden im 
Sinne des § 138e Absatz 3 ist, 


d) ein Investmentfonds oder ein Spezial-Investmentfonds im Sinne des Invest-
mentsteuergesetzes ist, oder  


e) Anleger 
aa) eines Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes ist, wenn 


nicht mehr als 100 Anleger an dem Investmentfonds beteiligt sind und die 
Anschaffungskosten der Investmentanteile des Anlegers mindestens 
100 000 Euro betragen haben oder 


bb) eines Spezial-Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes 
ist; oder 


2. die Gestaltung zum Gegenstand hat, dass  
a) durch Erwerb von Todes wegen oder durch Schenkung Vermögen übertragen 


wird, dessen Wert nach § 12 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes voraussichtlich mindestens 4 000 000 Euro betragen wird, oder  


b) unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer Gesellschaft erworben werden oder 
übergehen und der durch die Anteile vermittelte Grundbesitzwert nach § 8 Ab-
satz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes mindestens 5 000 000 Euro beträgt. 


Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den letzten drei Kalenderjahren oder Wirt-
schaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist, entstanden, besteht eine Verpflichtung zur Mit-
teilung nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch dann, wenn die Umsatzschwelle, die 
Einkünfteschwelle oder die Einkommensschwelle in dem Kalenderjahr, in dem das Er-
eignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 eintritt, voraussichtlich überschritten wird; Rumpf-
wirtschaftsjahre sind auf volle Wirtschaftsjahre hochzurechnen. Bei Anwendung von 
Satz 1 Nummer 2 sind die Verhältnisse in einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 genann-
ten Zeitpunkte maßgebend. Der Nutzer hat dem Intermediär die für die Anwendung 
von Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen. 


(6) Übt ein Intermediär im Zusammenhang mit der innerstaatlichen Steuergestal-
tung ausschließlich die in § 138d Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, so gilt er nicht 
als an der Gestaltung Beteiligter. 
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§ 138m 


Zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichteter Personenkreis 


(1) Zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne des § 138l Ab-
satz 2 ist der Intermediär im Sinne von § 138d Absatz 1 verpflichtet, wenn er im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes 


1. seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz hat, 


2. eine Betriebstätte hat, durch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung erbracht werden, 


3. in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register eingetra-
gen ist oder 


4. bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienstleistun-
gen registriert ist. 


Hat ein Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 eine innerstaatliche Steuergestaltung im 
Sinne des § 138l Absatz 2 für sich selbst konzipiert oder erfüllt kein Intermediär die 
Voraussetzungen des Satzes 1, ist der Nutzer zur Mitteilung der innerstaatlichen Steu-
ergestaltung verpflichtet. In den Fällen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 ist nach 
Satz 2 nur der Nutzer zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtet, 
der die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 erfüllt; weitere Nutzer, 
die die Voraussetzungen nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 nicht erfüllen gelten 
als andere an der Gestaltung beteiligte Personen. 


(2) Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermitt-
lung der Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 auf den Nutzer 
über, sobald der Intermediär 
1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbindung von der Ver-


schwiegenheitspflicht und den anderenfalls erfolgenden Übergang der Mitteilungs-
pflicht informiert hat und 


2. dem Nutzer die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 erforderlichen 
Angaben, soweit sie dem Nutzer nicht bereits bekannt sind, sowie die DE-Regist-
riernummer und die DE-Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt hat. 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
bezeichneten Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser in seiner Mitteilung 
die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzugeben; § 138n Ab-
satz 1 gilt in diesem Fall entsprechend. Die Information des Nutzers nach Satz 1 Num-
mer 2 ist vom Intermediär nach Zugang der Mitteilung der DE-Offenlegungsnummer 
unverzüglich zu veranlassen und auf Verlangen dem Bundeszentralamt für Steuern 
nachzuweisen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 Nummer 2 bezeichneten Informationen 
erst nach Eintritt des nach § 138n Absatz 1 Satz 2 maßgebenden Ereignisses, so be-
ginnt die Frist zur Übermittlung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 be-
zeichneten Angaben abweichend von § 138n Absatz 1 Satz 2 erst mit Ablauf des Ta-
ges, an dem der Nutzer die Informationen erlangt hat. Hat der Nutzer einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung einen Intermediär, der einer gesetzlichen Pflicht zur Ver-
schwiegenheit unterliegt, nicht von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden, kann 
die Pflicht des Intermediärs zur Mitteilung der Angaben § 138n Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 9 dadurch erfüllt werden, dass der Nutzer diese Angaben im Auftrag des 
Intermediärs übermittelt. 


(3) Mehrere Intermediäre oder Nutzer derselben innerstaatlichen Steuergestal-
tung sind nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet. Ein Intermediär oder Nutzer ist in 
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diesem Fall von der Mitteilungspflicht nach Absatz 1 befreit, soweit er nachweisen 
kann, dass die in § 138n Absatz 2 bezeichneten Informationen zu derselben innerstaat-
lichen Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär oder einen anderen 
Nutzer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt wurden. 


§ 138n 


Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen 


(1) Die innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne von § 138l Absatz 2 ist dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. Die Übermittlung der Angaben nach Ab-
satz 2 hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Ablauf des Tages zu erfolgen, an 
dem das erste der nachfolgenden Ereignisse eintritt: 


1. die innerstaatliche Steuergestaltung wird zur Umsetzung bereitgestellt, 
2. der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung ist zu deren Umsetzung bereit 


oder 
3. mindestens ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung hat den ersten Schritt 


der Umsetzung dieser Steuergestaltung gemacht. 
(2) Der Datensatz muss folgende Angaben enthalten: 


1. zum Intermediär: 
a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 


wenn der Intermediär eine natürliche Person ist, 
b) die Firma oder den Namen, wenn der Intermediär keine natürliche Person ist, 


und 
c) die Anschrift, 


2. zum Nutzer: 
a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 


wenn der Nutzer eine natürliche Person ist, 
b) die Firma oder den Namen, wenn der Nutzer keine natürliche Person ist, 
c) die Anschrift, 
d) den Staat, in dem der Nutzer ansässig ist, und 
e) soweit dem Nutzer zugeteilt, das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b 


und 139c oder die Steuernummer, 
3. wenn an der innerstaatlichen Steuergestaltung Personen beteiligt sind, die im 


Sinne des § 138e Absatz 3 als verbundene Unternehmen des Nutzers gelten, zu 
dem verbundenen Unternehmen: 
a) die Firma oder den Namen, 
b) die Anschrift, 
c) den Staat, in dem das Unternehmen ansässig ist, und 
d) soweit der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 Satz 1 oder 2 


bekannt, das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder die 
Steuernummer, 


4. Einzelheiten zu den nach § 138l Absatz 3 zur Mitteilung verpflichtenden Kennzei-
chen, 







 - 39 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der innerstaatlichen Steuergestaltung ein-
schließlich 
a) soweit vorhanden, eines Verweises auf die Bezeichnung, unter der die Steu-


ergestaltung allgemein bekannt ist, und 
b) einer abstrakt gehaltenen Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeit o-


der Gestaltung des Nutzers, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-
, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder 
von Informationen führt, deren Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen 
würde, 


6. das Datum des Tages, an dem der erste Schritt der Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht wurde oder voraussichtlich gemacht werden wird, 


7. Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften, die unmittelbar die Grund-
lage der innerstaatlichen Steuergestaltung bilden, 


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Wert der innerstaatlichen 
Steuergestaltung, und 


9. Angaben zu allen im Geltungsbereich dieses Gesetzes ansässigen Personen, die 
von der innerstaatlichen Steuergestaltung wahrscheinlich unmittelbar betroffen 
sind sowie Personen nach § 138m Absatz 1 Satz 3 2. Alternative, soweit sie der 
mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 Satz 1 oder 2 bekannt sind. 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Interme-
diär im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mitteilung derselben innerstaatlichen 
Steuergestaltung verpflichtet ist, so kann er im Datensatz nach Satz 1 mit deren Ein-
willigung die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 auch hinsichtlich der anderen ihm be-
kannten Intermediäre machen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn dem Nutzer einer inner-
staatlichen Steuergestaltung bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Nut-
zer zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtet ist. 


(3) Der mitteilende Intermediär hat den Nutzer darüber zu informieren, welche 
den Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermitteln wird. Im Fall des Absatzes 2 Satz 2 hat der mitteilende Intermediär 
die anderen ihm bekannten Intermediäre unverzüglich darüber zu informieren, dass die 
Angaben gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt wurden. 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem eingegangenen Datensatz im 
Sinne des Absatzes 2 
1. eine DE-Registriernummer für die mitgeteilte innerstaatliche Steuergestaltung und 
2. eine DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung 


zu und teilt diese der mitteilenden Person im Sinne von § 138m Absatz 1 mit. Hat das 
Bundeszentralamt für Steuern aufgrund der Mitteilung eines anderen Intermediärs oder 
Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung bereits eine DE-Registriernummer zu-
gewiesen und ist diese der mitteilenden Person bekannt, so hat sie sie dem Bundes-
zentralamt für Steuern im Datensatz nach Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen. Satz 1 Num-
mer 1 ist nicht anzuwenden, wenn die mitteilende Person nach Satz 2 im Datensatz 
eine DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung angegeben hat. 
Der mitteilende Intermediär hat die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 und 
die DE-Offenlegungsnummer nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich dem Nutzer der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung mitzuteilen. Hat der Intermediär nach Absatz 2 Satz 2 
auch andere Intermediäre derselben innerstaatlichen Steuergestaltung benannt, so hat 
er diesen die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen. 


(5) § 138h Absatz 1 gilt für innerstaatliche Steuergestaltungen sinngemäß. Bei 
marktfähigen innerstaatlichen Steuergestaltungen sind Änderungen hinsichtlich der in 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 9 bezeichneten Angaben, die nach 
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Übermittlung des Datensatzes nach Absatz 2 eingetreten sind, innerhalb von 30 Tagen 
nach Ablauf des Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die jeweils mitteilungspflich-
tigen Umstände eingetreten sind. Dabei sind die DE-Registriernummer und die DE-
Offenlegungsnummer anzugeben. Die Angaben sind dem Bundeszentralamt für Steu-
ern nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 zu übermitteln.“ 


14. Nach § 194 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Das Ergebnis eines internationalen Risikobewertungsverfahrens nach § 89b 
und die bei dessen Durchführung erlangten Erkenntnisse, die nicht im Risikobewer-
tungsbericht nach § 89b Absatz 6 enthalten sind, sollen bei der Bestimmung des sach-
lichen Umfangs einer Außenprüfung nach Absatz 1 Satz 2 berücksichtigt werden.“ 


15. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „Die Verjährung ist gehemmt,“ durch die Wörter 
„Die Verjährungsfrist läuft nicht ab,“ ersetzt. 


16. Dem § 237 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für festgesetzte Haftungsansprüche entsprechend, 
soweit sich die Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende Steuervergütungen er-
streckt.“ 


17. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1f werden vor den Wörtern „entgegen § 138g Absatz 1 Satz 1“ die 
Wörter „entgegen § 138f Absatz 6 Satz 1 und 2,“ eingefügt. 


bb) In Nummer 1g wird die Angabe „§138k Satz 1“ durch die Angabe „§ 138k Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt. 


cc) In der Nummer 1i wird am Ende das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


dd) Nach Nummer 1i werden die folgende Nummern 1j und 1k eingefügt: 


„1j. entgegen § 138l Absatz 1, auch in Verbindung mit § 138m Absatz 1 
Satz 1 und 2 und Absatz 2 Satz 1 und 2, auch in Verbindung mit § 138n 
Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9, auch in Verbindung mit 
§ 138n Absatz 5 Satz 2 und 3 eine Mitteilung über eine innerstaatliche 
Steuergestaltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig macht, 


1k. entgegen § 138k Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 in der Steuerer-
klärung die Angabe der von ihm verwirklichten innerstaatlichen Steuer-
gestaltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht oder“. 


b) In Absatz 5 wird die Angabe „Absatz 2 Nummer 1c“ durch die Wörter „Absatz 2 
Nummer 1c, 1j und 1k“ ersetzt. 
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Artikel 10 


Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2024] 


Die Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
a) Nach der Angabe zu § 14 werden folgende Angaben eingefügt: 


„§ 14a Personenvereinigungen 


§ 14b Körperschaften mit Sitz im Ausland“. 


b) Die Angabe zu § 183 wird wie folgt gefasst: 


„§ 183 Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung gegenüber rechtsfähigen Personen-
vereinigungen“. 


c) Nach der Angabe zu § 183 wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 183a Empfangsbevollmächtigte bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung bei nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen“. 


d) Die Angabe zu § 267 wird wie folgt gefasst: 


„§ 267 Vollstreckungsverfahren gegen Personenvereinigungen“. 


2. § 2a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „L 127 vom 23.5.2018, S. 2“ ein Komma und 
die Wörter „L 47 vom 4.3.2021, S. 35“ eingefügt. 


b) In Absatz 5 Nummer 2 werden die Wörter „rechtsfähige oder nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen“ durch das Wort „Personenvereinigungen (§ 14a)“ ersetzt. 


3. Nach § 14 werden die folgenden §§ 14a und 14b eingefügt: 


„§ 14a 


Personenvereinigungen 


(1) Personenvereinigungen im Sinne dieses Gesetzes und der Steuergesetze 
sind Personenzusammenschlüsse ohne Rechtspersönlichkeit zur Verfolgung eines ge-
setzlich zulässigen Zwecks. 


(2) Rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere  


1. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit (§ 54 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


2. rechtsfähige Personengesellschaften einschließlich Gesellschaften (§ 705 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), Personenhandelsgesellschaften, Partnerschaftsge-
sellschaften, Partenreedereien und Europäische wirtschaftliche Interessenvereini-
gungen, und 


3. Gemeinschaften der Wohnungseigentümer (§ 9a des Wohnungseigentumsgeset-
zes). 


(3) Nicht rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere 
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1. Bruchteilsgemeinschaften (§ 741 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


2. Gütergemeinschaften (§ 1415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und 


3. Erbengemeinschaften (§ 2032 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). 


(4) Auf nicht rechtsfähige Gesellschaften (§ 740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
sind die für nicht rechtsfähige Personenvereinigungen geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 267 Absatz 1 Satz 1 sinngemäß anzuwenden. 


§ 14b 


Körperschaften mit Sitz im Ausland 


(1) Ist eine Körperschaft mit Sitz (§ 11) im Ausland und Ort der Geschäftsleitung 
(§ 10) im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach dem Recht des Staates, in dem sie 
ihren Sitz hat, rechtsfähig, sind Verwaltungsakte an sie zu richten, soweit sie nach den 
Steuergesetzen Steuerschuldner ist. Dies gilt auch dann, wenn sie nach inländischem 
Gesellschaftsrecht mangels Rechtsfähigkeit nicht als juristische Person zu behandeln 
ist. 


(2) Auf Körperschaften im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 sind die für juristische 
Personen geltenden Regelungen der §§ 34 und 79 entsprechend anzuwenden. 


(3) Für die Vollstreckung in das Vermögen einer Körperschaft im Sinne des Ab-
satzes 1 genügt ein an sie gerichteter vollstreckbarer Verwaltungsakt. 


(4) Die Anteilseigner einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 haften 
für die von der Körperschaft geschuldeten Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
unbeschränkt.“ 


4. In § 31a Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b und 
Nr. 2“ durch die Wörter „des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Num-
mer 2“ ersetzt. 


5. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen sowie rechtsfähi-
ger Personenvereinigungen und die Geschäftsführer von Vermögensmassen ha-
ben deren steuerliche Pflichten zu erfüllen.“ 


b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen haben die Mitglieder, Gesell-
schafter oder Gemeinschafter die Pflichten im Sinne des Absatzes 1 zu erfüllen.“ 


6. § 39 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand oder einer rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft zustehen, werden den Beteiligten oder Gesellschaftern anteilig 
zugerechnet, soweit eine getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich 
ist. Rechtsfähige Personengesellschaften gelten für Zwecke der Ertragsbesteue-
rung als Gesamthand und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen.“ 


7. § 60b wird wie folgt geändert: 







 - 43 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Bundeszentralamt für Steuern führt ein Register, in dem Körperschaf-
ten und juristische Personen des öffentlichen Rechts geführt werden, an die steu-
erbegünstigt Zuwendungen nach den §§ 10b, 34g des Einkommensteuergesetzes 
geleistet werden können (Zuwendungsempfängerregister).“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Im Zuwendungsempfängerregister speichert das Bundeszentralamt für 
Steuern zu Zwecken des Sonderausgabenabzugs nach § 10b des Einkommen-
steuergesetzes automatisiert folgende Daten: 


1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 


2. Name, 


3. Anschrift, 


4. steuerbegünstigte Zwecke nach §§ 52 bis 54, 


5. Datum der Anerkennung als Partei im Sinne des § 2 Parteiengesetzes, 


6. Datum der Anerkennung als Wählervereinigung, 


7. Status als juristische Person des öffentlichen Rechts, 


8. zuständige Finanzbehörde, 


9. Datum der Erteilung des letzten Freistellungsbescheides, der Anlage zum Kör-
perschaftsteuerbescheid oder des Feststellungsbescheides nach § 60a, 


10. Kontoverbindungen bei Banken/ Kreditinstituten und Bezahldienstleistern.“ 


c) In Absatz 3 werden die Wörter „Das für die Festsetzung der Körperschaftsteuer 
der Körperschaft zuständige Finanzamt“ durch die Wörter „Die für die Festsetzung 
der Körperschaftsteuer zuständige Finanzbehörde“ ersetzt. 


d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Die im Zuwendungsempfängerregister Geführten können Änderungen 
und Ergänzungen der Eintragungen nach Absatz 2 Nummer 10 mit Hilfe eines 
amtlich vorgeschriebenen Datensatzes durch Datenfernübertragung bewirken.“ 


8. § 79 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. juristische Personen sowie Personenvereinigungen oder Vermögensmassen 
durch die in § 34 bezeichneten Personen oder durch besonders Beauftragte,“. 


9. § 93 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4a werden die Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personen-
vereinigung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


b) In Nummer 4b wird am Ende das Wort „oder“ angefügt. 


c) Nach Nummer 4c wird folgende Nummer 4d eingefügt: 
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„4d. zur Verifizierung der Kontoverbindung des Zuwendungsempfängers nach 
§ 60b Absatz 2 Nummer 10, wenn dieser eine Änderung oder Ergänzung von 
Kontoverbindungen nach § 60b Absatz 5 beantragt,“. 


10. § 138 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Unternehmer im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 2 haben die Aufnahme einer im 
Geltungsbereich des Gesetzes umsatzsteuerbaren Tätigkeit dem nach der Um-
satzsteuer-Zuständigkeitsverordnung zuständigen Finanzamt anzuzeigen, es sei 
denn diese Unternehmer erbringen in Deutschland ausschließlich steuerbare und 
steuerpflichtige Umsätze, die in den besonderen Besteuerungsverfahren nach den 
§§ 18i bis 18k des Umsatzsteuergesetzes zu erklären sind.“ 


b) Dem Absatz 1b wird folgender Satz angefügt: 


„Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Steuerpflichtige im Sinne des § 137, die 
nicht nach Absatz 1 zur Anzeige verpflichtet sind.“ 


c) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „Personengesellschaft, Körper-
schaft, Personenvereinigung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereini-
gung“ ersetzt. 


d) In Absatz 3 werden die Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenver-
einigung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


11. In § 138d Absatz 5 werden die Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch 
das Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


12. In § 138l Absatz 4 werden die Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


13. § 139c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 5 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 


„11. Eintrag im Handels-, Partnerschafts- oder Gesellschaftsregister (Registerge-
richt, Datum und Nummer der Eintragung),“. 


b) In Absatz 6a wird das Wort „Personengesellschaft“ durch die Wörter „rechtsfähige 
Personengesellschaft“ ersetzt. 


14. § 141 Absatz 1 Satz 1 d wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ ersetzt. 


b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „60 000“ durch die Angabe 
„80 000“ ersetzt. 


15. In § 146a Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter 
„Bundesministerium des Innern und für Heimat und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ ersetzt. 


16. § 147a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird jeweils die Angabe „500 000“ durch die Angabe „600 000“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt. 


17. § 152 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„In Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der Verspätungszu-
schlag festzusetzen 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die Personenvereini-
gung und 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die nach § 181 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 erklärungspflichtigen Personen.“ 


18. § 181 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 


a) bei rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig die Personenverei-
nigung und nachrangig jeder Feststellungsbeteiligte, dem ein Anteil an 
den einkommensteuerpflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Ein-
künften zuzurechnen ist,  


b) bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen 
jeder Feststellungsbeteiligte, dem ein Anteil an den einkommensteuer-
pflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften zuzurechnen 
ist;“. 


b) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „Nummer 3“ die Wörter „bei nicht rechts-
fähigen Personenvereinigungen“ eingefügt. 


19. § 183 wird wie folgt gefasst: 


„§ 183 


Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung gegenüber rechtsfä-
higen Personenvereinigungen 


(1) Sind mehrere Personen am Gegenstand der gesonderten und einheitlichen 
Feststellung als Gesellschafter oder Gemeinschafter beteiligt (Feststellungsbeteiligte) 
und bilden sie eine rechtsfähige Personenvereinigung, sind alle Verwaltungsakte und 
Mitteilungen, die nach diesem Gesetz und den Steuergesetzen mit der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, der Personenvereinigung in Vertre-
tung der Feststellungsbeteiligten bekannt zu geben. Bei der Bekanntgabe ist darauf 
hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbe-
teiligten erfolgt. 


(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,  


1. wenn der Finanzbehörde bekannt ist oder bekannt sein muss, dass die Personen-
vereinigung nicht mehr besteht oder nicht mehr rechtsfähig ist oder  


2. soweit ein Feststellungsbeteiligter aus der Personenvereinigung ausgeschieden 
ist oder zwischen den Feststellungsbeteiligten ernstliche Meinungsverschieden-
heiten bestehen.  


In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 können die in Absatz 1 Satz 1 genannten Verwal-
tungsakte und Mitteilungen der Personenvereinigung auch mit Wirkung für und gegen 
einen in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststellungsbeteiligten bekannt gegeben wer-
den, soweit und solange dieser Feststellungsbeteiligte dem nicht widersprochen hat. 
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Ein Widerspruch nach Satz 2 wird der Finanzbehörde gegenüber erst wirksam, wenn 
er ihr zugeht. 


(3) Ist nach Absatz 2 Satz 1 Einzelbekanntgabe erforderlich, so sind dem Fest-
stellungsbeteiligten  


1. der Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung,  


2. die alle Feststellungsbeteiligten betreffenden Besteuerungsgrundlagen, 


3. sein Anteil,  


4. die Zahl der Feststellungsbeteiligten und 


5. die ihn persönlich betreffenden Besteuerungsgrundlagen 


bekannt zu geben. Bei berechtigtem Interesse ist dem Feststellungsbeteiligten der ge-
samte Inhalt des Feststellungsbescheids mitzuteilen.“ 


20. Nach § 183 wird folgender neuer § 183a eingefügt: 


„§ 183a 


Empfangsbevollmächtigte bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung bei 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen 


(1) Bilden die Feststellungsbeteiligten keine rechtsfähige Personenvereinigung, 
so sollen sie einen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellen, der ermächtigt 
ist, für sie alle Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang zu nehmen, die nach die-
sem Gesetz und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststel-
lung zusammenhängen. Ist kein gemeinsamer Empfangsbevollmächtigter nach Satz 1 
vorhanden, kann die Finanzbehörde die Feststellungsbeteiligten auffordern, innerhalb 
einer bestimmten angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten zu benennen. 
Hierbei ist ein Feststellungsbeteiligter vorzuschlagen und darauf hinzuweisen, dass 
diesem die in Satz 1 genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen mit Wirkung für und 
gegen alle Feststellungsbeteiligten bekannt gegeben werden, soweit nicht ein anderer 
Empfangsbevollmächtigter benannt wird. Bei der Bekanntgabe an den Empfangsbe-
vollmächtigten ist darauf hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und ge-
gen alle Feststellungsbeteiligten erfolgt. 


(2) Absatz 1 ist insoweit nicht anzuwenden, als der Finanzbehörde bekannt ist, 
dass 


1. die Personenvereinigung nicht mehr besteht oder rechtsfähig geworden ist,  


2. ein Feststellungsbeteiligter aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist oder 
zwischen den Feststellungsbeteiligten ernstliche Meinungsverschiedenheiten be-
stehen.  


Ist ein Empfangsbevollmächtigter nach Absatz 1 Satz 1 vorhanden, können die in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen ihm auch mit Wirkung für 
einen in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststellungsbeteiligten bekannt gegeben wer-
den, soweit und solange dieser Feststellungsbeteiligte oder der Empfangsbevollmäch-
tigte nicht widersprochen hat. Ein Widerruf der Empfangsvollmacht nach Absatz 1 
Satz 1 und ein Widerspruch nach Satz 2 werden der Finanzbehörde gegenüber erst 
wirksam, wenn er ihr zugeht. 
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(3) Ist nach Absatz 2 Einzelbekanntgabe erforderlich, gilt § 183 Absatz 3 entspre-
chend. 


(4) Wird eine wirtschaftliche Einheit  


1. Ehegatten oder Lebenspartnern oder 


2. Ehegatten mit ihren Kindern, Lebenspartnern mit ihren Kindern oder Alleinstehen-
den mit ihren Kindern 


zugerechnet und haben die Feststellungsbeteiligten keinen gemeinsamen Empfangs-
bevollmächtigten bestellt, so gelten für die Bekanntgabe von Feststellungsbescheiden 
über den Einheitswert oder den Grundsteuerwert die Regelungen über zusammenge-
fasste Bescheide in § 122 Absatz 7 entsprechend.“ 


21. § 267 wird wie folgt gefasst: 


„§ 267 


Vollstreckungsverfahren gegen Personenvereinigungen 


(1) Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, die als solche steuerpflichtig 
sind, genügt für die Vollstreckung in deren Vermögen ein vollstreckbarer Verwaltungs-
akt gegen die Personenvereinigung. Dies gilt entsprechend für Zweckvermögen und 
sonstige einer juristischen Person ähnliche steuerpflichtige Gebilde. 


(2) Hat eine nicht rechtsfähige Personenvereinigung nachträglich Rechtsfähigkeit 
erlangt, so kann auch aus einem Verwaltungsakt vollstreckt werden, der vor diesem 
Zeitpunkt wirksam geworden ist.“ 


22. § 284 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Handelt es sich bei dem Vollstreckungsschuldner um eine juristische Person oder um 
eine rechtsfähige Personenvereinigung, so hat er seine Firma oder den Namen, die 
Nummer des Registerblatts im Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts-, Partner-
schafts- oder Vereinsregister und seinen Sitz anzugeben.“ 


23. § 352 wird wie folgt gefasst: 


„§ 352 


Einspruchsbefugnis bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung 


(1) Gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen können Einspruch einlegen: 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen: 


a) die Personenvereinigung, 


b) wenn die rechtsfähige Personenvereinigung nicht mehr besteht, jeder Gesell-
schafter oder Gemeinschafter, gegen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen: 


a) der Einspruchsbefugte im Sinne des Absatzes 2, 
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b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht vorhanden sind, jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der Feststellungsbescheid er-
gangen ist oder zu ergehen hätte; 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte, ge-
gen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte; 


4. soweit es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist und 
wie dieser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, jeder, der durch die Feststel-
lungen hierzu berührt wird; 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die einen Beteiligten persönlich angeht, je-
der, der durch die Feststellungen über die Frage berührt wird. 


(2) Einspruchsbefugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der ge-
meinsame Empfangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 oder des 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung. Haben die Feststellungsbe-
teiligten keinen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellt, ist einspruchsbefugt 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a der nach § 183a Absatz 1 Satz 2 
und 3 oder nach § 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Verordnung über die gesonderte Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung von der 
Finanzbehörde bestimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 Nummer 3 bleibt unbe-
rührt. Die Sätze 1 und 2 sind nur anwendbar, wenn die Beteiligten in der Feststellungs-
erklärung oder in der Aufforderung zur Benennung eines Empfangsbevollmächtigten 
über die Einspruchsbefugnis des Empfangsbevollmächtigten belehrt worden sind.“ 


Artikel 11 


Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2025] 


In § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, werden die Wörter „den Einheitswert oder“ gestrichen. 


Artikel 12 


Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2027] 


§ 146a Absatz 4 der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(4) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit Hilfe ei-
nes elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne des Absatzes 1 erfasst, hat dem nach 
den §§ 18 bis 20 zuständigen Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch 
Datenfernübertragung mitzuteilen: 


1. Name des Steuerpflichtigen, 


2. Betriebsstätte, in der die mit der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung ver-
bundenen elektronischen Aufzeichnungssysteme eingesetzt werden, 
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3. Steuernummer oder Wirtschafts-Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen, 


4. Seriennummer der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, 


5. Zertifizierungs-ID der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, 


6. Datum der Anschaffung bzw. Inbetriebnahme der verwendeten zertifizierten techni-
schen Sicherheitseinrichtung sowie 


7. Datum der Außerbetriebsetzung der verwendeten zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung. 


Die Mitteilung nach Satz 1 ist innerhalb eines Monats nach Anschaffung, Inbetriebnahme 
oder Außerbetriebsetzung der verwendeten zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tung zu erstatten.“ 


Artikel 13 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 14 wird folgender Absatz 7 angefügt: 


„(7) § 230 Absatz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle am … [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung] noch nicht abgelaufenen Verjährungsfristen.“ 


2. Dem § 15 wird folgender Absatz 17 angefügt: 


„(17) § 237 Absatz 6 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle Haftungsansprüche, die nach dem 31. De-
zember 2023 entstehen.“ 


3. Dem § 33 werden die folgenden Absätze 7 und 8 angefügt: 


„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die §§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung sind ab dem 1. Januar 
2025 in allen Fällen anzuwenden, in denen das nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der Ab-
gabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung 
maßgebliche Ereignis nach dem 31. Dezember 2024 eingetreten ist. 


(8) Wurde der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuerge-
staltung nach dem … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] und vor dem 31. Januar 
2025 umgesetzt, ist die Mitteilung abweichend von § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abga-
benordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung 
innerhalb von drei Monaten nach dem 31. Dezember 2024 zu erstatten.“ 
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Artikel 14 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung [1.1.2024] 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 13 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 19 wird wie folgt gefasst: 


„§ 19 


Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger 


(1) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2015 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für Kalender-
jahre, die vor dem 1. Januar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2015 die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2016 geltenden Fassung nicht erfüllt sind.  


(2) Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn 
die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 
1. Januar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2015 die Voraussetzungen 
des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2016 geltenden Fassung nicht erfüllt sind. 


(3) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2024 geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung für Kalender-
jahre, die vor dem 1. Januar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2023 die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht erfüllt sind. 


(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung ist auf Gewinne der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buch-
führungspflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung 
für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalender-
jahr 2023 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht erfüllt sind.“ 


2. Folgende §§ 39 und 40 werden angefügt: 
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„§ 39 


Aufbewahrungsfristen bestimmter Steuerpflichtiger 


§ 147a Absatz 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fas-
sung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden. Soweit Steuer-
pflichtige die Voraussetzungen des § 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung im Veranlagungszeitraum 2023 oder 
früher erfüllen, ist § 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der bis zum 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung bis zum Auslaufen der Aufbewahrungsfrist nach 
§ 147a Absatz 1 Satz 4 der Abgabenordnung weiteranzuwenden, soweit der Steuer-
pflichtige nicht § 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 
geltenden Fassung ab dem Veranlagungszeitraum 2024 erfüllt. 


§ 40 


Übergangs- und Anwendungsbestimmungen anlässlich der steuerverfahrensrechtli-
chen Umsetzung der Reform des Personengesellschaftsrechts 


(1) § 152 Absatz 4 Satz 3 und § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 4 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung sind erstmals auf Feststel-
lungserklärungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 einzureichen sind; 
eine Verlängerung der Feststellungserklärungsfrist nach § 109 der Abgabenordnung 
ist hierbei nicht zu berücksichtigen.  


(2) Wird die Feststellungserklärung für eine rechtsfähige Personenvereinigung 
nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Januar 2026 durch eine Person im Sinne 
des § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 4 der Abgabenordnung in der am 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung abgegeben, ist die rechtsfähige Personenvereini-
gung von ihrer Erklärungspflicht nach § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung befreit. 


(3) Bei einer rechtsfähigen Personenvereinigung können Verwaltungsakte und 
Mitteilungen, die nach der Abgabenordnung und den Steuergesetzen mit der geson-
derten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, nach dem 31. Dezember 
2023 und vor dem 1. Januar 2026 abweichend von § 183 Absatz 1 bis 3 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung auch nach Maßgabe des § 183 
der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung dem Emp-
fangsbevollmächtigten wirksam bekannt gegeben werden. 


(4) Wird gegen einen vor dem 1. Januar 2024 wirksam gewordenen Bescheid 
über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen Ein-
spruch eingelegt, bestimmt sich die Einspruchsbefugnis nach § 352 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung. Das Gleiche gilt, wenn der 
eine rechtsfähige Personenvereinigung betreffende Feststellungsbescheid nach dem 
31. Dezember 2023 und vor dem 1. Januar 2026 nach Maßgabe von Absatz 3 dem 
Empfangsbevollmächtigten nach § 183 der Abgabenordnung in der bis zum 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung bekannt gegeben worden ist. Ist über den Einspruch 
gegen einen vor dem 1. Januar 2024 wirksam gewordenen Bescheid nach dem 31. 
Dezember 2023 zu entscheiden, richtet sich das weitere Verfahren nach den ab dem 
1. Januar 2024 geltenden Vorschriften der Abgabenordnung. 


(5) Wurde über das Vermögen einer Personenvereinigung vor dem 1. Januar 
2024 das Insolvenzverfahren eröffnet, sind für Feststellungszeiträume und Feststel-
lungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2024 § 152 Absatz 4 Satz 3, § 181 Absatz 2 Satz 2 
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Nummer 1, § 183 und § 352 der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung weiterhin anzuwenden.“ 


Artikel 15 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung [1.1.2025] 


Artikel 97 § 10b Satz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt 
durch Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 181 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4, § 182 Ab-
satz 2 Satz 1 und § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2025 gelten-
den Fassung sind erstmals auf Feststellungszeitpunkte nach dem 31. Dezember 2024 an-
zuwenden.“ 


Artikel 16 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung [1.1.2027] 


Dem Artikel 97 § 30 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch 
Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) § 146a Absatz 4 der Abgabenordnung in der Fassung vom 1. Januar 2027 gilt für 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen, die nach dem 31. Dezember 2026 ange-
schafft, in Betrieb oder außer Betrieb genommen wurden. Für elektronische Aufzeichnungs-
systeme und zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen, die vor dem 1. Januar 2027 
angeschafft, in Betrieb oder außer Betrieb genommen wurden, gilt § 146a Absatz der Ab-
gabenordnung in der Fassung vom 31. Dezember 2026.“ 


Artikel 17 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV] 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 44 wird die Angabe „§ 138i“ durch die Angabe „§138i Absatz 1“ 
ersetzt. 


bb) Nach Nummer 44 werden die folgenden Nummern 44a und 44b eingefügt: 
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„44a. die Sammlung, Sortierung, Zuordnung und Auswertung der ihm nach 
den §§ 138l bis 138n der Abgabenordnung zugegangenen Mitteilungen 
über innerstaatliche Steuergestaltungen, die Information der Landesfi-
nanzbehörden nach § 138i Absatz 2 und § 138j Absatz 3a der Abgaben-
ordnung sowie die Unterrichtung des Bundesministeriums der Finanzen 
über die Ergebnisse der Auswertung nach § 138j Absatz 1 Satz 1 der 
Abgabenordnung; 


44b. die Durchführung des Bußgeldverfahrens in den Fällen des § 379 
Absatz 2 Nummer 1e, 1f und 1j der Abgabenordnung;“. 


cc) In Nummer 46a wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und fol-
gende Nummer 46b wird angefügt: 


„46b. die Koordinierung von und Mitwirkung an internationalen Risikobe-
wertungsverfahren im Sinne des § 89b der Abgabenordnung.“ 


b) In Absatz 1a Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Angabe „ , 46b.“ ersetzt. 


2. In § 21a Absatz 5 wird die Angabe „grenzüberschreitende“ gestrichen. 


Artikel 18 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2024] 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 17 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 


„a) die zentrale Sammlung sowohl der von den Finanzbehörden der Länder nach 
§ 60b der Abgabenordnung übermittelten Daten als auch der Zuwendungsemp-
fänger des Buchstaben b,“. 


2. Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 


„b) für Körperschaften, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentliche 
Dienststellen ohne Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die die Voraus-
setzungen des § 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 3 sowie Satz 3 bis 6 des 
Einkommensteuergesetzes erfüllen und nachweislich Zuwendungen von Perso-
nen mit Wohnsitz, Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes erhalten haben, auf Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung des Zuwendungsempfängers die Aufnahme in 
das Zuwendungsempfängerregister für Zwecke des § 50 Absatz 1 der Einkom-
mensteuerdurchführungsverordnung;“. 


3. Buchstabe c wird aufgehoben. 


4. Die Buchstaben d und e werden die neuen Buchstaben c und d. 


5. Der neue Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 


„d) die Bereitstellung für Zwecke des Sonderausgabenabzugs nach § 10b des Ein-
kommensteuergesetzes und der Steuerermäßigung des § 34g der in § 60b Ab-
satz 2 der Abgabenordnung als automatisiert abrufbare Merkmale der im 
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Zuwendungsempfängerregister geführten Körperschaften, Personenvereinigun-
gen, Vermögensmassen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öf-
fentlichen Dienststellen für die Finanzbehörden der Länder und für Dritte,“. 


6. Buchstabe f wird durch folgenden Buchstaben e ersetzt: 


„e) die Erteilung von Auskünften aus der zentralen Sammlung nach Buchstabe a im 
Wege einer elektronischen Abfrage durch die Finanzbehörden der Länder und 
durch Dritte.“ 


Artikel 19 


Änderung der Finanzgerichtsordnung [1.1.2024] 


§ 48 der Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 
2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 13 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„§ 48 


(1) Gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen können Klage einlegen: 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen: 


a) die Personenvereinigung, 


b) wenn die rechtsfähige Personenvereinigung nicht mehr besteht, jeder Gesellschaf-
ter oder Gemeinschafter, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder 
zu ergehen hätte; 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen: 


a) der Einspruchsbefugte im Sinne des Absatzes 2, 


b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht vorhanden sind, jeder Gesellschafter, Ge-
meinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen 
ist oder zu ergehen hätte; 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der 
Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte; 


4. soweit es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist und wie 
dieser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, jeder, der durch die Feststellungen 
hierzu berührt wird; 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die einen Beteiligten persönlich angeht, jeder, 
der durch die Feststellungen über die Frage berührt wird. 


(2) Klagebefugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der gemeinsame 
Empfangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung oder 
des § 6 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung. Haben die 
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Feststellungsbeteiligten keinen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellt, ist kla-
gebefugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a der von der Finanzbehörde nach 
§ 183a Absatz 1 Satz 2 und 3 der Abgabenordnung oder nach § 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 
der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 
Abs. 2 der Abgabenordnung bestimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 Nummer 3 
bleibt unberührt. Die Sätze 1 und 2 sind nur anwendbar, wenn die Beteiligten spätestens 
bei Erlass der Einspruchsentscheidung über die Klagebefugnis des Empfangsbevollmäch-
tigten belehrt worden sind.“ 


Artikel 20 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV] 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In den Sätzen 1 bis 4 werden jeweils die Wörter „Personenhandels- oder Part-
nerschaftsgesellschaft“ durch das Wort „Personengesellschaft“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„Abweichend von Satz 2 kann der Antrag im Fall 


1. einer Neugründung bis zum Ablauf eines Monats nach Abschluss des Ge-
sellschaftsvertrags, 


2. eines Formwechsels einer Körperschaft in eine Personengesellschaft bis 
zum Ablauf eines Monats nach Anmeldung des Formwechsels beim zu-
ständigen Register von der Körperschaft oder der Personengesellschaft 


mit Wirkung für das bereits laufende Wirtschaftsjahr gestellt werden.“ 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „anzuwenden“ die Wörter „; dabei 
schließt allein die Zurückbehaltung der Beteiligung an einer Komplementärin der 
optierenden Gesellschaft die Anwendung des § 20 Absatz 2 des Umwandlungs-
steuergesetzes nicht aus“ eingefügt. 


c) In Absatz 3 Satz 5 werden die Wörter „oder ihre Auszahlung verlangt werden kann“ 
gestrichen. 


2. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 wird die Angabe „20 Prozent“ durch die Angabe 
„30 Prozent“ ersetzt. 


3. Dem § 32 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) Ist die Körperschaftsteuer des Gläubigers für Kapitalerträge im Sinne des § 49 
Absatz 1 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes nach Absatz 1 abgegolten, wird 
dem Gläubiger der Kapitalerträge auf Antrag die einbehaltene und abgeführte Kapital-
ertragsteuer erstattet, wenn 
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1. der Gläubiger der Kapitalerträge eine nach § 2 Nummer 1 beschränkt steuerpflich-
tige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die 


a) die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 erfüllt, 


b) Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem Staat hat, der aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Überein-
kommen verpflichtet ist, der Bundesrepublik Deutschland entsprechend dem 
OECD–Standard für Transparenz und effektiven Informationsaustausch auf 
Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 
Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe zu leisten und tatsächlich 
leistet, 


c) Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem Staat hat, der aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Überein-
kommen verpflichtet ist, der Bundesrepublik Deutschland Amtshilfe bei der 
Beitreibung gemäß der Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 
über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf be-
stimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen oder gemäß einem dem 
Artikel 27 des OECD-Musterabkommens 2017 zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
entsprechenden Artikel in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zu leisten, und tatsächlich leistet, und  


d) im Staat des Orts ihrer Geschäftsleitung ohne Wahlmöglichkeit einer § 1 ver-
gleichbaren unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt,  


2. in den Fällen des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 9 des Einkommensteuergeset-
zes der Gläubiger unmittelbar am Grund- oder Stammkapital der Schuldnerin der 
Kapitalerträge beteiligt ist und  


3. im Fall der Ansässigkeit des Gläubigers außerhalb eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Vertragsstaates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftraums Anwendung findet, die Kapitalerträge nicht im Zu-
sammenhang mit Direktinvestitionen stehen.  


Satz 1 gilt nur, soweit 


1. keine Erstattung der betreffenden Kapitalertragsteuer nach anderen Vorschriften 
vorgesehen ist, 


2. ein Anspruch auf völlige oder teilweise Erstattung der Kapitalertragsteuer bei ent-
sprechender Anwendung des § 50d Absatz 3 oder § 50j des Einkommensteuerge-
setzes nicht ausgeschlossen wäre und 


3. die Kapitalertragsteuer beim Gläubiger nicht angerechnet oder von der Steuerbe-
messungsgrundlage abgezogen werden kann; die Möglichkeit eines Anrech-
nungsvortrags steht der Anrechnung gleich. 


Der Gläubiger der Kapitalerträge hat die Erstattungsvoraussetzungen nach Satz 1 
und 2 nachzuweisen. Der Gläubiger hat insbesondere nachzuweisen, inwieweit die 
deutsche Kapitalertragsteuer im anderen Staat tatsächlich nicht angerechnet, nicht ab-
gezogen oder nicht vorgetragen worden ist. § 50c Absatz 3 Satz 1, 2 und Satz 3 erster 
Halbsatz sowie Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes sind entsprechend anzuwen-
den.“ 


4. § 34 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:  


„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in der Fassung des Artikels 20 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2023 an-
zuwenden.“ 


b) Nach Absatz 10 wird folgender Absatz 10a eingefügt: 


„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fassung des Artikels 20 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


c) Der bisherige Absatz 10a wird Absatz 10b. 


Artikel 21 


Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [1.1.2024] 


Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 20 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst:  


„§ 3 Abgrenzung der Steuerpflicht bei Personenvereinigungen und nicht rechtsfähigen Vermögensmassen sowie 
bei Realgemeinden“. 


2. § 1 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


„5. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, nicht rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und 
andere Zweckvermögen des privaten Rechts;“. 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 3 


Abgrenzung der Steuerpflicht bei Personenvereinigungen und nicht rechtsfähigen 
Vermögensmassen sowie bei Realgemeinden“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Personenvereinigungen, nicht rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und an-
dere Zweckvermögen sind körperschaftsteuerpflichtig, wenn ihr Einkommen we-
der nach diesem Gesetz noch nach dem Einkommensteuergesetz unmittelbar bei 
einem anderen Steuerpflichtigen zu versteuern ist.“ 


4. § 8 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Bei Körperschaften und Personenvereinigungen bleiben für die Ermittlung des 
Einkommens Beiträge, die auf Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz.“ 


5. § 8a wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen und Satz 4 wie folgt ge-
fasst: 


„Bei Steuerpflichtigen im Sinne dieses Gesetzes gelten alle Einkünfte als in einem 
Betrieb im Sinne des § 4h Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes erzielt.“ 


b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 


6. In § 34 Absatz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2022“ durch die Angabe „Ver-
anlagungszeitraum 2024“ ersetzt. 


Artikel 22 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV] 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b wird die Angabe „10 Prozent“ durch die Angabe 
„20 Prozent“ ersetzt. 


2. Nach § 36 Absatz 4a wird folgender Absatz 4b angefügt: 


„(4b) § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b in der Fassung des Artikels 22 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwen-
den.“ 


Artikel 23 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes [1.1.2024] 


Das Gewerbesteuergesetz das zuletzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Vereine“ durch die Wörter „Ver-
eine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


2. § 7b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Der nach Anwendung des § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Einkommen-
steuergesetzes verbleibende geminderte Sanierungsertrag im Sinne des § 3a Absatz 3 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mindert nacheinander 


1. den negativen Gewerbeertrag des Sanierungsjahrs des zu sanierenden Unterneh-
mens, 


2. Fehlbeträge im Sinne des § 10a Satz 2 und 


3. im Sanierungsjahr die nach § 10a Satz 5 zum Ende des vorangegangenen Erhe-
bungszeitraums gesondert festgestellten Fehlbeträge. 
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Ein nach Satz 1 verbleibender Sanierungsertrag mindert die Beträge nach Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 eines anderen Unternehmens, wenn dieses die erlassenen Schulden in-
nerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor dem Schuldenerlass auf das zu sanie-
rende Unternehmen übertragen hat und soweit die entsprechenden Beträge zum Ab-
lauf des Wirtschaftsjahrs der Übertragung bereits entstanden waren. Der verbleibende 
Sanierungsertrag nach Satz 2 ist zunächst um den Minderungsbetrag nach § 3a Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 13 des Einkommensteuergesetzes zu kürzen. Bei der Minde-
rung nach Satz 1 ist § 10a Satz 3 und 4 entsprechend anzuwenden; dies gilt für Zwe-
cke der Minderung nach Satz 1 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass der sich für die Mit-
unternehmerschaft insgesamt ergebende Sanierungsertrag im Verhältnis der den Mit-
unternehmern zum Ende des vorangegangenen Erhebungszeitraums zugerechneten 
Fehlbeträge den Mitunternehmern zuzurechnen ist. In Fällen des § 10a Satz 8 ist § 8 
Absatz 9 Satz 9 des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend anzuwenden. An den 
Feststellungen der vortragsfähigen Fehlbeträge nehmen nur die nach Anwendung der 
Sätze 1 und 2 verbleibenden Beträge teil.“ 


3. § 10a wird wie folgt gefasst: 


„§ 10a 


Gewerbeverlust 


Der maßgebende Gewerbeertrag wird um die Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der 
Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungs-
zeiträume nach den Vorschriften der §§ 7 bis 10 ergeben haben, soweit die Fehlbe-
träge nicht bei der Ermittlung des Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhe-
bungszeiträume berücksichtigt worden sind. Im Fall des § 2 Absatz 2 Satz 2 kann die 
Organgesellschaft den maßgebenden Gewerbeertrag nicht um Fehlbeträge kürzen, die 
sich vor dem rechtswirksamen Abschluss des Gewinnabführungsvertrags ergeben ha-
ben. Bei einer Mitunternehmerschaft ist der sich für die Mitunternehmerschaft insge-
samt ergebende Fehlbetrag den Mitunternehmern entsprechend dem sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag ergebenden allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurech-
nen; Vorabgewinnanteile sind nicht zu berücksichtigen. Für den Abzug der den Mitun-
ternehmern zugerechneten Fehlbeträge nach Maßgabe des Satzes 1 ist der sich für 
die Mitunternehmerschaft insgesamt ergebende maßgebende Gewerbeertrag den Mit-
unternehmern entsprechend dem sich aus dem Gesellschaftsvertrag für das Abzugs-
jahr ergebenden allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen; Vorabgewinn-
anteile sind nicht zu berücksichtigen. Die Höhe der vortragsfähigen Fehlbeträge ist ge-
sondert festzustellen. Vortragsfähige Fehlbeträge sind die nach der Kürzung des maß-
gebenden Gewerbeertrags nach Satz 1 zum Schluss des Erhebungszeitraums verblei-
benden Fehlbeträge. Im Fall des § 2 Absatz 5 kann der andere Unternehmer den maß-
gebenden Gewerbeertrag nicht um die Fehlbeträge kürzen, die sich bei der Ermittlung 
des maßgebenden Gewerbeertrags des übergegangenen Unternehmens ergeben ha-
ben. § 8 Absatz 8 und 9 Satz 5 bis 8 des Körperschaftsteuergesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. Auf die Fehlbeträge ist § 8c des Körperschaftsteuergesetzes entspre-
chend anzuwenden; dies gilt auch für den Fehlbetrag einer Mitunternehmerschaft, so-
weit dieser 


1. einer Körperschaft unmittelbar oder 


2. einer Mitunternehmerschaft, soweit an dieser eine Körperschaft unmittelbar oder 
mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligt ist, 


zuzurechnen ist. Auf die Fehlbeträge ist § 8d des Körperschaftsteuergesetzes entspre-
chend anzuwenden, wenn ein fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d des 
Körperschaftsteuergesetzes gesondert festgestellt worden ist. Unterbleibt eine 







 - 60 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Feststellung nach § 8d Absatz 1 Satz 8 des Körperschaftsteuergesetzes, weil keine 
nicht genutzten Verluste nach § 8c Absatz 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 
vorliegen, ist auf Antrag auf die Fehlbeträge § 8d des Körperschaftsteuergesetzes ent-
sprechend anzuwenden; für die Form und die Frist dieses Antrags gilt § 8d Absatz 1 
Satz 5 des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend.“ 


Artikel 24 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes [1.1.2028] 


Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 23 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 7b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Der nach Anwendung des § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Einkommen-
steuergesetzes verbleibende geminderte Sanierungsertrag im Sinne des § 3a Absatz 3 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mindert nacheinander 


1. den negativen Gewerbeertrag des Sanierungsjahrs des zu sanierenden Unterneh-
mens, 


2. Fehlbeträge im Sinne des § 10a Satz 3 und 


3. im Sanierungsjahr ungeachtet des § 10a Satz 2 die nach § 10a Satz 6 zum Ende 
des vorangegangenen Erhebungszeitraums gesondert festgestellten Fehlbeträge; 
die in § 10a Satz 1 und 2 genannten Beträge werden der Minderung entsprechend 
aufgebraucht. 


Ein nach Satz 1 verbleibender Sanierungsertrag mindert die Beträge nach Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 eines anderen Unternehmens, wenn dieses die erlassenen Schulden in-
nerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor dem Schuldenerlass auf das zu sanie-
rende Unternehmen übertragen hat und soweit die entsprechenden Beträge zum Ab-
lauf des Wirtschaftsjahrs der Übertragung bereits entstanden waren. Der verbleibende 
Sanierungsertrag nach Satz 2 ist zunächst um den Minderungsbetrag nach § 3a Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 13 des Einkommensteuergesetzes zu kürzen. Bei der Minde-
rung nach Satz 1 ist § 10a Satz 4 und 5 entsprechend anzuwenden; dies gilt für Zwe-
cke der Minderung nach Satz 1 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass der sich für die Mit-
unternehmerschaft insgesamt ergebende Sanierungsertrag im Verhältnis der den Mit-
unternehmern zum Ende des vorangegangenen Erhebungszeitraums zugerechneten 
Fehlbeträge den Mitunternehmern zuzurechnen ist. In Fällen des § 10a Satz 9 ist § 8 
Absatz 9 Satz 9 des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend anzuwenden. An den 
Feststellungen der vortragsfähigen Fehlbeträge nehmen nur die nach Anwendung der 
Sätze 1 und 2 verbleibenden Beträge teil.“ 


2. § 10a wird wie folgt gefasst: 


„§ 10a 


Gewerbeverlust 


Der maßgebende Gewerbeertrag wird bis zu einem Betrag in Höhe von 10 Millio-
nen Euro um die Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden 
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Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume nach den Vorschriften 
der §§ 7 bis 10 ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume berücksichtigt worden 
sind. Der 10 Millionen Euro übersteigende maßgebende Gewerbeertrag ist bis zu 60 
Prozent um nach Satz 1 nicht berücksichtigte Fehlbeträge der vorangegangenen Er-
hebungszeiträume zu kürzen. Im Fall des § 2 Absatz 2 Satz 2 kann die Organgesell-
schaft den maßgebenden Gewerbeertrag nicht um Fehlbeträge kürzen, die sich vor 
dem rechtswirksamen Abschluss des Gewinnabführungsvertrags ergeben haben. Bei 
einer Mitunternehmerschaft ist der sich für die Mitunternehmerschaft insgesamt erge-
bende Fehlbetrag den Mitunternehmern entsprechend dem sich aus dem Gesell-
schaftsvertrag ergebenden allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen; 
Vorabgewinnanteile sind nicht zu berücksichtigen. Für den Abzug der den Mitunterneh-
mern zugerechneten Fehlbeträge nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 ist der sich für die 
Mitunternehmerschaft insgesamt ergebende maßgebende Gewerbeertrag sowie der 
Höchstbetrag nach Satz 1 den Mitunternehmern entsprechend dem sich aus dem Ge-
sellschaftsvertrag für das Abzugsjahr ergebenden allgemeinen Gewinnverteilungs-
schlüssel zuzurechnen; Vorabgewinnanteile sind nicht zu berücksichtigen. Die Höhe 
der vortragsfähigen Fehlbeträge ist gesondert festzustellen. Vortragsfähige Fehlbe-
träge sind die nach der Kürzung des maßgebenden Gewerbeertrags nach Satz 1 und 
2 zum Schluss des Erhebungszeitraums verbleibenden Fehlbeträge. Im Fall des § 2 
Absatz 5 kann der andere Unternehmer den maßgebenden Gewerbeertrag nicht um 
die Fehlbeträge kürzen, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags 
des übergegangenen Unternehmens ergeben haben. § 8 Absatz 8 und 9 Satz 5 bis 8 
des Körperschaftsteuergesetzes ist entsprechend anzuwenden. Auf die Fehlbeträge ist 
§ 8c des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend anzuwenden; dies gilt auch für den 
Fehlbetrag einer Mitunternehmerschaft, soweit dieser 


1. einer Körperschaft unmittelbar oder 


2. einer Mitunternehmerschaft, soweit an dieser eine Körperschaft unmittelbar oder 
mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligt ist, 


zuzurechnen ist. Auf die Fehlbeträge ist § 8d des Körperschaftsteuergesetzes entspre-
chend anzuwenden, wenn ein fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d des 
Körperschaftsteuergesetzes gesondert festgestellt worden ist. Unterbleibt eine Fest-
stellung nach § 8d Absatz 1 Satz 8 des Körperschaftsteuergesetzes, weil keine nicht 
genutzten Verluste nach § 8c Absatz 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes vorlie-
gen, ist auf Antrag auf die Fehlbeträge § 8d des Körperschaftsteuergesetzes entspre-
chend anzuwenden; für die Form und die Frist dieses Antrags gilt § 8d Absatz 1 Satz 5 
des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend.“ 


3. § 36 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt: 


„(3b) § 7b Absatz 2 in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


b) Dem Absatz 5a wird folgender Satz angefügt: 


„§ 10a in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 
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Artikel 25 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV] 


§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In Satz 3 werden nach den Wörtern „im Rahmen eines“ die Wörter „in den §§ 66 bis 68 
der Abgabenordnung bezeichneten“ eingefügt und nach dem Wort „verwirklicht“ das 
Komma durch einen Punkt ersetzt. 


2. Folgender Satz 4 wird angefügt: 


„Körperschaften verwirklichen mit ihren in den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung be-
zeichneten Zweckbetrieben ihre steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst, 
wenn die Leistungsempfänger oder an der Leistungserbringung beteiligte Personen 
vom steuerbegünstigten Zweck der Einrichtung erfasst werden,“. 


Artikel 26 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2024] 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 16 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe l wird das Wort „oder“ gestrichen. 


bbb) Nach Buchstabe l wird folgender Buchstabe m eingefügt: 


„m) Einrichtungen, die als Verfahrenspfleger nach den §§ 276, 297, 
298 und 317 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit be-
stellt worden sind, wenn die Preise, die diese Einrichtungen ver-
langen, von den zuständigen Behörden genehmigt sind oder die 
genehmigten Preise nicht übersteigen; bei Umsätzen, für die eine 
Preisgenehmigung nicht vorgesehen ist, müssen die verlangten 
Preise unter den Preisen liegen, die der Mehrwertsteuer unterlie-
gende gewerbliche Unternehmen für entsprechende Umsätze 
fordern, oder“. 


ccc) Der bisherige Buchstabe m wird Buchstabe n. 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach den Buchstaben b bis m“ durch die Wörter 
„nach den Buchstaben b bis n“ ersetzt. 
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b) In Nummer 25 Satz 3 Buchstabe d wird die Angabe „§§ 158, 174 oder 191“ durch 
die Angabe „§§ 158, 167, 174 oder § 191“ ersetzt. 


c) Nummer 27 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 


„b) land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe (§ 24 Absatz 2) mit höchstens drei Vollarbeitskräften zur 
Überbrückung des Ausfalls des Betriebsinhabers oder dessen voll mitarbei-
tenden Familienangehörigen wegen Krankheit, Unfalls, Schwangerschaft, 
eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder Todes sowie land- und forstwirtschaft-
liche Betriebshilfeleistungen an die gesetzlichen Träger der Sozialversiche-
rung;“. 


2. § 13b Absatz 5 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 


„Sind Leistungsempfänger und leistender Unternehmer in Zweifelsfällen übereinstim-
mend vom Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, 
Nummer 6 bis 12 ausgegangen, obwohl dies nach der Art der Umsätze unter Anlegung 
objektiver Kriterien nicht zutreffend war, gilt der Leistungsempfänger dennoch als Steu-
erschuldner, sofern dadurch keine Steuerausfälle entstehen.“ 


3. § 18 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 Satz 4 bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
jedes Voranmeldungszeitraums eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln, in der er 
die Steuer für den Voranmeldungszeitraum (Vorauszahlung) selbst zu berechnen 
hat.“ 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „1 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 Euro“ 
ersetzt. 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 Satz 4 für das Kalenderjahr oder für den 
kürzeren Besteuerungszeitraum eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln, in der 
er die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss, der sich zu seinen Gunsten 
ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 und § 17 selbst zu berechnen hat (Steueranmel-
dung).“ 


4. § 19 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„In den Fällen des Satzes 1 finden die Vorschriften über die Steuerbefreiung inner-
gemeinschaftlicher Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b, § 6a), über den Ver-
zicht auf Steuerbefreiungen (§ 9), über den gesonderten Ausweis der Steuer in 
einer Rechnung (§ 14 Absatz 4), über die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummern in einer Rechnung (§ 14a Absatz 1, 3 und 7), über den Vorsteuerab-
zug (§ 15) und über die Erklärungspflichten (§ 18 Absatz 1 bis 4) keine Anwen-
dung; § 149 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung und § 18 Absatz 4a bleiben un-
berührt.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zum Ablauf des zweiten auf 
den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres erklären, dass er auf die An-
wendung des Absatzes 1 verzichtet. Die Erklärung bindet den Unternehmer min-
destens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit Wirkung von Beginn des folgen-
den Kalenderjahres an widerrufen werden.“ 


5. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ er-
setzt. 


6. In § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 wird jeweils die Angabe „9,0“ durch die 
Angabe „8,4“ ersetzt. 


7. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt: 


„(38) Die §§ 18 und 19 in der Fassung des Artikels 26 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2022 enden.“ 


Artikel 27 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2025] 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 26 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 14 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 bis 8 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Eine Rechnung kann als elektronische Rechnung oder vorbehaltlich des Absat-
zes 2 als sonstige Rechnung übermittelt werden. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. 
Die elektronische Rechnung muss der europäischen Norm für die elektronische 
Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß der Richt-
linie 2014/55/EU vom 16. April 2014 (ABl. L 133 vom 6. 5. 2014, S. 1) entspre-
chen. Eine sonstige Rechnung ist eine Rechnung, die in einem anderen elektroni-
schen Format oder auf Papier übermittelt wird. Die Übermittlung einer elektroni-
schen Rechnung oder einer sonstigen Rechnung in einem elektronischen Format 
bedarf der Zustimmung des Empfängers, soweit keine Verpflichtung nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 Satz 2 besteht.“ 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


„(2) Führt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, ist er berechtigt, eine Rechnung auszustellen. In den 
folgenden Fällen ist er zur Ausstellung einer Rechnung verpflichtet, wenn der Um-
satz nicht nach § 4 Nummer 8 bis 29 steuerfrei ist: 


1. Für eine Leistung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ist 
innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung 
auszustellen. Die Rechnung ist in diesen Fällen als elektronische Rechnung 
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nach Absatz 1 Satz 3 und 4 auszustellen, wenn der leistende Unternehmer 
und der Leistungsempfänger im Inland oder in einem der in § 1 Absatz 3 be-
zeichneten Gebiete ansässig sind. Ein im Inland oder in einem der in § 1 Ab-
satz 3 bezeichneten Gebiete ansässiger Unternehmer ist ein Unternehmer, 
der in einem dieser Gebiete seinen Sitz, seine Geschäftsleitung, eine Be-
triebsstätte, die an dem Umsatz beteiligt ist, oder in Ermangelung eines Sitzes 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 


2. Für eine Leistung an eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist, ist 
innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung 
auszustellen. 


3. Für eine steuerpflichtige Werklieferung (§ 3 Absatz 4 Satz 1) oder sonstige 
Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück an einen anderen als in 
den Nummern 1 oder 2 genannten Empfänger ist innerhalb von sechs Mona-
ten eine Rechnung auszustellen. 


§ 14a bleibt unberührt. Unbeschadet der Verpflichtungen nach Satz 2 kann eine 
Rechnung von einem in Satz 2 Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leistungsempfän-
ger für eine Lieferung oder sonstige Leistung des Unternehmers ausgestellt wer-
den, sofern dies vorher vereinbart wurde (Gutschrift). Die Gutschrift verliert die 
Wirkung einer Rechnung, sobald der Empfänger der Gutschrift dem ihm übermit-
telten Dokument widerspricht. Eine Rechnung kann im Namen und für Rechnung 
des Unternehmers oder eines in Satz 2 Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leistungs-
empfängers von einem Dritten ausgestellt werden. 


(3) Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts 
und ihre Lesbarkeit müssen gewährleistet werden. Echtheit der Herkunft bedeutet 
die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers. Unversehrtheit des Inhalts 
bedeutet, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert 
wurden. Jeder Unternehmer legt fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, 
die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet wer-
den. Dies kann durch jegliche innerbetriebliche Kontrollverfahren erreicht werden, 
die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung schaffen kön-
nen. Unbeschadet anderer zulässiger Verfahren gelten bei einer elektronischen 
Rechnung die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als gewähr-
leistet durch 


1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder 


2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABl. L 338 vom 28. 12. 1994, 
S. 98), wenn in der Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz 
von Verfahren vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unver-
sehrtheit der Daten gewährleisten.“ 


2. In § 14a Absatz 1 Satz 1 und 4 werden jeweils die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2“ durch 
die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 4“ ersetzt. 


3. § 14b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 14 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 3 Satz 1“ ersetzt. 


b) In Satz 5 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 3 Satz 1“ ersetzt. 
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4. In § 26a Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 o-
der Nummer 3 Satz 2“ ersetzt. 


5. Dem § 27 wird folgender Absatz 39 angefügt: 


„(39) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 2 kann eine Rechnung 


1. bis zum 31. Dezember 2025 für einen nach dem 31. Dezember 2024 und vor dem 
1. Januar 2026 ausgeführten Umsatz auf Papier oder vorbehaltlich der Zustim-
mung des Empfängers in einem elektronischen Format, das nicht § 14 Absatz 1 
Satz 4 entspricht, übermittelt werden; 


2. bis zum 31. Dezember 2027 für einen nach dem 31. Dezember 2025 und vor dem 
1. Januar 2028 ausgeführten Umsatz vorbehaltlich der Zustimmung des Empfän-
gers in einem elektronischen Format, das nicht § 14 Absatz 1 Satz 4 entspricht, 
ausgestellt werden, wenn diese mittels elektronischem Datenaustausch (EDI) 
nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 
über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABl. L 338 
vom 28. 12. 1994, S. 98) übermittelt wird. 


Die Absätze 3, 4, 15 und 18 bleiben unberührt.“ 


6. In § 27b Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 14 Absatz 1 Satz 8“ durch die Wörter 
„§ 14 Absatz 1 Satz 3 und sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen For-
mat“ ersetzt. 


Artikel 28 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2025] 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2432) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 33 wird folgender Satz angefügt: 


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes über-
mittelt werden.“ 


2. Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes über-
mittelt werden.“ 
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Artikel 29 


Änderung des Investmentsteuergesetzes [1.1.2024] 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt: 


„(9a) Eine Immobilie ist für die Zwecke der Immobilienfondsquote und der Aus-
landsimmobilienfondsquote nicht als Immobilie anzusetzen, wenn die Einkünfte 
aus der Vermietung oder Verpachtung oder aus der Veräußerung der Immobilie 
keiner Besteuerung unterliegen oder zu mehr als 50 Prozent von der Besteuerung 
befreit sind. Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft oder Auslands-Im-
mobiliengesellschaft, die der Investmentfonds unmittelbar oder mittelbar über Per-
sonengesellschaften hält, ist für die Zwecke der Immobilienfondsquote und der 
Auslands-Immobilienfondsquote nicht als Immobiliengesellschaft oder Auslands-
Immobiliengesellschaft anzusetzen, wenn die Einkünfte der Immobilien-Gesell-
schaft oder der Auslands-Immobiliengesellschaft aus der Vermietung oder Ver-
pachtung oder aus der Veräußerung von Immobilien zu mehr als 50 Prozent von 
der Besteuerung befreit sind. Das Gleiche gilt, wenn die Einkünfte der Immobilien-
Gesellschaft oder Auslands-Immobiliengesellschaft dem Investmentfonds als de-
ren Gesellschafter zugerechnet werden und diese Einkünfte keiner Besteuerung 
unterliegen oder zu mehr als 50 Prozent von der Besteuerung befreit sind.“ 


b) Der bisherige Absatz 9a wird Absatz 9b. 


2. Nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 


„1a. das Finanzamt, das in den Fällen des § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des Einkom-
mensteuergesetzes für die Besteuerung der Kapitalgesellschaft nach § 20 Ab-
satz 3 der Abgabenordnung zuständig ist. Wenn mehrere Finanzämter nach 
Satz 1 zuständig wären, ist das Finanzamt zuständig, das für die wertvollste Be-
teiligung an einer Kapitalgesellschaft zuständig ist,“. 


3. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes; für Einkünfte 
nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des Ein-
kommensteuergesetzes gilt dies unabhängig davon, ob die Kapitalgesell-
schaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland hat. Ausgenommen sind 
Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa 
und bb des Einkommensteuergesetzes, soweit sie nicht von Absatz 3 oder 4 
erfasst werden;“. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Satz 2 gilt nicht für die Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Dop-
pelbuchstabe cc.“ 
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4. In § 26 Nummer 7a Satz 2 Satzteil nach Buchstabe b werden die Wörter „erhöht sich 
die Grenze des Satzes auf 10 Prozent“ durch die Wörter „erhöht sich die Grenze des 
Satzes auf 20 Prozent“ ersetzt. 


5. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Die Steuerfreistellung nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn die jeweiligen Ein-
künfte des Spezial-Investmentfonds in dem ausländischen Staat, aus dem sie 
stammen, keiner tatsächlichen Besteuerung unterlegen haben.“ 


b) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 ist“ durch die Wörter „Die Sätze 1 
und 2 sind“ ersetzt. 


c) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 


6. Dem § 57 wird folgender Absatz 8 angefügt: 


„(8) Ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden sind: 


1. § 2 Absatz 9a, 


2. § 4 Absatz 2 Nummer 1a, 


3. § 26 Nummer 7a, 


in der Fassung des Artikels 29 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]. § 6 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 29 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des Einkommensteuergesetzes anzu-
wenden, bei denen die Veräußerung nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] erfolgt und nur soweit den Gewin-
nen nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] eingetretene Wertveränderungen zu Grunde liegen.erstmals anzu-
wenden. § 43 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 29 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden die nach dem 1. Januar 2024 be-
ginnen.“ 


Artikel 30 


Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2020] 


§ 17 des Forschungszulagengesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Der Nummer 2 wird das Wort „, und“ angefügt. 
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bb) Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 3 bis 5 eingefügt: 


„3. zum Zweck der Anonymisierung und Pseudonymisierung, und 


4. zum Zweck weiterer wissenschaftlicher Forschung in pseudonymisierter 
Form an in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ansässige For-
schungseinrichtungen und 


5. zum Zweck der Verarbeitung für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 9 des 
Gesetzes über Steuerstatistiken (StStatG) zu erstellende Forschungszu-
lagenstatistik an die Finanzverwaltung“. 


cc) Nach dem Wort „übermittelt“ werden die Wörter „und durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung sowie die Bescheinigungsstelle im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 
des Forschungszulagengesetzes (Forschungszulagen-Bescheinigungsver-
ordnung – FZulBV) verarbeitet“ eingefügt. 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Sie dürfen in anonymisierter Form für weitere Datenanalysen zum Zweck der Ver-
fahrensverbesserungen, der Ausgestaltung anderer Fördermaßnahmen sowie po-
litikberatender Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung genutzt werden.“ 


c) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Sie sind nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu löschen.“ 


2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Die Daten dürfen durch die Bescheinigungsstelle im Sinne des § 2 Absatz 1 
Satz 2 der Verordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagen-
gesetzes (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) sowie durch die 
mit der Evaluierung des Gesetzes betrauten Stelle nur durch Personen verarbeitet wer-
den, die zur Wahrung des Steuergeheimnisses verpflichtet worden sind.“ 


Artikel 31 


Weitere Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2024] 


Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt durch Artikel 30 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Zu den förderfähigen Aufwendungen eines nach dem 31. Dezember 2023 
beginnenden Wirtschaftsjahres gehört auch der Teil der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagever-
mögens, der auf die sich nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Wertminderung ent-
fällt, soweit dieses Wirtschaftsgut im begünstigten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben ausschließlich eigenbetrieblich verwendet wird und für die Durchführung 
des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich und unerlässlich ist. 
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Satz 1 gilt nicht für Wirtschaftsgüter, für die die Bewertungsvorschriften des § 6 
Absatz 2 und 2a des Einkommensteuergesetzes Anwendung finden. Die Wertmin-
derung ermittelt sich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 


1. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung aus dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem Wert des Wirt-
schaftsgutes am Schluss des Wirtschaftsjahres, 


2. in den Folgejahren aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert des Wirt-
schaftsgutes am Schluss des jeweiligen Wirtschaftsjahres und dem Wert am 
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. 


Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht im gesamten Wirtschaftsjahr vor, 
mindert sich der nach Satz 3 ermittelte förderfähige Aufwand um jeweils ein Zwölf-
tel für jeden vollen Monat, in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorlie-
gen.“ 


b) In Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Für“ die Wörter „vor dem 1. Januar 2024“ 
eingefügt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Für nach dem 31. Dezember 2023 in Auftrag gegebene Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben im Sinne des § 2 Absatz 5 betragen die förderfähigen Auf-
wendungen 70 Prozent des beim Anspruchsberechtigten für den Auftrag ent-
standenen Entgelts.“ 


c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen förder-
fähigen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der Absätze 1 bis 4. 
Die Bemessungsgrundlage beträgt höchstens für  


1. nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 2 000 000 Euro, 


2. nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2024 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 4 000 000 Euro und  


3. nach dem 31. Dezember 2023 entstandene förderfähige Aufwendungen 
12 000 000 Euro.“ 


2. In § 4 Absatz 1 Satz 2 und § 5 Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 3 Ab-
satz 3 und 4“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt. 


3. § 6 wird wie folgt gefasst: 


„§ 6 


Bescheinigung 


(1) Grundlage für die Festsetzung der Forschungszulage ist für jedes im Antrag 
nach § 5 aufgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Anspruchsberech-
tigten eine Bescheinigung der Bescheinigungsstelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 
der Verordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes 
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(Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) vom 30. Januar 2020 
(BGBl I S. 118) zuletzt geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der For-
schungszulagen-Bescheinigungsverordnung vom 26. April 2022 (BGBl I S. 850). 


(2) Die Bescheinigung muss für jedes im Antrag nach § 5 aufgeführte For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben gesondert die Feststellung enthalten, dass die 
Voraussetzungen des § 2 vorliegen. Die Feststellung ist zu begründen.  


(3) Soweit im Antrag nach § 5 auch förderfähige Aufwendungen im Sinne des § 3 
Absatz 3a geltend gemacht werden, muss die Bescheinigung auch die Feststellung 
enthalten, dass das jeweilige Wirtschaftsgut für die Durchführung des begünstigten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich und unerlässlich ist. 


(4) Die Bescheinigung ist nach einem vom Bundesministerium der Finanzen in 
Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder und im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung vorgeschriebenen Muster zu erstellen. 


(5) Die erste Bescheinigung für ein Wirtschaftsjahr ist für den Antragsteller vorbe-
haltlich des Satzes 2 gebührenfrei. Im Fall weiterer Anträge auf Bescheinigung für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben desselben Wirtschaftsjahres können ab der Aus-
stellung der zweiten Bescheinigung nach Absatz 1 Gebühren und Auslagen nach Maß-
gabe des Bundesgebührengesetzes erhoben werden.“ 


4. § 9 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 Satz 1“ 
ersetzt.  


b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 


5. Nach § 10 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Soweit im Zeitpunkt der Festsetzung der Forschungszulage die Steuererklä-
rung für die nächste erstmalige Festsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
nicht im Finanzamt vorliegt und die Vorauszahlungen nach § 37 Absatz 3 Satz 3 des 
Einkommensteuergesetzes für den letzten noch nicht veranlagten Zeitraum angepasst 
werden können, hat das Finanzamt die Vorauszahlungen für diesen Veranlagungszeit-
raum um die festgesetzte Forschungszulage, jedoch höchstens auf 0 Euro, von Amts 
wegen herabzusetzen und einen geänderten Vorauszahlungsbescheid zu erlassen.“ 


Artikel 32 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
[TnV] 


In § 20 Absatz 7 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2947) geändert worden ist, wird die Angabe 
„600 Euro“ durch die Angabe „5 000 Euro“ ersetzt. 
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Artikel 33 


Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes [1.1.2024] 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 32 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 2 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 2a Rechtsfähige Personengesellschaft“. 


2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 


„§ 2a 


Rechtsfähige Personengesellschaft 


Rechtsfähige Personengesellschaften (§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgaben-
ordnung) gelten für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer als Gesamthand und 
deren Vermögen als Gesamthandsvermögen. Bei einem Erwerb nach § 1 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 durch eine rechtsfähige Personengesellschaft gelten deren Gesell-
schafter als Erwerber. Bei einer Zuwendung durch eine rechtsfähige Personengesell-
schaft gelten deren Gesellschafter als Zuwendende.“ 


3. In § 10 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „Personengesellschaft oder einer anderen 
Gesamthandsgemeinschaft“ durch das Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


4. In § 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe d werden die Wörter „zum gesamthän-
derisch gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft“ durch die Wörter 
„zum Betriebsvermögen im Sinne des § 97 Absatz 1a Nummer 1 des Bewertungsge-
setzes einer Personengesellschaft “ ersetzt. 


5. In § 18 Satz 1 werden nach dem Wort „Personenvereinigungen“ die Wörter „und 
rechtsfähige Vereine“ eingefügt. 


Artikel 34 


Änderung des Bewertungsgesetzes [1.1.2024] 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In § 97 Absatz 2 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Vereinen“ durch die Wörter 


„Vereinen ohne Rechtspersönlichkeit, den nicht rechtsfähigen“ ersetzt. 


2. Nach § 153 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„In den Fällen, in denen der Gegenstand der Feststellung einer Personengesellschaft 
im Sinne des § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zuzurechnen ist, ist die Feststellunger-
klärung vorrangig von der Gesellschaft anzufordern.“ 


3. In § 154 Absatz 3 werden die Wörter „§ 183 der Abgabenordnung“ durch die Wörter 
„§ 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 
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Artikel 35 


Änderung des Bodenschätzungsgesetzes [1.1.2024] 


Das Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), das 
zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In § 12 Satz 2 werden nach dem Wort „Einheitswerten“ die Wörter „oder Grundsteuer-


werten“ eingefügt und werden die Wörter „§§ 180 bis 183 der Abgabenordnung“ 
durch die Wörter „§§ 180 bis 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


2. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung soll zu den üblichen 
Dienstzeiten in den Räumen des Finanzamts stattfinden. Sie kann auch durch Veröf-
fentlichung auf der Internetseite des Finanzamts oder der obersten Finanzbehörde des 
Landes erfolgen. § 122 Absatz 5 Satz 4 der Abgabenordnung gilt dabei entsprechend.“ 


Artikel 36 


Weitere Änderung des Bodenschätzungsgesetzes [1.1.2025] 


In § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 35 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, werden die Wörter „Einheitswerten oder“ gestrichen. 


Artikel 37 


Änderung des Handelsgesetzbuchs [1.1.2024] 


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 8b Absatz 2 Nummer 12 werden nach dem Wort „Genossenschafts-“ ein Komma 
und das Wort „Gesellschafts-“ eingefügt. 


2. In § 241a Satz 1 werden die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ und die 
Angabe „60 000“ durch die Angabe „80 000“ ersetzt. 


Artikel 38 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 
[1.1.2024] 


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel 7 Absatz 7 des Gesetzes vom 31. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, 
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wird folgender … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeich-
nung] Abschnitt angefügt: 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Ab-
schnitt 


Übergangsvorschrift zum … 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit 
Zählbezeichnung] 


§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der ab dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens dieses Gesetzes nach Artikel … Absatz 1] 1. Januar 2024 geltenden Fassung 
ist erstmals auf das nach dem 31. Dezember 2023 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. 
§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der bis zum … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel … Absatz 1] 31. Dezember 2023 geltenden 
Fassung ist letztmals auf das vor dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr anzuwen-
den.“ 


Artikel 39 


Änderung des Generationenkapitalgesetzes [1.11.2023] 


Dem § 7 des Generationenkapitalgesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des Gesetzes]), wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) Die Stiftung unterliegt nicht der Körperschaftsteuer oder der Gewerbesteuer. Die 
Errichtung der Stiftung sowie Zuwendungen an die Stiftung unterliegen nicht der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer. Zahlungen und Leistungen der Stiftung unterliegen keinem Kapital-
ertragsteuerabzug. Für Zwecke der Doppelbesteuerungsabkommen gilt die Stiftung als in 
Deutschland ansässige Person, die der deutschen Besteuerung unterliegt.“ 


Artikel 40 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes [TnV] 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 12 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 12a Gemeinsame Prüfung“. 


2. Dem § 2 wird folgender Absatz angefügt: 
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„(13) Behördliche Ermittlungen im Sinne dieses Gesetzes sind alle Maßnahmen, 
die zum Ziel haben, den für die Besteuerung relevanten Sachverhalt aufzuklären, und 
die ausgeübt werden 


1. im Fall der Finanzbehörden, in Erfüllung der ihnen nach dem Finanzverwaltungs-
gesetz übertragenen Aufgaben, 


2. im Fall der Behörden der anderen Mitgliedstaaten, in Erfüllung der ihnen nach dem 
Recht des jeweiligen Mitgliedstaates übertragenen Aufgaben.“ 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Zentrales Verbindungsbüro im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
der Amtshilferichtlinie ist in den Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 5 des Finanzver-
waltungsgesetzes das Bundeszentralamt für Steuern. Das Bundesministerium der 
Finanzen kann durch Schreiben weitere Bundes- oder Landesfinanzbehörden als 
Verbindungsstellen im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 und Amtsträger einer Bundes- 
oder Landesfinanzbehörde als zuständige Bedienstete im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 4 der Amtshilferichtlinie benennen. Das zentrale Verbindungsbüro kann 
schriftlich für den Einzelfall zuständige Bedienstete benennen. Die benannten Ver-
bindungsstellen und zuständigen Bediensteten sind in dem jeweils festgelegten 
Umfang zum direkten Informationsaustausch mit dem anderen Mitgliedstaat nach 
Maßgabe dieses Gesetzes befugt.“ 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Sind gleichzeitige oder gemeinsame Prüfungen vereinbart, benennt das 
zentrale Verbindungsbüro die für die behördlichen Ermittlungen zuständigen Amts-
träger der Bundes- und Landesfinanzbehörden für den jeweiligen Einzelfall als zu-
ständige Bedienstete.“ 


4. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „alle nach der Abgabenordnung vorgesehe-
nen“ gestrichen.  


b) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 


„(3) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt keine Informationen, wenn 


1. die Durchführung erforderlicher Ermittlungen oder die Beschaffung der betref-
fenden Informationen nach deutschem Recht nicht möglich ist, 


2. der andere Mitgliedstaat die üblichen Informationsquellen nicht ausgeschöpft 
hat, die ihm zur Erlangung der erbetenen Informationen zur Verfügung stehen, 
ohne dabei die Erreichung des Ziels zu gefährden oder 


3. die öffentliche Ordnung verletzt werden würde. 


(4) Das zentrale Verbindungsbüro kann die Übermittlung von Informationen 
ablehnen, wenn 


1. der andere Mitgliedstaat seinerseits aus rechtlichen Gründen nicht zur Über-
mittlung entsprechender Informationen in der Lage ist oder 
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2. ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren 
preisgegeben werden würde.“ 


c) In Absatz 5 werden die Wörter „Absatz 3 Nummer 1, 3 und 4“ durch die Wörter 
„Absatz 3 Nummer 1 und 3 und Absatz 4 Nummer 2“ ersetzt. 


5. In § 7 Absatz 14a Satz 1 wird die Angabe „§ 12“ durch die Angabe „§ 13“ ersetzt. 


6. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 wird das Wort „deutsche“ durch das Wort „die“ ersetzt. 


bbb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


„2. bei den behördlichen Ermittlungen zugegen sein dürfen, die auf 
deutschem Hoheitsgebiet von den Finanzbehörden durchgeführt 
werden, und 


3. unter Einhaltung des deutschen Verfahrensrechts im Beisein ei-
nes zuständigen inländischen Bediensteten Personen befragen 
und Aufzeichnungen prüfen.“ 


bb) In Satz 2 erster Teilsatz wird das Wort „Einzelpersonen“ durch das Wort „Per-
sonen“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz vorangestellt: 


„Die Befugnisse der Bediensteten der anderen Mitgliedstaaten bestimmen sich 
nach deutschem Verfahrensrecht; sie gehen nicht über das hinaus, was 


1. für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Zwecke erforderlich ist und 


2. das Recht des jeweiligen anderen Mitgliedstaates seinen Bediensteten gestat-
tet.“ 


7. § 12 wird wie folgt gefasst: 


„§ 12 


Gleichzeitige Prüfung 


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörde kann das zentrale Verbin-
dungsbüro einen anderen Mitgliedstaat oder mehrere andere Mitgliedstaaten ersu-
chen, eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Das zentrale Verbindungsbüro kann 
von einem anderen Mitgliedstaat oder mehreren anderen Mitgliedstaaten um die 
Durchführung einer gleichzeitigen Prüfung ersucht werden. 


(2) Eine gleichzeitige Prüfung im Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermitt-
lungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats im jeweils eigenen Hoheitsgebiet in Bezug auf 
eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzendem Interesse 
durchgeführt werden, um die dabei erlangten Informationen auszutauschen. Die im 
Vorfeld der gleichzeitigen Prüfung zur Stellung, Annahme oder Ablehnung eines 
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Ersuchens erforderlichen sowie die bei der gleichzeitigen Prüfung erlangten Informati-
onen werden, soweit dies nach § 4 zulässig ist, ausgetauscht. Abweichend von § 4 
Absatz 1 Satz 2 bedarf es nicht der Weiterleitung durch das zentrale Verbindungsbüro, 
soweit in den in § 3 Absatz 3a geregelten Fällen ein direkter Informationsaustausch 
erfolgen darf. § 4 Absatz 3 Nummer 2 und § 6 Absatz 3 finden keine Anwendung. § 8 
bleibt unberührt. 


(3) Das zentrale Verbindungsbüro benennt einen seiner Bediensteten, der für die 
Beaufsichtigung und die Koordinierung der gleichzeitigen Prüfung verantwortlich ist. 


(4) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 bestimmt die zuständige Finanzbehörde, für 
welche Person oder welche Personen eine gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden 
soll, begründet die Auswahl und gibt den Zeitraum an, in dem die gleichzeitige Prüfung 
durchgeführt werden soll. 


(5) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 entscheidet die Finanzbehörde, ob sie an der 
gleichzeitigen Prüfung teilnehmen wird. Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem ande-
ren Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens das Einverständ-
nis oder die begründete Ablehnung mit. 


(6) Die inländische Person, auf die sich die gleichzeitige Prüfung bezieht, wird 
durch das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich über die Durchführung der gleich-
zeitigen Prüfung informiert, sobald das Einverständnis in den Fällen des Absatzes 3 
von dem anderen Mitgliedstaat oder in den Fällen des Absatzes 4 durch das zentrale 
Verbindungsbüro übermittelt worden ist. Von der Information kann abgesehen werden, 
soweit die Interessen Dritter, der Finanzbehörde oder des anderen Mitgliedstaates an 
der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 


(7) Eine Anhörung der Beteiligten gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenord-
nung ist nicht erforderlich.“ 


8. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 


„§ 12a 


Gemeinsame Prüfung 


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörden kann das zentrale Verbin-
dungsbüro einen oder mehrere Mitgliedstaaten ersuchen, eine gemeinsame Prüfung 
durchzuführen. Das zentrale Verbindungsbüro kann von einem oder mehreren anderen 
Mitgliedstaaten um die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung ersucht werden. Ei-
nem Ersuchen nach den Sätzen 1 und 2 steht nicht entgegen, dass eine gleichzeitige 
Prüfung in Bezug auf dieselbe Person zu dem identischen oder einem anderen Sach-
verhalt bereits durchgeführt wird. Mit Ausnahme der §§ 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 sowie 
12 Absatz 2 Satz 1 gelten die §§ 10 bis 11 und 12 Absatz 2 bis 7 entsprechend. 


(2) Eine gemeinsame Prüfung im Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermitt-
lungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats in Bezug auf eine Person oder mehrere Perso-
nen von gemeinsamem oder ergänzendem Interesse durchgeführt werden. Die ge-
meinsame Prüfung wird unter Koordinierung durch die zentralen Verbindungsbüros in 
zuvor vereinbarter Weise mit dem Ziel durchgeführt, eine Einigung über den Sachver-
halt und die Umstände, die Gegenstand der behördlichen Ermittlungen sind, sowie eine 
einvernehmliche steuerliche Würdigung auf Basis dieses Sachverhaltes zu erzielen. 
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(3) Über die Einzelheiten der gemeinsamen Prüfung treffen die beteiligten Behör-
den mit der entsprechenden Behörde des anderen Mitgliedstaats eine Vereinbarung. 
Die Vereinbarung umfasst zumindest eine Regelung bezüglich der verwendeten Spra-
che; § 87 der Abgabenordnung bleibt unberührt.  


(4) Die beteiligten Behörden bemühen sich, sich mit der entsprechenden Behörde 
des anderen Mitgliedstaats über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand 
der gemeinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie eine einvernehmliche steuerliche 
Würdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf Basis dieses Sachverhalts zu 
erreichen. Die Feststellungen, über die in der gemeinsamen Prüfung Einigung erzielt 
worden ist, sind in einem gemeinsamen Prüfungsbericht festzuhalten; die Feststellun-
gen, über die in der gemeinsamen Prüfung keine Einigung erzielt worden ist, können 
in dem gemeinsamen Prüfungsbericht festgehalten werden. Die Umsetzung der Fest-
stellungen im Inland bestimmt sich nach deutschem Recht. Die beteiligten Behörden 
stellen sicher, dass sie die Beweisführung der entsprechenden Behörde des anderen 
Mitgliedstaats, einschließlich in Beschwerde-, Einspruchs-, Gerichts- und Revisions-
verfahren, unterstützen, sofern dies nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates er-
forderlich ist. 


(5) Die inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezieht, ist in-
nerhalb von 60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes im 
Sinne des Absatzes 4 Satz 2 durch die zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis 
der gemeinsamen Prüfung zu unterrichten. Die Unterrichtung umfasst eine Kopie des 
gemeinsamen Prüfungsberichtes. § 30 der Abgabenordnung bleibt durch die Sätze 1 
und 2 unberührt.“ 


Artikel 41 


Folgeänderungen [TnV] 


(1) In § 14a Satz 1, § 259 Absatz 1 Satz 1, § 378 Absatz 4 Satz 1 und § 387 Absatz 2 
Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt 
durch Artikel 9a des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 155) geändert worden 
ist, werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.  


(2) In § 707d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerliches Gesetzbuchs in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.  


(3) Artikel 38 Nummer 1, Artikel 60 Nummer 14, Artikel 77 Nummer 4 Buchstabe b, 
Artikel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f, Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 
Buchstabe b und Artikel 92 Nummer 4 des Personengesellschaftsrechtsmodernisierungs-
gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) werden aufgehoben.  


Artikel 42 


Folgeänderungen [1.1.2024] 


(1) In § 7 Absatz 3 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12. August 2005 
(BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
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S. 3436) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 183 der Abgabenordnung““ durch die 
Wörter „§§ 183 und 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


(2) Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) wird gestrichen. 


(3) Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), die zuletzt durch Artikel 7 Absatz 8 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 8 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Verein ohne 
Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


2. In § 25 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „nichtrechtsfähige Vereine“ durch die 
Wörter „Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


(4) In § 1 Absatz 3 Nummer 1 des Umwandlungssteuergesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „Personenhandelsgesell-
schaften und Partnerschaftsgesellschaften“ durch das Wort „Personengesellschaften“ er-
setzt 


(5) In Nummer 8 der Anlage der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen im Eisenbahnverkehr vom 2. August 1977 (BGBl. I S. 1465), die zuletzt 
durch Artikel 5 Nummer 2 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) geändert wor-
den ist, wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfähigen Personen-
gesellschaften“ ersetzt. 


(6) In § 15 Absatz 1 Satz 1 des Verkehrssicherstellungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 1968 (BGBl. I S. 1082), das zuletzt durch Artikel 55 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist, wird das Wort „nicht-
rechtsfähigen“ durch das Wort „sonstigen“ ersetzt. 


(7) In § 6 Absatz 2 sowie § 8 Absatz 5 Satz 2 des Entschädigungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1658), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 920) geändert worden ist, werden die Wörter 
„Personengesellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter „rechtsfähige Personengesell-
schaft“ ersetzt. 


(8) In § 3 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 8 Satz 1 des Ausgleichsleis-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert 
worden ist, wird jeweils das Wort „Personengesellschaft“ durch die Wörter „rechtsfähigen 
Personengesellschaft“ ersetzt. 


(9) In § 1 Absatz 2 des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes 
vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) geändert worden ist, werden die Wörter „Gesellschaften 
ohne Rechtspersönlichkeit“ durch die Wörter „rechtsfähigen Personengesellschaften“ er-
setzt. 


(10) In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das zuletzt durch Artikel 41 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird die Angabe „§ 125a“ durch die Angabe „§ 125“ ersetzt. 


(11) In § 715a Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, das zuletzt durch Artikel 41 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe „Satz 3“ gestrichen. 
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(12) In § 9a Absatz 4 Satz 1 des Wohnungseigentumsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
7. November 2022 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 160 des 
Handelsgesetzbuchs“ durch die Wörter „§ 728b des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ ersetzt. 


(13) In § 311 Absatz 1 Satz 1 des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Februar 
2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert worden ist, wird die Angabe „§§ 44“ durch die Angabe 
„§§ 39e“ ersetzt. 


(14) In § 349 Absatz 3 Satz 3 des Lastenausgleichsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 1995 I S. 248), das zuletzt durch Arti-
kel 211 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, werden 
die Wörter „Personengesellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter „rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft“ ersetzt. 


(15) In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa der Wirtschafts-
prüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I 
S. 2803), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 64) geändert worden ist, wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter 
„rechtsfähige Personengesellschaften“ ersetzt. 


(16) Das Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 18 Nummer 2 und Absatz 19 wird jeweils das Wort „Personengesell-
schaften“ durch die Wörter „rechtsfähige Personengesellschaften“ ersetzt. 


2. § 5a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „gegen natürliche oder juris-
tische Personen oder Personengesellschaften“ durch die Wörter „gegen na-
türliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften“ 
und werden die Wörter „dieser natürlichen oder juristischen Personen oder 
Personengesellschaften“ durch die Wörter „dieser natürlichen oder juristi-
schen Personen oder rechtsfähigen Personengesellschaften“ ersetzt. 


bb) In den Nummern 1 und 2 wird jeweils das Wort „Personengesellschaften“ 
durch die Wörter „rechtsfähigen Personengesellschaften“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfähi-
gen Personengesellschaften“ ersetzt. 


3. In § 13 Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter 
„rechtsfähiger Personengesellschaften“ ersetzt. 


(17) In § 138 Absatz 1 Satz 2 und § 161 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetz-
buchs vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter „§ 133 
Absatz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 132 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 6“ ersetzt. 


(18) In § 20 Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 des Geldwäschegesetzes vom 
23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. März 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, wird nach dem Wort „Genossenschaftsre-
gister,“ das Wort „Gesellschaftsregister,“ eingefügt. 
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Artikel 43 


Neubekanntmachung der Abgabenordnung [1.1.2024] 


Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 und am 1. Januar 2025 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kannt machen. 


Artikel 44 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 


(2) Artikel 30 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft. 


(4) Artikel 39 tritt mit Wirkung vom 1. November 2023 in Kraft. 


(5) Die Artikel 4, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 42 und 43 tre-
ten am 1. Januar 2024 in Kraft. 


(6) Die Artikel 7, 11, 15, 27, 28 und 36 treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(7) Die Artikel 12 und 16 treten am 1. Januar 2027 in Kraft. 


(8) Die Artikel 5 und 24 treten am 1. Januar 2028 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die ökonomischen Folgen der multiplen Krisen – die Corona-Pandemie und der russische 
Überfall auf die Ukraine – belasten die deutsche Wirtschaft, aber auch die öffentlichen 
Haushalte. Zugleich stellen die Dekarbonisierung und der demographische Wandel die 
deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Um diesen Herausforderungen begeg-
nen zu können, müssen auch aus steuerlicher Sicht die Rahmenbedingungen für mehr 
Wachstum, Investitionen und Innovationen verbessert werden. Gleichzeitig ist der finanzi-
elle Spielraum der öffentlichen Haushalte für steuerpolitische Impulse durch die vorange-
gangenen Krisen erheblich eingeengt.  


Um die Wachstumschancen für unsere Wirtschaft zu erhöhen, Investitionen und Innovation 
in neue Technologien zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland zu stärken, werden daher zielgerichtete Maßnahmen ergriffen, die die be-
grenzten Spielräume der öffentlichen Haushalte in den Blick nehmen und dadurch - auch 
vor dem Hintergrund der außerordentlich hohen Inflationsrate - keinen zusätzlichen Preis-
druck erzeugen. 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden wir die Liquiditätssituation der Unternehmen verbes-
sern und Impulse setzen, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren und mit unter-
nehmerischem Mut Innovationen wagen können. 


Von zentraler Bedeutung ist dabei die bereits im Koalitionsvertrag der die Bundesregierung 
tragenden Parteien aufgeführte Investitionsprämie. In Ergänzung zu den bestehenden Pro-
jektförderungen für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen wird eine steuerliche Investiti-
onsförderung mit Rechtsanspruch für alle beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen 
Unternehmen unabhängig von ihrer Größe, ihrer Rechtsform und unabhängig von ihrer wirt-
schaftlichen Betätigung eingeführt. Angesichts der gewaltigen Transformationserforder-
nisse ist ein möglichst breiter Förderansatz erforderlich. Unternehmerische Investitionen in 
Energie- und Ressourceneffizienz, in Dekarbonisierung, CO2-Speicherung und auch in eine 
Umwelt- und Klimaschutz unterstützende Digitalisierung sind auch unter Einsatz geeigneter 
steuerlicher Maßnahmen anzureizen. Aufgrund der unabdingbaren Einhaltung der von der 
Verfassung vorgegebenen Schuldenbremse enthält das vorliegende Gesetz demgegen-
über eine „kleinere“, dafür aber bereits ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tretende Ausgestal-
tung der Investitionsprämie, die in einem ersten Schritt Investitionen fördert, die es den 
Unternehmen ermöglichen, die Energieeffizienz zu verbessern. Eine ausgebaute und damit 
umfassend wirksame Investitionsprämie wird auf einen weit größeren Kreis an unterneh-
merischen Transformationsinvestitionen abzielen, dann aber auch einen erheblich höheren 
Einsatz staatlicher Mittel wohl in Milliardenhöhe erfordern. 


Diese Maßnahmen sind geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Wachstumschancen 
unserer Wirtschaft zu stärken, das Steuersystem an zentralen Stellen zu vereinfachen, die 
Modernisierung unseres Steuerrechts voranzubringen und die Steuerfairness weiter zu för-
dern, ohne die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu gefährden. 
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumschancen unserer Wirtschaft stär-
ken, indem die Rahmenbedingungen verbessert werden und damit Investitionsanreize ge-
fördert werden. Zu den Maßnahmen zählen: 


– Die Einführung einer Investitionsprämie zur Beförderung der Transformation der Wirt-
schaft in Richtung insbesondere von mehr Klimaschutz, 


– die Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung, 


– die Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs, 


– mehr Liquidität bei kleinen und mittleren Unternehmen durch Verbesserungen bei den 
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter, den Abschreibungsmöglichkei-
ten zu den Sammelposten und zur Sonderabschreibung nach § 7g EstG und 


– Reform der Thesaurierungsbegünstigung und Steigerung der Attraktivität der Option 
zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG.  


Das Steuersystem wird weiter vereinfacht, indem u. a.  


– das Meldeverfahren für Kassen vereinfacht wird, 


– die Nichtaufgriffsgrenze in § 20 Absatz 7 ErbStG von 600 Euro auf 5 000 Euro erhöht 
wird, 


– die Schriftformerfordernis an verschiedenen Stellen des Riester-Verfahrens durch Er-
möglichung der elektronischen Datenübermittlung beseitigt wird, 


– die Grenzen für die Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger (§ 141 AO) so-
wie der Aufbewahrungspflicht bei Überschusseinkünften (§ 147a AO) angehoben wer-
den, 


– die Grenze für die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung (Möglichkeit der Berechnung der 
Steuer nach vereinnahmten statt vereinbarten Entgelten) nach § 20 Satz 1 Nummer 1 
UStG von 600 000 Euro auf 800 000 Euro angehoben wird, 


– die Freigrenze im Sinne des § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG von aktuell 600 Euro auf 
1 000 Euro angehoben wird, 


– die Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit tarifermäßigt zu besteuerndem 
Arbeitslohn vereinfacht wird, 


– die Kleinunternehmer von umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten befreit werden, 


– die Freigrenze für den Quellensteuereinbehalt (§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG) 
erhöht wird, 


– die Digitalisierung des Spendenverfahrens – Spendenregister eingeführt wird, 


– eine Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung eingeführt wird und 


– der Schwellenwert zur Befreiung von der Abgabe von vierteljährlichen Umsatzsteuer-
Voranmeldungen von 1 000 Euro auf 2 000 Euro erhöht wird. 


Die Modernisierung des Steuerrechts wird vorangebracht, indem u. a. 
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– die Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung angepasst wird, 


– die AO und andere Steuergesetze an das MoPeG angepasst werden, 


– die umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebshelfern angepasst wird und 


– die Vereinfachungsregelung zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers er-
weitert wird. 


Die Steuerfairness wird weiter gefördert, indem u. a.  


– die Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen auf nationale 
Steuergestaltungen ausgeweitet wird,  


– Steuergestaltungen bei Investmentfonds (Immobilienveräußerungsgewinne und Frei-
stellung Vermietungseinkünfte ohne steuerliche Vorbelastung) verhindert werden, 


– eine gesetzliche Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen Rech-
nungen eingeführt wird und 


– die Zinsschranke reformiert und eine Zinshöhenschranke eingeführt wird. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Einführung des Klimaschutz-
Investitionsprämiengesetzes (Artikel 1Artikel 1), die Änderung des Einkommensteuerge-
setzes (Artikel 2 bis 5), des Umwandlungssteuergesetzes (Artikel 8 und 42 Absatz 4), des 
Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 20 und 21) des Umsatzsteuergesetzes (Arti-
kel 25 und 26), des Investmentsteuergesetzes (Artikel 29), des Forschungszulagengeset-
zes (Artikel 30 und 31), des Generationenkapitalgesetzes (Artikel 39) und die Änderung 
des EU-Amtshilfegesetzes (Artikel 40) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des 
Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teil-
weise zusteht.  


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 9 bis 12) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Arti-
kel 13 bis 16) aus Artikel 108 Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 17) folgt die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Vollzug der Steu-
ergesetze erheblich verbessert bzw. erleichtert. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Finanzgerichts-
ordnung (Artikel 19) aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG. 


Der Bund ist im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer (Artikel 32 und 33) gemäß 
Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG 
gesetzgebungsbefugt. Vorliegend werden insbesondere grundlegende Anpassungen in-
folge der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vorgenommen. Eine bundes-
einheitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaat-
lichen Interesse erforderlich. Die Einheitlichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen ist bei 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer notwendig, um einer Rechtszersplitterung mit 
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problematischen Folgen entgegenzuwirken. Insbesondere wenn Erblasser, Schenker, Erbe 
oder Beschenkter, in verschiedenen Ländern ansässig sind, könnte es bei einer föderalen 
Ausrichtung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu mehreren konkurrierenden Steueran-
sprüchen kommen. Zur Vermeidung von Doppelbelastungen bedürfte es Vereinbarungen 
zwischen den Ländern, deren Koordinierung und Administration erheblichen Mehraufwand 
verursachen würde. Unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern würden ferner 
zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Die Komplexität des Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrechts würde massiv zunehmen. Eine einheitliche Erbschaft- und Schen-
kungsteuer wahrt darüber hinaus die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums der Bundes-
republik Deutschland, da unterschiedliche Erbschaft- und Schenkungsteuerbelastungen 
mittelbar zu Wettbewerbsnachteilen führen können (vgl. zu allem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, Rz. 107 ff.) 


Für die Änderung des Bewertungsgesetzes (Artikel 34), des Bodenschätzungsgesetzes 
(Artikel 35 und 36) und des Grundsteuer-Reformgesetzes (Artikel 42 Absatz 2) ergibt sich 
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 GG. 


Für die Änderung des Handelsgesetzbuches und des Einführungsgesetzes zum Handels-
gesetzbuch (Artikel 37 und 38) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 22 bis 24) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative i. V. m. 
Artikel 72 Absatz 2 GG. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit 
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche 
Regelung erforderlich macht. Die Artikel 22 bis 24 des Gesetzes zielen auf die Änderungen 
von Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur 
Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, 
da die in der jeweiligen Gemeinde belegenen Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewer-
besteuerpflichtig sind und der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt 
wird.  


Für die Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 42 Absatz 10) 
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, 74 Absatz 1 
Nummer 1 GG (gerichtlies Verfahren). 


Für die Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Artikel 41 Absatz 2 und Artikel 42 Ab-
satz 11) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 
2, 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (bürgerliches Recht). 


Für die Änderung des Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetzes (Arti-
kel 41 Absatz 3) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes wie folgt: 


– Hinsichtlich der Änderungen des Artikel 38 Nummer 1, Artikel 60 Nummer 14, Arti-
kel 77 Nummer 4 Buchstabe b, Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 
Buchstabe b und Artikel 92 Nummer 4 des MoPeG: Artikel 72 Absatz 1, 74 Absatz 1 
Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft); 


– Hinsichtlich Artikel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f des MoPeG: Artikel 71, 73 Ab-
satz 1 Nummer 1 GG (Verteidigung einschließlich Zivilbevölkerungsschutz). 


Für die Änderung des Verwaltungszustellungsgesetzes (Artikel 42 Absatz 1) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes angesichts des auf Bundesbehörden beschränkten 
Geltungsbereichs als ausschließliche Kompetenz aus der Natur der Sache, im Hinblick auf 
den Geltungsbereich für die Landesfinanzbehörden als im Ermessen des Bundes stehende, 
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gleichwohl nicht von den Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG abhängige fakul-
tative Kompetenz aus Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 GG. 


Für die Änderung des Verkehrssicherstellungsgesetz (Artikel 42 Absatz 6) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 71, 73 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 6, 
Nummer 6a GG (Verteidigung einschließlich Zivilbevölkerungsschutz).  


Für die Änderung des Entschädigungsgesetzes (Artikel 42 Absatz 7) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, 74 Absatz 1 Nummer 1, 9, 11, 18 
GG (bürgerliches Recht, Kriegsschäden und die Wiedergutmachung, Recht der Wirtschaft, 
städtebaulicher Grundstücksverkehr).  


Für die Änderung des Ausgleichsleistungsgesetzes (Artikel 42 Absatz 8) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, 74 Absatz 1 Nummer 1, 9, 11, 
18 GG (bürgerliches Recht, Kriegsschäden und die Wiedergutmachung, Recht der Wirt-
schaft, städtebaulicher Grundstücksverkehr).  


Für die Änderung des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (Arti-
kel 42 Absatz 9) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Ab-
satz 1 und 2, 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft).  


Für die Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes (Artikel 42 Absatz 12) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes Artikel 72 Absatz 1 und 2, 74 Absatz 1 Nummer 1 
GG (bürgerliches Recht). 


Für die Änderung des Umwandlungsgesetzes (Artikel 42 Absatz 13) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, 74 Absatz 1 Nummer 11 
GG (Recht der Wirtschaft). 


Für die Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (Artikel 42 Absatz 14) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, 74 Absatz 1 Nummer 6, 9 GG 
(Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen bzw. Kriegsschäden und die Wieder-
gutmachung). 


Für die Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes (Artikel 42 Absatz 16) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 71, 73 Absatz 1 Nummer 5 GG (Waren- 
und Zahlungsverkehr mit dem Ausland). 


Für die Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs (Artikel 42 Absatz 17) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, 74 Absatz 1 Num-
mer 11 GG (Recht der Wirtschaft). 


Für die Änderung des Geldwäschegesetzes (Artikel 42 Absatz 18) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, 74 Absatz 1 Nummer 11 
GG (Recht der Wirtschaft). 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen 
Verträgen der Bundesrepublik Deutschland vereinbar. 







 - 87 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


VI. Gesetzesfolgen 


Mit dem Gesetzentwurf wird u. a. gewährleistet, dass den Änderungen des Rechts der Per-
sonengesellschaften ab dem 1. Januar 2024 im Besteuerungsverfahren Rechnung getra-
gen wird. 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Indem der rechtsfähigen Personenvereinigung im Verfahren der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtiger Einkünfte eine eigenstän-
dige Rolle zugewiesen wird, wird das Steuerverwaltungsverfahren vereinfacht. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es das 
Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert und den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsver-
schuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) unterstützt. 


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


   
       


1 Klimaschutz- Investiti-
onsprämiengesetz Insg. - 390 - - 50 - 150 - 250 - 375 - 185 


 Einführung einer steuer-
lichen Investitionsförde-
rung in Ergänzung zu 
den bestehenden Pro-
jektförderungen für Um-
welt- und Klimaschutz-
maßnahmen in Höhe von 
15% der begünstigten 
Aufwendungen  


GewSt + 5 - . . + 5 + 5 + 10 


 ESt - 40 - - 5 - 15 - 25 - 40 - 20 


 KSt - 355 - - 45 - 135 - 230 - 340 - 175 


 SolZ . - . . . . . 


 
        


 Bund - 195 - - 25 - 74 - 126 - 187 - 97 


 GewSt . - . . . . . 


 ESt - 17 - - 2 - 6 - 11 - 17 - 9 


 KSt - 178 - - 23 - 68 - 115 - 170 - 88 


 SolZ . - . . . . . 


 
        


 Länder - 194 - - 24 - 74 - 125 - 187 - 94 


 GewSt . - . . . . + 1 


 ESt - 17 - - 2 - 7 - 10 - 17 - 8  
KSt - 177 - - 22 - 67 - 115 - 170 - 87 


 
        


 Gem. - 1 - - 1 - 2 + 1 - 1 + 6 


 GewSt + 5 - . . + 5 + 5 + 9 


 ESt - 6 - - 1 - 2 - 4 - 6 - 3 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


2 § 22 Nr. 1 Satz 3, § 19 
Abs. 2 Satz 3, § 24a 
Satz 5 EStG 


Insg. - 150 . - 15 - 35 - 80 - 150 - 235 


 Streckung des Anstiegs 
des Besteuerungsanteils 
je Kohorte, der Ab-
schmelzung des Versor-
gungsfreibetrags und 
des Altersentlastungsbe-
trags ab 1.1.2023  


ESt - 140 . - 10 - 30 - 70 - 130 - 210 


 LSt - 10 - - 5 - 5 - 10 - 20 - 25 


 SolZ . . . . . . . 


 
        


 Bund - 64 . - 6 - 15 - 34 - 64 - 100 


 ESt - 60 . - 4 - 13 - 30 - 55 - 89 


 LSt - 4 - - 2 - 2 - 4 - 9 - 11 


 SolZ . . . . . . . 


 
        


 Länder - 63 . - 6 - 14 - 33 - 63 - 99 


 ESt - 59 . - 4 - 12 - 29 - 55 - 89  
LSt - 4 - - 2 - 2 - 4 - 8 - 10 


 
        


 Gem. - 23 . - 3 - 6 - 13 - 23 - 36 


 ESt - 21 . - 2 - 5 - 11 - 20 - 32 


 LSt - 2 - - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 


   
       


  
        


3 §§ 123 bis 126 EStG Insg. - 170 - - 140 - 25 - 10 - - 


 Aufhebung der Besteue-
rung der Soforthilfe De-
zember (Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetz – 
EWSG) 


ESt - 160 - - 130 - 25 - 10 - - 


 SolZ - 10 - - 10 . . - - 


 
        


 Bund - 78 - - 65 - 11 - 4 - - 


 ESt - 68 - - 55 - 11 - 4 - - 


 SolZ - 10 - - 10 . . - - 


 
        


 Länder - 68 - - 55 - 10 - 4 - - 


 ESt - 68 - - 55 - 10 - 4 - - 


 
        


 Gem. - 24 - - 20 - 4 - 2 - - 


 ESt - 24 - - 20 - 4 - 2 - - 


   
       


   
       


4 § 6 EStG Insg. - 550 - - 65 - 570 - 965 - 735 - 385 


 Anhebung der Betrags-
grenzen für geringwer-
tige Wirtschaftsgüter auf 
1.000 € und für Sammel-
posten auf 5.000 € sowie 
Senkung der Auflö-
sungsdauer der Sam-
melposten auf 3 Jahre 


GewSt - 155 - - 20 - 165 - 280 - 210 - 105 


 ESt - 260 - - 25 - 260 - 440 - 350 - 185 


 KSt - 115 - - 15 - 125 - 205 - 150 - 80 


 SolZ - 20 - - 5 - 20 - 40 - 25 - 15 


 
        


 Bund - 195 - - 25 - 200 - 340 - 257 - 138 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 
für Wirtschaftsgüter, die 
nach dem 31.12.2023 
angeschafft, hergestellt 
oder in das Betriebs-ver-
mögen eingelegt werden 


GewSt - 6 - - 1 - 6 - 10 - 8 - 4 


 ESt - 111 - - 11 - 111 - 187 - 149 - 79 


 KSt - 58 - - 8 - 63 - 103 - 75 - 40 


 SolZ - 20 - - 5 - 20 - 40 - 25 - 15 


 
        


 Länder - 174 - - 18 - 180 - 303 - 233 - 123 


 GewSt - 7 - - 1 - 8 - 14 - 10 - 5 


 ESt - 110 - - 10 - 110 - 187 - 148 - 78  
KSt - 57 - - 7 - 62 - 102 - 75 - 40 


 
        


 Gem. - 181 - - 22 - 190 - 322 - 245 - 124 


 GewSt - 142 - - 18 - 151 - 256 - 192 - 96 


 ESt - 39 - - 4 - 39 - 66 - 53 - 28 


   
       


  
        


5 § 7g EStG Insg. - 225 - - 225 - 310 - 310 - 195 - 80 


 Anhebung der Sonder-
abschreibung für Be-
triebe, die die Gewinn-
grenze von 200.000 € im 
Jahr vor der Investition 
nicht überschreiten, von 
derzeit 20% der Investiti-
onskosten auf 50% der 
Investitionskosten für 
nach dem 31.12.2023 
angeschaffte oder her-
gestellte bewegliche 
Wirtschaftsgüter 


GewSt - 105 - - 105 - 140 - 140 - 90 - 35 


 ESt - 95 - - 95 - 130 - 130 - 80 - 35 


 KSt - 20 - - 20 - 30 - 30 - 20 - 10 


 SolZ - 5 - - 5 - 10 - 10 - 5 . 


          
Bund - 59 - - 59 - 85 - 85 - 52 - 21 


 GewSt - 4 - - 4 - 5 - 5 - 3 - 1 


 ESt - 40 - - 40 - 55 - 55 - 34 - 15 


 KSt - 10 - - 10 - 15 - 15 - 10 - 5 


 SolZ - 5 - - 5 - 10 - 10 - 5 . 


         


 Länder - 56 - - 56 - 77 - 77 - 49 - 22 


 GewSt - 5 - - 5 - 7 - 7 - 5 - 2 


 ESt - 41 - - 41 - 55 - 55 - 34 - 15 


 KSt - 10 - - 10 - 15 - 15 - 10 - 5 


 
       


 


 Gem. - 110 - - 110 - 148 - 148 - 94 - 37 


 GewSt - 96 - - 96 - 128 - 128 - 82 - 32  
ESt - 14 - - 14 - 20 - 20 - 12 - 5 


 
 


        


   
       


6 § 34a EStG Insg. - 620 - - - 160 - 245 - 450 - 770 


 Änderung der Verwen-
dungsreihenfolge (vor-
rangige Entnahme der 
zukünftigen Altrücklagen 
und steuerfreien 


ESt - 585 - - - 160 - 235 - 425 - 730 


 SolZ - 35 - - . - 10 - 25 - 40 


 
        


 Bund - 284 - - - 68 - 110 - 206 - 350 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 
Gewinne, keine Einbe-
ziehung der Altrücklagen 
der Vorjahre); keine Be-
rücksichtigung der Ent-
nahmen für die Bezah-
lung der Steuern nach 
§ 34a EStG bei der Be-
rechnung des nicht ent-
nommenen Gewinnes 
und Bekämpfung von 
Gestaltungen ab Veran-
lagungszeitraum 2025 


ESt - 249 - - - 68 - 100 - 181 - 310 


 SolZ - 35 - - . - 10 - 25 - 40 


 
        


 Länder - 248 - - - 68 - 100 - 180 - 310 


 ESt - 248 - - - 68 - 100 - 180 - 310  
        


 Gem. - 88 - - - 24 - 35 - 64 - 110 


 
ESt - 88 - - - 24 - 35 - 64 - 110 


  
        


   
       


7 § 37 Abs. 3 EStG Insg. . - - - 640 - 255 . - 


 Berücksichtigung der 
Thesaurierungsbegüns-
tigung des § 34a EStG 
bereits im Vorauszah-
lungsverfahren ab Ver-
anlagungszeitraum 2025 


ESt . - - - 605 - 240 . - 


 SolZ . - - - 35 - 15 . - 


 
        


 Bund . - - - 292 - 117 . - 


 ESt . - - - 257 - 102 . - 


 SolZ . - - - 35 - 15 . - 


 
        


 Länder . - - - 257 - 102 . - 


 ESt . - - - 257 - 102 . - 


 
        


 Gem. . - - - 91 - 36 . - 


 ESt . - - - 91 - 36 . -   
        


 
 


        


8 § 3 Nr. 73 EStG Insg. - 20 - . - 15 - 20 - 20 - 20 


 Freigrenze für Einnah-
men aus Vermietung und 
Verpachtung ab 
1.1.2024 


ESt - 20 - . - 15 - 20 - 20 - 20 


 SolZ . - . . . . . 


  
       


 Bund - 9 - . - 6 - 9 - 9 - 9 


 ESt - 9 - . - 6 - 9 - 9 - 9 


 SolZ . - . . . . . 


 
        


 Länder - 8 - . - 7 - 8 - 8 - 8 


 ESt - 8 - . - 7 - 8 - 8 - 8  
        


 Gem. - 3 - . - 2 - 3 - 3 - 3 


 ESt - 3 - . - 2 - 3 - 3 - 3 


  
        


   
       


9 § 4 Abs. 5 EStG Insg. - 20 - - 10 - 20 - 20 - 20 - 20 


 Anhebung der Abzugs-
grenze für Geschenke 


GewSt - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 ESt . - . . . . . 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 
von 35 € auf 50 € ab 
1.1.2024 


KSt - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 SolZ . - . . . . . 


 USt - 10 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10  
        


 Bund - 8 - - 5 - 8 - 8 - 8 - 8 


 GewSt . - . . . . . 


 ESt . - . . . . . 


 KSt - 3 - . - 3 - 3 - 3 - 3 


 SolZ . - . . . . . 


 USt - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


  
       


 Länder - 7 - - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 


 GewSt . - . . . . . 


 ESt . - . . . . . 
 KSt - 2 - . - 2 - 2 - 2 - 2  


USt - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


 
        


 Gem. - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 GewSt - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 ESt . - . . . . . 


 USt . - . . . . . 


  
        


  
        


10 § 4h EStG Insg. - 180 - . - 105 - 180 - 180 - 180 


 Reform der Zins-
schranke ab 1.1.2024 


GewSt - 70 - . - 40 - 70 - 70 - 70 


 ESt - 10 - . - 5 - 10 - 10 - 10 


 KSt - 95 - . - 55 - 95 - 95 - 95 


 SolZ - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 
        


 Bund - 60 - . - 36 - 60 - 60 - 60 


 GewSt - 3 - . - 1 - 3 - 3 - 3 


 ESt - 4 - . - 2 - 4 - 4 - 4 


 KSt - 48 - . - 28 - 48 - 48 - 48 


 SolZ - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 
        


 Länder - 54 - . - 31 - 54 - 54 - 54 


 GewSt - 3 - . - 2 - 3 - 3 - 3 


 ESt - 4 - . - 2 - 4 - 4 - 4 


 KSt - 47 - . - 27 - 47 - 47 - 47 


 
        


 Gem. - 66 - . - 38 - 66 - 66 - 66 


 GewSt - 64 - . - 37 - 64 - 64 - 64 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 ESt - 2 - . - 1 - 2 - 2 - 2 


  
        


  
        


11 § 4l EStG Insg. + 75 - . + 30 + 60 + 75 + 75 


 Einführung einer Zinshö-
henschranke ab 
1.1.2024 


GewSt + 30 - . + 10 + 25 + 30 + 30 


 ESt . - . . . . . 
 KSt + 45 - . + 20 + 35 + 45 + 45  


SolZ . - . . . . . 


  
       


 Bund + 24 - . + 10 + 19 + 24 + 24 


 GewSt + 1 - . . + 1 + 1 + 1 


 ESt . - . . . . . 


 KSt + 23 - . + 10 + 18 + 23 + 23 


 SolZ . - . . . . . 


  
       


 Länder + 24 - . + 11 + 18 + 24 + 24 


 GewSt + 2 - . + 1 + 1 + 2 + 2 


 ESt . - . . . . . 


 KSt + 22 - . + 10 + 17 + 22 + 22 


  
       


 Gem. + 27 - . + 9 + 23 + 27 + 27 


 GewSt + 27 - . + 9 + 23 + 27 + 27 


 ESt . - . . . . . 


   
       


   
       


12 § 9 Abs. 4a Satz 3 EStG Insg. - 70 - . - 25 - 70 - 70 - 70 


 Anhebung der Pauscha-
len für Verpflegungs-
mehraufwendungen von 
28 € auf 30 € und von 
14 € auf 15 € ab 
1.1.2024 


GewSt - 15 - . - 5 - 15 - 15 - 15 


 ESt - 40 - . - 15 - 40 - 40 - 40 


 KSt - 10 - . - 5 - 10 - 10 - 10 


 SolZ - 5 - . . - 5 - 5 - 5 


  
       


 Bund - 28 - . - 9 - 28 - 28 - 28 


 GewSt - 1 - . . - 1 - 1 - 1 


 ESt - 17 - . - 6 - 17 - 17 - 17 


 KSt - 5 - . - 3 - 5 - 5 - 5 


 SolZ - 5 - . . - 5 - 5 - 5 


  
       


 Länder - 22 - . - 9 - 22 - 22 - 22 


 GewSt . - . . . . . 


 ESt - 17 - . - 7 - 17 - 17 - 17 


 KSt - 5 - . - 2 - 5 - 5 - 5 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 Gem. - 20 - . - 7 - 20 - 20 - 20 


 GewSt - 14 - . - 5 - 14 - 14 - 14 


 ESt - 6 - . - 2 - 6 - 6 - 6 


   
       


   
       


13 § 10d EStG Insg. - 150 - . - 65 - 125 - 125 - 105 


 Erweiterung des Verlust-
rücktrags auf 3 Jahre so-
wie dauerhafte Beibehal-
tung des Höchstbetrags 
von 10 Mio. € bzw. 20 
Mio. € bei Zusammen-
veranlagung ab Veranla-
gungszeitraum 2024 


ESt - 20 - . - 10 - 15 - 15 - 15 


 KSt - 120 - . - 50 - 100 - 100 - 85 


 SolZ - 10 - . - 5 - 10 - 10 - 5 


  
       


 Bund - 79 - . - 34 - 66 - 66 - 54 


 ESt - 9 - . - 4 - 6 - 6 - 6 


 KSt - 60 - . - 25 - 50 - 50 - 43 


 SolZ - 10 - . - 5 - 10 - 10 - 5 


  
       


 Länder - 68 - . - 29 - 57 - 57 - 49 


 ESt - 8 - . - 4 - 7 - 7 - 7 


 KSt - 60 - . - 25 - 50 - 50 - 42 


  
       


 Gem. - 3 - . - 2 - 2 - 2 - 2 


 ESt - 3 - . - 2 - 2 - 2 - 2 


   
       


   
       


14 § 10d EStG und § 10a 
GewStG Insg. - 3.000 - . - 1.200 - 2.630 - 2.825 - 2.750 


 
befristete Aussetzung 
der sog. Mindestgewinn-
besteuerung von 2024 
bis 2027 und ab 2028 
Anhebung des Sockel-
betrags beim Verlustvor-
trag auf 10 Mio. € bzw. 
20 Mio. € bei 
Zusammenveranlagung 


GewSt - 1.520 - . - 610 - 1.335 - 1.430 - 1.390 


 
ESt - 30 - . - 10 - 25 - 30 - 30 


 
KSt - 1.375 - . - 550 - 1.205 - 1.295 - 1.260 


 
SolZ - 75 - . - 30 - 65 - 70 - 70 


         


 
Bund - 831 - . - 331 - 727 - 782 - 763 


 
GewSt - 55 - . - 22 - 48 - 51 - 50 


 
ESt - 13 - . - 4 - 11 - 13 - 13 


 
KSt - 688 - . - 275 - 603 - 648 - 630 


 
SolZ - 75 - . - 30 - 65 - 70 - 70 


         


 
Länder - 776 - . - 310 - 680 - 732 - 713 


 
GewSt - 77 - . - 31 - 68 - 73 - 71 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 
ESt - 12 - . - 4 - 10 - 12 - 12 


 
KSt - 687 - . - 275 - 602 - 647 - 630 


         


 
Gem. - 1.393 - . - 559 - 1.223 - 1.311 - 1.274 


 
GewSt - 1.388 - . - 557 - 1.219 - 1.306 - 1.269 


 
ESt - 5 - . - 2 - 4 - 5 - 5 


   
       


   
       


15 § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a 
Satz 3 EStG Insg. - 200 - - 185 - 200 - 200 - 200 - 200 


 Anhebung des Freibe-
trags für Zuwendungen 
an Arbeitnehmer im Rah-
men von Betriebsveran-
staltungen von 110 € auf 
150 € ab 1.1.2024 


LSt - 200 - - 185 - 200 - 200 - 200 - 200 


 SolZ . - . . . . . 


  
       


 Bund - 85 - - 79 - 85 - 85 - 85 - 85 


 LSt - 85 - - 79 - 85 - 85 - 85 - 85 


 SolZ . - . . . . . 


  
       


 Länder - 85 - - 78 - 85 - 85 - 85 - 85 


 LSt - 85 - - 78 - 85 - 85 - 85 - 85 


  
       


 Gem. - 30 - - 28 - 30 - 30 - 30 - 30 


 LSt - 30 - - 28 - 30 - 30 - 30 - 30 


   
       


   
       


16 § 39b Abs. 3 Satz 9 und 
10 EStG Insg. . - + 140 + 30 . . . 


 Abschaffung der Tarifer-
mäßigung im Lohn-
steuer-Abzugsverfahren 
ab 1.1.2024 


ESt - 150 - . - 120 - 150 - 150 - 150 


 LSt + 150 - + 140 + 150 + 150 + 150 + 150 


 SolZ . - . . . . . 


  
       


 Bund . - + 60 + 13 . . . 


 ESt - 64 - . - 51 - 64 - 64 - 64 


 LSt + 64 - + 60 + 64 + 64 + 64 + 64 


 SolZ . - . . . . . 


  
       


 Länder . - + 59 + 12 . . . 


 ESt - 63 - . - 51 - 63 - 63 - 63 


 LSt + 63 - + 59 + 63 + 63 + 63 + 63 


  
       


 Gem. . - + 21 + 5 . . . 


 ESt - 23 - . - 18 - 23 - 23 - 23 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 LSt + 23 - + 21 + 23 + 23 + 23 + 23 


   
       


   
       


17 § 32 Abs. 6 KStG Insg. - 250 - - 850 - 650 - 250 - 250 - 250 


 Gleichbehandlung in- 
und ausländischer Orga-
nisationen i.S.d. §§ 51 ff. 
AO für die Besteuerung 
von Dividenden- und 
Zinszahlungen in allen 
offenen Fällen 


KapESt - 250 - - 850 - 650 - 250 - 250 - 250 


  
       


 Bund - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


  
       


 Länder - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


  
       


 Gem. . - . . . . . 


   
       


   
       


18 § 4 Nr. 16 UStG Insg. - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


 Ergänzung Steuerbefrei-
ung begünstigte Einrich-
tungen um Verfahrens-
pfleger nach den 
§§ 276, 317 FamFG ab 
1.1.2024 


USt - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


  
       


 Bund - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 


 USt - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 


  
       


 Länder - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 


 USt - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 


  
       


 Gem. . - . . . . . 


 USt . - . . . . . 


   
       


   
       


19 § 18 UStG Insg. . - - 125 . . . . 


 Erhöhung des Schwel-
lenwerts zur Befreiung 
von der Abgabe von vier-
teljährlichen Umsatz-
steuer-Voranmeldungen 
von 1.000 € auf 2.000 € 
ab 1.1.2024 


USt . - - 125 . . . . 


  
       


 Bund . - - 66 . . . . 


 USt . - - 66 . . . . 


  
       


 Länder . - - 56 . . . . 


 USt . - - 56 . . . . 


  
       


 Gem. . - - 3 . . . . 


 USt . - - 3 . . . . 


   
       


   
       


20 § 20 UStG Insg. . - - 110 . . . . 


 Anhebung der Grenze 
für die sog. Ist-


USt . - - 110 . . . . 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 
Versteuerung von 
600.000 € auf 800.000 € 
ab 1.1.2024 


Bund . - - 58 . . . . 


 USt . - - 58 . . . . 


  
  


 
    


 Länder . - - 50 . . . . 


 USt . - - 50 . . . . 


  
  


 
    


 Gem. . - - 2 . . . . 


 USt . - - 2 . . . . 


   
       


   
       


21 § 24 UStG Insg. + 50 - + 45 + 50 + 50 + 50 + 50 


 Anpassung des Durch-
schnittssatzes für Pau-
schallandwirte auf 8,4% 
ab 1.1.2024 


USt + 50 - + 45 + 50 + 50 + 50 + 50 


  
       


 Bund + 26 - + 24 + 26 + 26 + 26 + 26 


 USt + 26 - + 24 + 26 + 26 + 26 + 26 


  
       


 Länder + 23 - + 20 + 23 + 23 + 23 + 23 


 USt + 23 - + 20 + 23 + 23 + 23 + 23 


  
       


 Gem. + 1 - + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 


 USt + 1 - + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 


   
       


          


22 § 3 FZulG Insg. - 785 - . - 630 - 800 - 825 - 1.125 


 Ausweitung der förderfä-
higen Aufwendungen 
auf - bestimmte – Sach-
kosten und Verdreifa-
chung der maximal för-
derfähigen Bemes-
sungsgrundlage von bis-
her 4 Mio. € auf 
12 Mio. € ab 1.1.2024 


ESt - 80 - . - 65 - 80 - 80 - 110 


 KSt - 705 - . - 565 - 720 - 745 - 1.015 


  
       


 Bund - 387 - . - 311 - 394 - 407 - 555 


 ESt - 34 - . - 28 - 34 - 34 - 47 


 KSt - 353 - . - 283 - 360 - 373 - 508 


  
       


 Länder - 386 - . - 309 - 394 - 406 - 553 


 ESt - 34 - . - 27 - 34 - 34 - 46 


 KSt - 352 - . - 282 - 360 - 372 - 507 


  
       


 Gem. - 12 - . - 10 - 12 - 12 - 17 


 ESt - 12 - . - 10 - 12 - 12 - 17 


   
       


   
       


23 § 10 FZulG Insg. . - . - 270 . . . 


 Möglichkeit der Berück-
sichtigung der For-
schungszulage im Rah-
men des 


ESt . - . - 30 . . . 


 KSt . - . - 240 . . . 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 
Vorauszahlungsverfah-
rens ab 1.1.2024 


Bund . - . - 133 . . . 


 ESt . - . - 13 . . . 


 KSt . - . - 120 . . . 


  
       


 Länder . - . - 132 . . . 


 ESt . - . - 12 . . . 


 KSt . - . - 120 . . . 


  
       


 Gem. . - . - 5 . . . 


 ESt . - . - 5 . . . 


   
       


   
       


                    


24 Finanzielle Auswirkun-
gen insgesamt  Insg. - 6.660 . - 1.595 - 4.965 - 6.305 - 6.300 - 6.255 


 


 
GewSt - 1.835 - - 125 - 955 - 1.815 - 1.785 - 1.580 


 
ESt - 1.630 . - 265 - 1.495 - 1.490 - 1.370 - 1.555 


 
LSt - 60 - - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 


 
KSt - 2.755 - - 80 - 1.740 - 2.565 - 2.715 - 2.690 


 
KapESt - 250 - - 850 - 650 - 250 - 250 - 250 


 
SolZ - 165 . - 20 - 105 - 160 - 145 - 140 


 
USt + 35 - - 205 + 35 + 35 + 35 + 35 


  
       


 
Bund - 2.440 . - 732 - 1.977 - 2.276 - 2.289 - 2.346 


 
GewSt - 68 - - 5 - 34 - 66 - 65 - 58 


 
ESt - 695 . - 112 - 635 - 634 - 583 - 662 


 
LSt - 25 - - 21 - 23 - 25 - 30 - 32 


 
KSt - 1.380 - - 41 - 873 - 1.284 - 1.359 - 1.347 


 
KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 
SolZ - 165 . - 20 - 105 - 160 - 145 - 140 


 
USt + 18 - - 108 + 18 + 18 + 18 + 18 


  
       


 
Länder - 2.289 . - 696 - 1.880 - 2.137 - 2.163 - 2.219 


 
GewSt - 90 - - 6 - 47 - 91 - 89 - 78 


 
ESt - 689 . - 112 - 633 - 630 - 579 - 657 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 
LSt - 26 - - 21 - 24 - 26 - 30 - 32 


 
KSt - 1.375 - - 39 - 867 - 1.281 - 1.356 - 1.343 


 
KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 
USt + 16 - - 93 + 16 + 16 + 16 + 16 


  
       


 
Gem. - 1.931 . - 167 - 1.108 - 1.892 - 1.848 - 1.690 


 
GewSt - 1.677 - - 114 - 874 - 1.658 - 1.631 - 1.444 


 
ESt - 246 . - 41 - 227 - 226 - 208 - 236 


 
LSt - 9 - - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 


 
USt + 1 - - 4 + 1 + 1 + 1 + 1 


   
       


Anmerkungen: 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Regelungen führen beim Epl. 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 insgesamt zu 
einem Mehrbedarf von 23 318 T€ sowie von insgesamt 17 Planstellen/Stellen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln in 2023 ist mit den vorhandenen Mittel und 
Planstellen zu realisieren. Ab 2024 soll der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln finan-
ziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund folgenden Mehrausgaben an: 


– Einführung einer Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen 


Kapitel 
HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 473 1 044 1 044 1 044 


Tit. 511 01 116 255 255 255 


Tit. 812 01 58 127 127 127 


Tit. 532 01 8 004 3 183 950 950 


Summe   8 651 4 609 2 376 2 376 


0816 


Tit. 422 01   84 169 169 


Tit. 511 01   23 46 46 


Tit. 812 01   12 23 23 


Tit. 532 01         


Summe   0 119 238 238 
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Kapitel 
HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 


0811 Tit. 634 03 140 332 355 355 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   8 791 5 060 2 969 2 969 


anteiliger Umstellungsaufwand   8 004 2 898     


anteiliger laufender Aufwand   787 2 162 2 969 2 969 


Gesamtsumme Epl. 08 19 789 


Planstellen und Stellen 


HH-Jahr 
2024 2025 2026 2027 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 


höherer Dienst 1 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 


gehobener Dienst 2 x A 13g 
3 x A 12 


5 x A 13g 
4 x A 12 


5 x A 13g 
4 x A 12 


5 x A 13g 
4 x A 12 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


0816 


höherer Dienst         


gehobener Dienst   1 x A 12  
1 x A 11 


1 x A 12  
1 x A 11 


1 x A 12  
1 x A 11 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


– Kapitalertragsteuer-Erstattungsanspruch ausländischer gemeinnütziger Organisatio-
nen 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 f. 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 166 331 331 331 


Tit. 511 01 46 93 93 93 


Tit. 812 01 23 46 46 46 


Tit. 532 01 1 000 0 0 0 


Summe   1 235 470 470 470 


0811 Tit. 634 03 46 92 92 92 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   1 281 562 562 562 


anteiliger Umstellungsaufwand   1 000 0 0 0 


anteiliger laufender Aufwand   281 562 562 562 


Gesamtsumme Epl. 08 2 967 


Planstellen und Stellen 
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HH-Jahr 
2023 2024 2025 2026 2027 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 


höherer Dienst      


gehobener Dienst 3 x A 12 3 x A 12 3 x A 12 3 x A 12 3 x A 12 


mittlerer Dienst 1 x A9m  1 x A9m  1 x A9m  1 x A9m  1 x A9m  


einfacher Dienst       
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1. Bürgerinnen und Bürger 


Jährlicher Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der Vorgabe Wahlrecht Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall (in Mi-
nuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


Jährlicher Zeit-
aufwand (in 


Stunden) 


Jährlicher Sach-
aufwand (in Tsd. 


Euro) 


1 § 20 Abs. 7 
ErbStG 


Erhöhung der Nichtaufgriffsgrenze nein nicht bezif-
ferbar 


      


2 § 89 Abs. 1 
und 1a EStG 


Elektronische Zulagenbeantragung 
und Bevollmächtigung ja 31 200 0 -2 0,0 -62,4 


3 § 89 Abs. 1 
und 1a EStG 


Elektronische Zulagenbeantragung 
und Bevollmächtigung ja 99 800 0 -2 0,0 -199,6 


4 
§ 147a AO Anhebung der Grenze für die Aufbe-


wahrungspflicht bei Überschussein-
künften 


nein -9 900 10  -1 650,0 0,0 


5 
§ 23 Abs. 3 
Satz 5 EStG 


Anhebung der Freigrenze für private 
Veräußerungsgeschäfte von 600 
Euro auf 1 000 Euro 


nein 1 400 -20  -467,0 0,0 


6 § 50c Abs. 2 
Nr. 2 EStG 


  ja        


7 


§ 23 EStG i. 
V. m. § 2 
Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 EStG 


Angabe von Gewinnen aus privaten 
Veräußerungsgeschäften in der Ein-
kommensteuererklärung ja        


8 


§ 3 Nr. 73 
EStG 


Freigrenze für Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung - Keine 
Abgabe der Anlage der Anlage V bis 
zur Höhe der Einnahmen von 
1 000 €   


ja 140 0001) -105 0 -245 000,0 0,0 


9 


§ 3 Nr. 73 
EStG 


Freigrenze für Freigrenze für Ein-
nahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung - Keine Abgabe und Prü-
fung einer ESt-Erklärung 


ja 115 0001) -135 -13,90 -258 750,0 -1.598,5  
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der Vorgabe Wahlrecht Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall (in Mi-
nuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


Jährlicher Zeit-
aufwand (in 


Stunden) 


Jährlicher Sach-
aufwand (in Tsd. 


Euro) 


10 
§ 5 Abs. 1 
Nr. 10 Satz 3 
KStG 


Erhöhung der Unschädlichkeits-
grenze um 10 Prozentpunkte auf 30 
Prozent 


./.        


11 
§ 18 Abs. 3 
AStG 


Elektronische Abgabe der Feststel-
lungserklärungen und der Anzeigen 
nach § 18 Abs. 3 AStG 


./. ca. 1 000     
geringfügiger nicht 


bezifferbarer 
Minderaufwand 


Gesamt -505 867,0 -1 860,5 


1) Höchstwert 


Einmaliger Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der Vorgabe Wahlrecht Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall (in Mi-
nuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


Einmaliger Zeit-
aufwand (in 


Stunden 


Einmaliger Sach-
aufwand (in Tsd. 


Euro) 


1 § 20 Abs. 7 
ErbStG 


Erhöhung der Nichtaufgriffs-
grenze nein nicht beziffer-


bar 
      


2 


§ 10a Abs. 1 
Satz 1 zweiter 
Halbsatz EStG 


Elektronische Übersendung 
der Einwilligungserklärung 
von Beamten zur Übermitt-
lung der Besoldungsdaten 
von zuständiger Stelle an 
zentrale Stelle 


ja 6 000 0 -1 0,0 -6,0 


3 


§ 92a Abs. 1 
Satz 1 Num-
mer 3 Buch-
stabe c EStG 


Elektronische Bestätigung 


ja 6 000  -1 0,0 -6,0 


Gesamt 0 -12,0 


4.2. Wirtschaft 


Jährlicher Aufwand 
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der 
Vorgabe 


Wirt-
schafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährli-
cher Per-


sonal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. 


Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


1 


§ 238 HGB Allgemeine Buch-
führung / Stich-
tagsinventur / Bi-
lanzierung 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) -10 000  Durch-


schnitt 36,30 4 175 189 -25 258,8 -1 890,0 -27 148,8 IP 


2 


§ 240 HGB Allgemeine Buch-
führung / Stich-
tagsinventur / Bi-
lanzierung 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) -10 000  Durch-


schnitt 36,30 5 691 772 -34 430,6 -7 720,0 -42 150,6 IP 


3 


§ 242 ff. 
HGB 


Allgemeine Buch-
führung / Stich-
tagsinventur / Bi-
lanzierung 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) -10 000  Durch-


schnitt 37,58 1 112 1 998 -6 964,8 -19 980,0 -26 944,8 IP 


4 


§ 4 Abs. 3 
Satz 5 
EStG 


Führen von Auf-
zeichnungen über 
den Zu- und Ab-
gang von Wirt-
schaftsgütern 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 10 000  Durch-


schnitt 31,40 20 - 104,7 - 104,7 IP 


5 
§ 4 Abs. 3 
Satz 5 
EStG 


Ermittlung des Ge-
winns durch EÜR 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


10 000  Durch-
schnitt 58,40 653 1 500 6 355,9 15 000,0 21 355,9 IP 


6 
§ 60 Abs. 4 
Satz 1 
EStDV 


Übermittlung der 
EÜR 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


10 000  Durch-
schnitt 32,97 10 - 55,0 - 55,0 IP 


7 


§ 34a 
EStG 


Änderung der Ver-
wendungsreihen-
folge, Feststellung 
des nachversteue-
rungsfreien Be-
trags 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 1 580 000  Durch-


schnitt 34 30  26 860,0 0,0 26 860,0 IP 


8 


§ 6 Abs. 5 
Nr. 1 In-
vStG 


Steuerpflicht von 
VG an 9Immobili-
enkapitalgesell-
schaften bei In-
vestmentfonds 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 10  mittel 54,60 168 1 696 1,5 17,0 18,5 IP 
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der 
Vorgabe 


Wirt-
schafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährli-
cher Per-


sonal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. 


Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


Versiche-
rungsdienst-
leistungen 


9 


§ 20 Abs. 7 
ErbStG 


Erhöhung der 
Nichtaufgriffs-
grenze 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 
Versiche-
rungsdienst-
leistungen 


nicht beziffer-
bar 


  /           IP 


10 


§ 4 Nr. 16 
Satz 1 
Buchstabe 
m UStG 


Neueinführung ei-
ner Umsatzsteuer-
befreiung für Leis-
tungen von Verfah-
renspflegern 


Q Gesund-
heits- und 
Sozialwe-
sen 


130 000  einfach    0,0 0,0 0,0 IP 


11 


§ 4 Nr. 25 
Satz 3 
Buchstabe 
d UStG 


Vervollständigung 
der Befreiungs-
norm um die im 
Rahmen einer Un-
terbringung oder 
freiheitsentziehen-
den Maßnahmen 
tätigen Verfahrens-
beistände  


Q Gesund-
heits- und 
Sozialwe-
sen 


10 000  einfach    0,0 0,0 0,0 IP 


12 


§§ 27, 29 
KStG 


Verzicht auf Fest-
stellung bei Um-
wandlungen ins In-
land 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) < 10 p A  1 Tag hoch 80,90 60 81 809    809,0   


13 
§ 4l EStG Einführung einer 


Zinshöhen-
schranke 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


200  mittel 34,50 480  55,2 0,0 55,2 IP 


14 


§ 10 Abs. 1 
Nr. 2 
Satz 3 
EStG 


Abfindungsmög-
lichkeit bei der Ba-
sisrente während 
der Auszahlungs-
phase nach Durch-
führung eines 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 6 400  einfach 30,90 -10 0 -33 0,0 -33  
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der 
Vorgabe 


Wirt-
schafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährli-
cher Per-


sonal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. 


Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


Versorgungsaus-
gleiches 


Versiche-
rungsdienst-
leistungen 


15 


§ 10a 
Abs. 5 
Satz 3 
EStG 


Wegfall einer Mel-
depflicht bei Vorlie-
gen einer mittelba-
ren Zulageberech-
tigung 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 
Versiche-
rungsdienst-
leistungen 


13 500  einfach 30,90 - 5 0 -34,8 0,0 -34,8  


Gesamt -33 289,7 -14 573,0 -47 053,7  


davon aus Informationspflichten -33 221,9 -14 573,0 -47 794,9  


Einmaliger Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung 
der Vorgabe Fallgruppe Wirtschafts-


zweig Fallzahl 
Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Ein-
ma-
lige 


Sach-
kos-
ten 
(in 


Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


1 


§ 50c Abs. 2 
Nr. 2 EStG 


Erhöhung der 
Freigrenze zur 
Prüfung der 
DBA-Berechti-
gung durch 
den Vergü-
tungsschuld-
ner bei Abzug-
steuern auf Li-
zenzen nach 
§ 50a Abs. 1 
Nr. 3 EStG. 
Veränderung 
der Wirkung 


Einführung 
oder An-
passung di-
gitaler Pro-
zessab-
läufe 


Gesamtwirtschaft 
(A-S ohne O) 


500,0 0,5 mittel 34,0 240,0 750,0 68,0 375,0 443,0 IP 
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung 
der Vorgabe Fallgruppe Wirtschafts-


zweig Fallzahl 
Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Ein-
ma-
lige 


Sach-
kos-
ten 
(in 


Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


der Frei-
grenze. 


2 


§ 13b Abs. 5 
Satz 8 UStG 


Erweiterung 
der Vereinfa-
chungsrege-
lung zur Steu-
erschuldner-
schaft des 
Leistungs-
empfängers 


Keine Gesamtwirtschaft 
(A-S ohne O) 


  einfach           


3 


§ 18 Abs. 2 
Satz 3 UStG 


Erhöhung des 
Schwellen-
werts zur Be-
freiung von 
der Abgabe 
von vierteljähr-
lichen Um-
satzsteuer-
Voranmeldun-
gen von 1 000 
auf 2 000 Euro 


Sonstiges Gesamtwirtschaft 
(A-S ohne O) 


  einfach           


4 


§§ 27, 29 
KStG 


Verzicht auf 
Feststellung 
bei Umwand-
lungen ins In-
land 


Keine Gesamtwirtschaft 
(A-S ohne O)    /         0,0   


5 


§ 18 Abs. 2 
Satz 3 UStG 


Erhöhung des 
Schwellen-
werts zur Be-
freiung von 
der Abgabe 
von viertel-
jährlichen Um-
satzsteuer-


Sonstiges Gesamtwirtschaft 
(A-S ohne O)   einfach            
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung 
der Vorgabe Fallgruppe Wirtschafts-


zweig Fallzahl 
Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Ein-
ma-
lige 


Sach-
kos-
ten 
(in 


Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


Voranmeldun-
gen von 1 000 
auf 2 000 
Euro 


Gesamt 68,0 375,0 443,0   


davon aus Informationspflichten 68,0 375,0 443,0   


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe 68,0 375,0 443,0  


4.3. Verwaltung 


Jährlicher Aufwand 


lfd. 
Nr. Paragraph Bezeichnung 


der Vorgabe 
Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


1 


§ 238 HGB/ 
§ 240 HGB/ 
§ 242 ff. 
HGB 


Bearbeitung von 
eBilanz Steuer-
erklärungen Länder -8 000  Durch-


schnitt 37,78 39  -196,0   -196,0 


2 


§ 4 Abs. 3 
Satz 5 
EStG/ 
§ 4 Abs. 3 
Satz 5 
EStG/ 


Bearbeitung von 
Steuererklärun-
gen der EÜR-
Rechner Länder 7 000  Durch-


schnitt 37,78 30  132,0   132,0 


3 


§ 10d 
Abs. 1 
EStG 


Erweiterung des 
Verlustrücktrags 
auf drei Jahre: 
hier Körper-
schaften 


Länder 3 750  Durch-
schnitt 39,82 39  97,0   97,0 
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lfd. 
Nr. Paragraph Bezeichnung 


der Vorgabe 
Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


4 


§ 10d 
Abs. 1 
EStG 


Erweiterung des 
Verlustrücktrags 
auf drei Jahre: 
hier nat. Perso-
nen 


Länder 1 250  Durch-
schnitt 37,78 35  28,0   28,0 


5 § 34a EStG 


Prüfung der Er-
mittlung des 
nachversteue-
rungsfreien Be-
trags 


Länder 1 580 000  Durch-
schnitt 37,78 30 0,00 29 846,0   29 846,0 


6 


§ 237 AO Einführung von 
Aussetzungs-
zinsen für von 
der Vollziehung 
ausgesetzte 
Haftungsan-
sprüche  


Länder 1 800  ./. 39,82 10  11,9   11,9 


7 


§ 6 Abs. 5 
Nr. 1 In-
vStG 


Steuerpflicht 
von VG an Im-
mobilienkapital-
gesellschaften 
bei Investment-
fonds 


Länder 10   40,84 400  2,7   2,7 


8 


§ 23 Abs. 3 
Satz 5 
EStG 


Anhebung der 
Freigrenze für 
private Veräu-
ßerungsge-
schäfte von 
600 Euro auf 
1 000 Euro 


Länder 1 400  Durch-
schnitt 38,8 -15  -13,6   -13,6 


9 


§ 50c 
Abs. 2 Nr. 2 
EStG 


Erhöhung der 
Freigrenze zur 
Prüfung der 
DBA-Berechti-
gung durch den 
Vergütungs-
schuldner bei 


Bund 800 -0,1 mD 33,8 -45 - -20,3   -20,3 
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lfd. 
Nr. Paragraph Bezeichnung 


der Vorgabe 
Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 
Abzugsteuern 
auf Lizenzen 
nach § 50a 
Abs. 1 Nr. 3 
EStG. Verände-
rung der Wir-
kung der Frei-
grenze. 


10 


§ 32 Abs. 6 
KStG 


Kapitalertrag-
steuer-Erstat-
tungsanspruch 
ausländischer 
gemeinnütziger 
Organisationen 


Bund 550 
 


670 
39,6 


gD 46,5 600 189,4 255,8 104,2 360,0 


11 


§ 32 Abs. 6 
KStG 


Kapitalertrag-
steuer-Erstat-
tungsanspruch 
ausländischer 
gemeinnütziger 
Organisationen 


Bund 550 
 


134 
7,9 


mD 33,8 120 63,1 37,2 34,7 71,9 


12 


§ 4 Nr. 16 
Satz 1 
Buchstabe 
m UStG 


Neueinführung 
einer Umsatz-
steuerbefreiung 
für Leistungen 
von Verfahrens-
pflegern 


Länder 130 000  mD    0,0   0,0 


13 


§ 18 Abs. 2 
Satz 3 
UStG 


Erhöhung des 
Schwellenwerts 
zur Befreiung 
von der Abgabe 
von vierteljährli-
chen Umsatz-
steuer-Voran-
meldungen von 
1 000 auf 2 000 
Euro 


Länder 100 000 x 
4  mD 35,74   -240,0   -240,0 







 - 110 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


lfd. 
Nr. Paragraph Bezeichnung 


der Vorgabe 
Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


14 


§ 237 AO Einführung von 
Aussetzungs-
zinsen für von 
der Vollziehung 
ausgesetzte 
Haftungsan-
sprüche  


Bund   ./.    0,0   0,0 


15 


§ 4 Nr. 25 
Satz 3 
Buchstabe 
d UStG 


Vervollständi-
gung der Befrei-
ungsnorm um 
die im Rahmen 
einer Unterbrin-
gung oder frei-
heitsentziehen-
den Maßnah-
men tätigen Ver-
fahrensbei-
stände  


Länder 10 000  mD    0,0   0,0 


16 


§ 138i 
Abs. 2, 
§ 138j 
Abs. 3a, 
§ 138k AO 


veranlagungs-
unterstützende 
Auswertung der 
mitgeteilten in-
nerstaatlichen 
Steuergestal-
tung durch die 
Finanzämter 


Länder 5 000  gehobener 
Dienst 43,90 44  161,0   161,0 


17 § 138k AO 


Überprüfung, ob 
eine DE-Regist-
riernummer und 
DE-Offenle-
gungsnummer 
vergeben wur-
den; ggf. Kon-
taktaufnahme 
mit dem BZSt 
(bei Gestaltun-
gen, hinsichtlich 
derer in der 


Länder 500  gehobener 
Dienst 43,90 9  3,3   3,3 
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lfd. 
Nr. Paragraph Bezeichnung 


der Vorgabe 
Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 
Steuererklärung 
noch keine DE-
Registriernum-
mer und DE-Of-
fenlegungsnum-
mer angegeben 
werden kann) 


18 


§§ 138j 
Abs. 1 
Satz 1 AO, 
§ 21a 
Abs. 5 FVG 


Mitwirkung von 
Vertretern der 
Finanzbehörden 
der Länder bei 
der rechtspoliti-
schen Auswer-
tung innerstaat-
licher Steuerge-
staltungen 


Länder  1080 Per-
sonentage 


gehobener 
Dienst 43,90   379,3   379,3 


19 


§§ 138j 
Abs. 1 
Satz 1 AO, 
§ 21a 
Abs. 5 FVG 


Mitwirkung von 
Vertretern der 
Finanzbehörden 
der Länder bei 
der rechtspoliti-
schen Auswer-
tung innerstaat-
licher Steuerge-
staltungen 


Länder  144 Perso-
nentage 


höherer 
Dienst 65,15   75,1   75,1 


20 §§ 138l bis 
138n AO 


zusätzlicher 
Personalbedarf 
Bundesministe-
rium der Finan-
zen 


Bund  200 Perso-
nentage 


gehobener 
Dienst 46,50   74,4   74,4 


21 §§ 138l bis 
138n AO 


zusätzlicher 
Personalbedarf 
Bundesministe-
rium der Finan-
zen 


Bund  200 Perso-
nentage 


höherer 
Dienst 70,50   112,8   112,8 


22 § 138j 
Abs. 1 AO; 


Sammlung, Sor-
tierung, 


Bund  200 Perso-
nentage 


höherer 
Dienst 70,50 70 - 411,0   411,0 
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lfd. 
Nr. Paragraph Bezeichnung 


der Vorgabe 
Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 
§ 5 Abs. 1 
FVG 


Zuordnung und 
Auswertung von 
Mitteilungen 


23 


§ 138j 
Abs. 1 AO; 
§ 5 Abs. 1 
FVG 


Sammlung, Sor-
tierung, Zuord-
nung und Aus-
wertung von Mit-
teilungen 


Bund  200 Perso-
nentage 


gehobener 
Dienst 46,50 200 - 775,0   775,0 


24 


§§ 138i, 
138j 
Abs. 3a, 
§ 138l 
Abs. 1, 
§ 138n 
Abs. 1 und 
4 AO 


Pflege und War-
tung des IT-Ver-
fahrens (BZSt) 


Bund  400 Perso-
nentage 


gehobener 
Dienst 46,50 - - 148,8 950,0 1 098,8 


25 


§§ 138i, 
138j 
Abs. 3a, 
§ 138l 
Abs. 1, 
§ 138n 
Abs. 1 und 
4 AO 


Pflege und War-
tung des IT-Ver-
fahrens (ITZ-
Bund) 


Bund  400 Perso-
nentage 


gehobener 
Dienst 46,50 - - 148,8   148,8 


26 


§ 3 Nr. 73 
EStG 


Keine Abgabe 
der Anlage der 
Anlage V bis zur 
Höhe der Ein-
nahmen von 
1 000 Euro.  


Länder 140 000 1)  ./. 35,74 30  2 502,0   2 502,0 


27 
§ 4l EStG Einführung einer 


Zinshöhen-
schranke 


Länder 200  Durch-
schnitt 39,82 40  5,3   5,3 


28 § 3 Nr. 73 
EStG 


Keine Abgabe 
und Prüfung Länder 115 000 1)  ./. 35,74 65  -4 453,0   -4 453,0 
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lfd. 
Nr. Paragraph Bezeichnung 


der Vorgabe 
Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 
einer ESt-Erklä-
rung 


29 


§§ 27, 29 
KStG 


Verzicht auf 
Feststellung bei 
Umwandlungen 
ins Inland 


Länder   ./.        0,0 


Gesamt 30 284,5 1 088,9 31 373,4 


Bund 1 943,5 1 088,9 3 032,4 


Länder 28 341,0 0,0 28 341,0 


1) Höchstzahl 


Einmaliger Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


1 


§ 34a 
EStG 


Program-
mierung 
aufgrund 
der Reform 
des § 34a 
EStG 


 nicht bezif-
ferbar            


2 


§ 10d 
Abs. 1 und 
2 EStG 


Betragsan-
hebung 
beim Ver-
lustrück- 
und -vor-
trag und 
Erweite-
rung des 
Verlust-
rücktrags 


Länder   ./.    250,0    250,0 
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 
auf drei 
Jahre 


3 


§ 62 
Abs. 1a 
EStG 


Kinder-
geldan-
spruch ist 
in den ers-
ten drei 
Monaten 
nach 
Wohnsitz-
begrün-
dung nicht 
von der Er-
zielung in-
ländischer 
Einkünfte 
abhängig 


Bund   ./.          


4 


§ 9 Abs. 4a 
EStG 


Software-
anpassung 
im Zuge 
der Anhe-
bung der 
Pauschale 
für Verpfle-
gungs-
mehrauf-
wand. 


Länder   Durch-
schnitt 


     
geringe 


Auswirkun-
gen 


geringe 
Auswirkun-


gen 


5 


§ 32 Abs. 6 
Satz 5 
KStG  


Kapitaler-
tragsteuer-
Erstat-
tungsan-
spruch 
ausländi-
scher ge-
meinnützi-
ger Organi-
sationen - 
Erstellung 
des 


Bund 1  Durch-
schnitt 


     250,0 250,0 
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 
Antragsfor-
mulars 


6 


§ 32 Abs. 6 
KStG 


Kapitaler-
tragsteuer-
Erstat-
tungsan-
spruch 
ausländi-
scher ge-
meinnützi-
ger Organi-
sationen: 
Erweite-
rung des 
Fachver-
fahrens 


Bund 1  Durch-
schnitt 


     750,0 750,0 


7 


§ 19 EStG Software-
anpassung 
im Zuge 
der Anhe-
bung des 
Freibetrags 
für Zuwen-
dungen an 
Arbeitneh-
mer im 
Rahmen 
von Be-
triebsver-
anstaltun-
gen von 
110 Euro 
auf 150 
Euro. 


Länder   Durch-
schnitt 


     
geringe 
Auswir-


kung 


geringe 
Auswir-


kung 


8 


§ 20 Abs. 7 
ErbStG 


Erhöhung 
der Nicht-
aufgriffs-
grenze 


Länder   ./.          
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


9 


§ 23 Abs. 3 
Satz 5 
EStG 


Anhebung 
der Frei-
grenze für 
private 
Veräuße-
rungsge-
schäfte von 
600 Euro 
auf 
1 000 Euro 


Länder 1400  ./.          


10 


§ 18 Abs. 2 
Satz 3 
UStG 


Erhöhung 
des 
Schwellen-
werts zur 
Befreiung 
von der Ab-
gabe von 
vierteljähr-
lichen Um-
satzsteuer-
Voranmel-
dungen 
von 1 000 
auf 
2 000 Euro  


Länder   mD          


11 


§§ 138i, 
138j, 138l 
bis 138m 
AO 


einmaliger 
IT-Anpas-
sungsbe-
darf zur 
Auswei-
tung der 
bereits für 
grenzüber-
schrei-
tende 
Steuerge-
staltungen 
implemen-
tierten 


Länder   


Durch-
schnitt 


(Vollzugs-
ebene un-
bekannt) 


     290,0 290,0 
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 
Vollzugs-


ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 
Verwal-
tungsstruk-
turen auch 
für mitge-
teilte inner-
staatliche 
Steuerge-
staltungen  


12 


§§ 138i, 
138j 
Abs. 3a, 
§ 138l 
Abs. 1, 
§ 138n 
Abs. 1 und 
4 AO 


Anpassung 
des beste-
henden IT-
Verfahrens 


Bund   


Durch-
schnitt 


(Vollzugs-
ebene un-
bekannt) 


     10 902,0 10 902,0 


Gesamt 250,0 12 192,0 12 442,0 


Bund 0 11 902,0 11 902,0 


Länder 250,0 290,0 540,0 
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie, trägt ihr aller-
dings Rechnung. 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen zur Anpassung an das MoPeG dienen in erster Linie dazu, die bewährten 
Prinzipien des Besteuerungsverfahrens ohne signifikante inhaltliche Änderung an das 
MoPeG anzupassen, wäre eine Evaluierung nicht zielführend. 


Die mit dem KlimaschutzInvPG verfolgten Ziele sind sowohl nach den Vorgaben der sub-
ventionspolitischen Leitlinien der Bundesregierung als auch nach den einschlägigen Vor-
gaben des europäischen Beihilferechts zu evaluieren. Die Evaluierung soll spätestens im 
Jahr 2029 und damit gegen Beendigung des Antragszeitraums erfolgen. Eine umfassende 
frühere Evaluierung erscheint vor dem Hintergrund der eingeräumten Wahlmöglichkeiten 
zur Antragstellung wenig zielführend. Erst nach Ablauf des Antragszeitraums im Jahr 2029 
kann auf wissenschaftlicher Basis fundiert evaluiert werden, ob die Förderung ihr Ziel auch 
erreichen konnte. In der Evaluierung ist zu prüfen, ob die Annahmen und Voraussetzungen 
dieser Regelung bestätigt beziehungsweise erfüllt werden und ob die Regelung in Bezug 
auf die Zielerreichung wirksam geworden ist.  


Gemäß den Vorgaben des Europäischen Beihilferechts, ist für das Gesetz zur steuerlichen 
Förderung von Investitionen in den Klimaschutz der Europäischen Kommission bereits mit 
Inkrafttreten der Regelung einen Evaluierungsplan vorzulegen, der von der Kommission 
genehmigt werden muss. In diesem Plan werden bereits Details zur späteren Evaluierung 
festgelegt. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Gesetz zur steuerlichen Förderung von Investitionen in den 
Klimaschutz [TnV]) 


In Ergänzung zu den bestehenden Projektförderungen für Umwelt- und Klimaschutzmaß-
nahmen wird eine steuerliche Investitionsförderung mit Rechtsanspruch für alle beschränkt 
und unbeschränkt steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig von ihrer Größe, ihrer 
Rechtsform und unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Betätigung eingeführt, wenn und so-
weit die im Gesetz aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.  


Die globale Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die gesamte 
Menschheit heute steht. Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, durch ent-
schlossenes gemeinschaftliches Handeln die schlimmsten Folgen der Klimakrise weltweit, 
in Europa und in Deutschland zu verhindern oder mindestens einzugrenzen. Mit ihrer 
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Klimapolitik strebt die Bundesregierung die Transformation des Landes und die Sicherung 
des Industriestandortes Deutschland an. Die wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt ha-
ben sich der Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts verschrieben, jetzt beginnt der glo-
bale Wettlauf um die besten Technologien zur Umsetzung der dringend erforderlichen 
Transformationsprozesse. Um unseren Wohlstand zu sichern und global zu einer nachhal-
tigen Entwicklung beizutragen, muss Deutschland nicht nur eine maßgebliche Vorreiter-
rolle, sondern vor allem eine Vorbildfunktion für andere Staaten einnehmen.  


Ziel des Gesetzes ist es, die Potenziale der Wirtschaft zur Erreichung der im Bundes-Kli-
maschutzgesetz festgelegten ambitionierten Klimaziele, die sich aus Investitionen zur Um-
setzung des wirtschaftlich realisierbaren Energieeinsparpotentials ergeben, auch mittels ei-
ner ergänzenden steuerlichen Förderung zu unterstützen. Insbesondere auch unterneh-
mensbezogene Investitionen, die zur Senkung des Energieverbrauchs und damit auch zur 
Senkung von CO2 beitragen, müssen deutlich ausgeweitet werden und vor allem zeitnah 
erfolgen. Eine verzögerte transformative Investitionsbereitschaft des Wirtschaftsstandortes 
Deutschlands würde das Erreichen der Energieeffizienzziele und damit auch die Bekämp-
fung und Eindämmung der globalen Klimakrise gefährden. Die Bundesregierung unterstützt 
diese Zielvorgaben durch umfassende Fördermaßnahmen. Neben den direkten Förderpro-
grammen des Bundes soll es befristet auch eine begleitende steuerliche Investitionsförde-
rung geben, die zusätzliche Impulse insbesondere auch für die Unternehmen setzten soll, 
die bisher keinen oder nur einen geringen Zugang zur direkten Förderung hatten. Diese 
steuerliche Förderung soll aber vor allem allen Unternehmen zur Verfügung stehen und 
somit in der Breite wirken. Aufgrund eines bestehenden Rechtsanspruchs, einer möglichst 
einfachen Administrierbarkeit und einer schnellen und von der Steuererklärung unabhängi-
gen Festsetzung und Auszahlung bietet diese Form der Förderung ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit, fördert die Eigenkapitalbildung und setzt mit einer Förderhöhe bis zu 30 
Millionen Euro auch ausreichend ökonomische Anreize.  


Gegenstand dieses Gesetzes ist daher die steuerliche Förderung von Investitionen, die zu 
einer Minderung des Energieverbrauchs im Unternehmen beitragen und somit den Umwelt- 
und Klimaschutz verbessern. Die förderfähigen Investitionen müssen in einem Energie- o-
der Umweltmanagementsystem oder in einem Energieaudit enthalten sein und sind somit 
durch einen Energieberater als besonders energieeffizient zertifiziert. 


Da es sich um eine steuerliche Regelung handelt, gilt dieses Gesetz ausschließlich für nach 
dem Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz beschränkt oder unbeschränkt 
steuerpflichtige Unternehmen. Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe, die dem Ein-
kommensteuerrecht entnommen worden sind, sind nach den für die Einkommensbesteue-
rung maßgebenden Grundsätzen auszulegen. 


Die Einnahmen aus der steuerlichen Förderung sind für die Unternehmen planbar, da ein 
Rechtsanspruch auf die Investitionsprämie besteht, wenn die im Gesetz aufgeführten Vo-
raussetzungen erfüllt sind. Das bedeutet, dass es keiner Ermessensentscheidung durch 
eine Prüf- und/oder Bewilligungsbehörde bedarf. Objektive Kriterien gewährleisten, dass 
Unternehmen Planungssicherheit haben und dadurch die Investitionsbereitschaft weiterhin 
gegeben bleibt. Um Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf Abgrenzungsschwierigkeiten bei 
der Definition von Energieeinsparmaßnahmen zu minimieren, wird die Investitionsprämie 
an die Existenz eines Einsparkonzeptes gekoppelt, welches die Voraussetzungen für ein 
Energieaudit oder ein betriebsinternes Energie- oder Umweltmanagementsystems erfüllt. 
In diesen Konzepten werden die im besonderen Maße der Energieeinsparung dienenden 
Wirtschaftsgüter betriebsindividuell ermittelt. Die Investitionsprämie wird dann gewährt, 
wenn diese in einem Energie- oder Umweltmanagementsystem oder in einem Energieaudit 
aufgeführten Investitionen nachweislich umgesetzt wurden.  


Die Maßnahme wird so ausgestaltet, dass sie sowohl für die Unternehmen als auch für die 
Finanzverwaltungen möglichst einfach administrierbar ist. Die Akzeptanz der Regelung wird 
insbesondere davon abhängen, wie groß der Aufwand zur Beantragung der Förderung und 
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zur notwendigen Nachweisführung ist. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Maß-
nahme um eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 AEUV handelt, sind jedoch 
beihilferechtliche Anforderungen zu beachten, die sich aus dem übergeordneten Recht der 
Europäischen Union ergeben. Tatbestandliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 
AEUV können für Investitionen für den Klimaschutz auf der Grundlage von Artikel 107 Ab-
satz 3 AEUV gewährt und gemäß Artikel 38 in Verbindung mit Kapitel 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 AEUV (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 
2023/XX der Kommission vom XX (ABl. LXXX), im Folgenden Allgemeine Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO) von der Notifizierungspflicht freigestellt werden. Die einschlägi-
gen Vorgaben der AGVO sind direkt oder indirekt im Gesetz aufgeführt und müssen bei der 
Umsetzung eingehalten werden. Da die Finanzverwaltung bei der Bewilligung der Investiti-
onsprämie über keinerlei Ermessen verfügt, müssen daher in diesem Gesetz alle tatbe-
standlichen und beihilferechtlichen Voraussetzungen konkret benannt werden. 


Zu § 1 (Anspruchsberechtigte) 


Zu Absatz 1 


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt und beschränkt Steuerpflichtige im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes, die die im Gesetz aufgeführ-
ten Voraussetzungen erfüllen. Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird auf solche be-
schränkt und unbeschränkt Steuerpflichtigen begrenzt, die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des § 13 EStG, Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 EStG 
und Einkünfte aus selbständiger Arbeit im Sinne des § 18 EStG erzielen. Der Regelungs-
gehalt des Gesetzes umfasst daher nur Unternehmen mit Betriebsvermögen als An-
spruchsberechtigte. Da es sich um eine steuerliche Förderung handelt, die aus dem Auf-
kommen an Einkommen- und Körperschaftsteuer finanziert wird, besteht ein Anspruch auf 
Förderung nicht, soweit die Einkünfte nach dem Einkommen- oder Körperschaftsteuerge-
setz von der inländischen Besteuerung befreit sind oder das Besteuerungsrecht aufgrund 
eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung einem anderen Staat zugewie-
sen ist. 


Zu Absatz 2 


Eigenständig anspruchsberechtigt sind auch Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG, soweit diese ebenfalls Einkünfte im Sinne der §§ 13, 15 
und 18 EStG erzielen. Damit wird klargestellt, dass nicht die Gesellschafter einer Mitunter-
nehmerschaft als Steuersubjekt Anspruch auf Förderung haben, sondern die Mitunterneh-
merschaft als Anspruchsberechtigter gilt.  


Die Anspruchsberechtigung ist nicht von der Größe des Unternehmens oder der Art der im 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeit (im Sinne der Einstufung nach der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige) abhängig. 


Werden Investitionen in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder in 
einem steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts getätigt, besteht insoweit eine Anspruchsberechtigung.  


Im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft sind immer die Organgesellschaften ei-
genständig anspruchsberechtigt, die die Voraussetzungen dieses Gesetzes erfüllen.  


Die nach § 1a KStG zur Körperschaftsteuer optierende Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft wird nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG für Zwecke der Besteuerung nach 
dem Einkommen wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. Die optierende Gesellschaft ist 
nach § 1 Nummer 1 KStG eine Körperschaft im Sinne des KStG. Im Sinne dieses Gesetzes 
handelt sich bei den nach § 1a KStG optierenden Gesellschaften um einen 
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Steuerpflichtigen im Sinne des KStG und nicht um eine Mitunternehmerschaft nach § 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG. 


Zu § 2 (Begünstigte Klimaschutz-Investitionen) 


§ 2 definiert die begünstigten Investitionen sowie weitere Voraussetzungen, an die die För-
derung geknüpft wird. Der Umfang und die Definition der begünstigten Investitionen sind 
maßgeblich von der AGVO beeinflusst, da die Investitionsprämie als Beihilferegelung den 
Vorgaben des europäischen Beihilferechts unterliegt. Bei Anwendung der AGVO kann die 
Maßnahme ohne Einzelnotifizierung umgesetzt werden, soweit alle in der AGVO einschlä-
gigen Voraussetzungen in diesem Gesetz eingehalten werden. Für die Definition der be-
günstigten Investitionen wird dabei auf Artikel 38 „Investitionsbeihilfen für andere Energie-
effizienzmaßnahmen als in Gebäuden“ der AGVO abgestellt, wonach Beihilfen für Investi-
tionen, die es den Unternehmen ermöglichen die Energieeffizienz zu verbessern, unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig sind. 


Die ausschließliche Bezugnahme auf Energieeffizienz-Investitionen in Unternehmen er-
scheint für eine steuerliche Förderung, die allen steuerpflichtigen Unternehmen gleicher-
maßen zugänglich sein soll, zielführend. Zudem ermöglicht eine solche Bezugnahme die 
Abgrenzbarkeit und Nachweisbarkeit der zu fördernden Investitionen. 


Zu Absatz 1 


Der Absatz 1 enthält die Definition begünstigter Investitionen. Begünstigt sind Investitionen 
nur dann, wenn es sich um die Anschaffung oder Herstellung eines neuen abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens handelt. Damit sind nur solche Wirt-
schaftsgüter förderfähig, die der Absetzung für Abnutzung im Sinne des § 7 EStG unterlie-
gen. Zusätzlich begünstigt werden auch Investitionen, die zu nachträglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten eines im Unternehmen vorhandenen beweglichen Wirtschaftsgu-
tes des Anlagevermögens führen.  


Das heißt, dass eine Förderung im Sinne dieses Gesetzes nur in Betracht kommt, wenn es 
sich um ein aktivierungspflichtiges bewegliches Wirtschaftsgut handelt. Somit sind Investi-
tionen in unbewegliche Wirtschaftsgüter (Gebäude oder Ähnliches), immaterielle Wirt-
schaftsgüter, sowie Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens vom Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes auch dann nicht umfasst, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen. Das 
gilt auch für die Begünstigung von Maßnahmen, die zu nachträglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten führen.  


Die Anschaffung oder Herstellung eines neuen beweglichen Wirtschaftsgutes des Anlage-
vermögens oder die entsprechenden Maßnahmen, die zu nachträglichen Anschaffungs- o-
der Herstellungskosten führen, sind jedoch nur dann begünstigt, wenn sie auch dazu bei-
tragen, die Energieeffizienz des Unternehmens zu verbessern. Diese Voraussetzung ist 
durch ein Einsparkonzept, welches die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 erfüllt, nach-
zuweisen.  


Artikel 38 Absatz 2 AGVO sieht jedoch auch vor, dass Investitionen, die lediglich die gel-
tenden Unionsnormen erfüllen, nicht gefördert werden dürfen. Zur Einhaltung der beihilfe-
rechtlichen Vorgaben müssen daher die Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens zusätzlich die Unternehmen in die Lage versetzen, die bestehenden Uni-
onsnormen zu übertreffen oder angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene Unions-
normen zu erfüllen, sofern die Investition spätestens 18 Monate vor Inkrafttreten der Norm 
durchgeführt und abgeschlossen wird.  


Gemäß Artikel 38 Absatz 2a AGVO sind Beihilfen für Kraft-Wärme-Kopplung und Beihilfen 
für Fernwärme und/oder Fernkälte nicht zulässig. Ebenfalls nicht zulässig sind gemäß Arti-
kel 38 Absatz 2b AGVO Beihilfen für den Einbau von Energieanlagen, die mit fossilen 
Brennstoffen, einschließlich Erdgas, befeuert werden.  
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§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie Satz 2 sehen daher entsprechende Ausschlüsse von 
der Förderung nach diesem Gesetz vor. Der Ausschluss bezieht sich ausschließlich auf 
solche Investitionen, die unmittelbar den genannten Bereichen zuzuordnen sind. 


Damit die begünstigten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens auch nachhaltig die Ener-
gieeffizienz des anspruchsberechtigten Unternehmens verbessern, wird eine zusätzliche 
Nutzungsvoraussetzung vorgesehen. Die begünstigten Wirtschaftsgüter müssen im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung oder im Jahr der Beendigung der Maßnahmen, die zu 
nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten führen, sowie im darauffolgenden 
Wirtschaftsjahr vom anspruchsberechtigten Unternehmen fast ausschließlich betrieblich 
genutzt werden. Damit sind Nutzungsüberlassungen von begünstigten Wirtschaftsgütern 
innerhalb der ersten zwei Jahre nicht zulässig. 


Zu Absatz 2 


Der Absatz 2 enthält die Anforderungen an das Einsparkonzept, das als Nachweis der för-
derfähigen Investitionen im Sinne des Absatzes 1 dient. Dieses Einsparkonzept muss die 
wesentlichen Anforderungen an ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 erfüllen.  


Das Energieaudit ist ein wichtiges Instrument, um Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz und zur Reduzierung der Energiekosten festzustellen. Durch die Ermittlung, in wel-
chen Bereichen im Unternehmen wie viel Energie verbraucht wird, ist erkennbar, an wel-
chen Stellen Einsparpotenziale bestehen. Große Unternehmen sind nach §§ 8 – 8d des 
Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) 
vom 4. November 2010 (BGBl I S. 1483), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl I S. 1728) geändert worden ist, zur Erstellung eines Energieaudits ver-
pflichtet. Mindestens vier Jahre nach der Fertigstellung des Erstaudits und turnusmäßig alle 
weiteren vier Jahre ist ein Energieaudit unter Inanspruchnahme von qualifizierten und ak-
kreditierten Energieauditoren durchzuführen. Unternehmen, die ein zertifiziertes Ener-
giemanagementsystem nach der DIN EN ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(EMAS) eingerichtet haben, sind von der Verpflichtung zur Durchführung des Energieaudits 
befreit. Diese Unternehmen können die Förderfähigkeit der getätigten Investitionen anhand 
des zertifizierten Energie- oder Umweltmanagementsystems nachweisen. Unternehmen, 
die bisher nicht zur Erstellung eines Energieaudits verpflichtet sind, müssen jedoch zur In-
anspruchnahme der Förderung nach diesem Gesetz ein entsprechendes Energieaudit 
durchführen. Der Nachweis der Förderfähigkeit wird ohne Ausnahme an die Vorlage eines 
Energieaudits oder eines zertifizierten Energie- oder Umweltmanagementsystems ge-
knüpft. Damit besteht insoweit ein Gleichlauf zu der im Rahmen der Bundesförderung für 
Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (Zuschuss und Kredit) enthaltenen För-
derprogramms „Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozes-
sen“, das ebenfalls die Erstellung eines solchen Energieaudits voraus setzt.  


Gemäß der DIN EN 16247-1, Teil 1 ist ein Energieaudit eine systematische Inspektion und 
Analyse des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs einer Anlage, eines Gebäudes, 
eines Systems oder einer Organisation mit dem Ziel, Energieflüsse zu untersuchen, Ergeb-
nisse der Analyse des IST-Zustandes darzustellen und Potentiale für Energieeffizienzver-
besserungen daraus zu identifizieren. Über die durchgeführten Analysen und Ergebnisse 
ist in einem Energieauditbericht zu berichten. Im Zuge einer Schwachstellenanalyse des 
energetischen IST-Zustandes sollen von dem Energieauditor Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz identifiziert werden. Zudem sind die verschiedenen Maßnahmen 
energetisch zu bewerten und durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen monetär zu beurtei-
len, so dass Unternehmen im Ergebnis auf einen Blick erkennen können, welche Investiti-
onen sich in welchem Zeitraum rechnen.  


Die identifizierten Einsparpotentiale müssen in diesem Bericht strukturiert dargestellt wer-
den. Dabei sind folgende Angaben erforderlich: 
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– Rangfolge der Maßnahmen nach festgelegten Priorisierungskriterien 


– Bezugsort: Gebäude/Unternehmen/Standort 


– Bezeichnung der Maßnahme 


– Investitionskosten in €/a 


– Einsparung: Energiekosten in €/a 


– Einsparung: Endenergie in passender Einheit (z. B. kWh/a bzw. MWh/a) 


– Einsparung: Emission in t CO2/a 


– Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsanalyse (Kapitalwert, Interne Verzinsung). 


Maßgeblich sind für Zwecke dieses Gesetzes die Regelungen der DIN EN 16247-1 und die 
festgelegten Anforderungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, welche 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Abstimmung mit dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz in einem Leitfaden zusammengestellt wurden (Leit-
faden zur Erstellung von Energieauditberichten). Aufgrund dieser detaillierten Vorgaben 
wird der Energieauditbericht für Zwecke der Gewährung einer Investitionsprämie als geeig-
net erachtet, um förderfähige Investitionen zu identifizieren. Der Bericht bietet sowohl den 
anspruchsberechtigten Unternehmen als auch der Finanzverwaltung eine geeignete 
Grundlage, Investitionen, die in besonderem Maße der Energieeinsparung im Unternehmen 
dienen, schnell und ohne zusätzlichen Aufwand zu identifizieren. Für die Gewährung der 
Investitionsprämie wird daher auf die vorhandenen Informationen und Vorgaben des Bun-
desamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle abgestellt.  


Das Gesetz sieht keine zeitliche Vorgabe zur Erstellung des Einsparkonzeptes vor. Somit 
können auch solche Investitionen gefördert werden, die in einem Einsparkonzept enthalten 
sind, das bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes erstellt wurde.  


Gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 müssen die förderfähigen Investitionen die gelten-
den Unionsnormen übertreffen bzw. angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene Uni-
onsnormen erfüllen, sofern die Investition spätestens 18 Monate vor Inkrafttreten der Norm 
durchgeführt und abgeschlossen wird. Gemäß den Anforderungen der DIN EN 16247-1 Zif-
fer 5.6.2 müssen in den Energieauditberichten zwar zu den Hintergründen des durchge-
führten Energieaudits auch Informationen zu relevanten Normen und Vorschriften aufge-
führt werden, allerdings umfassen diese Angaben nicht zwingend auch die Prüfung von 
geltende Unionsnormen. Aktuell findet daher kein explizierter Abgleich mit geltenden Uni-
onsnormen bzw. angenommenen, aber noch nicht in Kraft getretenen Unionsnormen im 
Rahmen der Energieaudits statt, da dieser Abgleich weder in der DIN EN 16247-1 noch im 
Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen gefordert 
wird. Der Abgleich mit den geltenden oder zukünftigen Unionsnormen ist als Tatbestands-
merkmal Voraussetzung für die Förderung und daher vom Anspruchsberechtigten nachzu-
weisen. Um insoweit eine zertifizierte und sachkundige Beurteilung sicherzustellen, wird 
daher bestimmt, dass die Energieberater oder die unternehmenseigenen Energiemanager 
zusätzlich in den Einsparkonzepten auch entsprechende Angaben zu den Unionsnormen 
aufzunehmen haben. Da diese Vorgaben branchen- und technologieabhängig sind, können 
in diesem Gesetz keine konkreten Angaben zu den jeweiligen Unionsnormen aufgenom-
men werden. Die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zugelassenen Ener-
gieauditoren nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienz-
maßnahmen (siehe zu Absatz 3) sind jedoch fachlich in der Lage, diese Anforderungen im 
Energieaudit zu erfüllen.  


Auch die in § 2 Absatz 1 Satz 2 enthaltene Umsetzung der beihilferechtlichen Vorausset-
zung des Artikels 38 Absatz 2a und 2b AGVO setzt eine zertifizierte und sachkundige 



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4jvSXkMr9AhWa76QKHTbPCAMQFnoECBEQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.bafa.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FEnergie%2Fea_leitfaden.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D26%23%3A%7E%3Atext%3DGem%25C3%25A4%25C3%259F%2520der%2520DIN%2520EN%252016247%2Cidentifizieren%2520und%2520%25C3%25BCber%2520diese%2520zu&usg=AOvVaw0oj1abm1kfElEvepmBeYyK

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4jvSXkMr9AhWa76QKHTbPCAMQFnoECBEQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.bafa.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FEnergie%2Fea_leitfaden.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D26%23%3A%7E%3Atext%3DGem%25C3%25A4%25C3%259F%2520der%2520DIN%2520EN%252016247%2Cidentifizieren%2520und%2520%25C3%25BCber%2520diese%2520zu&usg=AOvVaw0oj1abm1kfElEvepmBeYyK





 - 124 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Beurteilung, der im Einsparkonzept enthaltenen Maßnahmen voraus. Die Erfüllung dieser 
Tatbestandsvoraussetzung ist daher ebenfalls von den Energieauditoren bzw. unterneh-
menseigenen Energiemanagern im Energieauditbericht zu bestätigen.  


Mit dem vorliegenden Gesetz werden nicht alle der im Energieaudit identifizierten Maßnah-
men auch gefördert. Nur wenn die im Bericht enthaltenen Maßnahmen auch die weiteren 
Anforderungen des § 2 Absatz 1 erfüllen, kommt die Gewährung der Investitionsprämie in 
Betracht. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt, welche Personen zur Erstellung eines externen Energieaudits befugt sind. 
Danach müssen unternehmensexterne Energieberater im Programm „Bundesförderung der 
Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme: Modul 1“ (Energieaudit) 
gemäß der Richtlinie über die Förderung von Energieberatung für Nichtwohngebäude, An-
lagen und Systemen zugelassen sein. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
hat eine öffentliche Liste von Personen, die zur Durchführung von Energieaudits berechtigt 
sind (Energieauditorenliste), bereitgestellt. Diese Personen müssen über die erforderliche 
Qualifikation nach § 8b des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieef-
fizienzmaßnahmen verfügen (www.energie-effizienz-experten.de). Die Förderung nach die-
sem Gesetz knüpft an diese Vorgaben an, so dass keine neuen oder zusätzlichen Vorgaben 
erforderlich werden. 


Zu Absatz 4 


Mit Absatz 4 soll verhindert werden, dass jede Kleinstinvestition, die die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 erfüllt, gefördert wird. Die Förderung soll sich auf solche Investitionen be-
schränken, die den Sockelbetrag von 10 000 Euro Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
übersteigen. Diese Regelung dient der Verfahrensvereinfachung. 


Zu § 3 (Förderzeitraum) 


Die Investitionsprämie soll befristet für einen Zeitraum von vier Jahren eingeführt werden. 
Durch die Befristung wird eine größere Anreizwirkung erreicht. Durch eine klare zeitliche 
Begrenzung der Förderung werden die Unternehmen angeregt, ihre Investitionsentschei-
dungen zeitnah zu treffen, was mit den Vorgaben zur Umsetzung der Energieaudits im Ein-
klang steht. Dies führt dazu, dass die angestrebte Transformation in energieeffiziente Pro-
duktionsverfahren zeitnah einsetzt. Ein kürzerer Förderzeitraum wird vor dem Hintergrund 
der immer noch bestehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und der aktuellen wirt-
schaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine für nicht zielführend er-
achtet. Derzeit bestehen auch noch starke Beeinträchtigungen in der Verfügbarkeit ener-
gieeffizienter Wirtschaftsgüter. Ein kürzerer Förderzeitraum, in dem die Investitionsent-
scheidung bis zur vollständigen Umsetzung enthalten sein muss, würde an der bestehen-
den Realität vorbeigehen und mehr Mitnahmeeffekte erzielen.  


Zudem ermöglicht eine zeitliche Befristung, die Steuermindereinnahmen der Maßnahme im 
Blick zu behalten. Denn aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs auf Förderung ist eine 
budgetmäßige und damit haushaltsmäßige Begrenzung nicht möglich.  


In Bezug auf die Anwendbarkeit des Gesetzes und dessen Bindung an die zeitlich befriste-
ten Vorgaben des Beihilferechts (Geltungsdauer der AGVO) wird auf § 15 dieses Gesetzes 
und auf die Begründung zu § 15 verwiesen. 


Zu Absatz 1 


Da von einer Steuervergünstigung und einer Beihilfe eine Anreizwirkung ausgehen muss, 
um ihr Ziel zu erreichen, sind nur solche Investitionen förderfähig, zu denen sich der An-
spruchsberechtigte in Kenntnis der Förderung entschließt. Zudem sieht die AGVO speziell 
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vor, dass für Beihilferegelungen in Form von Steuervergünstigungen hinsichtlich des An-
reizeffekts besondere Voraussetzungen gelten, da Steuervergünstigungen nach anderen 
Verfahren gewährt werden als andere Beihilfen. Bei Steuervergünstigungen wird gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 AGVO von einem Anreizeffekt ausgegangen, wenn 


– die Fördermaßnahme einen auf objektiven Kriterien beruhenden Anspruch auf die Bei-
hilfe begründet, ohne dass es zusätzlich einer Ermessensentscheidung des Mitglied-
staats bedarf, und 


– die Maßnahme vor Beginn der geförderten Maßnahmen eingeführt worden und in Kraft 
getreten ist. 


Das bedeutet, dass nur solche Investitionen förderbar sind, mit denen nach Inkrafttreten 
des Gesetzes begonnen wird. 


Hinter dieser Vorgabe steht die Annahme, dass ein Anspruchsberechtigter erst ab dem Tag 
des Inkrafttretens der Regelung Gewissheit über die konkreten Fördervoraussetzungen hat. 
Da die Investitionsprämie ohne vorherige Bewilligung und mit Rechtsanspruch gewährt 
wird, muss der Investor die Investitionsentscheidung in Erwartung der Förderung treffen. 
Dies kann er frühestens am Tag nach der Verkündung des Gesetzes.  


Nicht davon berührt ist die Erstellung eines Energieaudits oder die Einrichtung eines Ener-
gie- oder Umweltmanagementsystems. Der Zeitpunkt der Erstellung des erforderlichen Ein-
sparkonzeptes ist für die Förderung nicht von Bedeutung. Somit können auch solche Inves-
titionen gefördert werden, die in einem Einsparkonzept enthalten sind, das bereits vor In-
krafttreten des Gesetzes erstellt wurde. 


Der Förderzeitraum wird daher so festgelegt, dass er am Tag nach der Verkündung des 
Gesetzes beginnt und vor dem 1. Januar 2028 endet. In diesem Zeitraum müssen die In-
vestitionen begonnen und abgeschlossen sein. Damit beträgt der Förderzeitraum vier 
Jahre. Da die begünstigten Investitionen teilweise lange Vorlauf- oder Umsetzungszeiten 
benötigen und auch die gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch von Lie-
ferengpässen und Lieferverzögerungen geprägt sind, wird für das Ende des Förderzeit-
raums vorgesehen, dass auch solche Investitionen begünstigt werden können, die zwar 
nicht mehr bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen werden können, bei denen aber vor 
dem 1. Januar 2028 schon Aufwendungen entstanden sind. Diese partielle Begünstigung 
erspart zudem eine aufwendige Abgrenzung von Anschaffungs- und Fertigstellungszeit-
punkten am Ende des Förderzeitraums. 


Zu Absatz 2 


Der Absatz 2 bestimmt den Investitionsbeginn und den Investitionsabschluss. Die gesetzli-
che Aufnahme dieser Definition erscheint vor dem Hintergrund unterschiedlicher steuer-
rechtlicher Interpretationen wichtig, um eine einheitliche und rechtssichere Bestimmung des 
Investitionsbeginns und des Investitionsabschlusses vorzunehmen, da diese Stichtage Tat-
bestandsvoraussetzungen für den Anspruch auf Förderung sind. 


Im Fall der Anschaffung eines neuen beweglichen Wirtschaftsguts ist der Beginn der Zeit-
punkt, in dem die verbindliche Bestellung des Wirtschaftsguts erfolgt ist. Die Herstellung 
eines beweglichen Wirtschaftsguts beginnt grundsätzlich an dem Tag, an dem mit den Her-
stellungsarbeiten begonnen wird. Als Beginn der Herstellung ist auch der Zeitpunkt anzu-
sehen, in dem ein Dritter mit der Herstellung des Wirtschaftsguts beauftragt wird. Planungs-
arbeiten sind nicht als Beginn der Herstellung eines Wirtschaftsguts anzusehen. Nachträg-
liche Herstellungsarbeiten oder Arbeiten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten führen, 
sind in dem Zeitpunkt begonnen, indem entweder die erste Bestellung für die Lieferung von 
Material ausgelöst wird oder, soweit keine Lieferung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begon-
nen wird.  
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Investitionen sind in dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt sind. Ein Wirtschaftsgut ist in dem Zeitpunkt angeschafft, in dem der Er-
werber nach den Willen der Vertragsparteien darüber wirtschaftlich verfügen kann und in 
dem es betriebsbereit ist. Die Herstellung eines Wirtschaftsgutes ist in dem Zeitpunkt ab-
geschlossen, in dem es fertiggestellt ist. Ein Wirtschaftsgut ist fertiggestellt, sobald es sei-
ner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann. 


Zu § 4 (Förderfähige Aufwendungen, Bemessungsgrundlage und Höhe der 
Investitionsprämie) 


Die auf die Investitionsprämie anzuwendende AGVO bestimmt zum einen, welche Kosten 
der begünstigten Investitionen überhaupt mit Beihilfen gefördert werden dürfen, und zum 
anderen, wie hoch die Förderintensität sein darf.  


In Bezug auf die förderfähigen Kosten berücksichtigen die beihilferechtlichen Grundlagen, 
dass nur solche Investitionskosten mit Beihilfen gefördert werden dürfen, die zusätzlich er-
forderlich sind, um eine höhere Energieeffizienz zu erreichen. Insbesondere Artikel 38 Ab-
satz 3 der AGVO legt fest, wie diese förderfähigen Kosten ermittelt werden müssen. Hierfür 
müssen die Investitionskosten mit denen eines kontrafaktischen Szenarios verglichen wer-
den, das ohne die Beihilfe eintreten würde. Eine solche einzelfallintensive und nur schwer 
in der Praxis umsetzbare Vergleichsermittlung würde den administrativen und bürokrati-
schen Aufwand zur Erlangung der Investitionsprämie deutlich anheben und damit die At-
traktivität der Förderung deutlich einschränken. Zudem wäre der damit verbundene Prü-
fungsaufwand für die Finanzverwaltung nicht zu gewährleisten. Um den damit verbundenen 
Aufwand zu vermeiden, bietet Artikel 38 Absatz 8 AGVO die Möglichkeit, die förderfähigen 
Kosten auch ohne Ermittlung eines kontrafaktischen Szenarios zu bestimmen. In diesem 
Fall gelten die gesamten Kosten als beihilfefähig, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Erreichung eines höheren Umweltschutzniveaus stehen.  


In Bezug auf die beihilferechtlich zulässige Förderhöchstintensität bestimmt Artikel 38 Ab-
satz 4 der AGVO, dass diese 30 Prozent der förderfähigen Kosten nicht übersteigen darf. 
Diese 30 Prozent finden jedoch nur Anwendung, wenn die im Vergleich mit einem kontra-
faktischen Szenario ermittelten Investitionsmehrkosten zu Grunde gelegt werden. Bei An-
wendung der Vereinfachungsregelung in Artikel 38 Absatz 8 AGVO muss diese zulässige 
Förderhöchstintensität allerdings um 50 Prozent gesenkt werden. Für die Festlegung des 
Fördersatzes nach diesem Gesetz darf daher ein Prämiensatz von 15 Prozent nach den 
beihilferechtlichen Vorgaben nicht überschritten werden. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt den förderfähigen Aufwand, der in die Bemessungsgrundlage nach Ab-
satz 2 einbezogen werden darf. Zum förderfähigen Aufwand gehören die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten einer nach § 2 begünstigten Investitionen. In den Anschaffungs- 
und Herstellungskosten enthalten sind auch die nachträglichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von Maßnahmen an bestehenden beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens im Sinne des § 2 Absatz 1. 


Aufgrund der besonderen Förderfähigkeit von Anzahlungen auf Anschaffungskosten und 
Teilherstellungskosten bei einer nicht vor dem 1. Januar 2028 abgeschlossenen Investition 
sind diese zudem als förderfähiger Aufwand in diesem Absatz zusätzlich mitaufzunehmen.  


Die Abgrenzung der förderfähigen Aufwendungen ist sowohl für den Antragsteller als auch 
für die Finanzverwaltung bürokratiearm und einfach administrierbar. Die entsprechenden 
Angaben ergeben sich aus den Bewertungsansätzen der jeweils begünstigten Investition in 
der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung. 
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Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt die Bemessungsgrundlage, die der Ermittlung der Investitionsprämie zu 
Grunde zu legen ist. Die Bemessungsgrundlage bezieht sich auf die im Förderzeitraum 
nach diesem Gesetz insgesamt förderfähigen Aufwendungen. Die Bemessungsgrundlage 
wird auf 200 000 000 Euro pro Anspruchsberechtigten für den gesamten Förderzeitraum 
begrenzt. Ist die Bemessungsgrundlage aus der Summe der förderfähigen Aufwendungen 
kleiner als 200 000 000 Euro, ist die Investitionsprämie von diesem kleineren Betrag zu er-
mitteln. 


Zu Absatz 3 


Die Investitionsprämie ermittelt sich als Prozentsatz der beantragten Bemessungsgrund-
lage nach Absatz 2 und beträgt 15 Prozent. Bei einer maximal zulässigen Bemessungs-
grundlage in Höhe von 200 000 000 Euro kann die festzusetzende Investitionsprämie damit 
höchstens 30 000 000 Euro für einen Anspruchsberechtigten im Förderzeitraum betragen. 


Zu Absatz 4 


Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe s AGVO darf einem Unternehmen (im Sinne des Bei-
hilferechts) je Investitionsvorhaben maximal 30 000 000 Euro an Beihilfe für den Umwelt-
schutz gewährt werden. Aufgrund dieser Vorgabe muss sichergestellt werden, dass für ein 
Investitionsvorhaben die Investitionsprämie einschließlich weiterer für das Vorhaben ge-
währter Beihilfen diesen Maximalbetrag nicht übersteigt. Als Investitionsvorhaben in diesem 
Sinne werden die in einem Einsparkonzept enthaltenen Maßnahmen, die der Energieeffizi-
enz dienen, zugrunde gelegt. Die Angaben zu insoweit weiteren erhaltenen staatlichen Bei-
hilfen hat der Anspruchsberechtigte im Antrag zu tätigen (siehe § 5 Absatz 4). 


Zu § 5 (Antrag auf Investitionsprämie) 


Zu Absatz 1 


Die Investitionsprämie wird nur auf Antrag des Anspruchsberechtigten gewährt. Der Antrag 
kann frühestens dann gestellt werden, wenn ein Anspruch nach diesem Gesetz entstanden 
ist. Wann der Anspruch entsteht, wird in Absatz 2 geregelt. 


Der Antrag ist unabhängig von der Steuererklärung zu stellen. Die Antragstellung wird somit 
nicht an einen steuerlichen Veranlagungszeitraum gebunden, sodass der Antragsteller den 
Zeitpunkt der Antragstellung selbst bestimmen kann. Dies bietet den Anspruchsberechtig-
ten die Möglichkeit, in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der Durchführung be-
günstigter Investitionen die Investitionsprämie zu beantragen. Damit können schneller Li-
quiditätsvorteile geschaffen werden, als dies bei einer Beantragung erst nach Ablauf des 
jeweiligen Wirtschaftsjahres, in dem die Investition erfolgt ist, möglich wäre.  


Um jedoch den mit der Antragstellung verbundenen Bürokratieaufwand sowohl für den An-
tragsteller als auch für die Finanzverwaltung in überschaubarem Umfang zu halten, wird 
festgelegt, dass die beantragte Bemessungsgrundlage mindestens 50 000 Euro betragen 
muss und je Antragsteller maximal zwei Anträge auf Festsetzung einer Investitionsprämie 
nach diesem Gesetz zulässig sind. Dies trägt wesentlich zu einer Verfahrensvereinfachung 
bei. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert, wann der Anspruch auf Investitionsprämie nach diesem Gesetz entsteht. 
Danach entsteht der Anspruch im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung einer be-
günstigten Investition. Aufgrund der separaten Begünstigung von Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und Teilherstellungskosten einer nach dem 31. Dezember 2027 abge-
schlossenen Investition entsteht der Anspruch insoweit abweichend in dem Zeitpunkt, in 
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dem die Anzahlung auf Anschaffungskosten geleistet wurden oder Teilherstellungskosten 
entstanden sind. 


Zu Absatz 3 


Die Antragstellung erfolgt ausschließlich elektronisch. Der Antrag ist nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu stellen (siehe § 87b 
Abgabenordnung - AO). Die amtlich vorgeschriebene Form der Antragstellung ist erforder-
lich, um alle erforderlichen Angaben und Erklärungen, die für die Entscheidung über die 
Investitionsprämie relevant sind, aufzunehmen. Das Bundesministerium der Finanzen wird 
in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder den Datensatz bestimmen.  


Der Antrag ist bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem Einkom-
men zuständigen Finanzamt zu stellen. Eigenständig anspruchsberechtigte Mitunterneh-
merschaften stellen ihren Antrag bei dem für die einheitliche und gesonderte Feststellung 
der Einkünfte zuständigen Finanzamt.  


Nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Vorschriften der AO, die auf dieses Gesetz 
Anwendung finden (siehe § 11), wäre eine Antragstellung innerhalb der Festsetzungsfristen 
der AO und damit innerhalb von vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres in dem der 
Anspruch entstanden ist, möglich (siehe §§ 169 ff. AO). Um dem mit dieser Fördermaß-
nahme verfolgten Ziel auch insoweit gerecht zu werden, dass die Förderung tatsächlich zu 
Liquiditätsvorteilen führt, sieht Absatz 3 eine Antragsfrist vor. Eine Förderung nach diesem 
Gesetz kann nur bis spätestens zum 31. Dezember 2029 und damit zwei Jahre nach Be-
endigung des Förderzeitraums beantragt werden. Bei dieser Frist handelt es sich um eine 
Ausschlussfrist. Bei späterer Antragstellung besteht ein Anspruch auf Förderung nicht 
mehr. 


Zu Absatz 4 


Das jeweils zuständige Finanzamt hat den Antrag umfassend zu prüfen. Zur Prüfung der 
Fördervoraussetzungen muss der Antragsteller im Antrag alle Angaben tätigen, die zur 
Feststellung der Fördervoraussetzungen erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um sub-
ventionserhebliche Tatsachen. Mit der Einreichung des Antrags gibt der Anspruchsberech-
tigte eine verbindliche Erklärung darüber ab, dass die Voraussetzungen vorliegen und von 
ihm eingehalten werden. Zu diesen verbindlich zu erklärenden Angaben gehören u.a. auch 
die Angaben zu weiteren Fördermitteln oder staatlichen Beihilfen sowie der Einhaltung der 
beihilferechtlichen Vorgaben des § 7.  


Für den Fall, dass von Amts wegen einer abschließenden Prüfung aller Tatbestandsvoraus-
setzungen, die das Gesetz für die Festsetzung der Investitionsprämie vorsieht, anhand der 
vorhandenen Aktenlage nicht möglich ist, kann eine Außenprüfung nach §§ 193 ff. AO 
(siehe § 12) durchgeführt werden. 


Zu Absatz 5 


Um die Richtigkeit der Angaben im Antrag zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass 
die im Antrag aufgeführten Investitionen auch mit denen des Einsparkonzeptes identisch 
sind und die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 auch tatsächlich eingehalten 
wurden, wird als Nachweis zusätzlich zum Einsparkonzept eine schriftliche Bestätigung des 
Energieberaters oder des eigenen Energiemanagers, mit dessen Hilfe das Einsparkonzept 
erstellt wurde, gefordert. Damit wird die Finanzverwaltung von der eigenständigen Prüfung 
dieses Abgleichs entlastet. 







 - 129 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu § 6 (Kumulierung mit anderen Förderungen oder staatlichen Beihilfen) 


Zu Absatz 1 


Neben der steuerlichen Förderung existieren in Deutschland bereits umfangreiche und be-
währte Projektförderungen bzw. werden solche in Zukunft eingeführt, die ebenfalls auf die 
Förderung von Energieeffizienz-Investitionen bzw. Maßnahmen in den Umweltschutz ab-
zielen. Während Projektförderungen grundsätzlich zum Ziel haben, spezielle wirtschaftliche 
Bereiche voranzutreiben, kann eine steuerliche Förderung dazu dienen, Umweltschutz-In-
vestitionen in der Breite zu fördern und damit unmittelbar die ganz praktischen betrieblichen 
Erfordernisse von Unternehmen aufzunehmen. Darüber hinaus soll die themenoffene steu-
erliche Investitionsförderung dazu beitragen, dass auch solche Unternehmen eine Förde-
rung erhalten, für die in der bisherigen Projektförderung keine passenden Fördermöglich-
keiten bestehen. Die Investitionsprämie kann daher grundsätzlich neben der Projektförde-
rung oder auch neben staatlichen Beihilfen gewährt werden. 


Zu Absatz 2 


Aufgrund der beihilferechtlichen Begrenzung, sowohl der förderfähigen Aufwendungen als 
auch der Förderhöchstintensitäten, kann die Investitionsprämie aber nur dann gewährt wer-
den, wenn die hiernach förderfähigen Aufwendungen nicht bereits durch andere Förderun-
gen oder staatliche Beihilfen gefördert wurden. Die andererseits erforderliche Prüfung der 
Einhaltung beihilferechtlicher Grenzen ist im Rahmen der Festsetzung der Investitionsprä-
mie durch die Finanzverwaltung nicht zu gewährleisten.  


Die Gewährung der Investitionsprämie neben der Inanspruchnahme anderer Projektförde-
rungen oder anderer Beihilfen findet daher seine Grenzen in einer Doppelförderung ein und 
desselben Wirtschaftsgutes. Das bedeutet, dass förderfähige Aufwendungen einer nach 
§ 2 Absatz 1 begünstigten Investition nicht in die Bemessungsgrundlage für die Investiti-
onsprämie einbezogen werden dürfen, wenn für diese bereits andere Förderungen oder 
staatliche Beihilfen beantragt oder bewilligt worden sind. 


Zu § 7 (Anzuwendende Rechtsvorschriften der Europäischen Union) 


Zu Absatz 1 


Die Investitionsprämie stellt eine Beihilfe im Sinne des Artikels 107 AEUV dar und darf da-
her nur gewährt werden, wenn die Europäische Kommission feststellt, dass die Beihilfe mit 
dem Binnenmarkt vereinbar ist. Die Europäische Kommission kann staatliche Beihilfen zur 
Förderung der Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige in der Union als mit dem Binnen-
markt vereinbar erklären, soweit diese die Handelsbedingungen nicht in einer Weise ver-
ändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Zur Feststellung der Vereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem europäischen Markt müssen Beihilferegelungen bei der Europäi-
schen Kommission angemeldet werden (Notifizierungspflicht). Die Europäische Kommis-
sion hat mit der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (im Folgenden Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO)2 eine Verord-
nung erlassen, auf deren Grundlage eine vorherige Anmeldung einer Beihilferegelung ge-
mäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV unterbleiben kann, wenn die Beihilferegelung vom Anwen-
dungsbereich der AGVO umfasst ist. Das bedeutet, dass die Europäische Kommission eine 
Beihilfe als mit dem gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet, wenn die Einhaltung der 


                                                
2 ABl. EU L 187 S. 1 vom 26.06.2014, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2021/1237 der Kommis-


sion vom 23. Juli 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl L 270/39 vom 29.7.2021) 
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Voraussetzungen der AGVO durch die Beihilferegelung sichergestellt werden. Ein offiziel-
les Notifizierungsverfahren ist dann nicht erforderlich. 


Beihilfen, die sowohl die allgemeinen als auch die für die betreffende Gruppe von Beihilfen 
geltenden besonderen Voraussetzungen der AGVO erfüllen, sind von der Anmeldepflicht 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt (Artikel 3 AGVO).  


Der Gesetzestext verweist (deklaratorisch) nochmals ausdrücklich auf die Geltung des 
übergeordneten Unionsrechts und im Besonderen die einschlägigen Vorgaben der AGVO, 
die bei der Gewährung der Investitionsprämie zu beachten sind. 


Zu Absatz 2 und Absatz 3 


Die Absätze 2 und 3 enthalten wesentliche Ausschlüsse und Einschränkungen, die sich ih-
rerseits aus dem spezifischen Anwendungsbereich der AGVO ergeben. Damit sind Beihil-
fen in diesen Bereichen auf der Grundlage der AGVO nicht zulässig. Das Klimaschutz-In-
vestitionsprämiengesetz muss daher diesen Ausschluss nachvollziehen. Die gesetzlichen 
Formulierungen beziehen sich dabei auf die Angabe der entsprechenden unionsrechtlichen 
Vorgaben der AGVO und sind auf der Grundlage dieser Normen und ggf. vorhandenen 
Auslegungshinweise der Europäischen Kommission zu bewerten. Auch wenn durch diese 
Zitierweise im Gesetz selbst nicht der vollständige Umfang von Ausschlusstatbeständen 
ersichtlich wird, stellt diese Verfahrensweise sicher, dass es sich hierbei nicht um nationale 
Einschränkungen handelt, die nach nationalen Gesichtspunkten auszulegen sind, sondern 
ausschließlich um Normierungen des europäischen Beihilferechts. 


Absatz 2 


Absatz 2 schließt Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buch-
stabe c und Artikel 2 Ziffer 18 der AGVO von der Anwendung dieses Gesetzes aus. Eine 
Investitionsprämie kann daher nur festgesetzt werden, wenn zum Zeitpunkt, in dem der 
Anspruch auf die Investitionsprämie entsteht, der Anspruchsberechtigte kein Unternehmen 
in Schwierigkeiten im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 der AGVO ist.  


Gemäß Artikel 2 Nummer 18 der AGVO sind Unternehmen in Schwierigkeiten, auf die min-
destens einer der folgenden Umstände zutrifft: 


a. Im Fall einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (mit Ausnahme eines kleinen und 
mittleren Unternehmens, das seit weniger als drei Jahren existiert, oder – für die Zwe-
cke der Förderfähigkeit für Risikofinanzierungsbeihilfen – ein kleines und mittleres Un-
ternehmen, das die Bedingung des Artikels 21 Absatz 3 Buchstabe b erfüllt und nach 
der Sorgfaltspflicht durch den ausgewählten Finanzintermediär Risikofinanzierungsin-
vestitionen erhält), wenn mehr als die Hälfte seines gezeichneten Aktienkapitals infolge 
kumulierter Verluste verschwunden ist. Dies ist der Fall, wenn der Abzug der kumulier-
ten Verluste aus den Rücklagen (und aller anderen Elemente, die im Allgemeinen als 
Teil der Eigenmittel der Gesellschaft betrachtet werden) zu einem negativen kumulati-
ven Betrag führt, der die Hälfte des gezeichneten Grundkapitals übersteigt. Für die 
Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung“ insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates* genannten Gesellschaftsformen und das „Aktienkapital“ 
umfasst gegebenenfalls jede Aktienprämie. 


b. Im Falle einer Gesellschaft, bei der zumindest einige ihrer Mitglieder unbeschränkt für 
die Verbindlichkeiten des Unternehmens haften (mit Ausnahme eines kleinen und mitt-
leren Unternehmens, das seit weniger als drei Jahren besteht, oder für die Zwecke der 
Förderfähigkeit für Risikofinanzierungsbeihilfen eines kleinen und mittleren Unterneh-
mens, das die Voraussetzung des Artikels 21 Absatz 3 Buchstabe b erfüllt und nach 
der Sorgfaltspflicht des ausgewählten Finanzintermediärs für Risikofinanzierungsin-
vestitionen qualifiziert ist), wenn mehr als die Hälfte seines in den Unternehmenskonten 
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ausgewiesenen Kapitals infolge kumulierter Verluste verschwunden ist. Für die Zwecke 
dieser Bestimmung bezieht sich „eine Gesellschaft, bei der zumindest einige ihrer Ge-
sellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“, insbesondere auf 
die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von Gesellschaften. 


c. Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im inner-
staatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 


d. Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht 
zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unter-
nehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem 
Umstrukturierungsplan. 


e. Im Falle eines Unternehmens, das kein kleines und mittleres Unternehmen ist: In den 
letzten beiden Jahren 


– betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 
und 


– das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens 
lag unter 1,0. 


Des Weiteren sind Beihilfen für bestimmte Wirtschaftsbereiche vom Anwendungsbereich 
der AGVO nicht umfasst. Aus diesem Grund besteht kein Anspruch auf Investitionsprämie 
nach diesem Gesetz für Unternehmen, wenn die Beihilfe die folgenden Bereiche betrifft 
(Artikel 1 Absatz 3 und Absatz 6 der AGVO): 


– Fischerei- und Aquakultursektor im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates. 


– Sektor der landwirtschaftlichen Primärproduktion 


– für die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder  


– zur Erzeugung von Kernenergie. 


Absatz 3 


Gemäß Artikel 1 Absatz 4 der AGVO findet die AGVO keine Anwendung, wenn in der je-
weiligen freizustellenden Beihilferegelungen nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass einem 
Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses 
der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat ge-
währten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, 
keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen. Mit Absatz 3 wird dieser Verpflichtung nach-
gekommen. Damit ist die Festsetzung der Investitionsprämie für ein Unternehmen nicht zu-
lässig, solange der Anspruchsberechtigte einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines 
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit/Unvereinbarkeit 
einer Beihilfe nicht nachgekommen ist (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO sog. Deg-
gendorfklausel). In dem Moment, in dem der Anspruchsberechtigte dieser Verpflichtung 
nachgekommen ist, steht einer Förderung nach diesem Gesetz – soweit die übrigen Vo-
raussetzungen vorliegen – nichts mehr entgegen. 


Zu § 8 (Festsetzung und Auszahlung der Investitionsprämie) 


§ 8 bestimmt, dass die Investitionsprämie in einem gesonderten Festsetzungsbescheid 
festzusetzen ist. Da eine Beantragung der Investitionsprämie erst möglich ist, wenn der 
Anspruch auf Förderung entstanden ist (siehe § 5), erfolgt auch die Festsetzung erst, 
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nachdem die begünstigten Investitionen abgeschlossen wurden. Eine Beantragung vor In-
vestitionsbeginn ist nicht möglich. Die Festsetzung der Investitionsprämie ist nur zulässig, 
wenn alle mit diesem Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen insgesamt erfüllt werden. 
Die Einhaltung der Voraussetzungen ist mit dem nach § 5 zu stellenden Antrag umfassend 
nachzuweisen und zu erklären.  


Die Investitionsprämie wird innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Investitions-
prämienbescheides unmittelbar an den Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Der Anspruch 
auf Investitionsprämie kann abgetreten und verpfändet werden. Dass schafft Liquiditätsvor-
teile und stärkt die Kreditwürdigkeit der anspruchsberechtigten Unternehmen.  


Die Investitionsprämie wird aus dem Aufkommen an Einkommensteuer oder Körperschafts-
teuer ausgezahlt und mindert damit das jeweilige Steueraufkommen. 


Zu § 9 (Ertragsteuerliche Behandlung der Investitionsprämie) 


Die Investitionsprämie wird erfolgsneutral im Unternehmen als Einlage vereinnahmt. Die 
Investitionsprämie ist somit als erfolgsneutrale Einnahme zu behandeln. Bei Kapitalgesell-
schaften ist die Investitionsprämie in der Gewinnrücklage zu erfassen.  


Da es sich bei den nach § 2 begünstigten Investitionen zwingend um abnutzbare bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens handeln muss, unterliegen die geförderten 
Wirtschaftsgüter der Absetzung für Abnutzung nach § 7 EStG. Die mit der Investitionsprä-
mie geförderten Wirtschaftsgüter sind nur mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zu bewerten, die der Anspruchsberechtigte selbst, also ohne Berücksichtigung der Investi-
tionsprämie aufgewendet hat. Da die Investitionsprämie immer zeitlich nach der Anschaf-
fung oder Herstellung der begünstigten Investition festgesetzt und ausgezahlt wird, ist der 
auf das jeweilige abzuschreibende Wirtschaftsgut entfallende Prämienbetrag nachträglich 
von den gebuchten Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzusetzen. Die Absetzung für 
Abnutzung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der Investitionsprämie um den um die 
Prämie geminderten Bewertungsansatz. Diese Minderung hat jedoch keinen Einfluss auf 
die Wahl der nach dem Einkommensteuergesetz zulässigen Abschreibungsmethode; d.h. 
die Absetzung für Abnutzung der geförderten Investitionen kann nach allen steuerlich zu-
lässigen Abschreibungsmethoden erfolgen. 


Zu § 10 (Anwendung der Abgabenordnung) 


Nach § 10 sind im Rahmen der Gewährung der Investitionsprämie alle Vorschriften der 
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. Dies gilt jedoch ausdrücklich nicht für Billig-
keitsmaßnahmen nach § 163 AO. Das bedeutet, dass es keinen Ermessenspielraum bei 
der Gewährung der Investitionsprämie gibt. Die Investitionsprämie darf daher nicht niedri-
ger oder höher festgesetzt werden, als dies nach dem Wortlaut des Gesetzes zulässig ist. 


Mit dieser Regelung wird die nach der AGVO für Steuervergünstigungen erforderliche Vo-
raussetzung umgesetzt, dass die Maßnahme einen auf objektiven Kriterien beruhenden 
Anspruch auf die Beihilfe begründet, ohne dass es zusätzlich einer Ermessensentschei-
dung bedarf. 


Zu § 11 (Verzinsung des Rückforderungsanspruchs) 


Eine zu Unrecht gezahlte Investitionsprämie kann durch Aufhebung oder Änderung des 
Investitionsprämienbescheids zurückgefordert werden. Für die Änderung oder Aufhebung 
eines Investitionsprämienbescheids sind gemäß § 10 die entsprechenden Vorschriften der 
Abgabenordnung anzuwenden.  


Der Anspruch auf Rückforderung der Investitionsprämie ist nach § 11 in Verbindung mit 
§ 238 Absatz 1 und § 239 AO zu verzinsen. Die Zinsen betragen damit für jeden vollen 
Monat 0,5 Prozent des auf volle 50 Euro abgerundeten Rückzahlungsbetrags. Die Frist für 
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die Festsetzung der Zinsen beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Investitions-
prämienbescheid aufgehoben oder geändert worden ist. Die Zinsen werden durch einen 
förmlichen Bescheid festgesetzt, der in der Regel mit dem Rückforderungsbescheid ver-
bunden wird. 


Zu § 12 (Verfolgung von Straftaten) 


Für die Investitionsprämie gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der §§ 371, 
375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Absatz 1 und 
4 und der §§ 383 und 384 AO entsprechend. Für das Strafverfahren wegen einer Straftat 
nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen hat, gelten 
die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 
die §§ 409 bis 412 AO entsprechend. § 12 stellt sicher, dass die an eine Steuerhinterzie-
hung anknüpfenden Vorschriften der Abgabenordnung – z. B. §§ 71 und 169 Absatz 2 
Satz 2 AO – entsprechend gelten (vgl. Nummer 2.2 des Anwendungserlasses zur Abga-
benordnung zu § 169 und die dort zitierte Rechtsprechung). 


Zu § 13 (Bekanntmachungserlaubnis) 


§ 13 regelt die Möglichkeit, das Gesetz in der jeweils geltenden Fassung neu bekannt zu 
machen. Soweit für die Praxis Erläuterungen erforderlich sind, werden entsprechende Ver-
waltungsanweisungen erlassen. Diese Erlaubnis erleichtert es, im Falle späterer Änderun-
gen des Gesetzestextes den konsolidierten Text neu bekannt zu machen. 


Zu § 14 (Evaluierung) 


Die mit diesem Gesetz verfolgten Ziele sind sowohl nach den Vorgaben der subventions-
politischen Leitlinien der Bundesregierung als auch nach den einschlägigen Vorgaben des 
europäischen Beihilferechts zu evaluieren. Die Evaluierung sollte spätestens im Jahr 2029 
und damit gegen Beendigung des Antragszeitraums erfolgen. Eine umfassende frühere 
Evaluierung erscheint vor dem Hintergrund der eingeräumten Wahlmöglichkeiten zur An-
tragstellung wenig zielführend zu sein; allenfalls könnten in früheren Jahren Zwischeneva-
luierungen vorgesehen werden. Erst nach Ablauf des Antragszeitraums im Jahr 2029 kann 
auf wissenschaftlicher Basis fundiert evaluiert werden, ob die Förderung ihr Ziel, die Inves-
titionen in energieeffiziente Produktionsanlagen zu verstärken, auch erreichen konnte. In 
der Evaluierung ist zu prüfen, ob die Annahmen und Voraussetzungen dieser Regelung 
bestätigt beziehungsweise erfüllt werden und ob die Regelung in Bezug auf die Zielerrei-
chung wirksam geworden ist.  


Auf das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Investitionen in den Klimaschutz findet die 
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung Anwendung (Abl. EU vom 26. Juni 2014, L 
187/1) [Aktualisierungsvorbehalt]. Bei Beihilferegelungen besteht gemäß Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe a AGVO eine Pflicht, der Europäischen Kommission bereits mit Inkrafttreten der 
Regelung einen Evaluierungsplan vorzulegen (siehe zu § 15). Die Kommission muss die-
sen Evaluierungsplan beschließen, was ebenfalls als Voraussetzung für die weitere An-
wendung der AGVO auf dieses Gesetz gilt. Darüber hinaus ist die Anwendbarkeit der 
AGVO davon abhängig, dass der Europäischen Kommission ein Evaluierungsbericht vor-
zulegen ist, der im Einklang mit dem genehmigten Evaluierungsplan steht. Aus diesem 
Grund ist eine aussagefähige Evaluation nach den Vorgaben der EU-Kommission erforder-
lich. In diesem Plan werden Details zur späteren Evaluierung festgelegt. 


Zu § 15 (Anwendungsregelung) 


Beihilferegelungen, die auf der Grundlage der AGVO erlassen werden, werden gemäß Ar-
tikel 1 Absatz 2 Buchstabe a AGVO zunächst nur für sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten 
von der Notifizierungspflicht freigestellt. Die zeitlich darüber hinaus gehende Anwendbarkeit 
der AGVO ist von einer Entscheidung der Europäischen Kommission (KOM) nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstabe a AGVO abhängig. Die Kommission kann beschließen, dass die AGVO 
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für einen längeren Zeitraum für eine Beihilferegelung gilt, nachdem sie den entsprechenden 
Evaluierungsplan genehmigt hat. Hat die Kommission die Anwendung der AGVO in Bezug 
auf die Investitionsprämie über die ersten sechs Monate hinaus verlängert, so kann die 
danach freigestellte nationale Beihilferegelung bis zum Ende der Geltungsdauer der AGVO 
in der jeweils geltenden Fassung Anwendung finden, sofern der Europäischen Kommission 
im Einklang mit dem von der Kommission genehmigten Evaluierungsplan ein Evaluierungs-
bericht vorgelegt wird. 


Zu Absatz 1 


Aus diesem Grund ist in § 15 eine gesonderte Anwendungsregelung vorzusehen. Diese 
Regelung soll sicherstellen, dass die Anwendung des Investitionsprämiengesetz auf der 
Basis der AGVO über den anfänglichen Freistellungszeitraum von sechs Monaten nur dann 
ununterbrochen möglich ist, wenn die Europäische Kommission den Evaluierungsplan ge-
nehmigt hat. Im Einklang mit den Vorschriften des Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der 
AGVO wird daher bestimmt, dass das Gesetz solange anwendbar ist, wie die Freistellungs-
voraussetzungen der AGVO oder eines Rechtsaktes, der an die Stelle der AGVO tritt, wirk-
sam sind.  


Die aktuelle Fassung der AGVO hat aus heutiger Sicht eine Geltungsdauer bis zum 31. De-
zember 2026. Die Anwendbarkeit des Gesetzes ist – unabhängig vom festgelegten Förder-
zeitraum in § 3 – daher zunächst auf den Geltungszeitraum der AGVO begrenzt. Soweit die 
Europäische Kommission einen Rechtsakt erlässt, der die geltende Fassung der AGVO 
ergänzt oder ersetzt, kann das vorliegende Gesetz auf der Basis der dann geltenden 
Rechtsgrundlage aber auch weiterhin angewandt werden, wenn die dann einschlägigen 
Freistellungsvoraussetzungen erfüllt werden. Soweit aufgrund zukünftiger Änderungen der 
AGVO oder eines Rechtsaktes, der die AGVO ersetzt, Voraussetzungen dieses Gesetzes 
geändert werden müssen, um an die geänderten Freistellungsvoraussetzungen angepasst 
zu werden, wäre dies dem Gesetzgeber zum Beschluss vorzulegen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 legt fest, dass der Tag des Beschlusses der Europäischen Kommission über den 
Evaluierungsplan vom Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt Teil I be-
kannt zu machen ist. 


Das Bundesministerium der Finanzen müsste auch für den Fall, dass die Freistellungsvo-
raussetzungen für die Anwendung des Gesetzes auf der Basis der AGVO nicht mehr vor-
liegen, dies durch eine gesonderte Mitteilung im Bundesgesetzblatt bekannt machen. Eine 
solche Mitteilung würde die Anwendbarkeit des Gesetzes ausschließen, wodurch ab die-
sem Zeitpunkt keine Investitionsprämien mehr festgesetzt werden dürften. Diese Verpflich-
tung besteht jedoch nur für den Fall, dass die gesetzlichen Voraussetzungen dieses Geset-
zes nicht mit den jeweils geltenden Freistellungsvoraussetzungen der jeweils gültigen 
AGVO in Einklang gebracht werden können. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Aufhebung des Abschnitts XVI. Besteuerung 
der Gas-/Wärmepreisbremse einschl. der §§ 123 bis 126 EStG angepasst. 


Zu Nummer 2 (Abschnitt XVI – Überschrift) 


Als Folgeänderung zur Aufhebung der §§ 123 bis 16 EStG wird auch die Überschrift zu 
Abschnitt XVI gestrichen. 
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Zu Nummer 3 (§§ 123 bis 126 – aufgehoben –) 


Auf die Besteuerung der Dezemberhilfe wird angesichts der Vollzugsaufwände der Finanz-
verwaltung und der zu erwartenden Steuermehreinnahmen verzichtet. Die Regelungen 
werden daher ersatzlos gestrichen.  


Die Entlastungen der sogenannten „Dezemberhilfe 2022“ sind für bestimmte Einkommens-
gruppen für den Veranlagungszeitraum der Erteilung der konkreten Abrechnung als sons-
tige Einkünfte in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Eine Einstiegs- und Milde-
rungszone vermeidet Belastungssprünge. Automatisierte Kontrollmitteilungsverfahren wa-
ren wegen der dafür erforderlichen umfangreichen rechtlichen und technischen Vorberei-
tungen bei den Verpflichteten nicht zeitnah verfügbar. Der dann für den Steuervollzug er-
forderliche personelle Aufwand für die Sicherstellung des „sozialen Ausgleichs“ ginge zu 
Lasten anderer höher priorisierte Aufgaben. 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 6) 


Zu Buchstabe a (§ 6 Absatz 2 Satz 1) 


Gegenwärtig können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 5 bis 6 EStG an deren Stelle tretende Wert von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, im 
Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Er-
öffnung des Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert für das ein-
zelne Wirtschaftsgut 800 Euro nicht überschreitet. 


Die Regelungen zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter werden verbessert und 
damit Investitionsanreize gesetzt. 


Nach der Neuregelung ist eine Sofortabschreibung abnutzbarer beweglicher Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, möglich, wenn 
deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert 
1 000 Euro nicht übersteigen. Durch diese Steuerentlastung wird ein positiver Liquiditätsef-
fekt für Unternehmen erzielt und es werden Freiräume für neue Investitionen geschaffen. 


Zu Buchstabe b (§ 6 Absatz 2a Satz 1 und Satz 2) 


Nach der bestehenden Regelung kann für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, ein Sammelposten im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröff-
nung des Betriebs gebildet werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder 
der nach § 6 Absatz 1 Nummer 5 bis 6 EStG an deren Stelle tretende Wert für das einzelne 
Wirtschaftsgut 250 Euro, aber nicht 1 000 Euro übersteigen. Der Sammelposten ist im Wirt-
schaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren gleichmäßig gewinn-
mindernd aufzulösen. 


Die Anhebung der Betragsgrenze von 1 000 Euro auf 5 000 Euro und die Verringerung der 
Auflösungsdauer von fünf Jahren auf drei Jahre für den Sammelposten bedeutet eine echte 
Entlastung von Bürokratie ohne weitere Dokumentationspflichten zu generieren. Die Wirt-
schaftsgüter, die in einem Sammelposten zusammengefasst werden, müssen nicht in ei-
nem gesonderten Verzeichnis erfasst werden. Der Zugang dieser Wirtschaftsgüter wird le-
diglich buchmäßig erfasst. Mit der Neuregelung des Sammelpostens werden zudem Streit-
fragen hinsichtlich der Abschreibungsdauer der betroffenen Wirtschaftsgüter vermieden. 







 - 136 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu Nummer 2 (§ 7g Absatz 5) 


Die Sonderabschreibung nach § 7g Absatz 5 EStG beträgt derzeit bis zu 20 Prozent der 
Investitionskosten und gilt für Betriebe, die die Gewinngrenze von 200 000 Euro im Jahr, 
das der Investition vorangeht, nicht überschreiten. Die Sonderabschreibung kann unabhän-
gig von der Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags geltend gemacht werden 
und beliebig auf das Jahr der Anschaffung oder Herstellung und den folgenden vier Jahren 
verteilt werden.  


Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Belastungen und Verwerfungen wird als kon-
junkturstützende begleitende Maßnahme die Sonderabschreibung nach § 7g Absatz 5 
EStG auf bis zu 50 Prozent angehoben. 


Die Anhebung der Sonderabschreibung auf 50 Prozent fördert die schnellere Refinanzie-
rung und schafft über diesen Mechanismus unternehmerische Vorteile und Investitionsan-
reize, die zu einer nötigen Stabilisierung und der Transformation der Wirtschaft beitragen 
können. 


Zu Nummer 3 (§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3) 


Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente zu Beginn der Auszahlungsphase ei-
nes zertifizierten Basisrentenvertrages sind bereits nach geltendem Recht zulässig. Wenn 
ein sich bereits in der Auszahlungsphase befindender Basisrentenvertrag anlässlich der 
Durchführung eines Versorgungsausgleichs zu Lasten der ausgleichspflichtigen Person ge-
teilt wird, reduziert sich die der ausgleichspflichtigen Person zustehende laufende Renten-
zahlung. Bei der Basisrente wird – analog zur Riester-Rente – zukünftig auch während der 
Auszahlungsphase die Abfindung einer Kleinbetragsrente ermöglicht, wenn die bisherige 
Rente aufgrund der Durchführung des Versorgungsausgleichs den Wert einer Kleinbetrags-
rente erreicht oder diesen Wert unterschreitet. Die Regelung ist ein Beitrag zur Steuerver-
einfachung, da Aufwand für die Auszahlung von Kleinstbeträgen vermieden wird. 


Zu Nummer 4 (§ 19 Absatz 2 Satz 3) 


Nach § 19 Absatz 2 EStG bleibt von Versorgungsbezügen ein nach einem Prozentsatz er-
mittelter und auf einen Höchstbetrag begrenzter Versorgungsfreibetrag sowie ein Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag (Freibeträge für Versorgungsbezüge) steuerfrei. Der jeweils an-
zuwendende Prozentsatz verringert sich seit 2005 im Gleichklang zur schrittweisen Anhe-
bung des der Besteuerung unterliegenden Anteils (Besteuerungsanteil) von Leibrenten und 
anderen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftlichen Al-
terskasse, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basisrentenverträgen (sog. 
Basisversorgung) gemäß § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 
EStG im Zuge der Überführung dieser Einkünfte in die vollständige nachgelagerte Besteu-
erung bis 2040. Aufgrund des mit diesem Gesetz umzusetzenden langsameren Anstiegs 
des Besteuerungsanteils der Renten aus der Basisversorgung (dazu Nummer 5) wird diese 
Änderung im Bereich der Freibeträge für Versorgungsbezüge nachgezeichnet. Beginnend 
mit dem Jahr 2023 wird der anzuwendende Prozentwert zur Bemessung des Versorgungs-
freibetrages nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunkten, sondern nur noch in 
jährlichen Schritten von 0,4 Prozentpunkten verringert. Der Höchstbetrag sinkt ab dem Jahr 
2023 um jährlich 30 Euro und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag um jährlich 9 Euro. 
Kongruent mit der vollständigen Umsetzung der nachgelagerten Besteuerung im Bereich 
der Alterseinkünfte aus der Basisversorgung sind die Freibeträge für Versorgungsbezüge 
damit im Jahr 2058 vollständig abgeschmolzen. Versorgungsbezüge fließen in der Folge 
bei einem Versorgungsbeginn ab 2058 vollständig in die Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit nach § 19 EStG ein. 


Zur erstmaligen Anwendung im Lohnsteuerabzugsverfahren siehe unter 
Nummer 10 Buchstabe c. 







 - 137 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu Nummer 5 (§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3) 


Mit der Regelung wird die zweite im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode zwischen 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und 
der Freien Demokratischen Partei (FDP) vereinbarte Maßnahme zur Vermeidung einer zu-
künftigen „doppelten Besteuerung“ von Renten aus der Basisversorgung umgesetzt. Die 
Regelung zielt darauf ab, dass der Besteuerungsanteil beginnend mit der Kohorte 2023 um 
jährlich nur noch einen halben Prozentpunkt ansteigt. 


Die mit dem Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 begonnene Umstellung der Besteuerung 
von Renten aus der Basisversorgung auf die nachgelagerte Besteuerung beinhaltet u. a., 
dass der in Abhängigkeit des Jahres des Rentenbeginns anzuwendende Besteuerungsan-
teil ab dem Jahr 2020 jährlich um einen Prozentpunkt ansteigt. Nach der bisherigen Rege-
lung wären danach Leibrenten und andere Leistungen aus der Basisversorgung erstmals 
ab der Kohorte 2040 vollständig als steuerpflichtige sonstige Einkünfte nach § 22 EStG zu 
berücksichtigen. Mit der Änderung wird beginnend ab dem Jahr 2023 der Anstieg des Be-
steuerungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang auf einen halben Prozentpunkt 
jährlich reduziert. Für die Kohorte 2023 beträgt demnach der maßgebliche Besteuerungs-
anteil anstatt 83 Prozent nur noch 82,5 Prozent und erreicht nach seinem kontinuierlichen 
jährlichen Aufwuchs erstmals für die Kohorte 2058 100 Prozent. Der im Jahr 2005 begon-
nene Übergangszeitraum zur vollständigen nachgelagerten Besteuerung von Renten aus 
der Basisversorgung wird somit bis zum Jahr 2058 verlängert.  


Die Änderung ist vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 19. Mai 
2021 (Aktenzeichen X R 20/19 und X R 33/19) erforderlich. Der BFH hat in seinen Urteilen 
erstmals die Berechnungsparameter für die Ermittlung einer sogenannten „doppelten Be-
steuerung“ von Renten aus der Basisversorgung definiert und damit die Kriterien für die 
Feststellung einer möglichen „doppelten Besteuerung“ von Altersvorsorgeaufwendungen 
und der aus diesen Aufwendungen resultierenden Rentenleistungen vorgegeben. Der Ge-
setzgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass es in keinen Fall zu einer „doppelten 
Besteuerung“ kommt. Um für zukünftige Rentenjahrgänge das Risiko einer „doppelten Be-
steuerung“ zu minimieren, wird mit dem vorliegenden langsameren Anstieg des Besteue-
rungsanteils ein weiterer wichtiger Schritt umgesetzt. Die vorliegende Anpassung des § 22 
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 EStG folgt damit dem mit dem 
Jahressteuergesetz 2022 bereits umgesetzten Entfall der prozentualen Begrenzung für Al-
tersvorsorgeaufwendungen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs ab dem Jahr 2023 
und wird dazu beigetragen, eine „doppelte Besteuerung“ von Renten aus der Basisversor-
gung für zukünftige Renteneintrittsjahrgänge zu vermeiden oder abzumildern.  


Die vorliegende Anpassung sowie die bereits umgesetzte Anpassung des Sonderausga-
benabzugs in § 10 Absatz 3 Satz 6 EStG werden jedoch nicht ausreichen, um „doppelte 
Besteuerungen“ für alle zukünftige Rentenkohorten vollständig zu vermeiden. Zudem grei-
fen diese beiden Anpassungen erst ab dem Jahr 2023 und entfalten daher ihre Wirkung 
erst für Rentenjahrgänge ab 2023. Zur vollständigen Vermeidung einer „doppelten Besteu-
erung“ sowohl für zukünftige Rentenkohorten, aber auch zur Beseitigung von gegebenen-
falls im Einzelfall bereits eingetretener „doppelter Besteuerung“ in Bestandsrentenfällen 
sind weitere Regelungen erforderlich, die zeitnah in einem dritten Schritt gesetzlich geregelt 
werden. 


Zu Nummer 6 (§ 24a Satz 5) 


Mit der Regelung wird der verlangsamte Anstieg des Besteuerungsanteils (dazu Nummer 5) 
im Bereich des Altersentlastungsbetrags nachvollzogen. Die Vorschrift bezweckt ab dem 
Kalenderjahr nach Vollendung des 64. Lebensjahres die Entlastung bestimmter Einkünfte, 
die in voller Höhe in die Ermittlung der Summe der Einkünfte einfließen. Die bisherige Re-
gelung sieht im Gleichklang mit der schrittweisen Überführung von Leibrenten und anderen 
Leistungen aus der Basisversorgung in die vollständige nachgelagerte Besteuerung die 
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Abschmelzung des maßgebenden Prozentsatzes dieser Einkünfte sowie des Höchstbe-
trags für jede neue Kohorte bis zum Jahr 2040 vor. Mit der Anpassung wird beginnend mit 
dem Jahr 2023 der anzuwendende Prozentsatz nicht mehr in jährlichen Schritten von 
0,8 Prozentpunkten, sondern nur noch in jährlichen Schritten von 0,4 Prozentpunkten ver-
ringert. Der Höchstbetrag sinkt beginnend mit dem Jahr 2023 um jährlich 19 Euro anstatt 
bisher 38 Euro. 


Zur erstmaligen Anwendung im Lohnsteuerabzugsverfahren siehe unter 
Nummer 10 Buchstabe c. 


Zu Nummer 7 (§ 34a) 


Maßnahmen zur Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung 


Die Thesaurierungsbegünstigung des § 34a EStG wird durch eine Reihe von Maßnahmen 
auch für diejenigen Unternehmer eröffnet, deren Einkünfte nicht dem Spitzensteuersatz un-
terliegen: 


– Der begünstigungsfähige Gewinn wird um die gezahlte Gewerbesteuer und die Be-
träge, die zur Zahlung der Einkommensteuer nach § 34a Absatz 1 EStG entnommen 
werden, erhöht. Damit steht künftig ein höheres Thesaurierungsvolumen zur Verfü-
gung.  


– Die Verwendungsreihenfolge wird verbessert. Nunmehr können steuer-freie und tarif-
besteuerte Gewinne, die im Unternehmen belassen wurden, vorrangig entnommen 
werden. Dies gilt für solche steuerfreien und tarifbesteuerten Gewinne, die nach dem 
31. Dezember 2023 im Unternehmen belassen wurden.  


Durch diese Maßnahmen wird die steuerliche Belastung nicht entnommener Gewinne von 
Personenunternehmen insbesondere auch des standorttreuen Mittelstands vermindert und 
die Eigenkapitalbildung dieser Unternehmen erheblich verbessert. Mit den Erleichterungen 
bei der Nachversteuerung wird die Belastungsneutralität zur Besteuerung von Kapitalge-
sellschaften und ihren Anteilseignern weiterhin gewährleistet und gestärkt. Darüberhinaus 
wird Gestaltungsmodellen entgegengetreten, die der Zielsetzung der Thesaurierungsbe-
günstigung des § 34a EStG entgegenlaufen. 


§34a Absatz 1 Satz 3 


Der erstmalige Antrag nach § 34a Absatz 1 Satz 2 EStG unterliegt keiner Frist und kann 
deshalb bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids, bei einer Steuerfestset-
zung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt 
werden. 


In der Praxis sind Fälle bekannt geworden, in denen erst nach Abschluss einer Betriebs-
prüfung im Rahmen der Aufhebung des Vorbehaltes der Nachprüfung erstmalig eine An-
tragstellung nach § 34a EStG erfolgt. Die hierdurch ausgelösten, geminderten Einkommen-
steuerfestsetzungen führen zu teils hohen Erstattungszinsfestsetzungen nach § 233a AO. 
Zur Vermeidung entsprechender Gestaltungsmöglichkeiten bei nachträglicher Antragsstel-
lung wird daher auf die Anwendung von § 233a Absatz 2a AO verwiesen. 


§ 34a Absatz 2 


Bei der Ermittlung des nicht entnommenen Gewinns wird der nach § 4 Absatz 1 oder § 5 
EStG ermittelte Gewinn um die gezahlte Gewerbesteuer und um die Entnahmen zur Zah-
lung der Steuer nach § 34a Absatz 1 EStG erhöht. Damit steht den Unternehmern nunmehr 
ein höheres Thesaurierungsvolumen zur Verfügung.  
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Weitere außerbilanzielle Gewinnkorrekturen erhöhen den Begünstigungsbetrag hingegen 
nicht. Sie stellen im Gegensatz zur Gewerbesteuer keine öffentliche Abgabe dar, der sich 
der Unternehmer nicht entziehen kann. Dies lässt eine unterschiedliche Beurteilung gegen-
über anderen dem Grunde oder der Höhe nach nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben zu. 


§ 34a Absatz 2 Satz 2 EStG enthält eine Fiktion, wonach Entnahmen vorrangig bis zur 
Höhe der Einkommensteuer im Sinne des § 34a Absatz 1 Satz 1 EStG und des darauf ent-
fallenden Solidaritätszuschlags als zur Zahlung dieser Beträge verwendet gelten. Die Ein-
fügung des § 34a Absatz 2 Satz 2 EStG steht im Zusammenhang mit den Anpassungen in 
§ 34a Absatz 2 Satz 1 EStG und entbindet den Steuerpflichtigen vom Nachweis, ob und in 
welcher Höhe Entnahmen zum Zweck der Tilgung der Steuern für begünstigt besteuerte, 
nicht entnommene Gewinne eingesetzt werden.  


§ 34a Absatz 4 


Ab Veranlagungszeitraum 2025 ist erstmals ein nachversteuerungsfreier Entnahmebetrag 
(sog. Altrücklagen) zu ermitteln. Dieser setzt sich aus den steuerfreien Gewinnen und den 
tarifbesteuerten thesaurierten Gewinnen zusammen. Das nachversteuerungsfreie Entnah-
mevolumen zum Ende des Veranlagungszeitraums ist jährlich gesondert festzustellen; für 
solche Unternehmen, die § 34a EStG noch gar nicht oder in diesem Veranlagungszeitraum 
nicht beantragt haben allerdings nur auf Antrag. Dies ermöglicht es (Mit-)Unternehmern vor 
der erstmaligen Inanspruchnahme ein nachversteuerungsfreies Entnahmevolumen aufzu-
bauen, welches dann zu einem späteren Nachversteuerungstermin führen kann. Es gilt ab 
Veranlagungszeitraum 2025 vorrangig vor dem nachversteuerungspflichtigen Betrag als 
entnommen (vgl. Begründung zu § 34a Absatz 5 EStG). Somit kommt es in diesen Fällen 
– abweichend von der Vorgängerregelung – durch die nunmehr zugunsten der Unterneh-
mer verbesserte Verwendungsreihenfolge (steuerfreie Gewinne und Altrücklagen vor nach-
versteuerungspflichtigen Gewinnen) deutlich später zu einer Nachversteuerung. Diese 
Maßnahme erleichtert die Eigenkapitalbildung weiter und führt zur wirtschaftlichen Stärkung 
der Unternehmen.  


§ 34a Absatz 5 


§ 34a Absatz 5 EStG enthält eine Regelung zur Ermittlung des verbrauchten nachversteu-
erungsfreien Entnahmevolumens zum Ende des Veranlagungszeitraums. Das nachver-
steuerungsfreie Entnahmevolumen nach § 34a Absatz 4 EStG ist um das verbrauchte 
nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen zu kürzen. Das verbrauchte nachversteue-
rungsfreie Entnahmevolumen ist die Differenz zwischen dem positiven Saldo aus Entnah-
men und Einlagen und dem Gewinn des aktuellen Jahres.  


§ 34a Absatz 6 


§ 34a Absatz 6 EStG enthält die Ermittlung des Nachversteuerungsbetrags. Eine Nachver-
steuerung ist künftig erst vorzunehmen, wenn das nachversteuerungsfreie Entnahmevolu-
men im Sinne von § 34a Absatz 4 EStG vollständig ausgeschöpft ist. Durch die veränderte 
Verwendungsreihenfolge wird die Eigenkapitalbildung in den Unternehmen nunmehr deut-
lich erleichtert. Die Einkommensteuer auf den Nachversteuerungsbetrag beträgt zur Wah-
rung der Rechtsformneutralität zwischen Personengesellschaften und Körperschaften wei-
terhin 25 Prozent. 


§ 34a Absatz 8 


Scheidet ein Mitunternehmer aus einer Mitunternehmerschaft aus und wächst in der Folge 
den oder dem verbleibenden Gesellschafter das Vermögen des Ausgeschiedenen zu, kann 
dies unentgeltlich oder entgeltlich erfolgen. Im Fall des unentgeltlichen Ausscheidens treten 
die Rechtsfolgen des § 6 Absatz 3 EStG ein. Aus diesem Grund wird in Absatz 8 Satz 1 
Nummer 3 EStG klarstellend eine Regelung aufgenommen, die auch bei den 
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Nachversteuerungstatbeständen die zivilrechtliche Anwachsung (§ 738 BGB) im Fall der 
Unentgeltlichkeit den Fällen der unentgeltlichen Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG 
gleichstellt. 


Zudem wurde ein weiterer Fall der Nachversteuerung aufgenommen.  


In § 34a Absatz 8 Satz 2 EStG wird der Umfang der Nachversteuerung für die Fälle gere-
gelt, in denen nur Teilbetriebe, Teile von Einzelunternehmen oder Teilmitunternehmeran-
teile entgeltlich oder unentgeltlich übertragen werden. Dazu gehören die Fälle  


– der entgeltlichen Mitunternehmerteilanteilsveräußerung und der entgeltlichen Auf-
nahme eines Mitunternehmers in ein bestehendes Einzelunternehmen (§ 34a Absatz 8 
Satz 2 Nummer 1 EStG),  


– der Einbringung eines Teilbetriebs oder Teil eines Mitunternehmeranteils nach § 20 
UmwStG in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft (§ 34a Absatz 8 Satz 2 
Nummer 2 EStG), 


– der unentgeltlichen Übertragung eines Teilbetriebs, Teils eines Einzelunternehmens 
oder Teil eines Mitunternehmeranteils (auch an Untergesellschaften) nach § 6 Absatz 3 
EStG auf eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse. 


In den oben genannten Fällen ist eine quotale Nachversteuerung nach Maßgabe des Ver-
hältnisses des gesamten Kapitalkontos zum veräußerten Teil des Kapitals durchzuführen. 
Folgerichtig regelt § 34a Absatz 8 Satz 3 EStG, dass in diesen Fällen anteilig auch das 
nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen nach § 34a Absatz 4 EStG untergeht  


§ 34a Absatz 9 


Nur in den Fällen der unentgeltlichen Betriebsübergabe nach § 6 Absatz 3 EStG hatte der 
Rechtsnachfolger bisher den nachversteuerungspflichtigen Betrag fortzuführen. In den Fäl-
len der unentgeltlichen Aufnahme in ein bestehendes Einzelunternehmen und der unent-
geltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils verblieb der nachversteuerungs-
pflichtige Betrag beim bisherigen (Mit-)Unternehmer. Diese Regelung war jedoch miss-
brauchsanfällig. So konnte der bisherige (Mit-)Unternehmer durch Beibehaltung eines ge-
ringfügigen Mitunternehmeranteils den nachversteuerungspflichtigen Betrag in voller Höhe 
behalten. Dies hatte jedoch in vielen Fällen zur Folge, dass aufgrund der Geringfügigkeit 
des verbleibenden Mitunternehmeranteils beim bisherigen (Mit-)Unternehmer eine Nach-
versteuerung praktisch unmöglich war. Nunmehr regelt § 34a Absatz 9 Satz 2 EStG, dass 
in den Fällen einer unentgeltlichen Aufnahme eines Mitunternehmers in ein bestehendes 
Einzelunternehmen und der unentgeltlichen Teilanteilsübertragung auch der nachversteu-
erungspflichtige Betrag quotal auf den Rechtsnachfolger übergeht. Gleiches gilt für das 
nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen. Zur Berechnung der Übertragungsquote ist 
das Betriebsvermögen des Einzelunternehmens oder des Betriebsvermögens der Mitunter-
nehmerschaft zugrunde zu legen. Hierzu gehören insbesondere alle Kapitalkonten des 
Rechtsvorgängers. Gleiches gilt in den Fällen, in denen Teilmitunternehmeranteile nach 
§ 24 UmwStG zu Buchwerten in eine Mitunternehmerschaft eingebracht werden. 


§ 34a Absatz 11 


Redaktionelle Anpassung der Feststellungsregelungen aufgrund der Einführung des nach-
versteuerungsfreien Entnahmevolumens.  


§ 34a Absatz 13 


§ 34a Absatz 13 EStG normiert die Änderungsmöglichkeit des Bescheids über die geson-
derte Feststellung des nachversteuerungspflichtigen Betrags bei Änderung des Einkom-
mensteuerbescheids. Nunmehr wird auch eine Änderungsmöglichkeit in die andere 
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Richtung ergänzt. Dies stellt sicher, dass bei Änderungen der gesonderten Feststellung 
hinsichtlich der Höhe des nachversteuerungspflichtigen Betrags auch eine Anpassung der 
Nachversteuerung im bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid vorgenommen werden 
kann. 


Zu Nummer 8 (§ 37) 


Zu Buchstabe a (§ 37 Absatz 3) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 37 Absatz 3 Satz 5 – aufgehoben –) 


Durch die Aufhebung des § 37 Absatz 3 Satz 5 EStG kann die Thesaurierungsbegünsti-
gung des § 34a EStG nunmehr bereits im Vorauszahlungsverfahren berücksichtigt werden. 
Dadurch wird die Liquidität der Unternehmen verbessert und die Bildung von Eigenkapital 
in thesaurierenden Unternehmen weiter erleichtert. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 37 Absatz 3 Satz 9 und 10) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeanpassungen an die Aufhebung des Satzes 5. 


Zu Buchstabe b (§ 37 Absatz 5 Satz 2) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung an die Aufhebung des Absatzes 3 
Satz 5. 


Zu Nummer 9 (§ 50c) 


Zu Buchstabe a (§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 und Satz 2 – neu –) 


Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheini-
gung der Kapitalertragsteuer vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) wurde eine Freigrenze in 
Höhe von 5 000 Euro in § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG eingeführt. Die Vorschrift 
eröffnet dem Vergütungsschuldner die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen 
vom Steuerabzug abzusehen. Diese kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen sind: 


– Vorliegen von Einkünften i. S. des § 50a Absatz 1 Nummer 3 (Einkünfte im Sinne des 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2, 3, 6 und 9 EStG, soweit von Nummer 3 erfasst; bspw. Ver-
gütungen für die Überlassung der Nutzung von Rechten) 


– Der Besteuerung dieser Einkünfte entgegenstehende abkommensrechtliche Vorschrif-
ten – in vielen DBA mit Industriestaaten verzichtet Deutschland entsprechend Artikel 12 
der deutschen Verhandlungsgrundlage für DBA 2013 auf die Besteuerung inländischer 
Einkünfte ausländischer Lizenzgeber 


– Kein Überschreiten des Betrags von 5 000 Euro (Betrag inkl. der abzuführenden Steuer 
nach § 50a EStG) der dem jeweiligen beschränkt Steuerpflichtigen in demselben Ka-
lenderjahr vom Vergütungsschuldner zugeflossenen Vergütungen. Bei Vorliegen einer 
Nettovereinbarung ist entsprechend dem jeweiligen Reststeuersatz hochzurechnen. 
Der so hochgerechnete Wert ist an der Freigrenze zu messen. 


In erster Linie erfasst diese Vorschrift in der Praxis Vergütungsschuldner mit wechselnden, 
gering vergüteten Gläubigern, etwa Zahlungen von Verlagen oder von Rundfunksendern 
für Bildrechteüberlassung. Die Regelung zielt darauf ab, den mit dem Erstattungs- oder 
Freistellungsverfahren verbundenen administrativen Aufwand insbesondere für die Vergü-
tungsgläubiger zu reduzieren, indem in diesen Fällen mit geringem steuerlichem Risiko auf 
eine Vorabprüfung durch die Finanzverwaltung verzichtet wird. Durch das weiterhin beste-
hende Erfordernis einer Steueranmeldung (in Höhe von 0 Euro) wird sichergestellt (vgl. 
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§ 50c Absatz 2 Satz 2 EStG), dass die Finanzverwaltung jeden Fall ex post einer Kontrolle 
unterziehen kann. 


Die praktischen Erfahrungen des mit der Durchführung des Steuerabzug betrauten Bun-
deszentralamt für Steuern (§ 16 AO i. V. mit § 5 Absatz 1 Nummer 12 FVG) zeigen, dass 
von der Möglichkeit des § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG bisher nur in geringem Um-
fang Gebrauch gemacht wird. Dies wird von Vergütungsschuldnern insbesondere damit be-
gründet, dass die gegenwärtig geltende Grenze von 5 000 Euro im Jahr zu niedrig ist und 
es bei wiederholten unterjährigen Zahlungen an denselben Vergütungsgläubiger zu einem 
Überschreiten der Freigrenze kommt, mit der Folge, dass alle Zahlungen rückwirkend ei-
nem Abzug zu unterwerfen sind. Dies macht das Verfahren unattraktiv, insbesondere, 
wenn, wie in der Praxis häufig, die unterjährigen Zahlungen aufgrund laufender Aufträge 
nicht endgültig abschätzbar sind. Dies gilt umso mehr, da der Vergütungsschuldner nach 
den Regelungen des § 50a Absatz 5 Satz 5 EStG haftet. Der insbesondere auch durch die 
rückwirkende Verpflichtung entstehende Verwaltungsaufwand und die beim Vergütungs-
schuldner verbleibenden Risiken, mehr Steuern abführen zu müssen, als der Wert der zu-
letzt an den Vergütungsgläubiger zu zahlenden Vergütung, führen dazu, dass die Regelung 
nicht genutzt wird. Damit wird die beabsichtigte administrative Entlastungswirkung dieser 
gesetzlichen Regelung zu einem nicht unerheblichen Teil verfehlt. 


Es ist daher beabsichtigt, die Grenze von 5 000 Euro auf 10 000 Euro anzuheben und die 
Freigrenze ohne eine Nacherhebungspflicht für vorherige Zahlungen auszugestalten. 


Die Anhebung der bisherigen Grenze von 5 000 Euro auf 10 000 Euro soll es mehr Vergü-
tungsschuldnern als bisher ermöglichen, die vereinfachende Regelung zu nutzen, und den 
Verwaltungsaufwand für die Vergütungsgläubiger und die Finanzverwaltung zu reduzieren. 
Das steuerliche Ausfallrisiko ist marginal und mit Blick auf eine effiziente Verwaltung, die 
sich auf Fälle konzentriert, bei denen mit einem beträchtlichen Steueraufkommen zu rech-
nen ist, vertretbar. Erstens hat das BZSt durch die weiterhin bestehende Pflicht der Vergü-
tungsschuldner zur Abgabe einer Steueranmeldung die Möglichkeit, das Vorliegen der Tat-
bestandsvoraussetzungen im Einzelfall nachzuprüfen und die Steuer nachzufordern, zwei-
tens können die Anmeldungen auch im Rahmen von Außenprüfungen bei den in aller Regel 
inländischen Vergütungsschuldnern überprüft werden und drittens besteht ein Steueraus-
fallrisiko in Form des Nichtbestehens der Entlastungsvoraussetzungen von max. 
1 500 Euro (10 000 Euro x 15 Prozent Steuersatz) je Vergütungsgläubiger, welches eine 
Rücknahme der Prüfung seitens der Finanzverwaltung rechtfertigt. Dadurch, dass der Ver-
gütungsschuldner nach § 50a Absatz 5 Satz 5 EStG in Haftung genommen werden kann, 
besteht ein weiterer Sicherungsmechanismus. Es erscheint daher mit Blick auf die Zielset-
zung der bestehenden Freigrenze angemessen, eine Erhöhung von 5 000 Euro auf 
10 000 Euro vorzunehmen. 


Weiter soll durch die Anfügung eines neuen Satzes am Ende der Nummer 2 klargestellt 
werden, dass das Überschreiten der Freigrenze nur dazu führt, dass für die Vergütung, mit 
der die Freigrenze überschritten wird, eine Steuer auf den Gesamtbetrag dieser Vergütung 
einzubehalten und abzuführen ist. Bei Vergütungen, die nicht zum Überschreiten der Frei-
grenze führen, ist nachträglich keine Steuer einzubehalten und abzuführen. Die bisher not-
wendige Korrektur von bereits im gleichen Jahr eingereichten Steueranmeldungen entfällt. 
Dadurch wird die Attraktivität des Verfahrens gesteigert und die mit der Regelung be-
zweckte Verwaltungsvereinfachung gestärkt. 


Zu Buchstabe b (§ 50c Absatz 3 Satz 3) 


Die Änderung holt eine im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von 
Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (AbzStEntModG) vom 2. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1259) unterbliebene Anpassung des Normverweises nach. Die Regelun-
gen, auf die verwiesen wird, findet sich nach den Anpassungen durch das AbzStEntModG 
in § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG. 
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Zu Nummer 10 (§ 52) 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 12 Satz 7 – neu –, Satz 8 – aufgehoben – und Satz 11 
– neu –) 


Die Änderungen des § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG und des § 6 Absatz 2a Satz 1 und 2 EStG 
sind erstmals für Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 ange-
schafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 16 Satz 6 – neu –) 


Die Sonderabschreibung von bis zu 50 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
findet erstmals für solche Wirtschaftsgüter Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2023 
angeschafft oder hergestellt werden. Mithin wird eine Sonderabschreibung in Höhe von bis 
zu 20 Prozent weiterhin für solche nach § 7g Absatz 5 i. V. m. Absatz 6 EStG begünstigten 
Wirtschaftsgüter gelten, die vor dem 1. Januar 2024 angeschafft oder hergestellt wurden, 
auch wenn der nach Absatz 5 zulässige Begünstigungszeitraum noch nicht beendet ist. 


Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 26a) 


Die Anwendungsregelung von § 52 Absatz 26a EStG in seiner aktuellen Fassung hat heute 
keine Bedeutung und kann überschrieben werden. 


§ 52 Absatz 26a EStG in der Fassung dieses Änderungsgesetzes regelt nunmehr, dass 
§ 19 Absatz 2 Satz 3 und § 24a Satz 5 EStG bei Steuerabzug vom Arbeitslohn erstmals ab 
dem 1. Januar 2024 anzuwenden sind. 


Damit wird im Hinblick auf den kleinen Kreis von Betroffenen und die geringfügigen Auswir-
kungen durch die Anhebung der Freibeträge für Versorgungsbezüge bei einem Versor-
gungsbeginn in 2023 und beim Altersentlastungsbetrag für 2023 für Steuerpflichtige, die 
nach dem 1. Januar 1958 und vor dem 2. Januar 1959 geboren sind, auf eine Umsetzung 
bereits beim Lohnsteuerabzug für das Jahr 2023 verzichtet. Dies vermeidet eine unverhält-
nismäßige Belastung der Arbeitgeber, die durch eine Anpassung sämtlicher Lohnsteuerbe-
rechnungs-/Lohnabrechnungsprogramme und Korrekturen der bereits abgerechneten Zah-
lungen von Versorgungsbezügen/Arbeitslöhnen eintreten würden. Es muss für 2023 auch 
kein neuer Programmablaufplan für die maschinelle Lohnsteuerberechnung aufgestellt wer-
den. Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer werden dann die nach diesem 
Änderungsgesetz maßgeblichen Freibeträge für Versorgungsbezüge und der maßgebliche 
Altersentlastungsbetrag angesetzt. 


Zu Buchstabe d (§ 52 Absatz 34 Satz 2 – neu –) 


Die neuen Regelungen bei der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG sind erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. Dies ist dem Umstand der notwen-
digen programmtechnischen Umsetzung geschuldet, die auf Grund der Komplexität des 
§ 34a EStG einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 


Zu Buchstabe e (§ 52 Absatz 35d Satz 2 – neu –) 


Die Schaffung der Möglichkeiten der Berücksichtigung der Thesaurierungsbegünstigung 
des § 34a EStG nunmehr bereits im Vorauszahlungsverfahren ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2025 anzuwenden. Dies ist dem Umstand der notwendigen programm-
technischen Umsetzung geschuldet, die auf Grund der Komplexität des § 34a EStG einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird. 
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Zu Buchstabe f (§ 52 Absatz 47a Satz 2 – neu –) 


Die Änderung des § 50c Absatz 2 Nummer 2 EStG ist erstmals auf Vergütungen anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu eingefügten § 4l EStG angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 3) 


Zu Buchstabe a (§ 3 Nummer 72) 


§ 3 Nummer 72 EStG wird wegen der neu angefügten Nummer 73 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b (§ 3 Nummer 73 – neu –) 


Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ermitteln sich als Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten. Unabhängig von der Einnahmenhöhe entsteht hierbei sowohl 
für die Steuerpflichtigen als auch die Finanzverwaltung Bürokratieaufwand.  


Mit einer Steuerfreigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung soll eine büro-
kratieentlastende Regelung geschaffen werden. Demnach bleiben Einnahmen aus der Ver-
mietung und Verpachtung zukünftig steuerfrei, sofern die Summe der Einnahmen im Sinne 
des § 21 Absatz 1 EStG eines Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum insgesamt weni-
ger als 1 000 Euro betragen hat. Sofern die Ausgaben die mit ihnen in unmittelbaren wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehenden Einnahmen übersteigen, können die Einnahmen 
auf Antrag als steuerpflichtig behandelt werden. Dieser Antrag ist durch Erklärung der Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung in der Einkommensteuererklärung zu stellen. 


Zu Nummer 3 (§ 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die aus den Anpassungen des Ver-
lustrücktrags gemäß § 10d Absatz 1 EStG resultiert (siehe 
Artikel 4 Nummer 9 Buchstabe a). Die Folgeänderung ist nach der allgemeinen Anwen-
dungsregelung in § 52 Absatz 1 Satz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 
anzuwenden. 


Zu Nummer 4 (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2) 


Nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG dürften Aufwendungen für Geschenke an Per-
sonen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, den Gewinn nicht mindern, wenn 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zuge-
wendeten Gegenstände insgesamt 35 Euro nicht übersteigen. 


Der Betrag von 35 Euro wird zum Ausgleich der gestiegenen Kosten auf 50 Euro angeho-
ben. Dabei ergibt sich ein aufgrund der Inflation angepasster Betrag von 46 Euro, der zur 
Vereinfachung auf 50 Euro aufgerundet wird. 


Zu Nummer 5 (§ 4h) 


Aufgrund von Artikel 4 i. V. mit Artikel 11 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2016/1164 (Anti-Tax-
Avoidance-Directive – ATAD) ist die Zinsabzugsbeschränkung nach § 4h EStG und § 8a 
KStG (Zinsschranke) bis spätestens 31. Dezember 2023 an die Vorgaben der ATAD anzu-
passen.  
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Nach der Zinsschranke sind die Nettozinsaufwendungen eines Betriebes (Zinsaufwendun-
gen abzüglich Zinserträge) grundsätzlich nur bis zur Höhe von 30 Prozent des um die Zin-
sen und Abschreibungen bereinigten maßgeblichen Gewinns („verrechenbares EBITDA“) 
abziehbar; nicht abziehbare Nettozinsaufwendungen werden in nachfolgende Wirtschafts-
jahre vorgetragen (Zinsvortrag). Nicht genutztes EBITDA-Volumen wird in die folgenden 
fünf Wirtschaftsjahre vorgetragen (EBITDA-Vortrag). Die Zinsschranke kommt bislang nur 
bei konzernzugehörigen Betrieben zur Anwendung (Stand-alone-Klausel), deren Nettozins-
aufwendungen 3 Mio. Euro pro Wirtschaftsjahr übersteigen (Freigrenze). Zudem sieht die 
Regelung den sog. Eigenkapital-Escape (EK-Escape) für konzernzugehörige Betriebe vor. 
Danach kommt die Zinsschranke nicht zur Anwendung, wenn die Eigenkapitalquote des 
Betriebs am Ende des vorangegangenen Abschlussstichtages nicht niedriger als die des 
Konzerns ist (wobei ein unwesentliches Unterschreiten um bis zu 2 Prozentpunkte toleriert 
wird). 


Durch die ATAD ergibt sich in mehrfacher Hinsicht Anpassungsbedarf. 


Zum einen kann die bisherige (nahezu) einheitliche Konzernbezogenheit der Zinsschranke 
bei der Stand-alone-Klausel einerseits und dem EK-Escape andererseits nicht aufrecht-
erhalten werden. Nach der ATAD sind neben konzernzugehörigen Unternehmen auch ver-
bundene Unternehmen (mit einer Beteiligungsquote von mindestens 25 Prozent) und Un-
ternehmen mit einer ausländischen Betriebsstätte in den Anwendungsbereich der Zins-
schranke einzubeziehen, sodass die Stand-alone Klausel erheblich eingeschränkt werden 
müsste. Der EK-Escape darf hingegen nur Mitgliedern einer für Rechnungslegungszwecke 
konsolidierenden Gruppe gewährt werden. Eine Umsetzung dieser ATAD-Vorgaben unter 
Beibehaltung des geltenden Zinsschrankenkonzepts mit dem EK-Escape für konzernzuge-
hörige Betriebe würde zu einer Ungleichbehandlung von konsolidierten Unternehmen und 
„nur“ verbundenen Unternehmen führen. Im Ergebnis würden Unternehmen, die „nur“ mit-
einander verbunden sind, aufgrund fehlender Escape-Möglichkeit schlechter gestellt ge-
genüber konzernzugehörigen Unternehmen mit der Möglichkeit des EK-Escapes. Dies ist 
vor dem Hintergrund der Vorschrift, sog. BEPS-Risiken zu vermindern, schwer zu begrün-
den.  


Der sich aus der ATAD ergebende Anpassungsbedarf soll dazu genutzt werden, die Zins-
schranke umfassend zu reformieren. Ziel der Reform ist eine – unter Berücksichtigung der 
ATAD-Vorgaben – ausbalancierte und vereinfachte Zinsschrankenregelung, die weniger 
Angriffsfläche für Steuergestaltungen bietet. 


Die Streichung des EK-Escapes führt zu einer erheblichen Verschlankung und Vereinfa-
chung der Zinsschranke. Zudem werden mit der Streichung des EK-Escapes Gestaltungs-
möglichkeiten insbesondere für eigenkapitalstarke multinationale Unternehmen einge-
schränkt. Zwar scheint der EK-Escape grundsätzlich dazu beitragen zu können, das ge-
setzgeberische Ziel der konzerntypischen Ausstattung deutscher Betriebe mit Eigenkapital 
zu fördern. Die Evaluierung der Zinsschranke hat allerdings gezeigt, dass nur sehr wenige 
der potenziell von der Zinsschranke betroffenen Steuerpflichtigen den EK-Escape tatsäch-
lich genutzt haben.  


Auch die Stand-alone-Klausel kann in ihrer jetzigen Form nicht beibehalten werden, da 
nach der ATAD alle Unternehmen in den Anwendungsbereich der Zinsschranke einzube-
ziehen sind, die mit einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen verbunden 
sind (mindestens 25 Prozent-Beteiligung) oder über eine ausländische Betriebsstätte ver-
fügen. Da ein betriebliches Unternehmen mit Nettozinsaufwendungen von über 3 Mio. Euro 
(mindestens) eine dieser die Stand-Alone Klausel ausschließenden Voraussetzungen re-
gelmäßig erfüllen dürfte, wird für eine (an die Vorgaben der ATAD angepasste) verschärfte 
Stand-alone-Klausel kein Bedarf gesehen. Dadurch wird auch die Gesellschafterfremdfi-
nanzierungsregelung des § 8a Absatz 2 KStG gegenstandslos.  
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Zudem weicht der Zinsbegriff der ATAD zum Teil vom Zinsbegriff der Zinsschranke ab, 
sodass dieser entsprechend anzupassen ist. 


Als Ausgleich für die von der ATAD vorgegebene Verschärfung der Zinsschranke wird die 
Freigrenze in einen Freibetrag unter Ausschöpfung des von der ATAD zugelassenen 
Höchstbetrags i. H. von 3 Mio. Euro umgewandelt. Dies erscheint auch angesichts des wie-
der steigenden Zinsniveaus sachgerecht.  


Darüber hinaus sind Gestaltungen bekannt geworden, bei denen gezielt mehrere Tochter-
kapitalgesellschaften gegründet wurden, um den Freibetrag für jede dieser Tochtergesell-
schaften als eigenständigen Betrieb im Sinne der Zinsschranke und damit mehrfach in An-
spruch zu nehmen. Diese Gestaltungen werden durch die Einführung einer Anti-Fragmen-
tierungsregelung verhindert. 


Zu Buchstabe a (§ 4h Absatz 1 Satz 3) 


Da der in § 4h EStG verwendete Begriff „Nettozinsaufwendungen“ bislang nicht definiert 
wird, wird in § 4h Absatz 1 Satz 3 EStG hinter „die um die Zinserträge geminderten Zins-
aufwendungen“ der Klammerzusatz „(Nettozinsaufwendungen)“ eingefügt. Zudem wird 
klargestellt, dass ein EBITDA-Vortrag nicht in Wirtschaftsjahren entsteht, in denen die Zins-
aufwendungen die Zinserträge nicht übersteigen. Rein redaktionell wird zudem der Verweis 
am Ende von „Absatz 1 Satz 1“ in „Satz 1“ geändert. 


Zu Buchstabe b (§ 4h Absatz 2) 


ie bisherige Freigrenze wird in einen Freibetrag i. H. von 3 Mio. Euro umgewandelt. Die 
bislang in Satz 1 ebenfalls enthaltenen Verschonungsregelungen (Stand-alone-Klausel, 
EK-Escape) werden im Zuge der ATAD-Umsetzung aufgehoben. 


Mit § 4h Absatz 2 Satz 2 EStG – neu – wird Gestaltungen entgegengewirkt, bei denen ein 
Unternehmer für bestimmte gleichartige Tätigkeiten (z. B. Bauvorhaben) jeweils gesonderte 
Tochterkapitalgesellschaften gründet und diesen Darlehen gewährt, deren jährlicher Zins 
knapp unterhalb der Freigrenze von 3 Mio. Euro liegt. Infolge der Neuregelung werden 
gleichartige Betriebe, die unter einer einheitlichen Leitung stehen, zusammengefasst, so-
dass der Freibetrag nur einmal genutzt werden kann und auf diese Betriebe entsprechend 
dem Verhältnis der Nettozinsaufwendungen aufzuteilen ist. Zum Begriff „gleichartig“ vgl. § 4 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 KStG. 


§ 4h Absatz 2 Satz 3 EStG regelt, dass die Sätze 1 und 2 keine Anwendung finden, soweit 
Zinsaufwendungen aufgrund eines Zinsvortrags erhöht wurden. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass Zinsvorträge nicht allein deshalb uneingeschränkt verrechnet werden können, 
weil die Zinsschranke in einem späteren Wirtschaftsjahr infolge der Freibetrags-/De-mini-
mis-Regelung keine Anwendung findet, sondern ein Abzug von Zinsvorträgen nur möglich 
ist, soweit ausreichend verrechenbares EBITDA (§ 4h Absatz 1 Satz 2 EStG) vorhanden 
ist. 


Zu Buchstabe c (§ 4h Absatz 3) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 4h Absatz 3 Satz 2) 


Der bisherige Begriff der Zinsaufwendungen in § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG bleibt insoweit 
hinter den Vorgaben der ATAD zurück, als von der Zinsschranke bislang ausschließlich 
Vergütungen für (die Überlassung von) Fremdkapital erfasst werden, wohingegen nach der 
ATAD neben Zinsaufwendungen für alle Arten von Forderungen („interest expenses on all 
forms of debt“) auch andere wirtschaftlich mit Zinsen vergleichbare Aufwendungen („other 
costs economically equivalent to interest“) sowie – anhand eines nicht als abschließend zu 
verstehenden Katalogs näher beschriebene – Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
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Beschaffung von (Fremd-)Kapital („expenses incurred in connection with the raising of fi-
nance“) dem Abzugsverbot zu unterwerfen sind.  


Zu beachten ist dabei, dass die deutsche Fassung der ATAD leicht sinnverändernd von der 
englischen und französischen Fassung der ATAD abweicht. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit wird daher neben der (an der englischen und französischen Sprachfassung ange-
lehnten) ausdrücklichen Erweiterung des Zinsbegriffs auf wirtschaftlich gleichwertige Auf-
wendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von 
Fremdkapital ein Verweis auf Artikel 2 ATAD aufgenommen, sodass auch die Erfassung 
sämtlicher dort aufgeführter Regelbeispiele sichergestellt ist. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 4h Absatz 3 Satz 3) 


Entsprechend den Vorgaben der ATAD wird auch der Begriff der Zinserträge erweitert und 
erfasst nunmehr ausdrücklich auch wirtschaftlich gleichwertige Erträge im Zusammenhang 
mit Kapitalforderungen. 


Zu Doppelbuchstabe cc (§ 4h Absatz 3 Satz 4 bis 6 – aufgehoben –) 


Da die Auf- und Abzinsung vom weiten Zinsbegriff des Artikels 2 Absatz 1 ATAD erfasst ist, 
ist infolge der Erweiterung des Zinsbegriffs in § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG die bisherige Son-
derregelung für die Auf- und Abzinsung in § 4h Absatz 3 Satz 4 EStG entbehrlich geworden. 
Die den Konzernbegriff betreffenden Sätze 5 und 6 sind wegen des Wegfalls der Stand-
alone-Klausel (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG a. F.) und des EK-Escapes (§ 4h 
Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG a. F.) entbehrlich geworden. 


Zu Buchstabe d (§ 4h Absatz 5 Satz 4 – neu –) 


Absatz 5 regelt bislang u. a., dass im Fall der Aufgabe oder Übertragung des Betriebs ein 
Verlust- oder EBITDA-Vortrag untergeht. Keine Regelung enthält Absatz 5 bislang zum Fall 
der Aufgabe oder Übertragung eines Teilbetriebs. Als Teilbetriebsaufgabe gilt auch das 
Ausscheiden einer Organgesellschaft aus dem Organkreis. Durch die Ergänzung des Sat-
zes 4 wird klargestellt, dass es im Fall der Aufgabe bzw. des Übergangs eines Teilbetriebs 
zu einem anteiligen Untergang des Zinsvortrags bzw. EBITDA-Vortrags kommt und (durch 
Verweis auf § 15 Absatz 3 UmwStG) die Aufteilung anhand des Verhältnisses des gemei-
nen Wertes der Teilbetriebe angeordnet. 


Zu Buchstabe e (§ 4h Absatz 6 – neu –) 


Nach Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b, 2 und 3 ATAD können die Mitglied-
staaten überschüssige Fremdkapitalkosten von der Zinsschranke ausnehmen, die zur Fi-
nanzierung eines Projekts zur Bereitstellung, zum Ausbau, zum Betrieb und/oder zur Erhal-
tung eines umfangreichen Vermögenswerts, der von einem Mitgliedstaat als im allgemei-
nen öffentlichen Interesse stehend betrachtet wird („langfristiges öffentliches Infrastruktur-
projekt“) verwendet werden, sofern der Projektbetreiber, die Fremdkapitalkosten, die Ver-
mögenswerte und die Einkünfte alle in der EU belegen sind. 


§ 4h EStG enthält bislang keine vergleichbare gesetzliche Ausnahme für Finanzierungen 
derartiger öffentlicher Infrastrukturprojekte. In dem neu eingefügten Absatz 6 wird von der 
Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht. Dieser berücksichtigt neben den Vorgaben der 
ATAD auch die in Tz. 94 des BMF-Schreibens vom 4. Juli 2008, BStBl I S. 718 (Zinsschran-
ken-Erlass) aufgestellten Kriterien für die steuerliche Behandlung bestimmter Darlehen, die 
aufgrund von allgemeinen Förderkriterien vergeben werden. 


Konsequenterweise bleiben die auf das Infrastrukturprojekt im Sinne des Satzes 1 entfal-
lenden Aufwendungen und Erträge bei der Ermittlung des verrechenbaren EBITDA im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 2 außer Ansatz. 
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Zu Nummer 6 (§ 4l – neu –) 


Da nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im Rahmen der geltenden Fremdver-
gleichsregelungen hinsichtlich der Höhe eines angemessenen Zinssatzes bei grenzüber-
schreitenden Darlehen grds. nur auf die Finanzkraft der die Zinsen zahlenden Gesellschaft 
abgestellt wird, eröffnen sich Gestaltungsmöglichkeiten, die zur Gewinnverlagerung ins 
niedrig besteuernde Ausland genutzt werden. Um aggressiven Gestaltungen unter Zwi-
schenschaltung substanzloser Gesellschaften Einhalt zu gebieten, wird mit § 4l EStG in 
diesen Fällen der Betriebsausgabenabzug auf einen angemessenen Betrag beschränkt.  


Satz 1 


Nach Satz 1 sind Zinsaufwendungen nicht abziehbar, soweit diese auf einem Zinssatz be-
ruhen, der über dem – in Satz 2 definierten – Höchstsatz liegt. Der Begriff „Zinsaufwendun-
gen“ entspricht dem des § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG. 


Satz 2 


Satz 2 erster Halbsatz definiert den Höchstsatz i. S. des Satzes 1 als den um zwei Prozent-
punkte erhöhten Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Bei dem aktuel-
len Basiszinssatz von 1,62 Prozent (Stand: 1. Januar 2023) beträgt der Höchstsatz somit 
3,62 Prozent.  


Beispiel: 


Eine inländische Kapitalgesellschaft (A) erhält von einer ausländischen Finanzierungsge-
sellschaft (B) ein Darlehen (10 000 000 Euro). Der Zinssatz beträgt 8 Prozent, der jährliche 
Zins mithin 800 000 Euro. Bei einem Höchstsatz von 3,62 Prozent beruhen die Zinsaufwen-
dungen folglich i. H. von 438 000 Euro auf einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz 
(8 Prozent - 3,62 Prozent = 4,38 Prozent). 


Satz 2 zweiter Halbsatz enthält eine Entlastungsmöglichkeit. Weist der Steuerpflichtige 
nach, dass sowohl der Gläubiger als auch im Fall einer Unternehmensgruppe die oberste 
Muttergesellschaft das Kapital bei sonst gleichen Umständen nur zu einem über dem 
Höchstsatz liegenden Zinssatz hätten erhalten können, gilt als Höchstsatz der Zinssatz, der 
von diesen im günstigsten Fall hätte erzielt werden können. Der Begriff der obersten Mut-
tergesellschaft entspricht dem des § 4 Absatz 3 des Gesetzes für die Umsetzung der Richt-
linie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unterneh-
mensgruppen und große inländische Gruppen in der Union vom … (Mindestbesteuerungs-
richtlinie-Umsetzungsgesetz). Ob die oberste Muttergesellschaft Teil einer Unternehmens-
gruppe ist, die tatsächlich (u. a. mit Blick auf die Umsatzgrenze in § 1 Absatz 1 Mindestbe-
steuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz) der Mindeststeuer unterliegt, ist insoweit unerheb-
lich.  


Satz 3 


Die Zinshöhenschranke findet nur auf Zinsaufwendungen aufgrund einer Geschäftsbezie-
hung zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG Anwendung. 


Satz 4 


Satz 4 enthält eine sog. Substanzausnahme. Danach ist die Zinshöhenschranke auch dann 
nicht anzuwenden, wenn der Gläubiger in dem Staat, in dem er seinen Sitz oder seine 
Geschäftsleitung hat, einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht.  


Satz 5 
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Die Substanzausnahme ist nicht anzuwenden, wenn der Staat i. S. des Satzes 4 keine 
Amtshilfe durch Informationsaustausch leistet, die im Bedarfsfall zur Durchführung der Be-
steuerung im Einzelfall erforderlich ist. Die Amtshilfe ist gewährleistet, wenn der andere 
Staat verpflichtet ist, aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen der 
Bundesrepublik Deutschland entsprechend dem OECD-Standard für Transparenz und ef-
fektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Ver-
bindung mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe zu leisten. 


Zu Nummer 7 (§ 9) 


Zu Buchstabe a (§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 1) 


Die als Werbungskosten abzugsfähigen inländischen Verpflegungspauschalen nach der 
Nummer 1 werden für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 24 Stunden von seiner 
Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist, von 28 Euro auf 30 Euro angehoben. 


Zu Buchstabe b (§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 2) 


Die als Werbungskosten abzugsfähigen inländischen Verpflegungspauschalen nach der 
Nummer 2 werden für den An- oder Abreisetag, wenn der Arbeitnehmer an diesem, einem 
anschließenden oder vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung übernachtet, von 
jeweils 14 Euro auf 15 Euro angehoben. 


Zu Buchstabe c (§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 3) 


Die als Werbungskosten abzugsfähigen inländischen Verpflegungspauschalen nach der 
Nummer 3 werden für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer ohne Übernachtung 
außerhalb seiner Wohnung mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und ersten Tätigkeits-
stätte abwesend ist, von 14 Euro auf 15 Euro angehoben. 


Zu Nummer 8 (§ 10a) 


Zu Buchstabe a (§ 10a Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Nummer 5) 


Nach geltendem Recht haben die in § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG genann-
ten Steuerpflichtigen ihre Einwilligung zur Weitergabe der für einen maschinellen Datenab-
gleich notwendigen Daten von der zuständigen Stelle nach § 81a EStG (z. B. die Besol-
dungsstellen) an die zentrale Stelle nach § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle für Altersver-
mögen – ZfA) schriftlich zu erteilen.  


Künftig kann der Steuerpflichtige die Einwilligung nach § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halb-
satz EStG schriftlich oder elektronisch erteilen; er hat somit ein Wahlrecht. Mit der Neure-
gelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektronischen Datenüber-
mittlung zwischen Steuerpflichtigem und der zuständigen Stelle zu nutzen. Im Rahmen der 
Digitalisierung dient dies dem Bürokratieabbau. 


Des Weiteren wird mit der Neuregelung lediglich klargestellt, dass die steuerliche Identifi-
kationsnummer des Steuerpflichtigen auch bei der Datenübermittlung von der zuständigen 
Stelle an die ZfA für die Berechnung und Überprüfung der Zulage sowie für die Überprüfung 
des Vorliegens der Voraussetzungen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a EStG (im 
Rahmen der Riester-Förderung) zu verwenden ist. Das entsprechende Datenfeld ist in dem 
amtlich vorgeschriebenen Datensatz bereits fakultativ aufgenommen. Die ZfA wird im Rah-
men der Durchführung der ihr obliegenden Aufgaben als Finanzbehörde tätig (§ 6 Absatz 2 
Nummer 7 AO). Bereits nach geltendem Recht muss ein Steuerpflichtiger oder ein Dritter, 
der Daten eines Steuerpflichtigen an eine Finanzbehörde zu übermitteln hat, die Identifika-
tionsnummer zum Zwecke der eineindeutigen Identifizierung angeben (§ 139a Absatz 1 
Satz 1 zweiter Halbsatz AO). 







 - 150 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu Buchstabe b (§ 10a Absatz 5 Satz 3 – aufgehoben –) 


Die bisherige Pflicht der Anbieter, im Fall der mittelbaren Zulageberechtigung stets einen 
Datensatz zu übermitteln, auch wenn keine Altersvorsorgebeiträge geleistet worden waren, 
um den in der Günstigerprüfung anzusetzenden Zulageanspruch in zutreffender Höhe zu 
ermitteln, kann entfallen. Der mittelbar Zulageberechtigte muss seit Inkrafttreten des Alters-
vorsorge-Verbesserungsgesetzes vom 28. Juni 2013 (BGBl. I S. 1667) mindestens 60 Euro 
zugunsten seines Altersvorsorgevertrags leisten, um zulageberechtigt zu sein (§ 79 Satz 2 
Nummer 4 EStG). Daher ist die Meldung eines Altersvorsorgevertrags, auf den keine Bei-
träge geleistet werden, nicht mehr erforderlich. 


Zu Nummer 9 (§ 10d) 


Zu Buchstabe a (§ 10d Absatz 1) 


In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass der Verlustrücktrag positive Effekte auf die Li-
quidität von Unternehmen haben kann. Dies trägt zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen 
Erholung von Unternehmen und der Volkswirtschaft insgesamt bei. Als Maßnahme zur Stär-
kung der Liquidität des Mittelstands wird der mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz vom 
19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) auf zwei Jahre erweiterte Verlustrücktrag um ein weiteres 
Jahr auf drei Jahre ausgedehnt. Darüber hinaus werden die ab dem Veranlagungszeitraum 
2020 auf 10 Mio. Euro bzw. auf 20 Mio. Euro für nach den §§ 26, 26b EStG zusammenver-
anlagte Ehegatten angehobenen Betragsgrenzen beim Verlustrücktrag (§ 10d Absatz 1 
Satz 1 EStG) dauerhaft beibehalten.  


Die zeitliche Erweiterung des Verlustrücktrags auf drei Jahre folgt der bisherigen Systema-
tik:  


1. Im ersten Schritt erfolgt der Rücktrag in den unmittelbar vorangegangenen Veranla-
gungszeitraum.  


2. Sollte ein Ausgleich der negativen Einkünfte in diesem Veranlagungszeitraum nicht o-
der nur teilweise möglich sein, erfolgt im zweiten Schritt der Rücktrag insoweit in den 
zweiten, dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veranlagungszeitraum.  


3. Sollte ein Ausgleich der negativen Einkünfte auch in diesem zweiten Veranlagungszeit-
raum nicht oder nur teilweise möglich sein, erfolgt im dritten Schritt der Rücktrag inso-
weit in den dritten, dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veranlagungszeit-
raum. 


Die Begrenzung des Verlustrücktrags für die drei Jahre auf den Höchstbetrag von insge-
samt 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro für nach den §§ 26, 26b EStG zusammenveranlagte 
Ehegatten bezieht sich unverändert auf den einzelnen Steuerpflichtigen bzw. die zusam-
menveranlagten Ehegatten (vgl. R 10d Absatz 2 Sätze 1 bis 3 EStR). 


Eine fehlende Veranlagung für den dem Verlustentstehungsjahr unmittelbar vorangegan-
genen, den zweiten oder den dritten dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veran-
lagungszeitraum führt grundsätzlich nicht zu einer Schonung des Verlustabzugspotentials. 
Das heißt, wenn für einen Veranlagungszeitraum keine Veranlagung erfolgt, kann der in 
diesem Veranlagungszeitraum berücksichtigungsfähige Verlustabzug – so wie bisher auch 
– nicht in einem anderen Veranlagungszeitraum geltend gemacht werden. Für den Veran-
lagungszeitraum der Verlustentstehung erfolgt allerdings keine Minderung des auf den 
Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellten verbleibenden Ver-
lustvortrags, wenn auf den Verlustrücktrag verzichtet wird (vgl. R 10d Absatz 4 EStR). 


Die Erweiterung des Verlustrücktrags auf drei Jahre gilt für negative Einkünfte, die bei der 
Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte des Verlustentstehungsjahres nicht ausgegli-
chen werden können (§ 10d Absatz 1 EStG). Auf die Ermittlung der Einkünfte innerhalb der 
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besonderen Verlustverrechnungskreise wirkt sich die zeitliche Erweiterung des (regulären) 
Verlustrücktrags nicht aus. In den besonderen Verlustverrechnungskreisen gelten insoweit 
eigenständige Regelungen (vgl. z. B. § 15 Absatz 4 EStG). 


Die Erweiterungen des Verlustrücktrags gemäß § 10d Absatz 1 EStG gelten gemäß § 8 
Absatz 1 KStG in Verbindung mit § 31 Absatz 1 Satz 1 KStG gleichermaßen für die Körper-
schaftsteuer. 


Zu Buchstabe b (§ 10d Absatz 2) 


Als Maßnahme zur Stärkung der Liquidität des Mittelstands werden die Begrenzungen der 
sog. Mindestgewinnbesteuerung temporär ausgesetzt. Nach dem geltenden Recht ist bis 
zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. Euro (bzw. 2 Mio. Euro für nach den §§ 26, 26b EStG 
zusammenveranlagte Ehegatten) der Verlustvortrag für jedes Verlustvortragsjahr unbe-
schränkt möglich. Für den Teil, der den Betrag von 1 Mio. Euro (bzw. 2 Mio. Euro) über-
schreitet, ist der Verlustvortrag auf 60 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des Ver-
lustvortragsjahres beschränkt. Für die Veranlagungszeiträume 2024 bis 2027 finden die 
v. g. betragsmäßigen Begrenzungen (sog. Mindestgewinnbesteuerung) keine Anwendung. 
Der Verlustvortrag ist in diesen Veranlagungszeiträumen in seiner Höhe nicht begrenzt. 


Die Erweiterungen des Verlustvortrags gemäß § 10d Absatz 2 EStG gelten gemäß § 8 Ab-
satz 1 KStG in Verbindung mit § 31 Absatz 1 Satz 1 KStG gleichermaßen für die Körper-
schaftsteuer. 


Zu Nummer 10 (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3) 


Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören auch Zuwendungen des Arbeits-
gebers an seinen Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonenen anlässlich von Betriebsver-
anstaltungen (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 1 EStG). Soweit solche Zuwendungen 
den Betrag von 110 Euro je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer – un-
ter den weiteren in § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG genannten Voraussetzungen – 
nicht übersteigen, gehören sie nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3). Dieser Freibetrag von 110 Euro wird nunmehr auf 
150 Euro angehoben. 


Zu Nummer 11 (§ 19a Absatz 4 Satz 2) 


§ 19a Absatz 4 Satz 2 EStG regelt im Zusammenhang mit der aufgeschobenen Besteue-
rung bei Vermögensbeteiligungen die Anwendung der Tarifermäßigung für außerordentli-
che Einkünfte (sog. Fünftelungsregelung/-methode). Danach fallen die zu besteuernden Ar-
beitslöhne unter die Tarifermäßigung nach § 34 Absatz 1 EStG, wenn seit der Übertragung 
der Vermögensbeteiligung mindestens drei Jahre vergangen sind. 


Die Änderung von § 19a Absatz 4 Satz 2 EStG mit diesem Gesetz ist eine Folgeänderung 
im Zusammenhang mit der Änderung von § 39b Absatz 3 EStG. Die Tarifermäßigung bei 
Vermögensbeteiligungen kann künftig ausschließlich im Veranlagungsverfahren geltend 
gemacht werden, bleibt jedoch im Übrigen unverändert bestehen. Die Arbeitgeber werden 
damit von Prüfungs- und Berechnungsaufwand im Lohnsteuerabzugsverfahren entlastet. 
Siehe Einzelbegründung zu § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 EStG. 


Zu Nummer 12 (§ 23 Absatz 3 Satz 5) 


Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben bisher gemäß § 23 Absatz 3 
Satz 5 EStG steuerfrei, wenn der im Kalenderjahr erzielte Gesamtgewinn weniger als 
600 Euro beträgt (Freigrenze). Werden Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt und hat jeder von ihnen Veräußerungsgewinne erzielt, steht jedem Ehegatten die 
Freigrenze des § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG einzeln zu.  
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Die Freigrenze wurde zuletzt mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1912) von 512 Euro auf 600 Euro angehoben. Eine erneute Anhe-
bung der Freigrenze ist unter Berücksichtigung der Dauer seit der letzten Anpassung sowie 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geboten. Durch die Anhebung der Freigrenze 
ergibt sich auch eine Entlastung der Steuerbürokratie, da sich die Anzahl jener Fälle redu-
ziert, in denen Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften aufgrund des Überschrei-
tens der Freigrenze in der Einkommensteuererklärung ausgewiesen werden müssen.  


Mit der Änderung wird die Freigrenze von 600 Euro auf 1 000 Euro erhöht. 


Die Änderung des § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsrege-
lung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden. 


Zu Nummer 13 (§ 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 – aufgehoben –) 


Nach geltendem Recht kann die Tarifermäßigung des § 34 Absatz 1 EStG (sog. Fünfte-
lungsregelung/-methode) für bestimmte Arbeitslöhne (Entschädigungen, Vergütungen für 
mehrjährige Tätigkeiten) bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt werden. 
Die Regelung erfordert komplizierte Berechnungsschleifen im Programmablaufplan für die 
maschinelle Lohnsteuerberechnung und den Lohnsteuerberechnungs- bzw. Lohnabrech-
nungsprogrammen der Arbeitgeber. In vielen Fällen macht der Arbeitgeber ohnehin schon 
heute von der Möglichkeit der tarifermäßigten Lohnbesteuerung keinen Gebrauch, denn er 
kann oftmals nicht rechtssicher feststellen, ob die Voraussetzungen für die Tarifermäßigung 
überhaupt vorliegen. Insbesondere die Frage der Zusammenballung ist unterjährig oft nur 
schwer oder gar nicht zu beurteilen. Auch muss der Arbeitgeber gesondert prüfen, ob es 
überhaupt zu einer Lohnsteuerminderung kommt. 


Die Regelungen zur Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit tarifermäßigt zu 
besteuerndem Arbeitslohn wird ersatzlos aufgehoben und damit als Beitrag zum Bürokra-
tieabbau die Lohnsteuerberechnung entschlackt. Die Arbeitgeber werden von Prüfungs- 
und Berechnungsaufwand entlastet.  


Für den Arbeitnehmer ergeben sich keine Nachteile, denn die Tarifermäßigung des § 34 
Absatz 1 EStG kann - wie bisher - im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer gel-
tend gemacht werden. Die zutreffende Einkommensteuer kann in den Fällen des § 34 Ab-
satz 1 EStG ohnedies nur punktgenau im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer 
ermittelt werden, weil nur hier alle steuerlich relevanten Sachverhalte und Schlussfolgerun-
gen (weitere Einkünfte, Sonderausgaben, Steuerermäßigungen, Art der Veranlagung etc.) 
bekannt sind. Zu den beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern s. Änderung von § 50 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 EStG und die entsprechende Einzelbegründung. 


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1 
EStG in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung. 


Zu Nummer 14 (§ 40b Absatz 3) 


Nach § 40b Absatz 3 EStG kann der Arbeitgeber die Beiträge für eine Gruppenunfallversi-
cherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent erheben, wenn der steuerliche Durch-
schnittsbetrag ohne Versicherungsteuer 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Die Re-
gelung wurde mit dem Wohnungsbauförderungsgesetz vom 22. Dezember 1989 (BGBl. I 
S. 2408) in das Einkommensteuergesetz eingeführt. Der Grenzbetrag betrug bis einschließ-
lich 2001 120 DM und bis einschließlich 2019 62 Euro; seit 2020 beträgt er 100 Euro (An-
hebung durch das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz vom 22. November 2019, BGBl. I 
S. 1746). 


Wird bei einer Gruppenunfallversicherung der Durchschnittsbetrag von 100 Euro über-
schritten, ist der gesamte Betrag bei den versicherten Arbeitnehmern dem individuellen 
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Lohnsteuerabzug zu unterwerfen. Der Arbeitgeber muss also bei einer Beitragsänderungen 
und/oder einer Änderung der Anzahl der begünstigten Arbeitnehmer immer prüfen, ob die 
Pauschalbesteuerung überhaupt noch zulässig ist und ggf. zur individuellen Lohnbesteue-
rung übergehen.  


Um an dieser Stelle bürokratische Hemmnisse abzubauen, wird der Grenzbetrag in § 40b 
Absatz 3 EStG aufgehoben. Eine unerwünschte Inanspruchnahme der Pauschalbesteue-
rung („Lohnoptimierung“) ist bei einer Unfallversicherung als Risikoversicherung auch ohne 
eine betragsmäßige Begrenzung nicht zu befürchten. 


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1 
EStG in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung. 


Zu Nummer 15 (§ 42b Absatz 2 Satz 2 – aufgehoben –) 


§ 42b Absatz 2 Satz 2 EStG ist eine Sonderregelung beim Lohnsteuer-Jahresausgleich 
durch den Arbeitgeber für tarifermäßigt zu besteuernde sonstige Bezüge. 


Mit dem Aufheben der Regelungen zur Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit 
tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn in § 39b Absatz 3 EStG hat die Regelung künftig 
keine Bedeutung mehr und wird ebenfalls aufgehoben. 


Zu Nummer 16 (§ 46 Absatz 2 Nummer 5) 


§ 46 Absatz 2 Nummer 5 EStG regelt bisher die Pflichtveranlagung u.a. für Fälle, in denen 
bei Steuerpflichtigen die Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug im Sinne des § 34 Absatz 1 
und 2 Nummer 2 und 4 EStG nach § 39b Absatz 3 Satz 9 EStG ermittelt wurde.  


Mit dem Aufheben der Regelungen zur Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit 
tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn in § 39b Absatz 3 EStG hat dieser Pflichtveran-
lagungstatbestand künftig keine Bedeutung mehr und wird ebenfalls aufgehoben. 


Zu Nummer 17 (§ 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a Satz 2 – neu –) 


Nach Artikel 14 Absatz 1 der Deutschen Verhandlungsgrundlage 2013 für DBA (VG), wel-
cher Artikel 15 Absatz 1 des OECD Musterabkommens (OECD-MA) entspricht, können 
Vergütungen aus unselbständiger Arbeit nur im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers be-
steuert werden, es sei denn, die Tätigkeit wird im anderen Staat ausgeübt. Wird die unselb-
ständige Arbeit im anderen Staat ausgeübt, steht grundsätzlich diesem Staat (Tätigkeits-
staat) das Besteuerungsrecht für die bezogenen Vergütungen zu. Daraus folgt: Wird bei-
spielsweise die Tätigkeit ausschließlich im sogenannten Homeoffice ausgeübt, so erhält 
der Ansässigkeitsstaat das ausschließliche Besteuerungsrecht; wird die Tätigkeit dagegen 
jeweils teilweise im Homeoffice und teilweise am Arbeitsplatz im anderen Vertragsstaat 
ausgeübt, ist das Besteuerungsrecht aufzuteilen. 


Grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer, die im Inland weder ihren Wohnsitz noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, unterliegen in Deutschland mit den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit grundsätzlich der beschränkten Einkommensteuerpflicht (§ 1 Absatz 4 
i. V. m. § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a EStG in der geltenden Fassung), soweit die 
Tätigkeit im Inland ausgeübt oder verwertet wird. Die Ausübung setzt hierbei ein persönli-
ches Tätigwerden im Inland voraus, das bei Tätigkeit in einem ausländischen Homeoffice 
nicht vorliegt. Der Tatbestand der Verwertung wird von der ständigen Rechtsprechung eng 
ausgelegt, sodass hiervon regelmäßig nicht ausgegangen werden kann. 


Übt ein Arbeitnehmer, der im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, die Tätigkeit nicht im Inland, sondern an einem anderen Ort im anderen Ver-
tragsstaat oder außerhalb des Territoriums der Vertragsstaaten aus – typischerweise im 
Homeoffice oder im Wege des mobilen Arbeitens (Ferienwohnung, Dienstreise) – dürfte in 
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vielen Fällen – unter Zugrundelegung der bisherigen Rechtsprechung – eine (deutsche) be-
schränkte Einkommensteuerpflicht der Einkünfte bzw. Einkunftsteile, die auf die Tätigkeit 
im anderen Vertragsstaat oder in anderen Staaten entfallen, nicht gegeben sein. 


Soweit Deutschland mit anderen Staaten ausschließlich Regelungen entsprechend Arti-
kel 14 Absatz 1 VG vereinbart hat, ist dies unschädlich. Deutschland hat, insbesondere zum 
Zwecke der Verwaltungsvereinfachung, bereits im Verhältnis zu Luxemburg eine Vereinba-
rung geschlossen, gemäß derer es auch abweichend von den o. g. Grundsätzen bei einem 
ausschließlichen Besteuerungsrecht des (regelmäßigen) Tätigkeitsstaats verbleibt, wenn 
der Arbeitnehmer die Tätigkeit an nicht mehr als – im Falle Luxemburgs – 19 Tagen in sei-
nem Ansässigkeitsstaat oder einem anderen Staat ausübt und dieser Teil des Arbeitslohns 
tatsächlich vom Tätigkeitsstaat besteuert wird (sogenannte Bagatellregelung). 


Derartige Bagatellregelungen werden von deutscher Seite bisher nicht umfassend im inner-
staatlichen Recht abgebildet, sodass nach Deutschland einpendelnde Arbeitnehmer inso-
weit von der Bagatellregelung nicht profitieren können (fehlende tatsächliche Besteuerung 
in Deutschland führt insoweit zur Nichtanwendbarkeit der Regelung). Auch ist die Gegen-
seitigkeit im Hinblick auf die Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Staaten nicht 
gegeben. Es ist davon auszugehen, dass auch in der nachpandemischen Zeit vermehrt von 
einer Tätigkeit im Homeoffice Gebrauch gemacht wird und sich auch mobiles Arbeiten dau-
erhaft etablieren wird. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass vergleichbare Rege-
lungen künftig auch in Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit anderen vor 
allem grenznahen Staaten aufgenommen werden.  


Um für die bestehende und für zukünftige entsprechende DBA-Regelungen, die aufgrund 
der stetig wachsenden Mobilisierung der Arbeitswelt zu erwarten sind, das bestehende Hin-
dernis des Fehlens einer umfassenden beschränkten Steuerpflicht zu beheben, soll § 49 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a EStG um einen Satz ergänzt werden. Die dort vorgese-
hene Regelung fingiert für den Fall, dass ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung oder eine bilaterale Vereinbarung eine Zuweisung eines Besteuerungsrechts für 
den eigentlichen Tätigkeitsstaat im Rahmen einer oben beschriebenen Bagatellregelung 
vorsieht, eine inländische Ausübung oder Verwertung und führt damit in diesen Fällen zu 
einer beschränkten Steuerpflicht. Die Regelung spiegelt die (zukünftig) bestehenden kon-
kreten Vereinbarungen mit anderen Staaten, um Deutschland zu ermöglichen, ein grund-
sätzlich zugestandenes Besteuerungsrecht auch tatsächlich auszuüben. Die abkommens-
rechtliche Regelung wirkt damit auch mit Blick auf ihre verwaltungsentlastende Wirkung bei 
Einpendlern: Soweit die abkommensrechtliche Bagatellregelung einschlägig ist, wird eine 
Aufteilung zwischen Ansässigkeitsstaat und Tätigkeitsstaat (hier: Deutschland), entbehr-
lich. Ohne die Schaffung der beschränkten Steuerpflicht, wäre weiterhin eine Aufteilung des 
Besteuerungssubstrats, anhand der in dem jeweiligen Tätigkeitsstaat ausgeübten Tätigkeit 
vorzunehmen. 


Die Beschränkung auf Abkommen oder bilaterale Vereinbarungen, die eine solche Rege-
lung vorsehen, ist dadurch gerechtfertigt, dass nur in diesen Fällen Deutschland ein Be-
steuerungsrecht für die Tätigkeit im anderen Vertragsstaat zugewiesen wird und nur hier 
bei Anwendung der Abkommen Steuersubstrat in Deutschland verbleibt. In allen übrigen 
Abkommensfällen stünde Deutschland nach dem Abkommensrecht (wie oben dargelegt) 
kein Besteuerungsrecht zu und eine aufgrund einer alternativen, weitergehenden Regelung 
– ohne Beschränkung auf Abkommen, die eine Bagatellregelung vorsehen – würde unter 
anderem zu verwaltungsaufwendigen Erstattungsverfahren führen. Eine solche Regelung 
wäre verwaltungsökonomisch überschießend. Es gilt einen solchen Aufwand im Sinne einer 
ökonomisch effizienten Ausgestaltung des Rechts zu vermeiden. 


Ein darüberhinausgehender Bedarf zur Erfassung von Nicht-DBA-Fällen durch die neu ein-
geführte Bagatellregelung besteht nicht. Grundsätzlich stellen die inländische Ausübung 
oder Verwertung einen hinreichenden Anknüpfungspunkt dar. Nur wenn sich Deutschland 
mit Vertragsstaaten auf andere Anknüpfungsmerkmale für bestimmte Bagatellfälle einigt, 
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soll diese vom Grundsatz abweichende Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse im natio-
nalen Steuerrecht nachvollzogen werden. 


Zu Nummer 18 (§ 50) 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b 
und c) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu der Anfügung des neuen Buchsta-
ben d. 


Zu Buchstabe c (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe d – neu –) 


Mit einem neuen Buchstaben d wird eine Antragsveranlagung für beschränkt steuerpflich-
tige Arbeitnehmer mit tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn ermöglicht, die im Übrigen 
von dieser Veranlagungsart ausgeschlossen sind (§ 50 Absatz 2 Satz 7 EStG). Damit wird 
für außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 EStG 
nunmehr auch Arbeitnehmern, die nicht Staatsangehörige eines EU/EWR-Staates sind und 
im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
die Möglichkeit der Antragsveranlagung eröffnet. Damit wird eine Schlechterstellung zum 
bisher geltenden Recht vermieden, die sonst durch das Aufheben der Regelungen zur Be-
rechnung der Lohnsteuer im Zu-sammenhang mit tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeits-
lohn in § 39b Absatz 3 EStG eintreten könnte. 


Zu Nummer 19 (§ 52) 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 6 Satz 8 – neu –) 


Die Änderung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG ist erstmals für das Wirtschaftsjahr 
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2023 beginnt. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
EStG ist wirtschaftsjahrbezogen anzuwenden, weil für die Prüfung der Betragsgrenze von 
bisher 35 Euro alle im Wirtschaftsjahr insgesamt zugewendeten Gegenstände zusammen-
gerechnet werden müssen. Deshalb kann die geänderte Betragsgrenze von nun 50 Euro 
nur für ein volles Wirtschaftsjahr gelten. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 18b) 


Die Änderungen des Verlustabzugs gemäß § 10d EStG sind erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2024 anzuwenden. Gemäß Artikel 4 des Vierten Corona-Steuerhilfegeset-
zes vom 29. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) sollte ab dem Veranlagungszeitraum 2024 der 
Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf den alten Rechtsstand (vor 2020) zurückgeführt 
werden. Mit der Entfristung und dauerhaften Beibehaltung ist diese Änderung obsolet ge-
worden. Zur Rechtsklarheit wird Absatz 18b insgesamt neu gefasst. 


Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 45a Satz 4 – neu –) 


Die Änderung des § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a EStG ist erstmals auf Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. 


Zu Nummer 20 (§ 89) 


Zu Buchstabe a (§ 89 Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 89 Absatz 1 Satz 1) 


Nach geltendem Recht hat der Zulageberechtigte den Antrag auf Altersvorsorgezulage 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei seinem Anbieter einzureichen. Das Verfahren 
zur Beantragung der Zulage wird durch diese Ergänzung vereinfacht; der Zulageberechtigte 
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kann künftig den Antrag auf Zulage unter Erklärung aller erforderlichen Angaben auch elekt-
ronisch einreichen, damit der Anbieter seinen Pflichten nach Absatz 2 nachkommen kann. 
Mit der Neuregelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektronischen 
Datenübermittlung zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Anbieter zu nutzen, wenn dies 
beide Kommunikationspartner wünschen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem 
Bürokratieabbau.  


Es steht dem Zulageberechtigten auch weiterhin frei, seinen Anbieter nach Absatz 1a zu 
bevollmächtigen, dass dieser den Antrag auf Zulage für ihn stellt. In diesem Fall entfällt die 
jährliche Beantragung für den Zulageberechtigten vollständig. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 89 Absatz 1 Satz 5) 


Nach Satz 5 ist der Antragsteller verpflichtet, eine Änderung der Verhältnisse mitzuteilen, 
die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt. Es wird klarstellend 
aufgenommen, dass die Änderungsanzeige schriftlich oder elektronisch erfolgen kann. Dies 
dient dem Bürokratieabbau. 


Zu Buchstabe b (§ 89 Absatz 1a Satz 1 und 2) 


Mit der Neuregelung in Satz 1 soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elekt-
ronischen Datenübermittlung zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Anbieter zu nutzen.  


Bereits 99 Prozent der Zulageberechtigten nutzen den sogenannten Dauerzulageantrag. 
Dies bedeutet, dass der Anbieter bevollmächtigt wird, den Zulageantrag für den Zulagebe-
rechtigten zu stellen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung hat der Zulageberechtigte alle 
erforderlichen Angaben gegenüber seinem Anbieter zu erklären, damit dieser seinen Pflich-
ten nach Absatz 2 nachkommen kann. Die Bevollmächtigung des Anbieters musste bisher 
schriftlich erfolgen. Der Zulageberechtigte kann künftig nach Satz 1 die Bevollmächtigung 
nach § 89 Absatz 1a EStG schriftlich oder elektronisch erteilen. Im Rahmen der Digitalisie-
rung dient dies dem Bürokratieabbau.  


In Satz 2 wird klarstellend aufgenommen, dass der Anbieter eine Änderung der Verhält-
nisse, die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führen, nur dann der 
ZfA mitteilen kann, wenn er davon Kenntnis hat. Im Übrigen bleibt die Meldepflicht unver-
ändert. 


Zu Nummer 21 (§ 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c) 


Nach geltenden Recht hat der Zulageberechtigte zu bestätigen, dass weder er selbst noch 
ein Mitnutzer der Wohnung für Umbaukosten u. a. eine Förderung durch Zuschüsse, eine 
Steuerermäßigung nach § 35a EStG oder eine Berücksichtigung als außergewöhnliche Be-
lastung nach § 33 EStG beantragt hat oder beantragen wird. Die Bestätigung ist bisher 
schriftlich bei der Antragstellung gegenüber der ZfA abzugeben. Mit der Neuregelung soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektronischen Datenübermittlung zwi-
schen dem Steuerpflichtigen und der ZfA zu nutzen, wenn der Steuerpflichtige dies 
wünscht. Der Steuerpflichtige kann künftig die Bestätigung schriftlich oder elektronisch er-
teilen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Bürokratieabbau. 


Zu Artikel 5 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2028]) 


Zu Nummer 1 (§ 10d Absatz 2) 


Ab dem Veranlagungszeitraum 2028 soll die sog. Mindestgewinnbesteuerung entspre-
chend der bisherigen Systematik beim Verlustvortrag wieder angewandt werden (vgl. Be-
gründung zu Artikel 4 Nummer 9 Buchstabe b (§ 10d Absatz 2)). Der Sockelbetrag wird al-
lerdings von bislang 1 Mio. auf 10 Mio. Euro bzw. für nach den §§ 26, 26b EStG zusam-
menveranlagte Ehegatten von 2 Mio. Euro auf 20 Mio. Euro angehoben. Diese Maßnahme 
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soll im Anschluss an das temporäre Aussetzen der Begrenzungen der sog. Mindestgewinn-
besteuerung dauerhaft zur Stärkung der Liquidität des Mittelstands beitragen. Mit der be-
tragsmäßigen Anhebung ist ab dem Veranlagungszeitraum 2028 der Verlustvortrag bis zu 
einer Höhe von 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro unbeschränkt möglich. Erst für den Teil, 
der diesen erhöhten Betrag überschreitet, ist der Verlustvortrag auf 60 Prozent des Ge-
samtbetrags der Einkünfte des Verlustvortragsjahres beschränkt. 


Zu Nummer 2 (§ 52b Absatz 18b Satz 4 – neu –) 


Die Änderungen des Verlustvortrags gemäß § 10d Absatz 2 EStG sind ab dem Veranla-
gungszeitraum 2028 – im Anschluss an das befristete Aussetzen der sog. Mindestgewinn-
besteuerung für die Veranlagungszeiträume 2024 bis 2027 – anzuwenden. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung [TnV]) 


§ 56 Satz 2 


Wenn die Höhe der Einkünfte unter dem Grundfreibetrag liegt und die weiteren Vorausset-
zungen des § 56 EStDV nicht vorliegen, ergeben sich Fallkonstellationen, in denen die be-
troffenen Steuerpflichtigen mit festgestellten nachversteuerungspflichtigen Beträgen (unab-
hängig von der Höhe des festgestellten Betrages) nicht der Verpflichtung unterliegen, eine 
Einkommensteuererklärung abzugeben; etwa bei Zurückbehalt eines Kleinstmitunterneh-
meranteils. § 56 Satz 2 EStDV wird daher um den Fall ergänzt, nach der eine Steuererklä-
rung immer abzugeben ist, wenn zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums ein nachversteuerungspflichtiger Betrag festgestellt wurde. Dies stellt sicher, dass 
eine Nachversteuerung in jedem Fall durchgeführt werden kann. 


Zu Artikel 7 (Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
[1.1.2025]) 


Zu Nummer 1 (§ 50) 


Zu Buchstabe a (§ 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 – neu –) 


Mit der Ergänzung des § 50 EStDV wird für Zuwendungsempfänger nach § 10b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und 3 EStG, die das Bundeszentralamt für Steuern in das Zuwendungs-
empfängerregister nach § 60b AO aufgenommen hat, der Weg zum Zuwendungsnachweis 
über die amtlich vorgeschriebenen Vordrucke bzw. die elektronische Spendenquittung nach 
§ 50 Absatz 2 EStDV eröffnet. 


In Nummer 2 wird die Zuständigkeit des BZSt für ausländische Zuwendungsempfänger bei 
einer elektronischen Übermittlung der Zuwendungsbestätigung festgelegt.  


Zu Buchstabe b (§ 50 Absatz 3 Satz 1) 


Mit der Ergänzung wird die Zuständigkeit des BZSt für ausländische Zuwendungsempfän-
ger bei einer elektronischen Übermittlung der Zuwendungsbestätigung festgelegt. 


Zu Nummer 2 (§ 84 Absatz 2e – neu –) 


Es wird festgelegt, dass die neuen Bestimmungen in § 50 EStDV erstmals für Zuwendun-
gen gelten, die nach dem 31. Dezember 2024 zufließen. 
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Zu Artikel 8 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 15 Absatz 2) 


Nach § 15 Absatz 2 UmwStG ist ein Buchwertansatz im Fall einer Spaltung u. a. ausge-
schlossen, wenn durch die Spaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaffen 
werden (§ 15 Absatz 2 Satz 3 UmwStG). Davon ist nach § 15 Absatz 2 Satz 4 UmwStG 
auszugehen, wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag 
Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die mehr als 20 Prozent der vor 
Wirksamwerden der Spaltung an der Körperschaft bestehenden Anteile ausmachen, ver-
äußert werden.  


Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 11. August 2021 – I R 39/18 – entschieden, dass 
§ 15 Absatz 2 Satz 3 UmwStG nur die Grundlage für die Vermutung des Satzes 4 bildet 
und kein eigenständiger Ausschlussgrund für eine Buchwertfortführung ist. Dadurch eröff-
nen sich ungerechtfertigte Gestaltungsmöglichkeiten zur steuerfreien Veräußerung von 
Teilbetrieben, die in Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen des Umwandlungssteu-
ergesetzes stehen, Unternehmen die Anpassung ihrer rechtlichen Strukturen an veränderte 
Umstände des Wirtschaftslebens zu erleichtern (BT-Drs. 12/6885 S. 14). Die Veräußerung 
von Unternehmensteilen an außenstehende Dritte ist damit gerade nicht gemeint. Mit der 
Änderung des § 15 Absatz 2 UmwStG werden die Möglichkeiten zu steuerneutralen Spal-
tungen wieder auf ihren ursprünglich vom Gesetzgeber intendierten Anwendungsbereich 
zurückgeführt. 


Zu Buchstabe a (§ 15 Absatz 2 Satz 2) 


Nach dem geänderten § 15 Absatz 2 Satz 2 UmwStG findet § 11 Absatz 2 UmwStG (Buch- 
oder Zwischenwertansatz) auch dann keine Anwendung, wenn durch die Spaltung eine 
Veräußerung an außenstehende Personen vorbereitet wird.  


Das Merkmal „Vorbereitung einer Veräußerung“ i. S. d. geänderten § 15 Absatz 2 Satz 2 
UmwStG ist erfüllt, wenn im Zeitpunkt der Spaltung bereits eine konkrete Veräußerungsab-
sicht besteht oder zumindest eine Veräußerung nicht nur hypothetisch in Betracht gezogen 
wird und es innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag zu einer 
Veräußerung von Anteilen an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft an außenste-
hende Personen kommt. In diesen Fällen ist es unerheblich, ob es daneben weitere, au-
ßersteuerliche Beweggründe für die Spaltung gibt. Allein die neben andere Beweggründe 
tretende Überlegung, dass ein abgespaltener Betriebsteil bei sich bietender Gelegenheit 
einfacher veräußert werden könnte, erfüllt dagegen noch nicht den Tatbestand der Vorbe-
reitung einer Veräußerung i. S. d. geänderten § 15 Absatz 2 Satz 2 UmwStG. Handlungen 
zur Vorbereitung einer Veräußerung der Anteile (z. B. Letter of Intent, Memorandum of Un-
derstanding), implizieren das Vorliegen einer Veräußerungsabsicht, sind jedoch keine Be-
dingung für die Erfüllung des Merkmals „Vorbereitung einer Veräußerung“. 


Zu Buchstabe b (§ 15 Absatz 2 Satz 3 bis 6 – neu –) 


Satz 3 


Der neue Satz 3 definiert erstmals den Begriff der „außenstehenden Person“ im Sinne des 
§ 15 Absatz 2 UmwStG. Um weitere Umgehungsmöglichkeiten auszuschließen, gelten da-
nach als außenstehende Personen solche Personen, die nicht ununterbrochen fünf Jahre 
vor der Spaltung (Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit) an der übertragenden Körper-
schaft beteiligt waren. Die Fünf-Jahres-Frist entspricht der des bisherigen § 15 Absatz 2 
Satz 5 (neu: Satz 7) UmwStG. 


Satz 4 
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Der neue Satz 4 regelt, dass der Buch- oder Zwischenwertansatz im Fall der Vorbereitung 
einer Veräußerung nur dann nach dem geänderten Satz 2 ausgeschlossen ist, wenn es 
innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag tatsächlich zur Ver-
äußerung mindestens eines Anteils an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft 
kommt.  


Satz 5  


Der neue Satz 5 enthält eine unwiderlegbare Vermutung zur Vorbereitung einer Veräuße-
rung im Sinne des geänderten Satzes 2. Kommt es innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums 
zu einer Veräußerung von Anteilen an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die 
mehr als 20 Prozent des Wertes der Anteile an der übertragenden Körperschaft am steu-
erlichen Übertragungsstichtag ausmachen, an Außenstehende, ist der Buch- oder Zwi-
schenwertansatz stets ausgeschlossen. 


Satz 6 


Da jede Umwandlung einen Veräußerungs- und Anschaffungsvorgang darstellt, könnte 
eine Spaltung nie zu Buchwerten erfolgen, wenn an dem übertragenden Rechtsträger au-
ßenstehende Personen beteiligt sind. Daher regelt der neue Satz 6, dass dann, wenn an 
der übertragenden Körperschaft außenstehende Personen beteiligt sind, die Spaltung 
selbst nur dann als Veräußerung an außenstehende Personen i. S. d. geänderten § 15 Ab-
satz 2 Satz 2 UmwStG gilt, wenn die Spaltung zu einer Wertverschiebung zugunsten dieser 
Personen führt. Für die Bejahung einer solchen Wertverschiebung ist es unerheblich, ob 
als Gegenleistung ein sog. Spitzenausgleich vereinbart oder gezahlt wird oder nicht oder 
ob ein solcher ggf. der Höhe nach fremdüblich ist oder nicht. 


Zu Nummer 2 (§ 27 Absatz 19 – neu –) 


Die Änderung des § 15 Absatz 2 UmwStG ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, bei 
denen die Anmeldung zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs 
maßgebende öffentliche Register nach dem Tag der Veröffentlichung des Referentenent-
wurfs erfolgt. 


Zu Artikel 9 (Änderung der Abgabenordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung der neuen §§ 89a und 117e sowie 
an die geänderten Bezeichnungen der §§ 138j und 138k der Abgabenordnung (AO) sowie 
an die Einfügung der neuen §§ 138l bis 138n AO angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 89b – neu –) 


Allgemeines zu internationalen Risikobewertungsverfahren 


Im Jahr 2018 hat die OECD erstmals ein International Compliance Assurance Programme 
(ICAP) als Pilotverfahren initiiert.  


Das International Compliance Assurance Programme (ICAP) ist ein freiwilliges Programm 
für multinationale Unternehmensgruppen und Steuerverwaltungen der Staaten, in denen 
diese tätig sind, zur Bewertung von Risiken („Risk Assessment“) und zur Erlangung einer 
gewissen Planungssicherheit („Assurance“) im Bereich der Besteuerung. Durch dieses Pro-
gramm soll eine offene und kooperative multilaterale Zusammenarbeit zwischen den teil-
nehmenden international tätigen Konzernen und den Steuerverwaltungen der Staaten, in 
denen sie tätig sind, erreicht werden. Nach einem weiteren Pilotverfahren ist ICAP seit dem 
Jahr 2021 von der OECD als Standardverfahren etabliert.  
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ICAP ist darauf gerichtet, durch erhöhte Transparenz und verbesserte Informationen für 
Steuerverwaltungen ein neues Mittel für höhere Planungssicherheit in Besteuerungsfragen 
sowie eine effizientere Nutzung von Ressourcen zu erreichen. ICAP nutzt länderbezogene 
Berichte (sog. „Country-by-Country Reporting“, siehe in Deutschland § 138a AO) und an-
dere relevante Informationen, um durch den multilateralen Dialog zwischen international 
tätigen Konzernen und den teilnehmenden Steuerverwaltungen u.a. gegenseitiges Ver-
trauen aufzubauen. ICAP soll insbesondere die nachfolgenden Vorteile ermöglichen: 


– Fundierte und zielgerichtete Nutzung des „Country-by-Country Reporting“; 


– die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen; 


– ein schneller und klarer Weg hin zu multilateraler Planungssicherheit im Besteuerungs-
verfahren; 


– ein auf Kooperation beruhendes Verhältnis zwischen international tätigen Konzernen 
und Steuerverwaltungen; 


– weniger Fälle, die im Verständigungsverfahren gelöst werden müssen. 


Im Herbst 2021 hat die Europäische Kommission gemeinsam mit einer Reihe interessierter 
Mitgliedsstaaten der EU, darunter Deutschland, ebenfalls ein neues freiwilliges Programm 
für europäische multinationale Unternehmensgruppen und europäische Steuerverwaltun-
gen vorgestellt. Hierfür wird seit 2022 ein Pilotprojekt durchgeführt. Mit dem „European 
Trust and Cooperation Approach" (ETACA) soll ein EU-weiter Rahmen zur Verfügung ge-
stellt werden, innerhalb dessen Steuerverwaltungen mehrerer europäischer Staaten im Di-
alog mit einer teilnehmenden multinationalen Unternehmensgruppe eine Risikobewertung 
(„High-level Risk Assessment") hinsichtlich der für die Besteuerung relevanten Verrech-
nungspreise in der Unternehmensgruppe vornehmen können. Das präventive gemeinsame 
Vorgehen und der Dialog sollen den Unternehmen helfen, Befolgungskosten zu reduzieren 
und Doppelbesteuerung zu vermeiden. Das Programm entspricht in seinen Grundzügen 
dem ICAP. 


Aufgrund der immer stärker zunehmenden internationalen Verflechtung der Unternehmen 
ist es zweckmäßig sich auch unter den Steuerverwaltungen noch stärker zu vernetzen. 
Programme wie ICAP und ETACA sind besonders gut dazu geeignet, die Kommunikation 
zwischen den teilnehmenden Staaten zu intensivieren. Gleichzeitig bieten die Verfahren die 
Möglichkeit, die Risikobewertung auch in Deutschland vermehrt in den Prozess der Besteu-
erung bzw. in die Außenprüfung von Unternehmen einzubeziehen. Erfahrungen, die in die-
sen Verfahren gesammelt werden, könnten mittelfristig auch für eine weitere Beschleuni-
gung der Außenprüfung genutzt werden. 


Die Teilnahme von Deutschland an den Pilotverfahren wurde bislang auf der Basis der all-
gemeinen Regeln der AO und der Regeln zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Infor-
mationsaustausch in Steuersachen durchgeführt. Mit der nunmehr vorgesehenen spezifi-
schen gesetzlichen Regelung zu internationalen Risikobewertungsverfahren soll eine ein-
deutige gesetzliche Grundlage geschaffen werden, die sowohl klar zum Ausdruck bringt, 
dass solche internationalen Risikobewertungsverfahren mit deutscher Beteiligung möglich 
sind, als auch im Sinne von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit einen Rahmen für Voraus-
setzungen, Abläufe und die rechtliche Einordnung der Ergebnisse setzt. Damit wird auch 
die Grundlage gelegt, solche Verfahren zukünftig umfassender nutzen zu können.  


Die Regelung lehnt sich an die bestehenden Verfahren ICAP und ETACA an, bleibt aber 
offen für andere Verfahren, wie z. B. den von Finnland verwendeten bilateralen Cross-Bor-
der-Dialogue oder für mögliche künftige internationale Verfahren, die ebenfalls auf einer 
Risikobewertung basieren, soweit diese in dem Rahmen bleiben, den das Gesetz vorsieht. 


§ 89b – neu – 
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Absatz 1 


Ziel einer Risikobewertung ist es, durch zielgerichtetes und strukturiertes Vorgehen zu einer 
Bewertung eines möglichen Risikos zu kommen. Eine detaillierte Prüfung von Belegen ist 
dabei in der Regel nicht vorgesehen. Die Prüfung von Unterlagen soll sich in der Regel auf 
im Vorhinein festgelegte Unterlagen (z.B. die im ICAP-Handbuch beschriebenen Dokumen-
tationspakete) beschränken. Der Einsatz von Risikobewertungstechniken kann insbeson-
dere Betriebsprüfungen beschleunigen und fehlende Ressourcen in den Betriebsprüfungs-
stellen der Länder und des Bundes ausgleichen. Zu diesem Zweck sieht Absatz 1 vor, dass 
auf weitere Ermittlungen im Rahmen von Außenprüfungen bezüglich des untersuchten 
Sachverhaltes verzichtet werden kann, wenn das internationale Risikobewertungsverfahren 
ergibt, dass das Risiko eines Steuerausfalls als gering einzuschätzen ist. Ob und in wel-
chem Umfang eine weitere Ermittlung im Rahmen einer Außenprüfung aufgrund der Ergeb-
nisse und Erkenntnisse aus dem internationalen Risikobewertungsverfahren unterbleibt, 
kann das für die Außenprüfung zuständige Finanzamt in die Bestimmung des Umfangs der 
Außenprüfung einbeziehen (vgl. dazu § 194 Absatz 1a AO-E). Es handelt sich dabei um 
eines der vielfältigen Kriterien für eine Prüffeldauswahl bzw. die Entscheidung der Finanz-
behörde, von der Prüfung eines Sachverhaltes im Rahmen einer Außenprüfung abzusehen. 


Absatz 2 


Absatz 2 enthält eine Beschreibung des internationalen Risikobewertungsverfahrens. Es 
handelt sich um ein freiwilliges Verfahren, das Elemente der Außenprüfung und Elemente 
des zwischenstaatlichen Auskunftsaustauschs enthält. Das Risikobewertungsverfahren ist 
selbst nicht Außenprüfung und typischerweise einer Außenprüfung vorgelagert. Die we-
sentlichen Merkmale eines internationalen Risikobewertungsverfahrens sind nachfolgend 
aufgeführt: 


Internationale Zusammenarbeit 


Die Beurteilung eines grenzüberschreitenden Sachverhaltes im Hinblick auf steuerliche Ri-
siken gemeinsam mit einem anderen Staat oder mehreren anderen Staaten ermöglicht eine 
umfassendere Einschätzung, als sie nur allein den deutschen Finanzbehörden möglich 
wäre, weil auch die Sicht der ausländischen Finanzverwaltung auf den Sachverhalt berück-
sichtigt wird. Die Anwendung ist auf bereits verwirklichte Sachverhalte beschränkt. Die Re-
gelung tritt damit nicht in Konkurrenz zur verbindlichen Auskunft gemäß § 89 AO oder Vor-
abverständigungsverfahren gemäß § 89a AO. 


Kooperation und Transparenz 


Im internationalen Sprachgebrauch werden Verfahren wie ICAP und ETACA als „co-opera-
tive compliance“-Verfahren bezeichnet. Das Risikobewertungsverfahren ist ein solches 
Verfahren. Dies bedeutet, dass ein wesentliches Merkmal die Kooperation und Transparenz 
zwischen allen Beteiligten, sowohl der teilnehmenden Staaten als auch der beteiligten Un-
ternehmen, darstellt. Ist diese Grundvoraussetzung nicht gegeben (vgl. dazu § 89b Ab-
satz 3 AO-E), kann ein internationales Risikobewertungsverfahren nicht geführt werden. 


Bewertung vorliegender Unterlagen 


Anders als üblicherweise im Rahmen von Außenprüfungen, erfolgt die Einschätzung der 
steuerlichen Risiken nur unter Würdigung der vorliegenden Unterlagen und Informationen; 
eine Belegprüfung ist in der Regel nicht vorgesehen, ebenso wenig eine Prüfung vor Ort. 
Die Unterlagen beschränken sich in der Regel auf solche, die im Vorhinein festgelegt wer-
den (z. B. die im ICAP-Handbuch beschriebenen Dokumentationspakete). Nachfragen in 
einem für eine Risikobewertung angemessenen Umfang sind aber nicht ausgeschlossen. 
Auch gelegentliche Gespräche mit Unternehmensvertretern in einem der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Risikobewertung gerecht werdenden Rahmen, z. B. Videokonfe-
renzen, in denen etwa Unklarheiten zu den vorgelegten Unterlagen angesprochen werden 







 - 162 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


können, sind nicht ausgeschlossen. Die vorgelegten Unterlagen und Informationen werden 
dabei einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und ggfs. unter Verwendung von technischer 
Unterstützung im Hinblick auf mögliche steuerliche Risiken untersucht. Die Bewertung fin-
det in Abstimmung mit den zuständigen Finanzbehörden der teilnehmenden ausländischen 
Staaten statt. Ungeachtet dessen bleibt es möglich, dass die Behörden der teilnehmenden 
Staaten letztlich zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangen. 


Details zu den Anforderungen und dem Ablauf von internationalen Risikobewertungsver-
fahren, die in Deutschland gegenwärtig genutzt werden, werden zwischen Bund und Län-
dern abgestimmt und in entsprechenden BMF-Schreiben veröffentlicht. Zu diesen Details 
gehören insbesondere die im jeweiligen Verfahren erwarteten Unterlagen (Dokumentati-
onspakete). 


Absatz 3 


Ein internationales Risikobewertungsverfahren kann auf Initiative eines inländischen Steu-
erpflichtigen oder auf Anregung eines anderen Staates erfolgen. Die Verfahren richten sich 
ausgehend von ihrem Zweck an große multinational tätige Unternehmensgruppen. Das sind 
in erster Linie multinationale Unternehmensgruppen, deren im Konzernabschluss ausge-
wiesenen konsolidierten Umsatzerlöse im vorangegangene Wirtschaftsjahr mindestens 
750 Mio. Euro betragen haben und die deshalb nach § 138a Absatz 1 Satz 1 AO einen län-
derbezogenen Bericht (Country-by-Country-Report) abzugeben haben. Des Weiteren ste-
hen die Verfahren grundsätzlich auch kleineren multinationalen Unternehmensgruppen of-
fen, sofern der Umsatz einer deutschen Unternehmenseinheit im vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr mindestens 100 Mio. Euro betragen hat und somit die Voraussetzungen des 
§ 90 Absatz 3 Satz 3 AO vorliegen. Eine Öffnung für noch kleinere Unternehmen wird im 
Hinblick auf den Aufwand und die personellen Ressourcen aller Beteiligten derzeit nicht als 
zielführend angesehen. Ohnehin ist zu beachten, dass die Eröffnung eines internationales 
Risikobewertungsverfahrens stets davon abhängig ist, dass sich andere Staaten bereiter-
klären, sich an dem Verfahren zu beteiligen und dass einzelne Verfahren aufgrund interna-
tionaler Vereinbarungen eine bestimmte Umsatzgröße vorsehen.  


Der Antrag ist jeweils durch das konzernleitende Unternehmen zu stellen, also die inländi-
sche Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1 AO oder die beherr-
schende inländische Gesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe, für die nach 
§ 90 Absatz 3 Satz 3 AO eine Stammdokumentation zu erstellen ist.  


Dem Antrag sind Unterlagen und Erklärungen beizufügen, die der Finanzverwaltung ermög-
lichen zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die Durchführung eines internationalen Risikobe-
wertungsverfahrens in Betracht kommt (vgl. dazu auch Begründung zu § 89b Absatz 4 AO-
E) und die einen ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens sicherstellen (§ 89b Absatz 3 
Satz 3 Nummer 1 AO-E). Welche Unterlagen zur Prüfung erforderlich sind, ist abhängig von 
dem jeweiligen internationalen Risikobewertungsverfahrens, das beantragt wird, und ist 
den jeweiligen untergesetzlichen Beschreibungen der einzelnen Verfahren zu entnehmen, 
wie z. B. Verwaltungsanweisungen oder auch die Veröffentlichungen der OECD zum Inter-
national Compliance Assurance Programme: Handbook for tax administrations and MNE 
groups (https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-pro-
ducts/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-
and-mne-groups.htm) oder die Veröffentlichung der Europäischen Kommission zu ETACA: 
Guidelines European Trust and Cooperation Approach (ETACA) (https://taxation-
customs.ec.europa.eu/system/files/2021-10/Guidelines%20of%20MNEs%20pro-
gramme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf). Die Programme 
ETACA und ICAP sehen beispielsweise die Übersendung eines umfassenden Informati-
onspakets vor, das die inländischen und ausländischen Finanzverwaltungen in die Lage 
versetzt, über die Durchführung bzw. Teilnahme an dem Verfahren zu entscheiden (bei 
ICAP: „selection documentation package“). 



https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.htm

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.htm

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.htm

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-10/Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-10/Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-10/Guidelines%20of%20MNEs%20programme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf
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Der Antragsteller muss des Weiteren zusichern, dass er auch im weiteren Verfahren alle 
Mitwirkungspflichten, einschließlich der Pflichten, die sich aus dem jeweiligen internationa-
len Risikobewertungsverfahren ergeben, erfüllen wird (§ 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 
AO-E). Das betrifft insbesondere die Vorlage aller weiteren erforderlichen Unterlagen (bei 
ICAP: „main documentation package“). 


Im Rahmen der internationalen Risikobewertungsverfahren werden in großem Umfang Da-
ten, die die Unternehmensgruppe betreffen zwischen den teilnehmenden Finanzverwaltun-
gen ausgetauscht. Um einen reibungslosen Austausch der Daten sicherzustellen, ist es 
erforderlich, dass der Antragsteller in die Offenbarung und den (auch elektronischen) Aus-
tausch personen- und unternehmensbezogener Daten einwilligt (§ 89b Absatz 3 Satz 3 
Nummer 3 AO-E). Ein Verfahren zur Verschlüsselung von Daten, das von allen an einem 
internationalen Risikobewertungsverfahren beteiligten Steuerverwaltungen genutzt werden 
kann, steht jedenfalls derzeit in der Regel nicht zur Verfügung. Es ist daher erforderlich, 
dass alle betroffenen Personen gemäß § 87a Absatz 1 Satz 3 2. Halbsatz AO in die unver-
schlüsselte Datenübermittlung einwilligen. Nach § 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 AO-E 
kann der Antragsteller eine solche Einwilligung für alle betroffenen in- und ausländischen 
Unternehmen der Unternehmensgruppe erteilen, d.h. eine Erteilung durch die gesetzlichen 
Vertreter der einzelnen Gesellschaften ist entbehrlich. Dem liegt die Überlegung zugrunde, 
dass die Konzernobergesellschaft letztlich ohnehin die Erteilung der Einwilligung durch alle 
beherrschten Gesellschaften durchsetzen könnte, ein Abstellen auf das Vorlegen von Ein-
zeleinwilligungen einer Vielzahl von beherrschten Gesellschaften wäre deshalb ein letztlich 
aus Schutzgesichtspunkten nicht erforderlicher erheblicher Mehraufwand. Aus denselben 
Erwägungen heraus ist auch eine Anhörung der beherrschten Gesellschaften entbehrlich. 


Nach § 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 4 AO-E hat der Antragsteller außerdem zuzusichern, 
dass er die für das internationale Risikobewertungsverfahren notwendige technische Infra-
struktur für alle beteiligten Finanzbehörden zur Verfügung stellen wird. Das beinhaltet vor 
allem die Einrichtung eines Datenraumes, über den Unterlagen und Informationen ausge-
tauscht werden, sowie das Bereitstellen technischer Möglichkeiten für die Durchführung 
von Videokonferenzen. 


Wird ein internationales Risikobewertungsverfahren durch einen anderen Staat angeregt, 
kontaktiert die zuständige ausländische Finanzbehörde das Bundeszentralamt für Steuern 
und bittet um Prüfung, ob die deutsche Finanzverwaltung sich an einem internationalen 
Risikobewertungsverfahren beteiligen möchte. Es handelt sich hierbei in der Regel um 
Fälle, in denen sich die Leitung der multilateralen Unternehmensgruppe im Ausland befin-
det und in Deutschland Unternehmen der Gruppe ansässig sind. Der Kontaktaufnahme 
geht in der Regel eine Vorprüfung der Unterlagen gemäß Satz 3 Nummer 1 durch die aus-
ländische Finanzbehörde voraus, es besteht außerdem die Erwartung, dass entsprechende 
Unterlagen dann durch den anderen Staat im Zusammenhang mit der Anregung auch dem 
BZSt zugänglich gemacht werden, so dass sie in Deutschland für die Prüfung, ob sich die 
deutsche Verwaltung beteiligen sollte, zur Verfügung stehen. In diesen Fällen, in denen 
eine ausländische Finanzverwaltung das Verfahren koordiniert, sind die in Satz 3 Num-
mer 3 genannten Einwilligungen für alle betroffenen Unternehmen der Unternehmens-
gruppe durch das ausländische leitende Unternehmen zu erteilen.  


Absatz 4 


Ist aufgrund der bestehenden Erfahrungen insbesondere bei Außenprüfungen bei dem be-
troffenen Steuerpflichtigen und den seiner Unternehmensgruppe angehörigen Unterneh-
men oder aufgrund der im Zusammenhang mit dem Antrag gemachten Angaben und ein-
gereichten Unterlagen nicht zu erwarten, dass das Verfahren zeitnah, kooperativ, wirt-
schaftlich und mit einer Einschätzung der Risiken abgeschlossen werden kann, ist ein in-
ternationales Risikobewertungsverfahren ausgeschlossen. In Absatz 4 werden beispielhaft 
Kriterien benannt, bei deren Vorliegen ein Verfahren nicht geführt werden kann. In welchen 
Fällen das bedeutendste Kriterium des kooperativen Verhaltens der betroffenen 
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Unternehmen nicht als erfüllt anzusehen ist, wird in den Sätzen 2 bis 4 näher umschrieben. 
Das wesentliche Merkmal ist die Erfüllung der steuerlichen Mitwirkungspflichten, insbeson-
dere die rechtzeitige Abgabe von Steuererklärungen, Country-by-Country-Reportings oder 
Stammdokumentationen im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 3 AO. Dass Mitwirkungspflichten 
schuldhaft nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, ist auch offensichtlich, wenn ein Mit-
wirkungsverzögerungsgeld nach § 200a Absatz 2 AO oder ein Zuschlag nach § 162 Ab-
satz 4 oder 4a AO festgesetzt worden ist (Satz 3 Nummer 2) oder wenn der inländische 
Steuerpflichtige oder eine ihn nach § 34 AO vertretende oder nach § 79 AO für ihn han-
delnde Person rechtskräftig wegen einer das Unternehmen betreffenden Steuerstraftat 
rechtskräftig verurteilt worden ist (Satz 3 Nummer 3). Es handelt sich um eine beispielhafte 
und nicht abschließende Aufzählung. Für die Beurteilung des kooperativen Verhaltens wer-
den im Grundsatz die letzten 5 Jahre betrachtet. 


Daneben müssen weitere Voraussetzungen vorliegen, die für ein internationales Risikobe-
wertungsverfahren unbedingt erforderlich sind. Fehlt die Bereitschaft und Zusage des lei-
tenden Unternehmens, die besonderen Mitwirkungspflichten des jeweiligen Verfahrens zu 
erfüllen, ist eine Durchführung des Verfahrens ausgeschlossen (Absatz 4 Satz 2 Num-
mer 2). Die betrifft insbesondere die Abgabe der in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Unterla-
gen und Zusicherungen. 


In die Prüfung, ob ein internationales Risikobewertungsverfahren durchgeführt wird, ist 
auch die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens einzubeziehen (Absatz 4 
Satz 2 Nummer 3). Wenn die Durchführung des Verfahrens zu einem erheblichen administ-
rativen Aufwand für die Steuerverwaltung führen würde, der in keinem angemessenen Ver-
hältnis zum erwarteten Erkenntnisgewinn aus dem Verfahren steht, ist durch die Finanzbe-
hörden eine sorgfältige Abwägung zwischen den Interessen des Antragstellers und den 
Interessen der Finanzverwaltung vornehmen. 


Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich um noch neue Verfahren handelt, in die 
viele Akteure im In- und Ausland einzubeziehen sind und für die nicht überall praktische 
Erfahrungen bestehen. Die bisherigen Pilotverfahren zu ICAP, ETACA und CBD haben ge-
zeigt, dass diese Verfahren aufwendig sind. Sie sind speziell für größere Konzerne vorge-
sehen und erfordern eine sorgfältige Planung und Umsetzung, um sicherzustellen, dass sie 
effektiv durchgeführt werden. Aufgrund der begrenzten Ressourcen der Steuerverwaltung 
ist es notwendig, eine sorgfältige Abwägung zwischen den Kosten für die Verwaltung und 
den erwarteten Vorteilen aus dem Verfahren vorzunehmen. Die Finanzverwaltung ist aber 
auch gehalten, sicherzustellen, dass sie ausreichende Ressourcen bereitstellt, damit ein 
Verfahren angemessen und effizient durchgeführt werden kann. 


Insbesondere wenn eine ausländische Finanzbehörde die Initiative für ein internationales 
Risikobewertungsverfahren ergreift, sich die Konzernspitze folglich im Ausland befindet, 
und nachgeordnete Konzernunternehmen in Deutschland einbezogen werden sollen, ist es 
wichtig, abzuwägen, ob der Umfang der Aktivitäten in Deutschland ausreichendes Potenzial 
bietet, um Erkenntnisse für die inländischen Beteiligten aus dem Verfahren zu gewinnen. 
Zeigt sich bereits in den Gesprächen mit den interessierten anderen Finanzverwaltungen 
vor Eröffnung eines Verfahrens (etwa in der Auswahlphase im Rahmen von ICAP), dass 
sich eine übereinstimmende Risikoeinschätzung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erzie-
len lassen wird, z. B. weil die Positionen zu den Sachverhalten, die für eine Bewertung in 
Betracht gezogen werden, zu weit auseinanderliegen, ist ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren nicht zielführend (Absatz 4 Satz 2 Nummer 4). In diesen Fällen könnte viel-
mehr geprüft werden, ob andere Verfahren, wie z. B. eine gemeinsame Prüfung im Sinne 
des § 12a (neu) des EU-Amtshilfegesetzes oder § 117e AO-E zweckmäßiger ist. 


Verfahren wie ICAP und ETACA sind besonders dann effektiv, wenn sich mehrere Staaten 
daran beteiligen. Finden sich nicht genügend Staaten, die bereit sind, an einem vorgeschla-
genen Verfahren teilzunehmen, ist eine Durchführung des internationalen Risikobewer-
tungsverfahrens bzw. eine Teilnahme der deutschen Finanzverwaltung im Hinblick auf den 
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Aspekt der oben beschriebenen Wirtschaftlichkeit nicht zweckmäßig. Dieselbe Situation ist 
gegeben, wenn die wirtschaftliche Tätigkeit der inländischen Unternehmen in den Staaten, 
die sich beteiligen wollen, unbedeutend ist (Absatz 4 Satz 2 Nummer 5). Auf die Entschei-
dungen anderer Staaten, an einem internationales Risikobewertungsverfahren teilzuneh-
men, hat die deutsche Finanzverwaltung naturgemäß keinen Einfluss. 


Absatz 5 


Absatz 5 enthält Ausführungen zum Beginn und Ende eines internationalen Risikobewer-
tungsverfahrens. Hat die Prüfung der Voraussetzungen des Absatzes 4 und die Abstim-
mung mit den zuständigen ausländischen Behörden ergeben, dass ein internationales Ri-
sikobewertungsverfahren durchgeführt wird, erhält der Antragsteller eine unverbindliche In-
formation über die Einleitung des Verfahrens, einschließlich der Mitteilung über die teilneh-
menden Staaten und die zu bewertenden Sachverhalte. Ist ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren nach Prüfung im Sinne des Absatzes 4 ausgeschlossen, wird der inländi-
sche Steuerpflichtige auch darüber informiert. 


Ein internationales Risikobewertungsverfahren kann auf verschiedene Weise beendet wer-
den. Der Regelfall wird die Beendigung durch Erstellung und Übersendung eines Risikobe-
wertungsberichts (vgl. dazu Absatz 6) sein nach einer abschließenden Durchführung des 
Verfahrens. Da es sich um ein freiwilliges Verfahren handelt, hat der inländische Steuer-
pflichtige zudem die Möglichkeit, jederzeit von dem Verfahren zurückzutreten und es 
dadurch zu beenden. Auch die Finanzverwaltung kann das Verfahren vor dessen Abschluss 
beenden. Das Gesetz sieht diese Möglichkeit vor, wenn es an einer Zusammenarbeit zwi-
schen den Finanzbehörden und dem Steuerpflichtigen fehlt, die eine Fortführung und einen 
Abschluss des Verfahrens ermöglichen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Uneinig-
keit über den Umfang vorzulegender Unterlagen oder zu erteilender Auskünfte besteht oder 
die technischen oder rechtlichen Voraussetzungen fehlen, um die Daten auszutauschen. 
Ohne die Möglichkeit eines vollständigen Austauschs der für das Verfahren erforderlichen 
Daten zwischen den beteiligten Unternehmen und den Finanzverwaltungen ist eine Durch-
führung eines internationalen Risikobewertungsverfahrens nicht möglich. 


Über die Beendigung des Verfahrens wird der Antragsteller und die ausländische zustän-
dige Behörde oder die zuständigen Behörden, wenn mehrere Staaten beteiligt waren, in-
formiert. 


Absatz 6 


Das Ergebnis der Bewertung wird mit den beteiligten Staaten abgestimmt. Das bedeutet, 
dass sich die beteiligten Staaten in dem Prozess des Verfahrens austauschen und bemü-
hen, zu einer einheitlichen Einschätzung zu kommen, ob die untersuchten Sachverhalte ein 
geringes oder nicht geringes Risiko beinhalten oder ggfs. eine Einschätzung nicht möglich 
ist. Ein einheitliches Votum ist allerdings nicht erforderlich. In den Risikobewertungsbericht 
ist jedenfalls das Votum der inländischen Finanzverwaltung aufzunehmen. Ein zusammen-
gefasster Bericht, in dem die Bewertungen auch der ausländischen beteiligten Behörden 
wiedergegeben werden, ist nicht ausgeschlossen. 


Der Risikobewertungsbericht soll die folgenden Angaben enthalten: 


– Eine Beschreibung aller bewerteten Sachverhalte. 


– Eine Liste der beteiligten Unternehmen und der an dem internationalen Risikobewer-
tungsverfahren beteiligten Staaten und Hoheitsgebiete. 


– Die Einschätzung der steuerlichen Risiken der bewerteten Sachverhalte. Für die Frage, 
ob weitere Ermittlungen unterbleiben können, ist insbesondere relevant, welche Sach-
verhalte mit einem geringen Risiko bewertet wurden. In den Risikobewertungsbericht 
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können aber auch Aussagen dazu aufgenommen werden, welche Sachverhalte mit 
einem nicht geringen Risiko bewertet wurden oder nicht bewertbar waren. 


– Die Angabe, welche Zeiträume diese Bewertung umfasst hat. 


Der Risikobewertungsbericht wird dem Antragsteller bzw. dem inländischen leitenden Un-
ternehmen übersandt. Dabei ist auf § 194 Absatz 1a AO-E hinzuweisen. Das bedeutet, 
dass die Außenprüfungsstellen bei der Festlegung des sachlichen Umfangs einer Außen-
prüfung entscheiden, ob und in welchem Umfang weitere Ermittlungen im Rahmen einer 
Außenprüfung aufgrund der Erkenntnisse aus dem internationalen Risikoanalyseverfahren 
unterbleiben sollen. Die untergesetzlichen Regelungen zu den einzelnen Verfahren können 
vorsehen, dass die Übersendung des Risikobewertungsberichts zeitlich mit den beteiligten 
Finanzverwaltungen der anderen Staaten koordiniert wird oder dass ein gemeinsamer Ab-
schlussbericht zu erstellen ist. 


Absatz 7 


Absatz 7 enthält Regelungen zur Zusammenarbeit zwischen den Länderfinanzbehörden 
und dem Bundeszentralamt für Steuern bei der Durchführung internationaler Risikobewer-
tungsverfahren. Da die Verfahren Elemente der zwischenstaatlichen Rechts- und Amtshilfe 
beinhalten und grundsätzlich eine Mitwirkung an (späteren) Außenprüfungen nach § 19 
FVG in Betracht kommt, ist das Bundeszentralamt für Steuern als dafür zuständige Behörde 
stets einzubeziehen. Aus diesem Grund wird dem Bundeszentralamt für Steuern die Koor-
dination internationaler Risikoanalyseverfahren und die Mitwirkung an diesen Verfahren als 
neue Aufgabe zugewiesen.  


Geht beim zuständigen Finanzamt ein Antrag eines inländischen Steuerpflichtigen für ein 
internationales Risikobewertungsverfahren ein, ist das Bundeszentralamt für Steuern ent-
sprechend unverzüglich darüber zu informieren. Anregungen zur Durchführung eines inter-
nationalen Risikoanalyseverfahrens eines anderen Staates gehen nach den Vereinbarun-
gen über den zwischenstaatlichen Informationsaustausch beim Bundeszentralamt für Steu-
ern ein. Dieses hat das für die Besteuerung des Unternehmens zuständige Finanzamt, das 
an dem Verfahren beteiligt werden soll, ebenso unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. 
Es kann vorkommen, dass mehrere inländische Unternehmen betroffen sind, für die unter-
schiedliche Finanzämter zuständig sind. Sofern es ein inländisches Unternehmen gibt, das 
den gesamten inländischen Teil der Unternehmensgruppe leitet, erhält das Finanzamt die 
Information, welches für Besteuerung dieses Unternehmens zuständig ist. Fehlt es an ei-
nem Unternehmen, das den inländischen Teil der Unternehmensgruppe leitet, werden 
durch das Bundeszentralamt für Steuern alle betroffenen Finanzämter informiert. In diesen 
Fällen ist es für einen effektiven Ablauf des weiteren Verfahrens zweckmäßig, dass unter 
den betroffenen Finanzämtern eine Zuständigkeitsvereinbarung für die Durchführung des 
internationalen Risikoanalyseverfahrens getroffen wird, daher soll das Bundeszentralamt 
für Steuern auf eine solche hinwirken. 


Internationale Risikobewertungsverfahren erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Bundeszentralamt für Steuern und den betroffenen Landesfinanzbehörden. Die Ent-
scheidung, ob ein internationales Risikobewertungsverfahren geführt werden kann, die Ver-
fahrensdurchführung und der Abschluss sollten daher einvernehmlich vorgenommen wer-
den. Die eigentliche Risikobewertung erfolgt dabei federführend durch die zuständige Lan-
desfinanzbehörde, da diese über die entsprechenden Kenntnisse der betroffenen Unter-
nehmen verfügt, unter Mitwirkung des Bundeszentralamtes für Steuern.  


Zu Nummer 3 (§ 102 Absatz 4 Satz 3) 


Intermediäre im Sinne des § 138d Absatz 1 AO sind unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 138m Absatz 1 Satz 1 AO dazu verpflichtet, der Finanzverwaltung innerstaatliche 
Steuergestaltungen mitzuteilen. Intermediäre können aber auch solche Personen sein, die 
einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die in § 102 Absatz 1 Nummer 3 
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Buchstabe b AO bezeichneten Personen können Auskunft über das verweigern, was ihnen 
in ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Steuerbevollmächtigter oder vereidigter Buchprüfer (Berufsgeheimnisträger) anvertraut 
worden oder bekannt geworden ist, also mandatsbezogene Geheimnisse (vgl. BFH v. 
27.9.2017 - XI R 15/15, BStBl. II 2018, 155). Die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 
ist nach § 203 StGB strafbewehrt. Soweit die vorgenannten Berufsgeheimnisträger vom 
Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung – allgemein oder nach entsprechendem Hin-
weis – von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden wurden (vgl. § 138m Absatz 2 AO), 
gilt das Auskunftsverweigerungsrecht und damit die Strafbewehrung nach § 203 StGB be-
reits nach geltendem Recht nicht (§ 102 Absatz 3 AO). In diesem Fall muss der Intermediär 
dem Bundeszentralamt für Steuern alle in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 9 AO be-
zeichneten Angaben mitteilen, also auch Angaben, die personenbezogen sind.  


In Fällen, in denen die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Nummer 2, 3 
und 9 AO bezeichneten Angaben mangels Entbindung des Berufsgeheimnisträgers von der 
Verschwiegenheitspflicht auf den Nutzer übergegangen ist, wird durch die Ergänzung in 
§ 102 Absatz 4 Satz 3 AO klargestellt, dass die Mitteilungspflichten der Berufsgeheimnis-
träger hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Nummer 1 und 4 bis 8 AO bezeichneten Angaben 
auch dann bestehen, wenn mit diesen Angaben betroffene Nutzer der innerstaatlichen 
Steuergestaltung identifizierbar sein sollten. Die Offenbarung solcher Daten ist damit nicht 
unbefugt im Sinne des § 203 StGB. 


Zu Nummer 4 (§ 117) 


Zu Buchstabe a (§ 117 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4) 


Die Streichung der Worte „dem inländischen Beteiligten ein mit dem Zweck der Rechts- und 
Amtshilfe nicht zu vereinbarender Schaden entsteht, falls“ dient der Vereinheitlichung der 
Regelungen zum Umgang mit Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnissen o-
der Geschäftsverfahren (Geschäfts- oder Berufsgeheimnis). Die innerstaatlich anwendba-
ren völkerrechtlichen Vereinbarungen, innerstaatlich anwendbaren Rechtsakte der Europä-
ischen Union sowie das EUAHiG regeln einheitlich, dass von der Übermittlung von Infor-
mationen abgesehen werden kann, wenn andernfalls ein Geschäfts- oder Berufsgeheimnis 
preisgegeben werden würde (Verordnung (EU) Nr. 904/2010 in Artikel 54 Absatz 4; Arti-
kel 21 Absatz 2 Buchstabe d des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steu-
ersachen; Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe c des OECD-Musterabkommens für Doppelbe-
steuerungsabkommen; Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 des OECD-Musterabkommen für Informa-
tionsaustauschabkommen; § 4 Absatz 4 Nummer 2 (neu) EUAHiG (vgl. Artikel X1 Num-
mer 4 Buchstabe c)). Nach der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
handelt es sich bei einem Geschäfts- oder Berufsgeheimnis im Sinne der Amtshilfebestim-
mungen um Tatsachen und Umständen, die von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und 
praktisch nutzbar sind, sofern deren unbefugte Nutzung zu beträchtlichen Schäden führen 
kann (BFH vom 20. Februar 1979, BStBl 1979 II S. 268). Das Schadensrisiko ist mithin 
bereits in der Begriffsbestimmung zum Geschäfts- oder Berufsgeheimnis umfasst. Insoweit 
wird diesem Gesichtspunkt im Rahmen der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens bei der 
Entscheidung über die Übermittlung von Informationen weiterhin Rechnung getragen. 


Zu Buchstabe b (§ 117 Absatz 6 – neu –) 


Mit dem neu eingefügten Absatz 6 Satz 1 erster Halbsatz wird geregelt, dass § 2a Absatz 5 
Nummer 2 AO nicht gilt, soweit seine Anwendung der Inanspruchnahme oder der Leistung 
der zwischenstaatlichen Amtshilfe entgegensteht. Nach § 2a Absatz 5 Nummer 2 AO gel-
ten die Vorschriften u. a. der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung - 
DSGVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen entspre-
chend für Informationen, die sich auf identifizierte oder identifizierbare Körperschaften, 
rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Personenvereinigungen oder Vermögensmassen be-
ziehen. Das Schutzniveau der DSGVO wird in Bezug auf Unternehmensdaten in anderen 
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Mitgliedstaaten und in Drittstaaten weder gewährleistet noch kann dies erwartet werden, da 
der Anwendungsbereich der DSGVO nur natürliche Personen erfasst. Die Anforderungen 
der DSGVO können daher im Fall von Unternehmensdaten im Rahmen des zwischenstaat-
lichen Informationsaustausches nicht erfüllt werden. Aus diesem Grund hat der Gesetzge-
ber mit Artikel 3 Nummer 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) in 
§ 138a AO mit Absatz 8 eine Regelung ergänzt, der zufolge § 2a Absatz 5 Nummer 2 AO 
nicht gilt. Die Notwendigkeit des rechtssicheren Informationsaustausches in Bezug auf Un-
ternehmensdaten besteht über den Austausch länderbezogener Berichte im Sinne des 
§ 138a AO insgesamt. Der neue Absatz 6 stellt durch die Verortung in § 117 AO, als der 
zentralen Vorschrift zur Inanspruchnahme und Leistung steuerlicher Amtshilfe, sicher, dass 
durch die Rückausnahme von der Anwendung der DSGVO auf Unternehmensdaten der 
unionsrechtlich und völkervertraglich geschuldete und steuerfachlich gebotene Austausch 
ohne Rechtsunsicherheiten fortgesetzt werden kann. Durch die Vorschrift werden Unter-
nehmensdaten nicht schutzlos gestellt. Im Rahmen des zwischenstaatlichen Informations-
austausches sind rechtliche (Steuergeheimnis, Verwendungszweckbeschränkungen), or-
ganisatorische (Peer Review-Prozesse) und technische (verschlüsselte Kommunikation) 
Vorkehrungen zum Schutz ausgetauschter Daten vereinbart, die uneingeschränkt auch für 
Unternehmensdaten gelten. 


Die Rückausnahme gilt nur, soweit die DSGVO der Inanspruchnahme oder der Leistung 
der Amtshilfe entgegensteht. Die Regelung bleibt im Übrigen ohne Auswirkung. Insbeson-
dere hat sie keinen Einfluss auf die Definition von „personenbezogenen Daten“ durch § 2a 
Absatz 5 AO, die für den Umfang des Steuergeheimnisses nach § 30 AO maßgeblich ist. 
Der zweite Halbsatz stellt dies klar. 


Zu Nummer 5 (§ 117e – neu –) 


Mit dem neu eingefügten § 117e AO wird ein Rechtsrahmen zur Inanspruchnahme und 
Leistung besonderer Formen der Amtshilfe im Verhältnis zu Drittstaaten geschaffen. In An-
betracht zunehmender grenzüberschreitender Aktivitäten von Steuerpflichtigen ist es im In-
teresse um einer Durchsetzung von Steuergerechtigkeit und die Förderung steuerlicher 
Rechtssicherheit geboten, die nötige Verwaltungszusammenarbeit mit Steuerbehörden in 
Drittstaaten zu intensiveren. Als besondere Formen der Amtshilfe gelten namentlich die 
Durchführung gleichzeitiger und gemeinsamer Prüfungen und die Anwesenheit von inlän-
dischen Bediensteten im Ausland, beziehungsweise der Anwesenheit von ausländischen 
Bediensteten im Inland. Diese besonderen Formen der Amtshilfe sind aufgrund der EU-
Amtshilferichtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 für den Bereich der Umsatzsteuer 
etabliert, soweit die Kooperation der Mitgliedstaaten untereinander betroffen ist. 


Die innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Abkommen über die Amtshilfe enthalten 
teilweise Rechtsgrundlagen bezüglich besonderer Amtshilfeformen. Nach Artikel 8 und 9 
des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen können die zustän-
digen Behörden einander ersuchen, gleichzeitige Steuerprüfungen durchzuführen bezie-
hungsweise für Zwecke einer Steuerprüfung Bedienstete in das Ausland zu entsenden. Be-
sondere Formen der Amtshilfe können daneben im zwischenstaatlichen Verhältnis auch auf 
Bestimmungen gestützt werden, die Artikel 26 des OECD-Musterabkommens für Doppel-
besteuerungsabkommen entsprechen (Kommentar zu dem OECD-Musterabkommen, Art. 
26, Tz. 9.1, abrufbar unter: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-
income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page1; zuletzt abge-
rufen am 09.06.2023). Die Durchführung der Amtshilfe auf Basis dieser Rechtsgrundlagen 
ist für deutsche Finanzbehörden und Steuerpflichtige jedoch mit Unsicherheiten verbunden, 
da es bislang an innerstaatlichen Regelungen mangelt, die ihre Anwendung konkretisieren. 


Absatz 1 


In Absatz 1 wird geregelt, nach welcher Maßgabe deutsche Finanzbehörden im Verhältnis 
zu Drittstaaten besondere Formen der Amtshilfe leisten und in Anspruch nehmen können. 
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Satz 1 


Nach Satz 1 können Finanzbehörden im Verhältnis zu Drittstaaten in entsprechender An-
wendung von § 2 Absatz 2 und 13, § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie §§ 10 
bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes besondere Formen der zwischenstaatlichen Amtshilfe in 
Anspruch nehmen und unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit leisten. 


Als Drittstaaten werden alle Staaten und Hoheitsgebiete legal definiert, die nicht Mitglied-
staaten der Europäischen Union sind. Mit dem Verweis auf §§ 10 bis 12a des EU-Amtshil-
fegesetzes legt die Norm fest, dass als besondere Formen der Amtshilfe die Anwesenheit 
von Bediensteten aus Drittstaaten im Inland (§ 10 EUAHiG), die Anwesenheit von inländi-
schen Bediensteten in Drittstaaten (§ 11 EUAHiG), die gleichzeitige Prüfung mit Drittstaa-
ten (§ 12 EUAHiG) und die gemeinsame Prüfung mit Drittstaaten (§ 12a EUAHiG) gelten. 
Die genannten Regelungen werden für die Amtshilfe im Verhältnis zu Drittstaaten für ent-
sprechend anwendbar erklärt, wobei die in Absatz 2 genannten speziellen Maßgaben zu 
berücksichtigen sind. 


Der Verweis auf § 2 Absatz 2 des EUAHiG bewirkt, dass die Bestimmung des Begriffs „Per-
son“, der in §§ 12 und 12a EUAHiG Verwendung findet, auch in Fällen des § 117e AO gilt. 
Mit dem Verweis auf § 2 Absatz 13 EUAHiG wird die entsprechende Geltung des Begriffs 
„behördliche Ermittlung“ angeordnet. Die in Bezug genommenen Bestimmungen in § 3 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a EUAHiG betreffen die Benennung zuständiger Bediens-
teter der Bundes- und Landesfinanzbehörden durch das BZSt, um diesen zu ermöglichen, 
Informationen direkt mit den zuständigen Behörden der Drittstaaten auszutauschen. 


Die Leistung besonderer Formen der Amtshilfe ist, anders als ihre Inanspruchnahme durch 
die Finanzbehörden, nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ihre Gegenseitigkeit ver-
bürgt ist. Das Erfordernis der Gegenseitig ist insbesondere im Zusammenhang mit der An-
wesenheit von Bediensteten im Ausland von Bedeutung, die auch als Bestandteil einer ge-
meinsamen Prüfung möglich ist. Das Zulassen von Anwesenheiten ausländischer Bediens-
teter im Inland mit den in § 10 EUAHiG genannten Befugnissen ist also – als Einzelmaß-
nahme oder im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung – nur insoweit möglich, wie der Dritt-
staat im umgekehrten Fall bereit wäre, Anwesenheiten deutscher Bediensteter dort zuzu-
lassen. 


Satz 2 


Bei § 117e AO handelt es sich um eine gegenüber § 117 AO speziellere Regelung. Soweit 
§ 117e AO keine anderslautende Regelung trifft, gilt der Grundtatbestand des § 117 AO 
uneingeschränkt, was in Satz 2 klargestellt wird. 


Absatz 2 


Absatz 2 enthält Anwendungsregelungen in Bezug auf die in Absatz 1 Satz 1 für entspre-
chend anwendbar erklärten Normen, die sich aus dem EUAHiG ergeben. Die Anwendungs-
bestimmungen tragen der Tatsache Rechnung, dass im Verhältnis zu Drittstaaten der ein-
heitliche Rechtsrahmen, den die EU-Amtshilferichtlinie vorgibt, nicht besteht. 


Satz 1 


Nummer 1 


Nach Satz 1 Nummer 1 liegt es im Ermessen des BZSt, Bediensteten aus Drittstaaten, die 
bei behördlichen Ermittlungen deutscher Finanzbehörden anwesend sind, die Teilnahme 
mittels elektronischer Kommunikationsmittel zu gestatten, wohingegen dies im Rahmen der 
Amtshilfe unter Mitgliedstaaten grundsätzlich zu gestatten ist. Die Regelung in § 10 Ab-
satz 1 Satz 2 erster Halbsatz EUAHiG setzt die EU-Amtshilferichtlinie um. Eine gleichlau-
tende Verpflichtung nach dem Recht in Drittstaaten ist nicht zu erwarten, weshalb die 
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Gewährung im Hinblick auf das Gebot der Gegenseitigkeit der Entscheidung des BZSt im 
jeweiligen Einzelfall überlassen bleibt. 


Nummer 2 


Nach Satz 1 Nummer 2 sollen das BZSt und die zuständige Finanzbehörde im Inland nach 
Möglichkeit das Ersuchen eines Drittstaates auf die Anwesenheit seiner Bediensteten auf 
deutschem Hoheitsgebiet oder die Durchführung einer geleichzeitigen oder gemeinsamen 
Prüfung innerhalb von 60 Tagen seit Eingang des Ersuchens beantworten. Die Fristen in 
§ 10 Absatz 1 Satz 3 und § 12 Absatz 5 Satz 2 setzen Vorgaben der EU-Amtshilferichtlinie 
um und sind im Verhältnis zu Drittstaaten nicht zwingend zu beachten. 


Nummer 3 


Satz 1 Nummer 3 bestimmt, dass sich die Zulässigkeit des Austausches von Informationen 
im Rahmen der Anwesenheit von Bediensteten und der Durchführung gleichzeitiger und 
gemeinsamer Prüfungen nicht nach dem EUAHiG bestimmt, sondern sich nach den im je-
weiligen konkreten Fall innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vereinbarungen rich-
tet. Als innerstaatlich anwendbare völkerrechtliche Vereinbarungen kommen besonders 
das jeweils geltende Doppelbesteuerungsabkommen und das Übereinkommen über die 
gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in Betracht. Die Anwendung der konkreten Rechts-
grundlage bestimmt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung des sachlichen und zeitlichen 
Anwendungsbereichs der in Betracht kommenden Vereinbarungen. Die Regelung hat inso-
weit keine signifikante Auswirkung, als sich die grundlegenden Prinzipien des Informations-
austausches – insbesondere die Zulässigkeitsvoraussetzung der voraussichtlichen Erheb-
lichkeit sowie die Geheimhaltungsbestimmungen und Verwendungszweckbegrenzung – in 
allen im Inland angewandten Vereinbarungen niederschlagen. Sofern im Einzelfall im Ver-
hältnis zu einem Drittstaat eine völkerrechtliche Vereinbarung nicht getroffen oder inner-
staatlich nicht anwendbar ist, ist der Informationsaustausch unter den Bedingungen der in 
§ 117 Absatz 3 AO geregelten Kulanzamtshilfe möglich. 


Nummer 4 


Nach Satz 1 Nummer 4 sollen die an einer gemeinsamen Prüfung beteiligten deutschen 
Behörden darauf hinwirken, dass die Feststellungen, über die mit dem Ausland Einverneh-
men erzielt werden konnte, in einem gemeinsamen Prüfungsbericht festgehalten werden. 
Die Regelung in § 12a Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz setzt die EU-Amtshilferichtlinie um. 
Eine gleichlautende Verpflichtung nach dem Recht in Drittstaaten ist nicht zu erwarten, wes-
halb es den Finanzbehörden unmöglich sein kann, den Anforderungen zu entsprechen. 


Nummer 5 


Nach der Nummer 5 liegt es im Ermessen der an einer gemeinsamen Prüfung beteiligten 
deutschen Behörden, mit der zuständigen Behörde des Drittstaats die Unterstützung bei 
der Beweisführung in dem Drittstaat zu vereinbaren. Voraussetzung ist daneben, dass im 
Gegenzug eine entsprechende Zusicherung seitens des Drittstaates gegeben wird. Die Re-
gelung in § 12a Absatz 4 Satz 4 EUAHiG setzt eine Verpflichtung der EU-Amtshilferichtlinie 
um. Eine gleichlautende Verpflichtung nach dem Recht in Drittstaaten ist nicht zu erwarten. 
Die Beweisführung bei Bedarf wechselseitig zu unterstützen, kann im Interesse der Steu-
erbehörden und der betroffenen Person dazu beitragen, die Wirksamkeit der grenzüber-
schreitenden Kooperation zu stärken. 


Satz 2 


Nach Satz 2 tritt bei der entsprechenden Anwendung des § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 AO 
und Absatz 3a sowie §§ 10 bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes an die Stelle des zentralen 
Verbindungsbüros das BZSt. Soweit §§ 12 und 12a das zentrale Verbindungsbüro des an-
deren Mitgliedstaates voraussetzt, tritt an dessen Stelle im Fall eines Drittstaates die 
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Behörde, die die Funktion der zuständigen Behörde im Bereich der steuerlichen Informati-
onsamtshilfe ausübt. 


Satz 3 


Nach Satz 3 erster Halbsatz findet § 12 Absatz 7 EUAHiG keine Anwendung. Das in dieser 
Norm geregelte Absehen von einer Anhörung gilt infolge des Verweises in § 12a Absatz 1 
Satz 4 EUAHiG auch für gemeinsame Prüfungen. 


Nach Satz 3 zweiter Halbsatz kann abweichend von § 117 Absatz 4 Satz 3 von einer An-
hörung des inländischen Beteiligten in Fällen einer gleichzeitigen oder gemeinsamen Prü-
fung nach pflichtgemäßem Ermessen der Finanzbehörde längstens bis zur Bekanntgabe 
der Prüfungsanordnung abgesehen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich im In-
land um eine Außenprüfung handelt und eine frühere Anhörung den Erfolg der Prüfung 
gefährden würde. 


Absatz 3 


Absatz 3 stellt klar, dass das Zollkriminalamt hinsichtlich der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union sowie den Verbrauch- und Ver-
kehrssteuern als Zentralstelle der deutschen Zollverwaltung für die internationale Amts- und 
Rechtshilfe entsprechend den Absätzen 1 bis 2 zwischenstaatliche Amtshilfe im Zuständig-
keitsbereich der Zollverwaltung bewilligen und um diese ersuchen kann. 


Zu Nummer 6 (§ 138 Absatz 1c – neu –) 


Steuerpflichtige, die einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, einen gewerblichen Be-
trieb oder eine Betriebstätte (§ 12 AO) eröffnen, haben dies grundsätzlich gemäß § 138 
Absatz 1 Satz 1 AO den zuständigen Gemeinden mitzuteilen; Freiberufler haben die Auf-
nahme ihrer Tätigkeit unmittelbar dem nach § 19 AO zuständigen Finanzamt anzuzeigen 
(§ 138 Absatz 1 Satz 3 AO). Im Fall der Anzeige gegenüber der Gemeinde informiert diese 
unverzüglich (i.d.R. binnen zwei Wochen) das nach § 22 AO zuständige Finanzamt. Die 
Anzeigen gemäß § 138 Absatz 1 AO dienen dem Zweck, die für die Besteuerung erforder-
lichen Daten den Finanzbehörden transparent zu machen und diese auch laufend über für 
die Besteuerung relevante Veränderungen zu informieren. 


Zudem besteht nach § 138 Absatz 1b AO eine Verpflichtung des Steuerpflichtigen, in Fällen 
des § 138 Absatz 1 Satz 1 bis 3 AO dem zuständigen Finanzamt weitere Auskünfte über 
die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse zu erteilen. 
Die Fragebögen zur steuerlichen Erfassung sind nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz 
über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln.  


Sowohl im Hinblick auf die Anzeigen nach § 138 Absatz 1 AO als auch im Hinblick auf die 
Verpflichtung zur Übermittlung eines Fragebogens zur steuerlichen Erfassung (§ 138 Ab-
satz 1b AO) ist unerheblich, welchen Umfang eine beabsichtigte land- und forstwirtschaftli-
che, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit annehmen wird. Gerade in steuerlich nicht 
bedeutsamen Fällen (z. B. wenn ausschließlich steuerfreie Einkünfte erzielt werden) stehen 
der mit der Beantwortung und Auswertung des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung 
einhergehende bürokratische Aufwand auf Seiten des Steuerpflichtigen wie auch der Fi-
nanzverwaltung und die hieraus gewonnenen steuererheblichen Erkenntnisse in einem un-
ausgewogenen Verhältnis.  


Aus Gründen der Verwaltungsökonomie soll in Fallgruppen, in denen in aller Regel kein 
steuerliches Ausfallrisiko besteht (z. B. aufgrund von Steuerbefreiungen oder Steuersatz-
reduzierungen auf 0 Prozent), auf die Anzeigen einer Erwerbstätigkeit nach § 138 Absatz 1 
AO und die hieran regelmäßig anschließende Auskunftspflicht nach § 138 Absatz 1b AO 
gegenüber dem örtlich zuständigen Finanzamt verzichtet werden. Zu diesem Zweck wird in 
§ 138 Absatz 1c AO eine Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen geschaffen, 
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nach der im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder Ausnahmen von 
den Verpflichtungen nach § 138 Absatz 1 und 1b AO durch ein im Bundessteuerblatt zu 
veröffentlichendes Schreiben bestimmt werden können. Dies dient der Verwaltungsverein-
fachung und vermeidet unverhältnismäßigen Deklarations- und Bürokratieaufwand. 


Vorschriften nach anderen Gesetzen über die Anzeige einer Erwerbstätigkeit (z. B. gegen-
über den Gemeinden, § 14 GewO) bleiben davon unberührt. 


Zu Nummer 7 (§ 138a Absatz 8 – aufgehoben –) 


Aufgrund der Einfügung des Absatzes 6 in § 117 (Nummer 3 Buchstabe b) kann der bishe-
rige § 138a Absatz 8 AO, der sich ausschließlich auf den zwischenstaatlichen Austausch 
länderbezogener Berichte bezieht, gestrichen werden. 


Zu Nummer 8 (§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b) 


Nach § 138e Absatz 2 Nummer 3 AO besteht unter den weiteren Voraussetzungen des 
§ 138d Absatz 2 AO eine Mitteilungspflicht, wenn Gestaltungen mit rechtlichen Eigentü-
mern oder wirtschaftlich Berechtigten unter Einbeziehung von Personen, Rechtsvereinba-
rungen oder Strukturen vorliegen, die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 
die mit angemessener Ausstattung, personellen Ressourcen, Vermögenswerten und 
Räumlichkeiten einhergeht (§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a AO) und die in ande-
ren Steuerhoheitsgebieten niedergelassen sind bzw. verwaltet oder kontrolliert werden als 
in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ein oder mehrere wirtschaftliche Eigentümer ansässig 
sind (§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b AO).  


Mit der Ersetzung der Bezeichnung des „wirtschaftlichen Eigentümers“ durch den „wirt-
schaftlich Berechtigten“ wird klargestellt, dass bei der Prüfung, ob das Kennzeichen des 
§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b AO erfüllt ist, einheitlich auf den „wirtschaftlich 
Berechtigten“ i. S. des § 3 Geldwäschegesetzes (GwG) abzustellen ist und nicht teilweise 
auf den „wirtschaftlichen Eigentümer“ i. S. des § 39 Absatz 2 Nummer 1 AO. 


Zu Nummer 9 (§ 138f) 


Zu Buchstabe a (§ 138f Absatz 3 Satz 2) 


Sind mehrere Intermediäre zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung verpflichtet und sind dem mitteilenden Intermediär weitere Intermediäre bekannt, kann 
er im Datensatz nach § 138f Absatz 3 Satz 1 AO - freiwillig – auch die Angaben zu weiteren 
Intermediären machen (§ 138f Absatz 3 Satz 2 AO).  


Durch die Ergänzung des Satzes 2 wird klargestellt, dass der mitteilende Intermediär die 
(personenbezogenen) Angaben zu weiteren Intermediären aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nur mit deren Einwilligung machen darf (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
DSGVO).  


Widerruft ein Intermediär gegenüber dem mitteilenden Intermediär nach der Übermittlung 
des Datensatzes an das BZSt seine Einwilligung, so hat das auf die Rechtmäßigkeit der 
Datenübermittlung keinen Einfluss.  


Die Einwilligung oder deren Widerruf betreffen nicht die Rechtmäßigkeit der Datenverarbei-
tung durch das BZSt. Die Datenverarbeitung durch das BZSt erfolgt nicht einwilligungsba-
siert sondern auf Basis einer entsprechenden Rechtsgrundlage. 


Zu Buchstabe b (§ 138f Absatz 6 Satz 3) 


Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und hat der Nut-
zer ihn hiervon nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermittlung der Angaben nach 
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§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO unter den Voraussetzungen des § 138f 
Absatz 6 Satz 1 AO auf den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung über. Da-
nach hat der Intermediär dem Nutzer u.a. die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO erforderlichen personenbezogenen Angaben, soweit sie dem Nutzer nicht be-
reits bekannt sind, sowie die Registriernummer und die Offenlegungsnummer zur Verfü-
gung zu stellen (vgl. § 138f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 AO). 


Der Intermediär ist nach § 138f Absatz 6 Satz 3 AO schon bisher dazu verpflichtet, die In-
formation des Nutzers nach § 138f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 AO nach dem Zugang der 
Mitteilung der der grenzüberschreitenden Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt 
für Steuern zugewiesenen Offenlegungsnummer unverzüglich zu veranlassen. 


Durch die Änderung des Satzes 3 in § 138f Absatz 6 AO wird der Intermediär ferner dazu 
verpflichtet, gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern auf dessen Verlangen hin mit-
zuteilen, ob und zu welchem Zeitpunkt er dem Nutzer der grenzüberschreitenden Steuer-
gestaltung die zur „Nachmeldung“ der nutzerbezogenen Angaben erforderlichen Informati-
onen nach § 138f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 AO zur Verfügung gestellt hat. In Fällen, in 
denen die personenbezogenen Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 
AO innerhalb der Mitteilungsfristen nicht übermittelt worden sind, soll das Bundeszentral-
amt für Steuern hierdurch in die Lage versetzt werden nachzuprüfen, ob ein Verstoß gegen 
die Mitteilungspflicht durch den Intermediär oder den Nutzer der grenzüberscheitenden 
Steuergestaltung vorliegt. 


Zu Buchstabe c (§ 138f Absatz 8) 


Ist ein Intermediär im Geltungsbereich der AO und zugleich in mindestens einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung verpflichtet, so ist er gemäß § 138f Absatz 8 AO bisher nur dann von der 
Mitteilungspflicht nach den §§ 138d, 138f AO befreit, wenn er nachweisen kann, dass er 
selbst die grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften der zustän-
digen Behörde mitgeteilt hat. 


Die Vorschrift dient der Vermeidung mehrerer identischer Meldungen derselben grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die wegen des automatischen Informationsaustausches unter den Mitgliedstaaten weder 
aus der Sicht der Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch 
aus der Sicht der Intermediäre sinnvoll sind.  


Es ist vor diesem Hintergrund sachgerecht, den Intermediär durch die Änderung des § 138f 
Absatz 8 AO auch dann von der Mitteilungspflicht zu befreien, wenn die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung bereits durch den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung übermittelt worden ist – selbst dann, wenn der Nutzer hierzu nicht vollumfänglich ge-
setzlich verpflichtet war (vgl. § 138f Absatz 6 Satz 5 AO). 


Zu Buchstabe d (§ 138f Absatz 9 Satz 2) 


Nach § 138f Absatz 9 Satz 1 AO sind mehrere Intermediäre derselben grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung nebeneinander zu deren Mitteilung verpflichtet.  


Zur Vermeidung mehrerer identische Meldungen derselben grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die wegen des au-
tomatischen Informationsaustausches unter den Mitgliedstaaten weder aus der Sicht der 
Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch aus der Sicht der 
Intermediäre sinnvoll sind, sieht § 138f Absatz 9 Satz 2 AO eine Befreiung von der Mittei-
lungspflicht vor. Ein Intermediär ist danach von der Mitteilungspflicht gegenüber dem Bun-
deszentralamt für Steuern befreit, soweit er nachweisen kann, dass die in § 138f Absatz 3 
AO bezeichneten Informationen zu derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
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bereits durch einen anderen Intermediär dem Bundeszentralamt für Steuern oder der zu-
ständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang mit 
den dort geltenden Rechtsvorschriften mitgeteilt wurden. 


Gleiches gilt durch die Änderung des Satzes 2 in § 138f Absatz 9 AO in Fällen, in denen 
ein Nutzer derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung die in § 138f Absatz 3 AO 
bezeichneten bereits dem Bundeszentralamt für Steuern oder der zuständigen Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften mitgeteilt hat. 


Zu Nummer 10 (§ 138i) 


Zu Buchstabe a (§ 138i Absatz 1) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2. Die bisher in § 138i AO enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderungen 
in § 138i Absatz 1 AO überführt. 


Zu Buchstabe b (§ 138i Absatz 2 – neu –) 


Soweit innerstaatliche Steuergestaltungen (auch) Steuern betreffen, die von den Ländern 
oder den Gemeinden verwaltet werden, hat das Bundeszentralamt für Steuern den für die 
Nutzer zuständigen Landesfinanzbehörden im automatisierten Verfahren mitzuteilen, dass 
Angaben zu den nach den §§ 138l bis 138n AO mitgeteilten innerstaatliche Steuergestal-
tungen vorliegen. Dabei sind die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer 
anzugeben.  


Die Regelung ist identisch zu der für grenzüberschreitende Steuergestaltung getroffenen 
Regelung in § 138i Absatz 1 AO (bisher § 138i AO), da die bereits für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen implementierten Verwaltungsstrukturen auch für mitgeteilte innerstaat-
liche Steuergestaltungen genutzt werden sollen.  


Eine Information über die Auswertung der Mitteilung erfolgt daher auch hier noch nicht (vgl. 
§ 138j Absatz 4 AO). Durch die Mitteilung, dass Informationen über eine innerstaatliche 
Steuergestaltung vorliegen, und die Übersendung der DE-Registriernummer und die DE-
Offenlegungsnummer soll es den Landesfinanzbehörden auch bei innerstaatlichen Steuer-
gestaltungen ermöglicht werden (automationsgestützt oder personell) zu prüfen, ob ein Nut-
zer die von ihm verwirklichte Steuergestaltung auch in seiner Steuererklärung (vgl. § 138k 
Absatz 2 AO) angegeben hat. 


Zu Nummer 11 (§ 138j) 


Zu Buchstabe a (§ 138j – Überschrift) 


Die Neufassung der Überschrift erfolgt auf Grund der Aufnahme von Bestimmungen zum 
Umgang mit Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen in der zuvor nur für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen getroffenen gesetzlichen Regelung. 


Zu Buchstabe b (§ 138j Absatz 1 Satz 1) 


Das Bundeszentralamt für Steuern ist schon bisher nach § 138j Absatz 1 Satz 1 AO dazu 
verpflichtet, die ihm nach §§ 138f bis 138h AO zugegangenen Mitteilungen über grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen auszuwerten. 


Mit der Änderung des Satzes 1 wird dem Bundeszentralamt für Steuern zusätzlich die Aus-
wertung der nach den §§ 138m bis 138n AO zugegangenen Mitteilungen über innerstaatli-
che Steuergestaltungen aufgetragen. 
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Die Ergebnisse der Auswertung der mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen teilt 
das Bundeszentralamt für Steuern – wie bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen – 
dem Bundesministerium der Finanzen mit (§ 138j Absatz 1 Satz 4 AO). Dabei sind perso-
nenbezogene Daten der Intermediäre, der Nutzer und ggf. anderer an der Steuergestaltung 
beteiligter Personen nur mitzuteilen, soweit dies zur Erfüllung der in § 3 FVG geregelten 
Aufgaben des Bundesministeriums der Finanzen und ggf. der obersten Finanzbehörden 
der Länder erforderlich ist. Das Bundesministerium der Finanzen prüft dann, ob eine inner-
staatliche Steuergestaltung zum Anlass genommen werden sollte, gesetzgeberische Maß-
nahmen zu ergreifen oder Verwaltungsvorschriften zum Umgang mit der Steuergestaltung 
zu erlassen oder zu ändern. 


Zu Buchstabe c (§ 138j Absatz 2) 


Soweit Steuergestaltungen Steuern betreffen, die ganz oder teilweise den Ländern oder 
Gemeinden zustehen, informiert das Bundesministerium der Finanzen nach § 138j Ab-
satz 2 AO seinerseits die obersten Finanzbehörden der Länder. Diese können dann – 
ebenso wie das Bundesministerium der Finanzen – prüfen, ob die Steuergestaltung Anlass 
dafür bietet, gesetzgeberische Maßnahmen vorzuschlagen, oder ob eine Verwaltungsvor-
schrift zum Umgang mit der Steuergestaltung erlassen werden soll. 


Mit der Aufnahme des Verweises auf die §§ 138m und 138n AO und die Streichung der 
Angabe „grenzüberschreitenden“ wird die bisher nur für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung auch auf innerstaatliche Steuergestaltungen ausgeweitet. 


Zu Buchstabe d (§ 138j Absatz 3) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2 in § 138i AO. Die bisherige Regelung des § 138i AO ist ohne Änderungen in 
§ 138i Absatz 1 AO übernommen worden. 


Zu Buchstabe e (§ 138j Absatz 3a – neu –) 


Die Regelung in § 138j Absatz 3a AO entspricht der diesbezüglich für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen bereits in § 138j Absatz 3 AO enthaltenen Bestimmung.  


Soweit die nach §§ 138m und 138n AO mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen 
Steuern betreffen, die von den Landesfinanzbehörden oder von den Gemeinden verwaltet 
werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern den für die Nutzer zuständigen Finanzbe-
hörden der Länder Angaben zu den mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen sowie 
eigene Ermittlungsergebnisse und die Ergebnisse der Auswertung zum Abruf bereit. 


Zu Buchstabe f (§ 138j Absatz 4) 


Mit der Aufnahme des Verweises auf die §§ 138m und 138n AO und die Streichung der 
Angabe „grenzüberschreitenden“ wird die bisher nur für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung des § 138j Absatz 4 AO auch auf innerstaatliche Steuer-
gestaltungen ausgeweitet. 


Die Regelung stellt nun auch im Hinblick auf innerstaatliche Steuergestaltungen klar, dass 
das Unterbleiben einer Reaktion des Bundeszentralamts für Steuern, des Bundesministe-
riums der Finanzen oder des Gesetzgebers auf die Mitteilung einer Steuergestaltung keine 
Schlüsse auf die steuerrechtliche Zulässigkeit dieser Steuergestaltung zulässt. Die Mittei-
lung einer Steuergestaltung kann außerdem auch im Hinblick auf den Gesetzgeber kein 
schützenswertes Vertrauen des Nutzers oder Intermediärs in die Zulässigkeit seiner Ge-
staltung begründen. Sie kann im Verhältnis zum Gesetzgeber insbesondere nicht dazu füh-
ren, dass Intermediäre oder Nutzer sich nachträglich auf die Zulässigkeit ihrer Gestaltung 
berufen (vgl. insoweit auch BVerfGE 97, 67 [83 f.], zum Schutz der Gewaltenteilung: der 
Gesetzgeber kann durch die Verwaltung nicht gebunden werden). 
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Zu Buchstabe g (§ 138j Absatz 5) 


Durch § 138j Absatz 5 AO wird schon bisher bestimmt, dass die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten aus Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen durch Fi-
nanzbehörden einheitlich ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der AO ist, 
also insbesondere im Sinne des § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und des § 30 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a AO.  


Diese Regelung wird durch die Änderung von Absatz 5 auch auf Mitteilungen über inner-
staatliche Steuergestaltungen ausgedehnt. Denn wie auch bei grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen werden Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen nicht nur 
zur unmittelbaren Unterstützung der Veranlagungstätigkeit verwendet, d.h. zur Festsetzung 
und Erhebung von Steuern beim jeweiligen Nutzer, sondern auch zur rechtspolitischen Be-
wertung von Konzepten über innerstaatliche Steuergestaltungen sowie zur Steuerung der 
Tätigkeit der Finanzbehörden, insbesondere durch Erlass von BMF-Schreiben. Die rechts-
politische Bewertung ist ein Verarbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 AO (Gesetzesfolgenabschätzung), die Steuerung der Tätigkeit der Finanzbehörden 
ist ein Verarbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO. Für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für diese drei unterschiedlichen Zwecke gelten in 
§ 29c Absatz 1 Satz 1 AO unterschiedliche Bedingungen. Durch die Regelung in § 138j 
Absatz 5 AO wird damit zugleich Rechtsklarheit hinsichtlich der Befugnis zur Offenbarung 
oder Verwertung entsprechender Daten (§ 30 Absatz 4 AO) geschaffen. 


Zu Nummer 12 (§ 138k) 


Zu Buchstabe a (§ 138k – Überschrift) 


Die Neufassung der Überschrift erfolgt auf Grund der Aufnahme von Bestimmungen über 
innerstaatliche Steuergestaltungen in eine gesetzliche Regelung, die bisher nur Bestim-
mungen für grenzüberschreitende Steuergestaltungen enthielt. 


Zu Buchstabe b (§ 138k Absatz 1) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2. Die bisher in § 138k AO enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderungen 
in § 138k Absatz 1 AO überführt. 


Zu Buchstabe c (§ 138k Absatz 2 – neu –) 


Durch die Einfügung des Absatzes 2 wird die bereits für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung in § 138k Absatz 1 AO auch auf innerstaatliche Steuerge-
staltungen ausgeweitet.  


Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung verwirklicht, muss er dies in der Steu-
ererklärung für die Steuerart und den Besteuerungszeitraum oder Besteuerungszeitpunkt 
angeben, in der sich der steuerliche Vorteil der innerstaatlichen Steuergestaltung auswirken 
soll. Hierbei genügt es, in der Steuererklärung die vom Bundeszentralamt für Steuern zu-
geteilte DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer anzugeben. Die auf die Nen-
nung der DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer beschränkte Deklarations-
pflicht entlastet die Steuerpflichtigen, weil sie die verwirklichte Steuergestaltung anderen-
falls in ihrer Steuererklärung oder auf entsprechendes Ersuchen des zuständigen Finanz-
amts ausführlich darlegen müssten. Ferner wird durch diese Regelung sichergestellt, dass 
die veranlagungsunterstützende Auswertung der innerstaatlichen Steuergestaltung auch in 
den Fällen möglich ist, in denen den Finanzämtern keine Informationen über das Vorliegen 
einer innerstaatlichen Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern übermit-
telt werden konnten (vgl. § 138i Absatz 2 AO). In diesen Fällen ist ein Datenabruf nach 
§ 138j Absatz 3a AO nur möglich, wenn die Steuerpflichtigen ihre DE-Registriernummer 
und DE-Offenlegungsnummer in der Steuererklärung angeben. 
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Zu Nummer 13 (§§ 138l – neu – bis 138n – neu –) 


Mit den neuen §§ 138l bis 138n AO wird eine Pflicht zur Mitteilung bestimmter innerstaatli-
cher Steuergestaltungen eingeführt, die sich – soweit möglich – eng an den gesetzlichen 
Bestimmungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach 
§§ 138d bis 138h AO orientiert. 


Für das in den neuen §§ 138l bis 138n AO geregelte Verfahren ist die Abgabenordnung, 
insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30, 87b, 93 und 97 AO, unmittelbar anwendbar. Die 
Aufgaben der Bundes- und Landesfinanzbehörden im Zusammenhang mit den neuen Mit-
teilungspflichten sind unter den Begriff der Steuerverwaltung im Sinne des § 1 AO zu sub-
sumieren. Zum einen werden sie mit der Eingliederung in die Abgabenordnung und der 
Aufgabenzuweisung zu den Finanzbehörden kraft Gesetzes zu einer Aufgabe der Steuer-
verwaltung und damit zu einer Steuerverwaltungssache. Des Weiteren ist der Begriff der 
Verwaltung ein Oberbegriff, der alle möglichen Aufgaben und Tätigkeiten der Finanzbehör-
den in ihrem Aufgabenbereich einschließt. Darunter fällt auch die Überwachung von Ne-
benpflichten wie Mitteilungspflichten zur Erfassung grenzüberschreitender Steuergestaltun-
gen, die letztlich auch der Erfüllung von Hauptpflichten, hier der Steuerfestsetzung und -
erhebung, dienen. Die Erfassung und rechtspolitische wie auch veranlagungsunterstüt-
zende Auswertung innerstaatlicher Steuergestaltungen durch die Auferlegung von Mittei-
lungspflichten weist zudem eine derart große Sachnähe zum eigentlichen Besteuerungs-
verfahren auf, dass die hier in Rede stehenden Mitteilungspflichten nicht losgelöst hiervon 
beurteilt und damit unter den Oberbegriff der Steuerverwaltung nach § 1 AO subsumiert 
werden müssen. 


Die Regelungen zur Einführung der Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steuergestaltungen 
sind mit Artikel 12 des Grundgesetzes (GG) vereinbar. Bei den Mitteilungspflichten handelt 
es sich um Berufsausübungsregelungen, die verhältnismäßig sind. Sie verfolgen einerseits 
das legitime rechtspolitische Ziel, ungewollte oder behauptete Gesetzeslücken früher als 
bisher aufspüren und darauf reagieren zu können und andererseits die örtlich zuständigen 
Finanzbehörden in die Lage zu versetzen, die aus den Mitteilungen gewonnenen Informa-
tionen veranlagungsunterstützend auszuwerten. Damit wird auch die Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung gefördert.  


Hinzu kommt, dass die durch § 138l AO den Intermediären neu auferlegten Mitwirkungs-
pflichten durch die Begrenzung der relevanten Gestaltungen und die Beschränkung des 
Kreises potenziell betroffener Nutzer durch § 138l Absatz 5 AO in deutlich weniger Fällen 
als bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen zur Anwendung kommen. Vor diesem 
Hintergrund und im Hinblick auf die verfassungsrechtlich vor allem gebotene Gleichheit der 
Lastenzuteilung (vgl. BVerfGE 84, 239 [268 ff.]) ist die Belastung der Intermediäre durch 
die Mitteilungspflicht nach § 138l AO zumutbar und verhältnismäßig. 


§ 138l – neu – 


Durch diese Regelung wird die innerstaatliche Steuergestaltung definiert. Die durch die 
Vorschrift zudem eingeführte Mitteilungspflicht wird auf solche innerstaatliche Steuergestal-
tungen beschränkt, die bestimmte zusätzliche gestaltungsbezogene oder nutzerbezogene 
Kriterien erfüllen. 


Absatz 1 


§ 138l Absatz 1 AO bestimmt, dass innerstaatliche Steuergestaltungen, die in Absatz 2 de-
finiert werden, dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen sind. Der zur Mitteilung ver-
pflichtete Personenkreis und die für das Mitteilungsverfahren geltenden Bestimmungen, 
insbesondere die bei der Mitteilung zu beachtende Form und Frist ergeben sich aus den 
§§ 138m und 138n AO. 


Absatz 2 
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Satz 1 


§ 138l Absatz 2 Satz 1 AO definiert die mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestal-
tung. Die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen orientieren sich dabei soweit möglich an 
den Merkmalen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach § 138d Absatz 2 Satz 1 
AO.  


Eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 Satz 1 AO ist danach 
jede Gestaltung, die die in den Nummern 1 bis 4 genannten Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt. 


Bei einer Steuergestaltung im Sinne des § 138l AO handelt es sich – wie bei der Steuerge-
staltung im Sinne der §§ 138d ff. AO - um einen bewussten, das reale und/oder rechtliche 
Geschehen mit steuerlicher Bedeutung verändernden Schaffensprozess, bei dem durch 
den Nutzer oder für den Nutzer der Steuergestaltung eine bestimmte Struktur, ein bestimm-
ter Prozess oder eine bestimmte Situation bewusst und aktiv herbeigeführt oder verändert 
wird (z. B. durch Transaktionen, Handlungen, Vereinbarungen). Diese Struktur, dieser Pro-
zess oder diese Situation bekommt dadurch eine steuerrechtliche Bedeutung, die ansons-
ten nicht eintreten würde. Eine Steuergestaltung liegt nicht vor, wenn ein Steuerpflichtiger 
lediglich den Ablauf einer gesetzlichen Frist oder eines gesetzlichen Zeitraums abwartet, 
nach welchem er eine Transaktion steuerfrei oder nicht steuerbar realisieren kann. Uner-
heblich ist, ob die Gestaltung modellhaft angelegt ist. 


Nach § 138l Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO darf die Gestaltung keine grenzüberschreitende 
Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 in Verbindung mit § 138e AO sein. Hier-
durch wird deutlich, dass § 138l AO auf rein innerstaatliche Steuergestaltungen abzielt und 
als Ergänzung der Regelungen des §§ 138d bis 138k AO anzusehen ist. Doppelmeldungen 
sollen hierdurch vermieden werden. 


Die innerstaatliche Steuergestaltung muss zudem eine der in § 138l Absatz 2 Nummer 2 
AO abschließend aufgezählten Steuern zum Gegenstand haben. In Betracht kommen da-
her nur solche Steuergestaltungen, die sich auf Steuern vom Einkommen oder Vermögen 
(z. B. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer), die Gewerbesteuer, die Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer auswirken sollen.  


Außerdem muss nach Nummer 3 mindestens ein Kennzeichen im Sinne des § 138l Ab-
satz 3 AO vorliegen.  


Nach der Nummer 4 muss zudem aus Sicht eines verständigen, unvoreingenommenen 
Dritten der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der innerstaatlichen 
Steuergestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist. Bei der Steuergestaltung 
muss demnach die günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. 
Der Intermediär oder der Nutzer der Gestaltung kann das Gegenteil nachweisen, indem er 
z. B. zwingende außersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete 
Strukturierung einer Transaktion darlegt, die deren steuerlichen Vorteil in den Hintergrund 
treten lassen. Ein relevanter steuerlicher Vorteil liegt vor, wenn ein steuerlicher Vorteil im 
Sinne des § 138d Absatz 3 Satz 1 AO im Geltungsbereich der Abgabenordnung entstehen 
soll. Durch den Verweis auf die Definition des steuerlichen Vorteils in § 138d Absatz 3 
Satz 1 AO wird klargestellt, dass der bei grenzüberschreitenden und innerstaatliche Steu-
ergestaltungen zu prüfende Steuervorteil identisch ist. Ein steuerlicher Vorteil liegt daher 
vor, wenn durch die Steuergestaltung Steuern erstattet werden sollen, Steuervergütungen 
gewährt oder erhöht werden sollen, Steueransprüche entfallen oder verringert werden sol-
len, die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll, oder die Entstehung von 
Steueransprüchen in andere Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungszeit-
punkte verschoben werden soll. Der steuerliche Vorteil ist weder deckungsgleich mit dem 
gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil nach § 42 Absatz 2 Satz 1 AO noch mit dem 
nicht gerechtfertigten Steuervorteil gemäß § 370 Absatz 1 AO. Es genügt, dass die 
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Erlangung eines steuerlichen Vorteils beabsichtigt ist, auf dessen tatsächlichen Eintritt 
kommt es nicht an. 


Satz 2 


§ 138l Absatz 2 Satz 2 AO stellt klar, dass eine innerstaatliche Steuergestaltung auch dann 
vorliegt, wenn sie aus einer Reihe von Gestaltungen besteht. Ferner wird bestimmt, dass 
der Mitteilungspflichtige in diesem Fall sämtliche ihm bekannte Informationen zur Steuer-
gestaltung mitzuteilen hat und nicht nur die aus seiner Sicht maßgeblichen Teile. 


Satz 3 


Entsprechend der für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138d Absatz 3 Satz 3 
AO enthaltenen Bestimmung kann das Bundesministerium der Finanzen nach § 138l Ab-
satz 2 Satz 3 AO auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen für bestimmte Fallgruppen, 
die den Tatbestand des § 138l Absatz 2 Satz 1 AO grundsätzlich erfüllen, im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentli-
chenden Schreiben bestimmen, dass kein steuerlicher Vorteil im Sinne des Satzes 1 Num-
mer 4 anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung aller Umstände 
der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. Hierdurch wird das Bundesministerium der 
Finanzen dazu ermächtigt, durch Verwaltungserlass auf der Grundlage allgemeiner Erfah-
rungswerte oder auf Grund der Ergebnisse der rechtspolitischen Auswertung bestimmte 
Fallgruppen von der Mitteilungspflicht nach § 138l Absatz 1 AO auszunehmen, die als sol-
ches zwar den Tatbestand des § 138l Absatz 2 AO erfüllen, hinsichtlich derer aber kein 
rechtspolitischer oder steuerfachlicher Handlungsbedarf gesehen wird.  


Absatz 3 


§ 138l Absatz 3 AO enthält eine abschließende Aufzählung der Kennzeichen, die bei Vor-
liegen der übrigen Tatbestandsvoraussetzungen des § 138l Absatz 2 AO eine Mitteilungs-
pflicht der innerstaatlichen Steuergestaltung auslösen, wobei das Vorliegen eines dieser 
Kennzeichen ausreicht. 


Satz 1 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO bestimmt - ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a AO - eine vertragliche Vertraulichkeitsklausel als Kennzeichen ei-
ner potenziell mitzuteilenden innerstaatlichen Steuergestaltung. Gesetzliche und standes-
rechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Kenn-
zeichens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die dem Nutzer oder anderen 
an Steuergestaltung Beteiligten eine Offenlegung gegenüber anderen Intermediären oder 
der Finanzverwaltung verbieten. Hingegen erfüllen Vertraulichkeitsklauseln, die die Offen-
legung gegenüber weiteren Intermediären verbieten, die von der potenziellen Mitteilungs-
pflicht der konkreten innerstaatlichen Steuergestaltung nicht erfasst sind, nicht den Tatbe-
stand des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. Insoweit sollen – wie auch 
bei der Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen - die Geschäfts-
geheimnisse der Intermediäre gegenüber konkurrierenden Intermediären gewahrt bleiben, 
was Sinn und Zweck dieses Kennzeichens, eine effektive Mitteilung des steuerlichen Vor-
teils an die Finanzverwaltung sicherzustellen, entspricht. Vereinbaren zwei Parteien eine 
Klausel, wonach die Gestaltung nicht ohne Zustimmung des Erstellers an Dritte weiterge-
leitet werden darf, erfüllt dies auch die Anforderungen des Kennzeichens, denn Dritte sind 
in diesem Fall auch andere Intermediäre oder die Finanzverwaltung. Sind umgekehrt die 
Finanzverwaltung und andere Intermediäre bezüglich der Einzelheiten des steuerlichen 
Vorteils in der Klausel ausdrücklich ausgenommen, führt die Vertraulichkeitsklausel nicht 
zu einer Mitteilungspflicht. Ein Intermediär, dessen Tätigkeit im Zusammenhang mit der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung auf Tätigkeiten im Sinne des § 138d Absatz 1 AO be-
schränkt ist, gilt nach § 138l Absatz 6 AO nicht als an der Gestaltung Beteiligter im Sinne 
des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. 







 - 180 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


In § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO wird – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b AO – die Vereinbarung einer Vergütung des Intermediärs als Kenn-
zeichen definiert, sofern diese von der Höhe des steuerlichen Vorteils abhängt. Dies kann 
ein Indiz für das Vorliegen rein steuerlich motivierter Gestaltungen sein. Erfasst werden 
Erfolgshonorare, die ohne Verletzung der Bundesrechtsanwaltsordnung vereinbart werden 
können und deren Inhalt es gerade ist, eine (zusätzliche) Vergütung bei Eintritt einer Be-
dingung (§ 158 BGB) auszulösen, sofern sich die Bedingung auf den erwarteten steuerli-
chen Vorteil bezieht. Auf die zivilrechtliche Wirksamkeit der Vergütungsvereinbarung 
kommt es nicht an. Die Bestimmungen in § 4a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 
(RVG), § 9a StBerG und § 55a der Wirtschaftsprüferordnung (WPO), nach denen unter be-
stimmten Bedingungen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Erfolgshono-
rare vereinbaren dürfen, bleiben von dem Kennzeichen unberührt. Die Vergütung dieser 
Berufsgruppen wird nicht im Sinne der Vorschrift „in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der 
Steuergestaltung festgesetzt“, wenn sich der Gegenstandswert im Sinne des Rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes allein infolge der Berücksichtigung des erwarteten steuerlichen 
Vorteils erhöht, denn in diesem Fall wäre jede steuerliche Beratung unabhängig von ihrem 
konkreten Inhalt mitteilungspflichtig. 


Die in § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO definierten Kennzeichen sollen – wie auch 
§ 138e Absatz 1 Nummer 2 AO - Gestaltungen erfassen, die in einer Vielzahl weiterer Fälle 
in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden können (Standardisierung). Die Stan-
dardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) Dokumentation als auch die (innere) Struk-
tur der Gestaltung beziehen. Kleinere Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der 
verschiedenen Steuerpflichtigen sind für die Beurteilung der Standardisierung unbeachtlich.  


Wie auch nach § 138e Absatz 1 Nummer 2 AO sind unter dem Merkmal der „standardisier-
ten Dokumentation“ im Sinne des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO Vertragswerke o-
der sonstige mandatsbezogene Dokumente zu verstehen, welche ohne wesentliche Anpas-
sungen an den Einzelfall für die Nutzer musterartig vorbereitet sind. Wesentlich sind An-
passungen in der Form oder der Darstellung, die in der Gesamtbetrachtung die Dokumen-
tation inhaltlich, d. h. die Gestaltung, nicht mehr als gleichartig erscheinen lassen. Das 
Merkmal „standardisierte Dokumentation“ gemäß § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO er-
fasst nur standardisierte Dokumentationen mit Bezug zu einer innerstaatlichen Steuerge-
staltung, standardisierte Dokumentationen zu ausschließlich außersteuerlichen Zwecken 
erfüllen das Kennzeichen hingegen nicht. 


Das Merkmal der „standardisierten Struktur“ bezieht sich dagegen – wie bei § 138e Ab-
satz 1 Nummer 2 AO - nur auf den materiellen Gehalt der Gestaltung, d.h. auf die Idee der 
Gestaltung. Auf das Vorliegen formaler Vertragsmuster für diese Struktur kommt es nicht 
an. Eine „Struktur“ in diesem Sinn liegt vor, wenn mehrere rechtliche oder tatsächliche (Teil-
)Schritte in einer bestimmten (geplanten) Abfolge bewusst getätigt werden, um eine be-
stimmte steuerliche Rechtsfolge zu bewirken. Eine „Struktur“ kann auch dann vorliegen, 
wenn kein eigenständiger wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird, sondern allein der Steuer-
vorteil im Vordergrund steht. Eine „Struktur“ ist standardisiert, wenn die Gestaltung inhaltlich 
oder konzeptionell so aufgebaut ist, dass sie in einer Vielzahl weiterer Fälle in im Wesent-
lichen gleicher Weise eingesetzt werden kann. Sie ist nicht bereits deshalb zu verneinen, 
weil der Intermediär die Gestaltung z. B. betragsmäßig an die Bedürfnisse des Einzelfalls 
anpasst. Wesentlich sind vielmehr solche Anpassungen der Struktur, die die betreffende 
Steuergestaltung inhaltlich oder konzeptionell ändern. Ein Indiz hierfür kann sein, dass sich 
die auf die Steuergestaltung anzuwendenden gesetzlichen Regelungen in Folge der An-
passung verändern. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO erfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe a AO – Fälle des Verlusterwerbs, in denen von einem Beteiligten un-
angemessene rechtliche Schritte planmäßig unternommen werden, um ein laufendes ver-
lustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben, die Haupttätigkeit dieses Un-
ternehmens zu beenden und dessen Verluste dafür zu nutzen, die eigene Steuerbelastung 
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zu verringern einschließlich der zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste. Der Erwerb von 
Unternehmen, deren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs bereits eingestellt war oder die in-
zwischen Gewinne erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst. Auf die Rechts-
form des zu erwerbenden Unternehmens kommt es nicht an. Der Begriff des verlustbrin-
genden Unternehmens ist weit auszulegen; er erfasst sowohl Unternehmen mit Verlustvor-
trägen oder laufenden Verlusten, als auch mit Verlusten, die zwar bereits angelegt sind, die 
sich allerdings erst zukünftig steuerlich realisieren lassen (stille Lasten).Um die Verluste 
eines erworbenen Unternehmens dafür zu nutzen, die eigene Steuerbelastung zu verrin-
gern, muss der Erwerb des Verlustunternehmens in einem solchen Umfang erfolgen, dass 
der Erwerber allein oder zusammen mit nahestehenden Personen die weiteren Schritte ver-
anlassen oder durchsetzen kann. Dies richtet sich nach den jeweiligen einschlägigen (ge-
sellschaftsrechtlichen) Regelungen. Soweit die Verluste aufgrund von Verlustabzugsbe-
schränkungen nach den §§ 8c und 8d des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) nicht genutzt 
werden können, ist das Kennzeichen des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
AO nicht erfüllt. Liegen keine wirtschaftlichen Gründe für die jeweiligen Schritte vor, ist da-
von auszugehen, dass die Gestaltung gezielt dafür genutzt werden soll, Steuern zu vermei-
den oder zu umgehen. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO umfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe b AO – als Kennzeichen solche Fälle, bei denen steuerpflichtige Ein-
künfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger besteuerte Einnahmen 
oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden und damit eine höhere Besteuerung 
vermieden wird. An der Umwandlung können ein Steuerpflichtiger oder mehrere Steuer-
pflichtige sowie verbundene Unternehmen beteiligt sein. Neben den unmittelbaren sind 
auch Umwandlungen über mehrere Stufen erfasst. Unter dem Begriff der „Umwandlung“ ist 
die Umqualifizierung von Einkünften zu verstehen. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c AO umfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe c AO - die zirkuläre Vermögensverschiebung durch die Einbeziehung 
zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche Funktion oder durch an-
dere neutrale Transaktionen. Unter einer Transaktion ist eine gegenseitige - ggf. mehrteilige 
- Übertragung von Gütern oder Rechten zwischen mindestens zwei juristischen oder natür-
lichen Personen, Rechtsträgern oder Vermögensmassen zu verstehen. Eine relevante 
Transaktion im Sinne des Kennzeichens liegt vor, wenn zwischen der Transaktion und der 
„Gestaltung“ der Zweckzusammenhang besteht, die Transaktion - jedenfalls zu einem spä-
teren Zeitpunkt - für die Gestaltung zu nutzen. Bei zirkulären Transaktionen ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass es sich um mindestens zwei Transaktionen handeln muss und 
dass das betroffene Vermögen nach einer Reihe von Transaktionen wieder zum ursprüng-
lichen Nutzer bzw. Steuerpflichtigen zurück gelangt. Für eine solche Transaktion genügt 
bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine juristische Sekunde. Wesent-
lich ist auch, dass die Transaktionen einem Gesamtplan folgen. 


Nach § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d AO ist die Zuordnung desselben steu-
ererheblichen Sachverhalts zu mehreren Nutzern oder Steuerpflichtigen oder mehrfach zu 
einem Nutzer oder Steuerpflichtigen ein die Mitteilungspflicht auslösendes Kennzeichen. 
Damit sollen Konstellationen erfasst werden, die zu einer gesetzlich nicht vorgesehenen 
Mehrfachberücksichtigung führen und daher zu einer Verringerung von Steueransprüchen 
beitragen. 


Nach § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe e AO stellen auch Gestaltungen, die 
zum Gegenstand haben, das durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte zweckge-
richtet steuerwirksame Verluste und ganz oder teilweise steuerfreie Einkünfte erzeugt wer-
den ein die Mitteilungspflicht auslösendes Kennzeichen dar. Das Kennzeichen basiert auf 
dem Gestaltungsmodell der sogenannten Kopplungsgeschäfte. Bei diesem Modell wurden 
gegenläufige Derivategeschäfte dergestalt abgeschlossen, dass garantiert Veräußerungs-
gewinne aus Aktien und in gleicher oder ähnlicher Höhe Verluste aus Termingeschäften 
entstanden sind. Kapitalgesellschaften sollten die Aktienveräußerungsgewinne steuerfrei 
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vereinnahmen und gleichzeitig steuerwirksame Verluste aus Termingeschäften geltend ma-
chen können. Eine ausführliche Beschreibung eines Kopplungsgeschäftes befindet sich in 
der Bundesrats-Drucksache 119/16, Seite 125.  


Im Investmentsteuerrecht wurden in § 39 Absatz 3 InvStG und § 48 Absatz 4 Satz 2 InvStG 
gesetzliche Gegenmaßnahmen getroffen. Zudem hat die Rechtsprechung die Steuerge-
staltungsmöglichkeiten in der Direktanlage dadurch eingeschränkt, dass die Verluste aus 
Termingeschäften als Veräußerungskosten nach § 8b Absatz 2 Satz 1 KStG eingestuft 
wurden (BFH-Urteil vom 9. April 2014, I R 52/12, BStBl II 2014 S. 861). Durch das die Mit-
teilungspflicht auslösende Kennzeichen soll überprüft werden, ob die getroffenen Abwehr-
maßnahmen wirksam sind und ob derartige Gestaltungen trotz der ergangenen Rechtspre-
chung weiter betrieben werden. Zudem soll aufgedeckt werden, wenn es gänzlich neue 
Gestaltungsmodelle mit der gleichen oder einer ähnlichen Zielsetzung wie bei den Kopp-
lungsgeschäften geben sollte. 


Schließlich erfüllen auch Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass ein an der Ge-
staltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unternimmt, um für sich oder einen 
Dritten einen steuerlichen Vorteil im Bereich des Steuerabzugs vom Kapitalertrag zu erzeu-
gen, ein Kennzeichen nach Absatz 3 (§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe f AO). 
Hierunter fallen auch Gestaltungen, die durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte 
das Ziel verfolgen, Steueransprüche zu verringern oder ganz zu vermeiden. Die durch die 
Finanzverwaltung aufgegriffenen Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung 
zeigen, dass der Kapitalmarkt ein großes Potential eröffnet, Transaktionen mit Wertpapie-
ren allein deshalb durchzuführen, um einen Steuervorteil aus der auf die Kapitalerträge 
erhobenen Kapitalertragsteuer zu erzielen. Der Gewinn aus der Transaktion resultiert aus 
dem generierten Steuerbetrag. Transaktionsbedingte Wertänderungsrisiken wurden durch 
Sicherungsgeschäfte ausgeschlossen. Diese Art von Gestaltungsmodellen sollen durch 
das Kennzeichen erfasst werden. 


Satz 2 


§ 138l Absatz 3 Satz 2 AO regelt ergänzend, dass die Grundsätze der Nummer 3 Buch-
stabe b entsprechend für die Gewerbesteuer gelten. 


Satz 3 


§ 138l Absatz 3 Satz 3 AO stellt klar, dass auch bei der Mitteilungspflicht für innerstaatliche 
Steuergestaltungen die Definition des verbundenen Unternehmens nach § 138e Absatz 3 
AO entsprechend gilt. 


Absatz 4 


Durch die Regelung des Absatzes 4 wird die Definition des Nutzers nach § 138d Absatz 5 
AO bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen auch auf den Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung übertragen. 


Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung ist danach die natürliche oder juristische 
Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögensmasse,  


– der die innerstaatliche Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird (Num-
mer 1),  


– die bereit ist, die innerstaatliche Steuergestaltung umzusetzen (Nummer 2), oder  
– die den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung vorgenom-


men hat (Nummer 3).  


Eine innerstaatliche Steuergestaltung wird einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt im 
Sinne der Nummer 1, indem ihm alle erforderlichen Unterlagen und Informationen vorgelegt 
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werden, die er zur Umsetzung der konkreten innerstaatlichen Steuergestaltung benötigt. 
Die Umsetzung der Steuergestaltung muss dann allein von der Entscheidung des Nutzers 
abhängen; hierbei ist in Unternehmen auf die für die Entscheidung über die Implementie-
rung der Steuergestaltung zuständigen Personen abzustellen. Es muss eine erkennbare 
Absicht des Nutzers bestehen, die ihm individuell dargelegte innerstaatliche Steuergestal-
tung umsetzen zu wollen, es kommt aber nicht darauf an, dass er sie auch tatsächlich um-
setzt. Unverbindliche und reine Werbemaßnahmen, mit denen ein Intermediär auf eine Be-
auftragung abzielt, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Tatbestandsmerkmals. 


Die Bereitschaft zur Umsetzung einer innerstaatlichen Steuergestaltung nach Nummer 2 ist 
gegeben, sobald die tatsächliche Umsetzung der Steuergestaltung nur noch von der ab-
schließenden Entscheidung des Nutzers abhängig ist. Die Regelung kommt insbesondere 
zur Anwendung, wenn die Steuergestaltung vom Nutzer selbst, also ohne Beteiligung eines 
Intermediärs, konzipiert worden ist (Inhouse-Gestaltung) und damit keine Unterlagen zur 
Umsetzung bereitgestellt werden müssen. In Unternehmen ist hierbei auf die für die Ent-
scheidung über die Implementierung der Steuergestaltung zuständigen Personen abzustel-
len. 


Wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. § 138d Absatz 5 Nummer 3 
AO) enthält die Definition des Nutzerbegriffs in § 138l Absatz 4 AO in der Nummer 3 einen 
Auffangtatbestand, der Fallgestaltungen erfasst, in denen weder die Voraussetzungen nach 
der Nummer 1 (Bereitstellung zur Umsetzung) noch nach der Nummer 2 (Bereitschaft zur 
Umsetzung) erfüllt sind. Die Regelung kommt z. B. zur Anwendung, wenn ein Vertrag vor-
liegt, dessen Wirkung von einer Bedingung abhängig gemacht wird (aufschiebende Bedin-
gung i. S. d. § 158 BGB). Eine Person ist in diesem Fall erst Nutzer i. S. d. § 138l Absatz 4 
Nummer 3 AO, sobald sie erste Schritte zur Umsetzung der innerstaatlichen Gestaltung 
vornimmt. 


Absatz 5 


Nicht jede innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 AO unterliegt der 
Mitteilungspflicht nach § 138l Absatz 1 AO. Die Mitteilungspflicht wird nach Absatz 5 auf 
Fälle beschränkt, in denen neben den Voraussetzungen des Absatzes 2 mindestens ein 
nutzerbezogenes Kriterium (vgl. § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO) oder ein gestal-
tungsbezogenes Kriterium (vgl. § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO) erfüllt ist.  


Satz 1 


Satz 1 enthält in der Nummer 1 eine abschließende Auflistung nutzerbezogener Kriterien, 
die alternativ erfüllt sein müssen, damit eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 AO mitteilungspflichtig ist. Eine der in der Nummer 1 genannten Voraus-
setzungen muss dabei in einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 AO genannten Zeitpunkte 
vorliegen, d.h. in dem Zeitpunkt, in dem eine innerstaatliche Steuergestaltung dem Nutzer 
zur Umsetzung bereitgestellt wird, in dem er zur Umsetzung bereit ist oder in dem er den 
ersten Umsetzungsschritt macht. Dabei reicht es aus, wenn der Nutzer der Gestaltung in 
nur einem der drei genannten Zeitpunkte eine Voraussetzung gemäß der Nummer 1 erfüllt. 


Die Regelung des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO stellt darauf ab, dass 
der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung – unabhängig von seiner Rechtsform – 
innerhalb von mindestens zwei der drei Kalender- oder Wirtschaftsjahre, die dem Eintritt 
des für die Mitteilungspflicht auslösenden Ereignisses (maßgebendes Ereignis, vgl. § 138n 
Absatz 1 Satz 2 AO) vorausgegangen sind, 


– nach § 1 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes umsatzsteuerbare Umsätze in Höhe von 
mehr als 50 000 000 Euro pro Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr erzielt hat (Umsatz-
schwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa AO), 
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– eine Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 
einschließlich der nach § 32d des Einkommensteuergesetzes dem gesonderten Steu-
ertarif unterliegenden Einkünfte aus Kapitalvermögen von mehr als 2 000 000 Euro im 
Kalenderjahr (Einkünfteschwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb AO) erzielt hat; im Fall der Zusammenveranlagung nach § 26b des 
Einkommensteuergesetzes ist für die Feststellung des Überschreitens der Einkünfte-
schwelle auf jeden Ehegatten oder Lebenspartner abzustellen; es genügt daher, wenn 
in der Person eines Ehegatten oder Lebenspartners die Einkünfteschwelle überschrit-
ten ist, die Einkünfte der Ehegatten oder Lebenspartner sind nicht zusammenzurech-
nen; oder 


– ein Einkommen nach § 8 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes erzielt und dieses 
erhöht um die nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes außer Ansatz bleibenden 
Bezüge und Gewinne und vermindert um die nach § 8b Absatz 3 und 5 des Körper-
schaftsteuergesetzes nicht abziehbaren Betriebsausgaben mehr als 2 000 000 Euro 
im Wirtschaftsjahr (Einkommensschwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe cc AO) beträgt.  


Die Buchstaben b und c begründen eine Mitteilungspflicht bei Nutzern, die keine natürlichen 
Personen sind, in den in § 4 Absatz 2 der Betriebsprüfungsordnung genannten Fällen. 


Nach Buchstabe d besteht eine Mitteilungspflicht ferner, wenn der Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung ein Investmentfonds oder ein Spezial-Investmentfonds im Sinne des 
Investmentsteuergesetzes ist. 


Schließlich sieht Buchstabe e auch eine Mitteilungspflicht in Fällen vor, in denen der Anle-
ger  


– eines Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes Nutzer der innerstaat-
lichen Steuergestaltung ist. Das gilt aber nur, wenn nicht mehr als 100 Anleger an dem 
Investmentfonds beteiligt sind und die Anschaffungskosten der Investmentanteile des 
Anlegers mindestens 100 000 Euro betragen haben (§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe e Doppelbuchstabe aa AO). 


– eines Spezial-Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes Nutzer der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung ist (§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e 
Doppelbuchstabe bb AO). 


Nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO besteht eine Mitteilungspflicht einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung nach § 138l Absatz 2 AO auch, wenn eines der in der Nummer 2 
abschließend genannten gestaltungsbezogenen Kriterien erfüllt ist. Dies hat den Hinter-
grund, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuer und die Grunderwerbsteuer an den Wert 
des übertragenen Vermögens oder Grundbesitzes anknüpfen und relevante innerstaatliche 
Steuergestaltungen in diesem Bereich auch vorliegen können, wenn keines der nutzerbe-
zogenen Kriterien des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist. 


§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO enthält eine Regelung zur sachlichen 
Einschränkung der Mitteilungspflicht im Hinblick auf erbschaft- und schenkungsteuerlich 
relevante innerstaatliche Steuergestaltungen. Eine innerstaatliche Steuergestaltung ist da-
nach nur mitzuteilen, wenn sie zum Gegenstand hat, dass entweder durch Erwerb von To-
des wegen oder durch Schenkung Vermögen übertragen wird, dessen Wert nach § 12 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes voraussichtlich mindestens 
4 000 000 Euro betragen wird. Dieser Schwellenwert bezieht sich nicht nur auf den Wert 
des einzelnen Vermögensanfalls bei einer der beteiligten Personen, sondern auf den Wert 
des gesamten Vermögens, das übertragen wird. Daher ist das gestaltungsbezogene Krite-
rium nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO erfüllt, wenn ein Erblasser 
von Todes wegen Vermögen von voraussichtlich mindestens 4 000 000 Euro an mehrere 
Erben überträgt und die einzelnen Erben jeweils Vermögen unterhalb des Schwellenwerts 
von 4 000 000 Euro erhalten.  
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Im Hinblick auf grunderwerbsteuerlich relevante innerstaatliche Steuergestaltungen be-
stimmt § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO, dass Gestaltung zum Gegen-
stand haben, dass unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer Gesellschaft erworben wer-
den oder übergehen nur mitzuteilen sind, wenn der durch die Anteile vermittelte Grundbe-
sitzwert nach § 8 Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes mindestens 5 000 000 Euro 
beträgt. Sogenannte „Share Deal“-Modelle dürften in der Regel den Tatbestand des § 138l 
Absatz 2 AO erfüllen. Aus der Sicht des Gesetzgebers besteht auch ein Interesse daran, 
unbekannte „Share Deal“-Modelle zu erkennen, um diese nach Möglichkeit einer gerechten 
Besteuerung zuführen zu können. Mit der sachlichen Einschränkung der Mitteilungspflicht 
durch die Bestimmung des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO wird die Mit-
teilungspflicht insoweit auf haushalterisch relevante Steuergestaltungen in diesem Bereich 
beschränkt. 


Satz 2 


Nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO ist bei der Prüfung, ob die Umsatz-
, Einkünfte- oder Einkommensschwelle durch den Nutzer der innerstaatlichen Steuergestal-
tung überschritten wird, auf die Verhältnisse in den letzten drei Jahren, die dem Eintritt des 
die Mitteilungspflicht auslösenden Ereignisses (maßgebendes Ereignis, vgl. § 138n Ab-
satz 1 Satz 2 AO) vorausgegangen sind, abzustellen. Die Regelung in § 138l Absatz 5 
Satz 2 AO ergänzt die vorstehende Bestimmung für Fälle, in denen die Steuerpflicht des 
Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung erst in den letzten drei Kalenderjahren oder 
Wirtschaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO eingetreten ist, entstanden ist. Hierdurch wird sichergestellt, 
dass eine innerstaatliche Steuergestaltung, die der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung 
kennen sollten, auch der Mitteilungspflicht unterfällt, wenn die Steuerpflicht erst kurze Zeit 
vor der Bereitstellung oder gar durch die Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung 
entstanden ist. Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den letzten drei Kalenderjahren oder 
Wirtschaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO eingetreten ist, entstanden, sind die Voraussetzungen des 
§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO auch dann erfüllt, wenn die Umsatz-, 
Einkünfte- oder Einkommensschwelle in dem Kalenderjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO eintritt, voraussichtlich überschritten wird. Bei der Prüfung der 
Umsatz-, Einkünfte- oder Einkommensschwelle sind Rumpfwirtschaftsjahre auf volle Wirt-
schaftsjahre hochzurechnen. Diese Bestimmung legt Nutzern, die bereits unmittelbar nach 
der Unternehmensgründung, der Aufnahme der relevanten Tätigkeit oder nach ihrem Ent-
stehen hohe Umsatzerlöse oder Einkünfte erzielen, für die ersten Wirtschaftsjahre oder Ka-
lenderjahre ihrer Steuerpflicht zusätzliche Überwachungspflichten auf. Dies ist aber aus der 
Sicht des Gesetzgebers angemessen, um insbesondere Fallgestaltungen aufzudecken, in 
denen Unternehmen nur für wenige Jahre und im Wesentlichen zur Umsetzung von gesetz-
geberisch unerwünschten Steuergestaltungsmodellen existieren, und darauf erforderli-
chenfalls reagieren zu können. 


Satz 3 


§ 138l Absatz 5 Satz 3 AO bestimmt, dass bei der Prüfung, ob ein gestaltungsbezogenes 
Kriterium im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a) und b) erfüllt ist, auf die Verhält-
nisse in einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 AO genannten Zeitpunkte abzustellen ist. Es 
reicht dabei aus, wenn die Voraussetzungen in nur einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 
AO genannten Zeitpunkte, d.h. in dem Zeitpunkt, in dem eine innerstaatliche Steuergestal-
tung dem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird, in dem der Nutzer zur Umsetzung der 
innerstaatlichen Steuergestaltung bereit oder in dem der Nutzer den ersten Umsetzungs-
schritt gemacht hat, erfüllt sind. 


Satz 4 
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Nicht in jedem Fall dürfte dem Intermediär bekannt sein, ob ein Nutzer einer innerstattlichen 
Steuergestaltung eines der in § 138l Absatz 5 Satz 1 AO genannten nutzerbezogenen oder 
gestaltungsbezogenen Kriterien erfüllt. Diese zusätzlichen Informationen werden jedoch in 
den Fällen, in denen ein Intermediär existiert, dem die Mitteilungspflicht auch grundsätzlich 
obliegt (vgl. § 138m Absatz 1 Satz 1 AO) von diesem benötigt, um beurteilen zu können, 
ob eine mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestaltung vorliegt, hinsichtlich derer er 
mit dem Eintritt des maßgebenden Ereignisses nach § 138n Absatz 2 AO auch zur Mittei-
lung verpflichtet ist. Durch Satz 4 wird daher bestimmt, dass der (potentielle) Nutzer dem 
Intermediär die für die Anwendung von Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen hat.  


Absatz 6 


Nach § 138l Absatz 6 AO gilt ein Intermediär – wie auch bei grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen - nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“, soweit er im Zusammenhang mit 
der innerstaatlichen Steuergestaltung nur solche Tätigkeiten ausübt, durch die er nach 
§ 138m Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 138d Absatz 1 AO die Stellung eines Intermediärs erlangt 
hat.  


§ 138m – neu – 


§ 138m AO bestimmt, wer zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 AO verpflichtet ist. Durch die Regelung werden die zur Mitteilungs-
pflicht von Intermediären und Nutzern einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung gel-
tenden Bestimmungen (vgl. insbesondere §§ 138f und 138g AO) weitgehend auch auf in-
nerstaatliche Steuergestaltungen übertragen. 


Absatz 1 


Satz 1 


§ 138m Absatz 1 Satz 1 AO bestimmt, dass grundsätzlich der Intermediär einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung verpflichtet ist, diese dem Bundeszentralamt für Steuern mitzutei-
len. Durch den Verweis auf § 138d Absatz 1 AO wird klargestellt, dass die Legaldefinition 
der Intermediärstätigkeiten bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen auch für inner-
staatliche Steuergestaltungen gilt. Die Definition des Intermediärs knüpft daher auch bei 
innerstaatlichen Steuergestaltungen an die Mitwirkung bei den verschiedenen Stadien einer 
Steuergestaltung an, von ihrer Entstehung bis hin zur Verwaltung ihrer Umsetzung.  


Ein Vermarkten liegt vor, wenn die Steuergestaltung am Markt mit dem Ziel der Anbahnung 
einer Geschäftsbeziehung zwischen dem Vermarkter und einem noch unbestimmten Nut-
zer (Dritten) angeboten wird. Das setzt voraus, dass eine bestimmte Steuergestaltung zu-
nächst ohne konkreten Bezug zu einem bestimmten Nutzer entwickelt wird, wobei die Ent-
wicklung nicht durch den Vermarkter erfolgen muss. Eine Steuergestaltung ist auch dann 
am Markt angeboten, wenn nur ein begrenzter potenzieller Nutzerkreis vorhanden ist. Ein 
Vermarkten liegt hingegen nicht vor, wenn eine maßgeschneiderte innerstaatliche Steuer-
gestaltung für einen bestimmten, bereits von Vornherein feststehenden Nutzerkreis konzi-
piert wird. 


Konzipieren ist das Planen, Entwerfen oder Entwickeln einer konkreten Steuergestaltung, 
in der Regel in Bezug zu einem bestimmten Nutzer oder zu einer Gruppe von Nutzern. Vom 
Konzipieren abzugrenzen ist die bloße steuerliche Beurteilung eines von einem Dritten oder 
dem Nutzer entwickelten steuerlichen Konzepts oder die bloße Wiedergabe des Gesetzes-
wortlauts, der Auffassung der Finanzverwaltung oder der Rechtsprechung zu abstrakten 
einzelnen Rechtsfragen. 


Unter Organisieren ist die umfassende administrative Vorbereitung und Planung einer mög-
lichen Umsetzung der Steuergestaltung sowie die Bereitstellung zur Nutzung und die 
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Zurverfügungstellung für eine konkrete Verwendung durch einen Nutzer oder eine Gruppe 
von Nutzern zu verstehen.  


Zur Nutzung bereitstellen bedeutet, dass der Intermediär einem potenziellen Nutzer die für 
die Umsetzung einer Steuergestaltung erforderlichen Informationen oder (Vertrags-)Unter-
lagen ausgehändigt oder anderweitig individuell zugänglich gemacht hat. Eine tatsächliche 
Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. Die 
bloße Verbreitung allgemeiner Informationen über eine Steuergestaltung, z. B. durch Ver-
öffentlichung unverbindlicher Informationen im Internet oder durch öffentliches Auslegen 
oder Ausgeben allgemein zugänglicher Prospekte, ist dagegen noch kein „zur Nutzung be-
reitstellen“.  


Die Verwaltung der Umsetzung erfasst die verantwortliche Leitung der konkreten Umset-
zung der Steuergestaltung durch einen anderen als den Nutzer der Steuergestaltung. Die 
bloße Abbildung der steuerlichen Konsequenzen aus der Umsetzung einer Steuergestal-
tung im Rahmen der Erstellung der entsprechenden Steuererklärungen fällt regelmäßig 
nicht unter den Begriff der Verwaltung der Umsetzung, sofern die Steuergestaltung hier-
durch nicht insgesamt umgesetzt wird. 


Der Begriff des Intermediärs setzt auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen keine Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe voraus. Intermediäre können beispielsweise 
Angehörige der steuerberatenden Berufe, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzdienst-
leister oder sonstige Berater sein. Wer lediglich bei der Verwirklichung einzelner Teilschritte 
einer innerstaatlichen Steuergestaltung mitwirkt hat, ist kein Intermediär im Sinne des 
§ 138l Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 138d Absatz 1 AO. 


Ein Intermediär ist nur zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet, wenn er im Geltungsbereich der AO 


– seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder seinen 
Sitz hat (Nummer 1), 


– eine Betriebstätte hat, durch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der inner-
staatlichen Steuergestaltung erbracht werden (Nummer 2), 


– in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register eingetragen 
ist (Nummer 3) oder 


– bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienstleistungen 
registriert ist (Nummer 4). 


Mit dieser Einschränkung wird die Mitteilungspflicht (wie in § 138f Absatz 7 AO) auf Inter-
mediäre beschränkt, die im Inland Leistungen im Zusammenhang mit der innerstaatlichen 
Steuergestaltung erbracht haben. Ist keine der vorstehend genannten Voraussetzungen 
erfüllt, obliegt die Verpflichtung zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung dem 
Nutzer (vgl. § 138m Absatz 1 Satz 2 AO). 


Satz 2 


Nach § 138l Absatz 1 Satz 2 AO ist der Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 AO selbst zur 
Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtet, wenn  


– er sie für sich selbst konzipiert hat (Inhouse-Gestaltung) oder 
– kein Intermediär die Voraussetzungen des § 138m Absatz 1 Satz 1 AO erfüllt.  


Satz 3 


Ist eine innerstaatliche Steuergestaltung dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen, 
weil eines der in § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichneten nutzerbezogenen Kri-
terien erfüllt ist, obliegt die Mitteilungspflicht in Fällen, in denen kein Intermediär existiert 
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oder zur Mitteilung verpflichtet ist, nur demjenigen Nutzer oder der Mehrzahl von Nutzern, 
die eines der nutzerbezogenen Kriterien erfüllen. Existieren weitere Nutzer, die keines der 
nutzerbezogenen Kriterien des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllen, gelten sie 
als andere an der Gestaltung beteiligte Personen und sind wie Personen zu behandeln, die 
von der innerstaatlichen Steuergestaltung wahrscheinlich unmittelbar betroffen sind. Das 
bedeutet, dass sie selbst nicht zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet sind, aber im Datensatz nach § 138n Absatz 2 AO zu benennen sind (vgl. § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO). Durch diese Einschränkung des zur Mitteilung verpflichte-
ten Nutzerkreises soll sichergestellt werden, dass eine Mitteilungspflicht gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern nur für solche Nutzer besteht, die auch beurteilen können, 
ob überhaupt eine mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestaltung vorliegt. Eine (vor-
rangige) Mitteilungspflicht des Intermediärs bleibt hiervon unberührt. 


Absatz 2 


Die Regelung des § 138m Absatz 2 AO übernimmt die für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen in § 138f Absatz 6 AO enthaltenen Bestimmungen zum partiellen Übergang der 
Mitteilungspflicht auf den Nutzer einer Steuergestaltung in Fällen, in denen der Intermediär 
einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegt. Hierunter fallen beispielsweise 
Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer bei mandatsbezogenen Sachverhal-
ten. 


Satz 1 


Die gesetzliche Mitteilungspflicht des Intermediärs hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO genannten, nutzerbezogenen Angaben geht nach § 138m 
Absatz 2 Satz 1 AO nur unter den nachstehend genannten, kumulativ vorliegenden Voraus-
setzungen auf den Nutzer über:  


– der Intermediär hat den Nutzer über die Mitteilungspflicht als solche, die Möglichkeit 
der Entbindung des Intermediärs von der Verschwiegenheitspflicht und den anderen-
falls erfolgenden Übergang der Mitteilungspflicht informiert (Nummer 1),  


– der Intermediär hat dem Nutzer die nach § 138m Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
AO erforderlichen und dem Nutzer nicht bereits bekannten Angaben sowie die DE-
Registrierungsnummer und die DE-Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt (Num-
mer 2)  


und 


– der Nutzer hat den Intermediär nicht von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbun-
den. 


Die Verpflichtung zur Mitteilung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO ge-
nannten (nutzerbezogenen) Angaben geht in dem Zeitpunkt auf den Nutzer der innerstaat-
lichen Steuergestaltung über, in dem der Intermediär dem Nutzer die in den Nummern 1 
und 2 genannten Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt hat.  


Satz 2 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO 
bezeichneten personenbezogenen Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser 
in seiner Mitteilung die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzuge-
ben, die der Intermediär auf Grund der Übermittlung der (gestaltungsbezogenen) Angaben 
gem. § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO zu derselben innerstaatlichen Steu-
ergestaltung bereits erhalten hat. Satz 2 stellt klar, dass für die Mitteilung bzw. Ergänzung 
der nutzerbezogenen Angaben zur innerstaatlichen Steuergestaltung § 138n Absatz 1 AO 
entsprechend gilt. D.h., dass der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung seine Daten 
nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO dem Bundeszentralamt für Steuern 
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nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu 
übermitteln hat (Satz 1) und dass er die Nachmeldung unter Berücksichtigung der Anlauf-
hemmung nach § 138m Absatz 2 Satz 4 AO innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt des 
maßgebenden Ereignisses (vgl. § 138n Absatz 1 Satz 2 AO) vorzunehmen hat. 


Satz 3 


Der Intermediär hat den Nutzer nach § 138m Absatz 2 Satz 3 AO nach Zugang der Mittei-
lung der DE-Offenlegungsnummer unverzüglich über die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 AO erforderlichen nutzerbezogenen Angaben zu informieren. Der In-
termediär ist ferner dazu verpflichtet, dem Bundeszentralamt für Steuern auf dessen Ver-
langen hin mitzuteilen, ob und zu welchem Zeitpunkt er dem Nutzer der innerstaatlichen 
Steuergestaltung die zur „Nachmeldung“ der nutzerbezogenen Angaben erforderlichen In-
formationen nach § 138m Absatz 2 Satz 3 AO zur Verfügung gestellt hat. In Fällen, in denen 
die personenbezogenen Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO in-
nerhalb der Mitteilungsfristen nicht übermittelt worden sind, soll das Bundeszentralamt für 
Steuern hierdurch in die Lage versetzt werden nachzuprüfen, ob ein Verstoß gegen die 
Mitteilungspflicht durch den Intermediär oder den Nutzer der innerstaatlichen Steuergestal-
tung vorliegt.  


Satz 4 


§ 138m Absatz 2 Satz 4 AO bestimmt, dass die zweimonatige Frist des Nutzers zur Mittei-
lung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO Angaben (§ 138n Absatz 1 
Satz 2 AO) – abweichend von der für den Intermediär geltenden Frist – erst mit Ablauf des 
Tages beginnt, an dem der Nutzer vom Intermediär die erforderlichen Angaben zur Nach-
meldung, d.h. insbesondere die der Gestaltung bereits durch die Mitteilung des Intermedi-
ärs zugewiesene DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer erlangt hat. Da-
mit wird sichergestellt, dass dem Nutzer (sofern die Mitteilungspflicht auf ihn übergegangen 
ist) ab Zugang der für die Mitteilung erforderlichen Angaben immer ausreichend Zeit bleibt, 
um seinerseits die Mitteilung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. 


Satz 5 


Unterliegt der Intermediär einer innerstaatlichen Steuergestaltung einer gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht, hat er den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach 
§ 138m Absatz 3 Satz 1 AO hierüber zu belehren. Nach Satz 5 in § 138m Absatz 2 AO kann 
der Nutzer, der seinen Intermediär nicht von der Verschwiegenheitspflicht entbunden hat, - 
zusammen mit den von ihm selbst mitzuteilenden Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 AO - im Auftrag des Intermediärs auch die Daten nach § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln; damit 
wird auch die Übermittlungspflicht des Intermediärs erfüllt. Der Nutzer übermittelt in diesem 
Fall in einem Datensatz sämtliche Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 AO. 


Absatz 3 


§ 138m Absatz 3 Satz 1 AO stellt klar, dass mehrere Intermediäre oder Nutzer derselben 
innerstaatlichen Steuergestaltung grundsätzlich nebeneinander zu Mitteilung gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet sind. 


Mehrere identische Mitteilungen derselben Steuergestaltung sind aber weder aus Sicht der 
Finanzverwaltung noch aus der Sicht der beteiligten Nutzer und Intermediäre sinnvoll, wes-
halb Satz 2 bestimmt, dass ein Intermediär oder Nutzer von der Mitteilungspflicht der inner-
staatlichen Steuergestaltung befreit ist, soweit er nachweisen kann, dass die in § 138n Ab-
satz 2 AO bezeichneten Informationen – einschließlich der Informationen nach § 138n Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 AO über die Intermediäre oder Nutzer, die sich auf die Mit-
teilung durch einen anderen Intermediär oder Nutzer berufen - zu derselben 
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innerstaatlichen Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär oder einen an-
deren Nutzer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt wurden.  


Soweit das Bundeszentralamt für Steuern für die ihr mitgeteilte innerstaatliche Steuerge-
staltung eine DE-Registriernummer und eine DE-Offenlegungsnummer vergeben hat, ge-
nügt deren Nachhalten bei etwaigen Nachfragen seitens der Finanzverwaltung zum Nach-
weis dafür, dass die innerstaatliche Steuergestaltung bereits mitgeteilt worden ist.  


§ 138n – neu – 


§ 138n AO regelt das Verfahren zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des § 138l Absatz 2 AO. Durch die Regelung werden die Bestimmungen zum Mittei-
lungsverfahren bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. insbesondere §§ 138f 
und § 138h AO) weitgehend auch auf innerstaatliche Steuergestaltungen übertragen. 


Absatz 1 


Satz 1 


§ 138n Absatz 1 Satz 1 AO bestimmt, dass die innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 AO dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz und über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen ist. Den Inhalt die-
ses Datensatzes bestimmt Absatz 2 des § 138n AO. Die Mitteilungen haben nach Maßgabe 
der §§ 87a und 87b AO elektronisch zu erfolgen. 


Satz 2 


§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO bestimmt die Frist, innerhalb der eine innerstaatliche Steuerge-
staltung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln ist. Die in Absatz 2 genannten 
Informationen sind danach innerhalb von zwei Monaten nach dem Eintritt des ersten in der 
in der Regelung genannten Ereignisses (maßgebendes Ereignis) zu erstatten. Die gegen-
über der Mitteilungsfrist nach § 138f Absatz 2 AO für grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen (Anm.: hier beträgt die Frist 30 Tage) etwas längere Frist ist im rein innerstaatlichen 
Kontext auch angemessen. Denn die Informationen über eine mitteilungspflichtige Steuer-
gestaltung gehen bei innerstaatlichen Steuergestaltungen unmittelbar dem Bundeszentral-
amt für Steuern als für die Auswertung der Steuergestaltung zuständigen Behörde zu (vgl. 
§§ 138n Absatz 1 Satz 1 und 138j Absatz 1 AO). Da sich der Mitgliedstaat, in dem eine 
grenzüberschreitende Steuergestaltung mitzuteilen ist, in der Regel an der Ansässigkeit 
des Intermediärs orientiert (vgl. Artikel 8ab Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates 
vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden 
automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen, ABl. L 139 vom 5.6.2018, §§ 138d Absatz 1 und 138f 
Absatz 7 AO), müssen Informationen über relevante grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen zunächst im Wege des automatischen Informationsaustausches für Zwecke der 
rechtspolitischen Auswertung den von der grenzüberschreitenden Steuergestaltung wahr-
scheinlich betroffenen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden (vgl. Artikel 8ab Ab-
satz 18 der Richtlinie (EU) 2018/822, a. a. O.). Die Weiterleitung an das sichere Zentralver-
zeichnis der Europäischen Union sowie der Datenabruf durch die zentralen Verbindungs-
büros der betroffenen Mitgliedstaaten und der damit einhergehende Zeitverlust entfallen bei 
innerstaatlichen Steuergestaltungen. Für die Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestal-
tung wird Intermediären und Nutzern daher eine etwas längere Frist eingeräumt, die jedoch 
gleichermaßen sicherstellt, dass die Informationen über eine innerstaatliche Steuergestal-
tung sehr zeitnah ausgewertet werden können. 
Für den Beginn der Mitteilungsfrist ist der Tag maßgebend, an dem das erste der in Num-
mern 1 bis 3 genannten Ereignisse eintritt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die 
Finanzverwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt über innerstaatliche Steuergestaltungen 
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informiert wird. Die Tatbestände in den Nummern 1 bis 3 entsprechen der diesbezüglichen 
Bestimmung für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138f Absatz 2 AO.  


Nach § 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald die inner-
staatliche Steuergestaltung einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird. Eine tatsäch-
liche Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. 
Eine Steuergestaltung ist z. B. dadurch zur Umsetzung bereitgestellt, dass der Intermediär 
dem Nutzer die vertraglichen Unterlagen ausgehändigt oder anderweitig zugänglich ge-
macht hat und es damit letztlich nur noch auf eine Entscheidung des Nutzers ankommt, ob 
die Gestaltung tatsächlich umgesetzt wird. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu 
§ 138l Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird verwiesen. 


Nach § 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald der Nutzer 
der innerstaatlichen Steuergestaltung zu deren Umsetzung bereit ist. Hierunter fallen ins-
besondere solche Konstellationen, in denen die grenzüberschreitende Steuergestaltung 
durch den Nutzer selbst konzipiert wird. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu § 138l 
Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird auch hier verwiesen. 


§ 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AO knüpft als Auffangtatbestand den Fristbeginn an den 
Tag, nachdem mindestens ein Nutzer den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht hat. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu § 138l 
Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird auch hier verwiesen. 


Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, welche Daten der Intermediär oder der Nutzer der innerstaatlichen 
Steuergestaltung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln haben. Soweit mög-
lich orientiert sich der Inhalt der Meldung dabei an den diesbezüglichen Vorgaben für die 
Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung (vgl. § 138f Absatz 3 Satz 1 AO). 


Satz 1 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 AO hat der Datensatz an das Bundeszentralamt für Steuern 
die nachstehenden Informationen zu enthalten: 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichnet die mitzuteilenden Angaben zu In-
termediären. Ist der Intermediär eine natürliche Person, sind Familienname und Vor-
name sowie Tag und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Intermediär keine natürliche 
Person, sind seine Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen ist darüber hin-
aus seine Anschrift anzugeben. Abweichend von den Bestimmungen bei grenzüber-
schreitenden Steuergestaltungen sind die Angabe des Steueridentifikationsmerkmals 
oder der Steuernummer sowie des Ansässigkeitsstaats bei der Mitteilung von inner-
staatlichen Steuergestaltungen entbehrlich. 


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) und der ergänzenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 
und 32a bis 32j AO). 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO bestimmt die mitzuteilenden Angaben zum Nut-
zer. Ist der Nutzer eine natürliche Person, sind Familienname und Vorname sowie Tag 
und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Nutzer keine natürliche Person, sind seine 
Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen sind darüber hinaus seine An-
schrift, sein Ansässigkeitsstaat sowie sein Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b 
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und 139c AO oder seine Steuernummer anzugeben, soweit dem Nutzer ein Steueri-
dentifikationsmerkmal oder eine Steuernummer zugeteilt worden sind. 


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und der ergänzenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 und 
32a bis 32j AO). Die Erhebung der Steueridentifikationsnummern der Nutzer stellt eine 
Maßnahme dar, die angemessen und geeignet ist, um dem Bundeszentralamt für Steu-
ern die Auswertung der innerstaatlichen Steuergestaltung und die zielgenaue Informa-
tion der örtlich zuständigen Finanzbehörden nach § 138i Absatz 2 und § 138j Absatz 4 
AO zu ermöglichen. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO bestimmt die notwendigen Angaben zu etwai-
gen verbundenen Unternehmen des Nutzers. Das sind neben der Firma oder dem Na-
men auch die Anschrift und der Ansässigkeitsstaat des verbundenen Unternehmens 
des Nutzers sowie, soweit der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 
Satz 1 oder 2 bekannt, das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder 
die Steuernummer des verbundenen Unternehmens. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AO bestimmt, dass der Intermediär Einzelheiten 
über das oder die Kennzeichen im Sinne des § 138l Absatz 3 AO benennen muss, die 
nach § 138l Absatz 1 AO eine konkrete Mitteilungspflicht auslösen. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 AO bestimmt, dass der Intermediär den Inhalt der 
innerstaatlichen Steuergestaltung zusammenfasst. Diese Zusammenfassung muss es 
einem sachkundigen, objektiven Dritten ohne weiteres ermöglichen nachzuvollziehen, 
wie es im Rahmen der innerstaatlichen Steuergestaltung zu einem gesetzlich möglich-
erweise nicht vorgesehenen steuerlichen Vorteil kommt und was dieser steuerliche 
Vorteil ist. 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a AO ist zudem – soweit bekannt 
– auch die allgemein gebräuchliche Bezeichnung der Steuergestaltung zu benennen. 
In der Vergangenheit erhielten besonders prominente Steuergestaltungen Bezeichnun-
gen wie z. B. „Cum-Cum“ oder „Share-Deals“. 


Ferner soll nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b AO auch eine abstrakt 
gehaltene Beschreibung der im Hinblick auf die konkrete innerstaatliche Steuergestal-
tung relevanten Geschäftstätigkeit oder Gestaltung des Nutzers mitgeteilt werden. Dies 
gilt allerdings nur, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder von Informationen, deren 
Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen würde, führt. 


– Gemäß § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 AO ist in der Mitteilung auch das Datum 
des Tages anzugeben, an dem mit der Umsetzung der Steuergestaltung begonnen 
wird; hierunter ist das Datum des ersten Umsetzungsschritts im Sinne von § 138n Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 AO zu verstehen, in welchem Besteuerungszeitraum oder -
zeitpunkt der steuerliche Vorteil der Steuergestaltung eintritt ist unbeachtlich. Daher 
sind auch Vorbereitungsschritte umfasst, da der steuerliche Vorteil typischerweise erst 
mit Entstehung der jeweiligen Steuer mit Ablauf des Besteuerungszeitraums entsteht.  


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 AO bestimmt, dass auch Einzelheiten über die für 
das Gelingen der Steuergestaltung wesentlichen, einschlägigen Vorschriften benannt 
werden. Auch hier genügt es, dass lediglich die Vorschrift selbst möglichst exakt zitiert 
wird. 


– Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 AO ist der wirtschaftliche Wert der innerstaat-
lichen Steuergestaltung zu bezeichnen. Der wirtschaftliche Wert einer innerstaatlichen 
Steuergestaltung bemisst sich – wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltun-
gen – nicht am erwarteten steuerlichen Vorteil der Steuergestaltung, sondern bezieht 
sich auf die konkrete Transaktion. Maßgebend zur Wertbestimmung kann 
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insbesondere die Höhe der Gegenleistung oder der Investition sein. Da nach der Höhe 
dieses Werts keine Abgabe bemessen wird, sind keine überhöhten Anforderungen an 
die Wertermittlung zu stellen.  


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO legt fest, dass – soweit dies dem Intermediär 
bekannt ist – alle anderen Personen benannt werden, die von der innerstaatlichen 
Steuergestaltung wahrscheinlich betroffen sind. In den Fällen, in denen eine Mittei-
lungspflicht besteht, weil ein nutzerbezogenes Kriterium im Sinne des § 138l Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist, sind weitere Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 AO, 
die selbst die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO nicht erfüllen 
und daher wie andere an der Gestaltung beteiligte Personen zu behandeln sind, anzu-
geben, soweit sie der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 Satz 1 oder 
2 AO bekannt sind. 


Satz 2 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung verpflichtet ist, so kann er im Datensatz nach Satz 1 die Angaben nach § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO auch hinsichtlich der anderen ihm bekannten Intermediäre 
machen (§ 138n Absatz 2 Satz 2 AO). Diese – freiwillige – Angabe weiterer Intermediäre 
durch den mitteilenden Intermediär im Datensatz nach Satz 1 ist Voraussetzung für die Be-
freiung weiterer Intermediäre von der Mitteilungspflicht der hinsichtlich derselben inner-
staatlichen Steuergestaltung. Denn nur wenn der Datensatz auch die Informationen nach 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO zu den weiteren Intermediären enthält, liegt auch für 
diese eine vollständige Datenübermittlung im Sinne des § 138m Absatz 3 Satz 2 AO vor, 
die die weiteren Intermediäre von ihrer eigenen Mitteilungspflicht befreit. 


Der mitteilende Intermediär darf die (personenbezogenen) Angaben zu weiteren Intermedi-
ären aus datenschutzrechtlichen Gründen nur mit deren Einwilligung übermitteln (vgl. Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Widerruft ein Intermediär gegenüber dem mitteilen-
den Intermediär nach der Übermittlung des Datensatzes an das Bundeszentralamt für Steu-
ern seine Einwilligung, so hat das auf die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung keinen 
Einfluss. Die Einwilligung oder deren Widerruf betreffen nicht die Rechtmäßigkeit der Da-
tenverarbeitung durch das Bundeszentralamt für Steuern. Die Datenverarbeitung durch das 
Bundeszentralamt für Steuern erfolgt nicht einwilligungsbasiert sondern auf Basis einer ent-
sprechenden Rechtsgrundlage. 


Satz 3 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 3 AO gelten die Bestimmungen des Satzes 2 entsprechend, 
wenn dem Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung bekannt ist, dass neben ihm min-
destens ein weiterer Nutzer zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet ist. Übermittelt der mitteilende Nutzer – freiwillig – auch die Angaben gemäß § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO von weiteren Nutzern derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung so kommt auch für die weiteren Nutzer – entsprechend Satz 2 – eine Befreiung 
von der Mitteilungspflicht derselben innerstaatlichen Steuergestaltung nach § 138m Ab-
satz 3 Satz 2 AO in Betracht.  


Absatz 3  


Satz 1 


Nach § 138n Absatz 3 Satz 1 AO hat der mitteilende Intermediär den Nutzer darüber zu 
informieren, welche ihn betreffenden Angaben der Intermediär an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermitteln wird.  


Satz 2 







 - 194 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Sind mehrere Intermediäre zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet und hat ein Intermediär von der Möglichkeit, weitere Intermediäre in seiner Meldung 
an das Bundezentralamt für Steuern zu benennen, Gebrauch gemacht, so hat er (der mit-
teilende Intermediär) die anderen Intermediäre nach § 138n Absatz 3 Satz 2 AO unverzüg-
lich darüber zu informieren, dass er die Angaben gemäß § 138n Absatz 2 AO an das Bun-
deszentralamt für Steuern übermittelt hat. Auf diesem Weg wird es den anderen mitteilungs-
pflichtigen Intermediären ermöglicht nachzuweisen, dass ihre Mitteilungspflicht bereits 
durch den mitteilenden Intermediär erfüllt wurde. Zur Verpflichtung des mitteilenden Inter-
mediärs, die ihm mitgeteilte DE-Registriernummer an die weiteren, in seiner Mitteilung be-
nannten Intermediäre weiterzugeben wird auf § 138n Absatz 4 Satz 5 AO verwiesen. 


Absatz 4 


Absatz 4 übernimmt vollständig die für grenzüberschreitende Steuergestaltungen gelten-
den Bestimmungen des § 138f Absatz 5 AO auch für innerstaatlichen Steuergestaltungen. 


Satz 1 


Wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. § 138f Absatz 5 AO) weist 
das Bundeszentralamt für Steuern grundsätzlich für jeden bei ihm eingegangenen Daten-
satz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO 


– eine DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung und 
– eine DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung  


zu und teilt diese Nummern dem mitteilenden Intermediär mit. Mit der Vergabe eigener 
Ordnungsmerkmale wird sichergestellt, dass Mitteilungen über grenzüberschreitende und 
innerstaatliche Steuergestaltungen gesondert übermittelt werden. Dies stellt sicher, dass 
ausschließlich Daten über grenzüberschreitende Steuergestaltungen an das sichere Zent-
ralverzeichnis der Europäischen Union übermittelt und mit den betroffenen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ausgetauscht werden (vgl. § 7 Absatz 13 des EU-Amtshilfegeset-
zes). 


Satz 2 


Hat das Bundeszentralamt für Steuern der innerstaatlichen Steuergestaltung aufgrund der 
Mitteilung eines anderen Intermediärs oder Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung 
bereits eine DE-Registriernummer zugewiesen und ist diese der mitteilenden Person be-
kannt, so hat sie dem Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach § 138n Absatz 2 
Satz 1 AO auch die bereits erteilte DE-Registriernummer mitzuteilen (§ 138n Absatz 4 
Satz 4 AO). 


Satz 3 


Nach § 138n Absatz 4 Satz 3 AO hat die Zuweisung einer DE-Registriernummer für die 
innerstaatliche Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern zu unterbleiben, 
wenn die mitteilende Person im Datensatz an das Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 AO eine für dieselbe innerstaatliche Steuergestaltung bereits er-
teilte DE-Registriernummer angibt. Damit soll vermieden werden, dass für dieselbe Steuer-
gestaltung mehrere DE-Registriernummern vergeben werden. 


Satz 4 


Nach § 138n Absatz 4 Satz 4 AO hat der Intermediär die vom Bundeszentralamt für Steuern 
zugewiesene DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung (vgl. § 138n 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 AO) und die DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene 
Mitteilung (vgl. § 138n Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 AO) unverzüglich dem Nutzer derselben 
innerstaatlichen Steuergestaltung mitzuteilen. Der Nutzer der innerstaatlichen 
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Steuergestaltung hat die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer im Sinne 
von § 138n Absatz 4 Satz 1 AO in seiner Mitteilung nach § 138m Absatz 2 Satz 2 AO an-
zugeben, damit die vom Intermediär bereits mitgeteilten abstrakten Angaben nach § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO und die nutzerbezogenen Angaben nach § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO zusammenführen zu können. 


Satz 5 


Hat der mitteilende Intermediär in dem von ihm an das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelten Datensatz auch andere Intermediäre derselben innerstaatlichen Steuergestaltung 
benannt (vgl. § 138n Absatz 2 Satz 2 AO), so hat er diesen nach § 138n Absatz 4 Satz 5 
AO die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen.  


Absatz 5 


Grundsätzlich ist zu jeder innerstaatlichen Steuergestaltung ein eigenständiger Datensatz 
zu übermitteln, der alle Angaben des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO enthält. Bei marktfähigen 
innerstaatlichen Steuergestaltungen hätte dies allerdings zur Folge, dass dem Bundeszent-
ralamt für Steuern mitunter eine Vielzahl von Mitteilungen über dieselbe innerstaatlichen 
Steuergestaltung mit inhaltlich weitgehend identischen Angaben übermittelt werden müss-
ten. Durch die Regelung des § 138n Absatz 5 AO soll daher – wie bei grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen durch die Regelung in § 138h AO – vermieden werden, dass der 
Intermediär einer marktfähigen Steuergestaltung für jeden neu hinzukommenden Nutzer 
nochmals einen vollständigen Datensatz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermitteln muss.  


Die insoweit für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138h AO enthaltenen Ver-
einfachungsregelungen werden daher in § 138n Absatz 5 AO auch für marktfähige inner-
staatlichen Steuergestaltungen gem. § 138l Absatz 2 AO übernommen. 


Satz 1 


Satz 1 bestimmt, dass die Definition der marktfähigen Steuergestaltung des § 138h Ab-
satz 1 AO auch für innerstaatliche Steuergestaltungen gilt. Eine innerstaatliche Steuerge-
staltung ist daher marktfähig, wenn sie konzipiert oder vermarktet wird, umsetzungsbereit 
ist oder zur Umsetzung bereitgestellt wird, ohne dass sie individuell angepasst (d.h. nicht 
maßgeschneidert) werden muss. 


Satz 2 


§ 138n Absatz 5 Satz 2 AO enthält eine Vereinfachungsregelung für marktfähige inner-
staatlichen Steuergestaltungen, für die dem Bundeszentralamt für Steuern bereits ein voll-
ständiger Datensatz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO übermittelt worden ist. Der 
Intermediär ist in diesem Fall nur dazu verpflichtet, Änderungen hinsichtlich folgender An-
gaben zu ergänzen: 


– Angaben zum Intermediär (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO), 
– Angaben zu neuen Nutzern derselben innerstaatlichen Steuergestaltung (§ 138n Ab-


satz 2 Satz 1 Nummer 2 AO), 
– Angaben zu verbundenen Unternehmen (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO), 
– das Datum des ersten Umsetzungsschrittes (hierzu gehört sowohl das Datum des ers-


ten Umsetzungsschrittes der Gestaltung sowie das ggf. individuelle Datum des ersten 
Umsetzungsschrittes des Nutzers (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 AO), und 


– Abgaben zu weiteren betroffenen Personen (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO). 
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Die Mitteilung i. S. d. § 138n Absatz 5 Satz 2 AO ist daher auf solche Fallgestaltungen be-
schränkt, die selbst eine neue Mitteilungspflicht auslösen. Insoweit wird durch § 138n Ab-
satz 5 Satz 2 AO eine Vereinfachung dahingehend geschaffen, dass nur neue Informatio-
nen anstelle sämtlicher Informationen i.S.d. § 138n Absatz 2 AO mitzuteilen sind. Der In-
termediär muss die Angaben nach § 138n Absatz 5 AO ferner nicht binnen zwei Monaten 
nach dem Eintritt des maßgebenden Ereignisses § 138n Absatz 1 Satz 2 AO im Hinblick 
auf die einzelne innerstaatliche Steuergestaltung vornehmen, sondern hat sie gesammelt 
innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die je-
weils mitteilungspflichtigen Umstände eingetreten sind. Auch diese Frist ist etwas länger 
als die Aktualisierungsfrist bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen nach § 138h Ab-
satz 2 AO und ist aus der Sicht des Gesetzgebers angemessen (vgl. auch Begründung zu 
§ 138m Absatz 1 Satz 2 AO). 


Satz 3 


Bei der Übermittlung der Aktualisierung sind die der innerstaatlichen Steuergestaltung zu-
gewiesene DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzugeben, damit die 
Datensätze entsprechend zusammengeführt werden können.  


Satz 4 


Die Übermittlung der Aktualisierung an das Bundeszentralamt für Steuern hat nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu erfolgen (vgl. 
§ 138n Absatz 1 Satz 1 AO). 


Zu Nummer 14 (§ 194 Absatz 1a – neu –) 


Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Einführung internationaler Risikobewer-
tungsverfahren gemäß dem neuen § 89b AO. 


Die Finanzbehörde bestimmt den Umfang der Außenprüfung nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Durch Einfügen des Absatz 1a sollen auch Ergebnisse eines internationalen Risikobe-
wertungsverfahrens in die Bestimmung des Umfangs einer Außenprüfung im Sinne des 
§ 194 AO einbezogen werden. 


Wurde für einen bestimmten Sachverhalt das Risiko eines endgültigen Steuerausfalls, einer 
Steuererstattung oder -vergütung oder einer nicht unbedeutenden Gewinnverlagerung 
durch das Ergebnis eines internationalen Risikobewertungsverfahrens nach § 89b AO als 
gering eingestuft, soll dies bei der Bestimmung des Umfangs der Außenprüfung für den 
betreffenden Besteuerungszeitraum berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass die Ent-
scheidung, ob und in welchem Umfang aufgrund der Erkenntnisse aus dem internationalen 
Risikoanalyseverfahren weitere Ermittlungen im Rahmen einer Außenprüfung unterbleiben, 
durch die Außenprüfungsstellen bei der Bestimmung des sachlichen Umfangs einer Au-
ßenprüfung getroffen wird. Allgemeine Leitlinien dafür, wie die Ergebnisse von internatio-
nalen Risikobewertungsverfahren bei der Bestimmung des Umfangs einer Außenprüfung 
berücksichtigt werden sollen, könnten im Rahmen untergesetzlicher Regelungen (etwa in 
der BpO oder in einem BMF-Schreiben) getroffen werden. Dabei besteht die Erwartung, 
dass in den meisten Fällen bei als gering eingestuften Risiken der Umfang der Außenprü-
fung entsprechend reduziert werden wird. Es ist aber rechtlich nicht ausgeschlossen,z. B. 
auch die im Rahmen eines Risikobewertungsverfahrens gemachten Angaben stichproben-
artig im Rahmen einer Außenprüfung zu überprüfen. 


Zu Nummer 15 (§ 230 Absatz 2) 


Durch das Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) war in 
§ 230 AO ein neuer Absatz 2 angefügt worden. Die Änderung stellt klar, dass es sich bei 
dieser Regelung – anders als im Fall des Absatzes 1 – wie in den Fällen des § 171 AO um 
eine Ablaufhemmung der Verjährungsfrist handelt. Die Regelung zur Wirkung einer 
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Hemmung der Verjährungsfrist in § 209 BGB ist auf die Ablaufhemmung deshalb nicht an-
zuwenden. 


Zu Nummer 16 (§ 237 Absatz 6 – neu –) 


Nach aktueller Rechtslage werden von der Vollziehung ausgesetzte Haftungsansprüche 
– anders als von der Vollziehung ausgesetzte Steueransprüche – bei einem Unterliegen 
des Steuerpflichtigen im Einspruchs- oder Klageverfahren nicht nach § 237 AO verzinst. 
Mit der Ergänzung des § 237 AO um einen neuen Absatz 6 wird der Anwendungsbereich 
des § 237 AO (Aussetzungszinsen) auf von der Vollziehung ausgesetzte Haftungsansprü-
che ausgeweitet, soweit der Haftung eine Steuerforderung oder die Rückforderung einer 
Steuervergütung zu Grunde liegen. 


§ 237 AO gleicht den Zinsnachteil der Finanzverwaltung als Steuergläubiger und den Zins-
vorteil des Steuerpflichtigen bei der Aussetzung der Vollziehung im außergerichtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren aus, soweit ein Einspruch oder eine Anfechtungs-
klage gegen einen Steuerbescheid, eine Steueranmeldung oder einen Verwaltungsakt, der 
einen Steuervergütungsbescheid aufhebt oder ändert, oder gegen eine Einspruchsent-
scheidung über einen dieser Verwaltungsakte endgültig keinen Erfolg gehabt hat.  


Mit dem neuen Absatz 6 werden Haftungsbescheide künftig in den Anwendungsbereich 
des § 237 AO aufgenommen, soweit sich die Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende 
Steuervergütungen erstreckt. Damit sind auch bei endgültig erfolgloser Anfechtung von Haf-
tungsbescheiden Aussetzungszinsen zu zahlen, soweit die Vollziehung des Haftungsbe-
scheids ausgesetzt wurde. Hierdurch wird ein Gleichklang mit von der Vollziehung ausge-
setzten Steuerbescheiden hergestellt. Mit der Ergänzung des § 237 AO wird eine Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes umgesetzt. Dieser hat zuletzt in seinen Bemerkungen 
2021 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes unter Ziffer 37 empfohlen, die 
Verzinsungsregelung für ausgesetzte Steueransprüche auf Haftungsansprüche auszuwei-
ten. Denn während nach § 234 AO gestundete Haftungsbeträge der Verzinsung unterlie-
gen, konnte ein Haftungsschuldner im außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsbehelfs-
verfahren gegen einen Haftungsbescheid durch Aussetzung der Vollziehung einen zinslo-
sen Zahlungsaufschub erwirken. Diese Gestaltungsmöglichkeit wird mit der Neuregelung 
unterbunden. 


Zu Nummer 17 (§ 379) 


Zu Buchstabe a (§ 379 Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 379 Absatz 2 Nummer 1f) 


Die Mitteilungspflicht des Nutzers einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung bei der 
ergänzenden Mitteilung seiner nutzerbezogenen Angaben nach § 138f Absatz 6 Satz 1 
und 2 AO wird im Tatbestand des § 379 Absatz 2 Nummer 1f AO ergänzt. Mit einem Buß-
geld von bis zu 25 000 Euro kann dadurch auch der Nutzer einer grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung belegt werden, wenn er – nachdem die Verpflichtung zur Mitteilung seiner 
nutzerbezogenen Angaben nach § 138f Absatz 6 AO auf ihn übergegangen ist - vorsätzlich 
oder leichtfertig seiner Verpflichtung zur Nachmeldung der nutzerbezogenen Daten nach 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3, und 10 AO nicht nachkommt. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 379 Absatz 2 Nummer 1g) 


Bei der Änderung in der Nummer 1g handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aus der Änderung des § 138k AO. 
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Zu Doppelbuchstabe cc (§ 379 Absatz 2 Nummer 1i) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung der neuen Num-
mern 1j und 1k in § 379 Absatz 2 AO. 


Zu Doppelbuchstabe dd (§ 379 Absatz 2 Nummer 1j – neu – und 1k – neu –) 


Nach dem ergänzten § 379 Absatz 2 Nummer 1j und 1k und § 379 Absatz 5 AO kann mit 
einem Bußgeld von bis zu 10 000 Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


– als Intermediär entgegen § 138l Absatz 1, auch in Verbindung mit § 138m Absatz 1 
Satz 1, § 138n Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 oder § 138n Absatz 5 
Satz 2 und 3 AO eine Mitteilung über eine innerstaatliche Steuergestaltung nicht oder 
nicht rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig über-
mittelt, 


– als Nutzer entgegen § 138l Absatz 1, auch in Verbindung mit § 138m Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 2 Satz 1 und 2, § 138n Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 oder 
§ 138n Absatz 5 Satz 2 und 3 AO eine Mitteilung über eine innerstaatliche Steuerge-
staltung nicht oder nicht rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht 
vollständig mitteilt, 


– als Steuerpflichtiger entgegen § 138k Absatz 2 AO in der hiernach maßgeblichen Steu-
ererklärung die Angabe der von ihm verwirklichten innerstaatlichen Steuergestaltung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.  


Für die Ahndung von Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuerge-
staltungen gilt – wie auch bei Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen – das Opportunitätsprinzip. Sofern sich zureichende tatsächli-
che Anhaltspunkte für eine durch den Bevollmächtigten des Nutzers im Sinne des § 80 AO 
als Intermediär begangene Verletzung der Mitteilungspflicht im Sinne des § 379 Absatz 2 
Nummer 1j AO im Besteuerungsverfahren des Nutzers ergeben, deren Ermittlung der Fi-
nanzbehörde obliegt, ist das Bundeszentralamt für Steuern hierüber zu unterrichten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es die Ord-
nungswidrigkeit des Intermediärs verfolgt. Die ggf. erfolgende Ahndung der durch den Be-
vollmächtigten des Nutzers begangenen Ordnungswidrigkeit findet keine Berücksichtigung 
im Besteuerungsverfahren des Nutzers. 


Die Ahndung von Verstößen gegen die Verpflichtung zur Angabe der innerstaatlichen Steu-
ergestaltung in der Steuererklärung des Nutzers (§ 138k Absatz 2 AO) obliegt den für das 
Besteuerungsverfahren des Nutzers zuständigen Finanzbehörden. 


Zu Buchstabe b (§ 379 Absatz 5) 


Durch die Aufnahme der neuen Nummern 1j und 1k in § 379 Absatz 2 AO und in Absatz 5 
wird bestimmt, dass ein wegen Verstößen gegen die Mitteilungspflichten bei innerstaatli-
chen Steuergestaltungen festgesetztes Bußgeld pro Tat den Betrag von 10 000 Euro nicht 
übersteigen darf. Eine Begrenzung auf einen - im Vergleich zu Verstößen gegen die Mittei-
lungspflicht bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen - deutlich niedrigeren Rahmen 
ist aus der Sicht des Gesetzgebers an dieser Stelle geboten, da die Sachverhaltsaufklärung 
bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen gegenüber rein innerstaatlichen Steuerge-
staltungen deutlich erschwert ist. Ein den Betrag von 10 000 Euro übersteigendes Bußgeld 
zur Ahndung von Verstößen gegen die Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestal-
tungen wäre aus der Sicht des Gesetzgebers daher nicht verhältnismäßig. 
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Zu Artikel 10 (Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Einfügung der neuen §§ 14a und 183a AO und der 
Umbenennung der §§ 183 und 267 AO angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 2a) 


Zu Buchstabe a (§ 2a Absatz 3) 


Bei Benennung der Fundstelle der Datenschutz-Grundverordnung in Absatz 3 ist eine wei-
tere amtliche Berichtigung anzugeben. 


Zu Buchstabe b (§ 2a Absatz 5 Nummer 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Wörter „rechtsfähige oder 
nicht rechtsfähige Personenvereinigungen“ werden in Absatz 5 Nummer 2 – ohne inhaltli-
che Änderung – durch das Wort „Personenvereinigungen“ ersetzt. Auf die Begründung des 
neuen § 14a AO wird verwiesen. 


Zu Nummer 3 (§§ 14a und 14b – neu –) 


§ 14a – neu – 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Der neue § 14a enthält in Absatz 1 eine Legaldefinition des in der AO und den Steuerge-
setzen vielfach verwendeten Begriffs „Personenvereinigung“.  


Personenvereinigungen sind im Zivilrecht alle Personenzusammenschlüsse zur Verfolgung 
eines gesetzlich zulässigen Zwecks. Einige Personenvereinigungen haben als juristische 
Personen des privaten oder öffentlichen Rechts Rechtspersönlichkeit, z. B. Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, Kapitalgesellschaften (ausgenommen Ein-Personen-Kapitalge-
sellschaften), Genossenschaften und eingetragene Vereine. 


Soweit in der AO und den Steuergesetzen „Personenvereinigungen“ genannt werden, soll 
es sich abweichend vom Zivilrecht wie bisher nur um Personenzusammenschlüsse ohne 
Rechtspersönlichkeit handeln. 


Personenvereinigungen im Sinne des neuen § 14a AO sind teilweise rechtsfähig, zum Bei-
spiel wirtschaftliche Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentümer sowie rechtsfähige Personengesellschaften. Absatz 2 enthält hierzu eine nicht 
abschließende Aufzählung. Soweit in der AO oder den Steuergesetzen „rechtsfähige Per-
sonengesellschaften“ genannt werden, sind damit neben den rechtsfähigen Personenge-
sellschaften im Sinne des § 705 BGB (unabhängig von einer Eintragung in das Gesell-
schaftsregister nach § 707 BGB) Personenhandelsgesellschaften, Partnerschaftsgesell-
schaften, Partenreedereien und Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen ge-
meint. 


Soweit in der AO oder den Steuergesetzen „rechtsfähige Personenvereinigungen“ genannt 
werden, sind damit neben den vorgenannten wirtschaftlichen Vereinen ohne Rechtspersön-
lichkeit die rechtsfähigen Personengesellschaften und Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentümer gemeint. 
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Daneben existieren auch nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, wie zum Beispiel 
Bruchteilsgemeinschaften, Gütergemeinschaften und Erbengemeinschaften. Absatz 3 ent-
hält hierzu eine nicht abschließende Aufzählung. Auch sie sind Personenvereinigungen im 
Sinne des neuen § 14a AO.  


Nicht rechtsfähige Personengesellschaften (§ 740 BGB) wie zum Beispiel Innengesell-
schaften oder stille Gesellschaften sind zivilrechtlich keine Personenvereinigung, sondern 
nur ein Schuldverhältnis. Auf nicht rechtsfähige Personengesellschaften (§ 740 BGB) sind 
nach Absatz 4 im Besteuerungsverfahren die für nicht rechtsfähige Personenvereinigungen 
geltenden Vorschriften (mit Ausnahme von § 267 Absatz 1 Satz 1 AO) sinngemäß anzu-
wenden. 


§ 14b – neu – 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Soweit eine Körperschaft mit Sitz im Ausland und Ort der Geschäftsleitung im Inland nach 
den Steuergesetzen selbst Steuerschuldner ist (z. B. bei der Körperschaftsteuer, der Ge-
werbesteuer und der Umsatzsteuer), soll sie nach Absatz 1 ungeachtet ihrer zivilrechtlichen 
Einordnung in Deutschland (sogenannte Sitzstaatstheorie) selbst Inhaltsadressat von dies-
bezüglichen Verwaltungsakten sein. Die Regelung ist an § 8 Absatz 1 Satz 4 KStG ange-
lehnt. 


Nach Absatz 2 soll eine Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 hinsichtlich der ge-
setzlichen Vertretung und Handlungsfähigkeit im Besteuerungsverfahren wie eine ver-
gleichbare inländische Körperschaft behandelt werden. 


Für die Vollstreckung der von einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 geschul-
deten Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis soll nach Absatz 3 ein an sie gerichteter 
Verwaltungsakt genügen. Diese Regelung ist an § 267 AO angelehnt. 


Die Haftung der Anteilseigner einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 für von 
dieser Körperschaft geschuldete Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis soll sich nach 
Absatz 4 nicht nach dem Recht des Sitzstaates der Körperschaft richten, sondern wie bei 
einer Offenen Handelsgesellschaft (vgl. § 105 Absatz 1 HGB) unbeschränkt sein. Diese 
Regelung ist an die zivilrechtliche Sitztheorie angelehnt.  


Zu Nummer 4 (§ 31a Absatz 2 Satz 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch Artikel 25 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) 
war in § 31a Absatz 1 AO ein neuer Satz 2 angefügt worden. Durch die Änderung von § 31a 
Absatz 2 Satz 2 AO wird die dortige Verweisung hieran redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 5 (§ 34) 


Zu Buchstabe a (§ 34 Absatz 1 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Die Vorschrift bestimmt bislang, dass die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer 
Personen und die Geschäftsführer von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen deren steuerliche Pflichten zu erfüllen haben. Der ab dem 1. Januar 
2024 geltende § 720 BGB trennt die Befugnis zur Vertretung der – dann rechtsfähigen – 
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Personengesellschaft von der Befugnis zu ihrer Geschäftsführung (vgl. § 715 BGB in der 
ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung). Die gesetzliche Vertretung der rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft bestimmt sich dann nach § 720 BGB in der ab 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung. 


Die Neufassung der Vorschrift trägt diesen Rechtsänderungen Rechnung. Künftig haben 
die gesetzlichen Vertreter rechtsfähiger Personenvereinigungen deren steuerliche Pflichten 
zu erfüllen, nicht mehr deren Geschäftsführer. Die steuerlichen Pflichten von Vermögens-
massen haben weiterhin deren Geschäftsführer zu erfüllen. 


Zu Buchstabe b (§ 34 Absatz 2 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung von Absatz 1 Satz 1. Die Regelung 
gilt nun ausnahmslos für alle nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen (vgl. § 14a Ab-
satz 3 AO – neu –). 


Zu Nummer 6 (§ 39 Absatz 2 Nummer 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Für die rechtsfähige Personengesellschaft wurde durch das MoPeG klargestellt, dass die 
für die Personengesellschaft erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbind-
lichkeiten zum Vermögen der Personengesellschaft gehören (§ 713 BGB in der ab 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung), womit zum Ausdruck gebracht wurde, dass Träger des Ver-
mögens die Personengesellschaft selbst ist, nicht mehr ihre Gesellschafter in gesamthän-
derischer Verbundenheit. Bei der nicht rechtsfähigen Personengesellschaft wurde zugleich 
klargestellt, dass sie über kein Vermögen verfügt (§ 740 Absatz 1 BGB in der ab 1. Januar 
2024 geltenden Fassung), was auch ein gesamthänderisch gebundenes Vermögen der Ge-
sellschafter ausschließt. Das Gesamthandsprinzip mit seiner Aufgabe, das Gesellschafts-
vermögen dauerhaft für den vereinbarten Gesellschaftszweck zu sichern und gegen den 
Zugriff von Privatgläubigern abzuschotten, hat damit auf dem Gebiet des Gesellschafts-
rechts ausgedient. 


Bei der Besteuerung nach dem Einkommen ist das Gesamthandsprinzip weiterhin zu be-
achten. Nach Satz 1 der neuen Fassung von § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO werden Wirt-
schaftsgüter, die einer rechtsfähigen Personengesellschaft zustehen, ungeachtet der 
neuen Zivilrechtslage den Beteiligten oder Gesellschaftern (wie bisher) anteilig zugerech-
net, soweit eine getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich ist.  


Satz 2 der neuen Fassung von § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO bestimmt ergänzend, dass 
rechtsfähige Personengesellschaften für Zwecke der Ertragsbesteuerung als Gesamthand 
und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen gelten. 


Zu Nummer 7 (§ 60b) 


Ziel der Regelungen ist es, dass das Bundeszentralamt für Steuern ein Zuwendungsemp-
fängerregister aufbaut, in dem sämtliche steuerbegünstigte Zuwendungsempfänger nach 
§§ 10b sowie 34g EStG erfasst werden. Diese sollen auch öffentlich einsehbar sein. Da auf 
das Zuwendungsempfängerregister zukünftig ein digitales Spendenabzugsverfahren auf-
gebaut werden soll, ist es zwingend notwendig, dass alle Zuwendungsempfänger, die Zu-
wendungsbestätigungen nach § 50 EStDV ausstellen dürfen, in dem Register erfasst wer-
den. Zumindest vom Wortlaut der Norm sind bisher nicht alle Zuwendungsempfänger er-
fasst. Klarstellende Gesetzesänderungen beseitigen die bei der technischen Umsetzung 
des Zuwendungsempfängerregisters aufgetretenen Zweifelsfragen. Weiterhin erhalten im 
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Register geführte Zuwendungsempfänger die Möglichkeit, Kontoverbindungen bei Banken, 
Kreditinstituten und Bezahldienstleistern ins Register neu einzutragen oder zu ändern. 


Zu Buchstabe a (§ 60b Absatz 1) 


Mit der gesetzlichen Klarstellung werden nunmehr alle begünstigten Zuwendungsempfän-
ger nach § 10b Absatz 1 Satz 2 sowie § 34g EStG von der Legaldefinition des Registers 
erfasst. 


Zu Buchstabe b (§ 60b Absatz 2) 


Die rechtlichen Redundanzen der Absätze 1 und 2 sind bereinigt: Absatz 1 enthält die Le-
galdefinition des Registers. Absatz 2 legt mit dem Sonderausgabenabzug den gesetzlichen 
Zweck der Speicherung ausdrücklich fest. Die Einfügung „automatisiert“ sichert den Aus-
tausch über digitale Anwendungen. 


Nummern 2 und 3 


Da nicht nur Körperschaften, sondern auch juristische Personen des öffentlichen Rechts-
unter die Regelung fallen, wurde der Begriff in den Nummern 2 und 3 gestrichen. 


Nummern 4, 5 – neu –, 6 – neu – und 7 – neu – 


Die bisherige Nummer 4 des § 60b Absatz 2 AO wird in die Nummern 4, 5, 6, und 7 aufge-
teilt. Dabei wird unterschieden, ob der Zuwendungsempfänger einen nach den §§ 52 bis 54 
AO begünstigten Zweck verfolgt (nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes begünstigte Körperschaften) oder eine Partei, eine Wählervereinigung oder eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts ist. Die Nummern schließen sich dabei gegenseitig 
aus. 


Nummer 8 – neu – 


Es handelt sich um eine Klarstellungsregelung, da insbesondere das Bundeszentralamt für 
Steuern bei ausländischen Körperschaften zuständig sein kann. 


Nummer 9 – neu – 


Die Neuregelung dient der Anpassung an den Wortlaut des § 63 Absatz 5. 


Die Speicherung des Datums des Freistellungsbescheids, der Anlage zum Körperschaft-
steuerbescheid oder des Feststellungsbescheids nach Nummer 9 des § 60b Absatz 2 AO 
kann nur bei steuerbegünstigten Körperschaften nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erfol-
gen. Bei anderen begünstigten Zuwendungsempfängern ist eine Speicherung dieser Infor-
mation nicht möglich, weil sie derartige Bescheide nicht erhalten. 


Nummer 10 – neu – 


Die Neuregelung dient der Ergänzung um weitere Formen von Kontoverbindungen. 


Zu Buchstabe c (§ 60b Absatz 3) 


Es handelt sich um eine gesetzliche Klarstellung, da insbesondere das Bundeszentralamt 
für Steuern bei ausländischen Körperschaften zuständig sein kann. 
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Zu Buchstabe d (§ 60b Absatz 5 – neu –) 


Der neue Absatz 5 ermöglicht den im Register geführten Zuwendungsempfängern die Kon-
toverbindung im Zuwendungsempfängerregister selbst und direkt beim Bundeszentralamt 
für Steuern zu ändern bzw. zu ergänzen. 


Zu Nummer 8 (§ 79 Absatz 1 Nummer 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Die Vorschrift wird an die Rechtsänderungen durch das MoPeG und die damit verbundene 
Neufassung von § 34 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 AO angepasst. Personenverei-
nigungen (vgl. den neuen § 14a AO) und Vermögensmassen sind – seien sie rechtsfähig 
oder nicht – nicht selbst handlungsfähig. § 79 Absatz 1 Nummer 3 AO bestimmt für diese 
Fälle nun, dass sie durch die in § 34 AO bezeichneten Personen (gesetzliche Vertreter, 
Geschäftsführer, Vermögensverwalter, Mitglieder, Gesellschafter oder Gemeinschafter) zur 
aktiven oder passiven Vornahme von Verfahrenshandlungen im Besteuerungsverfahren fä-
hig sind. 


Zu Nummer 9 (§ 93) 


Zu Buchstabe a (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4a) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereini-
gung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue 
Legaldefinition des Begriffs „Personenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 


Zu Buchstabe b (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4b) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 
22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfah-
rensrechts vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) war in § 93 Absatz 7 Satz 1 AO nach 
Nummer 4b eine neue Nummer 4c eingefügt worden. Die Änderung beseitig einen dabei 
unterlaufenen redaktionellen Fehler. 


Zu Buchstabe c (§ 97 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4d – neu –) 


Die gesetzliche Berechtigung für das BZSt einen Kontenabruf durchzuführen, falls ein im 
Register Geführter eine Kontoverbindung ändern oder ergänzen möchte, sichert den kor-
rekten Informationsstand des Zuwendungsempfängerregisters. 


Zu Nummer 10 (§ 138) 


Zu Buchstabe a (§ 138 Absatz 1 Satz 5 – neu –) 


Unternehmer, die ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung außerhalb des Gel-
tungsbereiches der Abgabenordnung haben, unterliegen bislang nicht der Anzeigepflicht 
nach § 138 Absatz 1 AO. Daher gilt für sie auch nicht die Auskunftspflicht nach § 138 Ab-
satz 1b AO. 
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Um die umsatzsteuerliche Erfassung dieser Unternehmer zu verbessern, werden sie nach 
dem neuen Satz 5 verpflichtet, die Aufnahme einer im Geltungsbereich des Gesetzes um-
satzsteuerbaren Tätigkeit dem nach der Umsatzsteuer-Zuständigkeitsverordnung zustän-
digen Finanzamt anzuzeigen. Unternehmer, die die besonderen Besteuerungsverfahren 
nach den §§ 18i bis 18k UStG anwenden, werden aus unionsrechtlichen Gründen von der 
Anzeigepflicht ausgenommen. 


Zu Buchstabe b (§ 138 Absatz 1b Satz 4 – neu –) 


Steuerpflichtige, die nicht natürliche Personen sind, haben nach § 137 Absatz 1 AO dem 
nach § 20 AO zuständigen Finanzamt und den für die Erhebung der Realsteuern zuständi-
gen Gemeinden die Umstände anzuzeigen, die für die steuerliche Erfassung von Bedeu-
tung sind, insbesondere die Gründung, den Erwerb der Rechtsfähigkeit, die Änderung der 
Rechtsform, die Verlegung der Geschäftsleitung oder des Sitzes und die Auflösung. Diese 
Anzeigepflicht besteht unabhängig von der Anzeigepflicht nach § 138 Absatz 1 AO. Liegen 
die Voraussetzungen des § 138 Absatz 1 AO nicht vor, gilt auch die ergänzende Auskunfts-
pflicht nach dessen Absatz 1b nicht. 


Besondere Bedeutung hat dies für Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund 
und Länder. Soweit solche Organisationseinheiten durch ihr Handeln eine umsatzsteuerli-
che Erklärungspflicht begründen, obliegen ihnen für die Umsatzbesteuerung alle steuerli-
chen Rechte und Pflichten. Sie treten im Besteuerungsverfahren insoweit an die Stelle der 
Gebietskörperschaft (§ 18 Absatz 4f UStG).  


Um die umsatzsteuerliche Erfassung dieser Organisationseinheiten und anderer in § 137 
AO erfasster Steuerpflichtigen zu verbessern, für die § 138 Absatz 1 AO nicht gilt, gelten 
die Auskunftspflichten nach § 138 Absatz 1b Satz 1 bis 3 AO für sie nach dem neuen Satz 5 
entsprechend. 


Zu Buchstabe c (§ 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereini-
gung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue 
Legaldefinition des Begriffs „Personenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst.  


Zu Buchstabe d (§ 138 Absatz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereini-
gung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue 
Legaldefinition des Begriffs „Personenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 


Zu Nummer 11 (§ 138d Absatz 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das Wort 
„Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue Legaldefinition des Begriffs „Perso-
nenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 







 - 205 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu Nummer 12 (§ 138l Absatz 4) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das Wort 
„Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue Legaldefinition des Begriffs „Perso-
nenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 


Zu Nummer 13 (§ 139c) 


Zu Buchstabe a (§ 139c Absatz 5 Nummer 11) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Mit dem MoPeG wurde die Möglichkeit geschaffen, dass sich rechtsfähige Personengesell-
schaften in das neue Gesellschaftsregister eintragen lassen können (vgl. §§ 706 bis 707d 
BGB in der ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung). Dem trägt die Neufassung der Regelung 
Rechnung. 


Zu Buchstabe b (§ 139c Absatz 6a) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Nach § 2 Absatz 5 Satz 4 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) können juristische Personen, 
Vereinigungen, denen ein Recht zustehen kann, natürliche Personen, die gewerblich oder 
beruflich tätig sind, oder Behörden sich ein Organisationskonto einrichten lassen. § 139c 
Absatz 6a AO erfasste bislang alle Personengesellschaften. Aufgrund der Neuregelungen 
des Rechts der Personengesellschaften ab dem 1. Januar 2024 wird die Regelung auf 
„rechtsfähige Personengesellschaften“ beschränkt, da nicht rechtsfähigen Personengesell-
schaften selbst kein Recht zustehen kann. 


Zu Nummer 14 (§ 141) 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4 und 5) 


Die Anhebung dient der allgemeinen inflationsbedingten Anpassung. Mit der vorliegenden 
Anhebung werden die Schwellenwerte für den Umsatz und Gewinn um rund 17 Prozent 
erhöht. Durch diese signifikante Erhöhung wird auch eine größere Anzahl kleinerer Unter-
nehmen von der steuerlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht befreit und damit 
von unnötiger Bürokratie entlastet und die wirtschaftliche Dynamik der mittelständischen 
Wirtschaft unterstützt. 


Vor dem Hintergrund der Abschaffung der Wirtschaftswerte zum 1. Januar 2025 wird eine 
Erhöhung des Schwellenwertes des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AO nicht erfolgen. 


Zu Nummer 15 (§ 146a Absatz 3 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung aufgrund des Organisationserlasses des Bundeskanz-
lers vom 8. Dezember 2021. 
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Zu Nummer 16 (§ 147a) 


Zu Buchstabe a (§ 147a Absatz 1) 


Mit dem vorliegenden Vorschlag wird der Schwellenwert für Überschusseinkünfte um 
20 Prozent erhöht. Durch diese signifikante Erhöhung wird eine größere Anzahl Steuer-
pflichtiger von der steuerlichen Aufbewahrungspflicht befreit und damit von unnötiger Büro-
kratie entlastet. 


Zu Buchstabe b (§ 147a Absatz 2 Satz 3) 


Hierbei handelt es sich um eine Korrektur eines Verweisfehlers aufgrund der Änderung des 
§ 147 Absatz 3 AO durch Artikel 2 des Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes vom 30. Juni 
2017 (BGBl. I S. 2143). 


Zu Nummer 17 (§ 152 Absatz 4 Satz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Die Vorschrift bestimmt derzeit, dass der Verspätungszuschlag in Fällen des § 180 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO vorrangig gegen die nach § 181 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 AO erklärungspflichtigen Personen festzusetzen ist.  


Im Interesse der Verfahrensvereinfachung soll die Erklärungspflicht bei rechtsfähigen Per-
sonenvereinigungen dieser Vereinigung selbst obliegen. Folgerichtig soll die erklärungs-
pflichtige rechtsfähige Personenvereinigung auch vorrangig für den Verspätungszuschlag 
in Anspruch genommen werden. Bei rechtsfähige Personenvereinigungen ergibt sich damit 
im Hinblick auf die Erklärungspflicht und die an die Verletzung dieser Pflicht anknüpfende 
Festsetzung von Verspätungszuschlägen eine Gleichbehandlung zwischen Steuern, die die 
Personenvereinigung selbst schuldet (z. B. Umsatzsteuer und Gewerbesteuer), und den 
einheitlichen und gesonderten festzustellenden Einkünften und damit zusammenhängen-
den Besteuerungsgrundlagen. 


Zu Nummer 18 (§ 181) 


Zu Buchstabe a (§ 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Nummer 1 bestimmt derzeit, dass in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a AO jeder Feststellungsbeteiligte erklärungspflichtig ist, dem ein Anteil an den ein-
kommensteuerpflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften zuzurechnen ist. 
Nach § 181 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AO sind in diesen Fällen auch die in § 34 AO be-
zeichneten Personen erklärungspflichtig. 


Im Interesse der Verfahrensvereinfachung soll die Erklärungspflicht bei rechtsfähigen Per-
sonenvereinigungen vorrangig dieser Vereinigung und nur nachrangig jedem Feststellungs-
beteiligten obliegen, dem ein Anteil an den einkommensteuerpflichtigen oder körperschaft-
steuerpflichtigen Einkünften zuzurechnen ist. Im Ergebnis ergibt sich damit bei der Erklä-
rungspflicht und bei der daran anknüpfenden Festsetzung von Verspätungszuschlägen 
(§ 152 AO) im Fall rechtsfähiger Personenvereinigungen eine Gleichbehandlung zwischen 
den Steuern, die die Personenvereinigung selbst schuldet (z. B. Umsatzsteuer und Gewer-
besteuer), und den einheitlich und gesondert festzustellenden Einkünfte und damit zusam-
menhängenden Besteuerungsgrundlagen. 
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Zu Buchstabe b (§ 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Da die gesetzlichen Vertreter rechtsfähiger Personenvereinigungen deren steuerliche 
Pflichten, also auch die Feststellungserklärungspflicht nach Nummer 1, zu erfüllen haben, 
wird der Anwendungsbereich von Nummer 4 auf nicht rechtsfähige Personenvereinigungen 
begrenzt. 


Zu Nummer 19 (§ 183 (Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen 
Feststellung gegenüber rechtsfähigen Personenvereinigungen)) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Nach § 179 Absatz 2 Satz 2 AO wird eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrund-
lagen gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich vorgenommen, wenn dies gesetzlich be-
stimmt ist oder der Gegenstand der Feststellung mehreren Personen zuzurechnen ist. Zur 
Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands sollen Verwaltungsakte und Mitteilungen, die 
nach der AO oder den Steuergesetzen mit der einheitlichen Feststellung zusammenhän-
gen, grundsätzlich nicht allen Feststellungsbeteiligten, sondern regelmäßig nur einem Emp-
fangsbevollmächtigten – allerdings mit Wirkung für und gegen die Feststellungsbeteiligten 
– bekannt gegeben werden. Dies erfasst neben der Bekanntgabe von Feststellungsbe-
scheiden auch alle anderen mit der Feststellung zusammenhängenden Verwaltungsakte 
und Mitteilungen, wie z. B. bei der Entscheidung über einen Einspruch gegen den Feststel-
lungsbescheid oder der Entscheidung über eine Änderung des Feststellungsbescheids au-
ßerhalb des Einspruchsverfahrens. 


Nach § 183 Absatz 1 Satz 1 AO in der bislang geltenden Fassung (zur Änderung mit Wir-
kung ab 1. Januar 2024 siehe Nummer 20) sollen die Feststellungsbeteiligten hierzu einen 
gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellen. Sofern von den Feststellungsbeteilig-
ten kein gemeinsamer Empfangsbevollmächtigter bestellt wurde, gilt nach § 183 Absatz 1 
Satz 2 AO in der bislang geltenden Fassung kraft Gesetzes ein zur Vertretung der Gesell-
schaft oder der Feststellungsbeteiligten oder ein zur Verwaltung des Feststellungsgegen-
stands Berechtigter als Empfangsbevollmächtigter. Wenn die Feststellungsbeteiligten von 
sich aus keinen Empfangsbevollmächtigten bestellt haben und auch kein gesetzlich fingier-
ter Empfangsbevollmächtigter existiert, soll das für die Feststellung zuständige Finanzamt 
die Beteiligten zur Benennung eines gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten auffordern 
(§ 183 Absatz 1 Satz 3 AO in der bislang geltenden Fassung). 


Aufgrund der Neuregelungen des Rechts der Personengesellschaften durch das MoPeG 
soll im neugefassten § 183 Absatz 1 Satz 1 AO bei rechtsfähigen Personenvereinigungen 
abweichend vom bisherigen Recht bestimmt werden, dass alle Verwaltungsakte und Mit-
teilungen, die mit dem Feststellungsverfahren als solches und mit einem sich möglicher-
weise anschließenden Verfahren über einen Einspruch zusammenhängen, der rechtsfähi-
gen Personenvereinigung in Vertretung der Feststellungsbeteiligten bekannt zu geben sind. 
Der Bestimmung eines gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bedarf es in diesen Fäl-
len nicht mehr. Diese Neuregelung ergänzt die Rechtsänderungen zur Feststellungserklä-
rungspflicht (vgl. Nummer 18: Änderung des § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 AO) und 
zum Verspätungszuschlag bei einheitlichen Feststellungen (vgl. Nummer 17: Änderung des 
§ 152 Absatz 4 Satz 3 AO). Durch die Neuregelung ergibt sich damit für rechtsfähige Per-
sonenvereinigungen eine verfahrensrechtlich weitgehende Gleichbehandlung bei den Steu-
ern, die die Personenvereinigung selbst schuldet (z. B. Umsatzsteuer und Gewerbesteuer), 
und bei der einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte und damit zusam-
menhängender Besteuerungsgrundlagen. 
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§ 183 Absatz 1 Satz 2 AO – neu – entspricht dem geltenden Recht (§ 183 Absatz 1 Satz 5 
AO in der bislang geltenden Fassung). 


§ 183 Absatz 2 AO – neu – regelt in Anlehnung an das bislang geltende Recht (§ 183 Ab-
satz 2 Satz 1 AO in der bislang geltenden Fassung), in welchen Fällen die Bekanntgabe 
der Verwaltungsakte und Mitteilungen, die mit dem Feststellungsverfahren und dem an-
schließenden Verfahren über einen Einspruch zusammenhängen, ausschließlich an die 
rechtsfähige Personenvereinigung nicht zulässig ist: 


– Nach Satz 1 Nummer 1 ist die Bekanntgabe an die Personenvereinigung unzulässig, 
wenn der Finanzbehörde bekannt ist oder bekannt sein muss, dass die Personenver-
einigung nicht mehr besteht (dann wäre die Bekanntgabe unwirksam) oder ihre zivil-
rechtliche Rechtsfähigkeit verloren hat (dann ist § 183a AO anzuwenden). 


– Nach Satz 1 Nummer 2 ist die Bekanntgabe an die Personenvereinigung unzulässig, 
soweit ein Feststellungsbeteiligter der Bekanntgabe an die Personenvereinigung mit 
Wirkung für und gegen ihn widersprochen hat, weil er aus dieser Personenvereinigung 
ausgeschieden ist oder weil zwischen den Feststellungsbeteiligten ernstliche Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen. Ein solcher Widerspruch wird der Finanzbehörde 
gegenüber nach Satz 2 aber erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 


§ 183 Absatz 3 AO – neu – regelt in Anlehnung an das bislang geltende Recht (§ 183 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 AO in der bislang geltenden Fassung), welche Besteuerungsgrundla-
gen einem Feststellungsbeteiligten im Fall der Einzelbekanntgabe nach Absatz 2 Satz 1 
bekanntzugeben sind. 


Zu Nummer 20 (§ 183a – neu –) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Weil der neugefasste § 183 AO nur die Bekanntgabe von Verwaltungsakten und Mitteilun-
gen im einheitlichen Feststellungsverfahren für rechtsfähige Personenvereinigungen – und 
dabei auch abweichend vom bisherigen Recht – regelt, wird der Anwendungsbereich des 
bisherigen § 183 AO im neuen § 183a AO auf die übrigen Fälle der einheitlichen Feststel-
lung beschränkt. 


Abweichend von der bis 31. Dezember 2023 geltenden Fassung des § 183 Absatz 1 AO 
wird in § 183a AO – neu – allerdings auf die gesetzliche Fiktion eines zur Vertretung der 
Gesellschaft oder der Feststellungsbeteiligten oder eines zur Verwaltung des Gegenstands 
der Feststellung Berechtigter als Empfangsbevollmächtigter (bisheriger Satz 2) verzichtet. 
Für die hier bislang geregelten Fälle greift künftig im Wesentlichen § 183 AO – neu –. 


§ 183a Absatz 2 Satz 1 AO – neu – entspricht weitgehend dem § 183 Absatz 2 Satz 1 AO 
in der bislang geltenden Fassung, hinzu kommt lediglich der Fall, dass die Personenverei-
nigung rechtsfähig (und damit § 183 AO – neu – einschlägig) geworden ist. 


Satz 2 und 3 des § 183a Absatz 2 AO – neu – entsprechen weitestgehend § 183 Absatz 3 
AO in der bislang geltenden Fassung. Neu ist in Satz 3, dass zur Klarstellung auch der 
Widerspruch gegen die Bekanntgabe an den gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten 
nach Satz 2 erfasst wird. Eine materielle Änderung ist damit nicht verbunden. 


§ 183a Absatz 3 AO – neu – verweist zur Rechtsverschlankung inhaltlich auf § 183 Ab-
satz 3 AO – neu – und enthält materiell keine Änderungen gegenüber § 183 Absatz 2 Satz 2 
und 3 AO in der bislang geltenden Fassung. 


Die Regelung des § 183 Absatz 4 AO in der bislang geltenden Fassung ist nun ohne Ände-
rungen in § 183a Absatz 4 AO – neu – enthalten.  
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Zu Nummer 21 (§ 267) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Die Überschrift wird an den erweiterten Umfang der Vorschrift angepasst. 


Die Vorschrift regelt bislang die Vollstreckung steuerlicher Forderungen bei nicht rechtsfä-
higen Personenvereinigungen (ausgenommen Innengesellschaften wie insbesondere typi-
sche oder atypische stille Gesellschaften). Diese Regelung ist mit unverändertem Inhalt 
nunmehr Absatz 1. Für nicht rechtsfähige Gesellschaften (§ 740 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs) gilt die Regelung auch künftig nicht, auch nicht entsprechend (vgl. § 14a Absatz 4 
AO – neu –). 


Der neue Absatz 2 bestimmt, dass die Vollstreckung in das Vermögen einer rechtsfähigen 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Sinne von § 705 Absatz 2 BGB zulässig ist, wenn be-
reits ein vollstreckungsfähiger Verwaltungsakt gegen die Personenvereinigung vor der Er-
langung ihrer Rechtsfähigkeit ergangen ist. Dies betrifft die Fälle, in denen ein vollstreckba-
rer Verwaltungsakt bis zum 1. Januar 2024 ergangen ist. Von dieser Regelung sollen auch 
die Fälle erfasst werden, in denen eine nach den Verhältnissen zum 1. Januar 2024 nicht 
rechtsfähige Personenvereinigung später durch Teilnahme am Rechtsverkehr Rechtsfähig-
keit erlangt. 


Zu Nummer 22 (§ 284 Absatz 1 Satz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Der Vollstreckungsschuldner muss nach § 284 AO der Vollstreckungsbehörde auf deren 
Verlangen für die Vollstreckung einer Forderung Auskunft über sein Vermögen erteilen, 
wenn er die Forderung nicht binnen zwei Wochen begleicht, nachdem ihn die Vollstre-
ckungsbehörde unter Hinweis auf die Verpflichtung zur Abgabe der Vermögensauskunft zur 
Zahlung aufgefordert hat. Handelt es sich bei dem Vollstreckungsschuldner um eine juristi-
sche Person oder um eine rechtsfähige Personenvereinigung, so hat er seine Firma oder 
seinen Namen, die Nummer des Registerblatts im Handelsregister und seinen Sitz anzu-
geben (§ 284 Absatz 1 Satz 3 AO). 


Mit dem MoPeG wurde die Möglichkeit geschaffen, dass sich rechtsfähige Personengesell-
schaften in das neue Gesellschaftsregister eintragen lassen können (vgl. §§ 706 bis 707d 
BGB in der ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung). Dem trägt die Neufassung der Regelung 
Rechnung. 


Zu Nummer 23 (§ 352) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Die Vorschrift regelt wie bisher im Interesse der Verwaltungsvereinfachung, wer gegen Be-
scheide über eine einheitliche und gesonderte Feststellung Einspruch einlegen kann. In 
Abhängigkeit von der Rechtsfähigkeit der Personenvereinigung wird diese Einspruchsbe-
fugnis wie folgt neu geregelt: 


Rechtsfähige Personenvereinigungen: 


– In diesen Fällen ist nach Nummer 1 Buchstabe a grundsätzlich allein die Personenver-
einigung einspruchsbefugt, nicht mehr wie bisher der zur Vertretung berufene Ge-
schäftsführer.  
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– Besteht die rechtsfähige Personenvereinigung nicht mehr (steuerliche Vollbeendi-
gung), ist nach Nummer 1 Buchstabe b jeder Gesellschafter oder Gemeinschafter ein-
spruchsbefugt, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen 
hätte. Dies entspricht im Grundsatz der bislang in § 352 Absatz 1 Nummer 2 AO ent-
haltenen Regelung. 


– Soweit nach § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO – neu – eine Einzelbekanntgabe des 
Feststellungsbescheids erfolgt ist oder zu erfolgen hätte, weil ein Feststellungsbeteilig-
ter aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist oder weil zwischen den Feststel-
lungsbeteiligten ernstliche Meinungsverschiedenheiten bestehen, ist nach Nummer 3 
dieser Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte einspruchsbefugt. Dies gilt 
auch dann, wenn der Feststellungsbescheid nach § 183 Absatz 2 Satz 2 AO – neu – 
mangels Widerspruchs der Personenvereinigung mit Wirkung für und gegen diesen 
Feststellungsbeteiligten bekanntgegeben worden ist. 


Sonstige Fälle einheitlicher Feststellungen (insbesondere nicht rechtsfähige Personenver-
einigungen sowie Feststellungen nach der Verordnung zu § 180 Abs. 2 AO): 


– In diesen Fällen ist nach Nummer 2 Buchstabe a – wie bisher – grundsätzlich allein die 
in Absatz 2 bezeichnete Person (Einspruchsbevollmächtigter) einspruchsbefugt.  


– Nummer 2 Buchstabe b nimmt die Regelung des bisherigen § 352 Absatz 1 Nummer 2 
AO auf: ist kein Einspruchsbefugter nach Absatz 2 vorhanden, ist jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte einspruchsbefugt, gegen den der Feststellungs-
bescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte. 


– Soweit nach § 183a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO eine Einzelbekanntgabe des Fest-
stellungsbescheids erfolgt ist oder zu erfolgen hätte, weil ein Feststellungsbeteiligter 
aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist oder weil zwischen den Feststellungs-
beteiligten ernstliche Meinungsverschiedenheiten bestehen, ist nach Nummer 3 dieser 
Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte einspruchsbefugt. Dies gilt auch 
dann, wenn der Feststellungsbescheid nach § 183a Absatz 2 Satz 2 AO – neu – man-
gels Widerspruchs dem Empfangsbevollmächtigten nach § 183a Absatz 1 Satz 1 AO 
– neu - auch mit Wirkung für und gegen diesen Feststellungsbeteiligten bekanntgege-
ben worden ist. 


Absatz 1 Nummer 4 und 5 entsprechen den bisherigen Regelungen in § 352 Absatz 1 Num-
mer 4 und 5 AO und gelten sowohl bei rechtsfähigen Personenvereinigungen als auch bei 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und sonstigen Fällen einer gesonderten und 
einheitlichen Feststellung. 


§ 352 Absatz 2 AO – neu – entspricht weitestgehend dem bisher geltenden Recht, er wird 
lediglich an den neuen § 183a Absatz 1 AO und § 352 Absatz 1 AO angepasst. 


Zu Artikel 11 (Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2025]) 


§ 183a Absatz 4 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Durch Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) sollen in § 183 Absatz 4 AO mit Wirkung ab 1. Januar 2025 die Wörter 
„den Einheitswert oder“ gestrichen werden. Da der bisherige § 183 AO durch den neuen 
§ 183a AO (vgl. Artikel 10 Nummer 20) ersetzt wird, ginge der noch nicht in Kraft getretene 
Änderungsbefehl in Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes ins Leere. Er 
wird durch Artikel 2 dieses Gesetzes – ebenfalls mit Inkrafttreten am 1. Januar 2025 – in 
angepasster Fassung ersetzt. Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes ist im 
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Interesse der Rechtsklarheit zugleich zu streichen (vgl. Artikel 42 Absatz 2 dieses Geset-
zes). 


Zu Artikel 12 (Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2027]) 


§ 146a Absatz 4 


Im Rahmen der ersten Prüfungen und Nachschauen von elektronischen Aufzeichnungs-
systemen hat sich ergeben, dass nicht unbedingt jedes einzelne Aufzeichnungssystem ge-
meldet werden muss, sondern eine Meldung der jeweils genutzten zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtungen (TSE) ausreichend ist. Aufgrund dessen kann der Kranz der zu 
meldenden Daten reduziert werden. Auch ist es zulässig, dass mehrere elektronische Auf-
zeichnungssysteme eine TSE gemeinsam nutzen. Dadurch kann auch die Anzahl der Mel-
dungen reduziert werden, da nicht mehr jedes einzelne elektronische Aufzeichnungssystem 
gemeldet werden muss, sondern nur noch die TSE. Dem zuständigen Finanzamt ist künftig 
nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfernübertragung mitzuteilen, wenn 
aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit Hilfe eines elektroni-
schen Aufzeichnungssystems erfasst werden. 


Satz 1 


Die bisherigen Nummern 4 und 5 des § 146a Absatz 4 Satz 1 AO entfallen, da zukünftig 
nicht mehr jedes einzelne elektronische Aufzeichnungssystem gemeldet werden muss. 


Nummer 1 


Die Nummer entspricht der bisherigen Nummer 1 des § 146a Absatz 4 Satz 1 AO. 


Nummer 2 


Die Nummer 2 wird neu eingefügt. Hierbei handelt es sich um eine Angabe zur besseren 
Prüfung von Systemen. Dadurch, dass der Finanzverwaltung bekannt ist, an welcher Be-
triebsstätte die jeweilige TSE eingesetzt ist, kann eine zielgenauere Prüfung und Risikoein-
schätzung erfolgen. 


Nummer 3 


Die Nummer entspricht der bisherigen Nummer 2 des § 146a Absatz 4 Satz 1 AO. 


Nummer 4 


Die Nummer 4 ersetzt die bisherige Nummer 6 des § 146a Absatz 4 Satz 1 AO. Zukünftig 
muss nicht mehr die Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems sondern nur 
noch die Seriennummer der TSE gemäß Tz. 7.5 der BSI TR-03153 gemeldet werden. 


Nummer 5 


Die Nummer 5 ersetzt die bisherige Nummer 3 des § 146a Absatz 4 Satz 1 AO. Damit wird 
spezifiziert, dass die Art der genutzten TSE durch die Zertifizierungs-ID des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik dargestellt wird. Dieses ist bisher nur in Num-
mer 9.2.2 des AEAO zu § 146a AO geregelt gewesen. 


Nummer 6 


Die Nummer 6 ersetzt die bisherige Nummer 7 des § 146a Absatz 4 Satz 1 AO. Hierbei wird 
nun aber auf die TSE und nicht mehr auf das jeweilige elektronische Aufzeichnungssystem 
abgestellt. Klarstellend ergänzt wird die Inbetriebnahme der TSE, denn nicht in allen Fällen 
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erfolgt eine Anschaffung der TSE (z. B. Anmietung einer Kasse mit TSE durch den Steuer-
pflichtigen). 


Nummer 7 


Die Nummer 7 ersetzt die bisherige Nummer 8 des § 146a Absatz 4 Satz 1 AO. Hierbei wird 
nun aber auf die TSE und nicht mehr auf das jeweilige elektronische Aufzeichnungssystem 
abgestellt. 


Satz 2 


Satz 2 entspricht dem bisherigen Satz 2 des § 146a Absatz 4 AO. Hierbei wird nun aber auf 
die TSE und nicht mehr auf das jeweilige elektronische Aufzeichnungssystem und aufgrund 
der Ergänzung des Satzes 1 Nummer 7 wird nun auch auf die Inbetriebnahme in Fällen, in 
denen die TSE nicht angeschafft wird, abgestellt. 


Zu Artikel 13 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 14 Absatz 7 – neu –) 


Die geänderte Fassung des § 230 Absatz 2 Satz 1 AO gilt für alle am Tag nach der Ver-
kündung noch nicht abgelaufenen Zahlungsverjährungsfristen. 


Zu Nummer 2 (Artikel 97 § 15 Absatz 17 – neu –) 


Die Neuregelung des § 237 Absatz 6 AO gilt für alle Haftungsansprüche, die nach dem 
31. Dezember 2023 entstehen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Regelung erst auf 
künftige Haftungsfälle Anwendung findet. 


Zu Nummer 3 (Artikel 97 § 33 Absatz 7 – neu – und 8 – neu –) 


Artikel 97 § 33 Absatz 7 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) bestimmt 
den Anwendungszeitpunkt der Regelungen zu den Mitteilungspflichten für innerstaatliche 
Steuergestaltungen im Sinne der neuen §§ 138l bis 138n AO sowie zu den mit diesem 
Gesetz geänderten §§ 138i bis 138k AO. Danach sollen die Regelungen über die Mittei-
lungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen ab dem 1. Januar 2025 abgewendet wer-
den. Durch die Zeitspanne von etwa zwölf Monaten zwischen dem Tag des Inkrafttretens 
der Neuregelungen und dem erstmaligen Anwendungszeitpunkt soll allen Beteiligten hin-
reichend Zeit gegeben werden, die zur Anwendung der Regelungen der §§ 138l bis 138n 
AO erforderliche IT-Infrastruktur einzurichten. 


Um gleichwohl zu verhindern, dass Intermediäre und Nutzer innerstaatlicher Steuergestal-
tungen im Zeitraum bis zum erstmaligen Anwendungszeitpunkt nach Absatz 7 Maßnahmen 
zur Umgehung der Mitteilungspflicht treffen, bestimmt Absatz 8, dass bereits solche Fälle 
der Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen unterfallen, in denen der erste 
Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestaltung nach dem Tag nach 
der Verkündung und vor dem erstmaligen Anwendungszeitpunkt umgesetzt wurde. In die-
sem Fall ist die Mitteilung abweichend von § 138n Absatz 1 Satz 2 AO in der am Tag nach 
der Verkündung geltenden Fassung innerhalb von drei Monaten nach dem Tag vor dem 
erstmaligen Anwendungszeitpunkt zu erstatten. 


Zu Artikel 14 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 
[1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 19) 


Überschrift Artikel 97 § 19 
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Bisher hatte Artikel 97 § 19 keine amtliche Überschrift. Diese wird nun eingefügt. 


Artikel 97 § 19 Absatz 1 und 2 


Hierbei handelt es sich um eine Rechtsbereinigung mit der Aufhebung nicht mehr erforder-
licher Übergangsregelungen. Die Absätze 1 bis 7 werden aufgehoben und die bisherigen 
Absätze 8 und 9 werden die Absätze 1 und 2. 


Artikel 97 § 19 Absatz 3 und 4 – neu – 


Der Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO in der 
Fassung des Artikels 10 Nummer 14 Buchstabe a dieses Gesetzes. Danach ist diese auf 
Umsätze der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. 
Die Übergangsregelung in Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem Zeitpunkt der Verkündung 
dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht be-
steht, jedoch nicht mehr nach der Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO 
in der Fassung dieses Gesetzes. 


Artikel 97 § 19 Absatz 11 


Der Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 AO 
in der Fassung des Artikels 10 Nummer 14 Buchstabe b dieses Gesetzes. Danach ist diese 
auf Gewinne der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nen. Die Übergangsregelung in Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine Mitteilung 
über den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem Zeitpunkt der Verkündung 
dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht be-
steht, jedoch nicht mehr nach der Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 
5 AO in der Fassung dieses Gesetzes. 


Zu Nummer 2 (Artikel 97 §§ 39 – neu – und 40 – neu –) 


Artikel 97 § 39 – neu – 


Aufgrund der Übergangsregelung ist der geänderte § 147a AO erstmalig für den Veranla-
gungszeitraum 2024 anzuwenden. Darüber hinaus wird klargestellt, dass bestehende Auf-
bewahrungsfristen, die bereits bis einschließlich des Veranlagungszeitraums 2023 entstan-
den sind, weiterhin fortgelten, auch wenn die Einkunftsgrenze ab dem Veranlagungszeit-
raum 2024 nicht mehr überschritten wird. 


Artikel 97 § 40 – neu – 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Artikel 97 § 39 Absatz 1 und 2 EGAO – neu – enthält eine Anwendungs- und Übergangs-
regelung zu den für rechtsfähige Personenvereinigungen geänderten Regelungen in § 152 
Absatz 4 Satz 3 und § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 AO. 


Artikel 97 § 39 Absatz 3 EGAO – neu – enthält eine Anwendungs- und Übergangsregelung 
zur Bekanntgabe von einheitlichen Feststellungsbescheiden. Sie soll es insbesondere er-
möglichen, in den Jahren 2024 und 2025 im einheitlichen Feststellungsverfahren Verwal-
tungsakte oder Mitteilungen übergangsweise noch dem Empfangsbevollmächtigten nach 
§ 183 AO in der bisher geltenden Fassung bekanntzugeben, wenn die Grundinformations-
daten noch nicht oder nicht rechtzeitig angepasst worden sind. 


Artikel 97 § 39 Absatz 4 EGAO – neu – enthält eine an Artikel 97 § 18 Absatz 3 EGAO an-
gelehnte Anwendungs- und Übergangsregelung für das Einspruchsverfahren.  
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Nach Artikel 97 § 39 Absatz 5 EGAO – neu – sind für Feststellungszeiträume und Feststel-
lungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2024 § 152 Absatz 4 Satz 3, § 181 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1, § 183 und § 352 AO in der bisher geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn 
über das Vermögen einer Personenvereinigung vor dem 1. Januar 2024 das Insolvenzver-
fahren eröffnet wurde. 


Zu Artikel 15 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 
[1.1.2025]) 


Artikel 97 § 10b Satz 3 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Dem Artikel 97 § 10b EGAO wird durch Artikel 7 Nummer 2 Buchstabe b des Grundsteuer-
Reformgesetzes mit Wirkung ab 1. Januar 2025 ein neuer Satz 3 angefügt. Diese Regelung 
ist mit Wirkung ab 1. Januar 2025 an die Ersetzung des bisherigen § 183 AO durch den 
neuen § 183a AO (vgl. Artikel 10 Nummer 20) anzupassen. Zugleich wird ein redaktioneller 
Fehler beseitigt. 


Zu Artikel 16 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 
[1.1.2027]) 


Artikel 97 § 30 Absatz 4 – neu – 


Die Anwendungsregelung des Artikels 97 § 30 Absatz 4 EGAO regelt, dass die Neureglung 
des § 146a Absatz 4 AO nur auf zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen anzuwen-
den ist, die nach dem 31. Dezember 2025 angeschafft, in Betrieb oder außer Betrieb ge-
nommen wurden. 


Zu Artikel 17 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 5) 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung des § 138i AO. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44a – neu – und 44b – neu –) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44a – neu – 


Durch diese Änderung des FVG obliegt dem Bundeszentralamt für Steuern sowohl die 
Sammlung als auch grundsätzlich die Auswertung der ihm aus dem Inland nach den §§ 138l 
bis 138n AO zugehenden Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen (vgl. auch 
§ 138j AO). Die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen erfolgt durch eine Prüfgruppe, 
die aus Vertretern des Bundes und der obersten Finanzbehörden der Länder besteht. Diese 
Prüfgruppe untersteht der Leitung des Bundeszentralamts für Steuern. In Bezug auf das 
genaue Verfahren zur Prüfung und Auswertung der Mitteilungen wird auf die Begründung 
zu § 138j AO verwiesen. 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44b – neu – 


Es handelt sich um eine Klarstellung hinsichtlich der Zuständigkeit des Bundeszentralamts 
für Steuern für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 379 Absatz 2 Nummer 1e, 
1f und 1j AO. 
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Zu Doppelbuchstabe cc (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 46b – neu –) 


Durch die neue Nummer 46b wird dem Bundeszentralamt für Steuern die Zuständigkeit für 
die Koordinierung von und Mitwirkung an internationalen Risikobewertungsverfahren im 
Sinne des neuen § 89b AO zugewiesen. 


Zu Buchstabe b (§ 5 Absatz 1a Satz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Anfügung des § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 46b FVG. 


Zu Nummer 2 (§ 21a Absatz 5) 


Bereits nach bisherigem Recht wirken die Landesfinanzbehörden nach § 21a Absatz 5 FVG 
bei der Auswertung von Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen mit, 
soweit von einer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehörden oder Gemeinden 
verwaltet werden. 


Durch die Änderung des § 21a Absatz 5 AO wird diese Regelung auch auf die Zusammen-
arbeit bei der Auswertung von Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen ausge-
weitet. 


Zu Artikel 18 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2024]) 


Das Zuwendungsempfängerregister ist das Kernelement eines modernen digitalen Spen-
dennachweisverfahrens. Das Bundeszentralamt für Steuern baut das Register zum 1. Ja-
nuar 2024 auf. Darin sind diejenigen steuerbegünstigten Körperschaften öffentlich erkenn-
bar verzeichnet, die ihren Spenderinnen und Spendern für ihre Zuwendung einen Sonder-
ausgabenabzug nach §§ 10b, 34g EStG vermitteln. Die für den Aufbau des Registers er-
forderlichen bestehenden gesetzlichen Normen werden aufgrund der aufbaubegleitenden 
vertieften fachlichen Erörterung der technischen Umsetzung überarbeitet, gestrafft und in 
den Tatbeständen zur sachlichen Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern klarer 
gefasst. 


Zu Nummer 1 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe a) 


Die Änderung vermeidet die Wiederholung der Formulierungen des § 60b AO durch ge-
setzlichen Verweis auf § 60b AO und auf die Zuwendungsempfänger, die in Buchstabe b 
erfasst sind. Die Erteilung von Auskünften wird im neuen Buchstaben f gesondert aufge-
nommen. 


Die Legaldefinition des Zuwendungsempfängerregisters wird an dieser Stelle gestrichen, 
da sie bereits in § 60b Absatz 1 AO enthalten ist. 


Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe b) 


Die Änderung dient der Klarstellung. 


Die Aufgaben des Bundeszentralamt für Steuern erstrecken sich auch auf amtliche Fest-
stellungen zu ausländischen juristischen Personen. Diese sind nach §10b Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 3 EStG zwar ebenfalls begünstigte Zuwendungsempfänger, aber nicht im 
Inland Steuersubjekt, sodass die Landesfinanzbehörden diese Fallgruppe nicht erfassen. 
Darüber hinaus wird Buchstabe c in Buchstabe b rechtsvereinfachend integriert. 
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Zu Nummer 3 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe c – aufgehoben –) 


Buchstabe c wurde in Buchstabe b integriert. Der bisherige Buchstabe c kann daher aufge-
hoben werden. 


Zu Nummer 4 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe c und d – neu – 


Wegen der Aufhebung des Buchstaben c werden die bisherigen Buchstaben d und e die 
neuen Buchstaben c und d. 


Zu Nummer 5 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe d – neu –) 


Die Aufnahme des § 34g EStG dient der Klarstellung, da nach dieser Norm für Zuwender 
eine Steuerermäßigung möglich ist, für deren Überprüfung die Informationen im Zuwen-
dungsempfängerregister genutzt werden können. Durch Verweis auf § 60b Absatz 2 AO 
wird eine Aufzählung vermieden. Die weiteren Anpassungen sind sprachlicher Natur. 


Zu Nummer 6 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe f – aufgehoben – und e 
– neu –) 


Die Regelung im bisherigen Buchstaben f ist nicht erforderlich. Die jeweils zuständige Fi-
nanzbehörde meldet Veränderungen im Datenbestand direkt an das Bundeszentralamt für 
Steuern. Es ist nicht erforderlich, dass das Bundeszentralamt für Steuern Anträge nur an-
nimmt und nur weiterleitet. 


Der neue Buchstabe e enthält eine tatsächlich und rechtliche erforderliche sachliche Zu-
ständigkeitsnorm, weil die Erteilung von Auskünften für das Bundeszentralamt für Steuern 
eine gesonderte und besondere Aufgabe sein wird. 


Zu Artikel 19 (Änderung der Finanzgerichtsordnung [1.1.2024]) 


§ 48 


Es handelt sich um eine Anpassung an die aufgrund des Personengesellschaftsrechtsmo-
dernisierungsgesetzes (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Neufassung von 
§ 48 FGO dient der Anpassung an die Änderungen der Einspruchsbefugnis im einheitlichen 
Feststellungsverfahren (vgl. § 352 AO, Artikel 10 Nummer 23).  


Zu Artikel 20 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 1a) 


Zu Buchstabe a (§ 1a Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 1a Absatz 1 Satz 1 bis 4) 


In § 1a Absatz 1 Satz 1, 2, 3 und 4 werden jeweils die Wörter „Personenhandels- oder Part-
nerschaftsgesellschaft“ durch das Wort „Personengesellschaft“ ersetzt. Dadurch erhalten 
nunmehr alle Personengesellschaften die Möglichkeit, zur Körperschaftsbesteuerung zu 
optieren. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 1a Absatz 1 Satz 7 – neu –) 


Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist spätestens einen Monat vor Beginn 
des Wirtschaftsjahres zu stellen, ab dem die Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft gel-
ten soll. Um auch neu gegründeten Gesellschaften die Möglichkeit zu geben, von vorne 
herein zur Körperschaftsbesteuerung zu optieren, wird diesen mit dem neuen Satz 7 die 
Möglichkeit eingeräumt, den Antrag auch erst bis zum Ablauf eines Monats nach Abschluss 
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des Gesellschaftsvertrags zu stellen. Entsprechendes gilt für Körperschaften, die in eine 
Personengesellschaft formwechseln. Durch den Antrag bis zum Ablauf eines Monats nach 
Anmeldung des Formwechsels beim zuständigen Register erhalten diese (bzw. die Perso-
nengesellschaft, falls diese zu diesem Zeitpunkt bereits in das Register eingetragen sein 
sollte) die Möglichkeit steuerlich ununterbrochen als Körperschaftsteuersubjekt behandelt 
zu werden. 


Zu Buchstabe b (§ 1a Absatz 2 Satz 2) 


Mit der Ergänzung des Satzes 2 wird sichergestellt, dass die steuerneutrale Ausübung der 
Option nicht allein dadurch ausgeschlossen wird, dass in Sonderfällen, in denen die Betei-
ligung an einer Komplementärin einer optierenden Kommanditgesellschaft (i. d. R. eine zu 
Null Prozent beteiligte GmbH) eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, 
diese Beteiligung nicht in die optierende Gesellschaft eingebracht wird. 


Zu Buchstabe c (§ 1a Absatz 3 Satz 5) 


Durch die Änderung wird die Option auch in Bezug auf die Ausschüttungsfiktion noch stär-
ker an die steuerliche Behandlung einer echten Kapitalgesellschaft angenähert. Thesau-
rierte Gewinne gelten grundsätzlich so lange nicht als ausgeschüttet, bis sie entnommen 
werden. Unter Entnahme sind alle Vorgänge zu verstehen, aufgrund derer die Gewinne 
(z. B. durch Verbuchung auf einem Fremdkapitalkonto, tatsächliche Auszahlung an den 
Gesellschafter oder eine Verrechnung mit einer Forderung gegen den Gesellschafter) kein 
Eigenkapital der optierenden Gesellschaft mehr darstellen und daher z. B. nicht mehr zur 
Verrechnung mit Verlusten der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Im Unterschied zu einer 
echten Kapitalgesellschaft, bei der ein Zufluss bei einem beherrschenden Gesellschafter 
bereits dann fingiert wird, wenn die Ausschüttung von der Gesellschaft beschlossen wurde 
(vgl. zuletzt BFH-Urteil vom 14. Februar 2022, BStBl II 2023 S. 101 m. w. N.), sieht das 
Gesellschaftsrecht bei Personengesellschaften keinen besonderen Ausschüttungsbe-
schuss vor. Dieser grundsätzliche Unterschied zwischen Personengesellschaften und Ka-
pitalgesellschaften rechtfertigt, im Rahmen des § 1a KStG nicht zwischen einzelnen Ge-
sellschaftern zu differenzieren, sodass auch bei beherrschenden Gesellschaftern einer op-
tierenden Gesellschaft ein kapitalertragsteuerpflichtiger Zufluss erst bei tatsächlicher Ent-
nahme anzunehmen ist. 


Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3) 


Bisher sind Wohnungsgenossenschaften und -vereine nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG 
steuerbefreit, soweit sie Einnahmen aus der Überlassung eigener Wohnungen an Genos-
sen oder Mitglieder erzielen. Übrige Tätigkeiten unterliegen der Steuerpflicht. Bereits durch 
das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vom 4. August 2019 
(BGBl. I S. 1122) wurde gesetzlich normiert, dass Wohnungsgenossenschaften und -ver-
eine auch dann die Steuerbefreiung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG erhalten, wenn ihre 
übrigen Einnahmen nur wegen der Stromlieferung aus Mieterstromanlagen zwar die Un-
schädlichkeitsgrenze von 10 Prozent der Gesamteinnahmen übersteigen, die Einnahmen 
aus diesen Stromlieferungen aber nicht 20 Prozent ihrer Gesamteinnahmen übersteigen. 


Um den Ausbau der Solarstromerzeugung auf Wohngebäuden weiter voranzutreiben und 
die hierfür notwendige Anreizwirkung zu verstärken, sieht die Änderung des § 5 Absatz 1 
Nummer 10 Satz 3 KStG eine Ausweitung der Unschädlichkeitsgrenze auf 30 Prozent vor. 
Einnahmen aus der Lieferung von Strom aus Anlagen, für die unter den Voraussetzungen 
des § 21 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ein Anspruch auf Zahlung eines 
Mieterstromzuschlags besteht, führen nunmehr nicht zu einem Ausschluss der Steuerbe-
freiung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 KStG, wenn diese Einnahmen nicht 30 Prozent 
der gesamten Einnahmen des Steuerpflichtigen übersteigen.  


Nach dem unverändert beizubehaltenden § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 4 KStG gilt dies 
zudem auch für Einnahmen aus der Lieferung von Strom an den Mieter in Zeiten, in denen 
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kein Strom aus den Mieterstromanlagen geliefert werden kann (vgl. § 42a Absatz 2 Satz 6 
EnWG), sowie für Einnahmen aus der Einspeisung des nicht an die Mieter abgegebenen 
Überschussstroms aus diesen Anlagen. 


Die Änderung gilt über § 3 Nummer 15 GewStG auch für die Gewerbesteuer. 


Zu Nummer 3 (§ 32 Absatz 6 – neu –) 


Mit dem neuen Erstattungsanspruch gemäß § 32 Absatz 6 KStG wird die Steuerbefreiung 
nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG für ausländische, in EU- und EWR-Staaten ansässige, 
gemeinnützige Organisationen auch im Bereich der Kapitalertragsteuer nachvollzogen. Die 
Kapitalertragsteuererstattung wird aufgrund der Kapitalverkehrsfreiheit auch Drittstaaten- 
Organisationen i. S. des § 32 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 KStG gewährt. 


Mit der durch das Jahressteuergesetz 2009 erfolgten Änderung des § 5 Absatz 2 Nummer 2 
KStG wurden die Folgerungen aus dem Urteil des EuGH vom 14. September 2006 in der 
Rechtssache C-386/04 (Stauffer) gezogen und ausländische Körperschaften mit Sitz oder 
Geschäftsleitung in einem EU- bzw. EWR-Staat, soweit mit diesen ein Amtshilfeabkommen 
besteht, und die die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 
KStG erfüllen, den inländischen steuerbegünstigten Körperschaften weitgehend gleich ge-
stellt (vgl. BR-Drs. 545/08 S. 106).  


Während jedoch für inländische gemeinnützige Organisationen im Sinne des § 5 Absatz 1 
Nummer 9 KStG in § 44a Absatz 7 EStG eine Befreiungsmöglichkeit und in § 44b Absatz 6 
EStG ein Erstattungsverfahren geregelt ist, um eine vollständige Entlastung von der Quel-
lensteuer zu ermöglichen, existiert bisher für ausländische gemeinnützige Organisationen 
(ansässig in EU-, EWR- und Drittstaaten) im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG keine 
vollständige Entlastungsmöglichkeit.  


Damit unterliegen Dividenden, die von deutschen Körperschaften an im Ausland ansässige 
gemeinnützige Organisationen ausgeschüttet werden, und in bestimmten Fällen von einem 
deutschen Schuldner an solche Organisationen gezahlte Zinsen der Kapitalertragsteuer in 
Höhe von 25 Prozent. Der Kapitalertragsteuerabzug, gegebenenfalls auf Grund von Dop-
pelbesteuerungsabkommen i. V. mit § 50c Absatz 3 EStG oder der Regelung des § 44a 
Absatz 9 EStG auf 15 Prozent reduziert, wirkt auf Grund der Abgeltungswirkung des § 32 
Absatz 1 KStG bei ausländischen gemeinnützigen Organisationen definitiv.  


Diese (höhere) Quellenbesteuerung von Dividenden und Zinsen, die an ausländische ge-
meinnützige Organisationen ausgeschüttet bzw. gezahlt werden, stellt eine Beschränkung 
des freien Kapitalverkehrs (Artikel 63 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV) und Artikel 40 des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR-Abkommens)) dar. Auf die Kapitalverkehrsfreiheit nach Artikel 63 Ab-
satz 1 AEUV können sich grundsätzlich auch gemeinnützige Organisationen in Drittstaaten 
berufen. Die Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit ist nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) nur in Bezug auf solche gemeinnützigen Organisatio-
nen gerechtfertigt, die in Drittstaaten ansässig sind, mit denen kein umfassender Informati-
onsaustausch besteht, der eine (unabhängige) Überprüfung der vom Antragsteller zum 
Nachweis der Erstattungsvoraussetzungen vorgelegten Nachweise ermöglicht. Damit die 
Durchsetzbarkeit von Rückforderungsansprüchen gegenüber beschränkt Steuerpflichtigen 
nicht hinter der für unbeschränkt Steuerpflichtige zurückbleibt, muss neben dem Informati-
onsaustausch auch eine mögliche und tatsächliche Beitreibung durch Drittstaaten gewähr-
leistet sein.  


Der Erstattungsanspruch gemäß dem neuen § 32 Absatz 6 KStG für ausländische gemein-
nützige Organisationen stellt die Unionsrechtskonformität bei der Quellenbesteuerung von 
Dividenden- und Zinszahlungen an gemeinnützige Organisationen her, die die Vorausset-
zungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erfüllen. 
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Satz 1 


Satz 1 regelt insbesondere eine Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Kapitaler-
tragsteuer für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 6 und 9 EStG und 
Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG für beschränkt steuerpflichtige 
gemeinnützige Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen und be-
stimmt die objektiven Voraussetzungen für die Erstattung, die kumulativ vorliegen müssen. 


Zu Absatz 6 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Erstattungsberechtigt sind nach § 2 Nummer 1 KStG beschränkt steuerpflichtige gemein-
nützige Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die die Voraus-
setzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erfüllen, wobei der Verweis auf das Vorliegen 
der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG nicht zu einer 
grundsätzlichen persönlichen Steuerbefreiung von beschränkt Steuerpflichtigen mit Ansäs-
sigkeit in einem Drittstaat führt. 


Mit dem Verweis auf § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG wird sichergestellt, dass nur solche ge-
meinnützigen Organisationen freigestellt werden, die gemeinnützige, mildtätige oder kirch-
liche Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO verfolgen und die anhand der §§ 51 bis 68 AO 
zu prüfenden Voraussetzungen – sowohl in Bezug auf die satzungsmäßigen Voraussetzun-
gen wie die tatsächliche Geschäftsführung – erfüllen. Dadurch wird die vollständige Gleich-
behandlung inländischer und ausländischer gemeinnütziger Organisationen hergestellt.  


Verwirklicht die ausländische Körperschaft ihre nach deutschem Recht förderungswürdigen 
Zwecke nur außerhalb von Deutschland, dann setzt die Steuerbegünstigung – neben den 
sonstigen Voraussetzungen der §§ 51 ff. AO – den Inlandsbezug nach § 51 Absatz 2 AO 
voraus. Dieser liegt zum einen vor, wenn natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, gefördert werden. Auf die Staatsangehö-
rigkeit der natürlichen Personen kommt es dabei nicht an. 


Falls durch die Tätigkeit im Ausland keine im Inland lebenden Personen gefördert werden, 
liegt dann dennoch ein Inlandsbezug vor, wenn die Tätigkeit der Körperschaft neben der 
Verwirklichung der nach deutschem Recht steuerbegünstigten Zwecke auch zur Verbesse-
rung des Ansehens Deutschlands im Ausland beiträgt. Es gelten hier für in- und ausländi-
sche gemeinnützige Körperschaften die gleichen Voraussetzungen. Dabei wird das Anse-
hen Deutschlands nicht schon dadurch verbessert, dass in Deutschland Beteiligungen pas-
siv gehalten oder in Deutschland Einkünfte erzielt werden. Insbesondere ist für eine Stei-
gerung des Ansehens zumindest erforderlich, dass nach außen erkennbar ist, dass die 
nach deutschem Recht steuerbegünstigte Betätigung der Körperschaft auch durch finanzi-
elle Mittel aus Deutschland gefördert wird. 
Bei der Prüfung der Voraussetzungen der Steuerbegünstigung zum Zwecke der Kapitaler-
tragsteuererstattung werden als Ausdruck des Once-Only Prinzips dem BZSt bereits vor-
liegende Unterlagen und Informationen aus anderen Verfahren berücksichtigt, wie bei-
spielsweise dem Verfahren zur Eintragung in das Zuwendungsempfängerregister. 


Zu Buchstabe b 


Nach der Rechtsprechung des EuGH kann die Rechtsprechung zu Beschränkungen des 
freien Kapitalverkehrs in der Union nicht in vollem Umfang auf den Kapitalverkehr zwischen 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern übertragen werden, da sich dieser in einem anderen 
rechtlichen Rahmen einfügt. Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, vom Steuerpflichtigen 
vorgelegte Belege zu akzeptieren, ohne gegebenenfalls die Richtigkeit dieser Angaben 
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überprüfen zu können. Wenn die Gewährung eines Steuervorteils von der Erfüllung von 
Bedingungen abhängig ist, deren Einhaltung nur in der Weise nachgeprüft werden kann, 
dass Auskünfte von den zuständigen Behörden eines Drittstaats eingeholt werden, ist es 
grundsätzlich gerechtfertigt, dass der Mitgliedstaat die Gewährung dieses Vorteils ablehnt, 
wenn es sich, insbesondere wegen des Fehlens einer vertraglichen Verpflichtung des Dritt-
staats zur Vorlage der Informationen, als unmöglich erweist, die Auskünfte von ihm zu er-
halten (vgl. Urteil vom 26. Februar 2019 in der Rechtssache C-135/17, X, Rn. 90 ff.) 


Vor diesem Hintergrund liegt ein Erstattungsanspruch nur vor, wenn der Staat, in dem die 
gemeinnützige Organisation ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, aufgrund völkerver-
traglicher Abkommen oder Übereinkommen verpflichtet ist, der Bundesrepublik Deutsch-
land Amtshilfe in Steuersachen in einem Umfang zu leisten und tatsächlich leistet, der für 
die Überprüfung der Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erforderlich ist. 
Dies ist z. B. geboten, um die Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung i. S. d. 
§ 63 AO im Ausland überprüfen zu können. Nur ein derartiges Amtshilfeniveau ermöglicht 
die Überprüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen durch die deutsche Steuerverwal-
tung unabhängig von den Angaben des Steuerpflichtigen, sowie der vom Steuerpflichtigen 
vorgelegten Nachweise und ist wirksam in der Lage, Missbrauch u.a. in Form von Cum-
Cum-Gestaltungen oder einer vom gemeinnützigen Zweck abweichenden Geschäftsfüh-
rung vorzubeugen.  


Bei Staaten außerhalb der EU kann die Gewährleistung ausreichender Amtshilfemaßnah-
men angenommen werden, wenn der jeweilige Staat den OECD-Standard für Transparenz 
und effektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 
in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes umgesetzt hat. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn der Staat das Übereinkommen vom 25. Januar 1988 
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der Fassung des Änderungsprotokolls 
vom 27. Mai 2010 ratifiziert hat oder diesem beigetreten ist oder mit der Bundesrepublik 
Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, das einen Informati-
onsaustausch entsprechend dem Artikel 26 des OECD-Musterabkommens beinhaltet. 


Bei EU-Mitgliedsstaaten ist der Amtshilfestandard durch die EU-Amtshilferichtlinie sicher-
gestellt. 


Zu Buchstabe c 


Es ist notwendig, dass eine Verpflichtung zur Beitreibungshilfe des anderen Staates besteht 
und Beitreibungshilfe durch diesen auch tatsächlich geleistet wird. Denn trotz vorheriger 
Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 32 Absatz 6 KStG besteht die Möglichkeit, 
dass die tatsächliche Geschäftsführung der ausländischen gemeinnützigen Organisation 
nicht (mehr) auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten 
Zwecke gerichtet ist oder nicht den Bestimmungen entspricht, die die Satzung über die 
Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält, vgl. § 63 Absatz 1 AO. Dies gilt ins-
besondere deshalb, da die Feststellung der Gemeinnützigkeit rückwirkend aberkannt wer-
den kann und bei Neugründungen die Prüfung der Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit 
hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsführung erst später verifiziert werden kann. Auch 
eine mögliche missbräuchliche Gestaltung i. S. des § 50d Absatz 3 EStG könnte erst im 
Nachhinein erkannt werden. 


Es kann daher eine Rückforderung der erstatteten Beträge für Zeiträume von bis zu 10 
Jahren nötig werden, vgl. § 61 Absatz 3 AO. Zur Absicherung des Steueraufkommens und 
zur Durchsetzung der Rückforderungsansprüche ist es notwendig, dass die entsprechende 
Körperschaft ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
hat, der aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen verpflichtet ist, der 
Bundesrepublik Deutschland Amtshilfe bei der Beitreibung gemäß der Richtlinie 
2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 über die Amtshilfe bei der Beitreibung von For-
derungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen oder 
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gemäß einem dem Artikel 27 des OECD-Musterabkommens 2017 zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen ent-
sprechenden Artikel in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu leis-
ten, und tatsächlich leistet. 


Die Durchsetzungsmöglichkeit der staatlichen Ansprüche in den genannten Fällen trägt zur 
Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit bei. Ein Fehlen der Durchsetzungsmöglichkeit 
würde dagegen die staatliche Autorität und das Vertrauen der Bürger in das Rechtssystem 
untergraben. Zudem sind alle Steuerpflichtigen grundsätzlich gleich zu behandeln. Deshalb 
darf die Durchsetzbarkeit von Rückforderungsansprüchen gegenüber beschränkt Steuer-
pflichtigen nicht hinter der für unbeschränkt Steuerpflichtige zurückbleiben. Schließlich kön-
nen nur ausreichende Durchsetzungsmöglichkeiten staatlicher Ansprüche Missbrauch vor-
beugen.  


Im Rahmen des Kapitalertragsteuererstattungsverfahrens ist eine Erstattung gegen Sicher-
heitsleistung nicht praktikabel. 


Zu Buchstabe d 


Der Gläubiger muss in seinem Ansässigkeitsstaat einer der unbeschränkten Körperschaft-
steuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht ohne Wahlmöglichkeit unterliegen. Eine Steuer-
befreiung ist unschädlich. 


Zu Nummer 2 


Im Falle des Vorliegens von Einkünften im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG müs-
sen die betreffenden gemeinnützigen Körperschaften unmittelbar an den ausschüttenden 
Kapitalgesellschaften beteiligt sein. Eine unmittelbare Beteiligung liegt auch dann vor, wenn 
diese Beteiligung unter Zwischenschaltung einer vermögensverwaltenden, nicht gewerblich 
geprägten Personengesellschaft gehalten wird, vgl. BFH v. 18. Mai 2021, I R 77/17, BStBl. 
II 2022 Seite 114. Die Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG müssen 
der gemeinnützigen Organisation nach § 20 Absatz 5 EStG steuerlich zuzurechnen sein. 


Zu Nummer 3 


Weiterhin sind nur solche ausländischen gemeinnützigen Organisationen, erstattungsbe-
rechtigt, deren Sitz (§ 11 AO) und Ort der Geschäftsleitung (§ 10 AO) sich innerhalb des 
Hoheitsgebiets eines EU-Mitgliedstaates oder eines EWR-Staates befinden. Befinden sich 
Sitz oder Ort der Geschäftsleitung außerhalb des Hoheitsgebiets des EU/ EWR-Raumes, 
ist auch in diesen Fällen der Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit eröffnet (Arti-
kel 63 Absatz 1 AEUV), es sei denn es handelt sich um Kapitalerträge in Zusammenhang 
mit Direktinvestitionen (Artikel 64 Absatz 1 AEUV). Die Bestandsschutzklausel des Arti-
kel 64 Absatz 1 AEUV findet Anwendung, da die bisherige Ungleichbehandlung ausländi-
scher gemeinnütziger Organisationen bei der (Quellen-)Besteuerung von Dividenden und 
Zinsen bereits vor dem 31. Dezember 1993 bestand. Eine Direktinvestition im Sinne der 
Bestandsschutzklausel des Artikel 64 Absatz 1 AEUV liegt nach der Rechtsprechung des 
EuGH insbesondere bei einer (unmittelbaren oder mittelbaren) Beteiligung an der ausschüt-
tenden Gesellschaft in Höhe von mindestens 10 Prozent vor (vgl. EuGH-Urteil vom 10. Feb-
ruar 2011 in den verbundenen Rechtssachen C-436/08 und 437/08, Haribo Lakritzen Hans 
Riegel und Österreichische Salinen, Rn. 137). Im Fall einer solchen Direktinvestition können 
sich die genannten beschränkt Steuerpflichtigen nicht auf die Kapitalverkehrsfreiheit beru-
fen und sind nicht erstattungsberechtigt. 


Die Anwendung der Bestandschutzklausel des Artikel 64 Absatz 1 AEUV führt zu einer Un-
gleichbehandlung von Direktinvestitionen gegenüber Portfolioinvestitionen. Jedoch ist der 
Gesetzgeber unter dem Aspekt der Gleichbehandlung nicht gehalten, bei der Verankerung 
der unionsrechtlichen Grundfreiheiten im nationalen Recht über die Vorgaben des Unions-
rechts hinauszugehen und die in den Grundfreiheiten wurzelnden steuerlichen 
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Begünstigungen auf Personen auszudehnen, die nicht in den Schutzbereich der jeweiligen 
Grundfreiheit fallen, vgl. BFH I R 80/16, Rn. 36. Andernfalls liefe die die Bestandsschutz-
klausel in Artikel 64 Absatz 1 AEUV faktisch leer, wenn der Gesetzgeber zur Gleichbehand-
lung der Direktinvestitionen angehalten wäre. 


Satz 2 


Satz 2 regelt Ausschlusstatbestände, bei deren alternativem Vorliegen eine Erstattung aus-
geschlossen ist. 


Zu Nummer 1 


Der Erstattungsanspruch nach Absatz 6 geht nur soweit, wie nach anderen Vorschriften 
(z. B. § 44a Absatz 9 EStG, § 50c EStG) keine Erstattungsmöglichkeiten vorgesehen sind. 


Zu Nummer 2 


Für die Entlastungsberechtigung nach dem neuen § 32 Absatz 6 KStG gilt – wie auch bei 
der Erstattung nach § 44a Absatz 9 EStG – § 50d Absatz 3 EStG entsprechend.  


§ 50d Absatz 3 EStG setzt für das Vorliegen einer sachlichen Entlastungsberechtigung 
eine über die bloße Vermögensverwaltung hinausgehende wirtschaftliche Tätigkeit voraus. 
Da sich die Funktion einer gemeinnützigen Organisation auf die Erhaltung des Vermögens 
sowie die Förderung des festgelegten Zwecks beschränkt und gerade nicht in einer eigen-
wirtschaftlichen Tätigkeit bzw. der Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr besteht, dürften 
die Kriterien für das Vorliegen der sachlichen Entlastungsberechtigung dem Wortlaut nach 
in der Regel nicht erfüllt sein. 


Eine bestehende Missbrauchsvermutung kann nach dem Wortlaut des § 50d Absatz 3 
Satz 2 Alternative 1 EStG widerlegt werden, indem der Körperschaftsteuerpflichtige nach-
weist, dass keiner der Hauptzwecke seiner Einschaltung die Erlangung eines steuerlichen 
Vorteils ist. Missbräuchliche Gestaltungen setzten damit ein Eigeninteresse voraus, das bei 
gemeinnützigen Organisationen gerade fehlt. 


Eine Erstattung nach § 32 Absatz 6 KStG kommt in entsprechender Anwendung des § 50d 
Absatz 3 EStG daher nicht in Betracht, soweit die ausländische und i. S. der §§ 51 bis 58 
AO gemeinnützige Körperschaft nicht gemäß § 50d Absatz 3 Satz 2 EStG nachweist, dass 
keiner der Hauptzwecke ihrer Einschaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, 
der über die gemeinnützigkeitsrechtliche Steuerbefreiung hinaus geht oder im Eigeninte-
resse einer an ihr beteiligten oder begünstigten Person liegt. Im Rahmen der Gegenbewei-
sprüfung des § 50d Absatz 3 Satz 2 EStG kann die Feststellung der Gemeinnützigkeit im 
Sinne dieser Vorschrift oder der Eintrag eines Gläubigers in das Zuwendungsempfänger-
register gemäß des ab 1. Januar 2024 in Kraft tretenden § 60b AO ein Indiz für das Vorlie-
gen des gem. § 50d Absatz 3 Satz 2 EStG zu erbringenden Nachweises sein.  


Auch § 50j EStG ist entsprechend anzuwenden, da Cum-Cum-Geschäfte über eine auslän-
dische und als gemeinnützig i. S. der §§ 51 bis 68 AO anerkannte Körperschaft grundsätz-
lich möglich sind. Analog ist 50j EStG so anzuwenden, dass die Steuersatzreduzierung auf 
unter 15 Prozent nicht wie von § 50j Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG 
vorausgesetzt, aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu er-
folgen hat, sondern aus Gründen des Gemeinnützigkeitsrechts erfolgt. 


Zu Nummer 3 


Nach § 32 Absatz 6 Satz 2 Nummer 3 KStG erfolgt eine Erstattung nur soweit im Ausland 
keine Anrechnung der Kapitalertragsteuer, kein Abzug von der Steuerbemessungsgrund-
lage aufgrund der gezahlten Kapitalertragsteuer und kein Anrechnungsvortrag erfolgen 
kann und auch nicht erfolgt ist. Damit soll eine doppelte Entlastung ausländischer 
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gemeinnütziger Organisationen durch sowohl Anrechnung oder Abzug im Ansässigkeits-
staat als auch Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer in 
Deutschland vermieden werden. Die Regelung dient der Vermeidung missbräuchlicher Ge-
staltungen. 


Die Möglichkeit eines Anrechnungsvortrags steht der Anrechnung gleich, wenn und soweit 
in einem der folgenden Besteuerungszeiträume eine Anrechnung erfolgen kann. 


Sätze 3 bis 5 


Die Sätze 3 bis 5 regeln die formellen Nachweispflichten und Erstattungsvoraussetzungen 
sowie das Erstattungsverfahren. Die Erstattung erfolgt durch einen Freistellungsbescheid. 
Hierbei handelt es sich um einen so genannten Teilfreistellungsbescheid. 


Satz 3 


Satz 3 stellt klar, dass das Vorliegen der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 vom Antrag-
steller darzulegen und nachzuweisen ist. 


Satz 4 


Der gemäß Satz 4 geforderte Nachweis, dass die deutsche Kapitalertragsteuer tatsächlich 
nicht angerechnet, abgezogen oder vorgetragen worden ist, gilt in der Regel als erbracht, 
wenn eine entsprechende Steuerbescheinigung des Ansässigkeitsstaates vorgelegt wird. 
Ziel der Regelung ist, eine Doppelentlastung zu verhindern, die in den Fällen entstehen 
könnte, in denen die deutsche Kapitalertragsteuer erstattet und gleichzeitig im Ansässig-
keitsstaat steuermindernd geltend gemacht wird. 


Satz 5 


Satz 5 regelt das Erstattungsverfahren. Er verweist auf die entsprechende Anwendung des 
Absatzes 3 Satz 1, 2 und 3 erster Halbsatz und § 50c Absatz 5 EStG. Bei dem zu erteilen-
den Freistellungsbescheid handelt es sich um einen sog. Teilfreistellungsbescheid, der ge-
meinsam mit dem Teilfreistellungsbescheid gemäß den anderen Vorschriften i. S. des Sat-
zes 2 Nummer 1 – § 44a Absatz 9 EStG und § 50c Absatz 3 EStG – ergeht. Nachstehende 
verfahrensrechtliche Voraussetzungen und damit zugleich Erstattungsvoraussetzungen 
müssen für den Erlass eines Teilfreistellungsbescheids gemäß § 32 Absatz 6 kumulativ 
vorliegen: 


– ein fristgemäß beim Bundeszentralamt für Steuern gestellter Antrag, wobei die Frist für 
einen Erstattungsantrag vier Jahre beträgt und mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Kapitalerträge bezogen worden sind, beginnt und nicht vor Ablauf eines Jahres seit 
dem Zeitpunkt der Entrichtung der Steuer und nicht vor Ablauf der im Abkommen der 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgesehenen Frist endet (vgl. § 50c Absatz 3 
Satz 2 EStG). Die Ablaufhemmung des § 50c Absatz 3 Satz 2 2. Halbsatz EStG, wo-
nach die Antragsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Entrichtung 
der Steuer und nicht vor Ablauf der im Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung vorgesehenen Frist endet, soll auch für den Anspruch gemäß § 32 Absatz 6 
KStG gelten, um einen Gleichlauf der Antragsfrist des Anspruchs gemäß § 32 Absatz 6 
KStG mit den Antragsfristen der Ansprüche gemäß § 44a Absatz 9 und § 50c Absatz 3 
EStG zu gewährleisten. 


– Die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer (vgl. auch § 32 Absatz 6 
Satz 1 KStG), wobei der Nachweis einer Einbehaltung und Abführung als erbracht gilt, 
wenn die in § 45a Absatz 2 oder 3 EStG bezeichnete Bescheinigung vorgelegt wurde 
oder die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a EStG übermittelt wurden (vgl. § 50c Ab-
satz 3 erster Halbsatz EStG).  
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– Die Vorlage der Bescheinigung gemäß § 45a Absatz 2 oder 3 EStG oder die Übermitt-
lung der Angaben gemäß § 45a Absatz 2a EStG. 


– Die Übermittlung des Antrags nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle (s. Satz 6 i. V. mit § 50c Absatz 5 Satz 1 EStG), 


– Die Beibringung einer Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde über die steuer-
liche Ansässigkeit des Antragstellers in der Form, wie die ausländische Steuerbehörde 
die Bestätigung üblicherweise erteilt. In den Fällen, in denen die ausländische Behörde 
keine eigenen Formvorgaben hat, ist den Vorgaben des Bundeszentralamtes für Steu-
ern zu folgen. 


Im Übrigen wird auf die Gesetzesbegründung des Abzugsteuerentlastungsmodernisie-
rungsgesetz (AbzStEntModG) zu § 50c Absatz 3 Satz 1, 2 und Satz 3 erster Halbsatz so-
wie Absatz 5 EStG verwiesen. 


Sachlich zuständig ist gemäß § 16 AO i. V. mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 FVG das 
Bundeszentralamt für Steuern. 


Zu Nummer 4 (§ 34) 


Zu Buchstabe a (§ 34 Absatz 3b) 


Die geänderte Mieterstrombegünstigung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b (§ 34 Absatz 10a – neu –) 


Der neue Absatz 10a sieht in Bezug auf die Einführung des § 32 Absatz 6 KStG eine An-
wendung auf alle offenen Fälle vor. Dies ist unionsrechtlich geboten. 


Zu Buchstabe c (§ 34 Absatz 10b – neu –) 


Als Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 34 Absatz 10a KStG wird der bisherige Ab-
satz 10a der neue Absatz 10b. 


Zu Artikel 21 (Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird an die Änderung der Überschrift des § 3 KStG angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 1 Absatz 1 Nummer 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Änderung vollzieht die Ein-
fügung des § 14a AO nach.  


Ab 2024 sind nicht eingetragene Vereine und Vereine, die nicht durch staatliche Verleihung 
Rechtspersönlichkeit erlangt haben, rechtsfähige Personenzusammenschlüsse ohne 
Rechtspersönlichkeit (§ 54 BGB-2024). Daher ist der Begriff des nicht rechtsfähigen Ver-
eins in § 1 Absatz 1 Nummer 5 KStG anzupassen und lautet zukünftig „Vereine ohne 
Rechtspersönlichkeit“. 


Die ebenfalls in § 1 Absatz 1 Nummer 5 genannten nicht rechtsfähigen Anstalten und Stif-
tungen sind keine Personenvereinigungen, sondern nicht rechtsfähige Zweckvermögen des 
privaten Rechts. Der Zusatz „nicht rechtsfähig“ wird vor Anstalten eingefügt, um für 
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Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts den bestehenden 
Rechtszustand fortzuführen. 


Zu Nummer 3 (§ 3 Überschrift und Absatz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Änderungen vollziehen die 
Einfügung des § 14a AO nach.  


In Ergänzung zu § 1 Absatz 1 Nummer 5 KStG unterliegen bislang „nichtrechtsfähige Per-
sonenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten 
Rechts“ nach § 3 Absatz 1 KStG der Körperschaftsteuer, wenn ihr Einkommen weder nach 
dem KStG noch nach dem EStG unmittelbar bei einem anderen Steuerpflichtigen zu ver-
steuern ist. § 3 Absatz 1 KStG stellt insoweit eine Auffangvorschrift dar, um eine Einmalbe-
steuerung sicherzustellen.  


§ 14a Absatz 2 und 3 AO – neu – zählt rechtsfähige und nicht rechtsfähige Personenverei-
nigungen auf. Der Begriff der Personenvereinigung in § 3 Absatz 1 KStG wird beibehalten, 
die Einschränkung „nicht rechtsfähige“ ist nach dem MoPeG in Bezug auf Personenverei-
nigungen aber zu eng und wird gestrichen, um auch die rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen i. S. des § 14a Absatz 2 AO – neu – zu erfassen. Der Zusatz „nicht rechtsfähige“ wird 
vor „Anstalten“ eingefügt, um für Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des 
privaten Rechts den bestehenden Rechtszustand fortzuführen. 


Zu Buchstabe a 


Zu Nummer 4 (§ 8 Absatz 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Änderung vollzieht die Ein-
fügung des § 14a AO nach.  


Nach § 8 Absatz 5 KStG bleiben bei Personenvereinigungen für die Ermittlung des Einkom-
mens Beiträge, die auf Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz. Der Begriff der Personenvereinigung ist im 
KStG derzeit nicht definiert. 


Unter die Vorschrift fallen diejenigen Steuersubjekte im Sinne des § 1 KStG, die Mitglieder 
haben, z. B. nichtrechtsfähige und rechtsfähige Vereine, Genossenschaften und Versiche-
rungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG). Zwar fallen nach herrschender Meinung auch 
Kapitalgesellschaften dem Grunde nach unter die Vorschrift, allerdings werden bei diesen 
regelmäßig keine Mitgliedsbeiträge erhoben.  


Nicht unter den persönlichen Anwendungsbereich der Vorschrift fallen Anstalten, Stiftun-
gen, andere Zweckvermögen des privaten Rechts und Betriebe gewerblicher Art, da diese 
Steuersubjekte keine Mitglieder haben.  


Nach der Definition von Personenvereinigungen in § 14a Absatz 1 AO sind Personenverei-
nigungen im Sinne der Abgabenordnung und der Steuergesetze Personenzusammen-
schlüsse ohne Rechtspersönlichkeit zur Verfolgung eines gesetzlich zulässigen Zwecks. 


Von den in § 1 KStG genannten Steuersubjekten fallen unter Personenzusammenschlüsse 
ohne Rechtspersönlichkeit nichtrechtsfähige Vereine (zukünftig „Vereine ohne Rechtsper-
sönlichkeit“). Dagegen besitzen rechtsfähige Vereine, Genossenschaften und Versiche-
rungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) eine eigene Rechtspersönlichkeit. 


Dies macht eine Anpassung des § 8 Absatz 5 KStG hinsichtlich des persönlichen Anwen-
dungsbereichs erforderlich. Zukünftig wird auf Körperschaften und Personenvereinigungen 
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im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG Bezug genommen werden. Da diese zugleich Mitglieder 
haben müssen, die aufgrund der Satzung Mitgliedsbeiträge leisten, bleibt der Anwendungs-
bereich des § 8 Absatz 5 KStG unverändert. 


Zu Nummer 5 (§ 8a) 


Zu Buchstabe a (§ 8a Absatz 1 Satz 4) 


Nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe 1 i. V. mit Artikel 1 ATAD kann der Frei-
betrag pro Steuerpflichtigen nur einmal gewährt werden. Da unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaften nur über einen Betrieb im Sinne der Zinsschranke verfügen, besteht 
insoweit kein Anpassungsbedarf an die ATAD. Da beschränkt steuerpflichtige Körperschaf-
ten und unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften i. S. des § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 
5 jedoch mehrere Betriebe haben können, wird der Anwendungsbereich des § 8a Absatz 1 
Satz 4 auf sämtliche Körperschaften erweitert. § 4h Absatz 2 Satz 2 EStG – neu – bleibt für 
Zwecke der Anwendung des Freibetrags unberührt. 


Beispiel: 


Die deutsche M GmbH ist zu jeweils 100 Prozent an der französischen T SARL und der 
deutschen T GmbH beteiligt, die als gleichartige Betriebe i. S. des § 4h Absatz 2 Satz 2 
EStG einzustufen sind. Die T SARL verfügt in Deutschland über zwei eigenständige Be-
triebe. 


Lösung: 


Die T SARL verfügt in Deutschland für Zwecke der Zinsschranke über lediglich einen Be-
trieb. Für Zwecke der Freibetragsregelung (§ 4h Absatz 2 Satz 2 EStG) ist daneben auch 
die deutsche T GmbH zu berücksichtigen. Betragen die maßgeblichen Nettozinsaufwen-
dungen der T SARL und der T GmbH zusammen mehr als 3 Mio. Euro, ist der Freibetrag 
auf diese Betriebe entsprechend dem Verhältnis der Nettozinsaufwendungen aufzuteilen. 


Zu Buchstabe b (§ 8a Absatz 2 – aufgehoben – und 3 – aufgehoben -) 


Die Absätze 2 und 3 sind wegen des Wegfalls der Stand-alone-Klausel (§ 4h Absatz 2 
Satz 1 Buchstabe b EStG) bzw. des EK-Escapes (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG) 
entbehrlich geworden und werden aufgehoben. 


Zu Nummer 6 (§ 34 Absatz 1) 


Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 34 Absatz 1 KStG auf den 
Veranlagungszeitraum 2024 fortgeschrieben. 


Zu Artikel 22 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b) 


Bereits durch das Fondsstandortgesetz (FoStoG) vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1498) wur-
den mit der Neufassung des § 9 Nummer 1 Satz 3 und 4 des GewStG Anreize für den Aus-
bau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Sinne des § 3 Nummer 21 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und den Betrieb von Ladestationen für Elekt-
rofahrzeuge oder Elektrofahrräder geschaffen. Seither konnten Grundstücks- bzw. Woh-
nungsunternehmen die erweiterte Kürzung ihres Gewerbeertrags weiterhin in Anspruch 
nehmen, wenn sie Einnahmen aus der Lieferung von Strom im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 
Nummer 21 EEG oder aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elekt-
rofahrräder erzielen Allerdings dürfen diese Einnahmen aus der Lieferung von Strom im 
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Wirtschaftsjahr nicht höher als 10 Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung 
des Grundbesitzes sein (§ 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b GewStG). 


Um den Ausbau der Solarstromerzeugung auf Gebäuden und den Betrieb von Ladesäulen 
weiter voranzutreiben und die hierfür notwendige Anreizwirkung zu verstärken, sieht die 
Änderung eine Erhöhung der Unschädlichkeitsgrenze um 10 Prozentpunkte vor. Grund-
stücksunternehmen können ihr Engagement im Bereich der Lieferung von Strom im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien im Sinne des § 3 Nummer 21 EEG oder aus dem Betrieb von Ladestationen für Elekt-
rofahrzeuge oder Elektrofahrräder ausweiten und gleichwohl weiterhin die erweiterte Kür-
zung in Anspruch nehmen. 


Zu Nummer 2 (§ 36 Absatz 4b – neu –) 


Die Erhöhung der bisherigen 10 Prozent Grenze auf 20 Prozent in § 9 Nummer 1 Satz 3 
Buchstabe b GewStG ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Artikel 23 (Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Änderung vollzieht die Ein-
fügung des § 14a AO nach. 


Das geltende Gewerbesteuergesetz knüpft beim Steuergegenstand in § 2 Absatz 3 Ge-
wStG u. a. an nicht rechtsfähige Vereine und deren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an.  


Mit der Änderung wird § 2 Absatz 3 GewStG wird der Begriff des nicht rechtsfähigen Ver-
eins in Verein ohne Rechtspersönlichkeit geändert. 


Zu Nummer 2 (§ 7b Absatz 2) 


Es handelt sich um eine rein redaktionelle Folgeänderung, die aus den Änderungen des 
§ 10a GewStG (siehe Artikel 23 Nummer 3) resultiert. Die Folgeänderung ist nach der all-
gemeinen Anwendungsregelung des § 36 Absatz 1 GewStG erstmals für den Erhebungs-
zeitraum 2024 anzuwenden. 


Zu Nummer 3 (§ 10a) 


Auf die Begründung zu Artikel 4 Nummer 9 Buchstabe b (Änderung des § 10d Absatz 2 
EStG) wird verwiesen. 


Die Änderung stellt sicher, dass die bereits bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer für 
die Veranlagungszeiträume (Erhebungszeiträume) 2024 bis 2027 vorgesehene Ausset-
zung der betragsmäßigen Begrenzung beim Verlustvortrag auch für gewerbesteuerliche 
Zwecke (Berücksichtigung von gewerbesteuerlichen Fehlbeträgen) nachvollzogen wird.  


Die Änderung ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung des § 36 Absatz 1 GewStG 
erstmals für den Erhebungszeitraum 2024 anzuwenden. 


Zu Artikel 24 (Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes [1.1.2028]) 


Zu Nummer 1 (§ 7b Absatz 2) 


Es handelt sich um eine rein redaktionelle Folgeänderung, die aus den Änderungen des 
§ 10a GewStG (siehe Artikel 24 Nummer 2) resultiert. Die Folgeänderung ist ab dem Erhe-
bungszeitraum 2028 anzuwenden. 







 - 228 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu Nummer 2 (§ 10a) 


Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 1 (Änderung des § 10d Absatz 2 EStG) wird ver-
wiesen. 


Die Änderung stellt sicher, dass die bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer für Veran-
lagungszeiträume (Erhebungszeiträume) ab 2028 vorgesehene betragsmäßige Begren-
zung beim Verlustvortrag auch für gewerbesteuerliche Zwecke (Berücksichtigung von ge-
werbesteuerlichen Fehlbeträgen) nachvollzogen wird. 


Zu Nummer 3 (§ 36) 


Zu Buchstabe a (§ 36 Absatz 3b – neu –) 


Die Änderung stellt sicher, dass die redaktionellen Änderungen des § 7b Absatz 2 GewStG 
in Folge der Änderung des § 10a GewStG ab dem Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden 
sind. 


Zu Buchstabe b (§ 36 Absatz 5a Satz 2 – neu –) 


Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 2 (Anwendungsregelung zu § 10d Absatz 2 
EStG) wird verwiesen. Die Änderung des Verlustvortrags gemäß § 10a GewStG ist eben-
falls ab dem Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden. 


Zu Artikel 25 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3) 


Die Regelung stellt klar, dass § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3 UStG nur auf 
Leistungen von Zweckbetrieben nach den §§ 66 bis 68 AO anzuwenden ist. Bei Leistungen 
von Zweckbetrieben nach § 65 AO findet hingegen keine umsatzsteuerrechtliche Prüfung 
der Wettbewerbsrelevanz dieser Leistungen statt. Denn bei Zweckbetrieben i. S. von § 65 
AO wird dem Wettbewerbsgedanken bereits durch die Definition des Zweckbetriebs in § 65 
AO hinreichend Rechnung getragen. 


Die Änderung des § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3 UStG erfolgt vor dem Hin-
tergrund des BFH-Urteils vom 26. August 2021 - V R 5/19. Der BFH hat dort entschieden, 
dass die Wettbewerbsklausel des § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3 UStG nach 
dem derzeitigen Gesetzeswortlaut auch auf Zweckbetriebe i. S. des § 65 AO anzuwenden 
ist. Ein gegenteiliger Wille des Gesetzgebers habe keinen Niederschlag im Gesetzeswort-
laut gefunden.  


In der Praxis führt die BFH-Rechtsprechung dazu, dass Leistungen von Zweckbetrieben 
nach § 65 AO regelmäßig dem regulären Steuersatz unterliegen. Denn Sachverhalte, bei 
denen Zweckbetriebe nicht zu herkömmlichen Unternehmen in Wettbewerb treten, sind 
kaum denkbar. 


Die Finanzverwaltung wendet dieses BFH-Urteil bisher nicht an. 


Zu Nummer 2 (§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 4 – neu –) 


Die Regelung stellt klar, dass nach § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a UStG begüns-
tigte Leistungen auch dann vorliegen, wenn die von dem jeweiligen gemeinnützigen Zweck 
erfassten Personen entweder Empfänger der Leistung sind oder, wie z. B. bei Inklusions-
betrieben, bei der Leistungserbringung mitwirken.  


Der BFH hat mit Urteil vom 23. Juli 2019 - XI R 2/17 entschieden, dass die Umsätze, die 
ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des Wohlfahrtswesens aus 
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Gastronomieleistungen und der Zurverfügungstellung einer öffentlichen Toilette erzielt, 
selbst dann nicht nach § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a UStG ermäßigt zu besteuern 
sind, wenn diese Leistungen der Verwirklichung satzungsmäßiger Zwecke gedient haben. 
Seine Entscheidung begründet der BFH u. a. damit, dass die einzelnen Gastronomieleis-
tungen des Bistros wie auch die Zurverfügungstellung der öffentlichen Toilette in erster Linie 
den Zwecken der Besucher (Verbraucher) und der Nutzer dienen, die nicht vom gemein-
nützigen Zweck der Einrichtung des Klägers erfasst werden. 


Die Finanzverwaltung wendet dieses BFH-Urteil bisher nicht an. Denn es war zum damali-
gen Zeitpunkt zumindest unklar, ob die Auffassung des BFH, es sei allein entscheidend, 
wem die Leistung zu Gute komme, dem Unionsrecht entsprach. Mittlerweile ist unionsrecht-
lich klargestellt, dass zur Beantwortung der Frage, ob eine nach den §§ 66 bis 68 der Ab-
gabenordnung gemeinnützige Einrichtung mit ihren Leistungen ihre steuerbegünstigten sat-
zungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht, nicht nur auf den Leistungsempfänger abzustel-
len ist. Aus den Erwägungsgründen der Richtlinie (EU) 2022/542 des Rates vom 5. April 
2022 zur Änderung der Richtlinien 2006/112/EG und (EU) 2020/285 in Bezug auf die Mehr-
wertsteuersätze wird deutlich, dass für die Anwendung der Steuerermäßigung nicht allein 
auf den Leistungsempfänger im umsatzsteuerrechtlichen Sinne abzustellen ist. Vielmehr ist 
nach dem Richtliniengeber eine Gesamtschau vorzunehmen, in die die allgemeine Tätigkeit 
und die Ziele der Einrichtung als Ganzes – unabhängig vom letztendlich Begünstigten der 
Lieferung von Gegenständen oder Dienstleistungen – einzubeziehen sind. Zudem gibt die 
Richtlinie den Mitgliedstaaten in der neugefassten Nummer 15 des Anhangs III Gestal-
tungsfreiheit bei der Definition des Umfangs der steuerbegünstigten Zwecke. 


Zu Artikel 26 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (§ 4) 


Zu Buchstabe a (§ 4 Nummer 16 Buchstabe l, m – neu – und n – neu –) 


Die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 16 UStG erfasst seit 1. Januar 2009 neben den Pfle-
geleistungen auch Betreuungsleistungen an körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftige 
Personen. Unionsrechtliche Grundlage der Neuregelung ist Artikel 132 Absatz 1 Buch-
stabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem (sog. Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie - MwStSystRL). Danach befreien die Mitglied-
staaten „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistun-
gen und Lieferungen von Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch Altenheime, 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat als 
Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen bewirkt werden“. 


Mit der Ergänzung werden nunmehr alle die im Rahmen eines Betreuungs- und Unterbrin-
gungsverfahren nach dem 3. Buch des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) zur Unterstützung einer 
hilfsbedürftigen Person tätigen Verfahrenspfleger als begünstigte Einrichtungen anerkannt. 
Dazu zählen insbesondere die Verfahrenspflegerbestellungen im Vorfeld der Bestellung ei-
nes Betreuers, wie die vor Anordnung oder Genehmigung einer Unterbringungsmaßnahme 
(§ 312 FamFG), wie auch die Bestellungen nach § 298 Absatz 2 und § 297 Absatz 5 Fa-
mFG. Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH umfasst der Begriff „Einrichtungen“ i. S. 
des Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL unabhängig von der Rechts- oder Or-
ganisationsform des Leistungserbringers sowohl natürliche als auch juristische Personen. 


Mit der Gesetzesänderung folgt der Gesetzgeber den Grundsätzen des Bundesfinanzhofs 
in seinem Urteil vom 25. November 2021, V R 34/19, wonach an der Tätigkeit eines Ver-
fahrenspflegers in Betreuungs- und Unterbringungssachen ein besonderes Gemeinwohlin-
teresse besteht. In diesen Verfahren geht es fast ausschließlich um intensive Grundrechts-
eingriffe gegenüber hilfsbedürftigen Personen; sei es, weil eine Betreuerbestellung erfolgt, 
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eine weitergehende Betreuungsmaßnahme beschlossen wird, sei es, weil eine Maßnahme 
unterlassen und der Rechtsanspruch auf rechtliche Betreuung nicht erfüllt wird.  


Die Steuerbefreiung erfasst künftig demnach alle die in diesem Rahmen erbrachten Pflegs-
chaftsleistungen von den zum Verfahrenspfleger bestellten Personen. 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Zu Dreifachbuchstabe bbb 


Zu Buchstabe b (§ 4 Nummer 25 Satz 3 Buchstabe d) 


Die Steuerbefreiung wird der Vollständigkeit halber um die im Rahmen einer Unterbringung 
oder freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 167 Absatz 1 i. V mit § 317 FamFG für Min-
derjährige tätige Verfahrensbeistände ergänzt. 


Zu Buchstabe c (§ 4 Nummer 27 Buchstabe b) 


Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) erbringt nach 
dem SVLFGG in Verbindung mit dem KVLG 1989, dem ALG bzw. dem SGB VII Betriebs-
hilfeleistungen, sofern aufgrund z. B. von Krankheit, Schwangerschaft, Arbeitsunfähigkeit, 
eingeschränkter Erwerbsfähigkeit, Unfall oder Tod des Land- und Forstwirts oder eines im 
Unternehmen mitarbeitenden Familienangehörigen die Weiterführung des land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs anderenfalls nicht sichergestellt ist. Dabei unterliegt die direkte 
Gestellung von Betriebshelfern durch die SVLFG an die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe nicht der Umsatzsteuer. 


Vor diesem Hintergrund befreit § 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG bislang bestimmte For-
men der entgeltlichen Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften (Be-
triebshelfer) durch juristische Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts in sozia-
len Notfällen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Die unionsrechtliche Grundlage 
dieser Steuerbefreiung ist Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem – Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL). Danach befreien die Mitgliedstaaten „eng mit der 
Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen und Lieferungen 
von Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch Altenheime, Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts oder andere von dem Mitgliedstaat als Einrichtungen mit sozialem Cha-
rakter anerkannte Einrichtungen bewirkt werden“. 


Dem BFH-Urteil vom 31. Mai 2017, V R 31/16, folgend entspricht § 4 Nummer 27 Buch-
stabe b UStG insoweit nicht der unionsrechtlichen Vorgabe in Artikel 132 Absatz 1 Buch-
stabe g MwStSystRL als auch einzelne Betriebshelfer, die keine juristischen Personen sind, 
mit ihren Betriebshilfeleistungen für in Not geratene land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
steuerfrei sein können. Außerdem sind das BFH-Urteil vom 14. Januar 2016, V R 56/14, 
und das EuGH-Urteil vom 12. März 2015, C-594/13 („go fair“ Zeitarbeit), zu beachten, wo-
nach Personalgestellungsleistungen keine im sozialen Bereich erbrachten Gemeinwohl-
dienstleistungen im Sinne des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL sind. 


Vor diesem Hintergrund wird § 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG dahingehend geändert, 
dass die Steuerbefreiung rechtsformneutral für land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfe-
leistungen in sozialen Notfällen in bestimmten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in 
Betracht kommt. 


Unter die Steuerbefreiung fallen zum einen land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleis-
tungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (§ 24 Absatz 2 UStG) mit höchstens drei 
Vollarbeitskräften zur Überbrückung des Ausfalls des Betriebsinhabers oder dessen voll 
mitarbeitenden Familienangehörigen wegen Krankheit, Unfalls, Schwangerschaft, einge-
schränkter Erwerbsfähigkeit oder Todes. Dabei kommt es nicht darauf an, wer 
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Vertragspartner des Betriebshelfers und damit Leistungsempfänger im Rechtssinne ist, 
sondern darauf, dass die Leistung für einen notleidenden Betrieb erbracht wird. Leistungs-
empfänger kann also z. B. anstelle des notleidenden land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
bes auch ein land- und forstwirtschaftlicher Betriebshilfsdienst oder ein Dorfhelferinnen-
dienst sein. Zu den begünstigten Betriebshilfeleistungen gehören insbesondere die in An-
hang VII MwStSystRL (Verzeichnis der Tätigkeiten der Landwirtschaftlichen Erzeugung) 
genannten Leistungen.  


Mit der Beibehaltung der Beschränkung auf Leistungen für Betriebe mit höchstens drei Vol-
larbeitskräften wird die Befreiung wie bisher nur in solchen Fällen gewährt, in denen die 
Betriebshilfeleistung in einem sozialen Notfall erbracht wird und somit eine Gemeinwohl-
dienstleistung im Sinne des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL ist. Die Steu-
erbefreiung hängt nicht davon ab, ob die Betriebshilfeleistung von den gesetzlichen Trägern 
der Sozialversicherung erstattet wird. Der Unternehmer muss aber nachweisen, dass die 
genannten Voraussetzungen der Befreiung erfüllt sind. 


Zum anderen fallen weiterhin solche land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen 
unter die Steuerbefreiung, die an die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung erbracht 
werden. 


Zu Nummer 2 (§ 13b Absatz 5 Satz 8) 


Für bestimmte, der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers unterfallende Um-
sätze enthält § 13b Absatz 5 Satz 8 UStG eine Vereinfachungsregelung, wonach der Leis-
tungsempfänger als Steuerschuldner gilt, wenn der leistende Unternehmer und der Leis-
tungsempfänger für diesen Umsatz die Regelung des § 13b Absatz 2 UStG angewandt ha-
ben, obwohl dies nach Art der Umsätze unter Anlegung objektiver Voraussetzungen nicht 
zutreffend war.  


Durch die Erweiterung des § 13b Absatz 2 Nummer 6 UStG durch das 8. Verbrauchsteu-
eränderungsgesetz im Jahr 2022 fallen jetzt auch die Übertragung von Emissionszertifika-
ten nach § 3 Nummer 2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes unter die Regelungen 
zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Die Vereinfachungsregelung soll auch für die unter 
diese Vorschrift fallenden Umsätze angewandt werden können. 


Zu Nummer 3 (§ 18) 


Zu Buchstabe a (§ 18 Absatz 1 Satz 1) 


Nach § 18 Absatz 1 Satz 1 UStG hat der Unternehmer dem Finanzamt unter den Voraus-
setzungen von § 18 Absatz 2 und 2a UStG eine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu übermit-
teln. Dies gilt jedoch nach der Änderung in der Regel nicht in den Fällen, in denen die 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG in Anspruch genommen wird. 


Darüber hinaus handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 


Zu Buchstabe b (§ 18 Absatz 2 Satz 3) 


Nach § 18 Absatz 2 Satz 3 UStG kann der Unternehmer durch das Finanzamt von der Ver-
pflichtung zur Abgabe der Voranmeldung und Entrichtung der Vorauszahlung befreit wer-
den, wenn die Steuer für das vorausgegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1 000 Euro 
betragen hat. Die Erstellung einer Umsatzsteuer-Voranmeldung verursacht für den Unter-
nehmer unter anderem Bürokratiekosten, da er Zeit und Geld für die Vorbereitung und Ein-
reichung aufwenden muss. Um Unternehmer von den mit der Voranmeldung verbundenen 
Bürokratiekosten zu entlasten, soll der Schwellenwert auf 2 000 Euro angehoben werden, 
sodass mehr Unternehmer lediglich jährlich eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung abgeben 
müssen. 
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Zu Buchstabe c (§ 18 Absatz 3 Satz 1) 


Nach § 18 Absatz 3 Satz 1 UStG hat der Unternehmer dem Finanzamt eine Umsatzsteuer-
erklärung für das Kalenderjahr zu übermitteln. Dies gilt jedoch nach der Änderung in der 
Regel nicht in den Fällen, in denen die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG 
in Anspruch genommen wird. 


Darüber hinaus handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 


Zu Nummer 4 (§ 19) 


Zu Buchstabe a (§ 19 Absatz 1 Satz 4) 


Nach § 18 Absatz 3 Satz 1 UStG hat jeder Unternehmer dem Finanzamt eine Umsatzsteu-
ererklärung für das Kalenderjahr und nach § 18 Absatz 1 Satz 1 UStG unter den Voraus-
setzungen von § 18 Absatz 2 und 2a UStG eine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu übermit-
teln. Unternehmer, die die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG in An-
spruch nehmen (sogenannte Kleinunternehmer), haben zwar – ausgenommen in den Fäl-
len des § 18 Absatz 4a UStG – grundsätzlich keine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu über-
mitteln, sind aber dennoch von der Verpflichtung zur Übermittlung von Umsatzsteuererklä-
rungen für das Kalenderjahr betroffen. 


Zur Bürokratieentlastung werden Kleinunternehmer künftig grundsätzlich auch von der 
Übermittlung von Umsatzsteuererklärungen für das Kalenderjahr befreit. Dies betrifft jedoch 
nicht die Fälle des § 18 Absatz 4a UStG. In den dort genannten Fällen haben Kleinunter-
nehmer dem Finanzamt weiterhin Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuererklä-
rungen für das Kalenderjahr zu übermitteln. Auch bleibt die Erklärungspflicht in dem Fall 
bestehen, in dem der Kleinunternehmer vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert wird (vgl. 
§ 149 Absatz 1 Satz 2 AO). 


Die grundsätzliche Befreiung von den umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten gilt nur so-
lange wie die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG zur Anwendung kommt. 
Die Voraussetzungen für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 Ab-
satz 1 UStG sind von dem Unternehmer eigenständig zu überwachen. 


Ob der Unternehmer die Betragsgrenzen nach § 19 Absatz 1 UStG überschritten hat und 
damit nicht mehr zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung berechtigt ist, wird anhand 
der Angaben in anderen Steuererklärungen – insbesondere der Einnahme-Überschuss-
Rechnung – kontrolliert. 


Die Änderung beruht auf Artikel 272 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates vom 28. November 2006. Danach können die Mitgliedstaaten Steuerpflichtige, die 
die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer nach den Artikeln 282 bis 292 der Richtlinie 
2006/112/EG in Anspruch nehmen, von bestimmten oder allen Pflichten nach den Kapi-
teln 2 bis 6 des Titel XI der der Richtlinie 2006/112/EG – worunter auch die Verpflichtung 
nach Artikel 250 sowie die Ermächtigung nach Artikel 261 der Richtlinie 2006/112/EG fal-
len – befreien. 


Zu Buchstabe b (§ 19 Absatz 2) 


Der Unternehmer kann auf die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG ver-
zichten. Den Verzicht hat der Unternehmer bis zum Ablauf des zweiten auf den Besteue-
rungszeitraum folgenden Kalenderjahres gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Der Ver-
zicht gilt für mindestens fünf Kalenderjahre. Die Verzichtserklärung kann nur mit Wirkung 
von Beginn des folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. 
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Zu Nummer 5 (§ 20 Satz 1 Nummer 1) 


Der Gesetzgeber hat die Grenze des § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG zuletzt zum 1. Januar 
2020 angehoben und an die Grenze des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO angepasst. 
Durch die weitere Anhebung auf 800 000 Euro wird dieser Gleichlauf beibehalten (vgl. 
Artikel 10 Nummer 14 Buchstabe a und die einleitende Begründung zu Artikel 37). 


Zu Nummer 6 (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3) 


Durch die Änderung des § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 UStG wird der Durch-
schnittssatz und die Vorsteuerpauschale für Landwirte ab 1. Januar 2024 auf 8,4 Prozent 
angepasst.  


Nach § 24 Absatz 5 Satz 1 UStG überprüft das Bundesministerium der Finanzen jährlich 
die Höhe des Durchschnittssatzes im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 
und berichtet dem Deutschen Bundestag über das Ergebnis der Überprüfung. Die Überprü-
fung des Durchschnittssteuersatzes hat ergeben, dass nach den maßgeblichen Daten der 
Jahre 2019 bis 2021 der Durchschnittssatz 8,4 Prozent beträgt.  


Zu Nummer 7 (§ 27 Absatz 38 – neu –) 


Nach der Regelung ist die Befreiung der Kleinunternehmer von umsatzsteuerlichen Erklä-
rungspflichten erstmals auf den Besteuerungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Artikel 27 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2025]) 


Zu Nummer 2 (§ 14 Absatz 1 Satz 2 bis 8, Absatz 2 und 3) 


Allgemeines 


Auf Grundlage der aktuellen Fassung der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) 
ist in § 14 UStG bislang der Vorrang der Papierrechnung vor der elektronischen Rechnung 
(eRechnung) geregelt. Ausstellung und Empfang einer eRechnung sind nur vorbehaltlich 
der Zustimmung des Empfängers möglich.  


Die obligatorische Verwendung der eRechnung ist Voraussetzung für die zu einem späte-
ren Zeitpunkt einzuführende Verpflichtung zur transaktionsbezogenen Meldung von Umsät-
zen im B2B-Bereich durch Unternehmer an ein bundeseinheitliches elektronisches System 
der Verwaltung (Meldesystem). Durch die Einführung der obligatorischen Verwendung der 
eRechnung soll das Verfahren für die Unternehmer zeitlich entzerrt werden sowie die Nut-
zung der bestehenden Möglichkeiten der Digitalisierung in der Wirtschaft gefördert werden. 
Unternehmensinterne Prozesse bei der Rechnungsverarbeitung können durch sie verein-
facht werden, was auch dem Bürokratieabbau dient. Schließlich können durch eine medi-
enbruchfreie Übermittlung der Rechnungsdaten Fehler bei einer manuellen Erfassung auf 
Seiten des Rechnungsempfängers vermieden werden. 


Die obligatorische eRechnung soll daher bereits jetzt im Vorgriff auf die Einführung des 
vorgenannten Meldesystems eingeführt werden. Zum einen können dadurch Unternehmen 
die Vorteile der eRechnung schon frühzeitig nutzen. Zum anderen können durch eine ge-
trennte Einführung von obligatorischer eRechnung und Meldesystem die hierfür jeweils er-
forderlichen technischen und organisatorischen Umstellungsarbeiten zeitlich entzerrt wer-
den, was einer übermäßigen Belastung aller Beteiligten in der Wirtschaft und der Verwal-
tung entgegenwirkt. 


Der Rat hat die Bundesrepublik Deutschland auf Grundlage von Artikel 395 der Richtli-
nie 2006/112/EG ermächtigt, die Verwendung elektronischer Rechnungen, die von im Ho-
heitsgebiet Deutschlands ansässigen Steuerpflichtigen ausgestellt wurden, nicht von einer 
Zustimmung des im deutschen Hoheitsgebiet ansässigen Rechnungsempfängers abhängig 
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zu machen (ABl. L XXX vom xx.xx.2023, S. xxx). Auf dieser Grundlage kann eine obligato-
rische eRechnung für inländische Umsätze im zwischenunternehmerischen Bereich einge-
führt werden. In Umsetzung dieser Ermächtigung werden im Inland ansässige Unternehmer 
für ihre steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätze zur Ausstellung einer eRechnung ver-
pflichtet, wenn diese Umsätze an andere im Inland ansässige Unternehmer für deren Un-
ternehmen erbrachten werden. Umsätze an Unternehmer in anderen Mitgliedstaaten und 
an Endverbraucher sind von dieser Verpflichtung nicht betroffen.  


§ 14 Absatz 1 Satz 2 bis 8, Absatz 2 und 3 


Bisher war in Absatz 1 durch die erforderliche Zustimmung des Empfängers bei Verwen-
dung einer eRechnung ein Vorrang der Papierrechnung geregelt.  


Nunmehr wird in Absatz 1 die elektronische Rechnung neu definiert. Nur noch eine Rech-
nung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und emp-
fangen wird, das ihre elektronische Verarbeitung ermöglicht, und die den Vorgaben der 
Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 (ABl. L 133 vom 6. 5. 2014, S. 1, CEN-Format EN 
16931) entspricht, gilt als elektronische Rechnung. Rechnungen, die in einem anderen 
elektronischen Format oder auf Papier übermittelt werden, werden unter dem neuen Begriff 
„sonstige Rechnung“ zusammengefasst. Der Vorrang der Papierrechnung wird gestrichen. 


In Absatz 2 werden die Fälle, in denen eine umsatzsteuerrechtliche Verpflichtung zur Aus-
stellung einer Rechnung besteht, neu gegliedert. Es wird eindeutig geregelt, in welchen 
Fällen eine eRechnung obligatorisch zu verwenden ist und in welchen Fällen die Verwen-
dung einer sonstigen Rechnung möglich bleibt. 


In Absatz 3 werden die Regelungen zur Echtheit der Herkunft, zur Unversehrtheit des In-
halts und der Lesbarkeit einer Rechnung zusammengefasst. Bislang waren diese in den 
Absätzen 1 und 3 geregelt. 


Zu Nummer 3 (§ 14a Absatz 1 Satz 1 und 4) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Einführung der obligatorischen e-
Rechnung. 


Zu Nummer 4 (§ 14b Absatz 1 Satz 3 und 5) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Einführung der obligatorischen e-
Rechnung. 


Zu Nummer 5 (§ 26a Absatz 2 Nummer 1) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einführung der obligatorischen 
eRechnung. 


Zu Nummer 6 (§ 27 Absatz 39 – neu –) 


Durch den neu eingefügten Absatz 39 Satz 1 Nummer 1 wird geregelt, dass zu einem zwi-
schen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 ausgeführten Umsatz befristet bis zum 
31. Dezember 2025 statt einer eRechnung auch eine sonstige Rechnung auf Papier oder 
in einem anderen elektronischen Format ausgestellt werden kann. Bei Ausstellung einer 
sonstigen Rechnung in einem elektronischen Format bedarf es jedoch der Zustimmung des 
Empfängers. 


Durch den neu eingefügten Absatz 39 Satz 1 Nummer 2 wird geregelt, dass zu einem zwi-
schen dem 1. Januar 2026 und dem 31. Dezember 2027 ausgeführten Umsatz befristet bis 
zum 31. Dezember 2027 statt einer eRechnung auch eine sonstige Rechnung in einem 
anderen elektronischen Format ausgestellt werden kann, wenn diese mittels dem 
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elektronischen Datenaustausch nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission 
vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches 
(ABl. L 338 vom 28.12.1994, S. 98, EDI-Verfahren) übermittelt wird. Dies bedarf der Zu-
stimmung des Empfängers. 


Dadurch wird dem vorgetragenen Anliegen von Teilen der Wirtschaft nach einer Einfüh-
rungsphase für die Anwendung der obligatorischen eRechnung und einer übergangsweisen 
weiteren Verwendung des EDI-Verfahrens entsprochen. In der Anfangszeit wird damit eine 
Flexibilität in der Umsetzung erreicht, die für die weitreichende Neuregelung erforderlich ist. 
Ein leistender Unternehmer kann zunächst bei Bedarf noch auf andere Rechnungsformen 
als die eRechnung ausweichen, zugleich bleibt die Verpflichtung des Leistungsempfängers, 
eine eRechnung entgegenzunehmen, erhalten. 


Zu Nummer 7 (§ 27b Absatz 2 Satz 3) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einführung der obligatorischen 
eRechnung. 


Zu Artikel 28 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2025]) 


Zu Nummer 1 (§ 33 Satz 4 – neu –) 


Bislang war es den Beteiligten überlassen, welche Art von Rechnung sie für Kleinbetrags-
rechnungen im Sinne des § 33 UStDV verwenden. Durch die Einführung der obligatori-
schen Verwendung einer eRechnung im B2B-Bereich wäre auch bei derartigen Umsätzen 
zwingend eine eRechnung zu verwenden. 


Zur Vermeidung von unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei der Durchführung von Ge-
schäften des täglichen Lebens wird geregelt, dass für Umsätze im Sinne von § 33 UStDV 
nach dem Wegfall des Vorrangs der Papierrechnung weiterhin alle Arten von Rechnungen 
verwendet werden können. 


Zu Nummer 2 (§ 34 Satz 2 – neu –) 


Bislang war es den Beteiligten überlassen, welche Art von Rechnung sie für Fahrausweise 
im Sinne des § 34 UStDV verwenden. Durch die Einführung der obligatorischen Verwen-
dung einer eRechnung im B2B-Bereich wäre auch bei derartigen Umsätzen zwingend eine 
eRechnung zu verwenden. 


Zur Vermeidung von unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei der Durchführung von Ge-
schäften des täglichen Lebens wird geregelt, dass für Umsätze im Sinne von § 34 UStDV 
nach dem Wegfall des Vorrangs der Papierrechnung weiterhin alle Arten von Rechnungen 
verwendet werden können. 


Zu Artikel 29 (Änderung des Investmentsteuergesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a (§ 2 Absatz 9a – neu –) 


Im Rahmen der Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen nach § 138d AO 
wurden Fälle berichtet, in denen deutsche Investmentfonds über einen bestimmten Typus 
einer finnischen Immobilien-Gesellschaft in finnische Immobilien investieren. Bei der Immo-
bilien-Gesellschaft handelt es sich um eine Oy MREC. Oy ist die Abkürzung von Osakeyhtiö 
und ist der finnische Ausdruck für eine Aktiengesellschaft. MREC steht für mutual real es-
tate company.  
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Im Gegensatz zu einer normalen Immobilien-Gesellschaft (in Finnland als REC bzw. real 
estate company bezeichnet), die ihre Einkünfte selbst zu versteuern hat, werden die Ver-
mietungseinkünfte der MREC den Gesellschaftern der MREC zugerechnet. Da die inländi-
schen Investmentfonds unter bestimmten Voraussetzungen des finnischen Rechts von der 
Besteuerung freigestellt werden (persönliche Steuerbefreiung), können die aus Finnland 
stammenden Vermietungseinkünfte über diese Gestaltung ohne eine Steuerbelastung in 
Finnland erzielt werden. 


Wenn ein Investmentfonds nach seinen Anlagebedingungen zu mehr als 50 Prozent in Im-
mobilien oder Immobilien-Gesellschaften investiert, werden nach § 20 Absatz 3 Satz 1 In-
vStG beim Anleger 60 Prozent der Investmenterträge von der Besteuerung freigestellt (Im-
mobilienteilfreistellung). Wird nach den Anlagebedingungen zu mehr als 50 Prozent in aus-
ländische Immobilien oder Ausland-Immobiliengesellschaften investiert, sind 80 Prozent 
der vom Anleger erzielten Investmenterträge steuerfrei (Auslands-Immobilienteilfreistel-
lung). Zweck der Teilfreistellung ist es, eine wirtschaftliche Doppelbelastung durch eine Be-
steuerung auf der Ebene des Investmentfonds- oder der Immobilienkapitalgesellschaft und 
einer weiteren Besteuerung auf der Anlegerebene auszuschließen oder abzumildern. Die-
ser Zweck der Teilfreistellung wird verfehlt, wenn es zu keiner Besteuerung auf Ebene des 
Investmentfonds oder der Immobilienkapitalgesellschaft kommt. 


Die Regelungen nach § 2 Absatz 9a InvStG zielen darauf ab, eine Immobilien- oder Aus-
lands-Immobilienteilfreistellung auszuschließen, wenn es aufgrund von Steuerbefreiungs-
vorschriften zu keiner oder nur einer geringen Steuervorbelastung kommt. 


In der Praxis berücksichtigen die zum Abzug der Kapitalertragsteuer verpflichteten depot-
führenden Kreditinstitute Informationen zum Vorliegen der Voraussetzungen für die Immo-
bilien- oder Auslands-Immobilienteilfreistellung, die ihnen von Datendienstleistern zur Ver-
fügung gestellt werden. Diese Datendienstleister greifen für diese steuerliche Einstufung in 
der Regel auf Eigenerklärungen der Investmentfonds zurück. D. h. im Regelfall haben die 
Investmentfonds selbst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für Immobilien- oder Auslands-
Immobilienteilfreistellung vorliegen. Wenn es an einer Eigenerklärung fehlt oder Zweifel an 
deren Richtigkeit bestehen oder der Datendienstleister keine verlässlichen Aussagen zu 
den Voraussetzungen der Immobilien- oder Auslands-Immobilienteilfreistellung treffen 
kann, wenden die depotführenden Kreditinstitute keine Teilfreistellung an. In diesen Fällen 
hätte der Anleger die Möglichkeit die Voraussetzungen für die Teilfreistellung im Veranla-
gungsverfahren gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen (§ 20 Absatz 4 InvStG).  


§ 2 Absatz 9a Satz 1 InvStG schließt eine Berücksichtigung von Immobilien für die Zwecke 
der Immobilienfondsquote und der Auslandsimmobilienfondsquote aus, wenn die Einkünfte 
aus der Immobilie oder deren Veräußerung in vollem Umfang oder zu mehr als 50 Prozent 
von der Besteuerung befreit sind. Die Immobilie gilt damit als sonstiger Vermögensgegen-
stand, der nicht zu einer Teilfreistellung auf der Anlegerebene berechtigt, wenn ein Invest-
mentfonds Einkünfte aus einer unmittelbar gehaltenen Immobilie erzielt, die in dem Bele-
genheitsstaat der Immobilie keiner Besteuerung unterliegen oder überwiegend steuerbe-
freit sind. Unter diesen Ausschlusstatbestand fallen persönliche oder sachliche Steuerbe-
freiungen des Investmentfonds. Nicht erfasst sind dagegen Fälle, in denen es aufgrund 
fehlender Überschüsse im Veranlagungszeitraum oder aufgrund der Verrechnung von 
Überschüssen mit Verlusten aus Vorjahren zu keiner tatsächlichen Besteuerung kommt. 


Nach § 2 Absatz 9a Satz 2 InvStG bleiben Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und 
Auslands-Immobiliengesellschaften für die Zwecke der Immobilienfondsquote und der Aus-
landsimmobilienfondsquote unberücksichtigt, wenn die Einkünfte der Immobilien-Gesell-
schaft oder der Auslands-Immobiliengesellschaft aus der Vermietung oder Verpachtung o-
der aus der Veräußerung von Immobilien zu mehr als 50 Prozent von der Besteuerung be-
freit sind. Unter diesen Ausschlusstatbestand fallen persönliche oder sachliche Steuerbe-
freiungen der Immobilien-Gesellschaft oder der Auslands-Immobiliengesellschaft. Die Re-
gelung ist dagegen nicht anwendbar, wenn die Immobilien-Gesellschaft oder die Auslands-
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Immobiliengesellschaft steuerpflichtig ist, es aber aufgrund fehlender Überschüsse im Ver-
anlagungszeitraum oder aufgrund der Verrechnung von Überschüssen mit Verlusten aus 
Vorjahren zu keiner tatsächlichen Besteuerung kommt.  


Ein Investmentfonds hat zu prüfen, ob seine unmittelbar oder mittelbar über Personenge-
sellschaften gehaltene Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Auslands-Immobi-
liengesellschaften grundsätzlich einer steuerlichen Vorbelastung unterliegen oder unter die 
Voraussetzungen des § 2 Absatz 9a Satz 2 InvStG fallen. Sofern die Voraussetzungen des 
§ 2 Absatz 9a Satz 2 InvStG erfüllt sind, dürfen diese Beteiligungen nicht als Immobilien 
eingestuft werden, so dass der Anleger bei Unterschreiten der oben angeführten 50 Pro-
zent-Schwelle die Immobilien- oder Auslands-Immobilienteilfreistellung verliert.  


Die Regelung in § 2 Absatz 9 Satz 6 InvStG zur Berücksichtigung von Anteilen an REIT-
Körperschaften, -Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen ist als lex specialis vor-
rangig gegenüber § 2 Absatz 9a Satz 2 InvStG-E. D. h. eine Beteiligung an einem steuer-
befreiten REIT wird weiterhin als Immobilie berücksichtigt, wenn die Ausschüttungen des 
REIT einer hinreichenden Besteuerung unterliegen. 


Nach § 2 Absatz 9a Satz 3 InvStG werden Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und 
Auslands-Immobiliengesellschaften nicht für die Zwecke der Immobilien- oder Auslands-
Immobilienteilfreistellung berücksichtigt, wenn die Einkünfte der Immobilien-Gesellschaft o-
der Auslands-Immobiliengesellschaft dem Investmentfonds als deren Gesellschafter zuge-
rechnet werden und diese Einkünfte keiner Besteuerung unterliegen oder zu mehr als 50 
Prozent von der Besteuerung befreit sind. Diese Regelung schließt die Teilfreistellung bei 
besonderen Besteuerungsregimen wie der Beteiligung von Investmentfonds an finnischen 
Oy MREC aus, da es dabei ebenfalls an einer steuerlichen Vorbelastung fehlt. 


Zu Buchstabe b (§ 2 Absatz 9b) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absatzes 9a. Der bishe-
rige Absatz 9a wird Absatz 9b. 


Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 2 Nummer 1a – neu –) 


Der neue § 4 Absatz 2 Nummer 1a InvStG regelt, welches Finanzamt für die Besteuerung 
zuständig ist, wenn ein Investmentfonds Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG veräußert. Die Regelung 
betrifft nur Investmentfonds ohne gesetzlichen Vertreter im Inland und greift nur, wenn sich 
nicht bereits aus § 4 Absatz 2 Nummer 1 InvStG ein zuständiges Finanzamt ergibt. Die 
neue Zuständigkeitsregelung ist aufgrund der Erweiterung des Besteuerungstatbestands in 
§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG erforderlich. Betroffen sind Fälle, in denen Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft mit überwiegendem inländischen Immobilienbesitz veräußert 
werden, aber die Kapitalgesellschaft weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland hat (aus-
ländische Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft). Ein Anwendungsfall würde beispiels-
weise vorliegen, wenn ein in Luxemburg verwalteter Investmentfonds Anteile an einer Lu-
xemburger Kapitalgesellschaft veräußert, deren Vermögensgegenstände überwiegend aus 
in Deutschland belegenen Immobilien besteht.  


Zuständig ist nach dem neuen § 4 Absatz 2 Nummer 1a Satz 1 InvStG das Finanzamt, das 
für die Besteuerung der ausländischen Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft zuständig ist 
oder bei erstmaliger Veranlagung der ausländischen Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft 
zuständig wäre.  


§ 4 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 InvStG regelt die Zuständigkeit, wenn ein im Ausland ver-
walteter Fonds mehrere Beteiligungen an Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaften in einem 
Veranlagungszeitraum veräußert. In diesen Fällen ist auf den Wert der jeweils veräußerten 
Kapitalbeteiligung abzustellen. Zuständig ist dann das Finanzamt, das für die Besteuerung 
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der Inlandskapitalgesellschaft zuständig ist, die die wertvollste Kapitalbeteiligung darge-
stellt hat.  


Wenn ein im Inland verwalteter Investmentfonds eine Beteiligung an einer Inlandsimmobi-
lien-Kapitalgesellschaft veräußert, ergibt sich das zuständige Finanzamt aus § 4 Absatz 1 
InvStG. Veräußert ein im Ausland verwalteter Investmentfonds eine Beteiligung an einer im 
Inland ansässigen Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft richtet sich das zuständige Fi-
nanzamt nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 InvStG und zwar nach dem wertvollsten Teil des 
Inlandsvermögen des Investmentfonds. Wenn der wertvollste Teil die Beteiligung an der 
Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft ist oder wenn die Beteiligung der einzige im Inland 
belegene Vermögensgegenstand ist, richtet sich die Zuständigkeit nach dem Sitz oder der 
Geschäftsleitung der Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft. 


Zu Nummer 3 (§ 6) 


Zu Buchstabe a (§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1) 


Gewinne aus der Veräußerung von inländischen Immobilien unterliegen nach § 6 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 InvStG auch bei inländischen oder ausländischen Investmentfonds der 
Besteuerung. Die Änderung des § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG soll eine Umgehung 
dieser Steuerpflicht durch die Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft vermeiden. Für 
diesen Zweck werden die Besteuerungsregelungen des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe e Doppelbuchstabe cc EStG, der Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesell-
schaften mit überwiegendem inländischen Immobilienbesitz erfasst, auf Investmentfonds 
ausgedehnt. Mit dieser Rechtsänderung werden die gleichen gesetzgeberischen Ziele wie 
bei der Einführung des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG 
verfolgt (vgl. BT-Drucks. 19/4455 S. 48 f.).  


Anlass der Änderung ist, dass im Rahmen der Mitteilung von grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen nach § 138d AO Fälle berichtet wurden, in denen inländische und ausländi-
sche Anleger über eine luxemburgische Fondsstruktur in eine inländische GmbH mit über-
wiegendem inländischen Immobilienbesitz investiert haben. Bei dieser Gestaltung kann 
derzeit eine Besteuerung der Wertsteigerung der inländischen Immobilien durch Veräuße-
rung des „GmbH-Mantels“ vermieden werden. 


Nach der Neufassung des § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG gehören zu den sonstigen 
inländischen Einkünften die Einkünfte nach § 49 Absatz 1 EStG mit Ausnahme der Ein-
künfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa und bb EStG, so-
weit sie nicht von § 6 Absatz 3 oder 4 InvStG erfasst werden. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG, die aus der Veräußerung von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften stammen, deren Anteilswert zu irgendeinem Zeitpunkt während 
der letzten 365 Tage vor der Veräußerung, unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Pro-
zent auf inländischem unbeweglichen Vermögen beruhte, sind nunmehr von der Regelung 
umfasst und damit steuerpflichtig.  


Die Regelung gilt sowohl für Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland 
als auch für ausländische Kapitalgesellschaften.  


Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Inland können tatbestandlich dem Grunde nach auch unter den (hier nicht erfassten) Ver-
äußerungstatbestand in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa EStG 
fallen, der eine Steuerpflicht aber an das Vorliegen eines inländischen Sitzes oder eine 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im Inland anknüpft. Um klarzustellen, dass die Ver-
äußerungsgewinnbesteuerung des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuch-
stabe cc EStG vorrangig anzuwenden ist, wurde ein klarstellender Halbsatz im Gesetzes-
wortlaut ergänzt. Danach ist die Veräußerungsgewinnbesteuerung nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG unabhängig von einem inländischen 
Sitz oder einer inländischen Geschäftsleitung anzuwenden. Damit sind die 







 - 239 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Veräußerungsgewinne i. S. d. § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc 
EStG auch dann von dem Investmentfonds zu versteuern, wenn zugleich der Tatbestand 
des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa EStG erfüllt ist. 


Die Einkünfte nach § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG i. V. m. § 49 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG sind von dem Investmentfonds selbst zu ermitteln 
und im Veranlagungsverfahren gegenüber dem zuständigen Finanzamt zu erklären. 


Zu Buchstabe b (§ 6 Absatz 5 Satz 3 – neu –) 


Der neue Satz 3 schließt die Anwendung des vorherigen Satzes 2 aus. Demnach ist von 
gewerblichen Einkünften nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 EStG nur auszugehen, wenn der 
Investmentfonds seine Vermögensgegenstände aktiv unternehmerisch bewirtschaftet. Die 
Änderung in § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG soll aber gerade Fälle von Einkünften 
nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG einschließen in de-
nen keine unternehmerische Bewirtschaftung, sondern eine Vermögensverwaltung vorliegt. 


Zu Nummer 4 (§ 26 Nummer 7a Satz 2 Satzteil nach Buchstabe b) 


§ 26 InvStG („Anlagebestimmungen“) definiert die Voraussetzungen für die Einstufung als 
Spezial-Investmentfonds. Nach § 26 Nummer 7a Satz 1 InvStG müssen die Einnahmen 
aus einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung weniger als 5 Prozent der gesamten 
Einnahmen des Spezial-Investmentfonds betragen. Bei einem Überschreiten dieser Grenze 
droht der Verlust des Status als Spezial-Investmentfonds (§ 52 Absatz 1 Satz 1 InvStG). 
Der Statusverlust führt auf Ebene des Spezial-Investmentfonds zu einer fiktiven Veräuße-
rung aller Vermögensgegenstände unter Aufdeckung aller stiller Reserven. Zudem gelten 
auf Ebene der Anleger die Spezial-Investmentanteile als veräußert,  


Um das Risiko eines Statusverlusts und die daraus resultierenden Folgen zu vermeiden, 
haben die Spezial-Investmentfonds bislang nur in sehr eingeschränktem Umfang in die Er-
zeugung erneuerbarer Energien investiert. Damit Spezial-Investmentfonds vermehrt in er-
neuerbare Energien investieren, wurde im Zuge des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) in § 26 Nummer 7a Satz 2 InvStG eine ergänzende Re-
gelung eingeführt. Danach erhöht sich die maximal zulässige Grenze für Einnahmen aus 
aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung unter bestimmten Voraussetzungen um weitere 
5 Prozentpunkte auf 10 Prozent. Diese Erhöhung setzt im Einzelnen voraus, dass die Spe-
zial-Investmentfonds Einnahmen aus der Erzeugung oder Lieferung von Strom erzielen, die 
im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung von Immobilien stehen und  


– aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 
Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder 


– aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder stam-
men. 


Auch diese neue Grenze schöpft noch nicht in hinreichendem Maß die bei Spezial-Invest-
mentfonds bestehenden Potentiale für Beiträge zur Klimawende aus. Daher wird durch eine 
Änderung des § 26 Nummer 7a Satz 2 InvStG die Grenze von 10 Prozent um 10 Prozent-
punkte auf 20 Prozent erhöht. Dadurch können Spezial-Investmentfonds ihr Engagement 
im Bereich des Betreibens von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
oder aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrrädern er-
heblich ausweiten. Zudem wird ein Gleichlauf mit den Regelungen zur erweiterten Kürzung 
in § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b GewStG hergestellt. 







 - 240 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu Nummer 5 (§ 43) 


Zu Buchstabe a (§ 43 Absatz 1 Satz 2 – neu –) 


Erzielt ein Spezial-Investmentfonds Einkünfte aus einem ausländischen Staat, muss er sich 
grundsätzlich dem Besteuerungsregime des Quellenstaats unterwerfen. Die ausgeschütte-
ten und ausschüttungsgleichen Erträge des Spezial-Investmentfonds sind nach § 43 Ab-
satz 1 InvStG bei der Veranlagung des Anlegers aber insoweit von der Bemessungsgrund-
lage auszunehmen, als die aus diesem ausländischen Staat (Quellenstaat) stammenden 
Einkünfte, nach dem Doppelbesteuerungsabkommen des Quellenstaats mit der Bundesre-
publik Deutschland, von der inländischen Besteuerung freigestellt sind. Die Voraussetzung 
für die Steuerbefreiung nach § 43 Absatz 1 Satz 1 InvStG ist, dass die Bundesrepublik 
Deutschland nach der Freistellungsmethode auf das Besteuerungsrecht verzichtet hat. 
Zweck der Steuerbefreiung beim Anleger ist, dass Spezial-Investmenterträge auf Anleger-
ebene – unabhängig von der Art der Einkünfte – grundsätzlich voll steuerpflichtig sind, der 
Anleger eines Spezial-Investmentfonds aber nicht schlechter als ein direktinvestierender 
Anleger stehen soll. Aus diesem Grund wird durch § 43 Absatz 1 Satz 1 InvStG im Ergebnis 
eine mögliche DBA-Begünstigung des Spezial-Investmentfonds an den Anleger weiterge-
reicht, um eine steuerliche Doppelbelastung ausländischer Einkünfte zu vermeiden. Der 
wesentliche Anwendungsfall der Regelung sind Einkünfte aus ausländischem unbewegli-
chen Vermögensgegenständen und Auslands-Immobiliengesellschaften, da ausländische 
Dividendeneinkünfte und Investmenterträge durch § 43 Absatz 1 Satz 2 InvStG von der Re-
gelung ausgeschlossen sind.  


Die neue Regelung nach § 43 Absatz 1 Satz 2 InvStG zielt darauf ab, die Anwendung der 
Steuerbefreiung aus § 43 Absatz 1 Satz 1 InvStG auszuschließen, wenn es aufgrund von 
ausländischen Steuerbefreiungsvorschriften zu keiner Steuervorbelastung im Ausland 
kommt. Anlass für die Rechtsänderung sind entsprechende Gestaltungen deutscher Invest-
mentfonds, die im Zuge von Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 
nach § 138d AO bekannt wurden und Immobilieninvestitionen in Finnland betreffen. Aller-
dings kann bei einer ähnlichen Gestaltung über einen Spezial-Investmentfonds keine Steu-
erfreistellung erlangt werden, wenn keine tatsächliche Besteuerung in Finnland erfolgt ist 
(Artikel 21 Absatz 1 des DBA mit Finnland). Da jedoch nicht alle DBA entsprechende Rück-
fallklauseln (Subject-to-tax-Klauseln) enthalten, wird durch die Neuregelung vorsorglich 
eine Steuerfreistellung bei fehlender Vorbelastung ausgeschlossen. 


Es handelt sich hier nicht um eine Regelung, mit der eine völkerrechtliche Vereinbarung 
abbedungen wird (sog. Treaty override). Bei einer Investition eines Spezial-Investment-
fonds in eine ausländische Immobilie ist das jeweilige DBA nur unmittelbar gegenüber dem 
Spezial-Investmentfonds anzuwenden. Für den Anleger des Spezial-Investmentfonds er-
geben sich dagegen keine unmittelbaren Rechte aus dem DBA. Der Gesetzgeber kann 
daher die in § 43 Absatz 1 InvStG geregelte transparente Weitergabe eines DBA-Besteue-
rungsvorteils an den Anleger einschränken oder sogar abschaffen, ohne dass dies ein Tre-
aty override darstellen würde.  


Nach § 43 Absatz 1 Satz 2 InvStG ist die Steuerfreistellung nach Satz 1 ausgeschlossen, 
wenn die jeweiligen Einkünfte des Spezial-Investmentfonds in dem ausländischen Staat, 
aus dem sie stammen, keiner tatsächlichen Besteuerung unterlegen haben. Unter diesen 
Ausschlusstatbestand fallen persönliche oder sachliche Steuerbefreiungen der jeweiligen 
Einkünfte oder Steuersubjekte. Insbesondere sind sachliche oder persönliche Steuerbefrei-
ungen von Einkünften aus ausländischen Immobilien und Auslands-Immobiliengesellschaf-
ten erfasst. Weiterhin wäre die Steuerfreistellung ausgeschlossen, wenn tatsächlich keine 
Besteuerung durchgeführt wurde, z. B. weil die Einkünfte nicht gegenüber den Steuerbe-
hörden des Quellenstaats erklärt wurden. Dagegen liegt auch dann eine tatsächliche Be-
steuerung vor, wenn aufgrund einer Verrechnung mit Verlusten aus früheren Veranlagungs-
zeiträumen oder aus anderen Einkunftsquellen keine Steuerbelastung angefallen ist.  
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Der Spezial-Investmentfonds hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Steuerfreistel-
lung nach § 43 Absatz 1 InvStG erfüllt sind und entsprechende Angaben in der Feststel-
lungserklärung nach § 51 InvStG zu machen. 


Zu Buchstabe b und Buchstabe c (§ 43 Absatz 1 Satz 3 und 4) 


Bei den Änderungen in den bisherigen Sätzen 2 und 3 (nun Sätze 3 und 4) des § 43 Ab-
satz 1 InvStG handelt es sich um redaktionelle Folgenänderungen der Einfügung des neuen 
Satzes 2. 


Zu Nummer 6 (§ 57 Absatz 8 – neu –) 


Nach § 57 Absatz 8 Satz 1 InvStG sind die Neufassung des § 2 Absatz 9a InvStG, der neu 
eingefügte § 4 Absatz 2 Nummer 1a InvStG und die Änderung des § 26 Nummer 7a InvStG 
ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden.  


Nach § 57 Absatz 8 Satz 2 – neu – InvStG ist die Neufassung des § 6 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 InvStG erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen anzuwenden, 
bei denen die Veräußerung nach dem Verkündungsdatum dieses Gesetzes erfolgt und er-
fasst nur Wertveränderungen, die ab diesem Zeitpunkt eingetreten sind. Mit dieser in die 
Zukunft gerichteten Erfassung von Veräußerungsgewinnen werden verfassungsrechtlich 
rechtfertigungsbedürftige Rückwirkungen vermieden. Die Regelung ist orientiert an der An-
wendungsregelung zu § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG in 
§ 52 Absatz 45a EStG.  


Nach § 57 Absatz 8 Satz 3 – neu – InvStG ist die Neufassung des § 43 Absatz 1 Satz 2 
InvStG erstmals auf Geschäftsjahre des Investmentfonds anzuwenden, die nach dem 1. Ja-
nuar 2024 beginnen. 


Zu Artikel 30 (Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2020]) 


Zu Nummer 1 (§ 17) 


Zu Buchstabe a (§ 17 Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung der neuen Num-
mern 3 bis 5. 


Zu Doppelbuchstabe bb und Doppelbuchstabe cc (§ 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
bis 5 – neu – und Absatz 2 Satz 1) 


Mit den Änderungen wird der Bereich der Verarbeitung und Übermittlung von Daten aus 
dem Bescheinigungsverfahren erweitert.  


Um Daten für Zwecke des § 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Satz 2 in anony-
misierter Form zu erhalten und weiterverarbeiten zu können, ist eine Verarbeitung der Da-
ten zur Anonymisierung notwendig. Diesem Umstand trägt Satz 1 Nummer 3 Rechnung 
und erlaubt eine Datenverarbeitung zu diesem Zweck. Ebenso wird darin die Verarbeitung 
zur Pseudonymisierung gestattet, die für die Übermittlung der Daten an Forschungseinrich-
tungen nötig ist, gestattet. 


§ 17 Absatz 2 Satz 1 trägt dem Schutz der im Bescheinigungsverfahren – und damit in ei-
nem außerhalb der Finanzverwaltung liegenden Verwaltungsverfahren – erhobenen perso-
nenbezogenen Daten Rechnung, welche nach der Datenschutzgrundverordnung einer 
strengen Zweckbindung und dem Grundsatz der Datenminimierung unterliegen. Die Rege-
lungen dienen der Einhaltung der steuerrechtlichen Sonderregeln in Bezug auf die Wahrung 
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des Steuergeheimnisses. Allerdings hat sich gezeigt, dass die bisherige Regelung zur Nut-
zung der Daten durch Dritte insofern Artikel 3 des Grundgesetzes (GG) entgegenstehen 
könnte. Die Nutzung der Daten zum Zwecken der wissenschaftlichen Forschung ist bislang 
gemäß Nummer 2 den Stellen der EU, die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 995/2012 der Kommission vom 26. Oktober 2012 mit Durchführungsvorschriften 
zur Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Er-
stellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und Technologie 
(ABl. L 299 vom 27.10.2012, S. 18) in der jeweils geltenden Fassung durchführen, gestattet. 
Die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 der Kommission 
vom 26. Oktober 2012 dienen der Erstellung europäischer Statistiken über Wissenschaft 
und Technologie. Sie decken unter anderem die Statistiken über Forschung und Entwick-
lung sowie Innovationsstatistiken im Unternehmenssektor ab. Abgesehen von der Evaluie-
rung dürfen die besagten Stellen auch weitere wissenschaftliche Forschung mit den erho-
benen Daten betreiben. Eine Analyse der Aktivitäten auf dem Gebiet von Forschung und 
Entwicklung sowie Innovation und eine darauf bezogene weitere wissenschaftliche For-
schung sollte allerdings nicht nur Stellen, die unionsseitig bestellt wurden, vorbehalten sein. 
Daher soll im Wege der Einführung von Nummer 4 eine Gleichstellung der Forschungsein-
richtungen in Bezug auf die Forschung mit den bislang dazu berechtigten EU-Stellen erfol-
gen. Auch andere Forschungseinrichtungen leisten durch Forschung zu den Innovations-
aktivitäten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland. Im Sinne der Vorgaben von Artikel 89 Absatz 1 der Datenschutzgrundverord-
nung und des Grundsatzes der Datenminimierung soll die Datenübermittlung nur in dem 
zur Zweckerreichung erforderlichen Maße erfolgen. Für die weitere wissenschaftliche For-
schung reichen pseudonymisierte Daten aus, sodass eine Übermittlung personenbezoge-
ner Daten nicht erfolgen soll.  


Mit der neuen Nummer 5 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch Daten aus 
dem Bescheinigungsverfahren für die Erstellung eines Datensatzes der Finanzverwaltung 
zur Weitergabe an das Statistische Bundesamt erforderlich sind, damit die nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 9 des Steuerstatistikgesetzes zu erstellende Forschungszulagenstatistik 
vollständig die im Rahmen der Gewährung der Forschungszulage erhobenen Angaben aus-
werten kann. Die Bescheinigungsstelle darf damit die im Rahmen des Bescheinigungsver-
fahrens erhobenen Daten für diese Zwecke verarbeiten und übermitteln. 


Zu Buchstabe b (§ 17 Absatz 2 Satz 2 – neu –) 


Der neue Satz 2 bringt das Interesse der Verwaltung an den im Rahmen des Bescheini-
gungsverfahrens gewonnen Daten der Antragstellenden mit dem Interesse der betroffenen 
Antragstellenden am Schutz ihrer personenbezogenen Daten in Einklang. Die Daten der 
Antragstellenden können für die Ausgestaltung anderer Fördermaßnahmen sowie politik-
beratender Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung von großem Nutzen sein. 
Zur Erreichung dieser Ziele sind jedoch anonymisierte Daten der Antragstellenden ausrei-
chend. Im Sinne des Grundsatzes der Datenminimierung sollen daher nur anonymisierte 
Daten genutzt werden. 


Zu Buchstabe c (§ 17 Absatz 2 Satz 3) 


Der Satz 3 wird redaktionell geändert. 


Zu Nummer 2 (§ 17 Absatz 3) 


Auf Grund der Neufassung des § 6 FZulG und der damit einhergehenden Umformulierung 
der „auf Grundlage der nach § 14 zu erlassenen Rechtsverordnung bestimmten Stelle“ in 
„Bescheinigungsstelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung 
von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes (Forschungszulagen-Bescheinigungs-
verordnung – FZulBV)“, wurde der § 17 Absatz 3 FZulG zur sprachlichen Vereinheitlichung 
neu gefasst. Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Artikel 31 (Weitere Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (§ 3) 


Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 3a – neu –) 


Die Förderung nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG) erfolgt bisher nur in Bezug auf 
die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne von im Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben beschäftigten Arbeitnehmern, die Eigenleistung eines Einzelunternehmers 
in Höhe von 40 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche sowie 
anteilig (60 Prozent) in Bezug auf das Entgelt für Auftragsforschung. Investive Aufwendun-
gen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens bleiben bisher bei der Forschungszu-
lage unberücksichtigt. 


Mit dem Ziel, die steuerliche Forschungsförderung attraktiver auszugestalten, wird die For-
schungszulage beginnend für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nen, auf im begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben genutzte abnutzbare be-
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die für die Durchführung des For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich und unerlässlich sind, ausgeweitet. Die 
zeitliche Eingrenzung der zusätzlichen förderfähigen Aufwendungen ist erforderlich, um die 
für Steuervergünstigungen nötige Anreizwirkung sicherzustellen. Eine Förderung von be-
reits entstandenem Aufwand, würde zu reinen Mitnahmeeffekten führen und keine zusätz-
lichen Anreize in die Durchführung von Forschung und Entwicklung setzen. 


Zum förderfähigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gehört somit zukünftig auch die auf die 
Nutzung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgutes im begünstigten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben entfallende Wertminderung. Für die Förderung ist es jedoch 
nicht erforderlich, dass die im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben verwendeten Wirt-
schaftsgüter extra für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben neu angeschafft oder 
hergestellt werden. 


Voraussetzung ist, dass abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in 
dem nach § 2 FZulG begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben tatsächlich aus-
schließlich eigenbetrieblich genutzt werden. Die Bescheinigungsstelle Forschungszulage 
(siehe § 6 FZulG) soll im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens feststellen, dass das Wirt-
schaftsgut für die Durchführung des begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
erforderlich und unerlässlich ist. Bei den begünstigten abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens darf es sich nur um solche Wirtschaftsgüter handeln, 
für die nicht die Bewertungsvorschriften im Sinne des § 6 Absatz 2 und 2a EStG angewen-
det werden. Dadurch werden geringwertige Wirtschaftsgüter und Wirtschaftsgüter, für die 
ein Sammelposten gebildet wurde, nicht von der Regelung erfasst. Für die Nutzung solcher 
Wirtschaftsgüter kann somit kein förderfähiger Aufwand geltend gemacht werden. 


Die beweglichen Wirtschaftsgüter müssen zum Anlagevermögen des Betriebes gehören. 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe zur ausschließlich eigenbetrieblichen Verwendung im 
begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist auch die Zurechnung zum Anla-
gevermögen der Betriebsstätte, in der das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben durchgeführt wird, erforderlich. Durch die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen des 
Betriebs oder der Betriebsstätte des Anspruchsberechtigten, in der das begünstigte For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben durchgeführt wird, soll sichergestellt werden, dass die 
begünstigten Wirtschaftsgüter auch diesem Betrieb oder dieser Betriebsstätte zugewiesen 
werden, in der das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchgeführt wird. 
Die Bezugnahme auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens soll sicherstellen, dass keine 
Verbrauchsmaterialien und keine dem Umlaufvermögen zuzurechnenden Wirtschafsgüter 
gefördert werden.  


Zum förderfähigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gehört die Wertminderung, die auf die 
tatsächliche Nutzung des Wirtschaftsgutes im begünstigten Forschungs- und 
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Entwicklungsvorhaben entfällt. Die Wertminderung ermittelt sich nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung und ermittelt sich im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
und dem Wert des Wirtschaftsgutes am Ende des ersten Wirtschaftsjahres. In den weiteren 
Jahren ermittelt sich die Wertminderung aus der Differenz der Buchwerte des Wirtschafts-
gutes am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres und am Ende des vorausgegangenen Wirt-
schaftsjahres. Liegen die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Wirtschaftsgutes 
nicht im gesamten Wirtschaftsjahr vor, ist der förderfähige Aufwand um ein Zwölftel für je-
den vollen Kalendermonat zu kürzen, in dem die Voraussetzungen nicht vorlagen. Förder-
fähig ist im jeweiligen Wirtschaftsjahr damit nur der Teil der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, der durch die Verwendung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgutes 
im begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben anfällt. In der förderfähigen Wert-
minderung berücksichtigt sind dabei alle nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung zulässigen wertmindernden Ansätze, wie z. B. alle zulässigen Abschreibungs- und 
Bewertungsmethoden.  


Die Beschränkung des förderfähigen Aufwands auf die jeweilige Wertminderung innerhalb 
eines Wirtschaftsjahres entspricht den beihilferechtlichen Vorgaben des Artikels 25 der 
gem. § 9 Absatz 1 auf das FZulG Anwendung findenden Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) 2021/1237 der Kommission vom 23. Juli 2021 , in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO). 
Artikel 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b der AGVO lässt eine Berücksichtigung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des begünstigten Wirtschaftsgutes als beihilfefähige Kos-
ten nur zu, soweit und solange das Wirtschaftsgut in dem begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben verwendet wird. Bei einer nur zeitanteiligen Nutzung (im Verhältnis 
zur betriebsgewöhnlichen gesamten Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes) gilt nur die nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der 
Dauer des begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens als beihilfefähig. Da die 
Forschungszulage auf den förderfähigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gewährt wird, 
wird auch nur die auf das jeweilige Wirtschaftsjahr entfallende Wertminderung eines be-
günstigten Wirtschaftsgutes berücksichtigt, soweit die Zugehörigkeits- und Verwendungs-
voraussetzungen erfüllt sind. Dadurch wird jährlich mit der Festsetzung der Forschungszu-
lage die Einhaltung der Zugehörigkeits- und Verwendungsvoraussetzungen geprüft.  


Durch die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen in Kombination mit einer dauerhaf-
ten Anhebung der maximalen Bemessungsgrundlage entfaltet die steuerliche Forschungs-
förderung eine deutlich stärkere Wirkung für Unternehmen aller Größenklassen. 


Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 4 Satz 1) 


Aktuell werden gemäß § 3 Absatz 4 FZulG für in Auftrag gegebene Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben 60 Prozent der Kosten, die der Auftraggeber für den Auftrag aufwendet 
(Auftragswert), als förderfähige Aufwendungen berücksichtigt.  


Der Ansatz von bisher 60 Prozent der Kosten erfolgte vor dem Hintergrund, dass im Rah-
men der eigenbetrieblichen Forschung und Entwicklung lediglich Personalaufwendungen 
als förderfähiger Aufwand geltend gemacht werden können und die Personalkosten durch-
schnittlich einen Anteil von ca. 60 Prozent der gesamten Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ausmachen. Damit sollte 
bei der Auftragsforschung kein breiteres Fördervolumen erfasst werden als bei der eigen-
betrieblichen Forschung und Entwicklung. Einzelnachweise über den Personalaufwand 
beim Auftragnehmer sind bei dieser Lösung nicht erforderlich. 
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Auf Grund der ab 2024 vorgesehenen Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen auf die 
Nutzung bestimmter abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ge-
mäß § 3 Absatz 3a werden im Rahmen der eigenbetrieblichen Forschung nicht mehr nur 
ausschließlich Personalaufwendungen als förderfähige Aufwendungen berücksichtigt.  


Um das Fördervolumen bei der Auftragsforschung nunmehr auch an das ausgeweitete För-
dervolumen bei der eigenbetrieblichen Forschung und Entwicklung anzupassen, wird der 
bisherige Anteil an den förderfähigen Kosten einer Auftragsforschung von 60 Prozent auf 
70 Prozent erhöht. Die Anhebung des Prozentsatzes soll für Aufträge wirksam werden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 vergeben werden. Durch diese Anpassung wird dem bei 
eigenbetrieblichen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erweiterten förderfähigen Kos-
tenrahmen in pauschalierter Weise auch bei der Auftragsforschung Rechnung getragen. 
Mit der Festlegung eines förderfähigen prozentualen Anteils der insgesamt nachgewiesen 
Gesamtkosten der Auftragsforschung wird es auch zukünftig nicht erforderlich sein, dass 
die im Rahmen der Auftragsforschung anfallenden Aufwendungen des Auftragnehmers im 
Einzelnen nachgewiesen werden müssen. Dies dient insbesondere der Verfahrensverein-
fachung. 


Gefördert werden zukünftig im Rahmen der Auftragsforschung damit neben den Personal-
kosten auch anteilige Investitionskosten. Mit der Festlegung eines förderfähigen Anteils in 
Höhe von 70 Prozent des gesamten Auftragswertes einer Auftragsforschung wird berück-
sichtigt, dass insoweit auch Gewinnanteile und Investitionsaufwendungen in Verbrauchs-
material, unbewegliche und immaterielle Wirtschaftsgüter des Auftragnehmers im Gesamt-
preis enthalten sein können, die im Rahmen der Forschungszulage nicht zu den förderfähi-
gen Aufwendungen zählen. 


Zu Buchstabe c (§ 3 Absatz 5) 


Die Bemessungsgrundlage umfasst die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen Auf-
wendungen und beträgt grundsätzlich 2 Mio. Euro. Mit dem Zweiten Corona Steuerhilfege-
setz wurde die maximale Bemessungsgrundlage für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. 
Juni 2026 befristet auf 4 Mio. Euro verdoppelt. 


Um die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen auf – bestimmte – Investitionskosten 
zusätzlich zu flankieren, wird die maximale Bemessungsgrundlage entfristet für nach dem 
31. Dezember 2023 entstandene förderfähige Aufwendungen auf 12 Mio. Euro verdrei-
facht. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der Absatz neu gegliedert. 


Die Verdreifachung der maximalen Bemessungsgrundlage in Kombination mit der Auswei-
tung der förderfähigen Aufwendungen steigert die Attraktivität der steuerlichen Forschungs-
förderung sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch für größere Unternehmen. 
Die Entfristung der Regelung führt für die Anspruchsberechtigten zu einer besseren Rechts- 
und Planungssicherheit und damit zu einem dauerhaften Anreiz, in Forschung und Entwick-
lung zu investieren. 


Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 1 Satz 2 und § 5 Absatz 1 Satz 1 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen auf Grund der Neueinführung des § 3 
Absatz 3a FZulG. 


Zu Nummer 3 (§ 6) 


Die Beurteilung der nach § 2 FZulG begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
wird weiterhin von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage und damit von einer außer-
halb der Finanzverwaltung liegenden sach- und fachkompetenten unabhängigen Stelle vor-
genommen. Von dieser Stelle werden die für die Antragsbearbeitung im Finanzamt erfor-
derlichen Voraussetzungen verbindlich festgestellt.  
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Für die Beurteilung, ob ein Wirtschaftsgut für die Durchführung eines begünstigten For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich und unerlässlich ist, sind tiefgehende 
Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben not-
wendig, die in der Finanzverwaltung nicht vorliegen. Da es sich bei den vorzunehmenden 
Forschungs- und Entwicklungstypischen Beurteilungen um keine steuerlichen Sachverhalte 
handelt, wären solche Feststellungen für die Finanzverwaltungen nur schwer vorzuneh-
men. Um eine fachlich zutreffende Entscheidung und eine Einheitlichkeit in der Anwendung 
sicher zu stellen, wird diese Aufgabe der Bescheinigungsstelle Forschungszulage übertra-
gen. 


Diese Bescheinigungsstelle übernimmt zukünftig damit ebenfalls die Beurteilung, ob das 
jeweilige Wirtschaftsgut, für das die Forschungszulage beansprucht werden soll, für die 
Durchführung des begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich und 
unerlässlich ist. Nur die genaue Kenntnis des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens er-
möglicht es, die Zweckgebundenheit der Investitionen im Sinne des § 3 Absatz 3a FZulG 
feststellen zu können. Diese Kenntnisse liegen der Bescheinigungsstelle im Rahmen des 
Bescheinigungsverfahrens bereits vor. Dadurch entstehen keine wesentlichen Mehrarbei-
ten für die Bescheinigungsstelle. Die Feststellungen der Bescheinigungsstelle bleiben je-
doch auf die grundsätzliche Feststellung der Begünstigung eines Forschungs- und Entwick-
lungsvorhabens sowie die damit im Zusammenhang stehende Zweckgebundenheit der In-
vestitionen begrenzt. Die Bescheinigungsstelle bewilligt weder die Förderung, noch werden 
die förderfähigen Aufwendungen geprüft. Die endgültige Prüfung und Festsetzung der For-
schungszulage obliegt auch weiterhin dem zuständigen Finanzamt, wobei die sachlichen 
Feststellungen der Bescheinigungsstelle, die diese in einer Bescheinigung verbindlich be-
scheidet, für die Finanzverwaltung bindend sind (Grundlagenbescheid für die Festsetzung 
der Forschungszulage im Sinne des § 171 Absatz 10 Satz 2 und 3 und § 175 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 AO). 


Die Feststellungen, ob die von einem Anspruchsberechtigten durchgeführten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben nach § 2 FZulG begünstigt sind und ob ein Wirtschaftsgut für 
das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erforderlich und unerlässlich ist, 
erfolgt für jedes durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und jedes Wirt-
schaftsgut separat. 


Zu Nummer 4 (§ 9) 


Zu Buchstabe a (§ 9 Absatz 5 Satz 1) 


Das FZulG basiert weitgehend auf den beihilferechtlichen Grundlagen der AGVO. Nicht 
unter die Freistellungsvoraussetzungen der AGVO fallen jedoch Beihilfen, die Kosten be-
treffen, die nicht durch schriftliche Unterlagen belegt, klar, spezifisch und aktuell sind (Arti-
kel 7 Absatz 1 Satz 2 AGVO). Die Förderung eines nicht aktivierungsfähigen Eigenauf-
wands des Unternehmers (sog. Unternehmerlohn) nach § 3 Absatz 3 Satz 1 FZulG erfüllt 
daher die Freistellungsvoraussetzung der AGVO nicht. Die Förderung erfolgt daher inso-
weit – wie bisher – auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352/1 vom 
24.12.2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung.  


Bisher umfasste der Verweis auf die Anwendung der De-minimis-Verordnung in § 9 Ab-
satz 5 FZulG nicht nur die tatsächliche pauschale Förderung der Eigenleistungen eines 
Einzelunternehmers, sondern erstreckte sich auch auf die der Höhe nach begrenzte Förde-
rung von tatsächlich gezahlten Tätigkeitsvergütungen an Mitunternehmern einer Mitunter-
nehmerschaft. Gemäß § 3 Absatz 3 Satz 3 und 4 FZulG sind die Tätigkeitsvergütungen ei-
nes Gesellschafters einer Mitunternehmerschaft jedoch nur dann förderfähiger Aufwand, 
wenn die Tätigkeitsvergütung des Gesellschafters mit der anspruchsberechtigten Mitunter-
nehmerschaft vertraglich vereinbart worden ist. Diese vertragliche Vereinbarung muss 
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zivilrechtlich wirksam, ernsthaft gewollt und tatsächlich durchgeführt werden. Die auf diese 
Tätigkeitsvergütung entfallende Förderung erfüllt daher auch die Voraussetzungen der 
AGVO, da die Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Einzelnen der Höhe nach fest-
stell- und nachweisbar sind. Da die Anwendung der De-minimis-Verordnung der Höhe nach 
begrenzt ist, soll die Förderung der für Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft gezahl-
ten Tätigkeitsvergütung zukünftig nicht mehr auf der beihilferechtlichen Grundlage der De-
minimis-Verordnung, sondern auf der beihilferechtlichen Grundlage der AGVO gewährt 
werden. 


Mit der jetzt vorgesehenen Änderung wird daher der Anwendungsbereich der De-minimis-
Verordnung auf diejenige Forschungszulage begrenzt, die auf die pauschale Förderung von 
Eigenleistungen eines Einzelunternehmers entfällt; die Regelungen der De-minimis-Verord-
nung gelten daher ausdrücklich nur noch für die Förderung von Eigenleistungen eines Ein-
zelunternehmers. 


Zu Buchstabe b (§ 9 Absatz 5 Satz 2 und 3 – aufgehoben –) 


Der § 9 Absatz 5 Satz 2 und 3 FZulG nimmt bisher auf einzelne Vorgaben der De-minimis-
Verordnung Bezug, ohne dass alle Vorgaben der De-minimis-Verordnung vollständig wie-
dergegeben werden. Im Sinne einer besseren Rechtsklarheit soll zukünftig nur noch ein 
dynamischer Verweis auf die einschlägige Rechtsgrundlage der De-minimis-Verordnung in 
der jeweils geltenden Fassung erfolgen. Die Streichung hat keine Auswirkungen auf die 
(fortbestehende) Anwendung der in den bisherigen Sätzen 2 und 3 wiedergegebenen Vor-
gaben der De-Minimis-Verordnung auf das FZulG. Da der § 9 Absatz 5 Satz 4 (alt) FZulG 
allgemein die Einhaltung der Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung vorschreibt, ist 
die ausdrückliche teilweise Wortwiederholung der Verordnung in den bisherigen Sätzen 2 
und 3 nicht notwendig und wird deswegen aufgehoben. Der dynamische Verweis stellt zu-
dem sicher, dass im Fall von Änderungen der De-minimis-Verordnung keine Änderungen 
des FZulG notwendig werden. 


Zu Nummer 5 (§10 Absatz 2a – neu –) 


Gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 FZulG wird die festgesetzte Forschungszulage im Rahmen 
der nächsten erstmaligen Einkommen- oder Körperschaftsteuer-Festsetzung vollständig 
auf die festgesetzte Steuer angerechnet.  


Um dem Umstand entgegenzuwirken, dass die Forschungszulage nicht zeitnah angerech-
net werden kann, wenn die Festsetzung der Forschungszulage und die Veranlagung der 
nächsten erstmaligen Festsetzung zeitlich weit auseinanderfallen, sollen von Amts wegen 
die Vorauszahlungen, die gemäß § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG für den letzten noch nicht ver-
anlagten Zeitraum festgesetzt wurden und angepasst werden können, bis zu der Höhe der 
festgesetzten aber noch nicht angerechneten Forschungszulage herabgesetzt werden. Al-
lerdings kann diese Herabsetzung nur auf 0 Euro erfolgen, auch wenn die anrechenbare 
Forschungszulage die insgesamt festgesetzten und gezahlten Vorauszahlungen übersteigt. 
Mit der Herabsetzung der Vorauszahlungen kommt es insoweit zu einer Auszahlung der 
Differenz zwischen den bisher geleisteten und nunmehr neu festgesetzten Vorauszahlun-
gen.  


Dadurch würde – dem Sinn und Zweck sowie dem Fördergedanken der Regelung folgend – 
dem Anspruchsberechtigten vorab der wirtschaftliche Vorteil zeitnah gewährt werden kön-
nen, der sonst erst bei Berücksichtigung der Forschungszulage bei der nächsten erstmali-
gen Festsetzung entstehen würde. 


Zu Artikel 32 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [TnV]) 


§ 20 Absatz 7 
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Nach § 20 Absatz 6 Satz 1 ErbStG haften Versicherungsunternehmen, die vor Entrichtung 
oder Sicherstellung der Erbschaftsteuer die von ihnen zu zahlende Versicherungssumme 
oder Leibrente ins Ausland zahlen oder ausländischen Berechtigten zur Verfügung stellen, 
in Höhe des ausgezahlten Betrags für die Steuer. Für Personen, in deren Gewahrsam sich 
Vermögen des Erblassers befindet (z. B. Kreditinstitute), ergibt sich nach § 20 Absatz 6 
Satz 2 ErbStG eine Haftung in Höhe des ausgezahlten Betrags, wenn sie das Vermögen 
vor der Entrichtung oder Sicherstellung der Erbschaftsteuer vorsätzlich oder fahrlässig ins 
Ausland bringen oder einem im Ausland wohnhaften Berechtigten zur Verfügung stellen. 


§ 20 Absatz 7 ErbStG gewährt insoweit eine Erleichterung, als er rechtsverbindlich anord-
net, dass die Finanzbehörde die grundsätzlich bestehende Haftung nicht geltend machen 
darf, wenn der in einem Steuerfall ausgezahlte Betrag eine bestimmte Höhe nicht über-
steigt. Die Versicherungsunternehmen bzw. Gewahrsamsinhaber können somit in diesem 
Umfang Zahlungen in das Ausland oder an ausländische Berechtigte vornehmen, ohne eine 
Haftungsinanspruchnahme befürchten zu müssen. 


Zur Vermeidung der Haftung werden bei den für Erbschaftsteuer zuständigen Finanzämtern 
vor den hier gegenständlichen Auszahlungen Anträge auf Erteilung einer sogenannten Un-
bedenklichkeitsbescheinigung gestellt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung kann wiede-
rum nur dann direkt an das Versicherungsunternehmen oder den Gewahrsamsinhaber 
übersandt werden, wenn der im Ausland ansässige Erwerber zuvor schriftlich erklärt, dass 
er der Offenbarung seiner geschützten Daten durch das Finanzamt zustimmt. Andernfalls 
kann die Offenlegung einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung oder die 
Verletzung des Steuergeheimnisses darstellen. 


Diese notwendigen Verfahrensschritte führen sowohl bei den Erbschaftsteuerfinanzämtern 
als auch den betroffenen Versicherungsunternehmen bzw. Gewahrsamsinhabern und den 
Erwerberinnen und Erwerbern zu einem erheblichen Arbeitsaufwand.  


Um diesen Arbeitsaufwand bei den Finanzämtern als auch die Bürokratie für die Bürgerin-
nen und Bürgern sowie für die Versicherungsunternehmen und Gewahrsamsinhaber zu 
verringern, wird die Nichtaufgriffsgrenze für Haftungen in § 20 Absatz 7 ErbStG signifikant 
erhöht. Dadurch erlangt auch der ausländische Berechtigte schneller Zugriff auf sein erwor-
benes Vermögen, da er nicht die Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch die 
Finanzämter abwarten muss. 


Die Erhöhung orientiert sich an der Grenze für die Anzeigepflicht der Versicherungsunter-
nehmen und Gewahrsamsinhaber nach § 33 ErbStG i. V. m. § 1 bis 3 ErbStDV. Nach § 1 
Absatz 4 Nummer 2 ErbStDV, § 2 Satz 2 ErbStDV und § 3 Absatz 3 Satz 2 ErbStDV darf 
die Anzeige unterbleiben, wenn der Wert der anzuzeigenden Wirtschaftsgüter 5 000 Euro 
nicht übersteigt. Dadurch wird ermöglicht, dass die Versicherungsunternehmen bzw. Ge-
wahrsamsinhaber, die aufgrund des Werts des betroffenen Vermögens von unter 
5 000 Euro keine Anzeige nach § 33 ErbStG einreichen müssen, auch keinen Antrag auf 
Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung stellen müssen. 


Zu Artikel 33 (Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Einfügung des neuen § 2a ErbStG angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 2a – neu –) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen.  
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An den bisherigen Grundsätzen der Besteuerung von Erwerben von Todes wegen und 
Schenkungen unter Lebenden wird festgehalten. Durch Einführung dieser Vorschrift wird 
im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht für die rechtsfähigen Personengesellschaf-
ten die Fortführung des Transparenzprinzips und des Gesamthandsprinzips klargestellt.  


Diese Klarstellung ergibt sich bereits folgerichtig aus den Änderungen im steuerlichen Ver-
fahrensrecht. Im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht knüpfen die §§ 13a, 13b 
ErbStG an die Ertragsbesteuerung an. § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO – neu – normiert, dass 
rechtsfähige Personengesellschaften für Zwecke der Ertragsbesteuerung weiterhin als Ge-
samthand und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen gelten. Aufgrund der Verknüp-
fung mit der Ertragsbesteuerung erfolgt auch im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht eine 
entsprechende Normierung der bisherigen Grundsätze. 


Für die nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen im Sinne des § 14a Ab-
satz 3 AO - neu – haben sich durch das MoPeG keine Änderungen ergeben.  


Im Fall eines Erwerbs nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 ErbStG durch eine rechtsfähige 
Personengesellschaft gelten deren Gesellschafter als Erwerber. Bei einer Zuwendung 
durch eine rechtsfähige Personengesellschaft gelten deren Gesellschafter als Zuwen-
dende. Damit soll die bisherige Betrachtungsweise im Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuerrecht, wonach es einer eigenständigen Prüfung bedarf, wer z. B. als Bedachter (Er-
werber) durch eine freigebige Zuwendung auf Kosten des Zuwendenden bereichert wurde, 
fortgeführt werden. Ist künftig eine rechtsfähige Personengesellschaft zivilrechtlich als Be-
dachte an einem Schenkungsvorgang beteiligt, soll die eigenständige schenkungsteuer-
rechtliche Prüfung weiterhin ergeben, dass nicht die Gesellschaft, sondern die beteiligten 
Gesellschafter durch die freigebige Zuwendung schenkungsteuerrechtlich als vermögens-
mäßig bereichert anzusehen sind. 


Zu Nummer 3 (§ 10 Absatz 1 Satz 4) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Durch die Ersetzung der Wörter 
„Personengesellschaft oder einer anderen Gesamthandsgemeinschaft“ durch das Wort 
„Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue Legaldefinition des Begriffs „Perso-
nenvereinigung“ (vgl. § 14a AO - neu –) angepasst. Der Begriff umfasst sowohl rechtsfä-
hige als auch nicht rechtsfähige Personenvereinigungen. Im Fall einer nicht rechtsfähigen 
Personengesellschaften ist die Vorschrift gemäß § 14a Absatz 4 AO – neu – sinngemäß 
anzuwenden.  


Zu Nummer 4 (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe d) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Für die rechtsfähige Personen-
gesellschaft wurde durch das MoPeG klargestellt, dass die für die Personengesellschaft 
erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten zum Vermögen der 
Personengesellschaft gehören (§ 713 BGB in der ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung), 
womit zum Ausdruck gebracht wurde, dass Träger des Vermögens die Personengesell-
schaft selbst ist, nicht mehr ihre Gesellschafter in gesamthänderischer Verbundenheit. Klar-
stellend wird hier der Wortlaut „gesamthänderisch gebundenen Betriebsvermögen“ durch 
einen Verweis auf Betriebsvermögen im Sinne des § 97 Absatz 1a Nummer 1 des Bewer-
tungsgesetzes einer Personengesellschaft ersetzt. Der bisherige Anwendungsbereich der 
Norm bleibt dadurch unberührt. Die Klarstellung dient der Fortführung der bisherigen 
Rechtslage.  


Zu Nummer 5 (§ 18 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Änderung vollzieht die 
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Einfügung des § 14a AO nach. Nach der Legaldefinition in der AO soll der Begriff Perso-
nenvereinigung abweichend vom Zivilrecht wie bisher nur Personenzusammenschlüsse 
ohne Rechtspersönlichkeit umfassen. Mit der Ergänzung werden in § 18 ErbStG weiterhin 
auch Beiträge an rechtsfähige Vereine erfasst. 


Zu Artikel 34 (Änderung des Bewertungsgesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (§ 97 Absatz 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Durch das MoPeG sind ab 2024 
nicht eingetragene Vereine und Vereine, die nicht durch staatliche Verleihung Rechtsper-
sönlichkeit erlangt haben, rechtsfähige Personenzusammenschlüsse ohne Rechtspersön-
lichkeit (§ 54 BGB - neu -). Daher ist der Begriff des nicht rechtsfähigen Vereins in § 97 
Absatz 2 ErbStG anzupassen und lautet zukünftig „Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“. 


Die ebenfalls in § 97 Absatz 2 ErbStG genannten nicht rechtsfähigen Anstalten und Stiftun-
gen sind keine Personenvereinigungen, sondern nicht rechtsfähige Zweckvermögen des 
privaten Rechts. Der Zusatz „nicht rechtsfähig“ wird vor Anstalten eingefügt, um für Anstal-
ten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts den bestehenden Rechts-
zustand fortzuführen. 


Zu Nummer 2 (§ 153 Absatz 2) 


Im Interesse der Verfahrensvereinfachung soll die Erklärungspflicht bei Fällen, in denen der 
Gegenstand der Feststellung einer Personengesellschaft im Sinne des § 97 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 BewG zuzurechnen ist, vorrangig dieser Personengesellschaft und nur 
nachrangig jedem Feststellungsbeteiligten obliegen, für dessen Besteuerung eine geson-
derte Feststellung von Bedeutung ist. Dafür wird ein neuer Satz 2 eingefügt. Die Klarstel-
lung in dem neuen § 153 Absatz 2 Satz 3 BewG, dass dies auch gilt, wenn der Gegenstand 
der Feststellung ein Anteil am Betriebsvermögen ist, bezieht sich weiterhin auf Satz 1 und 
ebenfalls auf Satz 2 – neu –. 


Zu Nummer 3 (§ 154 Absatz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. § 154 Absatz 3 BewG ist an die 
Verschiebung der hier bislang genannten Regelung des § 183 AO in der bisher geltenden 
Fassung nach § 183a AO – neu – redaktionell anzupassen. 


Zu Artikel 35 (Änderung des Bodenschätzungsgesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (§ 12 Satz 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Verweisung in § 12 Satz 2 
des Bodenschätzungsgesetzes auf die §§ 180 bis 183 AO ist um den neuen § 183a AO zu 
ergänzen. 


Zu Nummer 2 (§ 13 Absatz 4) 


Die neue Fassung des § 13 Absatz 4 BodSchätzG ermöglicht für die Offenlegung der Bo-
denschätzungsergebnisse mit dieser Ergänzung auch die öffentliche Bekanntmachung 
durch die entsprechende Veröffentlichung auf der Internetseite der Finanzämter oder der 
obersten Finanzbehörden der Länder. Die Regelung dient der Stärkung der Öffentlichkeits-
beteiligung, indem dem Einzelnen der Zugang zu den erforderlichen Informationen erleich-
tert wird. Durch die Veröffentlichung von Unterlagen im Internet werden diese im Gegensatz 
zur herkömmlichen Einsichtsgewährung weltweit und zeitlich unbegrenzt verfügbar 
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gemacht. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger 
über einen Internetzugang verfügen, wird die Regelung als Ergänzung eingeführt. Die Re-
gelung zur Offenlegung in den Räumen des Finanzamts bleibt bestehen. 


Zu Artikel 36 (Weitere Änderung des Bodenschätzungsgesetzes [1.1.2025]) 


§ 12 Satz 2 


Auf Feststellungszeitpunkte ab dem 1. Januar 2025 werden keine Einheitswerte mehr fest-
gestellt. Artikel 36 bereinigt daher die betroffene, durch Artikel 35 Nummer 1 zum 1. Januar 
2024 geänderte Vorschrift im Bodenschätzungsgesetz und ersetzt im Ergebnis die Wörter 
„Einheitswerten oder Grundsteuerwerten“ durch den Begriff „Grundsteuerwerten“. 


Zu Artikel 37 (Änderung des Handelsgesetzbuchs [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 (§ 8b Satz 2 Nummer 12) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. Eintragungen im Gesellschaftsregister 
und zum Gesellschaftsregister eingereichte Dokumente sind bereits über § 8b Absatz 2 
Nummer 2a im Unternehmensregisters zugänglich. In Nummer 12 wird klargestellt, dass 
auch Registerbekanntmachungen des Gesellschaftsregisters über die Internetseite des Un-
ternehmensregisters zugänglich sind. Auch im Gesellschaftsregister gibt es keine separate 
Bekanntmachung der Eintragung, jedoch sogenannte Registerbekanntmachungen nach 
§ 10 Absatz 3 HGB in Verbindung mit § 707b Nummer 2 BGB-neu. Diese Registerbekannt-
machungen sollen über die Internetseite des Unternehmensregisters zugänglich sein. 


Zu Nummer 2 (§ 241a Satz 1) 


Allgemeines 


Gemäß § 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) brauchen Einzelkaufleute, die an 
den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als 
jeweils 600 000 Euro Umsatzerlöse und jeweils 60 000 Euro Jahresüberschuss aufweisen, 
die handelsrechtlichen Buchführungs- und Inventarisierungsvorschriften (§§ 238 bis 241 
HGB) nicht einzuhalten. Durch die ergänzende Bestimmung des § 242 Absatz 4 HGB wer-
den diese Einzelkaufleute auch von der handelsrechtlichen Pflicht zur Aufstellung eines 
Jahresabschlusses befreit. Auch aus den steuerrechtlichen Vorschriften ergeben sich für 
diese Einzelkaufleute grundsätzlich keine Buchführungs- und Bilanzierungspflichten, da die 
Schwellenwerte des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4 und 5 der Abgabenordnung (AO) 
entlang der handelsrechtlichen Schwellenwerte des § 241a Satz 1 HGB ausgestaltet sind 
und die steuerrechtliche Buchführungspflicht gemäß § 140 AO im Übrigen eine bestehende 
handelsrechtliche Buchführungspflicht voraussetzt. Steuerpflichtige, die nicht auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu 
machen, und die auch nicht aus eigenem Betreiben Bücher führen und Abschlüsse ma-
chen, können – statt ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln (§ 4 Ab-
satz 1 EStG) – eine „vereinfachte“ Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung wählen (§ 4 Absatz 3 EStG). Diese ist weniger aufwändig als eine Buchführung und 
Rechnungslegung nach handelsrechtlichen Grundsätzen mit entsprechender steuerlicher 
Gewinnermittlung. Die Schwellenwerte in § 241a HGB und § 141 AO wurden zuletzt durch 
das Bürokratieentlastungsgesetz vom 28. Juli 2015 (BGBl. I S. 1400) mit Wirkung zum 
1. Januar 2016 angehoben. 


Mit der Maßnahme sollen die Schwellenwerte in § 241a HGB und § 141 AO von 
600 000 Euro auf 800 000 Euro (Umsatzerlöse bzw. Gesamtumsatz) und von 60 000 Euro 
auf 70 000 Euro (Jahresüberschuss bzw. Gewinn) angehoben werden. Steuerpflichtige 
Einzelkaufleute, die innerhalb des Umsatzerlöse-Korridors von 600 000 Euro und 
800 000 Euro sowie innerhalb des Jahresüberschuss (bzw. Gewinn)-Korridors von 
60 000 Euro und 70 000 Euro liegen, können demnach künftig von einer handelsrechtlichen 
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Buchführung mit Jahresabschlusserstellung (und entsprechender steuerlicher Gewinner-
mittlung) auf eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit verein-
fachter Buchführung wechseln. 


Parallel zur Erhöhung der Buchführungsschwellen soll auch die Schwelle für die umsatz-
steuerliche Ist-Versteuerung (Möglichkeit zur Berechnung der Steuer nach vereinnahmten 
Entgelten) von 600 000 Euro auf 800 000 Euro erhöht werden. 


Ziel der Maßnahme ist, Einzelkaufleute zu entlasten und Steuerbürokratie durch die höhe-
ren Schwellenwerte zu verringern. 


§ 241a Satz 1 


Die Anhebung der Schwellenwerte in § 241a Satz 1 HGB dient der allgemeinen inflations-
bedingten Anpassung und der weiteren Bürokratieentlastung von Einzelkaufleuten, deren 
Umsatzvolumen und Jahresüberschuss verhältnismäßig gering sind. Die Änderung kommt 
damit der mittelständischen Wirtschaft zugute. 


Zu Artikel 38 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 
[1.1.2024]) 


Die Übergangsvorschrift zum geänderten § 241a Satz 1 HGB stellt sicher, dass die Erhö-
hung der Schwellenwerte erstmals auf ein Geschäftsjahr anzuwenden ist, das nach dem 
31. Dezember 2023 beginnt. Dementsprechend ist die geltende Fassung des § 241a Satz 1 
HGB letztmals auf ein Geschäftsjahr anzuwenden, das spätestens am 31. Dezember 2023 
beginnt. 


Zu Artikel 39 (Änderung des Generationenkapitalgesetzes [1.11.2023]) 


§ 7 Absatz 4 – neu – 


Die Anzahl der rentenbeziehenden Menschen in Relation zur Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter wird in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich steigen. Dadurch werden 
sich die Rentenbeiträge mittelfristig erhöhen und auch die regelgebundenen Leistungen 
des Bundes an die gesetzliche Rentenversicherung steigen. Um die Belastungen des um-
lagefinanzierten Rentensystems zu reduzieren, soll mit dem Gesetz … (GenKapG) eine 
Stiftung mit der Bezeichnung „Generationenkapital“ errichtet werden. Aus den Überschüs-
sen der Stiftung soll ein Finanzierungsbeitrag zur allgemeinen Rentenversicherung geleis-
tet werden, wodurch der Anstieg des Rentenbeitragssatzes und damit auch der Anstieg der 
Leistungen des Bundes an die Rentenversicherung mittel- bis langfristig gedämpft werden 
soll.  


Da eine Besteuerung der Stiftung zu Lasten der Rendite und damit letztlich auch der an die 
Rentenversicherung weitergabefähigen Beträge gehen würde, soll die Stiftung aus Grün-
den des Gemeinwohls wie folgt von der Besteuerung ausgenommen werden: 


– Die Stiftung unterliegt nicht der Körperschaftsteuer oder der Gewerbesteuer. 


– Die Errichtung der Stiftung sowie Zuwendungen an die Stiftung unterliegen nicht der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer. 


– Zahlungen und Leistungen der Stiftung unterliegen keinem Kapitalertragsteuerabzug. 


Zudem soll mit Absatz 4 die deutsche Sicht klargestellt werden, dass die Stiftung trotz der 
Steuerbefreiung als in Deutschland ansässig gelten soll, um ihr die Reduzierung im Ausland 
anfallender Quellensteuern nach Maßgabe der einschlägigen Doppelbesteuerungsabkom-
men zu ermöglichen. 
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Zweck der Stiftung ist einen Beitrag zur langfristigen Stabilisierung der Beitragssatzentwick-
lung in der gesetzlichen Rentenversicherung durch Mitfinanzierung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu leisten. Damit soll angesichts des demographischen Wandels die Al-
tersversorgung der Bevölkerung abgesichert werden. Es handelt sich dabei um ein Schutz-
gut von erheblichem öffentlichem Interesse. Daher gebietet sich die Befreiung von der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer, um etwaige Zuwendungen an die Stiftung nicht zusätzlich 
mit Erbschaft- und Schenkungsteuer zu belasten und die Erreichung des Zwecks der Stif-
tung nicht zu gefährden. Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer handelt es sich um eine 
Bereicherungssteuer, die auf die Erhöhung der persönlichen Leistungsfähigkeit zielt. Die 
Steigerung der Leistungsfähigkeit des gesetzlichen Rentenversicherungssystem zur För-
derung der Altersversorgung der Bevölkerung stellt keine Bereicherung dar, die mit Sinn 
und Zweck des Besteuerungssystems der Erbschaft- und Schenkungsteuer im Einklang 
steht. Aufgrund der Steuerbefreiung von Zuwendungen bei der Erbschaft- und Schenkung-
steuer bedarf es keiner ergänzenden Steuerbefreiung bei der Grunderwerbsteuer. Soweit 
die Stiftung eine Zuwendung im Sinne des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
erhält, ist diese aufgrund der Steuerbefreiung in § 3 Nummer 2 des Grunderwerbsteuerge-
setzes von der Grunderwerbsteuer befreit. Die übrigen Steuerbefreiungen im Grunder-
werbsteuergesetz bleiben unberührt. 


Zu Artikel 40 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes [TnV]) 


Unternehmen und Steuerpflichtige im Allgemeinen sind im Zuge ihrer stetig zunehmenden 
grenzüberschreitenden Aktivitäten mit uneinheitlichen steuerrechtlichen Rahmenbedingun-
gen einer größer werdenden Zahl von Staaten konfrontiert. Daraus resultieren Unsicherhei-
ten über die jeweilige steuerliche Situation. Diese Unsicherheiten können die wirtschaftliche 
Entwicklung von Unternehmen behindern, faire Wettbewerbsbedingungen beeinträchtigen 
und den effizienten Einsatz von Verwaltungsressourcen gefährden. Die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden im Steuerbereich sieht nach der geltenden 
Rechtslage bereits Verfahren vor, die darauf abzielen, Steuerpflichtigen Rechts- und damit 
Planungssicherheit zu gewähren (Vorabverständigungsverfahren nach § 89a der Abgaben-
ordnung – AO –) oder dies regelmäßig, wenn auch nicht notwendigerweise, mit sich bringen 
(gleichzeitige Prüfungen, insb. nach § 12 des EU-Amtshilfegesetzes. Als „gemeinsame Prü-
fungen“ wurden bislang gleichzeitige Prüfungen bezeichnet, wenn sie in besonders stark 
koordinierter Weise und in Verbindung mit grenzüberschreitenden Anwesenheiten von Be-
diensteten nach §§ 10, 11 EU-Amtshilfegesetz durchgeführt wurden). 


In den Artikeln 9, 17 und 40 werden durch Änderungen des EU-Amtshilfegesetzes (EUA-
HiG) und der Abgabenordnung (AO) Rechtsgrundlagen für die Durchführung weiterer zwi-
schenstaatlicher Prüfungs- und Risikobewertungsverfahren geschaffen. Auf diese Weise 
sollen im Interesse der Steuerpflichtigen und der Finanzbehörden Doppelbesteuerungs-
streitigkeiten wirksamer vermieden werden. Zu diesem Zweck wird mit § 12a EUAHiG (Ar-
tikel 40 Nummer 8) die Durchführung gemeinsamer Prüfungen mit Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Mitgliedstaaten) geregelt. Hierdurch werden zugleich entsprechende 
Verpflichtungen der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung 
der EU-Amtshilferichtlinie umgesetzt. Mit § 117e AO (Artikel 9 Nummer 5) wird Rechtsklar-
heit in Bezug auf die Anwendung besonderer Formen der Amtshilfe, insbesondere gleich-
zeitiger und gemeinsamer Prüfungen, auch im Verhältnis zu Drittstaaten geschaffen. § 89b 
AO (Artikel 9 Nummer 2) etabliert des Weiteren Verfahren, die Steuerpflichtigen und Fi-
nanzbehörden die Teilnahme an internationalen Risikobewertungen ermöglichen. 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu eingefügten § 12a EUAHiG angepasst. 
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Zu Nummer 2 (§ 2 Absatz 13 – neu –) 


§ 2 EUAHiG enthält die für das EUAHiG maßgeblichen Begriffsbestimmungen. Mit dem neu 
eingefügten Absatz 13 wird im Interesse der Rechtsklarheit der Begriff der behördlichen 
Ermittlung bestimmt.  


Behördliche Ermittlungen sind hiernach alle Maßnahmen, die zum Ziel haben, den für die 
Besteuerung relevanten Sachverhalt aufzuklären, und die im Rahmen der der Verwaltung 
übertragenen Aufgaben wahrgenommen werden. Die Gesetzesformulierung lehnt sich an 
der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 7 der EU-Amtshilferichtlinie an. Behördliche 
Ermittlungen deutscher Finanzbehörden sind hiernach insbesondere die in § 92 AO ge-
nannten Einzelmaßnahmen, die Außenprüfung (§§ 193 bis 207 AO), Ermittlungsmaßnah-
men im Rahmen einer betriebsnahen Veranlagung, die Lohnsteuernachschau und die Kas-
sennachschau. Behördliche Ermittlungen sind nicht auf Maßnahmen nach der AO be-
schränkt (vgl. Änderung in § 4 Absatz 1 Satz 4 EUAHiG), sondern umfassen auch Verfah-
ren zur Prüfung von Sorgfalts- und Meldepflichten, die sich aus speziellen Steuergesetzen, 
beispielsweise dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz oder dem Plattformen-
Steuertransparenzgesetz, ergeben. 


Das EUAHiG verwendet den Begriff der behördlichen Ermittlung an mehreren Stellen. Im 
Zusammenhang mit Ersuchen anderer Mitgliedstaaten (§ 4 Absatz 1 und 2) und der Anwe-
senheit von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten (§ 10 Absatz 1) stellt das Gesetz auf be-
hördliche Ermittlungen in Deutschland ab. Im Fall von gleichzeitigen und gemeinsamen 
Prüfungen (§§ 12, 12a) werden durch das EUAHiG behördliche Ermittlungen im In- und 
Ausland angesprochen. Diese Zweideutigkeit des Begriffs erfordert bei seiner Bestimmung 
eine Differenzierung unter Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes. 


Nummer 1 


Behördliche Ermittlungen liegen nach der Nummer 1 im Inland vor, sofern Finanzbehörden 
(§ 1 Absatz 4 i. V. m. § 6 Absatz 2 AO) in Erfüllung der ihnen nach dem Gesetz über die 
Finanzverwaltung übertragenen Aufgaben handeln. 


Nummer 2 


Im Fall der Behörden anderer Mitgliedstaaten liegen nach der Nummer 2 behördliche Er-
mittlungen vor, sofern diese Behörden in Erfüllung der ihnen nach dem Recht des jeweiligen 
Mitgliedstaates übertragenen Aufgaben handeln 


Zu Nummer 3  


Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 2) 


Absatz 2 wird neu gefasst, um die Vorschrift um Regelungen zur Benennung und zur Er-
mächtigung sogenannter zuständiger Bediensteter zu ergänzen.  


Satz 1 


Die Neufassung des Absatzes lässt Satz 1 unberührt. 


Satz 2 


In Satz 2 wird gegenüber der bisherigen Fassung konkretisiert, dass durch Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen als Verbindungsstellen im Sinne im Sinne des Artikel 4 
Absatz 3 der EU-Amtshilferichtlinie nur Bundes- oder Landesfinanzbehörden (§ 6 Absatz 2 
AO) und als zuständige Bedienstete im Sinne des Artikel 4 Absatz 4 nur Amtsträger (§ 7 
AO) einer Bundes- oder Landesfinanzbehörde ernannt werden können. Wie schon zuvor 
(vgl. Bundestag Drucksache 17/12375, S. 28) folgt aus der Regelung nicht, dass das der 
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Benennung dienende Schreiben im Einvernehmen mit allen obersten Finanzbehörden der 
Länder ergehen muss. 


Satz 3 


In Satz 3 wird das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) als zentrales Verbindungsbüro er-
mächtigt, zuständige Bedienstete der Bundes- oder Landesfinanzbehörden zu benennen. 
Die Vorschrift stellt sicher, dass für die Finanzbehörden im Bedarfsfall die Möglichkeit zur 
Teilnahme am zwischenstaatlichen Informationsaustausch im gebotenen Umfang verwal-
tungsökonomisch gewährleistet ist. Der Bedarf ist in Fällen gleichzeitiger oder gemeinsa-
mer Prüfungen gegeben (vgl. Absatz 3a). Die Kompetenz des BZSt nach Satz 2 ist gegen-
über dem Benennungsrecht durch das Bundesministerium der Finanzen subsidiär. Die 
schriftlich zu erfolgende Benennung durch das BZSt darf ausschließlich jeweils in Bezug 
auf einen Einzelfall erfolgen. Die Stellung des zentralen Verbindungsbüros bleibt durch die 
Benennungen nach den Sätzen 2 und 3 unberührt; die Benennungen wirken ausschließlich 
ergänzend, nicht ersetzend.  


Satz 4 


Satz 4 regelt in Anlehnung an die Begriffsbestimmungen in Artikel 3 Nummer 3 und 4 der 
EU-Amtshilferichtlinie die Befugnisse einer benannten Verbindungsstelle oder eines be-
nannten zuständigen Bediensteten. Die benannten Finanzbehörden oder der jeweilige 
Amtsträger sind hiernach, vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung, zum direkten In-
formationsaustausch mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten berech-
tigt. Die Befugnis zum direkten Austausch mit dem Ausland bestimmt sich gemäß Satz 4 
zugleich nach dem Umfang, der in der schriftlichen Benennung festzulegen ist. 


Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 3a – neu –) 


Gleichzeitige und gemeinsame Prüfungen (§§ 12, 12a) sind besondere Verfahren der zwi-
schenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch. Der Informationsaustausch er-
folgt zwischen zuständigen Behörden. Für die effiziente Durchführung gleichzeitiger und 
gemeinsamer Prüfungen ist es indes zweckmäßig, dass die Bediensteten der Bundes- und 
Landesfinanzbehörden, die mit der Bearbeitung eines Steuerfalls betraut sind und der Ge-
genstand einer gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung ist, unmittelbar an dem zwi-
schenstaatlichen Austausch teilnehmen. Der neu eingefügte Absatz 3a bestimmt hierzu, 
dass in Fällen gleichzeitiger und gemeinsamer Prüfungen das zentrale Verbindungsbüro 
die für die behördlichen Ermittlungen im Inland zuständigen Amtsträger der Bundes- und/o-
der Landesfinanzbehörden, typischerweise die fachlich zuständigen Außenprüfungsperso-
nen, für den jeweiligen Einzelfall als zuständige Bedienstete benennt. Die Benennung durch 
das zentrale Verbindungsbüro erfolgt in Anwendung des § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 mit der 
Abweichung, dass das zentrale Verbindungsbüro insoweit kein Ermessen ausübt. Eine 
gleichzeitige oder gemeinsame Prüfung ist vereinbart, wenn ein hierauf gerichtetes Ersu-
chen des zentralen Verbindungsbüros oder der zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaates angenommen worden ist. Sofern es im Einzelfall zweckmäßig ist, vor diesem 
Zeitpunkt den direkten Informationsaustausch zu ermöglichen, beispielsweise um Einzel-
heiten des Ersuchens oder der Vereinbarung im Sinne des § 12a zu erörtern, kann das 
zentrale Verbindungsbüro in Anwendung des Absatzes 2 von seinem Benennungsrecht zu 
diesem Zweck Gebrauch machen. Die Vorschrift schließt zugleich nicht aus, dass das zent-
rale Verbindungsbüro oder das Bundesministerium der Finanzen aus Anlass der Durchfüh-
rung einer gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung bei begründetem Bedarf unter Be-
rücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls im Rahmen ihres Ermessens wei-
tere Amtsträger als zuständige Bedienstete benennt. Die Vorschrift schließt gleichfalls nicht 
die Möglichkeit aus, für andere Formen des zwischenstaatlichen Informationsaustausches, 
insbesondere der Anwesenheit von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten im Inland (§ 10) 
oder inländischer Bediensteter in anderen Mitgliedstaaten (§ 11), zuständige Bedienstete 
in Anwendung des Absatz 2 zu benennen. 
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Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a (§ 4 Absatz 1 Satz 4) 


Als Folgeänderung zur Begriffsbestimmung der behördlichen Ermittlung in § 2 Absatz 13 
wird in Absatz 1 Satz 4 der Verweis auf Maßnahmen, die nach der AO vorgesehen sind, 
gestrichen. 


Zu Buchstabe b (§ 4 Absatz 3 und 4) 


Absatz 3 


Absatz 3 wird insoweit neu gefasst, als die bisherige Nummer 3 gestrichen wird. Der Absatz 
bestimmt, in welchen Fällen eine Übermittlung von Informationen an andere Mitgliedstaaten 
durch das zentrale Verbindungsbüro nicht erfolgen darf. Nach dem bisherigen Gesetzes-
wortlaut in Nummer 3 erfolgt eine Übermittlung von Informationen nicht, wenn dadurch ein 
Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgegeben wer-
den würde. Die EU-Amtshilferichtlinie erlaubt es den Mitgliedstaaten, von der Übermittlung 
von Informationen in diesen Fällen abzusehen (vgl. Artikel 17 Absatz 4). Die EU-Amtshilfe-
richtlinie verlangt demgegenüber nicht, den Informationsaustausch in derartigen Fällen ge-
nerell zu verhindern. Auch in anderen Rechtsinstrumenten der zwischenstaatlichen Amts-
hilfe ist nicht geregelt, dass die Informationsübermittlung in Bezug auf ein Handels-, Ge-
werbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren abgelehnt werden muss. Für 
die Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der Umsatzsteuer regelt die Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 in Artikel 54 Absatz 4, dass eine Übermittlung abgelehnt werden kann, wenn 
dadurch ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preis-
gegeben werden würde. Das Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuer-
sachen (vgl. Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d), das OECD-Musterabkommen für Doppelbe-
steuerungsabkommen (vgl. Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe c) und das OECD-Musterab-
kommen für Informationsaustauschabkommen (vgl. Artikel 7 Absatz 2 Satz 1) regeln eben-
falls, dass es der zuständigen Behörde erlaubt ist, von der Übermittlung in derartigen Fällen 
abzusehen. Es ist nicht vertretbar, im Vergleich dazu stärkere Beschränkungen hinsichtlich 
der Informationsübermittlung ausgerechnet im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten auf-
recht zu erhalten. 


Das kategorische Verbot in seiner bisherigen Fassung ist darüber hinaus geeignet, die ef-
fiziente Leistung und Inanspruchnahme zwischenstaatlicher Amtshilfe im Steuerbereich zu 
erschweren, wenn Einwendungen gegen die Amtshilfe unter Bezugnahme auf ein (ggf. nur 
vermeintlich) betroffenes Berufs- oder Geschäftsgeheimnis vorgebracht werden. In beson-
derem Maße stellt diese Situation bei gleichzeitigen und gemeinsamen Prüfungen ein 
schwerwiegendes Hindernis dar. Den Prüfungen liegen regelmäßig Sachverhaltskomplexe 
zugrunde (insbesondere betreffend die Verrechnungspreise oder Betriebsstättengewinnab-
grenzung), die Elemente enthalten können, die Geschäftsgeheimnissen zuzurechnen sind 
oder für die sich jedenfalls eine eindeutige Abgrenzung nicht vornehmen lässt, ohne dass 
hierdurch die effiziente Sachverhaltsermittlung mit dem Ausland beeinträchtigt würde. Vor 
diesem Hintergrund wird der bisherige Verbotstatbestand in Absatz 4 Nummer 2 als ein Fall 
ergänzt, bei dessen Vorliegen das zentrale Verbindungsbüro die Übermittlung von Informa-
tionen ablehnen kann (vgl. Absatz 4 Nummer 2). 


Absatz 4 


Absatz 4 regelt, unter welchen Umständen das zentrale Verbindungsbüro von einer Über-
mittlung von Informationen an andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union absehen 
kann. 


Nummer 1 
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Der bisher in dem Absatz geregelte Ablehnungsgrund, dass der andere Mitgliedstaat sei-
nerseits aus rechtlichen Gründen nicht zur Übermittlung entsprechender Informationen in 
der Lage ist, wird in Nummer 1 beibehalten. 


Nummer 2 


In Nummer 2 wird neu geregelt, dass eine Informationsübermittlung auch abgelehnt werden 
kann, wenn andernfalls ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäfts-
verfahren preisgegeben werden würde. Im Ergebnis hat eine Informationsübermittlung bei 
Vorliegen eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder eines Geschäftsverfah-
rens (Geschäfts- oder Berufsgeheimnis) nicht kategorisch zu unterbleiben (vgl. Absatz 3). 
Vielmehr liegt es im pflichtgemäßen Ermessen des zentralen Verbindungsbüros, die Infor-
mationsübermittlung unter Abwägung des Informationsverlangens zur Durchsetzung der 
zutreffenden Besteuerung und der Wahrung der schutzwürdigen Interessen des Geheim-
nisinhabers ungeachtet des Vorliegens eines Geschäfts- oder Berufsgeheimnisses vorzu-
nehmen. 


Im Kontext der zwischenstaatlichen Amtshilfe in Steuersachen ist für die Bestimmung eines 
Geschäfts- oder Berufsgeheimnisses die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes maß-
geblich. Ein Geheimnis in diesem Sinne liegt vor, wenn es sich um Tatsachen und Um-
stände handelt, die von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und praktisch nutzbar sind 
und deren unbefugte Nutzung zu beträchtlichen Schäden führen kann (BFH vom 20. Feb-
ruar 1979, BStBl 1979 II S. 268). Die Art der Abwicklung einer Geschäftsbeziehung zwi-
schen zwei Unternehmen, die vom Informationsaustausch betroffen sind, ist demgegen-
über kein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis. Das gilt auch dann, wenn die Geschäftsbe-
ziehung unter Einschaltung eines Dritten beziehungsweise über einen dritten Staat oder ein 
Gebiet abgewickelt wird. 


Erstreckt sich eine Information auf ein Geschäfts- oder Berufsgeheimnis, ist die Informa-
tionsübermittlung jedenfalls dann abzulehnen, wenn die Gefahr besteht, dass ihrem Inha-
ber dadurch ein mit dem Zweck der Auskunft nicht zu vereinbarender Schaden entstehen 
kann. Um einen Schaden in diesem Sinne handelt es sich jedenfalls nicht bei einer ange-
messenen und zutreffenden Besteuerung. Eine Preisgabe oder Offenbarung, die zu einem 
Schaden führen könnte, droht aufgrund der gegenseitigen Zusicherung der Geheimhaltung 
im Sinne des Artikel 16 Absatz 1 der EU-Amtshilferichtlinie (internationales Steuergeheim-
nis) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (Grund-
satz der vertrauensvollen Zusammenarbeit) grundsätzlich nicht bei der Weiterleitung von 
Informationen an Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten. 


Einer Weitergabe von Informationen, die üblicherweise zur Prüfung der Angemessenheit 
von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen geeignet sind (wie etwa 
Informationen zu als Vergleich in Betracht kommenden Geschäftsbeziehungen zu fremden 
Lieferanten oder Kunden), an die zuständigen Behörden anderer Mitgliedsstaaten stehen 
Handels- oder Gewerbegeheimnisse dementsprechend regelmäßig nicht entgegen. 


Von diesen Maßgaben ausgehend, trifft das zentrale Verbindungsbüro seine Entscheidung 
unter Berücksichtigung aller ihm bekannten Tatsachen und Umstände, einschließlich sol-
cher, die ihm von anderen beteiligten Finanzbehörden oder dem Inhaber des Geschäfts- 
und Berufsgeheimnisses zur Kenntnis gegeben werden. 


Zu Buchstabe c (§ 4 Absatz 5) 


In Absatz 5 werden Folgeänderungen aufgrund der Anpassungen in den Absätzen 3 und 4 
bezüglich des Umgangs mit Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnissen oder einem Ge-
schäftsverfahren vorgenommen. Die Vorschrift bestimmt im Ergebnis, wie bislang, dass die 
Übermittlung von Informationen nicht allein deshalb abgelehnt werden kann, weil die be-
treffenden Informationen sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem 
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Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder sich auf Eigentumsanteile an 
einer Person beziehen. 


Zu Nummer 5 (§ 7 Absatz 14a Satz 1) 


Die Änderung dient der Berichtigung eines Verweisfehlers auf das Plattformen-Steuertrans-
parenzgesetz. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Finanzbehörden im Sinne des EUAHiG 
sind stets deutsche Finanzbehörden. 


Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3) 


Nummer 2 


Nach der Änderung der Nummer 2 sind Bedienstete anderer Mitgliedstaaten, die für Zwe-
cke des Informationsaustausches im Inland anwesend sind, dazu befugt, bei den behördli-
chen Ermittlungen zugegen zu sein, die auf deutschem Hoheitsgebiet durch die Finanzbe-
hörden durchgeführt werden. Die Ergänzung „von den Finanzbehörden“ dient allein der 
Klarstellung und unterstreicht, dass es sich in den von der Nummer 2 erfassten Fällen um 
eine sogenannte passive Anwesenheit handelt. 


Nummer 3 


Die Änderung der Nummer 3 dient der redaktionellen Berichtigung, soweit die bisherige 
Formulierung „der nationalen Verfahrensregelungen“ durch „des deutschen Verfahrens-
rechts“ ersetzt wird. Die Änderung umfasst daneben im Interesse der Rechtssicherheit eine 
Klarstellung, soweit die Vorschrift ausdrücklich bestimmt, dass die Befragung von Personen 
und die Prüfung von Aufzeichnungen durch Bedienstete anderer Mitgliedstaaten nur im 
Beisein eines zuständigen inländischen Bediensteten erfolgen können. Schon nach bishe-
riger Rechtslage setzten aktive Ermittlungshandlungen ausländischer Bediensteter das Bei-
sein inländischer Bediensteter voraus. Allein ein inländischer Bediensteter ist Amtsträger 
im Sinne des § 7 AO. Insoweit hat nur er die Befugnisse, die das deutsche Verfahrensrecht, 
allem voran die AO, eröffnet. Der anwesende ausländische Bedienstete leitet seine Befug-
nisse von dem ermittlungsführenden inländischen Bediensteten ab. Konsequenterweise re-
gelt § 10 in Absatz 3, dass eine Verweigerung der Mitwirkung einer Person in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 3 wie eine Verweigerung gegenüber inländischen Bediensteten 
„gilt“. Ein Beisein im Sinne der Vorschrift erfordert es, dass der inländische Bedienstete im 
Hinblick auf die Prüfung der Zulässigkeit der dem ausländischen Bediensteten offenbarten 
Informationen (vgl. § 10 Absatz 2 Satz 1) jederzeit die Ermittlungshandlungen überwachen 
und steuern kann. In Fällen einer virtuellen Teilnahme an Ermittlungshandlungen durch 
ausländische Bedienstete (vgl. § 10 Absatz 1 Satz 2) ist das durch die gleichzeitige Teil-
nahme eines zuständigen inländischen Bediensteten an einer Telefon- oder Videokonfe-
renz sichergestellt. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 10 Absatz 1 Satz 2 erster Teilsatz) 


Absatz 1 Satz 2 erster Teilsatz wird redaktionell korrigiert und an Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 angepasst. 







 - 259 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Zu Buchstabe b (§ 10 Absatz 3 Satz 1 – neu –) 


Mit der Änderung wird in § 10 Absatz 3 ein neuer Satz 1 vorangestellt, der den Umfang und 
die Grenzen der Befugnisse von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten regelt, wenn sie für 
Zwecke des Informationsaustausches auf deutschem Hoheitsgebiet an behördlichen Er-
mittlungen teilnehmen. Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 12a Absatz 2 Unter-
absatz 2 der EU-Amtshilferichtlinie. Die EU-Amtshilferichtlinie verortet die entsprechende 
Bestimmung in den Regelungen über die gemeinsame Prüfung (vgl. § 12a) und hat zum 
Hintergrund, dass bei deren Durchführung typischerweise Bedienstete anderer Mitglied-
staaten im jeweiligen Inland Prüfungshandlungen vornehmen. Aus rechtssystematischen 
Gründen wird die Regelung in § 10 angesiedelt, der die Anwesenheit ausländischer Be-
diensteter im Inland betrifft. Mit dem Verweis in § 11 auf § 10 gelten dieselben Maßgaben 
auch, soweit deutsche Bedienstete für Zwecke des Informationsaustausches, einschließlich 
der Teilnahme an gemeinsamen Prüfungen, in anderen Mitgliedstaaten anwesend sind. 
Das Bedürfnis zur Regelung des Umfangs und der Grenzen der Befugnisse ausländischer 
Bediensteter besteht auch in Fällen einer Anwesenheit, die nicht im Rahmen einer gemein-
samen Prüfung stattfindet, sondern beispielsweise aus Anlass eines konkreten Ersuchens 
erfolgt. Die Umsetzung der Regelung in § 10 steht im Einklang mit der EU-Amtshilferichtli-
nie. In Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten, die Anwe-
senheit von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten „unter den von [dem jeweiligen aufneh-
menden Mitgliedstaat] festgelegten Verfahrensregelungen“ zu ermöglichen. Mit der Einfü-
gung in § 10 Absatz 3 Satz 1 werden die in Deutschland geltenden Verfahrensregelungen 
konkretisiert. 


Erster Halbsatz 


Der erste Halbsatz legt die Befugnisse ausländischer Bediensteter fest. Diese richten sich 
nach deutschem Verfahrensrecht. Ein anwesender ausländischer Bediensteter ist nicht 
Amtsträger im Sinne des § 7 AO und kann damit keine Befugnisse, die sich etwa auch der 
Abgabenordnung ergeben, unmittelbar ausüben. Der ausländische Bedienstete leitet seine 
Befugnisse aus den für inländische Amtsträger maßgeblichen verfahrensrechtlichen Best-
immungen ab. Der ausländische Bedienstete kann aus diesem Grund unter keinen Um-
ständen selbst Verwaltungsakte erlassen oder Vollstreckungsmaßnahmen vornehmen. 


Zweiter Halbsatz 


Im zweiten Halbsatz werden die dem ausländischen Bediensteten im ersten Halbsatz ein-
geräumten Befugnisse begrenzt. Die Begrenzung kann alternativ aus zwei Ursachen resul-
tieren, die in Nummer 1 und 2 geregelt sind. 


Nummer 1 


Nach der Nummer 1 kann der ausländische Bedienstete keine Befugnisse in Anspruch neh-
men, die über das hinausgehen, was für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Zwecke 
erforderlich ist, unabhängig davon, ob das deutsche Verfahrensrecht sie inländischen Amts-
trägern einräumt. Die Erforderlichkeit bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls 
und ist durch den jeweiligen zuständigen inländischen Bediensteten, der die Anwesenheit 
begleitet, zu beurteilen. Da die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer1 bis 3 allesamt 
dem Informationsaustausch dienen, werden von dem ausländischen Bediensteten im Rah-
men der Anwesenheit typischerweise keine Befugnisse auszuüben sein, die Maßnahmen 
außerhalb der Sachverhaltsermittlung betreffen. 


Nummer 2 


Nach Nummer 2 kann ein ausländischer Bediensteter ungeachtet des deutschen Verfah-
rensrechts und der Erforderlichkeit von Maßnahmen zu den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 genannten Zwecken keine Befugnisse ausüben, wenn er hierzu aufgrund des Rechts 
seines Entsendestaates nicht berechtigt ist. In dem Zusammenhang spielt es keine Rolle, 
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ob das ausländische Recht seinen Bediensteten die Befugnis generell nicht zugesteht oder 
die Bediensteten bestimmte Befugnisse nur im Rahmen ihrer Anwesenheit im Ausland nicht 
ausüben dürfen. Da es den deutschen Finanzbehörden nicht möglich ist, die Rechtslage in 
allen anderen Mitgliedstaaten zu überblicken, liegt es in der Verantwortung – und im Hin-
blick auf andernfalls etwaig drohende Verwertungsverbote auch im Eigeninteresse – des 
anwesenden ausländischen Bediensteten, auf die Einhaltung der Begrenzung nach der 
Nummer 2 zu achten. Aufgrund des unionsrechtlichen Ursprungs der Regelung können ver-
gleichbare Beschränkungen in allen Mitgliedstaaten und ein entsprechendes Bewusstsein 
der anwesenden ausländischen Bediensteten erwartet werden. 


Zu Nummer 7 (§ 12) 


§ 12 regelt die Durchführung gleichzeitiger Prüfungen im Sinne von Artikel 12 der EU-Amts-
hilferichtlinie. Die Norm wird aus Gründen der Rechtssystematik und Rechtsklarheit vor 
dem Hintergrund der Einfügung des § 12a über die gemeinsamen Prüfungen neu gefasst. 
Die Neufassung umfasst verfahrensrechtliche Anpassungen. Sie erlaubt es den Rechtsan-
wendern daneben, gleichzeitige Prüfungen rechtssicher von gemeinsamen Prüfungen ab-
zugrenzen. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass deutsche Finanzbehörden Amtshilfe in Form gleichzeitiger Prü-
fungen leisten und in Anspruch nehmen können. 


Satz 1 


Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 12 Absatz 1 Satz 1. Nach der Vorschrift kann 
das zentrale Verbindungsbüro einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten darum ersuchen, 
eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Nach der Norm wird, anders als nach dem bis-
herigen Wortlaut, um eine gleichzeitige Prüfung mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
ersucht. Die sprachliche Anpassung dient der Angleichung an die Formulierung in Arti-
kel 12a der EU-Amtshilferichtlinie (vgl. § 12a) und wird den tatsächlichen operativen Gege-
benheiten besser gerecht, ohne dass sie inhaltliche Auswirkung hat.  


Satz 2 


Satz 2 regelt den Fall, dass ein oder mehrere andere Mitgliedstaaten das zentrale Verbin-
dungsbüro darum ersuchen, eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält mit in Satz 1 eine Definition der gleichzeitigen Prüfung. Die Sätze 2 bis 5 
regeln Einzelheiten in Bezug auf den zwischenstaatlichen Austausch von Informationen, 
die im Zuge der gleichzeitigen Prüfung erlangt werden. 


Satz 1 


Nach Satz 1 handelt es sich bei einer gleichzeitigen Prüfung um behördliche Ermittlungen, 
die von der zuständigen Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats im jeweils eigenen Hoheitsgebiet in Bezug auf eine Person oder 
mehrere Personen von gemeinsamen oder ergänzendem Interesse durchgeführt werden, 
um die dabei erlangten Informationen auszutauschen. Da sich die Zulässigkeit des konkre-
ten Informationsaustausches im Rahmen einer gleichzeitigen Prüfung nach den üblichen, 
in § 4 geregelten Voraussetzungen, bestimmt (vgl. Satz 2 bis 5), sind an das gemeinsame 
oder sich ergänzende Interesse geringe Anforderungen geknüpft. Das Interesse der an ei-
ner gleichzeitigen Prüfung teilnehmenden Behörden muss insbesondere nicht gleichgerich-
tet sein. Für das Vorliegen eines gemeinsamen oder sich ergänzenden Interesses genügt 
es, wenn die teilnehmenden Behörden ex ante der nicht offensichtlich abwegigen 
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Auffassung sind, dass die Kooperation mit dem anderen Mitgliedstaat geeignet ist, die ei-
genen behördlichen Ermittlungen zu fördern. Wie in Absatz 1 genannt, können an der 
gleichzeitigen Prüfung Behörden mehrerer anderer Mitgliedstaaten teilnehmen. Behördli-
che Ermittlungen bestimmen sich nach § 2 Absatz 13. Typischer-, aber nicht notwendiger-
weise handelt es sich bei den Ermittlungen um Fälle der Außenprüfung (§§ 193 bis 207 
AO). Mit den Ermittlungshandlungen muss im Zeitpunkt des Ersuchens oder der Annahme 
des Ersuchens noch nicht begonnen worden sein; ihre Durchführung kann auch erst noch 
bevorstehen oder durch das entsprechende Ersuchen sogar erst veranlasst sein. Als eine 
die behördlichen Ermittlungen durchführende Finanzbehörde kommt im Inland jede für den 
Besteuerungssachverhalt zuständige Bundes- oder Landesfinanzbehörde in Betracht. Als 
„entsprechende Behörde“ bezeichnet die Norm eine Steuerbehörde, die in einem anderen 
Mitgliedstaat für den Besteuerungssachverhalt zuständig ist. An den behördlichen Ermitt-
lungen können im In- und Ausland jeweils mehrere Finanzbehörden mitwirken. Die behörd-
lichen Ermittlungen werden von den jeweils zuständigen Finanz- beziehungsweise Steuer-
behörden im jeweils eigenen Hoheitsgebiet durchgeführt. Verbindendes Merkmal der be-
hördlichen Ermittlungen ist, dass sie sich jeweils auf eine Person oder mehrere Personen 
beziehen, an denen alle teilnehmenden Behörden ein gemeinsames oder sich ergänzendes 
steuerliches Interesse haben. Im Sinne der Norm ist für den Begriff der Person die Definition 
in § 2 Absatz 1 maßgeblich. Die gleichzeitige Prüfung kann sich mithin beziehen auf natür-
liche Personen, juristische Personen, Personenvereinigungen, der die Rechtsfähigkeit zu-
erkannt wurde, die aber nicht über die Rechtsstellung einer juristischen Person verfügen 
und jede andere Rechtsform gleich welcher Art, mit oder ohne allgemeine Rechtsfähigkeit, 
die Vermögensgegenstände besitzt oder verwaltet, welche einschließlich der daraus erziel-
ten Einkünfte einer der von § 1 erfassten Steuern unterliegen. 


Die behördlichen Ermittlungen erfolgen jeweils mit dem Ziel, die dabei erlangten Informati-
onen zwischenstaatlich auszutauschen. Die Vorschrift verlangt nicht, dass der Informati-
onsaustausch der alleinige Zweck der behördlichen Ermittlungshandlungen ist. Die teilneh-
menden Behörden sind nicht gehindert, Ermittlungen auch unter Berücksichtigung aus-
schließlich eigener Interessen an der Sachverhaltsaufklärung vorzunehmen. 


Satz 2 


Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 12 Absatz 1 Satz 2. Die Vorschrift re-
gelt die Verpflichtung zum Austausch von Informationen, die im Zusammenhang mit einer 
gleichzeitigen Prüfung stehen. Dem Austausch unterfallen insbesondere Informationen, die 
durch behördliche Ermittlungen der Finanzbehörde im Zuge einer gleichzeitigen Prüfung 
erlangt werden. Auszutauschen sind daneben auch solche Informationen, die im Vorfeld 
einer gleichzeitigen Prüfung für deren Vereinbarung benötigt werden. 


Ein Austausch von Informationen an die Behörden des anderen Mitgliedstaats hat nach 
Satz 2 zu erfolgen, soweit die Übermittlung nach § 4 zulässig ist. Die Zulässigkeit der Über-
mittlung setzt insbesondere voraus, dass die Informationen für die Anwendung und Durch-
setzung des Besteuerungsrechts durch den anderen Mitgliedstaat voraussichtlich erheblich 
sind (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 6a Absatz 1). Durch den Verweis auf § 4 wird gleich-
zeitig sichergestellt, dass eine Informationsübermittlung entweder unterbleibt oder nur nach 
pflichtgemäßem Ermessen erfolgt, wo dies in § 4 Absatz 3 und 4 vorgesehen ist. 


Satz 3 


Satz 3 regelt weitere Modalitäten des Informationsaustausches. Nach § 4 Absatz 1 Satz 2, 
dessen Anwendung in Satz 2 bestimmt wird, erfolgt die Übermittlung von Informationen an 
andere Mitgliedstaaten über das zentrale Verbindungsbüro. An gleichzeitigen Prüfungen 
nehmen Bedienstete der jeweils zuständigen Finanzbehörde teil, die durch Benennung als 
zuständige Bedienstete zum direkten Informationsaustausch ermächtigt sind. Soweit ein 
direkter Informationsaustausch erfolgen darf, ist es unter Beschleunigungs- und Effizienz-
gesichtspunkten nicht zweckmäßig, jede Weiterleitung von Informationen durch das 
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zentrale Verbindungsbüro vornehmen zu lassen. Der festgelegte Umfang der Benennung 
nach § 3 Absatz 3a i. V. m. Absatz 2 Satz 4 bestimmt, inwieweit das zentrale Verbindungs-
büro über den direkten Informationsaustausch zu unterrichten ist, um ihm die Ausübung 
seiner Kontroll- und Aufsichtspflichten (Absatz 3) zu ermöglichen. Ein direkter Informations-
austausch wird grundsätzlich nicht möglich sein, soweit schriftliche Informationen, insbe-
sondere Dokumente und Unterlagen, übermittelt werden sollen, da die Übermittlung in die-
sen Fällen unter Verwendung der hierfür vorgesehenen, sichereren Kommunikationsinfra-
struktur (Common Communication Network) zu erfolgen hat (Artikel 21 Absatz 1 Unterab-
satz 1 der EU-Amtshilferichtlinie). 


Satz 4 


Gemäß Satz 4 gelten für den Informationsaustausch im Zusammenhang mit gleichzeitigen 
Prüfungen die § 4 Absatz 3 Nummer 2 und § 6 Absatz 3 nicht. Die beiden referenzierten 
Vorschriften enthalten den sogenannten Subsidiaritätsgrundsatz, dem zufolge Amtshilfe 
nicht zu leisten und nicht in Anspruch zu nehmen ist, soweit nicht alle zumutbaren Ermitt-
lungsmöglichkeiten im eigenen Hoheitsgebiet ausgeschöpft worden sind. Die Anwendung 
der Regelungen stünde im Widerspruch zu der Natur einer gleichzeitigen Prüfung und wäre 
außerdem mit dem ökomischen Einsatz von Verwaltungsressourcen unvereinbar. 


Satz 5 


Satz 5 erklärt, dass § 8 im Rahmen gleichzeitiger Prüfungen uneingeschränkt anwendbar 
bleibt. Der Verweis in Satz 2 auf § 4 erfasst nur den Austausch von Informationen an andere 
Mitgliedstaaten auf Ersuchen. Für den Erfolg gleichzeitiger Prüfungen ist es gleichermaßen 
bedeutsam, dem anderen Mitgliedstaat Informationen spontan, das heißt ohne vorheriges 
Ersuchen, übermitteln zu können, soweit diese nach pflichtgemäßem Ermessen für den 
anderen Mitgliedstaat von Nutzen sein können. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 12 Absatz 4. Das zentrale Verbindungsbüro benennt 
eine Person, die für die Beaufsichtigung und die Koordinierung der gleichzeitigen Prüfung 
verantwortlich ist. Die benannte Person stellt in erster Linie für den Einzelfall die Abstim-
mung mit den in- und ausländischen Behörden sicher sowie, dass die Maßgaben für eine 
zulässige Informationsübermittlung (vgl. Absatz 2 Satz 2 bis 5) gewahrt werden. Die Neu-
fassung sieht deswegen vor, dass es sich bei der zu benennenden Person um einen Amts-
träger des zentralen Verbindungsbüros handeln muss. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 12 Absatz 2. In Fällen, in denen andere Mitgliedstaa-
ten um die Durchführung einer gleichzeitigen Prüfung ersucht werden sollen, bestimmt die 
zuständige Finanzbehörde, in Bezug auf welche Person oder Personen die Prüfung durch-
geführt werden soll. Die zuständige Finanzbehörde unterbreitet dem zuständigen Verbin-
dungsbüro einen entsprechenden Vorschlag. Der Vorschlag ist von der Finanzbehörde zu 
begründen. Die Finanzbehörde hat außerdem den Zeitraum anzugeben, in dem die gleich-
zeitige Prüfung erfolgen soll. Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt den Vorschlag im 
Rahmen seines Ersuchens gemäß Absatz 1 Satz 1 der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaates. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 entspricht dem Regelungsgehalt nach dem bisherigen § 12 Absatz 3. Ersucht ein 
anderer Mitgliedstaat um die Durchführung einer gleichzeitigen Prüfung, entscheidet die 
Finanzbehörde, ob sie daran teilnehmen wird. Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem an-
deren Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens das Einverständnis 
oder die begründete Ablehnung mit. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, 
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muss die zuständige Finanzbehörde ihrerseits dem zentralen Verbindungsbüro seine be-
gründete Entscheidung rechtzeitig mitteilen. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 umfasst Informationspflichten der von einer gleichzeitigen Prüfung betroffenen 
Person gegenüber. 


Satz 1 


Nach Satz 1 sind alle inländischen Personen, auf die sich eine gleichzeitige Prüfung be-
zieht, über ihre Durchführung zu informieren. Die Information hat durch das zentrale Ver-
bindungsbüro zu erfolgen, an das auch etwaige Einwände gegen die Durchführung zu ad-
ressieren sind. Die Information hat unverzüglich zu erfolgen, nachdem ein auf die Durch-
führung der gleichzeitigen Prüfung gerichtetes Ersuchen angenommen worden ist und die 
für die Abwägung nach Satz 2 erforderlichen Informationen vorliegen. 


Satz 2 


Satz 2 regelt, dass von der Information der betroffenen Person abgesehen werden kann, 
soweit die Interessen Dritter (beispielsweise einer weiteren Person, auf die sich die Prüfung 
bezieht), der Finanzbehörde oder eines anderen Mitgliedstaates an der Nichterteilung der 
Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Die Information wird regel-
mäßig dann zurückzustellen sein, wenn das Bekanntwerden der Durchführung der gleich-
zeitigen Prüfung ihren Erfolg gefährden würde. Ausreichend ist es, wenn der Prüfungser-
folgt nicht im Inland, sondern in einem anderen Mitgliedstaat gefährdet würde. Die Norm 
sichert auf diese Weise die Kooperationsfähigkeit der deutschen Finanzbehörden. In Aus-
übung seines pflichtgemäßen Ermessens berücksichtigt das zentrale Verbindungsbüro bei 
seiner Entscheidung die Einschätzung, die ihm von der zuständigen Finanzbehörde und 
den entsprechenden Behörden der anderen Mitgliedstaaten dargelegt oder anderweitig be-
kannt werden. Mit der Formulierung „soweit“ bringt die Norm zum Ausdruck, dass die Infor-
mation in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht, etwa wenn andernfalls schützenswerte Inte-
resse Dritter offenbart würden, zurückgehalten werden kann. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 bestimmt, dass eine Anhörung inländischer Beteiligter vor der Übermittlung von 
Informationen im Rahmen einer gleichzeitigen Prüfung abweichend von § 117 Absatz 4 
Satz 3 AO nicht erforderlich ist. Danach kann in diesen Fällen von den Finanzbehörden 
künftig von einer Anhörung abgesehen werden, ohne dass dies im Einzelfall von ihnen be-
gründet und ohne dass ein Ermessen über das Absehen von einer Anhörung durch sie 
dokumentiert werden müsste. 


Nach der bisherigen Rechtslage (§ 12 Absatz 5) kann in Fällen einer gleichzeitigen Prüfung 
von einer Anhörung bis zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung abgesehen werden, wenn 
sonst der Prüfungserfolg gefährdet werden würde. Von einer Anhörung darf daneben unter 
den in § 91 Absatz 2 und 3 AO genannten Voraussetzungen abgesehen werden. Das Vor-
liegen der Ausnahmetatbestände ist im Kontext gleichzeitiger Prüfungen in der Praxis mit 
erheblicher Rechtsunsicherheit verbunden. Diese führen dazu, dass inländische Beteiligte 
vor der Aufnahme einer gleichzeitigen Prüfung stets angehört werden. Die faktisch beste-
hende Anhörungsverpflichtung beeinträchtigt nach den bisherigen Erfahrungen allerdings 
die Fähigkeit deutscher Finanzbehörden, mit anderen Mitgliedstaaten in Form gleichzeitiger 
Prüfungen zu kooperieren. Deutschen Finanzbehörden ist es vor Abschluss eines Anhö-
rungsverfahrens nicht möglich, sich aktiv in die Auswahl beziehungsweise Abstimmung ei-
nes geeignet Prüfungsfalls mit anderen Mitgliedstaaten einzubringen. Die einseitige Entge-
gennahme von Informationen seitens deutscher Finanzbehörden läuft dem Grundsatz der 
Reziprozität der Amtshilfe zuwider. Darüber hinaus befürchten die Behörden anderer Mit-
gliedstaaten, dass im Zuge der von deutschen Finanzbehörden durchgeführten Anhörung 
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auch Personen von Interesse für die anderen Mitgliedstaaten von der beabsichtigten Prü-
fung Kenntnis erlangen und damit den Erfolg der Prüfung verhindern können. Infolge des-
sen besteht die Sorge, dass andere Mitgliedstaaten davon absehen könnten, gleichzeitige 
Prüfungen mit Deutschland vorzuschlagen oder Deutschland bei multilateralen gleichzeiti-
gen Prüfungen einzubeziehen. Schließlich ist die Anhörung geeignet, erhebliche Verzöge-
rungen in der zwischenstaatlichen Verwaltungszusammenarbeit zu verursachen. Das gilt 
vor allem dann, wenn erhobene Einwendungen durch das zentrale Verbindungsbüro als 
unbegründet zurückgewiesen werden und von den betroffenen Steuerpflichtigen im An-
schluss vor dem zuständigen Finanzgericht einstweiliger Rechtsschutz gesucht wird, auch 
wenn mangels Anordnungsgrund eine einstweilige Anordnung durch das Finanzgericht 
letztlich nicht erfolgt. 


Die Übermittlung von Informationen über eine bestimmte Person stellt einen Eingriff in das 
Grundrecht dieser Person auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 1 
i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz als auch die in den Artikeln 7 und 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerten Rechte auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener Daten dar. 


Die Anhörung gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO eröffnet der von der Informationsübermitt-
lung betroffenen Person vor diesem Hintergrund die Gelegenheit, sich zum beabsichtigten 
Informationsaustausch zu äußern und gegebenenfalls Einwände gegen diesen vorzubrin-
gen. Sie dient damit der Gewährung effektiven Rechtsschutzes, den Artikel 19 Absatz 4 
Grundgesetz und Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gebieten. 
Das Recht auf effektiven Rechtsschutz kann durch Gesetz eingeschränkt werden, soweit 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird und der Wesensgehalt des Rechts auf 
effektiven Rechtsschutz unbeeinträchtigt bleibt. 


Der Wesensgehalt des Rechts auf effektiven Rechtsschutz verlangt nicht, dass die von ei-
nem Rechtseingriff betroffene Person über einen unmittelbaren Rechtsbehelf verfügen 
muss, der in erster Linie darauf abzielt, eine bestimmte Maßnahme in Frage zu stellen, 
sofern sie im Übrigen Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen kann, die es ihr ermöglichen, 
inzident eine gerichtliche Kontrolle dieser Maßnahme zu erreichen (EuGH vom 06.10.2020 
– C-245/19 und C-246/19, C-245/19, C-246/19 „État luxembourgeois“, Rd. 79). Im Hinblick 
hierauf ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes (EuGH, aaO., „État luxembourgeois“, Rd. 81; EuGH vom 22.10.2013 – C-276/12 
„Sabou“, Rd. 40) die Informationsübermittlung im Rahmen der zwischenstaatlichen Amts-
hilfe der Voruntersuchung beziehungsweise Ermittlungsphase zuzurechnen ist und keinen 
kontradiktorischen Charakter aufweist. Sie dient als Vorbereitungshandlung vielmehr der 
anschließenden Entscheidung der Verwaltung. Aus diesem Grund verneint auch der EuGH, 
dass aus dem Unionsrecht, einschließlich des Grundrechts auf rechtliches Gehör, das 
Recht auf eine Information der von einem Informationsaustausch betroffenen Person abzu-
leiten ist (EuGH, aaO., „Sabou“, Rd. 44). Der Wesensgehalt des Rechts auf effektiven 
Rechtsschutz ist in diesen Fällen gewahrt, wenn im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle 
gegen die abschließende Entscheidung der Verwaltung inzident die Rechtmäßigkeit der 
Erhebung und Verwendung der im Wege des zwischenstaatlichen Informationsaustau-
sches gesammelten Beweise überprüft werden kann (EuGH, aaO., „État luxembourgeois“, 
Rd. 81 ff.). Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn sich eine Person im Inland gegen 
eine Entscheidung der Finanzbehörden gerichtlich zur Wehr setzt. 


Nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe c der EU-Amtshilferichtlinie haben die Mitgliedstaaten 
alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um das reibungslose Funktionieren der Verwal-
tungsbehörden sicherzustellen. Die Beschränkung des effektiven Rechtsschutzes in Form 
des Absehens von einer Anhörung ist geeignet, das dem Gemeinwohl dienende Ziel, Steu-
ergerechtigkeit mittels grenzüberschreitender Kooperation durchzusetzen, zu fördern. Die 
Regelung ist zur Gewährleistung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit deut-
scher Finanzbehörden bei gleichzeitigen Prüfungen erforderlich. Die Regelung ist insge-
samt verhältnismäßig, zumal die von einer gleichzeitigen Prüfung betroffene Person durch 
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das Absehen ihrer Anhörung nicht schutzlos gestellt wird. Der betroffenen Person bleibt es 
unbenommen, nach ihrer Kenntniserlangung von der Durchführung einer gleichzeitigen 
Prüfung gegen diese (einstweiligen) Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Die Finanzbe-
hörde ist wiederum nicht gehindert, ungeachtet des Absatzes 8 eine Anhörung vorzuneh-
men, wenn sie dies im Hinblick auf die Selbstkontrolle ihres geplanten Handelns ausnahms-
weise für zweckmäßig erachtet. 


Zu Nummer 8 (§ 12a – neu –) 


Mit dem neuen § 12a wird ein Rechtsrahmen zur Durchführung gemeinsamer Prüfungen 
etabliert. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 12a der EU-Amtshilferichtlinie. 


Gemeinsame Prüfungen erlauben den Steuerbehörden mehrerer Mitgliedstaaten ein wir-
kungsvolles, weil eng aufeinander abgestimmtes Vorgehen bei der Ermittlung grenzüber-
schreitender steuerlicher Sachverhalte mit besonders hoher Komplexität. Der zwischen-
staatliche Informationsaustausch erfolgt über den gesamten Verlauf der Prüfung dynamisch 
und ermöglicht auf diese Weise, Ermittlungshandlungen situativ auf dem aktuellen Kennt-
nisstand aufzubauen. Daneben zielen gemeinsame Prüfungen darauf, unter den Steuerbe-
hörden der beteiligten Mitgliedstaaten nach Möglichkeit eine einvernehmliche Feststellung 
des entscheidungserheblichen Sachverhaltes zu erreichen, auf dessen Grundlage eine 
steuerliche Würdigung vorgenommen werden kann. Eine einvernehmliche steuerliche Wür-
digung der Sachverhalte wird angestrebt, ist aber nicht zwingend. Auf diese Weise können 
Doppelbesteuerungen und doppelte Nichtbesteuerungen reduziert und dahingehende 
Rechtsunsicherheiten von vorneherein vermieden werden. Gegebenenfalls ressourcenin-
tensive und manchmal langwierige Verständigungsverfahren werden in diesen Fällen un-
nötig. Von den Vorteilen gemeinsamer Prüfungen können nicht nur die involvierten Steuer-
behörden profitieren. Die betroffenen Steuerpflichtigen erhalten zu einem vergleichsweise 
frühen Zeitpunkt ein hohes Maß an wirtschaftlicher und rechtlicher Planungssicherheit. Die 
Möglichkeit, das Informationsinteresse mehrerer Steuerbehörden in einem Zug zu bedie-
nen, kann sich schließlich auch positiv auf die Befolgungskosten der Steuerpflichtigen und 
ihre Kooperationsbereitschaft auswirken. 


Zu Absatz 1 


In Absatz 1 wird geregelt, dass deutsche Finanzbehörden auf eigenes Ersuchen oder das 
Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates hin an gemeinsamen Prüfungen teilnehmen kön-
nen (Satz 1 und 2). Die Sätze 1 und 2 dienen der Umsetzung von Artikel 12a Absatz 1 
Satz 1 der EU-Amtshilferichtlinie. Die Vorschrift regelt daneben das Verhältnis zu der 
gleichzeitigen Prüfung gemäß § 12 (Satz 3) und legt durch Verweisungen in Satz 4 ergän-
zende Regelungen fest, die für die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung maßgeblich 
sind. 


Satz 1 


Satz 1 entspricht dem Regelungsgehalt nach § 12 Absatz 1 Satz 1. Hiernach kann das 
zentrale Verbindungsbüro einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten darum ersuchen, 
eine gemeinsame Prüfung durchzuführen.  


Satz 2 


Nach Satz 2 kann das zentrale Verbindungsbüro von einem anderen Mitgliedstaat oder 
mehreren anderen Mitgliedstaaten um die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung er-
sucht werden. Die Regelung entspricht dem für die gleichzeitige Prüfung geltenden § 12 
Absatz 1 Satz 2. 


Satz 3 







 - 266 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Satz 3 bestimmt, dass eine gemeinsame Prüfung unabhängig davon durchgeführt werden 
kann, dass eine gleichzeitige Prüfung nach § 12 in Bezug auf dieselbe Person oder diesel-
ben Personen zu dem identischen oder einem anderen Sachverhalt bereits durchgeführt 
wird. Den Finanzbehörden ist es hiernach möglich, während einer laufenden gleichzeitigen 
Prüfung ein Ersuchen auf Durchführung einer gemeinsamen Prüfung zu stellen bezie-
hungsweise ein solches Ersuchen anzunehmen. Im Einzelfall kann ein solches Vorgehen 
im Interesse der geprüften Person liegen. Der Bedarf kann sich daneben beispielsweise 
auch dadurch ergeben, dass sich die an einer gleichzeitigen Prüfung teilnehmenden Be-
hörden Vorteile versprechen, die Prüfung als gemeinsame Prüfung fortzusetzen. 


Die Zusammenarbeit in Form einer gemeinsamen Prüfung stellt gegenüber der gleichzeiti-
gen Prüfung eine qualitative Steigerung dar. Die Kooperation der teilnehmenden Behörden 
ist durch das aufeinander abgestimmte Vorgehen und die typischerweise gegebene Anwe-
senheit von Bediensteten im jeweils anderen Mitgliedstaat intensiver. Von diesen Unter-
schieden abgesehen, ist auch die Zielstellung der gemeinsamen Prüfung insoweit weiter-
gehend, als sich die Zusammenarbeit der Behörden nicht im Informationsaustausch er-
schöpft, sondern dieser als Mittel zu einer einvernehmlichen Feststellung des Sachverhalts 
und seiner steuerrechtlichen Bewertung dient. Schließlich soll das Verfahren auch der be-
troffenen Person umfassendere Rechtssicherheit bieten und räumt ihr hierzu spezifische 
Rechte ein. Satz 3 regelt aus diesen Gründen im Umkehrschluss zugleich, dass eine ge-
meinsame Prüfung nicht durch eine gleichzeitige Prüfung abgelöst werden kann. 


Satz 4 


Satz 4 erklärt für die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung die Regelungen in §§ 10 
bis 11 und 12 Absatz 2 bis 7 für entsprechend anwendbar. Der Verweis auf § 10 bestimmt, 
unter welchen rechtlichen Voraussetzungen Bedienstete anderer Mitgliedstaaten bei Er-
mittlungshandlungen auf deutschem Hoheitsgebiet passiv (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2) und aktiv (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) anwesend sein dürfen. Die Rückaus-
nahme von § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 betrifft die Verpflichtung, über das auf eine Anwe-
senheit gerichtete Ersuchen binnen 60 Tagen zu reagieren. Aufgrund des dynamischen 
und eng miteinander abgestimmten Vorgehens bei einer gemeinsamen Prüfung würde die 
Anwendung der Regelung zu Verzögerungen beitragen und diese nicht fördern. 


Die Anwesenheit deutscher Bediensteter in anderen Mitgliedstaaten bestimmt sich nach 
§ 11, der wiederum auf die Regelung in § 10 verweist. Die in § 11 als Voraussetzung ge-
nannte „Komplexität eines Ersuchens“ ist in Fällen einer gemeinsamen Prüfung in aller Re-
gel gegeben. 


Die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung bestimmt sich daneben nach den für die 
gleichzeitige Prüfung geltenden Bestimmungen. Dies umfasst namentlich den Umfang und 
die Modalitäten des Informationsaustausches (§ 12 Absatz 2 Satz 2 bis 5), die Kontrolle 
und Aufsicht über die gemeinsame Prüfung durch einen Bediensteten des zentralen Ver-
bindungsbüros (§ 12 Absatz 3), die Zuständigkeit der Finanzbehörde zum Vorschlag und 
der Begründung eines Prüfsachverhalts (§ 12 Absatz 4), die Entscheidung über die Teil-
nahme an einer gemeinsamen Prüfung und die Beantwortung eines entsprechenden Ersu-
chens (§ 12 Absatz 5), die Informationspflicht des zentralen Verbindungsbüros gegenüber 
der von einer gemeinsamen Prüfung betroffenen Person (§ 12 Absatz 6) und die Regelung, 
der zufolge eine Anhörung inländischer Beteiligter gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO nicht 
erforderlich ist (§ 12 Absatz 7). § 12 Absatz 1 Satz 1 wird für Unanwendbar erklärt, da sich 
aus der Vorschrift lediglich die Definition einer gleichzeitigen Prüfung ergibt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält mit Satz 1 und 2 die Definition einer gemeinsamen Prüfung. 


Satz 1 
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Nach Satz 1 handelt es sich bei einer gemeinsamen Prüfung um behördliche Ermittlungen, 
die von der zuständigen Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats oder den entsprechenden Behörden mehrerer anderer Mitgliedstaa-
ten in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzen-
dem Interesse durchgeführt werden. Die Regelung entspricht der Begriffsbestimmung in 
Artikel 3 Nummer 26 der EU-Amtshilferichtlinie. Wegen der einzelnen Tatbestandsvoraus-
setzungen gelten die Ausführungen zu § 12 Absatz 2 Satz 1, der wesentlich identisch ist, 
entsprechend. Anders als in Fällen einer gleichzeitigen Prüfung ist der Informationsaus-
tausch nicht das finale Ziel der zwischenstaatlichen Kooperation. An seine Stelle tritt im Fall 
gemeinsamer Prüfungen die Einigungsbemühung (vgl. Satz 2).  


Satz 2 


Die Definition der gemeinsamen Prüfung wird in Satz 2 fortgeführt. Die Regelung konkreti-
siert das Merkmal „gemeinsam“. Eine Prüfung wird gemeinsam durchgeführt, wenn sie un-
ter Koordinierung durch die zentralen Verbindungsbüros in zuvor vereinbarter Weise mit 
dem Ziel erfolgt, eine Einigung über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand 
der behördlichen Ermittlungen sind, sowie eine einvernehmliche steuerliche Würdigung auf 
Basis dieses Sachverhaltes zu erzielen. 


Satz 2 greift damit Regelungselemente aus Artikel 12a Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 und 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 der EU-Amtshilferichtlinie auf. Satz 2 stellt klar, dass die ge-
meinsame Prüfung mit dem Ziel erfolgt, eine einvernehmliche Feststellung und steuerrecht-
liche Bewertung des Prüfgegenstands zu erreichen. Zu diesem Zweck finden die behördli-
chen Ermittlungen koordiniert statt. Die Koordinierung der Prüfung übernehmen die zentra-
len Verbindungsbüros der an der gemeinsamen Prüfung teilnehmenden Mitgliedstaaten. 
Die zuständige Bundes- oder Landesfinanzbehörde beziehungsweise die entsprechende 
Behörde des anderen Mitgliedstaates nehmen an diesem Prozess aktiv teil. Das planvolle 
Vorgehen wird vor Vornahme behördlicher Ermittlungen abgestimmt. Nicht erforderlich ist 
es nach der Norm, dass der gesamte Prüfungsprozess abschließend vorgezeichnet ist. Den 
teilnehmenden Behörden ist es möglich, die Prüfung sukzessive weiter zu entwickeln und 
ihre Schritte an dem jeweiligen Ermittlungsstand und Informationsbedarf auszurichten. 


Grundsätzlich sind an behördlichen Ermittlungen, die im Rahmen einer gemeinsamen Prü-
fung geführt werden, Bedienstete der teilnehmenden Behörde im jeweiligen Ausland anwe-
send. Nach der Norm ist es nicht erforderlich, dass Bedienstete eines Mitgliedstaates bei 
allen Ermittlungshandlungen im anderen Mitgliedstaat anwesend sind. Die Vorschrift 
schließt auch nicht aus, dass eine gemeinsame Prüfung im Einzelfall ohne die Anwesenheit 
ausländischer Bediensteter erfolgt oder die Anwesenheit einseitig ist. 


Zu Absatz 3 


Satz 1 


Nach Absatz 3 Satz 1 treffen die beteiligten deutschen Behörden mit der entsprechenden 
Behörde des anderen Mitgliedstaats eine Vereinbarung, in der sie Einzelheiten der gemein-
samen Prüfung festhalten. Beteiligte deutsche Behörden im Sinne dieses Satzes sind die 
für die Ermittlungshandlungen zuständigen Finanzbehörden und das zentrale Verbindungs-
büro, diese stimmen sich untereinander ab. Die Vereinbarung unterstützt ein koordiniertes 
und zuvor vereinbartes Vorgehen im Sinne des Absatzes 2 Satz 2. Einzelheiten, die in der 
Vereinbarung festgehalten werden können, sind beispielsweise die jeweiligen Zuständig-
keiten und Ansprechpersonen, die Prüfungsschwerpunkt und -zeiträume (Veranlagungs-
zeiträume im Fall einer Außenprüfung) oder der Zeitplan für die Prüfung. Die Vereinbarung 
ist verwaltungsinterner Art; über ihre Form entscheiden die an der gemeinsamen Prüfung 
teilnehmenden Behörden. 


Satz 2 
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Nach Satz 2 erster Halbsatz muss die Vereinbarung im Sinne des Satzes 1 im Mindestum-
fang eine Regelung über die Sprache enthalten, in der die gemeinsame Prüfung durchge-
führt wird. Der in Absatz 5 geregelte Prüfungsbericht wird in der vereinbarten Sprache ab-
gefasst. Die Vereinbarung mehrerer, nebeneinander gültiger Arbeitssprachen ist möglich. 
Nach Satz 2 zweiter Halbsatz hat die vereinbarte Sprachregelung keine Auswirkung auf die 
Amtssprache (§ 87 AO). 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt Einzelheiten in Bezug auf die Einigung der an der gemeinsamen Prüfung 
teilnehmenden Behörden (Satz 1), die Fixierung des Einigungsergebnisses in einem Prü-
fungsbericht (Satz 2), die Umsetzung der tatsächlichen Feststellung und rechtlichen Bewer-
tung (Satz 3) und die Beweisführung im Rahmen dieser Umsetzung (Satz 4). 


Satz 1 


Nach Satz 1 müssen sich die beteiligten deutschen Behörden (vgl. Absatz 3 Satz 1) bemü-
hen, mit der entsprechenden Behörde des anderen Mitgliedstaats eine Einigung über den 
Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand der gemeinsamen Prüfung sind, sowie 
eine einvernehmliche steuerliche Würdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf 
Basis dieses Sachverhalts erreichen. Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 12a 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 der EU-Amtshilferichtlinie. Die Bestimmung bringt zum Aus-
druck, dass die beteiligten deutschen Behörden eine Einigung anstreben sollen. Ein Eini-
gungszwang ist hiernach nicht gegeben. Eine Einigung auf den Sachverhalt kann beispiels-
weise in Fällen scheitern, in denen Sachverhaltsfragen sich nicht eindeutig von Rechtsfra-
gen abgrenzen lassen. Eine Einigung kann in Bezug auf den dem Prüfungsgegenstand 
zugrundeliegenden Sachverhalt und seine Umstände erfolgen, während eine einheitliche 
rechtliche Bewertung auf Grundlage des Sachverhaltes scheitert. Für die rechtliche Bewer-
tung ist für die deutschen Finanzbehörden allein das geltende deutsche Recht maßgeblich. 
Dazu gehören auch die anzuwendenden internationalen Abkommen und Übereinkommen. 


Satz 2 


Soweit sich die an einer gemeinsamen Prüfung teilnehmenden Behörden verständigen, 
sind die Inhalte der Einigung nach Satz 2 erster Halbsatz in einem gemeinsamen Prüfungs-
bericht festzuhalten. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 12a Absatz 4 Unterab-
satz 1 Satz 2 und 3 der EU-Amtshilferichtlinie. Die festzuhaltende Einigung hat den Sach-
verhalt, der der Prüfung zugrunde lag, als auch die rechtliche Bewertung zu umfassen. Bei 
dem Prüfungsbericht handelt es sich um einen gemeinsamen Prüfungsbericht, wenn er in-
haltlich von allen teilnehmenden Behörden mitgetragen wird. Nach Satz 2 zweiter Halbsatz 
können Feststellungen, über die in der gemeinsamen Prüfung keine Einigung erzielt worden 
ist, in dem gemeinsamen Prüfungsbericht festgehalten werden. Der zweite Halbsatz geht 
auf Erwägungsgrund 26 der Richtlinie (EU) 2021/514 zurück, der die Möglichkeit anspricht, 
auch die Inhalte festzuhalten, über die keine Einigung erreicht werden konnte, die Mitglied-
staaten hierzu aber nicht verpflichten. 


Satz 3 


Nach Satz 3 bestimmt sich die Umsetzung der Feststellungen, die in dem gemeinsamen 
Prüfungsbericht enthalten sind, im Inland nach deutschem Recht. Demnach werden die 
Feststellungen aus dem gemeinsamen Prüfungsbericht im Sinne von § 12 Absatz 4, sofern 
es sich im Inland um eine Außenprüfung handelt, in Prüfungsberichten im Sinne von § 202 
AO berücksichtigt und wie Feststellungen rein nationaler Prüfungen anschließend in Steu-
erbescheiden gewürdigt. Dies schließt die Möglichkeit ein, die Feststellungen aus der ge-
meinsamen Prüfung zum Gegenstand eines Teilprüfungsberichts und im Anschluss zum 
Gegenstand eines Teilabschlussbescheides im Sinne des § 202 Absatz 3 AO in Verbin-
dung mit § 180 Absatz 1a AO zu machen. Die Norm setzt Artikel 12a Absatz 4 Unterab-
satz 1 Satz 3 und Unterabsatz 2 der EU-Amtshilferichtlinie um. Nach § 15 Absatz 4 des 
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EUAHiG können sämtliche Informationen und Dokumente, die im Rahmen des EUAHiG 
erlangt werden, von den Behörden, die die Informationen verwenden, wie vergleichbare 
inländische Informationen und Dokumente angeführt oder als Beweismittel verwendet wer-
den. Von einer Umsetzung der Regelung in Artikel 12a Absatz 3 Buchstabe b der EU-Amts-
hilferichtlinie kann aufgrund des § 15 Absatz 4 EUAHiG abgesehen werden. 


Satz 4 


Nach Satz 4 haben die an einer gemeinsamen Prüfung beteiligten deutschen Behörden 
sicherzustellen, dass sie die Beweisführung der entsprechenden Behörde des anderen Mit-
gliedstaats unterstützen, sofern dies nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates erfor-
derlich ist. Dies gilt auch für die Beweisführung im Rahmen von Beschwerde-, Einspruchs-
, Gerichts- und Revisionsverfahren. Nach Artikel 12a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Amts-
hilferichtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass jede Person, die von einer 
gemeinsamen Prüfung betroffen ist, über dieselben Rechte verfügt wie im Fall einer Prü-
fung, an der nur die Bediensteten jenes Mitgliedstaats teilnehmen. Verlangt das jeweilige 
Recht eines anderen Mitgliedstaates die Beweisführung durch die dortige Steuerbehörde, 
kann das beispielsweise die Notwendigkeit umfassen, Zeugenbeweis durch den oder die 
deutschen Bediensteten zu erbringen, der oder die an der gemeinsamen Prüfung teilge-
nommen haben. Satz 4 dient der Sicherstellung, dass dieser Verpflichtung seitens Deutsch-
lands nachgekommen werden kann. Es ist aufgrund des Umsetzungsgebotes der EU-Amts-
hilferichtlinie zu erwarten, dass die Beweisführung in Deutschland bei Bedarf auch durch 
die Behörden anderer Mitgliedstaaten in entsprechender Weise unterstützt würde. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 setzt Artikel 12a Absatz 5 der EU-Amtshilferichtlinie um. 


Satz 1 


Jede inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezog, ist innerhalb von 
60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes im Sinne des Absat-
zes 4 Satz 2 durch die zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsamen 
Prüfung zu unterrichten. Die Regelung dient dem Rechtssicherheitsinteresse der betroffe-
nen Personen, indem sie ihr unabhängig der Umsetzung der Prüfungsfeststellungen nach 
deutschem Recht (vgl. Absatz 4 Satz 3) Kenntnis über die Ergebnisse der Prüfung ver-
schafft. Eine Übermittlung nach Satz 1 durch die in Deutschland zuständige Finanzbehörde 
kommt nur in Betracht, soweit eine entsprechende Zuständigkeit besteht. Soweit sich die 
gemeinsame Prüfung auch auf Personen bezogen hat, die in Deutschland nicht steuer-
pflichtig sind (etwa ausländische verbundene Unternehmen eines deutschen Unterneh-
mens), ist die Unterrichtung solcher Personen Sache der entsprechenden ausländischen 
Behörden. 


Satz 2 


Die Information über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfung umfasst nach Satz 2 eine 
Kopie des gemeinsamen Prüfungsberichtes. 


Satz 3 


Nach Satz 3 gelten die Vorschriften zur Wahrung des Steuergeheimnisses nach § 30 AO 
im Rahmen der Unterrichtungspflichten nach den Sätzen 1 und 2 uneingeschränkt. Bezie-
hen sich Angaben in dem Prüfungsbericht auf eine andere Person als diejenige, der gegen-
über die Unterrichtungspflicht besteht, sind diese in dem entsprechenden Umfang zu redi-
gieren. 
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Zu Artikel 41 (Folgeänderungen [TnV]) 


Zu Absatz 1 (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 


Gemäß § 9 der Geschäftsordnung der Bundesregierung hat der Bundeskanzler mit Orga-
nisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) angeordnet, dass das vormalige 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Bezeichnung „Bundesminis-
terium der Justiz“ erhält. Durch die Anpassungen in § 14a Satz 1, § 259 Absatz 1 Satz 1, 
§ 378 Absatz 4 Satz 1 und § 387 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) wird 
diese Änderung nachvollzogen. 


Zu Absatz 2 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


Gemäß § 9 der Geschäftsordnung der Bundesregierung hat der Bundeskanzler mit Orga-
nisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) angeordnet, dass das vormalige 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Bezeichnung „Bundesminis-
terium der Justiz“ erhält. Durch die Anpassungen in § 707d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) wird die geänderte Behördenbezeichnung in das Gesetz über-
nommen. 


Zu Absatz 3 (Änderung des Personengesellschaftsmodernisierungsgesetzes) 


Der Änderungsbefehl in Artikel 38 Nummer 1 des MoPeG wird aufgehoben, da er zu einem 
grammatikalisch falschen Wortlaut in § 1 Absatz 2 StaRUG führen würde. Artikel 45 Ab-
satz 1 enthält stattdessen den sprachrichtigen Änderungsbefehl. 


Der Änderungsbefehl des Artikel 60 Nummer 14 des MoPeG ist infolge Artikel 1 Num-
mer 26 des Gesetzes zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie und zur Änderung weiterer 
Gesetze (UmRUG), wonach unter anderem der § 122f UmwG aufgehoben wird, nicht mehr 
vollzugsfähig. Nachfolgevorschrift des § 122f UmwG ist § 311 UmwG. Artikel 45 Absatz 6 
enthält den auf § 311 UmwG bezogenen Änderungsbefehl. 


Artikel 77 Nummer 4 Buchstabe b des MoPeG wird aufgehoben. Artikel 21 Nummer 4 des 
Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität fasst den § 43a Absatz 1 Nummer 9 WPO 
neu, sodass der derzeitige Änderungsbefehl des MoPeG ins Leere läuft. Artikel 45 Absatz 8 
enthält stattdessen den neuen Änderungsbefehl. 


Die Änderungsbefehle des Artikel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f des MoPeG sind nicht 
vollziehbar: Das Wort „Personalgesellschaften“ kommt weder in § 2 Absatz 18 Nummer 2 
AWG noch in § 2 Absatz 19 AWG vor. Zudem ist § 2 Absatz 19 AWG nicht in Nummern 
untergliedert. Artikel 45 Absatz 9 enthält die korrekten Änderungsbefehle. 


Der Änderungsbefehl des Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe b des MoPeG ist in Verbindung 
mit dem Änderungsbefehl des Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe a des MoPeG nicht vollzieh-
bar. Nach der Aufhebung des § 138 Absatz 1 Satz 1 KAGB durch Artikel 91 Nummer 3 
Buchstabe a des MoPeG hat § 138 Absatz 1 KAGB nur zwei Sätze. Es entsteht kein neuer 
§ 138 Absatz 1 Satz 3 KAGB. Das gleiche Problem stellt sich parallel mit dem Änderungs-
befehl des Artikel 91 Nummer 6 Buchstabe b des MoPeG. Artikel 45 Absatz 10 enthält die 
korrekten Änderungsbefehle. 


Der Änderungsbefehl des Artikel 92 Nummer 4 MoPeG läuft insgesamt ins Leere, da der 
bisherige § 20 Absatz 2 GwG im Zuge des TraFinG aufgehoben wurde. Artikel 45 Ab-
satz 11 enthält die korrekten Änderungsbefehle. 


Die genannten Änderungsbefehle des Personengesellschaftsmodernisierungsgesetzes 
(MoPeG) sollen erst gar nicht in Kraft treten. Die Aufhebung soll daher jeweils bereits am 







 - 271 - Bearbeitungsstand: 06.07.2023  13:46 


Tag nach der Verkündung des Gesetzes und vor Inkrafttreten des MoPeG (1. Januar 2024) 
in Kraft treten. 


Zu Artikel 42 (Folgeänderungen [1.1.2024]) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Zu Absatz 1 (Änderung des Verwaltungszustellungsgesetzes) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Verweisung in § 7 Absatz 3 
des Verwaltungszustellungsgesetzes auf § 183 AO ist um den neuen § 183a AO zu ergän-
zen. 


Zu Absatz 2 (Änderung des Grundsteuerreformgesetzes) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Artikel 5 Nummer 5 des Grund-
steuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) ist im Interesse der 
Rechtsklarheit zu streichen, weil dieser Änderungsbefehl aufgrund seiner Ersetzung durch 
Artikel 11 dieses Gesetzes gegenstandslos geworden ist. 


Zu Absatz 3 (Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 8) 


Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach. Mit der Änderung wird in § 8 
GewStDV somit der Begriff des nicht rechtsfähigen Vereins in Verein ohne Rechtspersön-
lichkeit geändert.  


Zu Nummer 2 (§ 25 Absatz 1 Nummer 3) 


Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach. Mit der Änderung wird in § 25 
Absatz 1 Nummer 3 GewStDV somit der Begriff der nicht rechtsfähigen Vereine in Vereine 
ohne Rechtspersönlichkeit geändert. 


Zu Absatz 4 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


Mit dem MoPeG wurde in § 3 Umwandlungsgesetz (UmwG) der Kreis der verschmelzungs-
fähigen Rechtsträger und in § 124 UmwG der Kreis der spaltungsfähigen Rechtsträger um 
die eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts ergänzt. Diese Ergänzung wird in § 1 
Absatz 3 Nummer 1 UmwStG nachvollzogen. Dadurch ist der Sechste bis Achte Teil des 
Umwandlungssteuergesetzes auch künftig für alle verschmelzungs- und spaltungsfähigen 
Personengesellschaften anwendbar. 


Zu Absatz 5 (Änderung der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen im Eisenbahnverkehr) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass angemessene Kosten im Sinne der Num-
mer 8 der Anlage für die Mitarbeit in – auch rechtsfähigen – Personengesellschaften einzu-
setzen sind. 
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Zu Absatz 6 (Änderung des Verkehrssicherstellungsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass der Auskunftspflicht nach § 15 des Ver-
kehrssicherstellunggesetzes auch rechtsfähige Personengesellschaften unterfallen. 


Zu Absatz 7 (Änderung des Entschädigungsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass Berechtigter im Sinne des Entschädigungs-
gesetzes auch rechtsfähige Personengesellschaften sein können. 


Zu Absatz 8 (Änderung des Ausgleichsleistungsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass zum Flächenerwerb nach § 3 des Aus-
gleichsleistungsgesetzes ausschließlich unbeschränkt haftende Gesellschafter rechtsfähi-
ger Personengesellschaften berechtigt sind. 


Zu Absatz 9 (Änderung des Unternehmensstabilisierungs- 
und -restrukturierungsgesetzes) 


Es handelt es sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 15a Absatz 1 Satz 3 der 
Insolvenzordnung (InsO) durch das MoPeG. Dort wurde der Begriff der Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit bereits durch den neu eingeführten Begriff der rechtsfähigen Perso-
nengesellschaft ersetzt. Da § 1 Absatz 2 des Unternehmensstabilisierungs- und - restruk-
turierungsgesetzes (StaRUG) auf diese Vorschrift verweist, muss der Begriff auch in dem 
Verweis angepasst werden. Die Folgeänderung entspricht inhaltlich dem Artikel 38 Num-
mer 1 MoPeG, wobei der Änderungsbefehl dort zu einem grammatikalisch unrichtigen 
Wortlaut führen würde und er daher mit Artikel 16 dieses Gesetzes wieder aufgehoben wird.  


Zu Absatz 10 (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 


In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) wird die Angabe „§ 125a“ durch die An-
gabe „§ 125“ ersetzt, da § 125a des Handelsgesetzbuchs (HGB) durch das MoPeG in § 125 
HGB-neu aufgeht. 


Zu Absatz 11 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Richtigstellung. Der § 715 Absatz 3 BGB-neu verfügt 
über keinen Satz 3. Der Verweis in § 715a Satz 1 BGB-neu hat sich stattdessen auf § 715 
Absatz 3 BGB-neu, der die gemeinsame Geschäftsführungsbefugnis regelt, in seiner Ge-
samtheit zu beziehen. 


Zu Absatz 12 (Änderung des Woheineigentumsgesetzes) 


§ 9a Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 WEG verweist für die Wohnungseigentümergemeinschaft 
bislang auf die Nachhaftungsregelung zur offenen Handelsgesellschaft gemäß § 160 HGB. 
Mit § 728b BGB-neu existiert erstmals eine eigene Nachhaftungsvorschrift zur Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts. Ein Rückgriff auf das Handelsrecht ist in § 9a WEG nicht mehr not-
wendig. Da die Wohnungseigentümergemeinschaft typischerweise kein Handelsgewerbe 
betreibt, ist der Verweis auf § 728b BGB-neu sachgerechter. 
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Zu Absatz 13 (Änderung des Umwandlungsgesetzes) 


Durch die Änderung von § 311 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) wird die gegenwärtige 
Verweisung auf den geltenden § 44 UmwG über die Prüfung der Verschmelzung angepasst 
und in einen Verweis auf den § 39e UmwG-neu geändert. 


Zu Absatz 14 (Änderung des Lastenausgleichsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Soweit § 349 Absatz 3 Satz 3 des Lastenausgleichgesetzes wegen 
der Möglichkeiten eines Schadensausgleichs auf Gesellschaften bürgerlichen Rechts Be-
zug nimmt, wird klargestellt, dass damit ausschließlich rechtsfähige Gesellschaften bürger-
lichen Rechts erfasst sind. 


Zu Absatz 15 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass Berufsangehörige im Sinne des § 43a der 
Wirtschaftsprüferordnung (WPO) auch – rechtsfähige – Personengesellschaften sein kön-
nen. 


Zu Absatz 16 (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes) 


Bei den Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB – neu – einhergehen. Es wird klargestellt, dass Unionsansässige und Unionsfremde 
im Sinne des § 2 Absatz 18 und 19 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) auch – rechtsfä-
hige – Personengesellschaften sowie Zweigniederlassungen und Betriebsstätten rechts-
fähi-ger Personengesellschaften sein können.  


Bei den Ergänzungen in den §§ 5a Absatz 1 und 2 sowie 13 Absatz 2a AWG handelt es 
sich um redaktionelle Folgeänderungen, die notwendig werden, weil diese Vorschriften 
durch das Zweite Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen vom 19. Dezember 
2022 (BGBl. I, 2606, 2617) erst nach Verkündung, aber noch vor Inkrafttreten des MoPeG 
vom 10. August 2021 (BGBl. I 3436) in das AWG neu eingeführt worden sind. 


Zu Absatz 17 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 


Durch die Änderung von § 138 Absatz 1 Satz 2 und § 161 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalan-
lagegesetzbuchs (KAGB) wird die Verweisung auf § 133 Absatz 2 und 3 HGB angepasst. 
Die Voraussetzungen für das Vorliegen eines wichtigen Grundes zur außerordentlichen 
Kündigung ergeben sich aus § 132 Absatz 2 Satz 2 HGB – neu –. Durch die Verweisung 
auf § 132 Absatz 6 HGB-neu wird klargestellt, dass dieses außerordentliche Kündigungs-
recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. 


Zu Absatz 18 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Änderungsbefehl in Artikel 92 Num-
mer 4 des MoPeG bezieht sich auf § 20 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes a.F. Diese Vor-
schrift wurde durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) vom 
25. Juni 2021 zwischenzeitlich aufgehoben. Der Änderungsbefehl muss daher auf den § 20 
Absatz 2 GwG n. F. ausgerichtet werden und dort das Gesellschaftsregister ergänzen.  
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Zu Artikel 43 (Neubekanntmachung der Abgabenordnung [1.1.2024]) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Zu Artikel 44 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Das vorliegende Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Die nach Artikel 41 Absatz 3 aufzuhebenden Änderungsbefehle des MoPeG sollen erst gar 
nicht in Kraft treten. Die Aufhebung soll daher jeweils bereits am Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes und vor Inkrafttreten des MoPeG (1. Januar 2024) in Kraft treten. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen des § 17 FZulG (Artikel 30) treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 
Die Änderungen sind rückwirkend ab dem Zeitpunkt des erstmaligen Inkrafttretens des 
FZulG am 1. Januar 2020 anzuwenden, um das damit verfolgte Ziel der weitergehenden 
Verarbeitung und Übermittlung relevanter Daten durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie die Bescheinigungsstelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 der Ver-
ordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes (For-
schungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) auf alle bisher erhobenen Daten zu 
ermöglichen. Eine empirische Analyse und Verarbeitung der Daten macht nur Sinn, wenn 
diese für den gesamten Anwendungszeitraum des FZulG und damit für die seit 1. Januar 
2020 erhobenen Daten in dem erweiterten Umfang ausgewertet und verarbeitet werden 
können. 


Zu Absatz 3 


Unter Hinweis auf Artikel 43 Absatz 6 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) tritt die Aufhebung des Abschnitts XVI sowie der §§ 123 bis 126 
EStG mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft. 


Zu Absatz 4 


Der neue § 7 Absatz 4 GenKapG (Artikel 39) muss zum 1. November 2023 in Kraft treten, 
um einen Gleichlauf mit dem Stammgesetz des GenKapG herbeizuführen. 


Zu Absatz 5 


Die Artikel 4, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 42 und 43 treten am 
1. Januar 2024 in Kraft, darunter die [wesentlichen] Anpassungen an das ebenfalls grund-
sätzlich zum 1. Januar 2024 in Kraft tretende Personengesellschaftsrechtsmodernisie-
rungsgesetz (MoPeG). Die nach Artikel 41 Absatz 3 aufzuhebenden Änderungsbefehle des 
MoPeG sollen erst gar nicht in Kraft treten. Die Aufhebung soll daher jeweils bereits am Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes und vor Inkrafttreten des MoPeG (1. Januar 2024) in 
Kraft treten. Im Weiteren vgl. auch die Begründung zu Absatz 1. 


Zu Absatz 6 


Da Artikel 11 und Artikel 15 Änderungen der AO und des EGAO durch das Grundsteuer-
Reformgesetz punktuell ändern, sollen diese Regelungen wie das Grundsteuer-Reformge-
setz selbst am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 


Die Einführung der obligatorischen eRechnung (Artikel 27 Nummer 1 bis 6 und Artikel 28) 
treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 
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Zu Absatz 7 


Die Änderungen der Artikel 12 und 16 treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Damit wird sicher-
gestellt, dass damit ausreichend Zeit für die technischen Änderungen des Mitteilungsver-
fahrens nach § 146a Absatz 4 AO bleibt. 


Zu Absatz 8 


Die Änderungen der Artikel 5 und 24 treten am 1. Januar 2028 in Kraft. Damit wird die not-
wendige Zeit für die informationstechnische Umsetzung gewährleistet. 
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		(4) Werden für die im Einsparkonzept nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 enthaltenen Maßnahmen neben der Investitionsprämie weitere staatliche Beihilfen für den Umweltschutz gewährt, darf die Summe dieser Beihilfen einschließlich der Investitionsprämie ...



		§ 5

		Antrag auf Investitionsprämie

		(1) Die Investitionsprämie wird auf Antrag des Anspruchsberechtigten gewährt, soweit der Anspruch nach Absatz 2 entstanden ist und die Bemessungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 mindestens 50 000 Euro beträgt Der Anspruchsberechtigte kann im Förderzeitraum...

		(2) Der Anspruch auf die Investitionsprämie entsteht im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung der nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen. Für vor dem 1. Januar 2028 entstandene Teilherstellungskosten oder geleistete Anzahlungen auf Anschaff...

		(3) Der Antrag auf Investitionsprämie ist ausschließlich elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem Einkommen zuständigen Finanzamt zu st...

		(4) In dem Antrag nach Absatz 1 sind die nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen so genau zu bezeichnen, dass eine Überprüfung möglich ist. In dem Antrag nach Absatz 1 sind zudem alle weiteren nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben aufzunehmen...

		(5) Dem Antrag nach Absatz 1 ist das nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 und 3 erforderliche Einsparkonzept sowie eine schriftliche Bestätigung des Energieberaters oder des eigenen Energiemanagers, mit dessen Hilfe das Ein...



		§ 6

		Kumulierung mit anderen Förderungen oder staatlichen Beihilfen

		(1) Die Investitionsprämie kann vorbehaltlich des Absatzes 2 neben anderen Förderungen oder staatlichen Beihilfen für begünstigte Investitionen im Sinne des § 2 Absatz 1 gewährt werden

		(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investition dürfen nicht in die förderfähigen Aufwendungen im Sinne des § 4 Absatz 1 einbezogen werden, wenn die nach § 2 Absatz 1 begünstigte Investition im Rahmen and...



		§ 7

		Anzuwendende Rechtsvorschriften der Europäischen Union

		(1) Auf dieses Gesetz findet die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitswe...

		(2) Ein Anspruch nach diesem Gesetz besteht nicht für Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne des Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c und des Artikel 2 Nummer 18 AGVO und soweit die Anwendung der AGVO nach Artikel 1 Absatz 3 und Absatz 6 AGVO ausgeschlosse...

		(3) Die Gewährung der Investitionsprämie ist nicht zulässig, solange derjenige, der die Investitionsprämie beantragt, zu einer Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beih...



		§ 8

		Festsetzung und Auszahlung der Investitionsprämie

		Die Investitionsprämie ist in einem Investitionsprämienbescheid festzusetzen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Investitionsprämienbescheides aus den Einnahmen an Einkommensteuer, bei Steuerpflichtigen im Sinne des Körperschaftsteuergeset...



		§ 9

		Ertragsteuerliche Behandlung der Investitionsprämie

		Wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investition in der Bemessungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 berücksichtigt, ist die Absetzung für Abnutzung nach § 7 des Einkommensteuergesetzes dieser begünstigten Inv...



		§ 10

		Anwendung der Abgabenordnung

		Die Vorschriften der Abgabenordnung sind mit Ausnahme des § 163 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden ist der Finanzrechtsw...



		§ 11

		Verzinsung des Rückforderungsanspruchs

		Ist der Investitionsprämienbescheid nach § 8 aufgehoben oder zuungunsten des Anspruchsberechtigten geändert worden, ist der Rückzahlungsanspruch nach Maßgabe des § 238 Absatz 1 und des § 239 der Abgabenordnung vom Tag der Auszahlung der Investitionspr...



		§ 12

		Verfolgung von Straftaten

		Für die Investitionsprämie gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der §§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378 und 379 Absatz 1 und 4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend. Für das St...



		§ 13

		Bekanntmachungserlaubnis

		Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu machen.



		§ 14

		Evaluierung

		Die Bundesregierung wird die Anwendung dieses Gesetzes spätestens im Jahr 2029 auf wissenschaftlicher Grundlage und auf der Basis eines von der Europäischen Kommission genehmigten Evaluierungsplanes evaluieren. Die Bundesregierung unterrichtet den Deu...



		§ 15

		Anwendungsregelung

		(1) Das Gesetz ist im Fall eines Beschlusses der Europäischen Kommission gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a AGVO ununterbrochen bis zum Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen der AGVO oder eines Rechtsaktes, der an die Stelle der AGVO tritt, anwen...

		(2) Das Bundesministerium der Finanzen hat

		1. den Beschluss der Europäischen Kommission gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a AGVO sowie

		2. den Tag des Wegfalls der Freistellungsvoraussetzungen







		Artikel 2

		Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023]

		Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht werden die Überschrift zu Abschnitt XVI und die Angaben zu den §§ 123 bis 126 gestrichen.

		2. Die Überschrift zu Abschnitt XVI wird gestrichen.

		3. Die §§ 123 bis 126 werden aufgehoben.





		Artikel 3

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 6 wird wie folgt geändert:

		2. In § 7g Absatz 5 wird die Angabe „20 Prozent“ durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt.

		3. In § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2“ durch die Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2 oder 4“ ersetzt.

		4. § 19 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		5. § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		6. § 24a Satz 5 wird wie folgt gefasst:

		7. § 34a wird wie folgt gefasst:

		„§ 34a

		Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne

		(1) Sind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3) im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist die Einkommensteuer für diese Gewin...

		(2) Der nicht entnommene Gewinn des Betriebs oder Mitunternehmeranteils ist der nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelte Gewinn vermindert um den positiven Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres vermehrt um die Gewerbesteuer des Wi...

		(3) Der Begünstigungsbetrag ist der im Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 Satz 1 auf Antrag begünstigte Gewinn. Der Begünstigungsbetrag des Veranlagungszeitraums, vermindert um die darauf entfallende Steuerbelastung nach Absatz 1 und den darauf entfal...

		(4) Die positive Differenz zwischen dem nicht entnommenen Gewinn im Sinne des Absatzes 2 des Wirtschaftsjahres und dem Begünstigungsbetrag im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 ist der nachversteuerungsfreie Entnahmebetrag. Der nachversteuerungsfreie Entnahm...

		(5) Soweit der positive Saldo aus Entnahmen und Einlagen im Wirtschaftsjahr den Gewinn nach § 4 Absatz 1 oder § 5 übersteigt, mindert sich in diesem Umfang das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen (verbrauchtes nachversteuerungsfreies Entnahmevolumen).

		(6) Übersteigt der positive Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres bei einem Betrieb oder Mitunternehmeranteil den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelten Gewinn und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen im Sinne des Absatze...

		(7) Die Übertragung oder Überführung eines Wirtschaftsguts nach § 6 Absatz 5 Satz 1 bis 3 führt unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 zur Nachversteuerung. Eine Nachversteuerung findet nicht statt, wenn der Steuerpflichtige beantragt, den nachverst...

		(8) Eine Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags nach Absatz 6 ist durchzuführen

		(9) In den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils nach § 6 Absatz 3 hat der Rechtsnachfolger den nachversteuerungspflichtigen Betrag und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen des Rechtsvorgängers fortzufü...

		(10) Negative Einkünfte dürfen nicht mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie dürfen insoweit auch nicht nach § 10d abgezogen werden.

		(11) Zuständig für den Erlass der Feststellungsbescheide über den nachversteuerungspflichtigen Betrag und das nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen ist das für die Einkommensbesteuerung zuständige Finanzamt. Die Feststellungsbescheide können nur inso...

		(12) Sind Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgabenordnung gesondert festzustellen, können auch die Höhe der Entnahmen und Einlagen sowie weiter...

		(13) Der Bescheid über die gesonderte Feststellung des nachversteuerungspflichtigen Betrags und des nachversteuerungsfreien Entnahmevolumens ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige einen Antrag nach Absatz 1 stellt oder...





		8. § 37 wird wie folgt geändert:

		9. § 50c wird wie folgt geändert:

		10. § 52 wird wie folgt geändert:

		„(26a) § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 24a Satz 5 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind bei Steuerabzug vom Arbeitslohn erstmals ab dem 1. Janu...







		Artikel 4

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024]

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 4k folgende Angabe eingefügt:

		2. § 3 wird wie folgt geändert:

		3. § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12 wird wie folgt gefasst:

		4. In § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 wird die Angabe „35 Euro“ durch die Angabe „50 Euro“ ersetzt.

		5. § 4h wird wie folgt geändert:

		„(2) Absatz 1 Satz 1 ist nur anzuwenden, soweit die Nettozinsaufwendungen drei Millionen Euro übersteigen. Gleichartige Betriebe, die unter der einheitlichen Leitung einer Person oder Personengruppe stehen oder auf deren Leitung jeweils dieselbe Perso...

		„(6) Zinsaufwendungen oder Zinserträge aus Darlehen, die zur Finanzierung langfristiger öffentlicher Infrastrukturprojekte verwendet und auf Grund von allgemeinen Förderbedingungen vergeben werden, stellen keine Zinsaufwendungen oder Zinserträge im Si...



		6. Nach § 4k wird folgender § 4l eingefügt:

		„§ 4l

		Zinshöhenschranke

		Zinsaufwendungen sind nicht abziehbar, soweit diese auf einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz beruhen. Höchstsatz ist der um zwei Prozentpunkte erhöhte Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; weist der Steuerpflichtige nach, dass...





		7. § 9 Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geändert:

		8. § 10a wird wie folgt geändert:

		9. § 10d wird wie folgt geändert:

		„(1) Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu einem Betrag von 10 Millionen Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, bis zu einem Betrag von 20 Mill...

		„(2) Nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die nicht nach Absatz 1 abgezogen worden sind, sind in den folgenden Veranlagungszeiträumen vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustvortra...



		10. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 wird die Angabe „110 Euro“ durch die Angabe „150 Euro“ ersetzt.

		11. In § 19a Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „sind für die zu besteuernden Arbeitslöhne § 34 Absatz 1 und § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 entsprechend anzuwenden“ durch die Wörter „ist für die zu besteuernden Arbeitslöhne § 34 Absatz 1 entsprechend anz...

		12. In § 23 Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „600 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ ersetzt.

		13. § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgehoben.

		14. In § 40b Absatz 3 werden die Wörter „und der Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Beiträge nach Abzug der Versicherungsteuer durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt“ gestrichen.

		15. § 42b Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

		16. In § 46 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „für einen sonstigen Bezug im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 nach § 39b Absatz 3 Satz 9 oder“ gestrichen.

		17. In § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt:

		18. § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geändert:

		19. § 52 wird wie folgt geändert:

		„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ist für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 anzuwenden. § 10d Absatz 1 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I...



		20. § 89 wird wie folgt geändert:

		21. In § 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.





		Artikel 5

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2028]

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 10d Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

		(2) „ Nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die nicht nach Absatz 1 abgezogen worden sind, sind in den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 10 Millionen Euro unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 Prozent des ...



		2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt:





		Artikel 6

		Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung [TnV]

		In § 56 Satz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) geändert worden ist, werden nach dem Wort „Ver...



		Artikel 7

		Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2025]

		Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 50 wird wie folgt geändert:

		2. Nach § 84 Absatz 2d wird folgender Absatz 2e eingefügt:

		„(2e) § 50 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Zuwendungen anzuwenden, die dem Zuwendungsempfänger nach dem 31 Dezember 2024 zufließen.“







		Artikel 8

		Änderung des Umwandlungssteuergesetzes [TnV]

		Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		2. Dem § 27 wird folgender Absatz 19 wird angefügt:

		„(19) § 15 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das...







		Artikel 9

		Änderung der Abgabenordnung [TnV]

		Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt:

		„§ 89b

		Internationale Risikobewertungsverfahren

		(1) Soweit in einem internationalen Risikobewertungsverfahren nach Absatz 2 das Risiko eines Steuerausfalls unter Beibehaltung der erklärten oder im Rahmen des internationalen Risikobewertungsverfahrens angepassten Angaben in Bezug auf die bewerteten ...

		(2) Ein internationales Risikobewertungsverfahren ist eine gemeinsame Einschätzung von steuerlichen Risiken von bereits verwirklichten Sachverhalten mit einem oder mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in einem auf Kooperation und Transparenz angelegt...

		(3) Ein internationales Risikobewertungsverfahren kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen bei dem für seine Besteuerung nach dem Einkommen zuständigen Finanzamt oder auf Anregung eines anderen Staates oder Hoheitsgebiet...

		(4) Die Durchführung eines internationalen Risikobewertungsverfahrens ist ausgeschlossen, wenn aufgrund der bestehenden Erfahrungen, insbesondere bei Außenprüfungen, bei dem betroffenen Steuerpflichtigen und den seiner Unternehmensgruppe angehörigen U...

		(5) Über das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 4, ob ein internationales Risikobewertungsverfahrens erfolgen kann, und die Einleitung des Verfahrens ist der Antragsteller unverbindlich zu informieren, insbesondere über die teilnehmenden Staaten und Hoh...

		(6) Die Bewertung nach Absatz 2, einschließlich ihres Ergebnisses, wird mit den an dem internationalen Risikobewertungsverfahren beteiligten Staaten oder Hoheitsgebieten abgestimmt. Es soll ein Risikobewertungsbericht erstellt werden, der

		(7) Über den Eingang eines Antrags auf ein internationales Risikobewertungsverfahren ist das Bundeszentralamt für Steuern unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Geht beim Bundeszentralamt für Steuern eine Anregung eines anderen Staates oder Hoheitsgebiet...





		3. In § 102 Absatz 4 Satz 3 werden nach den Wörtern „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9“ die Wörter „und § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8“ eingefügt.

		4. § 117 wird wie folgt geändert:

		„(6) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt nicht, soweit seine Anwendung der Inanspruchnahme oder der Leistung der zwischenstaatlichen Amtshilfe entgegensteht; die Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses bleibt unberührt.“



		5. Nach § 117d wird folgender § 117e eingefügt:

		„§ 117e

		Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten

		(1) Die Finanzbehörden können im Verhältnis zu Staaten und Hoheitsgebieten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind (Drittstaaten), in entsprechender Anwendung von § 2 Absatz 2 und 13, § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie §§ 10 ...

		(2) Abweichend von

		(3) Hinsichtlich der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union sowie den Verbrauch- und Verkehrssteuern kann das Zollkriminalamt als Zentralstelle gemäß § 3 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 Zollfahndungsdienstgesetz e...





		6. Nach § 138 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt:

		„(1c) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben Ausnahmen von der Verpflichtung zur Anzeige einer Erwerbstätigkeit nach Absatz 1 un...



		7. § 138a Absatz 8 wird aufgehoben.

		8. In § 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b werden die Wörter „wirtschaftlichen Eigentümer“ durch die Wörter „wirtschaftlich Berechtigten“ ersetzt.

		9. § 138f wird wie folgt geändert:

		10. § 138i wird wie folgt geändert:

		„(2) Soweit von nach § 138n mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen im Sinne des § 138l Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehörden oder Gemeinden verwaltet werden, teilt das Bundeszentralamt für Steuern den für die Nutzer z...



		11. § 138j wird wie folgt geändert:

		„§ 138j

		Auswertung der Mitteilungen über Steuergestaltungen“.

		„(3a) Soweit von nach den §§ 138m und 138n mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von Finanzbehörden der Länder oder von Gemeinden verwaltet werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern den für die Nutzer zustä...





		12. § 138k wird wie folgt geändert:

		„§ 138k

		Angabe der Steuergestaltung in der Steuererklärung“.

		„(2) Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 verwirklicht, gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die vom Bundeszentralamt für Steuern zugeteilte DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer anzugeb...





		13. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l bis 138n eingefügt:

		„§ 138l

		Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen

		(1) Innerstaatliche Steuergestaltungen im Sinne des Absatzes 2 sind dem Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe der §§ 138m und 138n mitzuteilen.



		§ 138m

		Zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichteter Personenkreis

		(1) Zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 ist der Intermediär im Sinne von § 138d Absatz 1 verpflichtet, wenn er im Geltungsbereich dieses Gesetzes



		§ 138n

		Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen

		(1) Die innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne von § 138l Absatz 2 ist dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. Die Übermittlung der Angaben nach Absatz 2 hat ...





		14. Nach § 194 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

		„(1a) Das Ergebnis eines internationalen Risikobewertungsverfahrens nach § 89b und die bei dessen Durchführung erlangten Erkenntnisse, die nicht im Risikobewertungsbericht nach § 89b Absatz 6 enthalten sind, sollen bei der Bestimmung des sachlichen Um...



		15. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „Die Verjährung ist gehemmt,“ durch die Wörter „Die Verjährungsfrist läuft nicht ab,“ ersetzt.

		16. Dem § 237 wird folgender Absatz 6 angefügt:

		„(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für festgesetzte Haftungsansprüche entsprechend, soweit sich die Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende Steuervergütungen erstreckt.“



		17. § 379 wird wie folgt geändert:





		Artikel 10

		Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2024]

		Die Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. § 2a wird wie folgt geändert:

		3. Nach § 14 werden die folgenden §§ 14a und 14b eingefügt:

		„§ 14a

		Personenvereinigungen

		(1) Personenvereinigungen im Sinne dieses Gesetzes und der Steuergesetze sind Personenzusammenschlüsse ohne Rechtspersönlichkeit zur Verfolgung eines gesetzlich zulässigen Zwecks.

		(2) Rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere

		(3) Nicht rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere

		(4) Auf nicht rechtsfähige Gesellschaften (§ 740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sind die für nicht rechtsfähige Personenvereinigungen geltenden Vorschriften mit Ausnahme des § 267 Absatz 1 Satz 1 sinngemäß anzuwenden.



		§ 14b

		Körperschaften mit Sitz im Ausland

		(1) Ist eine Körperschaft mit Sitz (§ 11) im Ausland und Ort der Geschäftsleitung (§ 10) im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach dem Recht des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, rechtsfähig, sind Verwaltungsakte an sie zu richten, soweit sie nach den...

		(2) Auf Körperschaften im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 sind die für juristische Personen geltenden Regelungen der §§ 34 und 79 entsprechend anzuwenden.

		(3) Für die Vollstreckung in das Vermögen einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 genügt ein an sie gerichteter vollstreckbarer Verwaltungsakt.

		(4) Die Anteilseigner einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 haften für die von der Körperschaft geschuldeten Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis unbeschränkt.“





		4. In § 31a Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2“ durch die Wörter „des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2“ ersetzt.

		5. § 34 wird wie folgt geändert:

		6. § 39 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

		7. § 60b wird wie folgt geändert:

		„(1) Das Bundeszentralamt für Steuern führt ein Register, in dem Körperschaften und juristische Personen des öffentlichen Rechts geführt werden, an die steuerbegünstigt Zuwendungen nach den §§ 10b, 34g des Einkommensteuergesetzes geleistet werden könn...

		„(2) Im Zuwendungsempfängerregister speichert das Bundeszentralamt für Steuern zu Zwecken des Sonderausgabenabzugs nach § 10b des Einkommensteuergesetzes automatisiert folgende Daten:

		„(5) Die im Zuwendungsempfängerregister Geführten können Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen nach Absatz 2 Nummer 10 mit Hilfe eines amtlich vorgeschriebenen Datensatzes durch Datenfernübertragung bewirken.“



		8. § 79 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

		9. § 93 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:

		10. § 138 wird wie folgt geändert:

		11. In § 138d Absatz 5 werden die Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das Wort „Personenvereinigung“ ersetzt.

		12. In § 138l Absatz 4 werden die Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das Wort „Personenvereinigung“ ersetzt.

		13. § 139c wird wie folgt geändert:

		14. § 141 Absatz 1 Satz 1 d wird wie folgt geändert:

		15. In § 146a Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Bundesministerium des Innern und für Heimat und dem Bundesministerium für Wirtsch...

		16. § 147a wird wie folgt geändert:

		17. § 152 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		18. § 181 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

		19. § 183 wird wie folgt gefasst:

		„§ 183

		Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung gegenüber rechtsfähigen Personenvereinigungen

		(1) Sind mehrere Personen am Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung als Gesellschafter oder Gemeinschafter beteiligt (Feststellungsbeteiligte) und bilden sie eine rechtsfähige Personenvereinigung, sind alle Verwaltungsakte und Mitte...

		(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,

		(3) Ist nach Absatz 2 Satz 1 Einzelbekanntgabe erforderlich, so sind dem Feststellungsbeteiligten





		20. Nach § 183 wird folgender neuer § 183a eingefügt:

		„§ 183a

		Empfangsbevollmächtigte bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen

		(1) Bilden die Feststellungsbeteiligten keine rechtsfähige Personenvereinigung, so sollen sie einen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellen, der ermächtigt ist, für sie alle Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang zu nehmen, die nach diese...

		(2) Absatz 1 ist insoweit nicht anzuwenden, als der Finanzbehörde bekannt ist, dass

		(3) Ist nach Absatz 2 Einzelbekanntgabe erforderlich, gilt § 183 Absatz 3 entsprechend.

		(4) Wird eine wirtschaftliche Einheit





		21. § 267 wird wie folgt gefasst:

		„§ 267

		Vollstreckungsverfahren gegen Personenvereinigungen

		(1) Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, die als solche steuerpflichtig sind, genügt für die Vollstreckung in deren Vermögen ein vollstreckbarer Verwaltungsakt gegen die Personenvereinigung. Dies gilt entsprechend für Zweckvermögen und sonst...

		(2) Hat eine nicht rechtsfähige Personenvereinigung nachträglich Rechtsfähigkeit erlangt, so kann auch aus einem Verwaltungsakt vollstreckt werden, der vor diesem Zeitpunkt wirksam geworden ist.“





		22. § 284 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		23. § 352 wird wie folgt gefasst:

		„§ 352

		Einspruchsbefugnis bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung

		(1) Gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen können Einspruch einlegen:

		(2) Einspruchsbefugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der gemeinsame Empfangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 oder des § 6 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen na...









		Artikel 11

		Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2025]

		In § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „den Einheitswert oder“ gestrichen.



		Artikel 12

		Weitere Änderung der Abgabenordnung [1.1.2027]

		§ 146a Absatz 4 der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

		„(4) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne des Absatzes 1 erfasst, hat dem nach den §§ 18 bis 20 zuständigen Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz du...





		Artikel 13

		Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]

		Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Dem § 14 wird folgender Absatz 7 angefügt:

		„(7) § 230 Absatz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] noch nicht abgelaufenen Verjährungsfristen.“



		2. Dem § 15 wird folgender Absatz 17 angefügt:

		„(17) § 237 Absatz 6 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle Haftungsansprüche, die nach dem 31. Dezember 2023 entstehen.“



		3. Dem § 33 werden die folgenden Absätze 7 und 8 angefügt:

		„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die §§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung sind ab dem 1. Januar 2025 in allen Fällen anzuwenden, in denen das nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnun...

		(8) Wurde der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestaltung nach dem … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] und vor dem 31. Januar 2025 umgesetzt, ist die Mitteilung abweichend von § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnu...







		Artikel 14

		Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [1.1.2024]

		Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 19 wird wie folgt gefasst:

		„§ 19

		Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger

		(1) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nich...

		(2) Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2016 ...

		(3) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nich...

		(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist auf Gewinne der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht er...





		2. Folgende §§ 39 und 40 werden angefügt:

		„§ 39

		Aufbewahrungsfristen bestimmter Steuerpflichtiger

		§ 147a Absatz 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden. Soweit Steuerpflichtige die Voraussetzungen des § 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der bis zum 31. Dezem...



		§ 40

		Übergangs- und Anwendungsbestimmungen anlässlich der steuerverfahrensrechtlichen Umsetzung der Reform des Personengesellschaftsrechts

		(1) § 152 Absatz 4 Satz 3 und § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 4 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung sind erstmals auf Feststellungserklärungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 einzureichen sind; eine Verlängerung...

		(2) Wird die Feststellungserklärung für eine rechtsfähige Personenvereinigung nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Januar 2026 durch eine Person im Sinne des § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 4 der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 gel...

		(3) Bei einer rechtsfähigen Personenvereinigung können Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach der Abgabenordnung und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Ja...

		(4) Wird gegen einen vor dem 1. Januar 2024 wirksam gewordenen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen Einspruch eingelegt, bestimmt sich die Einspruchsbefugnis nach § 352 der Abgabenordnung in der am 31. ...

		(5) Wurde über das Vermögen einer Personenvereinigung vor dem 1. Januar 2024 das Insolvenzverfahren eröffnet, sind für Feststellungszeiträume und Feststellungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2024 § 152 Absatz 4 Satz 3, § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, § 1...









		Artikel 15

		Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [1.1.2025]

		Artikel 97 § 10b Satz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:



		Artikel 16

		Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [1.1.2027]

		Dem Artikel 97 § 30 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:

		„(4) § 146a Absatz 4 der Abgabenordnung in der Fassung vom 1. Januar 2027 gilt für zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen, die nach dem 31. Dezember 2026 angeschafft, in Betrieb oder außer Betrieb genommen wurden. Für elektronische Aufzeich...





		Artikel 17

		Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]

		Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 5 wird wie folgt geändert:

		2. In § 21a Absatz 5 wird die Angabe „grenzüberschreitende“ gestrichen.





		Artikel 18

		Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2024]

		§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 17 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

		2. Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

		3. Buchstabe c wird aufgehoben.

		4. Die Buchstaben d und e werden die neuen Buchstaben c und d.

		5. Der neue Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

		6. Buchstabe f wird durch folgenden Buchstaben e ersetzt:





		Artikel 19

		Änderung der Finanzgerichtsordnung [1.1.2024]

		§ 48 der Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 13 Absatz 3 des Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, wird wie folgt ge...

		„§ 48

		(1) Gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen können Klage einlegen:

		(2) Klagebefugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der gemeinsame Empfangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung oder des § 6 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerung...







		Artikel 20

		Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV]

		Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 1a wird wie folgt geändert:

		2. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 wird die Angabe „20 Prozent“ durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt.

		3. Dem § 32 wird folgender Absatz 6 angefügt:

		„(6) Ist die Körperschaftsteuer des Gläubigers für Kapitalerträge im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes nach Absatz 1 abgegolten, wird dem Gläubiger der Kapitalerträge auf Antrag die einbehaltene und abgeführte Kapitalertrags...



		4. § 34 wird wie folgt geändert:

		„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in der Fassung des Artikels 20 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.“

		„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fassung des Artikels 20 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen anzuwenden.“







		Artikel 21

		Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [1.1.2024]

		Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 20 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst:

		2. § 1 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

		3. § 3 wird wie folgt geändert:

		„§ 3

		Abgrenzung der Steuerpflicht bei Personenvereinigungen und nicht rechtsfähigen Vermögensmassen sowie bei Realgemeinden“.

		„(1) Personenvereinigungen, nicht rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen sind körperschaftsteuerpflichtig, wenn ihr Einkommen weder nach diesem Gesetz noch nach dem Einkommensteuergesetz unmittelbar bei einem anderen Steuerpflicht...





		4. § 8 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

		„(5) Bei Körperschaften und Personenvereinigungen bleiben für die Ermittlung des Einkommens Beiträge, die auf Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz.“



		5. § 8a wird wie folgt geändert:

		6. In § 34 Absatz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2022“ durch die Angabe „Veranlagungszeitraum 2024“ ersetzt.





		Artikel 22

		Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV]

		Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b wird die Angabe „10 Prozent“ durch die Angabe „20 Prozent“ ersetzt.

		2. Nach § 36 Absatz 4a wird folgender Absatz 4b angefügt:

		„(4b) § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b in der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden.“







		Artikel 23

		Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes [1.1.2024]

		Das Gewerbesteuergesetz das zuletzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Vereine“ durch die Wörter „Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt.

		2. § 7b Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

		„(2) Der nach Anwendung des § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes verbleibende geminderte Sanierungsertrag im Sinne des § 3a Absatz 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mindert nacheinander



		3. § 10a wird wie folgt gefasst:

		„§ 10a

		Gewerbeverlust

		Der maßgebende Gewerbeertrag wird um die Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume nach den Vorschriften der §§ 7 bis 10 ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei d...









		Artikel 24

		Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes [1.1.2028]

		Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 23 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 7b Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

		„(2) Der nach Anwendung des § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes verbleibende geminderte Sanierungsertrag im Sinne des § 3a Absatz 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mindert nacheinander



		2. § 10a wird wie folgt gefasst:

		„§ 10a

		Gewerbeverlust

		Der maßgebende Gewerbeertrag wird bis zu einem Betrag in Höhe von 10 Millionen Euro um die Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume nach den Vorschriften der §§ 7 bis 10...





		3. § 36 wird wie folgt geändert:

		„(3b) § 7b Absatz 2 in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“







		Artikel 25

		Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV]

		§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt ...

		1. In Satz 3 werden nach den Wörtern „im Rahmen eines“ die Wörter „in den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung bezeichneten“ eingefügt und nach dem Wort „verwirklicht“ das Komma durch einen Punkt ersetzt.

		2. Folgender Satz 4 wird angefügt:





		Artikel 26

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2024]

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 4 wird wie folgt geändert:

		2. § 13b Absatz 5 Satz 8 wird wie folgt gefasst:

		3. § 18 wird wie folgt geändert:

		4. § 19 wird wie folgt geändert:

		„(2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zum Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres erklären, dass er auf die Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. Die Erklärung bindet den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderja...



		5. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ ersetzt.

		6. In § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 wird jeweils die Angabe „9,0“ durch die Angabe „8,4“ ersetzt.

		7. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt:

		„(38) Die §§ 18 und 19 in der Fassung des Artikels 26 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 202...







		Artikel 27

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2025]

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 26 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 14 wird wie folgt geändert:

		„(2) Führt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, ist er berechtigt, eine Rechnung auszustellen. In den folgenden Fällen ist er zur Ausstellung einer Rechnung verpflichtet, wenn der Umsatz nicht nach...

		(3) Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen gewährleistet werden. Echtheit der Herkunft bedeutet die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers. Unversehrtheit des Inhalts bedeutet, da...



		2. In § 14a Absatz 1 Satz 1 und 4 werden jeweils die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 4“ ersetzt.

		3. § 14b Absatz 1 wird wie folgt geändert:

		4. In § 26a Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 oder Nummer 3 Satz 2“ ersetzt.

		5. Dem § 27 wird folgender Absatz 39 angefügt:

		„(39) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 2 kann eine Rechnung



		6. In § 27b Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 14 Absatz 1 Satz 8“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 1 Satz 3 und sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen Format“ ersetzt.





		Artikel 28

		Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2025]

		Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2432) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Dem § 33 wird folgender Satz angefügt:

		2. Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:





		Artikel 29

		Änderung des Investmentsteuergesetzes [1.1.2024]

		Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 2 wird wie folgt geändert:

		„(9a) Eine Immobilie ist für die Zwecke der Immobilienfondsquote und der Auslandsimmobilienfondsquote nicht als Immobilie anzusetzen, wenn die Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung oder aus der Veräußerung der Immobilie keiner Besteuerung unte...



		2. Nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:

		3. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

		4. In § 26 Nummer 7a Satz 2 Satzteil nach Buchstabe b werden die Wörter „erhöht sich die Grenze des Satzes auf 10 Prozent“ durch die Wörter „erhöht sich die Grenze des Satzes auf 20 Prozent“ ersetzt.

		5. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

		6. Dem § 57 wird folgender Absatz 8 angefügt:

		„(8) Ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden sind:







		Artikel 30

		Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2020]

		§ 17 des Forschungszulagengesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

		„(3) Die Daten dürfen durch die Bescheinigungsstelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) sowie durch die mit der Evaluie...







		Artikel 31

		Weitere Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2024]

		Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt durch Artikel 30 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 3 wird wie folgt geändert:

		„(3a) Zu den förderfähigen Aufwendungen eines nach dem 31. Dezember 2023 beginnenden Wirtschaftsjahres gehört auch der Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens, der auf die sich na...

		„(5) Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der Absätze 1 bis 4. Die Bemessungsgrundlage beträgt höchstens für



		2. In § 4 Absatz 1 Satz 2 und § 5 Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 3 Absatz 3 und 4“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt.

		3. § 6 wird wie folgt gefasst:

		„§ 6

		Bescheinigung

		(1) Grundlage für die Festsetzung der Forschungszulage ist für jedes im Antrag nach § 5 aufgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Anspruchsberechtigten eine Bescheinigung der Bescheinigungsstelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 der Verordn...

		(2) Die Bescheinigung muss für jedes im Antrag nach § 5 aufgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gesondert die Feststellung enthalten, dass die Voraussetzungen des § 2 vorliegen. Die Feststellung ist zu begründen.

		(3) Soweit im Antrag nach § 5 auch förderfähige Aufwendungen im Sinne des § 3 Absatz 3a geltend gemacht werden, muss die Bescheinigung auch die Feststellung enthalten, dass das jeweilige Wirtschaftsgut für die Durchführung des begünstigten Forschungs-...

		(4) Die Bescheinigung ist nach einem vom Bundesministerium der Finanzen in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Bundesministerium für Bildung und For...

		(5) Die erste Bescheinigung für ein Wirtschaftsjahr ist für den Antragsteller vorbehaltlich des Satzes 2 gebührenfrei. Im Fall weiterer Anträge auf Bescheinigung für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben desselben Wirtschaftsjahres können ab der Ausste...





		4. § 9 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

		5. Nach § 10 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

		„(2a) Soweit im Zeitpunkt der Festsetzung der Forschungszulage die Steuererklärung für die nächste erstmalige Festsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuer nicht im Finanzamt vorliegt und die Vorauszahlungen nach § 37 Absatz 3 Satz 3 des Einkomme...







		Artikel 32

		Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [TnV]

		In § 20 Absatz 7 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2947) geändert worden ist, wird die Angab...



		Artikel 33

		Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [1.1.2024]

		Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 32 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 2 folgende Angabe eingefügt:

		2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

		„§ 2a

		Rechtsfähige Personengesellschaft

		Rechtsfähige Personengesellschaften (§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung) gelten für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer als Gesamthand und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen. Bei einem Erwerb nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 durch ei...





		3. In § 10 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „Personengesellschaft oder einer anderen Gesamthandsgemeinschaft“ durch das Wort „Personenvereinigung“ ersetzt.

		4. In § 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe d werden die Wörter „zum gesamthänderisch gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft“ durch die Wörter „zum Betriebsvermögen im Sinne des § 97 Absatz 1a Nummer 1 des Bewertungsgesetzes einer P...

		5. In § 18 Satz 1 werden nach dem Wort „Personenvereinigungen“ die Wörter „und rechtsfähige Vereine“ eingefügt.





		Artikel 34

		Änderung des Bewertungsgesetzes [1.1.2024]

		Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 97 Absatz 2 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Vereinen“ durch die Wörter „Vereinen ohne Rechtspersönlichkeit, den nicht rechtsfähigen“ ersetzt.

		2. Nach § 153 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

		3. In § 154 Absatz 3 werden die Wörter „§ 183 der Abgabenordnung“ durch die Wörter „§ 183a der Abgabenordnung“ ersetzt.





		Artikel 35

		Änderung des Bodenschätzungsgesetzes [1.1.2024]

		Das Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 12 Satz 2 werden nach dem Wort „Einheitswerten“ die Wörter „oder Grundsteuerwerten“ eingefügt und werden die Wörter „§§ 180 bis 183 der Abgabenordnung“ durch die Wörter „§§ 180 bis 183a der Abgabenordnung“ ersetzt.

		2. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

		„(4) Die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung soll zu den üblichen Dienstzeiten in den Räumen des Finanzamts stattfinden. Sie kann auch durch Veröffentlichung auf der Internetseite des Finanzamts oder der obersten Finanzbehörde des Landes erf...







		Artikel 36

		Weitere Änderung des Bodenschätzungsgesetzes [1.1.2025]

		In § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 35 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „Einheitswerten oder“ gestrichen.



		Artikel 37

		Änderung des Handelsgesetzbuchs [1.1.2024]

		Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 8b Absatz 2 Nummer 12 werden nach dem Wort „Genossenschafts-“ ein Komma und das Wort „Gesellschafts-“ eingefügt.

		2. In § 241a Satz 1 werden die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ und die Angabe „60 000“ durch die Angabe „80 000“ ersetzt.





		Artikel 38

		Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch [1.1.2024]

		Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 7 Absatz 7 des Gesetzes vom 31. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ...

		„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt

		Übergangsvorschrift zum …

		Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit Zählbezeichnung]

		§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel … Absatz 1] 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist erstmals auf das nach dem 31. Dezember 2023 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. § ...









		Artikel 39

		Änderung des Generationenkapitalgesetzes [1.11.2023]

		Dem § 7 des Generationenkapitalgesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes]), wird folgender Absatz 4 angefügt:

		„(4) Die Stiftung unterliegt nicht der Körperschaftsteuer oder der Gewerbesteuer. Die Errichtung der Stiftung sowie Zuwendungen an die Stiftung unterliegen nicht der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Zahlungen und Leistungen der Stiftung unterliegen kei...





		Artikel 40

		Änderung des EU-Amtshilfegesetzes [TnV]

		Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 12 folgende Angabe eingefügt:

		2. Dem § 2 wird folgender Absatz angefügt:

		„(13) Behördliche Ermittlungen im Sinne dieses Gesetzes sind alle Maßnahmen, die zum Ziel haben, den für die Besteuerung relevanten Sachverhalt aufzuklären, und die ausgeübt werden



		3. § 3 wird wie folgt geändert:

		„(2) Zentrales Verbindungsbüro im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Amtshilferichtlinie ist in den Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes das Bundeszentralamt für Steuern. Das Bundesministerium der Finanzen kann du...

		„(3a) Sind gleichzeitige oder gemeinsame Prüfungen vereinbart, benennt das zentrale Verbindungsbüro die für die behördlichen Ermittlungen zuständigen Amtsträger der Bundes- und Landesfinanzbehörden für den jeweiligen Einzelfall als zuständige Bedienst...



		4. § 4 wird wie folgt geändert:

		„(3) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt keine Informationen, wenn

		(4) Das zentrale Verbindungsbüro kann die Übermittlung von Informationen ablehnen, wenn



		5. In § 7 Absatz 14a Satz 1 wird die Angabe „§ 12“ durch die Angabe „§ 13“ ersetzt.

		6. § 10 wird wie folgt geändert:

		7. § 12 wird wie folgt gefasst:

		„§ 12

		Gleichzeitige Prüfung

		(1) Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörde kann das zentrale Verbindungsbüro einen anderen Mitgliedstaat oder mehrere andere Mitgliedstaaten ersuchen, eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Das zentrale Verbindungsbüro kann von einem anderen M...

		(2) Eine gleichzeitige Prüfung im Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden Behörde eines anderen Mitgliedstaats im jeweils eigenen Hoheitsgebiet in Bezug auf eine Per...

		(3) Das zentrale Verbindungsbüro benennt einen seiner Bediensteten, der für die Beaufsichtigung und die Koordinierung der gleichzeitigen Prüfung verantwortlich ist.

		(4) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 bestimmt die zuständige Finanzbehörde, für welche Person oder welche Personen eine gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden soll, begründet die Auswahl und gibt den Zeitraum an, in dem die gleichzeitige Prüfung durch...

		(5) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 entscheidet die Finanzbehörde, ob sie an der gleichzeitigen Prüfung teilnehmen wird. Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem anderen Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens das Einverständnis ode...

		(6) Die inländische Person, auf die sich die gleichzeitige Prüfung bezieht, wird durch das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich über die Durchführung der gleichzeitigen Prüfung informiert, sobald das Einverständnis in den Fällen des Absatzes 3 von de...

		(7) Eine Anhörung der Beteiligten gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung ist nicht erforderlich.“





		8. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:

		„§ 12a

		Gemeinsame Prüfung

		(1) Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörden kann das zentrale Verbindungsbüro einen oder mehrere Mitgliedstaaten ersuchen, eine gemeinsame Prüfung durchzuführen. Das zentrale Verbindungsbüro kann von einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten um...

		(2) Eine gemeinsame Prüfung im Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden Behörde eines anderen Mitgliedstaats in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsam...

		(3) Über die Einzelheiten der gemeinsamen Prüfung treffen die beteiligten Behörden mit der entsprechenden Behörde des anderen Mitgliedstaats eine Vereinbarung. Die Vereinbarung umfasst zumindest eine Regelung bezüglich der verwendeten Sprache; § 87 de...

		(4) Die beteiligten Behörden bemühen sich, sich mit der entsprechenden Behörde des anderen Mitgliedstaats über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand der gemeinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie eine einvernehmliche steuerliche Würdigung i...

		(5) Die inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezieht, ist innerhalb von 60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 durch die zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsam...









		Artikel 41

		Folgeänderungen [TnV]

		(1) In § 14a Satz 1, § 259 Absatz 1 Satz 1, § 378 Absatz 4 Satz 1 und § 387 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), da...

		(2) In § 707d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerliches Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist,...

		(3) Artikel 38 Nummer 1, Artikel 60 Nummer 14, Artikel 77 Nummer 4 Buchstabe b, Artikel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f, Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 Buchstabe b und Artikel 92 Nummer 4 des Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgeset...



		Artikel 42

		Folgeänderungen [1.1.2024]

		(1) In § 7 Absatz 3 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 183 der Abgabenordnung““ durch die W...

		(2) Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) wird gestrichen.

		(3) Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), die zuletzt durch Artikel 7 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 8 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Verein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt.

		2. In § 25 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „nichtrechtsfähige Vereine“ durch die Wörter „Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt.



		(4) In § 1 Absatz 3 Nummer 1 des Umwandlungssteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften“ durch das Wort „Personengesellschaften“ ers...

		(5) In Nummer 8 der Anlage der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Eisenbahnverkehr vom 2. August 1977 (BGBl. I S. 1465), die zuletzt durch Artikel 5 Nummer 2 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) geändert word...

		(6) In § 15 Absatz 1 Satz 1 des Verkehrssicherstellungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1968 (BGBl. I S. 1082), das zuletzt durch Artikel 55 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist, wird das Wort „...

		(7) In § 6 Absatz 2 sowie § 8 Absatz 5 Satz 2 des Entschädigungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1658), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 920) geändert worden ist, werden die ...

		(8) In § 3 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 8 Satz 1 des Ausgleichsleistungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geänd...

		(9) In § 1 Absatz 2 des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) geändert worden ist, werden die Wörter „Gesellsc...

		(10) In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das zuletzt durch Artikel 41 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe „§ 125a“ durch die Angabe „§ 125“ e...

		(11) In § 715a Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, das zuletzt durch Artikel 41 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe „Satz 3“ gestrichen.

		(12) In § 9a Absatz 4 Satz 1 des Wohnungseigentumsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 160 des...

		(13) In § 311 Absatz 1 Satz 1 des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert worden ist, wird die Angabe „§§ 44“ durch die Angabe „...

		(14) In § 349 Absatz 3 Satz 3 des Lastenausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 1995 I S. 248), das zuletzt durch Artikel 211 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, werden...

		(15) In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa der Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geä...

		(16) Das Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 2 Absatz 18 Nummer 2 und Absatz 19 wird jeweils das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfähige Personengesellschaften“ ersetzt.

		2. § 5a wird wie folgt geändert:

		3. In § 13 Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfähiger Personengesellschaften“ ersetzt.



		(17) In § 138 Absatz 1 Satz 2 und § 161 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter „§ ...

		(18) In § 20 Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 des Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, wird nach dem Wort „Genossenschaftsre...



		Artikel 43

		Neubekanntmachung der Abgabenordnung [1.1.2024]

		Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 und am 1. Januar 2025 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.



		Artikel 44

		Inkrafttreten

		(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

		(2) Artikel 30 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

		(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

		(4) Artikel 39 tritt mit Wirkung vom 1. November 2023 in Kraft.

		(5) Die Artikel 4, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 42 und 43 treten am 1. Januar 2024 in Kraft.

		(6) Die Artikel 7, 11, 15, 27, 28 und 36 treten am 1. Januar 2025 in Kraft.

		(7) Die Artikel 12 und 16 treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

		(8) Die Artikel 5 und 24 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.
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Urteil vom 15. Februar 2023, XI R 24/22 (XI R 22/18)
Zum Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden Holding (Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil Finanzamt R vom
08.09.2022 - C-98/21)


ECLI:DE:BFH:2023:U.150223.XIR24.22.0


BFH XI. Senat


UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 S 1, EGRL 112/2006 Art 168 Buchst a, UStG VZ 2013


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 19. April 2018, Az: 5 K 285/16


Leitsätze


Einer Holdinggesellschaft ist der Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen zu versagen, die


- nicht in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit von der Holding erbrachten steuerpflichtigen
Dienstleistungen, sondern mit von ihr als Gesellschafterbeitrag geschuldeten unentgeltlichen Dienstleistungen stehen,


- nicht in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen der Holding, sondern mit den
Umsätzen Dritter (der Tochtergesellschaften) stehen,


- in den Preis der an die Tochtergesellschaften erbrachten steuerpflichtigen Umsätze keinen Eingang finden und


- nicht zu den allgemeinen Kostenelementen der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit der Holding gehören.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 19.04.2018 - 5 K 285/16
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH, deren Tätigkeit der Ankauf, die Verwaltung und die
Verwertung von eigenem Grundbesitz sowie die Projektierung, Sanierung und Erstellung von Bauvorhaben aller Art
ist. Gesellschafter waren im Jahr 2013 (Streitjahr) zu je 50 % A ��zugleich alleiniger Geschäftsführer�� und B.


1


Die Klägerin war als Kommanditistin an den Unternehmen X-KG und Y-KG beteiligt. Beide Gesellschaften
errichteten bestimmte Bauobjekte und veräußerten die einzelnen Wohneinheiten überwiegend umsatzsteuerfrei.


2


Die X-KG wurde 2006 in der Rechtsform einer GbR gegründet. Seit dem 31.10.2012 bestand sie in der Form einer
GmbH & Co. OHG mit der Klägerin und der Z-KG als Gesellschafter zu je 50 %. Mit Vertrag vom 31.01.2013
veräußerte die Z-KG nominell 44 % ihrer Beteiligung an die Klägerin. Außerdem wurde die Q Verwaltungs-GmbH
als weitere Gesellschafterin aufgenommen. Mit gleichem Vertrag wechselte die X-KG ihre Rechtsform in eine GmbH
& Co. KG mit der Q Verwaltungs-GmbH als Komplementärin und der Klägerin (nunmehr 94 % Anteile) und der Z-KG
(nunmehr 6 % Anteile) als Kommanditisten. Die Einlage der Klägerin betrug nach dem Gesellschaftsvertrag 940 €,
die der Z-KG 60 €. Die Q Verwaltungs-GmbH hatte keine Einlage zu erbringen und hielt keinen Kapitalanteil; sie war
nicht am Gewinn und Verlust beteiligt und besaß keine Stimmrechte. Geschäftsführer der Q Verwaltungs-GmbH


3
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waren B und C. An der Z-KG waren weder A noch B oder ihnen nahestehende Personen, sondern Fremdinvestoren
beteiligt.


Mit Ergänzungsvereinbarung vom 31.01.2013 zum Gesellschaftsvertrag der X-KG wurde vereinbart, dass die Z-KG
ein Aufgeld in Höhe von 600.000 € als Gesellschafterbeitrag zu leisten und die Klägerin unentgeltliche
Dienstleistungen für die von der X-KG erworbenen bzw. zu erwerbenden Gebäude zu erbringen habe. Diese
Dienstleistungen bestanden in Architektenleistungen, statischen Berechnungen, Planungen des Wärme- und
Schallschutzes, Planungen der Energieversorgung, Planungen von Kabel- und Telefonanschlüssen,
Generalunternehmer-Dienstleistungen ohne Lieferung der Materialien, Erschließungsdienstleistungen ohne
Lieferung der Materialien und externe Vertriebsdienstleistungen für die zu erstellenden Objekte 1 und 2. Der
Bruttogesamtverkehrswert dieser Dienstleistungen sollte mindestens … Mio. € betragen und damit mit dem von der
Z-KG zu erbringenden Aufgeld im gleichen Verhältnis stehen wie die Beteiligungen an der X-KG. Diese Leistungen
erbrachte die Klägerin teilweise mit eigenem Personal bzw. eigenen Geräten, teilweise mithilfe anderer
Unternehmen.


4


Mit weiterem Vertrag vom 31.01.2013 vereinbarten die Klägerin und die X-KG, dass die Klägerin im Zusammenhang
mit den Bauprojekten 1 und 2 zukünftig entgeltliche Geschäftsführungs- und Buchführungsleistungen für die X-KG
erbringt. Dazu gehörten die Einstellung und Entlassung von Personal, der Materialeinkauf, die Aufstellung des
Jahresabschlusses sowie die Wahrnehmung der steuerlichen Deklaration und Kommunikation gegenüber dem
Finanzamt. Ausdrücklich ausgenommen aus den vereinbarten Geschäftsführungsleistungen waren jene Leistungen,
die die Klägerin als Gesellschafterbeitrag zu leisten hatte.


5


Die Y-KG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 10.10.2012 gegründet. Komplementärin war die Q Verwaltungs-
GmbH. Die Klägerin und die X-KG beteiligten sich mit Kapitalanteilen von 24.500 € (Klägerin; entspricht 49 % der
Anteile) bzw. 25.500 € (X-KG; entspricht 51 % der Anteile) als Kommanditisten. Die Q Verwaltungs-GmbH hatte
keine Einlage zu erbringen und hielt keinen Kapitalanteil; sie war nicht am Gewinn und Verlust beteiligt und besaß
keine Stimmrechte. Mit Vertrag vom 10.04.2013 verkaufte die X-KG einen Kapitalanteil von 20.320 € an die
Klägerin (Beteiligung seitdem: 89,64 % der Anteile) und den restlichen Kapitalanteil an die E-GmbH, die
anschließend in P I GmbH umbenannt wurde. An der P I GmbH waren weder A noch B oder ihnen nahestehende
Personen, sondern Fremdinvestoren beteiligt.


6


Mit Ergänzungsvereinbarung vom 10.04.2013 wurde vereinbart, dass die P I GmbH ein Aufgeld in Höhe von
… Mio. € zu leisten und die Klägerin unentgeltliche Dienstleistungen für die von der Y-KG erworbenen bzw. zu
erwerbenden Gebäude zu erbringen habe. Diese Dienstleistungen (gleicher Art wie für die X-KG) bezogen sich auf
das Objekt 3. Der Bruttogesamtverkehrswert sollte mindestens … Mio. € betragen und damit mit dem von der
P I GmbH zu erbringenden Aufgeld im gleichen Verhältnis stehen wie die Beteiligungen an der Y-KG. Diese
Leistungen erbrachte die Klägerin teilweise mit eigenem Personal bzw. eigenen Geräten, teilweise mithilfe anderer
Unternehmen.


7


Mit weiterem Vertrag vom 10.04.2013 vereinbarten die Klägerin und die Y-KG, dass die Klägerin im Zusammenhang
mit dem Bauprojekt 3 zukünftig entgeltliche Geschäftsführungs- und Buchführungsleistungen (gleicher Art wie für
die X-KG) für die Y-KG erbringt.


8


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ��FA��) erließ am 27.03.2015 einen Umsatzsteuerjahresbescheid
für das Streitjahr. Dabei kürzte das FA die geltend gemachten Vorsteuerbeträge, soweit sie mit den unentgeltlichen
Gesellschafterbeiträgen der Klägerin für die X-KG und die Y-KG zusammenhingen, die als nichtsteuerbare
Tätigkeiten zu werten seien. Der dagegen eingelegte Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung vom 17.11.2016
als unbegründet zurückgewiesen.


9


Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) gab der anschließenden Klage mit seinem in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2019, 653 veröffentlichten Urteil statt. Die Klägerin könne die Umsatzsteuerbeträge aus dem Bezug
von Dienstleistungen, die sie als Gesellschafterbeitrag an die X-KG und die Y-KG erbracht habe, in voller Höhe als
Vorsteuerbeträge abziehen. Da die Beteiligung der Klägerin an der X-KG und Y-KG durch die Geschäftsführungs-
und Buchführungsleistungen mit unmittelbaren oder mittelbaren Eingriffen in die Verwaltung dieser Gesellschaften
gegen Entgelt einhergehe, sei die Erbringung von Sachleistungen als Gesellschafterbeitrag Teil der
unternehmerischen Tätigkeit der aktiven Beteiligungsverwaltung. Ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des
Rechts liege nicht vor.


10


Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des11
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Umsatzsteuergesetzes ��UStG��). Es macht geltend, für die streitigen Leistungen, die von den entgeltlich zu
erbringenden Geschäftsführungs- und Buchführungsleistungen zu unterscheiden seien, fehle es mangels Entgelts an
einem Leistungsaustausch. Es handele sich somit um eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit. Es liege im Übrigen auch
ein Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 der Abgabenordnung (AO) vor. Durch die hier gewählte Gestaltung, die
Leistungen durch die Gesellschafter unentgeltlich erbringen zu lassen, solle ein Vorsteuerabzug ermöglicht werden,
der bei einer angemessenen wirtschaftlichen Gestaltung (Einkauf unmittelbar durch die Beteiligungsgesellschaft)
nicht zu gewähren wäre.


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


12


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


13


Sie verteidigt die angefochtene Vorentscheidung. Sie trägt vor, dass entgegen der Ansicht des FA die
Eingangsleistungen ausschließlich für ihre wirtschaftliche Tätigkeit bezogen worden seien. Die von der Klägerin
vorgenommene Gestaltung sei auch nicht rechtsmissbräuchlich. Sie sei bereits nicht unangemessen i.S. des § 42 AO.
Zudem lägen diverse außersteuerliche Gründe für die Gestaltung vor, die das FG vorinstanzlich auch festgestellt
habe.


14


Der erkennende Senat hat das Verfahren ausgesetzt und mit Beschluss vom 23.09.2020 - XI R 22/18 (BFHE 270,
562, BStBl II 2021, 325) dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) folgende Rechtsfragen zur Auslegung der
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) zur
Vorabentscheidung vorgelegt:


"1. Sind unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens Art. 168 Buchst. a in Verbindung
mit Art. 167 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem dahin gehend auszulegen, dass einer geschäftsleitenden Holding, die
steuerpflichtige Ausgangsumsätze an Tochtergesellschaften ausführt, das Recht auf
Vorsteuerabzug auch für Leistungen, die sie von Dritten bezieht und gegen die Gewährung
einer Beteiligung am allgemeinen Gewinn in die Tochtergesellschaften einlegt, zusteht,
obwohl die bezogenen Eingangsleistungen nicht in direktem und unmittelbarem
Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen der Holding, sondern mit den (weitgehend)
steuerfreien Tätigkeiten der Tochtergesellschaften stehen, die bezogenen Eingangsleistungen
in den Preis der (an die Tochtergesellschaften erbrachten) steuerpflichtigen Umsätze keinen
Eingang finden und nicht zu den allgemeinen Kostenelementen der eigenen wirtschaftlichen
Tätigkeit der Holding gehören?


2. Falls die Frage 1 bejaht wird: Stellt es einen Rechtsmissbrauch im Sinne der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dar, wenn eine geschäftsleitende
Holding derart in den Leistungsbezug von Tochtergesellschaften 'zwischengeschaltet' wird,
dass sie die Leistungen, für die den Tochtergesellschaften bei unmittelbarem Leistungsbezug
kein Recht auf Vorsteuerabzug zustünde, selbst bezieht, in die Tochtergesellschaften gegen
Beteiligung an deren Gewinn einlegt und anschließend unter Berufung auf ihre Stellung als
geschäftsleitende Holding den vollen Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen geltend
macht, oder kann diese Zwischenschaltung durch außersteuerrechtliche Gründe gerechtfertigt
werden, obwohl der volle Vorsteuerabzug an sich systemwidrig ist und zu einem
Wettbewerbsvorteil von Holding-Konstruktionen gegenüber einstufigen Unternehmen führen
würde?"


15


Der EuGH hat darauf mit Urteil Finanzamt R vom 08.09.2022 - C-98/21 (EU:C:2022:645) geantwortet:


"Art. 168 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie in Verbindung mit deren Art. 167 (ist) dahin
auszulegen, dass einer Holdinggesellschaft, die steuerpflichtige Ausgangsumsätze an
Tochtergesellschaften ausführt, das Recht auf Vorsteuerabzug für Leistungen, die sie von
Dritten bezieht und gegen die Gewährung einer Beteiligung am allgemeinen Gewinn in die
Tochtergesellschaften einlegt, nicht zusteht, wenn erstens die bezogenen Eingangsleistungen
nicht in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen der
Holdinggesellschaft, sondern mit den weitgehend steuerfreien Tätigkeiten der
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Entscheidungsgründe


II.


Tochtergesellschaften stehen, zweitens diese Eingangsleistungen in den Preis der an die
Tochtergesellschaften erbrachten steuerpflichtigen Umsätze keinen Eingang finden und
drittens diese Leistungen nicht zu den allgemeinen Kostenelementen der eigenen
wirtschaftlichen Tätigkeit der Holdinggesellschaft gehören."


Der Senat hat anschließend das Revisionsverfahren unter dem Aktenzeichen XI R 24/22 (XI R 22/18) fortgesetzt.17


Das FA sieht sich durch das EuGH-Urteil in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Die Klägerin wendet dagegen ein,
dass sie keine "gemischte" Holdinggesellschaft im Sinne des EuGH-Urteils sei. Zudem handele es sich im Streitfall
um eine Sacheinlage, für die ��wie bei einer Bareinlage�� nach dem EuGH-Urteil Larentia + Minerva und
Marenave Schifffahrt vom 16.07.2015 - C-108/14 und C-109/14 (EU:C:2015:496) ein Vorsteuerabzug zu gewähren
sei. Ferner könne für die Beurteilung des Vorsteuerabzugs bei der Klägerin nicht auf die Verwendung der
Eingangsleistungen bei ihren Tochtergesellschaften abgestellt werden, da nach nationalem Recht eine Organschaft
nicht bestehe.


18


Die Revision des FA ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ��FGO��). Die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Satz 1 UStG liegen nicht vor. Die Klägerin ist zwar, wie das FG zutreffend erkannt hat, unternehmerisch tätig.
Die streitigen Eingangsleistungen wurden aber ��entgegen der Auffassung des FG�� nicht für ihr Unternehmen
ausgeführt.


19


1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für
Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt
worden sind, als Vorsteuer abziehen. Diese Vorschrift beruht auf Art. 168 Buchst. a MwStSystRL, wonach der
Steuerpflichtige berechtigt ist, die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und
Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden, vom Betrag der von
ihm geschuldeten Steuer abzuziehen, soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten
Umsätze verwendet werden (vgl. BFH-Urteile vom 12.02.2020 - XI R 24/18, BFHE 268, 351, BStBl II 2022, 191,
Rz 30; vom 08.09.2022 - V R 26/21, BFH/NV 2023, 355, Rz 12).


20


2. Die Klägerin ist zwar Unternehmerin i.S. des § 15 UStG.21


a) Nach der ständigen Rechtsprechung ist eine Holdinggesellschaft, deren einziger Zweck der Erwerb von
Beteiligungen an anderen Unternehmen ist, ohne dass sie ��unbeschadet ihrer Rechte als Aktionärin oder
Gesellschafterin�� unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung dieser Gesellschaften eingreift, keine
Mehrwertsteuerpflichtige i.S. von Art. 9 MwStSystRL und somit nicht zum Vorsteuerabzug nach Art. 167 ff.
MwStSystRL berechtigt. Der bloße Erwerb und das bloße Halten von Aktien stellen für sich genommen keine
wirtschaftliche Tätigkeit i.S. der MwStSystRL dar, die den Erwerber bzw. Inhaber zum Steuerpflichtigen machen
würde, da diese Vorgänge nicht die Nutzung eines Gegenstands zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen
beinhalten, weil das einzige Entgelt aus ihnen in einem etwaigen Gewinn beim Verkauf dieser Aktien liegt (ständige
Rechtsprechung, vgl. EuGH-Urteile Larentia + Minerva und Marenave Schifffahrt, EU:C:2015:496, Rz 18 f.; Marle
Participations vom 05.07.2018 - C-320/17, EU:C:2018:537, Rz 27 f.; Ryanair vom 17.10.2018 - C-249/17,
EU:C:2018:834, Rz 16; C Foods Acquisition vom 08.11.2018 - C-502/17, EU:C:2018:888, Rz 30; Finanzamt R vom
08.09.2022 - C-98/21, EU:C:2022:645, Rz 41; EuGH-Beschluss MVM vom 12.01.2017 - C-28/16, EU:C:2017:7, Rz 30 f.;
BFH-Urteil in BFHE 268, 351, BStBl II 2022, 191, Rz 31).


22


b) Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die finanzielle Beteiligung an einem anderen Unternehmen unbeschadet
der Rechte, die dem Anteilseigner in seiner Eigenschaft als Aktionär oder Gesellschafter zustehen, mit
unmittelbaren oder mittelbaren Eingriffen in die Verwaltung der Gesellschaft einhergeht, an der die Beteiligung
begründet worden ist. Der Begriff "Eingriff einer Holding in die Verwaltung ihrer Tochtergesellschaft" ist dahin zu
verstehen, dass er alle Umsätze umfasst, die eine wirtschaftliche Tätigkeit i.S. der Mehrwertsteuerrichtlinie
darstellen und von der Holding für ihre Tochtergesellschaft erbracht werden (vgl. EuGH-Urteile Marle Participations,
EU:C:2018:537, Rz 31 f.; Finanzamt R, EU:C:2022:645, Rz 42; BFH-Urteil in BFHE 268, 351, BStBl II 2022, 191, Rz 33),
soweit ein solcher Eingriff als Umsatz gemäß Art. 2 MwStSystRL der Mehrwertsteuer unterliegt, wie z.B. die
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entgeltliche Erbringung von administrativen, buchführerischen, finanziellen, kaufmännischen, der Informatik
zuzuordnenden oder technischen Dienstleistungen (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. EuGH-Urteile Larentia +
Minerva und Marenave Schifffahrt, EU:C:2015:496, Rz 20 f.; Marle Participations, EU:C:2018:537, Rz 29 f.; C Foods
Acquisition, EU:C:2018:888, Rz 32; Finanzamt R, EU:C:2022:645, Rz 42 f.; EuGH-Beschluss MVM, EU:C:2017:7,
Rz 32 f.; BFH-Urteil in BFHE 268, 351, BStBl II 2022, 191, Rz 32).


c) Ausgehend davon trifft die Annahme des FG, dass die Klägerin Unternehmerin sei, zu. Der EuGH hat im Urteil
Finanzamt R (EU:C:2022:645, Rz 43) zum Streitfall ausgeführt:
"Im vorliegenden Fall geht aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass sich die Tätigkeit [der
Klägerin] nicht auf den Erwerb und das Halten von Gesellschaftsanteilen an [der X KG] und [der Y KG] beschränkte,
sondern dass sie ihren beiden Tochtergesellschaften gegen Entgelt Buchführungs- und Geschäftsführungsleistungen
erbrachte, die eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie darstellen. Folglich ist [die
Klägerin] als Steuerpflichtige im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie einzustufen ..."


24


Dem ist seitens des Senats nichts hinzuzufügen.25


3. Das FG hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass die Erbringung von Sachleistungen als Gesellschafterbeitrag
Teil der unternehmerischen Tätigkeit der Klägerin sei. Die streitigen Eingangsleistungen der Klägerin stehen weder
in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen der Klägerin noch
gehören sie zu den allgemeinen Aufwendungen der Klägerin und sind als solche Kostenelemente der von ihr
erbrachten Dienstleistungen. Sie stehen im direkten und unmittelbarem Zusammenhang zu den überwiegend
steuerfreien Umsätzen der Tochtergesellschaften; die Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben.


26


a) Nach ständiger Rechtsprechung setzt ein Vorsteuerabzug u.a. voraus, dass die Eingangsleistungen vom
Steuerpflichtigen auf einer nachfolgenden Umsatzstufe für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet
werden und auf einer vorausgehenden Umsatzstufe von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht
werden (ständige Rechtsprechung vgl. z.B. EuGH The Chancellor, Masters and Scholars of the University of
Cambridge vom 03.07.2019 - C-316/18, EU:C:2019:559, Rz 23, m.w.N.; Finanzamt R, EU:C:2022:645, Rz 39; vgl. z.B.
BFH-Urteil vom 16.12.2020 - XI R 13/19, BFHE 272, 185, BStBl II 2022, 389, Rz 61). Diese Zweckbestimmung
erfordert grundsätzlich einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang zwischen einem bestimmten
Eingangsumsatz und einem oder mehreren Ausgangsumsätzen, die das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen.
Zugunsten des Steuerpflichtigen wird aber nach ständiger Rechtsprechung auch bei Fehlen eines direkten und
unmittelbaren Zusammenhangs zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren zum Abzug
berechtigenden Ausgangsumsätzen ein Vorsteuerabzug auch dann angenommen, wenn die Kosten für die
fraglichen Dienstleistungen zu den allgemeinen Aufwendungen des Steuerpflichtigen gehören und ��als
solche�� Kostenelemente der von ihm gelieferten Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen sind. Derartige
Kosten hängen nämlich direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Steuerpflichtigen
zusammen (ständige Rechtsprechung vgl. z.B. EuGH-Urteil Sonaecom vom 12.11.2020 - C-42/19, EU:C:2020:913,
Rz 42, m.w.N.; Finanzamt R, EU:C:2022:645, Rz 46; vgl. z.B. BFH-Urteil vom 18.09.2019 - XI R 33/18, BFHE 266, 448,
BStBl II 2021, 243, Rz 24, m.w.N.).


27


b) Der EuGH hat im Urteil Finanzamt R (EU:C:2022:645, Rz 47 bis 49) allgemein zum Zusammenhang zwischen den
Eingangsleistungen und Ausgangsleistungen des Steuerpflichtigen ausgeführt:


Rz 47 "In beiden Fällen [Bestehen eines direkten und unmittelbaren Zusammenhangs zum
Ausgangsumsatz/zu den Ausgangsumsätzen bzw. Zugehörigkeit zu den allgemeinen
Aufwendungen] ist es erforderlich, dass die Kosten der Eingangsgegenstände oder -
leistungen jeweils Eingang in den Preis bestimmter Ausgangsumsätze oder in den Preis der
Gegenstände oder Dienstleistungen finden, die der Steuerpflichtige im Rahmen seiner
wirtschaftlichen Tätigkeit liefert bzw. erbringt [...]."


Rz 48 "Wenn hingegen von einem Steuerpflichtigen bezogene Gegenstände oder
Dienstleistungen mit steuerbefreiten Umsätzen zusammenhängen oder nicht vom
Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer erfasst werden, kann es weder zur Erhebung der
Steuer auf der folgenden Stufe noch zum Abzug der Vorsteuer kommen [...]."


Rz 49 "Der Gerichtshof hat außerdem klargestellt, dass das Bestehen von Zusammenhängen
zwischen Umsätzen anhand des objektiven Inhalts dieser Umsätze zu beurteilen ist. Dies
bedeutet insbesondere, dass alle Umstände zu berücksichtigen sind, unter denen die
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betreffenden Umsätze ausgeführt wurden, und nur die Umsätze heranzuziehen sind, die
objektiv im Zusammenhang mit der der Steuer unterliegenden Tätigkeit des Steuerpflichtigen
stehen [...]. Maßgebend sind nach der Rechtsprechung dementsprechend die tatsächliche
Verwendung der vom Steuerpflichtigen erworbenen Gegenstände und Dienstleistungen [...]
und der ausschließliche Entstehungsgrund des fraglichen Umsatzes, da dieser als ein
Kriterium für die Bestimmung des objektiven Inhalts anzusehen ist [...]."


c) In Bezug auf den vorliegenden Streitfall hat der EuGH den Senat im Tenor darauf hingewiesen, dass (auch) einer
Holdinggesellschaft wie der Klägerin, die steuerpflichtige Ausgangsumsätze an Tochtergesellschaften ausführt, der
Vorsteuerabzug zu versagen ist, wenn


-   erstens die bezogenen Eingangsleistungen nicht in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den
eigenen Umsätzen der Holdinggesellschaft, sondern mit den weitgehend steuerfreien Tätigkeiten der
Tochtergesellschaften stehen,


-  zweitens diese Eingangsleistungen in den Preis der an die Tochtergesellschaften erbrachten steuerpflichtigen
Umsätze keinen Eingang finden und


-  drittens diese Leistungen nicht zu den allgemeinen Kostenelementen der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit der
Holdinggesellschaft gehören.
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Hierzu weist der EuGH im Urteil Finanzamt R (EU:C:2022:645, Rz 53 bis 55) auf Folgendes hin:


Rz 53 "Was die Frage anbelangt, ob die [... von der Klägerin] bezogenen Eingangsleistungen
zu den allgemeinen Aufwendungen [der Klägerin] gehören, so dass sie Kostenelemente der
von ihr gelieferten Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen darstellen und daher direkt
und unmittelbar mit ihrer wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zusammenhängen, so ist darauf
hinzuweisen, dass es sich bei diesen Dienstleistungen um den Gegenstand der Beiträge
handelt, die [die Klägerin] als Gesellschafterin an ihre Tochtergesellschaften [X-KG] und [Y-
KG] geleistet hat. Wie auch der Generalanwalt in Nr. 58 seiner Schlussanträge ausgeführt hat,
handelt es sich somit nicht um Ausgaben, die [die Klägerin] für den Erwerb von Beteiligungen
tätigen muss, sondern um Ausgaben, die gerade den Gegenstand des Gesellschafterbeitrags
[der Klägerin] an ihre Tochtergesellschaften darstellen. Ein solcher Beitrag einer
Holdinggesellschaft zugunsten ihrer Tochtergesellschaften, sei es in Form von Bar- oder
Sacheinlagen, gehört zum Halten von Gesellschaftsanteilen, das, wie in Rn. 41 des
vorliegenden Urteils ausgeführt, keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der
Mehrwertsteuerrichtlinie darstellt und daher kein Recht auf Vorsteuerabzug eröffnet. Der
ausschließliche Entstehungsgrund des fraglichen Umsatzes ist ein Gesellschafterbeitrag
seitens [der Klägerin]."


Rz 54 "Außerdem ist, wenn die tatsächliche Verwendung der von [der Klägerin] bezogenen
Dienstleistungen berücksichtigt wird, darauf hinzuweisen, dass [die Klägerin] geltend
gemacht hat, dass diese Dienstleistungen einen Gesellschafterbeitrag in Form einer
Sacheinlage darstellten und dass sie diese zu diesem Zweck unentgeltlich an ihre
Tochtergesellschaften weiterleiten müsse, damit diese sie für ihre Umsätze nutzten. Die
Tatsache, dass diese Dienstleistungen zur Nutzung durch die Tochtergesellschaften von [der
Klägerin] bestimmt sind, begründet einen direkten Zusammenhang mit den Umsätzen dieser
Tochtergesellschaften und bestätigt das Fehlen eines direkten und unmittelbaren
Zusammenhangs mit der wirtschaftlichen Tätigkeit [der Klägerin]. Dass diese
Dienstleistungen in direktem Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Tochtergesellschaften
stehen, wird durch die Tatsache, dass sie von [der Klägerin] an ihre Tochtergesellschaften
weitergeleitet wurden, nicht in Frage gestellt, da es auf die tatsächliche Verwendung dieser
Dienstleistungen ankommt."


Rz 55 "Wie in Rn. 38 des vorliegenden Urteils ausgeführt, zielt die Regelung über den
Vorsteuerabzug nur darauf ab, den Unternehmer vollständig von der im Rahmen seiner
wirtschaftlichen Tätigkeiten geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer zu entlasten.
Dementsprechend hat der Gerichtshof entschieden, dass Ausgaben, die nicht mit den
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besteuerten Umsätzen des Steuerpflichtigen, sondern mit Umsätzen eines Dritten
zusammenhängen, für diesen Steuerpflichtigen kein Recht auf Vorsteuerabzug begründen
können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. Oktober 2020, Vos Aannemingen, C-405/19,
EU:C:2020:785, Rn. 38). Der Umstand, dass diese Beurteilung im Kontext einer Rechtssache
erfolgt ist, die keine Holdinggesellschaft betraf, ist entgegen dem Vorbringen [der Klägerin]
unerheblich, da sie einer allgemein für das Recht auf Vorsteuerabzug geltenden Regel
entspricht. Da die tatsächliche Verwendung der von [der Klägerin] bezogenen
Dienstleistungen zeigt, dass diese direkt mit den Umsätzen der Tochtergesellschaften [der
Klägerin] zusammenhängen, steht dieser Zusammenhang der Gewährung eines Rechts auf
Vorsteuerabzug durch [die Klägerin] für diese Dienstleistungen entgegen."


Rz 56 "Folglich offenbart der objektive Inhalt der Transaktion, dass kein direkter und
unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Kosten der von [der Klägerin] bezogenen
Dienstleistungen und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit besteht. Diese Kosten zählen nicht als
allgemeine Aufwendungen zu den Bestandteilen der Geschäftsführungs- und
Buchführungsdienste [der Klägerin]."


Rz 57 "Diese Schlussfolgerung wird nicht durch den von [der Klägerin] geltend gemachten
Umstand in Frage gestellt, dass ihre Tochtergesellschaften nur dank ihrer
Gesellschafterbeiträge ihre eigenen Tätigkeiten aufrechterhalten und infolgedessen Bedarf
für ihre Buchführungs- und Geschäftsführungsleistungen haben könnten. Sofern sich diese
Umstände als wahr erweisen, belegen sie nämlich keinen direkten und unmittelbaren
Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen, die Gegenstand dieser Beiträge sind, und der
wirtschaftlichen Tätigkeit [der Klägerin]. Das Ziel des Bezugs der Eingangsleistungen bestand
darin, einen Gesellschafterbeitrag zu ermöglichen, der nicht als ein Umsatz angesehen
werden kann, der seinen ausschließlichen und unmittelbaren Entstehungsgrund in der
wirtschaftlichen Tätigkeit [der Klägerin] hat, d.h. in der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger
Buchführungs- und Geschäftsführungsleistungen an ihre Tochtergesellschaften."


d) Ausgehend davon ist ��entgegen der Auffassung des FG�� der Vorsteuerabzug für die streitigen
Eingangsleistungen zu versagen. Nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) waren die
unentgeltlichen Dienstleistungen, die die Klägerin als Gesellschafterbeitrag zu leisten hatte, ausdrücklich von den
vereinbarten Buchführungs- und Geschäftsführungsleistungen, die die unternehmerische Tätigkeit der Klägerin
darstellten, ausgenommen. Zudem dienten die Dienstleistungen vorrangig der Erstellung der Objekte, die die X-KG
und die Y-KG zu errichten hatten. Demgemäß standen die streitigen Eingangsleistungen in einem direkten und
unmittelbaren Zusammenhang mit Ausgangsumsätzen Dritter (hier: der Tochtergesellschaften). Sie fanden keinen
Niederschlag im konkreten Preis für die an die X-KG und Y-KG erbrachten entgeltlichen Geschäftsführungs- und
Buchführungsleistungen der Klägerin und gehörten auch nicht anteilig zu den allgemeinen Kostenelementen der
Klägerin für ihre unternehmerische Tätigkeit.
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4. Dem stehen die Einwendungen der Klägerin nicht entgegen.32


Entgegen der Auffassung der Klägerin ging der EuGH in seinem Urteil Finanzamt R (EU:C:2022:645) nicht davon aus,
sie halte als "gemischte Holdinggesellschaft" neben ihren Beteiligungen an der X-KG und an der Y-KG weitere
Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die sie nur passiv verwalte. Vielmehr hebt der EuGH hervor, dass für die
Inanspruchnahme des Rechts auf Vorsteuerabzug zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Erstens muss der
Betroffene ein "Steuerpflichtiger" im Sinne der MwStSystRL sein. Zweitens müssen die zur Begründung dieses
Rechts angeführten Gegenstände oder Dienstleistungen vom Steuerpflichtigen auf einer nachfolgenden
Umsatzstufe für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet werden und auf einer vorausgehenden
Umsatzstufe von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht werden (EuGH-Urteil Finanzamt R,
EU:C:2022:645, Rz 39). Demgemäß reicht es zur Begründung der Eigenschaft als Steuerpflichtiger im Sinne der
MwStSystRL aus, dass die Klägerin bereits mittels ihrer entgeltlichen Buchführungs- und
Geschäftsführungsleistungen gegenüber der X-KG und der Y-KG wirtschaftlich tätig ist (EuGH-Urteil Finanzamt R,
EU:C:2022:645, Rz 43). Hingegen erfüllt die Klägerin ��wie ausgeführt�� nicht die zweite Voraussetzung für die
Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs.
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Auch das EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schifffahrt (EU:C:2015:496) und die Folgeentscheidungen
des Senats (vgl. BFH-Urteile vom 19.01.2016 - XI R 38/12, BFHE 252, 516, BStBl II 2017, 567; vom 01.06.2016 -
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


XI R 17/11, BFHE 254, 164, BStBl II 2017, 581) stehen der Versagung des Vorsteuerabzugs im Streitfall nicht
entgegen; denn sie betreffen andere Sachverhalte. Insoweit verweist der Senat ��wie der EuGH (EuGH-Urteil
Finanzamt R, EU:C:2022:645, Rz 53)�� zur Abgrenzung auf die Ausführungen des Generalanwalts Pitruzzella in
dessen Schlussanträgen in der Rechtssache Finanzamt R vom 03.03.2022 - C-98/21 (EU:C:2022:160, Rz 56 ff.). Die
dort genannte Rechtsprechung betrifft Aufwendungen (wie z.B. Kosten der Rechts- oder Steuerberatung im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen an den Tochtergesellschaften), die der Holdinggesellschaft
tatsächlich zugutekamen. Diese Kosten zeichnen sich durch einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit
der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit der Führungsholding aus, die an die mehrwertsteuerpflichtigen
Tochtergesellschaften Dienstleistungen erbringt. Dagegen weisen die Eingangsaufwendungen der Klägerin keinen
direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer (eigenen) Unternehmenstätigkeit auf, da sie der Ausübung der
(hier: weitgehend steuerfreien) wirtschaftlichen Tätigkeit der Tochtergesellschaften dienen. Ausgaben, die nicht mit
den besteuerten Umsätzen des Steuerpflichtigen, sondern mit Umsätzen eines Dritten zusammenhängen, können
für diesen Steuerpflichtigen kein Recht auf Vorsteuerabzug begründen (vgl. in diesem Sinne EuGH-Urteile Vos
Aannemingen, EU:C:2020:785, Rz 38; Finanzamt R, EU:C:2022:645, Rz 55), und zwar unabhängig davon, ob die
Umsätze des Dritten steuerfrei sind oder nicht.


5. Darauf, dass bei anderer Beurteilung die Klägerin nach Auffassung von Generalanwalt Pitruzzella durch
Zwischenschaltung einer Holdinggesellschaft rechtsmissbräuchlich gehandelt hätte (vgl. Schlussanträge des
Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Finanzamt R (EU:C:2022:160, Rz 84); zur Abgrenzung s. BFH-Urteil
vom 29.09.2022 - V R 29/20, BFH/NV 2023, 348, Rz 42 ff.), kommt es nicht mehr an (vgl. auch EuGH-Urteil
Finanzamt R, EU:C:2022:645, Rz 59).
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.36
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